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1. Stellungnahmen Kantone / Cantons / Cantoni

Staatskanzlei des Kantons Bern

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Die in der Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(VVEA) vorgesehenen Anpassungen leisten einen wichtigen Beitrag zur 
kreislaufgerechten Abfallwirtschaft. Insbesondere die Priorisierung der 
stofflichen vor der energetischen Verwertung unterstützt die Berner Strategie 
zur Entwicklung in Richtung Kreislaufwirtschaft. Ausserdem klärt die Zuteilung 
von Verbrennungsrückständen aus Anlagen zur thermischen Behandlung zur 
Kategorie der Siedlungsabfälle diverse wettbewerbsrechtliche Fragen in Bezug 
auf die Behandlung von Rückständen aus Kehrichtverbrennungsanlagen 
(KVA) im Inland. Ebenso wird der Fokus auf eine Fremdstoffausschleusung 
und Ausweitung der Separatsammlung auf biogene Abfälle aus Industrie und 
Gewerbe als dringend notwendig erachtet. Schliesslich ist eine Erweiterung 
der Litteringbussen auf Mengen bis 110 Liter in der 
Ordnungsbussenverordnung des Kantons Bern bereits seit Jahren festgelegt 
und hat sich mit Blick auf die dadurch mögliche Reduktion des administrativen 
Aufwandes bewährt.

Anhang: 2025.BVD.3865-Beilage-Antwortformular-15.10.2025-d.pdf



10 / 2947



11 / 2947



12 / 2947



13 / 2947



14 / 2947



15 / 2947



16 / 2947

Anhang: 2025.BVD.3865-RRB-15.10.2025-de.pdf
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Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme1

Titel Variante 1 betreffend Art. 3 Bst. a Ziff. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Hinsichtlich der zwei Varianten betreffend Artikel 3 Buchstabe a Ziffer 4 der 
VVEA bevorzugt der Berner Regierungsrat die Variante 1. Ein gut 
umsetzbarer Vollzug ist nur bei der Variante 1 gewährleistet. Die Zuordnung 
der Anteile aus der Schlacke zu Siedlungsabfall und Marktkehricht ist nicht 
eindeutig und je nach Einzugsgebiet und Preispolitik der KVA variabel. 
Zudem sinkt die Umweltleistung, sollte ein Teil der Filterasche weiterhin im 
Ausland behandelt werden.

Titel Variante 2 betreffend Art. 3 Bst. a Ziff. 4

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag In dieser Verordnung bedeuten:
a.Siedlungsabfälle:

4. Rückstände aus Abfällen nach den Ziffern 1–3, die bei der 
thermischen Behandlung anfallen, bis und mit deren Verwertung oder 
Ablagerung;

Begründung --
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Titel Art. 3 Bst. n.-r

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag n.Wiederverwendung: Verfahren, bei dem Gegenstände und deren 
Bestandteile, die keine Abfälle sind oder ihre Abfalleigenschaft nach dem 
Durchlaufen eines Verwertungsverfahrens verloren haben, wieder für 
denselben oder einen vergleichbaren Zweck eingesetzt werden, für den sie 
ursprünglich bestimmt waren;

o.Vorbereitung zur Wiederverwendung: Verwertungsverfahren, bei dem 
Abfälle durch Behandlungsschritte wie Prüfung, Reinigung, Reparatur so 
aufbereitet werden, dass sie wiederverwendet werden können;
p.Stoffliche Verwertung: Verwertungsverfahren, bei dem die stofflichen 
Eigenschaften von Abfällen genutzt werden, indem die Abfälle so 
behandelt werden, dass sie als Sekundärrohstoffe wieder eingesetzt 
werden können;
q.Stofflich-energetische Verwertung: Verwertungsverfahren, bei dem 
Abfälle gleichzeitig sowohl stofflich als auch energetisch verwertet 
werden;
r.Energetische Verwertung: Verwertungsverfahren, bei dem Abfälle im 
Rahmen ihrer Entsorgung als Energiequelle genutzt werden.

Begründung Wir beantragen eine Anpassung der Definition in Artikel 3 Buchstabe n oder 
eine Ergänzung des Artikels 12 durch einen wie folgt lautenden Absatz 4 
(neu)

Werden Behandlungsschritte wie «Prüfung» und «Reinigung» als Verfahren 
zur Abfallbehandlung bzw. -aufbereitung definiert, führt dies in der Praxis zu 
einer nicht absehbaren Zunahme von Abfallbetrieben, die gemäss den 
aktuell gültigen Erlassen im Abfallrecht einer Bewilligungspflicht durch die 
Kantone unterstehen.

Während Prüfungen oder auch Reinigungen direkt vor Ort oder in einem 
Betrieb A stattfinden können, kann die Reparatur eines Gegenstands oder 
Geräts – nach einer initialen Prüfung und allfälligen Reinigung – oft auch 
zentral in einem Reparaturbetrieb B durchgeführt werden. In anderen Fällen 
führt ein Betrieb C aber auch alle Schritte durch. Die Definition von einem 
Betrieb A als Abfallbetrieb, weil er gemäss Definition eine Abfall-
Behandlung bzw. -Aufbereitung durchführt, zieht somit sämtliche Pflichten 
für Betriebe im Bereich der nicht kontrollpflichtigen und anderen 
kontrollpflichtigen Abfälle nach sich, wie beispielsweise eine jährliche 
Abfallmeldung oder bei anderen kontrollpflichtigen Abfällen eine Bewilligung 
gemäss der Verordnung über den Verkehr mit Abfällen (VeVA) mit 
regelmässiger kantonaler Kontrolle vor Ort.

Die Ausweitung des Begriffs Verwertungsverfahren auf Prüfung und 
Reinigung von Gegenständen würde somit zu einem nicht absehbaren 
Mehraufwand für die Kantone im Vollzug führen, ohne einen ersichtlichen 
umweltrelevanten Nutzen zu bringen.
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Titel Art. 12 Allgemeine Verwertungspflicht nach dem Stand der Technik

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1 Abfälle sind für die Wiederverwendung vorzubereiten oder stofflich zu 
verwerten, wenn dies technisch möglich und wirtschaftlich tragbar ist und 
die Umwelt weniger belastet als:

a.eine andere Entsorgung; oder
b.die Herstellung neuer Produkte.

2 Die Vorbereitung zur Wiederverwendung und die stoffliche Verwertung 
nach Absatz 1 müssen nach dem Stand der Technik erfolgen.
3 Ist eine Vorbereitung zur Wiederverwendung oder eine stoffliche 
Verwertung nach dem Stand der Technik nicht möglich, sind die Abfälle 
vorrangig stofflich-energetisch und dann rein energetisch zu verwerten.
4 Betriebe und Betriebsstätten, die bewegliche Sachen (wie Güter, Waren, 
Produkte, Gegenstände) entgegennehmen und zwischenlagern, um sie im 
Hinblick auf eine Wiederverwendung lediglich zu prüfen und zu reinigen, 
bevor sie weitergegeben oder weiterverkauft werden, werden von der 
Bewilligungspflicht nach Artikel 8 VeVA und der Berichterstattung nach 
Artikel 27 VVEA befreit.

Begründung Zudem ist der Titel von Art. 12 wie folgt anzupassen: 
Allgemeine Verwertungspflicht 
(Streichen von "nach dem Stand der Technik")

Begründung: siehe Art. 3

Titel Art. 31 Bst. c

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Anlagen zur thermischen Behandlung von Abfällen dürfen errichtet oder in 
ihrer Kapazität erweitert werden, wenn die baulichen Einrichtungen 
gewährleisten, dass:

c. bei Anlagen mindestens 80 Prozent des Energiegehalts ausserhalb 
der Anlagen genutzt wird; die Nutzung von Energie zur Abscheidung von 
CO2 aus dem Rauchgas gilt als Nutzung ausserhalb der Anlagen.

Begründung Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb nur bei der energetischen Verwertung 
von Siedlungsabfällen in Kehrichtverbrennungsanlagen (KVA) Vorgaben zur 
energetischen Effizienz gemacht werden. Die Vorgaben sollten für alle 
thermischen / energetischen Verwertungsanlagen (z.B. 
Altholzverbrennungen) gelten. Insbesondere neue Anlagen sind energetisch 
optimiert zu betreiben.
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Titel Art. 32 Abs. 2 Bst. a und g

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 2 Inhaberinnen und Inhaber von Anlagen müssen diese so betreiben, dass:
a.von Abfällen mindestens 55 Prozent des Energiegehalts ausserhalb 
der Anlagen genutzt wird; die Nutzung von Energie zur Abscheidung von 
CO2 aus dem Rauchgas gilt als Nutzung ausserhalb der Anlagen;
g.Metalle aus der Filterasche zurückgewonnen werden.

Begründung Generelle Bemerkungen
Kritisch beurteilt der Regierungsrat, dass bei bestehenden thermischen 
Verwertungsanlagen gemäss Artikel 32 Buchstabe a die Nutzung von CO2 
aus Rauchgas neu nicht mehr als Energienutzung ausserhalb der Anlagen 
gelten soll. Die Ausweitung des Begriffs Verwertungsverfahren auf Prüfung 
und Reinigung von Gegenständen führt zudem zu einem nicht absehbaren 
Mehraufwand für die Kantone im Vollzug, ohne dass ein umweltrelevanter 
Nutzen daraus ersichtlich würde. Schliesslich werden Begriffe innerhalb der 
VVEA teilweise nicht einheitlich verwendet (vgl. u.a. Artikel 10 und Artikel 13 
Absatz 1 VVEA). Beispielsweise wird sowohl der Begriff «energetische» als 
auch «thermische» Verwertung verwendet.

Es ist nicht nachvollziehbar, wieso nur bei der energetischen Verwertung 
von Siedlungsabfällen (KVA) Vorgaben zur energetischen Effizienz und zur 
Pflicht der Metallrückgewinnung aus der Filterasche gemacht werden. Die 
Vorgaben sollten für alle thermischen / energetischen Verwertungsanlagen 
(z. B. Altholzverbrennungen) gelten. 

Neu fällt in Artikel 32 Absatz 2 Buchstabe a die Nutzung von Energie zur 
Abscheidung von CO2 aus dem Rauchgas als Nutzung ausserhalb der 
Anlagen weg. Der erläuternde Bericht geht auf diese Änderung nicht ein, 
weshalb die Streichung nicht nachvollziehbar ist. Es ist absehbar, dass 
thermische Verwertungsanlagen einen beträchtlichen Anteil ihrer Energie 
für die CO2 Abscheidung werden aufwenden müssen und der bisherige 
Energienutzungsgrad dadurch sinken wird. Dies gilt es zu berücksichtigen. 
Um die Klimaziele zu erfüllen, braucht es CO2-Abscheidung bei grossen 
Punktquellen wie Kehrichtverbrennungsanlagen.

Titel Art. 34 Betrieb

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Darüber hinaus hat die Streichung der Mengenschwelle in Artikel 34 der 
VVEA grundsätzlich keine Auswirkungen auf den Vollzug. Die Ergänzung 
mit dem Fremdstoffgehalt bzgl. der Eignung ist allerdings sehr wertvoll, 
insbesondere um auf den Anlagen Annahmekriterien zu definieren bzw. 
ungeeignete Abfälle zurückzuweisen. Die damit implizierte 
verursachergerechte Weiterverrechnung von Aufwendungen hilft den 
Verwertungsanlagen. Die Erweiterung um den Begriff «Kennzeichnung» in 
Artikel 34 Absatz 3 bei den verpackten biogenen Abfällen nimmt ferner die 
Abgeberinnen und Abgeber sowie Produzentinnen und Produzenten in die 
Pflicht.

Titel Anhang 7: Anforderungen an Holzabfälle zur stofflichen und thermischen 
Verwertung

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Anforderungen an Holzabfälle zur stofflichen und energetischen Verwertung
Ziff. 2 Titel und Einleitungssatz
2Energetische Verwertung von Holzabfällen
Holzabfälle dürfen in Altholzfeuerungen energetisch verwertet werden, 
wenn sie die nachfolgenden Grenzwerte (Gesamtgehalte) nicht 
überschreiten:

Begründung Wir beantragen folgende Änderung des Titels
"Anforderungen zur stofflichen und energetischen Verwertung"

Begründung
Im Titel von Anhang 7 ist zwecks Einheitlichkeit «thermische Verwertung» 
durch «energetische Verwertung» zu ersetzen.
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Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Der Regierungsrat des Kantons Bern begrüsst im Grundsatz des Weiteren 
die Totalrevision der Verordnung über Verpackungen 
(Verpackungsverordnung, VerpV). Dabei unterstützt er insbe-sondere die 
Entwicklung hin zu einer generellen Verpackungsverordnung. Die 
Verordnung stellt erstmals grundlegende Anforderungen an die Herstellung 
von Verpackungsmaterialien und den Einsatz von Rezyklaten in neuen 
Verpackungen und legt ein Augenmerk auf die Rezyklierbarkeit. Mit der 
VerpV wird flächendeckend und somit einheitlich die Rücknahmepflicht und 
Verwertung von Einwegverpackungen aus Kunststoffen und 
Getränkekartons geregelt.

Der Ausbau der vorgezogenen Entsorgungsgebühr bei Glas ist dringend 
notwendig, um die Gemeinden finanziell zu entlasten. Die Mitteilungspflicht 
beim Inverkehrbringen, der Rücknahme und der Verwertung von 
Verpackungen ist zu begrüssen. Diese Pflicht ist aus Sicht des Regie-
rungsrats jedoch unzureichend, um die Transparenz der Stoffströme zu 
gewährleisten. Die Ver-wertungsquote für rücknahmepflichtige 
Einwegverpackungen aus Kunststoff soll mit einem Ziel-pfad versehen und 
bis 2040 kontinuierlich erhöht werden. Dies gewährleistet, dass auch im Be-
reich der Produktion das Design4Recycling besser berücksichtigt und 
umgesetzt werden muss.

Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme2



24 / 2947

Titel Art. 2 Begriffe

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag In dieser Verordnung bedeuten:
a. Verpackungen und Verpackungsbestandteile: aus beliebigen 
Materialien hergestellte Produkte zur Aufnahme, zum Schutz, zur 
Handhabung, zur Lieferung oder Darbietung von Waren;
b. Mehrwegverpackungen: Verpackungen, die zur Wiederverwendung 
vorgesehen sind;
c. Einwegverpackungen: Verpackungen, die zur einmaligen Verwendung 
vorgesehen sind;
d. Getränkeverpackungen: Verpackungen für flüssige Lebensmittel, die 
zum Trinken bestimmt sind;
e. Getränkekartons: Getränkeverpackungen, die mehrheitlich aus Karton 
und zu geringen Anteilen aus Kunststoff bestehen und teilweise 
Aluminium beinhalten können;
f. Verpackungen aus Kunststoff: alle Verpackungen aus einem oder 
mehreren Kunststoff-Polymeren; ausgenommen sind 
Getränkeverpackungen aus Polyethylenterephthalat (PET);
g. Serviceverpackungen: Verpackungen, die für die Befüllung in der 
Verkaufsstelle vorgesehen sind, sofern sie eine Verpackungsfunktion 
erfüllen;
h. stoffliche Verwertung: die Herstellung neuer Verpackungen oder 
anderer Produkte aus gebrauchten Verpackungen (Recycling);
i. Rezyklate: Materialien, die durch Recyclingverfahren gewonnen 
wurden und Primärrohstoffe ersetzen;
j. Verwertungsquote: der prozentuale Anteil der während eines 
Kalenderjahres zu Rezyklaten verwerteten Verpackungen am gesamten 
für die Verwendung im Inland abgegebenen Gewicht der Verpackungen 
aus dem verwendeten Material;
k. Behandlungsreste: Materialien aus der Behandlung von separat 
gesammelten Abfällen, welche nicht stofflich verwertet werden können;
l. Verbraucherinnen und Verbraucher: natürliche Personen, die zu 
Zwecken handeln, die ausserhalb ihrer gewerblichen, geschäftlichen 
oder beruflichen Tätigkeiten liegen;
m. Endabnehmerinnen und Endabnehmer: Verbraucherinnen und 
Verbraucher sowie alle natürlichen oder juristischen Personen mit 
Wohnsitz oder Niederlassung in der Schweiz, die ein Produkt im 
Rahmen ihrer gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit nutzen und dieses 
in der an sie gelieferten Form nicht erneut in Verkehr bringen;
n. Inverkehrbringerinnen und Inverkehrbringer: natürliche oder juristische 
Personen, die Produkte und Bestandteile beruflich oder gewerblich 
herstellen, zur gewerblichen Abgabe einführen oder in der Schweiz 
beziehen und sie gewerblich abgeben;;
o. Händlerinnen und Händler: natürliche oder juristische Personen, die 
Produkte und Bestandteile in der Schweiz beziehen und sie gewerblich 
abgeben;
p. Stand der Technik: der aktuelle Entwicklungsstand von Verfahren, 
Einrichtungen und Betriebsweisen, der:
1. bei vergleichbaren Anlagen oder Tätigkeiten im In- oder Ausland 
erfolgreich erprobt ist oder bei Versuchen erfolgreich eingesetzt wurde 
und nach den Regeln der Technik auf andere Anlagen oder Tätigkeiten 
übertragen werden kann, und
2. für einen mittleren und wirtschaftlich gesunden Betrieb der 
betreffenden Branche wirtschaftlich tragbar ist.

Begründung Neu wird in der VerpV zwischen Herstellerinnen und Hersteller (Bst. n) und 
Händlerinnen und Händler (Bst. o) unterschieden. Der bisher verwendete 
Begriff des Inverkehrbringers würde die Lesbarkeit und die Kohärenz mit 
anderen gesetzlichen Grundlagen erhöhen.



25 / 2947

Titel Art. 3 Allgemeine Anforderungen an Verpackungen

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die mit 
Ware befüllte Verpackungen abgeben, stellen sicher, dass Verpackungen, 
soweit technisch möglich und wirtschaftlich tragbar:

a. vom Verpackungsvolumen und der Verpackungsmasse her auf das 
Mindestmass begrenzt sind, das zur Gewährleistung der erforderlichen 
Sicherheit und Hygiene der verpackten Ware angemessen ist;
b. für Sammlung, Behandlung und dem Recycling; geeignet sind; und
c. einen möglichst hohen Anteil an Rezyklaten enthalten.

Begründung Der Vollzug von Artikel 3 durch die kantonalen Behörden ist unklar. Ferner 
müsste insbesondere Buchstabe b angepasst werden, um seine 
Wirksamkeit zu erhöhen: Die thermische Verwertung ist für Verpackungen 
grundsätzlich der günstigere Weg, insbesondere im Winter, nicht aber der 
ökologisch sinnvolle. Eine Formulierung gemäss unserem Antrag fördert 
ausserdem ein Design4Recycling.

Titel Art. 5 Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die 
verpflichtet sind, Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff 
zurückzunehmen, und von diesen beauftragte private 
Branchenorganisationen, müssen:

a. alle beteiligten Akteure der Entsorgungskette kostendeckend für 
erbrachte Leistungen entschädigen;
b. sicherstellen, dass die Entsorgungskosten durch verursachergerechte 
Beiträge gedeckt werden; diese Beiträge müssen zweckgebunden sein 
und dürfen nur für die Deckung der Entsorgungskosten verwendet 
werden;
c. sicherstellen, dass der Anteil der Getränkeverpackungen aus PET an 
der gesamten gesammelten Masse 2 Prozent nicht übersteigt;
d. stetig Massnahmen treffen, damit die Sammelquote wie auch die 
Qualität und Reinheit der Sammlung steigt;
e. nicht stofflich verwertbare Verpackungen und Behandlungsreste aus 
der Sammlung und Erstbehandlung (Sortierung) zunächst stofflich-
energetisch und dann rein energetisch im Inland verwerten. Die 
Rückführung von Mengen-Äquivalenten ist dabei ausreichend.

Begründung Durch die Präzisierung unter Buchstabe e wird klar, dass die geforderte 
Verwertung für Inverkehrbringerinnen und Inverkehrbringer nach der 
Sammlung und Sortierung abgeschlossen ist. Allfällige weitere 
Behandlungsrückstände, die bei späteren Aufbereitungsprozessen anfallen, 
sollen nicht mehr unter diese Regelung fallen. Durch die geforderte 
Verwertung im Inland wird sichergestellt, dass Sortierreste und 
Behandlungsrückstände nach dem Stand der Technik verwertet und nicht 
unkontrolliert in Drittländer exportiert werden. Dieses Vorgehen wird auch 
bereits bei bestehenden Systemen angewendet (beispielsweise Bring 
Plastic Back). Ausserdem ist es sinnvoll, den unter Absatz 2 geforderten 
Bericht, um die Verwertungsquote gemäss Artikel 6 Absatz 1 zu ergänzen, 
damit alle für die Transparenz notwendigen Unterlagen in einem Bericht 
vorliegen.

Titel Art. 5 Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Die Rücknahmepflichtigen nach Absatz 1 publizieren jährlich einen Bericht, 
in welchem sie die Erfüllung der Vorgaben nach Absatz 1 Buchstaben a-e 
sowie Artikel 6 Absatz 1 nachvollziehbar und kontrollierbar darlegen. Sie 
stellen diesen Bericht dem Bundesamt für Umwelt (BAFU) zu. Sie behalten 
Nachweise und Berechnungen von Kennzahlen für 5 Jahre auf und 
gewähren den Behörden auf Nachfrage Einsicht.

Begründung Begründung: siehe Abs. 1
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Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1 Die Verwertungsquote bei rücknahmepflichtigen Getränkekartons muss 
mindestens 70 Prozent betragen, jene bei rücknahmepflichtigen 
Einwegverpackungen aus Kunststoff mindestens 55 Prozent und ab 2040 
70 Prozent.

Begründung Gemäss erläuterndem Bericht hat der Verband Schweizer Plastic Recycler 
(VSPR) das Ziel, langfristig höhere Verwertungsquoten zu erreichen. Auch 
die EU hat in der Verpackungsverordnung für die Zukunft höhere 
Verwertungsquoten gefordert. Die Quoten in Artikel 6 Absatz 1 VerpV sind 
diesem Ziel entsprechend zu setzen. Allenfalls wäre für die Zielsetzung eine 
Unterscheidung zwischen Sammel- und Industrierückführungsquote 
prüfenswert, da die Sammelquote einen entscheidenden Einfluss auf die 
Verwertungsquote hat.

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Werden die in Absatz 1 festgehaltenen Verwertungsquoten für 
rücknahmepflichtige Getränkekartons und rücknahmepflichtige 
Einwegverpackungen aus Kunststoff nicht erreicht, so unterbreitet das 
UVEK dem Bundesrat als Massnahme, Herstellerinnen und Hersteller zu 
verpflichten, eine vorgezogene Entsorgungsgebühr auf die 
rücknahmepflichtigen Getränkekartons und rücknahmepflichtige 
Einwegverpackungen aus Kunststoff zu erheben.

Begründung Antrag:
Wir beantragen eine Präzisierung von Absatz 2.

Begründung:
Aus Artikel 2 und den entsprechenden Erläuterungen wird nicht klar, ob die 
Verwertungsquoten gesamthaft (und im Durchschnitt) für 
rücknahmepflichtige Einwegverpackungen gilt oder ob pro Fraktion 
(aufgelistet nach den verschiedenen Polymeren, insbesondere PET, PE, 
PP, PS, PVC) eine Verwertungsquote von mind. 55 Prozent erreicht werden 
muss, um die Massnahmen einer vorgezogenen Entsorgungsgebühr und 
allenfalls einem Pfand zu vermeiden. Für den zweiten Fall (pro Fraktion) ist 
unklar, wie für eine Fraktion die in Absatz 2 genannten Massnahmen 
angewandt werden sollen.

Titel Art. 20 Mitteilungspflicht betreffend Getränkeverpackungen

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Herstellerinnen und Hersteller von Getränken müssen dem BAFU nach 
dessen Vorgaben jeweils bis Ende Februar mitteilen:

a.das im Vorjahr für den Inlandverbrauch hergestellte oder eingeführte 
Getränkevolumen, aufgegliedert nach Mehrweg- und 
Einwegverpackungen, nach Verpackungsmaterialien und Getränkearten;
b.das Gewicht der verwertbaren Einwegverpackungen, die für die im 
Vorjahr für den Inlandverbrauch hergestellten oder eingeführten 
Getränke verwendet wurden, aufgegliedert nach 
Verpackungsmaterialien und Getränkearten.

c. (neu) Verpackungen aus Kunststoff aufgelistet nach den verschiedenen 
Polymeren, insbesondere PET, PE, PP, PS, PVC.
2 (neu) Das BAFU stellt entsprechende digitale Vorlagen zur Erfüllung der 
Mitteilungspflicht zur Verfügung.
3 (neu) Das BAFU publiziert jährlich die Mengen der eingesetzten 
Verpackungsmaterialien in aggregierter Form.

Begründung Die Vorgaben von Artikel 20 sind den Vorgaben in Artikel 21 und 22 
anzugleichen. Die unterschiedlichen Verpackungsarten sind gleich zu 
behandeln.
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Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 5

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Das BAFU publiziert jährlich die Mengen der eingesetzten 
Verpackungsmaterialien in aggregierter Form.

Begründung Gemäss Erläuterungen soll die Mitteilungspflicht über entsprechende 
elektronische Vorlagen vom BAFU (Abs. 4) möglichst einfach gestaltet sein. 
Hier ist darauf zu achten, dass darunter nicht der Detaillierungsgrad der 
Transparenz leidet.

Titel Art. 22 Rücknahme und Verwertung, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Wer gewerbsmässig rücknahmepflichtige Einwegverpackungen verwertet, 
zur Verwertung einführt oder ausführt, muss dem BAFU für jedes 
Verpackungsmaterial jeweils bis Ende Februar für das Vorjahr das Gewicht, 
die in der Verwertungskette bis zum Ende der Abfalleigenschaft 
nachgelagerten Verwertungsunternehmungen und die Art der Verwertung 
sowie die hergestellte Menge Rezyklat mitteilen. Kunststoffe müssen 
mindestens nach den Polymeren PET, PE, PP, PS, PVC aufgegliedert 
werden.
Abs. 3 (neu). Das BAFU stellt entsprechende digitale Vorlagen zur Erfüllung 
der Mitteilungspflicht zur Verfügung.
Abs 4 (neu). Das BAFU publiziert jährlich die Mengen der 
zurückgenommenen und verwerteten Verpackungsmaterialien, sowie die 
Länder, in denen die Verwertung stattfindet, in aggregierter Form.

Begründung In Artikel 22 sind verschiedene Absätze anzupassen im Sinne einer 
vollständigen und nachvollziehbaren Mitteilungspflicht. Dies ermöglicht die 
transparente und nachvollziehbare Erfassung von Stoffströmen.

Titel Art. 23 Mitteilung an private Meldestellen, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Mitteilungspflichtige können die Angaben nach den Artikeln 20–22 auch bis 
Ende Februar privaten Meldestellen mitteilen. In diesem Fall müssen sie 
dafür sorgen, dass die Meldestellen die Angaben zusammenfassen und 
dem BAFU jeweils bis Ende April mitteilen.

Begründung Antrag 
Die Anforderungen an die privaten Meldestellen sind zu präzisieren.

Begründung
Sowohl in der Verordnung als auch in den Erläuterungen fehlen 
Ausführungen zur Art resp. zu Anforderungen an die privaten Meldestellen. 
Es ist dementsprechend nicht ausreichend klar, wer diese Aufgaben 
zukünftig wahrnehmen soll.
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Staatskanzlei des Kantons Luzern

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Im Namen und Auftrag des Regierungsrates lässt sich festhalten, dass der 
Kanton Luzern der Vorlage grundsätzlich zustimmt. Zu den beiden betroffenen 
Verordnungen äussern wir uns im Einzelnen wie folgt:

Anhang: VM-BUWD-Verordnungspaket Umwelt Frühling 2026_signiert.pdf
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Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme1

Titel Variante 1 betreffend Art. 3 Bst. a Ziff. 4

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag In dieser Verordnung bedeuten:
a.Siedlungsabfälle:

4.alle Rückstände, die in Anlagen zur thermischen Behandlung von 
Abfällen nach den Ziffern 1–3 anfallen, bis und mit deren Verwertung 
oder Ablagerung;

Begründung --

Titel Variante 2 betreffend Art. 3 Bst. a Ziff. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Bei Marktkehricht handelt es sich um «übrige» Abfälle, welche durch den 
Inhaber zu entsorgen sind (Art 31c Abs.1 USG). Durch die Variante 1 
gemäss Art. 3 Bst. a Ziff. 4 würde zukünftig der Kanton zuständig werden 
für die Entsorgung der Rückstände, ohne jedoch die Möglichkeit zu haben, 
Einfluss auf den Input des Marktkehrichts zu haben. Deshalb spricht sich 
der Kanton Luzern für die Variante 2 aus.

Titel Art. 3 Bst. n.-r

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag n.Wiederverwendung: Verfahren, bei dem Gegenstände und deren 
Bestandteile, die keine Abfälle sind oder ihre Abfalleigenschaft nach dem 
Durchlaufen eines Verwertungsverfahrens verloren haben, wieder für 
denselben oder einen vergleichbaren Zweck eingesetzt werden, für den sie 
ursprünglich bestimmt waren;

o.Vorbereitung zur Wiederverwendung: Verwertungsverfahren, bei dem 
Abfälle durch Behandlungsschritte wie Prüfung, Reinigung, Reparatur so 
aufbereitet werden, dass sie wiederverwendet werden können;
p.Stoffliche Verwertung: Verwertungsverfahren, bei dem die stofflichen 
Eigenschaften von Abfällen genutzt werden, indem die Abfälle so 
behandelt werden, dass sie als Sekundärrohstoffe wieder eingesetzt 
werden können;
q.Stofflich-energetische Verwertung: Verwertungsverfahren, bei dem 
Abfälle gleichzeitig sowohl stofflich als auch energetisch verwertet 
werden;
r.Energetische Verwertung: Verwertungsverfahren, bei dem Abfälle im 
Rahmen ihrer Entsorgung als Energiequelle genutzt werden.

Begründung Im Übrigen sind die Regelungen in Art. 3 und 12 so zu formulieren bzw. 
anzupassen, dass für Betriebe und Betriebsstätten, die bewegliche Sachen 
(wie Güter, Waren, Produkte, Gegenstände) bloss entgegennehmen und 
zwischenlagern, um sie im Hinblick auf eine Wiederverwendung lediglich zu 
prüfen und zu reinigen, keine zusätzlichen Bewilligungspflichten entstehen.

Titel Art. 12 Allgemeine Verwertungspflicht nach dem Stand der Technik

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1 Abfälle sind für die Wiederverwendung vorzubereiten oder stofflich zu 
verwerten, wenn dies technisch möglich und wirtschaftlich tragbar ist und 
die Umwelt weniger belastet als:

a.eine andere Entsorgung; oder
b.die Herstellung neuer Produkte.

2 Die Vorbereitung zur Wiederverwendung und die stoffliche Verwertung 
nach Absatz 1 müssen nach dem Stand der Technik erfolgen.
3 Ist eine Vorbereitung zur Wiederverwendung oder eine stoffliche 
Verwertung nach dem Stand der Technik nicht möglich, sind die Abfälle 
vorrangig stofflich-energetisch und dann rein energetisch zu verwerten.

Begründung Siehe Art. 3
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Titel Art. 31 Bst. c

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Anlagen zur thermischen Behandlung von Abfällen dürfen errichtet oder in 
ihrer Kapazität erweitert werden, wenn die baulichen Einrichtungen 
gewährleisten, dass:

c. bei Anlagen, in denen Siedlungsabfälle nach Artikel 3 Buchstabe a 
Ziffern 1–3 oder Abfälle vergleichbarer Zusammensetzung verbrannt 
werden, mindestens 80 Prozent des Energiegehalts ausserhalb der 
Anlagen genutzt wird; die Nutzung von Energie zur Abscheidung von 
CO2 aus dem Rauchgas gilt als Nutzung ausserhalb der Anlagen.

Begründung Bei Art. 31 Bst. c ist nicht nachvollziehbar, wieso nur bei der energetischen 
Verwertung von Siedlungsabfällen (KVA) Vorgaben zur energetischen 
Effizienz gemacht werden. Vorgaben für weitere thermische/energetische 
Verwertungsanlagen (z.B. Altholzverbrennungen) sollten geprüft werden. 
Insbesondere neue Anlagen sind energetisch optimiert zu betreiben.

Titel Änderung anderer Erlasse: 1. Ordnungsbussenverordnung vom 16. Januar 
2019:

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Wir begrüssen die vorgesehene nationale Harmonisierung der 
Ordnungsbussen im Bereich des Litterings, um einen konsequenten 
Umweltschutz durchzusetzen. Die Anwendung des 
Ordnungsbussenverfahrens für diese Tatbestände hat sich bisher bewährt 
und die Arbeit der Strafverfolgungsbehörden erleichtert. Die beabsichtigte 
Ordnungsbusse auf nationaler Stufe für Littering (1 Gegenstand) ist mit 100 
Franken höher angesetzt, als es die kantonale Regelung mit 40 Franken für 
einen Einzelabfall vorsieht. Ein höheres Bussgeld dürfte mehr Leute vom 
Littering abschrecken, weshalb wir das Vorhaben für wirkungsvoll halten.

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Im Namen und Auftrag des Regierungsrates lässt sich festhalten, dass der 
Kanton Luzern der Vorlage grundsätzlich zustimmt.

Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme2

Titel Art. 3 Allgemeine Anforderungen an Verpackungen

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die mit 
Ware befüllte Verpackungen abgeben, stellen sicher, dass Verpackungen, 
soweit technisch möglich und wirtschaftlich tragbar:

a. vom Verpackungsvolumen und der Verpackungsmasse her auf das 
Mindestmass begrenzt sind, das zur Gewährleistung der erforderlichen 
Sicherheit und Hygiene der verpackten Ware angemessen ist;
b. bei der Sammlung, Behandlung und dem Recycling nicht zu 
erheblichen technischen Schwierigkeiten oder erheblichen Mehrkosten 
führen; und
c. einen möglichst hohen Anteil an Rezyklaten enthalten.

Begründung Bezüglich Art. 3 zu den allgemeinen Anforderungen an Verpackungen bleibt 
der Vollzug durch die Kantone unklar. Der Vollzug speziell bei importierten 
Verpackungen wird als schwierig eingeschätzt. Inwiefern Händler und 
Hersteller, welche Produkte und Bestandteile zur gewerblichen Abgabe 
einführen, einen Einfluss auf die Sicherstellung der in Art. 3 geforderten 
Auflagen haben, ist fraglich. Die Verpackungen sollen auch möglichst so 
hergestellt werden, dass sie sich für das Recycling eignen.



33 / 2947

Titel Art. 20 Mitteilungspflicht betreffend Getränkeverpackungen

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Herstellerinnen und Hersteller von Getränken müssen dem BAFU nach 
dessen Vorgaben jeweils bis Ende Februar mitteilen:

a.das im Vorjahr für den Inlandverbrauch hergestellte oder eingeführte 
Getränkevolumen, aufgegliedert nach Mehrweg- und 
Einwegverpackungen, nach Verpackungsmaterialien und Getränkearten;
b.das Gewicht der verwertbaren Einwegverpackungen (einschliesslich 
Getränkekartons), die für die im Vorjahr für den Inlandverbrauch 
hergestellten oder eingeführten Getränke verwendet wurden, 
aufgegliedert nach Verpackungsmaterialien und Getränkearten.

Begründung Wichtig erscheint uns auch, dass das Bafu die erhobenen Daten gemäss 
Art. 20 – 22 zu den Verpackungsmaterialien nicht bloss jährlich publizieren 
«kann», sondern tatsächlich im Sinne der Transparenz jährlich publiziert. 
Denn diese Daten sind von öffentlichem Interesse.
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Staatskanzlei des Kantons Schwyz

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Zustimmung

Begründung: Die vorgeschlagenen Änderungen der Verordnungen werden begrüsst.

Anhang: Verordnungspaket Umwelt Frühling 2026.pdf
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Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Die vorgeschlagenen Änderungen der Verordnungen werden begrüsst.

Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme2

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1 Die Verwertungsquote bei rücknahmepflichtigen Getränkekartons muss 
mindestens 70 Prozent betragen, jene bei rücknahmepflichtigen 
Einwegverpackungen aus Kunststoff mindestens 55 Prozent.

Begründung Die Verwertungsquote für rücknahmepflichtige Einwegverpackungen aus 
Kunststoff soll mit einem Zielpfad versehen und bis 2040 kontinuierlich 
erhöht werden. Dies gewährleistet, dass auch im Bereich der Produktion 
das Design4Recycling vermehrt aufgenommen und umgesetzt werden 
muss.

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Herstellerinnen und Hersteller von Produkten in Einwegverpackungen 
müssen dem BAFU nach dessen Vorgaben jeweils bis Ende Februar 
mitteilen:

a. das Gewicht der Verpackungen, die für die im Vorjahr für den 
Inlandverbrauch hergestellten oder eingeführten Waren verwendet 
wurden, aufgegliedert nach Verpackungsmaterialien;
b. Verpackungen aus Kunststoff aufgelistet nach den verschiedenen 
Polymeren, insbesondere PET, PE, PP, PS, PVC.

Begründung Die Mitteilungspflicht beim Inverkehrbringen, der Rücknahme und der 
Verwertung von Verpackungen ist zu begrüssen, aber unzureichend, um 
eine ausreichende Transparenz der Stoffströme zu gewährleisten. Das 
Bundesamt für Umwelt (BAFU) soll einerseits sicherstellen müssen, dass 
die digitalen Vorlagen zur Erfüllung der Mitteilungspflicht im Sinne der 
Transparenz möglichst einfach gestaltet sind und andererseits die Mengen 
der eingesetzten Verpackungsmaterialien (übrige Einwegverpackungen 
gemäss Art. 21 Abs. 5 VerpV) jährlich durch das BAFU publiziert werden.
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Staatskanzlei des Kantons Obwalden

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Wir begrüssen die vorgeschlagenen Verordnungsrevisionen grundsätzlich 
und schliessen uns der detaillierten Stellungnahme der Konferenz der 
Umweltämter der Schweiz (KVU) an.

Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme1

Titel Änderung anderer Erlasse: 1. Ordnungsbussenverordnung vom 16. Januar 
2019:

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Die Anpassung der Ordnungsbussenverordnung erachten wir als in der 
Praxis gut umsetzbar. Die Einführung einer schweizweit harmonisierten 
Littering-Busse und einer Busse für grössere Mengen widerrechtlich 
entsorgter Siedlungsabfälle bis zu 110 Liter erscheint uns ebenfalls sinnvoll.

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Wir begrüssen die vorgeschlagenen Verordnungsrevisionen grundsätzlich 
und schliessen uns der detaillierten Stellungnahme der Konferenz der 
Umweltämter der Schweiz (KVU) an.
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Staatskanzlei des Kantons Nidwalden

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Wir begrüssen die Revision der VVEA grundsätzlich. Die vorliegenden 
Anpassungen leisten einen wichtigen Beitrag zur kreislaufgerechten 
Abfallwirtschaft. Insbesondere ist es positiv, dass die stoffliche vor der 
energetischen Verwertung verankert wurde.

Anhang: Begleitbrief an UVEK_visiert.pdf
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Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme1

Titel Variante 1 betreffend Art. 3 Bst. a Ziff. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Ein umsetzbarer Vollzug ist nur bei Variante 1 gewährleistet. Die Zuordnung 
des Inputs zu Siedlungsabfall und Marktkehricht ist nicht eindeutig und je 
nach Einzugsgebiet und Preispolitik der Kehrichtverbrennungsanlage (KVA) 
variabel. Zudem sinkt die Umweltleistung, sollte ein Teil der Filterasche 
weiterhin mit dem Wälzrohrverfahren im Ausland behandelt werden. Da 
KVA öffentlich-rechtliche Anlagen sind, ist Variante 1 zu bevorzugen.

Titel Variante 2 betreffend Art. 3 Bst. a Ziff. 4

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag In dieser Verordnung bedeuten:
a.Siedlungsabfälle:

4. alle Rückständ, die in Anlagen zur thermischen Behandlung von 
Abfällen nach den Ziffern 1–3, bis und mit deren Verwertung oder 
Ablagerung;

Begründung Siehe Variante 1

Titel Art. 3 Bst. n.-r

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Antrag:
Um dies zu vermeiden, schlagen wir entweder eine Anpassung von Art. 12 
(siehe nachfolgend) oder aber eine Anpassung der Definition in Art. 3 Bst. n 
vor.

Begründung Werden Behandlungsschritte wie «Prüfung» und «Reinigung» als Verfahren 
zur Abfallbehandlung bzw. -aufbereitung definiert, führt dies in der Praxis zu 
einer nicht absehbaren Zunahme von Abfallbetrieben, die gemäss den 
aktuell gültigen Erlassen im Abfallrecht einer Bewilligungspflicht durch die 
Kantone unterstehen.

Während Prüfungen oder auch Reinigungen direkt vor Ort oder in einem 
Betrieb A stattfinden können, kann die Reparatur eines Gegenstands oder 
Geräts – nach einer initialen Prüfung und allfälligen – oft auch zentral in 
einem Reparaturbetrieb B durchgeführt werden. In anderen Fällen führt ein 
Betrieb C aber auch alle Schritte durch. Die Definition von einem Betrieb A 
als Abfallbetrieb, weil er gemäss Definition eine Abfall-Behandlung bzw. -
Aufbereitung durchführt, zieht somit sämtliche Pflichten für nk/ak Betriebe 
nach sich, wie beispielsweise eine jährliche Abfallmeldung oder bei ak-
Abfällen eine VeVA Bewilligung mit regelmässiger kantonaler Kontrolle vor 
Ort.

Titel Art. 12 Allgemeine Verwertungspflicht nach dem Stand der Technik

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Anträge: 

-Abs. 4 (neu): Betriebe und Betriebsstätten, die bewegliche Sachen (wie 
Güter, Waren, Produkte, Gegenstände) entgegennehmen und 
zwischenlagern, um sie im Hinblick auf eine Wiederverwendung lediglich zu 
prüfen und zu reinigen, bevor sie weitergegeben oder weiterverkauft 
werden, werden von der Bewilligungspflicht nach Art. 8 VeVA und der 
Berichter-stattung nach Art. 27 VVEA befreit.

-Anpassung des Titels: Allgemeine Verwertungspflicht nach dem Stand der 
Technik

Begründung Es wird auf die obenstehenden Erläuterungen zu Art. 3 Bst. n–r VVEA 
verwiesen.



43 / 2947

Titel Art. 31 Bst. c

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Anlagen zur thermischen Behandlung von Abfällen dürfen errichtet oder in 
ihrer Kapazität erweitert werden, wenn die baulichen Einrichtungen 
gewährleisten, dass:

c. bei Anlagen mindestens 80 Prozent des Energiegehalts ausserhalb 
der Anlagen genutzt wird; die Nutzung von Energie zur Abscheidung von 
CO2 aus dem Rauchgas gilt als Nutzung ausserhalb der Anlagen.

Begründung Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb nur bei der energetischen Verwertung 
von Siedlungsabfällen (in KVA) Vorgaben zur energetischen Effizienz 
gemacht werden. Die Vorgaben sollten für alle thermischen / energetischen 
Verwertungsanlagen (z. B. Altholzverbrennungen) gelten. Insbesondere 
neue Anlagen sind energetisch optimiert zu betreiben.

Titel Art. 32 Abs. 2 Bst. a und g

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag 2 Inhaberinnen und Inhaber von Anlagen müssen diese so betreiben, dass:
a.von Abfällen mindestens 55 Prozent des Energiegehalts ausserhalb 
der Anlagen genutzt wird; die Nutzung von Energie zur Abscheidung von 
CO2 aus dem Rauchgas gilt als Nutzung ausserhalb der Anlagen;
g.bei AnlagenMetalle aus der Filterasche zurückgewonnen werden.

Begründung Es ist nicht nachvollziehbar, wieso nur bei der energetischen Verwertung 
von Siedlungsabfällen (in KVA) Vorgaben zur energetischen Effizienz 
gemacht werden. Die Vorgaben sollten für alle thermischen / energetischen 
Verwertungsanlagen (z. B. Altholzverbrennungen) gelten. 

Neu fällt in Art. 32 Abs. 2 Bst. a die Nutzung von Energie zur Abscheidung 
von CO2 aus dem Rauchgas als Nutzung ausserhalb der Anlagen weg. Der 
erläuternde Bericht geht auf diese Änderung nicht ein und für uns ist sie 
nicht nachvollziehbar. Es ist absehbar, dass thermische 
Verwertungsanlagen einen beträchtlichen Anteil ihrer Energie für die CO2 
Abscheidung aufwenden werden müssen und der bisherige 
Energienutzungsgrad dadurch sinken wird. Dies gilt es zu berücksichtigen. 
Um die Klimaziele zu erfüllen, braucht es CO2-Abscheidung bei grossen 
Punktquellen wie thermischen Kehrichtverwertungsanlagen.

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Zustimmung

Begründung: Wir begrüssen die vorliegen Totalrevision und die Entwicklung hin zu einer 
generellen Verpackungsverordnung. Die Verordnung stellt erstmals 
grundlegende Anforderungen an die Herstellung von 
Verpackungsmaterialien und den Einsatz von Rezyklaten in neuen 
Verpackungen und legt ein Augenmerk auf die Rezyklierbarkeit von 
Verpackungen. Mit der VerpV wird flächendeckend und somit einheitlich die 
Rücknahmepflicht und Verwertung von Einwegverpackungen aus 
Kunststoffen und Getränkekartons geregelt. Der Ausbau der Vorgezogenen 
Entsorgungsgebühr (VEG) bei Glas ist dringend notwendig, um die 
Gemeinden finanziell zu entlasten.
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Staatskanzlei des Kantons Glarus

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Wir begrüssen grundsätzlich die geplante Revision der Verordnung über die 
Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen (VVEA) sowie die vorliegende 
Totalrevision der Verpackungsverordnung (VerpV). Wir schliessen uns bei 
beiden Verordnungsrevisionen vollumfänglich der Stellungnahme der 
Konferenz der Umweltschutzämter vom 8. August 2025 an, welche sich auf die 
Einschätzung des Vorstands des Cercle déchets vom 5. August 2025 abstützt. 
Dar-über hinaus bestehen unsererseits keine weiteren Anmerkungen oder 
Ergänzungen.

Anhang: Vernehmlassungsantwort.pdf
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Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Wir begrüssen grundsätzlich die geplante Revision der Verordnung über die 
Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen (VVEA) sowie die vorliegende 
Totalrevision der Verpackungsverordnung (VerpV). Wir schliessen uns bei 
beiden Verordnungsrevisionen vollumfänglich der Stellungnahme der 
Konferenz der Umweltschutzämter vom 8. August 2025 an, welche sich auf 
die Einschätzung des Vorstands des Cercle déchets vom 5. August 2025 
abstützt. Dar-über hinaus bestehen unsererseits keine weiteren 
Anmerkungen oder Ergänzungen.
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Staatskanzlei des Kantons Zug

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Der Kanton Zug begrüsst die Revision der Verordnung über die Vermeidung 
und die Entsorgung von Abfällen (Abfallverordnung, VVEA) grundsätzlich. Die 
vorliegenden Anpassungen tragen zur Kreislauffähigkeit der Abfallwirtschaft 
bei. Insbesondere die Festsetzung der Abfallhierarchie – stoffliche Verwertung 
vor energetischer – beurteilt der Kanton Zug positiv. Zudem wird unterstützt, 
dass bei den biogenen Abfällen das Ausschleusen von Fremdstoffen 
(Verpackungen und Kennzeichnungen) thematisiert und die Separatsammlung 
auf Industrie und Gewerbe ausgedehnt wird. Ebenfalls erachten wir es für den 
Vollzug grundsätzlich als sinnvoll, sowohl die Bussen für Verstösse gegen das 
Littering-Verbot als auch diejenigen für die widerrechtliche Entsorgung 
grösserer Mengen an Siedlungsabfällen in der Ordnungsbussenverordnung 
festzusetzen.

Anhang: BD 2025-150 RRB Verordnungspaket Umwelt Fruehling 2026.pdf
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Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme1

Titel Variante 1 betreffend Art. 3 Bst. a Ziff. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Der Kanton Zug bevorzugt die vorgeschlagene Variante 1, bei der sämtliche 
Rückstände aus den Kehrichtverbrennungsanlagen den Siedlungsabfällen 
zugeordnet werden. Nur die Variante 1 ermöglicht einen pragmatischen 
Vollzug.

Titel Variante 2 betreffend Art. 3 Bst. a Ziff. 4

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag In dieser Verordnung bedeuten:
a.Siedlungsabfälle:

4. Rückstände aus Abfällen nach den Ziffern 1–3, die bei der 
thermischen Behandlung anfallen, bis und mit deren Verwertung oder 
Ablagerung;

Begründung --

Titel Art. 3 Bst. n.-r

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag n.Wiederverwendung: Verfahren, bei dem Gegenstände und deren 
Bestandteile, die keine Abfälle sind oder ihre Abfalleigenschaft nach dem 
Durchlaufen eines Verwertungsverfahrens verloren haben, wieder für 
denselben oder einen vergleichbaren Zweck eingesetzt werden, für den sie 
ursprünglich bestimmt waren;

o.Vorbereitung zur Wiederverwendung: Verwertungsverfahren, bei dem 
Abfälle durch Behandlungsschritte wie Reinigung, Reparatur so 
aufbereitet werden, dass sie wiederverwendet werden können;
p.Stoffliche Verwertung: Verwertungsverfahren, bei dem die stofflichen 
Eigenschaften von Abfällen genutzt werden, indem die Abfälle so 
behandelt werden, dass sie als Sekundärrohstoffe wieder eingesetzt 
werden können;
q.Stofflich-energetische Verwertung: Verwertungsverfahren, bei dem 
Abfälle gleichzeitig sowohl stofflich als auch energetisch verwertet 
werden;
r.Energetische Verwertung: Verwertungsverfahren, bei dem Abfälle im 
Rahmen ihrer Entsorgung als Energiequelle genutzt werden.

Begründung Der Kanton Zug stimmt dem Vorschlag zu, beantragt jedoch, dass bei Art. 3 
Bst. o der Behandlungsschritt «Prüfung» ersatzlos gestrichen wird. Würde 
der Behandlungsschritt «Prüfung» als Verfahren zur Abfallbehandlung bzw. -
aufbereitung definiert, müssten die Kantone Betrieben, die lediglich eine 
Prüfung durchführen, eine abfallrechtliche Bewilligung erteilen und 
regelmässige Kontrollen durchführen. Ebenfalls bestünde für die Betriebe 
die Pflicht der jährlichen Abfallmeldung gemäss Art. 27 VVEA. Für die 
betroffenen Betriebe und die Kantone wäre dies ein unverhältnismässiger 
Zusatzaufwand.
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Titel Art. 31 Bst. c

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Anlagen zur thermischen Behandlung von Abfällen dürfen errichtet oder in 
ihrer Kapazität erweitert werden, wenn die baulichen Einrichtungen 
gewährleisten, dass:

c. mindestens 80 Prozent des Energiegehalts ausserhalb der Anlagen 
genutzt wird; die Nutzung von Energie zur Abscheidung von CO2 aus 
dem Rauchgas gilt als Nutzung ausserhalb der Anlagen.

Begründung In Art. 31 Bst. c sind Vorgaben zur Energieeffizienz für die energetische 
Verwertung von Siedlungsabfällen und Abfällen vergleichbarer 
Zusammensetzung (Kehrichtverbrennungsanlagen) formuliert. Die 
genannten Vorgaben sollten für alle thermischen/energetischen 
Verwertungsanlagen (z. B. auch Altholzverbrennungsanlagen) gelten, nicht 
nur für Kehrichtverbrennungsanlagen. Insbesondere neue Anlagen sind 
energetisch optimiert zu betreiben.

Der Passus «Siedlungsabfälle nach Artikel 3 Buchstabe a Ziffern 1–3 oder 
Abfälle vergleichbarer Zusammensetzung verbrannt werden» ist in Art. 31 
ersatzlos zu streichen.

Titel Art. 32 Abs. 2 Bst. a und g

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 2 Inhaberinnen und Inhaber von Anlagen müssen diese so betreiben, dass:
a.von Abfällen mindestens 55 Prozent des Energiegehalts ausserhalb 
der Anlagen genutzt wird; die Nutzung von Energie zur Abscheidung von 
CO2 aus dem Rauchgas gilt als Nutzung ausserhalb der Anlagen;
g.Metalle aus der Filterasche zurückgewonnen werden.

Begründung Mit der vorgeschlagenen Formulierung bezieht sich Art. 32 Abs. 2 Bst. a 
und g nur auf Anlagen, die Siedlungsabfälle oder Abfälle vergleichbarer 
Zusammensetzung energetisch verwerten (Kehrichtverbrennungsanlagen). 
Vorgaben zur Energieeffizienz sollten jedoch aus Sicht des Kantons Zug für 
alle Anlagen mit einer thermischen/energetischen Verwertung gelten (z. B. 
Alt-holzverbrennungsanlagen). Zudem sollte explizit genannt werden, dass 
für diese Anlagen die Nutzung von Energie zur Abscheidung von CO2 aus 
dem Rauchgas als Nutzung ausserhalb der Anlage gilt (vgl. Art. 31 Bst. c). 
Um die Klimaziele zu erfüllen, braucht es u. a. die CO2-Abscheidung bei 
grossen Punktquellen. Es ist somit absehbar, dass thermische 
Verwertungsanlagen einen beträchtlichen Anteil der produzierten Energie 
für die Abscheidung von CO2 werden aufwenden müssen.

Titel Änderung anderer Erlasse: 1. Ordnungsbussenverordnung vom 16. Januar 
2019:

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Anhang 2 Bussenliste 2 Ziff. 9003

Begründung Der Kanton Zug begrüsst die vorgeschlagene Anpassung der 
Ordnungsbussenverordnung vom 16. Januar 2019 (SR 314.11) bezüglich 
Bussen für das achtlose Wegwerfen oder Liegenlassen kleiner Mengen an 
Siedlungsabfällen sowie die widerrechtliche Entsorgung grösserer Mengen 
an Siedlungsabfällen. Die volumetrische Differenzierung (35 Liter, 60 Liter, 
110 Liter) ist jedoch kaum handhabbar. Das Abfallvolumen kann vor Ort 
nicht objektiv bestimmt werden. Je nach Art und Beschaffenheit (lose, 
komprimiert, gestapelt) variiert dieses stark. Eine Messung mit einem 
Behältnis oder anderen Hilfsmitteln ist im Rahmen des 
Ordnungsbussenverfahrens weder realistisch noch verhältnismässig. Zur 
Vereinfachung des Vollzugs beantragt der Kanton daher, die Anzahl 
Kategorien zu reduzieren sowie auf eine volumetrische Differenzierung zu 
verzichten.

Antrag: 
In der Ordnungsbussenverordnung vom 16. Januar 2019 (SR 314.11) ist 
Abs. 3 ersatzlos zu streichen und sind Abs. 2 und 4 entsprechend 
anzupassen:

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)
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Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Der Kanton Zug begrüsst die vorliegende Totalrevision der Verordnung über 
Getränkeverpackungen (VGV) und die Entwicklung hin zu einer generellen 
Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV). Die 
Verordnung stellt erstmals grundlegende Anforderungen an die Herstellung 
von Verpackungsmaterialien und den Einsatz von Rezyklaten in neuen 
Verpackungen und legt ein Augenmerk auf die Rezyklierbarkeit von 
Verpackungen. Mit der VerpV wird die Rücknahme und Verwertung von 
Einwegverpackungen aus Kunststoffen und Getränkekartons schweizweit 
einheitlich geregelt. Der Ausbau der vorgezogenen Entsorgungsgebühr 
(VEG) auf Verpackungen aus Glas für Lebensmittel und Kosmetikprodukte 
ist notwendig, um die Finanzierung der Glasentsorgung 
verursachergerechter auszugestalten, breiter abzustützen und die 
Gemeinden finanziell zu entlasten. Die Mitteilungspflicht beim 
Inverkehrbringen, der Rücknahme und der Verwertung von Verpackungen 
ist zu begrüssen, ist aus Sicht des Kantons Zug aber zu harmonisieren, so 
dass für die unterschiedlichen Verpackungsarten dieselben Vorgaben 
gelten. Für die Verwertungsquote für rücknahmepflichtige 
Einwegverpackungen aus Kunststoff soll zudem ein Zielpfad festgelegt 
werden. Die Verwertungsquote soll bis 2040 kontinuierlich erhöht werden. 
So kann gewährleistet werden, dass die Rezyklierbarkeit zunehmend zu 
einem gewichtigen Kriterium beim Design und bei der Produktion 
entsprechender Produkte wird.

Um einen einheitlichen Vollzug zu gewährleisten, ist vom BAFU – in 
Zusammenarbeit mit den Kantonen und der Branche – eine Vollzugshilfe 
zur VerpV zu erstellen.

Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme2
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Titel Art. 2 Begriffe

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag In dieser Verordnung bedeuten:
a. Verpackungen und Verpackungsbestandteile: aus beliebigen 
Materialien hergestellte Produkte zur Aufnahme, zum Schutz, zur 
Handhabung, zur Lieferung oder Darbietung von Waren;
b. Mehrwegverpackungen: Verpackungen, die zur Wiederverwendung 
vorgesehen sind;
c. Einwegverpackungen: Verpackungen, die zur einmaligen Verwendung 
vorgesehen sind;
d. Getränkeverpackungen: Verpackungen für flüssige Lebensmittel, die 
zum Trinken bestimmt sind;
e. Getränkekartons: Getränkeverpackungen, die mehrheitlich aus Karton 
und zu geringen Anteilen aus Kunststoff bestehen und teilweise 
Aluminium beinhalten können;
f. Verpackungen aus Kunststoff: alle Verpackungen aus einem oder 
mehreren Kunststoff-Polymeren; ausgenommen sind 
Getränkeverpackungen aus Polyethylenterephthalat (PET);
g. Serviceverpackungen: Verpackungen, die für die Befüllung in der 
Verkaufsstelle vorgesehen sind, sofern sie eine Verpackungsfunktion 
erfüllen;
h. stoffliche Verwertung: die Herstellung neuer Verpackungen oder 
anderer Produkte aus gebrauchten Verpackungen (Recycling);
i. Rezyklate: Materialien, die durch Recyclingverfahren gewonnen 
wurden und Primärrohstoffe ersetzen;
j. Verwertungsquote: der prozentuale Anteil der während eines 
Kalenderjahres zu Rezyklaten verwerteten Verpackungen am gesamten 
für die Verwendung im Inland abgegebenen Gewicht der Verpackungen 
aus dem verwendeten Material;
k. Behandlungsreste: Materialien aus der Behandlung von separat 
gesammelten Abfällen, welche nicht stofflich verwertet werden können;
l. Verbraucherinnen und Verbraucher: natürliche Personen, die zu 
Zwecken handeln, die ausserhalb ihrer gewerblichen, geschäftlichen 
oder beruflichen Tätigkeiten liegen;
m. Endabnehmerinnen und Endabnehmer: Verbraucherinnen und 
Verbraucher sowie alle natürlichen oder juristischen Personen mit 
Wohnsitz oder Niederlassung in der Schweiz, die ein Produkt im 
Rahmen ihrer gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit nutzen und dieses 
in der an sie gelieferten Form nicht erneut in Verkehr bringen;
n. Inverkehrbringerinnen und Inverkehrbringer: natürliche oder juristische 
Personen, die Produkte und Bestandteile beruflich oder gewerblich 
herstellen, zur gewerblichen Abgabe einführen oder in der Schweiz 
beziehen und sie gewerblich abgeben;»;
p. Stand der Technik: der aktuelle Entwicklungsstand von Verfahren, 
Einrichtungen und Betriebsweisen, der:
1. bei vergleichbaren Anlagen oder Tätigkeiten im In- oder Ausland 
erfolgreich erprobt ist oder bei Versuchen erfolgreich eingesetzt wurde 
und nach den Regeln der Technik auf andere Anlagen oder Tätigkeiten 
übertragen werden kann, und
2. für einen mittleren und wirtschaftlich gesunden Betrieb der 
betreffenden Branche wirtschaftlich tragbar ist.

Begründung In der VerpV wird unterschieden zwischen Herstellerinnen und Hersteller 
und Händlerinnen und Händler. Die Bezeichnung Inverkehrbringerinnen und 
Inverkehrbringer würde die Lesbarkeit und die Kohärenz mit anderen 
gesetzlichen Grundlagen wesentlich erhöhen.
Die Begriffe Herstellerinnen und Hersteller und Händlerinnen und Händler 
sind zu streichen und durch Inverkehrbringerinnen und Inverkehrbringer zu 
ersetzen. Die Ausführungen unter Bst. o sind entsprechend in Bst. n zu 
integrieren. Bst. n ist wie folgt anzupassen:



57 / 2947

Titel Art. 3 Allgemeine Anforderungen an Verpackungen

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die mit 
Ware befüllte Verpackungen abgeben, stellen sicher, dass Verpackungen, 
soweit technisch möglich und wirtschaftlich tragbar:

a. vom Verpackungsvolumen und der Verpackungsmasse her auf das 
Mindestmass begrenzt sind, das zur Gewährleistung der erforderlichen 
Sicherheit und Hygiene der verpackten Ware angemessen ist;
b. für Sammlung, Behandlung und Recycling geeignet sind; und
c. einen möglichst hohen Anteil an Rezyklaten enthalten.

Begründung Für die Kreislaufwirtschaft ist es wichtig, dass aus den gesammelten 
Verpackungen Rezyklate gewonnen werden können, aus denen wieder 
neue Verpackungen oder andere Produkte hergestellt werden können. 
Entsprechend müssen sie so entwickelt und produziert werden, dass sie 
sich für ein Recycling eignen.

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Werden die in Absatz 1 festgehaltenen Verwertungsquoten für 
rücknahmepflichtige Getränkekartons und rücknahmepflichtige 
Einwegverpackungen aus Kunststoff nicht erreicht, so unterbreitet das 
UVEK dem Bundesrat als Massnahme, Herstellerinnen und Hersteller zu 
verpflichten, eine vorgezogene Entsorgungsgebühr auf die 
rücknahmepflichtigen Getränkekartons und rücknahmepflichtige 
Einwegverpackungen aus Kunststoff zu erheben.

Begründung Antrag: Absatz ist zu präzisieren
Für Abs. 2 ist eine Präzisierung notwendig. Es ist unklar, ob die 
Verwertungsquoten gesamthaft (und im Durchschnitt) für 
rücknahmepflichtige Einwegverpackungen gilt oder ob pro Fraktion 
(aufgelistet nach den verschiedenen Polymeren, insbesondere PET, PE, 
PP, PS, PVC) eine Verwertungsquote von mindestens 55 Prozent erreicht 
werden muss, um die Massnahmen vorgezogene Entsorgungsgebühr 
(VEG) und allenfalls Pfand zu vermeiden.

Titel Art. 20 Mitteilungspflicht betreffend Getränkeverpackungen

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Herstellerinnen und Hersteller von Getränken müssen dem BAFU nach 
dessen Vorgaben jeweils bis Ende Februar mitteilen:

a.das im Vorjahr für den Inlandverbrauch hergestellte oder eingeführte 
Getränkevolumen, aufgegliedert nach Mehrweg- und 
Einwegverpackungen, nach Verpackungsmaterialien und Getränkearten;
b.das Gewicht der verwertbaren Einwegverpackungen (einschliesslich 
Getränkekartons), die für die im Vorjahr für den Inlandverbrauch 
hergestellten oder eingeführten Getränke verwendet wurden, 
aufgegliedert nach Verpackungsmaterialien und Getränkearten.

Begründung Antrag: Die Vorgaben bezüglich Mitteilungspflicht für 
Getränkeverpackungen und Einwegverpackungen (Art. 20, 21 und 22) sind 
zu harmonisieren.

Die Vorgaben bezüglich Mitteilungspflicht für Getränkeverpackungen (Art. 
20) und die Mitteilungspflicht für Einwegverpackungen (Art. 21 und 22) 
unterscheiden sich. Der Kanton Zug ist der Meinung, dass für alle 
Verpackungsarten dieselben Vorgaben gelten sollten.
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Chancellerie d'Etat du Canton de Fribourg

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Le Conseil d'Etat soutient de manière générale le paquet d'ordonnances 
environnementales mis en consultation et il fait sienne la détermination de la 
Conférence des services de l'environnement de Suisse (CCE) datée d'août 
2025.

La modification de l'ordonnance fédérale sur les déchets (OLED) vise deux 
buts.

Premièrement, elle doit permettre la mise en œuvre des modifications 
législatives qui ont été décidées dans le cadre de l'initiative parlementaire 
20.433 « développer l'économie circulaire en Suisse ». Le Conseil d'Etat 
soutient les définitions et principes proposés, notamment la priorité à accorder 
à la valorisation matière par rapport à la valorisation énergie, mais il demande 
toutefois des modifications sur deux points particuliers.
Deuxièmement, elle doit permettre la mise en œuvre de la motion 24.3475 « 
supprimer le blocage réglementaire dans le recyclage du zinc ». Le Conseil 
d'Etat soutient l'option 1 qui veut que l'ensemble des résidus produits dans les 
installations de traitement thermique des déchets soient considérés comme 
des déchets urbains.

Article 11 : Proposition d'ajout d'un élément manquant

Grâce aux possibilités offertes par l'art. 30a et le nouvel art. 35i LPE, il est 
proposé d'ajouter une disposition visant à reprendre les interdictions de mise 
sur le marché en vigueur dans l'UE en ce qui concerne les produits en 
plastiques. Il s'agit d'interdire la commercialisation de certains produits à usage 
unique et de courte durée, dont les avantages ne sauraient justifier leur impact 
environnemental. La formulation de l'article serait de type « La Confédération 
édicte une liste des articles en plastique à usage unique dont la 
commercialisation est interdite ». Une telle liste serait alignée sur ce qui est 
pratiqué dans l'UE, afin de ne pas représenter de barrière commerciale.

Anhang: fr_RCE_06102025_DIME_Paquet_ordonnances_environnementales_2026.pdf
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Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme1

Titel Variante 1 betreffend Art. 3 Bst. a Ziff. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Le Conseil d'Etat soutient l'option 1 qui veut que l'ensemble des résidus 
produits dans les installations de traitement thermique des déchets soient 
considérés comme des déchets urbains.

Titel Variante 2 betreffend Art. 3 Bst. a Ziff. 4

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag In dieser Verordnung bedeuten:
a.Siedlungsabfälle:
4. Rückstände aus Abfällen nach den Ziffern 1–3, die bei der thermischen 
Behandlung anfallen, bis und mit deren Verwertung oder Ablagerung;

Begründung L'option 2 qui voudrait restreindre la définition des déchets urbains à une 
partie des résidus produits dans les installations de traitement thermique 
des déchets est inapplicable et ne permettrait pas la mise en œuvre de la 
motion voulant garantir la récupération en Suisse du zinc contenu lesdits 
résidus.

Titel Art. 3 Bst. n.-r

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag n.Wiederverwendung: Verfahren, bei dem Gegenstände und deren 
Bestandteile, die keine Abfälle sind oder ihre Abfalleigenschaft nach dem 
Durchlaufen eines Verwertungsverfahrens verloren haben, wieder für 
denselben oder einen vergleichbaren Zweck eingesetzt werden, für den sie 
ursprünglich bestimmt waren;
o.Vorbereitung zur Wiederverwendung: Verwertungsverfahren, bei dem 
Abfälle durch Behandlungsschritte wie Prüfung, Reinigung, Reparatur so 
aufbereitet werden, dass sie wiederverwendet werden können;
p.Stoffliche Verwertung: Verwertungsverfahren, bei dem die stofflichen 
Eigenschaften von Abfällen genutzt werden, indem die Abfälle so behandelt 
werden, dass sie als Sekundärrohstoffe wieder eingesetzt werden können;
q.Stofflich-energetische Verwertung: Verwertungsverfahren, bei dem Abfälle 
gleichzeitig sowohl stofflich als auch energetisch verwertet werden;
r.Energetische Verwertung: Verwertungsverfahren, bei dem Abfälle im 
Rahmen ihrer Entsorgung als Energiequelle genutzt werden.

Begründung Les opérations de contrôle et de nettoyage des objets ne doivent pas être 
intégrées dans la définition de la « préparation en vue de réutilisation » (art. 
3, let o), notamment au vu du caractère disproportionné et injustifié des 
charges administratives que cela générerait.

La formulation suivante de la Let. o « Les étapes de traitement telles que le 
contrôle, le nettoyage et la réparation et permettant de rendre des déchets à 
nouveau utilisables » est problématique, dès lors qu'un déchet, une fois qu'il 
est utilisable, n'est plus un déchet.

Let. s : Proposition d'ajout d'un élément manquant
Il semble nécessaire d'ajouter une nouvelle Lettre définissant ce que qu'est 
la limitation des déchets, de manière à s'inscrire en cohérence avec le titre 
de l'Ordonnance.
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Titel Art. 31 Bst. c

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Anlagen zur thermischen Behandlung von Abfällen dürfen errichtet oder in 
ihrer Kapazität erweitert werden, wenn die baulichen Einrichtungen 
gewährleisten, dass:
c. bei Anlagen, in denen Siedlungsabfälle nach Artikel 3 Buchstabe a Ziffern 
1–3 oder Abfälle vergleichbarer Zusammensetzung verbrannt werden, 
mindestens 80 Prozent des Energiegehalts ausserhalb der Anlagen genutzt 
wird; die Nutzung von Energie zur Abscheidung von CO2 aus dem 
Rauchgas gilt als Nutzung ausserhalb der Anlagen.

Begründung Dans les installations destinées au traitement thermique des déchets 
urbains, l'énergie utilisée pour le captage du CO2 dans les fumées ne doit 
pas être considérée comme équivalent à une utilisation en dehors de 
l'installation (art. 31, let. c) car cela aurait comme effet de dissuader son 
captage.

Titel Änderung anderer Erlasse: 1. Ordnungsbussenverordnung vom 16. Januar 
2019:

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Le Conseil d'Etat propose la reformulation suivante : 
-Jeter ou abandonner des déchets urbains ailleurs que dans des collectes 
prévues à cet effet et en violation des prescriptions applicables (art. 61, al. 1 
let. i et 4, 31b, al. 3 et 7 LPE)

OU
-Jeter ou abandonner des déchets urbains de manière illicite (art. 61, al. 1 
let. i et 4, 31b, al. 3 et 7 LPE).
1.Déchet urbain individuel de petite taille 
2.Plusieurs déchets urbains de petite taille à partir de deux pièces et pour 
un volume de 35 litres au plus
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Begründung Concernant le projet de modification de l'ordonnance sur les amendes 
d'ordre, le Conseil d'Etat salue l'introduction au niveau fédéral d'une 
infraction couvrant tous les comportements constitutifs d'un dépôt illicite de 
déchets urbains. En effet, des dispositions pénales sont prévues 
actuellement aux différents échelons en fonction du type et de la quantité de 
déchets et du type de comportement visé. Sous l'expression de dépôt ou 
d'élimination illicite se cachent en effet des cas de figure bien différents que 
l'on peut définir à partir de l'infraction qui les réprime. Cette situation 
implique des régimes et compétence différents, ce qui engendre une 
certaine confusion pour les autorités d'application, en particulier pour les 
communes, responsables de l'élimination des déchets urbains.

Le dépôt illicite des déchets urbains étant réglé au niveau fédéral de 
manière exhaustive, il n'y a dès lors plus de place pour des dispositions de 
droit cantonal ou communal pour les comportements qui remplissent les 
énoncés de fait légal des articles 31b al. 3 et 7 LPE. A l'heure actuelle, la 
législation cantonale en vigueur pour l'abandon de déchets urbains (cf. art. 
art. 12 al. 3 LGD ; RSF 810.2 et art. A1-2 OCAO ; RSF 33.11) sanctionne 
de l'amende d'ordre les comportements constitutifs d'abandon de petits 
déchets (cf. Art. A1-2 al. 1 OCAO ; RSF 33.11). La Police cantonale est de 
manière générale compétente pour infliger des amendes d'ordre de droit 
fédéral et de droit cantonal. Cette compétence peut toutefois être déléguée 
aux communes qui ont font la demande. A ce jour, peu de communes sont 
au bénéfice d'une délégation pour appliquer la procédure d'amendes d'ordre 
prévue par la législation cantonale. Cette délégation est soumise à des 
conditions précises qui nécessitent des investissements et une organisation 
administrative qui ne sont pas à la portée de toutes les communes. En 
l'absence d'une telle délégation, les communes constatant les infractions 
n'ont dès lors d'autre choix que de saisir les autorités de poursuite pénale 
ordinaires. Ces éléments devront par conséquent faire l'objet d'une attention 
particulière entre les différents partenaires cantonaux impliqués dans le 
cadre de la mise en œuvre de la présente révision. 

Concernant le contenu des dispositions légales, le Conseil d'Etat est d'avis 
que la formulation utilisée dans l'ordonnance engendre des problèmes 
d'interprétation sur les comportements visés et pourrait conduire à des 
difficultés d'application par les autorités compétentes. En effet, la 
formulation proposée reprend uniquement l'énoncé de fait légal de l'article 
31b al. 7, soit abandonner ou jeter des déchets ailleurs que dans des 
collectes prévues à cet effet alors que figure entre parenthèses également 
l'article 31b al. 3 LPE et que la procédure de l'amende d'ordre doit 
s'appliquer à tout comportement qui tombe dans le champ d'application des 
article 31b al. 3 et 7 jusqu'à volume de 110 litres. Or, les comportements 
sanctionnés doivent couvrir toute élimination contraire aux prescriptions de 
collecte de l'autorité compétente chargée de l'élimination des déchets 
urbains, soit par exemple le dépôt de sacs poubelles dans le lieu prévu 
mais en dehors des jours de ramassage prévus par le conseil communal ou 
la présentation de déchets dans des contenants inadaptés. Il ne serait pas 
cohérent que la procédure d'amende d'ordre ne s'applique pas à toutes les 
violations des prescriptions de collecte prévues dans la réglementation 
établie par l'autorité et que subsiste un régime de sanctions différente 
jusqu'à un volume de déchets de 110 litres. Le texte de l'ordonnance ne doit 
dès lors ne laisser aucun doute à ce sujet. 

Les chiffres 1 et 2 devraient également être complétés par le terme urbain. 
Les exemples devraient par ailleurs soit être supprimés, soit complétés par 
des exemples qui sont moins associés au terme de littering lorsqu'il est lié à 
la consommation de boissons, de nourriture ou de cigarettes dans les 
espaces publics étant donné qu'on élargit l'infraction à l'élimination illégale 
de tous types de déchets urbains. En reprenant l'exemple ci-dessus, la 
procédure d'amende d'ordre doit également pouvoir s'appliquer à toute 
élimination non conforme en violation des prescriptions de collecte jusqu'à 
110 litres. Une autre solution serait de supprimer les exemples repris de 
l'article 31b al. 7. Nous relevons à cet égard que l'article 61 al. 4 utilise la 
formulation suivante : « Sera puni d'une amende de 300 francs au plus 
quiconque, intentionnellement ou par négligence, aura jeté ou abandonné 
de manière illicite des déchets même en petites quantités (art. 31b, al. 7) ».

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)
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Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Le Conseil d'Etat salue aussi de manière générale le projet de révision 
totale de l'ordonnance sur les emballages de boisson, qui deviendra 
désormais l'ordonnance sur les emballages (OEm) moyennant la prise en 
compte des remarques formulées dans la détermination de la CCE. Il part 
du principe qu'il s'agit ici d'un premier pas, concerté avec les milieux 
concernés, allant dans le sens d'une gestion plus durable des emballages. 
Des mesures plus ambitieuses mériteront d'être déployées ultérieurement 
sur la base des expériences qui seront faites avec cette nouvelle 
ordonnance car cette dernière n'est pas très ambitieuse au vu notamment 
des développements à venir au niveau européen.

Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme2

Titel Art. 3 Allgemeine Anforderungen an Verpackungen

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die mit 
Ware befüllte Verpackungen abgeben, stellen sicher, dass Verpackungen, 
soweit technisch möglich und wirtschaftlich tragbar:

a. vom Verpackungsvolumen und der Verpackungsmasse her auf das 
Mindestmass begrenzt sind, das zur Gewährleistung der erforderlichen 
Sicherheit und Hygiene der verpackten Ware angemessen ist;
b. bei der Sammlung, Behandlung und dem Recycling nicht zu 
erheblichen technischen Schwierigkeiten oder erheblichen Mehrkosten 
führen; und
c. einen möglichst hohen Anteil an Rezyklaten enthalten.

Begründung La Lettre c. devrait être complétée de la manière suivante « (…) comportent 
la plus grande proportion possible de matières recyclées et génèrent le 
moins possible d'impacts sur l'environnement et la santé humaine tout au 
long de leur cycle de vie ». Cet ajout est important au vu des effets des 
emballages en plastique sur l'environnement. Il est cohérent avec l'art. 35i 
LPE.
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Staatskanzlei des Kantons Basel-Stadt

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Neutrale Haltung

Begründung: Der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt lehnt die mit der Revision der 
VVEA vorgesehene Einführung von nationalen Littering-Bussen dezidiert ab. 
Die Kantone sollen selbst entscheiden, ob die passenden Tatbestände für eine 
Busse erfüllt sind und wie hoch diese Busse sein soll, dies in Abhängigkeit des 
jeweiligen kantonalen Bussensystems. Es gibt hier keinen Bedarf für einen 
nationalen Durchgriff, der dann in den einzelnen Kantonen quer zum dortigen 
Ordnungsbussensystem stehen wird. 

Sollte dennoch der Bundesrat eine nationale Regelung einführen wollen, so 
muss diese vollziehbar und verhältnismässig sein. Auch darf sie nicht zu einem 
erhöhten administrativen Aufwand führen und die Schwere der Übertretung 
berücksichtigen. Der jetzige Vorschlag löst diese Vorgaben nicht ein. Der 
Regierungsrat stellt daher konkrete Anträge konkrete Änderungen, 
Anpassungen und Ergänzungen vor (siehe Seite 3f).

Den weiteren vorgeschlagenen Änderungen der VVEA sowie der Totalrevision 
der Verordnung über Getränkeverpackungen VGV kann der Regierungsrat 
grundsätzlich zustimmen, mit folgenden Ergänzungen, Anpassungen und 
Streichungen.

Anhang: BRF an UVEK.pdf
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Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme1

Titel Variante 1 betreffend Art. 3 Bst. a Ziff. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Ein umsetzbarer Vollzug ist nur mit Variante 1 gewährleistet. Die Zuordnung 
des Inputs zu Siedlungsabfall und Marktkehricht ist nicht eindeutig und je 
nach Einzugsgebiet und Preispolitik der KVA variabel. Zudem sinkt die 
Umweltleistung, sollte ein Teil der Filterasche weiterhin mit dem 
Wälzrohrverfahren im Ausland behandelt werden. Für die Variante 1 spricht 
zudem, dass KVAs öffentlich-rechtliche Anlagen sind.

Titel Variante 2 betreffend Art. 3 Bst. a Ziff. 4

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag In dieser Verordnung bedeuten:
a.Siedlungsabfälle:

4. Rückstände aus Abfällen nach den Ziffern 1–3, die bei der 
thermischen Behandlung anfallen, bis und mit deren Verwertung oder 
Ablagerung;

Begründung --

Titel Art. 12 Allgemeine Verwertungspflicht nach dem Stand der Technik

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1 Abfälle sind für die Wiederverwendung vorzubereiten oder stofflich zu 
verwerten, wenn dies technisch möglich und wirtschaftlich tragbar ist und 
die Umwelt weniger belastet als:

a.eine andere Entsorgung; oder
b.die Herstellung neuer Produkte.

2 Die Vorbereitung zur Wiederverwendung und die stoffliche Verwertung 
nach Absatz 1 müssen nach dem Stand der Technik erfolgen.
3 Ist eine Vorbereitung zur Wiederverwendung oder eine stoffliche 
Verwertung nach dem Stand der Technik nicht möglich, sind die Abfälle 
vorrangig stofflich-energetisch und dann rein energetisch zu verwerten.
4 Betriebe und Betriebsstätten, die bewegliche Sachen (wie Güter, Waren, 
Produkte, Gegenstände) entgegennehmen und zwischenlagern, um sie im 
Hinblick auf eine Wiederverwendung lediglich zu prüfen, zu reinigen oder zu 
reparieren, bevor sie weitergegeben oder weiterverkauft werden, werden 
von der Bewilligungspflicht nach Art. 8 VeVA und der Berichterstattung nach 
Art. 27 VVEA befreit.

Begründung Werden Behandlungsschritte wie «Prüfung», «Reinigung» und 
«Reparieren» als Verfahren zur Abfallbehandlung bzw. -aufbereitung 
definiert, führt dies in der Praxis zu einer nicht absehbaren Zunahme von 
Abfallbetrieben, die gemäss den aktuell gültigen Erlassen im Abfallrecht 
einer Bewilligungspflicht durch die Kantone unterstehen.

Die Behandlungsschritte «Prüfung», «Reinigung» und «Reparieren» können 
entweder von einem einzigen Betrieb gesamthaft, aber auch jeweils separat 
von mehreren Betrieben durchgeführt werden. Da alle Betriebe gemäss 
Definition eine Abfall-Behandlung bzw. -Aufbereitung durchführen, zieht 
dies somit auch sämtliche Pflichten für nk /ak Betriebe nach sich, wie 
beispielsweise eine jährliche Abfallmeldung oder bei ak-Abfällen eine VeVA-
Bewilligung mit regelmässiger kantonaler Kontrolle vor Ort. Um diesen 
Mehraufwand zu vermeiden, wird eine Anpassung von Art. 12 (neuer Abs. 
4, siehe obenstehenden Antrag).
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Titel Art. 31 Bst. c

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Anlagen zur thermischen Behandlung von Abfällen dürfen errichtet oder in 
ihrer Kapazität erweitert werden, wenn die baulichen Einrichtungen 
gewährleisten, dass:

c. bei Anlagen, in denen mindestens 80 Prozent des Energiegehalts 
ausserhalb der Anlagen genutzt wird; die Nutzung von Energie zur 
Abscheidung von CO2 aus dem Rauchgas gilt als Nutzung ausserhalb 
der Anlagen.

Begründung Es ist nicht nachvollziehbar, wieso nur bei der energetischen Verwertung 
von Siedlungsabfällen (KVA) Vorgaben zur energetischen Effizienz gemacht 
werden. Die Vorgaben sollten für alle thermischen / energetischen 
Verwertungsanlagen (z. B. Altholzverbrennungen) gelten. Insbesondere 
neue Anlagen sind energetisch optimiert zu betreiben.

Titel Art. 32 Abs. 2 Bst. a und g

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 2 Inhaberinnen und Inhaber von Anlagen müssen diese so betreiben, dass:
a.von Abfällen mindestens 55 Prozent des Energiegehalts ausserhalb 
der Anlagen genutzt wird;;
g.bei Anlagen, Metalle aus der Filterasche zurückgewonnen werden.

Begründung Es ist nicht nachvollziehbar, wieso nur bei der energetischen Verwertung 
von Siedlungsabfällen Vorgaben zur energetischen Effizienz gemacht 
werden. Die Vorgaben sollten für alle thermischen / energetischen 
Verwertungsanlagen (z. B. Altholzverbrennungen) gelten.

Titel Anhang 7: Anforderungen an Holzabfälle zur stofflichen und thermischen 
Verwertung

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Anforderungen an Holzabfälle zur stofflichen und energetischen Verwertung
Ziff. 2 Titel und Einleitungssatz
2Energetische Verwertung von Holzabfällen
Holzabfälle dürfen in Altholzfeuerungen energetisch verwertet werden, 
wenn sie die nachfolgenden Grenzwerte (Gesamtgehalte) nicht 
überschreiten:

Begründung Antrag
Der Titel von Anhang 7 ist wie folgt anzupassen: Anforderungen an 
Holzabfälle zur stofflichen und energetischen Verwertung

Begründung
Im Sinne der Harmonisierung ist der Begriff «thermische Verwertung» durch 
«energetische Verwertung» zu ersetzen.

Titel Änderung anderer Erlasse: 1. Ordnungsbussenverordnung vom 16. Januar 
2019:

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Anhang 2 Bussenliste 2 Ziff. 9003

Begründung Wie bereits festgehalten, lehnt der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt 
den Erlass von nationalen Litteringbussen ab. Es gibt keinen Bedarf nach 
einer gesamtschweizerischen Regelung, welche nicht in die kantonalen 
Ordnungsbussensysteme passt. Zudem sind die vorgesehenen 
Ordnungsbussen unverhältnismässig hoch, verursachen einen erhöhten 
administrativen Aufwand und nehmen keine Rücksicht auf die Schwere der 
Übertretung.

Für den Fall, dass der Bundesrat an einer nationalen Regelung festhalten 
will, bringen wir nachstehend Änderungsanträge, um die heute auch 
inhaltlich ungenügende Vernehmlassungsvorlage zu verbessern. 

Antrag 1 Der Satz ist wie folgt anzupassen: 9003. Bereitstellen, Entsorgen, 
Liegenlassen oder Wegwerfen von Abfällen ausserhalb der vorgesehenen 
Sammlungen (Art. 61 Abs. 1 Bst. i und Art. 31b Abs. 3 und Art. 31c Abs. 1 
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USG, Art. 61 Abs. 4 und Art. 31b Abs. 7 USG)

Antrag 2 Hier ist ein neuer Punkt einzufügen: 1. Unzeitiges Bereitstellen für 
die Abfuhr oder Entsorgen von Abfällen an den vorgesehenen 
Sammelstellen, in vorschriftsgemässen Gebinden und Entrichtung der dafür 
vorgesehenen Gebühren 50

Antrag 3 Die (jetzigen) Ziffern 1 und 2 sind zu einer Bestimmung 
zusammenzufassen und die Bussenhöhe zu vereinheitlichen: 2. Kleinabfälle 
wie Zigarettenstummel, Verpackungen, Dosen, Flaschen, Kaugummi oder 
Zeitungen 100
Entsprechend ist die jetzige Ziffer 2 zu streichen. 

Antrag 4: Die jetzige Ziffer 3 ist bezüglich Gewicht und Bussenhöhe 
anzupassen: 3. Abfälle mit einer Gesamtmenge von mehr als 35 Litern bis 
zu 110 Litern 150

Antrag 5: Die jetzige Ziffer 4 ist bezüglich Gewicht und Bussenhöhe 
anzupassen: 4. Abfälle mit einer Gesamtmenge von mehr als 110 Litern bis 
zu 500 Litern 200

Begründung
Die VVEA soll die im Rahmen der parlamentarischen Initiative 20.433 
«Schweizer Kreislaufwirtschaft stärken» im Umweltschutzgesetz 
geschaffene gesetzliche Grundlage für eine nationale Littering-Busse 
konkretisieren. Der jetzige Vorschlag zur Regelung der Ordnungsbussen 
überzeugt gar nicht. 

Ein zentrales Problem liegt in der fehlenden Differenzierung nach Art und 
Schwere des Vergehens. So wird zum Beispiel ein korrekt bezahlter 
Gebührensack, der lediglich zur falschen Zeit bereitgestellt wurde, gleich 
behandelt wie ein Sack, bei dem die Entsorgungsgebühren nicht bezahlt 
wurden (siehe oben Antrag 2). Es findet auch keine Unterscheidung statt 
zwischen Abfällen, die im öffentlichen Raum anfallen z.B. Take-away-
Verpackungen, welche legal in öffentlichen Abfalleimern entsorgt werden 
dürfen, und Abfällen, die bewusst von zuhause mitgebracht werden, um die 
Gebührenpflicht zu umgehen.

Die Bussenbeträge sind viel zu hoch (siehe Anträge 3, 4 und 5). Es gibt 
keinen Bedarf, bis an die Grenze von 300 Franken zu gehen. Auch geht die 
Feinteiligkeit der vorgeschlagenen Tatbestände (z.B. ein Zigarettenstummel 
– zwei Zigarettenstummel) an der Realität alltäglicher illegaler 
Ablagerungen von Siedlungsabfällen sowie betriebsspezifischen Abfälle im 
öffentlichen Raum vorbei. Sie verursacht lediglich einen erheblichen 
Mehr¬aufwand für die Strafverfolgungsbehörden (siehe Antrag 3). 

Ein weiterer Punkt betrifft die Volumenbegrenzung von 110 Litern bei 
Ordnungsbussen. Viele Ablagerungen überschreiten dieses Volumen, 
wodurch kein Ordnungsbussenverfahren mehr möglich ist und stattdessen 
eine Strafanzeige erforderlich wird. Dies führt zu einem 
unverhältnismässigen Verwaltungsaufwand. Es ist daher zweckmässig, die 
maximale Menge bei Ordnungsbus¬sen auf etwa das Volumen einer 
Standardmatratze zu erhöhen (siehe Antrag 5).

Zudem wird in den Ziffern 3 und 4 plötzlich nur noch von Siedlungsabfällen 
gesprochen. Dies ist problematisch: Wenn zum Beispiel betriebsspezifische 
Abfälle ohne bezahlte Entsorgungsgebühr im öffentlichen Raum abgelagert 
werden, kann dies – anders als heute im Kanton Basel-Stadt - nicht mehr 
mit einer Ordnungsbusse geahndet werden. Auch in solchen Fällen müsste 
eine Verzeigung erfolgen, was den Vollzug unnötig erschwert (siehe 
Anträge 4 und 5).

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Der Totalrevision der Verordnung über Getränkeverpackungen VGV kann 
der Regierungsrat grundsätzlich zustimmen, mit folgenden Ergänzungen, 
Anpassungen und Streichungen.

Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme2
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Titel Art. 5 Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die 
verpflichtet sind, Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff 
zurückzunehmen, und von diesen beauftragte private 
Branchenorganisationen, müssen:

a. alle beteiligten Akteure der Entsorgungskette kostendeckend für 
erbrachte Leistungen entschädigen;
b. sicherstellen, dass die Entsorgungskosten durch verursachergerechte 
Beiträge gedeckt werden; diese Beiträge müssen zweckgebunden sein 
und dürfen nur für die Deckung der Entsorgungskosten verwendet 
werden;
c. sicherstellen, dass der Anteil der Getränkeverpackungen aus PET an 
der gesamten gesammelten Masse 2 Prozent nicht übersteigt;
d. stetig Massnahmen treffen, damit die Sammelquote wie auch die 
Qualität und Reinheit der Sammlung steigt;
e. nicht stofflich verwertbare Verpackungen und Behandlungsreste aus 
der Sammlung und Erstbehandlung (Sortierung) zunächst stofflich-
energetisch und dann rein energetisch im Inland verwerten. Die 
Rückführung von Mengen-Äquivalente ist dabei ausreichend.

Begründung Durch die Präzisierung in Abs. 1 Bst. e wird klar, dass die geforderte 
Verwertung für Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und 
Hersteller nach der Sammlung und Sortierung abgeschlossen ist. Allfällige 
weitere Behandlungsrückstände, die bei späteren Aufbereitungsprozessen 
anfallen, sollen nicht mehr unter diese Regelung fallen. Durch die geforderte 
Verwertung im Inland wird sichergestellt, dass Sortierreste und 
Behandlungsrückstände nach dem Stand der Technik verwertet und nicht 
unkontrolliert in Drittländer exportiert werden. Dieses Vorgehen wird auch 
bereits bei bestehenden Systemen angewendet (beispielsweise KUH-Bag). 
Ausserdem ist es sinnvoll, den unter Abs. 2 geforderten Bericht um die 
Verwertungsquote gemäss Art. 6 Abs. 1 zu ergänzen, damit alle für die 
Transparenz notwendigen Unterlagen in einem Bericht vorliegen.

Titel Art. 5 Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Die Rücknahmepflichtigen nach Absatz 1 publizieren jährlich einen Bericht, 
in welchem sie die Erfüllung der Vorgaben nach Absatz 1 Buchstaben a-e 
sowie Art. 6 Abs. 1 nachvollziehbar und kontrollierbar darlegen. Sie stellen 
diesen Bericht dem Bundesamt für Umwelt (BAFU) zu. Sie behalten 
Nachweise und Berechnungen von Kennzahlen für 5 Jahre auf und 
gewähren der Behörde auf Nachfrage Einsicht.»

Begründung Siehe Abs. 1
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Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Werden die Verwertungsquoten auch mit den Massnahmen nach Absatz 2 
nicht erreicht, so kann das UVEK Händlerinnen und Händler sowie 
Herstellerinnen und Hersteller verpflichten:

a. auf rücknahmepflichtige Getränkekartons und rücknahmepflichtige 
Einwegverpackungen aus Kunststoff ein Mindestpfand zu erheben;
b. solche Verpackungen gegen Rückerstattung des Pfandes 
zurückzunehmen; und
c. die zurückgenommenen Verpackungen auf eigene Rechnung der 
Verwertung zuzuführen.

Begründung Antrag
Abs. 2 ist zu präzisieren: 
-Der Geltungsbereich der Verwertungsquote (pro Fraktion oder gesamthaft) 
ist klar auszuweisen.
-Die Datengrundlagen und Berechnungsarten sind transparent darzustellen. 
-Es ist eine Frist inkl. Zielpfad zu definieren, innerhalb derer eine 
Verwertungsquote von mindestens 55 % erreicht werden muss.

Begründung
Es ist unklar, ob die Verwertungsquoten gesamthaft (und im Durchschnitt) 
für rücknahmepflichtige Einwegverpackungen gilt oder ob pro Fraktion 
(aufgelistet nach den verschiedenen Polymeren, insbesondere PET, PE, 
PP, PS, PVC) eine Verwertungsquote von mind. 55 % erreicht werden 
muss, um die Massnahmen VEG und allenfalls Pfand zu vermeiden. Für 
den zweiten Fall (pro Fraktion) ist unklar, wie für eine Fraktion die in Abs. 2 
genannten Massnahmen angewandt werden sollen. 

Für eine Verwertungsquote von 55 % muss nach heutigen Erkenntnissen 
eine Sammelquote von 100 % erreicht werden. Es ist unklar, bis wann 
dieser Wert erreicht werden muss. Zur Beurteilung und kontinuierlichen 
Verbesserung der gesamten Verwertungsquote wäre es zielführender, 
einen Zielpfad bzw. Zielwert für eine Sammelquote (Anteil gesammelte 
Einwegverpackungen im Verhältnis zu in Verkehr gebrachter Ware) und 
einen Zielwert für eine Industrierückführungsquote (Anteil verwertete 
Einwegverpackungen im Verhältnis zu gesammelter Ware) zu definieren. In 
jedem Fall müssen die Datengrundlagen und Berechnungsarten transparent 
dargestellt werden. Dafür wäre eine Vollzugshilfe des BAFU wünschenswert.

Titel Art. 11 Zahlungen an Dritte, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Die Organisation leistet Zahlungen für Tätigkeiten nach Artikel 10 
Buchstaben a–d und entschädigt alle beteiligten Akteure der 
Entsorgungskette kostendeckend für erbrachte Leistungen . Sie 
berücksichtigt dabei insbesondere die Menge und Qualität des Altglases 
und die Belastung der Umwelt durch diese Tätigkeiten.

Begründung Auch bei den Glasverpackungen sollen die gleichen Vorgaben für die 
Vergütung erbrachten Leistungen aller beteiligten Akteure der 
Entsorgungskette gelten, wie bei den Kunststoffverpackungen.

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Die Verwertungsquote bei Getränkeverpackungen aus Glas, PET und 
Aluminium muss je für Glas mindestens 90 %, für PET 80 % und für 
Aluminium 85 % betragen.

Begründung Die Verwertungsquote bei Getränkeverpackungen aus Glas, PET und 
Aluminium sind seit Jahren höher als die vorgegebenen 75 %. Um diese 
erhöhten Quoten nicht zu gefährden, müssten die Verwertungsquote 
individuell für Glas, PET und Aluminium angepasst werden.
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Titel Art. 20 Mitteilungspflicht betreffend Getränkeverpackungen

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Herstellerinnen und Hersteller von Getränken müssen dem BAFU nach 
dessen Vorgaben jeweils bis Ende Februar mitteilen:

a.das im Vorjahr für den Inlandverbrauch hergestellte oder eingeführte 
Getränkevolumen, aufgegliedert nach Mehrweg- und 
Einwegverpackungen, nach Verpackungsmaterialien und Getränkearten;
b.das Gewicht der verwertbaren Einwegverpackungen (einschliesslich 
Getränkekartons), die für die im Vorjahr für den Inlandverbrauch 
hergestellten oder eingeführten Getränke verwendet wurden, 
aufgegliedert nach Verpackungsmaterialien und Getränkearten.

c. Verpackungen aus Kunststoff aufgelistet nach den verschiedenen 
Polymeren, insbesondere PET, PE, PP, PS, PVC.
2 (neu) Das BAFU stellt entsprechende digitale Vorlagen zur Erfüllung der 
Mitteilungspflicht zur Verfügung.
3 (neu) Das BAFU publiziert die Mengen der eingesetzten 
Verpackungsmaterialien in aggregierter Form jährlich.

Begründung Die Vorgaben von Art. 20 sind den Vorgaben von Art. 21 und 22 
anzugleichen. Die unterschiedlichen Verpackungsarten sind gleich zu 
behandeln.

Titel Art. 22 Rücknahme und Verwertung, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Wer gewerbsmässig rücknahmepflichtige Einwegverpackungen verwertet, 
zur Verwertung einführt oder ausführt, muss dem BAFU für jedes 
Verpackungsmaterial jeweils bis Ende Februar für das Vorjahr das Gewicht, 
die in der Verwertungskette bis zum Ende der Abfalleigenschaft 
nachgelagerten Verwertungsunternehmungen und die Art der Verwertung 
sowie die hergestellte Menge Rezyklat mitteilen. Kunststoffe müssen 
mindestens nach den Polymeren PET, PE, PP, PS, PVC aufgegliedert 
werden.
3 (neu) Das BAFU stellt entsprechende digitale Vorlagen zur Erfüllung der 
Mitteilungspflicht zur Verfügung.
4 (neu) Das BAFU publiziert jährlich die Mengen der zurückgenommenen 
und verwerteten Verpackungsmaterialien, sowie die Länder in denen die 
Verwertung stattfindet, in aggregierter Form.

Begründung Insgesamt dienen die beantragten Änderungen und Ergänzungen der 
lückenlosen Erfassung der Stoffströme und schaffen Transparenz sowie 
Nachvollziehbarkeit in der Kreislaufwirtschaft.



84 / 2947

Landeskanzlei des Kantons Basel-Landschaft

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Grundsätzlich begrüsst der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft die 
unterbreitete Revision der VVEA. Die vorliegenden Anpassungen leisten einen 
wichtigen Beitrag zur kreislaufgerechten Abfallwirtschaft. Insbesondere ist es 
positiv, dass die stoffliche vor der energetischen Verwertung verankert wurde. 
Ausserdem klärt die Zuteilung von Verbrennungsrückständen aus Anlagen zur 
thermischen Behandlung zur Kategorie der Siedlungsabfälle diverse 
wettbewerbsrechtliche Fragen in Bezug auf die Behandlung im Inland. Ebenso 
wird der Fokus auf eine Fremdstoffausschleusung und Ausweitung der 
Separatsammlung auf biogene Abfälle aus Industrie und Gewerbe als dringend 
notwendig erachtet. Die Erweiterung der Litteringbussen auf grössere Mengen 
bis 110 Liter erscheint uns mit Blick auf den administrativen Aufwand ebenfalls 
sinnvoll.

Einige Punkte der Vorlage erachtet der Regierungsrat des Kantons Basel-
Landschaft allerdings als kritisch. So soll bei bestehenden thermischen 
Verwertungsanlagen die Nutzung von CO2 aus Rauchgas neu nicht mehr als 
Energienutzung ausserhalb der Anlagen gelten. Ebenfalls führt die
Ausweitung des Begriffs Verwertungsverfahren auf Prüfung, Reinigung und 
Reparatur von Gegenständen zu einem nicht absehbaren Mehraufwand für die 
Kantone im Vollzug ohne ersichtlichen umweltrelevanten Nutzen. Dies 
deshalb, weil durch diese Ausweitung deutlich mehr Betriebe und v. a. 
Kleinstbetriebe in die Klasse der bewilligungspflichtigen Abfallanlagen fallen. 
Zuletzt werden Begriffe innerhalb der Verordnung teilweise nicht einheitlich 
verwendet (insbesondere Artikel 10 und Absatz 1 Artikel 13 VVEA). 
Beispielsweise werden sowohl die Begriffe «energetische Verwertung» wie 
auch «thermische Verwertung» verwendet.

Anhang: VL-Verordnungspaket Umwelt Frühling 2026_SCH.pdf



85 / 2947



86 / 2947



87 / 2947



88 / 2947



89 / 2947



90 / 2947



91 / 2947



92 / 2947



93 / 2947



94 / 2947



95 / 2947



96 / 2947

Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme1

Titel Variante 1 betreffend Art. 3 Bst. a Ziff. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Die Variante 1 ist für die Zuordnung der Rückstände aus der thermischen 
Behandlung zu den Siedlungsabfällen zu verwenden.

Ein umsetzbarer Vollzug ist nur bei Variante 1 gewährleistet. Die Zuordnung 
des Inputs zu Siedlungsabfall und Marktkehricht ist nicht eindeutig und je 
nach Einzugsgebiet und Preispolitik der entsprechenden 
Kehrichtverbrennungsanlage (KVA) variabel. Zudem sinkt die 
Umweltleistung, sollte ein Teil der Filterasche weiterhin mit dem 
Wälzrohrverfahren im Ausland behandelt werden. Da KVA öffentlich-
rechtliche Anlagen sind, ist Variante 1 zu bevorzugen.

Titel Variante 2 betreffend Art. 3 Bst. a Ziff. 4

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag In dieser Verordnung bedeuten:
a.Siedlungsabfälle:

4. Rückstände aus Abfällen nach den Ziffern 1–3, die bei der 
thermischen Behandlung anfallen, bis und mit deren Verwertung oder 
Ablagerung;

Begründung --

Titel Art. 3 Bst. n.-r

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag n.Wiederverwendung: Verfahren, bei dem Gegenstände und deren 
Bestandteile, die keine Abfälle sind oder ihre Abfalleigenschaft nach dem 
Durchlaufen eines Verwertungsverfahrens verloren haben, wieder für 
denselben oder einen vergleichbaren Zweck eingesetzt werden, für den sie 
ursprünglich bestimmt waren;

o.Vorbereitung zur Wiederverwendung: Verwertungsverfahren, bei dem 
Abfälle durch Behandlungsschritte wie Prüfung, Reinigung, Reparatur so 
aufbereitet werden, dass sie wiederverwendet werden können;
p.Stoffliche Verwertung: Verwertungsverfahren, bei dem die stofflichen 
Eigenschaften von Abfällen genutzt werden, indem die Abfälle so 
behandelt werden, dass sie als Sekundärrohstoffe wieder eingesetzt 
werden können;
q.Stofflich-energetische Verwertung: Verwertungsverfahren, bei dem 
Abfälle gleichzeitig sowohl stofflich als auch energetisch verwertet 
werden;
r.Energetische Verwertung: Verwertungsverfahren, bei dem Abfälle im 
Rahmen ihrer Entsorgung als Energiequelle genutzt werden.

Begründung Wir schlagen eine Anpassung von Artikel 12 (s. nachfolgend) oder aber eine 
Anpassung der Definition in Artikel 3 Buchstabe n vor.

Werden Behandlungsschritte wie «Prüfung», «Reinigung» und «Reparatur» 
als Verfahren zur Abfallbehandlung bzw. -aufbereitung definiert, führt dies in 
der Praxis zu einer nicht absehbaren Zunahme von Abfallbetrieben, die 
gemäss den aktuell gültigen Erlassen im Abfallrecht einer 
Bewilligungspflicht durch die Kantone unterstehen. Während Prüfungen 
oder auch Reinigungen direkt vor Ort oder in einem Betrieb A stattfinden 
können, kann die Reparatur eines Gegenstands oder Geräts – nach einer 
initialen Prüfung und allfälligen Reinigung – oft auch zentral in einem 
Reparaturbetrieb B durchgeführt werden. In anderen Fällen führt ein Betrieb 
C aber auch alle Schritte durch. Die Definition von einem Betrieb A, B oder 
C als Abfallbetrieb, weil er gemäss Definition eine Abfallbehandlung bzw. -
aufbereitung durchführt, zieht somit sämtliche Pflichten für Betriebe mit sich, 
welche nicht kontrollpflichtige Abfälle [nk] und andere kontrollpflichtige 
Abfälle ohne Begleitscheinpflicht [ak] annehmen. Dies wäre beispielsweise 
eine jährliche Abfallmeldung oder bei [ak]-Abfällen eine Bewilligung gemäss 
der Verordnung über den Verkehr mit Abfällen (VeVA) mit regelmässiger 
kantonaler Kontrolle vor Ort.
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Titel Art. 10 Pflicht zur thermischen Behandlung

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 12 Allgemeine Verwertungspflicht nach dem Stand der Technik

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1 Abfälle sind für die Wiederverwendung vorzubereiten oder stofflich zu 
verwerten, wenn dies technisch möglich und wirtschaftlich tragbar ist und 
die Umwelt weniger belastet als:

a.eine andere Entsorgung; oder
b.die Herstellung neuer Produkte.

2 Die Vorbereitung zur Wiederverwendung und die stoffliche Verwertung 
nach Absatz 1 müssen nach dem Stand der Technik erfolgen.
3 Ist eine Vorbereitung zur Wiederverwendung oder eine stoffliche 
Verwertung nach dem Stand der Technik nicht möglich, sind die Abfälle 
vorrangig stofflich-energetisch und dann rein energetisch zu verwerten.
4 (neu) Betriebe und Betriebsstätten, die bewegliche Sachen (wie Güter, 
Waren, Produkte, Gegenstände) entgegennehmen und zwischenlagern, um 
sie im Hinblick auf eine Wiederverwendung lediglich zu prüfen, und zu 
reinigen oder reparieren, bevor sie weitergegeben oder weiterverkauft 
werden, werden von der Bewilligungspflicht nach Art. 8 VeVA und der 
Berichterstattung nach Art. 27 VVEA befreit.

Begründung Siehe auch Antrag und Begründung zu Artikel 3 Buchstaben n–r VVEA.
Werden Behandlungsschritte wie «Prüfung», und «Reinigung und 
«Reparatur» als Verfahren zur Abfallbehandlung bzw. -aufbereitung 
definiert, führt dies in der Praxis zu einer nicht absehbaren Zunahme von 
Abfallbetrieben, die gemäss den aktuell gültigen Erlassen im Abfallrecht 
einer Bewilligungspflicht durch die Kantone unterstehen. Während 
Prüfungen oder auch Reinigungen direkt vor Ort oder in einem Betrieb A 
stattfinden können, kann die Reparatur eines Gegenstands oder Geräts – 
nach einer initialen Prüfung und allfälligen Reinigung– oft auch zentral in 
einem Reparaturbetrieb B durchgeführt werden. In anderen Fällen führt ein 
Betrieb C aber auch alle Schritte durch. Die Definition von einem Betrieb A, 
B oder C als Abfallbetrieb, weil er gemäss Definition eine Abfallbehandlung 
bzw. -aufbereitung durchführt, zieht somit sämtliche Pflichten für Betriebe 
mit sich, welche nicht kontrollpflichtige Abfälle [nk] und andere 
kontrollpflichtige Abfälle ohne Begleitscheinpflicht [ak] annehmen. Dies wäre 
beispielsweise eine jährliche Abfallmeldung oder bei [ak]-Abfällen eine 
Bewilligung gemäss der Verordnung über den Verkehr mit Abfällen (VeVA) 
mit regelmässiger kantonaler Kontrolle vor Ort. Um dies zu vermeiden, 
schlagen wir entweder eine Anpassung von Art. 12 oder aber eine 
Anpassung der Definition in Art. 3 Bst. n vor.

Titel Art. 13 Abs. 1 und 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14 Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14a Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --



98 / 2947

Titel Art. 22 Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 24 Abs. 1 zweiter Satz

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 31 Bst. c

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Anlagen zur thermischen Behandlung von Abfällen dürfen errichtet oder in 
ihrer Kapazität erweitert werden, wenn die baulichen Einrichtungen 
gewährleisten, dass:

c. bei Anlagen, in denen Siedlungsabfälle nach Artikel 3 Buchstabe a 
Ziffern 1–3 oder Abfälle vergleichbarer Zusammensetzung verbrannt 
werden, mindestens 80 Prozent des Energiegehalts ausserhalb der 
Anlagen genutzt wird; die Nutzung von Energie zur Abscheidung von 
CO2 aus dem Rauchgas gilt als Nutzung ausserhalb der Anlagen.

Begründung Antrag
Der Verordnungstext ist so anzupassen, dass auch weitere 
Verbrennungsanlagen wie z. B. Altholzfeuerungen diesen Vorgaben 
unterstehen. 

Begründung
Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb nur bei der energetischen Verwertung 
von Siedlungsabfällen (in einer Kehrichtverbrennungsanlage (KVA)) 
Vorgaben zur energetischen Effizienz gemacht werden. Die Vorgaben 
sollten für alle thermischen / energetischen Verwertungsanlagen (z. B. 
Altholzverbrennungen) gelten. Insbesondere neue Anlagen sind energetisch 
optimiert zu betreiben. Der Verordnungstext ist so zu formulieren, dass die 
Verbrennung von Sonderabfällen (z. B. wässrige Lösungen in 
Sonderabfallverbrennungsanlagen), welche für die Entsorgung Energie 
benötigen, weiterhin gewährleistet ist.
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Titel Art. 32 Abs. 2 Bst. a und g

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 2 Inhaberinnen und Inhaber von Anlagen müssen diese so betreiben, dass:
a.von Siedlungsabfällen nach Artikel 3 Buchstabe a Ziffern 1–3 und 
Abfällen vergleichbarer Zusammensetzung mindestens 55 Prozent des 
Energiegehalts ausserhalb der Anlagen genutzt wird;
g.bei Anlagen, in denen Siedlungsabfälle nach Artikel 3 Buchstabe a 
Ziffern 1–3 oder Abfälle vergleichbarer Zusammensetzung verbrannt 
werden, Metalle aus der Filterasche zurückgewonnen werden.

Begründung Antrag:
Der Verordnungstext ist so anzupassen, dass auch weitere 
Verbrennungsanlagen wie z. B. Altholzfeuerungen diesen Vorgaben 
unterstehen. 

Begründung: 
Es ist nicht nachvollziehbar, wieso nur bei der energetischen Verwertung 
von Siedlungsabfällen (in einer Kehrichtverbrennungsanlage (KVA)) 
Vorgaben zur energetischen Effizienz gemacht werden. Die Vorgaben 
sollten für alle thermischen / energetischen Verwertungsanlagen (z. B. 
Altholzverbrennungen) gelten. Der Verordnungstext ist so zu formulieren, 
dass die Verbrennung von Sonderabfällen (z. B. wässrige Lösungen in 
Sonderabfallverbrennungsanlagen), welche für die Entsorgung Energie 
benötigen, weiterhin gewährleistet ist.

Neu fällt in Artikel 32 Absatz 2 Buchstabe a die Nutzung von Energie zur 
Abscheidung von CO2 aus dem Rauchgas als Nutzung ausserhalb der 
Anlagen weg. Der erläuternde Bericht geht auf diese Änderung nicht ein 
und für uns ist sie nicht nachvollziehbar. Es ist absehbar, dass thermische 
Verwertungsanlagen einen beträchtlichen Anteil ihrer Energie für die CO2-
Abscheidung aufwenden werden müssen und der bisherige 
Energienutzungsgrad dadurch sinken wird. Dies gilt es zu berücksichtigen. 
Um die Klimaziele zu erfüllen, braucht es CO2-Abscheidungen bei grossen 
Punktquellen wie thermischen Kehrichtverwertungsanlagen.

Titel Art. 34 Betrieb

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Die Streichung der Mengenschwelle hat keine Auswirkungen auf den 
Vollzug.
Der Hinweis auf den Fremdstoffgehalt bzgl. der Eignung ist sehr wertvoll, 
insbesondere um Annahmekriterien auf den Anlagen zu definieren bzw. 
ungeeignete Abfälle zurückzuweisen. Die damit implizierte 
verursachergerechte Weiterverrechnung von Aufwendungen zur 
Fremdstoffabscheidung hilft den Verwertungsanlagen.
Die Erweiterung um Kennzeichnungen neben Verpackungen präzisiert den 
Begriff der verpackten biogenen Abfälle und nimmt die Abgeberinnen und 
Abgeber sowie Produzentinnen und Produzenten in die Pflicht.

Titel Art. 36 Abs. 2 Bst. c

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 49

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Anhang 4: Anforderungen an Abfälle für die Herstellung von Zement und 
Beton, Ziff. 2.4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Anhang 5: Anforderungen an Abfälle zur Ablagerung, Ziff. 3.1 Bst. a–b

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Anhang 5: Anforderungen an Abfälle zur Ablagerung, Ziff. 4.1 Bst. a

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Anhang 5: Anforderungen an Abfälle zur Ablagerung, Ziff. 4.3 Einleitungssatz

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Anhang 7: Anforderungen an Holzabfälle zur stofflichen und thermischen 
Verwertung

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Anforderungen an Holzabfälle zur stofflichen und energetischen Verwertung
Ziff. 2 Titel und Einleitungssatz
2Energetische Verwertung von Holzabfällen
Holzabfälle dürfen in Altholzfeuerungen energetisch verwertet werden, 
wenn sie die nachfolgenden Grenzwerte (Gesamtgehalte) nicht 
überschreiten:

Begründung Antrag:
Es ist eine sprachliche Anpassung des Titels notwendig: Anforderungen an 
Holzabfälle zur stofflichen und energetischen thermischen Verwertung.

Begründung:
Im Titel von Anhang 7 ist zwecks Einheitlichkeit «thermische Verwertung» 
durch «energetische Verwertung» zu ersetzen.
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Titel Änderung anderer Erlasse: 1. Ordnungsbussenverordnung vom 16. Januar 
2019:

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Anhang 2 Bussenliste 2 Ziff. 9003

Begründung Es erscheint uns insbesondere zur administrativen Vereinfachung sinnvoll, 
die Ablagerung von Siedlungsabfällen bis zu einer Menge von 110 Litern 
ebenfalls über die Ordnungsbussen zu sanktionieren. Wir weisen jedoch 
darauf hin, dass es sich in diesen Fällen streng genommen nicht mehr um 
Littering, sondern um illegale Abfallentsorgung handelt.

Antrag zu Anhang 2 Bussenliste 2 Ziff. 9001; IX. Umweltschutzgesetz vom 
7. Oktober 1983 (USG): 
Ablehnung, Streichung von Ziffer 9001

Begründung
Im Anhang 2 der Ordnungsbussenverordnung ist unter Ziffer 9001 die 
Benutzung der Öffnungszeiten der Sammelstellen aufgeführt. Diese 
Regelung ist neben weiteren Vergehen im Umweltbereich (wie z. B. die 
illegale Abfallverbrennung, die Verwendung von falschen Gebührensäcken 
etc.) in den Abfallreglementen der Gemeinden geregelt. Dieser spezifische 
Punkt deckt nicht alle möglichen bussenrelevanten Aspekte im Abfallbereich 
ab und kann an dieser Stelle ersatzlos gestrichen werden. Es ist im 
Interesse der Gemeinden, die Öffnungszeiten der Sammelstelle auf 
kommunaler Ebene zu regeln und die Nichtbeachtung zu ahnden

Titel Änderung anderer Erlasse: 2. Luftreinhalte-Verordnung vom 16. Dezember 
1985: Anhang 2 Ziff. 842 Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft begrüsst die vorliegende 
Totalrevision und die Entwicklung hin zu einer generellen VerpV. Die 
Verordnung stellt erstmals grundlegende Anforderungen an die Herstellung 
von Verpackungsmaterialien und den Einsatz von Rezyklaten in neuen 
Verpackungen und legt ein Augenmerk auf die Rezyklierbarkeit von 
Verpackungen. Mit der VerpV wird flächendeckend und somit einheitlich die 
Rücknahmepflicht und Verwertung von Einwegverpackungen aus 
Kunststoffen und Getränkekartons geregelt. Der Ausbau der Vorgezogenen 
Entsorgungsgebühr (VEG) bei Glas ist dringend notwendig, um die 
Gemeinden finanziell zu entlasten. Die Mitteilungspflicht beim 
Inverkehrbringen, der Rücknahme und der Verwertung von Verpackungen 
ist zu begrüssen, aus unserer Sicht aber unzureichend, um eine 
ausreichende Transparenz der Stoffströme zu gewährleisten. Die 
Verwertungsquote für rücknahmepflichtige Einwegverpackungen aus 
Kunststoff soll mit einem Zielpfad versehen und bis 2040 kontinuierlich 
erhöht werden. Dies gewährleistet, dass auch im Bereich der Produktion 
das Design4Recycling vermehrt aufgenommen und umgesetzt werden 
muss.

Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme2

Titel Art. 1 Gegenstand und Geltungsbereich

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 2 Begriffe

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag In dieser Verordnung bedeuten:
a. Verpackungen und Verpackungsbestandteile: aus beliebigen 
Materialien hergestellte Produkte zur Aufnahme, zum Schutz, zur 
Handhabung, zur Lieferung oder Darbietung von Waren;
b. Mehrwegverpackungen: Verpackungen, die zur Wiederverwendung 
vorgesehen sind;
c. Einwegverpackungen: Verpackungen, die zur einmaligen Verwendung 
vorgesehen sind;
d. Getränkeverpackungen: Verpackungen für flüssige Lebensmittel, die 
zum Trinken bestimmt sind;
e. Getränkekartons: Getränkeverpackungen, die mehrheitlich aus Karton 
und zu geringen Anteilen aus Kunststoff bestehen und teilweise 
Aluminium beinhalten können;
f. Verpackungen aus Kunststoff: alle Verpackungen aus einem oder 
mehreren Kunststoff-Polymeren; ausgenommen sind 
Getränkeverpackungen aus Polyethylenterephthalat (PET);
g. Serviceverpackungen: Verpackungen, die für die Befüllung in der 
Verkaufsstelle vorgesehen sind, sofern sie eine Verpackungsfunktion 
erfüllen;
h. stoffliche Verwertung: die Herstellung neuer Verpackungen oder 
anderer Produkte aus gebrauchten Verpackungen (Recycling);
i. Rezyklate: Materialien, die durch Recyclingverfahren gewonnen 
wurden und Primärrohstoffe ersetzen;
j. Verwertungsquote: der prozentuale Anteil der während eines 
Kalenderjahres zu Rezyklaten verwerteten Verpackungen am gesamten 
für die Verwendung im Inland abgegebenen Gewicht der Verpackungen 
aus dem verwendeten Material;
k. Behandlungsreste: Materialien aus der Behandlung von separat 
gesammelten Abfällen, welche nicht stofflich verwertet werden können;
l. Verbraucherinnen und Verbraucher: natürliche Personen, die zu 
Zwecken handeln, die ausserhalb ihrer gewerblichen, geschäftlichen 
oder beruflichen Tätigkeiten liegen;
m. Endabnehmerinnen und Endabnehmer: Verbraucherinnen und 
Verbraucher sowie alle natürlichen oder juristischen Personen mit 
Wohnsitz oder Niederlassung in der Schweiz, die ein Produkt im 
Rahmen ihrer gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit nutzen und dieses 
in der an sie gelieferten Form nicht erneut in Verkehr bringen;
n. Inverkehrbringerinnen und Inverkehrbringer: natürliche oder juristische 
Personen, die Produkte und Bestandteile beruflich oder gewerblich 
herstellen, oder zur gewerblichen Abgabe einführen oder in der Schweiz 
beziehen und sie gewerblich abgeben;
o. Händlerinnen und Händler: natürliche oder juristische Personen, die 
Produkte und Bestandteile in der Schweiz beziehen und sie gewerblich 
abgeben;
p. Stand der Technik: der aktuelle Entwicklungsstand von Verfahren, 
Einrichtungen und Betriebsweisen, der:
1. bei vergleichbaren Anlagen oder Tätigkeiten im In- oder Ausland 
erfolgreich erprobt ist oder bei Versuchen erfolgreich eingesetzt wurde 
und nach den Regeln der Technik auf andere Anlagen oder Tätigkeiten 
übertragen werden kann, und
2. für einen mittleren und wirtschaftlich gesunden Betrieb der 
betreffenden Branche wirtschaftlich tragbar ist.

Begründung Neu wird in der VerpV zwischen Herstellerinnen und Hersteller und 
Händlerinnen und Händler unterschieden. Der bisher verwendete Begriff 
des Inverkehrbringers würde die Lesbarkeit und die Kohärenz mit anderen 
gesetzlichen Grundlagen wesentlich erhöhen.
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Titel Art. 3 Allgemeine Anforderungen an Verpackungen

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die mit 
Ware befüllte Verpackungen abgeben, stellen sicher, dass Verpackungen, 
soweit technisch möglich und wirtschaftlich tragbar:

a. vom Verpackungsvolumen und der Verpackungsmasse her auf das 
Mindestmass begrenzt sind, das zur Gewährleistung der erforderlichen 
Sicherheit und Hygiene der verpackten Ware angemessen ist;
b. für Sammlung, Behandlung und Recycling geeignet sind; und
c. einen möglichst hohen Anteil an Rezyklaten enthalten.

Begründung Bei diesem Punkt ist der Vollzug durch die kantonalen Behörden unklar. 
Ferner müsste insbesondere Buchstabe b angepasst werden, um seine 
Wirksamkeit zu erhöhen: Die thermische Verwertung ist für Verpackungen 
grundsätzlich der günstigere Weg, insbesondere im Winter. Eine stärkere 
Formulierung fördert ausserdem Design4Recycling.

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 5 Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die 
verpflichtet sind, Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff 
zurückzunehmen, und von diesen beauftragte private 
Branchenorganisationen, müssen:

a. alle beteiligten Akteure der Entsorgungskette kostendeckend für 
erbrachte Leistungen entschädigen;
b. sicherstellen, dass die Entsorgungskosten durch verursachergerechte 
Beiträge gedeckt werden; diese Beiträge müssen zweckgebunden sein 
und dürfen nur für die Deckung der Entsorgungskosten verwendet 
werden;
c. sicherstellen, dass der Anteil der Getränkeverpackungen aus PET an 
der gesamten gesammelten Masse 2 Prozent nicht übersteigt;
d. stetig Massnahmen treffen, damit die Sammelquote wie auch die 
Qualität und Reinheit der Sammlung steigt;
e. nicht stofflich verwertbare Verpackungen und Behandlungsreste aus 
der Sammlung und Erstbehandlung (Sortierung) zunächst stofflich-
energetisch und dann rein energetisch im Inland verwerten. Die 
Rückführung von Mengen-Äquivalente ist dabei ausreichend.

2 Die Rücknahmepflichtigen nach Absatz 1 publizieren jährlich einen 
Bericht, in welchem sie die Erfüllung der Vorgaben nach Absatz 1 
Buchstaben a–e sowie Art. 6 Abs. 1 nachvollziehbar und kontrollierbar 
darlegen. Sie stellen diesen Bericht dem Bundesamt für Umwelt (BAFU) zu. 
Sie behalten Nachweise und Berechnungen von Kennzahlen für 5 Jahre auf 
und gewähren der Behörde auf Nachfrage Einsicht.

Begründung Durch die Präzisierung unter Buchstabe e wird klar, dass die geforderte 
Verwertung für Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und 
Hersteller nach der Sammlung und Sortierung abgeschlossen ist. Allfällige 
weitere Behandlungsrückstände, die bei späteren Aufbereitungsprozessen 
anfallen, sollen nicht mehr unter diese Regelung fallen. Durch die geforderte 
Verwertung im Inland wird sichergestellt, dass Sortierreste und 
Behandlungsrückstände nach dem Stand der Technik verwertet und nicht 
unkontrolliert in Drittländer exportiert werden. Dieses Vorgehen wird auch 
bereits bei bestehenden Systemen angewendet (beispielsweise KUH-Bag). 
Ausserdem ist es sinnvoll, den unter Absatz 2 geforderten Bericht um die 
Verwertungsquote gemäss Art. 6 Abs. 1 zu ergänzen, damit alle für die 
Transparenz notwendigen Unterlagen in einem Bericht vorliegen.

Titel Art. 5 Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1 Die Verwertungsquote bei rücknahmepflichtigen Getränkekartons muss 
mindestens 70 Prozent betragen, jene bei rücknahmepflichtigen 
Einwegverpackungen aus Kunststoff mindestens 55 Prozent und ab 2040 
70 Prozent..

Begründung Gemäss erläuterndem Bericht hat der Verband Schweizer Plastic Recycler 
(VSPR) das Ziel, langfristig höhere Verwertungsquoten zu erreichen. Auch 
die EU hat in der VerpV für die Zukunft höhere Verwertungsquoten 
gefordert. Die Quoten in Artikel 6 Absatz 1 VerpV sind diesem Ziel 
entsprechend zu setzen. Allenfalls wäre für die Zielsetzung eine 
Unterscheidung zwischen Sammel- und Industrierückführungsquote 
prüfenswert, da die Sammelquote einen entscheidenden Einfluss auf die 
Verwertungsquote hat.
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Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Werden die in Absatz 1 festgehaltenen Verwertungsquoten für 
rücknahmepflichtige Getränkekartons und rücknahmepflichtige 
Einwegverpackungen aus Kunststoff nicht erreicht, so unterbreitet das 
UVEK dem Bundesrat als Massnahme, Herstellerinnen und Hersteller zu 
verpflichten, eine vorgezogene Entsorgungsgebühr auf die 
rücknahmepflichtigen Getränkekartons und rücknahmepflichtige 
Einwegverpackungen aus Kunststoff zu erheben.

Begründung Antrag
Für Abs. 2 ist eine Präzisierung notwendig.

Begründung
Im Absatz 2 ist unklar, ob die Verwertungsquoten gesamthaft (und im 
Durchschnitt) für rücknahmepflichtige Einwegverpackungen gelten oder ob 
pro Fraktion (aufgelistet nach den verschiedenen Polymeren, insbesondere 
PET, PE, PP, PS, PVC) eine Verwertungsquote von mind. 55 % erreicht 
werden muss, um die Massnahmen vorgezogene Entsorgungsgebühr 
(VEG) und allenfalls Pfand zu vermeiden. Für den zweiten Fall (pro 
Fraktion) ist unklar, wie für eine Fraktion die in Absatz 2 genannten 
Massnahmen angewandt werden sollen.

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 10 Verwendung der Gebühr

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 11 Zahlungen an Dritte, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 11 Zahlungen an Dritte, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 11 Zahlungen an Dritte, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 12 Rückerstattung, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 12 Rückerstattung, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 12 Rückerstattung, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 5

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 15 Verfahren

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 16 Kennzeichnung

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 18 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Einwegverpackungen aus PET und 
Metall, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 18 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Einwegverpackungen aus PET und 
Metall, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 18 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Einwegverpackungen aus PET und 
Metall, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Die Verwertungsquote bei Getränkeverpackungen aus Glas, PET und 
Aluminium muss je mindestens 75 Prozent betragen.

Begründung Antrag: 
Absatz 1 ist anzupassen. Die geforderte Verwertungsquote bei 
Getränkeverpackungen ist spezifisch für Glas, PET und Aluminium gemäss 
dem aktuellen Stand nachzuführen (Erhöhung der Verwertungsquoten für 
Glas, PET und Aluminium).

Begründung
Die aktuellen Verwertungsquoten (Glas, PET und Aluminium) sind deutlich 
höher als die geforderten 75 Prozent. Aufgrund dieser Ausgangslage soll 
eine höhere, dem aktuellen Stand entsprechende Quote, verankert werden. 
Das Niveau von heute soll gehalten werden und daher ist die Vorgabe nahe 
an den realen Werten anzusiedeln.

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 20 Mitteilungspflicht betreffend Getränkeverpackungen

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Herstellerinnen und Hersteller von Getränken müssen dem BAFU nach 
dessen Vorgaben jeweils bis Ende Februar mitteilen:

a.das im Vorjahr für den Inlandverbrauch hergestellte oder eingeführte 
Getränkevolumen, aufgegliedert nach Mehrweg- und 
Einwegverpackungen, nach Verpackungsmaterialien und Getränkearten;
b.das Gewicht der verwertbaren Einwegverpackungen, die für die im 
Vorjahr für den Inlandverbrauch hergestellten oder eingeführten 
Getränke verwendet wurden, aufgegliedert nach 
Verpackungsmaterialien und Getränkearten.

c. Verpackungen aus Kunststoff aufgelistet nach den verschiedenen 
Polymeren, insbesondere PET, PE, PP, PS, PVC.
2 (neu) Das Bundesamt für Umwelt (BAFU) stellt entsprechende digitale 
Vorlagen zur Erfüllung der Mitteilungspflicht zur Verfügung.
3 (neu) Das BAFU publiziert die Mengen der eingesetzten 
Verpackungsmaterialien in aggregierter Form jährlich.

Begründung Die Vorgaben von Artikel 20 sind den Vorgaben in Artikel 21 und 22 
anzugleichen. Die unterschiedlichen Verpackungsarten sind gleich zu 
behandeln.

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 5

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Das BAFU publiziert jährlich die Mengen der eingesetzten 
Verpackungsmaterialien in aggregierter Form.

Begründung Gemäss Erläuterungen soll die Mitteilungspflicht über entsprechende 
elektronische Vorlagen vom BAFU (Absatz 4) möglichst einfach gestaltet 
sein. Hier ist darauf zu achten, dass darunter nicht der Detaillierungsgrad 
der Transparenz leidet.

Titel Art. 22 Rücknahme und Verwertung, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 22 Rücknahme und Verwertung, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Wer gewerbsmässig rücknahmepflichtige Einwegverpackungen verwertet, 
zur Verwertung einführt oder ausführt, muss dem BAFU für jedes 
Verpackungsmaterial jeweils bis Ende Februar für das Vorjahr das Gewicht, 
die in der Verwertungskette bis zum Ende der Abfalleigenschaft 
nachgelagerten Verwertungsunternehmungen und die Art der Verwertung 
sowie die hergestellte Menge Rezyklat mitteilen. Kunststoffe müssen 
mindestens nach den Polymeren PET, PE, PP, PS, PVC aufgegliedert 
werden.
3 (neu). Das BAFU stellt entsprechende digitale Vorlagen zur Erfüllung der 
Mitteilungspflicht zur Verfügung.
4 (neu). Das BAFU publiziert jährlich die Mengen der zurückgenommenen 
und verwerteten Verpackungsmaterialien, sowie die Länder in denen die 
Verwertung stattfindet, in aggregierter Form.

Begründung In Art. 22 sind verschiedene Absätze anzupassen im Sinne einer 
vollständigen und nachvollziehbaren Mitteilungspflicht. Dies ermöglicht die 
transparente und nachvollziehbare Erfassung von Stoffströmen.

Titel Art. 23 Mitteilung an private Meldestellen, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Mitteilungspflichtige können die Angaben nach den Artikeln 20–22 auch bis 
Ende Februar privaten Meldestellen mitteilen. In diesem Fall müssen sie 
dafür sorgen, dass die Meldestellen die Angaben zusammenfassen und 
dem BAFU jeweils bis Ende April mitteilen.

Begründung Antrag: Die Anforderungen an die privaten Meldestellen sind zu präzisieren.

Begründung: Sowohl in der Verordnung als auch in den Erläuterungen 
fehlen Ausführungen zur Art resp. zu Anforderungen an die privaten 
Meldestellen. Es ist dementsprechend nicht ausreichend klar, wer diese 
Aufgaben zukünftig wahrnehmen soll.

Titel Art. 23 Mitteilung an private Meldestellen, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Das BAFU ist berechtigt, alle Einzelmeldungen einzusehen.

Begründung --

Titel Art. 24 Vollzug

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --



112 / 2947

Titel Art. 25 Aufhebung und Änderung bisherigen Rechts

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 26 Übergangsbestimmung

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 27 Inkrafttreten

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Kantonskanzlei des Kantons Appenzell Ausserrhoden

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Der Regierungsrat begrüsst die Revision der VVEA grundsätzlich; die 
kreislauffähige Abfallwirtschaft in der Schweiz soll gefördert werden. Neu wird 
ein für die Abfallwirtschaft wichtiger Grundsatz verankert, dass Abfälle in erster 
Linie stofflich – und erst danach energetisch – verwertet werden sollen. 
Ausserdem klärt die neue Zuteilung von Verbrennungsrückständen aus 
Anlagen zur thermischen Behandlung (Kehrichtheizkraftwerke, KHK) zur 
Kategorie der Siedlungsabfälle diverse wettbewerbsrechtliche Fragen in Bezug 
auf deren weitere Verwertung im Inland (SwissZinc-Projekt). 
Die Fremdstoffausschleusung und Ausweitung der Separatsammlung auf 
biogene Abfälle, insbesondere aus Industrie und Gewerbe und aus grösseren 
Siedlungen, wird als dringend notwendig erachtet. 
Littering-Bussen auf Abfallmengen bis 110 Liter werden als sinnvoll erachtet; 
illegale Abfallablagerungen verursachen den Gemeinwesen einen erheblichen 
Aufwand und sollen, u.a. über drohende Bussen, möglichst verhindert werden 
(Ordnungsbussenverordnung).

Anhang: AR - VVEA, Verpackungsverordnung.pdf
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Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme1

Titel Variante 1 betreffend Art. 3 Bst. a Ziff. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Variante 1 ist zu priorisieren.
Begründung: Ein umsetzbarer Vollzug ist nur bei Variante 1 gewährleistet. 
Die Klassierung von Materialinput in ein Kehrichtheizkraftwerk (KHK) als 
Siedlungsabfall ("Monopol-Abfall") oder als übriger Abfall ("Marktkehricht") 
ist nicht eindeutig und in der Praxis nicht ohne weiteres machbar. Dasselbe 
gilt für die entsprechende Zuordnung und Klassierung von 
Verbrennungsrückständen aus den KHK. Zudem sinkt die Umweltleistung 
der Schweizer KHK, sollte ein Teil der Filterasche (aus "Marktkehricht") 
weiterhin mit dem Wälzrohrverfahren im Ausland behandelt werden müssen.

Titel Art. 3 Bst. n.-r

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag n.Wiederverwendung: Verfahren, bei dem Gegenstände und deren 
Bestandteile, die keine Abfälle sind oder ihre Abfalleigenschaft nach dem 
Durchlaufen eines Verwertungsverfahrens verloren haben, wieder für 
denselben oder einen vergleichbaren Zweck eingesetzt werden, für den sie 
ursprünglich bestimmt waren;

o.Vorbereitung zur Wiederverwendung: Verwertungsverfahren, bei dem 
Abfälle durch Behandlungsschritte wie , Reparatur so aufbereitet 
werden, dass sie wiederverwendet werden können;
p.Stoffliche Verwertung: Verwertungsverfahren, bei dem die stofflichen 
Eigenschaften von Abfällen genutzt werden, indem die Abfälle so 
behandelt werden, dass sie als Sekundärrohstoffe wieder eingesetzt 
werden können;
q.Stofflich-energetische Verwertung: Verwertungsverfahren, bei dem 
Abfälle gleichzeitig sowohl stofflich als auch energetisch verwertet 
werden;
r.Energetische Verwertung: Verwertungsverfahren, bei dem Abfälle im 
Rahmen ihrer Entsorgung als Energiequelle genutzt werden.

Begründung Die zwei Behandlungsschritte Prüfen und Reinigen sind zwar sehr wichtig 
für die Wiederverwertung von Abfällen und sollten selbstverständlich sein. 
Sie sollten aber nicht als Verwertungsverfahren aufgelistet werden, da 
ansonsten Betriebe, die lediglich eine Prüfung oder Reinigung durchführen, 
rechtlich als Abfallanlage behandelt werden müssen: Der Vollzugsaufwand 
für die Kantone würde damit unnötig steigen. Um dies zu vermeiden, 
schlägt der Regierungsrat zudem eine Ergänzung zu Art. 12 (s. 
nachfolgend) vor.

Titel Art. 12 Allgemeine Verwertungspflicht nach dem Stand der Technik

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1 Abfälle sind für die Wiederverwendung vorzubereiten oder stofflich zu 
verwerten, wenn dies technisch möglich und wirtschaftlich tragbar ist und 
die Umwelt weniger belastet als:

a.eine andere Entsorgung; oder
b.die Herstellung neuer Produkte.

2 Die Vorbereitung zur Wiederverwendung und die stoffliche Verwertung 
nach Absatz 1 müssen nach dem Stand der Technik erfolgen.
3 Ist eine Vorbereitung zur Wiederverwendung oder eine stoffliche 
Verwertung nach dem Stand der Technik nicht möglich, sind die Abfälle 
vorrangig stofflich-energetisch und dann rein energetisch zu verwerten.
4 (neu) Betriebe und Betriebsstätten, die bewegliche Sachen (wie Güter, 
Waren, Produkte, Gegenstände) entgegennehmen und zwischenlagern, um 
sie im Hinblick auf eine Wiederverwendung lediglich zu prüfen und zu 
reinigen, bevor sie weitergegeben oder weiterverkauft werden, werden von 
der Bewilligungspflicht nach Art. 8 VeVA und der Berichterstattung nach Art. 
27 VVEA befreit.

Begründung siehe Anmerkung zu Art. 3 Bst. o.
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Titel Art. 31 Bst. c

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Anlagen zur thermischen Behandlung von Abfällen dürfen errichtet oder in 
ihrer Kapazität erweitert werden, wenn die baulichen Einrichtungen 
gewährleisten, dass:

c. bei Anlagen mindestens 80 Prozent des Energiegehalts ausserhalb 
der Anlagen genutzt wird; die Nutzung von Energie zur Abscheidung von 
CO2 aus dem Rauchgas gilt als Nutzung ausserhalb der Anlagen.

Begründung Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb nur bei der energetischen Verwertung 
von Siedlungsabfällen (in KHK) Vorgaben zur energetischen Effizienz 
gemacht werden. Die Vorgaben sollten für alle thermischen / energetischen 
Verwertungsanlagen (z. B. Altholzverbrennungen) gelten.

Titel Art. 32 Abs. 2 Bst. a und g

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 2 Inhaberinnen und Inhaber von Anlagen müssen diese so betreiben, dass:
a.von Abfällen mindestens 55 Prozent des Energiegehalts ausserhalb 
der Anlagen genutzt wird; die Nutzung von Energie zur Abscheidung von 
CO2 aus dem Rauchgas gilt als Nutzung ausserhalb der Anlagen.
g.bei Anlagen Metalle aus der Filterasche zurückgewonnen werden.

Begründung Es ist absehbar, dass thermische Verwertungsanlagen einen beträchtlichen 
Anteil ihrer Energie für die CO2-Abscheidung (Bst. a) resp. das 
Rückgewinnen von Metallen (Bst. g) "innerhalb der Anlagen" aufwenden 
werden müssen und der bisherige Energienutzungsgrad der KHK dadurch 
sinken wird. Gerade im Hinblick auf die Erreichung der nationalen 
Klimaziele ist dieser Umstand bei der Energiebilanz der KHK zu 
berücksichtigen.

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Der Regierungsrat begrüsst die vorliegende Totalrevision der 
Getränkeverpackungsverordnung (VGV; SR 814.621) und die Erweiterung 
zur neuen Verpackungsverordnung (VerpV). Insbesondere das Ziel, 
weniger Verpackungsmaterial einzusetzen, ist sehr wichtig. Die Verordnung 
stellt erstmals grundlegende Anforderungen an die Herstellung von 
Verpackungsmaterialien und den Einsatz von Rezyklaten in neuen 
Verpackungen und legt zudem ein Augenmerk auf die Rezyklierbarkeit von 
Verpackungen. Mit der VerpV wird flächendeckend und somit einheitlich die 
Rücknahmepflicht und Verwertung von Einwegverpackungen aus 
Kunststoffen und Getränkekartons geregelt. Die Ausweitung der 
vorgezogenen Entsorgungsgebühr (VEG) beim Glas ist nötig, um die 
Gemeinden resp. deren Sammelstellen finanziell zu entlasten, und wird 
ebenfalls ausdrücklich begrüsst.

Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme2



120 / 2947

Titel Art. 5 Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die 
verpflichtet sind, Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff 
zurückzunehmen, und von diesen beauftragte private 
Branchenorganisationen, müssen:

a. alle beteiligten Akteure der Entsorgungskette kostendeckend für 
erbrachte Leistungen entschädigen;
b. sicherstellen, dass die Entsorgungskosten durch verursachergerechte 
Beiträge gedeckt werden; diese Beiträge müssen zweckgebunden sein 
und dürfen nur für die Deckung der Entsorgungskosten verwendet 
werden;
c. sicherstellen, dass der Anteil der Getränkeverpackungen aus PET an 
der gesamten gesammelten Masse 2 Prozent nicht übersteigt;
d. stetig Massnahmen treffen, damit die Sammelquote wie auch die 
Qualität und Reinheit der Sammlung steigt;
e. nicht stofflich verwertbare Verpackungen und Behandlungsreste 
zunächst stofflich-energetisch und dann rein energetisch im Inland 
verwerten.

Begründung Die energetische Verwertung soll im Inland erfolgen. Dadurch kann die 
knapper werdende Ressource Energie im eigenen Land genutzt und zudem 
kann sichergestellt werden, dass Sortierreste und Behandlungsrückstände 
nach dem Stand der Technik verwertet und nicht unkontrolliert in Drittländer 
mit ungenügenden Umweltstandards ausgeführt werden.

Titel Art. 5 Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Die Rücknahmepflichtigen nach Absatz 1 publizieren jährlich einen Bericht, 
in welchem sie die Erfüllung der Vorgaben nach Absatz 1 Buchstaben a-e 
sowie Art. 6 Abs. 1 nachvollziehbar und kontrollierbar darlegen. Sie stellen 
diesen Bericht dem Bundesamt für Umwelt (BAFU) zu. Sie behalten 
Nachweise und Berechnungen von Kennzahlen für 5 Jahre auf und 
gewähren der Behörde auf Nachfrage Einsicht.

Begründung Es ist sinnvoll, den unter Abs. 2 geforderten Bericht mit der 
Verwertungsquote gemäss Art. 6 Abs. 1 zu ergänzen, damit alle für die 
Transparenz notwendigen Unterlagen in einem Bericht vorliegen.

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1 Die Verwertungsquote bei rücknahmepflichtigen Getränkekartons muss 
mindestens 70 Prozent betragen, jene bei rücknahmepflichtigen 
Einwegverpackungen aus Kunststoff mindestens 55 Prozent.

Begründung Es sollte konkretisiert werden, dass sich Verwertungsquote und -ziele hier 
auf die stoffliche Verwertung und auf die eingesetzte Verpackungsmenge 
beziehen. Dabei sollte sich die verlangte Verwertungsquote auf die Art des 
Kunststoffes beziehen. Rezyklierbare Kunststoffe sind zu kennzeichnen.

Begründung: Die Verwertungsquote der gesammelten Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff sollte immer 100 % ergeben, wenn 
sowohl stoffliche als auch energetische Verwertungen gemeint sind. Nicht 
alle Kunststoffe eignen sich gleich für das stoffliche Rezyklieren. Bei 
Verpackungen, die nicht stofflich rezyklierbar sind, stellt sich die Frage nach 
dem Sinn der separaten Sammlung. Die Inverkehrbringer sollten eher 
motiviert werden, möglichst wenig und wenn, dann rezyklierbaren Kunststoff 
einzusetzen.
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Ratskanzlei des Kantons Appenzell Innerrhoden

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: --

Anhang: Verordnungspaket Umwelt Frühling 2026 - Stellungnahme Kanton Appenzell I.Rh.pdf
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Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --



125 / 2947

Staatskanzlei des Kantons Graubünden

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: In der VVEA sind diverse Anpassungen und Konkretisierungen aufgrund der 
Änderungen im USG notwendig, welche durch die parlamentarische Initiative 
«Schweizer Kreislaufwirtschaft stärken» ausgelöst wurden. Im Folgenden 
äussern wir uns zu einzelnen Artikeln dieses Verordnungsentwurfs.

Anhang: RB 714-2025.pdf
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Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme1

Titel Variante 1 betreffend Art. 3 Bst. a Ziff. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Mit der Ergänzung dieser Bestimmung beabsichtigt der Bundesrat, künftig 
auch Rückstände, die in Anlagen zur thermischen Behandlung von Abfällen 
nach den Ziffern 1–3 anfallen, als Siedlungsabfall zu klassifizieren. Somit 
sind auch feste Verbrennungsrückstände aus Kehrichtverbrennungsanlagen 
(KVA) wie Schlacken, Filteraschen und Hydroxydschlämme rechtlich 
Siedlungsabfall und müssen durch die öffentliche Hand entsorgt werden. 
Somit endet die Monopolstellung der Kantone nicht mit der Verbrennung in 
der KVA, sondern es wird der gesamte Entsor¬gungsprozess erfasst 
inklusive die Entsorgung der Verbrennungsrückstände. Mit dieser Neuerung 
wirkt das Bundesamt für Umwelt (BAFU) der in den letzten Jahren 
entstandenen Rechtsunsicherheit entgegen, da Verbrennungsrückstände in 
der VVEA bis heute nicht explizit als Siedlungsabfall aufgeführt werden. 
Den Kantonen obliegt bereits heute die Verantwortung für die Abfall- und 
Deponieplanung. Gemäss Art. 35 Abs. 1 des Kantonalen 
Umweltschutzgesetzes (KUSG) sind in Graubünden die Gemeinden für die 
Entsorgung von Siedlungsabfällen zuständig. Somit führt die 
vorgeschlagene Ergänzung zu keinen neuen Verantwortlichkeiten oder 
Pflichten für die Kantone oder die Gemeinden.
In der Vernehmlassungsvorlage sind zwei Varianten für die Ergänzung von 
Art. 3 Bst. a Ziff. 4 aufgeführt. Gemäss Variante 1 soll bei den festen 
Verbrennungsrückständen nicht nach deren Herkunft (Siedlungsabfall und 
Marktkehricht) unterschieden werden, da dies nach der Verbrennung 
ohnehin technisch nicht mehr möglich ist. Somit würden sämtliche 
Verbrennungsrückstände rechtlich als Siedlungsabfall gelten. Gemäss 
Variante 2 soll gestützt auf Erfahrungswerte ein prozentualer Anteil der 
Verbrennungsrückstände bestimmt werden, welcher nicht als 
Siedlungsabfall gelten soll und von den Anlagebetreibern ausgewiesen 
werden muss. Wir sind der Meinung, dass aus Gründen eines effizienten 
Vollzugs darauf verzichtet werden soll, die Herkunft der Abfälle zu 
unterscheiden. Die Kosten für die Entsorgung der festen 
Verbrennungsrückstände können den Abgebern von «übrigen Abfällen» 
nach USG bereits bei der Abfallannahme überbunden werden.
Bei der Ergänzung von Art. 3 Bst. a Ziff. 4 E-VVEA wird die Variante 1 
bevorzugt.

Titel Variante 2 betreffend Art. 3 Bst. a Ziff. 4

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag In dieser Verordnung bedeuten:
a.Siedlungsabfälle:

4. Rückstände aus Abfällen nach den Ziffern 1–3, die bei der 
thermischen Behandlung anfallen, bis und mit deren Verwertung oder 
Ablagerung;

Begründung --
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Titel Art. 3 Bst. n.-r

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag n.Wiederverwendung: Verfahren, bei dem Gegenstände und deren 
Bestandteile, die keine Abfälle sind oder ihre Abfalleigenschaft nach dem 
Durchlaufen eines Verwertungsverfahrens verloren haben, wieder für 
denselben oder einen vergleichbaren Zweck eingesetzt werden, für den sie 
ursprünglich bestimmt waren;

o.Vorbereitung zur Wiederverwendung: Verwertungsverfahren, bei dem 
Abfälle durch Behandlungsschritte wie Prüfung, Reinigung, Reparatur so 
aufbereitet werden, dass sie wiederverwendet werden können;
p.Stoffliche Verwertung: Verwertungsverfahren, bei dem die stofflichen 
Eigenschaften von Abfällen genutzt werden, indem die Abfälle so 
behandelt werden, dass sie als Sekundärrohstoffe wieder eingesetzt 
werden können;
q.Stofflich-energetische Verwertung: Verwertungsverfahren, bei dem 
Abfälle gleichzeitig sowohl stofflich als auch energetisch verwertet 
werden;
r.Energetische Verwertung: Verwertungsverfahren, bei dem Abfälle im 
Rahmen ihrer Entsorgung als Energiequelle genutzt werden.

Begründung Gemäss vorgeschlagenem Art. 3 Bst. n–r gehören Behandlungsschritte wie 
Prüfung und Reinigung zur Vorbereitung zur Wiederverwendung. Dies 
würde in der Praxis zu einer nicht absehbaren Zunahme von Abfallbetrieben 
führen, welche von der kantonalen Fachstelle bewilligt werden müssten. Um 
dies zu vermeiden, ist Art. 3 Bst. n entsprechend anzupassen. Alternativ 
kann auch Art. 12 VVEA wie folgt angepasst werden.
Betriebe und Betriebsstätten, die bewegliche Sachen (wie Güter, Waren, 
Produkte, Gegenstände) entgegennehmen und zwischenlagern, um sie im 
Hinblick auf eine Wiederverwendung lediglich zu prüfen und zu reinigen, 
bevor sie weitergegeben oder weiterverkauft werden, werden von der 
Bewilligungspflicht nach Art. 8 der Verordnung über den Verkehr mit 
Abfällen und der Berichterstattung nach Art. 27 VVEA befreit.

Antrag:
Art. 3 Bst. n–r E-VVEA bzw. Art. 12 VVEA sind im Sinne obiger 
Erwägungen anzupassen.

Titel Art. 12 Allgemeine Verwertungspflicht nach dem Stand der Technik

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1 Abfälle sind für die Wiederverwendung vorzubereiten oder stofflich zu 
verwerten, wenn dies technisch möglich und wirtschaftlich tragbar ist und 
die Umwelt weniger belastet als:

a.eine andere Entsorgung; oder
b.die Herstellung neuer Produkte.

2 Die Vorbereitung zur Wiederverwendung und die stoffliche Verwertung 
nach Absatz 1 müssen nach dem Stand der Technik erfolgen.
3 Ist eine Vorbereitung zur Wiederverwendung oder eine stoffliche 
Verwertung nach dem Stand der Technik nicht möglich, sind die Abfälle 
vorrangig stofflich-energetisch und dann rein energetisch zu verwerten.

Begründung Siehe Art. 3

Titel Änderung anderer Erlasse: 1. Ordnungsbussenverordnung vom 16. Januar 
2019:

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung In Anhang 2 Bussenliste 2 Ziff. 9003 der Ordnungsbussenverordnung 
(OBV) sollen neu nationale Littering-Bussen eingeführt werden. Eine 
schweizweit harmonisierte Littering-Busse wird sehr begrüsst. Einige 
Bündner Gemeinden haben in ihrer kommunalen Gesetzgebung bereits 
Littering-Strafbestände eingeführt. Mit dieser bundesrechtlichen Neuerung 
werden solche Bestimmungen auf kommunaler Stufe abgelöst.

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)
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Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Die VerpV wird totalrevidiert. Es werden erstmals grundlegende 
Anforderungen an die Herstellung von Verpackungsmaterialien und den 
Einsatz von Rezyklaten gestellt. Nachstehend äussern wir uns zu einzelnen 
Bestimmungen der neuen Verordnung.

Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme2

Titel Art. 2 Begriffe

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag In dieser Verordnung bedeuten:
a. Verpackungen und Verpackungsbestandteile: aus beliebigen 
Materialien hergestellte Produkte zur Aufnahme, zum Schutz, zur 
Handhabung, zur Lieferung oder Darbietung von Waren;
b. Mehrwegverpackungen: Verpackungen, die zur Wiederverwendung 
vorgesehen sind;
c. Einwegverpackungen: Verpackungen, die zur einmaligen Verwendung 
vorgesehen sind;
d. Getränkeverpackungen: Verpackungen für flüssige Lebensmittel, die 
zum Trinken bestimmt sind;
e. Getränkekartons: Getränkeverpackungen, die mehrheitlich aus Karton 
und zu geringen Anteilen aus Kunststoff bestehen und teilweise 
Aluminium beinhalten können;
f. Verpackungen aus Kunststoff: alle Verpackungen aus einem oder 
mehreren Kunststoff-Polymeren; ausgenommen sind 
Getränkeverpackungen aus Polyethylenterephthalat (PET);
g. Serviceverpackungen: Verpackungen, die für die Befüllung in der 
Verkaufsstelle vorgesehen sind, sofern sie eine Verpackungsfunktion 
erfüllen;
h. stoffliche Verwertung: die Herstellung neuer Verpackungen oder 
anderer Produkte aus gebrauchten Verpackungen (Recycling);
i. Rezyklate: Materialien, die durch Recyclingverfahren gewonnen 
wurden und Primärrohstoffe ersetzen;
j. Verwertungsquote: der prozentuale Anteil der während eines 
Kalenderjahres zu Rezyklaten verwerteten Verpackungen am gesamten 
für die Verwendung im Inland abgegebenen Gewicht der Verpackungen 
aus dem verwendeten Material;
k. Behandlungsreste: Materialien aus der Behandlung von separat 
gesammelten Abfällen, welche nicht stofflich verwertet werden können;
l. Verbraucherinnen und Verbraucher: natürliche Personen, die zu 
Zwecken handeln, die ausserhalb ihrer gewerblichen, geschäftlichen 
oder beruflichen Tätigkeiten liegen;
m. Endabnehmerinnen und Endabnehmer: Verbraucherinnen und 
Verbraucher sowie alle natürlichen oder juristischen Personen mit 
Wohnsitz oder Niederlassung in der Schweiz, die ein Produkt im 
Rahmen ihrer gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit nutzen und dieses 
in der an sie gelieferten Form nicht erneut in Verkehr bringen;
n. Neu wird zwischen Herstellerinnen und Herstellern sowie 
Händlerinnen und Händlern unterschieden. Der bisher verwendete 
Begriff Inverkehrbringerinnen bzw. Inverkehrbringer würde die 
Lesbarkeit und die Kohärenz mit anderen gesetzlichen Grundlagen 
wesentlich erhöhen. ;

p. Stand der Technik: der aktuelle Entwicklungsstand von Verfahren, 
Einrichtungen und Betriebsweisen, der:

1. bei vergleichbaren Anlagen oder Tätigkeiten im In- oder Ausland 
erfolgreich erprobt ist oder bei Versuchen erfolgreich eingesetzt wurde 
und nach den Regeln der Technik auf andere Anlagen oder Tätigkeiten 
übertragen werden kann, und
2. für einen mittleren und wirtschaftlich gesunden Betrieb der 
betreffenden Branche wirtschaftlich tragbar ist.

Begründung Neu wird zwischen Herstellerinnen und Herstellern sowie Händlerinnen und 
Händlern unterschieden. Der bisher verwendete Begriff 
Inverkehrbringerinnen bzw. Inverkehrbringer würde die Lesbarkeit und die 
Kohärenz mit anderen gesetzlichen Grundlagen wesentlich erhöhen.
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Titel Art. 3 Allgemeine Anforderungen an Verpackungen

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die mit 
Ware befüllte Verpackungen abgeben, stellen sicher, dass Verpackungen, 
soweit technisch möglich und wirtschaftlich tragbar:

a. vom Verpackungsvolumen und der Verpackungsmasse her auf das 
Mindestmass begrenzt sind, das zur Gewährleistung der erforderlichen 
Sicherheit und Hygiene der verpackten Ware angemessen ist;
b. für Sammlung, Behandlung und Recycling geeignet sind; und
c. einen möglichst hohen Anteil an Rezyklaten enthalten.

Begründung Gemäss Art. 3 Bst. b stellen Inverkehrbringerinnen und Inverkehrbringer, 
die mit Ware befüllte Verpackungen abgeben, sicher, dass Verpackungen, 
soweit technisch möglich und wirtschaftlich tragbar, bei der Sammlung, 
Behandlung und dem Recycling nicht zu erheblichen technischen 
Schwierigkeiten oder erheblichen Mehrkosten führen. Bst. b ist – auch mit 
Blick der Förderung des Design for Recycling – anzupassen, da die 
thermische Verwertung für Verpackungen grundsätzlich der günstigere Weg 
ist, insbesondere im Winter.

Titel Art. 5 Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die 
verpflichtet sind, Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff 
zurückzunehmen, und von diesen beauftragte private 
Branchenorganisationen, müssen:

a. alle beteiligten Akteure der Entsorgungskette kostendeckend für 
erbrachte Leistungen entschädigen;
b. sicherstellen, dass die Entsorgungskosten durch verursachergerechte 
Beiträge gedeckt werden; diese Beiträge müssen zweckgebunden sein 
und dürfen nur für die Deckung der Entsorgungskosten verwendet 
werden;
c. sicherstellen, dass der Anteil der Getränkeverpackungen aus PET an 
der gesamten gesammelten Masse 2 Prozent nicht übersteigt;
d. stetig Massnahmen treffen, damit die Sammelquote wie auch die 
Qualität und Reinheit der Sammlung steigt;
e. nicht stofflich verwertbare Verpackungen und Behandlungsreste aus 
der Sammlung und Erstbehandlung (Sortierung) zunächst stofflich-
energetisch und dann rein energetisch im Inland verwerten. Die 
Rückführung von Mengen-Äquivalente ist dabei ausreichend.

Begründung Gemäss Art. 5 Abs. 1 Bst. e ist die geforderte Verwertung für Händlerinnen 
und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller nach der Sammlung und 
Sortierung abgeschlossen. Allfällige weitere Behandlungsrückstände, die 
bei späteren Aufbereitungsprozessen anfallen, sollen nicht mehr unter diese 
Regelung fallen. Durch die geforderte Verwertung im Inland wird 
sichergestellt, dass Sortierreste und Behandlungsrückstände nach dem 
Stand der Technik verwertet und nicht unkontrolliert in Drittländer exportiert 
werden. Dieses Vorgehen wird auch bereits bei bestehenden Systemen 
angewendet (beispielsweise KUH-Bag). Ausserdem ist es sinnvoll, den 
gemäss Abs. 2 geforderten Bericht um die Verwertungsquote im Sinne von 
Art. 6 Abs. 1 zu ergänzen, damit alle für die Transparenz notwendigen 
Unterlagen in einem Bericht vorliegen.

Titel Art. 5 Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Die Rücknahmepflichtigen nach Absatz 1 publizieren jährlich einen Bericht, 
in welchem sie die Erfüllung der Vorgaben nach Absatz 1 Buchstaben a–e 
sowie Art. 6 Abs. 1 nachvollziehbar und kontrollierbar darlegen. Sie stellen 
diesen Bericht dem Bundesamt für Umwelt (BAFU) zu. Sie behalten 
Nachweise und Berechnungen von Kennzahlen für fünf Jahre auf und 
gewähren der Behörde auf Nachfrage Einsicht.

Begründung siehe Abs. 1
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Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1 Die Verwertungsquote bei rücknahmepflichtigen Getränkekartons muss 
mindestens 70 Prozent betragen, jene bei rücknahmepflichtigen 
Einwegverpackungen aus Kunststoff mindestens 55 Prozent und ab 2040 
70 Prozent.

Begründung Gemäss dieser Bestimmung muss die Verwertungsquote bei 
rücknahmepflichtigen Einwegverpackungen aus Kunststoff mindestens 55 
Prozent betragen. Gemäss erläuterndem Bericht hat der Verband 
Schweizer Plastic Recycler das Ziel, langfristig höhere Verwertungsquoten 
zu erreichen. Auch die EU hat in der Verpackungsverordnung für die 
Zukunft höhere Verwertungsquoten gefordert. Die Quoten in Art. 6 Abs. 1 
sind diesem Ziel entsprechend zu setzen.

Titel Art. 20 Mitteilungspflicht betreffend Getränkeverpackungen

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Herstellerinnen und Hersteller von Getränken müssen dem BAFU nach 
dessen Vorgaben jeweils bis Ende Februar mitteilen:

a.das im Vorjahr für den Inlandverbrauch hergestellte oder eingeführte 
Getränkevolumen, aufgegliedert nach Mehrweg- und 
Einwegverpackungen, nach Verpackungsmaterialien und Getränkearten;
b.das Gewicht der verwertbaren Einwegverpackungen, die für die im 
Vorjahr für den Inlandverbrauch hergestellten oder eingeführten 
Getränke verwendet wurden, aufgegliedert nach 
Verpackungsmaterialien und Getränkearten.

c Verpackungen aus Kunststoff aufgelistet nach den verschiedenen 
Polymeren, insbesondere PET, PE, PP, PS, PVC.
2 Das BAFU stellt entsprechende digitale Vorlagen zur Erfüllung der 
Mitteilungspflicht zur Verfügung.
3 Das BAFU publiziert die Mengen der eingesetzten 
Verpackungsmaterialien in aggregierter Form jährlich.

Begründung Gemäss den vorgeschlagenen Artikeln 20–22 unterstehen Herstellerinnen 
und Hersteller von Getränken einer Meldepflicht, die aber für die 
unterschiedlichen Verpackungsarten nicht gleich ist. Die Vorgaben von Art. 
20 sind den Vorgaben in Art. 21 und Art. 22 anzugleichen. Die 
unterschiedlichen Verpackungsarten sind gleich zu behandeln.

Titel Art. 22 Rücknahme und Verwertung, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Wer gewerbsmässig rücknahmepflichtige Einwegverpackungen verwertet, 
zur Verwertung einführt oder ausführt, muss dem BAFU für jedes 
Verpackungsmaterial jeweils bis Ende Februar für das Vorjahr das Gewicht, 
die in der Verwertungskette bis zum Ende der Abfalleigenschaft 
nachgelagerten Verwertungsunternehmungen und die Art der Verwertung 
sowie die hergestellte Menge Rezyklat mitteilen. Kunststoffe müssen 
mindestens nach den Polymeren PET, PE, PP, PS, PVC aufgegliedert 
werden.

Begründung Gemäss Art. 22 des Vorentwurfs wird die Meldepflicht von Inverkehrbringer-
innen und Inverkehrbringern näher umschrieben. Im Sinne einer 
vollständigen Mitteilungspflicht ist Abs. 2 zu ergänzen, damit eine 
transparente und nachvollziehbare Erfassung möglich ist.
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Titel Art. 23 Mitteilung an private Meldestellen, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Mitteilungspflichtige können die Angaben nach den Artikeln 20–22 auch bis 
Ende Februar privaten Meldestellen mitteilen. In diesem Fall müssen sie 
dafür sorgen, dass die Meldestellen die Angaben zusammenfassen und 
dem BAFU jeweils bis Ende April mitteilen.

Begründung Antrag:
Die Anforderungen an die privaten Meldestellen sind in Art. 23 
aufzunehmen.

Begründung
Es fehlen die Anforderungen an die privaten Meldestellen. Somit ist nicht 
klar, wer diese Aufgabe künftig wahrnehmen soll.
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Staatskanzlei des Kantons Aargau

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Der Regierungsrat begrüsst die Revision der VVEA grundsätzlich. Die 
vorliegenden Anpassungen leisten einen Beitrag zur kreislaufgerechten 
Abfallwirtschaft. Insbesondere ist es positiv, dass die stoffliche prioritär vor der 
energetischen Verwertung verankert werden soll. Ausserdem klärt die 
Zuteilung von Verbrennungsrückständen aus Anlagen zur thermischen 
Behandlung zur Kategorie der Siedlungsabfälle diverse wettbewerbsrechtliche 
Fragen in Bezug auf die Behandlung im Inland. Ebenso wird der Fokus auf 
eine Fremdstoffausschleusung und Ausweitung der Separatsammlung auf 
biogene Abfälle aus Industrie und Gewerbe als dringend notwendig erachtet. 
Die Erweiterung der Bussen für Littering auf grössere Mengen bis 110 Liter 
erscheint dem Regierungsrat ebenfalls sinnvoll.

Folgende Punkte der Vorlage erachtet der Regierungsrat jedoch als kritisch:
•Die Ausweitung des Begriffs Verwertungsverfahren auf Prüfung und 
Reinigung von Gegenständen führt zu einem nicht absehbaren Mehraufwand 
für die Kantone im Vollzug ohne ersichtlichen umweltrelevanten Nutzen.
•Bei bestehenden thermischen Verwertungsanlagen soll die Nutzung von CO2 
aus Rauchgas neu nicht mehr als Energienutzung ausserhalb der Anlagen 
gelten. 
•Begriffe werden innerhalb der Verordnung teilweise nicht einheitlich 
verwendet (insbesondere Art. 10 und Art. 13 Abs. 1). Beispielsweise wird 
sowohl die "energetische" als auch die "thermische" Verwertung verwendet. 
Der Begriff "energetisch" bezieht sich nicht nur als Wärme als mögliche 
Energieform und wird deshalb grundsätzlich bevorzugt.

Anhang: Vernehmlassung des Regierungsrats des Kantons Aargau.pdf
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Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme1

Titel Variante 1 betreffend Art. 3 Bst. a Ziff. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Variante 1 soll umgesetzt werden, bei der die Rückstände aller Abfälle, die 
in Anlagen zur thermischen Behandlung von Siedlungsabfällen (namentlich 
Kehrichtverbrennungsanlagen [KVA]) anfallen, als Siedlungsabfälle gelten.

Ein umsetzbarer Vollzug ist nur bei Variante 1 gewährleistet. Die Zuordnung 
des Inputs zu Siedlungsabfall und Marktkehricht ist nicht eindeutig und je 
nach Einzugsgebiet und Preispolitik der KVA variabel. Zudem sinkt die 
Umweltleistung, sollte ein Teil der Filterasche weiterhin mit dem 
Wälzrohrverfahren im Ausland behandelt werden.

Titel Variante 2 betreffend Art. 3 Bst. a Ziff. 4

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag In dieser Verordnung bedeuten:
a.Siedlungsabfälle:

4. Rückstände aus Abfällen nach den Ziffern 1–3, die bei der 
thermischen Behandlung anfallen, bis und mit deren Verwertung oder 
Ablagerung;

Begründung --
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Titel Art. 12 Allgemeine Verwertungspflicht nach dem Stand der Technik

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1 Abfälle sind für die Wiederverwendung vorzubereiten oder stofflich zu 
verwerten, wenn dies technisch möglich und wirtschaftlich tragbar ist und 
die Umwelt weniger belastet als:

a.eine andere Entsorgung; oder
b.die Herstellung neuer Produkte.

2 Die Vorbereitung zur Wiederverwendung und die stoffliche Verwertung 
nach Absatz 1 müssen nach dem Stand der Technik erfolgen.
3 Ist eine Vorbereitung zur Wiederverwendung oder eine stoffliche 
Verwertung nach dem Stand der Technik nicht möglich, sind die Abfälle 
vorrangig stofflich-energetisch und dann rein energetisch zu verwerten.
4 (neu) Betriebe und Betriebsstätten, die bewegliche Sachen (wie Güter, 
Waren, Produkte, Gegen-stände) entgegennehmen und zwischenlagern, 
um sie im Hinblick auf eine Wiederverwendung lediglich zu prüfen und zu 
reinigen, bevor sie weitergegeben oder weiterverkauft werden, werden von 
der der Berichterstattung nach Art. 27 lit. e VVEA befreit.

Begründung Darüber hinaus beantragt der Regierungsrat zusätzlich eine Anpassung von 
Art. 8 Abs. 2 der Verordnung über den Verkehr mit Abfällen (VeVA):
2 Von der Bewilligungspflicht ausgenommen sind:
[…]
f) (neu) Betriebe und Betriebsstätten, die bewegliche Sachen (wie Güter, 
Waren, Produkte, Gegenstände) lediglich entgegennehmen und 
zwischenlagern, um sie im Hinblick auf eine Wiederverwendung lediglich zu 
prüfen und zu reinigen, bevor sie weitergegeben oder weiterverkauft werden.

Begründung
Werden Behandlungsschritte wie "Prüfung" und "Reinigung" als Verfahren 
zur Abfallbehandlung beziehungsweise Abfallaufbereitung definiert, führt 
dies in der Praxis zu einer nicht absehbaren Zunahme von Abfallbetrieben, 
die gemäss den aktuell gültigen Erlassen im Abfallrecht einer 
Bewilligungspflicht durch die Kantone unterstehen.
Während Prüfungen oder auch Reinigungen. direkt vor Ort oder in einem 
Betrieb A stattfinden können, kann die Reparatur eines Gegenstands oder 
Geräts – nach einer initialen Prüfung und allfälligen – oft auch zentral in 
einem Reparaturbetrieb B durchgeführt werden. In anderen Fällen führt ein 
Betrieb C aber auch alle Schritte durch. Die Definition von einem Betrieb A 
als Abfallanlage, weil er gemäss Definition eine Abfall-Behandlung 
beziehungsweise Abfall-Aufbereitung durchführt, zieht somit sämtliche 
Pflichten für Abfallanlagenach sich, wie beispielsweise eine jährliche 
Abfallmeldung oder bei ak-Abfällen eine Bewilligung nach Art. 8 VeVA mit 
regelmässiger kantonaler Kontrolle vor Ort. Um dies zu vermeiden, sollen 
Art. 12 VVEA und Art. 8 Abs. VeVA angepasst werden.

Titel Art. 31 Bst. c

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Anlagen zur thermischen Behandlung von Abfällen dürfen errichtet oder in 
ihrer Kapazität erweitert werden, wenn die baulichen Einrichtungen 
gewährleisten, dass:

c. mindestens 80 % des Energiegehalts ausserhalb der Anlagen genutzt 
wird; die Nutzung von Energie zur Abscheidung von CO2 aus dem 
Rauchgas gilt als Nutzung ausserhalb der Anlagen.

Begründung Begründung
Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb nur bei der energetischen Verwertung 
von Siedlungsabfällen (KVA) Vorgaben zur energetischen Effizienz gemacht 
werden. Die Vorgaben sollten für alle thermischen / energetischen 
Verwertungsanlagen (zum Beispiel Altholzverbrennungen) gelten. 
Insbesondere neue Anlagen sind energetisch optimiert zu betreiben.
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Titel Art. 32 Abs. 2 Bst. a und g

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 2 Inhaberinnen und Inhaber von Anlagen müssen diese so betreiben, dass:
a.von Abfällen mindestens 55 % des Energiegehalts ausserhalb der 
Anlagen genutzt wird; die Nutzung von Energie zur Abscheidung von 
CO2 aus dem Rauchgas gilt als Nutzung ausserhalb der Anlagen;
g. Metalle aus der Filterasche zurückgewonnen werden.

Begründung Es ist nicht nachvollziehbar, wieso nur bei der energetischen Verwertung 
von Siedlungsabfällen (KVA) Vorgaben zur energetischen Effizienz gemacht 
werden. Die Vorgaben sollten für alle thermischen / energetischen 
Verwertungsanlagen (zum Beispiel Altholzverbrennungen) gelten.
Neu fällt in Art. 32 Abs. 2 lit. a die Nutzung von Energie zur Abscheidung 
von CO2 aus dem Rauchgas als Nutzung ausserhalb der Anlagen weg. Der 
erläuternde Bericht geht auf diese Änderung nicht ein und diese Änderung 
ist nicht nachvollziehbar: Es ist absehbar, dass thermische 
Verwertungsanlagen einen beträchtlichen Anteil ihrer Energie für die CO2 
Abscheidung aufwenden werden müssen und der bisherige 
Energienutzungsgrad dadurch sinken wird. Dies gilt es zu berücksichtigen. 
Um die Klimaziele zu erfüllen, braucht es CO2-Abscheidung bei grossen 
CO2-Quellen wie thermischen Kehrichtverwertungsanlagen.

Titel Anhang 7: Anforderungen an Holzabfälle zur stofflichen und thermischen 
Verwertung

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Anforderungen an Holzabfälle zur stofflichen und energetischen Verwertung
Ziff. 2 Titel und Einleitungssatz
2Energetische Verwertung von Holzabfällen
Holzabfälle dürfen in Altholzfeuerungen energetisch verwertet werden, 
wenn sie die nachfolgenden Grenzwerte (Gesamtgehalte) nicht 
überschreiten:

Begründung Der Titel von Anhang 7 ist folgendermassen anzupassen: Anforderungen an 
Holzabfälle zur stofflichen und energetischen thermischen Verwertung

Begründung
Im Titel von Anhang 7 ist zwecks Einheitlichkeit "thermische Verwertung" 
durch "energetische Verwertung" zu ersetzen.

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Der Regierungsrat begrüsst die vorliegen Totalrevision und die Entwicklung 
hin zu einer generellen Verpackungsverordnung. Die Verordnung stellt 
erstmals grundlegende Anforderungen an die Herstellung von 
Verpackungsmaterialien und den Einsatz von Rezyklaten in neuen 
Verpackungen und legt ein Augenmerk auf die Rezyklierbarkeit von 
Verpackungen. Mit der VerpV wird flächendeckend und somit einheitlich die 
Rücknahmepflicht und Verwertung von Einwegverpackungen aus 
Kunststoffen und Getränkekartons geregelt. Der Ausbau der vorgezogenen 
Entsorgungsgebühr (VEG) bei Glas ist dringend notwendig, um die 
Gemeinden finanziell zu entlasten. Die Mitteilungspflicht beim 
Inverkehrbringen, der Rücknahme und der Verwertung von Verpackungen 
ist zu begrüssen, ist aber unzureichend, um eine ausreichende Transparenz 
der Stoffströme zu gewährleisten. Die Verwertungsquote für 
rücknahmepflichtige Einwegverpackungen aus Kunststoff soll mit einem 
Zielpfad versehen und bis 2040 kontinuierlich erhöht werden. Dies 
gewährleistet, dass auch im Bereich der Produktion das Produktedesign im 
Hinblick auf ein späteres Recycling vermehrt, aufgenommen und umgesetzt 
werden muss.

Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme2
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Titel Art. 2 Begriffe

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag In dieser Verordnung bedeuten:
a. Verpackungen und Verpackungsbestandteile: aus beliebigen 
Materialien hergestellte Produkte zur Aufnahme, zum Schutz, zur 
Handhabung, zur Lieferung oder Darbietung von Waren;
b. Mehrwegverpackungen: Verpackungen, die zur Wiederverwendung 
vorgesehen sind;
c. Einwegverpackungen: Verpackungen, die zur einmaligen Verwendung 
vorgesehen sind;
d. Getränkeverpackungen: Verpackungen für flüssige Lebensmittel, die 
zum Trinken bestimmt sind;
e. Getränkekartons: Getränkeverpackungen, die mehrheitlich aus Karton 
und zu geringen Anteilen aus Kunststoff bestehen und teilweise 
Aluminium beinhalten können;
f. Verpackungen aus Kunststoff: alle Verpackungen aus einem oder 
mehreren Kunststoff-Polymeren; ausgenommen sind 
Getränkeverpackungen aus Polyethylenterephthalat (PET);
g. Serviceverpackungen: Verpackungen, die für die Befüllung in der 
Verkaufsstelle vorgesehen sind, sofern sie eine Verpackungsfunktion 
erfüllen;
h. stoffliche Verwertung: die Herstellung neuer Verpackungen oder 
anderer Produkte aus gebrauchten Verpackungen (Recycling);
i. Rezyklate: Materialien, die durch Recyclingverfahren gewonnen 
wurden und Primärrohstoffe ersetzen;
j. Verwertungsquote: der prozentuale Anteil der während eines 
Kalenderjahres zu Rezyklaten verwerteten Verpackungen am gesamten 
für die Verwendung im Inland abgegebenen Gewicht der Verpackungen 
aus dem verwendeten Material;
k. Behandlungsreste: Materialien aus der Behandlung von separat 
gesammelten Abfällen, welche nicht stofflich verwertet werden können;
l. Verbraucherinnen und Verbraucher: natürliche Personen, die zu 
Zwecken handeln, die ausserhalb ihrer gewerblichen, geschäftlichen 
oder beruflichen Tätigkeiten liegen;
m. Endabnehmerinnen und Endabnehmer: Verbraucherinnen und 
Verbraucher sowie alle natürlichen oder juristischen Personen mit 
Wohnsitz oder Niederlassung in der Schweiz, die ein Produkt im 
Rahmen ihrer gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit nutzen und dieses 
in der an sie gelieferten Form nicht erneut in Verkehr bringen;
n. Inverkehrbringerinnen und Inverkerhrbringer: natürliche oder 
juristische Personen, die Produkte und Bestandteile beruflich oder 
gewerblich herstellen, zur gewerblichen Abgabe einführen oder in der 
Schweiz beziehen und sie gewerblich abgeben;
p. Stand der Technik: der aktuelle Entwicklungsstand von Verfahren, 
Einrichtungen und Betriebsweisen, der:
1. bei vergleichbaren Anlagen oder Tätigkeiten im In- oder Ausland 
erfolgreich erprobt ist oder bei Versuchen erfolgreich eingesetzt wurde 
und nach den Regeln der Technik auf andere Anlagen oder Tätigkeiten 
übertragen werden kann, und
2. für einen mittleren und wirtschaftlich gesunden Betrieb der 
betreffenden Branche wirtschaftlich tragbar ist.

Begründung Neu wird in der VerpV zwischen Herstellerinnen und Hersteller und 
Händlerinnen und Händler unterschieden. Der bisher verwendete Begriff 
des Inverkehrbringers würde die Lesbarkeit und die Kohärenz mit anderen 
gesetzlichen Grundlagen wesentlich erhöhen.



151 / 2947

Titel Art. 5 Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die 
verpflichtet sind, Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff 
zurückzunehmen, und von diesen beauftragte private 
Branchenorganisationen, müssen:

a. alle beteiligten Akteure der Entsorgungskette kostendeckend für 
erbrachte Leistungen entschädigen;
b. sicherstellen, dass die Entsorgungskosten durch verursachergerechte 
Beiträge gedeckt werden; diese Beiträge müssen zweckgebunden sein 
und dürfen nur für die Deckung der Entsorgungskosten verwendet 
werden;
c. sicherstellen, dass der Anteil der Getränkeverpackungen aus PET an 
der gesamten gesammelten Masse 2 Prozent nicht übersteigt;
d. stetig Massnahmen treffen, damit die Sammelquote wie auch die 
Qualität und Reinheit der Sammlung steigt;
e. nicht stofflich verwertbare Verpackungen und Behandlungsreste aus 
der Sammlung und Erstbehandlung (Sortierung) zunächst stofflich-
energetisch und dann rein energetisch im Inland verwerten. Die 
Rückführung von Mengen-Äquivalente ist dabei ausreichend.

Begründung Durch die Präzisierung unter lit. e wird klar, dass die geforderte Verwertung 
für Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller nach der 
Sammlung und Sortierung abgeschlossen ist. Allfällige weitere 
Behandlungsrückstände, die bei späteren Aufbereitungsprozessen anfallen, 
sollen nicht mehr unter diese Regelung fallen. Durch die geforderte 
Verwertung im Inland wird sichergestellt, dass Sortierreste und 
Behandlungsrückstände nach dem Stand der Technik verwertet und nicht 
unkontrolliert in Drittländer exportiert werden. Dieses Vorgehen wird auch 
bereits bei bestehenden Systemen angewendet. Ausserdem ist es sinnvoll, 
den unter Absatz 2 geforderten Bericht, um die Verwertungsquote gemäss 
Art. 6 Abs. 1 zu ergänzen, damit alle für die Transparenz notwendigen 
Unterlagen in einem Bericht vorliegen.

Titel Art. 5 Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Die Rücknahmepflichtigen nach Absatz 1 publizieren jährlich einen Bericht, 
in welchem sie die Erfüllung der Vorgaben nach Absatz 1 Buchstaben a-e 
sowie Art. 6 Abs. 1 nachvollziehbar und kontrollierbar darlegen. Sie stellen 
diesen Bericht dem Bundesamt für Umwelt (BAFU) zu. Sie behalten 
Nachweise und Berechnungen von Kennzahlen für 5 Jahre auf und 
gewähren der Behörde auf Nachfrage Einsicht.

Begründung siehe Abs. 1

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1 Die Verwertungsquote bei rücknahmepflichtigen Getränkekartons muss 
mindestens 70 Prozent betragen, jene bei rücknahmepflichtigen 
Einwegverpackungen aus Kunststoff mindestens 55 Prozent und ab 2040 
70 %.

Begründung Gemäss erläuterndem Bericht hat der Verband Schweizer Plastic Recycler 
(VSPR) das Ziel langfristig höhere Verwertungsquoten zu erreichen. Auch 
die EU hat in der Verpackungsverordnung für die Zukunft höhere 
Verwertungsquoten gefordert. Die Quoten in Art. 6 Abs. 1 VerpV sind 
diesem Ziel entsprechend zu setzen. Allenfalls wäre für die Zielsetzung eine 
Unterscheidung zwischen Sammel- und Industrierückführungsquote 
prüfenswert, da die Sammelquote einen entscheidenden Einfluss auf die 
Verwertungsquote hat.
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Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Werden die in Absatz 1 festgehaltenen Verwertungsquoten für 
rücknahmepflichtige Getränkekartons und rücknahmepflichtige 
Einwegverpackungen aus Kunststoff nicht erreicht, so unterbreitet das 
UVEK dem Bundesrat als Massnahme, Herstellerinnen und Hersteller zu 
verpflichten, eine vorgezogene Entsorgungsgebühr auf die 
rücknahmepflichtigen Getränkekartons und rücknahmepflichtige 
Einwegverpackungen aus Kunststoff zu erheben.

Begründung Für Art. 6 Abs. 2 ist eine Präzisierung notwendig.

Begründung
Es ist unklar, ob die Verwertungsquoten gesamthaft (und im Durchschnitt) 
für rücknahmepflichtige Einwegverpackungen gilt oder ob pro Fraktion 
(aufgelistet nach den verschiedenen Polymeren, insbesondere PET, PE, 
PP, PS, PVC) eine Verwertungsquote von mindestens 55 % erreicht werden 
muss, um die Massnahmen VEG und allenfalls Pfand zu vermeiden. Für 
den zweiten Fall (pro Fraktion) ist unklar, wie für eine Fraktion die in Absatz 
2 genannten Massnahmen angewandt werden sollen.

Titel Art. 20 Mitteilungspflicht betreffend Getränkeverpackungen

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Herstellerinnen und Hersteller von Getränken müssen dem BAFU nach 
dessen Vorgaben jeweils bis Ende Februar mitteilen:

a.das im Vorjahr für den Inlandverbrauch hergestellte oder eingeführte 
Getränkevolumen, aufgegliedert nach Mehrweg- und 
Einwegverpackungen, nach Verpackungsmaterialien und Getränkearten;
b.das Gewicht der verwertbaren Einwegverpackungen, die für die im 
Vorjahr für den Inlandverbrauch hergestellten oder eingeführten 
Getränke verwendet wurden, aufgegliedert nach 
Verpackungsmaterialien und Getränkearten.

c. Verpackungen aus Kunststoff aufgelistet nach den verschiedenen 
Polymeren, insbesondere PET, PE, PP, PS, PVC.
2 (neu) Das BAFU stellt entsprechende digitale Vorlagen zur Erfüllung der 
Mitteilungspflicht zur Verfügung.
3 (neu) Das BAFU publiziert die Mengen der eingesetzten 
Verpackungsmaterialien in aggregierter Form jährlich.

Begründung Die Vorgaben von Art. 20 sind den Vorgaben in Art. 21 und 22 
anzugleichen. Die unterschiedlichen Verpackungsarten sind gleich zu 
behandeln.

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 5

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Das BAFU publiziert jährlich die Mengen der eingesetzten 
Verpackungsmaterialien in aggregierter Form .

Begründung Der Transparenzhalber soll jährlich ein Bericht über die eingesetzten 
Verpackungsmaterialien veröffentlicht werden. Dies ist durch den Aufwand 
der Datenerhebung gerechtfertigt.



153 / 2947

Titel Art. 22 Rücknahme und Verwertung, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Wer gewerbsmässig rücknahmepflichtige Einwegverpackungen verwertet, 
zur Verwertung einführt oder ausführt, muss dem BAFU für jedes 
Verpackungsmaterial jeweils bis Ende Februar für das Vorjahr das Gewicht, 
die in der Verwertungskette bis zum Ende der Abfalleigenschaft 
nachgelagerten Verwertungsunternehmungen und die Art der Verwertung 
sowie die hergestellte Menge Rezyklat mitteilen. Kunststoffe müssen 
mindestens nach den Polymeren PET, PE, PP, PS, PVC aufgegliedert 
werden.
Absatz 3 (neu). Das BAFU stellt entsprechende digitale Vorlagen zur 
Erfüllung der Mitteilungspflicht zur Verfügung.
Absatz 4 (neu). Das BAFU publiziert jährlich die Mengen der 
zurückgenommenen und verwerteten Verpackungsmaterialien, sowie die 
Länder, in denen die Verwertung stattfindet, in aggregierter Form.

Begründung In Art. 22 sind verschiedene Absätze anzupassen im Sinne einer 
vollständigen und nachvollziehbaren Mitteilungspflicht. Dies ermöglicht die 
transparente und nachvollziehbare Erfassung von Stoffströmen.

Titel Art. 23 Mitteilung an private Meldestellen, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Mitteilungspflichtige können die Angaben nach den Artikeln 20–22 auch bis 
Ende Februar privaten Meldestellen mitteilen. In diesem Fall müssen sie 
dafür sorgen, dass die Meldestellen die Angaben zusammenfassen und 
dem BAFU jeweils bis Ende April mitteilen.

Begründung Antrag
Die Anforderungen an die privaten Meldestellen sind zu präzisieren.

Begründung
Sowohl in der Verordnung als auch in den Erläuterungen fehlen 
Ausführungen zur Art respektiv zu Anforderungen an die privaten 
Meldestellen. Es ist dementsprechend nicht ausreichend klar, wer diese 
Aufgaben zukünftig wahrnehmen soll.



154 / 2947

Staatskanzlei des Kantons Thurgau

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Grundsätzlich begrüssen wir die Revision der VVEA. Die vorliegenden 
Anpassungen leisten einen wichtigen Beitrag zur kreislaufgerechten 
Abfallwirtschaft. Insbesondere ist es positiv, dass die stoffliche vor der 
energetischen Verwertung verankert wurde. Ausserdem klärt die Zuteilung von 
Verbrennungsrückständen aus Anlagen zur thermischen Behandlung zur 
Kategorie der Siedlungsabfälle diverse wettbewerbsrechtliche Fragen in Bezug 
auf die Behandlung im Inland. Ebenso wird der Fokus auf eine 
Fremdstoffausschleusung und Ausweitung der Separatsammlung auf biogene 
Abfälle aus Industrie und Gewerbe als dringend notwendig erachtet. Die 
Erweiterung der Litteringbussen auf grössere Mengen bis 110 I erscheint uns 
mit Blick auf den administrativen Aufwand ebenfalls als sinnvoll.

Insbesondere folgende Punkte der Vorlage erachten wir allerdings als kritisch:
- Bei bestehenden thermischen Verwertungsanlagen soll die Nutzung von CO2 
aus Rauchgas neu nicht mehr als Energienutzung ausserhalb der Anlagen 
gelten.
- Die Ausweitung des Begriffs Verwertungsverfahren auf Prüfung und 
Reinigung von Gegenständen führt zu einem nicht absehbaren Mehraufwand 
für die Kantone
im Vollzug ohne ersichtlichen umweltrelevanten Nutzen.
- Begriffe werden innerhalb der Verordnung teilweise nicht einheitlich 
verwendet (insbesondere Art. 10 und Art. 13 Abs. 1). Beispielsweise wird 
sowohl die „energetische" als auch die „thermische" Verwertung verwendet.

Anhang: RRB_2025_0529_250930_RRB_Missiv_Verordnungspaket_Umwelt_Frühling_2026.pdf
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Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme1

Titel Variante 1 betreffend Art. 3 Bst. a Ziff. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Hier ist Variante 1 umzusetzen, da nur so ein umsetzbarer Vollzug 
gewährleistet ist. Die Zuordnung des Inputs zu Siedlungsabfall und 
Marktkehricht ist nicht eindeutig und je nach Einzugsgebiet und Preispolitik 
der Kehrichtverbrennungsanlagen (KVA) variabel. Da KVA öffentlich-
rechtliche Anlagen sind, ist Variante 1 zu bevorzugen.

Titel Variante 2 betreffend Art. 3 Bst. a Ziff. 4

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag In dieser Verordnung bedeuten:
a.Siedlungsabfälle:

4. Rückstände aus Abfällen nach den Ziffern 1–3, die bei der 
thermischen Behandlung anfallen, bis und mit deren Verwertung oder 
Ablagerung;

Begründung --

Titel Art. 3 Bst. n.-r

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag n.Wiederverwendung: Verfahren, bei dem Gegenstände und deren 
Bestandteile, die keine Abfälle sind oder ihre Abfalleigenschaft nach dem 
Durchlaufen eines Verwertungsverfahrens verloren haben, wieder für 
denselben oder einen vergleichbaren Zweck eingesetzt werden, für den sie 
ursprünglich bestimmt waren;

o.Vorbereitung zur Wiederverwendung: Verwertungsverfahren, bei dem 
Abfälle durch Behandlungsschritte wie Prüfung, Reinigung, Reparatur so 
aufbereitet werden, dass sie wiederverwendet werden können;
p.Stoffliche Verwertung: Verwertungsverfahren, bei dem die stofflichen 
Eigenschaften von Abfällen genutzt werden, indem die Abfälle so 
behandelt werden, dass sie als Sekundärrohstoffe wieder eingesetzt 
werden können;
q.Stofflich-energetische Verwertung: Verwertungsverfahren, bei dem 
Abfälle gleichzeitig sowohl stofflich als auch energetisch verwertet 
werden;
r.Energetische Verwertung: Verwertungsverfahren, bei dem Abfälle im 
Rahmen ihrer Entsorgung als Energiequelle genutzt werden.

Begründung Werden Behandlungsschritte wie „Prüfung" und „Reinigung" als Verfahren 
zur Abfallbehandlung oder -aufbereitung definiert, führt dies in der Praxis zu 
einer nicht absehbaren Zunahme von Abfallbetrieben, die gemäss den 
aktuell gültigen Erlassen im Abfallrecht einer Bewilligungspflicht durch die 
Kantone unterstehen. Während Prüfungen oder auch Reinigungen direkt 
vor Ort oder in einem Betrieb A stattfinden können, kann die Reparatur 
eines Gegenstands oder Geräts — nach einer initialen Prüfung — oft auch 
zentral in einem Reparaturbetrieb B durchgeführt werden. In anderen Fällen 
führt ein Betrieb C aber auch alle Schritte durch. Die Definition von einem 
Betrieb A als Abfallbetrieb, weil er gemäss Definition eine Abfall-
Behandlung oder -Aufbereitung durchführt, zieht somit sämtliche Pflichten 
für nk/ak Betriebe nach sich, wie eine jährliche Abfallmeldung oder bei ak-
Abfällen eine Bewilligung gemäss der Verordnung über den Verkehr mit 
Abfällen (VeVA; SR 814.610) mit regelmässiger kantonaler Kontrolle vor Ort.

Um dies zu vermeiden, schlagen wir entweder eine Anpassung der 
Definition in Art. 3 lit. n oder die nachfolgende Anpassung von Art. 12 vor.
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Titel Art. 12 Allgemeine Verwertungspflicht nach dem Stand der Technik

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1 Abfälle sind für die Wiederverwendung vorzubereiten oder stofflich zu 
verwerten, wenn dies technisch möglich und wirtschaftlich tragbar ist und 
die Umwelt weniger belastet als:

a.eine andere Entsorgung; oder
b.die Herstellung neuer Produkte.

2 Die Vorbereitung zur Wiederverwendung und die stoffliche Verwertung 
nach Absatz 1 müssen nach dem Stand der Technik erfolgen.
3 Ist eine Vorbereitung zur Wiederverwendung oder eine stoffliche 
Verwertung nach dem Stand der Technik nicht möglich, sind die Abfälle 
vorrangig stofflich-energetisch und dann rein energetisch zu verwerten.
4 Betriebe und Betriebsstätten, die bewegliche Sachen wie Güter, Waren, 
Produkte, Gegenstände entgegennehmen und zwischenlagern, um sie im 
Hinblick auf eine Wiederverwendung lediglich zu prüfen und zu reinigen, 
bevor sie weitergegeben oder weiterverkauft werden, werden von der 
Bewilligungspflicht
nach Art. 8 VeVA und der Berichterstattung nach Art. 27 VVEA befreit.

Begründung Siehe auch Art. 3

Antrag
Der Titel ist wie folgt anzupassen: Allgemeine Verwertungspflicht 
(Streichung von "Nach dem Stand der Technik")

Titel Art. 14 Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1 Biogene Abfälle sind separat zu sammeln und Fremdstoffe sind so früh 
wie möglich auszuschleusen. Biogene Abfälle sind rein stofflich oder durch 
Vergären zu verwerten, sofern:

a.sie sich aufgrund ihrer Eigenschaften, insbesondere ihrer Nährstoff- 
und Schadstoffgehalte, dafür eignen; und
b.die Verwertung nicht durch andere Vorschriften des Bundesrechts 
untersagt ist.

Begründung Antrag
Für Grünabfälle und vergleichbare biogene Abfälle ist eine Priorisierung der 
Vergärung vor einer Kompostierung aufzunehmen.

Begründung
Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb die Vergärung von biogenen Abfällen 
noch immer keinen Vorrang vor der Kompostierung hat. Bei der 
Kompostierung von Grünabfällen werden im Rotteprozess CO2 und Methan 
freigesetzt, und der Energiegehalt bleibt ungenutzt. Mit der Vergärung von 
Grünabfällen wird hingegen Biogas produziert, das zu Strom- und 
Wärmeerzeugung genutzt werden kann. Zudem weist der Gärrest eine 
höhere Nährstoffverfügbarkeit für Pflanzen im Vergleich zum 
Ausgangsmaterial auf.

Titel Art. 31 Bst. c

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Anlagen zur thermischen Behandlung von Abfällen dürfen errichtet oder in 
ihrer Kapazität erweitert werden, wenn die baulichen Einrichtungen 
gewährleisten, dass:

c. bei Anlagen, in denen mindestens 80 Prozent des Energiegehalts 
ausserhalb der Anlagen genutzt wird; die Nutzung von Energie zur 
Abscheidung von CO2 aus dem Rauchgas gilt als Nutzung ausserhalb 
der Anlagen.

Begründung Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb nur bei der energetischen Verwertung 
von Siedlungsabfällen (KVA) Vorgaben zur energetischen Effizienz gemacht 
werden. Die Vorgaben sollten für alle thermischen / energetischen 
Verwertungsanlagen (z.B. Altholzverbrennungen) gelten. Insbesondere 
neue Anlagen sind energetisch optimiert zu betreiben.
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Titel Art. 32 Abs. 2 Bst. a und g

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 2 Inhaberinnen und Inhaber von Anlagen müssen diese so betreiben, dass:
a.von Abfällen mindestens 55 Prozent des Energiegehalts ausserhalb 
der Anlagen genutzt wird; die Nutzung von Enerqie zur Abscheidunq von 
CO2 aus dem Rauchqas gilt als Nutzunq ausserhalb der Anlagen;
g.bei Anlagen, in denen Siedlungsabfälle nach Artikel 3 Buchstabe a 
Ziffern 1–3 oder Abfälle vergleichbarer Zusammensetzung verbrannt 
werden, Metalle aus der Filterasche zurückgewonnen werden.

Begründung Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb nur bei der energetischen Verwertung 
von Siedlungsabfällen (KVA) Vorgaben zur energetischen Effizienz gemacht 
werden. Die Vorgaben sollten für alle thermischen / energetischen 
Verwertungsanlagen (z.B. Altholzverbrennungen) gelten. Neu fällt in Art. 32 
Abs. 2 lit, a die Nutzung von Energie zur Abscheidung von CO2 aus dem 
Rauchgas als Nutzung ausserhalb der Anlagen weg. Der erläuternde 
Bericht geht auf diese Änderung nicht ein. Für uns ist sie nicht 
nachvollziehbar: Es ist absehbar, dass thermische Verwertungsanlagen 
einen beträchtlichen Anteil ihrer Energie für die CO2-Abscheidung 
aufwenden werden müssen und der bisherige Energienutzungsgrad 
dadurch sinken wird. Dies gilt es zu berücksichtigen.

Titel Art. 34 Betrieb

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1 In Kompostierungs- und Vergärungsanlagen müssen biogene Abfälle 
verrottet oder vergärt werden, die sich aufgrund ihrer Eigenschaften, 
insbesondere ihrer Nährstoff-, Schadstoff- und Fremdstoffgehalte, für das 
entsprechende Verfahren und für die Verwertung als Dünger im Sinne von 
Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a der Dünger-Verordnung vom 1. November 
2023 (DüV) eignen. Ausgenommen vom Erfordernis der Eignung als 
Dünger sind Abfälle, die in Anlagen zur Co-Vergärung in 
Abwasserreinigungsanlagen vergärt werden.
2 Sortenreine sowie nährstoffreiche biogene Abfälle müssen vorrangig in 
Kompostierungs- und Vergärungsanlagen ausserhalb von 
Abwasserreinigungsanlagen verwertet werden.
3 Verpackte biogene Abfälle dürfen in Kompostierungs- und 
Vergärungsanlagen nach Absatz 1 ausserhalb von 
Abwasserreinigungsanlagen nur verrottet oder vergärt werden, wenn:

a.die Verpackung sowie die Kennzeichnung biologisch abbaubar sind 
und sich für das entsprechende Verfahren eignen; oder
b.die Verpackung sowie die Kennzeichnung vorrangig vor oder 
spätestens während der Verrottung oder Vergärung möglichst 
vollständig entfernt werden.

4 Im Übrigen gelten die Vorschriften der DüV und der ChemRRV betreffend 
Kompost und Gärgut.

Begründung Antrag
Abs. 3 lit. b ist anzupassen, um Verunreinigungen noch besser zu 
begegnen. Die Formulierung „möglichst vollständig" ist interpretationsfähig

Begründung
Die Streichung der Mengenschwelle hat keine Auswirkungen auf den 
Vollzug. Der Hinweis auf den Fremdstoffgehalt bezüglich der Eignung ist 
sehr wertvoll, insbesondere um Annahmekriterien auf den Anlagen zu 
definieren oder ungeeignete Abfälle zurückzuweisen. Die damit implizierte 
verursachergerechte Weiterverrechnung von Aufwendungen zur 
Fremdstoffabscheidung hilft den Verwertungsanlagen. Die Erweiterung um 
Kennzeichnungen neben Verpackungen präzisiert den Begriff der 
verpackten biogenen Abfälle und nimmt die Abgeberinnen und Abgeber 
sowie Produzentinnen und Produzenten in die Pflicht.

Wir begrüssen die Verpflichtung, nährstoffreiche biogene Abfälle nicht in 
Abwasserreinigungsanlagen, sondern in anderen Vergärungs- und 
Kompostierungsanlagen zu verwerten. Damit bleiben diese nährstoffreichen 
Abfälle im Nährstoffkreislauf, da sie als Gärreste als Düngemittel in der 
Landwirtschaft verwertet werden können.
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Titel Anhang 7: Anforderungen an Holzabfälle zur stofflichen und thermischen 
Verwertung

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Anforderungen an Holzabfälle zur stofflichen und energetischen Verwertung
Ziff. 2 Titel und Einleitungssatz
2Energetische Verwertung von Holzabfällen
Holzabfälle dürfen in Altholzfeuerungen energetisch verwertet werden, 
wenn sie die nachfolgenden Grenzwerte (Gesamtgehalte) nicht 
überschreiten:

Begründung Antrag 
Im Titel von Anh. 7 ist zwecks Einheitlichkeit „thermische Verwertung" durch 
„energetische Verwertung" zu ersetzen.

Titel Änderung anderer Erlasse: 1. Ordnungsbussenverordnung vom 16. Januar 
2019:

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Es erscheint uns insbesondere zur administrativen Vereinfachung sinnvoll, 
die Ablagerung von Siedlungsabfällen bis zu einer Menge von 110 I 
ebenfalls über die Ordnungsbussen zu sanktionieren. Wir weisen jedoch 
darauf hin, dass es sich in diesen Fallen streng genommen nicht mehr um 
Littering, sondern um illegale Entsorgung handelt.

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Wir begrüssen die vorliegende Totalrevision und die Entwicklung hin zu 
einer generellen Verpackungsverordnung (VerpV). Die Verordnung stellt 
erstmals grundlegende Anforderungen an die Herstellung von 
Verpackungsmaterialien und den Einsatz von Rezyklaten in neuen 
Verpackungen und legt ein Augenmerk auf die Rezyklierbarkeit von 
Verpackungen. Mit der VerpV wird flächendeckend und somit einheitlich die 
Racknahmepflicht und Verwertung von Einwegverpackungen aus 
Kunststoffen und Getränkekartons geregelt. Der Ausbau der vorgezogenen 
Entsorgungsgebühr VEG bei Glas ist dringend notwendig, um die 
Gemeinden finanziell zu entlasten. Die Mitteilungspflicht beim 
Inverkehrbringen, bei der Rücknahme und der Verwertung von 
Verpackungen ist zu begrüssen, aus unserer Sicht aber unzureichend, um 
eine ausreichende Transparenz der Stoffströme zu gewährleisten. Die 
Verwertungsquote für rücknahmepflichtige Einwegverpackungen aus 
Kunststoff soll mit einem Zielpfad versehen und bis 2040 kontinuierlich 
erhöht werden. Dies gewährleistet, dass auch im Bereich der Produktion 
das Design4Recycling vermehrt aufgenommen und umgesetzt werden muss

Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme2
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Titel Art. 2 Begriffe

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag In dieser Verordnung bedeuten:
a. Verpackungen und Verpackungsbestandteile: aus beliebigen 
Materialien hergestellte Produkte zur Aufnahme, zum Schutz, zur 
Handhabung, zur Lieferung oder Darbietung von Waren;
b. Mehrwegverpackungen: Verpackungen, die zur Wiederverwendung 
vorgesehen sind;
c. Einwegverpackungen: Verpackungen, die zur einmaligen Verwendung 
vorgesehen sind;
d. Getränkeverpackungen: Verpackungen für flüssige Lebensmittel, die 
zum Trinken bestimmt sind;
e. Getränkekartons: Getränkeverpackungen, die mehrheitlich aus Karton 
und zu geringen Anteilen aus Kunststoff bestehen und teilweise 
Aluminium beinhalten können;
f. Verpackungen aus Kunststoff: alle Verpackungen aus einem oder 
mehreren Kunststoff-Polymeren; ausgenommen sind 
Getränkeverpackungen aus Polyethylenterephthalat (PET);
g. Serviceverpackungen: Verpackungen, die für die Befüllung in der 
Verkaufsstelle vorgesehen sind, sofern sie eine Verpackungsfunktion 
erfüllen;
h. stoffliche Verwertung: die Herstellung neuer Verpackungen oder 
anderer Produkte aus gebrauchten Verpackungen (Recycling);
i. Rezyklate: Materialien, die durch Recyclingverfahren gewonnen 
wurden und Primärrohstoffe ersetzen;
j. Verwertungsquote: der prozentuale Anteil der während eines 
Kalenderjahres zu Rezyklaten verwerteten Verpackungen am gesamten 
für die Verwendung im Inland abgegebenen Gewicht der Verpackungen 
aus dem verwendeten Material;
k. Behandlungsreste: Materialien aus der Behandlung von separat 
gesammelten Abfällen, welche nicht stofflich verwertet werden können;
l. Verbraucherinnen und Verbraucher: natürliche Personen, die zu 
Zwecken handeln, die ausserhalb ihrer gewerblichen, geschäftlichen 
oder beruflichen Tätigkeiten liegen;
m. Endabnehmerinnen und Endabnehmer: Verbraucherinnen und 
Verbraucher sowie alle natürlichen oder juristischen Personen mit 
Wohnsitz oder Niederlassung in der Schweiz, die ein Produkt im 
Rahmen ihrer gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit nutzen und dieses 
in der an sie gelieferten Form nicht erneut in Verkehr bringen;
n. Inverkehrbringerinnen und Inverkehrbringer: natürliche oder juristische 
Personen, die Produkte und Bestandteile beruflich oder gewerblich 
herstellen, oder zur gewerblichen Abgabe einführen oder in der Schweiz 
beziehen und sie gewerblich abgeben;;
p. Stand der Technik: der aktuelle Entwicklungsstand von Verfahren, 
Einrichtungen und Betriebsweisen, der:
1. bei vergleichbaren Anlagen oder Tätigkeiten im In- oder Ausland 
erfolgreich erprobt ist oder bei Versuchen erfolgreich eingesetzt wurde 
und nach den Regeln der Technik auf andere Anlagen oder Tätigkeiten 
übertragen werden kann, und
2. für einen mittleren und wirtschaftlich gesunden Betrieb der 
betreffenden Branche wirtschaftlich tragbar ist.

Begründung Neu wird in der VerpV zwischen Herstellerinnen und Hersteller sowie 
Händlerinnen und Händler unterschieden. Der bisher verwendete Begriff 
des Inverkehrbringers würde die Lesbarkeit und die Kohärenz mit anderen 
gesetzlichen Grundlagen wesentlich erhöhen.
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Titel Art. 3 Allgemeine Anforderungen an Verpackungen

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die mit 
Ware befüllte Verpackungen abgeben, stellen sicher, dass Verpackungen, 
soweit technisch möglich und wirtschaftlich tragbar:

a. vom Verpackungsvolumen und der Verpackungsmasse her auf das 
Mindestmass begrenzt sind, das zur Gewährleistung der erforderlichen 
Sicherheit und Hygiene der verpackten Ware angemessen ist;
b. für Sammlung, Behandlung und Recycling geeignet sind bei der 
Sammlung, Behandlung und dem Recycling nicht zu erheblichen 
technischen Schwierigkeiten oder erheblichen Mehrkosten führen; und
c. einen möglichst hohen Anteil an Rezyklaten enthalten.

Begründung Bei diesem Antrag ist der Vollzug durch die kantonalen Behörden unklar. 
Ferner müsste insbesondere lit. b angepasst werden, um seine Wirksamkeit 
zu erhöhen: Die thermische Verwertung ist für Verpackungen grundsätzlich 
der günstigere Weg, insbesondere im Winter. Eine stärkere Formulierung 
fördert ausserdem Design4Recycling.

Titel Art. 5 Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die 
verpflichtet sind, Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff 
zurückzunehmen, und von diesen beauftragte private 
Branchenorganisationen, müssen:

a. alle beteiligten Akteure der Entsorgungskette kostendeckend für 
erbrachte Leistungen entschädigen;
b. sicherstellen, dass die Entsorgungskosten durch verursachergerechte 
Beiträge gedeckt werden; diese Beiträge müssen zweckgebunden sein 
und dürfen nur für die Deckung der Entsorgungskosten verwendet 
werden;
c. sicherstellen, dass der Anteil der Getränkeverpackungen aus PET an 
der gesamten gesammelten Masse 2 Prozent nicht übersteigt;
d. stetig Massnahmen treffen, damit die Sammelquote wie auch die 
Qualität und Reinheit der Sammlung steigt;
e. nicht stofflich verwertbare Verpackungen und Behandlungsreste aus 
der Sammlung und Erstbehandlung (Sortierung) zunächst stofflich-
energetisch und dann rein energetisch im Inland verwerten. Die 
Rückführung von Memen-Äquivalente ist dabei ausreichend

Begründung Durch die Präzisierung unter lit. e wird klar, dass die geforderte Verwertung 
für Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller nach der 
Sammlung und Sortierung abgeschlossen ist. Allfällige weitere 
Behandlungsrückstände, die bei späteren Aufbereitungsprozessen anfallen, 
sollen nicht mehr unter diese Regelung fallen. Durch die geforderte 
Verwertung im Inland wird sichergestellt, dass Sortierreste und 
Behandlungsrückstände nach dem Stand der Technik verwertet und nicht 
unkontrolliert in Drittländer exportiert werden. Dieses Vorgehen wird auch 
bereits bei bestehenden Systemen angewendet (beispielsweise KUH-Bag). 
Ausserdem ist es sinnvoll, den unter Abs. 2 geforderten Bericht um die 
Verwertungsquote gemäss Art. 6 Abs. 1 zu ergänzen, damit alle für die 
Transparenz notwendigen Unterlagen in einem Bericht vorliegen.

Titel Art. 5 Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Die Rücknahmepflichtigen nach Abs. 1 publizieren jährlich einen Bericht, in 
welchem sie die Erfüllung der Vorgaben nach Abs. 1 Buchstaben a—e 
sowie Art. 6 Abs. 1 nachvollziehbar und kontrollierbar darlegen. Sie stellen 
diesen Bericht dem Bundesamt für Umwelt (BAFU) zu. Sie behalten 
Nachweise und Berechnungen von Kennzahlen für 5 Jahre auf und 
gewähren der Behörde auf Nachfrage Einsicht.

Begründung --
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Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1 Die Verwertungsquote bei rücknahmepflichtigen Getränkekartons muss 
mindestens 70 Prozent betragen, jene bei rücknahmepflichtigen 
Einwegverpackungen aus Kunststoff mindestens 55 Prozent und ab 2040 
70 Prozent.

Begründung Gemäss erläuterndem Bericht hat der Verband Schweizer Plastic Recycler 
(VSPR) das Ziel, langfristig höhere Verwertungsquoten zu erreichen. Auch 
die EU hat in der Verpackungsverordnung für die Zukunft höhere 
Verwertungsquoten gefordert. Die Quoten in Art. 6 Abs. 1 VerpV sind 
diesem Ziel entsprechend zu setzen. Allenfalls wäre für die Zielsetzung eine 
Unterscheidung zwischen Sammel- und lndustrierückführungsquote 
prüfenswert, da die Sammelquote einen entscheidenden Einfluss auf die 
Verwertungsquote hat. 
Für Abs. 2 ist eine Präzisierung notwendig. Es ist unklar, ob die 
Verwertungsquoten gesamthaft (und im Durchschnitt) für 
rücknahmepflichtige Einwegverpackungen gilt oder ob pro Fraktion 
(aufgelistet nach den verschiedenen Polymeren, insbesondere PET, PE, 
PP, PS, PVC) eine Verwertungsquote von mind. 55 % erreicht werden 
muss, um die Massnahmen VEG und allenfalls Pfand zu vermeiden. Für 
den zweiten Fall (pro Fraktion) ist unklar, wie für eine Fraktion die in Abs. 2 
genannten Massnahmen angewandt werden sollen.

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Werden die in Absatz 1 festgehaltenen Verwertungsquoten für 
rücknahmepflichtige Getränkekartons und rücknahmepflichtige 
Einwegverpackungen aus Kunststoff nicht erreicht, so unterbreitet das 
UVEK dem Bundesrat als Massnahme, Herstellerinnen und Hersteller zu 
verpflichten, eine vorgezogene Entsorgungsgebühr auf die 
rücknahmepflichtigen Getränkekartons und rücknahmepflichtige 
Einwegverpackungen aus Kunststoff zu erheben.

Begründung Siehe Abs. 1

Titel Art. 20 Mitteilungspflicht betreffend Getränkeverpackungen

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Herstellerinnen und Hersteller von Getränken müssen dem BAFU nach 
dessen Vorgaben jeweils bis Ende Februar mitteilen:

a.das im Vorjahr für den Inlandverbrauch hergestellte oder eingeführte 
Getränkevolumen, aufgegliedert nach Mehrweg- und 
Einwegverpackungen, nach Verpackungsmaterialien und Getränkearten;
b.das Gewicht der verwertbaren Einwegverpackungen , die für die im 
Vorjahr für den Inlandverbrauch hergestellten oder eingeführten 
Getränke verwendet wurden, aufgegliedert nach 
Verpackungsmaterialien und Getränkearten.

c. Verpackungen aus Kunststoff aufgelistet nach den verschiedenen 
Polymeren, insbesondere PET, PE, PP, PS, PVC.
2 Das BAFU stellt entsprechende digitale Vorlagen zur Erfüllung der 
Mitteilungspflicht zur Verfügung.
3 Das BAFU publiziert die Mengen der eingesetzten 
Verpackungsmaterialien in aggregierter Form jährlich.

Begründung Die Vorgaben von Art. 20 sind den Vorgaben in Art. 21 und 22 
anzugleichen. Die unterschiedlichen Verpackungsarten sind gleich zu 
behandeln.
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Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Das BAFU publiziert jährlich die Mengen der eingesetzten 
Verpackungsmaterialien in aggregierter Form.

Begründung Gemäss Erläuterungen soll die Mitteilungspflicht über entsprechende 
elektronische Vorlagen vom BAFU (Abs. 4) möglichst einfach gestaltet sein. 
Hier ist darauf zu achten, dass darunter nicht der Detaillierungsgrad der 
Transparenz leidet.

Titel Art. 22 Rücknahme und Verwertung, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Wer gewerbsmässig rücknahmepflichtige Einwegverpackungen und 
Getränkekartons verwertet, zur Verwertung einführt oder ausführt, muss 
dem BAFU für jedes Verpackungsmaterial jeweils bis Ende Februar für das 
Vorjahr das Gewicht, die in der Verwertungskette bis zum Ende der 
Abfalleigenschaft nachgelagerten Verwertungsunternehmungen und die Art 
der Verwertung sowie die hergestellte Menge Rezyklat mitteilen. Kunststoffe 
müssen mindestens nach den Polymeren PET, PE, PP, PS, PVC 
aufgegliedert werden.
3 (neu) Das BAFU stellt entsprechende digitale Vorlagen zur Erfüllung der 
Mitteilungspflicht zur Verfügung.
4 (neu) Das BAFU publiziert jährlich die Mengen der zurückgenommenen 
und verwerteten Verpackungsmaterialien sowie die Lander, in denen die 
Verwertung stattfindet, in aggregierter Form.

Begründung In Art. 22 sind verschiedene Absätze anzupassen im Sinne einer 
vollständigen und
nachvollziehbaren Mitteilungspflicht. Dies ermöglicht die transparente und 
nachvollziehbare
Erfassung von Stoffströmen.

Titel Art. 23 Mitteilung an private Meldestellen, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Mitteilungspflichtige können die Angaben nach den Artikeln 20–22 auch bis 
Ende Februar privaten Meldestellen mitteilen. In diesem Fall müssen sie 
dafür sorgen, dass die Meldestellen die Angaben zusammenfassen und 
dem BAFU jeweils bis Ende April mitteilen.

Begründung Antrag 
Abs. 1 ist so zu ergänzen, dass die Anforderungen an die privaten 
Meldestellen präzisiert sind.

Begründung
Sowohl in der Verordnung als auch in den Erläuterungen fehlen 
Ausführungen zur Art der Meldestelle und zu den Anforderungen an die 
privaten Meldestellen. Es ist dementsprechend nicht ausreichend klar, wer 
diese Aufgaben zukünftig wahrnehmen soll.
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Chancellerie d'Etat du Canton de Vaud

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: De manière générale, le Conseil d'Etat salue la révision de l'OLED qui permet 
de mettre en œuvre les principes de l'économie circulaire adoptés avec la 
révision de la Loi sur la protection de l'environnement (LPE ; RS 814.01) du 
1er janvier 2025. La gestion des déchets prend ainsi un tournant décisif avec 
une priorisation des étapes de réutilisation et de valorisation des déchets. Ce 
changement de paradigme est cher au Canton de Vaud qui souhaite inscrire 
l'économie circulaire dans sa Constitution.

L'intégration des résidus d'incinération issus des usines d'incinération des 
ordures ménagères (UIOM) dans la définition des déchets urbains clarifie les 
questions de droit de la concurrence et de planification des installations. Le 
gouvernement vaudois considère toutefois qu'une réflexion similaire aurait dû 
être menée pour les boues d'épuration et leurs résidus, dont le phosphore doit 
également être recyclé. 

Le Conseil d'Etat estime qu'il est nécessaire de donner des précisions sur la 
priorisation entre une filière de valorisation matière à l'étranger et une filière de 
valorisation (matière et) énergie en Suisse. En effet, il ne fait pas sens d'un 
point de vue énergétique et environnemental qu'un déchet soit exporté à 
l'étranger pour être recyclé, s'il peut être valorisé en Suisse. Toute exportation 
de déchets implique nécessairement une perte de maîtrise des flux et des 
types de traitements ainsi que des impacts environnementaux. Il serait donc 
bienvenu que l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) édicte des 
recommandations sur cette question.

Globalement, le Conseil d'Etat partage la prise de position formulée par la 
Conférence des services de l'environnement de Suisse (CCE) et prend en 
particulier position sur certains articles par le biais des remarques et 
propositions jointes en annexe de la présente.

Anhang: Lettre CE VD - Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2026.pdf
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Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme1

Titel Variante 1 betreffend Art. 3 Bst. a Ziff. 4

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag In dieser Verordnung bedeuten:
a.Siedlungsabfälle:

4.alle Rückstände, die in Anlagen zur thermischen Behandlung von 
Abfällen nach den Ziffern 1–3 anfallen, bis und mit deren Verwertung 
oder Ablagerung;

Begründung Nous saluons la proposition d'inclure dans la définition des déchets urbains 
les résidus produits dans les installations de traitement thermique des 
déchets. Cet ajout permet de clarifier le rôle des cantons dans la 
planification de l'ensemble de la chaîne d'élimination des déchets urbains y 
compris ses mécanismes de financement.
Sur le plan légistique, les deux options nous semblent similaires et ne 
reflètent pas les différences exprimées dans le rapport explicatif (Partie II §4.
1.2 et 4.1.3, p.16 rapport explicatif OLED). A la lumière de ces explications, 
nous sommes favorables à la variante 1 afin de ne pas créer des calculs 
complexes autour de l'allocation des résidus d'incinération.

Nous soulignons toutefois que l'argumentaire formulé pour les résidus 
d'incinération des déchets urbains devrait être repris et appliqué également 
à l'élimination des boues d'épuration et de leurs résidus.
En effet, tout comme pour les déchets urbains non valorisables :
- le traitement thermique des boues d'épuration est une étape préalable au 
processus de recyclage du phosphore ou du stockage définitif des cendres 
(art 7 al. 6bis LPE),
- l'élimination des boues d'épuration doit se faire par traitement thermique 
(art 10 OLED),
- l'autorité cantonale (d'exécution) doit s'assurer de la planification de 
l'élimination des boues et notamment de la récupération du phosphore (art 4 
al.1 let. c, art. 15, art 51 (consultation automne 2025) OLED),
- l'élimination des boues d'épuration est un domaine auto-financé par des 
taxes causales dont « le financement de l'élimination nécessite une 
planification globale sur le long terme » (voir page 15 du rapport explicatif 
OLED à propos des déchets urbains).

Par ailleurs le développement actuel des technologies de recyclage du 
phosphore semble tendre vers une situation similaire à celle du recyclage 
du zinc, à savoir que « le financement d'une installation nécessite des 
investissements élevés pour lesquels des conditions-cadres légales claires 
doivent permettre de prendre des décisions en connaissance de cause » 
(Partie II §1 rapport explicatif OLED). L'analyse juridique faite sur le cas du 
zinc (Partie II §6), s'appliquerait également au phosphore. Ainsi il 
conviendrait que les dispositions fédérales précisent que les boues issues 
de l'épuration communale et leurs résidus sont également considérés 
comme des déchets urbains et sont soumis au monopole cantonal.

Titel Variante 2 betreffend Art. 3 Bst. a Ziff. 4

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag In dieser Verordnung bedeuten:
a.Siedlungsabfälle:

4. Rückstände aus Abfällen nach den Ziffern 1–3, die bei der 
thermischen Behandlung anfallen, bis und mit deren Verwertung oder 
Ablagerung;

Begründung --
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Titel Art. 3 Bst. n.-r

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag n.Wiederverwendung: Verfahren, bei dem Gegenstände und deren 
Bestandteile, die keine Abfälle sind oder ihre Abfalleigenschaft nach dem 
Durchlaufen eines Verwertungsverfahrens verloren haben, wieder für 
denselben oder einen vergleichbaren Zweck eingesetzt werden, für den sie 
ursprünglich bestimmt waren;

o.Vorbereitung zur Wiederverwendung: Verwertungsverfahren, bei dem 
Abfälle durch Behandlungsschritte wie Prüfung, Reinigung, Reparatur so 
aufbereitet werden, dass sie wiederverwendet werden können;
p.Stoffliche Verwertung: Verwertungsverfahren, bei dem die stofflichen 
Eigenschaften von Abfällen genutzt werden, indem die Abfälle so 
behandelt werden, dass sie als Sekundärrohstoffe wieder eingesetzt 
werden können;
q.Stofflich-energetische Verwertung: Verwertungsverfahren, bei dem 
Abfälle gleichzeitig sowohl stofflich als auch energetisch verwertet 
werden;
r.Energetische Verwertung: Verwertungsverfahren, bei dem Abfälle im 
Rahmen ihrer Entsorgung als Energiequelle genutzt werden.

Begründung Les nouvelles notions introduites à l'article 3 OLED sont nécessaires pour 
poser le cadre au niveau fédéral et s'aligner sur les définitions des 
nouveaux termes et processus. En particulier, la réutilisation et les différents 
types de valorisations sont clairs et peuvent être repris de manière 
cohérente dans d'autres ordonnances fédérales ou dans le droit cantonal. 
Nous proposons ci-après une reformulation de la lettre o pour la définition 
de la préparation à la réutilisation. Le fait de mentionner que cette 
préparation couvre "toute opération de valorisation des déchets" peut 
induire en erreur et apporter une confusion avec les autres définitions de la 
valorisation. La reformulation proposée permet de préciser que l'étape de 
préparation à la réutilisation a lieu une fois que le produit est devenu un 
déchet et qu'elle est nécessaire avant sa réutilisation ; qui elle-même a lieu 
avant la valorisation. A noter également que l'ordre des définitions pourrait 
être revu afin d'apporter plus de cohérence à la liste des définitions. La 
lettre l (traitement thermique) devrait notamment se situer après la 
valorisation énergie.

Titel Art. 10 Pflicht zur thermischen Behandlung

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Siedlungsabfälle nach Artikel 3 Buchstabe a Ziffern 1–3 und Abfälle 
vergleichbarer Zusammensetzung, Klärschlamm, brennbare Anteile von 
Bauabfällen und andere brennbare Abfälle müssen in geeigneten Anlagen 
thermisch behandelt werden, soweit sie nicht der Wiederverwendung 
zugeführt oder stofflich oder zumindest stofflich-energetisch verwertet 
werden können.

Begründung L'article 3 OLED distingue la valorisation énergie (let. r) et le traitement 
thermique (let. l). L'article 10 ne mentionne pas explicitement la valorisation 
énergie pour ces déchets alors qu'il est obligatoire pour les UIOM d'exploiter 
le potentiel énergétique des déchets (Art 31 let c OLED). La reformulation 
proposée met en avant les étapes prioritaires de réutilisation et de 
valorisation tout en précisant que les installations de traitement thermique 
doivent également garantir une valorisation énergie.
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Titel Art. 12 Allgemeine Verwertungspflicht nach dem Stand der Technik

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1 Abfälle sind für die Wiederverwendung vorzubereiten oder stofflich zu 
verwerten, wenn dies technisch möglich und wirtschaftlich tragbar ist und 
die Umwelt weniger belastet als:

a.eine andere Entsorgung; oder
b.die Herstellung neuer Produkte.

2 Die Vorbereitung zur Wiederverwendung und die stoffliche Verwertung 
nach Absatz 1 müssen nach dem Stand der Technik erfolgen.
3 Ist eine Vorbereitung zur Wiederverwendung oder eine stoffliche 
Verwertung nach dem Stand der Technik nicht möglich, sind die Abfälle 
vorrangig stofflich-energetisch und dann rein energetisch zu verwerten.

Begründung Nous saluons l'introduction de la hiérarchie des valorisations selon les 
principes de l'économie circulaire. Nous regrettons toutefois que la 
préparation à la réutilisation ne soit pas clairement mise avant la 
valorisation matière.
Nous rejoignons également la position de la CCE sur le fait que les 
installations qui se bornent à effectuer des processus de nettoyage et de 
contrôle en vue de la préparation à la réutilisation ne doivent être soumis à 
autorisation (ni fédérale (8 OMoD) ni cantonale) ni être soumis aux 
déclarations annuelles (6 et 27 OLED).
Par ailleurs, le rapport explicatif mentionne qu'il faudra fournir la preuve que 
la valorisation matière a une utilité écologique et est supportable 
économiquement. Il s'agira de préciser et veiller à ce que l'intensité de la 
preuve soit mesurée afin de ne pas rendre plus difficile une valorisation 
matière a priori prioritaire sur les autres. Pour finir, ni l'article ni le rapport 
explicatif ne donnent d'indications sur la priorisation entre une valorisation 
énergie (ou matière-énergie) sur le territoire national et une valorisation 
matière à l'étranger. Il conviendrait de détailler cette mise en oeuvre dans 
une aide à l'exécution.
L'article 12 mériterait d'être réécrit plutôt que complété car la disposition 
s'alourdit et rend sa compréhension difficile. Nous proposons de revoir la 
formulation comme suit :

Titel Art. 13 Abs. 1 und 4

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1 Die Kantone sorgen dafür, dass verwertbare Anteile von 
Siedlungsabfällen nach Artikel 3 Buchstabe a Ziffern 1–3 wie Glas, Papier, 
Karton, Metalle, biogene Abfälle und Textilien so weit wie möglich getrennt 
gesammelt und für die Wiederverwendung vorbereitet oder stofflich 
verwertet werden.
4 Die Inhaberinnen und Inhaber von Abfällen aus Unternehmen mit 250 
oder mehr Vollzeitstellen müssen verwertbare Anteile ihrer Abfälle, die von 
der Zusammensetzung her mit Siedlungsabfällen nach Artikel 3 Buchstabe 
a Ziffern 1–3 vergleichbar sind, so weit wie möglich und sinnvoll getrennt 
sammeln und für die Wiederverwendung vorbereiten oder stofflich 
verwerten.

Begründung Nous saluons la précision apportée à la liste des fractions valorisables à 
collecter séparément en vue de leur réutilisation et valorisation (al. 1). En 
particulier, le terme biodéchets est plus adapté que celui de déchets verts 
puisqu'il inclut les déchets de cuisine et les déchets de jardin. En revanche, 
nous regrettons que la disposition de l'alinéa 4 ne soit pas plus stricte pour 
les entreprises de plus de 250 postes à plein temps. En effet, les 
infrastructures et prestataires de service existent dans toute la Suisse pour 
garantir qu'il leur soit également possible de collecter ces fractions 
séparément. Il est donc proposé de supprimer la formule « dans la mesure 
de ce qui
est possible et judicieux ».
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Titel Art. 14 Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1 Biogene Abfälle sind separat zu sammeln und Fremdstoffe sind so früh 
wie möglich auszuschleusen. Biogene Abfälle sind rein stofflich oder durch 
Vergären zu verwerten, sofern:

a.sie sich aufgrund ihrer Eigenschaften, insbesondere ihrer Nährstoff- 
und Schadstoffgehalte, dafür eignen; und
b.die Verwertung nicht durch andere Vorschriften des Bundesrechts 
untersagt ist.

Begründung Nous saluons le fait que la collecte et la valorisation des biodéchets soit 
rendue obligatoire pour tous les détenteurs de biodéchets. La séparation 
des substances étrangères est essentielle pour garantir le respect des 
exigences de l'ORRChim et de l'OEng dans les engrais de ferme et de 
recyclage. Les exigences quant au retrait de ces substances mériteraient un 
alinéa dédié mentionnant également la problématique des emballages et 
étiquetage citée à l'art. 34. Par ailleurs
la notion de retrait « dès que possible » nous semble une notion 
juridiquement floue. D'autres modifications sont proposées (al. 2) pour avoir 
une cohérence des termes utilisés dans toute l'ordonnance et pour éviter 
des redites.

Titel Art. 14a Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 22 Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 24 Abs. 1 zweiter Satz

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Cet article a déjà fait l'objet d'une modification lors de la consultation du 
paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2025. La 
modification proposée à l'époque n'est pas reflétée ici, a-t-elle été adoptée ? 
Nous ne comprenons pas la raison pour laquelle la formulation « qui ont été 
mélangés ou qui ont été mélangés puis triés » est proposée en 
remplacement de l'actuelle puisqu'elle alourdit le texte sans apporter plus 
de précision.

Titel Art. 31 Bst. c

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 32 Abs. 2 Bst. a und g

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 34 Betrieb

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1 In Kompostierungs- und Vergärungsanlagen müssen biogene Abfälle 
verrottet oder vergärt werden, die sich aufgrund ihrer Eigenschaften, 
insbesondere ihrer Nährstoff-, Schadstoff- und Fremdstoffgehalte, für das 
entsprechende Verfahren und für die Verwertung als Dünger im Sinne von 
Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a der Dünger-Verordnung vom 1. November 
2023 (DüV) eignen. Ausgenommen vom Erfordernis der Eignung als 
Dünger sind Abfälle, die in Anlagen zur Co-Vergärung in 
Abwasserreinigungsanlagen vergärt werden.
2 Sortenreine sowie nährstoffreiche biogene Abfälle müssen vorrangig in 
Kompostierungs- und Vergärungsanlagen ausserhalb von 
Abwasserreinigungsanlagen verwertet werden.
3 Verpackte biogene Abfälle dürfen in Kompostierungs- und 
Vergärungsanlagen nach Absatz 1 ausserhalb von 
Abwasserreinigungsanlagen nur verrottet oder vergärt werden, wenn:

a.die Verpackung sowie die Kennzeichnung biologisch abbaubar sind 
und sich für das entsprechende Verfahren eignen; oder
b.die Verpackung sowie die Kennzeichnung vorrangig vor oder 
spätestens während der Verrottung oder Vergärung möglichst 
vollständig entfernt werden.

4 Im Übrigen gelten die Vorschriften der DüV und der ChemRRV betreffend 
Kompost und Gärgut.

Begründung Nous sommes favorables à la suppression de la notion de quantité (100 t) à 
l'alinéa 1. Toutefois, la formulation existante de cet alinéa est complexe et 
pourrait également être revue pour une meilleure compréhension et pour 
éviter certaines redites par rapport à l'art. 14. L'alinéa 2 introduit la notion de 
« pureté variétale » qui n'est pas communément utilisée et insiste sur la 
valorisation en compostage ou méthanisation par rapport à la valorisation 
en station d'épuration. Il est à noter que la hiérarchie des valorisations 
introduite à l'article 12 OLED met déjà la valorisation matière (compostage) 
et matière et énergie (méthanisation) avant la valorisation énergie (stations 
d'épuration). En effet les boues ne pouvant être épandues, la méthanisation 
en station d'épuration ne saurait être considérée comme une valorisation 
matière et énergie. Le terme « compostable » doit remplacer celui de « 
biodégradable » puisque certaines matières biodégradables ne peuvent 
répondre aux exigences de l'OEng (notamment plastiques agricoles en 
PLA).

Titel Art. 36 Abs. 2 Bst. c

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 49

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Anhang 4: Anforderungen an Abfälle für die Herstellung von Zement und 
Beton, Ziff. 2.4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Anhang 5: Anforderungen an Abfälle zur Ablagerung, Ziff. 3.1 Bst. a–b

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Anhang 5: Anforderungen an Abfälle zur Ablagerung, Ziff. 4.1 Bst. a

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Anhang 5: Anforderungen an Abfälle zur Ablagerung, Ziff. 4.3 Einleitungssatz

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Anhang 7: Anforderungen an Holzabfälle zur stofflichen und thermischen 
Verwertung

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Anforderungen an Holzabfälle zur stofflichen und energetischen Verwertung
Ziff. 2 Titel und Einleitungssatz
2Energetische Verwertung von Holzabfällen
Holzabfälle dürfen in Altholzfeuerungen energetisch verwertet werden, 
wenn sie die nachfolgenden Grenzwerte (Gesamtgehalte) nicht 
überschreiten:

Begründung Proposition de modification du titre : Annexe 7 (Art. 14a) Exigences relatives 
aux déchets de bois destinés à une valorisation matière ou énergétique

Titel Änderung anderer Erlasse: 1. Ordnungsbussenverordnung vom 16. Januar 
2019:

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Anhang 2 Bussenliste 2 Ziff. 9003

Begründung Nous saluons l'introduction d'une liste fédérale d'amendes d'ordre pour 
lutter contre les dépôts de déchets de manière uniforme dans toute la 
Suisse. Les procédures simplifiées des amendes d'ordre permettent de plus 
facilement constater des infractions à la fois par les corps de police mais 
également par les agents communaux assermentés. Nous approuvons les 
amendes contre le littering (9003.1 et 9003.2). Nous trouvons toutefois que 
la différence de tarif entre l'amende 9003.3 et 9003.4 est relativement faible 
et que la distinction des volumes de déchets pourrait s'avérer difficile sur le 
terrain. Nous proposons qu'il ne soit créé qu'une seule amende sur le dépôt 
de déchets urbains d'un volume total de 35L à 110L pour un montant de 
300 chf.

Proposition de reformulation:
IX. Loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE)
9003. Jeter ou abandonner des déchets ailleurs que dans des collectes 
prévues à cet effet (art. 61, al. 1, let. i, et 4, 31b, al. 3 et 7, LPE)
1 et 2 sans changement
3 déchets urbains d'un volume total de 35 à 110 litres : 300
4 biffer

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)
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Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Nous saluons le travail accompli jusqu'ici pour pouvoir remplacer l'OEB en 
élargissant son champ d'application. La mise en oeuvre de la motion Dobler 
se fait attendre depuis plusieurs années et les communes autant que les 
entreprises de valorisation espéraient des réponses sur le cycle du 
plastique.
L'ordonnance proposée laisse toutefois un sentiment de solution 
convenable pour le secteur privé mais qui aurait pu être plus cohérente 
avec les systèmes déjà en place. En effet, nous regrettons que les mesures 
de financement par un mécanisme de contribution anticipée ou de taxe 
anticipée ne soit pas directement proposé pour les emballages plastiques et 
les briques à boisson. Cette nouvelle collecte aurait pu bénéficier de 
l'expérience de deux mécanismes de financement qui ont fait leurs preuves 
pour d'autres filières. 
Enfin nous regrettons que peu de dispositions portent sur la limitation de la 
mise sur le marché des emballages, en s'inspirant des règlementations 
européennes et que les quelques dispositions sur la filière de la réutilisation 
des emballages soient soumises à des contraintes importantes. De manière 
anecdotique pour finir, nous attirons votre attention sur le fait que 
l'acronyme OEm existe déjà dans le recueil systématique puisque qu'il 
désigne l'Ordonnance sur les effectifs maximaux (OEM, RS 916.344). Il 
conviendrait donc d'adapter l'un ou l'autre pour ne pas prêter à confusion.

Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme2

Titel Art. 1 Gegenstand und Geltungsbereich

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Nous saluons le fait que le champ d'application de l'ordonnance s'élargisse 
à la mise sur le marché des emballages de manière générale, permettant 
ainsi d'intervenir sur des mesures d'écoconception et de réduction des 
emballages avant leur mise sur le marché. Nous sommes également 
satisfaits que l'ordonnance porte également sur le cycle de vie de tous les 
emballages et plus seulement sur les emballages à boisson.
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Titel Art. 2 Begriffe

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag In dieser Verordnung bedeuten:
a. Verpackungen und Verpackungsbestandteile: aus beliebigen 
Materialien hergestellte Produkte zur Aufnahme, zum Schutz, zur 
Handhabung, zur Lieferung oder Darbietung von Waren;
b. Mehrwegverpackungen: Verpackungen, die zur Wiederverwendung 
vorgesehen sind;
c. Einwegverpackungen: Verpackungen, die zur einmaligen Verwendung 
vorgesehen sind;
d. Getränkeverpackungen: Verpackungen für flüssige Lebensmittel, die 
zum Trinken bestimmt sind;
e. Getränkekartons: Getränkeverpackungen, die mehrheitlich aus Karton 
und zu geringen Anteilen aus Kunststoff bestehen und teilweise 
Aluminium beinhalten können;
f. Verpackungen aus Kunststoff: alle Verpackungen aus einem oder 
mehreren Kunststoff-Polymeren; ausgenommen sind 
Getränkeverpackungen aus Polyethylenterephthalat (PET);
g. Serviceverpackungen: Verpackungen, die für die Befüllung in der 
Verkaufsstelle vorgesehen sind, sofern sie eine Verpackungsfunktion 
erfüllen;
h. stoffliche Verwertung: die Herstellung neuer Verpackungen oder 
anderer Produkte aus gebrauchten Verpackungen (Recycling);
i. Rezyklate: Materialien, die durch Recyclingverfahren gewonnen 
wurden und Primärrohstoffe ersetzen;
j. Verwertungsquote: der prozentuale Anteil der während eines 
Kalenderjahres zu Rezyklaten verwerteten Verpackungen am gesamten 
für die Verwendung im Inland abgegebenen Gewicht der Verpackungen 
aus dem verwendeten Material;
k. Behandlungsreste: Materialien aus der Behandlung von separat 
gesammelten Abfällen, welche nicht stofflich verwertet werden können;
l. Verbraucherinnen und Verbraucher: natürliche Personen, die zu 
Zwecken handeln, die ausserhalb ihrer gewerblichen, geschäftlichen 
oder beruflichen Tätigkeiten liegen;
m. Endabnehmerinnen und Endabnehmer: Verbraucherinnen und 
Verbraucher sowie alle natürlichen oder juristischen Personen mit 
Wohnsitz oder Niederlassung in der Schweiz, die ein Produkt im 
Rahmen ihrer gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit nutzen und dieses 
in der an sie gelieferten Form nicht erneut in Verkehr bringen;
n. Herstellerinnen und Hersteller: natürliche oder juristische Personen, 
die Produkte und Bestandteile beruflich oder gewerblich herstellen oder 
zur gewerblichen Abgabe einführen;
o. Händlerinnen und Händler: natürliche oder juristische Personen, die 
Produkte und Bestandteile in der Schweiz beziehen und sie gewerblich 
abgeben;
p. Stand der Technik: der aktuelle Entwicklungsstand von Verfahren, 
Einrichtungen und Betriebsweisen, der:
1. bei vergleichbaren Anlagen oder Tätigkeiten im In- oder Ausland 
erfolgreich erprobt ist oder bei Versuchen erfolgreich eingesetzt wurde 
und nach den Regeln der Technik auf andere Anlagen oder Tätigkeiten 
übertragen werden kann, und
2. für einen mittleren und wirtschaftlich gesunden Betrieb der 
betreffenden Branche wirtschaftlich tragbar ist.

Begründung Nous approuvons l'ajout des nouvelles définitions qui permettent de poser 
une nomenclature cohérente au niveau fédéral. Le rapport explicatif stipule 
pour la lettre h que la « conversion en énergie ou en agents énergétiques 
(p. ex. combustibles ou carburants) n'est pas considérée comme une 
valorisation matière » (p.23). Nous sommes d'accord avec ce principe qui 
pourrait également être précisé dans le rapport explicatif de l'OLED car il 
s'applique à d'autres déchets tels que les huiles ou le bois. La définition de 
l'état de la technique (lettre p) est également inscrite à l'art 3 let. m OLED, 
ne seraitil pas judicieux de l'inscrire au niveau de la Loi sur la protection de 
l'environnement afin qu'elle s'applique dans tous les domaines ?
Nous proposons également d'ajouter certaines définitions en lien avec la 
filière de réutilisation afin que des indicateurs permettent le suivi de 
l'évolution de cette filière.
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Titel Art. 3 Allgemeine Anforderungen an Verpackungen

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die mit 
Ware befüllte Verpackungen abgeben, stellen sicher, dass Verpackungen, 
soweit technisch möglich und wirtschaftlich tragbar:

a. vom Verpackungsvolumen und der Verpackungsmasse her auf das 
Mindestmass begrenzt sind, das zur Gewährleistung der erforderlichen 
Sicherheit und Hygiene der verpackten Ware angemessen ist;
b. bei der Sammlung, Behandlung und dem Recycling nicht zu 
erheblichen technischen Schwierigkeiten oder erheblichen Mehrkosten 
führen; und
c. einen möglichst hohen Anteil an Rezyklaten enthalten.

Begründung Nous saluons ces exigences générales qui garantissent une optimisation 
des emballages à des fins de protection des marchandises plutôt qu'à des 
fins marketing. Une reformulation du terme « pleins » est proposée (plus 
proche de la version allemande) et également une autre proposition de 
formulation pour la lettre a pour une meilleure compréhension.

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die mit 
Ware befüllte Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff an 
Endabnehmerinnen und Endabnehmer abgeben und die Entsorgung aller 
von ihnen abgegebenen Verpackungen nicht durch die Mitgliedschaft bei 
einer privaten Branchenorganisation oder durch finanzielle Beiträge an eine 
solche sicherstellen, müssen:

a. solche Verpackungen bei allen Verkaufsstellen während den 
gesamten Öffnungszeiten zurücknehmen;
b. solche Verpackungen, soweit technisch möglich, der stofflichen 
Verwertung zuführen; und
c. in den Verkaufsstellen an gut sichtbarer Stelle deutlich darauf 
hinzuweisen, dass solche Verpackungen zurückgenommen werden.
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Begründung De manière générale, nous désapprouvons plusieurs éléments de cette 
disposition qui mériteraient d'être revus de manière globale. Nous précisons 
ici nos réflexions sur ce point. 
- Les emballages en plastiques et les briques à boisson concernent une 
grande variété de produits disponibles dans toutes sortes de commerces 
(petits et grands). La disposition semble s'appliquer à tous de la même 
manière et représente potentiellement un défi d'espace et de logistique pour 
les commerces de petite taille. L'obligation de reprendre ne devrait 
s'appliquer que pour les commerces d'une certaine taille (exemple : 400m2 
de surface de vente)
- La formulation de l'article par la négative (les commerçants […] qui ne sont 
pas affiliés à une organisation) tel que c'est le cas ici (art 4) et à l'article 18 
nous semble complexe à comprendre. Il semble également difficile de 
penser qu'un commerce ait le choix de ne pas se joindre à une organisation 
existante et assume seul toutes les exigences des articles 4 à 6.
- Il conviendrait que l'OFEV désigne une organisation de branche privée 
(unique ou par matière) chargée de mettre en oeuvre les différentes 
obligations de collecte et de valorisation des emballages à usage unique. 
En effet, l'article 4 tout comme l'article 18 ne décrivent pas les conditions de 
reconnaissance d'une organisation de branche, son rôle et ses 
responsabilités, ni la gouvernance que l'OFEV met en place vis-à-vis de ces 
organisations.
- En outre, nous regrettons que le mécanisme pour les briques à boissons 
et les emballages plastiques ne soit pas calqué sur celui du verre ou encore 
du PET et du métal, à savoir via une taxe d'élimination anticipée (TEA) ou 
une contribution anticipée (CAR) permettant au consommateur un retour 
gratuit (dans le sens déjà payé) de ses emballages. L'alinéa 3 indique que 
la reprise peut ne pas être gratuite (de facto, elle ne le sera pas !) et que le 
prix de reprise ne devrait pas générer de revenus lucratifs. Toutefois, aucun 
mécanisme de contrôle ou de transparence du prix n'est prévu.
- Un système de TEA ou de CAR permettrait également à l'OFEV de mettre 
des dispositions sur l'utilisation des recettes et notamment d'imposer aux 
organisations
d'utiliser une part des recettes pour es mesures visant à réduire la 
production d'emballages (notamment en plastique).

Autres remarques mineures :
- Nous attirons l'attention sur l'emploi du terme « utilisateurs finaux » qui 
selon la définition de l'article 2 let. m est un consommateur qui utilise le 
produit dans un cadre professionnel, le terme adéquat ici serait plutôt « 
consommateur » (let. l). Ce terme est utilisé dans plusieurs autres articles, il 
conviendrait de vérifier.
- Par ailleurs, le rapport explicatif précise la nuance choisie entre « à tous 
les points de vente » et « dans tous les points de vente » mais cela ne se 
traduit pas dans la
compréhension de l'article.

Nous tenons à confirmer que sur le principe, nous sommes favorables à la 
mise en place d'un système de reprise et de collecte des emballages 
plastiques et des briques à boissons dans les commerces. Nous 
comprenons également que, dans un cadre transitoire, il soit mis en place 
un système de sacs payants pour collecter et traiter ces matières. Toutefois 
à terme, le système devrait se baser sur une TEA ou une CAR afin de 
renforcer la responsabilité élargie des producteurs dans ce mécanisme de 
financement et de faciliter les changements de comportement des 
consommateurs (le prix du sac ne doit pas être un frein au geste de 
recyclage).
Dans l'hypothèse d'un maintien de l'article, nous proposons les 
reformulations suivantes.

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 3

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Erfolgt die Rücknahme nicht kostenlos, so ist der Preis der Rücknahme so 
festzulegen, dass dieser die Entsorgungskosten deckt. Die Preisfestlegung 
darf nicht gewinnorientiert geschehen.

Begründung --

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 4

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Vorbehalten bleiben besondere Massnahmen des UVEK nach Artikel 6.

Begründung --

Titel Art. 5 Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die 
verpflichtet sind, Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff 
zurückzunehmen, und von diesen beauftragte private 
Branchenorganisationen, müssen:

a. alle beteiligten Akteure der Entsorgungskette kostendeckend für 
erbrachte Leistungen entschädigen;
b. sicherstellen, dass die Entsorgungskosten durch verursachergerechte 
Beiträge gedeckt werden; diese Beiträge müssen zweckgebunden sein 
und dürfen nur für die Deckung der Entsorgungskosten verwendet 
werden;
c. sicherstellen, dass der Anteil der Getränkeverpackungen aus PET an 
der gesamten gesammelten Masse 2 Prozent nicht übersteigt;
d. stetig Massnahmen treffen, damit die Sammelquote wie auch die 
Qualität und Reinheit der Sammlung steigt;
e. nicht stofflich verwertbare Verpackungen und Behandlungsreste 
zunächst stofflich-energetisch und dann rein energetisch verwerten.

Begründung Nous saluons que les conditions de reprise des emballages visées à l'art. 4 
soient précisées et encadrées. Toutefois comme commenté à l'article 4, 
nous doutons qu'un commerçant ou un fabricant puisse ne pas collaborer 
avec une organisation de branche privée. Il ne sera pas non plus simple 
pour l'OFEV de vérifier que les exigences sont remplies pour ceux qui 
choisiront de s'organiser seuls. A nouveau, il serait peut-être plus judicieux 
que le Conseil fédéral nomme une organisation de branche chargée de la 
reprise de ces déchets et que les commerces lui versent une TEA ou une 
CAR.

A la lettre c, une proportion maximale d'emballage en PET ne doit pas être 
dépassée. Par analogie, une proportion maximale d'emballages plastiques 
devrait également figurer à l'art. 19 pour la collecte des emballages en PET 
et en métal. La lettre e précise une hiérarchie des valorisations mais ne 
donne pas d'orientation quant à la priorité géographique des traitements. 
L'alinéa 2 n'est pas réalisable pour un commerce qui choisirait de ne pas 
s'affilier à une organisation. L'OFEV ne sera sans doute pas non plus en 
mesure de vérifier ces rapports annuels si une certaine coordination des 
acteurs n'est pas faite.
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Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1 Die Verwertungsquote bei rücknahmepflichtigen Getränkekartons muss 
mindestens 70 Prozent betragen, jene bei rücknahmepflichtigen 
Einwegverpackungen aus Kunststoff mindestens 55 Prozent.

Begründung Nous saluons le fait que des taux de recyclage contraignants soient définis. 
La disposition Damoclès donne au Conseil Fédéral la possibilité d'intervenir 
de manière plus contraignante si les objectifs de taux de recyclage ne sont 
pas atteints. Toutefois aucune disposition transitoire (art 26) ne précise à 
partir de quand ces objectifs doivent être atteints. Par ailleurs, il ne sera pas 
aisé de vérifier ou de l'appliquer si tous les commerçants et fabricants ne 
contribuent pas à une organisation.
Finalement les alinéas 3 et 4 ne sont tout simplement pas réalistes. 
Instaurer une consigne sur des emballages plastiques à usage unique ou 
sur des briques à boisson n'est concevable ni sur le plan technique (variété 
des emballages et des consignes), ni sur le plan opérationnel (restituer pour 
chaque emballage une consigne prendrait beaucoup de temps pour chaque 
client !). Si cette disposition ne doit jamais être mise en oeuvre, il est 
préférable de la supprimer. 
En revanche nous jugeons qu'il manque des précisions sur qui vérifie et 
valide les déclarations de taux de recyclage ou sur la gouvernance des 
mesures à mettre en place en cas de taux de recyclage insuffisant. Dans la 
lignée des commentaires précédents, nous proposons d'avoir par défaut 
une CAR régie par une organisation de branche et que si les objectifs ne 
sont pas atteints, l'OFEV met en place une TEA avec la désignation d'une 
organisation.

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Werden die in Absatz 1 festgehaltenen Verwertungsquoten für 
rücknahmepflichtige Getränkekartons und rücknahmepflichtige 
Einwegverpackungen aus Kunststoff nicht erreicht, so unterbreitet das 
UVEK dem Bundesrat als Massnahme, Herstellerinnen und Hersteller zu 
verpflichten, eine vorgezogene Entsorgungsgebühr auf die 
rücknahmepflichtigen Getränkekartons und rücknahmepflichtige 
Einwegverpackungen aus Kunststoff zu erheben.

Begründung --

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 3

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Werden die Verwertungsquoten auch mit den Massnahmen nach Absatz 2 
nicht erreicht, so kann das UVEK Händlerinnen und Händler sowie 
Herstellerinnen und Hersteller verpflichten:

a. auf rücknahmepflichtige Getränkekartons und rücknahmepflichtige 
Einwegverpackungen aus Kunststoff ein Mindestpfand zu erheben;
b. solche Verpackungen gegen Rückerstattung des Pfandes 
zurückzunehmen; und
c. die zurückgenommenen Verpackungen auf eigene Rechnung der 
Verwertung zuzuführen.

Begründung --
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Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 4

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Das UVEK kann die Pfandpflicht nach Absatz 3 auf diejenigen 
Verpackungen einschränken, welche die wesentliche Ursache für die 
ungenügende Verwertungsquote bilden. Es kann Ausnahmen von der 
Pfandpflicht festlegen, wenn die Verwertung der Verpackungen auf andere 
Weise sichergestellt ist.

Begründung --

Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Nous saluons l'élargissement de l'assujettissement de la taxe aux 
emballages en verre de plus petite contenance et ceux de produits 
alimentaires et cosmétiques. Les pratiques de recyclage pour ces 
emballages sont ancrés dans les habitudes de la population et l'état de la 
technique permet leur recyclage, il est donc normal que la TEA s'applique 
également. Compte tenu du développement de la filière de la réutilisation 
des emballages en verre, les articles de la section 3 « Taxe d'élimination 
anticipée sur les emballages en verre » devraient proposer des dispositions 
s'appliquant particulièrement à cette filière.

Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 10 Verwendung der Gebühr

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Die Organisation muss die Gebühr für folgende Tätigkeiten verwenden:
a.die Sammlung und den Transport von Altglas;
b.das Reinigen und Sortieren von intakten Verpackungen aus Glas;
c.das Reinigen und Aufbereiten von Glasscherben zur Herstellung von 
Verpackungen und anderen Produkten;
d.die Information, insbesondere zur Förderung der Wiederverwendung 
und der stofflichen Verwertung von Verpackungen aus Glas; für die 
Information dürfen höchstens 10 Prozent der jährlichen 
Gebühreneinnahmen verwendet werden;
e.die Rückerstattung von Gebühren (Art. 12);
f.ihre eigenen Tätigkeiten im Rahmen des Auftrages des BAFU;
g.die Deckung des Aufwands des BAFU für die Erfüllung seiner 
Aufgaben nach dieser Verordnung.

Begründung Les activités couvertes par la taxe correspondent au statut quo de la filière 
de recyclage du verre usagé. Nous regrettons qu'elles ne tiennent pas 
suffisamment compte des activités liées à la réutilisation des emballages en 
verre. Les recettes de la taxe devraient ainsi couvrir non seulement la 
collecte et le transport des emballages en verre usagé mais également ceux 
des emballages destinés à la réutilisation.
La notion de verre intact n'est pas précisée dans le rapport explicatif. S'agit-
il des emballages en verre préparés à être réutilisés ?
La lettre d limite à 10% des recettes annuelles les campagnes d'information. 
Cette limitation peut se comprendre mais devrait tenir compte des efforts 
nécessaire au développement de la filière de la réutilisation. Par analogie, 
cette restriction sur l'affectation des recettes de la taxe pourrait également 
s'appliquer aux lettres f et g. (remonter de l'art 13 al.2) et celles de l'OFEV 
décrites aux lettres f et g ?

Titel Art. 11 Zahlungen an Dritte, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Die Organisation leistet Zahlungen für Tätigkeiten nach Artikel 10 
Buchstaben a–d auf Grund der verfügbaren Mittel. Sie berücksichtigt dabei 
insbesondere die Menge und Qualität des Altglases und die Belastung der 
Umwelt durch diese Tätigkeiten.

Begründung Si l'on prend en considération le développement de la filière de la 
réutilisation des emballages en verre, l'al. 3 doit être modifié.
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Titel Art. 12 Rückerstattung, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 12 Rückerstattung, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 12 Rückerstattung, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 5

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 15 Verfahren

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 16 Kennzeichnung

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 1

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die 
Getränke in Mehrwegverpackungen an Endabnehmerinnen und 
Endabnehmer abgeben, müssen ein Pfand erheben. Sie müssen 
Mehrwegverpackungen, die sie in ihrem Sortiment führen, gegen 
Rückerstattung des Pfandes zurücknehmen.

Begründung Nous désapprouvons la disposition de consigne obligatoire pour les 
emballages à boisson réutilisable et en détaillons ici les raisons.
- Un système de consigne permet probablement d'augmenter la proportion 
de retour des emballages réutilisables mais il ne devrait pas d'emblée être 
obligatoire pour tous.
- Le choix d'un système de consigne devrait être laissé libre à l'organisation 
de branche ou aux commerçants et fabricants.
- La gestion de retour des consignes est souvent perçue comme complexe 
et freine les commerces de la grande distribution à proposer des produits 
consignés, ce qui peut pénaliser certains fabricants convaincus par la 
réutilisation.
- Pour les autres emballages couverts par cette ordonnance, la consigne est 
une disposition Damoclès au cas où les objectifs de collecte et de recyclage 
ne sont pas atteints. Il conviendrait de proposer également d'autres 
solutions aux emballages réutilisables avant d'envisager celle-ci.

Par ailleurs, les conditions proposées pour une éventuelle exemption, 
laissée à l'arbitrage de l'OFEV, sont irréalistes pour une organisation qui 
viendrait d'être créée. Le changement de comportement des 
consommateurs lié à la réutilisation prendra du temps et ces objectifs ne 
seront probablement pas atteints dans des délais aussi courts. Les 
emballages pour boissons réutilisables devraient bénéficier du système de 
la TEA du verre et ainsi couvrir les frais de leur activité.

Le système de consigne obligatoire et les conditions d'exemption décrits 
dans cet article nous paraissent créer une distorsion de concurrence entre 
les filières de recyclage et de réutilisation. Pour cette raison, nous rejetons 
cet article ou dans le cas de son maintien, proposons les modifications ci-
après.

Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 4

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Das BAFU kann die in einer privaten Branchenorganisation 
zusammengeschlossenen Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen 
und Hersteller von den Pflichten nach Absatz 1 auf Gesuch der 
Branchenorganisation hin befreien, wenn:

a. die Branchenorganisation die gemeinsame Sammlung, Reinigung und 
Wiederverwendung von standardisierten Mehrwegverpackungen für 
Getränke bezweckt;
b. der Branchenorganisation mindestens 10 Händlerinnen und Händlern 
oder Herstellerinnen und Herstellern von Getränken in 
Mehrwegverpackungen angeschlossen sind;
c. die Branchenorganisation über ein öffentlich einsehbares, regelmässig 
aktualisiertes Mitgliederverzeichnis verfügt;
d. die Branchenorganisation dem BAFU jährlich bis zum 31. März ein 
Konzept für die Finanzierung, die Weiterentwicklung und die Information 
der Verbraucherinnen und Verbraucher sowie die Statistik des Vorjahres 
vorlegt; und
e. die Branchenorganisation innerhalb der ersten drei Jahre ihres 
Bestehens nachweislich eine Rücklaufquote der durch ihre Mitglieder in 
Verkehr gebrachten Mehrwegverpackungen von mindestens 60 Prozent 
erreicht und nach fünf Jahren die Rücklaufquote mindestens 80 Prozent 
beträgt.

Begründung --

Titel Art. 18 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Einwegverpackungen aus PET und 
Metall, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die 
Getränke in Einwegverpackungen aus PET oder Metall an 
Endabnehmerinnen und Endabnehmer abgeben und die Entsorgung aller 
von ihnen abgegebenen Verpackungen nicht durch die Mitgliedschaft bei 
einer privaten Branchenorganisation oder durch finanzielle Beiträge an eine 
solche sicherstellen, müssen:

a.solche Einwegverpackungen bei allen Verkaufsstellen während den 
gesamten Öffnungszeiten zurücknehmen;
b.solche Einwegverpackungen auf eigene Rechnung der stofflichen 
Verwertung zuführen; und
c.in den Verkaufsstellen an gut sichtbarer Stelle deutlich darauf 
hinweisen, dass sie solche Einwegverpackungen zurücknehmen.

Begründung Le mécanisme proposé pour le PET et le métal fonctionne globalement bien 
et donne aux commerçants la responsabilité de financer la valorisation 
matière. Toutefois les exigences posées à l'organisation de branche privée 
pour effectuer les tâches visées à l'alinéa 1 ne sont pas précisées. Il n'y a 
pas de transparence sur les frais générés par la valorisation ni les montants 
couverts par la CAR. Par ailleurs aucune mesure de contrôle de la part de 
l'OFEV n'est décrite à l'article 18 ou 19.
Pour finir, selon nos commentaires de l'article 4, nous restons convaincus 
que la nouvelle collecte des briques à boisson et des emballages devrait se 
fonder sur le même mécanisme de CAR (ou TEA) et ainsi fusionner les 
articles 4 et 18, 6 et 19. Nous serions également favorables à créer un 
nouvel article sur les organisations de branche privée et les exigences de 
transparence auxquelles elles doivent répondre. Par analogie à ce qui est 
proposé à l'article 5 sur la qualité de la collecte des emballages plastiques 
et des briques à boissons, nous proposons également qu'un taux de pureté 
de la collecte soit fixé.

Titel Art. 18 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Einwegverpackungen aus PET und 
Metall, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --



208 / 2947

Titel Art. 18 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Einwegverpackungen aus PET und 
Metall, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 20 Mitteilungspflicht betreffend Getränkeverpackungen

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Herstellerinnen und Hersteller von Getränken müssen dem BAFU nach 
dessen Vorgaben jeweils bis Ende Februar mitteilen:

a.das im Vorjahr für den Inlandverbrauch hergestellte oder eingeführte 
Getränkevolumen, aufgegliedert nach Mehrweg- und 
Einwegverpackungen, nach Verpackungsmaterialien und Getränkearten;
b.das Gewicht der verwertbaren Einwegverpackungen (einschliesslich 
Getränkekartons), die für die im Vorjahr für den Inlandverbrauch 
hergestellten oder eingeführten Getränke verwendet wurden, 
aufgegliedert nach Verpackungsmaterialien und Getränkearten.

Begründung L'obligation de communiquer doit être similaire pour les différents types 
d'emballages. Idéalement nous n'aurions formulé qu'un seul article sur 
l'obligation de communiquer relative aux emballages. Par ailleurs, les 
demandes de statistiques annuelles formulées dans la Section 5 sont 
conséquentes et représenteront une certaine charge de travail pour les 
fabricants. Il convient donc de s'assurer que l'OFEV mette à disposition des 
modèles numériques adéquats, orientés utilisateurs et qui permettent à 
l'OFEV de produire des statistiques annuelles sur les emballages et leur 
utilisation.
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Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 5

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Das BAFU kann die Mengen der eingesetzten Verpackungsmaterialien in 
aggregierter Form jährlich publizieren.

Begründung Tel que mentionné à l'article 20, les demandes de données annuelles sont 
importantes et doivent pouvoir être restituées au public par la publication de 
statistiques annuelles. L'OFEV est l'Office compétent pour fournir ces 
informations annuellement sur la base des informations qu'il a sollicité 
auprès des fabricants.

Titel Art. 22 Rücknahme und Verwertung, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die 
verpflichtet sind, Einwegverpackungen zurückzunehmen (Art. 4 Abs. 1, Art. 
6 Abs. 2, Art. 18 Abs. 1, Art. 19 Abs. 2), müssen dem BAFU jeweils bis 
Ende Februar für das Vorjahr das Gewicht der zurückgenommenen und der 
verwerteten Verpackungen mitteilen. Die Angaben sind nach den 
Verpackungsmaterialien aufzugliedern.

Begründung Il nous semble illusoire de penser que tous les commerçants et fabricants 
seront en mesure de répondre à ces demandes statistiques, d'autant plus 
s'ils renoncent à faire partie d'une organisation de branche (al. 1). Ils seront 
tout au plus en mesure de distinguer les emballages collectés séparément 
(PET, Alu, verre réutilisable) mais ne pourront identifier, pour les 
emballages collectés en mélange, les différentes matières (PE, PP, PS, 
PVC). Les personnes ou entreprises qui valorisent de manière 
professionnelle des emballages à usage unique doivent être nommées pour 
ce qu'elles sont, à savoir des installations de traitement de déchets. Cette 
activité est régie par l'OLED et les obligations de déclarations sont déjà 
mentionnées aux articles 6 et 27 OLED. L'alinéa 2 ajoute des précisions aux 
exigences de déclaration, ce qui peut se comprendre dans une certaine 
mesure. Des simplifications ainsi qu'un modèle numérique devront être 
proposés par l'OFEV.

Titel Art. 22 Rücknahme und Verwertung, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Wer gewerbsmässig rücknahmepflichtige Einwegverpackungen verwertet, 
zur Verwertung einführt oder ausführt, muss dem BAFU für jedes 
Verpackungsmaterial jeweils bis Ende Februar für das Vorjahr das Gewicht, 
die Verwertungsunternehmung und die Art der Verwertung mitteilen. 
Kunststoffe müssen mindestens nach den Polymeren PET, PE, PP, PS, 
PVC aufgegliedert werden.

Begründung --

Titel Art. 23 Mitteilung an private Meldestellen, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Mitteilungspflichtige können die Angaben nach den Artikeln 20–22 auch bis 
Ende Februar privaten Meldestellen mitteilen. In diesem Fall müssen sie 
dafür sorgen, dass die Meldestellen die Angaben zusammenfassen und 
dem BAFU jeweils bis Ende April mitteilen.

Begründung Nous approuvons le commentaire de la CCE qui souhaite que des 
précisions soient données sur les exigences concernant le mandat de ces 
services privés, leur devoir de transparence sur les données transmises, 
ainsi que le contrôle des informations communiquées. L'ordonnance et le 
rapport explicatif doivent être complétés.

Proposition de reformulation :
L'article doit être revu pour apporter les précisions nécessaires sur ces 
services privés.
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Titel Art. 23 Mitteilung an private Meldestellen, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Das BAFU ist berechtigt, alle Einzelmeldungen einzusehen.

Begründung --

Titel Art. 24 Vollzug

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 25 Aufhebung und Änderung bisherigen Rechts

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 26 Übergangsbestimmung

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 27 Inkrafttreten

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Sur la base de l'expérience du portail eGovernment, il conviendrait de ne 
pas être trop ambitieux dans les délais de mise en oeuvre d'un outil de 
reporting. Si le délai est trop court, l'outil sera publié sans que les 
fonctionnalités de base soient garanties et les utilisateurs peineront à 
remettre des statistiques fiables.
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Chancellerie d'Etat du Canton du Jura

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Le Gouvernement jurassien salue cette proposition de révision de l'OLED et 
vous remercie pour la consultation. La plupart des propositions 
d'amendements détaillées ci-après reposent sur la prise de position de la 
CCE.

Le Gouvernement jurassien tient tout d'abord à souligner l'importance 
d'introduire une hiérarchie dans la valorisation des déchets, afin d'orienter 
notre économie vers davantage de circularité. L'introduction, dans l'OLED, 
de la notion de réutilisation est en effet essentielle à la mise en application 
des principes de l'économie circulaire. La gestion des déchets, jusqu'ici 
principalement axée sur le recyclage, doit désormais s'articuler tout au long 
de la chaîne de vie des objets, afin de réduire les impacts de notre mode de 
vie.

Cependant, le Gouvernement jurassien regrette que la notion de « 
préparation en vue de la réutilisation » englobe des processus tels que le 
nettoyage et le contrôle. Ces opérations ne provoquent pas de modification 
physique, biologique ou chimique des déchets et ne doivent donc pas être 
considérées au même titre qu'un traitement des déchets. Le Gouvernement 
jurassien demande par conséquent de revoir cette classification afin d'éviter 
la charge excessive qu'elle ferait peser sur les cantons.

Par ailleurs, le Gouvernement jurassien salue également l'harmonisation au 
niveau fédéral des dispositions en matière de littering. Cette mesure devrait 
favoriser une prise de conscience plus large de la problématique et 
contribuer à réduire la dissémination de résidus dans notre environnement. 
Il convient toutefois de relever la difficulté d'infliger des amendes d'ordre 
pour ce motif, du fait de la nécessité de surprendre les contrevenants en 
flagrant délit. Cela requiert d'importantes ressources humaines pour 
effectuer des contrôles de terrain réguliers, ressources dont les petits 
cantons ne disposent pas.

Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme1
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Titel Variante 1 betreffend Art. 3 Bst. a Ziff. 4

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag In dieser Verordnung bedeuten:
a.Siedlungsabfälle:

4.alle Rückstände, die in Anlagen zur thermischen Behandlung von 
Abfällen nach den Ziffern 1–3 anfallen, bis und mit deren Verwertung 
oder Ablagerung;

Begründung L'argumentaire pour les résidus d'incinération des déchets urbains peut 
également s'appliquer aux boues d'épuration et à leurs résidus 
d'incinération dans le contexte du recyclage du phosphore.

En effet, l'argumentaire utilisé dans le rapport explicatif pour les déchets 
urbains non valorisables peut être appliqué aux boues : 
1) le traitement thermique des boues d'épuration est une étape préalable au 
processus de recyclage du phosphore ou du stockage définitif des cendres 
(art 7 al. 6bis LPE),
2) l'élimination des boues d'épuration doit se faire par traitement thermique 
(art 10 OLED), 
3) l'autorité cantonale (d'exécution) doit s'assurer de la planification de 
l'élimination des boues et notamment de la récupération du phosphore (art 4 
al.1 let. c, art. 15, art 51 (consultation automne 2025)) OLED), 
4) l'élimination des boues d'épuration est un domaine auto-financé par des 
taxes causales dont « le financement de l'élimination nécessite une 
planification globale sur le long terme » (voir page 15 du rapport explicatif 
OLED à propos des déchets urbains).
5) même si les boues sont indiquées comme étant sous le monopole 
cantonal (art 31b LPE), les cendres de boues ne le sont pas clairement 
(comme l'étaient les mâchefers avant cette révision) donc elles pourraient 
juridiquement être considérées comme des autres déchets (31c LPE) qui ne 
bénéficient pas du monopole cantonal. 

Par ailleurs le développement actuel des technologies de recyclage du 
phosphore semble tendre vers une situation similaire à celle du recyclage 
du zinc, à savoir que « le financement d'une installation nécessite des 
investissements élevés pour lesquels des conditions-cadres légales claires 
doivent permettre de prendre des décisions en connaissance de cause » 
(Partie II §1 rapport explicatif OLED). L'analyse juridique faite sur le cas du 
zinc et notamment l'allègement des droits de la concurrence (Partie II § 6), 
s'appliquerait également au phosphore. 

Cette proposition se base sur la prise de position du Canton de Vaud.

Titel Variante 2 betreffend Art. 3 Bst. a Ziff. 4

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag In dieser Verordnung bedeuten:
a.Siedlungsabfälle:

4. Rückstände aus Abfällen nach den Ziffern 1–3, die bei der 
thermischen Behandlung anfallen, bis und mit deren Verwertung oder 
Ablagerung;

Begründung Seule la variante 1 garantit une exécution réalisable. La répartition des 
intrants entre déchets urbains et déchets commerciaux n'est pas claire et 
varie en fonction de la zone desservie et de la politique tarifaire de l'UIOM. 
De plus, la performance environnementale diminue si une partie des 
cendres de filtres continue d'être traitée à l'étranger selon le procédé de 
Wälz à four rotatif. Les UIOM étant des installations de droit public, la 
variante 1 est à privilégier.

Cette proposition se base sur la prise de position de la CCE.
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Titel Art. 3 Bst. n.-r

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag n.Wiederverwendung: Verfahren, bei dem Gegenstände und deren 
Bestandteile, die keine Abfälle sind oder ihre Abfalleigenschaft nach dem 
Durchlaufen eines Verwertungsverfahrens verloren haben, wieder für 
denselben oder einen vergleichbaren Zweck eingesetzt werden, für den sie 
ursprünglich bestimmt waren;

o.Vorbereitung zur Wiederverwendung: Verwertungsverfahren, bei dem 
Abfälle durch Behandlungsschritte wie Prüfung, Reinigung, Reparatur so 
aufbereitet werden, dass sie wiederverwendet werden können;
p.Stoffliche Verwertung: Verwertungsverfahren, bei dem die stofflichen 
Eigenschaften von Abfällen genutzt werden, indem die Abfälle so 
behandelt werden, dass sie als Sekundärrohstoffe wieder eingesetzt 
werden können;
q.Stofflich-energetische Verwertung: Verwertungsverfahren, bei dem 
Abfälle gleichzeitig sowohl stofflich als auch energetisch verwertet 
werden;
r.Energetische Verwertung: Verwertungsverfahren, bei dem Abfälle im 
Rahmen ihrer Entsorgung als Energiequelle genutzt werden.

Begründung Si des étapes de traitement telles que «contrôle» et «nettoyage» sont 
définies comme des procédés de traitement ou de préparation des déchets, 
cela entraînera en pratique une augmentation imprévisible du nombre 
d'entreprises de gestion des déchets soumises à une autorisation cantonale 
en vertu des dispositions actuellement en vigueur dans le domaine du droit 
des déchets.
Alors que les contrôles ou les nettoyages peuvent être effectués 
directement sur place ou dans une entreprise A, la réparation d'un objet ou 
d'un appareil peut souvent être faite de manière centralisée dans un atelier 
de réparation B, après un contrôle initial et d'éventuelles réparations. Dans 
d'autres cas, une entreprise C effectue également toutes les étapes. La 
définition d'une entreprise A en tant qu'entreprise de gestion des déchets, 
parce qu'elle effectue, selon la définition, un traitement ou une préparation 
des déchets, implique donc toutes les obligations pour les entreprises nsc
/sc, telles que la déclaration annuelle des déchets ou, pour les déchets sc, 
une autorisation OLED avec contrôle cantonal régulier sur place. Pour éviter 
cela, nous proposons soit une adaptation de l'art. 12 (voir ci-dessous), soit 
une adaptation de la définition à l'art. 3, let. o.

Cette proposition se base sur la prise de position de la CCE.

Titel Art. 10 Pflicht zur thermischen Behandlung

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 12 Allgemeine Verwertungspflicht nach dem Stand der Technik

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1 Abfälle sind für die Wiederverwendung vorzubereiten oder stofflich zu 
verwerten, wenn dies technisch möglich und wirtschaftlich tragbar ist und 
die Umwelt weniger belastet als:

a.eine andere Entsorgung; oder
b.die Herstellung neuer Produkte.

2 Die Vorbereitung zur Wiederverwendung und die stoffliche Verwertung 
nach Absatz 1 müssen nach dem Stand der Technik erfolgen.
3 Ist eine Vorbereitung zur Wiederverwendung oder eine stoffliche 
Verwertung nach dem Stand der Technik nicht möglich, sind die Abfälle 
vorrangig stofflich-energetisch und dann rein energetisch zu verwerten.

Begründung Si des étapes de traitement telles que «contrôle» et «nettoyage» sont 
définies comme des procédés de traitement ou de préparation des déchets, 
cela entraînera dans la pratique une augmentation imprévisible du nombre 
d'entreprises de gestion des déchets soumises à une autorisation cantonale 
en vertu des dispositions actuellement en vigueur dans le domaine du droit 
des déchets.
Alors que les contrôles ou les nettoyages peuvent être effectués 
directement sur place ou dans une entreprise A, la réparation d'un objet ou 
d'un appareil peut souvent être réalisée de manière centralisée dans un 
atelier de réparation B, après un contrôle initial et d'éventuelles réparations. 
Dans d'autres cas, une entreprise C se charge de toutes les étapes. Dans 
d'autres cas, une entreprise C effectue également toutes les étapes. La 
définition d'une entreprise A en tant qu'entreprise de gestion des déchets, 
parce qu'elle effectue, selon la définition, un traitement ou une préparation 
des déchets, implique donc toutes les obligations pour les entreprises nsc
/sc, telles que la déclaration annuelle des déchets ou, pour les déchets sc, 
une autorisation OLED avec contrôle cantonal régulier sur place. Pour éviter 
cela, nous proposons soit une adaptation de l'art. 12, soit une adaptation de 
la définition à l'art. 3, let. o.

Cette proposition se base sur la prise de position de la CCE.

Titel Art. 13 Abs. 1 und 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Adaptation du titre: Obligation générale de valoriser 

Adaptation nécessaire en cohérence avec le titre de l'art. 10 où "selon l'état 
de la technique" n'est pas mentionné.

Titel Art. 14 Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14a Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 22 Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 24 Abs. 1 zweiter Satz

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 31 Bst. c

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Anlagen zur thermischen Behandlung von Abfällen dürfen errichtet oder in 
ihrer Kapazität erweitert werden, wenn die baulichen Einrichtungen 
gewährleisten, dass:

c. bei Anlagen, in denen Siedlungsabfälle nach Artikel 3 Buchstabe a 
Ziffern 1–3 oder Abfälle vergleichbarer Zusammensetzung verbrannt 
werden, mindestens 80 Prozent des Energiegehalts ausserhalb der 
Anlagen genutzt wird; die Nutzung von Energie zur Abscheidung von 
CO2 aus dem Rauchgas gilt als Nutzung ausserhalb der Anlagen.

Begründung Il est incompréhensible que les prescriptions en matière d'efficacité 
énergétique ne s'appliquent qu'à la valorisation énergie des déchets urbains 
(UIOM). Elles devraient s'appliquer à toutes les installations de valorisation 
thermique/énergie (p. ex. incinération de bois usagé). Les nouvelles 
installations, en particulier, doivent être exploitées de manière à optimiser 
leur rendement énergétique.

Cette proposition se base sur la prise de position de la CCE.

Titel Art. 32 Abs. 2 Bst. a und g

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 2 Inhaberinnen und Inhaber von Anlagen müssen diese so betreiben, dass:
a.von Siedlungsabfällen nach Artikel 3 Buchstabe a Ziffern 1–3 und 
Abfällen vergleichbarer Zusammensetzung mindestens 55 Prozent des 
Energiegehalts ausserhalb der Anlagen genutzt wird;
g.bei Anlagen, in denen Siedlungsabfälle nach Artikel 3 Buchstabe a 
Ziffern 1–3 oder Abfälle vergleichbarer Zusammensetzung verbrannt 
werden, Metalle aus der Filterasche zurückgewonnen werden.

Begründung Il est incompréhensible que les prescriptions en matière d'efficacité 
énergétique ne s'appliquent qu'à la valorisation énergie des déchets urbains 
(UIOM). Elles devraient s'appliquer à toutes les installations de valorisation 
thermique/énergie (p. ex. incinération de bois usagé).
A l'art. 32, al. 2, let. a, l'utilisation d'énergie pour la séparation du CO2 des 
gaz de combustion n'est désormais plus considérée comme une utilisation 
en dehors installations. Le rapport explicatif ne mentionne pas cette 
modification, qui nous semble incompréhensible: il est prévisible que les 
installations de valorisation thermique devront consacrer une part 
considérable de leur énergie à la séparation du CO2, ce qui entraînera une 
baisse du degré actuel d'utilisation de l'énergie. Ceci doit être pris en 
considération. Pour atteindre les objectifs climatiques, il faut une séparation 
du CO2 dans les grandes sources ponctuelles telles que les installations 
thermiques de valorisation des déchets.

Cette proposition se base sur la prise de position de la CCE.
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Titel Art. 34 Betrieb

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung La référence à la teneur en substances étrangères en termes de 
caractéristique est très précieuse, notamment pour définir les critères 
d'acceptation dans les installations ou pour refuser les déchets inappropriés.

La facturation au pollueur qui en découle ainsi implicitement concernant les 
coûts de séparation des substances étrangères aide les installations de 
valorisation.

L'extension des étiquettes, en sus des emballages, précise la notion de 
déchets biogènes emballés et responsabilise les détenteurs et les 
producteurs.

Cette proposition se base en partie sur la prise de position de la CCE.

Titel Art. 36 Abs. 2 Bst. c

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 49

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Anhang 4: Anforderungen an Abfälle für die Herstellung von Zement und 
Beton, Ziff. 2.4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Cela concerne la définition de la valorisation matière et énergie. Il serait 
plus approprié d'insérer cette phrase en complément de la définition à l'art. 
3, let. q.

Titel Anhang 5: Anforderungen an Abfälle zur Ablagerung, Ziff. 3.1 Bst. a–b

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Anhang 5: Anforderungen an Abfälle zur Ablagerung, Ziff. 4.1 Bst. a

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Anhang 5: Anforderungen an Abfälle zur Ablagerung, Ziff. 4.3 Einleitungssatz

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Anhang 7: Anforderungen an Holzabfälle zur stofflichen und thermischen 
Verwertung

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Anforderungen an Holzabfälle zur stofflichen und energetischen Verwertung
Ziff. 2 Titel und Einleitungssatz
2Energetische Verwertung von Holzabfällen
Holzabfälle dürfen in Altholzfeuerungen energetisch verwertet werden, 
wenn sie die nachfolgenden Grenzwerte (Gesamtgehalte) nicht 
überschreiten:

Begründung Dans le titre de l'annexe 7, par souci de cohérence, il convient de remplacer 
«valorisation thermique» par «valorisation énergie».

Cette proposition se base sur la prise de position de la CCE.

Titel Änderung anderer Erlasse: 1. Ordnungsbussenverordnung vom 16. Januar 
2019:

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Anhang 2 Bussenliste 2 Ziff. 9003

Begründung La catégorie de déchets de 35L à 60L amène de la complexité dans 
l'exécution et n'apporte pas grande dissuasion supplémentaire par rapport à 
la catégorie inférieure. 

Il semble particulièrement judicieux, dans un esprit de simplification 
administrative, de sanctionner également par des amendes d'ordre le dépôt 
de déchets urbains jusqu'à une quantité de 110 litres.

Titel Änderung anderer Erlasse: 2. Luftreinhalte-Verordnung vom 16. Dezember 
1985: Anhang 2 Ziff. 842 Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)
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Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Le Gouvernement jurassien salue les objectifs poursuivis par cette révision 
totale de l'ordonnance sur les emballages à boisson et la volonté de la faire 
évoluer vers une ordonnance générale sur les emballages. En imposant des 
exigences sur la fabrication des matériaux d'emballage et sur l'utilisation de 
matières recyclées dans les nouveaux emballages, ainsi que sur la 
recyclabilité des emballages, les dispositions proposées sont louables mais 
restent largement insuffisantes au regard des réglementations adoptées 
dans l'Union européenne. La révision proposée positionne la Suisse en 
retrait par rapport à ses voisins européens, avec un cadre réglementaire 
moins exigeant et un niveau de protection de l'environnement plus faible. Le 
Gouvernement jurassien regrette que cette révision se limite à des mesures 
minimales, centrées principalement sur le recyclage, sans engager de 
véritables avancées en matière de réduction à la source des emballages ni 
de promotion du réemploi. 

Le changement climatique, l'érosion de la biodiversité, la raréfaction des 
ressources naturelles ainsi que la pollution généralisée par les 
microplastiques constituent des enjeux environnementaux majeurs, 
nécessitant la mise en œuvre de mesures ambitieuses et cohérentes. Dans 
ce contexte, l'ordonnance soumise à consultation apparaît comme 
insuffisante et doit être complétée par plusieurs dispositions reprises du 
droit européen. Le Gouvernement jurassien demande notamment à ce que 
cette révision reprenne du droit européen l'interdiction de certains 
emballages plastiques à usage unique, la fixation d'objectifs contraignants 
en matière de réemploi, ainsi que l'instauration d'un régime de 
responsabilité élargie des producteurs pour les emballages à usage unique 
en matières plastiques.

Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme2

Titel Art. 1 Gegenstand und Geltungsbereich

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Diese Verordnung regelt:
a.die Anforderungen an das Inverkehrbringen von Verpackungen;
b.die Rücknahme von Verpackungen sowie deren Entsorgung;
c.die Finanzierung der Entsorgung von Verpackungen aus Glas.

Begründung Selon les principes de l'économie circulaire, le réemploi doit primer sur le 
recyclage. Cette ordonnance doit également s'appliquer au réemploi, 
comme le fait le règlement européen relatif aux emballages (UE) 2025/40.

L'ordonnance devrait régler le financement de l'élimination de l'ensemble 
des emballages en se basant sur le règlement européen relatif aux 
emballages (UE) 2025/40 (introduction d'une responsabilité élargie des 
producteurs).
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Titel Art. 2 Begriffe

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag In dieser Verordnung bedeuten:
a. Verpackungen und Verpackungsbestandteile: aus beliebigen 
Materialien hergestellte Produkte zur Aufnahme, zum Schutz, zur 
Handhabung, zur Lieferung oder Darbietung von Waren;
b. Mehrwegverpackungen: Verpackungen, die zur Wiederverwendung 
vorgesehen sind;
c. Einwegverpackungen: Verpackungen, die zur einmaligen Verwendung 
vorgesehen sind;
d. Getränkeverpackungen: Verpackungen für flüssige Lebensmittel, die 
zum Trinken bestimmt sind;
e. Getränkekartons: Getränkeverpackungen, die mehrheitlich aus Karton 
und zu geringen Anteilen aus Kunststoff bestehen und teilweise 
Aluminium beinhalten können;
f. Verpackungen aus Kunststoff: alle Verpackungen aus einem oder 
mehreren Kunststoff-Polymeren; ausgenommen sind 
Getränkeverpackungen aus Polyethylenterephthalat (PET);
g. Serviceverpackungen: Verpackungen, die für die Befüllung in der 
Verkaufsstelle vorgesehen sind, sofern sie eine Verpackungsfunktion 
erfüllen;
h. stoffliche Verwertung: die Herstellung neuer Verpackungen oder 
anderer Produkte aus gebrauchten Verpackungen (Recycling);
i. Rezyklate: Materialien, die durch Recyclingverfahren gewonnen 
wurden und Primärrohstoffe ersetzen;
j. Verwertungsquote: der prozentuale Anteil der während eines 
Kalenderjahres zu Rezyklaten verwerteten Verpackungen am gesamten 
für die Verwendung im Inland abgegebenen Gewicht der Verpackungen 
aus dem verwendeten Material;
k. Behandlungsreste: Materialien aus der Behandlung von separat 
gesammelten Abfällen, welche nicht stofflich verwertet werden können;
l. Verbraucherinnen und Verbraucher: natürliche Personen, die zu 
Zwecken handeln, die ausserhalb ihrer gewerblichen, geschäftlichen 
oder beruflichen Tätigkeiten liegen;
m. Endabnehmerinnen und Endabnehmer: Verbraucherinnen und 
Verbraucher sowie alle natürlichen oder juristischen Personen mit 
Wohnsitz oder Niederlassung in der Schweiz, die ein Produkt im 
Rahmen ihrer gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit nutzen und dieses 
in der an sie gelieferten Form nicht erneut in Verkehr bringen;
n. Herstellerinnen und Hersteller: natürliche oder juristische Personen, 
die Produkte und Bestandteile beruflich oder gewerblich herstellen oder 
zur gewerblichen Abgabe einführen;
o. Händlerinnen und Händler: natürliche oder juristische Personen, die 
Produkte und Bestandteile in der Schweiz beziehen und sie gewerblich 
abgeben;
p. Stand der Technik: der aktuelle Entwicklungsstand von Verfahren, 
Einrichtungen und Betriebsweisen, der:
1. bei vergleichbaren Anlagen oder Tätigkeiten im In- oder Ausland 
erfolgreich erprobt ist oder bei Versuchen erfolgreich eingesetzt wurde 
und nach den Regeln der Technik auf andere Anlagen oder Tätigkeiten 
übertragen werden kann, und
2. für einen mittleren und wirtschaftlich gesunden Betrieb der 
betreffenden Branche wirtschaftlich tragbar ist.

Begründung n. La nouvelle OEm fait désormais la distinction entre les fabricants et les 
commerçants. La terminologie utilisée jusqu'à présent, celle de distributeur, 
augmenterait considérablement la lisibilité et la cohérence avec d'autres 
bases légales. Cette modification est proposée sur la base de la prise de 
position de la CCE.

q. Une définition claire d'un suremballage doit être posée en vue de leur 
interdiction. Cela a pour but de faciliter et d'harmoniser la mise en œuvre de 
l'article 3, lettre a, ci-dessous. La définition proposée se base sur l'article 3, 
lettre o, de la loi sur les déchets et les sites pollués (RSJU 814.015) du 
canton du Jura.
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Titel Art. 3 Allgemeine Anforderungen an Verpackungen

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die mit 
Ware befüllte Verpackungen abgeben, stellen sicher, dass Verpackungen, 
soweit technisch möglich und wirtschaftlich tragbar:

a. vom Verpackungsvolumen und der Verpackungsmasse her auf das 
Mindestmass begrenzt sind, das zur Gewährleistung der erforderlichen 
Sicherheit und Hygiene der verpackten Ware angemessen ist;
b. bei der Sammlung, Behandlung und dem Recycling nicht zu 
erheblichen technischen Schwierigkeiten oder erheblichen Mehrkosten 
führen; und
c. einen möglichst hohen Anteil an Rezyklaten enthalten.

Begründung al. 1 : a. L'interdiction du suremballage est sous-entendue dans la lettre a 
de cet article. Cette mesure phare doit être mise en évidence afin de 
garantir son application.
b. Dans le cas de cette proposition, l'exécution par les autorités cantonales 
n'est pas claire. De plus, la lettre b devrait notamment être adaptée afin 
d'accroître son efficacité: la valorisation thermique est en principe la solution 
la plus avantageuse pour les emballages, en particulier en hiver. D'autre 
part, une formulation plus ferme favorise le Design4Recycling. Cette 
proposition est basée sur la prise de position de la CCE.

al. 2 : Reprise de l'article 5 de la directive (UE) 2019/90420 sur les 
plastiques à usage unique pour application de l'article 30a de la loi sur la 
protection de l'environnement. L'annexe 1 doit reprendre les produits 
concernés par la directive (UE) 2019/90420 et le règlement (UE) 2025/40. 

al. 3 : Cette proposition vise à introduire un objectif dans le domaine du 
réemploi. Des objectifs par secteur pourraient être appliqués, comme le fait 
l'article 29 du règlement (UE) 2025/40. Un tel objectif doit en particulier être 
défini pour les emballages en verre, pour lesquelles des acteurs 
s'organisent déjà à la création d'un système de réemploi.

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 3

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Erfolgt die Rücknahme nicht kostenlos, so ist der Preis der Rücknahme so 
festzulegen, dass dieser die Entsorgungskosten deckt. Die Preisfestlegung 
darf nicht gewinnorientiert geschehen.

Begründung Cette proposition reprend le mode de financement prévu pour l'élimination 
des emballages plastiques par le règlement européen relatif aux 
emballages (UE) 2025/40 (responsabilité élargie des producteurs).

Les collectes existantes, basées sur un financement par la vente de sacs, 
atteignent des taux de recyclage bien inférieurs aux objectifs fixés à l'article 
6. Dès lors, afin de garantir la sécurité de l'approvisionnement et du 
financement des filières de recyclage, une taxe d'élimination anticipée pour 
les emballages en plastique à usage unique et les briques à boisson est 
nécessaire dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Des 
dispositions similaires à celles prévues pour les emballages en verre aux 
articles 7 à 15 doivent être établies.

Par ailleurs, l'introduction d'un système de responsabilité élargie des 
producteurs est essentielle à la mise en œuvre de l'article 3 de la présente 
ordonnance. Un tel système constitue une incitation à la réduction à la 
source des emballages, laquelle doit être l'objectif principal de cette révision 
d'ordonnance.

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 5 Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die 
verpflichtet sind, Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff 
zurückzunehmen, und von diesen beauftragte private 
Branchenorganisationen, müssen:

a. alle beteiligten Akteure der Entsorgungskette kostendeckend für 
erbrachte Leistungen entschädigen;
b. sicherstellen, dass die Entsorgungskosten durch verursachergerechte 
Beiträge gedeckt werden; diese Beiträge müssen zweckgebunden sein 
und dürfen nur für die Deckung der Entsorgungskosten verwendet 
werden;
c. sicherstellen, dass der Anteil der Getränkeverpackungen aus PET an 
der gesamten gesammelten Masse 2 Prozent nicht übersteigt;
d. stetig Massnahmen treffen, damit die Sammelquote wie auch die 
Qualität und Reinheit der Sammlung steigt;
e. nicht stofflich verwertbare Verpackungen und Behandlungsreste 
zunächst stofflich-energetisch und dann rein energetisch verwerten.

Begründung La précision apportée à la let. e indique clairement que la valorisation 
exigée pour les commerçants et les fabricants est achevée après la collecte 
et le tri. Les éventuels résidus de traitement résultant de processus de 
traitement ultérieurs ne sont plus concernés par cette réglementation. 
L'obligation de valorisation dans le pays garantit que les résidus de tri et les 
résidus de traitement sont valorisés selon l'état de la technique et ne sont 
pas exportés de manière incontrôlée vers des pays tiers. Cette procédure 
est déjà appliquée dans les systèmes existants (par exemple le KUH-Bag, 
sac pour collecter les plastiques mixtes issus des ménages). Cette 
proposition est basée sur la prise de position de la CCE.
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Titel Art. 5 Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag

Begründung Il est judicieux de compléter le rapport exigé à l'al. 2 par le taux de 
valorisation selon l'art. 6, al. 1, afin que tous les documents nécessaires à la 
transparence soient disponibles dans un seul rapport. Cette proposition est 
basée sur la prise de position de la CCE.

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1 Die Verwertungsquote bei rücknahmepflichtigen Getränkekartons muss 
mindestens 70 Prozent betragen, jene bei rücknahmepflichtigen 
Einwegverpackungen aus Kunststoff mindestens 55 Prozent.

Begründung Selon le rapport explicatif, l'Association suisse des recycleurs de plastique 
(ASPR) a pour but d'atteindre à long terme des taux de recyclage plus 
élevés. L'UE a également exigé des taux de recyclage plus élevés pour 
l'avenir dans son règlement sur les emballages. Les taux fixés à l'art. 6, al. 
1, OEm doivent être adaptés à ce but. Cette proposition repose sur la prise 
de position de la CCE.

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Werden die in Absatz 1 festgehaltenen Verwertungsquoten für 
rücknahmepflichtige Getränkekartons und rücknahmepflichtige 
Einwegverpackungen aus Kunststoff nicht erreicht, so unterbreitet das 
UVEK dem Bundesrat als Massnahme, Herstellerinnen und Hersteller zu 
verpflichten, eine vorgezogene Entsorgungsgebühr auf die 
rücknahmepflichtigen Getränkekartons und rücknahmepflichtige 
Einwegverpackungen aus Kunststoff zu erheben.

Begründung Les taux de recyclage des systèmes de collecte existants dont le 
financement est basé sur des sacs payants sont largement insuffisants en 
comparaison des objectifs fixés à l'alinéa 1. Une contribution anticipée de 
recyclage ou une taxe d'élimination anticipée pour les emballages en 
plastique doit donc être introduite dès l'entrée en vigueur de l'ordonnance. 
Des articles comparables aux articles 7 à 15 pour les emballages en verre 
doivent être ajoutés en ce sens. Dans ce cas, cet alinéa peut être supprimé.

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Werden die Verwertungsquoten auch mit den Massnahmen nach Absatz 2 
nicht erreicht, so kann das UVEK Händlerinnen und Händler sowie 
Herstellerinnen und Hersteller verpflichten:

a. auf rücknahmepflichtige Getränkekartons und rücknahmepflichtige 
Einwegverpackungen aus Kunststoff ein Mindestpfand zu erheben;
b. solche Verpackungen gegen Rückerstattung des Pfandes 
zurückzunehmen; und
c. die zurückgenommenen Verpackungen auf eigene Rechnung der 
Verwertung zuzuführen.

Begründung Comme il est proposé de supprimer l'alinéa précédent, il convient de 
modifier la formulation de celui-ci.
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Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 10 Verwendung der Gebühr

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Die Organisation muss die Gebühr für folgende Tätigkeiten verwenden:
a.die Sammlung und den Transport von Altglas;
b.das Reinigen und Sortieren von intakten Verpackungen aus Glas;
c.das Reinigen und Aufbereiten von Glasscherben zur Herstellung von 
Verpackungen und anderen Produkten;
d.die Information, insbesondere zur Förderung der Wiederverwendung 
und der stofflichen Verwertung von Verpackungen aus Glas; für die 
Information dürfen höchstens 10 Prozent der jährlichen 
Gebühreneinnahmen verwendet werden;
e.die Rückerstattung von Gebühren (Art. 12);
f.ihre eigenen Tätigkeiten im Rahmen des Auftrages des BAFU;
g.die Deckung des Aufwands des BAFU für die Erfüllung seiner 
Aufgaben nach dieser Verordnung.

Begründung La réutilisation des emballages en verre a des avantages écologiques 
évidents par rapport aux emballages en verre jetables. Mais aujourd'hui, les 
investissements nécessaires pour rendre ces systèmes viables 
économiquement manquent. En France, la loi anti-gaspillage pour une 
économie circulaire (AGEC) impose aux éco-organismes et aux producteurs 
(ou systèmes individuels) soumis à la responsabilité élargie des producteurs 
d'utiliser au moins 5 % de leurs contributions financières annuelles pour 
développer des solutions de réutilisation. Sur ce modèle, il serait pertinent 
d'inscrire dans l'OEm un pourcentage réservé à cet objectif.

Titel Art. 11 Zahlungen an Dritte, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 11 Zahlungen an Dritte, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 11 Zahlungen an Dritte, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 12 Rückerstattung, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 12 Rückerstattung, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 12 Rückerstattung, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 5

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 15 Verfahren

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 16 Kennzeichnung

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 18 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Einwegverpackungen aus PET und 
Metall, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 18 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Einwegverpackungen aus PET und 
Metall, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 18 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Einwegverpackungen aus PET und 
Metall, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 20 Mitteilungspflicht betreffend Getränkeverpackungen

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Herstellerinnen und Hersteller von Getränken müssen dem BAFU nach 
dessen Vorgaben jeweils bis Ende Februar mitteilen:

a.das im Vorjahr für den Inlandverbrauch hergestellte oder eingeführte 
Getränkevolumen, aufgegliedert nach Mehrweg- und 
Einwegverpackungen, nach Verpackungsmaterialien und Getränkearten;
b.das Gewicht der verwertbaren Einwegverpackungen (einschliesslich 
Getränkekartons), die für die im Vorjahr für den Inlandverbrauch 
hergestellten oder eingeführten Getränke verwendet wurden, 
aufgegliedert nach Verpackungsmaterialien und Getränkearten.

Begründung Les dispositions de l'art. 20 doivent être harmonisées avec celles des art. 
21 et 22. Les différents types d'emballages doivent être traités de manière 
égale. Cette proposition est basée sur la prise de position de la CCE.
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Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Das BAFU stellt entsprechende digitale Vorlagen zur Erfüllung der 
Mitteilungspflicht zur Verfügung.

Begründung Selon les explications, l'obligation de communiquer via des modèles 
numériques adéquats de l'OFEV doit être conçue de manière aussi simple 
que possible. Il faut veiller ici à ce que le degré de détail de la transparence 
n'en pâtisse pas. Cette proposition est basée sur la prise de position de la 
CCE.

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 5

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Das BAFU kann die Mengen der eingesetzten Verpackungsmaterialien in 
aggregierter Form jährlich publizieren.

Begründung --

Titel Art. 22 Rücknahme und Verwertung, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 22 Rücknahme und Verwertung, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Wer gewerbsmässig rücknahmepflichtige Einwegverpackungen verwertet, 
zur Verwertung einführt oder ausführt, muss dem BAFU für jedes 
Verpackungsmaterial jeweils bis Ende Februar für das Vorjahr das Gewicht, 
die Verwertungsunternehmung und die Art der Verwertung mitteilen. 
Kunststoffe müssen mindestens nach den Polymeren PET, PE, PP, PS, 
PVC aufgegliedert werden.

Begründung A l'art. 22, différents alinéas doivent être adaptés pour garantir une 
obligation de communiquer complète et compréhensible. Cela permettra de 
recenser les flux de substances de manière transparente et 
compréhensible. Cette proposition est basée sur la prise de position de la 
CCE.
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Titel Art. 23 Mitteilung an private Meldestellen, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Mitteilungspflichtige können die Angaben nach den Artikeln 20–22 auch bis 
Ende Februar privaten Meldestellen mitteilen. In diesem Fall müssen sie 
dafür sorgen, dass die Meldestellen die Angaben zusammenfassen und 
dem BAFU jeweils bis Ende April mitteilen.

Begründung Tant l'ordonnance que les commentaires ne contiennent aucune précision 
quant au mode de communiquer resp. aux exigences auxquelles doivent 
satisfaire les services privés chargés de communiquer les informations. Il 
n'est donc pas suffisamment clairement établi qui devra assumer ces tâches 
à l'avenir. Les exigences imposées aux services privés chargés de 
communiquer les informations doivent être précisées. Cette proposition est 
basée sur la prise de position de la CCE.

Titel Art. 23 Mitteilung an private Meldestellen, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 24 Vollzug

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 25 Aufhebung und Änderung bisherigen Rechts

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 26 Übergangsbestimmung

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 27 Inkrafttreten

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Canton de Genève

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Le canton de Genève salue la révision de l'OLED qui est proposée et n'a pas 
de remarque majeure à formuler.
Nous souhaitons cependant relever deux points que nous jugeons importants 
au regard de la qualité des déchets traités et de l'organisation des tâches 
administratives qui découlent des propositions faites.
- Il nous semble important que le déballage des déchets biogènes soit imposé 
en amont du processus de traitement. En effet, les mesures qui permettent de 
retirer les emballages au plus tard pendant le traitement ne donnent pas 
satisfaction en matière de dispersion des microplastiques, qui ne sont pas 
traités dans les ordonnances applicables existantes (art. 14).
- Nous souhaitons apporter un point de vigilance concernant les acteurs 
susceptibles d'intervenir dans la préparation en vue d'une réutilisation. En 
effet, les acteurs susceptibles de réaliser cette préparation sont nombreux et il 
convient de définir soigneusement les activités qui entrent dans ce cadre afin 
de ne pas générer une multiplication des activités autorisables, ce qui 
entrainerait une surcharge de travail administratif conséquente.

Anhang: 2994-2025.pdf
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Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme1

Titel Variante 1 betreffend Art. 3 Bst. a Ziff. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung La définition de l'option 1 présente plus de clarté que celle proposée aux 
termes de l'option 2.

Titel Art. 12 Allgemeine Verwertungspflicht nach dem Stand der Technik

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1 Abfälle sind für die Wiederverwendung vorzubereiten oder stofflich zu 
verwerten, wenn dies technisch möglich und wirtschaftlich tragbar ist und 
die Umwelt weniger belastet als:

a.eine andere Entsorgung; oder
b.die Herstellung neuer Produkte.

2 Die Vorbereitung zur Wiederverwendung und die stoffliche Verwertung 
nach Absatz 1 müssen nach dem Stand der Technik erfolgen.
3 Ist eine Vorbereitung zur Wiederverwendung oder eine stoffliche 
Verwertung nach dem Stand der Technik nicht möglich, sind die Abfälle 
vorrangig stofflich-energetisch und dann rein energetisch zu verwerten.

Begründung --

Titel Art. 13 Abs. 1 und 4

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1 Die Kantone sorgen dafür, dass verwertbare Anteile von 
Siedlungsabfällen nach Artikel 3 Buchstabe a Ziffern 1–3 wie Glas, Papier, 
Karton, Metalle, biogene Abfälle und Textilien so weit wie möglich getrennt 
gesammelt und für die Wiederverwendung vorbereitet oder stofflich 
verwertet werden.
4 Die Inhaberinnen und Inhaber von Abfällen aus Unternehmen mit 250 
oder mehr Vollzeitstellen müssen verwertbare Anteile ihrer Abfälle, die von 
der Zusammensetzung her mit Siedlungsabfällen nach Artikel 3 Buchstabe 
a Ziffern 1–3 vergleichbar sind, so weit wie möglich und sinnvoll getrennt 
sammeln und für die Wiederverwendung vorbereiten oder stofflich 
verwerten.

Begründung --

Titel Art. 14 Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1 Biogene Abfälle sind separat zu sammeln und Fremdstoffe sind so früh 
wie möglich auszuschleusen. Biogene Abfälle sind rein stofflich oder durch 
Vergären zu verwerten, sofern:

a.sie sich aufgrund ihrer Eigenschaften, insbesondere ihrer Nährstoff- 
und Schadstoffgehalte, dafür eignen; und
b.die Verwertung nicht durch andere Vorschriften des Bundesrechts 
untersagt ist.

Begründung Alinéa 1 : Suppression de la mention "dès que possible".
Il est important que les substances étrangères soient retirées avant le 
traitement afin de limiter la contamination aux microplastiques, qui est 
difficile à maitriser lorsque le retrait se fait pendant le traitement et ne 
concerne généralement que des macro ou méso plastiques, cela afin de 
garantir la qualité des composts ensuite épandus dans les parcelles 
agricoles suisses.

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)
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Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Le canton de Genève salue la refonte de l'OEB en faveur d'une nouvelle 
ordonnance sur les emballages, qui permettra à la Suisse de recycler 
davantage les emballages en plastique et les briques à boisson, et de 
rattraper ainsi son retard par rapport aux autres pays européens.
Nous regrettons cependant que l'ordonnance soit focalisée sur le recyclage 
mais ne cadre pas davantage la réduction à la source et n'apporte pas plus 
de soutien aux filières de réemploi. En effet de nombreuses filières locales 
de réemploi, comme la filière de réemploi du verre "J'la ramène à Genève", 
ne peuvent pas perdurer uniquement sur une base volontaire et doivent 
bénéficier d'un cadre légal plus fort, et ce d'autant plus que la Suisse a 
perdu sa dernière verrerie lors de la fermeture de l'usine de Saint-Prex en 
2024. 
Cette ordonnance constitue un premier pas favorable en direction d'une 
économie plus circulaire, que nous soutenons. Le canton de Genève attend 
de prochaines révisions avec des objectifs de réduction et de réemploi plus 
ciblés, notamment des mécanismes économiques qui permettent de 
financer les filières de réemploi au regard des déchets évités et des 
ressources matérielles et énergétiques économisées.

Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme2

Titel Art. 1 Gegenstand und Geltungsbereich

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Diese Verordnung regelt:
a.die Anforderungen an das Inverkehrbringen von Verpackungen;
b.die Rücknahme von Verpackungen sowie deren Entsorgung;
c.die Finanzierung der Entsorgung von Verpackungen aus Glas.

Begründung --

Titel Art. 3 Allgemeine Anforderungen an Verpackungen

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die mit 
Ware befüllte Verpackungen abgeben, stellen sicher, dass Verpackungen, 
soweit technisch möglich und wirtschaftlich tragbar:

a. vom Verpackungsvolumen und der Verpackungsmasse her auf das 
Mindestmass begrenzt sind, das zur Gewährleistung der erforderlichen 
Sicherheit und Hygiene der verpackten Ware angemessen ist;
b. bei der Sammlung, Behandlung und dem Recycling nicht zu 
erheblichen technischen Schwierigkeiten oder erheblichen Mehrkosten 
führen; und
c. einen möglichst hohen Anteil an Rezyklaten enthalten.

Begründung --

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die mit 
Ware befüllte Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff an 
Endabnehmerinnen und Endabnehmer abgeben und die Entsorgung aller 
von ihnen abgegebenen Verpackungen nicht durch die Mitgliedschaft bei 
einer privaten Branchenorganisation oder durch finanzielle Beiträge an eine 
solche sicherstellen, müssen:

a. solche Verpackungen bei allen Verkaufsstellen während den 
gesamten Öffnungszeiten zurücknehmen;
b. solche Verpackungen, soweit technisch möglich, der stofflichen 
Verwertung zuführen; und
c. in den Verkaufsstellen an gut sichtbarer Stelle deutlich darauf 
hinzuweisen, dass solche Verpackungen zurückgenommen werden.

Begründung --
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Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Herstellerinnen und Hersteller, die leere Verpackungen aus Glas für die 
Verwendung im Inland abgeben oder solche Verpackungen einführen, 
müssen für diese einer vom BAFU beauftragten Organisation (Organisation) 
eine vorgezogene Entsorgungsgebühr (Gebühr) entrichten.

Begründung --
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Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion des Kantons Uri

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Wir begrüssen die Revision der VVEA grundsätzlich und stützen uns in der 
nachfolgenden Stellungnahme grossenteils auf die Musterstellungnahme 
der KVU. 
Die vorliegenden Anpassungen der VVEA leisten einen wichtigen Beitrag 
zur kreislaufgerechten Abfallwirtschaft. Insbesondere ist es positiv, dass die 
stoffliche vor der energetischen Verwertung verankert wurde. Ausserdem 
klärt die Zuteilung von Verbrennungsrückständen aus Anlagen zur 
thermischen Behandlung zur Kategorie der Siedlungsabfälle diverse 
wettbewerbsrechtliche Fragen in Bezug auf die Behandlung im Inland. 
Ebenso wird der Fokus auf eine Fremdstoffausschleusung und Ausweitung 
der Separatsammlung auf biogene Abfälle aus Industrie und Gewerbe als 
dringend notwendig erachtet. Die Erweiterung der Litteringbussen auf 
grössere Mengen bis 110 Liter erscheint uns mit Blick auf den 
administrativen Aufwand ebenfalls sinnvoll.
Insbesondere folgende Punkte der Vorlage erachten wir allerdings als 
kritisch:
•Bei bestehenden thermischen Verwertungsanlagen soll die Nutzung von 
CO2 aus Rauchgas neu nicht mehr als Energienutzung ausserhalb der 
Anlagen gelten. 
•Die Ausweitung des Begriffs Verwertungsverfahren auf Prüfung und 
Reinigung von Gegenständen führt zu einem nicht absehbaren 
Mehraufwand für die Kantone im Vollzug ohne ersichtlichen 
umweltrelevanten Nutzen.
•Begriffe werden innerhalb der Verordnung teilweise nicht einheitlich 
verwendet (insbesondere Art. 10 und Art. 13 Abs. 1). Beispielsweise wird 
sowohl die «energetische» als auch die «thermisch» Verwertung verwendet.
Wir bedanken uns für die Berücksichtigung unserer Anliegen. Für 
Rückfragen stehen sowohl wir zur Verfügung.

Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme1

Titel Variante 1 betreffend Art. 3 Bst. a Ziff. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Ein umsetzbarer Vollzug ist nur bei Variante 1 gewährleistet. Die Zuordnung 
des Inputs zu Siedlungsabfall und Marktkehricht ist nicht eindeutig und je 
nach Einzugsgebiet und Preispolitik der KVA variabel. Zudem sinkt die 
Umweltleistung, sollte ein Teil der Filterasche weiterhin mit dem 
Wälzrohrverfahren im Ausland behandelt werden. Da KVAs öffentlich-
rechtliche Anlagen sind, ist Variante 1 zu bevorzugen.

Titel Variante 2 betreffend Art. 3 Bst. a Ziff. 4

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag In dieser Verordnung bedeuten:
a.Siedlungsabfälle:

4. Rückstände aus Abfällen nach den Ziffern 1–3, die bei der 
thermischen Behandlung anfallen, bis und mit deren Verwertung oder 
Ablagerung;

Begründung siehe Begründung Variante 1
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Titel Art. 3 Bst. n.-r

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag n.Wiederverwendung: Verfahren, bei dem Gegenstände und deren 
Bestandteile, die keine Abfälle sind oder ihre Abfalleigenschaft nach dem 
Durchlaufen eines Verwertungsverfahrens verloren haben, wieder für 
denselben oder einen vergleichbaren Zweck eingesetzt werden, für den sie 
ursprünglich bestimmt waren;

o.Vorbereitung zur Wiederverwendung: Verwertungsverfahren, bei dem 
Abfälle durch Behandlungsschritte wie Prüfung, Reinigung, Reparatur so 
aufbereitet werden, dass sie wiederverwendet werden können;
p.Stoffliche Verwertung: Verwertungsverfahren, bei dem die stofflichen 
Eigenschaften von Abfällen genutzt werden, indem die Abfälle so 
behandelt werden, dass sie als Sekundärrohstoffe wieder eingesetzt 
werden können;
q.Stofflich-energetische Verwertung: Verwertungsverfahren, bei dem 
Abfälle gleichzeitig sowohl stofflich als auch energetisch verwertet 
werden;
r.Energetische Verwertung: Verwertungsverfahren, bei dem Abfälle im 
Rahmen ihrer Entsorgung als Energiequelle genutzt werden.

Begründung Werden Behandlungsschritte wie «Prüfung» und «Reinigung» als Verfahren 
zur Abfallbehandlung bzw. -aufbereitung definiert, führt dies in der Praxis zu 
einer nicht absehbaren Zunahme von Abfallbetrieben, die gemäss den 
aktuell gültigen Erlassen im Abfallrecht einer Bewilligungspflicht durch die 
Kantone unterstehen.
Während Prüfungen oder auch Reinigungen. direkt vor Ort oder in einem 
Betrieb A stattfinden können, kann die Reparatur eines Gegenstands oder 
Geräts – nach einer initialen Prüfung und allfälligen – oft auch zentral in 
einem Reparaturbetrieb B durchgeführt werden. In anderen Fällen führt ein 
Betrieb C aber auch alle Schritte durch. Die Definition von einem Betrieb A 
als Abfallbetrieb, weil er gemäss Definition eine Abfall-Behandlung bzw. -
Aufbereitung durchführt, zieht somit sämtliche Pflichten für nk/ak Betriebe 
nach sich, wie beispielsweise eine jährliche Abfallmeldung oder bei ak-
Abfällen eine VeVA Bewilligung mit regelmässiger kantonaler Kontrolle vor 
Ort.
Antrag: Um dies zu vermeiden, schlagen wir entweder eine Anpassung von 
Art. 12 (s. nachfolgend) oder aber eine Anpassung der Definition in Art. 3 
Bst. n vor.

Titel Art. 10 Pflicht zur thermischen Behandlung

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 12 Allgemeine Verwertungspflicht nach dem Stand der Technik

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Anpassung des Titels: Allgemeine Verwertungspflicht

1 Abfälle sind für die Wiederverwendung vorzubereiten oder stofflich zu 
verwerten, wenn dies technisch möglich und wirtschaftlich tragbar ist und 
die Umwelt weniger belastet als:

a.eine andere Entsorgung; oder
b.die Herstellung neuer Produkte.

2 Die Vorbereitung zur Wiederverwendung und die stoffliche Verwertung 
nach Absatz 1 müssen nach dem Stand der Technik erfolgen.
3 Ist eine Vorbereitung zur Wiederverwendung oder eine stoffliche 
Verwertung nach dem Stand der Technik nicht möglich, sind die Abfälle 
vorrangig stofflich-energetisch und dann rein energetisch zu verwerten.
4 Betriebe und Betriebsstätten, die bewegliche Sachen (wie Güter, Waren, 
Produkte, Gegen-stände) entgegennehmen und zwischenlagern, um sie im 
Hinblick auf eine Wiederverwendung lediglich zu prüfen und zu reinigen, 
bevor sie weitergegeben oder weiterverkauft werden, werden von der 
Bewilligungspflicht nach Art. 8 VeVA und der Berichterstattung nach Art. 27 
VVEA befreit.

Begründung Werden Behandlungsschritte wie «Prüfung» und «Reinigung» als Verfahren 
zur Abfallbehandlung bzw. -aufbereitung definiert, führt dies in der Praxis zu 
einer nicht absehbaren Zunahme von Abfallbetrieben, die gemäss den 
aktuell gültigen Erlassen im Abfallrecht einer Bewilligungspflicht durch die 
Kantone un-terstehen.
Während Prüfungen oder auch Reinigungen. direkt vor Ort oder in einem 
Betrieb A stattfinden können, kann die Reparatur eines Gegenstands oder 
Geräts – nach einer initialen Prüfung und allfälligen – oft auch zentral in 
einem Reparaturbetrieb B durchgeführt werden. In anderen Fällen führt ein 
Betrieb C aber auch alle Schritte durch. Die Definition von einem Betrieb A 
als Abfallbetrieb, weil er gemäss Definition eine Abfall-Behandlung bzw. -
Aufbereitung durchführt, zieht somit sämtliche Pflichten für nk/ak Betriebe 
nach sich, wie beispielsweise eine jährliche Abfallmeldung oder bei ak-
Abfällen eine VeVA Bewilligung mit regelmässiger kantonaler Kontrolle vor 
Ort. Um dies zu vermeiden, schlagen wir entweder eine An-passung von 
Art. 12 (s. nachfolgend) oder aber eine Anpassung der Definition in Art. 3 
Bst. n vor.

Titel Art. 13 Abs. 1 und 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14 Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14a Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 2 Holzabfälle, die die Anforderungen nach Anhang 7 Ziffer 2 erfüllen, dürfen 
in Anlagen zur Entsorgung von Altholz energetisch verwertet werden.

Begründung In der Luftreinhalteverordnung ist klar definiert welche Brennstoffe in 
Feuerungen/Feuerungsanlagen verbrannt werden dürfen (Anhang 5). 
Altholz gilt (ausser die wenigen expliziten Ausnahmen gemäss LRV Anh. 5 
Ziff. 31 Abs. 1 Bst. d) explizit nicht als zugelassener Holzbrennstoff für 
Feuerungen (LRV Anh. 5 Ziff. 31 Abs. 2). Um die Begrifflichkeiten über 
mehrere Verordnungen hinweg zu vereinheitlichen und die Durchsetzung 
des Vollzugs dadurch zu vereinfachen, begrüssen wir eine 
Begriffsangleichung in der VVEA an die LRV.
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Titel Art. 22 Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 24 Abs. 1 zweiter Satz

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 31 Bst. c

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Anlagen zur thermischen Behandlung von Abfällen dürfen errichtet oder in 
ihrer Kapazität erweitert werden, wenn die baulichen Einrichtungen 
gewährleisten, dass:

c. bei Anlagen mindestens 80 Prozent des Energiegehalts ausserhalb 
der Anlagen genutzt wird; die Nutzung von Energie zur Abscheidung von 
CO2 aus dem Rauchgas gilt als Nutzung ausserhalb der Anlagen.

Begründung Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb nur bei der energetischen Verwertung 
von Siedlungsabfällen (KVA) Vorgaben zur energetischen Effizienz gemacht 
werden. Die Vorgaben sollten für alle thermischen / energetischen 
Verwertungsanlagen (z. B. Altholzverbrennungen) gelten. Insbesondere 
neue Anlagen sind energetisch optimiert zu betreiben.

Titel Art. 32 Abs. 2 Bst. a und g

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 2 Inhaberinnen und Inhaber von Anlagen müssen diese so betreiben, dass:
a.von Abfällen mindestens 55 Prozent des Energiegehalts ausserhalb 
der Anlagen genutzt wird; die Nutzung von Energie zur Abscheidung von 
CO2 aus dem Rauchgas gilt als Nutzung ausserhalb der Anlagen;
g.Metalle aus der Filterasche zurückgewonnen werden.

Begründung Es ist nicht nachvollziehbar, wieso nur bei der energetischen Verwertung 
von Siedlungsabfällen (KVA) Vorgaben zur energetischen Effizienz gemacht 
werden. Die Vorgaben sollten für alle thermischen/energetischen 
Verwertungsanlagen (z. B. Altholzverbrennungen) gelten. 
Neu fällt in Artikel 32 Absatz 2 Buchstabe a die Nutzung von Energie zur 
Abscheidung von CO2 aus dem Rauchgas als Nutzung ausserhalb der 
Anlagen weg. Der erläuternde Bericht geht auf diese Änderung nicht ein 
und für uns ist sie nicht nachvollziehbar: Es ist absehbar, dass thermische 
Verwertungsanlagen einen beträchtlichen Anteil ihrer Energie für die CO2 
Abscheidung aufwenden werden müssen und der bisherige 
Energienutzungsgrad dadurch sinken wird. Dies gilt es zu berücksichtigen. 
Um die Klimaziele zu erfüllen, braucht es CO2-Abscheidung bei grossen 
Punktquellen wie thermischen Kehrichtverwertungsanlagen.

Titel Art. 34 Betrieb

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Die Streichung der Mengenschwelle hat keine Auswirkungen auf den 
Vollzug.
Der Hinweis auf den Fremdstoffgehalt bzgl. der Eignung ist sehr wertvoll, 
insbesondere um Annahmekriterien auf den Anlagen zu definieren bzw. 
ungeeignete Abfälle zurückzuweisen. Die damit implizierte 
verursachergerechte Weiterverrechnung von Aufwendungen zur 
Fremdstoffabscheidung hilft den Verwertungsanlagen.
Die Erweiterung um Kennzeichnungen neben Verpackungen präzisiert den 
Begriff der verpackten biogenen Abfälle und nimmt die Abgeberinnen und 
Abgeber sowie Produzentinnen und Produzenten in die Pflicht.
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Titel Art. 36 Abs. 2 Bst. c

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 49

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Anhang 4: Anforderungen an Abfälle für die Herstellung von Zement und 
Beton, Ziff. 2.4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Anhang 5: Anforderungen an Abfälle zur Ablagerung, Ziff. 3.1 Bst. a–b

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Anhang 5: Anforderungen an Abfälle zur Ablagerung, Ziff. 4.1 Bst. a

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Anhang 5: Anforderungen an Abfälle zur Ablagerung, Ziff. 4.3 Einleitungssatz

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Anhang 7: Anforderungen an Holzabfälle zur stofflichen und thermischen 
Verwertung

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Anforderungen an Holzabfälle zur stofflichen und thermischen Verwertung
Ziffer 2 Titel und Einleitungssatz
2Energetische Verwertung von Holzabfällen
Holzabfälle dürfen in Anlagen zur Entsorgung von Altholz energetisch 
verwertet werden, wenn sie die nachfolgenden Grenzwerte 
(Gesamtgehalte) nicht überschreiten:

Begründung Im Titel von Anhang 7 ist zwecks Einheitlichkeit "thermische Verwertung" 
durch "energetische Verwertung" zu ersetzen.

"Altholzfeuerung" ist durch "Anlage zur Entsorgung von Altholz" zu 
ersetzen. Begründung siehe Begründung Artikel 14a.
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Titel Änderung anderer Erlasse: 1. Ordnungsbussenverordnung vom 16. Januar 
2019:

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Es erscheint uns insbesondere zur administrativen Vereinfachung sinnvoll, 
die Ablagerung von Siedlungsabfällen bis zu einer Menge von 110 Litern 
ebenfalls über die Ordnungsbussen zu sanktionieren. Wir weisen jedoch 
darauf hin, dass es sich in diesen Fällen streng genommen nicht mehr um 
Littering, sondern um illegale Entsorgung handelt.

Titel Änderung anderer Erlasse: 2. Luftreinhalte-Verordnung vom 16. Dezember 
1985: Anhang 2 Ziff. 842 Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Zustimmung

Begründung: Wir begrüssen die vorliegende Totalrevision und die Entwicklung hin zu 
einer generellen Verpackungsverordnung. Da es sich hauptsächlich um 
einen Bundesvollzug handelt, verzichten wir auf entsprechende Anträge.

Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme2

Titel Art. 1 Gegenstand und Geltungsbereich

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 2 Begriffe

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 3 Allgemeine Anforderungen an Verpackungen

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 3

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 4

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 5 Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 5 Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 3

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 4

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 1

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 2

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 3

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 1

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 2

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 3

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 1

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 2

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 3

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 10 Verwendung der Gebühr

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 11 Zahlungen an Dritte, Abs. 1

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 11 Zahlungen an Dritte, Abs. 2

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 11 Zahlungen an Dritte, Abs. 3

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 12 Rückerstattung, Abs. 1

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 12 Rückerstattung, Abs. 2

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 12 Rückerstattung, Abs. 3

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 1

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 13 Organisation, Abs. 2

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 3

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 4

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 5

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 1

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 2

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 3

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 4

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 15 Verfahren

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 16 Kennzeichnung

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 1

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 2

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 3

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 4

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 18 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Einwegverpackungen aus PET und 
Metall, Abs. 1

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 18 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Einwegverpackungen aus PET und 
Metall, Abs. 2

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 18 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Einwegverpackungen aus PET und 
Metall, Abs. 3

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 1

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 2

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 3

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 4

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 20 Mitteilungspflicht betreffend Getränkeverpackungen

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 1

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 2

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 3

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 4

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 5

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 22 Rücknahme und Verwertung, Abs. 1

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 22 Rücknahme und Verwertung, Abs. 2

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 23 Mitteilung an private Meldestellen, Abs. 1

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 23 Mitteilung an private Meldestellen, Abs. 2

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 24 Vollzug

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 25 Aufhebung und Änderung bisherigen Rechts

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 26 Übergangsbestimmung

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 27 Inkrafttreten

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: A livello generale, la proposta di revisione dell'OPSR è accolta con favore. Tra 
gli aspetti positivi salutiamo soprattutto l'assetto previsto per promuovere la 
valorizzazione materiale e i chiarimenti relativi all'assoggettamento alla 
categoria dei rifiuti urbani dei residui derivanti dalla termovalorizzazione di 
questi stessi rifiuti. Quest'ultimo aspetto risolve l'incertezza del diritto che ha 
comportato negli ultimi anni difficoltà nel prevedere i necessari investimenti per 
finanziare un impianto di recupero dello zinco dalle ceneri volanti degli impianti 
di termovalorizzazione.

Anhang: 4552.pdf



255 / 2947



256 / 2947



257 / 2947



258 / 2947



259 / 2947

Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme1

Titel Variante 1 betreffend Art. 3 Bst. a Ziff. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Propendiamo per la variante 1 (tutti i residui) poiché la distinzione tra rifiuti 
urbani di cui ai numeri 1-3 e gli altri rifiuti non sarebbe univoca a livello 
nazionale. Risulterebbe quindi estremamente difficile armonizzare 
l'applicazione di questo articolo. Come indicato nel rapporto esplicativo, 
inoltre, questa variante soddisfa la richiesta della mozione 24.3475, che 
sosteniamo.

Titel Variante 2 betreffend Art. 3 Bst. a Ziff. 4

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag In dieser Verordnung bedeuten:
a.Siedlungsabfälle:

4. Rückstände aus Abfällen nach den Ziffern 1–3, die bei der 
thermischen Behandlung anfallen, bis und mit deren Verwertung oder 
Ablagerung;

Begründung --

Titel Art. 3 Bst. n.-r

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag n.Wiederverwendung: Verfahren, bei dem Gegenstände und deren 
Bestandteile, die keine Abfälle sind oder ihre Abfalleigenschaft nach dem 
Durchlaufen eines Verwertungsverfahrens verloren haben, wieder für 
denselben oder einen vergleichbaren Zweck eingesetzt werden, für den sie 
ursprünglich bestimmt waren;

o.Vorbereitung zur Wiederverwendung: Verwertungsverfahren, bei dem 
Abfälle durch Behandlungsschritte wie Prüfung, Reinigung, Reparatur so 
aufbereitet werden, dass sie wiederverwendet werden können;
p.Stoffliche Verwertung: Verwertungsverfahren, bei dem die stofflichen 
Eigenschaften von Abfällen genutzt werden, indem die Abfälle so 
behandelt werden, dass sie als Sekundärrohstoffe wieder eingesetzt 
werden können;
q.Stofflich-energetische Verwertung: Verwertungsverfahren, bei dem 
Abfälle gleichzeitig sowohl stofflich als auch energetisch verwertet 
werden;
r.Energetische Verwertung: Verwertungsverfahren, bei dem Abfälle im 
Rahmen ihrer Entsorgung als Energiequelle genutzt werden.

Begründung Siamo invece scettici sull'estensione del termine «preparazione per il 
riutilizzo» al controllo e alla pulizia di rifiuti di cui all'art. 3 lettera o, poiché 
queste operazioni comportano nell'esecuzione un onere supplementare 
imprevedibile per i Cantoni senza alcun evidente vantaggio per l'ambiente. 
Nel caso l'estensione del termine sia mantenuta, chiediamo di esentare le 
aziende fornitrici e le imprese di smaltimento dall'obbligo di autorizzazione 
secondo l'articolo 8 OTRif e dall'obbligo di notifica secondo l'articolo 12 
OTRif, qualora esse trasferiscano i rifiuti ad altre unità locali che ricevono e 
immagazzinano temporaneamente beni mobili al solo scopo di controllarli e 
pulirli in vista di un riutilizzo o di una rivendita.
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Titel Art. 12 Allgemeine Verwertungspflicht nach dem Stand der Technik

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1 Abfälle sind für die Wiederverwendung vorzubereiten oder stofflich zu 
verwerten, wenn dies technisch möglich und wirtschaftlich tragbar ist und 
die Umwelt weniger belastet als:

a.eine andere Entsorgung; oder
b.die Herstellung neuer Produkte.

2 Die Vorbereitung zur Wiederverwendung und die stoffliche Verwertung 
nach Absatz 1 müssen nach dem Stand der Technik erfolgen.
3 Ist eine Vorbereitung zur Wiederverwendung oder eine stoffliche 
Verwertung nach dem Stand der Technik nicht möglich, sind die Abfälle 
vorrangig stofflich-energetisch und dann rein energetisch zu verwerten.

Begründung vedi art. 3

Titel Art. 14 Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1 Biogene Abfälle sind separat zu sammeln und Fremdstoffe sind so früh 
wie möglich auszuschleusen. Biogene Abfälle sind rein stofflich oder durch 
Vergären zu verwerten, sofern:

a.sie sich aufgrund ihrer Eigenschaften, insbesondere ihrer Nährstoff- 
und Schadstoffgehalte, dafür eignen; und
b.die Verwertung nicht durch andere Vorschriften des Bundesrechts 
untersagt ist.

Begründung Concordiamo con la proposta dell'art. 14 cpv. 1 di rafforzare la raccolta dei 
rifiuti biogeni, ma chiediamo di lasciare un margine di manovra ai Cantoni 
analogo a quanto previsto nell'art. 13 per le frazioni riciclabili contenute nei 
rifiuti urbani. Alcuni Cantoni non sono ancora dotati di impianti di ultima 
generazione sufficienti per il loro fabbisogno. Come emerso da uno 
specifico studio commissionato dai nostri servizi tecnici, il trasporto su 
grandi distanze (> 200km) di questi rifiuti per il loro riciclaggio annulla il 
beneficio ecologico derivante dalla valorizzazione materiale.

Titel Art. 31 Bst. c

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Anlagen zur thermischen Behandlung von Abfällen dürfen errichtet oder in 
ihrer Kapazität erweitert werden, wenn die baulichen Einrichtungen 
gewährleisten, dass:

c. bei Anlagen, in denen Siedlungsabfälle nach Artikel 3 Buchstabe a 
Ziffern 1–3 oder Abfälle vergleichbarer Zusammensetzung verbrannt 
werden, mindestens 80 Prozent des Energiegehalts ausserhalb der 
Anlagen genutzt wird; die Nutzung von Energie zur Abscheidung von 
CO2 aus dem Rauchgas gilt als Nutzung ausserhalb der Anlagen.

Begründung Per contro è incomprensibile la nuova formulazione dell'art. 32 cpv. 2 lettera 
a, dal momento che è stata esclusa, rispetto alla norma vigente, la 
precisazione per cui l'utilizzo di energia per la cattura di CO2 dai fumi è 
considerato impiego al di fuori degli impianti. Non avendo trovato nessuna 
spiegazione nel rapporto esplicativo, assumiamo di tratti di un errore di 
trascrizione e confidiamo in una relativa correzione.
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Titel Änderung anderer Erlasse: 1. Ordnungsbussenverordnung vom 16. Januar 
2019:

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Anhang 2 Bussenliste 2 Ziff. 9003

Begründung Allegato 2 Elenco delle multe 2 cifra 9003 
9003. Abbandonare o gettare rifiuti al di fuori dei posti di raccolta stabiliti
Eliminare i numeri 3 e 4

Infine sosteniamo l'intento di introdurre delle multe per il littering 
proporzionali e uniformi su scala nazionale. Nutriamo tuttavia dubbi sulla 
reale applicabilità delle quattro categorie previste nella modifica dell'OMD 
che, a nostro modo di vedere, dovrebbero essere limitate a due. Nella 
pratica la distinzione dettagliata proposta in base ai quantitativi può rivelarsi 
di difficile applicazione, soprattutto quando va istruita una procedura e 
vanno conservate le prove fino alla decisione dell'autorità. La distinzione in 
due categorie (1 rifiuto / più rifiuti) faciliterebbe a nostro giudizio 
l'applicazione senza intaccare lo scopo dissuasivo della norma.

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: La proposta di revisione totale dell'ordinanza sugli imballaggi per bevande 
(OIB) volta a introdurre un'ordinanza sugli imballaggi (OI) più generale è 
accolta con favore. Per la prima volta sono stabiliti requisiti fondamentali per 
la produzione di materiali da imballaggio e l'utilizzo di materiali riciclati nei 
nuovi imballaggi, ponendo l'accento sulla riciclabilità degli stessi. L'OI 
disciplina in modo capillare e quindi uniforme l'obbligo di ritiro e il riciclaggio 
degli imballaggi monouso in plastica e cartone per bevande (attuazione 
della mozione «Dobler» sulla base dell'art. 30b LPE). L'obbligo di 
comunicazione in caso di immissione sul mercato, ritiro e riciclaggio degli 
imballaggi è da accogliere con favore, ma a nostro avviso non è sufficiente 
per garantire una trasparenza adeguata dei flussi di materiali. Il tasso di 
riciclaggio degli imballaggi monouso in plastica soggetti all'obbligo di ritiro 
deve essere dotato di un obiettivo futuro e gradualmente aumentato fino al 
2040, allo scopo di garantire che anche nel settore della produzione il 
Design4Recycling sia sempre più considerato. È inoltre fondamentale che 
l'UFAM metta a disposizione dei modelli digitali per la raccolta delle 
informazioni (obbligo di informare) affinché i dati raccolti siano uniformi e 
quindi effettivamente utilizzabili.

Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme2
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Titel Art. 5 Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die 
verpflichtet sind, Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff 
zurückzunehmen, und von diesen beauftragte private 
Branchenorganisationen, müssen:

a. alle beteiligten Akteure der Entsorgungskette kostendeckend für 
erbrachte Leistungen entschädigen;
b. sicherstellen, dass die Entsorgungskosten durch verursachergerechte 
Beiträge gedeckt werden; diese Beiträge müssen zweckgebunden sein 
und dürfen nur für die Deckung der Entsorgungskosten verwendet 
werden;
c. sicherstellen, dass der Anteil der Getränkeverpackungen aus PET an 
der gesamten gesammelten Masse 2 Prozent nicht übersteigt;
d. stetig Massnahmen treffen, damit die Sammelquote wie auch die 
Qualität und Reinheit der Sammlung steigt;
e. nicht stofflich verwertbare Verpackungen und Behandlungsreste 
zunächst stofflich-energetisch und dann rein energetisch verwerten.

Begründung --

Titel Art. 5 Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Die Rücknahmepflichtigen nach Absatz 1 publizieren jährlich einen Bericht, 
in welchem sie die Erfüllung der Vorgaben nach Absatz 1 Buchstaben a-e 
nachvollziehbar und kontrollierbar darlegen. Sie stellen diesen Bericht dem 
Bundesamt für Umwelt (BAFU) zu.

Begründung --

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1 Die Verwertungsquote bei rücknahmepflichtigen Getränkekartons muss 
mindestens 70 Prozent betragen, jene bei rücknahmepflichtigen 
Einwegverpackungen aus Kunststoff mindestens 55 Prozent.

Begründung --

Titel Art. 22 Rücknahme und Verwertung, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Wer gewerbsmässig rücknahmepflichtige Einwegverpackungen verwertet, 
zur Verwertung einführt oder ausführt, muss dem BAFU für jedes 
Verpackungsmaterial jeweils bis Ende Februar für das Vorjahr das Gewicht, 
die Verwertungsunternehmung und die Art der Verwertung mitteilen. 
Kunststoffe müssen mindestens nach den Polymeren PET, PE, PP, PS, 
PVC aufgegliedert werden.

Begründung --

Titel Art. 23 Mitteilung an private Meldestellen, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Mitteilungspflichtige können die Angaben nach den Artikeln 20–22 auch bis 
Ende Februar privaten Meldestellen mitteilen. In diesem Fall müssen sie 
dafür sorgen, dass die Meldestellen die Angaben zusammenfassen und 
dem BAFU jeweils bis Ende April mitteilen.

Begründung Segnaliamo infine che per l'articolo 23 non sono presenti spiegazioni nel 
Rapporto esplicativo, è quindi difficile capire la portata di questo articolo.
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Staatskanzlei des Kantons Zürich

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Wir begrüssen die Stossrichtungen des Verordnungspakets und haben 
folgende Bemerkungen bzw. Anträge dazu:

Wir begrüssen die Revision der Abfallverordnung (VVEA; SR 814.600) 
grundsätzlich. Die vorliegenden Anpassungen leisten einen wichtigen Beitrag 
zur kreislaufgerechten Abfallwirtschaft. Insbesondere begrüssen wir, dass die 
stoffliche vor der energetischen Verwertung verankert werden soll. Aus der 
neuen Abfall-Verwertungshierarchie würden erst dann direkte Kosten für die 
Wirtschaft entstehen, wenn künftig für bestimmte Abfallkategorien die Pflicht 
der stofflichen Verwertung eingeführt würde. Dazu muss aber der Nachweis 
erbracht werden, dass die stoffliche Verwertung einen ökologischen Nutzen 
hat und auch wirtschaftlich tragbar ist. Ausserdem klärt die Zuteilung von 
Verbrennungsrückständen aus Anlagen zur thermischen Behandlung zur 
Kategorie der Siedlungsabfälle verschiede- ne wettbewerbsrechtliche Fragen 
in Bezug auf die Behandlung im Inland. Ebenso erachten wir den Fokus auf 
eine Fremdstoffausschleusung und Ausweitung der Separatsammlung auf 
biogene Abfälle aus Industrie und Gewerbe als dringend notwendig.
Folgende Punkte der Vorlage erachten wir allerdings als kritisch:
–Bei bestehenden thermischen Verwertungsanlagen soll die Nutzung von CO2 
aus Rauchgas neu nicht mehr als Energienutzung ausserhalb der Anlagen 
gelten.
–Die Ausweitung des Begriffs «Verwertungsverfahren» auf Prüfung und 
Reinigung von Gegenständen führt zu einem nicht absehbaren Mehraufwand 
für die Kantone im Vollzug ohne ersichtlichen umweltrelevanten Nutzen.
–Begriffe werden innerhalb der Verordnung teilweise nicht einheitlich verwendet

Anhang: Kanton Zürich Regierungsrat, M. Neukomm, Zürich 20251001 an DC. Verordnungspaket Umwelt Frühling 2026 
(Vernehmlassung).pdf
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Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme1

Titel Variante 1 betreffend Art. 3 Bst. a Ziff. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Wir stimmen der Variante 1 zu und unterstützen diese.
Ein umsetzbarer Vollzug ist nur bei Variante 1 gewährleistet. Die Zuordnung 
des Abfall-Inputs zu Siedlungsabfall und Marktkehricht ist nicht eindeutig 
und je nach Einzugsgebiet und Preispolitik der Kehrichtverwertungsanlage 
(KVA) variabel. Zudem sinkt die Umweltleistung, sollte ein Teil der 
Filterasche weiterhin mit dem Wälzrohrverfahren
im Ausland behandelt werden.

Titel Variante 2 betreffend Art. 3 Bst. a Ziff. 4

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag In dieser Verordnung bedeuten:
a.Siedlungsabfälle:

4. Rückstände aus Abfällen nach den Ziffern 1–3, die bei der 
thermischen Behandlung anfallen, bis und mit deren Verwertung oder 
Ablagerung;

Begründung --

Titel Art. 12 Allgemeine Verwertungspflicht nach dem Stand der Technik

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1 Abfälle sind für die Wiederverwendung vorzubereiten oder stofflich zu 
verwerten, wenn dies technisch möglich und wirtschaftlich tragbar ist und 
die Umwelt weniger belastet als:

a.eine andere Entsorgung; oder
b.die Herstellung neuer Produkte.

2 Die Vorbereitung zur Wiederverwendung und die stoffliche Verwertung 
nach Absatz 1 müssen nach dem Stand der Technik erfolgen.
3 Ist eine Vorbereitung zur Wiederverwendung oder eine stoffliche 
Verwertung nach dem Stand der Technik nicht möglich, sind die Abfälle 
vorrangig stofflich-energetisch und dann rein energetisch zu verwerten.
4 Betriebe und Betriebsstätten, die Gegenstände entgegennehmen und 
diese lediglich zwischenlagern, um sie im Hinblick auf eine 
Wiederverwendung zu prüfen und zu reinigen, bevor sie weitergegeben 
oder weiterverkauft werden, werden von der Bewilligungspflicht nach Artikel 
8 VeVA und der Berichterstattung nach Artikel 27 VVEA befreit.

Begründung Werden Behandlungsschritte wie «Prüfung» und «Reinigung» als Verfahren 
zur Abfallbehandlung bzw. -aufbereitung definiert, führt dies in der Praxis zu 
einer nicht absehbaren Zunahme von Abfallbetrieben, die gemäss dem 
geltenden Abfallrecht durch die Kantone bewilligt und kontrolliert werden 
müssten – z. B. im Fall von Elektro-Schrott (ak-Abfälle). Bei 
nichtkontrollpflichtigen Abfällen (nk) würden viele Betriebe mit Erfassungs- 
und Berichterstattungspflichten belegt. Während Prüfungen oder auch 
Reinigungen direkt vor Ort oder in einem Betrieb A stattfinden können, kann 
die Reparatur eines Gegen- stands oder Geräts – nach einer initialen 
Prüfung in Betrieb A – oft auch zentral in einem Reparaturbetrieb B 
durchgeführt werden. In anderen Fällen führt ein Betrieb C aber auch alle 
Schritte durch. Die Definition von einem Betrieb A (nur «prüfen» und 
«reinigen») als Abfallbetrieb, weil er gemäss Definition eine 
Abfallbehandlung bzw. -aufbereitung durch- führt, zieht somit sämtliche 
Pflichten für nicht kontrollpflichtige (nk) und andere kontroll- pflichtige (ak) 
Betriebe nach sich, wie beispielsweise eine jährliche Abfallmeldung bei nk-
Abfällen und bei ak-Abfällen überdies eine VeVA-Bewilligung mit 
regelmässiger kanto naler Kontrolle vor Ort.
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Titel Art. 31 Bst. c

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Anlagen zur thermischen Behandlung von Abfällen dürfen errichtet oder in 
ihrer Kapazität erweitert werden, wenn die baulichen Einrichtungen 
gewährleisten, dass:

c. bei diesen Anlagen mindestens 80 Prozent des Energiegehalts 
ausserhalb der Anlagen genutzt wird; die Nutzung von Energie zur 
Abscheidung von CO2 aus dem Rauchgas gilt als Nutzung ausserhalb 
der Anlagen.

Begründung Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb nur bei der energetischen Verwertung 
von Siedlungsabfällen (in KVA) Vorgaben zur energetischen Effizienz 
gemacht werden. Die Vorgaben sollten für alle thermischen/energetischen 
Verwertungsanlagen (z. B. Altholzverbrennungen) gelten. Insbesondere 
neue Anlagen sind energetisch optimiert zu betreiben

Titel Art. 32 Abs. 2 Bst. a und g

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 2 Inhaberinnen und Inhaber von Anlagen müssen diese so betreiben, dass:
a.von Abfällen mindestens 55 Prozent des Energiegehalts ausserhalb 
der Anlagen genutzt wird;
g. Metalle aus der Filterasche zurückgewonnen werden.

Begründung Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb nur bei der energetischen Verwertung 
von Siedlungsabfällen Vorgaben zur energetischen Effizienz gemacht 
werden. Die Vor- gaben sollten für alle thermischen/energetischen 
Verwertungsanlagen (z. B. Altholzver- brennungen) gelten.
Neu fällt in Art. 32 Abs. 2 Bst. a die Nutzung von Energie zur Abscheidung 
von CO2 aus Rauchgas als Nutzung ausserhalb der Anlagen weg. Der 
erläuternde Bericht geht auf diese Änderung nicht ein; für uns ist diese 
Änderung nicht nachvollziehbar. Sollten thermi- sche Verwertungsanlagen 
wie bis anhin die Abscheidung von CO2 aus Rauchgas als Nutzung 
ausserhalb der Anlage geltend machen können, ist zu prüfen, ob der 
gleiche Anteil des Energiegehalts (80%) wie bei neuen Anlagen für die 
bereits in Betrieb stehen- den thermischen Verwertungsanlagen gelten soll.

Titel Art. 34 Betrieb

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1 In Kompostierungs- und Vergärungsanlagen müssen biogene Abfälle 
verrottet oder vergärt werden, die sich aufgrund ihrer Eigenschaften, 
insbesondere ihrer Nährstoff-, Schadstoff- und Fremdstoffgehalte, für das 
entsprechende Verfahren und für die Verwertung als Dünger im Sinne von 
Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a der Dünger-Verordnung vom 1. November 
2023 (DüV) eignen. Ausgenommen vom Erfordernis der Eignung als 
Dünger sind Abfälle, die in Anlagen zur Co-Vergärung in 
Abwasserreinigungsanlagen vergärt werden.
2 Sortenreine sowie nährstoffreiche biogene Abfälle müssen vorrangig in 
Kompostierungs- und Vergärungsanlagen ausserhalb von 
Abwasserreinigungsanlagen verwertet werden.
3 Verpackte biogene Abfälle dürfen in Kompostierungs- und 
Vergärungsanlagen nach Absatz 1 nur verrottet oder vergärt werden, wenn:

a.die Verpackung sowie die Kennzeichnung biologisch abbaubar sind 
und sich für das entsprechende Verfahren eignen; oder
b.die Verpackung sowie die Kennzeichnung vorrangig vor oder 
spätestens während der Verrottung oder Vergärung möglichst 
vollständig entfernt werden.

4 Im Übrigen gelten die Vorschriften der DüV und der ChemRRV betreffend 
Kompost und Gärgut.

Begründung Bezüglich Verpackung sollen die gleichen Anforderungen für Co-Vergärun- 
gen auf Abwasserreinigungsanlagen (ARA) wie für übrige 
Vergärungsanlagen gelten.
Durch die heute auf ARA praktizierte Co-Vergärung von verpackten 
biogenen Abfällen wird das Abwasser unnötigerweise mit 
Verpackungsmaterial bzw. Plastik verunreinigt. Dieser Rücklauf führt in den 
Gewässern zu einer zusätzlichen Belastung mit Plastik.
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Titel Anhang 7: Anforderungen an Holzabfälle zur stofflichen und thermischen 
Verwertung

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Anforderungen an Holzabfälle zur stofflichen und energetischen Verwertung
Ziff. 2 Titel und Einleitungssatz
2Energetische Verwertung von Holzabfällen
Holzabfälle dürfen in Altholzfeuerungen energetisch verwertet werden, 
wenn sie die nachfolgenden Grenzwerte (Gesamtgehalte) nicht 
überschreiten:

Begründung Antrag
Der Titel sei wie folgt anzupassen: «Anforderungen an Holzabfälle zur 
stofflichen und energetischen Verwertung»

Begründung: 
Im Titel von Anhang 7 ist zwecks Einheitlichkeit «thermische Verwertung» 
durch «energetische Verwertung» zu ersetzen.

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)
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Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Wir begrüssen grundsätzlich die vorliegende Totalrevision und die 
Entwicklung hin zu einer generellen Verpackungsverordnung (VerpV). Dies 
gilt auch im Hinblick darauf, dass die Verordnungsrevision zum Ziel hat, den 
Unternehmen bei der Umsetzung einen möglichst grossen 
Handlungsspielraum einzuräumen und dass Branchenvertretende in die 
Erarbeitung der Vorlage einbezogen wurden. Ebenfalls begrüssen wir die 
vorgesehene Bagatellgrenze für kleine Unternehmen bei der 
Mitteilungspflicht für das Inverkehrbringen von Verpackungen.

Die Verordnung stellt erstmals grundlegende Anforderungen an die 
Herstellung von Verpackungsmaterialien und den Einsatz von Rezyklaten in 
neuen Verpackungen. Sie legt ein Augenmerk auf die Rezyklierbarkeit von 
Verpackungen. Mit der VerpV wird flächen- deckend und somit einheitlich 
die Rücknahmepflicht und Verwertung von Einwegverpackungen aus 
Kunststoffen und Getränkekartons geregelt. Hierzu möchten wir festhalten,
dass es sehr wichtig ist, dass eine gute Durchlässigkeit der derzeit auf dem 
Markt vorhandenen Sammelsysteme und eine klare und transparente 
Finanzierung gewährleistet ist.
Dieser Punkt ist vor allem wichtig, wenn die Gemeinden über ihre 
kommunalen Sammel- stellen bzw. Entsorgungshöfe bei der zukünftigen 
Sammlung mithelfen sollen und dafür auch kostendeckend entschädigt 
werden müssen.
Der Ausbau der vorgezogenen Entsorgungsgebühr bei Glas ist dringend 
notwendig, um die Gemeinden finanziell zu entlasten.
Insbesondere folgende Punkte der Vorlage erachten wir allerdings als 
kritisch und verbesserungsfähig: Die Mitteilungspflichten beim 
Inverkehrbringen, bei der Rücknahme und der Verwertung von 
Verpackungen sind aus unserer Sicht unzureichend, um eine ausreichen- 
de Transparenz der Stoffströme in der Entsorgung bzw. Verwertungskette 
zu gewährleisten. Das gilt ebenfalls für die Messgrössen und die Art und 
Weise, wie diese Transparenz gemessen, sichergestellt und kontrolliert 
werden soll. Weiter ist nicht klar, mit welcher unabhängigen Kontrollstelle im 
Vollzug die Sammlungen und Verwertungswege kontrolliert werden sollen. 
Es ist unklar, nach welchen Kriterien und Mechanismen dies geschieht und 
welche Kriterien und Anforderungen für eine nationale Anerkennung einer 
privaten Bran- chenorganisationen nach Art. 32ater USG gelten, die dann 
für Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller die 
subsidiäre Rücknahmepflicht und die damit verbundenen 
Mitteilungspflichten übernehmen und ausführen kann. Aus unserer Sicht 
sind eine möglichst umfassende und lückenlose Transparenz und Kriterien 
in der Entsorgungs- bzw. Verwertungskette notwendig. Dies gilt mindestens 
bis zum entstehenden sekundären Rohstoff (z. B. Kunststoff-Re-Granulate) 
bzw. bis zur thermischen Verwertung der nicht stofflich verwertbaren Anteile 
der Kunststoffsammlungen. Es umfasst auch regelmässige unabhängige 
Kontrollen und Berichterstattungen. All dies sind entscheidende und 
kritische Faktoren für den Erfolg einer neuen Separatsammlung und wie 
eine solche von der Bevölkerung angenommen und umgesetzt wird. Sind 
Transparenz und Vertrauen nicht oder in ungenügendem Masse gegeben, 
besteht die Gefahr, dass die Haushalte nicht im gewünschten Mass bereit 
sind, den Aufwand für eine zusätzliche und zurzeit noch kosten- pflichtige 
Separatsammlung im breiten Stil auf sich zu nehmen und mitzutragen. 
Zudem sollte mindestens die Verwertungsquote für rücknahmepflichtige 
Einwegverpackungen aus Kunststoff mit einem Zielpfad versehen und bis 
2040 kontinuierlich erhöht werden.
Dies gewährleistet aus unserer Sicht auch, dass in der Produktion von 
Verpackungen vermehrt darauf geachtet wird, dass diese recyclingfähig 
sind (Design-for-Recycling).

Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme2
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Titel Art. 2 Begriffe

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag In dieser Verordnung bedeuten:
a. Verpackungen und Verpackungsbestandteile: aus beliebigen 
Materialien hergestellte Produkte zur Aufnahme, zum Schutz, zur 
Handhabung, zur Lieferung oder Darbietung von Waren;
b. Mehrwegverpackungen: Verpackungen, die zur Wiederverwendung 
vorgesehen sind;
c. Einwegverpackungen: Verpackungen, die zur einmaligen Verwendung 
vorgesehen sind;
d. Getränkeverpackungen: Verpackungen für flüssige Lebensmittel, die 
zum Trinken bestimmt sind;
e. Getränkekartons: Getränkeverpackungen, die mehrheitlich aus Karton 
und zu geringen Anteilen aus Kunststoff bestehen und teilweise 
Aluminium beinhalten können;
f. Verpackungen aus Kunststoff: alle Verpackungen aus einem oder 
mehreren Kunststoff-Polymeren; ausgenommen sind 
Getränkeverpackungen aus Polyethylenterephthalat (PET);
g. Serviceverpackungen: Verpackungen, die für die Befüllung in der 
Verkaufsstelle vorgesehen sind, sofern sie eine Verpackungsfunktion 
erfüllen;
h. stoffliche Verwertung: die Herstellung neuer Verpackungen oder 
anderer Produkte aus gebrauchten Verpackungen (Recycling);
i. Rezyklate: Materialien, die durch Recyclingverfahren gewonnen 
wurden und Primärrohstoffe ersetzen;
j. Verwertungsquote: der prozentuale Anteil der während eines 
Kalenderjahres zu Rezyklaten verwerteten Verpackungen am gesamten 
für die Verwendung im Inland abgegebenen Gewicht der Verpackungen 
aus dem verwendeten Material;
k. Behandlungsreste: Materialien aus der Behandlung von separat 
gesammelten Abfällen, welche nicht stofflich verwertet werden können;
l. Verbraucherinnen und Verbraucher: natürliche Personen, die zu 
Zwecken handeln, die ausserhalb ihrer gewerblichen, geschäftlichen 
oder beruflichen Tätigkeiten liegen;
m. Endabnehmerinnen und Endabnehmer: Verbraucherinnen und 
Verbraucher sowie alle natürlichen oder juristischen Personen mit 
Wohnsitz oder Niederlassung in der Schweiz, die ein Produkt im 
Rahmen ihrer gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit nutzen und dieses 
in der an sie gelieferten Form nicht erneut in Verkehr bringen;
n. Inverkehrbringerinnen und Inverkehrbringer: natürliche oder juristische 
Personen, die Produkte und Bestandteile beruflich oder gewerblich 
herstellen oder zur gewerblichen Abgabe einführen oder in der Schweiz 
beziehen und sie gewerblich abgeben;
o. Händlerinnen und Händler: natürliche oder juristische Personen, die 
Produkte und Bestandteile in der Schweiz beziehen und sie gewerblich 
abgeben;
p. Stand der Technik: der aktuelle Entwicklungsstand von Verfahren, 
Einrichtungen und Betriebsweisen, der:
1. bei vergleichbaren Anlagen oder Tätigkeiten im In- oder Ausland 
erfolgreich erprobt ist oder bei Versuchen erfolgreich eingesetzt wurde 
und nach den Regeln der Technik auf andere Anlagen oder Tätigkeiten 
übertragen werden kann, und
2. für einen mittleren und wirtschaftlich gesunden Betrieb der 
betreffenden Branche wirtschaftlich tragbar ist.

Begründung Neu wird in der VerpV zwischen Herstellerinnen und Herstellern und 
Händle- rinnen und Händlern unterschieden. Der bisher verwendete Begriff 
des Inverkehrbringers würde die Lesbarkeit und die Kohärenz mit anderen 
gesetzlichen Grundlagen wesentlich verbessern.
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Titel Art. 3 Allgemeine Anforderungen an Verpackungen

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die mit 
Ware befüllte Verpackungen abgeben, stellen sicher, dass Verpackungen, 
soweit technisch möglich und wirtschaftlich tragbar:

a. vom Verpackungsvolumen und der Verpackungsmasse her auf das 
Mindestmass begrenzt sind, das zur Gewährleistung der erforderlichen 
Sicherheit und Hygiene der verpackten Ware angemessen ist;
b. für die Sammlung, die Behandlung und das Recycling geeignet sind 
und nicht zu erheblichen technischen Schwierigkeiten oder erheblichen 
Mehrkosten führen; und
c. einen möglichst hohen Anteil an Rezyklaten enthalten.

Begründung Eine Präzisierung ist nötig, damit der Vollzug durch die kantonalen 
Behörden einfacher wird und zudem der stofflichen Verwertung ein höheres 
Gewicht beigemessen wird.

Titel Art. 5 Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die 
verpflichtet sind, Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff 
zurückzunehmen, und von diesen beauftragte private 
Branchenorganisationen, müssen:

a. alle beteiligten Akteure der Entsorgungskette kostendeckend für 
erbrachte Leistungen entschädigen;
b. sicherstellen, dass die Entsorgungskosten durch verursachergerechte 
Beiträge gedeckt werden; diese Beiträge müssen zweckgebunden sein 
und dürfen nur für die Deckung der Entsorgungskosten verwendet 
werden;
c. sicherstellen, dass der Anteil der Getränkeverpackungen aus PET an 
der gesamten gesammelten Masse 2 Prozent nicht übersteigt;
d. stetig Massnahmen treffen, damit die Sammelquote wie auch die 
Qualität und Reinheit der Sammlung steigt;
e. nicht stofflich verwertbare Verpackungen und Behandlungsreste aus 
der Sammlung und Erstbehandlung (Sortierung) zunächst stofflich-
energetisch und dann rein energetisch im Inland verwerten. Die 
Rückführung von Mengen-Äquivalenten ist dabei ausreichend.

Begründung Durch die hier vorgeschlagene Präzisierung von Bst. e wird klar, dass die 
geforderte Verwertung für Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen 
und Hersteller nach der Sammlung und Sortierung abgeschlossen ist. 
Allfällige weitere Behandlungsrückstände, die bei späteren 
Aufbereitungsprozessen anfallen, sollen nicht mehr unter diese Regelung 
fallen. Durch die geforderte Verwertung im Inland wird sichergestellt, dass 
Sortierreste und Behandlungsrückstände nach dem Stand der Technik 
verwertet und diese Abfälle nicht unkontrolliert in Drittländer exportiert und 
auf eine nicht mehr kontrollierbare Art verwertet bzw. entsorgt – im 
schlechtesten Fall deponiert – werden.
Dieses Vorgehen wird auch bereits bei bestehenden Systemen 
angewendet, beispiels- weise in der Kooperationsvereinbarung des Kantons 
Zürich mit dem Verband Schweizer Plastic Recycler.

Titel Art. 5 Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Die Rücknahmepflichtigen nach Absatz 1 publizieren jährlich einen Bericht, 
in welchem sie die Erfüllung der Vorgaben nach Absatz 1 Buchstaben a–e 
nachvollziehbar und kontrollierbar darlegen. Sie stellen diesen Bericht dem 
Bundesamt für Umwelt (BAFU) und den Kantonen zu.

Begründung --
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Titel Art. 20 Mitteilungspflicht betreffend Getränkeverpackungen

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Herstellerinnen und Hersteller von Getränken müssen dem BAFU nach 
dessen Vorgaben jeweils bis Ende Februar mitteilen:

a.das im Vorjahr für den Inlandverbrauch hergestellte oder eingeführte 
Getränkevolumen, aufgegliedert nach Mehrweg- und 
Einwegverpackungen, nach Verpackungsmaterialien und Getränkearten;
b.das Gewicht der verwertbaren Einwegverpackungen (einschliesslich 
Getränkekartons), die für die im Vorjahr für den Inlandverbrauch 
hergestellten oder eingeführten Getränke verwendet wurden, 
aufgegliedert nach Verpackungsmaterialien und Getränkearten.

c. (neu): Verpackungen aus Kunststoff aufgelistet nach den verschiedenen 
Polymeren, insbesondere PET, PE, PP, PS, PVC. 
2 (neu): Das BAFU stellt entsprechende digitale Vorlagen zur Erfüllung der 
Mitteilungspflicht zur Verfügung.
3 (neu): Das BAFU publiziert die Mengen der eingesetzten 
Verpackungsmaterialien in aggregierter Form jährlich.

Begründung Die Vorgaben von Art. 20 sind den Vorgaben in Art. 21 und 22 
anzugleichen. Die unterschiedlichen Verpackungsarten sind gleich zu 
behandeln.

Titel Art. 23 Mitteilung an private Meldestellen, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Mitteilungspflichtige können die Angaben nach den Artikeln 20–22 auch bis 
Ende Februar privaten Meldestellen mitteilen. In diesem Fall müssen sie 
dafür sorgen, dass die Meldestellen die Angaben zusammenfassen und 
dem BAFU jeweils bis Ende April mitteilen.

Begründung Antrag: Die Kriterien und Anforderungen an die privaten Meldestellen sind 
zu präzisieren.

Begründung: Sowohl in der Verordnung als auch in den Erläuterungen 
fehlen Ausführungen zur Art bzw. zu Anforderungen an die privaten 
Meldestellen. Es ist dementsprechend nicht ausreichend klar, wer diese 
Aufgaben zukünftig wahrnehmen soll.
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Staatskanzlei des Kantons Schaffhausen

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Der Kanton Schaffhausen begrüsst die vorgesehenen Revisionen der VVEA 
und der VerpV grundsätzlich. Er stützt sich dabei insbesondere auf die 
Stellungnahme der Konferenz der Umweltämter der Schweiz (KVU) und 
schliesst sich dieser grossmehrheitlich an. 

Die vorgesehenen Anpassungen der VVEA leisten einen wichtigen Beitrag zur 
kreislaufgerechten Abfallwirtschaft. Positiv zu werten ist insbesondere, dass 
die Priorisierung der stofflichen vor der energetischen Verwertung in der VVEA 
verankert wurde. Die Zuteilung von Verbrennungsrückständen aus Anlagen zur 
thermischen Behandlung zur Kategorie der Siedlungsabfälle trägt zur Klärung 
diverser wettbewerbsrechtlicher Fragen in Bezug auf deren Behandlung im 
Inland bei. Ein verstärkter Fokus auf die Fremdstoffausschleusung und die 
Ausweitung der Separatsammlung auf biogene Abfälle aus Industrie und 
Gewerbe sind aus Sicht des Kantons Schaffhausen zielführend.

Anhang: Stellungnahme Kt. SH_VNL UVEK betreffend Verordnun.pdf
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Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme1

Titel Art. 3 Bst. n.-r

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag n.Wiederverwendung: Verfahren, bei dem Abfallbestandteile, die keine 
Abfälle sind oder ihre Abfalleigenschaft nach dem Durchlaufen eines 
Verwertungsverfahrens verloren haben, wieder für denselben oder einen 
vergleichbaren Zweck eingesetzt werden, für den sie ursprünglich bestimmt 
waren;

o.Vorbereitung zur Wiederverwendung: Verwertungsverfahren, bei dem 
Abfälle durch Behandlungsschritte wie Prüfung, Reinigung, Reparatur so 
aufbereitet werden, dass sie wiederverwendet werden können;
p.Stoffliche Verwertung: Verwertungsverfahren, bei dem die stofflichen 
Eigenschaften von Abfällen genutzt werden, indem die Abfälle so 
behandelt werden, dass sie als Sekundärrohstoffe wieder eingesetzt 
werden können;
q.Stofflich-energetische Verwertung: Verwertungsverfahren, bei dem 
Abfälle gleichzeitig sowohl stofflich als auch energetisch verwertet 
werden;
r.Energetische Verwertung: Verwertungsverfahren, bei dem Abfälle im 
Rahmen ihrer Entsorgung als Energiequelle genutzt werden.

Begründung Gegenstände und deren Bestandteile, die keine Abfälle sind, gehören nicht 
in den Geltungsbereich der Abfallverordnung

Die Ausweitung des Begriffs Verwertungsverfahren auf Prüfung und 
Reinigung von Gegenständen (Art. 3 Bst. n-r VVEA) führt zudem zu einem 
nicht absehbaren Mehraufwand für die Kantone im Vollzug ohne 
ersichtlichen umweltrelevanten Nutzen.

Titel Art. 13 Abs. 1 und 4

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1 Die Kantone sorgen dafür, dass verwertbare Anteile von 
Siedlungsabfällen nach Artikel 3 Buchstabe a Ziffern 1–3 wie Glas, Papier, 
Karton, Metalle, biogene Abfälle und Textilien so weit wie möglich getrennt 
gesammelt und für die Wiederverwendung vorbereitet oder stofflich 
verwertet werden.
4 Die Inhaberinnen und Inhaber von Abfällen aus Unternehmen mit 250 
oder mehr Vollzeitstellen müssen verwertbare Anteile ihrer Abfälle, die von 
der Zusammensetzung her mit Siedlungsabfällen nach Artikel 3 Buchstabe 
a Ziffern 1–3 vergleichbar sind, so weit wie möglich und sinnvoll getrennt 
sammeln und für die Wiederverwendung vorbereiten oder stofflich 
verwerten.

Begründung Antrag
Da sich die Zuständigkeit der Kantone nur auf die inländische Verwertung 
beschränkt, ist insbesondere bei den Textilien durch das Bundesamt für 
Umwelt (BAFU) sicherzustellen, dass diese im Falle eines Exports ebenfalls 
einer Wiederverwendung analog der Schweiz zugeführt werden.

Begründung
Es muss gewährleistet sein, dass Textilien nicht als Lappen enden oder auf 
einer Deponie landen. Dabei sind die inländischen Textil-
Sammelorganisation, auf deren Tätigkeiten die Kantone keinen Einfluss 
haben, in die Pflicht zu nehmen. Allenfalls ist eine Bewilligungspflicht für 
Textilexporte vorzusehen.
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Titel Art. 32 Abs. 2 Bst. a und g

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 2 Inhaberinnen und Inhaber von Anlagen müssen diese so betreiben, dass:
a.von Siedlungsabfällen nach Artikel 3 Buchstabe a Ziffern 1–3 und 
Abfällen vergleichbarer Zusammensetzung mindestens 55 Prozent des 
Energiegehalts ausserhalb der Anlagen genutzt wird;
g.bei Anlagen, in denen Siedlungsabfälle nach Artikel 3 Buchstabe a 
Ziffern 1–3 oder Abfälle vergleichbarer Zusammensetzung verbrannt 
werden, Metalle aus der Filterasche zurückgewonnen werden.

Begründung Gleichzeitig erachten wir es als kritisch, dass bei bestehenden thermischen 
Verwertungsanlagen die Nutzung von CO2 aus Rauchgas neu nicht mehr 
als Energienutzung ausserhalb der Anlagen gelten soll (Art. 32 Abs. 2 Bst. a 
VVEA).

Titel Änderung anderer Erlasse: 1. Ordnungsbussenverordnung vom 16. Januar 
2019:

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Ebenso erscheint die Erweiterung der Litteringbussen auf grössere Mengen 
bis 110 Liter mit Blick auf den administrativen Aufwand als sinnvoll. Die 
Schaffhauser Gemeinden verfügen bereits heute über die Kompetenz, 
Littering zu ahnden. Dies jedoch nur, sofern dieser Tatbestand in der 
kommunalen Polizeiverordnung aufgeführt ist. Mit der Änderung der OBV 
wird diese Kompetenz allen Gemeinden übertragen, was im Sinne einer 
einheitlichen Regelung zu begrüssen ist.

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Der Kanton Schaffhausen begrüsst die vorgesehenen Revisionen der VVEA 
und der VerpV grundsätzlich. Er stützt sich dabei insbesondere auf die 
Stellungnahme der Konferenz der Umweltämter der Schweiz (KVU) und 
schliesst sich dieser grossmehrheitlich an. 

Die neue VerpV formuliert Anforderungen an die Herstellung von 
Verpackungsmaterialien und den Einsatz von Rezyklaten in neuen 
Verpackungen. Sie legt ein Augenmerk auf die Rezyklierbarkeit von 
Verpackungen und regelt flächendeckend und somit einheitlich die 
Rücknahmepflicht und Verwertung von Einwegverpackungen aus 
Kunststoffen und Getränkekartons. All dies ist aus Sicht des Kantons 
Schaffhausen ebenso zu begrüssen wie Mitteilungspflicht beim 
Inverkehrbringen, der Rücknahme und der Verwertung von Verpackungen. 
Unter Bezugnahme auf die Stellungnahme der KVU wäre allenfalls zu 
prüfen, ob die vorgesehene Ausgestaltung der Mitteilungspflicht ausreicht, 
um eine ausreichende Transparenz der Stoffströme zu gewährleisten. 
Ebenso erscheint der von der KVI eingebrachte Vorschlag, die 
Verwertungsquote für rücknahmepflichtige Einwegverpackungen aus 
Kunststoff mit einem Zielpfad zu versehen und kontinuierlich zu erhöhen, 
als zumindest prüfenswert. Dies nicht zuletzt, um zu gewährleisten, dass 
sich auch im Bereich der Produktion das Konzept «Design4Recycling» 
vermehrt durchsetzt. Dies dürfte – zumindest mittel- bis langfristig – 
wiederum dem verarbeitenden Gewerbe zugutekommen. Gleichzeitig gilt es 
festzuhalten, dass sich eine Abschätzung der Auswirkungen auf einzelne 
Unternehmen als relativ schwierig erweist. Im Sinne einer 
verhältnismässigen Umsetzung begrüsst es der Kanton Schaffhausen 
daher, dass nicht alle Verkaufsstellen zwingend auch als Rücknahmestellen 
fungieren müssen (Art. 4 Abs. 1 Bst. a VerpV) und dass auf die technische 
und wirtschaftliche Machbarkeit bei den Anforderungen an Verpackungen 
geachtet wurde. Schliesslich ist der Ausbau der VEG bei Glas aus Sicht des 
Kantons Schaffhausen angezeigt, um die Gemeinden finanziell zu entlasten.
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Staatskanzlei des Kantons St. Gallen

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Wir begrüssen die grundsätzliche Stossrichtung der beiden 
Verordnungsanpassungen. Die vorgeschlagenen Anpassungen der VVEA 
können einen wichtigen Beitrag zur kreislaufgerechten Abfallwirtschaft leisten. 
Insbesondere ist es positiv, dass die stoffliche vor der energetischen 
Verwertung verankert wurde.$

Wir begrüssen die Revision der VVEA grundsätzlich und stützen uns mit der 
nachfolgenden Stellungnahme auf die Einschätzungen des Vorstands des 
Cercle déchets. Die vorliegenden Anpassungen leisten einen wichtigen Beitrag 
zur kreislaufgerechten Abfallwirtschaft. Insbesondere ist es positiv, dass die 
stoffliche vor der energetischen Verwertung verankert wurde. Ausserdem klärt 
die Zuteilung von Verbrennungsrückständen aus Anlagen zur thermischen 
Behandlung zur Kategorie der Siedlungsabfälle diverse wettbewerbsrechtliche 
Fragen in Bezug auf die Behandlung im Inland. Ebenso wird der Fokus auf 
eine Fremdstoffausschleusung und Ausweitung der Separatsammlung auf 
biogene Abfälle aus Industrie und Gewerbe als dringend notwendig erachtet. 
Die Erweiterung der Litteringbussen auf grössere Mengen bis 110 Liter 
erscheint uns mit Blick auf den administrativen Aufwand ebenfalls sinnvoll.
Insbesondere folgende Punkte der Vorlage erachten wir allerdings als kritisch:
•Bei bestehenden thermischen Verwertungsanlagen soll die Nutzung von CO2 
aus Rauchgas neu nicht mehr als Energienutzung ausserhalb der Anlagen 
gelten. 
•Die Ausweitung des Begriffs Verwertungsverfahren auf Prüfung und 
Reinigung von Gegenständen führt zu einem nicht absehbaren Mehraufwand 
für die Kantone im Vollzug ohne ersichtlichen umweltrelevanten Nutzen.
•Begriffe werden innerhalb der Verordnung teilweise nicht einheitlich 
verwendet (insbesondere Art. 10 und Art. 13 Abs. 1). Beispielsweise wird 
sowohl die «energetische» als auch die «thermisch» Verwertung verwendet.

Anhang: Verordnungspaket Umwelt Fruehling 2026 Stellungnahme SG an UVEK.pdf
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Anhang: Beilage detaillierte Stellungnahme SG zu einzelnen Verordnungsartikeln Verordnungspaket Umwelt Frühling 2026.
pdf
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Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme1

Titel Variante 1 betreffend Art. 3 Bst. a Ziff. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Ein umsetzbarer Vollzug ist nur bei Variante 1 gewährleistet. Da KVAs 
öffentlich-rechtliche Anlagen sind, ist Variante 1 zu bevorzugen.

Titel Variante 2 betreffend Art. 3 Bst. a Ziff. 4

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag In dieser Verordnung bedeuten:
a.Siedlungsabfälle:

4. Rückstände aus Abfällen nach den Ziffern 1–3, die bei der 
thermischen Behandlung anfallen, bis und mit deren Verwertung oder 
Ablagerung;

Begründung --

Titel Art. 3 Bst. n.-r

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag n.Wiederverwendung: Verfahren, bei dem Gegenstände und deren 
Bestandteile, die keine Abfälle sind oder ihre Abfalleigenschaft nach dem 
Durchlaufen eines Verwertungsverfahrens verloren haben, wieder für 
denselben oder einen vergleichbaren Zweck eingesetzt werden, für den sie 
ursprünglich bestimmt waren;

o.Vorbereitung zur Wiederverwendung: Verwertungsverfahren, bei dem 
Abfälle durch Behandlungsschritte wie Prüfung, Reinigung, Reparatur so 
aufbereitet werden, dass sie wiederverwendet werden können;
p.Stoffliche Verwertung: Verwertungsverfahren, bei dem die stofflichen 
Eigenschaften von Abfällen genutzt werden, indem die Abfälle so 
behandelt werden, dass sie als Sekundärrohstoffe wieder eingesetzt 
werden können;
q.Stofflich-energetische Verwertung: Verwertungsverfahren, bei dem 
Abfälle gleichzeitig sowohl stofflich als auch energetisch verwertet 
werden;
r.Energetische Verwertung: Verwertungsverfahren, bei dem Abfälle im 
Rahmen ihrer Entsorgung als Energiequelle genutzt werden.

Begründung Werden Behandlungsschritte wie «Prüfung» und «Reinigung» als Verfahren 
zur Abfallbehandlung bzw. 
-aufbereitung definiert, führt dies in der Praxis zu einer nicht absehbaren 
Zunahme von Abfallbetrieben, die gemäss den aktuell gültigen Erlassen im 
Abfallrecht einer Bewilligungspflicht durch die Kantone unterstehen.
Während Prüfungen oder auch Reinigungen. direkt vor Ort oder in einem 
Betrieb A stattfinden können, kann die Reparatur eines Gegenstands oder 
Geräts – nach einer initialen Prüfung und allfälligen – oft auch zentral in 
einem Reparaturbetrieb B durchgeführt werden. In anderen Fällen führt ein 
Betrieb C aber auch alle Schritte durch. Die Definition von einem Betrieb A 
als Abfallbetrieb, weil er gemäss Definition eine Abfall-Behandlung bzw. -
Aufbereitung durchführt, zieht somit sämtliche Pflichten für nk/ak Betriebe 
nach sich, wie beispielsweise eine jährliche Abfallmeldung oder bei ak-
Abfällen eine VeVA Bewilligung mit regelmässiger kantonaler Kontrolle vor 
Ort.

Antrag: Um dies zu vermeiden, schlagen wir entweder eine Anpassung von 
Art. 12 (s. nachfolgend) oder aber eine Anpassung der Definition in Art. 3 
Bst. n vor.

Titel Art. 10 Pflicht zur thermischen Behandlung

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 12 Allgemeine Verwertungspflicht nach dem Stand der Technik

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1 Abfälle sind für die Wiederverwendung vorzubereiten oder stofflich zu 
verwerten, wenn dies technisch möglich und wirtschaftlich tragbar ist und 
die Umwelt weniger belastet als:

a.eine andere Entsorgung; oder
b.die Herstellung neuer Produkte.

2 Die Vorbereitung zur Wiederverwendung und die stoffliche Verwertung 
nach Absatz 1 müssen nach dem Stand der Technik erfolgen.
3 Ist eine Vorbereitung zur Wiederverwendung oder eine stoffliche 
Verwertung nach dem Stand der Technik nicht möglich, sind die Abfälle 
vorrangig stofflich-energetisch und dann rein energetisch zu verwerten.
4 (neu) Betriebe und Betriebsstätten, die bewegliche Sachen (wie Güter, 
Waren, Produkte, Gegenstände) entgegennehmen und zwischenlagern, um 
sie im Hinblick auf eine Wiederverwendung lediglich zu prüfen und zu 
reinigen, bevor sie weitergegeben oder weiterverkauft werden, werden von 
der Bewilligungspflicht nach Art. 8 VeVA und der Berichterstattung nach Art. 
27 VVEA befreit.

Begründung Werden Behandlungsschritte wie «Prüfung» und «Reinigung» als Verfahren 
zur Abfallbehandlung bzw. -aufbereitung definiert, führt dies in der Praxis zu 
einer nicht absehbaren Zunahme von Abfallbetrieben, die gemäss den 
aktuell gültigen Erlassen im Abfallrecht einer Bewilligungspflicht durch die 
Kantone unterstehen.
Während Prüfungen oder auch Reinigungen direkt vor Ort oder in einem 
Betrieb A stattfinden können, kann die Reparatur eines Gegenstands oder 
Geräts – nach einer initialen Prüfung und allfälligen – oft auch zentral in 
einem Reparaturbetrieb B durchgeführt werden. In anderen Fällen führt ein 
Betrieb C aber auch alle Schritte durch. Die Definition von einem Betrieb A 
als Abfallbetrieb, weil er gemäss Definition eine Abfall-Behandlung bzw. -
Aufbereitung durchführt, zieht somit sämtliche Pflichten für nk/ak Betriebe 
nach sich, wie beispielsweise eine jährliche Abfallmeldung oder bei ak-
Abfällen eine VeVA Bewilligung mit regelmässiger kantonaler Kontrolle vor 
Ort. Um dies zu vermeiden, schlagen wir entweder eine Anpassung von Art. 
12 (s. nachfolgend) oder aber eine Anpassung der Definition in Art. 3 Bst. n 
vor.

Antrag zum Titel: 
Anpassung zu Allgemeine Verwertungspflicht (Streichen von "nach dem 
Stand der Technik")

Titel Art. 13 Abs. 1 und 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14 Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14a Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 22 Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 24 Abs. 1 zweiter Satz

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 31 Bst. c

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Anlagen zur thermischen Behandlung von Abfällen dürfen errichtet oder in 
ihrer Kapazität erweitert werden, wenn die baulichen Einrichtungen 
gewährleisten, dass:

c. bei Anlagen, mindestens 80 Prozent des Energiegehalts ausserhalb 
der Anlagen genutzt wird; die Nutzung von Energie zur Abscheidung von 
CO2 aus dem Rauchgas gilt als Nutzung ausserhalb der Anlagen.

Begründung Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb nur bei der energetischen Verwertung 
von Siedlungsabfällen (KVA) Vorgaben zur energetischen Effizienz gemacht 
werden. Die Vorgaben sollten für alle thermischen / energetischen 
Verwertungsanlagen (z. B. Altholzverbrennungen) gelten. Insbesondere 
neue Anlagen sind energetisch optimiert zu betreiben.

Titel Art. 32 Abs. 2 Bst. a und g

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 2 Inhaberinnen und Inhaber von Anlagen müssen diese so betreiben, dass:
a.von Abfällen mindestens 55 Prozent des Energiegehalts ausserhalb 
der Anlagen genutzt wird; die Nutzung von Energie zur Abscheidung von 
CO2 aus dem Rauchgas gilt als Nutzung ausserhalb der Anlagen;
g.bei Anlagen Metalle aus der Filterasche zurückgewonnen werden.

Begründung Es ist nicht nachvollziehbar, wieso nur bei der energetischen Verwertung 
von Siedlungsabfällen (KVA) Vorgaben zur energetischen Effizienz gemacht 
werden. Die Vorgaben sollten für alle thermischen / energetischen 
Verwertungsanlagen (z. B. Altholzverbrennungen) gelten. 
Neu fällt in Art. 32 Abs. 2 Bst. a die Nutzung von Energie zur Abscheidung 
von CO2 aus dem Rauchgas als Nutzung ausserhalb der Anlagen weg. Der 
erläuternde Bericht geht auf diese Änderung nicht ein und für uns ist sie 
nicht nachvollziehbar: Es ist absehbar, dass thermische 
Verwertungsanlagen einen beträchtlichen Anteil ihrer Energie für die CO2 
Abscheidung aufwenden werden müssen und der bisherige 
Energienutzungsgrad dadurch sinken wird. Dies gilt es zu berücksichtigen. 
Um die Klimaziele zu erfüllen, braucht es CO2-Abscheidung bei grossen 
Punktquellen wie thermischen Kehrichtverwertungsanlagen.
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Titel Art. 34 Betrieb

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1 In Kompostierungs- und Vergärungsanlagen müssen biogene Abfälle 
verrottet oder vergärt werden, die sich aufgrund ihrer Eigenschaften, 
insbesondere ihrer Nährstoff-, Schadstoff- und Fremdstoffgehalte, für das 
entsprechende Verfahren und für die Verwertung als Dünger im Sinne von 
Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a der Dünger-Verordnung vom 1. November 
2023 (DüV) eignen. Ausgenommen vom Erfordernis der Eignung als 
Dünger sind Abfälle, die in Anlagen zur Co-Vergärung in 
Abwasserreinigungsanlagen vergärt werden.
2 Sortenreine sowie nährstoffreiche biogene Abfälle, die sich aufgrund ihrer 
Inhaltsstoffe (insbesondere Stickstoff, Phosphor, Kalium) explizit für die 
Herstellung von Düngern eignen, müssen vorrangig in Kompostierungs- und 
Vergärungsanlagen ausserhalb von Abwasserreinigungsanlagen verwertet 
werden.
3 Verpackte biogene Abfälle dürfen in Kompostierungs- und 
Vergärungsanlagen nach Absatz 1 ausserhalb von 
Abwasserreinigungsanlagen nur verrottet oder vergärt werden, wenn:

a.die Verpackung sowie die Kennzeichnung biologisch abbaubar sind 
und sich für das entsprechende Verfahren eignen; oder
b.die Verpackung sowie die Kennzeichnung vorrangig vor oder 
spätestens während der Verrottung oder Vergärung möglichst 
vollständig entfernt werden.

4 Im Übrigen gelten die Vorschriften der DüV und der ChemRRV betreffend 
Kompost und Gärgut.

Begründung Die Streichung der Mengenschwelle hat keine Auswirkungen auf den 
Vollzug. Der Hinweis auf den Fremdstoffgehalt bzgl. der Eignung ist sehr 
wertvoll, insbesondere um Annahmekriterien auf den Anlagen zu definieren 
bzw. ungeeignete Abfälle zurückzuweisen. Die damit implizierte 
verursachergerechte Weiterverrechnung von Aufwendungen zur 
Fremdstoffabscheidung hilft den Verwertungsanlagen. Wir verweisen 
zudem darauf, dass gemäss Art. 34 Abs. 1 VVEA und in Verbindung mit Art. 
9 der Düngerverordnung (DüV) biogenes Material mit zu hohen PFAS-
Rückständen nicht in Kompostierungs- und Vergärungsanlagen verrottet 
oder vergärt werden darf, wenn die entstehenden Produkte als Dünger 
verwendet werden, wobei hierzu zurzeit noch keine verbindlichen 
numerischen Höchstwerte vorliegen.
Die Erweiterung um Kennzeichnungen neben Verpackungen präzisiert den 
Begriff der verpackten biogenen Abfälle und nimmt die Abgeberinnen und 
Abgeber sowie Produzentinnen und Produzenten in die Pflicht. 
Absatz 2: Die Betriebskonzepte der Abwasserreinigungsanlagen beinhalten 
die Vergärung energiereicher Abfälle. Es handelt sich dabei vorwiegend um 
Fette und Öle sowie Abscheiderinhalte, die als «sortenrein und 
nährstoffreich» definiert werden. Auch bisher sah die VVEA aufgrund der 
Abfallhierarchie schon vor, dass die stoffliche Verwertung vor der 
energetischen Verwertung steht. Eine Präzisierung von «sortenrein und 
nährstoffreich» in Bezug auf die stoffliche Verwertung in Vergärungsanlagen 
wäre jedoch sinnvoll.

Titel Art. 36 Abs. 2 Bst. c

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 49

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --



323 / 2947

Titel Anhang 4: Anforderungen an Abfälle für die Herstellung von Zement und 
Beton, Ziff. 2.4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Anhang 5: Anforderungen an Abfälle zur Ablagerung, Ziff. 3.1 Bst. a–b

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Anhang 5: Anforderungen an Abfälle zur Ablagerung, Ziff. 4.1 Bst. a

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Anhang 5: Anforderungen an Abfälle zur Ablagerung, Ziff. 4.3 Einleitungssatz

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Anhang 7: Anforderungen an Holzabfälle zur stofflichen und thermischen 
Verwertung

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Anforderungen an Holzabfälle zur stofflichen und energetischen Verwertung
Ziff. 2 Titel und Einleitungssatz
2Energetische Verwertung von Holzabfällen
Holzabfälle dürfen in Altholzfeuerungen energetisch verwertet werden, 
wenn sie die nachfolgenden Grenzwerte (Gesamtgehalte) nicht 
überschreiten:

Begründung Im Titel von Anhang 7 ist zwecks Einheitlichkeit "thermische Verwertung" 
durch "energetische Verwertung" zu ersetzen.

Titel Änderung anderer Erlasse: 1. Ordnungsbussenverordnung vom 16. Januar 
2019:

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Es erscheint uns insbesondere zur administrativen Vereinfachung sinnvoll, 
die Ablagerung von Siedlungsabfällen bis zu einer Menge von 110 Litern 
ebenfalls über die Ordnungsbussen zu sanktionieren. Wir weisen jedoch 
darauf hin, dass es sich in diesen Fällen streng genommen nicht mehr um 
Littering, sondern um illegale Entsorgung handelt.

Titel Änderung anderer Erlasse: 2. Luftreinhalte-Verordnung vom 16. Dezember 
1985: Anhang 2 Ziff. 842 Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)



324 / 2947

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Wir begrüssen die vorliegen Totalrevision und die Entwicklung hin zu einer 
generellen Verpackungsverordnung. Diese Rückmeldung stützt sich auf die 
Einschätzung des Vorstands des Cercle déchets. Die Verordnung stellt 
erstmals grundlegende Anforderungen an die Herstellung von 
Verpackungsmaterialien und den Einsatz von Rezyklaten in neuen 
Verpackungen und legt ein Augenmerk auf die Rezyklierbarkeit von 
Verpackungen. Mit der VerpV wird flächendeckend und somit einheitlich die 
Rücknahmepflicht und Verwertung von Einwegverpackungen aus 
Kunststoffen und Getränkekartons geregelt. Der Ausbau der VEG bei Glas 
ist dringend notwendig, um die Gemeinden finanziell zu entlasten. Die 
Mitteilungspflicht beim Inverkehrbringen, der Rücknahme und der 
Verwertung von Verpackungen ist zu begrüssen, aus unserer Sicht aber 
unzureichend, um eine ausreichende Transparenz der Stoffströme zu 
gewährleisten. Die Verwertungsquote für rücknahmepflichtige 
Einwegverpackungen aus Kunststoff soll mit einem Zielpfad versehen und 
bis 2040 kontinuierlich erhöht werden. Dies gewährleistet, dass auch im 
Bereich der Produktion das Design4Recycling vermehrt, aufgenommen und 
umgesetzt werden muss.
Der Vollzug der Verpackungsverordnung liegt weiterhin bei den Kantonen, 
analog zur bisherigen Verordnung über Getränkeverpackungen. Durch den 
erweiterten Geltungsbereich auf alle Verpackungen ist jedoch mit einer 
spürbaren Mehrbelastung in den kantonalen Vollzugsstellen zu rechnen. 
Obwohl der erläuternde Bericht diese Mehrbelastung als nicht relevant 
bewertet, gehen wir angesichts der Vielzahl und Dichte der zu 
kontrollierenden Bestimmungen sowie der grossen Anzahl betroffener 
Betriebe von einer spürbaren Mehrbelastung aus. Zusätzliche 
Kontrollaufgaben können nur mit entsprechender personeller und 
finanzieller Ressourcenbereitstellung übernommen werden.

Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme2

Titel Art. 1 Gegenstand und Geltungsbereich

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 2 Begriffe

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag In dieser Verordnung bedeuten:
a. Verpackungen und Verpackungsbestandteile: aus beliebigen 
Materialien hergestellte Produkte zur Aufnahme, zum Schutz, zur 
Handhabung, zur Lieferung oder Darbietung von Waren;
b. Mehrwegverpackungen: Verpackungen, die zur Wiederverwendung 
vorgesehen sind;
c. Einwegverpackungen: Verpackungen, die zur einmaligen Verwendung 
vorgesehen sind;
d. Getränkeverpackungen: Verpackungen für flüssige Lebensmittel, die 
zum Trinken bestimmt sind;
e. Getränkekartons: Getränkeverpackungen, die mehrheitlich aus Karton 
und zu geringen Anteilen aus Kunststoff bestehen und teilweise 
Aluminium beinhalten können;
f. Verpackungen aus Kunststoff: alle Verpackungen aus einem oder 
mehreren Kunststoff-Polymeren; ausgenommen sind 
Getränkeverpackungen aus Polyethylenterephthalat (PET);
g. Serviceverpackungen: Verpackungen, die für die Befüllung in der 
Verkaufsstelle vorgesehen sind, sofern sie eine Verpackungsfunktion 
erfüllen;
h. stoffliche Verwertung: die Herstellung neuer Verpackungen oder 
anderer Produkte aus gebrauchten Verpackungen (Recycling);
i. Rezyklate: Materialien, die durch Recyclingverfahren gewonnen 
wurden und Primärrohstoffe ersetzen;
j. Verwertungsquote: der prozentuale Anteil der während eines 
Kalenderjahres zu Rezyklaten verwerteten Verpackungen am gesamten 
für die Verwendung im Inland abgegebenen Gewicht der Verpackungen 
aus dem verwendeten Material;
k. Behandlungsreste: Materialien aus der Behandlung von separat 
gesammelten Abfällen, welche nicht stofflich verwertet werden können;
l. Verbraucherinnen und Verbraucher: natürliche Personen, die zu 
Zwecken handeln, die ausserhalb ihrer gewerblichen, geschäftlichen 
oder beruflichen Tätigkeiten liegen;
m. Endabnehmerinnen und Endabnehmer: Verbraucherinnen und 
Verbraucher sowie alle natürlichen oder juristischen Personen mit 
Wohnsitz oder Niederlassung in der Schweiz, die ein Produkt im 
Rahmen ihrer gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit nutzen und dieses 
in der an sie gelieferten Form nicht erneut in Verkehr bringen;
n. Inverkehrbringerinnen und Inverkehrbringer: natürliche oder juristische 
Personen, die Produkte und Bestandteile beruflich oder gewerblich 
herstellen, zur gewerblichen Abgabe einführen oder in der Schweiz 
beziehen und sie gewerblich abgeben;
p. Stand der Technik: der aktuelle Entwicklungsstand von Verfahren, 
Einrichtungen und Betriebsweisen, der:
1. bei vergleichbaren Anlagen oder Tätigkeiten im In- oder Ausland 
erfolgreich erprobt ist oder bei Versuchen erfolgreich eingesetzt wurde 
und nach den Regeln der Technik auf andere Anlagen oder Tätigkeiten 
übertragen werden kann, und
2. für einen mittleren und wirtschaftlich gesunden Betrieb der 
betreffenden Branche wirtschaftlich tragbar ist.

Begründung Neu wird in der VerpV zwischen Herstellerinnen und Hersteller und 
Händlerinnen und Händler unterschieden. Der bisher verwendete Begriff 
des Inverkehrbringers würde die Lesbarkeit und die Kohärenz mit anderen 
gesetzlichen Grundlagen wesentlich erhöhen.
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Titel Art. 3 Allgemeine Anforderungen an Verpackungen

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die mit 
Ware befüllte Verpackungen abgeben, stellen sicher, dass Verpackungen, 
soweit technisch möglich und wirtschaftlich tragbar:

a. vom Verpackungsvolumen und der Verpackungsmasse her auf das 
Mindestmass begrenzt sind, das zur Gewährleistung der erforderlichen 
Sicherheit und Hygiene der verpackten Ware angemessen ist;
b. für Sammlung, Behandlung und dem Recycling geeignet sind bei der 
Sammlung, Behandlung; und
c. einen möglichst hohen Anteil an Rezyklaten enthalten.

Begründung Bei diesem Antrag ist der Vollzug durch die kantonalen Behörden unklar. 
Ferner müsste insbesondere Buchstabe b angepasst werden, um seine 
Wirksamkeit zu erhöhen: Die thermische Verwertung ist für Verpackungen 
grundsätzlich der günstigere Weg, insbesondere im Winter. Eine stärkere 
Formulierung fördert ausserdem Design4Recycling.

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 5 Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die 
verpflichtet sind, Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff 
zurückzunehmen, und von diesen beauftragte private 
Branchenorganisationen, müssen:

a. alle beteiligten Akteure der Entsorgungskette kostendeckend für 
erbrachte Leistungen entschädigen;
b. sicherstellen, dass die Entsorgungskosten durch verursachergerechte 
Beiträge gedeckt werden; diese Beiträge müssen zweckgebunden sein 
und dürfen nur für die Deckung der Entsorgungskosten verwendet 
werden;
c. sicherstellen, dass der Anteil der Getränkeverpackungen aus PET an 
der gesamten gesammelten Masse 2 Prozent nicht übersteigt;
d. stetig Massnahmen treffen, damit die Sammelquote wie auch die 
Qualität und Reinheit der Sammlung steigt;
e. nicht stofflich verwertbare Verpackungen und Behandlungsreste aus 
der Sammlung und Erstbehandlung (Sortierung) zunächst stofflich-
energetisch und dann rein energetisch im Inland verwerten. Die 
Rückführung von Mengen-Äquivalente ist dabei ausreichend.

Begründung Durch die Präzisierung unter Bst. e wird klar, dass die geforderte 
Verwertung für Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und 
Hersteller nach der Sammlung und Sortierung abgeschlossen ist. Allfällige 
weitere Behandlungsrückstände, die bei späteren Aufbereitungsprozessen 
anfallen, sollen nicht mehr unter diese Regelung fallen. Durch die geforderte 
Verwertung im Inland wird sichergestellt, dass Sortierreste und 
Behandlungsrückstände nach dem Stand der Technik verwertet und nicht 
unkontrolliert in Drittländer exportiert werden. Dieses Vorgehen wird auch 
bereits bei bestehenden Systemen angewendet (beispielsweise KUH-Bag). 
Ausserdem ist es sinnvoll, den unter Absatz 2 geforderten Bericht um die 
Verwertungsquote gemäss Art. 6 Abs. 1 zu ergänzen, damit alle für die 
Transparenz notwendigen Unterlagen in einem Bericht vorliegen.

Titel Art. 5 Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Die Rücknahmepflichtigen nach Absatz 1 publizieren jährlich einen Bericht, 
in welchem sie die Erfüllung der Vorgaben nach Absatz 1 Buchstaben a-e 
sowie Art. 6 Abs. 1 nachvollziehbar und kontrollierbar darlegen. Sie stellen 
diesen Bericht dem Bundesamt für Umwelt (BAFU) zu. Sie behalten 
Nachweise und Berechnungen von Kennzahlen für 5 Jahre auf und 
gewähren der Behörde auf Nachfrage Einsicht.

Begründung Siehe Abs. 1
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Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1 Die Verwertungsquote bei rücknahmepflichtigen Getränkekartons muss 
mindestens 70 Prozent betragen, jene bei rücknahmepflichtigen 
Einwegverpackungen aus Kunststoff mindestens 55 Prozent und ab 2040 
70 Prozent.

Begründung Gemäss erläuterndem Bericht hat der VSPR das Ziel langfristig höhere 
Verwertungsquoten zu erreichen. Auch die EU hat in der 
Verpackungsverordnung für die Zukunft höhere Verwertungsquoten 
gefordert. Die Quoten in Art. 6 Abs. 1 VerpV sind diesem Ziel entsprechend 
zu setzen. Allenfalls wäre für die Zielsetzung eine Unterscheidung zwischen 
Sammel- und Industrierückführungsquote prüfenswert, da die Sammelquote 
einen entscheidenden Einfluss auf die Verwertungsquote hat.
Für Abs. 2 ist eine Präzisierung notwendig. Es ist unklar, ob die 
Verwertungsquoten gesamthaft (und im Durchschnitt) für 
rücknahmepflichtige Einwegverpackungen gilt oder ob pro Fraktion 
(aufgelistet nach den verschiedenen Polymeren, insbesondere PET, PE, 
PP, PS, PVC) eine Verwertungsquote von mind. 55 % erreicht werden 
muss, um die Massnahmen VEG und allenfalls Pfand zu vermeiden. Für 
den zweiten Fall (pro Fraktion) ist unklar, wie für eine Fraktion die in Abs. 2 
genannten Massnahmen angewandt werden sollen.

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 10 Verwendung der Gebühr

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 11 Zahlungen an Dritte, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 11 Zahlungen an Dritte, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 11 Zahlungen an Dritte, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 12 Rückerstattung, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 12 Rückerstattung, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 12 Rückerstattung, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 13 Organisation, Abs. 5

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 15 Verfahren

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 16 Kennzeichnung

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 18 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Einwegverpackungen aus PET und 
Metall, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 18 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Einwegverpackungen aus PET und 
Metall, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 18 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Einwegverpackungen aus PET und 
Metall, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 20 Mitteilungspflicht betreffend Getränkeverpackungen

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Herstellerinnen und Hersteller von Getränken müssen dem BAFU nach 
dessen Vorgaben jeweils bis Ende Februar mitteilen:

a.das im Vorjahr für den Inlandverbrauch hergestellte oder eingeführte 
Getränkevolumen, aufgegliedert nach Mehrweg- und 
Einwegverpackungen, nach Verpackungsmaterialien und Getränkearten;
b.das Gewicht der verwertbaren Einwegverpackungen, die für die im 
Vorjahr für den Inlandverbrauch hergestellten oder eingeführten 
Getränke verwendet wurden, aufgegliedert nach 
Verpackungsmaterialien und Getränkearten.

c. Verpackungen aus Kunststoff aufgelistet nach den verschiedenen 
Polymeren, insbesondere PET, PE, PP, PS, PVC.
2 (neu) Das BAFU stellt entsprechende digitale Vorlagen zur Erfüllung der 
Mitteilungspflicht zur Verfügung.
3 (neu) Das BAFU publiziert die Mengen der eingesetzten 
Verpackungsmaterialien in aggregierter Form jährlich.

Begründung Die Vorgaben von Art. 20 sind den Vorgaben in Art. 21 und 22 
anzugleichen. Die unterschiedlichen Verpackungsarten sind gleich zu 
behandeln.

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Gemäss Erläuterungen soll die Mitteilungspflicht über entsprechende 
elektronische Vorlagen vom BAFU (Abs. 4) möglichst einfach gestaltet sein. 
Hier ist darauf zu achten, dass darunter nicht der Detaillierungsgrad der 
Transparenz leidet.

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 5

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Das BAFU publiziert jährlich die Mengen der eingesetzten 
Verpackungsmaterialien in aggregierter Form.

Begründung Gemäss Erläuterungen soll die Mitteilungspflicht über entsprechende 
elektronische Vorlagen vom BAFU (Abs. 4) möglichst einfach gestaltet sein. 
Hier ist darauf zu achten, dass darunter nicht der Detaillierungsgrad der 
Transparenz leidet.

Titel Art. 22 Rücknahme und Verwertung, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 22 Rücknahme und Verwertung, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 2 Wer gewerbsmässig rücknahmepflichtige Einwegverpackungen verwertet, 
zur Verwertung einführt oder ausführt, muss dem BAFU für jedes 
Verpackungsmaterial jeweils bis Ende Februar für das Vorjahr das Gewicht, 
die in der Verwertungskette bis zum Ende der Abfalleigenschaft 
nachgelagerten Verwertungsunternehmungen und die Art der Verwertung 
sowie die hergestellte Menge Rezyklat mitteilen. Kunststoffe müssen 
mindestens nach den Polymeren PET, PE, PP, PS, PVC aufgegliedert 
werden.
3 (neu). Das BAFU stellt entsprechende digitale Vorlagen zur Erfüllung der 
Mitteilungspflicht zur Verfügung.
4 (neu). Das BAFU publiziert jährlich die Mengen der zurückgenommenen 
und verwerteten Verpackungsmaterialien, sowie die Länder in denen die 
Verwertung stattfindet, in aggregierter Form.

Begründung In Art. 22 sind verschiedene Absätze anzupassen im Sinne einer 
vollständigen und nachvollziehbaren Mitteilungspflicht. Dies ermöglicht die 
transparente und nachvollziehbare Erfassung von Stoffströmen.

Titel Art. 23 Mitteilung an private Meldestellen, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Mitteilungspflichtige können die Angaben nach den Artikeln 20–22 auch bis 
Ende Februar privaten Meldestellen mitteilen. In diesem Fall müssen sie 
dafür sorgen, dass die Meldestellen die Angaben zusammenfassen und 
dem BAFU jeweils bis Ende April mitteilen.

Begründung Sowohl in der Verordnung als auch in den Erläuterungen fehlen 
Ausführungen zur Art resp. zu Anforderungen an die privaten Meldestellen. 
Es ist dementsprechend nicht ausreichend klar, wer diese Aufgaben 
zukünftig wahrnehmen soll.

Antrag: Die Anforderungen an die privaten Meldestellen sind zu präzisieren.

Titel Art. 23 Mitteilung an private Meldestellen, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Das BAFU ist berechtigt, alle Einzelmeldungen einzusehen.

Begründung siehe Abs. 1

Titel Art. 24 Vollzug

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 25 Aufhebung und Änderung bisherigen Rechts

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 26 Übergangsbestimmung

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 27 Inkrafttreten

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Chancellerie d'Etat du Canton du Valais

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: De manière générale, la révision de l'OLED est saluée. Les adaptations 
proposées constituent une contribution importante à une gestion des déchets 
respectueuse du principe du recyclage. Le fait que la valorisation matière soit 
privilégiée par rapport à la valorisation en énergie est également saluée. De 
plus, le classement des résidus de combustion provenant d'installations de 
traitement thermique dans la catégorie des déchets urbains clarifie diverses 
questions de droit de la concurrence relatives au traitement sur le territoire 
national. De même, l'accent mis sur l'élimination des matières étrangères et 
l'extension de la collecte sélective aux déchets biogènes issus de l'industrie et 
du commerce sont considérés comme des thématiques urgentes et 
nécessaires. Concernant, l'augmentation des amendes en cas de littering à 
des volumes plus importants, soit jusqu'à 110 litres, semble également 
pertinente au vu de la charge administrative que cela représente. Cependant, 
nous tenons à relever quelques points qui sont particulièrement critiques.
-Dans les installations de valorisation thermique existantes, l'utilisation du CO2 
issu des gaz de combustion ne doit désormais plus être considérée comme 
une utilisation de l'énergie en dehors des installations.
-L'extension de la notion de «procédé de valorisation» au contrôle et au 
nettoyage des objets entraîne au plan de l'exécution une charge 
supplémentaire imprévisible pour les cantons, sans avantage évident pour 
l'environnement.
-Certains termes ne sont pas utilisés de manière uniforme dans l'ordonnance 
(en particulier aux art. 10 et 13 al. 1). Par exemple, on utilise aussi bien le 
terme de valorisation «énergie» que de valorisation «thermique». Une 
uniformisation est nécessaire.

Anhang: 2025 10 08 - LET CE - DETEC - paquet ordonnances environnementales printemps 2026.pdf
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Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme1

Titel Variante 1 betreffend Art. 3 Bst. a Ziff. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Seule la variante 1 garantit une exécution réalisable. La répartition des 
intrants entre déchets urbains et déchets commerciaux n'est pas claire et 
varie en fonction de la zone desservie et de la politique tarifaire de l'UIOM. 
De plus, la performance environnementale diminue si une partie des 
cendres de filtres continue d'être traitée à l'étranger selon le procédé de 
Wälz à four rotatif. Les UIOM étant des installations de droit public, la 
variante 1 est à privilégier.

Titel Variante 2 betreffend Art. 3 Bst. a Ziff. 4

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag In dieser Verordnung bedeuten:
a.Siedlungsabfälle:

4. Rückstände aus Abfällen nach den Ziffern 1–3, die bei der 
thermischen Behandlung anfallen, bis und mit deren Verwertung oder 
Ablagerung;

Begründung --

Titel Art. 3 Bst. n.-r

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag n.Wiederverwendung: Verfahren, bei dem Gegenstände und deren 
Bestandteile, die keine Abfälle sind oder ihre Abfalleigenschaft nach dem 
Durchlaufen eines Verwertungsverfahrens verloren haben, wieder für 
denselben oder einen vergleichbaren Zweck eingesetzt werden, für den sie 
ursprünglich bestimmt waren;

o.Vorbereitung zur Wiederverwendung: Verwertungsverfahren, bei dem 
Abfälle durch Behandlungsschritte wie Prüfung, Reinigung, Reparatur so 
aufbereitet werden, dass sie wiederverwendet werden können;
p.Stoffliche Verwertung: Verwertungsverfahren, bei dem die stofflichen 
Eigenschaften von Abfällen genutzt werden, indem die Abfälle so 
behandelt werden, dass sie als Sekundärrohstoffe wieder eingesetzt 
werden können;
q.Stofflich-energetische Verwertung: Verwertungsverfahren, bei dem 
Abfälle gleichzeitig sowohl stofflich als auch energetisch verwertet 
werden;
r.Energetische Verwertung: Verwertungsverfahren, bei dem Abfälle im 
Rahmen ihrer Entsorgung als Energiequelle genutzt werden.

Begründung Si des étapes de traitement telles que «contrôle» et «nettoyage» sont 
définies comme des procédés de traitement ou de préparation des déchets, 
cela entraînera en pratique une augmentation imprévisible du nombre 
d'entreprises de gestion des déchets soumises à une autorisation cantonale 
en vertu des dispositions actuellement en vigueur dans le domaine du droit 
des déchets. Alors que les contrôles ou les nettoyages peuvent être 
effectués directement sur place ou dans une entreprise A, la réparation d'un 
objet ou d'un appareil peut souvent être faite de manière centralisée dans 
un atelier de réparation B, après un contrôle initial et d'éventuelles 
réparations. Dans d'autres cas, une entreprise C effectue également toutes 
les étapes. La définition d'une entreprise A en tant qu'entreprise de gestion 
des déchets, parce qu'elle effectue, selon la définition, un traitement ou une 
préparation des déchets, implique donc toutes les obligations pour les 
entreprises nsc/sc, telles que la déclaration annuelle des déchets ou, pour 
les déchets sc, une autorisation OLED avec contrôle cantonal régulier sur 
place.

Demande
Pour éviter cela, nous proposons soit une adaptation de l'art. 12 (voir ci-
dessous), soit une adaptation de la définition à l'art. 3, let. n.
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Titel Art. 12 Allgemeine Verwertungspflicht nach dem Stand der Technik

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1 Abfälle sind für die Wiederverwendung vorzubereiten oder stofflich zu 
verwerten, wenn dies technisch möglich und wirtschaftlich tragbar ist und 
die Umwelt weniger belastet als:

a.eine andere Entsorgung; oder
b.die Herstellung neuer Produkte.

2 Die Vorbereitung zur Wiederverwendung und die stoffliche Verwertung 
nach Absatz 1 müssen nach dem Stand der Technik erfolgen.
3 Ist eine Vorbereitung zur Wiederverwendung oder eine stoffliche 
Verwertung nach dem Stand der Technik nicht möglich, sind die Abfälle 
vorrangig stofflich-energetisch und dann rein energetisch zu verwerten.

Begründung Afin de limiter une augmentation imprévisible du nombre d'entreprises de 
gestion des déchets soumises à une autorisation cantonale, l'art. 12 devrait 
être modifié selon la demande [D2]. Voir également le commentaire sur l'art. 
3 let. n. à r OLED.

Demande: Obligation de valoriser (biffer "selon l'état de la technique")

Titel Art. 31 Bst. c

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Anlagen zur thermischen Behandlung von Abfällen dürfen errichtet oder in 
ihrer Kapazität erweitert werden, wenn die baulichen Einrichtungen 
gewährleisten, dass:

c. bei Anlagen, in denen Siedlungsabfälle nach Artikel 3 Buchstabe a 
Ziffern 1–3 oder Abfälle vergleichbarer Zusammensetzung verbrannt 
werden, mindestens 80 Prozent des Energiegehalts ausserhalb der 
Anlagen genutzt wird; die Nutzung von Energie zur Abscheidung von 
CO2 aus dem Rauchgas gilt als Nutzung ausserhalb der Anlagen.

Begründung Les prescriptions en matière d'efficacité énergétique ne doivent pas 
s'appliquer uniquement à la valorisation énergie des déchets urbains 
(UIOM). Elles devraient s'appliquer à toutes les installations de valorisation 
thermique/énergie (p. ex. incinération de bois usagé). Les nouvelles 
installations, en particulier, doivent être exploitées de manière à optimiser 
leur rendement énergétique. Une demande de modification de l'art 31 let. c 
est formulée en conséquence.

Titel Art. 32 Abs. 2 Bst. a und g

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 2 Inhaberinnen und Inhaber von Anlagen müssen diese so betreiben, dass:
a.von Siedlungsabfällen nach Artikel 3 Buchstabe a Ziffern 1–3 und 
Abfällen vergleichbarer Zusammensetzung mindestens 55 Prozent des 
Energiegehalts ausserhalb der Anlagen genutzt wird;
g.bei Anlagen, in denen Siedlungsabfälle nach Artikel 3 Buchstabe a 
Ziffern 1–3 oder Abfälle vergleichbarer Zusammensetzung verbrannt 
werden, Metalle aus der Filterasche zurückgewonnen werden.

Begründung Les prescriptions en matière d'efficacité énergétique ne doivent pas 
s'appliquer qu'à la valorisation énergie des déchets urbains (UIOM). Elles 
devraient s'appliquer à toutes les installations de valorisation thermique
/énergie (p. ex. incinération de bois usagé). A l'art. 32, al. 2, let. a, 
l'utilisation d'énergie pour la séparation du CO2 des gaz de combustion 
n'est désormais plus considérée comme une utilisation en dehors 
installations. Le rapport explicatif ne mentionne pas cette modification. Il est 
prévisible que les installations de valorisation thermique devront consacrer 
une part considérable de leur énergie à la séparation du CO2, ce qui 
entraînera une baisse du degré actuel d'utilisation de l'énergie. Ceci doit 
être pris en considération. Pour atteindre les objectifs climatiques, il faut une 
séparation du CO2 dans les grandes sources ponctuelles telles que les 
installations thermiques de valorisation des déchets.
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Titel Anhang 7: Anforderungen an Holzabfälle zur stofflichen und thermischen 
Verwertung

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Anforderungen an Holzabfälle zur stofflichen und energetischen Verwertung
Ziff. 2 Titel und Einleitungssatz
2Energetische Verwertung von Holzabfällen
Holzabfälle dürfen in Altholzfeuerungen energetisch verwertet werden, 
wenn sie die nachfolgenden Grenzwerte (Gesamtgehalte) nicht 
überschreiten:

Begründung Dans le titre de l'annexe 7, par souci de cohérence, il convient de remplacer 
«valorisation thermique» par «valorisation énergie».

Demande
"Exigences relatives aux déchets de bois destinés à une valorisation 
matière et énergie"

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: L'évolution vers une ordonnance générale sur les emballages est saluée. 
L'ordonnance impose pour la première fois des exigences fondamentales 
relatives à la fabrication des matériaux d'emballage et à l'utilisation de 
matières recyclées dans les nouveaux emballages tout en mettant l'accent 
sur la recyclabilité des emballages. L'OEm réglemente de manière uniforme 
et à l'échelle nationale l'obligation de reprise et de valorisation des 
emballages jetables en plastique, ainsi que des cartons pour boissons. 
L'extension de la TEA au verre est urgente et nécessaire afin de soulager 
financièrement les communes. L'obligation d'information, lors de la mise sur 
le marché, de la reprise et du recyclage des emballages est une mesure 
positive, mais elle est à notre avis insuffisante pour garantir une 
transparence satisfaisante des flux de matières. Le taux de recyclage des 
emballages plastiques à usage unique soumis à l'obligation de reprise doit 
être assorti d'un objectif et augmenté de manière continue jusqu'en 2040. 
Ceci garantit que la conception en vue du recyclage (Design4Recycling) 
devra également être intégrée et mise en œuvre de manière accrue dans le 
domaine de la production.

Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme2
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Titel Art. 2 Begriffe

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag In dieser Verordnung bedeuten:
a. Verpackungen und Verpackungsbestandteile: aus beliebigen 
Materialien hergestellte Produkte zur Aufnahme, zum Schutz, zur 
Handhabung, zur Lieferung oder Darbietung von Waren;
b. Mehrwegverpackungen: Verpackungen, die zur Wiederverwendung 
vorgesehen sind;
c. Einwegverpackungen: Verpackungen, die zur einmaligen Verwendung 
vorgesehen sind;
d. Getränkeverpackungen: Verpackungen für flüssige Lebensmittel, die 
zum Trinken bestimmt sind;
e. Getränkekartons: Getränkeverpackungen, die mehrheitlich aus Karton 
und zu geringen Anteilen aus Kunststoff bestehen und teilweise 
Aluminium beinhalten können;
f. Verpackungen aus Kunststoff: alle Verpackungen aus einem oder 
mehreren Kunststoff-Polymeren; ausgenommen sind 
Getränkeverpackungen aus Polyethylenterephthalat (PET);
g. Serviceverpackungen: Verpackungen, die für die Befüllung in der 
Verkaufsstelle vorgesehen sind, sofern sie eine Verpackungsfunktion 
erfüllen;
h. stoffliche Verwertung: die Herstellung neuer Verpackungen oder 
anderer Produkte aus gebrauchten Verpackungen (Recycling);
i. Rezyklate: Materialien, die durch Recyclingverfahren gewonnen 
wurden und Primärrohstoffe ersetzen;
j. Verwertungsquote: der prozentuale Anteil der während eines 
Kalenderjahres zu Rezyklaten verwerteten Verpackungen am gesamten 
für die Verwendung im Inland abgegebenen Gewicht der Verpackungen 
aus dem verwendeten Material;
k. Behandlungsreste: Materialien aus der Behandlung von separat 
gesammelten Abfällen, welche nicht stofflich verwertet werden können;
l. Verbraucherinnen und Verbraucher: natürliche Personen, die zu 
Zwecken handeln, die ausserhalb ihrer gewerblichen, geschäftlichen 
oder beruflichen Tätigkeiten liegen;
m. Endabnehmerinnen und Endabnehmer: Verbraucherinnen und 
Verbraucher sowie alle natürlichen oder juristischen Personen mit 
Wohnsitz oder Niederlassung in der Schweiz, die ein Produkt im 
Rahmen ihrer gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit nutzen und dieses 
in der an sie gelieferten Form nicht erneut in Verkehr bringen;
n. Herstellerinnen und Hersteller: natürliche oder juristische Personen, 
die Produkte und Bestandteile beruflich oder gewerblich herstellen oder 
zur gewerblichen Abgabe einführen;
o. Händlerinnen und Händler: natürliche oder juristische Personen, die 
Produkte und Bestandteile in der Schweiz beziehen und sie gewerblich 
abgeben;
p. Stand der Technik: der aktuelle Entwicklungsstand von Verfahren, 
Einrichtungen und Betriebsweisen, der:
1. bei vergleichbaren Anlagen oder Tätigkeiten im In- oder Ausland 
erfolgreich erprobt ist oder bei Versuchen erfolgreich eingesetzt wurde 
und nach den Regeln der Technik auf andere Anlagen oder Tätigkeiten 
übertragen werden kann, und
2. für einen mittleren und wirtschaftlich gesunden Betrieb der 
betreffenden Branche wirtschaftlich tragbar ist.

Begründung La nouvelle OEm fait désormais la distinction entre les fabricants et les 
commerçants. La terminologie utilisée jusqu'à présent, celle de distributeur, 
augmenterait considérablement la lisibilité et la cohérence avec d'autres 
bases légales.
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Titel Art. 3 Allgemeine Anforderungen an Verpackungen

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die mit 
Ware befüllte Verpackungen abgeben, stellen sicher, dass Verpackungen, 
soweit technisch möglich und wirtschaftlich tragbar:

a. vom Verpackungsvolumen und der Verpackungsmasse her auf das 
Mindestmass begrenzt sind, das zur Gewährleistung der erforderlichen 
Sicherheit und Hygiene der verpackten Ware angemessen ist;
b. bei der Sammlung, Behandlung und dem Recycling nicht zu 
erheblichen technischen Schwierigkeiten oder erheblichen Mehrkosten 
führen; und
c. einen möglichst hohen Anteil an Rezyklaten enthalten.

Begründung Dans le cas de cette proposition, l'exécution par les autorités cantonales 
n'est pas claire. De plus, la lettre b devrait notamment être adaptée afin 
d'accroître son efficacité: la valorisation thermique est en principe la solution 
la plus avantageuse pour les emballages, en particulier en hiver. D'autre 
part, une formulation plus ferme favorise le Design4Recycling.

Titel Art. 5 Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die 
verpflichtet sind, Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff 
zurückzunehmen, und von diesen beauftragte private 
Branchenorganisationen, müssen:

a. alle beteiligten Akteure der Entsorgungskette kostendeckend für 
erbrachte Leistungen entschädigen;
b. sicherstellen, dass die Entsorgungskosten durch verursachergerechte 
Beiträge gedeckt werden; diese Beiträge müssen zweckgebunden sein 
und dürfen nur für die Deckung der Entsorgungskosten verwendet 
werden;
c. sicherstellen, dass der Anteil der Getränkeverpackungen aus PET an 
der gesamten gesammelten Masse 2 Prozent nicht übersteigt;
d. stetig Massnahmen treffen, damit die Sammelquote wie auch die 
Qualität und Reinheit der Sammlung steigt;
e. nicht stofflich verwertbare Verpackungen und Behandlungsreste 
zunächst stofflich-energetisch und dann rein energetisch verwerten.

Begründung La précision apportée à la let. e indique clairement que la valorisation 
exigée pour les commerçants et les fabricants est achevée après la collecte 
et le tri. Les éventuels résidus de traitement résultant de processus de 
traitement ultérieurs ne sont plus concernés par cette réglementation. 
L'obligation de valorisation dans le pays garantit que les résidus de tri et les 
résidus de traitement sont valorisés selon l'état de la technique et ne sont 
pas exportés de manière incontrôlée vers des pays tiers. Cette procédure 
est déjà appliquée dans les systèmes existants (par exemple le KUH-Bag, 
sac pour collecter les plastiques mixtes issus des ménages). Il est en outre 
judicieux de compléter le rapport exigé à l'al. 2 par le taux de valorisation 
selon l'art. 6, al. 1, afin que tous les documents nécessaires à la 
transparence soient disponibles dans un seul rapport.

Titel Art. 5 Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Die Rücknahmepflichtigen nach Absatz 1 publizieren jährlich einen Bericht, 
in welchem sie die Erfüllung der Vorgaben nach Absatz 1 Buchstaben a-e 
nachvollziehbar und kontrollierbar darlegen. Sie stellen diesen Bericht dem 
Bundesamt für Umwelt (BAFU) zu.

Begründung --
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Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1 Die Verwertungsquote bei rücknahmepflichtigen Getränkekartons muss 
mindestens 70 Prozent betragen, jene bei rücknahmepflichtigen 
Einwegverpackungen aus Kunststoff mindestens 55 Prozent.

Begründung Selon le rapport explicatif, l'Association suisse des recycleurs de plastique 
(ASPR) a pour but d'atteindre à long terme des taux de recyclage plus 
élevés. L'Union européenne a également exigé des taux de recyclage plus 
élevés pour l'avenir dans son règlement sur les emballages. Les taux fixés 
à l'art. 6, al. 1, OEm doivent être adaptés à ce but. Le cas échéant, il serait 
utile, pour définir la cible, de distinguer entre le taux de collecte et le taux de 
recyclage industriel, car le taux de collecte a une influence décisive sur le 
taux de valorisation.
Une précision est nécessaire pour l'al. 2. Il n'est pas clair de savoir si les 
taux de valorisation s'appliquent globalement (et en moyenne) aux 
emballages à usage unique soumis à l'obligation de reprise ou si un taux de 
valorisation d'au moins 55% doit être atteint par fraction (répertoriée selon 
les différents polymères, en particulier PET, PE, PP, PS, PVC) afin d'éviter 
les mesures TEA et, le cas échéant, la consigne.
Dans le deuxième cas (par fraction), il n'est pas clairement établi comment 
les mesures mentionnées à l'al. 2 doivent être appliquées pour une fraction.

Titel Art. 20 Mitteilungspflicht betreffend Getränkeverpackungen

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Herstellerinnen und Hersteller von Getränken müssen dem BAFU nach 
dessen Vorgaben jeweils bis Ende Februar mitteilen:

a.das im Vorjahr für den Inlandverbrauch hergestellte oder eingeführte 
Getränkevolumen, aufgegliedert nach Mehrweg- und 
Einwegverpackungen, nach Verpackungsmaterialien und Getränkearten;
b.das Gewicht der verwertbaren Einwegverpackungen (einschliesslich 
Getränkekartons), die für die im Vorjahr für den Inlandverbrauch 
hergestellten oder eingeführten Getränke verwendet wurden, 
aufgegliedert nach Verpackungsmaterialien und Getränkearten.

Begründung Les dispositions de l'art. 20 doivent être harmonisées avec celles des art. 
21 et 22. Les différents types d'emballages doivent être traités de manière 
égale.

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 5

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Das BAFU kann die Mengen der eingesetzten Verpackungsmaterialien in 
aggregierter Form jährlich publizieren.

Begründung Selon les explications, l'obligation de communiquer via des modèles 
numériques adéquats de l'OFEV (al. 4) doit être conçue de manière aussi 
simple que possible. Il faut veiller ici à ce que le degré de détail de la 
transparence n'en pâtisse pas.

Titel Art. 22 Rücknahme und Verwertung, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Wer gewerbsmässig rücknahmepflichtige Einwegverpackungen verwertet, 
zur Verwertung einführt oder ausführt, muss dem BAFU für jedes 
Verpackungsmaterial jeweils bis Ende Februar für das Vorjahr das Gewicht, 
die Verwertungsunternehmung und die Art der Verwertung mitteilen. 
Kunststoffe müssen mindestens nach den Polymeren PET, PE, PP, PS, 
PVC aufgegliedert werden.

Begründung A l'art. 22, différents alinéas doivent être adaptés pour garantir une 
obligation de communiquer complète et compréhensible. Cela permettra de 
recenser les flux de substances de manière transparente et compréhensible.
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Titel Art. 23 Mitteilung an private Meldestellen, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Mitteilungspflichtige können die Angaben nach den Artikeln 20–22 auch bis 
Ende Februar privaten Meldestellen mitteilen. In diesem Fall müssen sie 
dafür sorgen, dass die Meldestellen die Angaben zusammenfassen und 
dem BAFU jeweils bis Ende April mitteilen.

Begründung Tant l'ordonnance que les commentaires ne contiennent aucune précision 
quant au mode de communiquer resp. aux exigences auxquelles doivent 
satisfaire les services privés chargés de communiquer les informations. Il 
n'est donc pas suffisamment clairement établi qui devra assumer ces tâches 
à l'avenir.

Demande
Les exigences imposées aux services privés chargés de communiquer les 
informations doivent être précisées.
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Chancellerie d'Etat du Canton de Neuchâtel

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Le Conseil d'État salue le renforcement de l'économie circulaire et la 
priorisation de la réutilisation et de la valorisation matière dans la 
hiérarchisation des déchets (conformément aux nouvelles dispositions de la loi 
fédérale sur la protection de l'environnement). D'une manière générale, les 
précisions apportées dans divers domaines sont aussi à saluer.
Nous regrettons néanmoins que la Confédération ne profite pas de cette 
révision pour introduire également une disposition renforçant globalement la 
diminution de la quantité de déchets. 

En outre, nous nous rallions à la prise de position de la conférence des 
services de l'environnement (CCE) et vous demandons de prendre en 
considération ses remarques.

Anhang: Image_110.pdf
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Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme1

Titel Anhang 5: Anforderungen an Abfälle zur Ablagerung, Ziff. 3.1 Bst. a–b

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 3.1 Auf Deponien und Kompartimenten des Typs C dürfen folgende Abfälle 
abgelagert werden, soweit sie die Anforderungen nach den Ziffern 3.2–3.5 
erfüllen:

a.Rauchgasreinigungsrückstände aus Anlagen, in denen 
Siedlungsabfälle nach Artikel 3 Buchstabe a Ziffern 1–3 oder Abfälle 
vergleichbarer Zusammensetzung verbrannt werden, sofern Metalle 
gemäss Artikel 32 Absatz 2 Buchstabe g vorgängig zurückgewonnen 
wurden;
b.Rauchgasreinigungsrückstände aus der thermischen Behandlung 
von Abfällen aus Industrie und Gewerbe, die nicht mit 
Siedlungsabfällen nach Artikel 3 Buchstabe a Ziffern 1–3 vergleichbar 
sind;

Begründung De plus, en ce qui concerne les déchets repris dans les décharges de type 
C, à l'annexe 5, ch. 3.1, nous proposons qu'une lettre c mentionne les 
cendres de bois naturel issues des chauffages à distance. En effet, les 
décharges de type E ne reprennent plus ce genre de déchets et leur 
traitement devient très problématique.

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Zustimmung

Begründung: Le Conseil d'État salue l'élargissement de l'ordonnance sur les emballages 
de boissons à tous les emballages et l'obligation des acteurs de reprendre 
les emballages plastiques mis sur le marché. L'élaboration d'une 
ordonnance dédiée aux emballages en général - l'OEm - et non uniquement 
aux emballages de boisson répond judicieusement à l'évolution de notre 
société.

En outre, nous nous rallions à la prise de position de la conférence des 
services de l'environnement (CCE) et vous demandons de prendre en 
considération ses remarques.
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Staatskanzlei des Kantons Solothurn

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Wir begrüssen die Revision der VVEA grundsätzlich und stützen uns mit der 
nachfolgenden Stellungnahme auf die Einschätzungen des Vorstands der 
KVU. Die vorliegenden Anpassungen leisten einen wichtigen Beitrag zur 
kreislaufgerechten Abfallwirtschaft. Insbesondere ist es positiv, dass die 
stoffliche vor der energetischen Verwertung verankert wurde. Ausserdem klärt 
die Zuteilung von Verbrennungsrückständen aus Anlagen zur thermischen 
Behandlung zur Kategorie der Siedlungsabfälle diverse wettbewerbsrechtliche 
Fragen in Bezug auf die Behandlung im Inland. Ebenso wird der Fokus auf 
eine Fremdstoffausschleusung und Ausweitung der Separatsammlung auf 
biogene Abfälle aus Industrie und Gewerbe als dringend notwendig erachtet. 
Die Erweiterung der Litteringbussen auf grössere Mengen bis 110 Liter 
erscheint uns mit Blick auf den administrativen Aufwand ebenfalls sinnvoll.
Insbesondere folgende Punkte der Vorlage erachten wir allerdings als kritisch:
•Bei bestehenden thermischen Verwertungsanlagen soll die Nutzung von CO2 
aus Rauchgas neu nicht mehr als Energienutzung ausserhalb der Anlagen 
gelten. 
•Die Ausweitung des Begriffs Verwertungsverfahren auf Prüfung und 
Reinigung von Gegenständen führt zu einem nicht absehbaren Mehraufwand 
für die Kantone im Vollzug ohne ersichtlichen umweltrelevanten Nutzen.
•Begriffe werden innerhalb der Verordnung teilweise nicht einheitlich 
verwendet (insbesondere Art. 10 und Art. 13 Abs. 1). Beispielsweise wird 
sowohl die «energetische» als auch die «thermische» Verwertung verwendet.

Anhang: Stellungnahme Kanton SO.pdf
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Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme1

Titel Variante 1 betreffend Art. 3 Bst. a Ziff. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Ein umsetzbarer Vollzug ist nur bei Variante 1 gewährleistet. Die Zuordnung 
des Inputs zu Siedlungsabfall und Marktkehricht ist nicht eindeutig und je 
nach Einzugsgebiet und Preispolitik der KVA variabel. Zudem sinkt die 
Umweltleistung, sollte ein Teil der Filterasche weiterhin mit dem 
Wälzrohrverfahren im Ausland behandelt werden. Da KVAs öffentlich-
rechtliche Anlagen sind, ist Variante 1 zu bevorzugen.

Titel Variante 2 betreffend Art. 3 Bst. a Ziff. 4

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag In dieser Verordnung bedeuten:
a.Siedlungsabfälle:

4. Rückstände aus Abfällen nach den Ziffern 1–3, die bei der 
thermischen Behandlung anfallen, bis und mit deren Verwertung oder 
Ablagerung;

Begründung --

Titel Art. 3 Bst. n.-r

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag n.Wiederverwendung: Verfahren, bei dem Gegenstände und deren 
Bestandteile, die keine Abfälle sind oder ihre Abfalleigenschaft nach dem 
Durchlaufen eines Verwertungsverfahrens verloren haben, wieder für 
denselben oder einen vergleichbaren Zweck eingesetzt werden, für den sie 
ursprünglich bestimmt waren;

o.Vorbereitung zur Wiederverwendung: Verwertungsverfahren, bei dem 
Abfälle durch Behandlungsschritte wie Prüfung, Reinigung, Reparatur so 
aufbereitet werden, dass sie wiederverwendet werden können;
p.Stoffliche Verwertung: Verwertungsverfahren, bei dem die stofflichen 
Eigenschaften von Abfällen genutzt werden, indem die Abfälle so 
behandelt werden, dass sie als Sekundärrohstoffe wieder eingesetzt 
werden können;
q.Stofflich-energetische Verwertung: Verwertungsverfahren, bei dem 
Abfälle gleichzeitig sowohl stofflich als auch energetisch verwertet 
werden;
r.Energetische Verwertung: Verwertungsverfahren, bei dem Abfälle im 
Rahmen ihrer Entsorgung als Energiequelle genutzt werden.

Begründung Werden Behandlungsschritte wie «Prüfung» und «Reinigung» als Verfahren 
zur Abfallbehandlung bzw. -aufbereitung definiert, führt dies in der Praxis zu 
einer nicht absehbaren Zunahme von Abfallbetrieben, die gemäss den 
aktuell gültigen Erlassen im Abfallrecht einer Bewilligungspflicht durch die 
Kantone unterstehen. Während Prüfungen oder auch Reinigungen direkt 
vor Ort oder in einem Betrieb A stattfinden können, kann die Reparatur 
eines Gegenstands oder Geräts – nach einer initialen Prüfung und 
allfälligen – oft auch zentral in einem Reparaturbetrieb B durchgeführt 
werden. In anderen Fällen führt ein Betrieb C aber auch alle Schritte durch. 
Die Definition von einem Betrieb A als Abfallbetrieb, weil er gemäss 
Definition eine Abfall-Behandlung bzw. -Aufbereitung durchführt, zieht somit 
sämtliche Pflichten für nk/ak Betriebe nach sich, wie beispielsweise eine 
jährliche Abfallmeldung oder bei ak-Abfällen eine VeVA Bewilligung mit 
regelmässiger kantonaler Kontrolle vor Ort. Um dies zu vermeiden, 
schlagen wir entweder eine Anpassung der Definition von Art. 3 Bst. n oder 
eine Anpassung von Art. 12 vor .

Titel Art. 10 Pflicht zur thermischen Behandlung

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 12 Allgemeine Verwertungspflicht nach dem Stand der Technik

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1 Abfälle sind für die Wiederverwendung vorzubereiten oder stofflich zu 
verwerten, wenn dies technisch möglich und wirtschaftlich tragbar ist und 
die Umwelt weniger belastet als:

a.eine andere Entsorgung; oder
b.die Herstellung neuer Produkte.

2 Die Vorbereitung zur Wiederverwendung und die stoffliche Verwertung 
nach Absatz 1 müssen nach dem Stand der Technik erfolgen.
3 Ist eine Vorbereitung zur Wiederverwendung oder eine stoffliche 
Verwertung nach dem Stand der Technik nicht möglich, sind die Abfälle 
vorrangig stofflich-energetisch und dann rein energetisch zu verwerten.
4 (neu) Betriebe und Betriebsstätten, die bewegliche Sachen (wie Güter, 
Waren, Produkte, Gegenstände) entgegennehmen und zwischenlagern, um 
sie im Hinblick auf eine Wiederverwendung lediglich zu prüfen und zu 
reinigen, bevor sie weitergegeben oder weiterverkauft werden, werden von 
der Bewilligungspflicht nach Art. 8 VeVA und der Berichterstattung nach Art. 
27 VVEA befreit.

Begründung siehe Begründung zu Art. 3 Bst n. - r.

Titel Art. 13 Abs. 1 und 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14 Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14a Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 22 Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 24 Abs. 1 zweiter Satz

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 31 Bst. c

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Anlagen zur thermischen Behandlung von Abfällen dürfen errichtet oder in 
ihrer Kapazität erweitert werden, wenn die baulichen Einrichtungen 
gewährleisten, dass:

c. bei Anlagen mindestens 80 Prozent des Energiegehalts ausserhalb 
der Anlagen genutzt wird; die Nutzung von Energie zur Abscheidung von 
CO2 aus dem Rauchgas gilt als Nutzung ausserhalb der Anlagen.

Begründung Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb nur bei der energetischen Verwertung 
von Siedlungsabfällen (KVA) Vorgaben zur energetischen Effizienz gemacht 
werden. Die Vorgaben sollten für alle thermischen / energetischen 
Verwertungsanlagen (z. B. Altholzverbrennungen) gelten. Insbesondere 
neue Anlagen sind energetisch optimiert zu betreiben.

Titel Art. 32 Abs. 2 Bst. a und g

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 2 Inhaberinnen und Inhaber von Anlagen müssen diese so betreiben, dass:
a.von Abfällen mindestens 55 Prozent des Energiegehalts ausserhalb 
der Anlagen genutzt wird; die Nutzung von Energie zur Abscheidung von 
CO2 aus dem Rauchgas gilt als Nutzung ausserhalb der Anlagen ;
g.bei Anlagen Metalle aus der Filterasche zurückgewonnen werden.

Begründung Es ist nicht nachvollziehbar, wieso nur bei der energetischen Verwertung 
von Siedlungsabfällen (KVA) Vorgaben zur energetischen Effizienz gemacht 
werden. Die Vorgaben sollten für alle thermischen / ener-getischen 
Verwertungsanlagen (z. B. Altholzverbrennungen) gelten. 
Neu fällt in Art. 32 Abs. 2 Bst. a die Nutzung von Energie zur Abscheidung 
von CO2 aus dem Rauchgas als Nutzung ausserhalb der Anlagen weg. Der 
erläuternde Bericht geht auf diese Änderung nicht ein und für uns ist sie 
nicht nachvollziehbar: Es ist absehbar, dass thermische 
Verwertungsanlagen einen beträchtlichen Anteil ihrer Energie für die CO2 
Abscheidung aufwenden werden müssen und der bisherige 
Energienutzungsgrad dadurch sinken wird. Dies gilt es zu berücksichtigen. 
Um die Klimaziele zu erfüllen, braucht es CO2-Abscheidung bei grossen 
Punktquellen wie thermischen Kehrichtverwertungsanlagen.

Titel Art. 34 Betrieb

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 36 Abs. 2 Bst. c

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 49

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Anhang 4: Anforderungen an Abfälle für die Herstellung von Zement und 
Beton, Ziff. 2.4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Anhang 5: Anforderungen an Abfälle zur Ablagerung, Ziff. 3.1 Bst. a–b

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Anhang 5: Anforderungen an Abfälle zur Ablagerung, Ziff. 4.1 Bst. a

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Anhang 5: Anforderungen an Abfälle zur Ablagerung, Ziff. 4.3 Einleitungssatz

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Anhang 7: Anforderungen an Holzabfälle zur stofflichen und thermischen 
Verwertung

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Anforderungen an Holzabfälle zur stofflichen und energetischen Verwertung
Ziff. 2 Titel und Einleitungssatz
2Energetische Verwertung von Holzabfällen
Holzabfälle dürfen in Altholzfeuerungen energetisch verwertet werden, 
wenn sie die nachfolgenden Grenzwerte (Gesamtgehalte) nicht 
überschreiten:

Begründung Antrag: Anpassung des Titels zu "Anforderungen an Holzabfälle zur 
stofflichen und energetischen Verwertung"

Begründung
Im Titel von Anhang 7 ist zwecks Einheitlichkeit "thermische Verwertung" 
durch "energetische Verwertung" zu ersetzen.

Titel Änderung anderer Erlasse: 1. Ordnungsbussenverordnung vom 16. Januar 
2019:

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Anhang 2 Bussenliste 2 Ziff. 9003

Begründung Antrag: Streichen Ziff. 3 und 4

Begründung
Der vorliegende Vorschlag scheint für den Vollzug grundsätzlich umsetzbar 
zu sein, jedoch sind die Absätze 3 und 4 zu streichen. Bei einer Menge von 
35 bis 60 Litern handelt es sich unseres Erachtens nicht mehr um Littering. 
In der Vollzugshilfe des BAFU wird eine Deponierung von mehr als 35 Litern 
dann auch als «illegale Abfallablagerung» definiert.

Titel Änderung anderer Erlasse: 2. Luftreinhalte-Verordnung vom 16. Dezember 
1985: Anhang 2 Ziff. 842 Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)
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Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Zustimmung

Begründung: Wir begrüssen auch die vorliegende Totalrevision der Verordnung über 
Getränkeverpackungen und deren Entwicklung hin zu einer generellen 
Verpackungsverordnung. Die Verordnung stellt erstmals grundlegende 
Anforderungen an die Herstellung von Verpackungsmaterialien und den 
Einsatz von Rezyklaten in neuen Verpackungen und legt ein Augenmerk auf 
die Rezyklierbarkeit von Verpackungen. Mit der VerpV wird flächendeckend 
und somit einheitlich die Rücknahmepflicht und Verwertung von 
Einwegverpackungen aus Kunststoffen und Getränkekartons geregelt. Der 
Ausbau der Vorgezogenen Entsorgungsgebühr (VEG) bei Glas ist dringend 
notwendig, um die Gemeinden finanziell zu entlasten. Die Mitteilungspflicht 
beim Inverkehrbringen, der Rücknahme und der Verwertung von 
Verpackungen ist zu begrüssen. Aus unserer Sicht ist dies aber 
unzureichend, um eine ausreichende Transparenz der Stoffströme zu 
gewährleisten. Die Verwertungsquote für rücknahmepflichtige 
Einwegverpackungen aus Kunststoff soll mit einem Zielpfad versehen und 
bis 2040 kontinuierlich erhöht werden. Dies gewährleistet, dass bereits bei 
der Produktion die Anforderungen einer späteren Verwertung 
(Desgin4Recycling) berücksichtigt werden.

Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme2

Titel Art. 1 Gegenstand und Geltungsbereich

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 2 Begriffe

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 3 Allgemeine Anforderungen an Verpackungen

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die mit 
Ware befüllte Verpackungen abgeben, stellen sicher, dass Verpackungen, 
soweit technisch möglich und wirtschaftlich tragbar:

a. vom Verpackungsvolumen und der Verpackungsmasse her auf das 
Mindestmass begrenzt sind, das zur Gewährleistung der erforderlichen 
Sicherheit und Hygiene der verpackten Ware angemessen ist;
b. für Sammlung, Behandlung und Recycling geeignet sind; und
c. einen möglichst hohen Anteil an Rezyklaten enthalten.

Begründung Bei diesem Antrag ist der Vollzug durch die kantonalen Behörden unklar. 
Ferner müsste insbesondere Buchstabe b angepasst werden, um seine 
Wirksamkeit zu erhöhen: Die thermische Verwertung ist für Verpackungen 
grundsätzlich der günstigere Weg, insbesondere im Winter. Eine stärkere 
Formulierung fördert ausserdem Design4Recycling.

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 5 Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die 
verpflichtet sind, Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff 
zurückzunehmen, und von diesen beauftragte private 
Branchenorganisationen, müssen:

a. alle beteiligten Akteure der Entsorgungskette kostendeckend für 
erbrachte Leistungen entschädigen;
b. sicherstellen, dass die Entsorgungskosten durch verursachergerechte 
Beiträge gedeckt werden; diese Beiträge müssen zweckgebunden sein 
und dürfen nur für die Deckung der Entsorgungskosten verwendet 
werden;
c. sicherstellen, dass der Anteil der Getränkeverpackungen aus PET an 
der gesamten gesammelten Masse 2 Prozent nicht übersteigt;
d. stetig Massnahmen treffen, damit die Sammelquote wie auch die 
Qualität und Reinheit der Sammlung steigt;
e. nicht stofflich verwertbare Verpackungen und Behandlungsreste aus 
der Sammlung und Erstbehandlung (Sortierung) zunächst stofflich-
energetisch und dann rein energetisch im Inland verwerten. Die 
Rückführung von Mengen-Äquivalenten ist dabei ausreichend.

Begründung Durch die Präzisierung unter Bst. e wird klar, dass die geforderte 
Verwertung für Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und 
Hersteller nach der Sammlung und Sortierung abgeschlossen ist. Allfällige 
weitere Behandlungsrückstände, die bei späteren Aufbereitungsprozessen 
anfallen, sollen nicht mehr unter diese Regelung fallen. Durch die geforderte 
Verwertung im Inland wird sichergestellt, dass Sortierreste und 
Behandlungsrückstände nach dem Stand der Technik verwertet und nicht 
unkontrolliert in Drittländer exportiert werden. Dieses Vorgehen wird auch 
bereits bei bestehenden Systemen angewendet (beispielsweise KUH-Bag). 
Ausserdem ist es sinnvoll, den unter Absatz 2 geforderten Bericht um die 
Verwertungsquote gemäss Art. 6 Abs. 1 zu ergänzen, damit alle für die 
Transparenz notwendigen Unterlagen in einem Bericht vorliegen.



363 / 2947

Titel Art. 5 Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Die Rücknahmepflichtigen nach Absatz 1 publizieren jährlich einen Bericht, 
in welchem sie die Erfüllung der Vorgaben nach Absatz 1 Buchstaben a-e 
sowie Art. 6 Abs. 1 nachvollziehbar und kontrollierbar darlegen. Sie stellen 
diesen Bericht dem Bundesamt für Umwelt (BAFU) zu. Sie behalten 
Nachweise und Berechnungen von Kennzahlen für 5 Jahre auf und 
gewähren der Behörde auf Nachfrage Einsicht.

Begründung Siehe Abs. 1

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Werden die in Absatz 1 festgehaltenen Verwertungsquoten für 
rücknahmepflichtige Getränkekartons und rücknahmepflichtige 
Einwegverpackungen aus Kunststoff nicht erreicht, so unterbreitet das 
UVEK dem Bundesrat als Massnahme, Herstellerinnen und Hersteller zu 
verpflichten, eine vorgezogene Entsorgungsgebühr auf die 
rücknahmepflichtigen Getränkekartons und rücknahmepflichtige 
Einwegverpackungen aus Kunststoff zu erheben.

Begründung Antrag: Abs. 2 ist zu präzisieren, je nachdem ob die Verwertungsquote 
gesamthaft oder pro Fraktion erreicht werden muss. Die Datengrundlagen 
und Berechnungsarten sind transparent darzustellen. Es ist ein Frist zu 
definieren, innerhalb derer eine Verwertungsquote von mindestens 55 % 
erreicht werden muss. 

Begründung
Für Abs. 2 ist eine Präzisierung notwendig. Es ist unklar, ob die 
Verwertungsquoten gesamthaft (und im Durchschnitt) für 
rücknahmepflichtige Einwegverpackungen gilt oder ob pro Fraktion 
(aufgelistet nach den verschiedenen Polymeren, insbesondere PET, PE, 
PP, PS, PVC) eine Verwertungsquote von mind. 55 % erreicht werden 
muss, um die Massnahmen VEG und allenfalls Pfand zu vermeiden. Für 
den zweiten Fall (pro Fraktion) ist unklar, wie für eine Fraktion die in Abs. 2 
genannten Massnahmen angewandt werden sollen. Für eine 
Verwertungsquote von 55 % muss nach heutigen Erkenntnissen eine 
Sammelquote von 100 % erreicht werden. Es ist unklar, bis wann dieser 
Wert erreicht werden muss. Zur Beurteilung und kontinuierlichen 
Verbesserung der gesamten Verwertungsquote wäre es zielführender, 
einen Zielpfad bzw. Zielwert für eine Sammelquote (Anteil gesammelte 
Einwegverpackungen im Verhältnis zu in Verkehr gebrachter Ware) und 
einen Zielwert für eine Industrierückführungsquote (Anteil verwertete 
Einwegverpackungen im Verhältnis zu gesammelter Ware) zu definieren. In 
jedem Fall müssen die Datengrundlagen und Berechnungsarten transparent 
dargestellt werden. Dafür wäre eine Vollzugshilfe des BAFU wünschenswert.

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 10 Verwendung der Gebühr

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 11 Zahlungen an Dritte, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 11 Zahlungen an Dritte, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 11 Zahlungen an Dritte, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 12 Rückerstattung, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 12 Rückerstattung, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 12 Rückerstattung, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 13 Organisation, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 5

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 15 Verfahren

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 16 Kennzeichnung

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 18 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Einwegverpackungen aus PET und 
Metall, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 18 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Einwegverpackungen aus PET und 
Metall, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 18 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Einwegverpackungen aus PET und 
Metall, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 20 Mitteilungspflicht betreffend Getränkeverpackungen

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Herstellerinnen und Hersteller von Getränken müssen dem BAFU nach 
dessen Vorgaben jeweils bis Ende Februar mitteilen:

a.das im Vorjahr für den Inlandverbrauch hergestellte oder eingeführte 
Getränkevolumen, aufgegliedert nach Mehrweg- und 
Einwegverpackungen, nach Verpackungsmaterialien und Getränkearten;
b.das Gewicht der verwertbaren Einwegverpackungen (einschliesslich 
Getränkekartons), die für die im Vorjahr für den Inlandverbrauch 
hergestellten oder eingeführten Getränke verwendet wurden, 
aufgegliedert nach Verpackungsmaterialien und Getränkearten.

Begründung Die Vorgaben von Art. 20 sind den Vorgaben in Art. 21 und 22 
anzugleichen. Die unterschiedlichen Verpackungsarten sind gleich zu 
behandeln.

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Herstellerinnen und Hersteller von Produkten in Einwegverpackungen 
müssen dem BAFU nach dessen Vorgaben jeweils bis Ende Februar 
mitteilen:

a. das Gewicht der Verpackungen, die für die im Vorjahr für den 
Inlandverbrauch hergestellten oder eingeführten Waren verwendet 
wurden, aufgegliedert nach Verpackungsmaterialien;
b. Verpackungen aus Kunststoff aufgelistet nach den verschiedenen 
Polymeren, insbesondere PET, PE, PP, PS, PVC.

Begründung --
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Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Herstellerinnen und Hersteller von leeren Einweg-Serviceverpackungen, 
müssen dem BAFU nach dessen Vorgaben jeweils bis Ende Februar 
mitteilen:

a. das Gewicht der Verpackungen, die im Vorjahr für den 
Inlandverbrauch verwendet wurden, aufgegliedert nach 
Verpackungsmaterialien;
b. Verpackungen aus Kunststoff aufgegliedert nach den verschiedenen 
Polymeren, insbesondere PET, PE, PP, PS, PVC.

Begründung --

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 5

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Das BAFU publiziert jährlich die Mengen der eingesetzten 
Verpackungsmaterialien in aggregierter Form.

Begründung --

Titel Art. 22 Rücknahme und Verwertung, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 22 Rücknahme und Verwertung, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 2 Wer gewerbsmässig rücknahmepflichtige Einwegverpackungen verwertet, 
zur Verwertung einführt oder ausführt, muss dem BAFU für jedes 
Verpackungsmaterial jeweils bis Ende Februar für das Vorjahr das Gewicht, 
die in der Verwertungskette bis zum Ende der Abfalleigenschaft 
nachgelagerten Verwertungsunternehmungen und die Art der Verwertung 
sowie die hergestellte Menge Rezyklat mitteilen. Kunststoffe müssen 
mindestens nach den Polymeren PET, PE, PP, PS, PVC aufgegliedert 
werden. 
3 (neu). Das BAFU stellt entsprechende digitale Vorlagen zur Erfüllung der 
Mitteilungspflicht zur Verfügung. 
4 (neu). Das BAFU publiziert jährlich die Mengen der zurückgenommenen 
und verwerteten Verpackungsmaterialien, sowie die Länder in denen die 
Verwertung stattfindet, in aggregierter Form.

Begründung Sowohl in der Verordnung als auch in den Erläuterungen fehlen 
Ausführungen zur Art resp. zu Anforderungen an die privaten Meldestellen. 
Es ist dementsprechend nicht ausreichend klar, wer diese Aufgaben 
zukünftig wahrnehmen soll.
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Titel Art. 23 Mitteilung an private Meldestellen, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Mitteilungspflichtige können die Angaben nach den Artikeln 20–22 auch bis 
Ende Februar privaten Meldestellen mitteilen. In diesem Fall müssen sie 
dafür sorgen, dass die Meldestellen die Angaben zusammenfassen und 
dem BAFU jeweils bis Ende April mitteilen.

Begründung Antrag
Die Anforderungen an die privaten Meldestellen sind zu präzisieren.

Begründung
Sowohl in der Verordnung als auch in den Erläuterungen fehlen 
Ausführungen zur Art resp. zu Anforderungen an die privaten Meldestellen. 
Es ist dementsprechend nicht ausreichend klar, wer diese Aufgaben 
zukünftig wahrnehmen soll.

Titel Art. 23 Mitteilung an private Meldestellen, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Das BAFU ist berechtigt, alle Einzelmeldungen einzusehen.

Begründung Antrag
Die Anforderungen an die privaten Meldestellen sind zu präzisieren.

Begründung
Sowohl in der Verordnung als auch in den Erläuterungen fehlen 
Ausführungen zur Art resp. zu Anforderungen an die privaten Meldestellen. 
Es ist dementsprechend nicht ausreichend klar, wer diese Aufgaben 
zukünftig wahrnehmen soll.

Titel Art. 24 Vollzug

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 25 Aufhebung und Änderung bisherigen Rechts

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 26 Übergangsbestimmung

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 27 Inkrafttreten

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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2. Stellungnahmen In der Bundesversammlung vertretene politische Parteien / 
partis politiques représentés à l'Assemblée fédérale

FDP. Die Liberalen / PLR. Les Libéraux-Radicaux / PLR.I Liberali Radicali

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Zustimmung

Begründung: Für Ihre Einladung zur Vernehmlassung oben genannter Vorlage danken wir 
Ihnen. Gerne geben wir Ihnen im Folgenden von unserer Position Kenntnis. 
Die FDP begrüsst die Verord-nungsanpassungen, die auf die Motion von 
Nationalrat Marcel Dobler zurückgehen. Jedoch fordert die FDP den Bundesrat 
auf, Artikel 6 der Verpackungsverordnung um den folgenden Absatz zu 
ergänzen:
«Kantonale und kommunale vorgezogene Entsorgungsgebühren sind nicht 
zulässig.»
Die FDP untermauert darin ihre Forderung, dass keine neuen Gebühren 
eingeführt werden. Zudem stellt diese Präzisierung eine Bestätigung des 
Umweltschutzgesetzes dar. Dort hat das Parlament festgelegt, dass die 
Kantone Ausführungsvorschriften erlassen dürfen, solange der Bundesrat von 
seiner Kompetenz nicht ausdrücklich Gebrauch gemacht hat. Dies hat er nun 
gemacht, indem er die Verwertungsquote für rücknahmepflichtige 
Einwegverpackungen aus Kunststoff auf mindestens 55 Prozent festlegt und 
im Falle einer Nichteinhaltung selbstständig eine vorgezogene 
Entsorgungsgebühr erheben kann.

Anhang: 20250923_VL_Umwelt_d.pdf
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Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme2

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1 Die Verwertungsquote bei rücknahmepflichtigen Getränkekartons muss 
mindestens 70 Prozent betragen, jene bei rücknahmepflichtigen 
Einwegverpackungen aus Kunststoff mindestens 55 Prozent.
2 Kantonale und kommunale vorgezogene Entsorgungsgebühren sind nicht 
zulässig.

Begründung Die FDP untermauert darin ihre Forderung, dass keine neuen Gebühren 
eingeführt werden. Zudem stellt diese Präzisierung eine Bestätigung des 
Umweltschutzgesetzes dar. Dort hat das Parlament festgelegt, dass die 
Kantone Ausführungsvorschriften erlassen dürfen, solange der Bundesrat 
von seiner Kompetenz nicht ausdrücklich Gebrauch gemacht hat. Dies hat 
er nun gemacht, indem er die Verwertungsquote für rücknahmepflichtige 
Einwegverpackungen aus Kunststoff auf mindestens 55 Prozent festlegt 
und im Falle einer Nichteinhaltung selbstständig eine vorgezogene 
Entsorgungsgebühr erheben kann.
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GRÜNE Schweiz / Les VERT-E-S suisses / I VERDI svizzera

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Die Revision der Abfallverordnung (VVEA) ist ein wichtiger Schritt zur Stärkung 
der Kreislaufwirtschaft, bleibt in ihrer Ausrichtung jedoch noch zu stark auf das 
Recycling beschränkt. Aus Sicht der GRÜNEN müssen Massnahmen zur 
Abfallvermeidung und Förderung der Wiederverwendung gleichwertig 
behandelt und parallel entwickelt werden – nicht erst im Anschluss an die 
stoffliche Verwertung. Nur so können die Abfallmengen und die Belastung 
durch problematische Stoffe wirksam reduziert werden.

Für die detaillierten Anträgen zu den Verordnungsänderungen verweisen die 
GRÜNEN an die Stellungnahme der Umweltallianz.

Anhang: ver_251016_verordungspaket-fruehling-2026.pdf
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Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Die Totalrevision der Verordnung über Getränkeverpackungen (VGV) 
begrüssen die GRÜNEN grundsätzlich. Auch hier bleiben zentrale Punkte aber 
noch unzureichend geregelt, insbesondere die Reduktion von 
Einwegverpackungen, die Förderung der Wiederverwendung sowie die 
Transparenz im Interesse des Umwelt- und Gesundheitsschutzes. Angesichts 
der hohen Abfallmengen pro Kopf und der wachsenden Belastung durch 
Kunststoffe braucht es stärkere Massnahmen zur Abfallvermeidung und 
Wiederverwendung. Die vom Parlament mit der Revision des 
Umweltschutzgesetzes verankerten Ziele einer umfassenden 
Kreislaufwirtschaft müssen konsequent umgesetzt werden.

Für die detaillierten Anträgen zu den Verordnungsänderungen verweisen die 
GRÜNEN an die Stellungnahme der Umweltallianz.

Anhang: ver_251016_verordungspaket-fruehling-2026.pdf
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Grünliberale Partei Schweiz glp / Parti vert'libéral Suisse pvl / Partito verde liberale svizzero 
pvl

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Le PVL salue la direction prise par le Conseil fédéral, consistant à traiter la 
problématique des déchets et des emballages, et prioriser la valorisation 
matière à la valorisation thermique. Nous saluons l'ancrage explicite de 
l'obligation de séparer les déchets organiques de leurs emballages, car cette 
clarification favorise une valorisation matière de qualité et permet de réduire la 
présence de microplastiques dans les composts. La révision garantit la 
sécurité juridique des entreprises concernées et réduit la mosaïque 
réglementaire constituée par les différentes réglementations cantonales et 
communales. Il convient également de souligner que la date d'entrée en 
vigueur fixée au 1er janvier 2028 constitue un horizon temporel réaliste. Les 
lacunes actuelles, telles que l'absence de solution de recyclage pour les 
déchets plastiques industriels, pourront ainsi être comblées d'ici là. Enfin, il est 
également à saluer que le Conseil fédéral présente une proposition nationale 
s'agissant du littering et de l'élimination illégale de grandes quantités de 
déchets urbains.

Nous regrettons cependant que la réduction des déchets continue d'être 
négligée, tant dans l'OLED que dans l'OEm. Il manque notamment des 
objectifs quantitatifs et clairs à cet égard, et il n'y a aucun incitatif à utiliser 
moins d'emballages, si ce n'est pour le suremballage. L'intégration d'objectifs 
visant à éviter les déchets serait cohérente avec l'art. 10h, al. 2 de la loi 
révisée sur la protection de l'environnement (LPE), dans lequel le Parlement a 
stipulé que le Conseil fédéral devait soumettre des objectifs qualitatifs et 
quantitatifs en matière de ressources. Des objectifs quantitatifs ont un effet de 
signal, créent des incitations à prendre des mesures et permettent d'évaluer 
l'effet de ces dernières. En effet, prioriser une valorisation matière des déchets 
et/ou des emballages, c'est bien, réduire la quantité des déchets et/ou 
emballages, c'est mieux et c'est surtout prioritaire. Typiquement l'OEM vise à 
augmenter le taux de recyclage des emballages en plastique, mais rien n'est 
fait pour encourager dès le départ l'utilisation de matières non polluantes dans 
la fabrication des emballages, voire de totalement se passer de certains 
emballages. On prend des mesures de fin de chaîne, plutôt que de s'attaquer 
au problème à la source. Il serait notamment indispensable d'internaliser les 
coûts liés aux dommages environnementaux (gaz à effet de serre, polluants 
atmosphériques, pollution de l'eau) au moyen de taxes incitatives. La fixation 
d'objectifs quantitatifs en matière de prévention des déchets constituerait une 
première étape importante.

Anhang: Réponse du PVL à la consultation du paquet d'ordonnances environnementales.pdf
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Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Le PVL salue la direction prise par le Conseil fédéral, consistant à traiter la 
problématique des déchets et des emballages, et prioriser la valorisation 
matière à la valorisation thermique. Nous saluons l'ancrage explicite de 
l'obligation de séparer les déchets organiques de leurs emballages, car cette 
clarification favorise une valorisation matière de qualité et permet de réduire la 
présence de microplastiques dans les composts. La révision garantit la 
sécurité juridique des entreprises concernées et réduit la mosaïque 
réglementaire constituée par les différentes réglementations cantonales et 
communales. Il convient également de souligner que la date d'entrée en 
vigueur fixée au 1er janvier 2028 constitue un horizon temporel réaliste. Les 
lacunes actuelles, telles que l'absence de solution de recyclage pour les 
déchets plastiques industriels, pourront ainsi être comblées d'ici là. Enfin, il est 
également à saluer que le Conseil fédéral présente une proposition nationale 
s'agissant du littering et de l'élimination illégale de grandes quantités de 
déchets urbains.

Nous regrettons cependant que la réduction des déchets continue d'être 
négligée, tant dans l'OLED que dans l'OEm. Il manque notamment des 
objectifs quantitatifs et clairs à cet égard, et il n'y a aucun incitatif à utiliser 
moins d'emballages, si ce n'est pour le suremballage. L'intégration d'objectifs 
visant à éviter les déchets serait cohérente avec l'art. 10h, al. 2 de la loi 
révisée sur la protection de l'environnement (LPE), dans lequel le Parlement a 
stipulé que le Conseil fédéral devait soumettre des objectifs qualitatifs et 
quantitatifs en matière de ressources. Des objectifs quantitatifs ont un effet de 
signal, créent des incitations à prendre des mesures et permettent d'évaluer 
l'effet de ces dernières. En effet, prioriser une valorisation matière des déchets 
et/ou des emballages, c'est bien, réduire la quantité des déchets et/ou 
emballages, c'est mieux et c'est surtout prioritaire. Typiquement l'OEM vise à 
augmenter le taux de recyclage des emballages en plastique, mais rien n'est 
fait pour encourager dès le départ l'utilisation de matières non polluantes dans 
la fabrication des emballages, voire de totalement se passer de certains 
emballages. On prend des mesures de fin de chaîne, plutôt que de s'attaquer 
au problème à la source. Il serait notamment indispensable d'internaliser les 
coûts liés aux dommages environnementaux (gaz à effet de serre, polluants 
atmosphériques, pollution de l'eau) au moyen de taxes incitatives. La fixation 
d'objectifs quantitatifs en matière de prévention des déchets constituerait une 
première étape importante.

Anhang: Réponse du PVL à la consultation du paquet d'ordonnances environnementales.pdf
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Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme2

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1 Die Verwertungsquote bei rücknahmepflichtigen Getränkekartons muss 
mindestens 70 Prozent betragen, jene bei rücknahmepflichtigen 
Einwegverpackungen aus Kunststoff mindestens 55 Prozent.
Abs. 5 (neu) Kantonale und kommunale Vorgezogene recyclinggebühren 
sind nicht zulässig.

Begründung Afin de garantir l'efficacité du recyclage du plastique, le PVL demande en 
outre que l'art. 6 de l'ordonnance sur les emballages (OEm) soit complété 
par un al. 5 supplémentaire. Celui-ci doit stipuler explicitement que, compte 
tenu des prescriptions fédérales énoncées aux al. 1 et 2, les taxes 
cantonales et communales anticipées sur l'élimination ne sont pas 
admissibles tant que les objectifs fixés sont dépassés. À l'art. 6, al. 1, de 
l'OEm, le Conseil fédéral fixe le taux de valorisation des emballages à 
usage unique en plastique soumis à l'obligation de reprise à au moins 55 % 
ou peut, en cas de non-respect de cette exigence, prélever une taxe 
d'élimination anticipée conformément à l'al. 2. Il fait ainsi usage de sa 
compétence, raison pour laquelle les réglementations cantonales et 
communales ne sont pas admissibles conformément à l'art. 65, al. 1, LPE. 
Nous proposons de le stipuler explicitement à l'art. 6, al. 5, afin de 
promouvoir un système harmonisé à l'échelle nationale. Une solution 
nationale pour le recyclage des emballages plastiques à usage unique est 
judicieuse, car elle permet de mieux atteindre les économies d'échelle 
nécessaires à un recyclage efficace et durable. Les Vert'libéraux 
continueront à s'engager pour que le Conseil fédéral fixe des objectifs 
ambitieux en matière d'économie circulaire et l'évalueront à l'aune de ces 
objectifs.
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Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Das BAFU kann die in einer privaten Branchenorganisation 
zusammengeschlossenen Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen 
und Hersteller von den Pflichten nach Absatz 1 auf Gesuch der 
Branchenorganisation hin befreien, wenn:

a. die Branchenorganisation die gemeinsame Sammlung, Reinigung und 
Wiederverwendung von standardisierten Mehrwegverpackungen für 
Getränke bezweckt;
b. der Branchenorganisation mindestens 10 Händlerinnen und Händlern 
oder Herstellerinnen und Herstellern von Getränken in 
Mehrwegverpackungen angeschlossen sind;
c. die Branchenorganisation über ein öffentlich einsehbares, regelmässig 
aktualisiertes Mitgliederverzeichnis verfügt;
d. die Branchenorganisation dem BAFU jährlich bis zum 31. März ein 
Konzept für die Finanzierung, die Weiterentwicklung und die Information 
der Verbraucherinnen und Verbraucher sowie die Statistik des Vorjahres 
vorlegt; und
e. die Branchenorganisation innerhalb der ersten drei Jahre ihres 
Bestehens nachweislich eine Rücklaufquote der durch ihre Mitglieder in 
Verkehr gebrachten Mehrwegverpackungen von mindestens 60 Prozent 
erreicht und nach fünf Jahren die Rücklaufquote mindestens 80 Prozent 
beträgt.

Begründung En outre, l'ordonnance sur les emballages traite la demande formulée dans 
le postulat 24.4378 « Emballages. Création de conditions-cadres favorisant 
leur réutilisation », transmis au Conseil fédéral. À cet égard, les valeurs 
minimales fixées pour le taux de récupération, soit 60 % en 3 ans, puis 80 
% en 5 ans, selon l'art. 17, al. 4, let. e de l'OEm, sont totalement irréalistes 
et peu propices à la mise en place de solutions innovantes. En effet, non 
seulement il faut changer les habitudes des consommateurs (qui avaient 
l'habitude de rapporter les bouteilles vides à la déchetterie plutôt que dans 
un point de collecte tel qu'un point de vente), mais en plus, pour certains 
produits qui se gardent plusieurs années, comme le vin par exemple, une 
limitation de 3 ans, resp. 5 ans, n'a aucun sens. Étant donné que les 
bouteilles réutilisables ne sont pas nécessairement plus lourdes que les 
bouteilles à usage unique, même un taux de récupération de 10 % est 
préférable à un taux nul. Nous demandons donc que le taux de récupération 
soit fortement réduit afin de ne pas rendre impossible dès le départ la mise 
en place d'un système de consigne.



388 / 2947

Schweizerische Volkspartei SVP / Union Démocratique du Centre UDC / Unione 
Democratica di Centro UDC

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Ablehnung

Begründung: Das Verordnungspaket Umwelt Frühling 2026 lehnt die SVP in der 
vorliegenden Form mehr-heitlich ab. Während einzelne Elemente wie die 
Littering-Busse und die Beseitigung von Hin-dernissen beim Zink-Recycling 
Unterstützung erhalten, überwiegen die problematischen As-pekte deutlich. 
Zudem stellt die SVP einen Antrag zur Ergänzung der Verpackungsverord-
nung.

Die SVP lehnt eine Priorisierung der Wiederverwendung und stofflichen 
Verwertung ab. Die energetische Verwertung in modernen 
Kehrichtverbrennungsanlagen ist eine bewährte und effiziente Lösung für nicht 
wiederverwertbare Abfälle und darf nicht ideologisch diskreditiert werden. Die 
Hierarchie muss flexibel bleiben und wirtschaftliche Realitäten berücksichtigen. 
Keine starren Vorgaben, die effiziente Lösungen verhindern. Die verpflichtende 
separate Sammlung aller biogenen Abfälle bedeutet für Gemeinden und 
Haushalte erheblichen Mehr-aufwand. In vielen ländlichen Gebieten existieren 
bereits funktionierende Lösungen wie die Eigenkompostierung. Eine 
Zwangssammlung ist dort weder ökologisch noch ökonomisch sinnvoll. Die 
SVP fordert, dass keine generelle Sammelpflicht eingeführt wird. Gemeinden 
und Regionen sollen selbst entscheiden können, welche Lösungen für sie 
geeignet sind. Eigen-kompostierung muss als gleichwertige Alternative 
anerkannt werden.

Anhang: 251016 Stellungnahme SVP.pdf
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Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme1

Titel Variante 1 betreffend Art. 3 Bst. a Ziff. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Die Beseitigung regulatorischer Hindernisse für das Recycling von 
wertvollen Rohstoffen wie Zink entspricht dem Anliegen der 
Ressourcenschonung und stärkt die Schweizer Recycling-Industrie. Dies ist 
ein gutes Beispiel für sinnvollen Bürokratieabbau.

Titel Variante 2 betreffend Art. 3 Bst. a Ziff. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Die Beseitigung regulatorischer Hindernisse für das Recycling von 
wertvollen Rohstoffen wie Zink entspricht dem Anliegen der 
Ressourcenschonung und stärkt die Schweizer Recycling-Industrie. Dies ist 
ein gutes Beispiel für sinnvollen Bürokratieabbau.

Titel Art. 12 Allgemeine Verwertungspflicht nach dem Stand der Technik

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag 1 Abfälle sind für die Wiederverwendung vorzubereiten oder stofflich zu 
verwerten, wenn dies technisch möglich und wirtschaftlich tragbar ist und 
die Umwelt weniger belastet als:

a.eine andere Entsorgung; oder
b.die Herstellung neuer Produkte.

2 Die Vorbereitung zur Wiederverwendung und die stoffliche Verwertung 
nach Absatz 1 müssen nach dem Stand der Technik erfolgen.
3 Ist eine Vorbereitung zur Wiederverwendung oder eine stoffliche 
Verwertung nach dem Stand der Technik nicht möglich, sind die Abfälle 
vorrangig stofflich-energetisch und dann rein energetisch zu verwerten.

Begründung Die SVP lehnt eine Priorisierung der Wiederverwendung und stofflichen 
Verwertung ab. Die energetische Verwertung in modernen 
Kehrichtverbrennungsanlagen ist eine bewährte und effiziente Lösung für 
nicht wiederverwertbare Abfälle und darf nicht ideologisch diskreditiert 
werden. Die Hierarchie muss flexibel bleiben und wirtschaftliche Realitäten 
berücksichtigen. Keine starren Vorgaben, die effiziente Lösungen 
verhindern. Die verpflichtende separate Sammlung aller biogenen Abfälle 
bedeutet für Gemeinden und Haushalte erheblichen Mehr-aufwand. In 
vielen ländlichen Gebieten existieren bereits funktionierende Lösungen wie 
die Eigenkompostierung. Eine Zwangssammlung ist dort weder ökologisch 
noch ökonomisch sinnvoll. Die SVP fordert, dass keine generelle 
Sammelpflicht eingeführt wird. Gemeinden und Regionen sollen selbst 
entscheiden können, welche Lösungen für sie geeignet sind. Eigen-
kompostierung muss als gleichwertige Alternative anerkannt werden.
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Titel Art. 14 Abs. 1

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag 1 Biogene Abfälle sind separat zu sammeln und Fremdstoffe sind so früh 
wie möglich auszuschleusen. Biogene Abfälle sind rein stofflich oder durch 
Vergären zu verwerten, sofern:

a.sie sich aufgrund ihrer Eigenschaften, insbesondere ihrer Nährstoff- 
und Schadstoffgehalte, dafür eignen; und
b.die Verwertung nicht durch andere Vorschriften des Bundesrechts 
untersagt ist.

Begründung lehnt die SVP die verpflichtende Sammlung biogener Abfälle grundsätzlich 
ab, mit einer Aus-nahme für Bertriebe in der Landwirtschaft.

Sammlung aller biogenen Abfälle bedeutet für Gemeinden und Haushalte 
erheblichen Mehr-aufwand. In vielen ländlichen Gebieten existieren bereits 
funktionierende Lösungen wie die Eigenkompostierung. Eine 
Zwangssammlung ist dort weder ökologisch noch ökonomisch sinnvoll. Die 
SVP fordert, dass keine generelle Sammelpflicht eingeführt wird. 
Gemeinden und Regionen sollen selbst entscheiden können, welche 
Lösungen für sie geeignet sind. Eigen-kompostierung muss als 
gleichwertige Alternative anerkannt werden.

Titel Änderung anderer Erlasse: 1. Ordnungsbussenverordnung vom 16. Januar 
2019:

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Ablehnung

Begründung: Das Verordnungspaket Umwelt Frühling 2026 lehnt die SVP in der 
vorliegenden Form mehr-heitlich ab. Während einzelne Elemente wie die 
Littering-Busse und die Beseitigung von Hin-dernissen beim Zink-Recycling 
Unterstützung erhalten, überwiegen die problematischen As-pekte deutlich. 
Zudem stellt die SVP einen Antrag zur Ergänzung der Verpackungsverord-
nung.

Die Totalrevision schiesst über das Ziel hinaus. Statt einer 
Regulierungsausweitung braucht es gezielte Anpassungen und mehr 
Vertrauen in die Innovationskraft und Eigenverantwortung der Wirtschaft. Die 
SVP lehnt die Totalrevision der VGV ab.

Die Ausweitung des Geltungsbereichs von Getränkeverpackungen auf 
sämtliche Verpa-ckungstypen entspricht einer erheblichen 
Regulierungserweiterung. Dies führt zu Mehrkosten für die gesamte Schweizer 
Wirtschaft, insbesondere für KMU. Schweizer Unternehmen wer-den mit 
zusätzlichen Vorschriften belastet, während ausländische Konkurrenten 
weniger strenge Vorschriften erfüllen müssen. Dies schwächt die 
Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Schweiz. Die Sammlung und Verwertung 
von Einwegverpackungen aus Kunststoff und Ge-tränkekartons hemmen die 
unternehmerische Freiheit ein. Freiwillige Branchenlösungen sind staatlichen 
Vorschriften unterstellt. Die Wirtschaft soll selbst entscheiden können, welche 
Sammelsysteme wirtschaftlich sinnvoll sind.

Die Ausdehnung der Entsorgungsgebühr auf Glasverpackungen für 
Lebensmittel und Kosme-tik entspricht einer Preiserhöhung für den 
Konsumenten. Es verteuert das tägliche Leben und belastet insbesondere 
mittelständige Familien. Zudem bedeuten Berichterstattungs- und 
Transparenzpflichten administrative Aufwände für Unternehmen. Die 
Möglichkeit, von der Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen abzuweichen, ist 
ein Schritt in die richtige Richtung. Mehrwegverpackung ist ökologisch 
gesehen sinnvoller als Einweg, darf aber nicht durch Re-gulierung gezwungen 
werden – sondern durch den Konsumenten im freien Markt bestimmt.
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Anhang: 251016 Stellungnahme SVP.pdf
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Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme2

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Das UVEK kann die Pfandpflicht nach Absatz 3 auf diejenigen 
Verpackungen einschränken, welche die wesentliche Ursache für die 
ungenügende Verwertungsquote bilden. Es kann Ausnahmen von der 
Pfandpflicht festlegen, wenn die Verwertung der Verpackungen auf andere 
Weise sichergestellt ist.

Art. 6 Abs. 5: 
Kantonale und kommunale vorgezogene Entsorgungsgebühren sind nicht 
zulässig.

Begründung Die SVP beantragt mit folgender Begründung, dass Artikel 6 der 
Verpackungsverordnung be-treffend Massnahmen bei ungenügenden 
Verwertungsquoten bei Getränkekartons und Ein-wegverpackungen aus 
Kunststoff, um den folgenden Absatz 5 zu ergänzen ist:

Art. 6 Abs. 5: 
Kantonale und kommunale vorgezogene Entsorgungsgebühren sind nicht 
zulässig.

Begründung:
Indem der Bundesrat mit Artikel 6 der Verpackungsverordnung eine 
bundesweite Mindest-Verwertungsquote von 55 Prozent für 
rücknahmepflichtige Einwegverpackungen aus Kunst-stoff festlegt und bei 
Nichterreichung eine vorgezogene Entsorgungsgebühr vorsieht, macht er 
von seiner Kompetenz gemäss Artikel 30a Buchstabe a des 
Umweltschutzgesetzes ab-schliessend Gebrauch. Diese bundesrechtliche 
Regelung schliesst nach Artikel 65 Absatz 1 USG kantonale 
Ausführungsvorschriften aus, sobald der Bund eine Materie umfassend 
gere-gelt hat. Die vorgeschlagene Ergänzung stellt ausdrücklich klar, dass 
zusätzliche kantonale oder kommunale Entsorgungsgebühren unzulässig 
sind, und verhindert damit einen kosten-trächtigen föderalen Flickenteppich. 
Dies entspricht der Systematik des Verordnungspakets selbst, welches mit 
der schweizweit harmonisierten Littering-Busse gemäss Artikel 31b Absatz 
7 USG und der revidierten Ordnungsbussenverordnung bewusst auf 
nationale Einheitlichkeit setzt. Für die Wirtschaft, insbesondere für KMU, ist 
eine national einheitliche Regelung uner-lässlich, um Rechtssicherheit zu 
gewährleisten und unverhältnismässige administrative Mehr-belastungen 
durch unterschiedliche kantonale Gebührensysteme zu vermeiden.
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Sozialdemokratische Partei der Schweiz SP / Parti socialiste suisse PSS / Partito socialista 
svizzero PSS

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Concernant l'OLED en particulier, notre avis est plutôt favorable à condition 
que l'ensemble des modifications suggérées soient retenues. Celles-ci doivent 
être adoptes afin de prévenir et réduire les déchets. 

Nos suggestions s'articulent autour de quatre éléments principaux :
· Limiter la production de déchets ;
· Soutenir la (préparation à la) réutilisation des objets et des emballages ;
· Réduire les produits et emballages à usage unique ;
· Protéger la santé humaine et l'environnement.

Proposition :
Al. 1: « L'OFEV et les cantons encouragent la limitation des déchets, y compris 
par la réutilisation et la prolongation de la durée de vie des objets et leurs 
composants, au moyen de mesures appropriées, notamment de sensibilisation 
et d'information de la population et des entreprises. Ils collaborent pour ce faire 
avec les organisations économiques et de la société civile concernées. »
Al. 2: « (...) de manière à ce que soit produit le moins possible des déchets et 
que ces derniers contiennent le moins possible de substances dangereuses 
pour l'environnement et la santé humaine. »
Ajouter al.3 « L'OFEV édicte et met à jour régulièrement par voie d'ordonnance 
départementale une liste d'emballages à usage unique et de courte durée dont 
la mise sur le marché est interdite. Cette liste s'aligne au moins sur les 
dispositions en vigueur des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. »

Explication :
Al. 1. : Bien que les dispositions sur la limitation des déchets n'aient pas été 
directement modifiées par la récente révision de la LPE, la notion de 
(préparation à la) réutilisation impose de clarifier que la réutilisation entre bien 
dans le champ de la limitation de déchets (tandis que la préparation à la 
réutilisation concerne la valorisation des déchets). 

Al. 2. : Al. 2 : L'ajout de la dimension de santé humaine reprend ici la définition 
de la limitation proposée à l'art. 3, let. s. ci-dessus.

Al. 3 : L'article 30a de la LPE permet au Conseil fédéral d'« interdire la mise 
dans le commerce de produits destinés à un usage unique et de courte durée, 
si les avantages liés à cet usage ne justifient pas les atteintes à 
l'environnement qu'il entraîne ».

Dans l'UE, la Directive relative à la réduction de l'incidence de certains 
produits en plastique sur l'environnement interdit déjà la mise sur le marché 
d'une sélection de produits en plastique à usage unique et de courte durée 
dont les avantages ne compensent pas les dommages environnementaux. 
Nous proposons de nous appuyer sur notre loi fédérale et de nous aligner 
au moins sur l'exemple européen pour évaluer régulièrement quels 
emballages à usage unique et de courte durée pourraient être retirés du 
marché suisse. Nous suggérons cependant d'aller un pas plus loin que nos 
partenaires économiques principaux, en élargissant le champ d'action à 
tous les emballages à usage unique et de courte durée, veillant ainsi à 
éviter les substitutions matière qui s'avèrent parfois regrettables.

Anhang: SPStellungnahme_VerordnungspaketUmweltFrühling_16.10.2025.pdf
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Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme1

Titel Art. 12 Allgemeine Verwertungspflicht nach dem Stand der Technik

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1 Abfälle sind für die Wiederverwendung vorzubereiten oder stofflich zu 
verwerten, wenn dies technisch möglich und wirtschaftlich tragbar ist und 
die Umwelt weniger belastet als:

a.eine andere Entsorgung; oder
b.die Herstellung neuer Produkte.

2 Die Vorbereitung zur Wiederverwendung und die stoffliche Verwertung 
nach Absatz 1 müssen nach dem Stand der Technik erfolgen.
3 Ist eine Vorbereitung zur Wiederverwendung oder eine stoffliche 
Verwertung nach dem Stand der Technik nicht möglich, sind die Abfälle 
vorrangig stofflich-energetisch und dann rein energetisch zu verwerten.

Begründung Modifier le titre : Obligation générale de préparer à la réutilisation et de 
valoriser selon l'état de la technique

Le titre de l'Art. 12 nécessite d'être modifié, afin de l'aligner avec l'art. 30d 
LPE et les modifications proposes ci-dessous.

L'ajout de l'Al. 1bis permet la mise en œuvre de stratégies de préparation à 
la réutilisation en Suisse, en ligne avec la volonté parlementaire exprimée 
dans l'Art 30d LPE.

La préparation à la réutilisation (contrôle, nettoyage, réparation ou 
transformation des objets) a été intégrée dans la dernière révision de la LPE 
comme stratégie de valorisation des déchets. Pour garantir sa mise en 
œuvre, nous proposons d'intégrer explicitement ce concept à l'article 12 de 
l'OLED, en précisant que l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) et les 
cantons doivent encourager cette stratégie.

L'ajout de l'art. 1ter vise à renforcer la hiérarchie entre préparation à la 
réutilisation et recyclage ou valorisation matière, au travers de l'évaluation 
régulière des stratégies plus ou moins respectueuses de l'environnement.

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Nous saluons l'élargissement de l'ordonnance aux différentes catégories 
d'emballages. Cependant, nous estimons que, sans les adaptations que nous 
proposons concernant la limitation des déchets et la réutilisation, cette révision 
risque de ne pas apporter de véritables résultats, ni en termes de limitation de 
l'exposition de la population aux plastiques et aux substances ou produits 
chimiques préoccupants qui les composent.

Anhang: SPStellungnahme_VerordnungspaketUmweltFrühling_16.10.2025.pdf
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Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme2

Titel Art. 3 Allgemeine Anforderungen an Verpackungen

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die mit 
Ware befüllte Verpackungen abgeben, stellen sicher, dass Verpackungen, 
soweit technisch möglich und wirtschaftlich tragbar:

a. vom Verpackungsvolumen und der Verpackungsmasse her auf das 
Mindestmass begrenzt sind, das zur Gewährleistung der erforderlichen 
Sicherheit und Hygiene der verpackten Ware angemessen ist;
b. bei der Sammlung, Behandlung und dem Recycling nicht zu 
erheblichen technischen Schwierigkeiten oder erheblichen Mehrkosten 
führen; und
c. einen möglichst hohen Anteil an Rezyklaten enthalten.
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Begründung L'ajout de « limiter la quantité de déchets d'emballages produits » permet 
d'inscrire le principe de réduction des déchets d'emballages dans 
l'ordonnance, s'alignant ainsi avec les objectifs fixés par les principaux 
partenaires commerciaux de la Suisse, et en cohérence avec l'art. 32a-
octies LPE ainsi qu'avec l'art. 30 LPE (« La production de déchets doit être 
limitée dans la mesure du possible. »). Cela est également en accord avec 
l'art. 43 du PPWR (Règlement 2025/40) de l'UE, qui fixe des objectifs 
progressifs de réduction des déchets d'emballages (« Prévention des 
déchets : Chaque État membre réduit la quantité de déchets d'emballages 
produits par habitant (...) ») et interdit les PFAS dans les emballages 
alimentaires. Cette proposition permet donc de s'aligner à la fois avec la 
révision de la LPE et le droit européen, tout en laissant la liberté aux acteurs 
économiques de s'organiser pour mettre en œuvre ce principe. Par ailleurs, 
la notion des emballages "pleins" est supprimée, car les fabricants 
d'emballages vides ont également une responsabilité en matière 
d'écoconception des emballages qu'ils produisent.

La mention « ni de coûts supplémentaires importants » dans la let. b. de 
l'art. 3 n'est pas nécessaire, étant donné que l'introduction mentionne déjà « 
économiquement supportable » et que la mise en place de systèmes 
innovants (tels que les systèmes de réutilisation) implique souvent des 
investissements initiaux importants (et donc des coûts supplémentaires). 
Cette mention risquerait donc de limiter la mise en place de systèmes de 
réutilisation, pourtant cohérents avec les objectifs de limitation et de 
réduction des déchets.

L'ajout de la let. d permet de s'aligner sur le droit européen (Règlement 2025
/40, PPWR) et de garantir que les emballages soient sûrs, tant pour 
l'environnement que pour la santé humaine. Cet aspect est fondamental, 
compte tenu des impacts significatifs causés par les emballages, en 
particulier les emballages plastiques. L'insertion de cette disposition permet 
d'appliquer le principe de précaution, afin d'éviter des conséquences 
indésirables et des charges futures pour la société. Cette formulation est 
également cohérente avec l'art. 35i LPE, qui précise que le Conseil fédéral 
peut définir des exigences relatives aux emballages en fonction de leurs 
nuisances pour l'environnement (al. 1), tout en tenant compte des 
dispositions adoptées par les principaux partenaires commerciaux (al. 2).

Nous suggérons de compléter en précisant la nécessité de ‘minimiser 
l'exposition aux microplastiques et aux dangers présentés par certains 
groupes de substances'. Une telle formulation se fonde sur une approche 
basée sur le danger (hazard-based) plutôt que sur le risque, pour évaluer la 
dangerosité de certains emballages et surtout de certains groupes de 
substances (produits chimiques) présents dans les emballages. Cette 
approche est préconisée dans la littérature scientifique. Elle permet une 
concrétisation efficace du principe de précaution, basée sur la 
connaissance des propriétés intrinsèques des emballages et des 
substances qui les composent, sans passer par des études longues et 
coûteuses (souvent à charge de la société), visant à établir un lien de cause 
à effet entre emballage, contexte particulier, et les effets néfastes sur la 
santé humaine ou l'environnement.

Ajout de l'art. 3bis : L'état de la technique en matière de fabrication des 
emballages et de leur gestion en fin de vie évolue rapidement. Les analyses 
comparatives entre différents types d'emballages et de systèmes de 
traitement nécessitent des investissements importants. Afin d'orienter les 
acteurs économiques vers des choix respectueux des ressources, et ainsi 
les soutenir dans la mise en œuvre de la LPE et de l'OLED, l'OFEV devrait 
se charger de développer des études comparatives permettant d'évaluer 
scientifiquement les alternatives les plus adaptées.

Ajout de l'Art. 3tris : Nous proposons également de s'inspirer de la Loi sur 
les déchets et les sites pollués du canton du Jura (LDSP, art. 18) ou la loi 
de Neuchâtel en élargissant son champ d'action afin d'inciter les 
commerces à réduire la quantité d'emballages mis sur le marché. Ceci en 
les obligeant à reprendre tous les emballages vendus et en mettant à 
disposition des plateformes de déballages là où la place le permet.
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Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die mit 
Ware befüllte Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff an 
Endabnehmerinnen und Endabnehmer abgeben und die Entsorgung aller 
von ihnen abgegebenen Verpackungen nicht durch die Mitgliedschaft bei 
einer privaten Branchenorganisation oder durch finanzielle Beiträge an eine 
solche sicherstellen, müssen:

a. solche Verpackungen bei allen Verkaufsstellen während den 
gesamten Öffnungszeiten zurücknehmen;
b. solche Verpackungen, soweit technisch möglich, der stofflichen 
Verwertung zuführen; und
c. in den Verkaufsstellen an gut sichtbarer Stelle deutlich darauf 
hinzuweisen, dass solche Verpackungen zurückgenommen werden.

Begründung Al1 - Let. a et Al. 3: Le rapport indique que l'on renonce à prescrire une 
reprise gratuite sur la base de la situation actuelle (sacs payants). C'est une 
décision problématique à de nombreux égards, probablement liée aux 
acteurs consultés préalablement au développement de ce projet 
d'ordonnance. Cette option contrevient selon nous au principe de causalité 
mentionné dans le présent projet (art. 5, al. 1, let. a. et b.) car les auteurs de 
la nuisance sont ici clairement les producteurs et les commerçants. Dès 
lors, soit un commerçant ou un fabricant est affilié à une organisation de 
branche privée et lui verse une contribution qui sera utilisée pour couvrir les 
coûts (TEA ou CAR), soit il ne l'est pas et couvre ces coûts directement. 
Sinon, on risque de n'avoir aucune incitation à la limitation des déchets pour 
les fabricants et commerçants. C'est le consommateur qui subit des choix 
qu'il ne contrôle pas et qui paye à la fin.

D'autre part, comme il n'y a pas de mention d'un prix maximum du sac 
pour plastique (à part qu'il ne doit pas être fixé dans un but lucratif), on 
s'attend à des incitations floues pour les consommateurs qui devront en 
réalité arbitrer entre taxe au sac actuelle (hormis à Genève), et nouvelle 
taxe au sac pour plastique. Cela d'autant plus que le prix du sac taxé 
actuel n'est pas homogène entre les cantons, avec de fortes variations. Il 
est donc fort probable que la taxe au sac pour plastique n'incite pas au 
tri et donc à la valorisation. Vu ces éléments, on peut considérer cette 
nouvelle disposition comme juridiquement fragile, ouvrant la voie à de 
possibles actions visant à l'abroger.
À tout le moins, si la reprise n'est pas gratuite, il convient de fixer la 
proportion maximale des coûts pouvant être couverts par la taxe au sac 
pour plastique, taxe dont le montant devrait rester complémentaire et les 
revenus additionnels par rapport aux contributions des producteurs et 
commerçants. Dans le même scénario (reprise qui n'est pas gratuite), il 
faudrait alors prévoir des modalités pour que les consommateurs 
puissent réduire par eux- mêmes la quantité de leurs déchets plastiques 
(p. ex. grâce à des plateformes de désemballages dans les commerces 
de taille importante).

Al. 1 – Let. b : il est essentiel que la valorisation matière des briques à 
boissons et emballages à usage unique en matières plastiques minimise les 
effets néfastes sur la santé humaine et l'environnement. Une approche 
scientifique basée sur les dangers (hazard-based) et non sur les risques est 
préconisée par la communauté scientifique. Par ailleurs, le rapport « 
Forever Toxic : The science on health threats from plastic recycling » publié 
en 2023 par Greenpeace USA a montré que les produits chimiques 
dangereux se retrouvent dans le plastique recyclé par trois voies d'entrées : 
leur présence dans le plastique vierge de départ, l'absorption de 
contaminants avant le recyclage et l'apparition de nouveaux produits 
chimiques toxiques lors du processus de recyclage lui-même.

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 3

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Erfolgt die Rücknahme nicht kostenlos, so ist der Preis der Rücknahme so 
festzulegen, dass dieser die Entsorgungskosten deckt. Die Preisfestlegung 
darf nicht gewinnorientiert geschehen.

Begründung Siehe Begründung in Art. 4 Abs. 1
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Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag 1 Die Verwertungsquote bei rücknahmepflichtigen Getränkekartons muss 
mindestens 70 Prozent betragen, jene bei rücknahmepflichtigen 
Einwegverpackungen aus Kunststoff mindestens 55 Prozent.

Begründung Supprimer

Le recyclage des briques à boissons et des emballages plastiques à usage 
unique est une impasse, qui ne résoudra pas la pollution plastique dans 
l'environnement, ni la mise en danger de la santé humaine par ceux-ci.

La LPE met sur le même pied réutilisation et valorisation matière (Art 
30d). Des objectifs minimums de recyclage, s'ils ne sont pas 
accompagnés en parallèle d'objectifs minimum de réutilisation, 
détourneraient des ressources qui pourraient être consacrées au 
développement de systèmes de réutilisation préservant l'environnement 
et la santé humaine. L'étude KurVE a justement montré un rapport coûts-
bénéfice défavorable du recyclage plastique.
De plus, le rapport Forever Toxic de Greenpeace USA a montré les 
différentes voies d'entrée des produits chimiques dangereux lors du 
processus de recyclage, augmentant les risques du plastique recyclé 
pour la santé humaine, par rapport au plastique vierge.

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Werden die in Absatz 1 festgehaltenen Verwertungsquoten für 
rücknahmepflichtige Getränkekartons und rücknahmepflichtige 
Einwegverpackungen aus Kunststoff nicht erreicht, so unterbreitet das 
UVEK dem Bundesrat als Massnahme, Herstellerinnen und Hersteller zu 
verpflichten, eine vorgezogene Entsorgungsgebühr auf die 
rücknahmepflichtigen Getränkekartons und rücknahmepflichtige 
Einwegverpackungen aus Kunststoff zu erheben.

Begründung Supprimer

Dans la mesure ou nous proposons de supprimer l' Art. 6 Al. 1, il n'est plus 
nécessaire de proposer la mesure de l'Al. 2.

Si l'Art. 6 Al. 1 devait néanmoins rester dans la présente ordonnance, 
les considérations faites aux alinéas 1 et 3 de l'Art. 4 sont telles que l'Al. 
2 de l'Art. 6 n'est de toute façon plus nécessaire.

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Werden die Verwertungsquoten auch mit den Massnahmen nach Absatz 2 
nicht erreicht, so kann das UVEK Händlerinnen und Händler sowie 
Herstellerinnen und Hersteller verpflichten:

a. auf rücknahmepflichtige Getränkekartons und rücknahmepflichtige 
Einwegverpackungen aus Kunststoff ein Mindestpfand zu erheben;
b. solche Verpackungen gegen Rückerstattung des Pfandes 
zurückzunehmen; und
c. die zurückgenommenen Verpackungen auf eigene Rechnung der 
Verwertung zuzuführen.

Begründung Dans la mesure ou nous proposons de supprimer l' Art. 6 Al. 1, il n'est plus 
nécessaire de proposer la mesure de l'Al. 3.

Cependant, si l'Art. 6 Al. 1 devait malgré tout rester dans la présente 
ordonnance, le mécanisme de consigne est intéressant, dans la mesure 
ou il permettrait de mettre sur le même pied (du point de vue de la 
collecte) l'emballage à usage unique et l'emballage réutilisable.
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Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Sie muss dem BAFU jährlich bis spätestens am 31. Mai einen Bericht über 
ihre Tätigkeiten im Vorjahr einreichen. Dieser Bericht muss insbesondere 
enthalten:

a.die Jahresrechnung;
b.den Revisionsbericht;
c.die Anzahl der ihr für das Vorjahr mitgeteilten gebührenbelasteten 
Verpackungen aus Glas, aufgegliedert nach der Gebührenhöhe;
d.eine Aufstellung über die Verwendung der Gebühr nach Betrag, Zweck 
und Empfänger.

Begründung Les rapports annuels actuels de Vetroswiss, ainsi que les flux de matières 
pour les emballages en verre publiés par Swiss Recycle, indiquent un 
pourcentage très faible d'emballages entiers réutilisés bénéficiant d'une part 
des rétrocessions de la TEA. Toutefois, selon l'organisation Durabilitas 
ayant rencontré des représentants de l'industrie, de Vetroswiss et de 
l'OFEV, personne ne semble savoir précisément quelles activités de 
réutilisation sont effectivement financées en Suisse. C'est pourquoi une 
transparence accrue concernant le financement de ces activités s'impose.

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Die Pflichten nach den Absätzen 1 und 2 gelten nur für Unternehmen, die 
nicht gemäss Artikel 7 gebührenpflichtig sind und in zwei 
aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren den Schwellenwert von einer Million 
Franken AHV-Lohnsumme oder einer Million Franken Umsatz überschreiten.

Begründung La grande distribution joue un rôle déterminant dans la mise sur le marché 
de produits emballés à usage unique, notamment par le choix de ses 
fournisseurs. Leur demander d'indiquer le pourcentage de leur assortiment 
vendu dans de tels emballages permet d'améliorer la transparence envers 
les consommateurs et de responsabiliser à la fois les fabricants et les 
distributeurs finaux.

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 5

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Das BAFU kann die Mengen der eingesetzten Verpackungsmaterialien in 
aggregierter Form jährlich publizieren.

Begründung Les cantons et collectivités, la société civile mais aussi les acteurs 
économiques, doivent pouvoir compter sur une transparence aussi grande 
que possible sur les quantités et les modes de valorisation des emballages, 
afin de pouvoir ajuster leurs mesures concrètes.

Le Global Commitment de la Fondation Ellen Mc Arthur illustre le degré 
de transparence auquel plus de 1'000 organisations, représentant 20% 
des emballages plastiques au niveau mondial, adhèrent déjà depuis 
plusieurs années. Plusieurs de ces entreprises ont d'ailleurs des 
quartiers généraux en Suisse : Amcor, Nestlé, Tetra Pak.
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3. Stellungnahmen Gesamtschweizerische Dachverbände der Gemeinden, 
Städte und Berggebiete / associations faîtières des communes, des villes et 
des régions de montagne qui œuvrent au niveau national

Abwasserverband Morgental

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Wir bedanken uns für die Möglichkeit, im Rahmen des Verordnungspakets 
Umwelt Herbst 2025 Stellung zur Verordnung über die Vermeidung und die 
Entsorgung von Abfällen nehmen zu kön-nen. 
Der Abwasserverband Morgental setzt sich für saubere und lebendige 
Gewässer ein. Er bekennt sich zur Kreislaufwirtschaft, möchte aber im 
Folgenden auf einige Aspekte hinweisen, welche im Zusammenhang mit 
der Verwertung biogener Abfälle zu beachten sind. 
Die landwirtschaftliche Verwertung sortenreiner sowie nährstoffreicher und 
strukturbildender Ab-fälle erachten wir als sinnvoll und damit auch die 
Konkretisierung der im USG festgelegten Ver-wertungshierarchie gemäss 
Art. 34 Abs. 2 VVEA. Bei der landwirtschaftlichen Verwertung müs-sen 
allerdings aus Sicht des Gewässer- und Bodenschutzes folgende 
Voraussetzungen erfüllt sein: 

·Es dürfen keine Nährstoffüberschüsse (insbesondere Stickstoff) erzeugt 
werden, welche durch Versickerung und Abschwemmung das Grundwasser 
und die Ober-flächengewässer belasten. Gemäss den Umweltzielen der 
Landwirtschaft sind die landwirtschaftsbedingten Stickstoffeinträge in die 
Gewässer (insbesondere in das Grundwasser) nach wie vor deutlich zu 
hoch. Es besteht die Gefahr, dass eine Zu-nahme der landwirtschaftlichen 
Vergärung diesem Umweltziel zuwiderläuft. 
·Die Abfälle müssen vollständig frei von Fremdstoffen sein. Ansonsten findet 
eine kon-tinuierliche Anreicherung dieser Stoffe im Boden statt, sofern sie 
nicht biologisch ab-baubar sind. Insbesondere Verpackungsmaterialien wie 
Kunststoffe können sich im Boden anreichern und in die Gewässer 
abgeschwemmt werden, mit negativen Aus-wirkungen auf die Fauna 
(Stichwort Mikroplastik). Eine vollständige Entfernung ist bei der 
landwirtschaftlichen Verwertung heute technisch nicht möglich. Verpackte bi-
ogene Abfälle sollten daher nicht in Vergärungsanlagen ausserhalb von 
ARA verrot-tet oder vergärt werden. 
·Die Abfälle dürfen keine unerwünschten Stoffe enthalten. Die Schwierigkeit 
besteht darin, dass sich eingesetzte Stoffe auch erst viele Jahre später als 
schädlich und damit unerwünscht herausstellen können. Insbesondere bei 
persistenten Verbindun-gen verbleiben diese Stoffe im Boden resp. im 
Gewässer. Die Problematik der PFAS zeigt dies beispielhaft. 

Viele Abwasserreinigungsanlagen nehmen seit langem (bereits vor der 
Entstehung landwirt-schaftlicher Biogasanlagen) biogene Abfälle an und 
vergären diese zusammen mit dem Klär-schlamm (sogenannte Co-
Vergärung). Dieser Entsorgungsweg wurde und wird stetig weiterent-
wickelt, so dass Abwasserreinigungsanlagen einen wichtigen Beitrag für die 
sichere und sinnvolle Entsorgung dieser Abfälle leisten: 
·Phosphor: Mit der Rückgewinnung des Phosphors aus dem Klärschlamm 
wird dieser Nährstoffkreislauf geschlossen. 
·Stickstoff: Bereits heute produzieren verschiedene 
Abwasserreinigungsanlagen aus dem Faulwasser hochwertigen 
Qualitätsdünger und schliessen damit auch den Stickstoffkreislauf. Auch 
hier wird die Entwicklung weitergehen. 
·Fremdstoffe: Abwasserreinigungsanlagen halten Plastik und andere 
Fremdstoffe wirksam zurück. 
·Energie: Der Energiegehalt der Abfälle wird meist vollständig genutzt, 
indem mit Wärmekraftkoppelung Strom und Wärme produziert wird oder 
indem das Klärgas zu Biogas aufbereitet und ins Gasnetz eingespeist wird. 
Diese Situation der stofflichen Verwertung bei der Co-Vergärung auf 
Abwassereinigungsanlagen ist bei der Umsetzung, d.h. bei der 
Aktualisierung der Positivliste sowie bei der Erstellung der Vollzugshilfen, zu 
berücksichtigen.
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Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme1

Titel Art. 34 Betrieb

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1 In Kompostierungs- und Vergärungsanlagen müssen biogene Abfälle 
verrottet oder vergärt werden, die sich aufgrund ihrer Eigenschaften, 
insbesondere ihrer Nährstoff-, Schadstoff- und Fremdstoffgehalte, für das 
entsprechende Verfahren und für die Verwertung als Dünger im Sinne von 
Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a der Dünger-Verordnung vom 1. November 
2023 (DüV) eignen. Ausgenommen vom Erfordernis der Eignung als 
Dünger sind Abfälle, die in Anlagen zur Co-Vergärung in 
Abwasserreinigungsanlagen vergärt werden.
2 Sortenreine sowie nährstoffreiche biogene Abfälle müssen vorrangig in 
Kompostierungs- und Vergärungsanlagen ausserhalb von 
Abwasserreinigungsanlagen verwertet werden.
3 Verpackte biogene Abfälle dürfen in Kompostierungs- und 
Vergärungsanlagen nach Absatz 1 ausserhalb von 
Abwasserreinigungsanlagen nur verrottet oder vergärt werden, wenn:

a.die Verpackung sowie die Kennzeichnung biologisch abbaubar sind 
und sich für das entsprechende Verfahren eignen; oder
b.die Verpackung sowie die Kennzeichnung vorrangig vor oder 
spätestens während der Verrottung oder Vergärung vollständig entfernt 
werden.

4 Im Übrigen gelten die Vorschriften der DüV und der ChemRRV betreffend 
Kompost und Gärgut.

Begründung Als flankierende Massnahme zur vorrangigen Verwertung in 
Kompostierungs- und Vergärungsmass- 
nahme (gemäss neuem Art. 34 Abs. 2 VVEA) soll im Abs. 3 Bst. b 
festgelegt werden, dass die Verpa- 
ckung «vollständig entfernt» werden muss (statt nur «möglichst vollständig 
entfernt»). Wie oben dar- 
gelegt ist es für den langfristigen Erhalt der Funktionen unserer Böden 
zentral, dass sich keine Fremd- 
stoffe anreichern. Jeglicher Eintrag in Böden und Gewässer soll vermieden 
werden. Für solche Abfälle 
existiert mit den Abwasserreinigungsanlagen ein bewährter 
Entsorgungsweg, welcher den Eintrag von 
Fremdstoffen in die Umwelt verhindert. 

Positivliste und Vollzugshilfen 
Bei der Aktualisierung der Positivliste sowie bei der Erstellung der 
Vollzugshilfen sind die oben beschrie- 
benen Weiterentwicklungen auf Abwasserreinigungsanlagen zur 
Schliessung der Nährstoffkreisläufe, so- 
wie zur Energierückgewinnung und zum Rückhalt der Fremdstoffe zu 
berücksichtigen. In der Vollzugs- 
hilfe soll den Kantonen zudem Handlungsspielraum gegeben werden, um 
von der Verwertungshierarchie 
gemäss Art. 34 Abs. 2 VVEA abweichen zu können (beispielsweise in 
Regionen mit vielen Schweine- 
mästereien, wo bestehende Nährstoffüberschüsse nicht noch vergrössert 
werden sollten).

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --
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Schweizerischer Städteverband (SSV) / Union des villes suisses / Unione delle città svizzere

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Im Grundsatz werden die Änderungen der VVEA eher begrüsst. Anhang 1-2 
sind Erläuterungen zu der Gesetzverloge. Anhang 3 sind Vorschläge für 
Anforderungen an Brancheorganisationen.

Den Grundzügen zur Änderung der Verordnung über die Vermeidung und die 
Entsorgung von Abfällen VVEA wird seitens Städte und Gemeinden eher 
zugestimmt. Wir betonen jedoch die Notwendigkeit klarer Regelungen zu 
Verantwortlichkeiten, Sammlungspflichten und Definitionen, damit Städte und 
Gemeinden nicht übermässig belastet werden. Insbesondere machen wir auf 
folgende Punkte auf-merksam:
Die Verantwortung für die Rückstände aus der thermischen Behandlung soll 
beim jeweiligen Anlagenbetreiber liegen und nicht bei den Standortgemeinden, 
die meistens das kantonale Siedlungsabfallmonopol umsetzen. Die Pflicht zur 
Separatsammlung von biogenen Abfällen soll genau definiert und der 
Entscheid zur Sammlung von Speiseresten den Städten und Gemeinden 
überlassen werden. Aus unserer Sicht würde eine Pflicht zur Sammlung von 
Speiseresten die Existenz diverser Kompostierungsanlagen gefährden, eine 
Nachrüstung der Vergärungsstufe erfordern und einen wesentlichen 
Infrastrukturaufwand bedeuten.
Die Definition “stofflich-energetisch” erscheint nicht sinnvoll, da eine reine 
Kompostieranlage einem Vergärwerk vorgezogen würde.
Die Fremdstoffausschleusung beim Grüngut an der Quelle wird begrüsst, 
allerdings darf den Städten und Gemeinden dadurch kein Mehraufwand 
entstehen.
Die Abgrenzung zwischen Littering und illegaler Entsorgung ist nicht klar. Die 
Kommunen sind der Ansicht, dass grössere Mengen als ein 35-l Sack unter die 
illegale Entsorgung fallen sollen.

Anhang: 251006_VerpV VVEA Stellungnahme VP19.pdf
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Anhang: 251006_VerpV VVEA Stellungnahme VP19_Anhang III.pdf
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Anhang: 251006_VerpV VVEA Stellungnahme VP19_Anhang II.pdf



439 / 2947



440 / 2947



441 / 2947



442 / 2947



443 / 2947



444 / 2947



445 / 2947



446 / 2947



447 / 2947



448 / 2947



449 / 2947



450 / 2947



451 / 2947



452 / 2947



453 / 2947



454 / 2947



455 / 2947



456 / 2947

Anhang: 251006_VerpV VVEA Stellungnahme VP19_Anhang I.pdf
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Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme1

Titel Variante 1 betreffend Art. 3 Bst. a Ziff. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Von den Varianten 1 und 2 ist nur Variante 1 sinnvoll umsetzbar. Im 
Erläuterungsbericht wird bereits ausgeführt, dass nicht unterscheidbar ist, 
welcher Anteil der Verbrennungsrückstände aus Monopol-abfall stammt und 
welcher aus übrigem Abfall. Variante 2 würde nur zu unnötigem 
Bürokratismus füh-ren.
Die Verantwortung für die Rückstände aus der thermischen Behandlung 
muss beim jeweiligen Anla-genbetreiber liegen und nicht bei den 
Standortgemeinden, die für das Abfallmonopol zuständig sind. Bei der 
aktuellen Formulierung entsteht der Eindruck, dass die Kantone und 
aufgrund des delegierten Abfallmonopol schlussendlich die Gemeinde, für 
die Entsorgung der Rückstände verantwortlich sind. Es sollten aber die 
jeweiligen Anlagenbetreiber sein.
Antrag: Wir schlagen vor, dass in der Vollzugshilfe klar geschrieben wird, 
dass die Betreiber von Anlagen auch für die Entsorgung von den 
Rückständen verantwortlich sind.

Titel Variante 2 betreffend Art. 3 Bst. a Ziff. 4

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag In dieser Verordnung bedeuten:
a.Siedlungsabfälle:

4. Rückstände aus Abfällen nach den Ziffern 1–3, die bei der 
thermischen Behandlung anfallen, bis und mit deren Verwertung oder 
Ablagerung;

Begründung --

Titel Art. 3 Bst. n.-r

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag n.Wiederverwendung: Behandlung, bei dem Gegenstände und deren 
Bestandteile, die keine Abfälle sind oder ihre Abfalleigenschaft nach dem 
Durchlaufen eines Behandlungsverfahrens verloren haben, wieder für 
denselben oder einen vergleichbaren Zweck eingesetzt werden, für den sie 
ursprünglich bestimmt waren;

o.Vorbereitung zur Wiederverwendung: Behandlungsverfahren, bei dem 
Abfälle durch Behandlungsschritte wie Prüfung, Reinigung, Reparatur so 
aufbereitet werden, dass sie wiederverwendet werden können;
p.Stoffliche Verwertung: Verwertungsverfahren, bei dem die stofflichen 
Eigenschaften von Abfällen genutzt werden, indem die Abfälle so 
behandelt werden, dass sie als Sekundärrohstoffe wieder eingesetzt 
werden können;
q.Stofflich-energetische Verwertung: Verwertungsverfahren, bei dem 
Abfälle gleichzeitig sowohl stofflich als auch energetisch verwertet 
werden;
r.Energetische Verwertung: Verwertungsverfahren, bei dem Abfälle im 
Rahmen ihrer Entsorgung als Energiequelle genutzt werden.

Begründung n. Wiederverwendung: In Anlehnung an der USG, schlagen wir vor den 
Begriff Verfahren durch den Begriff Behandlung zu ersetzen. Der Begriff 
Verfahren wird klassisch eher mit einem Recyclingverfah-ren gleichgesetzt, 
womit aber eine Wiederverwendung nicht gemeint ist. Das Wort 
Behandlung diffe-renziert besser. 
o. Vorbereitung zur Wiederverwendung: In Anlehnung an der USG Art. 7, 
Abs. 6bis USG, schlagen wir vor den Begriff Verfahren durch den Begriff 
Behandlung zu ersetzten. In den Erläuterungen soll si-chergestellt werden, 
dass der Begriff «refurbishment» auch unter den Begriff fällt, insbesondere 
im Fall von E-Geräten.
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Titel Art. 10 Pflicht zur thermischen Behandlung

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 12 Allgemeine Verwertungspflicht nach dem Stand der Technik

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1 Abfälle sind für die Wiederverwendung vorzubereiten oder stofflich zu 
verwerten, wenn dies technisch möglich und wirtschaftlich tragbar ist und 
die Umwelt weniger belastet als:

a.eine andere Entsorgung; oder
b.die Herstellung neuer Produkte.

2 Die Vorbereitung zur Wiederverwendung und die stoffliche Verwertung 
nach Absatz 1 müssen nach dem Stand der Technik erfolgen.
3 Ist eine Vorbereitung zur Wiederverwendung oder eine stoffliche 
Verwertung nach dem Stand der Technik nicht möglich, sind die Abfälle 
vorrangig stofflich-energetisch und dann rein energetisch zu verwerten.

Begründung Aus unserer Sicht ist die folgende Erläuterung aus dem Bericht «Erst wenn 
für spezifische Abfallfrak-tionen konkrete Vorgaben in einer Verordnung 
festgelegt und der Stand der Technik definiert wurden, ist der Vollzug 
entsprechend anzupassen» nicht klar was das Thema der Vorbereitung zur 
Wiederver-wendung betrifft. Wir möchten darauf beharren, dass die 
Vorbereitung zur Wiederverwendung bei der öffentlichen Sammelstelle 
schon jetzt möglich ist (wie es dem Fall ist für Alttextilien Sammlung oder 
Sperrgutsammlung mit Pretty Good), wenn die Gemeinde und Städte es 
sinnvoll finden und es anbie-ten möchten, dies ohne, dass konkrete 
Vorgaben in einer Verordnung festgelegt werden müssen. 
Aus der Rückmeldung von einigen unseren Mitgliedern möchten wir darauf 
hinweisen, dass die aktuel-len Sammelverträge der 
Branchenorganisationen im Bereich E-Schrott die Vorbereitung zur Wieder-
verwendung nicht zulassen. Da die Kostenabgeltung ausschliesslich über 
diese beiden Branchenor-ganisationen erfolgt, sind Sammelstellenverträge 
Bedingung für eine Entschädigung. Es heisst, dass momentan die 
Vorbereitung zur Wiederverwendung für Altgeräte an den öffentlichen 
Sammelstellen nicht möglich ist, was nicht im Sinne der Kreislaufwirtschaft 
ist.

Titel Art. 13 Abs. 1 und 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 14 Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1 Biogene Abfälle sind separat zu sammeln und Fremdstoffe sind so früh 
wie möglich auszuschleusen. Biogene Abfälle sind rein stofflich oder durch 
Vergären zu verwerten, sofern:

a.sie sich aufgrund ihrer Eigenschaften, insbesondere ihrer Nährstoff- 
und Schadstoffgehalte, dafür eignen; und
b.die Verwertung nicht durch andere Vorschriften des Bundesrechts 
untersagt ist.

Begründung Die Pflicht zur Sammlung von Speiseresten würde aus unserer Sicht die 
Existenz diverser Kompostie-rungsanlage (z.B. Feldrandkompostierung) 
gefährden oder sie müssten mit einer Vergärungsstufe nachgerüstet 
werden. Ausserdem müsste die Sammlung der Gemeinden und Städte 
angepasst wer-den, was einen wesentlichen Aufwand und eine Anpassung 
der Infrastruktur, die heute v.a. in ländli-chen Gegenden nicht vorhanden ist 
(vielerorts Feldrandkompostierung), erfordern. 
Bei der Pflicht zur Fremdstoffausschleusung direkt bei der Sammlung 
würden enorme Kosten für die Nachrüstung von Kehrichtwagen mit 
Kamerasystemen entstehen und sämtliche Gemeinden dürften nur noch 
Container für die Grüngutsammlung zulassen und müssten diese mit einem 
Identsystem ausrüs-ten. Ansonsten ist eine Zuordnung des Grünguts zu 
einer Liegenschaft nicht möglich. Diese Anpas-sungen hätten enorme 
Kostenfolgen für viele Gemeinden und würde etliche Zeit in Anspruch 
nehmen. 
Antrag: Die Speisereste sollen von der Pflicht der Separatsammlung 
ausgenommen werden. Es soll den Städten und Gemeinde frei gelassen 
werden, ob sie die Separatsammlung von Speiseres-te anbieten. Die 
Definition der biogenen Abfälle muss genug offen sein.
-Wir schlagen vor, dass in der Vollzugshilfe klar definiert wird, auf welche 
biogenen Abfälle (Art der Abfälle) die Pflicht sich genau bezieht und wie weit 
die Pflicht gedacht ist (jede Gemeinde muss sammeln oder jede Person 
muss sammeln können bei ihrer Liegenschaft?)
-mögliche Massnahmen zur frühzeitige Ausschleusen von Fremdstoffen 
aufgezeigt werden und es keine Pflicht gibt, direkt bei der Sammlung eine 
umfassende Fremdstoffanalyse durchzuführen.

Titel Art. 14a Abs. 2

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 22 Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Strassenwischgut muss mit der aktuellen Formulierung thermisch verwertet 
werden. Dies, auch wenn im Herbst nur Lauf eingesammelt wird.

Titel Art. 24 Abs. 1 zweiter Satz

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 31 Bst. c

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 32 Abs. 2 Bst. a und g

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 34 Betrieb

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 36 Abs. 2 Bst. c

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 49

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Anhang 4: Anforderungen an Abfälle für die Herstellung von Zement und 
Beton, Ziff. 2.4

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Anhang 5: Anforderungen an Abfälle zur Ablagerung, Ziff. 3.1 Bst. a–b

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Anhang 5: Anforderungen an Abfälle zur Ablagerung, Ziff. 4.1 Bst. a

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Anhang 5: Anforderungen an Abfälle zur Ablagerung, Ziff. 4.3 Einleitungssatz

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Anhang 7: Anforderungen an Holzabfälle zur stofflichen und thermischen 
Verwertung

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Änderung anderer Erlasse: 1. Ordnungsbussenverordnung vom 16. Januar 
2019:

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Anhang 2 Bussenliste 2 Ziff. 9003

Begründung Die Kommunen sind aktuell weiter verantwortlich für das Aussprechen der 
Littering - Bussen, der Voll-zug bleibt bei den Kantonen und Gemeinden. 
Der Vorliegende Vorschlag führt zu einer gewissen Verwirrung: Mit den 
Kategorien 3 und 4 ist die Ab-grenzung zwischen Littering und illegale 
Entsorgung nicht klar. Bei einer Menge von 35 bis 60 Litern handelt es sich 
unseres Erachtens nicht mehr um Littering. Nur wenn eindeutig der 
Verursacher defi-niert werden kann, kann durch die verschiedenen 
polizeilichen Einheiten gebüsst werden. Die Umset-zung wird 
dementsprechend unterschiedlich gehandhabt werden. In der Vollzugshilfe 
des BAFU wird eine Deponierung von mehr als 35 Litern dann auch als 
«illegale Abfallablagerung» definiert. 
Wir beantragen die Streichung der Absätze 3 und 4. Nur das Littering soll 
hier geklärt werden. Die Illegale Entsorgung soll nicht unter diesen Artikel 
geregelt werden. Grössere Mengen von liegenden Abfällen sollen weiterhin, 
als illegale Entsorgung taxiert werden.
Wir erachten die unterschiedliche Bussenhöhe in Abstufung der Mengen für 
den Vollzug schwierig um/-durchsetzbar. Zudem der Begriff «ausserhalb der 
vorgesehenen Sammlung» bringt zur Verwirrung und soll angepasst 
werden. 

Antrag zu STREICHEN: 
3. Siedlungsabfälle mit einer Gesamtmenge von mehr als 35 Litern bis zu 
60 Litern 250
4. Siedlungsabfälle mit einer Gesamtmenge von mehr als 60 Litern bis zu 
110 Litern 300

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Ablehnung

Begründung: Die Änderungen der VerpV werden eher abgelehnt. Lange generelle 
Stellungnahme beachten!

Anhang 1-2 sind Erläuterungen zu der Gesetzvorlage. Anhang 3 sind 
Vorschläge für Anforderungen an Brancheorganisationen.

Anhang: 251006_VerpV VVEA Stellungnahme VP19.pdf
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Anhang: 251006_VerpV VVEA Stellungnahme VP19_Anhang I.pdf
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Anhang: 251006_VerpV VVEA Stellungnahme VP19_Anhang III.pdf
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Anhang: 251006_VerpV VVEA Stellungnahme VP19_Anhang II.pdf
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Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme2

Titel Art. 1 Gegenstand und Geltungsbereich

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Wir begrüssen, dass die Milchprodukte nicht mehr vom Geltungsbereich der 
VerpV ausgenommen werden.

Titel Art. 2 Begriffe

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag In dieser Verordnung bedeuten:
a. Verpackungen und Verpackungsbestandteile: aus beliebigen 
Materialien hergestellte Produkte zur Aufnahme, zum Schutz, zur 
Handhabung, zur Lieferung oder Darbietung von Waren;
b. Mehrwegverpackungen: Verpackungen, die zur Wiederverwendung 
vorgesehen sind;
c. Einwegverpackungen: Verpackungen, die zur einmaligen Verwendung 
vorgesehen sind;
d. Getränkeverpackungen: Verpackungen für flüssige Lebensmittel, die 
zum Trinken bestimmt sind;
e. Getränkekartons: Getränkeverpackungen, die mehrheitlich aus Karton 
und zu geringen Anteilen aus Kunststoff bestehen und teilweise 
Aluminium beinhalten können;
f. Verpackungen aus Kunststoff: alle Verpackungen aus einem oder 
mehreren Kunststoff-Polymeren; ausgenommen sind 
Getränkeverpackungen aus Polyethylenterephthalat (PET);
g. Serviceverpackungen: Verpackungen, die für die Befüllung in der 
Verkaufsstelle vorgesehen sind, sofern sie eine Verpackungsfunktion 
erfüllen;
h. stoffliche Verwertung: die Herstellung neuer Verpackungen oder 
anderer Produkte aus gebrauchten Verpackungen (Recycling);
i. Rezyklate: Materialien, die durch Recyclingverfahren aus Post-
Consumer-Abfällen gewonnen wurden und Primärrohstoffe ersetzen;
j. Verwertungsquote: der prozentuale Anteil der während eines 
Kalenderjahres zu Rezyklaten verwerteten Verpackungen am gesamten 
für die Verwendung im Inland abgegebenen Gewicht der Verpackungen 
aus dem verwendeten Material;
k. Behandlungsreste: Materialien aus der Behandlung von separat 
gesammelten Abfällen, welche nicht stofflich verwertet werden können;

m. Endverbraucherinnen und Endverbraucher: Verbraucherinnen und 
Verbraucher sowie alle natürlichen oder juristischen Personen mit 
Wohnsitz oder Niederlassung in der Schweiz, die ein Produkt im 
Rahmen ihrer gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit nutzen und 
dieses in der an sie gelieferten Form nicht erneut in Verkehr bringen;

n. Inverkehrbringerinnen und Inverkehrbringer: natürliche oder juristische 
Personen, die Produkte und Bestandteile beruflich oder gewerblich 
herstellen, oder zur gewerblichen Abgabe einführen oder in der Schweiz 
beziehen und sie gewerblich abgeben;
p. Stand der Technik: der aktuelle Entwicklungsstand von Verfahren, 
Einrichtungen und Betriebsweisen, der:
1. bei vergleichbaren Anlagen oder Tätigkeiten im In- oder Ausland 
erfolgreich erprobt ist oder bei Versuchen erfolgreich eingesetzt wurde 
und nach den Regeln der Technik auf andere Anlagen oder Tätigkeiten 
übertragen werden kann, und
2. für einen mittleren und wirtschaftlich gesunden Betrieb der 
betreffenden Branche wirtschaftlich tragbar ist.

Bst. (neu): Sammelquote: der prozentuale Anteil der während eines 
Kalenderjahres der Samm-lung zugeführten Menge am gesamten für die 
Verwendung im Inland abgegebenen Gewicht der Verpackungen aus dem 
verwendeten Material;

Bst. (neu): Industrierückführungsquote: Anteil der als Sekundärrohstoff 
verfügbaren Einweg-verpackungen im Verhältnis zur gesammelten Ware
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Begründung i. Rezyklate: Hier ist es wichtig, dass die Rezyklate nicht aus 
Industrieabfällen produziert werden, sondern aus Post-Consumer-Abfällen. 
Mit der Sammlung und stofflichen Verwertung von gebrauchten 
Verpackungen muss das Rezyklat in neuen Verpackungen eingesetzt 
werden.
j. Verwertungsquote: Die vorgeschlagene Definition entspricht nicht jener 
der EU. Damit der Ver-gleich mit der EU möglich ist, schlagen wir vor, die 
EU-Definition zu übernehmen. Zudem ist im Erläu-terungsbericht die 
Verwertungsquote unterschiedlich definiert (Einleitung und Kapitel der 
Kunststoffe). 
n. Verbraucherinnen und Verbraucher: Wir sehen keinen Unterschied zur 
Definition der Bst. m und schlagen vor diesen Bst. zu streichen.
m. Endabnehmerinnen und Endabnehmer: Ein Mehrwert, den Begriff 
«Endabnehmerinnen» zu ver-wenden ist nicht gegeben und führt zu 
Verwirrung, weil oft von Verbraucherinnen die Rede ist. Der Begriff auf 
Französisch ist «utilisateur final». Wir schlagen vor, auch auf Deutsch den 
Begriff «End-verbraucherinnen» zu verwenden. Die Ergänzung mit 
Abnehmer bringt hier keine Klarheit. Zudem die Übersetzung auf 
Französisch soll geprüft werden. Die Übersetzung von «Inverkehrbringen» 
führt zu Verwirrung: «ne le remet pas dans le commerce» ist nicht klar. Es 
kann verstanden werden, dass die Endverbraucherinnen die Verpackung 
nicht an den Detailhändler (le commerce) abgeben, wenn sie sich davon 
entledigen wollen. 
n. Herstellerinnen und Hersteller und o. Händlerinnen und Händler: Neu 
wird in der VerpV zwi-schen Herstellerinnen und Herstellern und 
Händlerinnen und Händler unterschieden. Der bisher ver-wendete Begriff 
des «Inverkehrbringers» würde die Lesbarkeit und die Kohärenz mit 
anderen gesetzli-chen Grundlagen wesentlich erhöhen.
Bst. (neu): Die Verwertungsquote gibt keine Information über das 
reibungslose Funktionieren der Sammelsysteme. Ein solcher Indikator ist 
wichtig für die Entsorgungskette, damit Massnahmen ge-troffen werden 
können, falls die Sammelmenge nicht genügend hoch ist. Wir schlagen die 
Einführung einer Definition einer Sammelquote vor und die jährliche 
Veröffentlichung der Sammelquote durch das BAFU. 
Bst. (neu): Analog zur Sammelquote, schlagen wir die Einführung einer 
Definition des Begriffs «In-dustrierückführungsquote» vor und die jährliche 
Veröffentlichung der Industrierückführungsquote, aufgelistet nach den 
verschiedenen Polymeren, insbesondere PET, PE, PP, PS, PVC, 
Getränkever-packungen aus PET und Abfallfraktionen durch das BAFU. 
Somit kann den Stand der Technik des Rücknahmesystems geprüft und 
Transparenz über das Kunststoff- Recycling geschaffen werden.

Titel Art. 3 Allgemeine Anforderungen an Verpackungen

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die mit 
Ware befüllte Verpackungen abgeben, stellen sicher, dass Verpackungen, 
soweit technisch möglich und wirtschaftlich tragbar:

a. vom Verpackungsvolumen und der Verpackungsmasse her auf das 
Mindestmass begrenzt sind, das zur Gewährleistung der erforderlichen 
Sicherheit und Hygiene der verpackten Ware angemessen ist;
b. bei der Sammlung und der Behandlung nicht zu erheblichen 
technischen Schwierigkeiten führen; und
c. einen möglichst hohen Anteil an Rezyklaten enthalten.

Neuer Bst.: für Sammlung, Behandlung und Recycling geeignet sind;
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Begründung Aus der Vorlage ist nicht ersichtlich, ob Verpackungen aus Papier/Karton 
und weiteren Materialien wie BAW, Holz, etc. auch unter die Definition von 
Verpackungen fällt und dementsprechend, ob die An-forderungen gemäss 
Artikel 3 auch für Verpackungen aus Karton und weiteren Materialien 
gelten. Die Anforderungen gemäss Art. 3 sowie Mitteilungsplichten sollen 
auch für Verpackungen aus Karton und weiteren Materialien gelten. Zudem 
sollte eine Pflicht zur Minimierung der Karton-verpackungen und weitere 
Materialien wie in der EU-Verordnung 2025/4 über Verpackungen und 
Verpackungsabfälle ein-geführt werden. 
Mit der aktuellen Vorlage verstehen wir, dass es keine Rücknahmepflicht für 
die Hersteller, Händler, Detailhändler, Versandunternehmen für Karton
/Papierverpackungen und weiterer Materialien gibt und, dass die Karton
/Papierverpackungen und weiterer Materialien im Siedlungsabfallmonopol 
bleiben. 
Bst. b muss angepasst werden, um seine Wirksamkeit zu erhöhen: Die 
thermische Verwertung ist für Verpackungen grundsätzlich der günstigere 
Weg, insbesondere im Winter. Eine stärkere Formulierung fördert 
ausserdem Design4Recycling.

Anträge: 
Die Anforderungen gemäss Art. 3 sollen auch für Verpackungen aus Karton 
und die weite-ren Materialien (Bambus, BAW) gelten.
Ergänzung der Anforderungen für die Minimierung der Kartonverpackungen 
und weiterer Materialien wie in der EU-Verordnung 2025/4 über 
Verpackungen und Verpackungsabfälle
Aufnahme einer verbindlichen Rezyklateinsatzquote für Kunststoffe, 
Getränkekartons und PET in den Anhang der Verordnung analog zur EU
Aufnahme von Zielen zur Erhöhung der Recyclingfähigkeit von 
Verpackungen
Neuer Bst.: für Sammlung, Behandlung und Recycling geeignet sind; 
Bst. b. bei der Sammlung und der Behandlung und dem Recycling nicht zu 
erheblichen technischen Schwierigkeiten oder erheblichen Mehrkosten 
führen;

Antrag neuer Artikel: Anforderungen an die Entsorgung (Stand der 
Technik») 

Der Stand der Technik der Entsorgung von Verpackungen wird nicht 
spezifisch auf Verordnungsstufe präzisiert. Wir schlagen vor, einen neuen 
Artikel einzufügen, damit die technischen Anforderungen der Behandlung 
und Verwertung (Stand der Technik) von allen Verpackungen (u.a auch 
Kartonverpackun-gen, Lebensmittelverpackungen) separat von den 
Pflichten an den Branchenorganisationen definiert werden. Die 
Anforderungen an das Recycling gelten auch für Recyclingunternehmen. 
Die Festlegung des Standes der Technik in der VerpV stellt sicher, dass: 
-gleich lange Spiesse für die Recyclingunternehmen festgelegt werden und 
-bei Export von Verpackungen die gleichen Anforderungen an die 
Entsorgung im Ausland gel-ten wie in der Schweiz. 
Zudem möchten wir darauf hinweisen, dass der Begriff «Stand der Technik» 
definiert, allerdings in der Verordnung nicht verwendet wird. 

Anträge: 
Neuer Anhang in der Verordnung mit Zielpfad für Kunststoffe, 
Getränkekartons, PET-Getränkeflaschen.
und 
Art.3 bis. (Neu)
Wer Verpackungen entsorgt, muss sicherstellen, dass die Entsorgung 
umweltverträglich und nach dem Stand der Technik erfolgt; insbesondere 
müssen:
Bst. (neu) Schadstoffe und schadstoffhaltige Additive frühzeitig 
ausgeschleust und ge-trennt entsorgt werden, um die Verschleppung von 
Schadstoffen zu vermeiden; 
Bst. (neu): Gesammelte Verpackungen hochwertig stofflich verwertet 
werden;
Bst. (neu): die Industrierückführungsquote gemäss Anhang eingehalten 
werden.
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Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die mit 
Ware befüllte Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff an 
Endabnehmerinnen und Endabnehmer abgeben und die Entsorgung aller 
von ihnen abgegebenen Verpackungen nicht durch die Mitgliedschaft bei 
einer privaten Branchenorganisation oder durch finanzielle Beiträge an eine 
solche sicherstellen, müssen:

a. solche Verpackungen bei allen Verkaufsstellen während den 
gesamten Öffnungszeiten zurücknehmen;
b. solche Verpackungen, soweit technisch möglich, der stofflichen 
Verwertung zuführen; und
c. in den Verkaufsstellen an gut sichtbarer Stelle deutlich darauf 
hinzuweisen, dass solche Verpackungen zurückgenommen werden.

Begründung Anträge
Wir lehnen diesen Artikel ab. Wir beantragen die Bestimmungen über die 
Rücknahme und die Entsorgung von Einweg Kunststoffverpackungen und 
Getränkekartons ab (u.a Art. 4, 5 und 26) der VerpV auf Eis zu legen, bis 
die Kriterien für die Anerkennung einer Branchenorganisation ge-mäss Art. 
32ater USG auf Verordnungsstufe festgelegt werden. Siehe Begründung, 
Antrag unter «Generelle Stellungnahme» und Anhang I.
Art. 3, Abs. 1 Bst a: solche Verpackungen bei allen Verkaufsstellen auf 
privatem Grund und schweizweit während den gesamten Öffnungszeiten 
zurücknehmen;
Bagatellgrenze einführen z.B. für Bauernhofläden, Kioske u.ä. Kleinstläden.

Wir lehnen diesen Artikel aufgrund der fehlenden Definition der 
Branchenorganisation ab (siehe Be-gründung und Antrag unter «Generelle 
Stellungnahme»). Wir möchten jedoch folgende zusätzliche spezifische 
Bemerkungen machen: 
Wir begrüssen sehr, dass die Rücknahmepflicht nur für Hersteller und 
Händler gilt und dass es keine Sammelpflicht für Gemeinde und Städte gibt. 
Die Sammlung bei Rücknahmepflichtigen muss auf privatem Grund und 
schweizweit stattfin-den. 
Die Gemeinden und Städte sollen freiwillig entscheiden können, ob sie die 
Sammlung von Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff 
anbieten wollen. Allerdings wird der politische Druck steigen, dass auch die 
öffentliche Hand Sammelstellen anbietet (Ver-gleich mit PET).
Zudem soll für die Mitglieder einer Branchenorganisation, die nicht 
Hersteller oder Händler sind, keine Rücknahmepflicht und Sammelpflicht 
gelten. Auch wenn Gemeinden, Städte oder Verbände von Gemeinden und 
Städten Mitglieder einer Branchenorganisation sind, sollen sie und ihre 
Mitglieder dadurch nicht verpflichtet werden Getränkekartons und 
Einwegverpackun-gen aus Kunststoff zu sammeln. 
Es ist nicht klar, ob die Logistik regional durch die öffentliche Hand selbst 
organisiert werden kann, falls sie sammelt. Kurze Transportwege zur 
Verdichtung sind wichtig.
Die Subsidiäre Rücknahmepflicht gilt für Händler und Hersteller. 
Onlineplattformen werden nicht in die Pflicht genommen.
Wir erwarten einen hohen administrativen Aufwand für das BAFU, da auch 
Quartierläden, Bau-ernhofläden und der Onlinehandel überprüft werden 
müssen, ob sie einer Branchenorganisati-on angeschlossen sind oder 
selbst sammeln.

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Übernimmt eine private Branchenorganisation die Aufgaben nach Absatz 1, 
so ist sie für die Einhaltung der Pflichten gemäss Buchstaben a-c 
verantwortlich.

Begründung Wir lehnen diesen Artikel ab (siehe Begründung und Antrag unter 
«Generelle Stellungnahme»).
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Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 3

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Erfolgt die Rücknahme nicht kostenlos, so ist der Preis der Rücknahme so 
festzulegen, dass dieser die Entsorgungskosten deckt. Die Preisfestlegung 
darf nicht gewinnorientiert geschehen.

Begründung Wir lehnen diesen Artikel ab (siehe Begründung und Antrag unter 
«Generelle Stellungnahme»). Wir möchten jedoch folgende zusätzlichen 
Bemerkungen machen: 
Klarheit soll geschaffen werden, was in den Entsorgungskosten enthalten 
ist. Die Sammel- und Transportkosten und Verwertungskosten sowie 
Informations- und Kommunikationskosten der Gemeinden sowie deren 
Overhead sollten im Begriff Entsorgungskosten enthalten sein (analog Art. 
10 für Glasverpackungen).
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Titel Art. 5 Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die 
verpflichtet sind, Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff 
zurückzunehmen, und von diesen beauftragte private 
Branchenorganisationen, müssen:

a. alle beteiligten Akteure der Entsorgungskette kostendeckend für 
erbrachte Leistungen entschädigen;
b. sicherstellen, dass die Entsorgungskosten durch verursachergerechte 
Beiträge gedeckt werden; diese Beiträge müssen zweckgebunden sein 
und dürfen nur für die Deckung der Entsorgungskosten verwendet 
werden;
c. sicherstellen, dass der Anteil der Getränkeverpackungen aus PET an 
der gesamten gesammelten Masse 2 Prozent nicht übersteigt;
d. stetig Massnahmen treffen, damit die Sammelquote wie auch die 
Qualität und Reinheit der Sammlung steigt;
e. nicht stofflich verwertbare Verpackungen und Behandlungsreste 
zunächst stofflich-energetisch und dann rein energetisch verwerten.

Begründung Wir lehnen diesen Artikel ab (siehe Begründung und Antrag unter 
«Generelle Stellungnahme»). Wir beantragen eine Reformulierung mit den 
Anforderungen an die Branchenorganisation. Die Anforde-rungen an die 
Entsorgung (Stand der Technik) soll in einem eigenen Artikel (siehe 
Vorschlag neuen Art. 3bis) festgehalten werden. Wir möchten jedoch 
folgende zusätzlichen artikelspezifischen Bemer-kungen machen: 

Wir begrüssen sehr, dass Bst. a der Vorlage bestätigt, dass die Akteure der 
Entsorgungsket-te kostendeckend entschädigt werden müssen.
Falls die öffentlichen Sammelstellen auch Einwegverpackungen aus 
Kunststoff und Geträn-kekartons sammeln, gehören die gesammelten 
Abfälle der öffentlichen Sammelstelle bis zum Abtransport und nicht der 
Branchenorganisation. Der private Vertrag mit der öffentlichen Sammelstelle 
darf dies nicht regeln.
Die Einführung der Sammlung von Kunststoffverpackungen führt zu einem 
Verlust bei den Einnahmen der Kehrichtsäcke. Durch die Sammlung von 
Verpackungen aus Kunststoffen werden die Kehrichtsäcke an Volumen 
verlieren und an Gewicht gewinnen. Da sich der Ver-brennungspreis auf 
das Gewicht bezieht, die Einnahmen der Sackgebühr aber auf das Volu-
men, wird die Rechnung der Kehrichtabfuhr belastet (die Reduktion von 
Verbrennungskosten kann Mindereinnahmen bei den Säcken in der Regel 
nicht kompensieren). Dies hat zur Konse-quenz, dass die 
Kehrichtsackgebühren erhöht werden müssen, was für die Kommunen äus-
serst schwierig umsetzbar ist (politischer Gegenwind). 
Anträge
Festlegen der Anforderungen an die Entsorgung (Stand der Technik) in 
einem eigenen Arti-kel, siehe Vorschlag Art. 3bis
Reformulieren der Anforderungen an die Branchenorganisation gemäss 
unserem Vorschlag (siehe Anhang I). Im Hinblick auf klare 
Rahmenbedingungen müssen insbesondere folgen-de Anforderungen an 
die Branchenorganisation (durch Anerkennung) auf Verordnungsstufe 
festgelegt werden: 
Anforderungen an die Branchenorganisation bezüglich 
•der Organisation der Sammlung
•der finanziellen Aspekte, 
•der Kommunikation
•der Festlegung der Logistik
wie insbesondere: 
Gemeinden und Städte werden einbezogen und haben eine Mitsprache und 
angemessene Mitbestimmungsmöglichkeiten bei Entscheiden, u. a. über die 
Gestaltung des Rücknahme-systems und Höhe der Entschädigungen, . 
Die Gemeinden und Städte entscheiden freiwillig, ob sie die Sammlung von 
Getränkekar-tons und Einwegverpackungen aus Kunststoff anbieten wollen. 
Die Sammlung bei Rücknahmepflichtigen muss an allen Verkaufsstellen, 
schweizweit und auf privatem Grund stattfinden. 
Falls die öffentlichen Sammelstellen auch diese Abfallfraktion sammeln, 
müssen sie kos-tendeckend entschädigt werden (wie im Vorschlag vom 
BAFU vorgeschrieben). Das gilt für Sammlung, Transport, Gebinde, 
Kommunikation, Information und die Sensibilisierung zur Sammlung
Die Organisation darf keine Gewinne erzielen, sie ist als Non-Profit-
Organisation zu betrei-ben.
Die Finanzflüsse müssen transparent dargelegt sein
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Titel Art. 5 Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Die Rücknahmepflichtigen nach Absatz 1 publizieren jährlich einen Bericht, 
in welchem sie die Erfüllung der Vorgaben nach Absatz 1 Buchstaben a-e 
nachvollziehbar und kontrollierbar darlegen. Sie stellen diesen Bericht dem 
Bundesamt für Umwelt (BAFU) zu.

Begründung Wir lehnen diesen Artikel ab (siehe Erklärungen unter «Generelle 
Stellungnahme»). Wir möchten jedoch folgende zusätzliche Bemerkungen 
machen: 
Die Kriterien, die unter Absatz 1 festgelegt sind, sind für die Gemeinden und 
Städte sehr wichtig, da sie Rechtssicherheit zum Beispiel für die 
kostendeckende Entschädigungen beim neuen Sammel- und 
Recyclingsystem von Verpackungen aus Kunststoffen und Getränkekarton 
geben. Genauso wichtig ist es, dass die Erfüllung dieser Anforderungen für 
die Branchenorganisation, Hersteller und Händler vom Bundesamt für 
Umwelt geprüft werden. Wie oben erwähnt, lehnen wir diesen Absatz ab, 
solange es auf Verordnungsstufe nicht klar ist, wie das BAFU das Erfüllen 
dieser Anforderungen aus dem Bericht gemäss Absatz 2 kontrollieren wird. 
Es besteht eine Unklarheit zum Kontrollmechanismus und dazu, welche 
Massnahmen getroffen werden, falls diese Anforderungen nicht erfüllt sind. 
Ausserdem ist es sinnvoll, den unter Absatz 2 geforderten Bericht, um die 
Verwertungsquote gemäss Art. 6 Abs. 1 zu ergänzen, damit alle für die 
Transparenz notwendigen Unterlagen in einem Bericht vorliegen.
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Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1 Die Verwertungsquote bei rücknahmepflichtigen Getränkekartons muss 
mindestens 70 Prozent betragen, jene bei rücknahmepflichtigen 
Einwegverpackungen aus Kunststoff mindestens 55 Prozent.

Begründung Eine Quote ist ein Indikator, mit dem die Funktionsweise eines Systems 
bewertet werden kann – sie schafft somit Transparenz. Zur Beurteilung und 
kontinuierlichen Verbesserung des gesamten Entsor-gungssystems sind 
entsprechend Sammelquote, Verwertungsquote und 
Industrierückführungsquote unabdingbar. 
In der Vorlage wird eine Verwertungsquote für Einwegverpackungen aus 
Kunststoffen und Getränke-kartons analog zur PET, Alu und 
Glasverpackungen vorgeschlagen. Wenn sie nicht erreicht ist, kann der 
Bund Massnahmen treffen, was wiederum einen Anreiz dafür schafft, dass 
die Rücknahmepflich-tigen ihr Rücknahmesystem effizient gestalten. 
In diesem Zusammenhang schlagen wir folgendes vor: 
Zur Beurteilung und kontinuierlichen Verbesserung der Sammlung wäre es 
zielführender, einen Zielpfad bzw. Zielwert für eine Sammelquote (Anteil 
gesammelte Einwegverpackungen im Verhältnis zu in Verkehr gebrachter 
Ware) zu definieren. Für eine Verwertungsquote von 70% und 55 % muss 
nach heutigen Erkenntnissen eine Sammelquote von 100 % erreicht 
werden. Das ist nicht realistisch. Das Ziel soll sich auf die Sammelquote 
beziehen. Wir erachten die 70% und 55% selbst bezogen auf eine 
Sammelquote als unrealistisch, wenn die Finanzierung nachgelagert erfolgt 
(kostenpflichtige Sammelsack). Bei einer rein vorgezogenen Finanzierung 
besteht das grosse Risiko von sehr schlechter Qualität Für die 
Sammelstellen bedeutet dies wiederum, dass die Entschädigungen gekürzt 
werden resp. hoher Aufwand entsteht, um die Qualität für die Recycler 
akzeptabel zu halten. Wir beantragen entweder die Definition einer re-
alistischen Sammelquote oder eine qualitätsunabhängige Entschädigung für 
die Gemeinde und Städte für die Sammlung. 
Für die Beurteilung des Stands der Technik schlagen wir die Einführung 
eines Zielwerts für eine Industrierückführungsquote (Anteil verwertete 
Einwegverpackungen im Verhältnis zu gesammelter Ware) vor. Die 
Industrierückführungsquote soll jährlich publiziert werden – aufge-listet nach 
den verschiedenen Polymeren. Insbesondere PET, PE, PP, PS, PVC 
werden auf-gelistet nach den verschiedenen Polymeren. 
In jedem Fall müssen die Datengrundlagen und Berechnungsarten 
transparent dargestellt wer-den. Dafür wäre eine Vollzugshilfe des BAFU 
wünschenswert.
In Art. 22 sind verschiedene Absätze anzupassen im Sinne einer 
vollständigen und nachvoll-ziehbaren Mitteilungspflicht. Dies ermöglicht die 
transparente und nachvollziehbare Erfassung von Stoffströmen.

Antrag: 
Definition einer realistischen Sammelquote mit einem Zielpfad (terminlich 
und mengmäs-sig) oder eine qualitätsunabhängige Entschädigung der 
Sammlung.
Die Datengrundlagen und Berechnungsarten sind transparent darzustellen. 
Es ist eine Frist zu definieren, innerhalb derer die Sammelquote erreicht 
werden muss. 
Festlegung eines Zielpfades für die Sammelquoten und 
Industrierückführungsquoten in ei-nem Anhang dieser Verordnung, damit es 
rechtsverbindlich ist. 
eine Vollzugshilfe des BAFU, um sicherzustellen, dass die Datengrundlagen 
und Berech-nungsarten transparent dargestellt werden
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Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Werden die in Absatz 1 festgehaltenen Verwertungsquoten für 
rücknahmepflichtige Getränkekartons und rücknahmepflichtige 
Einwegverpackungen aus Kunststoff nicht erreicht, so unterbreitet das 
UVEK dem Bundesrat als Massnahme, Herstellerinnen und Hersteller zu 
verpflichten, eine vorgezogene Entsorgungsgebühr auf die 
rücknahmepflichtigen Getränkekartons und rücknahmepflichtige 
Einwegverpackungen aus Kunststoff zu erheben.

Begründung Die Einführung einer VEG würde die Qualität der Sammlung verschlechtern, 
da der Anreiz nur Kunst-stoffe und Verpackungen getrennt zu sammeln, 
wenn der Sammelsack kostenlos ist, sehr wahrschein-lich fallen und auch 
Kehricht darin entsorgt werden würde. Da Art. 32abis USG eine VEG 
vorsieht, wäre zu prüfen, ob die Lösung eines kostenpflichtigen 
Sammelsacks auch möglich wäre. Falls mit Art. 32abis USG nur die 
Erhebung einer VEG zur Finanzierung der Entsorgung möglich ist: inwieweit 
ist eine Kombination aus VEG (Finanzierung Entsorgung) und 
kostenpflichtigem Sammelsack (Finanzie-rung Herstellung Säcke) möglich? 
Zudem ist die Einführung mit einem wesentlichen administrativen Aufwand 
für den Bund verbunden und in der Sparpolitik kaum umsetzbar. 

Antrag: 
Wir verstehen Abs. 2 als Anreiz für die freiwilligen Rücknahmesysteme, ein 
gutes Sammelsystem unter Einbezug der anderen Stakeholder anzubieten. 
Wenn dies nicht der Fall ist, könnte der Bund bzw. die vom Bund 
beauftragte Organisation diese Aufgaben übernehmen. Damit die 
Androhung der Einführung einer VEG realistisch ist, sollte geprüft werden, 
ob der Bund den damit verbundenen administrativen Aufwand bewältigen 
könnte und ob sich die VEG mit einem kostenpflichtigen Sammelsack 
kombinieren lässt.

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 3

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Werden die Verwertungsquoten auch mit den Massnahmen nach Absatz 2 
nicht erreicht, so kann das UVEK Händlerinnen und Händler sowie 
Herstellerinnen und Hersteller verpflichten:

a. auf rücknahmepflichtige Getränkekartons und rücknahmepflichtige 
Einwegverpackungen aus Kunststoff ein Mindestpfand zu erheben;
b. solche Verpackungen gegen Rückerstattung des Pfandes 
zurückzunehmen; und
c. die zurückgenommenen Verpackungen auf eigene Rechnung der 
Verwertung zuzuführen.

Begründung Die Einführung einer Pfandpflicht ist auf Kunststoffeinwegverpackungen 
kaum umsetzbar. Bei PET-Flaschen, Alu-Dosen und Glasflaschen ist es 
technisch möglich, obwohl es mit einem Infrastruktur-wechsel verbunden 
wäre. Hingegen gibt es keine Automaten für die Rücknahme von z.B. 
Säcken.
Wir schlagen vor, diesen Absatz zu streichen. Wenn er beibehalten bliebe, 
müsste präziser formuliert werden, auf welche Verpackungen er sich 
beziehen würde, wie zum Beispiel Hohlkörper, Flaschen und 
Getränkekartons. 
Antrag: 
Absätze 3 und 4 streichen.
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Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 4

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Das UVEK kann die Pfandpflicht nach Absatz 3 auf diejenigen 
Verpackungen einschränken, welche die wesentliche Ursache für die 
ungenügende Verwertungsquote bilden. Es kann Ausnahmen von der 
Pfandpflicht festlegen, wenn die Verwertung der Verpackungen auf andere 
Weise sichergestellt ist.

Begründung Die Einführung einer Pfandpflicht ist auf Kunststoffeinwegverpackungen 
kaum umsetzbar. Bei PET-Flaschen, Alu-Dosen und Glasflaschen ist es 
technisch möglich, obwohl es mit einem Infrastruktur-wechsel verbunden 
wäre. Hingegen gibt es keine Automaten für die Rücknahme von z.B. 
Säcken.
Wir schlagen vor, diesen Absatz zu streichen. Wenn er beibehalten bliebe, 
müsste präziser formuliert werden, auf welche Verpackungen er sich 
beziehen würde, wie zum Beispiel Hohlkörper, Flaschen und 
Getränkekartons. 
Antrag: 
Absätze 3 und 4 streichen.

Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Herstellerinnen und Hersteller, die leere Verpackungen aus Glas für die 
Verwendung im Inland abgeben oder solche Verpackungen einführen, 
müssen für diese einer vom BAFU beauftragten Organisation (Organisation) 
eine vorgezogene Entsorgungsgebühr (Gebühr) entrichten.

Begründung Wir begrüssen die Ausweitung der VEG auf weitere Glasverpackungen 
sehr. Im Zuge der Erweiterung der VEG fordern wir eine Anpassung der 
Entschädigung für die Glassammlung, so dass sie wirklich kostendeckend 
für die Gemeinden und Städte ist. Aus unserer Sicht ist die Ausnahme von 
medizini-schen Glasverpackungen nicht begründet. Die VEG muss auch auf 
medizinische Glasverpackungen erhoben werden, damit alle 
Glasverpackungen unter die VEG-Pflicht fallen.

Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Keine Gebühr müssen entrichten:
Herstellerinnen und Hersteller, die Verpackungen mit einem Füllvolumen 
von weniger als 0,02 l abgeben oder einführen;
Herstellerinnen und Hersteller, die pro Kalenderhalbjahr weniger als 
500 Verpackungen abgeben oder einführen;
Herstellerinnen und Hersteller, die leere und befüllte Verpackungen 
abgeben oder einführen, die weder für Lebensmittel, Kosmetikprodukte 
noch für medizinische Produkte eingesetzt werden.

Begründung Bst. C Ergänzen mit medizinischen Produkten

Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Die Organisation muss die Endverbraucherinnen über die Höhe der Gebühr 
in geeigneter Weise in Kenntnis setzen.

Begründung Wie in Art. 2 beantragt, soll der Begriff Verbraucherinnen durch 
Endverbraucherinnen ersetzt werden.

Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 10 Verwendung der Gebühr

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 11 Zahlungen an Dritte, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 11 Zahlungen an Dritte, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 11 Zahlungen an Dritte, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 12 Rückerstattung, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 12 Rückerstattung, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 12 Rückerstattung, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 5

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 15 Verfahren

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 16 Kennzeichnung

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die 
Getränke an Endabnehmerinnen oder Endabnehmer abgeben, müssen:

a.Mehrwegverpackungen als solche kennzeichnen; dies gilt nicht für 
Restaurationsbetriebe;
b.auf pfandbelasteten Getränkeverpackungen das erhobene Pfand 
angeben;

Begründung Siehe Ergänzung unter Art. 17
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Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 1

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die 
Getränke in Mehrwegverpackungen an Endabnehmerinnen und 
Endabnehmer abgeben, müssen ein Pfand erheben. Sie müssen 
Mehrwegverpackungen, die sie in ihrem Sortiment führen, gegen 
Rückerstattung des Pfandes zurücknehmen.

Begründung Wir beantragen, die Pfandpflicht für Mehrwegflaschen aus Glas zu 
streichen. Gemäss den Statis-tiken des BAFU ist der Mehrweganteil an 
Glasflaschen in den letzten 15 Jahren regelmässig gesunken. Die Tatsache, 
dass eine Pfandpflicht nur für Mehrwegglasflaschen besteht, könnte dazu 
führen, dass der Anbieter bevorzugt, Getränke in Einwegflaschen 
anzubieten. Dies führt jedoch zu einer Ungleich-heit zwischen einerseits 
den Einweg- und andererseits den Mehrwegverpackungen. Das BAFU 
schlägt mit Absatz 4 eine Befreiung von der Pfandpflicht vor. Wir begrüssen 
diesen Ansatz, sind jedoch der Ansicht, dass er zu einer Benachteiligung 
derjenigen Anbieter führt, die aus kreislaufwirtschaftlichen Überlegungen 
Mehrwegverpackungen anbieten wollen. Es sind schon Befreiung 
vorgesehen, wie für Restaurantbetriebe, für die keine zusätzlichen 
Anforderungen wie in Artikel 4, Absätze b.-e., festgelegt sind. 
Zudem möchten wir darauf hinweisen, dass die Verwendung des Begriffs 
«Branchenorganisation» in diesem Zusammenhang zu Verwirrung führt. Die 
Branchenorganisation unter dem Absatz 4 könnte eine andere 
Zusammenstellung im Vergleich zum Artikel 5 haben oder zur 
Überschneidung mit anderen Branchenorganisationen, die die gleichen 
Verpackungen enthalten, führen. Es besteht zusätzlich das Risiko, dass das 
Erfassen der Mehrwegverpackungen zweimal geschieht 
(Branchenorganisation ge-mäss Artikel 5 einerseits, Branchenorganisation 
gemäss Artikel 17 Absatz 4 andererseits).
Aus diesen Gründen schlagen wir vor, die Pfandpflicht auf 
Mehrwegflaschen zu streichen. Die Einfüh-rung eines Pfandes auf 
freiwilliger Basis soll weiterhin möglich sein und entsprechend 
gekennzeichnet werden.
Wir schlagen vor zu ergänzen, dass Händler und Hersteller die 
Mehrweggebinde in Verkehrbringen, sie auch wieder zurücknehmen 
müssen. Sie müssen auch das Pfand zurückerstatten, falls sie freiwillig 
einem Pfand erheben. 

Antrag: 
Artikel 17 streichen
Artikel 16 ergänzen mit:
Buchstabe c (NEU). Sie müssen Mehrwegverpackungen, die sie in ihrem 
Sortiment führen, gegen Rückerstattung eines allfälligen Pfands 
zurücknehmen.

Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 2

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Das Pfand beträgt für alle Mehrwegverpackungen für Getränke mindestens 
30 Rappen.

Begründung Siehe Begründung Art. 17 Abs. 1

Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 3

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Von den Pflichten nach Absatz 1 befreit sind:
a.Inhaberinnen und Inhaber von Restaurationsbetrieben, die das 
Einsammeln der Mehrwegverpackungen sicherstellen;
b.Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die 
bei der Hauslieferung den Verbraucherinnen und Verbrauchern für die 
nicht zurückgegebenen Mehrwegverpackungen für Getränke einen 
Betrag in der Höhe des Pfandes in Rechnung stellen.

Begründung Siehe Begründung Art. 17 Abs. 1
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Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 4

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Das BAFU kann die in einer privaten Branchenorganisation 
zusammengeschlossenen Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen 
und Hersteller von den Pflichten nach Absatz 1 auf Gesuch der 
Branchenorganisation hin befreien, wenn:

a. die Branchenorganisation die gemeinsame Sammlung, Reinigung und 
Wiederverwendung von standardisierten Mehrwegverpackungen für 
Getränke bezweckt;
b. der Branchenorganisation mindestens 10 Händlerinnen und Händlern 
oder Herstellerinnen und Herstellern von Getränken in 
Mehrwegverpackungen angeschlossen sind;
c. die Branchenorganisation über ein öffentlich einsehbares, regelmässig 
aktualisiertes Mitgliederverzeichnis verfügt;
d. die Branchenorganisation dem BAFU jährlich bis zum 31. März ein 
Konzept für die Finanzierung, die Weiterentwicklung und die Information 
der Verbraucherinnen und Verbraucher sowie die Statistik des Vorjahres 
vorlegt; und
e. die Branchenorganisation innerhalb der ersten drei Jahre ihres 
Bestehens nachweislich eine Rücklaufquote der durch ihre Mitglieder in 
Verkehr gebrachten Mehrwegverpackungen von mindestens 60 Prozent 
erreicht und nach fünf Jahren die Rücklaufquote mindestens 80 Prozent 
beträgt.

Begründung Siehe Begründung Art. 17 Abs. 1

Titel Art. 18 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Einwegverpackungen aus PET und 
Metall, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die 
Getränke in Einwegverpackungen aus PET oder Metall an 
Endabnehmerinnen und Endabnehmer abgeben und die Entsorgung aller 
von ihnen abgegebenen Verpackungen nicht durch die Mitgliedschaft bei 
einer privaten Branchenorganisation oder durch finanzielle Beiträge an eine 
solche sicherstellen, müssen:

a.solche Einwegverpackungen bei allen Verkaufsstellen auf privatem 
Grund und schweizweit während den gesamten Öffnungszeiten 
zurücknehmen;
b.solche Einwegverpackungen auf eigene Rechnung der stofflichen 
Verwertung zuführen; und
c.in den Verkaufsstellen an gut sichtbarer Stelle deutlich darauf 
hinweisen, dass sie solche Einwegverpackungen zurücknehmen.

Begründung Wir begrüssen die Präzisierung, dass, falls eine Branchenorganisation die 
Pflichten gemäss Abs. 1 Bst. a.-c. übernimmt, die PET-Flaschen und Alu-
Dosen bei allen Verkaufsstellen auf Privatgrund schweizweit 
zurückgenommen werden. Wir möchten darauf hinweisen, dass die VRB-
Entschädigungen nicht kostendeckend sind. Wenn keine Verbesserung zu 
verzeichnen ist, stellt sich die Frage, ob eine VEG-Pflicht gemäss Art. 
32abis USG nicht besser geeignet wäre, um sicherstellen, dass der 
Sammelaufwand der öffentlichen Hand kostendeckend entschädigt wird.

Titel Art. 18 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Einwegverpackungen aus PET und 
Metall, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 18 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Einwegverpackungen aus PET und 
Metall, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Die Verwertungsquote bei Getränkeverpackungen aus Glas, PET und 
Aluminium muss je mindestens 75 Prozent betragen.

Begründung Analog zu Verpackungen aus Kunststoff und Getränkekartons schlagen wir 
vor, eine Sammelquote und eine Industrierückführungsquote für die 
Mitteilungspflicht einzuführen. 
Antrag: 
Übernahme der Anforderungen an die Sammelquote und 
Industrierückführungsquote ge-mäss Artikel 6 
Das BAFU soll prüfen, welche Sammelquote geeignet ist. 
Die Datengrundlagen und Berechnungsarten sind transparent darzustellen. 
Festlegung von Zielwerten für eine Sammelquote und eine 
Industrierückführungsquote (An-teil verwertete Einwegverpackungen im 
Verhältnis zu gesammelter Ware) in einem Anhang dieser Verordnung, 
damit es rechtsverbindlich ist. 
Vollzugshilfe des BAFU, um sicherzustellen, dass die Datengrundlagen und 
Berechnungs-arten transparent dargestellt werden.
Begriff “Verwertungsquote” ersetzen durch “Sammelquote” (analog 
Kunststoff), auch im Ti-tel des Artikels und in den anderen Absätzen.

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Wird die Verwertungsquote nicht erreicht, so kann das UVEK Händlerinnen 
und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller verpflichten:

a.auf Einwegverpackungen aus den betroffenen Materialien ein 
Mindestpfand zu erheben;
b.solche Verpackungen gegen Rückerstattung des Pfandes 
zurückzunehmen; und
c.die zurückgenommenen Verpackungen auf eigene Rechnung der 
Verwertung zuzuführen.

Begründung Begriff “Verwertungsquote” ersetzen durch “Sammelquote” (analog 
Kunststoff), auch im Titel des Artikels und in den anderen Absätzen.

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Das UVEK kann die Pfandpflicht auf diejenigen Verpackungen 
einschränken, welche die wesentliche Ursache für die ungenügende 
Verwertungsquote bilden. Es kann Ausnahmen von der Pfandpflicht 
festlegen, wenn die Verwertung der Verpackungen auf andere Weise 
sichergestellt ist.

Begründung Antrag: 
Begriff Verwertungsquote ersetzen durch Sammelquote (analog Kunststoff), 
auch im Titel des Arti-kels und in den anderen Absätzen.

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Geben Herstellerinnen und Hersteller jährlich mehr als 100 t verwertbare 
Einwegverpackungen aus einem anderen Verpackungsmaterial als Glas, 
PET oder Aluminium ab, so kann das UVEK auch für dieses eine 
Mindestverwertungsquote und Massnahmen nach Absatz 2 festlegen.

Begründung In diesem Artikel gibt es eine Überschneidung mit den Kunststoffen. Daher 
sollten wohl auch die Ver-packungen aus Kunststoffen und Getränkekartons 
ausgenommen werden – nicht nur Glas, PET, Alu.

Antrag: 
Den Begriff “Verwertungsquote” ersetzen durch “Sammelquote” (analog 
Kunststoff), auch im Titel des Artikels und in den anderen Absätzen.
Verpackungen aus Kunststoffen und Getränkekartons auch in der Auflistung 
aufnehmen – nicht nur Glas, PET und Alu.
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Titel Art. 20 Mitteilungspflicht betreffend Getränkeverpackungen

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Herstellerinnen und Hersteller von Getränken müssen dem BAFU nach 
dessen Vorgaben jeweils bis Ende Februar mitteilen:

a.das im Vorjahr für den Inlandverbrauch hergestellte oder eingeführte 
Getränkevolumen, aufgegliedert nach Mehrweg- und 
Einwegverpackungen, nach Verpackungsmaterialien und Getränkearten;
b.das Gewicht der verwertbaren Einwegverpackungen (einschliesslich 
Getränkekartons), die für die im Vorjahr für den Inlandverbrauch 
hergestellten oder eingeführten Getränke verwendet wurden, 
aufgegliedert nach Verpackungsmaterialien und Getränkearten.

Begründung Begründung: 
Die Vorgaben von Art. 20 sind den Vorgaben in Art. 21 und 22 
anzugleichen. Die unterschiedlichen Verpackungsarten sind gleich zu 
behandeln.
Es kann eine Verwirrung geben, da Getränkeverpackungen auch aus z.B. 
PE hergestellt sein können. 
Anträge: 
b. das Gewicht der verwertbaren Einwegverpackungen (einschliesslich 
Getränkekartons), die für die im Vorjahr für den Inlandverbrauch 
hergestellten oder eingeführten Getränke verwendet wurden, aufgegliedert 
nach Verpackungsmaterialien und Getränkearten.
c. Verpackungen aus Kunststoff aufgelistet nach den verschiedenen 
Polymeren, insbesondere PET, PE, PP, PS, PVC.
2 (neu) Das BAFU stellt entsprechende digitale Vorlagen zur Erfüllung der 
Mitteilungspflicht zur Verfügung.
3 (neu) Das BAFU publiziert die Mengen der eingesetzten 
Verpackungsmaterialien in aggregier-ter Form jährlich.
Zudem sollte es keine Überschneidung der Mengenmeldungen geben 
aufgrund des Inhalts der Ver-packung.

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 5

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Das BAFU publiziert jährlich die Mengen der eingesetzten 
Verpackungsmaterialien in aggregierter Form.

Begründung Gemäss Erläuterungen soll die Mitteilungspflicht über entsprechende 
elektronische Vorlagen vom BAFU (Abs. 4) möglichst einfach gestaltet sein. 
Hier ist darauf zu achten, dass darunter nicht der De-taillierungsgrad der 
Transparenz leidet.

Titel Art. 22 Rücknahme und Verwertung, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die 
verpflichtet sind, Einwegverpackungen zurückzunehmen (Art. 4 Abs. 1, Art. 
6 Abs. 2, Art. 18 Abs. 1, Art. 19 Abs. 2), müssen dem BAFU jeweils bis 
Ende Februar für das Vorjahr das Gewicht der zurückgenommenen und der 
verwerteten Verpackungen mitteilen. Die Angaben sind nach den 
Verpackungsmaterialien aufzugliedern.

Begründung Siehe Begründung in Art. 6

Titel Art. 22 Rücknahme und Verwertung, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Wer gewerbsmässig rücknahmepflichtige Einwegverpackungen verwertet, 
zur Verwertung einführt oder ausführt, muss dem BAFU für jedes 
Verpackungsmaterial jeweils bis Ende Februar für das Vorjahr das Gewicht, 
die Sammelquote, die Verwertungsquote, die Industrierückführungsquote, 
die in der Verwertungskette bis zum Ende der Abfalleigenschaft 
nachgelagerten Verwertungsunternehmungen und die Art der Verwertung 
sowie die hergestellte Menge Rezyklat mitteilen. Kunststoffe müssen 
mindestens nach den Polymeren PET, PE, PP, PS, PVC aufgegliedert 
werden.

Abs. 3 (neu). Das BAFU stellt entsprechende digitale Vorlagen zur Erfüllung 
der Mitteilungs-pflicht zur Verfügung.

Abs 4 (neu). Das BAFU publiziert jährlich die Mengen der 
zurückgenommenen und verwerteten Verpackungsmaterialien sowie die 
Länder, in denen die Verwertung stattfindet, in aggregierter Form.

Abs 4 (neu). Das BAFU publiziert jährlich die Sammelquote, die 
Verwertungsquote und die Industrierückführungsquote gegliedert nach Art 
der Verpackungen. Kunststoffe müssen min-destens nach den Polymeren 
PET, PE, PP, PS, PVC und Getränkeverpackungen aus PET aufge-gliedert 
werden.

Begründung Siehe Begründung in Art. 6

Titel Art. 23 Mitteilung an private Meldestellen, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 23 Mitteilung an private Meldestellen, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 24 Vollzug

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 25 Aufhebung und Änderung bisherigen Rechts

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 26 Übergangsbestimmung

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag

Begründung Wir beantragen, dass Einwegverpackungen aus Kunststoffen und 
Getränkekartons bis zum Inkrafttre-ten von Artikel 4 am 1. Januar 2028 im 
Siedlungsabfallmonopol verbleiben. Eine Aufhebung des Sied-
lungsabfallmonopols für diese beiden Abfallfraktionen, bevor die VerpV in 
Kraft tritt, würde zu einer Rechtsunsicherheit für Gemeinden und Städte 
führen.
Die Rücknahmepflicht für Herstellerinnen und Hersteller sowie Händlerinnen 
und Händler ist das Kern-stück dieser Verordnung, da sie die Sammlung 
von Kunststoffen den Kantonen, Gemeinden und Städten entzieht und die 
Verantwortlichkeiten anders festlegt. Durch den Vorschlag, den Artikel 
später in Kraft zu setzen, werden die Verantwortlichkeiten unklar. Zudem 
haben die Gemeinden und Städte kaum die Möglichkeit, bei der Einführung 
neuer Sammlungen ihre Anforderungen (u. a. Sammlung nur auf privatem 
Grund, Sammlung bei allen Verkaufsstellen) sicherzustellen.
Für die Gemeinden und Städte ist es wesentlich, dass 
die Rücknahmepflicht nur für Herstellerinnen und Hersteller sowie 
Händlerinnen und Händler gilt;
es keine Sammelpflicht für Gemeinden und Städte gibt; 
die Sammlung bei Rücknahmepflichtigen muss auf privatem Grund 
stattfinden;
die Sammlung dieser Fraktionen bei allen Verkaufsstellen erfolgt;
die Gemeinden und Städte freiwillig entscheiden können, ob sie die 
Sammlung von Getränke-kartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff 
anbieten wollen. Wenn sie diese Sammlung anbieten, müssen sie 
kostendeckend entschädigt werden; 
der Begriff “Branchenorganisation” definiert wird, um Wildwuchs zu 
vermeiden, der dadurch entsteht, dass noch weitere Branchenorganisation 
gegründet werden. 

Wir beantragen, dass Einwegverpackungen aus Kunststoffen und 
Getränkekartons bis zum Inkrafttre-ten von Artikel 4 am 1. Januar 2028 im 
Siedlungsabfallmonopol verbleiben. Eine Aufhebung des Sied-
lungsabfallmonopols für diese beiden Abfallfraktionen, bevor die VerpV in 
Kraft tritt, würde zu einer Rechtsunsicherheit für Gemeinden und Städte 
führen.
Die Rücknahmepflicht für Herstellerinnen und Hersteller sowie Händlerinnen 
und Händler ist das Kern-stück dieser Verordnung, da sie die Sammlung 
von Kunststoffen den Kantonen, Gemeinden und Städten entzieht und die 
Verantwortlichkeiten anders festlegt. Durch den Vorschlag, den Artikel 
später in Kraft zu setzen, werden die Verantwortlichkeiten unklar. Zudem 
haben die Gemeinden und Städte kaum die Möglichkeit, bei der Einführung 
neuer Sammlungen ihre Anforderungen (u. a. Sammlung nur auf privatem 
Grund, Sammlung bei allen Verkaufsstellen) sicherzustellen.
Für die Gemeinden und Städte ist es wesentlich, dass 
die Rücknahmepflicht nur für Herstellerinnen und Hersteller sowie 
Händlerinnen und Händler gilt;
es keine Sammelpflicht für Gemeinden und Städte gibt; 
die Sammlung bei Rücknahmepflichtigen muss auf privatem Grund 
stattfinden;
die Sammlung dieser Fraktionen bei allen Verkaufsstellen erfolgt;
die Gemeinden und Städte freiwillig entscheiden können, ob sie die 
Sammlung von Getränke-kartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff 
anbieten wollen. Wenn sie diese Sammlung anbieten, müssen sie 
kostendeckend entschädigt werden; 
der Begriff “Branchenorganisation” definiert wird, um Wildwuchs zu 
vermeiden, der dadurch entsteht, dass noch weitere Branchenorganisation 
gegründet werden.

Titel Art. 27 Inkrafttreten

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Zeba

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Der Abfallzweckverband der Zuger Gemeinden (Zeba) begrüsst die 
Revision der Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von 
Abfällen (VVEA) grundsätzlich. Die vorliegen-den Anpassungen tragen zur 
Kreislauffähigkeit der Abfallwirtschaft bei.

Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme1

Titel Variante 1 betreffend Art. 3 Bst. a Ziff. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Von den Varianten 1 und 2 ist nur Variante 1 sinnvoll umsetzbar. Im 
Erläuterungsbericht wird bereits ausgeführt, dass nicht unterscheidbar ist, 
welcher Anteil der Verbrennungsrückstände aus Monopolabfall stammt und 
welcher aus übrigem Abfall. Variante 2 würde nur zu unnöti-gem 
Bürokratismus führen.
Die Verantwortung für die Rückstände aus der thermischen Behandlung 
muss beim jeweiligen Anlagenbetreiber liegen und nicht bei den 
Standortgemeinden, die für das Abfallmonopol zu-ständig sind. Bei der 
aktuellen Formulierung entsteht der Eindruck, dass die Kantone und auf-
grund des delegierten Abfallmonopol schlussendlich die Gemeinde, für die 
Entsorgung der Rückstände verantwortlich sind. Es sollten aber die 
jeweiligen Anlagenbetreiber sein.
Antrag: Wir schlagen vor, dass in der Vollzugshilfe klar geschrieben werden, 
dass die Betreiber von Anlagen auch für die Entsorgung von den 
Rückständen verantwortlich sind.

Titel Variante 2 betreffend Art. 3 Bst. a Ziff. 4

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag In dieser Verordnung bedeuten:
a.Siedlungsabfälle:

4. Rückstände aus Abfällen nach den Ziffern 1–3, die bei der 
thermischen Behandlung anfallen, bis und mit deren Verwertung oder 
Ablagerung;

Begründung Von den Varianten 1 und 2 ist nur Variante 1 sinnvoll umsetzbar. Im 
Erläuterungsbericht wird bereits ausgeführt, dass nicht unterscheidbar ist, 
welcher Anteil der Verbrennungsrückstände aus Monopolabfall stammt und 
welcher aus übrigem Abfall. Variante 2 würde nur zu unnöti-gem 
Bürokratismus führen.
Die Verantwortung für die Rückstände aus der thermischen Behandlung 
muss beim jeweiligen Anlagenbetreiber liegen und nicht bei den 
Standortgemeinden, die für das Abfallmonopol zu-ständig sind. Bei der 
aktuellen Formulierung entsteht der Eindruck, dass die Kantone und auf-
grund des delegierten Abfallmonopol schlussendlich die Gemeinde, für die 
Entsorgung der Rückstände verantwortlich sind. Es sollten aber die 
jeweiligen Anlagenbetreiber sein.
Antrag: Wir schlagen vor, dass in der Vollzugshilfe klar geschrieben werden, 
dass die Be-treiber von Anlagen auch für die Entsorgung von den 
Rückständen verantwortlich sind.
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Titel Art. 3 Bst. n.-r

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag n.Wiederverwendung: Behandlung, bei dem Gegenstände und deren 
Bestandteile, die keine Abfälle sind oder ihre Abfalleigenschaft nach dem 
Durchlaufen eines Behandlungsverfahrens verloren haben, wieder für 
denselben oder einen vergleichbaren Zweck eingesetzt werden, für den sie 
ursprünglich bestimmt waren;

o.Vorbereitung zur Wiederverwendung: Behandlungsverfahren, bei dem 
Abfälle durch Behandlungsschritte wie Prüfung, Reinigung, Reparatur so 
aufbereitet werden, dass sie wiederverwendet werden können;
p.Stoffliche Verwertung: Verwertungsverfahren, bei dem die stofflichen 
Eigenschaften von Abfällen genutzt werden, indem die Abfälle so 
behandelt werden, dass sie als Sekundärrohstoffe wieder eingesetzt 
werden können;
r.Energetische Verwertung: Verwertungsverfahren, bei dem Abfälle im 
Rahmen ihrer Entsorgung als Energiequelle genutzt werden.

Begründung Wiederverwendung: In Anlehnung an der USG, schlagen wir vor den Begriff 
Verfahren durch den Begriff Behandlung zu ersetzen. Der Begriff Verfahren 
wird klassisch eher mit einem Re-cyclingverfahren gleichgesetzt, womit 
aber eine Wiederverwendung nicht gemeint ist. Das Wort Behandlung 
differenziert besser.

Vorbereitung zur Wiederverwendung: In Anlehnung an der USG Art. 6bis, 
schlagen wir vor den Begriff Verfahren durch den Begriff Behandlung zu 
ersetzten. In den Erläuterungen soll sichergestellt werden, dass der Begriff 
«refurbishment» auch unter den Begriff fällt, insbeson-dere im Fall von E-
Geräten.

stofflich-energetisch: Mit dieser Formulierung wird eine reine Kompostierung 
einem Vergärwerk vorgezogen. Diesen Begriff lehnt der Zeba ab.

Titel Art. 10 Pflicht zur thermischen Behandlung

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 12 Allgemeine Verwertungspflicht nach dem Stand der Technik

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Zum Thema „Vorbereitung zur Wiederverwendung“ steht im 
Erläuterungsbericht: «Erst wenn für spezifische Abfallfraktionen konkrete 
Vorgaben in einer Verordnung festgelegt und der Stand der Technik 
definiert wurden, ist der Vollzug entsprechend anzupassen». Wir möchten 
darauf hinweisen, dass die Vorbereitung zur Wiederverwendung bei der 
öffentlichen Sammel-stelle schon jetzt möglich ist und wir im Kanton Zug ein 
erfolgreiches Pilotprojekt mit Pretty good testen. Es braucht aus unserer 
Sicht keine weiteren Vorgaben in einer Verordnung.

Begründung --

Titel Art. 13 Abs. 1 und 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 14 Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1 Biogene Abfälle sind separat zu sammeln und Fremdstoffe sind so früh 
wie möglich auszuschleusen. Biogene Abfälle sind rein stofflich oder durch 
Vergären zu verwerten, sofern:

a.sie sich aufgrund ihrer Eigenschaften, insbesondere ihrer Nährstoff- 
und Schadstoffgehalte, dafür eignen; und
b.die Verwertung nicht durch andere Vorschriften des Bundesrechts 
untersagt ist.

Begründung Die Pflicht zur Sammlung von Speiseresten würde aus unserer Sicht die 
Existenz diverser Kompostierungsanlage (z.B. Feldrandkompostierung) 
gefährden oder sie müssten mit einer Vergärungsstufe nachgerüstet 
werden. Ausserdem müsste die Sammlung der Gemeinden und Städte 
angepasst werden, was einen wesentlichen Aufwand und eine Anpassung 
der Infra-struktur, die heute v.a. in ländlichen Gegenden nicht vorhanden ist 
(vielerorts Feldrandkom-postierung), erfordern. 
Bei der Pflicht zur Fremdstoffausschleusung direkt bei der Sammlung 
würden enorme Kosten für die Nachrüstung von Kehrichtwagen mit 
Kamerasystemen entstehen und sämtliche Ge-meinden dürften nur noch 
Container für die Grüngutsammlung zulassen und müssten diese mit einem 
Identsystem ausrüsten. Ansonsten ist eine Zuordnung des Grünguts zu 
einer Lie-genschaft nicht möglich. Diese Anpassungen hätten enorme 
Kostenfolgen für viele Gemein-den und würde etliche Zeit in Anspruch 
nehmen. 

Antrag: Die Speisereste sollen von der Pflicht der Separatsammlung 
ausgenommen wer-den. Es soll den Städten und Gemeinde frei gelassen 
werden, ob sie die Separatsammlung von Speisereste anbieten. Die 
Definition der biogenen Abfälle muss genug offen sein.
Wir schlagen vor, dass in der Vollzugshilfe 
-klar definiert wird, auf welche biogenen Abfälle (Art der Abfälle) die Pflicht 
sich ge-nau bezieht und wie weit die Pflicht gedacht ist (jede Gemeinde 
muss sammeln oder jede Person muss sammeln können bei ihrer 
Liegenschaft?)
-mögliche Massnahmen zur frühzeitige Ausschleusen von Fremdstoffen 
aufgezeigt werden und es keine Pflicht gibt, direkt bei der Sammlung eine 
umfassende Fremd-stoffanalyse durchzuführen.

Titel Art. 14a Abs. 2

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 22 Abs. 2

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 24 Abs. 1 zweiter Satz

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 31 Bst. c

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --



523 / 2947

Titel Art. 32 Abs. 2 Bst. a und g

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 34 Betrieb

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 36 Abs. 2 Bst. c

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 49

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Anhang 4: Anforderungen an Abfälle für die Herstellung von Zement und 
Beton, Ziff. 2.4

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Anhang 5: Anforderungen an Abfälle zur Ablagerung, Ziff. 3.1 Bst. a–b

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Anhang 5: Anforderungen an Abfälle zur Ablagerung, Ziff. 4.1 Bst. a

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Anhang 5: Anforderungen an Abfälle zur Ablagerung, Ziff. 4.3 Einleitungssatz

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Anhang 7: Anforderungen an Holzabfälle zur stofflichen und thermischen 
Verwertung

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Änderung anderer Erlasse: 1. Ordnungsbussenverordnung vom 16. Januar 
2019:

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Anhang 2 Bussenliste 2 Ziff. 9003

Begründung Zur Vereinfachung des Vollzugs beantragen wir die Anzahl Kategorien zu 
reduzieren und zwischen „klassischem Littering“ und dem widerrechtliches 
Entsorgen grösserer Mengen an Siedlungsabfällen zu unterscheiden. 
Hinweis: In der Vollzugshilfe „Siedlsungsabfallfinanzie-rung“ des BAFU wird 
eine Deponierung von mehr als 35 Litern dann auch als «illegale Ab-
fallablagerung» definiert.

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Ablehnung

Begründung: Der Abfallzweckverband der Zuger Gemeinden (Zeba) lehnt die 
Totalrevision der Verordnung über Getränkeverpackungen (VGV) sowie die 
Entwicklung hin zu einer generellen Verpa-ckungsverordnung (VerpV) ab. 
Zwar werden erstmals grundlegende Anforderungen an die Herstellung von 
Verpackungen definiert, jedoch fehlen konkrete Ziele zur Rezyklierbarkeit 
und zum Einsatz von Rezyklaten, wie sie auf EU-Ebene bestehen.
Die Ausweitung der vorgezogenen Entsorgungsgebühr (VEG) auf 
Glasverpackungen für Le-bensmittel und Kosmetik ist aus Sicht von Zeba 
notwendig, um die Finanzierung der Glasent-sorgung verursachergerecht 
und breiter abzustützen sowie den Verband resp. die Gemeinden finanziell 
zu entlasten. 
Die angestrebte schweizweite Vereinheitlichung der Rücknahme und 
Verwertung von Ein-wegverpackungen aus Kunststoffen und 
Getränkekartons sowie die subsidiäre Rücknahme-pflicht der Hersteller und 
Händler werden begrüsst. Unklar bleiben jedoch die Definition der 
Branchenorganisation, die Übergangsfristen und die 
Mitbestimmungsmöglichkeiten der öffent-lichen Hand. Diese Punkte 
müssen zwingend präzisiert werden, um Rechtsunsicherheit und einen 
Wildwuchs zu verhindern.
Die vorgeschlagenen Verwertungsquoten von 55 % für 
Kunststoffverpackungen und 70 % für Getränkekartons hält Zeba für 
unrealistisch, wie die Erfahrungen mit dem Zentralschweizer 
Sammelsacksystem zeigen. Bei einer Umstellung auf eine vorgezogene 
Finanzierung wird ein Rückgang der Sammelqualität befürchtet, was nicht 
zu Lasten der Sammelstellen gehen darf. Ein Zielpfad mit festgelegtem 
Zieljahr wäre wünschenswert.
Die Mitteilungspflicht beim Inverkehrbringen, der Rücknahme und 
Verwertung von Verpa-ckungen wird grundsätzlich begrüsst, sollte aber 
harmonisiert werden, damit für alle Verpa-ckungsarten die gleichen 
Vorgaben gelten.

Wie vom BAFU angekündet, wird die Vorlage mit den Kriterien für die 
Anerkennung einer Branchenorganisation im Rahmen des 
Verordnungspakets 20 in die Vernehmlassung gehen. Wir beantragen, die 
Bestimmungen über die Rücknahme und die Entsorgung von Einweg-
kunststoffverpackungen und Getränkekartons (u.a. Art. 4, 5 und 26) der 
VerpV bis zur Fest-legung der Kriterien für die Anerkennung einer 
Branchenorganisation auf Verordnungs-stufe gemäss Art. 32ater USG auf 
Eis zu legen.

Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme2

Titel Art. 1 Gegenstand und Geltungsbereich

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 2 Begriffe

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag In dieser Verordnung bedeuten:
a. Verpackungen und Verpackungsbestandteile: aus beliebigen 
Materialien hergestellte Produkte zur Aufnahme, zum Schutz, zur 
Handhabung, zur Lieferung oder Darbietung von Waren;
b. Mehrwegverpackungen: Verpackungen, die zur Wiederverwendung 
vorgesehen sind;
c. Einwegverpackungen: Verpackungen, die zur einmaligen Verwendung 
vorgesehen sind;
d. Getränkeverpackungen: Verpackungen für flüssige Lebensmittel, die 
zum Trinken bestimmt sind;
e. Getränkekartons: Getränkeverpackungen, die mehrheitlich aus Karton 
und zu geringen Anteilen aus Kunststoff bestehen und teilweise 
Aluminium beinhalten können;
f. Verpackungen aus Kunststoff: alle Verpackungen aus einem oder 
mehreren Kunststoff-Polymeren; ausgenommen sind 
Getränkeverpackungen aus Polyethylenterephthalat (PET);
g. Serviceverpackungen: Verpackungen, die für die Befüllung in der 
Verkaufsstelle vorgesehen sind, sofern sie eine Verpackungsfunktion 
erfüllen;
h. stoffliche Verwertung: die Herstellung neuer Verpackungen oder 
anderer Produkte aus gebrauchten Verpackungen (Recycling);
i. Rezyklate: Materialien, die durch Recyclingverfahren aus Post-
Consumer-Abfällen gewonnen wurden und Primärrohstoffe ersetzen;
j. Verwertungsquote: der prozentuale Anteil des während eines 
Kalenderjahres der Verwertung zugeführten Verpackungen am 
gesamten für die Verwendung im Inland abgegebenen Gewicht der 
Verpackungen aus dem verwendeten Material;
k. Behandlungsreste: Materialien aus der Behandlung von separat 
gesammelten Abfällen, welche nicht stofflich verwertet werden können;
m. Endverbraucherinnen und Endverbraucher: Verbraucherinnen und 
Verbraucher sowie alle natürlichen oder juristischen Personen mit 
Wohnsitz oder Niederlassung in der Schweiz, die ein Produkt im 
Rahmen ihrer gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit nutzen und dieses 
in der an sie gelieferten Form nicht erneut in Verkehr bringen;
n. Inverkehrbringerinnen und Inverkehrbringer: natürliche oder juristische 
Personen, die Produkte und Bestandteile beruflich oder gewerblich 
herstellen, zur gewerblichen Abgabe einführen, oder in der Schweiz 
beziehen und sie gewerblich abgeben;
p. Stand der Technik: der aktuelle Entwicklungsstand von Verfahren, 
Einrichtungen und Betriebsweisen, der:
1. bei vergleichbaren Anlagen oder Tätigkeiten im In- oder Ausland 
erfolgreich erprobt ist oder bei Versuchen erfolgreich eingesetzt wurde 
und nach den Regeln der Technik auf andere Anlagen oder Tätigkeiten 
übertragen werden kann, und
2. für einen mittleren und wirtschaftlich gesunden Betrieb der 
betreffenden Branche wirtschaftlich tragbar ist.

Bst. (neu): Sammelquote: der prozentuale Anteil der während eines 
Kalenderjahres der Sammlung zugeführten Menge am gesamten für die 
Verwendung im Inland abge-gebenen Gewicht der Verpackungen aus dem 
verwendeten Material;

Bst. (neu): Industrierückführungsquote: Anteil der als Sekundärrohstoff 
verfügbaren Einwegverpackungen im Verhältnis zur gesammelten Ware
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Begründung hier ist es wichtig, dass die Rezyklate nicht aus Industrieabfällen produziert 
werden, sondern aus Post-Consumer-Abfällen. Mit der Sammlung und 
stofflichen Verwertung von gebrauchten Verpackungen muss das Rezyklat 
in neuen Verpackungen eingesetzt werden.

j. Verwertungsquote: die vorgeschlagene Definition entspricht nicht jener 
der EU. Damit der Vergleich mit der EU möglich ist, schlagen wir vor, die 
EU-Definition zu übernehmen. Zudem ist im Erläuterungsbericht die 
Verwertungsquote unterschiedlich definiert (Einleitung und Kapi-tel der 
Kunststoffe). 
Bst. (neu): Die Verwertungsquote gibt keine Information darüber, ob die 
Sammelmenge ge-nügend hoch ist und gegebenenfalls Massnahmen 
getroffen werden müssen. Wir schlagen deshalb die Definition einer 
Sammelquote vor.
Bst. (neu): Zur Überprüfung des Standes der Technik bei der Verwertung 
braucht es eine Industrierückführungsquote, welche aufgegliedert nach den 
verschiedenen Polymeren, insbe-sondere PET, PE, PP, PS, PVC, 
Getränkeverpackungen aus PET, ausgewiesen wird.

Verbraucherinnen und Verbraucher: Wir sehen keinen Unterschied zur 
Definition der Bst. m und schlagen vor diesen Bst. zu streichen.

Endabnehmerinnen und Endabnehmer: Ein Mehrwert, den Begriff 
«Endabnehmerinnen» zu verwenden ist nicht gegeben und führt zu 
Verwirrung, weil oft von Verbraucherinnen die Rede ist. Der Begriff auf 
Französisch ist «utilisateur final». Wir schlagen vor, auch auf Deutsch den 
Begriff «Endverbraucherinnen» zu verwenden. Die Ergänzung mit 
Abnehmer bringt hier keine Klarheit. Zudem die Übersetzung auf 
Französisch soll geprüft werden. Die Übersetzung von «Inverkehrbringen» 
führt zu Verwirrung: «ne le remet pas dans le commerce» ist nicht klar. Es 
kann verstanden werden, dass die Endverbraucherinnen die Verpackung 
nicht an den Detailhändler (le commerce) abgeben, wenn sie sich davon 
entledigen wollen. 

Herstellerinnen und Hersteller und o. Händlerinnen und Händler: Neu wird 
in der VerpV zwischen Herstellerinnen und Herstellern und Händlerinnen 
und Händler unterschieden. Der bisher verwendete Begriff des 
«Inverkehrbringers» würde die Lesbarkeit und die Kohärenz mit anderen 
gesetzlichen Grundlagen wesentlich erhöhen.
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Titel Art. 3 Allgemeine Anforderungen an Verpackungen

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die mit 
Ware befüllte Verpackungen abgeben, stellen sicher, dass Verpackungen, 
soweit technisch möglich und wirtschaftlich tragbar:

a. vom Verpackungsvolumen und der Verpackungsmasse her auf das 
Mindestmass begrenzt sind, das zur Gewährleistung der erforderlichen 
Sicherheit und Hygiene der verpackten Ware angemessen ist;
b. bei der Sammlung und der Behandlung nicht zu erheblichen 
technischen Schwierigkeiten führen; und
c. einen möglichst hohen Anteil an Rezyklaten enthalten.

d. (neu): für Sammlung, Behandlung und Recycling geeignet sind;

Art.3 bis. (Neu)
Wer Verpackungen entsorgt, muss sicherstellen, dass die Verwertung 
umweltverträglich und nach dem Stand der Technik erfolgt; insbesondere 
müssen:
Bst. (neu) Schadstoffe und schadstoffhaltige Additive frühzeitig 
ausgeschleust und getrennt entsorgt werden, um die Verschleppung von 
Schadstoffen zu vermeiden; 
Bst. (neu): Gesammelte Verpackungen hochwertig stofflich verwertet 
werden;
Bst. (neu): die Industrierückführungsquote gemäss Anhang eingehalten 
werden.

Begründung Aus der Vorlage ist nicht ersichtlich, ob Verpackungen aus Papier/Karton 
und weiteren Mate-rialien wie BAW, Holz, etc. auch unter die Definition 
„Verpackungen“ fällt und dementspre-chend, ob die Anforderungen gemäss 
Artikel 3 auch für diese Materialien gelten. Die Anforde-rungen gemäss Art. 
3 sowie Mitteilungsplichten sollen für alle Verpackungsmaterialien gelten. 
Zudem soll eine Pflicht zur Minimierung wie in der EU-Verordnung 2025/4 
über Verpackungen und Verpackungsabfälle eingeführt werden. 
Bst. b muss angepasst werden, um seine Wirksamkeit zu erhöhen: Die 
thermische Verwer-tung ist für Verpackungen grundsätzlich der günstigere 
Weg, insbesondere im Winter. Eine stärkere Formulierung fördert 
ausserdem Design4Recycling. 
Bst c soll mit verbindlichen Zielen versehen werden.
Zusätzlich braucht es verbindliche Ziele, um die Recyclingfähigkeit der 
Verpackungen zu er-höhen.

Die Anforderungen gemäss Art. 3 sollen auch für Verpackungen aus Karton
/Papier und weiteren Materialien (Holz, BAW) gelten.

Ergänzung der Anforderungen für die Minimierung der Karton
/Papierverpackungen und weiterer Materialien, wie in der EU-Verordnung 
2025/4 über Verpackungen und Verpackungsabfälle

Aufnahme einer verbindlichen Rezyklateinsatzquote für Kunststoffe, 
Getränkekar-tons und PET in den Anhang der Verordnung analog zur EU

Antrag neuer Artikel: Anforderungen an die Entsorgung (Stand der 
Technik») 

Der Stand der Technik der Entsorgung von Verpackungen wird nicht 
spezifisch präzisiert. Wir schlagen vor, einen neuen Artikel einzufügen, 
damit die technischen Anforderungen der Be-handlung und Verwertung 
(Stand der Technik) von allen Verpackungen (u.a auch Kartonver-
packungen, Lebensmittelverpackungen) definiert werden. Die Festlegung 
des Standes der Technik in der VerpV stellt sicher, dass: 
-gleich lange Spiesse für die Recyclingunternehmen festgelegt werden und 
-bei Export von Verpackungen die gleichen Anforderungen an die 
Entsorgung im Aus-land gelten wie in der Schweiz. 
Zudem möchten wir darauf hinweisen, dass der Begriff «Stand der Technik» 
definiert, aller-dings in der Verordnung nicht verwendet wird. 

Aufnahme von Zielen zur Erhöhung der Recyclingfähigkeit von 
Verpackungen
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Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die mit 
Ware befüllte Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff an 
Endabnehmerinnen und Endabnehmer abgeben und die Entsorgung aller 
von ihnen abgegebenen Verpackungen nicht durch die Mitgliedschaft bei 
einer privaten Branchenorganisation oder durch finanzielle Beiträge an eine 
solche sicherstellen, müssen:

a. solche Verpackungen bei allen Verkaufsstellen auf privatem Grund 
und schweizweit während den gesamten Öffnungszeiten zurücknehmen;
b. solche Verpackungen, soweit technisch möglich, der stofflichen 
Verwertung zuführen; und
c. in den Verkaufsstellen an gut sichtbarer Stelle deutlich darauf 
hinzuweisen, dass solche Verpackungen zurückgenommen werden.

Begründung Wir lehnen diesen Artikel aufgrund der fehlenden Definition der 
Branchenorganisation ab (sie-he Begründung und Antrag unter «Generelle 
Stellungnahme»). Wir möchten folgende zusätz-lichen Bemerkungen 
machen: 
Wir begrüssen, dass die Rücknahmepflicht nur für Hersteller und Händler 
gilt und dass es keine Sammelpflicht für Gemeinden, Verbände und Städte 
gibt. 
Die Sammlung bei Rücknahmepflichtigen muss auf privatem Grund und 
schweizweit stattfinden. 
Die Gemeinden, Städte und Verbände sollen freiwillig entscheiden können, 
ob sie die Sammlung von Getränkekartons und Einwegverpackungen aus 
Kunststoff anbieten wollen. Allerdings wird der politische Druck steigen, 
dass auch die öffentliche Hand Sammelstellen anbietet (Vergleich mit PET).
Zudem soll für die Mitglieder einer Branchenorganisation, die nicht 
Hersteller oder Händler sind, keine Rücknahmepflicht und Sammelpflicht 
gelten. Auch wenn Gemein-den, Städte oder Verbände Mitglieder einer 
Branchenorganisation sind, sollen sie und ihre Mitglieder dadurch nicht 
verpflichtet werden, Getränkekartons und Einwegverpa-ckungen aus 
Kunststoff zu sammeln. 
Die subsidiäre Rücknahmepflicht gilt für Händler und Hersteller. 
Onlineplattformen werden nicht in die Pflicht genommen.
Wir erwarten einen hohen administrativen Aufwand für das BAFU, da auch 
Quartierlä-den, Bauernhofläden und der Onlinehandel überprüft werden 
müssen, ob sie einer Branchenorganisation angeschlossen sind oder selbst 
sammeln.

Bagatellgrenze einführen z.B. für Bauernhofläden, Kioske u.ä. Kleinstläden.

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Übernimmt eine private Branchenorganisation die Aufgaben nach Absatz 1, 
so ist sie für die Einhaltung der Pflichten gemäss Buchstaben a-c 
verantwortlich.

Begründung Wir lehnen diesen Artikel ab (siehe Begründung und Antrag unter 
«Generelle Stellungnah-me»).
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Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 3

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Erfolgt die Rücknahme nicht kostenlos, so ist der Preis der Rücknahme so 
festzulegen, dass dieser die Entsorgungskosten deckt. Die Preisfestlegung 
darf nicht gewinnorientiert geschehen.

Begründung Wir lehnen diesen Artikel ab (siehe Begründung und Antrag unter 
«Generelle Stellungnah-me»). Wir möchten folgende zusätzliche 
Bemerkung machen: 
Es soll Klarheit geschaffen werden, was in den Entsorgungskosten 
enthalten ist. Die Sammel- und Transportkosten, die Verwertungskosten 
sowie Informations- und Kom-munikationskosten der Gemeinden sowie 
deren Overhead sollen im Begriff Entsor-gungskosten enthalten sein 
(analog Art. 10 für Glasverpackungen).

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 4

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Vorbehalten bleiben besondere Massnahmen des UVEK nach Artikel 6.

Begründung Wir lehnen diesen Artikel 4 ab. Wir beantragen die Bestimmungen über die 
Rücknahme und die Verwertung von Einweg Kunststoffverpackungen und 
Getränkekartons (u.a Art. 4, 5 und 26) der VerpV auf Eis zu legen, bis die 
Kriterien für die Anerkennung einer Branchenorganisation gemäss Art. 
32ater USG auf Verordnungsstufe festgelegt sind. Siehe «Generelle 
Stellungnahme» und Anhang.
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Titel Art. 5 Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die 
verpflichtet sind, Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff 
zurückzunehmen, und von diesen beauftragte private 
Branchenorganisationen, müssen:

a. alle beteiligten Akteure der Entsorgungskette kostendeckend für 
erbrachte Leistungen entschädigen;
b. sicherstellen, dass die Entsorgungskosten durch verursachergerechte 
Beiträge gedeckt werden; diese Beiträge müssen zweckgebunden sein 
und dürfen nur für die Deckung der Entsorgungskosten verwendet 
werden;
c. sicherstellen, dass der Anteil der Getränkeverpackungen aus PET an 
der gesamten gesammelten Masse 2 Prozent nicht übersteigt;
d. stetig Massnahmen treffen, damit die Sammelquote wie auch die 
Qualität und Reinheit der Sammlung steigt;
e. nicht stofflich verwertbare Verpackungen und Behandlungsreste 
zunächst stofflich-energetisch und dann rein energetisch verwerten.

Begründung Wir lehnen diesen Artikel ab (siehe «Generelle Stellungnahme»). Wir 
beantragen eine Neu-formulierung mit den Anforderungen an die 
Branchenorganisation (siehe Anhang). Die Anfor-derungen an die 
Verwertung (Stand der Technik) soll in einem separaten Artikel (siehe Vor-
schlag neuer Art. 3bis) festgehalten werden. Wir möchten folgende 
artikelspezifischen Bemer-kungen machen: 
Bst a: Wir begrüssen, dass die Akteure der Entsorgungskette 
kostendeckend entschä-digt werden.
Falls die öffentlichen Sammelstellen auch Einwegverpackungen aus 
Kunststoff und Getränkekartons sammeln, gehören die gesammelten 
Abfälle der öffentlichen Sam-melstelle bis zum Abtransport (und nicht der 
Branchenorganisation). Der private Ver-trag mit der öffentlichen 
Sammelstelle darf dies nicht regeln.
Die Einführung der Sammlung von Kunststoffverpackungen führt zu einem 
Verlust bei den Einnahmen der Kehrichtsäcke. Durch die Sammlung von 
Verpackungen aus Kunststoffen werden die Kehrichtsäcke an Volumen 
verlieren und an Gewicht gewin-nen. Da sich der Verbrennungspreis auf 
das Gewicht bezieht, die Einnahmen der Sackgebühr aber auf das 
Volumen, werden die Kehrichtsackgebühren erhöht werden müssen, was 
für die Kommunen äusserst schwierig umsetzbar ist (politischer Gegen-
wind). 

Festlegen der Anforderungen an die Entsorgung (Stand der Technik) in 
einem sepa-raten Artikel, siehe Vorschlag Art. 3bis
Neuformulieren der Anforderungen an die Branchenorganisation gemäss 
unserem Vorschlag (siehe Antrag unter Generelle Stellungnahme und 
Anhang).

Titel Art. 5 Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Die Rücknahmepflichtigen nach Absatz 1 publizieren jährlich einen Bericht, 
in welchem sie die Erfüllung der Vorgaben nach Absatz 1 Buchstaben a-e 
nachvollziehbar und kontrollierbar darlegen. Sie stellen diesen Bericht dem 
Bundesamt für Umwelt (BAFU) zu.

Begründung Solange es auf Verordnungsstufe nicht klar ist, wie das BAFU das Erfüllen 
der Vorgaben ge-mäss Absatz 2 kontrollieren wird, lehnen wir diesen Artikel 
ab. Es besteht keine Klarheit zum Kontrollmechanismus und dazu, welche 
Massnahmen getroffen werden, falls diese Anforde-rungen nicht erfüllt 
werden. 
Ausserdem ist es sinnvoll, den unter Absatz 2 geforderten Bericht, um die 
Verwertungsquote gemäss Art. 6 Abs. 1 zu ergänzen, damit alle für die 
Transparenz notwendigen Unterlagen in einem Bericht vorliegen.



531 / 2947

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1 Die Verwertungsquote bei rücknahmepflichtigen Getränkekartons muss 
mindestens 70 Prozent betragen, jene bei rücknahmepflichtigen 
Einwegverpackungen aus Kunststoff mindestens 55 Prozent.

Begründung Eine Quote ist ein Indikator, mit dem die Funktionsweise eines Systems 
bewertet wird – sie schafft somit Transparenz. Zur Beurteilung und 
kontinuierlichen Verbesserung des gesamten Entsorgungssystems sind 
entsprechend Sammelquote (Aussage zur Sammelmenge), Verwer-
tungsquote (Vergleichbarkeit mit den EU Zielen) und 
Industrierückführungsquote (Aussage zur Recyclingtechnologie) 
unabdingbar. 
In diesem Zusammenhang schlagen wir folgendes vor: 
Zur Beurteilung und kontinuierlichen Steigerung der Sammelmengen wäre 
es zielfüh-render, einen Zielpfad für eine Sammelquote (Anteil gesammelte 
Einwegverpackun-gen im Verhältnis zu in Verkehr gebrachter Ware) mit 
Zieljahr zu definieren. Für eine Verwertungsquote von 70% und 55 % muss 
nach heutigen Erkenntnissen eine Sam-melquote von 100 % erreicht 
werden. Das ist nicht realistisch. Das Ziel und der Ziel-pfad sollen sich auf 
die Sammelquote beziehen. 
Wir erachten die 70% und 55% selbst bezogen auf eine Sammelquote als 
unrealis-tisch, wenn die Finanzierung nachgelagert erfolgt (kostenpflichtiger 
Sammelsack). Dies zeigen die bereits seit einigen Jahren etablierten 
Sammelsacksysteme wie der Kuh-Bag oder auch der Zentralschweizer 
Kunststoffsammelsack. 
Bei einer rein vorgezogenen Finanzierung besteht das grosse Risiko von 
schlechter Qualität. Für die Sammelstellen bedeutet dies wiederum, dass 
die Entschädigungen gekürzt werden resp. hoher Aufwand entsteht, um die 
Qualität für die Recycler akzep-tabel zu halten. Wir beantragen entweder 
die Definition einer realistischen Sammel-quote oder eine 
qualitätsunabhängige Entschädigung für die Sammlung. 
Für die Beurteilung des Stands der Technik schlagen wir die Einführung 
eines Ziel-werts für eine Industrierückführungsquote (Anteil verwertete 
Einwegverpackungen im Verhältnis zu gesammelter Ware) vor. Die 
Industrierückführungsquote soll jährlich publiziert werden – aufgelistet nach 
den verschiedenen Polymeren (insbesondere PET, PE, PP, PS, PVC).
In jedem Fall müssen die Datengrundlagen und Berechnungsarten 
transparent darge-stellt werden. Dafür wäre eine Vollzugshilfe des BAFU 
wünschenswert.
In Art. 22 sind verschiedene Absätze anzupassen im Sinne einer 
vollständigen und nachvollziehbaren Mitteilungspflicht. Dies ermöglicht die 
transparente und nachvoll-ziehbare Erfassung von Stoffströmen.

Antrag:
Definition einer realistischen Verwertungsquote Sammelquote oder bei einer 
vorgezogenen Finanzierung eine qualitätsunabhängige Entschädigung der 
Samm-lung.
Definition eines Zielwertes (inkl Zielpfad) für eine Industrierückführungsquote
Festlegen eines Zielpfades für die Sammelquoten und 
Industrierückführungsquoten in einem Anhang dieser Verordnung, damit es 
rechtsverbindlich ist. 
Die Datengrundlagen und Berechnungsarten sind transparent darzustellen. 
eine Vollzugshilfe des BAFU, um sicherzustellen, dass die Datengrundlagen 
und Be-rechnungsarten transparent dargestellt werden
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Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Werden die in Absatz 1 festgehaltenen Verwertungsquoten für 
rücknahmepflichtige Getränkekartons und rücknahmepflichtige 
Einwegverpackungen aus Kunststoff nicht erreicht, so unterbreitet das 
UVEK dem Bundesrat als Massnahme, Herstellerinnen und Hersteller zu 
verpflichten, eine vorgezogene Entsorgungsgebühr auf die 
rücknahmepflichtigen Getränkekartons und rücknahmepflichtige 
Einwegverpackungen aus Kunststoff zu erheben.

Begründung Die Einführung einer VEG würde die Qualität der Sammlung verschlechtern 
(siehe auch Ar-gumente unter Art. 6, Abs. 1 zu vorgezogenem, freiwilligen 
Beitrag). Die vom Bund beauftrag-te Organisation sollte entsprechend keine 
VEG erheben, sondern weiterhin die Lösung mit der nachgelagerten 
Finanzierung via kostenpflichtigem Sammelsack anbieten. Da Art. 32abis 
USG eine VEG vorsieht, wäre zu prüfen, ob die Lösung eines 
kostenpflichtigen Sammelsacks auch möglich wäre. Falls mit Art. 32abis 
USG nur die Erhebung einer VEG zur Finanzierung der Entsorgung möglich 
ist: inwieweit ist eine Kombination aus VEG (z.B. für Marketing/Info) und 
kostenpflichtigem Sammelsack (Sammlung, etc.) möglich? Zudem ist die 
Einführung mit ei-nem wesentlichen administrativen Aufwand für den Bund 
verbunden und in der Sparpolitik kaum umsetzbar

Antrag: 
Wir verstehen Abs. 2 als Anreiz für die freiwilligen Rücknahmesysteme, ein 
gutes Sammel-system unter Einbezug der anderen Stakeholder anzubieten. 
Wenn die Ziele nicht erreicht werden, könnte der Bund bzw. die vom Bund 
beauftragte Organisation diese Aufgaben übernehmen. Damit die 
Androhung der Einführung einer VEG realistisch ist, sollte geprüft werden, 
ob der Bund den damit verbundenen administrativen Aufwand bewältigen 
könnte und ob sich die VEG mit einem kostenpflichtigen Sammelsack 
ersetzen resp. kombinieren lässt.

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 3

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag

Begründung Die Einführung einer Pfandpflicht ist auf Kunststoffeinwegverpackungen 
kaum umsetzbar. Bei PET-Flaschen, Alu-Dosen und Glasflaschen ist es 
technisch möglich, obwohl es mit einem Infrastrukturwechsel verbunden 
wäre. Hingegen gibt es keine Automaten für die Rücknahme von z.B. 
Säcken.
Wir schlagen vor, diesen Absatz zu streichen. Wenn er beibehalten wird, 
müsste präziser for-muliert werden, auf welche Verpackungen er sich 
beziehen würde, wie zum Beispiel Hohlkör-per, Flaschen und 
Getränkekartons. 

Antrag: 
Absatz 3 streichen.

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 4

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag

Begründung Antrag: Abs. 4 streichen
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Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Herstellerinnen und Hersteller, die leere Verpackungen aus Glas für die 
Verwendung im Inland abgeben oder solche Verpackungen einführen, 
müssen für diese einer vom BAFU beauftragten Organisation (Organisation) 
eine vorgezogene Entsorgungsgebühr (Gebühr) entrichten.

Begründung Wir begrüssen die Ausweitung der VEG auf weitere Glasverpackungen. Im 
Zuge der Erweite-rung der VEG fordern wir eine Anpassung der 
Entschädigung für die Glassammlung, so dass sie kostendeckend für die 
Gemeinden, Verbände und Städte ist. Aus unserer Sicht ist die Ausnahme 
von medizinischen Glasverpackungen nicht begründet. Die VEG muss auch 
auf medizinische Glasverpackungen erhoben werden, wenn dies mit 
vertretbarem Aufwand um-setzbar ist. 

Antrag: 
Erweiterung der VEG auf medizinische Glasverpackungen, wenn mit 
vertretbarem Aufwand möglich.

Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Keine Gebühr müssen entrichten:
Herstellerinnen und Hersteller, die Verpackungen mit einem Füllvolumen 
von weniger als 0,02 l abgeben oder einführen;
Herstellerinnen und Hersteller, die pro Kalenderhalbjahr weniger als 
500 Verpackungen abgeben oder einführen;
Herstellerinnen und Hersteller, die leere und befüllte Verpackungen 
abgeben oder einführen, die weder für Lebensmittel, Kosmetikprodukte 
noch für medizinische Produkte eingesetzt werden.

Begründung --

Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Die Organisation muss die die Endverbraucherinnen über die Höhe der 
Gebühr in geeigneter Weise in Kenntnis setzen.

Begründung Wie in Art. 2 beantragt, soll der Begriff Verbraucherinnen durch 
Endverbraucherinnen ersetzt werden.
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Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 10 Verwendung der Gebühr

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 11 Zahlungen an Dritte, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 11 Zahlungen an Dritte, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 11 Zahlungen an Dritte, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 12 Rückerstattung, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 13 Organisation, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 5

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 15 Verfahren

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 16 Kennzeichnung

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die 
Getränke an Endabnehmerinnen oder Endabnehmer abgeben, müssen:

a.Mehrwegverpackungen als solche kennzeichnen; dies gilt nicht für 
Restaurationsbetriebe;
b.auf pfandbelasteten Getränkeverpackungen das erhobene Pfand 
angeben;

Buchstabe c (NEU). Sie müssen Mehrwegverpackungen, die sie in ihrem 
Sortiment führen, gegen Rückerstattung eines allfälligen Pfands 
zurücknehmen.

Begründung Siehe Ergänzung unter Art. 17

Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 1

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag

Begründung Wir beantragen, die Pfandpflicht für Mehrwegflaschen aus Glas zu 
streichen. Gemäss den Statistiken des BAFU ist der Mehrweganteil an 
Glasflaschen in den letzten 15 Jahren gesunken. Die Tatsache, dass eine 
Pfandpflicht nur für Mehrwegglasflaschen besteht, könnte dazu führen, dass 
der Anbieter bevorzugt, Getränke in Einwegflaschen anzubieten. 

Dies führt jedoch zu einer Ungleichheit zwischen einerseits den Einweg- 
und andererseits den Mehrwegverpackungen. Das BAFU schlägt mit Absatz 
4 eine Befreiung von der Pfandpflicht vor. Wir begrüssen diesen Ansatz, 
sind jedoch der Ansicht, dass er zu einer Benachteiligung derjenigen 
Anbieter führt, die aus kreislaufwirtschaftlichen Überlegungen 
Mehrwegverpackun-gen anbieten wollen. Es sind Befreiungsmöglichkeiten z.
B. für Restaurantbetriebe vorgese-hen, für die keine zusätzlichen 
Anforderungen wie in Artikel 4, Absätze b.-e., festgelegt sind. 
Zudem möchten wir darauf hinweisen, dass die Verwendung des Begriffs 
«Branchenorganisa-tion» in diesem Zusammenhang zu Verwirrung führt. 
Die Branchenorganisation unter Absatz 4 könnte eine andere 
Zusammenstellung im Vergleich zu Artikel 5 haben oder zur Überschnei-
dung mit anderen Branchenorganisationen, die die gleichen Verpackungen 
enthalten, führen. Es besteht zusätzlich das Risiko, dass das Erfassen der 
Mehrwegverpackungen zweimal ge-schieht (Branchenorganisation gemäss 
Artikel 5 einerseits, Branchenorganisation gemäss Artikel 17 Absatz 4 
andererseits).
Aus diesen Gründen schlagen wir vor, die Pfandpflicht auf 
Mehrwegflaschen zu streichen. Die Einführung eines Pfandes auf freiwilliger 
Basis soll weiterhin möglich sein und entsprechend gekennzeichnet werden.

Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 2

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Das Pfand beträgt für alle Mehrwegverpackungen für Getränke mindestens 
30 Rappen.

Begründung --

Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 3

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Von den Pflichten nach Absatz 1 befreit sind:
a.Inhaberinnen und Inhaber von Restaurationsbetrieben, die das 
Einsammeln der Mehrwegverpackungen sicherstellen;
b.Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die 
bei der Hauslieferung den Verbraucherinnen und Verbrauchern für die 
nicht zurückgegebenen Mehrwegverpackungen für Getränke einen 
Betrag in der Höhe des Pfandes in Rechnung stellen.

Begründung --
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Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 4

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Das BAFU kann die in einer privaten Branchenorganisation 
zusammengeschlossenen Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen 
und Hersteller von den Pflichten nach Absatz 1 auf Gesuch der 
Branchenorganisation hin befreien, wenn:

a. die Branchenorganisation die gemeinsame Sammlung, Reinigung und 
Wiederverwendung von standardisierten Mehrwegverpackungen für 
Getränke bezweckt;
b. der Branchenorganisation mindestens 10 Händlerinnen und Händlern 
oder Herstellerinnen und Herstellern von Getränken in 
Mehrwegverpackungen angeschlossen sind;
c. die Branchenorganisation über ein öffentlich einsehbares, regelmässig 
aktualisiertes Mitgliederverzeichnis verfügt;
d. die Branchenorganisation dem BAFU jährlich bis zum 31. März ein 
Konzept für die Finanzierung, die Weiterentwicklung und die Information 
der Verbraucherinnen und Verbraucher sowie die Statistik des Vorjahres 
vorlegt; und
e. die Branchenorganisation innerhalb der ersten drei Jahre ihres 
Bestehens nachweislich eine Rücklaufquote der durch ihre Mitglieder in 
Verkehr gebrachten Mehrwegverpackungen von mindestens 60 Prozent 
erreicht und nach fünf Jahren die Rücklaufquote mindestens 80 Prozent 
beträgt.

Begründung --

Titel Art. 18 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Einwegverpackungen aus PET und 
Metall, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die 
Getränke in Einwegverpackungen aus PET oder Metall an 
Endabnehmerinnen und Endabnehmer abgeben und die Entsorgung aller 
von ihnen abgegebenen Verpackungen nicht durch die Mitgliedschaft bei 
einer privaten Branchenorganisation oder durch finanzielle Beiträge an eine 
solche sicherstellen, müssen:

a.solche Einwegverpackungen bei allen Verkaufsstellen auf privatem 
Grund und schweizweit während den gesamten Öffnungszeiten 
zurücknehmen;
b.solche Einwegverpackungen auf eigene Rechnung der stofflichen 
Verwertung zuführen; und
c.in den Verkaufsstellen an gut sichtbarer Stelle deutlich darauf 
hinweisen, dass sie solche Einwegverpackungen zurücknehmen.

Begründung Wir begrüssen die Präzisierung, dass, falls eine Branchenorganisation die 
Pflichten gemäss Abs. 1 Bst. a.-c. übernimmt, die PET-Flaschen und Alu-
Dosen bei allen Verkaufsstellen auf Pri-vatgrund schweizweit 
zurückgenommen werden. Wir möchten darauf hinweisen, dass die VRB-
Entschädigungen nicht kostendeckend sind. Wenn keine Verbesserung zu 
verzeichnen ist, stellt sich die Frage, ob ein Vollobligatorium mit VEG-Pflicht 
gemäss Art. 32abis USG nicht besser geeignet wäre, um sicherstellen, dass 
der Sammelaufwand der öffentlichen Hand kos-tendeckend entschädigt 
wird.

Titel Art. 18 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Einwegverpackungen aus PET und 
Metall, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 18 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Einwegverpackungen aus PET und 
Metall, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Die Verwertungsquote bei Getränkeverpackungen aus Glas, PET und 
Aluminium muss je mindestens 75 Prozent betragen.

Begründung Analog zu Verpackungen aus Kunststoff und Getränkekartons schlagen wir 
vor, eine Sam-melquote und eine Industrierückführungsquote für die 
Mitteilungspflicht einzuführen

Antrag: 
Übernahme der Anforderungen an die Sammelquote und 
Industrierückführungsquo-te gemäss Artikel 6 
Die Datengrundlagen und Berechnungsarten sind transparent darzustellen. 
Festlegen von Zielwerten für eine Sammelquote und eine 
Industrierückführungsquo-te (Anteil verwertete Einwegverpackungen im 
Verhältnis zu gesammelter Ware) in einem Anhang dieser Verordnung, 
damit es rechtsverbindlich ist. 
Vollzugshilfe des BAFU, um sicherzustellen, dass die Datengrundlagen und 
Be-rechnungsarten transparent dargestellt werden.
Begriff “Verwertungsquote” ersetzen durch “Sammelquote” (analog 
Kunststoff), auch im Titel des Artikels und in den anderen Absätzen.

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Wird die Verwertungsquote nicht erreicht, so kann das UVEK Händlerinnen 
und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller verpflichten:

a.auf Einwegverpackungen aus den betroffenen Materialien ein 
Mindestpfand zu erheben;
b.solche Verpackungen gegen Rückerstattung des Pfandes 
zurückzunehmen; und
c.die zurückgenommenen Verpackungen auf eigene Rechnung der 
Verwertung zuzuführen.

Begründung Begriff “Verwertungsquote” ersetzen durch “Sammelquote” (analog 
Kunststoff), auch im Titel des Artikels und in den anderen Absätzen.

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Das UVEK kann die Pfandpflicht auf diejenigen Verpackungen 
einschränken, welche die wesentliche Ursache für die ungenügende 
Verwertungsquote bilden. Es kann Ausnahmen von der Pfandpflicht 
festlegen, wenn die Verwertung der Verpackungen auf andere Weise 
sichergestellt ist.

Begründung Begriff Verwertungsquote ersetzen durch Sammelquote (analog Kunststoff), 
auch im Titel des Artikels und in den anderen Absätzen.
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Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Geben Herstellerinnen und Hersteller jährlich mehr als 100 t verwertbare 
Einwegverpackungen aus einem anderen Verpackungsmaterial als Glas, 
PET oder Aluminium ab, so kann das UVEK auch für dieses eine 
Mindestverwertungsquote und Massnahmen nach Absatz 2 festlegen.

Begründung In diesem Artikel gibt es eine Überschneidung mit den Kunststoffen. Daher 
sollen auch die Verpackungen aus Kunststoffen und Getränkekartons 
ausgenommen werden – nicht nur Glas, PET, Alu.

Antrag: 
Den Begriff “Verwertungsquote” ersetzen durch “Sammelquote” (analog 
Kunststoff), auch im Titel des Artikels und in den anderen Absätzen.
Verpackungen aus Kunststoffen und Getränkekartons auch in der Auflistung 
auf-nehmen – nicht nur Glas, PET und Alu.

Titel Art. 20 Mitteilungspflicht betreffend Getränkeverpackungen

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Herstellerinnen und Hersteller von Getränken müssen dem BAFU nach 
dessen Vorgaben jeweils bis Ende Februar mitteilen:

a.das im Vorjahr für den Inlandverbrauch hergestellte oder eingeführte 
Getränkevolumen, aufgegliedert nach Mehrweg- und 
Einwegverpackungen, nach Verpackungsmaterialien und Getränkearten;
b.das Gewicht der verwertbaren Einwegverpackungen (einschliesslich 
Getränkekartons), die für die im Vorjahr für den Inlandverbrauch 
hergestellten oder eingeführten Getränke verwendet wurden, 
aufgegliedert nach Verpackungsmaterialien und Getränkearten.

c. (neu) Verpackungen aus Kunststoff aufgelistet nach den verschiedenen 
Polymeren, ins-besondere PET, PE, PP, PS, PVC.

2 (neu) Das BAFU stellt entsprechende digitale Vorlagen zur Erfüllung der 
Mittei-lungspflicht zur Verfügung.

3 (neu) Das BAFU publiziert die Mengen der eingesetzten 
Verpackungsmaterialien in aggregierter Form jährlich.

Zudem sollte es keine Überschneidung der Mengenmeldungen geben 
aufgrund des Inhalts der Verpackung.

Begründung Die Vorgaben von Art. 20 sind den Vorgaben in Art. 21 und 22 
anzugleichen. Die unterschied-lichen Verpackungsarten sind gleich zu 
behandeln.
Es kann eine Verwirrung geben, da Getränkeverpackungen auch aus z.B. 
PE hergestellt sein können.

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 5

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Das BAFU publiziert jährlich die Mengen der eingesetzten 
Verpackungsmaterialien in aggregierter Form.

Begründung Gemäss Erläuterungen soll die Mitteilungspflicht über entsprechende 
elektronische Vorlagen vom BAFU (Abs. 4) möglichst einfach gestaltet sein. 
Hier ist darauf zu achten, dass darunter nicht der Detaillierungsgrad der 
Transparenz leidet.

Titel Art. 22 Rücknahme und Verwertung, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die 
verpflichtet sind, Einwegverpackungen zurückzunehmen (Art. 4 Abs. 1, Art. 
6 Abs. 2, Art. 18 Abs. 1, Art. 19 Abs. 2), müssen dem BAFU jeweils bis 
Ende Februar für das Vorjahr das Gewicht der zurückgenommenen und der 
verwerteten Verpackungen mitteilen. Die Angaben sind nach den 
Verpackungsmaterialien aufzugliedern.

Begründung Vgl. Abs. 2

Titel Art. 22 Rücknahme und Verwertung, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Wer gewerbsmässig rücknahmepflichtige Einwegverpackungen verwertet, 
zur Verwertung einführt oder ausführt, muss dem BAFU für jedes 
Verpackungsmaterial jeweils bis Ende Februar für das Vorjahr das Gewicht, 
die Sammelquote, die Verwertungsquote, die Industrierückführungsquote, 
die in der Verwertungskette bis zum Ende der Abfalleigenschaft 
nachgelagerten Verwertungsunternehmungen und die Art der Verwertung 
sowie die hergestellte Menge Rezyklat mitteilen. Kunststoffe müssen 
mindestens nach den Polymeren PET, PE, PP, PS, PVC aufgegliedert 
werden.

Abs. 3 (neu). Das BAFU stellt entsprechende digitale Vorlagen zur Erfüllung 
der Mit-teilungspflicht zur Verfügung.
Abs 4 (neu). Das BAFU publiziert jährlich die Mengen der 
zurückgenommenen und verwerteten Verpackungsmaterialien sowie die 
Länder, in denen die Verwertung statt-findet, in aggregierter Form.

Abs 4 (neu). Das BAFU publiziert jährlich die Sammelquote, die 
Verwertungsquote und die Industrierückführungsquote gegliedert nach Art 
der Verpackungen.

Begründung --
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Titel Art. 23 Mitteilung an private Meldestellen, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 23 Mitteilung an private Meldestellen, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 24 Vollzug

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 25 Aufhebung und Änderung bisherigen Rechts

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 26 Übergangsbestimmung

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag

Begründung Wir beantragen, dass Einwegverpackungen aus Kunststoffen und 
Getränkekartons bis zum Inkrafttreten von Artikel 4 am 1. Januar 2028 im 
Siedlungsabfallmonopol verbleiben. Eine Auf-hebung des 
Siedlungsabfallmonopols für diese beiden Abfallfraktionen, bevor die VerpV 
in Kraft tritt, würde zu einer Rechtsunsicherheit für Gemeinden, Verbände 
und Städte führen.
Die Rücknahmepflicht für Herstellerinnen und Hersteller sowie Händlerinnen 
und Händler ist das Kernstück dieser Verordnung, da sie die Sammlung von 
Kunststoffen den Kantonen, Ge-meinden, Verbänden und Städten entzieht 
und die Verantwortlichkeiten anders festlegt. Durch den Vorschlag, den 
Artikel später in Kraft zu setzen, werden die Verantwortlichkeiten unklar. 
Zudem haben die Gemeinden, Verbände und Städte kaum die Möglichkeit, 
bei der Einführung neuer Sammlungen ihre Anforderungen (u. a. Sammlung 
nur auf privatem Grund, Sammlung bei allen Verkaufsstellen) 
sicherzustellen.
Für die Gemeinden, Verbände und Städte ist es wesentlich, dass 
die Rücknahmepflicht nur für Herstellerinnen und Hersteller sowie 
Händlerinnen und Händler gilt;
es keine Sammelpflicht für Gemeinden und Städte gibt; 
die Sammlung bei Rücknahmepflichtigen auf privatem Grund stattfindet;
die Sammlung dieser Fraktionen bei allen Verkaufsstellen erfolgt;
die Gemeinden, Verbände und Städte freiwillig entscheiden können, ob sie 
die Samm-lung von Getränkekartons und Einwegverpackungen aus 
Kunststoff anbieten wollen. Wenn sie diese Sammlung anbieten, müssen 
sie kostendeckend entschädigt werden; 
der Begriff “Branchenorganisation” definiert wird, um Wildwuchs zu 
vermeiden, der dadurch entsteht, dass noch weitere Branchenorganisation 
gegründet werden.
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Titel Art. 27 Inkrafttreten

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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4. Stellungnahmen Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft / 
associations faîtières de l'économie qui œuvrent au niveau national

economiesuisse / Verband der Schweizer Unternehmen / Fédération des entreprises 
suisses / Federazione delle imprese svizzere / Swiss business federation

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Ablehnung

Begründung: economiesuisse begrüsst die im Rahmen der Revision der Abfallverordnung 
(VVEA) vorgesehene Stärkung der Kreislaufwirtschaft und die Präzisierung der 
Abfallhierarchie, welche den Grundprinzipien einer ressourcenschonenden und 
nachhaltigen Abfallbewirtschaftung entspricht. Zentral dabei ist, dass die 
Wiederverwendung und die stoffliche Verwertung nur dann priorisiert werden 
sollten, wenn sie technisch möglich, wirtschaftlich tragbar und ökologisch 
vorteilhafter als die stofflich-energetische oder rein energetische Verwertung 
sind. Insbesondere im industriellen Umfeld sind diese Voraussetzungen, vor 
allem bei der Wiederverwendung, nicht in allen Fällen gegeben. Zudem 
können technische Normen und branchenspezifische Anforderungen den 
Einsatz von Sekundärmaterialien oder Wiederverwendungskonzepte zusätzlich 
einschränken.

Anhang: 20251016_Verordnungspaket Umwelt Frühling 2026_economiesuisse.pdf
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Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme1

Titel Variante 1 betreffend Art. 3 Bst. a Ziff. 4

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag

Begründung Das Parlament wollte mit der Motion 24.3475 gezielt die rechtliche Blockade 
für das Zinkrecycling beseitigen. Die in der Folge vorgeschlagenen 
Varianten in der VVEA könnten zwar mehr Rechtssicherheit bei den 
Recyclern schaffen, führen jedoch faktisch zu einer Monopolerweiterung, 
die alternative private Recyclingpfade einschränkt und verhindert. 
Aus Sicht der Wirtschaft braucht es eine ausgewogene Regelung, die 
Rechtssicherheit für das Zink-Recycling und die Rückgewinnung von 
Metallen aus Filterasche schafft, ohne jedoch neue Monopole einzuführen. 
Sie muss damit sicherstellen, dass die stoffliche Verwertung rechtlich 
abgesichert und finanzierbar ist, zugleich aber der Wettbewerb erhalten 
bleibt. Die Motion bietet dafür genügend Spielraum, um eine sachgerechte 
und ausgewogene Lösung zu finden.

Titel Variante 2 betreffend Art. 3 Bst. a Ziff. 4

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag

Begründung Das Parlament wollte mit der Motion 24.3475 gezielt die rechtliche Blockade 
für das Zinkrecycling beseitigen. Die in der Folge vorgeschlagenen 
Varianten in der VVEA könnten zwar mehr Rechtssicherheit bei den 
Recyclern schaffen, führen jedoch faktisch zu einer Monopolerweiterung, 
die alternative private Recyclingpfade einschränkt und verhindert. 
Aus Sicht der Wirtschaft braucht es eine ausgewogene Regelung, die 
Rechtssicherheit für das Zink-Recycling und die Rückgewinnung von 
Metallen aus Filterasche schafft, ohne jedoch neue Monopole einzuführen. 
Sie muss damit sicherstellen, dass die stoffliche Verwertung rechtlich 
abgesichert und finanzierbar ist, zugleich aber der Wettbewerb erhalten 
bleibt. Die Motion bietet dafür genügend Spielraum, um eine sachgerechte 
und ausgewogene Lösung zu finden.

Titel Art. 12 Allgemeine Verwertungspflicht nach dem Stand der Technik

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1 Abfälle sind für die Wiederverwendung vorzubereiten oder stofflich zu 
verwerten, wenn dies technisch möglich und wirtschaftlich tragbar ist und 
die Umwelt weniger belastet als:

a.eine andere Entsorgung; oder
b.die Herstellung neuer Produkte.

2 Die Vorbereitung zur Wiederverwendung und die stoffliche Verwertung 
nach Absatz 1 müssen nach dem Stand der Technik erfolgen und 
wirtschaftlich tragbar sein. 
3 Ist eine Vorbereitung zur Wiederverwendung oder eine stoffliche 
Verwertung nach dem Stand der Technik nicht möglich oder wirtschaftlich 
nicht tragbar, sind die Abfälle vorrangig stofflich-energetisch und dann rein 
energetisch zu verwerten.

Begründung --
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Titel Art. 14 Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1 Biogene Abfälle sind separat zu sammeln und Fremdstoffe sind so früh 
wie möglich auszuschleusen. Biogene Abfälle sind rein stofflich oder durch 
Vergären zu verwerten, sofern:

a.sie sich aufgrund ihrer Eigenschaften, insbesondere ihrer Nährstoff- 
und Schadstoffgehalte, dafür eignen; und
b.die Verwertung nicht durch andere Vorschriften des Bundesrechts 
untersagt ist.

c. dies technisch möglich, ökologisch sinnvoll und wirtschaftlich tragbar ist.
1bis (neu): Kann das Ausschleusen von Fremdstoffen nach dem Stand der 
Technik nur mit unverhältnismässigem wirtschaftlichem Aufwand erfolgen, 
dürfen die betroffenen biogenen Abfälle stofflich-energetisch oder 
energetisch verwertet werden.

Begründung economiesuisse befürwortet das Ziel, biogene Abfälle getrennt zu erfassen 
und hochwertig zu verwerten. Die aktuelle Fassung von Art. 14 Abs. 1 ist 
jedoch zu starr und berücksichtigt weder technische noch wirtschaftliche 
Realitäten. Die geforderte frühzeitige Entfernung von Fremdstoffen wie 
Mikroplastik verursacht in vielen Fällen unverhältnismässige Kosten.
Wir schlagen daher vor, Art. 14 Abs. 1 so zu präzisieren, dass eine stofflich-
energetische oder energetische Verwertung auch dann zulässig bleibt, 
wenn das Ausschleusen solcher Stoffe wirtschaftlich nicht vertretbar ist. 
Dies stärkt die Rechtssicherheit, fördert eine effiziente Kreislaufwirtschaft 
und verhindert, dass wertvolle Energie- und Materialpotenziale ungenutzt 
bleiben.

Titel Art. 24 Abs. 1 zweiter Satz

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag 1 …

Begründung Das bestehende Verwertungsverbot in Art. 24 VVEA verhindert, dass 
gemischt gesammelte und nachträglich sortierte Siedlungsabfälle in der 
Zementindustrie genutzt werden dürfen, obwohl sie verwertbare Energie- 
und Rohstoffpotenziale enthalten. Eine Streichung des Artikels würde diese 
Effizienzverluste beheben und die Nutzung der Abfälle durch private 
Akteure im Inland ermöglichen.

Titel Art. 31 Bst. c

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Anlagen zur thermischen Behandlung von Abfällen dürfen errichtet oder in 
ihrer Kapazität erweitert werden, wenn die baulichen Einrichtungen 
gewährleisten, dass:

c. bei Anlagen, in denen Siedlungsabfälle nach Artikel 3 Buchstabe a 
Ziffern 1–3 oder Abfälle vergleichbarer Zusammensetzung verbrannt 
werden, mindestens 80 Prozent des Energiegehalts ausserhalb der 
Anlagen genutzt wird; die Nutzung von Energie zur Abscheidung von 
CO2 aus dem Rauchgas gilt als Nutzung ausserhalb der Anlagen.

Begründung Der aktuelle Entwurf von Art. 31 VVEA sieht vor, dass zusätzliche 
Kehrichtverbrennungsanlagen (KVA) gebaut oder deren Kapazitäten 
erweitert werden dürfen. Es ist jedoch zentral, dass vor jeglichen 
Erweiterungen von KVA-Kapazitäten zunächst die bestehenden 
Mitverwertungsmöglichkeiten in allen industriellen thermischen Anlagen der 
Privatwirtschaft voll ausgeschöpft werden.
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Titel Anhang 4: Anforderungen an Abfälle für die Herstellung von Zement und 
Beton, Ziff. 2.4

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag 2.4 Werden Abfälle bei ihrer Verwendung als Brennstoffe für die Herstellung 
von Zementklinker reststofffrei verwertet, so gilt dies als stofflich-
energetische Verwertung.

Begründung Die Zuordnung brennbarer Abfälle der stofflich-energetischen oder rein 
energetischen Verwertung nach ihrem Ascheanteil ist nicht zielführend: 
Denn der Ascheanteil allein sagt wenig über die Effizienz oder 
Umweltauswirkungen der Verwertung aus, insbesondere, wenn die 
anfallende Asche nicht deponiert werden muss. Eine allgemeinere Definition 
der stofflich-energetischen Verwertung würde die Verwertungshierarchie 
sinnvoll umsetzen, Ressourcen effizient nutzen und eine funktionierende 
Kreislaufwirtschaft fördern.

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Ablehnung

Begründung: Die Wirtschaft befürwortet den grundsätzlichen Ansatz der Verordnung, die 
Kreislaufwirtschaft zu stärken und das Recycling von Verpackungen zu 
fördern. Positiv ist insbesondere, dass marktwirtschaftliche Branchenlösungen 
unterstützt werden sollen, indem bestimmte Materialien wie 
Kunststoffverpackungen aus dem kantonalen Siedlungsabfallmonopol 
herausgenommen werden. Ebenfalls als sinnvoll erachtet economiesuisse die 
Abstimmung mit europäischen Regelungen, solange dabei auf Verbote, 
Detailregulierung und verpflichtende Quoten verzichtet wird. Erfahrungen aus 
anderen Ländern zeigen, dass solche Verbote oft zu weniger nachhaltigen 
Alternativen führen und nur schwer umsetzbar sind.

Gleichzeitig bestehen jedoch für die Industrie wesentliche offene Fragen. Die 
Vorlage ist in weiten Teilen aus der Sicht von Konsumverpackungen (B2C) 
konzipiert, während die besonderen Anforderungen im B2B-Bereich nicht 
ausreichend berücksichtigt werden. In vielen Branchen sind Rückführungs- 
oder Recyclingprozesse bereits etabliert, sodass zusätzliche Pflichten als 
ineffizient zu erachten sind. Hinzu kommen weitere Herausforderungen in der 
praktischen Umsetzung. Der Anwendungsbereich der Verordnung ist zu weit 
gefasst, da zahlreiche Verpackungskategorien aus Gründen der 
Produktsicherheit, wegen Kontaminationsrisiken oder durch andere 
regulatorische Vorgaben weder recycelt noch wiederverwendet werden 
können. Hier bedarf es gezielter Ausnahmen. Die neu vorgesehenen 
Mitteilungspflichten, die eine detaillierte Aufschlüsselung nach 
Verpackungsmaterialien und im Kunststoffbereich sogar nach einzelnen 
Polymeren verlangt, erscheint unverhältnismässig und würde Unternehmen mit 
erheblichem administrativem Aufwand belasten.

Anhang: 20251016_Verordnungspaket Umwelt Frühling 2026_economiesuisse.pdf
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Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme2

Titel Art. 1 Gegenstand und Geltungsbereich

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Diese Verordnung regelt:
a.die Anforderungen an das Inverkehrbringen von Verpackungen;
b.die Rücknahme von Verpackungen sowie deren Entsorgung;
c.die Finanzierung der Entsorgung von Verpackungen aus Glas.

2 (neu): Die Verordnung findet keine Anwendung auf Verpackungen, die 
aufgrund der Beschaffenheit der darin enthaltenen Waren oder aus 
Sicherheits-, Hygiene- oder regulatorischen Gründen nicht für eine 
Wiederverwendung oder ein Recycling geeignet sind.

Begründung Die Verordnung enthält derzeit keine ausdrücklichen Ausnahmen für 
bestimmte Verpackungstypen, etwa für Verpackungen von Gefahrgut, 
Chemikalien oder pharmazeutischen Produkten. Auch 
Transportverpackungen werden im erläuternden Bericht zwar erwähnt, sind 
in der Verordnung selbst jedoch nicht explizit ausgenommen. Gleiches gilt 
für Verpackungen, die im Rahmen des internationalen Luftverkehrs anfallen 
(z.B. Cateringabfälle aus Flugzeugen). Diese werden gemäss der 
Verordnung über die Entsorgung tierischer Nebenprodukte als KAT-1-
Material eingestuft und müssen zwingend thermisch entsorgt werden.
Mit der entsprechenden Ergänzung in Artikel 1 werden solche speziellen 
Verpackungen von der Verordnung ausgenommen, da sie aus Sicherheits-, 
Hygiene- oder regulatorischen Gründen kaum recycelt oder 
wiederverwendet werden können.
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Titel Art. 2 Begriffe

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag In dieser Verordnung bedeuten:
a. Verpackungen und Verpackungsbestandteile: aus beliebigen 
Materialien hergestellte Produkte zur Aufnahme, zum Schutz, zur 
Handhabung, zur Lieferung oder Darbietung von Waren;
b. Mehrwegverpackungen: Verpackungen, die zur Wiederverwendung 
vorgesehen sind;
c. Einwegverpackungen: Verpackungen, die zur einmaligen Verwendung 
vorgesehen sind;
d. Getränkeverpackungen: Verpackungen für flüssige Lebensmittel, die 
zum Trinken bestimmt sind;
e. Getränkekartons: Getränkeverpackungen, die mehrheitlich aus Karton 
und zu geringen Anteilen aus Kunststoff bestehen und teilweise 
Aluminium beinhalten können;
f. Verpackungen aus Kunststoff: alle Verpackungen aus einem oder 
mehreren Kunststoff-Polymeren; ausgenommen sind 
Getränkeverpackungen aus Polyethylenterephthalat (PET);
g. Serviceverpackungen: Verpackungen, die für die Befüllung in der 
Verkaufsstelle vorgesehen sind, sofern sie eine Verpackungsfunktion 
erfüllen;
h. stoffliche Verwertung: die Herstellung neuer Verpackungen oder 
anderer Produkte aus gebrauchten Verpackungen (Recycling);
i. Rezyklate: Materialien, die durch Recyclingverfahren gewonnen 
wurden und Primärrohstoffe ersetzen;
j. Verwertungsquote: der prozentuale Anteil der Verpackungen, die 
während eines Kalenderjahres einer stofflichen Verwertung zugeführt 
wurden am gesamten für die Verwendung im Inland abgegebenen 
Gewicht der Verpackungen aus dem verwendeten Material;
k. Behandlungsreste: Materialien aus der Behandlung von separat 
gesammelten Abfällen, welche nicht stofflich verwertet werden können;
l. Verbraucherinnen und Verbraucher: natürliche Personen, die zu 
Zwecken handeln, die ausserhalb ihrer gewerblichen, geschäftlichen 
oder beruflichen Tätigkeiten liegen;
m. Endabnehmerinnen und Endabnehmer: Verbraucherinnen und 
Verbraucher sowie alle natürlichen oder juristischen Personen mit 
Wohnsitz oder Niederlassung in der Schweiz, die ein Produkt im 
Rahmen ihrer gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit nutzen und dieses 
in der an sie gelieferten Form nicht erneut in Verkehr bringen;
n. Herstellerinnen und Hersteller: natürliche oder juristische Personen, 
die Produkte und Bestandteile beruflich oder gewerblich herstellen oder 
zur gewerblichen Abgabe einführen;
o. Händlerinnen und Händler: natürliche oder juristische Personen, die 
Produkte und Bestandteile in der Schweiz beziehen und sie gewerblich 
abgeben;
p. Stand der Technik: der aktuelle Entwicklungsstand von Verfahren, 
Einrichtungen und Betriebsweisen, der:
1. bei vergleichbaren Anlagen oder Tätigkeiten im In- oder Ausland 
erfolgreich erprobt ist oder bei Versuchen erfolgreich eingesetzt wurde 
und nach den Regeln der Technik auf andere Anlagen oder Tätigkeiten 
übertragen werden kann, und
2. für einen mittleren und wirtschaftlich gesunden Betrieb der 
betreffenden Branche wirtschaftlich tragbar ist.

Begründung Bst f.: Eine Präzisierung ist notwendig. Insbesondere stellt sich die Frage, 
ob diese Definition auch Verbundverpackungen umfasst, die aus Kunststoff 
und anderen Materialien bestehen, wie beispielsweise eine Kartonschachtel 
mit einem transparenten PET-Fenster. Eine Angleichung an die Definition 
von «Verbundverpackung» gemäss PPWR Art. 3 Abs. 24 scheint 
prüfenswert.

Bst. j.: Eine Präzisierung hin zum Input-Ansatz analog zur EU ist nötig, 
damit die Verwertungsquoten international vergleichbar sind und Schweizer 
Unternehmen keine Wettbewerbsnachteile erleiden. Der aktuelle Output-
Ansatz ist strenger, da Verluste im Sortier- und Recyclingprozess nicht 
mehr angerechnet würden, und könnte zu abweichenden Quoten führen. 
(vgl. PPWR Art. 53, Abs. 3).
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Titel Art. 3 Allgemeine Anforderungen an Verpackungen

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die mit 
Ware befüllte Verpackungen abgeben, stellen sicher, dass Verpackungen, 
soweit technisch möglich und wirtschaftlich tragbar:

a. vom Verpackungsvolumen und der Verpackungsmasse her auf das 
Mindestmass begrenzt sind, das zur Gewährleistung der erforderlichen 
Sicherheit und Hygiene, Funktionalität und der Verbraucherakzeptanz 
erforderlich ist;
b. bei der Sammlung, Behandlung und dem Recycling nicht zu 
erheblichen technischen Schwierigkeiten oder erheblichen Mehrkosten 
führen; und
c. einen möglichst hohen Anteil an Rezyklaten enthalten, wobei die 
Verfügbarkeit der erforderlichen Qualitäten und Mengen zu 
berücksichtigen ist.

Begründung Bst. a: Der Wunsch der Konsumentinnen und Konsumenten nach 
Geschenkverpackungen und Saisonverpackungen darf nicht 
unberücksichtigt bleiben. Ebenso sind im Detailhandel 
Aktionsverpackungen, bei denen die Konsumentinnen und Konsumenten 
mehrere Packungen zu einem tieferen Preis kaufen können, üblich und 
beliebt. Diese Aspekte sind im Artikel 3 zu berücksichtigen, wie dies bei der 
PPWR in der EU gemacht wurde. Dort wird von «Reduktion von Gewicht 
und Volumen, auf das Minimum, das zur Gewährleistung der Funktionalität 
erforderlich ist» gesprochen. In der EU gelten zudem Ausnahmen beispiels-
weise, wenn die Form oder Gestaltung der Verpackung bereits vor dem 11. 
Februar 2025 durch ein geschütztes Designrecht oder eine Marke 
abgesichert wurde.

Bst. c.: Die Recyclingkapazitäten in Europa sind begrenzt und nicht alle 
verfügbaren Rezyklate erfüllen die für industrielle Verpackungen 
erforderliche Qualität. Zudem können zu hohe Rezyklatanteile den Kunst-
stoffkreislauf beeinträchtigen. Beispielsweise ist ein 100-prozentiger 
Rezyklatanteil bei PET nur sinnvoll, wenn alle Verunreinigungen vollständig 
entfernt werden können – was mit heutigen mechanischen Verfahren nicht 
möglich ist. Untersuchungen zeigen, dass PET-Getränkeflaschen mit 75 % 
Rezyklat und 25 % Neuware über elf Recyclingzyklen keine 
Qualitätsverluste aufweisen, was ein nachhaltiges Recycling ermöglicht.
Es ist daher notwendig, in Bst.c einen Vorbehalt aufzunehmen, der die 
tatsächliche Verfügbarkeit von Rezyklaten berücksichtigt. Positiv 
hervorzuheben ist, dass die Verordnung keine festen Quoten vorsieht. 
Solche Quoten würden die praktische Umsetzung erschweren, 
insbesondere in Bereichen, in denen die Funktionalität der Verpackungen (z.
B. in Bezug auf Sicherheit, Hygiene und technische Anforderungen) nicht 
eingeschränkt werden darf.
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Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die mit 
Ware befüllte Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff an 
Endabnehmerinnen und Endabnehmer im Konsumbereich in der Schweiz 
abgeben, müssen für alle von ihnen abgegebenen Verpackungen:

a. solche Verpackungen bei allen öffentlich zugänglichen 
Verkaufsstellen, sofern solche vorhanden sind, während den gesamten 
Öffnungszeiten zurücknehmen;
b. solche Verpackungen, soweit technisch möglich, und wirtschaftlich 
tragbar, der stofflichen Verwertung zuführen; und
c. in den Verkaufsstellen an gut sichtbarer Stelle deutlich darauf 
hinweisen, dass solche Verpackungen zurückgenommen werden.

1bis (neu): Produzierende Unternehmen, die ihre Produkte ausschliesslich 
stationär im eigenen Fabrikladen an Endkonsumentinnen und 
Endkonsumenten verkaufen und die jährlich weniger als 1 Tonne 
Einwegverpackungen in Verkehr bringen, sind von den Pflichten nach 
Absatz 1 ausgenommen.

Begründung Absatz 1: Die subsidiäre Rücknahmepflicht betrifft alle Hersteller und 
Händler, die Verpackungen an Endabnehmer abgeben. Das umfasst jedoch 
auch B2B-Szenarien, in denen Verpackungsmaterial nicht vom eigentlichen 
Inverkehrbringer stammt, sondern in vorgelagerten Lieferketten anfällt. In 
solchen Fällen kann die Rücknahmeverantwortung faktisch nicht erfüllt 
werden. Industrieunternehmen sind zudem oft gleichzeitig in mehreren 
Rollen (Herstellerin, Verwenderin, Händlerin) betroffen. Sie entsorgen 
bereits heute in der Produktion anfallende oder nach der Auslieferung 
zurückgenommene Verpackungen auf eigene Kosten, was im Entwurf nicht 
berücksichtigt wird und zu Doppelbelastungen führt. Unklar ist auch, wie 
Produktionsstandorte ohne Verkaufsstellen die Rücknahmepflicht umsetzen 
sollen. Um Rechts- und Planungssicherheit zu schaffen, ist daher 
festzuhalten, dass die Rücknahmepflicht ausschliesslich für in der Schweiz 
in Verkehr gebrachte Verpackungen gilt und so ausgestaltet werden muss, 
dass eine praktikable Umsetzung für die Industrie möglich ist.

Abs. 1bis (neu): Produzierende Unternehmen, die stationär nur im eigenen 
Fabrikladen an Endkonsumentinnen und Endkonsumenten verkaufen, sind 
vom Rücknahmesystem auszunehmen, damit diese nicht 
unverhältnismässig belastet werden. Es ist daher in Artikel 4 eine 
entsprechende Bagatellgrenze zu definieren.
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Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller können die 
Entsorgung aller von ihnen abgegebenen Verpackungen durch die 
Mitgliedschaft bei einer privaten Branchenorganisation oder durch 
finanzielle Beiträge an eine solche sicherstellen. Übernimmt eine private 
Branchenorganisation die Aufgaben nach Absatz 1, so ist sie für die 
Einhaltung der Pflichten gemäss Buchstaben a-c verantwortlich. Durch 
Händlerinnen und Händler oder Herstellerinnen und Hersteller selbst 
zurückgenommene Verpackungen werden dabei in Abzug gebracht; für 
diese gilt, soweit technisch möglich und wirtschaftlich tragbar, die Pflicht zur 
stofflichen Verwertung.

2bis (neu): Ausländische Online-Versandhandelsunternehmen nach Artikel 
32abis USG können vom Bundesrat USG Art. 32ater verpflichtet werden, 
die Entsorgung aller von ihnen in der Schweiz abgegebenen Verpackungen 
durch Mitgliedschaft bei einer privaten Branchenorganisation oder durch 
finanzielle Beiträge an eine solche sicherzustellen, sollte die Entsorgung 
nicht anderweitig sichergestellt und finanziert sein.

Begründung Absatz 2: Die subsidiäre Rücknahmepflicht betrifft alle Hersteller und 
Händler, die Verpackungen an Endabnehmer abgeben. Das umfasst jedoch 
auch B2B-Szenarien, in denen Verpackungsmaterial nicht vom eigentlichen 
Inverkehrbringer stammt, sondern in vorgelagerten Lieferketten anfällt. In 
solchen Fällen kann die Rücknahmeverantwortung faktisch nicht erfüllt 
werden. Industrieunternehmen sind zudem oft gleichzeitig in mehreren 
Rollen (Herstellerin, Verwenderin, Händlerin) betroffen. Sie entsorgen 
bereits heute in der Produktion anfallende oder nach der Auslieferung 
zurückgenommene Verpackungen auf eigene Kosten, was im Entwurf nicht 
berücksichtigt wird und zu Doppelbelastungen führt. Unklar ist auch, wie 
Produktionsstandorte ohne Verkaufsstellen die Rücknahmepflicht umsetzen 
sollen. Um Rechts- und Planungssicherheit zu schaffen, ist daher 
festzuhalten, dass die Rücknahmepflicht ausschliesslich für in der Schweiz 
in Verkehr gebrachte Verpackungen gilt und so ausgestaltet werden muss, 
dass eine praktikable Umsetzung für die Industrie möglich ist.

Abs. 2bis (neu): Ein ungelöstes Problem betrifft ausländische Online-
Versandhandelsunternehmen und Hersteller, deren Verpackungen in der 
Schweiz als Abfall anfallen, ohne dass eine Finanzierung über 
Rücknahmepflichten oder Branchenlösungen erfolgt. Dies führt zu 
Wettbewerbsnachteilen für inländische Unternehmen, die die 
Entsorgungskosten tragen müssen. Mit dem neuen Art. 32abis USG besteht 
die Möglichkeit, solche Trittbrettfahrer in die Pflicht zu nehmen. Ein neuer 
Absatz 2bis schafft die notwendige Rechtsgrundlage. Die nachgelagerte 
Finanzierung über Sackgebühren ist im B2B-Bereich in Praxis nicht 
praktikabel, da Unternehmen eigene Entsorgungssysteme nutzen und die 
Kosten unmittelbar selbst tragen. Hier sind verursachergerechte Ansätze 
erforderlich.
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Titel Art. 5 Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die 
verpflichtet sind, Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff 
zurückzunehmen, und von diesen beauftragte private 
Branchenorganisationen, müssen:

a. alle beteiligten Akteure der Entsorgungskette kostendeckend für 
erbrachte Leistungen entschädigen;
b. sicherstellen, dass die Entsorgungskosten durch verursachergerechte 
Beiträge gedeckt werden; diese Beiträge müssen zweckgebunden sein 
und dürfen nur für die Deckung der Entsorgungskosten verwendet 
werden;
e. nicht stofflich verwertbare Verpackungen und Behandlungsreste 
zunächst stofflich-energetisch und dann rein energetisch verwerten. Die 
Verwertung erfolgt vorrangig in der Schweiz, sofern keine ökologisch 
oder wirtschaftlich vorteilhaftere Verwertung im Ausland möglich ist.

1bis (neu): Private Branchenorganisationen, die mit der Rücknahme 
beauftragt sind, müssen:
a.sicherstellen, dass der Anteil der Getränkeverpackungen aus PET an der 
gesamten gesammelten Masse 2 Prozent nicht übersteigt;
b.stetig Massnahmen treffen, damit die Sammelquote wie auch die Qualität 
und Reinheit der Sammlung steigt.

Begründung Insgesamt ist zu begrüssen, dass durch die subsidiäre Rücknahmepflicht für 
Einwegkunststoffverpackungen diese Abfallfraktion aus dem kantonalen 
Abfallmonopol herausgelöst wird und private Lösungen ermöglicht werden.
Abs. 1, Bst. c, d: Die Pflichten gemäss Abs. 5 lit. c und d sind für einzelne 
Händler oder Hersteller nicht praktikabel, da sie weder den PET-Anteil der 
Gesamtsammlung überwachen noch laufend Massnahmen zur 
Verbesserung steuern können. Diese Verantwortung liegt systemgerecht 
bei den beauftragten Branchenorganisationen, die über die nötige Übersicht 
und Kompetenz verfügen.
Abs. 1, Bst. e: Im Rahmen der Änderungen des Umweltschutzgesetzes hat 
das Parlament im März 2024 eine Ergänzung des Art. 31b (Abs. 5) 
beschlossen, wonach «die energetische Verwertung der nicht stofflichen 
Anteile im Inland» zu erfolgen hat. Es entspricht demnach dem politischen 
Willen, dass die stofflich-energetische und rein energetische Verwertung 
von Behandlungsresten in der Schweiz erfolgt.
Absatz 2: Bei den Mitteilungspflichten muss der administrative Aufwand 
insbesondere für KMU, die die Rücknahmepflicht selbst umsetzen, 
möglichst geringgehalten werden.
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Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Werden die in Absatz 1 festgehaltenen Verwertungsquoten für 
rücknahmepflichtige Getränkekartons und rücknahmepflichtige 
Einwegverpackungen aus Kunststoff nicht erreicht, so kann das UVEK dem 
Bundesrat als Massnahme, Herstellerinnen und Hersteller vorschlagen, eine 
vorgezogene Entsorgungsgebühr auf die rücknahmepflichtigen 
Getränkekartons und rücknahmepflichtige Einwegverpackungen aus 
Kunststoff zu erheben.

5 (neu): Kantonale und kommunale vorgezogene Entsorgungsgebühren für 
die in Absatz 1 genannten Verpackungen dürfen nicht erhoben werden.

Begründung Zu Absatz 2: Die Anlehnung der Verwertungsquoten an die in der EU 
geltenden Quoten wird begrüsst. Auch die Orientierung von allfälligen 
Massnahmen an den tatsächlichen Ursachen für eine ungenügende 
Verwertungsquote ist sinnvoll. Falls eine vorgezogene Entsorgungsgebühr 
eingeführt wird, sollten die erhobenen Mittel zweckgebunden 
ausschliesslich für den Ausbau und die Verbesserung der 
Recyclinginfrastruktur verwendet werden, um die Wirksamkeit der 
Massnahme sicherzustellen.

Zu Absatz 5: Eine einheitliche, bundesweite Regelung zur vorgezogenen 
Entsorgungsgebühr (VEG) gewährleistet Rechtssicherheit, verhindert 
marktfragmentierende kantonale Mehrfachgebühren und reduziert den 
administrativen Aufwand für Unternehmen. Da der Bundesrat mit Art. 6 Abs. 
1 und 2 VerpV bereits ausdrücklich von seiner Kompetenz nach Art. 65 
USG Gebrauch macht, ist die Erhebung solcher Gebühren Sache des 
Bundes. Der vorgeschlagene Zusatz zu Art. 6 stellt klar, dass kantonale 
oder kommunale VEGs unzulässig sind und die Finanzierung der 
Entsorgung bundesweit einheitlich und verursachergerecht erfolgt.

Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 1

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung Es ist zu prüfen, ob die Erhebung der Gebühr pro Verpackung sinnvoll und 
zielführend ist, oder ob eine Bemessung anhand der Verpackungsgrösse 
oder -menge praxisgerechter und einfacher umsetzbar wäre
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Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Das BAFU kann die in einer privaten Branchenorganisation 
zusammengeschlossenen Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen 
und Hersteller von den Pflichten nach Absatz 1 auf Gesuch der 
Branchenorganisation hin befreien, wenn:

a. die Branchenorganisation die gemeinsame Sammlung, Reinigung und 
Wiederverwendung von standardisierten Mehrwegverpackungen für 
Getränke bezweckt;
b. der Branchenorganisation mindestens 10 Händlerinnen und Händlern 
oder Herstellerinnen und Herstellern von Getränken in 
Mehrwegverpackungen angeschlossen sind;
c. die Branchenorganisation über ein öffentlich einsehbares, regelmässig 
aktualisiertes Mitgliederverzeichnis verfügt;
d. die Branchenorganisation dem BAFU jährlich bis zum 31. März ein 
Konzept für die Finanzierung, die Weiterentwicklung und die Information 
der Verbraucherinnen und Verbraucher sowie die Statistik des Vorjahres 
vorlegt; und
e. die Branchenorganisation innerhalb der ersten drei Jahre ihres 
Bestehens nachweislich eine Rücklaufquote der durch ihre Mitglieder in 
Verkehr gebrachten Mehrwegverpackungen von mindestens 60 Prozent 
erreicht und nach fünf Jahren die Rücklaufquote mindestens 80 Prozent 
beträgt.

Begründung Die Möglichkeit, private Branchenorganisationen von der Pfandpflicht zu 
befreien, birgt erhebliche Risiken für etablierte Mehrwegsysteme. Bewährte 
Pfandsysteme, insbesondere für Glasflaschen, funktionieren seit 
Jahrzehnten zuverlässig, erzielen hohe Rücklaufquoten und sind 
wirtschaftlich kalkulierbar. Pfandfreie Systeme könnten diese Stabilität 
gefährden, Infrastruktur und Logistik bestehender Systeme belasten und 
Wettbewerbsverzerrungen verursachen. Zudem sinkt ohne Pfand der 
Rückgabeanreiz, was sowohl die Wirtschaftlichkeit als auch den 
ökologischen Nutzen von Mehrwegsystemen mindert. Um die 
Funktionsfähigkeit, Glaubwürdigkeit und Effektivität bestehender Systeme 
zu schützen, sollte geprüft werden, ob die Voraussetzungen für eine 
Befreiung klarer und verbindlicher festgelegt werden können, etwa durch 
Vorgaben zu Marktvolumen, Rücklaufquoten und Systemtrennung, 
beispielsweise angelehnt an die Grundsätze von Art. 32ater USG.
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Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 1

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Herstellerinnen und Hersteller von Produkten in Einwegverpackungen, bzw. 
deren beauftragte private Branchenorganisationen, müssen dem BAFU 
nach dessen Vorgaben jeweils bis Ende März mitteilen:

a. das Gewicht der Verpackungen, die für die im Vorjahr für den 
Inlandverbrauch hergestellten oder eingeführten Waren verwendet 
wurden, aufgegliedert nach Verpackungsmaterialien;

1bis (neu): Die Mitteilungspflicht bezieht sich nur auf Verpackungen, die 
durch die Herstellerin oder den Hersteller selbst erstmals im Inland in 
Verkehr gebracht wurden. Verpackungen, die bereits verpackt übernommen 
oder in vorgelagerten Lieferketten anfallen, sowie Transportverpackungen 
und Verpackungen, die typischerweise nicht bei privaten Endverbrauchern 
als Abfall anfallen, sind davon ausgenommen.

Begründung Absatz 1: Eine detaillierte, exakte Aufschlüsselung nach einzelnen 
Polymerarten ist in der Praxis sehr schwierig, teilweise sogar unmöglich. 
Zudem ist der Nutzen einer solch granularen Berichterstattung fraglich. 
Wenn das Ziel darin besteht, langfristig diejenigen Materialien zu 
identifizieren, bei denen die Recyclingquoten ungenügend sind, könnte dies 
im Bedarfsfall, etwa bei Nichterreichung der Ziele, auch gezielt durch 
Studien ermittelt werden. Präventiv stimmt das Verhältnis zwischen 
Aufwand, Kosten und Nutzen aus Sicht der Wirtschaft nicht.
Auf EU-Ebene hat die Kommission am 1. August die Konsultation für den 
Circular Economy Act eröffnet, der voraussichtlich 2026 in Kraft treten soll 
und ein Alignment mit der Packaging and Packaging Waste Regulation 
(PPWR) bewirken wird. Da Unterschiede in Nomenklatur und 
Berichtsgranularität zwischen den Mitgliedstaaten die Einhaltung der 
Vorschriften erheblich erschweren, plant die EU, die Nomenklatur an den 
Vorschlag der PPWR anzupassen, um einen einheitlichen Standard zu 
schaffen. Aus Sicht der Wirtschaft wäre es daher sinnvoll, zunächst diese 
neue Nomenklatur abzuwarten, anstatt ein nationales Reporting-System 
einzuführen, das in naher Zukunft erneut angepasst werden müsste.

Neuer Abs. 1bis: Die Präzisierung stellt sicher, dass die Mitteilungspflicht 
eindeutig beim Inverkehrbringer liegt und nachgelagerte Händler nicht 
doppelt belastet werden. Damit wird Rechtssicherheit geschaffen, 
administrativer Aufwand reduziert und eine Harmonisierung mit der EU-
PPWR erreicht, nach welcher ebenfalls ausschliesslich der 
Erstinverkehrbringer zur Meldung verpflichtet ist (Art. 44 PPWR).

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 2

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Herstellerinnen und Hersteller von leeren Einweg-Serviceverpackungen, 
müssen dem BAFU nach dessen Vorgaben jeweils bis Ende Februar 
mitteilen:

a. das Gewicht der Verpackungen, die im Vorjahr für den 
Inlandverbrauch verwendet wurden, aufgegliedert nach 
Verpackungsmaterialien;

Begründung Eine detaillierte, exakte Aufschlüsselung nach einzelnen Polymerarten ist in 
der Praxis sehr schwierig, teilweise sogar unmöglich. Zudem ist der Nutzen 
einer solch granularen Berichterstattung fraglich. Wenn das Ziel darin 
besteht, langfristig diejenigen Materialien zu identifizieren, bei denen die 
Recyclingquoten ungenügend sind, könnte dies im Bedarfsfall, etwa bei 
Nichterreichung der Ziele, auch gezielt durch Studien ermittelt werden. 
Präventiv stimmt das Verhältnis zwischen Aufwand, Kosten und Nutzen aus 
Sicht der Wirtschaft nicht. Auf EU-Ebene hat die Kommission am 1. August 
die Konsultation für den Circular Economy Act eröffnet, der voraussichtlich 
2026 in Kraft treten soll und ein Alignment mit der Packaging and Packaging 
Waste Regulation (PPWR) bewirken wird. Da Unterschiede in Nomenklatur 
und Berichtsgranularität zwischen den Mitgliedstaaten die Einhaltung der 
Vorschriften erheblich erschweren, plant die EU, die Nomenklatur an den 
Vorschlag der PPWR anzupassen, um einen einheitlichen Standard zu 
schaffen. Aus Sicht der Wirtschaft wäre es daher sinnvoll, zunächst diese 
neue Nomenklatur abzuwarten, anstatt ein nationales Reporting-System 
einzuführen, das in naher Zukunft erneut angepasst werden müsste.
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Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 3

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Die Pflichten nach den Absätzen 1 und 2 gelten nur für Unternehmen, die 
nicht gemäss Artikel 7 gebührenpflichtig sind und in zwei 
aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren mehr als 1 Tonne Verpackungen für 
den Inlandverbrauch in Verkehr gebracht haben.

Begründung Zu Absatz 3: Umsatz als Kriterium ist nicht sachgerecht, weil es nichts über 
die Menge an Verpackungen aussagt. Ein umsatzstarkes, aber 
verpackungsarmes Unternehmen könnte stark belastet werden, während 
ein kleineres Unternehmen mit hohen Verpackungsmengen evtl. nicht 
erfasst wird. Das führt zu Wettbewerbsverzerrungen und administrativem 
Mehraufwand ohne ökologische Wirkung.
Die PPWR sieht in Art. 44 Abs. 8 ausdrücklich eine Masse-Schwelle von 10 
Tonnen pro Jahr vor. Bei unter 10t müssen sich Hersteller registrieren und 
nur Basisinformationen übermitteln (Anhang IX Teil B Nr. 2). Darüber 
greifen die vollständigen Mitteilungspflichten zu Mengen und Materialien 
(Anhang IX Teil B Nr. 1).

Titel Art. 22 Rücknahme und Verwertung, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, bzw. deren 
beauftragte private Branchenorganisationen, die verpflichtet sind, 
Einwegverpackungen zurückzunehmen (Art. 4 Abs. 1, Art. 6 Abs. 2, Art. 18 
Abs. 1, Art. 19 Abs. 2), müssen dem BAFU jeweils bis Ende März für das 
Vorjahr das Gewicht der zurückgenommenen und der verwerteten 
Verpackungen mitteilen. Die Angaben sind nach den 
Verpackungsmaterialien aufzugliedern.

Begründung Die Ergänzung ermöglicht die Meldung durch beauftragte 
Branchenorganisationen, wie vom Gesetz vorgesehen, und erleichtert den 
Vollzug. Die Fristverlängerung bis Ende März entspricht der gängigen 
Praxis in vergleichbaren Regulierungen und gewährt den verpflichteten 
Akteuren genügend Zeit für eine vollständige Datenerhebung.
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Titel Art. 27 Inkrafttreten

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag 1 Diese Verordnung tritt unter Vorbehalt der Absätze 2 und 3 am 1. Januar 
2027 in Kraft.
2 Artikel 4 tritt am 1. Januar 2028 in Kraft.
3 Artikel 21 tritt am 1. Januar 2029 in Kraft.
4 (neu):
Die Anforderungen nach Artikel 3 Absatz 1 Buchstaben a, b und c treten 
erst am 1. Januar 2030 in Kraft.
5 (neu):
Artikel 6 tritt wie folgt in Kraft:
a. für rücknahmepflichtige Einwegverpackungen aus Kunststoff, für welche 
zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Verordnung in der Schweiz nutzbare 
Sammelsysteme bestehen, am 1. Januar 2030.
b. für rücknahmepflichtige Einwegverpackungen aus Kunststoff, für welche 
zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Verordnung noch keine in der Schweiz 
nutzbare Sammelsysteme bestehen, am 1. Januar 2035.

Begründung Zu Abs. 4 (neu): Die Anforderungen an Verpackungsminimierung und 
Rezyklatanteile (Art. 3) stellen tiefgreifende Eingriffe in Produktionsprozesse 
dar, die Investitionen in neue Anlagen und Verpackungslösungen erfordern. 
In der EU treten vergleichbare Vorgaben gemäss der PPWR (Art. 10) erst 
ab dem 1. Januar 2030 in Kraft. Eine frühere Umsetzung in der Schweiz 
würde zu einem Swiss Finish führen und die internationale 
Wettbewerbsfähigkeit der betroffenen Unternehmen beeinträchtigen. Mit 
einem Inkrafttreten per 2030 wird die notwendige Harmonisierung mit der 
EU sichergestellt.

Zu Abs. 5 (neu): Eine einheitliche Umsetzung der Recyclingziele setzt 
voraus, dass ausreichende Sammel- und Verwertungsinfrastrukturen 
verfügbar sind. Diese lassen sich jedoch je nach Material unterschiedlich 
schnell aufbauen. Eine starre Frist per 1. Januar 2027 würde Unternehmen 
unverhältnismässig belasten. Ein gestaffeltes Vorgehen ist daher nicht nur 
sachgerecht, sondern auch notwendig, um eine realistische und 
verhältnismässige Umsetzung zu gewährleisten.
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Schweizerischer Arbeitgeberverband / Union patronale suisse / Unione svizzera degli 
imprenditori

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Verzicht auf Stellungnahme

Begründung: Da diese Vorlage aufgrund der Dossieraufteilung zwischen economiesuisse 
und dem Schweizerischen Arbeitgeberverband von ersterem behandelt 
wird, verzichtet der Schweizerische Arbeitgeberverband auf eine 
Stellungnahme zu dieser Vernehmlassung.

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Verzicht auf Stellungnahme

Begründung: Da diese Vorlage aufgrund der Dossieraufteilung zwischen economiesuisse 
und dem Schweizerischen Arbeitgeberverband von ersterem behandelt 
wird, verzichtet der Schweizerische Arbeitgeberverband auf eine 
Stellungnahme zu dieser Vernehmlassung.
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5. Stellungnahmen Weitere Institutionen / Autres institutions / Altre istituzioni

Services industriels de Genève (SIG)

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Gleich wie STN Vetrum

Anhang: 20250116_L_SIG_oemm_signé VAE.pdf
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Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Gleich wie STN Vetrum

Anhang: 20250116_L_SIG_oemm_signé VAE.pdf
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Swiss Cigarette

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Ablehnung

Begründung: Insgesamt wird die Verordnung in der vorliegenden Form aus Sicht von Swiss 
Cigarette abgelehnt. 

Im Übrigen schliesst sich Swiss Cigarette den ausführlichen Stellungnahmen 
von economiesuisse, sgv und Promarca an und unterstützt deren Anliegen.

Swiss Cigarette begrüsst im Grundsatz den verfolgten Ansatz, die 
Kreislaufwirtschaft zu stärken und das Recycling von Verpackungen zu 
fördern. Die Aussage im erläuternden Bericht auf S. 2, «dass der Wirtschaft bei 
der Umsetzung möglichst viel Handlungsspielraum gewährt werden» soll, 
unterstützt Swiss Cigarette voll und ganz. 

Leider wird dieser positive Ansatz nicht ausreichend verfolgt.
Insbesondere betrifft dies folgende Aspekte: Bewährte 
Branchenvereinbarungen und freiwillige Massnahmen sollen gezielt gestärkt 
und gleichzeitig regulatorische sowie administrative Hürden abgebaut werden. 
Die VerpV sollte klare Orientierung bieten, der Branche jedoch zugleich 
genügend Handlungsspielraum lassen, um innovative Lösungen zu entwickeln 
und umzusetzen.

Ganz generell stellen sich zahlreiche Herausforderungen in der praktischen 
Umsetzung der VerpV.

Auch ist der Anwendungsbereich der Verordnung zu weit gefasst, da 
zahlreiche Verpackungskategorien aus Gründen der Produktsicherheit oder 
wegen Kontaminationsrisiken weder recycelt noch wiederverwendet werden 
können. Hier bedarf es gezielter Ausnahmen. Ebenso fehlen 
Mengenschwellen, die eine effiziente Umsetzung sicherstellen würden. 

Die neu vorgesehenen Mitteilungspflichten, die eine detaillierte 
Aufschlüsselung nach Verpackungsmaterialien und im Kunststoffbereich sogar 
nach einzelnen Polymeren verlangt, wird zu einem Bürokratiemonster, ist 
unverhältnismässig und würde Unternehmen mit nicht gerechtfertigtem 
administrativem Aufwand belasten.

Anhang: Stellungnahme SC_VNL Verpackungsverordnung VerpV_15.10.2025.pdf
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Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme2

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Das UVEK kann die Pfandpflicht nach Absatz 3 auf diejenigen 
Verpackungen einschränken, welche die wesentliche Ursache für die 
ungenügende Verwertungsquote bilden. Es kann Ausnahmen von der 
Pfandpflicht festlegen, wenn die Verwertung der Verpackungen auf andere 
Weise sichergestellt ist.

(neu) Art. 6 Abs. 5: Kantonale und kommunale vorgezogene 
Entsorgungsgebühren sind nicht zulässig.

Begründung Swiss Cigarette beantragt, dass Artikel 6 der Verpackungsverordnung 
betreffend Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff mit folgendem 
Absatz 5 ergänzt wird:

Art. 6 Abs. 5: Kantonale und kommunale vorgezogene 
Entsorgungsgebühren sind nicht zulässig.

Begründung:

•Die Kantone dürfen nach Art. 65 Abs. 1 USG Ausführungsvorschriften 
erlassen, solange der Bundesrat von seiner Kompetenz nicht ausdrücklich 
Gebrauch gemacht hat. Art. 30a Bst. a USG regelt, dass der Bundesrat das 
Inverkehrbringen von Produkten verbieten kann, die für eine einmalige und 
kurzfristige Verwendung bestimmt sind, wenn deren Nutzen die durch sie 
verursachte Umweltbelastung nicht rechtfertigt. 
•Mit Art. 6 Abs. 1 der VerpV ist davon auszugehen, dass der Bundesrat von 
seiner Kompetenz ausdrücklich Gebrauch gemacht hat, indem er besagte 
Verwertungsquote bei rücknahmepflichtigen Getränkekartons bei 
mindestens 70 Prozent bzw. bei Einwegverpackungen aus Kunststoff bei 
mindestens 55 Prozent festlegt, respektive bei deren Nichteinhalten nach 
Abs. 2 eine vorgezogene Entsorgungsgebühr erheben kann. 
•Folglich sind kantonale und kommunale vorgezogene 
Entsorgungsgebühren nicht zulässig bzw. machen keinen Sinn.

Wird dies nicht geändert, könnten kantonale oder kommunale vorgezogene 
Entsorgungsgebühren zu einer Fragmentierung des Marktes führen und 
damit unnötige Bürokratie sowie Doppelbelastungen für Unternehmen 
verursachen. Eine einheitliche bundesweite Lösung ist daher zwingend, um 
Effizienz, Fairness und Rechtssicherheit zu gewährleisten.
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Gemeindeverband für Abfallverwertung Luzern-Landschaft (Gall)

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Ablehnung
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Begründung: Stellungnahme fast analog ZEBA

Antrag: VerpV bis zur Festlegung der Kriterien für die Anerkennung einer 
Branchenorganisation auf Verordnungsstufe gemäss Art. 32ater USG auf Eis 
zu
legen.

Wir begrüssen:
- die Festlegung von Anforderungen an die Herstellung von 
Verpackungsmaterialien. - den Ausbau der vorgezogenen Entsorgungsgebühr 
(VEG) auf Glas. - die Bestrebungen, Einwegverpackungen und 
Getränkekartons schweizweit einheitlich zu Sammeln und zu verwerten.

Die Entlassung der Kunststoffe und Getränkekartons aus dem 
Entsorgungsmonopolwirft zahlreiche offene Fragen auf. Aus diesem Grund 
lehnen wir den Vorschlag ab. Konkret bemängeln bzw. lehnen wir folgende 
Punkte ab:

- Es fehlt eine genaue Definition der "Branchenorganisation"
-Der Mechanismus, wie die Kostendeckung (Anforderungen in Art. 5 vom 
BAFU) definiert und geprüft wird, sowie die Konsequenzen, falls diese 
Anforderungen nicht erfüllt
sind, müssen klar definiert sein.
- Risiko der Sicherstellung der Finanzierung der Entsorgung, da z.B. 
ausländische Onlineversandplattformen nicht verpflichtet werden, einer 
Branchenorganisation einen Mitgliederbeitrag
zu bezahlen.
- Der Einbezug weiterer Stakeholder der Entsorgungskette durch die 
Branchenorganisation erfolgt auf freiwilliger Basis und dem "good will" der 
Branchenorganisation. Die öffentliche Hand muss bei Entscheidungen, 
insbesondere über Gestaltung des Rücknahmesystems und der Höhe der 
Entschädigungen) ein angemessenes Mitsprache- und Mitbestimmungsrecht 
erhalten.
- Die Sammlung bei Rücknahmepflichtigen muss auf privatem Grund und 
schweizweit stattfinden.
- Die vorgeschlagenen Übergangsfristen bringen Rechtsunsicherheit für die 
öffentliche Hand.
- Der Kehrichtsack wird schwerer, wenn der voluminöse Kunststoff aus dem 
Kehrichtsack entfernt wird. Da die Einnahmen aus den Gebührensäcken via 
Volumen laufen, die
Entsorgungskosten aber gewichtsabhängig finanziert sind, werden die 
Kehrichtsackgebühren steigen. Nur so kann die öffentliche Hand sicherstellen, 
dass die Abfallrechnung selbstfinanziert bleibt. 
- Unrealistisch hohe Verwertungsquote für rücknahmepflichtige 
Einwegverpackungen aus Kunststoff und Getränkekarton. Bei einer allfälligen 
Einführung eines vorgezogenen Recyclingbeitrages dürfen den Sammelstellen 
keine finanziellen Einbussen wegen mangelnder Qualität des Sammelgutes 
entstehen. Zusätzlich zur Verwertungsquote braucht es für die Steuerung der 
Zielwerte weitere Quoten (Sammel- und lndustrierückführungsquote). Damit 
die Rezyklierbarkeit der Verpackungen zu einem gewichtigen Kriterium beim 
Design wird, soll ein Zielpfad festgelegt werden, der eine kontinuierliche 
Erhöhung der Quoten bis 2040 vorsieht.
- Die Mitteilungspflicht beim lnverkehrbringen, der Rücknahme und der 
Verwertung von Verpackungen ist grundsätzlich zu begrüssen. Aus unserer 
Sicht ist sie jedoch unzureichend, um eine ausreichende Transparenz der 
Stoffströme zu gewährleisten Es müssen für alle Verpackungsarten dieselben 
Vorgaben gelten.

Anhang: Gall Stellungnahme VerpV 2025-10-06.pdf
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Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme2

Titel Art. 1 Gegenstand und Geltungsbereich

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Wir begrüssen, dass die Milchprodukte nicht mehr vom Geltungsbereich der 
VerpV ausgenommen werden.

Titel Art. 2 Begriffe

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag In dieser Verordnung bedeuten:
a. Verpackungen und Verpackungsbestandteile: aus beliebigen 
Materialien hergestellte Produkte zur Aufnahme, zum Schutz, zur 
Handhabung, zur Lieferung oder Darbietung von Waren;
b. Mehrwegverpackungen: Verpackungen, die zur Wiederverwendung 
vorgesehen sind;
c. Einwegverpackungen: Verpackungen, die zur einmaligen Verwendung 
vorgesehen sind;
d. Getränkeverpackungen: Verpackungen für flüssige Lebensmittel, die 
zum Trinken bestimmt sind;
e. Getränkekartons: Getränkeverpackungen, die mehrheitlich aus Karton 
und zu geringen Anteilen aus Kunststoff bestehen und teilweise 
Aluminium beinhalten können;
f. Verpackungen aus Kunststoff: alle Verpackungen aus einem oder 
mehreren Kunststoff-Polymeren; ausgenommen sind 
Getränkeverpackungen aus Polyethylenterephthalat (PET);
g. Serviceverpackungen: Verpackungen, die für die Befüllung in der 
Verkaufsstelle vorgesehen sind, sofern sie eine Verpackungsfunktion 
erfüllen;
h. stoffliche Verwertung: die Herstellung neuer Verpackungen oder 
anderer Produkte aus gebrauchten Verpackungen (Recycling);
i. Rezyklate: Materialien, die durch Recyclingverfahren aus Post-
Consumer-Abfällen gewonnen wurden und Primärrohstoffe ersetzen;
j. Verwertungsquote: der prozentuale Anteil der während eines 
Kalenderjahres zu Rezyklaten verwerteten Verpackungen am gesamten 
für die Verwendung im Inland abgegebenen Gewicht der Verpackungen 
aus dem verwendeten Material;
k. Behandlungsreste: Materialien aus der Behandlung von separat 
gesammelten Abfällen, welche nicht stofflich verwertet werden können;
m. Endabnehmerinnen und Endabnehmer: Verbraucherinnen und 
Verbraucher sowie alle natürlichen oder juristischen Personen mit 
Wohnsitz oder Niederlassung in der Schweiz, die ein Produkt im 
Rahmen ihrer gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit nutzen und dieses 
in der an sie gelieferten Form nicht erneut in Verkehr bringen;
n. lnverkehrbrinqerinnen und lnverkehrbringer: natürliche oder juristische 
Personen, die Produkte und Bestandteile beruflich oder gewerblich 
herstellen, zur gewerblichen Abgabe einführen oder in der Schweiz 
beziehen und sie gewerblich abqeben:
p. Stand der Technik: der aktuelle Entwicklungsstand von Verfahren, 
Einrichtungen und Betriebsweisen, der:
1. bei vergleichbaren Anlagen oder Tätigkeiten im In- oder Ausland 
erfolgreich erprobt ist oder bei Versuchen erfolgreich eingesetzt wurde 
und nach den Regeln der Technik auf andere Anlagen oder Tätigkeiten 
übertragen werden kann, und
2. für einen mittleren und wirtschaftlich gesunden Betrieb der 
betreffenden Branche wirtschaftlich tragbar ist.

Bst. (neu): Sammelquote: der prozentuale Anteil der während eines 
Kalenderiahres der Sammlung zugeführten Menge am gesamten für die 
Verwendunq im lnland abqeqebenen
Gewicht der Verpackunqen aus dem verwendeten Material:

- Bst. (neu): lndustrierückführunssquote: Anteil der als Sekundärrohstoff 
verfüsbaren Einwegverpackungen im Verhältnis zur oesammelten Ware
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Begründung Rezylklate: Hier ist es wichtig, dass die Rezyklate nicht aus lndustrieabfällen 
produziert werden, sondern aus Post-
Consumer-Abfällen. Mit der Sammlung und stofflichen Verwertung von 
gebrauchten Verpackungen muss das Rezyklat in neuen Verpackungen 
eingesetzt werden.

Verwertungsquote: Die vorgeschlagene Definition entspricht nicht jener der 
EU. Damit der Vergleich mit der EU möglich ist, schlagen wir vor, die EU-
Definition zu übernehmen. Zudem ist im Erläuterungsbericht die 
Verwertungsquote
unterschiedlich definiert (Einleitung und Kapitel der Kunststoffe).

Bst. (neu) Sammelquote: Die Verwertungsquote gibt keine lnformation 
darüber, ob die Sammelmenge genügend
hoch ist und gegebenenfalls Massnahmen getroffen werden müssen. Wir 
schlagen deshalb die Definition
einer Sammelquote vor.

Bst. (neu) Industrierückführungsquote: Zur Überprüfung des Standes der 
Technik bei der Verwertung braucht es eine lndustrierückführungsquote,
welche aufgegliedert nach den verschiedenen Polymeren, insbesondere 
PET, PE, PP, PS, PVC, Getränkeverpackungen aus PET, ausgewiesen 
wird.

Verbraucherinnen: Wir sehen keinen Unterschied zur Definition der Bst. m 
und schlagen vor diesen Bst. zu streichen.

Endabnehmerinnen: Ein Mehrwert, den Begriff < zu veruvenden ist nicht 
gegeben und führt zu Verwirrung, weil oft von Verbraucherinnen die Rede 
ist. Der Begriff auf Französisch ist . Wir
schlagen vor, auch auf Deutsch den Begriff < zu verwenden. Die Ergänzung
mit Abnehmer bringt hier keine Klarheit. Die Übersetzung auf Französisch 
soll zudem geprüft werden.
Die Übersetzung von führt zu Verwirrung: <> ist
nicht klar. Es kann verstanden werden, dass die Endverbraucherinnen die 
Verpackung nicht an den
Detailhändler (le commerce) abgeben, wenn sie sich davon entledigen 
wollen.

Herstellerinnen: Neu wird in der VerpV zwischen Herstellerinnen und 
Herstellern und Händlerinnen und Händler unterschieden. Der bisher 
verwendete Begriff des würde die Lesbarkeit und die Kohärenz
mit anderen gesetzlichen Grundlagen wesentlich erhöhen.
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Titel Art. 3 Allgemeine Anforderungen an Verpackungen

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die mit 
Ware befüllte Verpackungen abgeben, stellen sicher, dass Verpackungen, 
soweit technisch möglich und wirtschaftlich tragbar:

a. vom Verpackungsvolumen und der Verpackungsmasse her auf das 
Mindestmass begrenzt sind, das zur Gewährleistung der erforderlichen 
Sicherheit und Hygiene der verpackten Ware angemessen ist;
b. bei der Sammlung, Behandlung und dem Recycling nicht zu 
erheblichen technischen Schwierigkeiten führen; und
c. einen möglichst hohen Anteil an Rezyklaten enthalten.

Begründung Aus der Vorlage ist nicht ersichtlich, ob Verpackungen aus Papier/Karton 
und weiteren Materialien wie BAW, Holz, etc. auch unter die Definition ,,
Verpackungen" fällt und dementsprechend, ob die Anforderungen gemäss 
Artikel 3 auch für diese Materialien gelten. Die Anforderungen gemäss Art. 3 
sowie Mitteilungsplichten sollen für alle Verpackungsmaterialien gelten. 
Zudem soll eine Pflicht zur Minimierung wie in der EU-Verordnung 202514 
über Verpackungen und Verpackungsabfälle eingeführt werden.
Bst. b muss angepasst werden, um seine Wirksamkeit zu erhöhen: Beim 
Recycling vieler Kunststoffe bestehen nach heutigem Stand der Technik 
erhebliche Einschränkungen. Um eine möglichst hohe 
lndustrierückführungsquote
zu erreichen, ist es dringend notwendig, dass Händlerinnen und Händler 
sowie Herstellerinnen und Hersteller beim Einsatz von Verpackungen 
darauf achten, technische
Schwierigkeiten zu vermeiden. Händlerinnen und Händler sollen den Druck 
auf die Hersteller erhöhen, bereits beim Verpackungsdesign ein effizientes 
Recycling zu ermöglichen (Design for Recycling). Die thermische 
Verwertung stellt
für Verpackungen grundsätzlich den günstigeren Weg dar, insbesondere im 
Winter.

Bst. c soll mit verbindlichen Zielen versehen werden
Der Stand der Technik bei der Entsorgung von Verpackungen wird in der 
Vorlage nicht spezifisch präzisiert.
Wir schlagen vor, diesen im Anhang zur Verordnung klar zu definieren. Die 
Festlegung des Standes der Technik in der VerpV stellt sicher, dass: gleich 
lange Spiesse für die Recyclingunternehmen festgelegt werden und
bei Export von Verpackungen die gleichen Anforderungen an die 
Entsorgung im Ausland gelten
wie in der Schweiz.
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Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die mit 
Ware befüllte Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff an 
Endabnehmerinnen und Endabnehmer abgeben und die Entsorgung aller 
von ihnen abgegebenen Verpackungen nicht durch die Mitgliedschaft bei 
einer privaten Branchenorganisation oder durch finanzielle Beiträge an eine 
solche sicherstellen, müssen:

a. solche Verpackungen bei allen Verkaufsstellen während den 
gesamten Öffnungszeiten zurücknehmen;
b. solche Verpackungen, soweit technisch möglich, der stofflichen 
Verwertung zuführen; und
c. in den Verkaufsstellen an gut sichtbarer Stelle deutlich darauf 
hinzuweisen, dass solche Verpackungen zurückgenommen werden.

Begründung Wir lehnen diesen Artikel aufgrund der fehlenden Definition der 
Branchenorganisation ab (siehe Begründung und Antrag unter ). Wir 
möchten folgende zusätzlichen Bemerkungen machen:
Wir begrüssen, dass die Rücknahmepflicht nur für Hersteller und Händler 
gilt und dass es keine Sammelpflicht für Gemeinden, Verbände und Städte 
gibt.
Die Sammlung bei Rücknahmepflichtigen muss auf privatem Grund und 
schweizweit stattfinden.
Die Gemeinden, Städte und Verbände sollen freiwillig entscheiden können, 
ob sie die Sammlung von Getränkekartons und Einwegverpackungen aus 
Kunststoff anbieten wollen.
Allerdings wird der politische Druck steigen, dass auch die öffentliche Hand 
Sammelstellen anbietet (Vergleich mit PET).
Zudem soll für die Mitglieder einer Branchenorganisation, die nicht 
Hersteller oder Händler sind, keine Rücknahmepflicht und Sammelpflicht 
gelten. Auch wenn Gemeinden, Städte oder Verbände Mitglieder einer 
Branchenorganisation sind, sollen sie und ihre Mitglieder
dadurch nicht verpflichtet werden, Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff zu sammeln.
Die subsidiäre Rücknahmepflicht gilt für Händler und Hersteller, 
Onlineplattformen werden nicht in die Pflicht genommen. Wir erwarten einen 
hohen administrativen Aufwand für das BAFU, da auch Quartierläden, 
Bauernhofläden und der Onlinehandel überprüft werden müssen, ob sie 
einer Branchenorganisation
angeschlossen sind oder selbst sammeln.

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Übernimmt eine private Branchenorganisation die Aufgaben nach Absatz 1, 
so ist sie für die Einhaltung der Pflichten gemäss Buchstaben a-c 
verantwortlich.

Begründung Wir lehnen diesen Artikel ab (siehe Begründung Art. 4 Abs.1 und Antrag 
unter ).
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Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 3

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Erfolgt die Rücknahme nicht kostenlos, so ist der Preis der Rücknahme so 
festzulegen, dass dieser die Entsorgungskosten deckt. Die Preisfestlegung 
darf nicht gewinnorientiert geschehen.

Begründung Wir lehnen diesen Artikel ab (siehe Begründung Art. 4 Abs.1 und Antrag 
unter ).

- Es soll Klarheit geschaffen werden, was in den Entsorgungskosten 
enthalten ist. Die Sammel- und
Transportkosten, die Verwertungskosten sowie lnformations-, 
Kommunikations, und Verwaltungskosten
der Gemeinden sollen im Begriff Entsorgungskosten enthalten sein (analog 
Art. 10 für Glasverpackungen).

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 4

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Vorbehalten bleiben besondere Massnahmen des UVEK nach Artikel 6.

Begründung Wir lehnen diesen Artikel4 ab. Wir beantragen die Bestimmungen über die 
Rücknahme und die Verwertung von Einweg Kunststoffverpackungen und 
Getränkekartons (u.a Art. 4, 5 und 26) der VerpV auf Eis zu legen, bis die 
Kriterien für die Anerkennung einer Branchenorganisation gemäss Art. 
32ater USG auf Verordnungsstufe festgelegt sind.
Siehe und Anhang.

Art. 4, Abs. 1 Bst a: solche Verpackungen bei allen Verkaufsstellen auf 
privatem Grund und schweizweit während den gesamten Öffnungszeiten 
zurücknehmen; 

Bagatellgrenze einführen z.B. für Bauernhofläden, Kioske u.ä. Kleinstläden.
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Titel Art. 5 Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die 
verpflichtet sind, Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff 
zurückzunehmen, und von diesen beauftragte private 
Branchenorganisationen, müssen:

a. alle beteiligten Akteure der Entsorgungskette kostendeckend für 
erbrachte Leistungen entschädigen;
b. sicherstellen, dass die Entsorgungskosten durch verursachergerechte 
Beiträge gedeckt werden; diese Beiträge müssen zweckgebunden sein 
und dürfen nur für die Deckung der Entsorgungskosten verwendet 
werden;
c. sicherstellen, dass der Anteil der Getränkeverpackungen aus PET an 
der gesamten gesammelten Masse 2 Prozent nicht übersteigt;
d. stetig Massnahmen treffen, damit die Sammelquote wie auch die 
Qualität und Reinheit der Sammlung steigt;
e. nicht stofflich verwertbare Verpackungen und Behandlungsreste 
zunächst stofflich-energetisch und dann rein energetisch verwerten.

Begründung Wir lehnen diesen Artikel ab (siehe ). 

Wir beantragen eine Neuformulierung
mit den Anforderungen an die Branchenorganisation (siehe Anhang). Die 
Anforderungen an die Verwertung
(Stand der Technik) soll in einem separaten Artikel (siehe Vorschlag neuer 
Art. 3bis) festgehalten
werden. Wir möchten folgende artikelspezifischen Bemerkungen machen:

Bst a: Wir begrüssen, dass die Akteure der Entsorgungskette 
kostendeckend entschädigt werden. Falls die öffentlichen Sammelstellen 
auch Einwegverpackungen aus Kunststoff und Getränkekartons sammeln, 
gehören die gesammelten Abfälle der öffentlichen Sammelstelle bis zum
Abtransport (und nicht der Branchenorganisation). Der private Vertrag mit 
der öffentlichen Sammelstelle darf dies nicht regeln.

Die Einführung der Sammlung von Kunststoffverpackungen führt zu einem 
Verlust bei den Einnahmen der Kehrichtsäcke. Durch die Sammlung von 
Verpackungen aus Kunststoffen
werden die Kehrichtsäcke an Volumen verlieren und an Gewicht gewinnen. 
Da sich der Verbrennungspreis
auf das Gewicht bezieht, die Einnahmen der Sackgebühr aber auf das 
Volumen, werden die Kehrichtsackgebühren erhöht werden müssen, was 
für die Kommunen
äusserst schwierig umsetzbar ist (politischer Gegenwind).

Antrag: 
Festlegen der Anforderungen an die Entsorgung (Stand der Technik) in 
einem separaten Artikel, siehe Vorschlag Art. 3 bis 

Neuformulieren der Anforderungen an die Branchenorganisation gemäss 
unserem Vorschlag (siehe Antrag unter Generelle Stellungnahme und 
Anhang).
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Titel Art. 5 Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Die Rücknahmepflichtigen nach Absatz 1 publizieren jährlich einen Bericht, 
in welchem sie die Erfüllung der Vorgaben nach Absatz 1 Buchstaben a-e 
nachvollziehbar und kontrollierbar darlegen. Sie stellen diesen Bericht dem 
Bundesamt für Umwelt (BAFU) zu.

Begründung Solange es auf Verordnungsstufe nicht klar ist, wie das BAFU das Erfüllen 
der Vorgaben gemäss Absatz 2 kontrollieren kann und wird, lehnen wir 
diesen Artikel ab. Es besteht keine Klarheit zum Kontrollmechanismus und 
dazu, welche Massnahmen getroffen werden, falls diese Anforderungen 
nicht erfüllt werden.

Ausserdem ist es sinnvoll, den unter Absatz 2 geforderten Bericht, um die 
Verwertungsquote gemäss Art. 6 Abs. 1 zu ergänzen, damit alle für die 
Transparenz notwendigen Unterlagen in einem Bericht vorliegen.

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1 Die Verwertungsquote bei rücknahmepflichtigen Getränkekartons muss 
mindestens 70 Prozent betragen, jene bei rücknahmepflichtigen 
Einwegverpackungen aus Kunststoff mindestens 55 Prozent.

Begründung Detaillierte Begründung siehe Stellungnahme:

Antrag:
Definition einer realistischen Sammelquote (nicht Verwertungsquote) oder 
bei einer vorgezogenen
Finanzierung eine qualitätsunabhängige Entschädigung der Sammlung.

Definition eines Zielwertes (inkl Zielpfad) für eine 
lndustrierückführungsquote 

Festlegen eines Zielpfades für die Sammelquoten und 
lndustrierückführungsquoten in einem Anhang dieser Verordnung, damit es 
rechtsverbindlich ist.
Die Datengrundlagen und Berechnungsarten sind transparent darzustellen. 
eine Vollzugshilfe des BAFU, um sicherzustellen, dass die Datengrundlagen 
und Berechnungsarten transparent dargestellt werden
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Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Werden die in Absatz 1 festgehaltenen Verwertungsquoten für 
rücknahmepflichtige Getränkekartons und rücknahmepflichtige 
Einwegverpackungen aus Kunststoff nicht erreicht, so unterbreitet das 
UVEK dem Bundesrat als Massnahme, Herstellerinnen und Hersteller zu 
verpflichten, eine vorgezogene Entsorgungsgebühr auf die 
rücknahmepflichtigen Getränkekartons und rücknahmepflichtige 
Einwegverpackungen aus Kunststoff zu erheben.

Begründung Die Einführung einer VEG würde die Qualität der Sammlung verschlechtern 
(siehe auch Argumente unter Art. 6, Abs. 1 zu vorgezogenem, freiwilligen 
Beitrag). Die vom Bund beauftragte Organisation sollte entsprechend keine 
VEG erheben, sondern weiterhin die Lösung mit der nachgelagerten 
Finanzierung via kostenpflichtigem Sammelsack anbieten. Da Art. 32abis 
USG eine VEG vorsieht, wäre zu prüfen, ob die Lösung eines 
kostenpflichtigen Sammelsacks auch möglich wäre. Falls mit Art. 32abis
USG nur die Erhebung einer VEG zur Finanzierung der Entsorgung möglich 
ist: inwieweit ist eine Kombination
aus VEG (2.8. für Marketing/lnfo) und kostenpflichtigem Sammelsack 
(Sammlung, etc.) möglich?
Zudem ist die Einführung mit einem wesentlichen administrativen Aufwand 
für den Bund verbunden
und in der Sparpolitik kaum umsetzbar.

Antrag:
Wir verstehen Abs. 2 als Anreiz für die freiwilligen Rücknahmesysteme, ein 
gutes Sammelsystem
unter Einbezug der anderen Stakeholder anzubieten. Wenn die Ziele nicht 
erreicht werden, könnte der Bund bzw. die vom Bund beauftragte 
Organisation diese Aufgaben übernehmen. Damit die Androhung der 
Einführung einer VEG realistisch ist, sollte geprüft werden, ob der Bund den 
damit verbundenen administrativen Aufwand bewältigen
könnte und ob sich die VEG mit einem kostenpflichtigen Sammelsack 
ersetzen resp. kombinieren lässt.

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 3

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag

Begründung Die Einführung einer Pfandpflicht ist auf Kunststoffeinwegverpackungen 
kaum umsetzbar. Bei PET-Flaschen, Alu-Dosen und Glasflaschen ist es 
technisch möglich, obwohl es mit einem lnfrastrukturwechsel
verbunden wäre. Hingegen gibt es keine Automaten für die Rücknahme von 
z.B. Säcken. Wir schlagen vor, diesen Absatz zu streichen. Wenn er 
beibehalten wird, müsste präziser formuliert werden, auf welche 
Verpackungen er sich beziehen würde, wie zum Beispiel Hohlkörper, 
Flaschen und
Getränkekartons.

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 4

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Das UVEK kann die Pfandpflicht nach Absatz 3 auf diejenigen 
Verpackungen einschränken, welche die wesentliche Ursache für die 
ungenügende Verwertungsquote bilden. Es kann Ausnahmen von der 
Pfandpflicht festlegen, wenn die Verwertung der Verpackungen auf andere 
Weise sichergestellt ist.

Begründung Siehe Begründung Absatz 3.
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Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Herstellerinnen und Hersteller, die leere Verpackungen aus Glas für die 
Verwendung im Inland abgeben oder solche Verpackungen einführen, 
müssen für diese einer vom BAFU beauftragten Organisation (Organisation) 
eine vorgezogene Entsorgungsgebühr (Gebühr) entrichten.

Begründung Wir begrüssen die Ausweitung der VEG auf weitere Glasverpackungen. lm 
Zuge der Erweiterung der
VEG fordern wir eine Anpassung der Entschädigung für die Glassammlung, 
so dass sie kostendeckend für die Gemeinden, Verbände und Städte ist. 
Aus unserer Sicht ist die Ausnahme von medizinischen Glasverpackungen 
nicht begründet. Die VEG muss auch auf medizinische Glasverpackungen 
erhoben werden, wenn dies mit vertretbarem Aufwand umsetzbar ist.

Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Keine Gebühr müssen entrichten:
Herstellerinnen und Hersteller, die Verpackungen mit einem Füllvolumen 
von weniger als 0,02 l abgeben oder einführen;
Herstellerinnen und Hersteller, die pro Kalenderhalbjahr weniger als 
500 Verpackungen abgeben oder einführen;
Herstellerinnen und Hersteller, die leere und befüllte Verpackungen 
abgeben oder einführen, die weder für Lebensmittel, Kosmetikprodukte 
noch für medizinische Produkte eingesetzt werden.

Begründung --

Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Die Organisation muss die Endverbraucherinnen über die Höhe der Gebühr 
in geeigneter Weise in Kenntnis setzen.

Begründung Wie in Art. 2 beantragt, soll der Begriff Verbraucherinnen durch 
Endverbraucherinnen ersetzt werden.

Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 10 Verwendung der Gebühr

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 11 Zahlungen an Dritte, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 11 Zahlungen an Dritte, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 11 Zahlungen an Dritte, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 12 Rückerstattung, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 12 Rückerstattung, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 12 Rückerstattung, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 13 Organisation, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 5

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 15 Verfahren

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 16 Kennzeichnung

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die 
Getränke an Endabnehmerinnen oder Endabnehmer abgeben, müssen:

a.Mehrwegverpackungen als solche kennzeichnen; dies gilt nicht für 
Restaurationsbetriebe;
b.auf pfandbelasteten Getränkeverpackungen das erhobene Pfand 
angeben;

Begründung Siehe Ergänzung unter Art.17

Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 1

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die 
Getränke in Mehrwegverpackungen an Endabnehmerinnen und 
Endabnehmer abgeben, müssen ein Pfand erheben. Sie müssen 
Mehrwegverpackungen, die sie in ihrem Sortiment führen, gegen 
Rückerstattung des Pfandes zurücknehmen.

Begründung Wir beantragen, die Pfandpflicht für Mehnregflaschen aus Glas zu 
streichen. Gemäss den Statistiken des BAFU ist der Mehrweganteil an 
Glasflaschen in den letzten 15 Jahren gesunken. Die Tatsache, dass eine 
Pfandpflicht nur für Mehrwegglasflaschen besteht, könnte dazu führen, dass 
der Anbieter bevorzugt, Getränke in Einwegflaschen anzubieten. Dies führt 
jedoch zu einer Ungleichheit zwischen einerseits den Einweg- und 
andererseits den Mehrwegverpackungen. Das BAFU schlägt mit Absatz 4 
eine Befreiung von der Pfandpflicht vor. Wir begrüssen diesen Ansatz, sind 
jedoch der Ansicht, dass er zu einer Benachteiligung derjenigen Anbieter 
führt, die aus kreislaufwirtschaftlichen Überlegungen 
Mehrwegverpackungen anbieten wollen. Es sind Befreiungsmöglichkeiten z.
B. für Restaurantbetriebe
vorgesehen, für die keine zusätzlichen Anforderungen wie in Artikel 4, 
Absätze b.-e., festgelegt sind. 

Zudem möchten wir darauf hinweisen, dass die Verwendung des Begriffs in 
diesem Zusammenhang zu Verwirrung führt. Die Branchenorganisation 
unter Absatz 4 könnte eine andere
Zusammenstellung im Vergleich zu Artikel 5 haben oder zur 
Überschneidung mit anderen Branchenorganisationen,
die die gleichen Verpackungen enthalten, führen. Es besteht zusätzlich das 
Risiko, dass das Erfassen der Mehrwegverpackungen zweimal geschieht 
(Branchenorganisation gemäss Artikel
5 einerseits, Branchenorganisation gemäss Artikel 17 Absatz 4 
andererseits).

Aus diesen Gründen schlagen wir vor, die Pfandpflicht auf 
Mehrwegflaschen zu streichen. Die Einführung
eines Pfandes auf freiwilliger Basis soll weiterhin möglich sein und 
entsprechend gekennzeichnet
werden.

Antrag:
Artikel 17 streichen
Artikel 16 ergänzen: Buchstabe c (NEU). Sie müssen 
Mehrwegverpackungen, die sie in ihrem Sortiment führen, gegen 
Rückerstattung eines allfälligen Pfands zurücknehmen.
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Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 2

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Das Pfand beträgt für alle Mehrwegverpackungen für Getränke mindestens 
30 Rappen.

Begründung Sie Begründung in Art. 17 Abs. 1

Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 3

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Von den Pflichten nach Absatz 1 befreit sind:
a.Inhaberinnen und Inhaber von Restaurationsbetrieben, die das 
Einsammeln der Mehrwegverpackungen sicherstellen;
b.Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die 
bei der Hauslieferung den Verbraucherinnen und Verbrauchern für die 
nicht zurückgegebenen Mehrwegverpackungen für Getränke einen 
Betrag in der Höhe des Pfandes in Rechnung stellen.

Begründung Sie Begründung in Art. 17 Abs. 1

Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 4

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Das BAFU kann die in einer privaten Branchenorganisation 
zusammengeschlossenen Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen 
und Hersteller von den Pflichten nach Absatz 1 auf Gesuch der 
Branchenorganisation hin befreien, wenn:

a. die Branchenorganisation die gemeinsame Sammlung, Reinigung und 
Wiederverwendung von standardisierten Mehrwegverpackungen für 
Getränke bezweckt;
b. der Branchenorganisation mindestens 10 Händlerinnen und Händlern 
oder Herstellerinnen und Herstellern von Getränken in 
Mehrwegverpackungen angeschlossen sind;
c. die Branchenorganisation über ein öffentlich einsehbares, regelmässig 
aktualisiertes Mitgliederverzeichnis verfügt;
d. die Branchenorganisation dem BAFU jährlich bis zum 31. März ein 
Konzept für die Finanzierung, die Weiterentwicklung und die Information 
der Verbraucherinnen und Verbraucher sowie die Statistik des Vorjahres 
vorlegt; und
e. die Branchenorganisation innerhalb der ersten drei Jahre ihres 
Bestehens nachweislich eine Rücklaufquote der durch ihre Mitglieder in 
Verkehr gebrachten Mehrwegverpackungen von mindestens 60 Prozent 
erreicht und nach fünf Jahren die Rücklaufquote mindestens 80 Prozent 
beträgt.

Begründung Sie Begründung in Art. 17 Abs. 1
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Titel Art. 18 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Einwegverpackungen aus PET und 
Metall, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die 
Getränke in Einwegverpackungen aus PET oder Metall an 
Endabnehmerinnen und Endabnehmer abgeben und die Entsorgung aller 
von ihnen abgegebenen Verpackungen nicht durch die Mitgliedschaft bei 
einer privaten Branchenorganisation oder durch finanzielle Beiträge an eine 
solche sicherstellen, müssen:

a.solche Einwegverpackungen bei allen Verkaufsstellen auf privatem 
Grund und schweizweit während den gesamten Öffnungszeiten 
zurücknehmen;
b.solche Einwegverpackungen auf eigene Rechnung der stofflichen 
Verwertung zuführen; und
c.in den Verkaufsstellen an gut sichtbarer Stelle deutlich darauf 
hinweisen, dass sie solche Einwegverpackungen zurücknehmen.

Begründung Wir begrüssen die Präzisierung, dass, falls eine Branchenorganisation die 
Pflichten gemäss Abs. 1 Bst.
a.-c. übernimmt, die PET-Flaschen und Alu-Dosen bei allen Verkaufsstellen 
auf Privatgrund schweizweit
zurückgenommen werden. Wir möchten darauf hinweisen, dass die VRB-
Entschädigungen nicht
kostendeckend sind. Wenn keine Verbesserung zu verzeichnen ist, stellt 
sich die Frage, ob ein Vollobligatorium
mit VEG-Pflicht gemäss Art. 32abis USG nicht besser geeignet wäre, um 
sicherstellen, dass
der Sammelaufwand der öffentlichen Hand kostendeckend entschädigt wird.

Titel Art. 18 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Einwegverpackungen aus PET und 
Metall, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 18 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Einwegverpackungen aus PET und 
Metall, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Die Verwertungsquote bei Getränkeverpackungen aus Glas, PET und 
Aluminium muss je mindestens 75 Prozent betragen.

Begründung Analog zu Verpackungen aus Kunststoff und Getränkekartons schlagen wir 
vor, eine Sammelquote und eine lndustrierückführungsquote für die 
Mitteilungspflicht einzuführen.
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Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Wird die Verwertungsquote nicht erreicht, so kann das UVEK Händlerinnen 
und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller verpflichten:

a.auf Einwegverpackungen aus den betroffenen Materialien ein 
Mindestpfand zu erheben;
b.solche Verpackungen gegen Rückerstattung des Pfandes 
zurückzunehmen; und
c.die zurückgenommenen Verpackungen auf eigene Rechnung der 
Verwertung zuzuführen.

Begründung Begriff "Verwertungsquote" ersetzen durch "Sammelquote" (analog 
Kunststoff), auch im Titel des Artikels und in den anderen Absätzen.

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Das UVEK kann die Pfandpflicht auf diejenigen Verpackungen 
einschränken, welche die wesentliche Ursache für die ungenügende 
Verwertungsquote bilden. Es kann Ausnahmen von der Pfandpflicht 
festlegen, wenn die Verwertung der Verpackungen auf andere Weise 
sichergestellt ist.

Begründung Begriff "Verwertungsquote" ersetzen durch "Sammelquote" (analog 
Kunststoff), auch im Titel des Artikels und in den anderen Absätzen.

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Geben Herstellerinnen und Hersteller jährlich mehr als 100 t verwertbare 
Einwegverpackungen aus einem anderen Verpackungsmaterial als Glas, 
PET oder Aluminium ab, so kann das UVEK auch für dieses eine 
Mindestverwertungsquote und Massnahmen nach Absatz 2 festlegen.

Begründung - Begriff "Verwertungsquote" ersetzen durch "Sammelquote" (analog 
Kunststoff), auch im Titel des Artikels und in den anderen Absätzen.
-Verpackungen aus Kunststoffen und Getränkekartons auch in der 
Auflistung aufnehmen - nicht nur Glas. PET und Alu.
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Titel Art. 20 Mitteilungspflicht betreffend Getränkeverpackungen

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Herstellerinnen und Hersteller von Getränken müssen dem BAFU nach 
dessen Vorgaben jeweils bis Ende Februar mitteilen:

a.das im Vorjahr für den Inlandverbrauch hergestellte oder eingeführte 
Getränkevolumen, aufgegliedert nach Mehrweg- und 
Einwegverpackungen, nach Verpackungsmaterialien und Getränkearten;
b.das Gewicht der verwertbaren Einwegverpackungen (einschliesslich 
Getränkekartons), die für die im Vorjahr für den Inlandverbrauch 
hergestellten oder eingeführten Getränke verwendet wurden, 
aufgegliedert nach Verpackungsmaterialien und Getränkearten.

Begründung Die Vorgaben von Art. 20 sind den Vorgaben in Art. 21 und 22 
anzugleichen. Die unterschiedlichen Verpackungsarten sind gleich zu 
behandeln.

Es kann eine Verwirrung geben, da Getränkeverpackungen auch aus z.B. 
PE hergestellt sein können.

Antrag:
Bst. c. (neu) Verpackungen aus Kunststotf aufgelistet nach den 
verschiedenen Polymeren, insbesondere PET, PE, PP, PS, PVC.

Abs, 2 (neu) Das BAFU stellt entsprechende digitale Vorlagen zur Erfüllung 
der Mitteilungspflicht
zur Verfügung.
Abs. 3 (neu) Das BAFU publiziert die Mengen der eingesetzten 
Verpackungsmaterialien
in aggregierter Form jährlich.

Zudem sollte es keine Überschneidung der Mengenmeldungen geben 
aufgrund des lnhalts der Verpackung.

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 5

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Das BAFU publiziert jährlich die Mengen der eingesetzten 
Verpackungsmaterialien in aggregierter Form.

Begründung Gemäss Erläuterungen soll die Mitteilungspflicht über entsprechende 
elektronische Vorlagen vom BAFU (Abs. 4) möglichst einfach gestaltet sein. 
Hier ist darauf zu achten, dass darunter nicht der Detaillierungsgrad
der Transparenz leidet.

Titel Art. 22 Rücknahme und Verwertung, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die 
verpflichtet sind, Einwegverpackungen zurückzunehmen (Art. 4 Abs. 1, Art. 
6 Abs. 2, Art. 18 Abs. 1, Art. 19 Abs. 2), müssen dem BAFU jeweils bis 
Ende Februar für das Vorjahr das Gewicht der zurückgenommenen und der 
verwerteten Verpackungen mitteilen. Die Angaben sind nach den 
Verpackungsmaterialien aufzugliedern.

Begründung Siehe Begründung in Art. 6

Titel Art. 22 Rücknahme und Verwertung, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Wer gewerbsmässig rücknahmepflichtige Einwegverpackungen verwertet, 
zur Verwertung einführt oder ausführt, muss dem BAFU für jedes 
Verpackungsmaterial jeweils bis Ende Februar für das Vorjahr das Gewicht, 
die Sammelquote, die Verwertungsquote,
die lndustrierückführungsquote, die in der Verwertunqskette bis zum Ende 
der Abfalleisenschaft nachgelagerten Verwertungsunternehmungen und die 
Art der Verwertung sowie die hergestellte Menqe Rezvklat mitteilen. 
Kunststoffe müssen mindestens nach den Polymeren PET, PE, PP, PS, 
PVC aufgegliedert werden.

Abs. 3 (neu). Das BAFU stellt entsprechende digitale Vorlagen zur Erfülluns 
der Mitteilunqspflicht zur Verfüqunq.
Abs 4 (neu). Das BAFU publiziert iährlich die Menqen der 
zurückhenommenen und verwerteten Verpackunqsmaterialien sowie die 
Länder. in denen die Verwertunq stattfindet in aggregierter Form.
Abs 4 (neu). Das BAFU publiziert iährlich die Sammelquote. die 
Verwertunqsquote und die Industrierückführunssquote qegliedert nach Art 
der Verpackunqen.

Begründung Vgl. Abs. 1

Titel Art. 23 Mitteilung an private Meldestellen, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 23 Mitteilung an private Meldestellen, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 24 Vollzug

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 25 Aufhebung und Änderung bisherigen Rechts

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 26 Übergangsbestimmung

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Bis zum Inkrafttreten von Artikel 4 am 1. Januar 2028 dürfen Händlerinnen 
und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die mit Ware befüllte 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff in Verkehr 
bringen, diese Verpackungen aus den Siedlungsabfällen nach Artikel 3 
Buchstabe a Ziffern 1-3 der Abfallverordnung vom 4. Dezember 2015 
freiwillig zurücknehmen, wenn sie:

a. solche Verpackungen, soweit technisch möglich, der stofflichen 
Verwertung zuführen;
b. das BAFU sowie die betroffenen kantonalen und kommunalen 
Behörden über ihre Tätigkeit laufend informieren; und
c. in den Verkaufsstellen an gut sichtbarer Stelle deutlich darauf 
hinzuweisen, dass solche Verpackungen zurückgenommen werden.

Begründung Wir beantragen, dass Einwegverpackungen aus Kunststoffen und 
Getränkekartons bis zum lnkrafttreten von Artikel 4 am 1. Januar 2028 im 
Siedlungsabfallmonopol verbleiben. Eine Aufhebung des 
Siedlungsabfallmonopols für diese beiden Abfallfraktionen, bevor die VerpV 
in Kraft tritt, würde zu einer Rechtsunsicherheit für Gemeinden, Verbände 
und Städte führen.

Die Rücknahmepflicht für Herstellerinnen und Hersteller sowie Händlerinnen 
und Händler ist das Kernstück
dieser Verordnung, da sie die Sammlung von Kunststoffen den Kantonen, 
Gemeinden, Verbänden
und Städten entzieht und die Verantwortlichkeiten anders festlegt. Durch 
den Vorschlag, den Artikel
später in Kraft zu setzen, werden die Verantwortlichkeiten unklar. Zudem 
haben die Gemeinden, Verbände
und Städte kaum die Möglichkeit, bei der Einführung neuer Sammlungen 
ihre Anforderungen (u.a. Sammlung nur auf privatem Grund, Sammlung bei 
allen Verkaufsstellen) sicherzustellen.

Für die Gemeinden, Verbände und Städte ist es wesentlich, dass:
- die Rücknahmepflicht nur für Herstellerinnen und Hersteller sowie 
Händlerinnen und Händler gilt;
- es keine Sammelpflicht für Gemeinden und Städte gibt;
- die Sammlung bei Rücknahmepflichtigen auf privatem Grund stattfindet;
- die Sammlung dieser Fraktionen bei allen Verkaufsstellen erfolgt;
- die Gemeinden, Verbände und Städte freiwillig entscheiden können, ob sie 
die Sammlung von
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff anbieten wollen. 
Wenn sie diese
Sammlung anbieten, müssen sie kostendeckend entschädigt werden;
- der Begriff "Branchenorganisation" definiert wird, um Wildwuchs zu 
vermeiden, der dadurch entsteht, dass noch weitere Branchenorganisation 
gegründet werden.

Titel Art. 27 Inkrafttreten

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Abreitsgemeinschaft der Schweizerischen Getränkebranche

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Neutrale Haltung

Begründung: Der Schweizerische Verein für umweltgerechte Getränkeverpackungen 
(SVUG) hat
mit Schreiben vom 26. September 2025 zur VerpV Stellung genommen. Wir
unterstützen die Stellungnahme des SVUG und bitten Sie, die darin 
formulierten
Änderungswünsche und Empfehlungen zu berücksichtigen. Aus unserer Sicht 
tragen
diese dazu bei, die Verordnung ausgewogen, wirksam und praxisnah zu 
gestalten.

Anhang: [844463137] Verpackungsverordnung Stellungnahme ASG 20250926.pdf
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Municipalité d'Etoy

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Ablehnung

Begründung: Standardstellungnahme Westschweizer Gemeinde

Anhang: Revision_ordonnance_emballages_boissons.pdf
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Commune de Lussy- sur-Morges

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Ablehnung

Begründung: Standardstellungnahme Westschweizer Gemeinde

Anhang: Commune de Lussy-sur-Morges 20251015 an DC. Révision totale de l'ordonnance du 5 juillet 2000 sur les 
emballages pour boissons (OEB ; RS 814.621).pdf
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Muncipalité de Montilliez

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Ablehnung

Begründung: Standardstellungnahme Westschweizer Gemeinde

Anhang: 20251013_Prise_position_Révision OEB; RS 814.621.pdf
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Commune de St-Barthelemy

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Ablehnung

Begründung: Standardstellungnahme Westschweizer Gemeinde

Anhang: LET-ConsultationOrdonance-Roesti-ConseillerFed_2025.10.13_baso.pdf



652 / 2947



653 / 2947



654 / 2947



655 / 2947



656 / 2947



657 / 2947



658 / 2947

Commune de Vaulion

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Ablehnung

Begründung: Standardstellungnahme Westschweizer Gemeinde

Anhang: 20251014182201182.pdf
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Commune de Villars-Saint-Croix

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Ablehnung

Begründung: Standardstellungnahme Westschweizer Gemeinde

Anhang: Commune de Villars-Sainte-Croix 20251015 an DC. Révision totale de l'ordonnance du 5 juillet 2000 sur les 
emballages pour boissons (OEB ; RS 814.621).pdf
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Stadt Thun

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Vgl. Stellungnahme SVKI. Die Stadt Thun begrüsst die Grundzüge der Vorlage.

Wir möchten insbesondere auf folgende Punkte aufmerksam machen und 
schlagen folgende Anpassungen vor:

•Die Verantwortung für die Rückstände aus der thermischen Behandlung soll 
beim jeweiligen Anlagenbetreiber liegen und nicht bei den Standortgemeinden, 
die meistens das Monopol umsetzen. 
•Die Pflicht zur Separatsammlung von biogenen Abfällen soll genau definiert 
werden und die Sammlung der Speisereste soll den Städten und Gemeinde 
frei gelassen werden. Aus unserer Sicht würde die Pflicht zur Sammlung von 
Speisereste die Existenz diverser Kompostierungs-anlagen gefährden, eine 
Nachrüstung der Vergärungsstufe erfordern und einen wesentlichen 
Infrastrukturaufwand bedeuten. 
•Die Definition «stofflich-energetisch» erscheint nicht sinnvoll, da eine reine 
Kompostieranlage einem Vergärwerk vorgezogen würde. 
•Die Einführung einer Fremdstoffausschleusung beim Grüngut an der Quelle 
wird begrüsst, allerdings darf den Kommunen dadurch kein Mehraufwand 
entstehen. 
•Littering: Die Abgrenzung zwischen Littering und illegaler Entsorgung ist nicht 
klar. Die Kom-munen sind der Ansicht, dass grössere Mengen als ein 35-l 
Sack unter die illegale Entsorgung fallen sollen.

Anhang: Stellungnahme Änderung Abfallverordnung (VVEA) Stadt Thun.pdf
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Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme1

Titel Variante 1 betreffend Art. 3 Bst. a Ziff. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Von den Varianten 1 und 2 ist nur Variante 1 sinnvoll umsetzbar. Im 
Erläuterungsbericht wird bereits ausgeführt, dass nicht unterschieden 
werden kann, welcher Anteil der Verbrennungs-rückstände aus 
Monopolabfall stammt und welcher aus übrigem Abfall. Variante 2 würde 
nur zu unnötiger Bürokratie führen.
Die Verantwortung für die Rückstände aus der thermischen Behandlung 
muss beim jeweiligen Anlagenbetreiber liegen und nicht bei den 
Standortgemeinden, die für das Abfallmonopol zu-ständig sind. Bei der 
aktuellen Formulierung entsteht der Eindruck, dass die Kantone und auf-
grund des delegierten Abfallmonopols schlussendlich die Gemeinden für die 
Entsorgung der Rückstände verantwortlich gemacht werden. Es sollten aber 
die jeweiligen Anlagenbetreiber verantwortlich sein.

Antrag: Wir schlagen vor, dass in der Vollzugshilfe klar beschrieben wird, 
dass die Betreiber von Anlagen auch für die Entsorgung von den 
Rückständen verantwortlich sind.

Titel Variante 2 betreffend Art. 3 Bst. a Ziff. 4

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag In dieser Verordnung bedeuten:
a.Siedlungsabfälle:

4. Rückstände aus Abfällen nach den Ziffern 1–3, die bei der 
thermischen Behandlung anfallen, bis und mit deren Verwertung oder 
Ablagerung;

Begründung --

Titel Art. 3 Bst. n.-r

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag n.Wiederverwendung: Behandlung, bei dem Gegenstände und deren 
Bestandteile, die keine Abfälle sind oder ihre Abfalleigenschaft nach dem 
Durchlaufen eines Behandlungsverfahrens verloren haben, wieder für 
denselben oder einen vergleichbaren Zweck eingesetzt werden, für den sie 
ursprünglich bestimmt waren;

o.Vorbereitung zur Wiederverwendung: Behandlungsverfahren, bei dem 
Abfälle durch Behandlungsschritte wie Prüfung, Reinigung, Reparatur so 
aufbereitet werden, dass sie wiederverwendet werden können;
p.Stoffliche Verwertung: Verwertungsverfahren, bei dem die stofflichen 
Eigenschaften von Abfällen genutzt werden, indem die Abfälle so 
behandelt werden, dass sie als Sekundärrohstoffe wieder eingesetzt 
werden können;
q.Stofflich-energetische Verwertung: Verwertungsverfahren, bei dem 
Abfälle gleichzeitig sowohl stofflich als auch energetisch verwertet 
werden;
r.Energetische Verwertung: Verwertungsverfahren, bei dem Abfälle im 
Rahmen ihrer Entsorgung als Energiequelle genutzt werden.

Begründung n. Wiederverwendung: In Anlehnung an das USG schlagen wir vor, den 
Begriff Verfahren durch den Begriff Behandlung zu ersetzen. Der Begriff 
Verfahren wird klassisch eher mit einem Recyc-lingverfahren gleichgesetzt, 
womit aber eine Wiederverwendung nicht gemeint ist. Das Wort 
Behandlung differenziert besser.
o. Vorbereitung zur Wiederverwendung: In Anlehnung an Art. 6bis USG 
schlagen wir vor, den Begriff Verfahren durch den Begriff Behandlung zu 
ersetzen. In den Erläuterungen soll sicherge-stellt werden, dass der Begriff 
«refurbishment» auch unter den Begriff fällt, insbesondere im Fall von E-
Geräten.
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Titel Art. 10 Pflicht zur thermischen Behandlung

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 12 Allgemeine Verwertungspflicht nach dem Stand der Technik

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1 Abfälle sind für die Wiederverwendung vorzubereiten oder stofflich zu 
verwerten, wenn dies technisch möglich und wirtschaftlich tragbar ist und 
die Umwelt weniger belastet als:

a.eine andere Entsorgung; oder
b.die Herstellung neuer Produkte.

2 Die Vorbereitung zur Wiederverwendung und die stoffliche Verwertung 
nach Absatz 1 müssen nach dem Stand der Technik erfolgen.
3 Ist eine Vorbereitung zur Wiederverwendung oder eine stoffliche 
Verwertung nach dem Stand der Technik nicht möglich, sind die Abfälle 
vorrangig stofflich-energetisch und dann rein energetisch zu verwerten.

Begründung Aus unserer Sicht ist die folgende Formulierung im Erläuterungsbericht 
«Erst wenn für spezifi-sche Abfallfraktionen konkrete Vorgaben in einer 
Verordnung festgelegt und der Stand der Technik definiert wurden, ist der 
Vollzug entsprechend anzupassen» nicht klar. Es bleibt unklar, wie das 
Thema der Vorbereitung zur Wiederverwendung umzusetzen ist. Wir 
möchten darauf hinweisen, dass die Vorbereitung zur Wiederverwendung 
bei der öffentlichen Sammelstelle schon jetzt umgesetzt wird – wie im Fall 
der Alttextiliensammlung oder der Sperrgutsammlung mit Pretty Good). Dies 
sollte auch künftig möglich sein, ohne dass zuerst konkrete Vorgaben in 
einer Verordnung festgelegt werden müssen. 
Wir möchten zudem darauf hinweisen, dass die aktuellen Sammelverträge 
der Branchenorgani-sationen im Bereich E-Schrott die Vorbereitung zur 
Wiederverwendung nicht zulassen. Da die Kostenabgeltung ausschliesslich 
über diese beiden Branchenorganisationen erfolgt, sind Sam-
melstellenverträge Bedingung für eine Entschädigung.

Titel Art. 13 Abs. 1 und 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 14 Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1 Biogene Abfälle sind separat zu sammeln und Fremdstoffe sind so früh 
wie möglich auszuschleusen. Biogene Abfälle sind rein stofflich oder durch 
Vergären zu verwerten, sofern:

a.sie sich aufgrund ihrer Eigenschaften, insbesondere ihrer Nährstoff- 
und Schadstoffgehalte, dafür eignen; und
b.die Verwertung nicht durch andere Vorschriften des Bundesrechts 
untersagt ist.

Begründung Die Pflicht zur Sammlung von Speiseresten würde aus unserer Sicht die 
Existenz diverser Kom-postierungsanlagen (z.B. Feldrandkompostierung) 
gefährden oder sie müssten mit einer Vergä-rungsstufe nachgerüstet 
werden. Ausserdem müsste die Sammlung vieler Gemeinden und Städ-te 
angepasst werden, was einen wesentlichen Aufwand und eine Anpassung 
der Infrastruktur, die heute v.a. in ländlichen Gegenden nicht vorhanden ist 
(vielerorts Feldrandkompostierung), erfordern.
Bei der Pflicht zur Fremdstoffausschleusung direkt bei der Sammlung 
würden enorme Kosten für die Nachrüstung von Kehrichtwagen mit 
Kamerasystemen entstehen und sämtliche Gemeinden dürften nur noch 
Container für die Grüngutsammlung zulassen und müssten diese mit einem 
Identsystem ausrüsten. Ansonsten ist eine Zuordnung des Grünguts zu 
einer Liegenschaft nicht möglich. Diese Anpassungen hätten enorme 
Kostenfolgen für viele Gemeinden und würden viel Zeit in Anspruch nehmen.

Antrag: Die Speisereste sollen von der Pflicht der Separatsammlung 
ausgenommen werden. Es soll den Städten und Gemeinde überlassen 
werden, ob sie die Separatsammlung von Spei-sereste anbieten. Die 
Definition der biogenen Abfälle muss genug offen formuliert sein.
Wir schlagen vor, dass in der Vollzugshilfe
-klar definiert wird, auf welche biogenen Abfälle (Art der Abfälle) sich die 
Pflicht genau bezieht und wie weit die Pflicht gehen soll: Muss jede 
Gemeinde sammeln oder muss jede Person bei ihrer Liegenschaft sammeln 
können?
-mögliche Massnahmen zur frühzeitigen Ausschleusung von Fremdstoffen 
aufgezeigt werden und es keine Pflicht gibt, direkt bei der Sammlung eine 
umfassende Fremd-stoffanalyse durchzuführen.

Titel Art. 14a Abs. 2

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 22 Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 24 Abs. 1 zweiter Satz

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 31 Bst. c

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 32 Abs. 2 Bst. a und g

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 34 Betrieb

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 36 Abs. 2 Bst. c

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 49

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Anhang 4: Anforderungen an Abfälle für die Herstellung von Zement und 
Beton, Ziff. 2.4

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Anhang 5: Anforderungen an Abfälle zur Ablagerung, Ziff. 3.1 Bst. a–b

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Anhang 5: Anforderungen an Abfälle zur Ablagerung, Ziff. 4.1 Bst. a

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Anhang 5: Anforderungen an Abfälle zur Ablagerung, Ziff. 4.3 Einleitungssatz

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Anhang 7: Anforderungen an Holzabfälle zur stofflichen und thermischen 
Verwertung

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Änderung anderer Erlasse: 1. Ordnungsbussenverordnung vom 16. Januar 
2019:

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Anhang 2 Bussenliste 2 Ziff. 9003

Begründung Die Kommunen sind aktuell weiter verantwortlich für das Aussprechen der 
Littering - Bussen, der Vollzug bleibt bei den Kantonen und Gemeinden.

Der vorliegende Vorschlag führt zu einer gewissen Verwirrung: Mit den 
Kategorien 3 und 4 ist die Abgrenzung zwischen Littering und illegalem 
Entsorgen nicht klar. Bei einer Menge von 35 bis 60 Litern handelt es sich 
unseres Erachtens nicht mehr um Littering. Nur wenn der Verursacher 
eindeutig definiert werden kann, kann gebüsst werden. Die Umsetzung wird 
dementsprechend unterschiedlich gehandhabt werden. In der Vollzugshilfe 
des BAFU wird eine Deponierung von mehr als 35 Litern denn auch als 
«illegale Abfallablagerung» definiert.

Wir beantragen die Streichung der Absätze 3 und 4. Nur das Littering soll 
hier unter Strafe ge-stellt werden. Die illegale Entsorgung soll nicht unter 
diesen Artikel geregelt werden. Grössere Mengen liegengelassener oder 
weggeworfener Abfälle sollen weiterhin als illegale Entsorgung taxiert 
werden.
Wir erachten die unterschiedliche Bussenhöhe in Abstufung der Mengen für 
den Vollzug schwie-rig um- respektive durchsetzbar. Zudem schafft der 
Begriff «ausserhalb der vorgesehenen Sammlung» Verwirrung und sollte 
angepasst werden.

Antrag zu STREICHEN:
3. Siedlungsabfälle mit einer Gesamtmenge von mehr als 35 Litern bis zu 
60 Litern 250 
4. Siedlungsabfälle mit einer Gesamtmenge von mehr als 60 Litern bis zu 
110 Litern 300

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Ablehnung

Begründung: Vgl. SVKI

Die Stadt Thun begrüsst die Stossrichtung der Totalrevision der 
Verpackungsverordnung, lehnt diese aber eher ab. Die Stadt Thun begrüsst v.
a. die Festlegung von Anforderungen an die Her-stellung von 
Verpackungsmaterialien sehr, damit die Ressourcenschonung bereits bei der 
Her-stellung berücksichtigt wird. Sie bedauert jedoch, dass keine weiteren 
Massnahmen zur Vermei-dung von Verpackungen und insbesondere keine 
Ziele zur Rezyklierbarkeit und zum Rezyklatein-satz wie sie in der EU-
Richtlinie festgelegt sind, in dieser Verordnung vorgeschrieben werden. Die 
Schweiz hat sich bei den Plastikverhandlungen als hoch ambitioniertes Land 
positioniert. Das ist in der Totalrevision nicht zu erkennen. 

Der Ausbau der VEG-Pflicht bei Glas ist dringend notwendig, da schon heute 
alle Arten von Glas-verpackungen in den Glascontainern landen. Die Stadt 
Thun begrüsst diese Erweiterung sehr, da damit die Finanzierung der 
Entsorgung von Altglas auf alle Glasverpackungen verteilt wird. Sie erwartet 
nun aber für die Gemeinden eine kostendeckende Vergütung für die Sammel- 
und Transportaufwände. 

In der Vorlage ist der Stand der Technik für die Entsorgung von Kunststoffen 
und anderer neu aus dem Monopol zu entlassende Abfälle nicht definiert. Um 
sicherzustellen, dass Mindeststan-dards eingehalten werden bei der 
Verwertung und die Schadstoffe und schadstoffhaltige Additi-ve frühzeitig 
ausgeschleust werden, wird die Aufnahme eines neuen Artikels zur Festlegung 
des Standes der Technik vorgeschlagen. Dieser Artikel soll allgemein gefasst 
werden und alle Abfallarten umfassen.

Die Mitteilungspflicht beim Inverkehrbringen, der Rücknahme und der 
Verwertung von Verpa-ckungen ist grundsätzlich zu begrüssen. Sie ist jedoch 
unzureichend, um eine ausreichende Transparenz der Stoffströme zu 
gewährleisten. Sie muss erweitert werden. 
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Die in der Vorlage festgelegte Verwertungsquote für rücknahmepflichtige 
Einwegverpackungen aus Kunststoff ist nicht realistisch. Neben der 
Verwertungsquote braucht es einen Zielpfad, der eine kontinuierliche 
Erhöhung bis 2040 vorsieht. Es braucht eine klare Differenzierung der Quo-ten 
für alle Arten von Verpackungen sowie Vorgaben, welche Quote bis wann zu 
erreichen ist. 

Entlassung der Kunststoffe und Getränkekartons aus dem 
Entsorgungsmonopol: 
Die Stadt Thun begrüsst die Bestrebungen, die Sammlung und stoffliche 
Verwertung von Verpa-ckungen aus Kunststoff und Getränkekarton 
schweizweit und einheitlich sicherzustellen. 
Der Vernehmlassungsentwurf sieht vor, dass die Verpackungen aus Kunststoff 
und Getränkekar-ton aus dem Monopol zur Entsorgung von Siedlungsabfall 
entlassen werden und eine Rücknah-mepflicht für Hersteller und Händler 
eingeführt wird. Die Gemeinden und Städte sind von die-sen neuen 
Bestimmungen stark betroffen. Aufgrund der mehr als 30-jährigen Erfahrung 
der Gemeinden und Städte mit Rücknahmesystemen ist es für die Kommunen 
wichtig, dass die Rahmenbedingungen, unter denen die Sammlung, der 
Transport, die Behandlung sowie deren Finanzierung stattfinden werden, auf 
Verordnungsstufe klar definiert werden. In diesem Zu-sammenhang werden 
die Bemühungen vom Bundesamt für Umwelt, die Rahmenbedingungen für die 
Entsorgung von Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff in 
der VerpV festzulegen, begrüsst. Die vorgeschlagenen Bestimmungen bringen 
jedoch wesentliche Unklar-heiten ins System und führen zu Rechtsunsicherheit 
für die Gemeinden und Städte. Hierbei be-sonders zu erwähnen sind folgende 
Punkte: 
•Die fehlende Definition der «Branchenorganisation» führt dazu, dass die 
Anforderungen an diese unklar sind. Im Erläuterungsbericht gibt es grosse 
Unklarheiten, was unter diesem Be-griff zu verstehen ist (u.a. Art. 5 Subsidiäre 
Rücknahmepflichten, Art. 17 Pfandpflichten und Abschnitt Mitteilungspflichten). 
Da z.B. auch Recyclingorganisationen eine Branchenorganisa-tion bilden 
können, ist mit einem Wildwuchs und keinem einheitlichen Sammelsystem zu 
rechnen. Um die Quoten zu erreichen, ist es wichtig, dass es nur eine 
Branchenorganisation gibt.
•Der Mechanismus, wie die Kostendeckung (Anforderungen in Art. 5 vom 
BAFU) definiert und geprüft wird, sowie die Konsequenzen, falls diese 
Anforderungen nicht erfüllt sind, müssen klar beschrieben sein. 
•Der Einbezug weiterer Stakeholder der Entsorgungskette durch die 
Branchenorganisation erfolgt auf freiwilliger Basis und dem «Goodwill» der 
Branchenorganisation. Für die Gemein-den und Städte ist es wichtig, dass sie 
eng einbezogen werden und Mitsprache sowie ange-messene 
Mitbestimmungsmöglichkeiten bei Entscheidungen, u.a. über die Gestaltung 
des Rücknahmesystems und die Höhe der Entschädigungen, erhalten. Diese 
Möglichkeit ist in der Vorlage leider nicht vorgesehen. 
•Risiko der Sicherstellung der Finanzierung der Entsorgung: Es besteht eine 
grosse Gefahr für die Gemeinden und Städte, dass die Entschädigungen für 
die Sammlung nicht kostendeckend werden. Dies unter anderem, weil nicht 
alle Hersteller, Händler und Detailhändler verpflich-tet sind, der 
Branchenorganisation beizutreten und einen Mitgliedsbetrag zu bezahlen (Tritt-
brettfahrerproblematik), was zu einer finanziellen Lücke im Fonds führen wird. 
Zudem wer-den die ausländischen Onlineversandplattformen nicht verpflichtet 
bei einer Branchenorga-nisation einen Mitgliederbeitrag zu bezahlen. 
•Die Sammlung bei Rücknahmepflichtigen muss auf privatem Grund und 
schweizweit stattfin-den.
•Die vorgeschlagenen Übergangsfristen bringen Rechtsunsicherheit für 
Gemeinden und Städ-te.
•Wie die Branchenorganisation die Regionalität (Sprachregionen) respektieren 
will, ist nicht klar. 
•Der Kehrichtsack wird schwerer, wenn der voluminöse Kunststoff aus dem 
Kehrichtsack ent-fernt wird. Da die Einnahmen aus den Gebührensäcken via 
Volumen laufen, die Entsor-gungskosten aber gewichtsabhängig finanziert 
sind, werden die Kehrichtsackgebühren vo-raussichtlich steigen. Nur so kann 
die öffentliche Hand sicherstellen, dass die Abfallrechnung selbstfinanziert 
bleibt.

Aus diesem Grund werden die Bestimmungen über die Rücknahme und die 
Entsorgung von Einweg Kunststoffverpackungen und Getränkekartons (Art. 4, 
5 und 26) abgelehnt, solange die Rahmenbedingungen für die Sammlung und 
Verwertung dieser Abfallfraktionen nicht genauer und gemäss Vorschlag auf 
Verordnungsstufe definiert sind. 

Das BAFU hat angekündigt, dass die Vorlage mit den Kriterien für die 
Anerkennung einer Bran-chenorganisation im Rahmen des Verordnungspakets 
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20 in die Vernehmlassung geht. Die Stadt Thun beantragt, die 
Verpackungsverordnung bis zur Festlegung der Kriterien für die Anerken-nung 
einer Branchenorganisation auf Verordnungsstufe gemäss Art. 32ater USG auf 
Eis zu legen. 

Die Stadt Thun beantragt auf Verordnungsstufe: 
•die Definition des Begriffs «Branchenorganisation»; 
•die Präzisierung der Pflichten der Branchenorganisation;
•die Festlegung der Kriterien für die Anerkennung einer Branchenorganisation 
gemäss Art. 32ater USG ;
•den Mechanismus der Prüfung der Anforderungen (bzw. 
Anerkennungskriterien) sowie die Konsequenzen und das Verfahren für den 
Fall, dass die Branchenorganisation die Ziele (bzw. die Anerkennungskriterien) 
nicht erreicht;
•eine klare Definition, welche Kosten mit den Gebühren/Beiträgen gedeckt 
werden sollen (analog Glas);
•die Übernahme der Anforderungen gemäss Anhang (vgl. Beilage). 

Mit der Vorlage werden die Einweg-Kunststoffverpackungen und 
Getränkekartons dem Sied-lungsabfallmonopol entzogen. Für die Gemeinden 
und Städte ist es wichtig, dass dies geordnet geschieht und nur durch eine 
Branchenorganisation erfolgt. Andernfalls wird der Wildwuchs weiter gefördert. 

Im Hinblick auf klare Rahmenbedingungen müssen insbesondere die 
folgenden Anforderungen an die Branchenorganisation in die 
Verpackungsverordnung aufgenommen werden (vgl. Anhang I als Beilage zur 
Stellungnahme): 
•Organisation der Sammlung
•Finanzielle Aspekte, 
•Umfang der Kommunikation
•Festlegung der Logistik 
Insbesondere sind folgende Punkte aufzunehmen: 
•Gemeinde und Städte werden einbezogen und haben ein Mitspracherecht und 
angemessene Mitbestimmungsmöglichkeiten bei Entscheiden u.a. über die 
Gestaltung des Rücknahmesys-tems und die Höhe der Entschädigungen für 
die Sammlung. 
•Die Gemeinde und Städte können entscheiden, ob sie die Sammlung von 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff oder anderen aus 
dem Monopol entlassene Abfälle anbieten wollen. 
•Die Sammlung bei Rücknahmepflichtigen muss schweizweit, an allen 
Verkaufsstellen und auf privatem Grund stattfinden. 
•Falls die Abfallfraktion freiwillig bei öffentlichen Sammelstellen gesammelt 
werden, muss die Gemeinde kostendeckend entschädigt werden (wie im 
Vorschlag vom BAFU vorgeschrieben). Die Kostendeckung umfasst 
Sammlung, Transport, Gebinde, Kommunikation und Sensibilisie-rung zur 
Sammlung.
•Die Organisation darf keine Gewinne erzielen, sie ist als Non-Profit-
Organisation zu betrei-ben.
•Die Finanzflüsse müssen transparent dargelegt sein.
•Regionale Transporte müssen bei der Sammlung durch die Kommunen 
möglich sein.

Die Stadt Thun beantragt die Übernahme der Anerkennungskriterien gemäss 
Anhang I in die VerpV.

Anhang: Stellungnahme Totalrevision Verordnung über Getränkeverpackungen (VGV) Stadt Thun.pdf
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Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme2

Titel Art. 1 Gegenstand und Geltungsbereich

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 2 Begriffe

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag In dieser Verordnung bedeuten:
a. Verpackungen und Verpackungsbestandteile: aus beliebigen 
Materialien hergestellte Produkte zur Aufnahme, zum Schutz, zur 
Handhabung, zur Lieferung oder Darbietung von Waren;
b. Mehrwegverpackungen: Verpackungen, die zur Wiederverwendung 
vorgesehen sind;
c. Einwegverpackungen: Verpackungen, die zur einmaligen Verwendung 
vorgesehen sind;
d. Getränkeverpackungen: Verpackungen für flüssige Lebensmittel, die 
zum Trinken bestimmt sind;
e. Getränkekartons: Getränkeverpackungen, die mehrheitlich aus Karton 
und zu geringen Anteilen aus Kunststoff bestehen und teilweise 
Aluminium beinhalten können;
f. Verpackungen aus Kunststoff: alle Verpackungen aus einem oder 
mehreren Kunststoff-Polymeren; ausgenommen sind 
Getränkeverpackungen aus Polyethylenterephthalat (PET);
g. Serviceverpackungen: Verpackungen, die für die Befüllung in der 
Verkaufsstelle vorgesehen sind, sofern sie eine Verpackungsfunktion 
erfüllen;
h. stoffliche Verwertung: die Herstellung neuer Verpackungen oder 
anderer Produkte aus gebrauchten Verpackungen (Recycling);
i. Rezyklate: Materialien, die durch Recyclingverfahren aus Post-
Consumer-Abfällen gewonnen wurden und Primärrohstoffe ersetzen;
j. Verwertungsquote: der prozentuale Anteil des während eines 
Kalenderjahres der Verwertung zugeführten Verpackungen am 
gesamten für die Verwendung im Inland abgegebenen Gewichts der 
Verpackungen aus dem verwendeten Material;
k. Behandlungsreste: Materialien aus der Behandlung von separat 
gesammelten Abfällen, welche nicht stofflich verwertet werden können;
m. Endverbraucherinnen und Endverbraucher: Verbraucherinnen und 
Verbraucher sowie alle natürlichen oder juristischen Personen mit 
Wohnsitz oder Niederlassung in der Schweiz, die ein Produkt im 
Rahmen ihrer gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit nutzen und dieses 
in der an sie gelieferten Form nicht erneut in Verkehr bringen;
n. Inverkehrbringerinnen und Inverkehrbringer: natürliche oder juristische 
Personen, die Produkte und Bestandteile beruflich oder gewerblich 
herstellen oder zur gewerblichen Abgabe einführen oder in der Schweiz 
beziehen und sie gewerblich abgeben;
p. Stand der Technik: der aktuelle Entwicklungsstand von Verfahren, 
Einrichtungen und Betriebsweisen, der:
1. bei vergleichbaren Anlagen oder Tätigkeiten im In- oder Ausland 
erfolgreich erprobt ist oder bei Versuchen erfolgreich eingesetzt wurde 
und nach den Regeln der Technik auf andere Anlagen oder Tätigkeiten 
übertragen werden kann, und
2. für einen mittleren und wirtschaftlich gesunden Betrieb der 
betreffenden Branche wirtschaftlich tragbar ist.

Bst. (neu) Sammelquote: Prozentualer Anteil der während eines 
Kalenderjahres gesammel-ten Menge am gesamten für die Verwendung im 
Inland abgegebenen Gewicht der Verpa-ckungen aus dem verwendeten 
Material;

Bst. (neu) Industrierückführungsquote: Anteil der als Sekundärrohstoff 
verfügbaren Einweg-verpackungen im Verhältnis zur gesammelten Ware.
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Begründung i. Rezyklate: Hier ist es wichtig, dass die Rezyklate nicht aus 
Industrieabfällen produziert werden, sondern aus Post-Consumer-Abfällen. 
Mit der Sammlung und stofflichen Verwertung von ge-brauchten 
Verpackungen muss das Rezyklat in neuen Verpackungen eingesetzt 
werden.
j. Verwertungsquote: Die vorgeschlagene Definition entspricht nicht jener 
der EU. Damit der Vergleich mit der EU möglich ist, wird vorgeschlagen, die 
EU-Definition zu übernehmen. Zudem ist im Erläuterungsbericht die 
Verwertungsquote unterschiedlich definiert (Einleitung und Kapi-tel der 
Kunststoffe). 
l. Verbraucherinnen und Verbraucher: Die Stadt Thun sieht in der 
Verwendung der Begriffe in der Verordnung keinen Unterschied zur 
Definition in Bst. m und schlägt vor, diesen Bst. zu strei-chen.
m. Endabnehmerinnen und Endabnehmer: Ein Mehrwert, den Begriff 
«Endabnehmerinnen» zu verwenden ist nicht gegeben und führt zu 
Verwirrung, weil oft von Verbraucherinnen die Rede ist. Der Begriff auf 
Französisch ist «utilisateur final». Die Stadt Thun schlägt vor, auch auf 
Deutsch den Begriff «Endverbraucherinnen» zu verwenden. Die Ergänzung 
mit Abnehmer bringt hier keine Klarheit. 
n. Herstellerinnen und Hersteller und o. Händlerinnen und Händler: Neu 
wird in der VerpV zwi-schen Herstellerinnen und Herstellern und 
Händlerinnen und Händler unterschieden. Der bisher verwendete Begriff 
des «Inverkehrbringers» würde die Lesbarkeit und die Kohärenz mit 
anderen gesetzlichen Grundlagen wesentlich erhöhen.
Bst. (neu): Die Verwertungsquote gibt keine Information über das 
reibungslose Funktionieren der Sammelsysteme. Ein solcher Indikator ist 
wichtig für die Entsorgungskette, damit Massnah-men getroffen werden 
können, falls die Sammelmenge nicht genügend hoch ist. Die Stadt Thun 
schlägt die Einführung einer Definition zum Begriff Sammelquote vor und 
die jährliche Veröf-fentlichung der Sammelquote durch das BAFU. 
Bst. (neu): Analog zum Begriff Sammelquote, schlägt die Stadt Thun die 
Einführung einer Defini-tion des Begriffs «Industrierückführungsquote» vor 
und die jährliche Veröffentlichung der In-dustrierückführungsquote, 
aufgelistet nach den verschiedenen Polymeren, insbesondere PET, PE, PP, 
PS, PVC, Getränkeverpackungen aus PET und Abfallfraktionen durch das 
BAFU. Mit dieser Quote kann der Stand der Technik des 
Rücknahmesystems geprüft und Transparenz geschaffen werden.

Titel Art. 3 Allgemeine Anforderungen an Verpackungen

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die mit 
Ware befüllte Verpackungen abgeben, stellen sicher, dass Verpackungen, 
soweit technisch möglich und wirtschaftlich tragbar:

a. vom Verpackungsvolumen und der Verpackungsmasse her auf das 
Mindestmass begrenzt sind, das zur Gewährleistung der erforderlichen 
Sicherheit und Hygiene der verpackten Ware angemessen ist;
b. bei der Sammlung und der Behandlung nicht zu erheblichen 
technischen Schwierigkeiten führen; und
c. einen möglichst hohen Anteil an Rezyklaten enthalten.

Neuer Bst. d: für Sammlung, Behandlung und Recycling geeignet sind; 

Art. (Neu)
Wer Verpackungen entsorgt, muss sicherstellen, dass die Entsorgung 
umweltverträglich und nach dem Stand der Technik erfolgt; insbesondere 
müssen:
Bst. (neu) Schadstoffe und schadstoffhaltige Additive frühzeitig 
ausgeschleust und ge-trennt entsorgt werden, um die Verschleppung von 
Schadstoffen zu vermeiden; 
Bst. (neu): Gesammelte Verpackungen hochwertig stofflich verwertet 
werden;
Bst. (neu): die Industrierückführungsquote gemäss Anhang eingehalten 
werden.
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Begründung Aus der Bestimmung ist nicht ersichtlich, ob Verpackungen aus Papier
/Karton und weiteren Ma-terialien wie BAW, Holz, etc. auch unter die 
Definition von Verpackungen fallen und dement-sprechend, ob die 
Anforderungen gemäss Art. 3 auch für Verpackungen aus Karton und weite-
ren Materialien gelten. Die Anforderungen gemäss Art. 3 sollen auch für 
Verpackungen aus Kar-ton und weiteren Materialien gelten. 
Bst. b muss angepasst werden, um seine Wirksamkeit zu erhöhen: Die 
thermische Verwertung ist für Verpackungen grundsätzlich der günstigere 
Weg, insbesondere im Winter. Eine stärkere Formulierung fördert 
ausserdem Design4Recycling. 

Die Anforderungen gemäss Art. 3 sollen auch für Verpackungen aus Karton 
und die weite-ren Materialien (Bambus, BAW) gelten.
Aufnahme einer verbindlichen Rezyklateinsatzquote für Kunststoffe, 
Getränkekartons und PET in den Anhang der Verordnung analog zur EU.
Aufnahme von Zielen zur Erhöhung der Recyclingfähigkeit von 
Verpackungen.

Bst. b. bei der Sammlung und der Behandlung und dem Recycling nicht zu 
erheblichen technischen Schwierigkeiten oder erheblichen Mehrkosten 
führen; 
Neuer Bst. d: für Sammlung, Behandlung und Recycling geeignet sind; 

Antrag neuer Artikel nach Art. 3 : Anforderungen an die Entsorgung (Stand 
der Technik») 

Der Stand der Technik der Entsorgung von Verpackungen wird auf 
Verordnungsstufe nicht prä-zisiert. Die Stadt Thun schlägt vor, einen neuen 
Artikel vor dem Abschnitt der Kunststoffsamm-lung einzufügen, damit die 
technischen Anforderungen der Behandlung und Verwertung (Stand der 
Technik) von allen Verpackungen definiert werden. Die Anforderungen an 
das Recycling gelten auch für Recyclingunternehmen. Die Festlegung des 
Standes der Technik in der VerpV stellt sicher, dass gleich lange Spiesse 
für die Recyclingunternehmen festgelegt werden.
Zudem möchte die Stadt Thun darauf hinweisen, dass der Begriff «Stand 
der Technik» in der Verordnung angewendet aber nirgends definiert wird. 

Anträge: 
Art. (Neu)
Wer Verpackungen entsorgt, muss sicherstellen, dass die Entsorgung 
umweltverträglich und nach dem Stand der Technik erfolgt; insbesondere 
müssen:
Bst. (neu) Schadstoffe und schadstoffhaltige Additive frühzeitig 
ausgeschleust und ge-trennt entsorgt werden, um die Verschleppung von 
Schadstoffen zu vermeiden; 
Bst. (neu): Gesammelte Verpackungen hochwertig stofflich verwertet 
werden;
Bst. (neu): die Industrierückführungsquote gemäss Anhang eingehalten 
werden. 

Neuer Anhang in der Verordnung mit Zielpfad für die Sammelquote und die 
Industrierückfüh-rungsquote für Kunststoffe, Getränkekartons, PET-
Getränkeflaschen.
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Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die mit 
Ware befüllte Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff an 
Endabnehmerinnen und Endabnehmer abgeben und die Entsorgung aller 
von ihnen abgegebenen Verpackungen nicht durch die Mitgliedschaft bei 
einer privaten Branchenorganisation oder durch finanzielle Beiträge an eine 
solche sicherstellen, müssen:

a. solche Verpackungen bei allen Verkaufsstellen während den 
gesamten Öffnungszeiten zurücknehmen;
b. solche Verpackungen, soweit technisch möglich, der stofflichen 
Verwertung zuführen; und
c. in den Verkaufsstellen an gut sichtbarer Stelle deutlich darauf 
hinzuweisen, dass solche Verpackungen zurückgenommen werden.

Begründung Die Stadt Thun lehnt diesen Artikel aufgrund der fehlenden Definition der 
Branchenorganisation ab (siehe Begründung und Antrag unter «Generelle 
Stellungnahme»). Sie möchte jedoch folgen-de zusätzliche spezifische 
Bemerkungen machen: 
Die Stadt Thun begrüsst sehr, dass die Rücknahmepflicht nur für Hersteller 
und Händler gilt und dass es keine Sammelpflicht für Gemeinden und 
Städte gibt. 
Die Sammlung bei Rücknahmepflichtigen muss auf privatem Grund und 
schweizweit stattfin-den. Der öffentliche Grund wird schon heute stark 
beansprucht und soll nicht zusätzlich durch Container für die Sammlung der 
Kunststoffsäcke belastet werden.
Die Gemeinden und Städte sollen entscheiden können, ob sie die 
Sammlung von Getränke-kartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff 
anbieten wollen. Allerdings wird der politi-sche Druck steigen, dass auch die 
öffentliche Hand Sammelstellen anbietet (Vergleich mit PET).
Zudem soll für die Mitglieder einer Branchenorganisation, die nicht 
Hersteller oder Händler sind, keine Rücknahme- und Sammelpflicht gelten. 
Auch wenn Gemeinden, Städte oder Ver-bände von Gemeinden und 
Städten Mitglieder einer Branchenorganisation sind, sollen sie und ihre 
Mitglieder dadurch nicht verpflichtet werden, Getränkekartons und 
Einwegverpa-ckungen aus Kunststoff zu sammeln. 
Es ist nicht klar, ob die Logistik regional durch die öffentliche Hand selbst 
organisiert werden kann, falls sie sammelt. Kurze Transportwege zur 
Verdichtung sind wichtig.
Die subsidiäre Rücknahmepflicht gilt für Händler und Hersteller. 
Onlineplattformen werden nicht in die Pflicht genommen. Dies sollte 
geändert werden, da viele Verpackungen im Onli-nehandel entstehen.
Die Stadt Thun erwartet einen hohen administrativen Aufwand für das 
BAFU, da auch Quar-tierläden, Bauernhofläden und der Onlinehandel 
überprüft werden müssen, ob sie einer Branchenorganisation 
angeschlossen sind oder selbst sammeln.

Anträge
Die Stadt Thun lehnt diesen Artikel ab. Sie beantragt die 
Verpackungsverordnung und insbe-sondere die Bestimmungen über die 
Rücknahme und die Entsorgung von Einweg Kunst-stoffverpackungen und 
Getränkekartons (u.a. Art. 4, 5 und 26) der VerpV auf Eis zu legen, bis die 
Kriterien für die Anerkennung einer Branchenorganisation gemäss Art. 
32ater USG auf Ver-ordnungsstufe festgelegt werden. Siehe Begründung, 
Antrag unter «Generelle Stellungnah-me» und Anhang.
Art. 3 Abs. 1 Bst. a: solche Verpackungen bei allen Verkaufsstellen auf 
privatem Grund und schweizweit während den gesamten Öffnungszeiten 
zurücknehmen;
Bagatellgrenze einführen z.B. für Bauernhofläden, Kioske u.ä. Kleinstläden.
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Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Übernimmt eine private Branchenorganisation die Aufgaben nach Absatz 1, 
so ist sie für die Einhaltung der Pflichten gemäss Buchstaben a-c 
verantwortlich.

Begründung Die Stadt Thun lehnt diesen Artikel ab (siehe Begründung und Antrag unter 
«Generelle Stellung-nahme»).

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 3

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Erfolgt die Rücknahme nicht kostenlos, so ist der Preis der Rücknahme so 
festzulegen, dass dieser die Entsorgungskosten deckt. Die Preisfestlegung 
darf nicht gewinnorientiert geschehen.

Begründung Die Stadt Thun lehnt diesen Artikel ab (siehe Begründung und Antrag unter 
«Generelle Stellung-nahme»). Die Stadt Thun möchte jedoch folgende 
zusätzlichen Bemerkungen machen: 
Es muss Klarheit geschaffen werden, was in den Entsorgungskosten 
enthalten ist. Die Sam-mel-, Transport- und Verwertungskosten sowie die 
Informations- und Kommunikationskos-ten und der Overhead sollten im 
Begriff Entsorgungskosten enthalten sein (analog Art. 10 für 
Glasverpackungen).

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 4

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Vorbehalten bleiben besondere Massnahmen des UVEK nach Artikel 6.

Begründung Vgl. vorherige Absätze.
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Titel Art. 5 Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die 
verpflichtet sind, Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff 
zurückzunehmen, und von diesen beauftragte private 
Branchenorganisationen, müssen:

a. alle beteiligten Akteure der Entsorgungskette kostendeckend für 
erbrachte Leistungen entschädigen;
b. sicherstellen, dass die Entsorgungskosten durch verursachergerechte 
Beiträge gedeckt werden; diese Beiträge müssen zweckgebunden sein 
und dürfen nur für die Deckung der Entsorgungskosten verwendet 
werden;
c. sicherstellen, dass der Anteil der Getränkeverpackungen aus PET an 
der gesamten gesammelten Masse 2 Prozent nicht übersteigt;
d. stetig Massnahmen treffen, damit die Sammelquote wie auch die 
Qualität und Reinheit der Sammlung steigt;
e. nicht stofflich verwertbare Verpackungen und Behandlungsreste 
zunächst stofflich-energetisch und dann rein energetisch verwerten.

Begründung Die Stadt Thun lehnt diesen Artikel ab (siehe Begründung und Antrag unter 
«Generelle Stellung-nahme»). Sie beantragt eine Reformulierung mit den 
Anforderungen an die Branchenorganisa-tion. Die Anforderungen an die 
Entsorgung (Stand der Technik) soll in einem eigenen Artikel (siehe 
Vorschlag neue Bestimmung nach Art. 3) festgehalten werden. Die Stadt 
Thun möchte jedoch folgende zusätzlichen artikelspezifischen 
Bemerkungen machen: 
Die Stadt Thun begrüsst sehr, dass Bst. a der Vorlage bestätigt, dass die 
Akteure der Entsor-gungskette kostendeckend entschädigt werden müssen.
Falls die öffentlichen Sammelstellen auch Einwegverpackungen aus 
Kunststoff und Getränke-kartons sammeln, gehören die gesammelten 
Abfälle der öffentlichen Sammelstelle bis zum Abtransport und nicht der 
Branchenorganisation. Das Eigentum geht erst mit dem Abtrans-port an die 
Branchenorganisation über.
Die Einführung der Sammlung von Kunststoffverpackungen führt zu einem 
Verlust bei den Einnahmen der Kehrichtsäcke. Durch die Sammlung von 
Verpackungen aus Kunststoffen werden die Kehrichtsäcke an Volumen 
verlieren und an Gewicht gewinnen. Da sich der Ver-brennungspreis auf 
das Gewicht bezieht, die Einnahmen der Sackgebühr aber auf das Volu-
men, wird die Rechnung der Kehrichtabfuhr belastet (die Reduktion von 
Verbrennungskosten kann die Mindereinnahmen bei den Säcken nicht 
kompensieren). Dies hat zur Konsequenz, dass die Kehrichtsackgebühren 
voraussichtlich erhöht werden müssen.

Anträge
Festlegen der Anforderungen an die Entsorgung (Stand der Technik) in 
einem eigenen Arti-kel, siehe Vorschlag nach Art. 3
Reformulieren der Anforderungen an die Branchenorganisation gemäss 
Vorschlag im An-hang. Im Hinblick auf klare Rahmenbedingungen müssen 
insbesondere folgende Anforde-rungen an die Branchenorganisation (durch 
Anerkennung) auf Verordnungsstufe festge-legt werden: 
•Organisation der Sammlung
•finanzielle Aspekte 
•Umfang der Kommunikation
•Festlegung der Logistik
Gemeinden und Städte werden einbezogen und haben ein Mitspracherecht 
und angemes-sene Mitbestimmungsmöglichkeiten bei Entscheiden, u. a. 
über die Gestaltung des Rück-nahmesystems und die Höhe der 
Entschädigungen. 
Die Gemeinden und Städte entscheiden, ob sie die Sammlung von 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff anbieten wollen. 
Die Sammlung bei Rücknahmepflichtigen muss schweizweit an allen 
Verkaufsstellen und auf privatem Grund stattfinden. 
Falls bei den öffentlichen Sammelstellen auch Kunststoffe gesammelt 
werden, muss eine kostendeckende Entschädigung ausgerichtet werden 
(wie im Vorschlag vom BAFU vorge-schrieben).
Die Organisation darf keine Gewinne erzielen, sie ist als Non-Profit-
Organisation zu betrei-ben.
Die Finanzflüsse müssen transparent dargelegt sein.
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Titel Art. 5 Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Die Rücknahmepflichtigen nach Absatz 1 publizieren jährlich einen Bericht, 
in welchem sie die Erfüllung der Vorgaben nach Absatz 1 Buchstaben a-e 
nachvollziehbar und kontrollierbar darlegen. Sie stellen diesen Bericht dem 
Bundesamt für Umwelt (BAFU) zu.

Begründung Die Stadt Thun lehnt diesen Artikel ab (siehe Erklärungen unter «Generelle 
Stellungnahme»). Sie möchte jedoch folgende zusätzliche Bemerkungen 
machen: 
Die Kriterien, die unter Absatz 1 festgelegt sind, sind für die Gemeinden und 
Städte sehr wichtig, da sie Rechtssicherheit zum Beispiel für die 
kostendeckende Entschädigungen beim neuen Sammel- und 
Recyclingsystem von Verpackungen aus Kunststoffen und Getränkekarton 
schaf-fen. Genauso wichtig ist es, dass die Erfüllung der Anforderungen an 
die Branchenorganisation, Hersteller und Händler vom BAFU geprüft 
werden. Wie oben erwähnt, lehnt die Stadt Thun die-sen Artikel ab, solange 
es auf Verordnungsstufe nicht klar ist, wie das BAFU das Erfüllen dieser 
Anforderungen aus dem Bericht gemäss Absatz 2 kontrollieren wird. Es 
besteht eine Unklarheit zum Kontrollmechanismus und dazu, welche 
Massnahmen getroffen werden, falls diese Anfor-derungen nicht erfüllt sind. 
Ausserdem ist es sinnvoll, den unter Absatz 2 geforderten Bericht, um die 
Sammelquote, Ver-wertungsquote und Industrierückführungsquote gemäss 
Art. 6 Abs. 1 zu ergänzen, damit alle für die Transparenz notwendigen 
Unterlagen in einem Bericht vorliegen.
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Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1 Die Verwertungsquote bei rücknahmepflichtigen Getränkekartons muss 
mindestens 70 Prozent betragen, jene bei rücknahmepflichtigen 
Einwegverpackungen aus Kunststoff mindestens 55 Prozent.

Begründung Eine Quote ist ein Indikator, mit dem die Funktionsweise eines Systems 
bewertet werden kann – sie schafft somit Transparenz. Zur Beurteilung und 
kontinuierlichen Verbesserung des gesamten Entsorgungssystems sind die 
Erhebung der Sammelquote, der Verwertungsquote und der In-
dustrierückführungsquote unabdingbar. 
In der Vorlage wird die Festlegung einer Verwertungsquote für 
Einwegverpackungen aus Kunst-stoffen und Getränkekartons analog zur 
PET, Alu und Glasverpackungen vorgeschlagen. Wenn sie nicht erreicht ist, 
kann der Bund Massnahmen treffen, was wiederum einen Anreiz dafür 
schafft, dass die Rücknahmepflichtigen ihr Rücknahmesystem effizient 
gestalten. 
In diesem Zusammenhang schlägt die Stadt Thun Folgendes vor: 
Zur Beurteilung und kontinuierlichen Verbesserung der Sammlung wäre es 
zielführend, einen Zielpfad bzw. Zielwert für eine Sammelquote (Anteil 
gesammelte Einwegverpackungen im Verhältnis zu in Verkehr gebrachter 
Ware) zu definieren. Für eine Verwertungsquote von 70% und 55 % muss 
nach heutigen Erkenntnissen eine Sammelquote von 100 % erreicht wer-
den. Das ist nicht realistisch. Das Ziel soll sich auf die Sammelquote 
beziehen. Die Stadt Thun erachtet die 70% und 55% selbst bezogen auf 
eine Sammelquote als unrealistisch, wenn die Finanzierung nachgelagert 
erfolgt (kostenpflichtiger Sammelsack). Bei einer rein vorgezoge-nen 
Finanzierung besteht hingegen das grosse Risiko von sehr schlechter 
Qualität. Für die Sammelstellen bedeutet dies wiederum, dass die 
Entschädigungen gekürzt werden resp. ho-her Aufwand entsteht, um die 
Qualität für die Recycler akzeptabel zu halten und die Verluste bei den 
Kehrichtsackeinnahmen enorm steigen. Die Stadt Thun beantragt die 
Definition einer realistischen Sammelquote und eine qualitätsunabhängige 
Entschädigung für die Sammlung. 
Für die Beurteilung des Stands der Technik schlägt die Stadt Thun die 
Einführung eines Ziel-werts für eine Industrierückführungsquote (Anteil 
verwertete Einwegverpackungen im Ver-hältnis zu gesammelter Ware) vor. 
Die Industrierückführungsquote soll jährlich publiziert werden – aufgelistet 
nach den verschiedenen Polymeren. Insbesondere PET, PE, PP, PS, PVC 
werden aufgelistet nach den verschiedenen Polymeren. 
In jedem Fall müssen die Datengrundlagen und Berechnungsarten 
transparent dargestellt werden. Dafür wäre eine Vollzugshilfe des BAFU 
wünschenswert.
In Art. 22 sind verschiedene Absätze anzupassen im Sinne einer 
vollständigen und nachvoll-ziehbaren Mitteilungspflicht. Dies ermöglicht die 
transparente und nachvollziehbare Erfas-sung von Stoffströmen.

Antrag: 
Definition einer realistischen Verwertungsquote Sammelquote mit einem 
Zielpfad oder eine qualitätsunabhängige Entschädigung der Sammlung.
Die Datengrundlagen und Berechnungsarten sind transparent darzustellen. 
Es ist eine Frist zu definieren, innerhalb derer die Sammelquote erreicht 
werden muss. 
Festlegung eines Zielpfades für die Sammelquoten und 
Industrierückführungsquoten in einem Anhang dieser Verordnung, damit er 
rechtsverbindlich ist. 
Erstellung einer Vollzugshilfe des BAFU, um sicherzustellen, dass die 
Datengrundlagen und Berechnungsarten transparent und einheitlich 
dargestellt werden.
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Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Werden die in Absatz 1 festgehaltenen Verwertungsquoten für 
rücknahmepflichtige Getränkekartons und rücknahmepflichtige 
Einwegverpackungen aus Kunststoff nicht erreicht, so unterbreitet das 
UVEK dem Bundesrat als Massnahme, Herstellerinnen und Hersteller zu 
verpflichten, eine vorgezogene Entsorgungsgebühr auf die 
rücknahmepflichtigen Getränkekartons und rücknahmepflichtige 
Einwegverpackungen aus Kunststoff zu erheben.

Begründung Die Einführung einer VEG würde die Qualität der Sammlung verschlechtern, 
da der Anreiz nur Kunststoffe und Verpackungen getrennt zu sammeln, 
wenn der Sammelsack kostenlos ist, sehr wahrscheinlich fallen und auch 
Kehricht darin entsorgt werden würde. Die vom Bund beauftrag-te 
Organisation sollte keine reine VEG erheben, sondern weiterhin die Lösung 
des kostenpflich-tigen Sammelsacks anbieten. Da Art. 32abis USG eine 
VEG vorsieht, wäre zu prüfen, ob die Lö-sung eines kostenpflichtigen 
Sammelsacks zusätzlich zur VEG auch möglich wäre. 

Antrag: 
Abs. 2 wird als Anreiz für die freiwilligen Rücknahmesysteme verstanden, 
ein gutes Sammel-system unter Einbezug der anderen Stakeholder 
anzubieten. Wenn dies nicht der Fall ist, könnte der Bund bzw. die vom 
Bund beauftragte Organisation diese Aufgaben übernehmen. Damit die 
Androhung der Einführung einer VEG realistisch ist, sollte geprüft werden, 
ob der Bund den damit verbundenen administrativen Aufwand bewältigen 
könnte und ob sich die VEG mit einem kostenpflichtigen Sammelsack 
kombinieren lässt.

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 3

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag

Begründung Die Einführung einer Pfandpflicht ist auf Kunststoffeinwegverpackungen 
kaum umsetzbar. Bei PET-Flaschen, Alu-Dosen und Glasflaschen ist es 
technisch möglich, obwohl es mit einem Infra-strukturwechsel verbunden 
wäre. Hingegen gibt es keine Automaten für die Rücknahme von z.B. 
Säcken.
Die Stadt Thun schlägt vor, diesen Absatz zu streichen. Wenn er 
beibehalten bliebe, müsste prä-ziser formuliert werden, auf welche 
Verpackungen er sich beziehen würde, wie zum Beispiel Hohlkörper, 
Flaschen und Getränkekartons. 

Antrag: 
Absätze 3 und 4 streichen.

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 4

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag

Begründung Antrag: 
Absätze 3 und 4 streichen.

Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Die Gebührenpflicht gilt auch für Herstellerinnen und Hersteller, die befüllte 
Verpackungen aus Glas abgeben oder einführen.

Begründung Bst. c ergänzen mit medizinischen Produkten.
Antrag: 
Bst. c: Herstellerinnen und Hersteller, die leere und befüllte Verpackungen 
abgeben oder ein-führen, die weder für Lebensmittel, Kosmetikprodukte 
noch für medizinische Produkte ein-gesetzt werden.

Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Keine Gebühr müssen entrichten:
Herstellerinnen und Hersteller, die Verpackungen mit einem Füllvolumen 
von weniger als 0,02 l abgeben oder einführen;
Herstellerinnen und Hersteller, die pro Kalenderhalbjahr weniger als 
500 Verpackungen abgeben oder einführen;
Herstellerinnen und Hersteller, die leere und befüllte Verpackungen 
abgeben oder einführen, die weder für Lebensmittel, Kosmetikprodukte 
noch für medizinische Produkte eingesetzt werden.

Begründung Bst. c ergänzen mit medizinischen Produkten.
Antrag: 
Bst. c: Herstellerinnen und Hersteller, die leere und befüllte Verpackungen 
abgeben oder ein-führen, die weder für Lebensmittel, Kosmetikprodukte 
noch für medizinische Produkte ein-gesetzt werden.

Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Die Organisation muss die Endverbraucherinnen über die Höhe der Gebühr 
in geeigneter Weise in Kenntnis setzen.

Begründung Wie in Art. 2 beantragt, soll der Begriff Verbraucherinnen durch 
Endverbraucherinnen ersetzt werden.

Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 10 Verwendung der Gebühr

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 11 Zahlungen an Dritte, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 11 Zahlungen an Dritte, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 11 Zahlungen an Dritte, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 12 Rückerstattung, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 12 Rückerstattung, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 12 Rückerstattung, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 13 Organisation, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 5

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 15 Verfahren

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 16 Kennzeichnung

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die 
Getränke an Endabnehmerinnen oder Endabnehmer abgeben, müssen:

a.Mehrwegverpackungen als solche kennzeichnen; dies gilt nicht für 
Restaurationsbetriebe;
b.auf pfandbelasteten Getränkeverpackungen das erhobene Pfand 
angeben;

Begründung Antrag: 
Artikel 17 streichen
Artikel 16 ergänzen mit:
Buchstabe c (NEU). Sie müssen Mehrwegverpackungen, die sie in ihrem 
Sortiment führen, gegen Rückerstattung eines allfälligen Pfands 
zurücknehmen.

Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 1

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die 
Getränke in Mehrwegverpackungen an Endabnehmerinnen und 
Endabnehmer abgeben, müssen ein Pfand erheben. Sie müssen 
Mehrwegverpackungen, die sie in ihrem Sortiment führen, gegen 
Rückerstattung des Pfandes zurücknehmen.

Begründung Die Stadt Thun beantragt, die Pfandpflicht für Mehrwegflaschen aus Glas zu 
streichen. Gemäss den Statistiken des BAFU ist der Mehrweganteil an 
Glasflaschen in den letzten 15 Jahren regel-mässig gesunken. Die 
Tatsache, dass eine Pfandpflicht nur für Mehrwegglasflaschen besteht, 
könnte dazu führen, dass der Anbieter bevorzugt, Getränke in 
Einwegflaschen anzubieten. Dies führt jedoch zu einer Ungleichheit 
zwischen einerseits den Einweg- und andererseits den Mehr-
wegverpackungen. Das BAFU schlägt mit Absatz 4 eine Befreiung von der 
Pfandpflicht vor. Dies führt zu einer Benachteiligung derjenigen Anbieter, 
die aus kreislaufwirtschaftlichen Überlegun-gen Mehrwegverpackungen 
anbieten wollen. Es sind schon Befreiungen vorgesehen z.B. für 
Restaurantbetriebe, für die keine zusätzlichen Anforderungen wie in Artikel 
4 Absätze b.-e., festgelegt sind. 
Zudem wird darauf hingewiesen, dass die Verwendung des Begriffs 
«Branchenorganisation» in diesem Zusammenhang zu Verwirrung führt. Die 
Branchenorganisation unter dem Absatz 4 könnte eine andere 
Zusammenstellung im Vergleich zu Artikel 5 haben oder zur 
Überschneidung mit anderen Branchenorganisationen, die die gleichen 
Verpackungen verantworten, führen. Es besteht zusätzlich das Risiko, dass 
das Erfassen der Mehrwegverpackungen zweimal geschieht 
(Branchenorganisation gemäss Artikel 5 einerseits, Branchenorganisation 
gemäss Artikel 17 Ab-satz 4 andererseits).
Aus diesen Gründen schlägt die Stadt Thun vor, die Pfandpflicht auf 
Mehrwegflaschen zu strei-chen. Die Einführung eines Pfandes auf 
freiwilliger Basis soll weiterhin möglich sein und ent-sprechend 
gekennzeichnet werden.

Antrag: 
Artikel 17 streichen
Artikel 16 ergänzen mit:
Buchstabe c (NEU). Sie müssen Mehrwegverpackungen, die sie in ihrem 
Sortiment führen, gegen Rückerstattung eines allfälligen Pfands 
zurücknehmen.

Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 2

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Das Pfand beträgt für alle Mehrwegverpackungen für Getränke mindestens 
30 Rappen.

Begründung Vgl. Absatz 1.
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Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 3

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Von den Pflichten nach Absatz 1 befreit sind:
a.Inhaberinnen und Inhaber von Restaurationsbetrieben, die das 
Einsammeln der Mehrwegverpackungen sicherstellen;
b.Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die 
bei der Hauslieferung den Verbraucherinnen und Verbrauchern für die 
nicht zurückgegebenen Mehrwegverpackungen für Getränke einen 
Betrag in der Höhe des Pfandes in Rechnung stellen.

Begründung Vgl. Absatz 1.

Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 4

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Das BAFU kann die in einer privaten Branchenorganisation 
zusammengeschlossenen Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen 
und Hersteller von den Pflichten nach Absatz 1 auf Gesuch der 
Branchenorganisation hin befreien, wenn:

a. die Branchenorganisation die gemeinsame Sammlung, Reinigung und 
Wiederverwendung von standardisierten Mehrwegverpackungen für 
Getränke bezweckt;
b. der Branchenorganisation mindestens 10 Händlerinnen und Händlern 
oder Herstellerinnen und Herstellern von Getränken in 
Mehrwegverpackungen angeschlossen sind;
c. die Branchenorganisation über ein öffentlich einsehbares, regelmässig 
aktualisiertes Mitgliederverzeichnis verfügt;
d. die Branchenorganisation dem BAFU jährlich bis zum 31. März ein 
Konzept für die Finanzierung, die Weiterentwicklung und die Information 
der Verbraucherinnen und Verbraucher sowie die Statistik des Vorjahres 
vorlegt; und
e. die Branchenorganisation innerhalb der ersten drei Jahre ihres 
Bestehens nachweislich eine Rücklaufquote der durch ihre Mitglieder in 
Verkehr gebrachten Mehrwegverpackungen von mindestens 60 Prozent 
erreicht und nach fünf Jahren die Rücklaufquote mindestens 80 Prozent 
beträgt.

Begründung Vgl. Absatz 1.



733 / 2947

Titel Art. 18 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Einwegverpackungen aus PET und 
Metall, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die 
Getränke in Einwegverpackungen aus PET oder Metall an 
Endabnehmerinnen und Endabnehmer abgeben und die Entsorgung aller 
von ihnen abgegebenen Verpackungen nicht durch die Mitgliedschaft bei 
einer privaten Branchenorganisation oder durch finanzielle Beiträge an eine 
solche sicherstellen, müssen:

a.solche Einwegverpackungen bei allen Verkaufsstellen auf privatem 
Grund und schweizweit während den gesamten Öffnungszeiten 
zurücknehmen;
b.solche Einwegverpackungen auf eigene Rechnung der stofflichen 
Verwertung zuführen; und
c.in den Verkaufsstellen an gut sichtbarer Stelle deutlich darauf 
hinweisen, dass sie solche Einwegverpackungen zurücknehmen.

Begründung Die Stadt Thun begrüsst die Präzisierung, dass falls eine 
Branchenorganisation die Pflichten ge-mäss Abs. 1 Bst. a.-c. übernimmt, 
die PET-Flaschen und Alu-Dosen bei allen Verkaufsstellen auf Privatgrund 
schweizweit zurückgenommen werden. Es wird darauf hinweisen, dass die 
VRB-Entschädigungen nicht kostendeckend sind. Wenn keine 
Verbesserung zu verzeichnen ist, stellt sich die Frage, ob ein 
Vollobligatorium mit VEG-Pflicht gemäss Art. 32abis USG nicht besser 
geeig-net wäre, um sicherstellen, dass der Sammelaufwand der öffentlichen 
Hand kostendeckend entschädigt wird. 
Antrag: 
a. solche Einwegverpackungen bei allen Verkaufsstellen auf privatem 
Grund und schweizweit während den gesamten Öffnungszeiten 
zurücknehmen;

Titel Art. 18 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Einwegverpackungen aus PET und 
Metall, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Die Verwertungsquote bei Getränkeverpackungen aus Glas, PET und 
Aluminium muss je mindestens 75 Prozent betragen

Begründung Analog zu Verpackungen aus Kunststoff und Getränkekartons schlägt die 
Stadt Thun vor, eine Sammelquote und eine Industrierückführungsquote für 
die Mitteilungspflicht einzuführen. 
Antrag: 
Übernahme der Anforderungen an die Sammelquote und 
Industrierückführungsquote gemäss Artikel 6.
Das BAFU soll prüfen, welche Sammelquote geeignet ist. 
Die Datengrundlagen und Berechnungsarten sind transparent darzustellen. 
Festlegung von Zielwerten für eine Sammelquote und eine 
Industrierückführungsquote (Anteil verwertete Einwegverpackungen im 
Verhältnis zu gesammelter Ware) in einem Anhang dieser Verordnung, 
damit sie rechtsverbindlich sind. 
Die Erstellung einer Vollzugshilfe des BAFU, um sicherzustellen, dass die 
Datengrundlagen und Berechnungsarten transparent und einheitlich 
dargestellt werden.
Den Begriff «Verwertungsquote» ersetzen durch «Sammelquote» (analog 
Kunststoff), auch im Titel des Artikels und in den anderen Absätzen.
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Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Wird die Verwertungsquote nicht erreicht, so kann das UVEK Händlerinnen 
und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller verpflichten:

a.auf Einwegverpackungen aus den betroffenen Materialien ein 
Mindestpfand zu erheben;
b.solche Verpackungen gegen Rückerstattung des Pfandes 
zurückzunehmen; und
c.die zurückgenommenen Verpackungen auf eigene Rechnung der 
Verwertung zuzuführen.

Begründung Antrag: 
Begriff «Verwertungsquote» ersetzen durch «Sammelquote» (analog 
Kunststoff), auch im Titel des Artikels und in den anderen Absätzen.

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Das UVEK kann die Pfandpflicht auf diejenigen Verpackungen 
einschränken, welche die wesentliche Ursache für die ungenügende 
Verwertungsquote bilden. Es kann Ausnahmen von der Pfandpflicht 
festlegen, wenn die Verwertung der Verpackungen auf andere Weise 
sichergestellt ist.

Begründung Antrag: 
Begriff «Verwertungsquote» ersetzen durch «Sammelquote» (analog 
Kunststoff), auch im Titel des Artikels und in den anderen Absätzen.

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Geben Herstellerinnen und Hersteller jährlich mehr als 100 t verwertbare 
Einwegverpackungen aus einem anderen Verpackungsmaterial als Glas, 
PET oder Aluminium ab, so kann das UVEK auch für dieses eine 
Mindestverwertungsquote und Massnahmen nach Absatz 2 festlegen.

Begründung In diesem Artikel gibt es eine Überschneidung mit den Kunststoffen. Daher 
sollten wohl auch die Verpackungen aus Kunststoffen und Getränkekartons 
ausgenommen werden – nicht nur Glas, PET, Alu.
Antrag: 
Den Begriff «Verwertungsquote» ersetzen durch «Sammelquote» (analog 
Kunststoff), auch im Titel des Artikels und in den anderen Absätzen.
Verpackungen aus Kunststoffen und Getränkekartons auch in der Auflistung 
aufnehmen – nicht nur Glas, PET und Alu: … aus einem anderen 
Verpackungsmaterial als Glas, PET, oder Aluminium, Kunststoffen oder 
Getränkekartons ab,…
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Titel Art. 20 Mitteilungspflicht betreffend Getränkeverpackungen

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Herstellerinnen und Hersteller von Getränken müssen dem BAFU nach 
dessen Vorgaben jeweils bis Ende Februar mitteilen:

a.das im Vorjahr für den Inlandverbrauch hergestellte oder eingeführte 
Getränkevolumen, aufgegliedert nach Mehrweg- und 
Einwegverpackungen, nach Verpackungsmaterialien und Getränkearten;
b.das Gewicht der verwertbaren Einwegverpackungen (einschliesslich 
Getränkekartons), die für die im Vorjahr für den Inlandverbrauch 
hergestellten oder eingeführten Getränke verwendet wurden, 
aufgegliedert nach Verpackungsmaterialien und Getränkearten.

Begründung Begründung: 
Die Vorgaben von Art. 20 sind den Vorgaben in Art. 21 und 22 
anzugleichen. Die unterschiedli-chen Verpackungsarten sind gleich zu 
behandeln.
Es kann Verwirrung entstehen, da Getränkeverpackungen auch aus z.B. PE 
hergestellt sein kön-nen. 
Anträge: 
b. das Gewicht der verwertbaren Einwegverpackungen (einschliesslich 
Getränkekartons), die für die im Vorjahr für den Inlandverbrauch 
hergestellten oder eingeführten Getränke ver-wendet wurden, aufgegliedert 
nach Verpackungsmaterialien und Getränkearten;
c. Verpackungen aus Kunststoff aufgelistet nach den verschiedenen 
Polymeren, insbesonde-re PET, PE, PP, PS, PVC.
2 (neu) Das BAFU stellt entsprechende digitale Vorlagen zur Erfüllung der 
Mitteilungspflicht zur Verfügung.
3 (neu) Das BAFU publiziert die Mengen der eingesetzten 
Verpackungsmaterialien in aggre-gierter Form jährlich.
Zudem sollte es keine Überschneidung der Mengenmeldungen geben 
aufgrund des Inhalts der Verpackung.

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 5

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Das BAFU publiziert jährlich die Mengen der eingesetzten 
Verpackungsmaterialien in aggregierter Form.

Begründung --

Titel Art. 22 Rücknahme und Verwertung, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die 
verpflichtet sind, Einwegverpackungen zurückzunehmen (Art. 4 Abs. 1, Art. 
6 Abs. 2, Art. 18 Abs. 1, Art. 19 Abs. 2), müssen dem BAFU jeweils bis 
Ende Februar für das Vorjahr das Gewicht der zurückgenommenen und der 
verwerteten Verpackungen mitteilen. Die Angaben sind nach den 
Verpackungsmaterialien aufzugliedern.

Begründung Abs.2 Wer gewerbsmässig rücknahmepflichtige Einwegverpackungen 
verwertet, zur Verwer-tung einführt oder ausführt, muss dem BAFU für 
jedes Verpackungsmaterial jeweils bis Ende Februar für das Vorjahr das 
Gewicht, die Sammelquote, die Verwertungsquote, die Industrie-
rückführungsquote, die in der Verwertungskette bis zum Ende der 
Abfalleigenschaft nachge-lagerten Verwertungsunternehmungen und die Art 
der Verwertung sowie die hergestellte Menge Rezyklat mitteilen. Kunststoffe 
müssen mindestens nach den Polymeren PET, PE, PP, PS, PVC und 
Getränkeverpackungen aus PET aufgegliedert werden.
Abs. 3 (neu). Das BAFU stellt entsprechende digitale Vorlagen zur Erfüllung 
der Mitteilungs-pflicht zur Verfügung.
Abs. 4 (neu). Das BAFU publiziert jährlich die Mengen der 
zurückgenommenen und verwerte-ten Verpackungsmaterialien sowie die 
Länder, in denen die Verwertung stattfindet, in aggre-gierter Form.
Abs. 5 (neu). Das BAFU publiziert jährlich die Sammelquote, die 
Verwertungsquote und die Industrierückführungsquote gegliedert nach Art 
der Verpackungen. Kunststoffe müssen min-destens nach den Polymeren 
PET, PE, PP, PS, PVC und Getränkeverpackungen aus PET aufge-gliedert 
werden.

Titel Art. 22 Rücknahme und Verwertung, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Wer gewerbsmässig rücknahmepflichtige Einwegverpackungen verwertet, 
zur Verwertung einführt oder ausführt, muss dem BAFU für jedes 
Verpackungsmaterial jeweils bis Ende Februar für das Vorjahr das Gewicht, 
die Verwertungsunternehmung und die Art der Verwertung mitteilen. 
Kunststoffe müssen mindestens nach den Polymeren PET, PE, PP, PS, 
PVC aufgegliedert werden.

Begründung Antrag:
Vgl. Abs. 1

Titel Art. 23 Mitteilung an private Meldestellen, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 23 Mitteilung an private Meldestellen, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 24 Vollzug

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 25 Aufhebung und Änderung bisherigen Rechts

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 26 Übergangsbestimmung

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag

Begründung Die Stadt Thun beantragt, dass Einwegverpackungen aus Kunststoffen und 
Getränkekartons bis zum Inkrafttreten von Artikel 4 am 1. Januar 2028 im 
Siedlungsabfallmonopol verbleiben. Eine Aufhebung des 
Siedlungsabfallmonopols für diese beiden Abfallfraktionen, bevor die VerpV 
in Kraft tritt, würde zu einer Rechtsunsicherheit für Gemeinden und Städte 
führen.
Die Rücknahmepflicht für Herstellerinnen und Hersteller sowie für 
Händlerinnen und Händler ist das Kernstück dieser Verordnung, da sie die 
Sammlung von Kunststoffen den Kantonen, Ge-meinden und Städten 
entzieht und die Verantwortlichkeiten anders festlegt. Durch den Vor-schlag, 
den Artikel später in Kraft zu setzen, werden die Verantwortlichkeiten 
unklar. Zudem haben die Gemeinden und Städte kaum die Möglichkeit, bei 
der Einführung neuer Sammlungen ihre Anforderungen (u. a. Sammlung nur 
auf privatem Grund, Sammlung bei allen Verkaufsstel-len) durchzusetzen.
Für die Gemeinden und Städte ist es wesentlich, dass 
die Rücknahmepflicht nur für Herstellerinnen und Hersteller sowie 
Händlerinnen und Händ-ler gilt;
es keine Sammelpflicht für Gemeinden und Städte gibt; 
die Sammlung bei Rücknahmepflichtigen auf privatem Grund stattfindet;
die Sammlung dieser Fraktionen bei allen Verkaufsstellen erfolgt;
die Gemeinden und Städte entscheiden können, ob sie die Sammlung von 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff anbieten wollen. 
Wenn sie diese Sammlung anbie-ten, müssen sie kostendeckend 
entschädigt werden. 
der Begriff «Branchenorganisation» definiert wird, um Wildwuchs zu 
vermeiden, der dadurch entsteht, dass noch weitere Branchenorganisation 
gegründet werden. 
Antrag: 
streichen

Titel Art. 27 Inkrafttreten

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Gemeinde Köniz

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: In den nicht eigens aufgeführten Artikeln unterstützen wir die
Haltung des SVKI.
Die Gemeinde Köniz ist Mitglied beim Schweizerischen Verband Kommunale 
Infrastruktur SVKI
und engagiert sich aktiv in der nationalen Fachgruppe Abfall und Recycling. In 
diesem Rahmen
steht unser Dienstzweig Abfallbewirtschaftung und Deponie in regelmässigen 
Austausch mit
dem SVKI und anderen Mitgliedern der Fachgruppe. Basierend auf der 
Stellungnahme vom
SVKI erläutern wir nachfolgend die Sicht der Gemeinde auf die geplanten 
Anpassungen der
WEA und deren Auswirkungen.

Anhang: Stellungnahme zur Änderung der Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen VVEA.pdf
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Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme1

Titel Art. 10 Pflicht zur thermischen Behandlung

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Siedlungsabfälle nach Artikel 3 Buchstabe a Ziffern 1–3 und Abfälle 
vergleichbarer Zusammensetzung, Klärschlamm, brennbare Anteile von 
Bauabfällen und andere brennbare Abfälle müssen in geeigneten Anlagen 
thermisch behandelt werden, soweit sie nicht der Wiederverwendung 
zugeführt oder stofflich oder zumindest stofflich-energetisch verwertet 
werden können.

Begründung Wir stimmen der Anpassung von Artikel 10 zu, sind aber der Ansicht, dass 
die WEA (an geeigneter Stelle) den Umgang mit Alttextilien im Kontext von 
thermischer und stofflicher Verwertung sowie Wiederverwendung neu 
regeln muss. Artikel 13 darf nicht ausschließen, dass Alttextilien über Artikel 
10 thermisch verwertet werden können, wenn eine sinnvolle stoffliche 
Verwertung nicht sichergestellt werden kann. Das Deponieren von 
Altkleidern im globalen Süden ist keine stoffliche Verwertung.

Titel Art. 12 Allgemeine Verwertungspflicht nach dem Stand der Technik

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1 Abfälle sind für die Wiederverwendung vorzubereiten oder stofflich zu 
verwerten, wenn dies technisch möglich und wirtschaftlich tragbar ist und 
die Umwelt weniger belastet als:

a.eine andere Entsorgung; oder
b.die Herstellung neuer Produkte.

2 Die Vorbereitung zur Wiederverwendung und die stoffliche Verwertung 
nach Absatz 1 müssen nach dem Stand der Technik erfolgen.
3 Ist eine Vorbereitung zur Wiederverwendung oder eine stoffliche 
Verwertung nach dem Stand der Technik nicht möglich, sind die Abfälle 
vorrangig stofflich-energetisch und dann rein energetisch zu verwerten.

Begründung Wir sind der Ansicht, dass die Abwägung in Absatz 1 breiter gefasst werden 
sollte, sodass die thermische Verwertung von Abfällen zur Gewinnung von 
Energie nicht mit der Entsorgung (Buchstabe a) gleichgesetzt werden muss. 
Das Kriterium „Umweltbelastung“ ist im Kontext der Verwertungskaskade zu 
ungenau.

Über einen zusätzlichen Buchstaben c könnte auch die Energiegewinnung 
durch die thermische Verwertung aufgeführt werden. Dies vor dem 
Hintergrund, dass der Transport bzw. Export von Abfällen zur 
Wiederverwendung im Verhältnis zur energetischen Verwertung relativiert 
werden kann – z. B. sollten Alttextilien aus ökologischer Sicht energetisch 
verwertet anstatt exportiert werden können.
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Titel Art. 14 Abs. 1

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag 1 Biogene Abfälle sind separat zu sammeln und Fremdstoffe sind so früh 
wie möglich auszuschleusen. Biogene Abfälle sind rein stofflich oder durch 
Vergären zu verwerten, sofern:

a.sie sich aufgrund ihrer Eigenschaften, insbesondere ihrer Nährstoff- 
und Schadstoffgehalte, dafür eignen; und
b.die Verwertung nicht durch andere Vorschriften des Bundesrechts 
untersagt ist.

Begründung Eine Pflicht zur Separatsammlung für Speiseresten stellt für Gemeinden 
grosse betriebliche Herausforderungen dar und bedeutet wesentliche 
Anpassungen der bestehenden Infrastruktur. Zudem ist aus der Praxis 
bekannt, dass eine Pflicht zur Fremdstoffausschleusung direkt bei der 
Sammlung technisch nicht lösbar ist. Fremdstoffe sind im Sammelcontainer 
nicht erkennbar, und wenn sie in der Schüttung des Sammelfahrzeugs 
landen, können sie nicht mehr entfernt werden.

Zwar können Kamerasysteme auf den Sammelfahrzeugen eingerichtet 
werden, um Fremdstoffe zu erkennen, doch eine Ausschleusung findet 
dennoch nicht statt. Zudem bilden datenschutzrechtliche Vorgaben 
unüberwindbare Hürden für die Ahndung von Fehlwürfen. Damit sind die 
technischen Lösungen lediglich für Monitoringzwecke geeignet, dienen aber 
nicht der Ausschleusung von Fremdstoffen.

Dies obliegt schlussendlich immer noch dem Verwerter, und je nach 
Verschmutzungsgrad muss die Art der Verwertung angepasst werden. Dies 
steht im Widerspruch zur stofflichen Verwertungspflicht.

Titel Änderung anderer Erlasse: 1. Ordnungsbussenverordnung vom 16. Januar 
2019:

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Anhang 2 Bussenliste 2 Ziff. 9003

Begründung Die Formulierung in der Verordnung ist klar und in sich geschlossen. Im 
Erläuterungsbericht hingegen wird die Abgrenzung von Littering und 
illegaler Entsorgung verwirrlich dargestellt und entspricht nicht den 
etablierten Definitionen aus Sicht der Praxis. Für den Vollzug der 
Bussenpraxis ist es jedoch wichtig, zwischen Littering und illegaler 
Entsorgung zu unterscheiden, und dies müsste im Erläuterungsbericht 
angepasst werden.

Tatsächlich sind für den Vollzug von Abfallbussen weder die Mengen noch 
die Kosten massgebend, sondern die administrativen Zuständigkeiten und 
die personellen Ressourcen. Das Ziel der WEA muss sein, einen 
praxistauglichen Rahmen zu schaffen, um effektiv Bussen aussprechen zu 
können. In diesem Sinne ist mit der Anpassung des DSG die rechtliche 
Grundlage geschaffen, doch die wirkungsvolle Umsetzung in die Praxis ist 
damit noch nicht gesichert.

Die gesetzliche Verankerung von Abfallbussen dient allein nicht der 
Abschreckung und somit nicht der Prävention. Deshalb muss der 
tatsächliche Vollzug zielstrebiger geplant und national konsolidiert werden. 
Gesellschaftliche Probleme können nicht mit föderalistischen Ansätzen 
gelöst werden.

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Ablehnung
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Begründung: In den nicht eigens aufgeführten Artikeln unterstützen wir die
Haltung des SVKI. Analog SVKI:

Aus diesen Gründen lehnen wir die Bestimmungen über die Rücknahme und 
die Entsorgung
von Einweg Kunststoffverpackungen und GetrSnkekartons (Art. 4, 5 und 26) 
ab, solange die
Rahmenbedingungen für die Sammlung und Verwertung dieser 
Abfallfraktionen nicht
genauer und gemäss dem Vorschlag des SVKI auf Verordnungsstufe definiert 
sind.
Wir beantragen zusammen mit dem SVKI folgende Massnahmen auf 
Verordnungsstufe;
- die Definition des Begriffs “Branchenorganisation";
- die Präzisierung der Pflichten der Branchenorganisation;
- die Festlegung der Kriterien für die Anerkennung einer Branchenorganisation 
gemäss
Art. 32a'®^ sowie;
- die Festlegung des Mechanismus der Prüfung der Anforderungen (bzw. 
Anerkennungskriterien)
sowie die Konsequenzen und das Verfahren für den Fall, dass die 
Branchenorganisation
die Ziele (bzw. die Anerkennungskriterien) nicht erreicht;
- eine klare Definition, welche Kosten mit den Gebühren/Beiträgen gedeckt 
werden sollen
(analog Glas);
- die Übernahme unserer Anforderungen gemäss Anhang I.
- Falls die öffentlichen Sammelstellen auch diese Abfallfraktion sammeln, 
müssen sie
kostendeckend entschädigt werden (wie im Vorschlag vom BAFU 
vorgeschrieben).
Das gilt für die Sammlung, Transport, Gebinde, Kommunikation, Ratgeber und 
Sensibilisierung
zur Sammlung.
- Die Organisation darf keine Gewinne erzielen, sie ist als Non-Profit-
Organisation zu
betreiben.
- Die Finanzflüsse müssen transparent dargelegt sein
- Regionale Transporte müssen bei Sammlung durch die Kommunen möglich 
sein
Gemeinde
Köniz
Den Antrag des SVKI unterstützen wir vollumfänglich. Es wird beantragt, die 
Bestimmungen
über die Rücknahme und die Entsorgung von Einwegkunststoffverpackungen 
und Getränkekartons
der VerpV bis zur Festlegung der Kriterien für die Anerkennung einer 
Branchenorganisation
auf Verordnungsstufe gemäss Art. 32a‘®'^ USG auf Eis zu legen

Anhang: [550768114] Stellungnahme zur Totalrevision der Verordnung über Getränkeverpackungen (1).pdf
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Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme2

Titel Art. 1 Gegenstand und Geltungsbereich

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Diese Verordnung regelt:
a.die Anforderungen an das Inverkehrbringen von Verpackungen;
b.die Rücknahme von Verpackungen sowie deren Entsorgung;
c.die Finanzierung der Entsorgung von Verpackungen aus Glas.

Begründung Im Geltungsbereich der Verordnung wird unter Buchstabe b nur die 
Entsorgung aufgeführt. Dies steht im Widerspruch zu den Bestrebungen, 
die Schweizer Kreislaufwirtschaft zu stärken. Die „Verwertung“ gehört 
unseres Erachtens zwingend in den Geltungsbereich. In diesem Sinne ist 
die gesamte Verordnung auf die Anpassung der Definitionen zu prüfen.

Titel Art. 3 Allgemeine Anforderungen an Verpackungen

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die mit 
Ware befüllte Verpackungen abgeben, stellen sicher, dass Verpackungen, 
soweit technisch möglich und wirtschaftlich tragbar:

a. vom Verpackungsvolumen und der Verpackungsmasse her auf das 
Mindestmass begrenzt sind, das zur Gewährleistung der erforderlichen 
Sicherheit und Hygiene der verpackten Ware angemessen ist;
b. bei der Sammlung, Behandlung und dem Recycling nicht zu 
erheblichen technischen Schwierigkeiten oder erheblichen Mehrkosten 
führen; und
c. einen möglichst hohen Anteil an Rezyklaten enthalten.

Begründung Die Gemeinde Köniz stützt die Stellungnahme und die Anträge des SVKI. 
Aus Artikel 3 ist nicht ersichtlich, wie dessen Einhaltung gesichert werden 
soll. Ohne die Nennung einer Zuständigkeit wird dieser sehr wichtige Artikel 
nicht umsetzbar. Er betrifft unter anderem den Import von Waren und muss 
in einem europäischen Kontext betrachtet werden.

Unter Buchstabe b sollten neben den „erheblichen technischen 
Schwierigkeiten und erheblichen Mehrkosten“ zusätzlich der „erhebliche 
Energieaufwand“ erwähnt werden, welcher bei der Verwertung von 
Verpackungen reduziert werden sollte.
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Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die mit 
Ware befüllte Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff an 
Endabnehmerinnen und Endabnehmer abgeben und die Entsorgung aller 
von ihnen abgegebenen Verpackungen nicht durch die Mitgliedschaft bei 
einer privaten Branchenorganisation oder durch finanzielle Beiträge an eine 
solche sicherstellen, müssen:

a. solche Verpackungen bei allen Verkaufsstellen während den 
gesamten Öffnungszeiten zurücknehmen;
b. solche Verpackungen, soweit technisch möglich, der stofflichen 
Verwertung zuführen; und
c. in den Verkaufsstellen an gut sichtbarer Stelle deutlich darauf 
hinzuweisen, dass solche Verpackungen zurückgenommen werden.

Begründung Als Kommune sind wir strikt dagegen, dass im öffentlichen Raum eine 
Sammlung der neuen Fraktion „Einwegverpackungen“ eingeführt wird. Wir 
sind sehr besorgt hinsichtlich der Entwicklungen, die eine generelle 
Rücknahmepflicht für Einwegverpackungen mit sich bringen könnten: 
Sobald die Inverkehrbringung von Verpackungen offiziell mit einer 
Rücknahmepflicht belegt wird, ergibt sich daraus die Legitimation, private 
Abfälle kostenlos über die öffentliche Abfallinfrastruktur zu entsorgen.

Es braucht deshalb ganz gezielte Kommunikationsmassnahmen, um das 
Verständnis und die Kooperationsbereitschaft der Konsumenten und 
Konsumentinnen zu fördern. Ansonsten wird das Verursacherprinzip für 
Abfälle als Basis für die Gebührenfinanzierung komplett ausgehöhlt. Die 
Verordnung muss deshalb die Aufgaben der Branchenorganisation viel 
differenzierter definieren.

Die subsidiäre Rücknahmepflicht für Einwegverpackungen muss auch in der 
Hinsicht weiter definiert werden, dass für die Konsumentinnen und 
Konsumenten durchgängig verständliche und intuitive „Spielregeln“ 
bestehen. Die Schaffung dieser Regeln darf nicht in die Verantwortung der 
Kantone und Kommunen delegiert werden, sondern muss als nationaler 
Auftrag der Branchenorganisation obliegen (siehe Kommentar zu Art. 24).

Unseres Erachtens fehlt im Artikel 4 ein Hinweis, wie die Umsetzung der 
Buchstaben a–c gesichert wird. Tatsächlich zeigt sich am Beispiel von 
Aludosen, dass die Rücknahme in den Verkaufsstellen trotz bestehender 
Branchenorganisation schlecht funktioniert und der Grund dafür die 
mangelnde Entsorgungsinfrastruktur ist. Die steigende Nachfrage nach 
Separatsammlungen hat zur Folge, dass die Städte und Kommunen 
entsprechende Infrastruktur anbieten. Dies darf bei der Ausweitung der 
Rücknahmepflicht auf alle Einwegverpackungen nicht geschehen.
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Titel Art. 5 Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die 
verpflichtet sind, Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff 
zurückzunehmen, und von diesen beauftragte private 
Branchenorganisationen, müssen:

a. alle beteiligten Akteure der Entsorgungskette kostendeckend für 
erbrachte Leistungen entschädigen;
b. sicherstellen, dass die Entsorgungskosten durch verursachergerechte 
Beiträge gedeckt werden; diese Beiträge müssen zweckgebunden sein 
und dürfen nur für die Deckung der Entsorgungskosten verwendet 
werden;
c. sicherstellen, dass der Anteil der Getränkeverpackungen aus PET an 
der gesamten gesammelten Masse 2 Prozent nicht übersteigt;
d. stetig Massnahmen treffen, damit die Sammelquote wie auch die 
Qualität und Reinheit der Sammlung steigt;
e. nicht stofflich verwertbare Verpackungen und Behandlungsreste 
zunächst stofflich-energetisch und dann rein energetisch verwerten.

Begründung Wir begrüssen sehr, dass Buchstabe a der Vorlage bestätigt, dass die 
Akteure der Entsorgungskette kostendeckend entschädigt werden müssen. 
Die Einführung der separaten Sammlung von Kunststoffverpackungen führt 
bei den Gemeinden zu finanziellen Verlusten: Mit dem Wegfall der 
Verpackungen aus dem Kehricht werden die Säcke schwerer und damit die 
Entsorgung teurer. Gleichzeitig verringert sich das Abfallvolumen, und es 
sinken die Anzahl verkaufter Kehrichtsäcke und damit die Einnahmen über 
die Sackgebühr.

Dies hat zur Konsequenz, dass die Kehrichtsackgebühren erhöht werden 
müssen. Dies ist für die Kommunen politisch schwierig umsetzbar.

Bezüglich der Erfüllung der Vorgaben (Absatz 2) haben wir grosse 
Bedenken und sehen sehr viel Administrationsaufwand für alle Beteiligten – 
die Inverkehrbringer, das BAFU, die Kantone und schlussendlich die 
Gemeinden. Dies insbesondere hinsichtlich der sehr grossen zeitlichen 
Verzögerungen, welche durch die Meldepflichten entstehen werden. Ein 
System wirkungsvoll zu justieren, welches nicht zeitnah Resultate oder 
Ergebnisse liefern kann, erachten wir als unrealistisch.

Wir sind stark der Ansicht, dass es zusätzlich zu den Meldepflichten griffige 
Kontrollmassnahmen braucht, damit die Verordnung in der Praxis 
funktionieren kann.
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Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1 Die Verwertungsquote bei rücknahmepflichtigen Getränkekartons muss 
mindestens 70 Prozent betragen, jene bei rücknahmepflichtigen 
Einwegverpackungen aus Kunststoff mindestens 55 Prozent.

Begründung Für eine Verwertungsquote von 70 % und 55 % muss nach heutigen 
Erkenntnissen eine Sammelquote von 100 % erreicht werden. Dies ist nicht 
realistisch. In der Verordnung müssen entsprechend realistische Quoten 
definiert werden.

Die Einführung einer VEG würde die Qualität der Sammlung verschlechtern, 
wenn der Sammelsack kostenlos ist. Es ist anzunehmen, dass auch 
kostenpflichtiger Kehricht in den kostenlosen Sammelsäcken entsorgt 
würde (vgl. Fremdstoffanteil in kostenloser Grünabfuhr).

Die Einführung einer Pfandpflicht ist auf Kunststoffeinwegverpackungen 
nicht umsetzbar. Zu gross ist die Vielfalt an Beschaffenheiten, Arten, 
Formen und Nutzungszwecken der Verpackungen. Wie soll ein Pfand für 
einen Sammelsack voll gemischten Kunststoffabfällen vergütet werden? Wir 
schlagen vor, diesen Absatz zu streichen.

Wenn er beibehalten bliebe, müsste präziser formuliert werden, auf welche 
Verpackungen er sich beziehen würde, wie zum Beispiel Hohlkörper, 
Flaschen und Getränkekartons.

Titel Art. 18 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Einwegverpackungen aus PET und 
Metall, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die 
Getränke in Einwegverpackungen aus PET oder Metall an 
Endabnehmerinnen und Endabnehmer abgeben und die Entsorgung aller 
von ihnen abgegebenen Verpackungen nicht durch die Mitgliedschaft bei 
einer privaten Branchenorganisation oder durch finanzielle Beiträge an eine 
solche sicherstellen, müssen:

a.solche Einwegverpackungen bei allen Verkaufsstellen während den 
gesamten Öffnungszeiten zurücknehmen;
b.solche Einwegverpackungen auf eigene Rechnung der stofflichen 
Verwertung zuführen; und
c.in den Verkaufsstellen an gut sichtbarer Stelle deutlich darauf 
hinweisen, dass sie solche Einwegverpackungen zurücknehmen.

Begründung Artikel 18 Absatz 1 ist im Wortlaut deckungsgleich mit Artikel 4 Absatz 1. 
Wir können nicht nachvollziehen, weshalb Einwegverpackungen aus PET 
und Metall zwar gleich behandelt werden wie Einwegverpackungen aus 
anderen Materialien, dennoch aber in unterschiedlichen Artikeln der 
Verordnung abgehandelt werden. Generell gelten deshalb unsere 
Kommentare zu Artikel 4 auch für Artikel 18.

Die sehr starke Zunahme an in Verkehr gebrachten und gelitterten 
Einwegverpackungen aus Metall/Aluminium nimmt die Gemeinde Köniz 
schon länger mit Besorgnis zur Kenntnis. Dies, weil entsprechende 
Massnahmen seitens der Branchenorganisation ausbleiben. Wie sollen 
deshalb die Kommunen einer Ausweitung der Rücknahmepflicht auf quasi 
alle Abfälle entgegenblicken?

Wir erwarten deshalb, dass im Rahmen der Totalrevision der 
Verpackungsverordnung sowohl eine effiziente als auch praxistaugliche 
Grundlage für die Umsetzung und die Kontrolle von Artikel 18 Buchstaben 
a–c sowie Artikel 4 Buchstaben a–c angestrebt wird und für die 
Präzisierungen die Fachgruppe des SVKI beigezogen wird.
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Titel Art. 20 Mitteilungspflicht betreffend Getränkeverpackungen

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Herstellerinnen und Hersteller von Getränken müssen dem BAFU nach 
dessen Vorgaben jeweils bis Ende Februar mitteilen:

a.das im Vorjahr für den Inlandverbrauch hergestellte oder eingeführte 
Getränkevolumen, aufgegliedert nach Mehrweg- und 
Einwegverpackungen, nach Verpackungsmaterialien und Getränkearten;
b.das Gewicht der verwertbaren Einwegverpackungen (einschliesslich 
Getränkekartons), die für die im Vorjahr für den Inlandverbrauch 
hergestellten oder eingeführten Getränke verwendet wurden, 
aufgegliedert nach Verpackungsmaterialien und Getränkearten.

Begründung In den Artikeln 20 und 21 zeichnen sich Interessenskonflikte ab, welche 
zwischen den Herstellerinnen und den Händlerinnen abzustimmen sind.

Gemäss den Erläuterungen im Bericht soll die Mitteilungspflicht über 
entsprechende elektronische Vorlagen vom BAFU (Absatz 4) möglichst 
einfach gestaltet sein. Hier ist darauf zu achten, dass darunter nicht der 
Detaillierungsgrad der Transparenz leidet.

Wir schliessen uns dem Antrag des SVKI an, dass das BAFU jährlich die 
Menge der eingesetzten Verpackungsmaterialien publiziert und Ergebnisse 
ohne unnötige Zeitverzögerung generiert.

Titel Art. 22 Rücknahme und Verwertung, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die 
verpflichtet sind, Einwegverpackungen zurückzunehmen (Art. 4 Abs. 1, Art. 
6 Abs. 2, Art. 18 Abs. 1, Art. 19 Abs. 2), müssen dem BAFU jeweils bis 
Ende Februar für das Vorjahr das Gewicht der zurückgenommenen und der 
verwerteten Verpackungen mitteilen. Die Angaben sind nach den 
Verpackungsmaterialien aufzugliedern.

Begründung In diesem Artikel werden Rücknahme und Verwertung quasi gleichgesetzt. 
Dies ist fachlich nicht korrekt, insbesondere da die involvierten Akteure 
(„Verkäufer ist nicht Verwerter“) weder in Verbindung stehen noch gleiche 
Ziele und Wirkungsbereiche haben.

Dies erachten wir hinsichtlich der Mitteilungspflicht als kritisch, da es sich 
um abgegrenzte Systeme handelt (wer Material verkauft und zurücknimmt, 
verwertet es nicht). Es gibt sehr viele Schnittstellen und keinen einheitlichen 
Prozess. Daraus ist ein sehr grosser Aufwand für die Beschaffung von 
Daten zu erwarten, welche das BAFU koordinieren und auswerten muss.

Dass die Auswirkungen auf den Bund im erläuternden Bericht generell als 
gering eingestuft werden, erstaunt uns sehr. Wir schätzen die 
Mitteilungspflicht und die entsprechende Auswertung der Daten als sehr 
wichtige, aufwändige und wiederkehrende Aufgabe ein.

Titel Art. 24 Vollzug

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Die Kantone vollziehen diese Verordnung, soweit der Vollzug nicht einer 
Bundesbehörde übertragen ist.

Begründung Um zeitgemässe Lösungsansätze im Sinne der Kreislaufwirtschaft zu 
schaffen, braucht es eine national einheitliche Herangehensweise. Wir sind 
der Ansicht, dass möglichst viele Rahmenbedingungen auf Bundesebene 
geregelt werden müssen. Der Umgang mit Abfällen, die 
Sammelinfrastruktur und die Entsorgungsprozesse sollen einheitlich 
geregelt sein– um Kreisläufe zu schliessen, dürfen Kantonsgrenzen nicht 
limitierende Faktoren sein (gutes Beispiel:SBBSeparatsammlung in den 
Bahnhöfen).
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Titel Art. 26 Übergangsbestimmung

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Bis zum Inkrafttreten von Artikel 4 am 1. Januar 2028 dürfen Händlerinnen 
und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die mit Ware befüllte 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff in Verkehr 
bringen, diese Verpackungen aus den Siedlungsabfällen nach Artikel 3 
Buchstabe a Ziffern 1-3 der Abfallverordnung vom 4. Dezember 2015 
freiwillig zurücknehmen, wenn sie:

a. solche Verpackungen, soweit technisch möglich, der stofflichen 
Verwertung zuführen;
b. das BAFU sowie die betroffenen kantonalen und kommunalen 
Behörden über ihre Tätigkeit laufend informieren; und
c. in den Verkaufsstellen an gut sichtbarer Stelle deutlich darauf 
hinzuweisen, dass solche Verpackungen zurückgenommen werden.

Begründung Wir beantragen, dass Einwegverpackungen aus Kunststoffen und 
Getränkekartons bis zum Inkrafttreten von Artikel 4 und bis eine 
Branchenorganisation gebildet ist, im Siedlungsabfallmonopol verbleiben.

Eine Aufhebung des Siedlungsabfallmonopols für einzelne Abfallfraktionen, 
bevor die VerpV in Kraft tritt, würde zu einer Rechtsunsicherheit für 
Gemeinden und Städte führen.

Die Rücknahmepflicht für Herstellerinnen und Hersteller sowie Händlerinnen 
und Händler ist das Kernstück dieser Verordnung. Indem sie damit den 
Kantonen, Gemeinden und Städten die Sammlung von Kunststoffen 
entzieht, müssen dafür grundlegende Verantwortlichkeiten neu festgelegt 
und in Kraft gesetzt sein.
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Ziegelindustrie Schweiz

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Ablehnung

Begründung: siehe STN zu VerpV

Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme1

Titel Art. 12 Allgemeine Verwertungspflicht nach dem Stand der Technik

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1 Abfälle sind für die Wiederverwendung vorzubereiten oder stofflich zu 
verwerten, wenn dies technisch möglich und wirtschaftlich tragbar und dies 
aufgrund der Anforderun-gen und Eigenschaften des Endprodukts möglich 
ist und die Umwelt weniger belastet als:

a.eine andere Entsorgung; oder
b.die Herstellung neuer Produkte.

2 Die Vorbereitung zur Wiederverwendung und die stoffliche Verwertung 
nach Absatz 1 müssen nach dem Stand der Technik erfolgen, sofern dies 
wirtschaftlich tragbar und aufgrund der Anforderungen und Eigenschaften 
des Endproduktes möglich ist.

3 Ist eine Vorbereitung zur Wiederverwendung oder eine stoffliche 
Verwertung nach dem Stand der Technik, weil dies wirtschaftlich nicht 
tragbar oder aufgrund der Anforderungen und Eigenschaften des 
Endproduktes nicht möglich, sind die Abfälle vorrangig stofflich-energetisch 
und dann rein energetisch zu verwerten.

Begründung Gemäss dem Stand der Technik ist es bereits heute möglich, sortenrein 
rückgebaute und gemahlene Tondachziegel bei der Produktion neuer 
Backsteine – je nach Einsatz-gebiet – bis zu einem Anteil von rund 30 
Prozent dem Endprodukt beizumischen und die rückgebauten 
Tondachziegel somit stofflich zu verwerten. 

Bei Mischabbruch mit einem hohen Anteil an Tonbaustoffen ist eine 
derartige stoffliche Verwertung derzeit jedoch weder technisch sinnvoll 
realisierbar noch wirtschaftlich trag-bar. Zudem ist bei der Herstellung von 
Tondachziegeln die Zugabe von gemahlenem, sortenrein rückgebautem 
Material aufgrund der hohen Anforderungen an das Endpro-dukt und 
dessen Eigenschaften – wie sie sich aus den Schweizer Baunormen sowie 
den anspruchsvollen klimatischen Bedingungen (z. B. Frostbeständigkeit) 
ergeben – nicht möglich.

Mit den beantragten Änderungen soll verhindert werden, dass 
Bestimmungen der VVEA falsch interpretiert werden. Dadurch wird 
ausgeschlossen, dass Unternehmen verpflich-tet werden, ökonomisch oder 
technisch nicht sinnvolle Verwertungsprozesse bezie-hungsweise 
Recyclingprodukte zu entwickeln und herzustellen.

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Ablehnung

Begründung: Ziegelindustrie Schweiz lehnt den Entwurf der Verpackungsverordnung (E-
VerpV) in vorliegender Form beziehungsweise die Erweiterung des 
Geltungsbe-reichs auf den B2B-Bereich – insbesondere auf die Bauwirtschaft 
– ab. Die Vor-lage ist aus der Perspektive des Konsumbereichs (B2C) 
konzipiert und ohne grundlegende Anpassungen nicht auf den industriellen 
B2B-Bereich – insbeson-dere auf die Praxis in der Bauwirtschaft – anwendbar. 
Die spezifischen Rahmen-bedingungen sowie die etablierten, aus 
ökonomischer wie auch ökologischer Sicht sinnvollen Abläufe in der 
Bauwirtschaft werden unzureichend berücksich-tigt. Eine Gleichbehandlung mit 
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dem Konsumbereich ist technisch kaum umsetz-bar, ökonomisch nicht sinnvoll 
und potenziell sogar ökologisch kontraproduktiv.
Im Zusammenhang mit der Abfallverordnung (VVEA) beantragt Ziegelindustrie 
Schweiz ergänzend eine Präzisierung, um Fehlinterpretationen zu vermeiden, 
die zu nicht realisierbaren oder unwirtschaftlichen Verwertungsanforderungen 
füh-ren könnten.

Beantragtes Vorgehen
Ziegelindustrie Schweiz beantragt, den industriellen B2B-Bereich – 
insbesondere die Bauwirtschaft und die Baustoffhersteller – vorerst von den 
Regelungen der Verpa-ckungsverordnung (E-VerpV) auszunehmen. Erst in 
einem zweiten Schritt sollte unter Einbezug der betroffenen Branchen eine 
spezifische und auf die etablierten industriel-len Liefer- und 
Entsorgungsstrukturen abgestimmte Regelung erarbeitet werden.

Aktuelle Praxis in der Baustoffindustrie
Fertige Ziegeleiprodukte werden in der Regel palettiert und mit Schrumpffolie 
oder Kunststoffgebinden transportfähig und sicher verpackt. Der Vertrieb 
erfolgt direkt oder über Zwischenhändler von den Produktionsstätten bis zu 
den Baustellen im Hochbau. Bereits heute nehmen Transporteure bei der 
Anlieferung vorhandenes Verpackungs-material in entsprechenden Recycling-
Säcken – unabhängig vom ursprünglichen Inver-kehrbringer – kostenlos 
zurück und entsorgen es fachgerecht beziehungsweise führen es dem 
Recyclingkreislauf wieder zu.
Dieses etablierte System vermeidet Leerfahrten und gewährleistet eine 
effiziente Ent-sorgung und Wiederverwertung. Eine separate Rücknahme der 
eigenen Verpackungen wäre aufgrund der zeitlichen Differenz zwischen 
Lieferung und Verwendung weder ökonomisch effizient noch ökologisch 
sinnvoll. Das in der Verordnung vorgesehene Rücknahmesystem ist daher für 
den B2B-Bereich praxisfremd und nicht umsetzbar.

Ungeeignete Gleichbehandlung von B2C und B2B
Die vorgeschlagenen Regelungen orientieren sich zu stark am 
Konsumgüterbereich und lassen sich auf die industriellen Lieferketten der 
Bauwirtschaft nicht übertragen. Auf Baustellen arbeiten zahlreiche 
Unternehmen mit verschiedenen Lieferanten gleich-zeitig; 
Verpackungsmaterial fällt gemischt und zeitlich verzögert an und kann nicht 
ein-deutig einem einzelnen Hersteller zugeordnet werden. Eine Pflicht zur 
getrennten Sammlung und Rückführung würde erheblichen logistischen und 
administrativen Auf-wand verursachen, ohne einen ökologischen Mehrwert zu 
schaffen.

Zudem würde eine solche Gleichbehandlung bestehende und funktionierende 
Rück-nahmestrukturen gefährden und zu unnötiger Bürokratie führen. Die 
vorgesehene sub-sidiäre Sammel- und Rücknahmepflicht gemäss Art. 4 E-
VerpV ist daher für den B2B-Bereich nicht praktikabel, weshalb dieser vom 
Geltungsbereich der Verordnung ausge-nommen werden sollte, bis eine 
tragfähige und praxistaugliche Lösung erarbeitet wurde.
Wettbewerbsverzerrungen, Kenngrössen und Umsetzbarkeit
Der Entwurf benachteiligt inländische Hersteller gegenüber ausländischen 
Anbietern, da letztere von Rücknahme- und Entsorgungspflichten faktisch 
ausgenommen bleiben. Verpackungen von importierten Waren fallen in der 
Schweiz als Abfall an, ohne dass Importeure von der Finanzierung über 
Rücknahmesysteme oder Branchenlösungen er-fasst würden. Damit entstehen 
Wettbewerbsnachteile für Schweizer Unternehmen, die die Entsorgungskosten 
allein tragen müssten.
Zudem ist der vorgesehene Ansatz, den Umsatz eines Unternehmens als 
Kenngrösse für die Pflichten im Rahmen der Verordnung heranzuziehen, nicht 
sachgerecht. Der Umsatz sagt weder etwas über die tatsächlich anfallenden 
Verpackungsmengen noch über die Grösse des Betriebs aus. So können 
grosse Mengen an Produkten mit nur wenigen Mitarbeitenden und geringem 
Verpackungsaufwand umgesetzt werden. Um-satz und Verpackungsmenge 
stehen somit in keinem direkten Zusammenhang. Für eine faire und 
verursachergerechte Regelung sollten daher abfall- oder verpackungs-
bezogene Kenngrössen herangezogen werden.
Melde-, Quoten- und Rücknahmepflichten sind zudem auf internationale 
Lieferketten nicht übertragbar. Im B2B-Bereich sollten daher 
verursachergerechte und praktikable Lösungen vorgesehen werden, die 
bestehende Systeme nicht schwächen und eine Gleichbehandlung im 
internationalen Wettbewerb sicherstellen.

Anhang: 251016_Verordnungspaket-Umwelt_Frühling-2026.pdf
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Vetrum

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Dans la mesure où nombre des dispositions commentées sont de nature 
programmatique ou portent sur des enjeux de définition, il convient de prendre 
toute la mesure de la récente révision de la Loi sur la Protection de 
l'Environnement (LPE), notamment sur les enjeux de (préparation à la) 
réutilisation. Cela afin de distinguer en particulier des activités similaires 
(réparer p. ex.) qui pourront à l'avenir s'inscrire soit dans la limitation des 
déchets soit dans leur valorisation. Pour éviter des confusions qui seraient 
néfastes et contraires aux objectifs du Parlement, plusieurs précisions sont 
donc apportées afin d'améliorer la définition et la démarcation entre les 
différentes notions définies. 

Par ailleurs, des ajouts sont proposés afin d'enfin donner de la substance aux 
dispositions existantes dans la LPE sur la limitation des déchets (art. 30a et 
art. 35i LPE). Il s'agit notamment de définir en quoi consiste la limitation, puis 
d'ouvrir la voie à cette limitation s'agissant de produits à usage unique. 
Considérant les dispositions en vigueur à ce titre dans plusieurs pays parmi les 
principaux partenaires commerciaux de la Suisse, cette évolution doit être 
considérée comme un premier pas relativement aisé pour la Suisse.

Art. 11, éléments manquants. 
•Al. 1 : « L'OFEV et les cantons encouragent la limitation des déchets, y 
compris par la réutilisation et la prolongation de la durée de vie des objets et 
leurs composants, au moyen de mesures appropriées, notamment de 
sensibilisation et d'information de la population et des entreprises. Ils 
collaborent pour ce faire avec les organisations économiques et de la société 
civile concernées. »
•Al. 2 : « (…) de manière à ce que soit produit le moins possible des déchets et 
que ces derniers contiennent le moins possible de substances dangereuses 
pour l'environnement et la santé humaine. »
•Ajouter al. 3 : « L'OFEV édicte et met à jour régulièrement par voie 
d'ordonnance départementale une liste de produits en plastique à usage 
unique dont la mise sur le marché est interdite. Cette liste se base sur les 
dispositions en vigueur des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. 
». 

-Al. 1 : Bien que les dispositions sur la limitation des déchets n'aient pas été 
directement modifiées par la récente révision de la LPE, la notion de 
(préparation à la) réutilisation impose de clarifier que la réutilisation entre bien 
dans le champ de la limitation de déchets (tandis que la préparation à la 
réutilisation concerne la valorisation des déchets). 
-Al. 2 : L'ajout de la dimension de santé humaine reprend ici la définition de la 
limitation proposée à l'art. 3, let. s. ci-dessus. 
-Al. 3 : Cet ajout se base sur l'art. 30a LPE ainsi que sur le nouvel art. 35i LPE. 
Il propose de reprendre les interdictions de mise sur le marché en vigueur 
notamment dans les pays de l'UE à la suite de la Directive relative à la 
réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement 
(EU 2019/904). Il vise certains produits en plastique à usage unique et de 
courte durée dont les avantages liés à l'usage ne justifient pas les atteintes à 
l'environnement que cet usage entraîne. L'OFEV est donc ici chargée d'édicter 
une liste de tels produits en prenant en compte différents critères (p. ex. durée 
de l'usage, avantages liés à l'usage par rapport à l'atteinte à l'environnement et 
à la santé humaine, disponibilité d'alternatives sur le marché, dispositions des 
principaux partenaires commerciaux de la Suisse).

Anhang: Vetrum AG_Revision_OLED_Oem.pdf
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Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme1

Titel Art. 3 Bst. n.-r

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag n.Wiederverwendung: Verfahren, bei dem Gegenstände und deren 
Bestandteile, die keine Abfälle sind oder ihre Abfalleigenschaft nach dem 
Durchlaufen eines Verwertungsverfahrens verloren haben, wieder für 
denselben oder einen vergleichbaren Zweck eingesetzt werden, für den sie 
ursprünglich bestimmt waren;

o.Vorbereitung zur Wiederverwendung: Verwertungsverfahren, bei dem 
Abfälle durch Behandlungsschritte wie Prüfung, Reinigung, Reparatur so 
aufbereitet werden, dass sie wiederverwendet werden können;
p.Stoffliche Verwertung: Verwertungsverfahren, bei dem die stofflichen 
Eigenschaften von Abfällen genutzt werden, indem die Abfälle so 
behandelt werden, dass sie als Sekundärrohstoffe wieder eingesetzt 
werden können;
q.Stofflich-energetische Verwertung: Verwertungsverfahren, bei dem 
Abfälle gleichzeitig sowohl stofflich als auch energetisch verwertet 
werden;
r.Energetische Verwertung: Verwertungsverfahren, bei dem Abfälle im 
Rahmen ihrer Entsorgung als Energiequelle genutzt werden.

Begründung -Let. n. : La définition de la préparation à la réutilisation inscrit cette 
stratégie dans la valorisation des déchets (toute opération de valorisation 
des déchets…). Il faut donc de manière symétrique indiquer que la 
réutilisation s'inscrit dans la limitation des déchets. Il faut aussi supprimer la 
mention de « après avoir subi une opération de valorisation ». En effet, cet 
élément apporte plus de confusion que de clarté en renvoyant à la 
valorisation en général, sans autre précision, et alors que la réutilisation 
s'inscrit ici dans la famille des stratégies de limitation et non de valorisation 
des déchets.
-Let. o. : La formulation existante (rendre des déchets à nouveau utilisables) 
est problématique. Ce n'est pas en qualité de déchet qu'un objet est rendu à 
nouveau utilisable, mais plutôt les propriétés fonctionnelles de l'objet 
devenu pour un temps un déchet. Cette proposition est alignée avec le droit 
de l'UE (Directive 2008/98/CE).
-Let. p. : Le terme « réemployé » crée de la confusion par rapport aux 
notions de (préparation à la) réutilisation. On propose donc une formulation 
plus proche de celle de l'UE (Directive 2008/98/CE).
-Ajouter let. s. : Alors que le « L » dans OLED désigne la limitation des 
déchets, les éléments à ce sujet sont très peu présents dans l'ordonnance. 
Il faut donc définir ce terme sur la base de la notion de prévention définie 
par l'UE. La proposition est adaptée de la formulation de la Directive 2008
/98/CE relative aux déchets de l'UE et de la Convention de Bâle, art. 4 al. 2 
let. a. et c. Cette proposition permet de couvrir en partie les nouvelles 
dispositions de l'art. 35i LPE (ecodesign).
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Titel Art. 12 Allgemeine Verwertungspflicht nach dem Stand der Technik

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag 1 Abfälle sind für die Wiederverwendung vorzubereiten oder stofflich zu 
verwerten, wenn dies technisch möglich und wirtschaftlich tragbar ist und 
die Umwelt weniger belastet als:

a.eine andere Entsorgung; oder
b.die Herstellung neuer Produkte.

2 Die Vorbereitung zur Wiederverwendung und die stoffliche Verwertung 
nach Absatz 1 müssen nach dem Stand der Technik erfolgen.
3 Ist eine Vorbereitung zur Wiederverwendung oder eine stoffliche 
Verwertung nach dem Stand der Technik nicht möglich, sind die Abfälle 
vorrangig stofflich-energetisch und dann rein energetisch zu verwerten.

Begründung •Modifier le titre : « Obligation générale de préparer à la réutilisation et de 
valoriser selon l'état de la technique. »

-Nous proposons de modifier le titre de l'art. 12 pour l'aligner avec l'art. 30d 
LPE et le contenu proposé dans la suite de l'article. 
-L'ajout de l'art. 1bis vise à permettre la mise en œuvre de stratégies de 
préparation à la réutilisation en Suisse, sans quoi cette stratégie risque de 
rester lettre morte. 
-L'ajout de l'art. 1ter vise à renforcer la hiérarchie entre préparation à la 
réutilisation et recyclage ou valorisation matière, au travers de l'évaluation 
régulière des stratégies plus ou moins respectueuses de l'environnement.
-L'ajout de cet article permet de supprimer l'obligation d'autorisation 
cantonale pour les entreprises d'élimination et leurs sites d'exploitation. 
Cela afin de soulager les services cantonaux concernés, et afin de 
distinguer les installations d'élimination des installations de préparation à la 
réutilisation.

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: L'actuelle révision de l'OEB s'inspire des développements en cours au sein de 
l'UE, mais ne retient pour l'instant que les éléments liés à la valorisation 
matière. Dès lors, elle laisse de côté, ou n'intègre que très partiellement, les 
aspects relatifs à la limitation des emballages et au soutien à la réutilisation.

Or, limiter la quantité d'emballages mis sur le marché, et donc la quantité de 
déchets générés, constitue un levier essentiel pour réduire les impacts 
environnementaux ainsi que les coûts liés à leur gestion.

Comme l'indique le rapport explicatif, il est important pour la Suisse de 
s'aligner sur la législation européenne. Cette révision de l'OEB représente ainsi 
une opportunité stratégique pour se rapprocher des dispositions en vigueur 
dans l'UE, lesquelles incluent également des mesures en faveur de la 
prévention des déchets et de la promotion de la réutilisation. Une telle 
orientation permettrait d'éviter une nouvelle procédure de révision dans un 
avenir proche, avec les coûts que celle-ci impliquerait.

Le rapport explicatif mentionne que des ateliers réunissant des représentants 
d'associations professionnelles, de branches économiques ainsi que de 
grandes entreprises ont été organisés pour valider le projet de révision. Nous 
regrettons toutefois que ces ateliers n'aient pas inclus de représentants de la 
société civile ni d'acteurs plus innovants du secteur, tels que les opérateurs de 
systèmes de réutilisation, afin de recueillir également leurs points de vue en 
amont du processus.

Si l'objectif de regrouper les différentes catégories d'emballages au sein d'une 
ordonnance unique peut être salué, nous estimons que, sans les adaptations 
que nous proposons concernant la limitation des déchets et la réutilisation, 
cette révision risque d'être immédiatement obsolète face aux évolutions en 
cours chez nos principaux partenaires commerciaux.

Anhang: Vetrum AG_Revision_OLED_Oem.pdf
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Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme2

Titel Art. 2 Begriffe

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag In dieser Verordnung bedeuten:
a. Verpackungen und Verpackungsbestandteile: aus beliebigen 
Materialien hergestellte Produkte zur Aufnahme, zum Schutz, zur 
Handhabung, zur Lieferung oder Darbietung von Waren;
b. Mehrwegverpackungen: Verpackungen, die zur Wiederverwendung 
vorgesehen sind;
c. Einwegverpackungen: Verpackungen, die zur einmaligen Verwendung 
vorgesehen sind;
d. Getränkeverpackungen: Verpackungen für flüssige Lebensmittel, die 
zum Trinken bestimmt sind;
e. Getränkekartons: Getränkeverpackungen, die mehrheitlich aus Karton 
und zu geringen Anteilen aus Kunststoff bestehen und teilweise 
Aluminium beinhalten können;
f. Verpackungen aus Kunststoff: alle Verpackungen aus einem oder 
mehreren Kunststoff-Polymeren; ausgenommen sind 
Getränkeverpackungen aus Polyethylenterephthalat (PET);
g. Serviceverpackungen: Verpackungen, die für die Befüllung in der 
Verkaufsstelle vorgesehen sind, sofern sie eine Verpackungsfunktion 
erfüllen;
h. stoffliche Verwertung: die Herstellung neuer Verpackungen oder 
anderer Produkte aus gebrauchten Verpackungen (Recycling);
i. Rezyklate: Materialien, die durch Recyclingverfahren gewonnen 
wurden und Primärrohstoffe ersetzen;
j. Verwertungsquote: der prozentuale Anteil der während eines 
Kalenderjahres zu Rezyklaten verwerteten Verpackungen am gesamten 
für die Verwendung im Inland abgegebenen Gewicht der Verpackungen 
aus dem verwendeten Material;
k. Behandlungsreste: Materialien aus der Behandlung von separat 
gesammelten Abfällen, welche nicht stofflich verwertet werden können;
l. Verbraucherinnen und Verbraucher: natürliche Personen, die zu 
Zwecken handeln, die ausserhalb ihrer gewerblichen, geschäftlichen 
oder beruflichen Tätigkeiten liegen;
m. Endabnehmerinnen und Endabnehmer: Verbraucherinnen und 
Verbraucher sowie alle natürlichen oder juristischen Personen mit 
Wohnsitz oder Niederlassung in der Schweiz, die ein Produkt im 
Rahmen ihrer gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit nutzen und dieses 
in der an sie gelieferten Form nicht erneut in Verkehr bringen;
n. Herstellerinnen und Hersteller: natürliche oder juristische Personen, 
die Produkte und Bestandteile beruflich oder gewerblich herstellen oder 
zur gewerblichen Abgabe einführen;
o. Händlerinnen und Händler: natürliche oder juristische Personen, die 
Produkte und Bestandteile in der Schweiz beziehen und sie gewerblich 
abgeben;
p. Stand der Technik: der aktuelle Entwicklungsstand von Verfahren, 
Einrichtungen und Betriebsweisen, der:
1. bei vergleichbaren Anlagen oder Tätigkeiten im In- oder Ausland 
erfolgreich erprobt ist oder bei Versuchen erfolgreich eingesetzt wurde 
und nach den Regeln der Technik auf andere Anlagen oder Tätigkeiten 
übertragen werden kann, und
2. für einen mittleren und wirtschaftlich gesunden Betrieb der 
betreffenden Branche wirtschaftlich tragbar ist.
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Begründung -Let. a. : définir les emballages comme « articles qui protègent des produits 
» permet de s'aligner avec le droit européen (Règlement 2025/40, PPWR) 
et de mieux exprimer la nature secondaire des emballages par rapport aux 
produits. Par ailleurs, la définition européenne utilise le terme « 
manipulation » à la place de « manutention » et nous proposons de 
reprendre ce terme également. 
-Let. b. : Le rapport explicatif concernant la modification de l'OLED 
mentionne que les expressions « faire l'objet d'une réutilisation » ou « 
préparation à la réutilisation » sont synonymes, mais il n'est pas mentionné 
la notion de « destiné à la réutilisation ». Pour une meilleure cohérence 
avec la LPE et l'OLED, il faut donc définir ici les emballages réutilisables 
comme « tout emballage destiné à faire l'objet d'une préparation à la 
réutilisation ».
-Ajout de la let. q. pour définir les systèmes de réutilisation. Ce terme, repris 
du droit européen (Règlement 2025/40), est nécessaire non seulement 
parce qu'il sera utilisé dans la présente ordonnance, mais aussi pour 
souligner que les activités de réutilisation doivent s'inscrire dans des 
systèmes comportant une structure organisationnelle, des flux financiers, 
des mécanismes d'incitation, etc.
-Ajout de la let. r., reprenant la définition du taux de récupération figurant 
dans le rapport explicatif relatif à la révision de la présente ordonnance. Le 
terme « standard » a par ailleurs été supprimé, car la réutilisation des 
emballages, et leur récupération subséquente peuvent également 
concerner des emballages non standardisés. Il est important d'insérer cette 
définition, étant donné que le terme est utilisé ci-après dans l'ordonnance.
-Ajout de la let. s., qui définit le taux de réutilisation, lequel est repris dans 
un nouvel article 19bis, selon une logique analogue à celle appliquée aux 
taux de recyclage, en vue de permettre la fixation d'objectifs contraignants 
en matière de réutilisation. Contrairement au « taux de récupération », ce 
taux ne prend en compte que les emballages effectivement réutilisés, c'est-
à-dire remis sur le marché à l'issue des processus de la réutilisation.
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Titel Art. 3 Allgemeine Anforderungen an Verpackungen

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die mit 
Ware befüllte Verpackungen abgeben, stellen sicher, dass Verpackungen, 
soweit technisch möglich und wirtschaftlich tragbar:

a. vom Verpackungsvolumen und der Verpackungsmasse her auf das 
Mindestmass begrenzt sind, das zur Gewährleistung der erforderlichen 
Sicherheit und Hygiene der verpackten Ware angemessen ist;
b. bei der Sammlung, Behandlung und dem Recycling nicht zu 
erheblichen technischen Schwierigkeiten oder erheblichen Mehrkosten 
führen; und
c. einen möglichst hohen Anteil an Rezyklaten enthalten.

Begründung -L'ajout de « limiter la quantité de déchets d'emballages produits » permet 
d'inscrire le principe de réduction des déchets d'emballages dans 
l'ordonnance, s'alignant ainsi avec les objectifs fixés par les principaux 
partenaires commerciaux de la Suisse, et en cohérence avec l'art. 32aocties 
LPE ainsi qu'avec l'art. 30 LPE (« La production de déchets doit être limitée 
dans la mesure du possible. »). Cela est également en accord avec l'art. 43 
du PPWR (Règlement 2025/40) au niveau de l'UE, qui fixe des objectifs 
progressifs de réduction des déchets d'emballages (« Prévention des 
déchets : Chaque État membre réduit la quantité de déchets d'emballages 
produits par habitant (…) »). Cette proposition permet donc de s'aligner 
avec la révision de la LPE et le droit européen, tout en laissant la liberté aux 
acteurs économiques de s'organiser pour mettre en œuvre ce principe. Par 
ailleurs, la notion des emballages "pleins" est supprimée, car les fabricants 
d'emballages vides ont également une responsabilité en matière 
d'écoconception des emballages qu'ils produisent.
-La mention « ni de coûts supplémentaires importants » dans la let. b. de 
l'art. 3 n'est pas nécessaire, étant donné que l'introduction mentionne déjà « 
économiquement supportable » et que la mise en place de systèmes 
innovants (tels que les systèmes de réutilisation) implique souvent des 
investissements initiaux importants (et donc des coûts supplémentaires). 
Cette mention risquerait donc de limiter la mise en place de systèmes de 
réutilisation, pourtant cohérents avec les objectifs de limitation et de 
réduction des déchets.
-L'ajout de la let. d. permet de s'aligner sur le droit européen (Règlement 
2025/40, PPWR) et de garantir que les emballages soient sûrs, tant pour 
l'environnement que pour la santé humaine. Cet aspect est fondamental, 
compte tenu des impacts significatifs causés par les emballages, en 
particulier les emballages plastiques. L'insertion de cette disposition permet 
d'appliquer le principe de précaution, afin d'éviter des conséquences 
indésirables et des charges futures pour la société. Cette formulation est 
également cohérente avec l'art. 35i LPE, qui précise que le Conseil fédéral 
peut définir des exigences relatives aux emballages en fonction de leurs 
nuisances pour l'environnement (al. 1), tout en tenant compte des 
dispositions adoptées par les principaux partenaires commerciaux (al. 2).
Nous suggérons de compléter en précisant la nécessité de ‘minimiser 
l'exposition aux microplastiques et aux dangers présentés par certains 
groupes de substances'. Une telle formulation se fonde sur une approche 
basée sur le danger (hazard-based) plutôt que sur le risque, pour évaluer la 
dangerosité de certains emballages et surtout de certains groupes de 
substances (produits chimiques) présents dans les emballages. Cette 
approche est préconisée dans la littérature scientifique (Monclús, L.; Arp, H. 
P. H.; Groh, K. J.; Faltynkova, A.; Løseth, M. E.; Muncke, J.; Wang, Z.; 
Wolf, R.; Zimmermann, L.; Wagner, M. (2025) Mapping the chemical 
complexity of plastics, Nature, 643, 349-355, doi:10.1038/s41586-025-
09184-8). Elle permet une concrétisation efficace du principe de précaution, 
basée sur la connaissance des propriétés intrinsèques des emballages et 
des substances qui les composent, sans passer par des études longues et 
coûteuses (souvent à charge de la société), visant à établir un lien de cause 
à effet entre emballage, contexte particulier, et les effets néfastes sur la 
santé humaine ou l'environnement. 
-Ajout de l'art. 3bis : L'état de la technique en matière de fabrication des 
emballages et de leur gestion en fin de vie évolue rapidement. Les analyses 
comparatives entre différents types d'emballages et de systèmes de 
traitement nécessitent des investissements importants. Afin d'orienter les 
acteurs économiques vers des choix respectueux des ressources, et ainsi 
les soutenir dans la mise en œuvre de la LPE et de l'OLED, l'OFEV devrait 
se charger de développer des études comparatives permettant d'évaluer 
scientifiquement les alternatives les plus adaptées.
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Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die mit 
Ware befüllte Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff an 
Endabnehmerinnen und Endabnehmer abgeben und die Entsorgung aller 
von ihnen abgegebenen Verpackungen nicht durch die Mitgliedschaft bei 
einer privaten Branchenorganisation oder durch finanzielle Beiträge an eine 
solche sicherstellen, müssen:

a. solche Verpackungen bei allen Verkaufsstellen während den 
gesamten Öffnungszeiten zurücknehmen;
b. solche Verpackungen, soweit technisch möglich, der stofflichen 
Verwertung zuführen; und
c. in den Verkaufsstellen an gut sichtbarer Stelle deutlich darauf 
hinzuweisen, dass solche Verpackungen zurückgenommen werden.

Begründung -Le rapport indique que l'on renonce à prescrire une reprise gratuite sur la 
base de la situation actuelle (sacs payants). C'est une décision 
problématique à de nombreux égards, probablement liée aux acteurs 
consultés préalablement au développement de ce projet d'ordonnance. 
Cette option contrevient selon nous au principe de causalité mentionné 
dans le présent projet (art. 5, al. 1, let. a. et b.) car les auteurs de la 
nuisance sont ici clairement les producteurs et les commerçants. Dès lors, 
soit un commerçant ou un fabricant est affilié à une organisation de branche 
privée et lui verse une contribution qui sera utilisée pour couvrir les coûts 
(TEA ou CAR), soit il ne l'est pas et couvre ces coûts directement. Sinon, on 
risque de n'avoir aucune incitation à la limitation des déchets pour les 
fabricants et commerçants (c'est le consommateur qui subit des choix qu'il 
ne contrôle pas et qui paye à la fin).
D'autre part, comme il n'y a pas de mention d'un prix maximum du sac pour 
plastique (à part qu'il ne doit pas être fixé dans un but lucratif), on s'attend à 
des incitations floues pour les consommateurs qui devront en réalité arbitrer 
entre taxe au sac actuelle (hormis à Genève), et nouvelle taxe au sac pour 
plastique. Cela d'autant plus que le prix du sac taxé actuel n'est pas 
homogène entre les cantons, avec de fortes variations. Il est donc fort 
probable que la taxe au sac pour plastique n'incite pas au tri et donc à la 
valorisation. 
Vu ces éléments, on peut considérer cette nouvelle disposition comme 
juridiquement fragile, ouvrant la voie à de possibles actions visant à 
l'abroger. 
À tout le moins, si la reprise n'est pas gratuite, il convient de fixer la 
proportion maximale des coûts pouvant être couverts par la taxe au sac 
pour plastique, taxe dont le montant devrait rester complémentaire et les 
revenus additionnels par rapport aux contributions des producteurs et 
commerçants. Dans le même scénario (reprise qui n'est pas gratuite), il 
faudrait alors prévoir des modalités pour que les consommateurs puissent 
réduire par eux-mêmes la quantité de leurs déchets plastiques (p. ex. grâce 
à des plateformes de désemballages dans les commerces de taille 
importante). 
-Let. b : il est essentiel que la valorisation matière des briques à boissons et 
emballages à usage unique en matières plastiques minimise les effets 
néfastes sur la santé humaine et l'environnement. Une approche 
scientifique basée sur les dangers (hazard-based) et non sur les risques est 
préconisée par la communauté scientifique. Par ailleurs, le rapport « 
Forever Toxic : The science on health threats from plastic recycling » publié 
en 2023 par Greenpeace USA a montré que les produits chimiques 
dangereux se retrouvent dans le plastique recyclé par trois voies d'entrées : 
leur présence dans le plastique vierge de départ, l'absorption de 
contaminants avant le recyclage et l'apparition de nouveaux produits 
chimiques toxiques lors du processus de recyclage lui-même.

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 3

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Erfolgt die Rücknahme nicht kostenlos, so ist der Preis der Rücknahme so 
festzulegen, dass dieser die Entsorgungskosten deckt. Die Preisfestlegung 
darf nicht gewinnorientiert geschehen.

Begründung -Se reporter à l'explication de l'alinéa précédent.
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Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Werden die in Absatz 1 festgehaltenen Verwertungsquoten für 
rücknahmepflichtige Getränkekartons und rücknahmepflichtige 
Einwegverpackungen aus Kunststoff nicht erreicht, so unterbreitet das 
UVEK dem Bundesrat als Massnahme, Herstellerinnen und Hersteller zu 
verpflichten, eine vorgezogene Entsorgungsgebühr auf die 
rücknahmepflichtigen Getränkekartons und rücknahmepflichtige 
Einwegverpackungen aus Kunststoff zu erheben.

Begründung -Considérant les propositions aux alinéas 1 et 3 de l'art. 4, l'alinéa 2 de l'art. 
6 n'est plus nécessaire.

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Werden die Verwertungsquoten auch mit den Massnahmen nach Absatz 2 
nicht erreicht, so kann das UVEK Händlerinnen und Händler sowie 
Herstellerinnen und Hersteller verpflichten:

a. auf rücknahmepflichtige Getränkekartons und rücknahmepflichtige 
Einwegverpackungen aus Kunststoff ein Mindestpfand zu erheben;
b. solche Verpackungen gegen Rückerstattung des Pfandes 
zurückzunehmen; und
c. die zurückgenommenen Verpackungen auf eigene Rechnung der 
Verwertung zuzuführen.

Begründung -Se reporter à l'explication de l'alinéa précédent.

Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung -Nous saluons l'élargissement de la TEA à tout emballage en verre. Nous 
insistons pour que cette augmentation des revenus de la taxe permette 
d'enfin financer toutes les activités prévues à l'art. 10 (avec un focus 
particulier sur les activités de la réutilisation des emballages en verre, qui 
produisent d'importants bénéfices écologiques) et pas seulement les 
activités en lien avec la valorisation matière.

Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 1

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Die Gebühr pro Verpackung beträgt mindestens einem und höchstens 10 
Rappen.

Begründung -L'alinéa 2 fixe déjà les modalités de détermination de la taxe, en précisant 
qu'elle est définie en consultation avec les milieux concernés. Étant donné 
les fortes variations du marché, nous ne voyons pas l'intérêt d'introduire 
dans l'ordonnance une fourchette pour le montant de la taxe prélevée.
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Titel Art. 10 Verwendung der Gebühr

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Die Organisation muss die Gebühr für folgende Tätigkeiten verwenden:
a.die Sammlung und den Transport von Altglas;
b.das Reinigen und Sortieren von intakten Verpackungen aus Glas;
c.das Reinigen und Aufbereiten von Glasscherben zur Herstellung von 
Verpackungen und anderen Produkten;
d.die Information, insbesondere zur Förderung der Wiederverwendung 
und der stofflichen Verwertung von Verpackungen aus Glas; für die 
Information dürfen höchstens 10 Prozent der jährlichen 
Gebühreneinnahmen verwendet werden;
e.die Rückerstattung von Gebühren (Art. 12);
f.ihre eigenen Tätigkeiten im Rahmen des Auftrages des BAFU;
g.die Deckung des Aufwands des BAFU für die Erfüllung seiner 
Aufgaben nach dieser Verordnung.

Begründung -Let. d. : La réutilisation des emballages en verre permet de préserver les 
ressources naturelles, de renforcer l'économie circulaire et d'améliorer leur 
impact écologique, surtout par rapport aux emballages en verre à usage 
unique, voir rapport de Carbotech (2024). Des sondages d'opinion auprès 
de la population suisse démontrent qu'une majorité des personnes 
confondent les termes « recyclage » et « réutilisation ». De plus, même si 
des solutions pour réutiliser les emballages en verre existent aujourd'hui, 
elles sont méconnues. Même si cet article existait déjà dans la précédente 
version de l'OEB, aucune campagne n'a été menée par Vetroswiss pour 
favoriser la réutilisation. Pour être cohérent avec la LPE (en particulier ses 
art. 30 et 10h), la mention « prioritairement » permet de clarifier le mandat 
de Vetroswiss de faire des campagnes d'information en soutien, en premier 
lieu, de la réutilisation. 
-Ajout de l'art. 10bis : Selon les statistiques de Vetroswiss, moins de 1 % 
des rétrocessions de la TEA ont été utilisées par le passé pour financer des 
activités liées à la réutilisation (art. 10, let. a. et b.). Pourtant, les acteurs 
souhaitant développer la réutilisation des emballages en verre sont bien 
présents en Suisse, et leur nombre a augmenté à la suite des ruptures de 
chaînes de valeur causées par la crise du Covid-19, la guerre en Ukraine et 
la fermeture de Vetropack.
Si la réutilisation des emballages en verre présente des avantages 
écologiques évidents par rapport aux emballages en verre à usage unique, 
les investissements nécessaires pour rendre ces systèmes 
économiquement supportables font aujourd'hui défaut. En France, la loi anti-
gaspillage pour une économie circulaire (AGEC) prévoit que les éco-
organismes et producteurs (ou systèmes individuels) soumis à la 
responsabilité élargie des producteurs doivent allouer au moins 5 % de 
leurs contributions financières annuelles au développement de solutions de 
réutilisation. À l'image de cette exigence, il serait pertinent d'inscrire dans 
l'OEm un pourcentage dédié à cet objectif. Cela permettrait d'activer 
concrètement les let. a. et b. de l'art. 10. En l'absence d'une réelle volonté 
de soutenir ces activités, il conviendrait alors plutôt de supprimer ces 
dispositions de l'art. 10.

Titel Art. 11 Zahlungen an Dritte, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Wer Zahlungen der Organisation für Tätigkeiten nach Artikel 10 
beansprucht, muss dieser bis spätestens 31. März des nachfolgenden 
Jahres ein begründetes Gesuch einreichen. Die Organisation kann die 
Angaben bestimmen, welche die Gesuche enthalten müssen.

Begründung -Afin de simplifier les démarches administratives, une organisation faisant 
partie d'un système de réutilisation ou une organisation de branche privée 
engagée dans la réutilisation pourrait également solliciter le versement de 
Vetroswiss pour les activités définies à l'art. 10. Cela permettrait d'éviter que 
chaque petit producteur engagé dans la réutilisation doive effectuer une 
demande individuelle – ce qui représenterait un obstacle administratif 
important pour ce type d'acteurs – et faciliterait la gestion des rétrocessions 
par des organisations (associations, coopératives, etc.) en charge de la 
mise en œuvre du système de réutilisation des emballages.
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Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Sie muss dem BAFU jährlich bis spätestens am 31. Mai einen Bericht über 
ihre Tätigkeiten im Vorjahr einreichen. Dieser Bericht muss insbesondere 
enthalten:

a.die Jahresrechnung;
b.den Revisionsbericht;
c.die Anzahl der ihr für das Vorjahr mitgeteilten gebührenbelasteten 
Verpackungen aus Glas, aufgegliedert nach der Gebührenhöhe;
d.eine Aufstellung über die Verwendung der Gebühr nach Betrag, Zweck 
und Empfänger.

Begründung -Les rapports annuels actuels de Vetroswiss, ainsi que les flux de matières 
pour les emballages en verre publiés par Swiss Recycle, indiquent un 
pourcentage très faible d'emballages entiers réutilisés bénéficiant d'une part 
des rétrocessions de la TEA. Toutefois, à la suite d'échanges avec 
différents représentants de l'industrie, de Vetroswiss et de l'OFEV, il 
apparaît que personne ne semble savoir précisément quelles activités de 
réutilisation sont effectivement financées en Suisse. C'est pourquoi une 
transparence accrue concernant le financement de ces activités s'impose, 
afin de clarifier si, et comment, les activités de collecte et de lavage des 
emballages en verre entiers sont effectivement soutenues.
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Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Das BAFU kann die in einer privaten Branchenorganisation 
zusammengeschlossenen Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen 
und Hersteller von den Pflichten nach Absatz 1 auf Gesuch der 
Branchenorganisation hin befreien, wenn:

a. die Branchenorganisation die gemeinsame Sammlung, Reinigung und 
Wiederverwendung von standardisierten Mehrwegverpackungen für 
Getränke bezweckt;
b. der Branchenorganisation mindestens 10 Händlerinnen und Händlern 
oder Herstellerinnen und Herstellern von Getränken in 
Mehrwegverpackungen angeschlossen sind;
c. die Branchenorganisation über ein öffentlich einsehbares, regelmässig 
aktualisiertes Mitgliederverzeichnis verfügt;
d. die Branchenorganisation dem BAFU jährlich bis zum 31. März ein 
Konzept für die Finanzierung, die Weiterentwicklung und die Information 
der Verbraucherinnen und Verbraucher sowie die Statistik des Vorjahres 
vorlegt; und
e. die Branchenorganisation innerhalb der ersten drei Jahre ihres 
Bestehens nachweislich eine Rücklaufquote der durch ihre Mitglieder in 
Verkehr gebrachten Mehrwegverpackungen von mindestens 60 Prozent 
erreicht und nach fünf Jahren die Rücklaufquote mindestens 80 Prozent 
beträgt.

Begründung -Let. a. : Aujourd'hui, des filières de réutilisation fonctionnent en Suisse 
sans recourir à des emballages standardisés. En effet, si la standardisation 
permet d'optimiser les flux logistiques à long terme, elle ne constitue pas 
une condition obligatoire à la mise en œuvre de la réutilisation. Pour cette 
raison, il est proposé de supprimer le terme « standardisés » à la let. a., afin 
de ne pas freiner l'action des PME et des filières qui s'engagent dans la 
réutilisation mais qui n'ont pas encore effectué la transition vers des 
emballages standardisés. 
Dans le rapport explicatif, une organisation de branche privée est décrite 
comme « un regroupement de fabricants et de commerçants. Elle peut ne 
compter que des entreprises de recyclage ou revêtir une forme mixte. Une 
organisation de branche est créée par les milieux économiques sur une 
base volontaire pour remplir une tâche donnée ». Cette définition semble 
impliquer qu'une telle organisation doit inclure des entreprises de recyclage, 
ce qui n'est pas cohérent dans le cas de la réutilisation, où d'autres types 
d'acteurs sont impliqués (comme les entreprises de lavage, les acteurs 
logistiques, etc.).
C'est pourquoi nous proposons d'ouvrir l'exemption de la consigne à des 
organisations faisant partie d'un système de réutilisation, afin de s'aligner 
avec le droit européen et de permettre à des entreprises et PME actives 
dans la réutilisation – y compris celles regroupées dans des organisations 
créées par la société civile – de bénéficier de cette exception.
-Let e. et f. : Les systèmes de réutilisation nécessitent un certain temps pour 
se mettre en place. De nombreuses études montrent que, même avec un 
taux de récupération modéré, la réutilisation des bouteilles peut générer des 
bénéfices écologiques significatifs. Nous proposons donc d'abaisser le taux 
actuellement envisagé, afin de le rendre plus atteignable pour les initiatives 
existantes en Suisse, et de prévoir un dialogue avec l'OFEV dans le cas où 
ce taux ne serait pas atteint, afin d'identifier collectivement les mesures à 
envisager.
-Cela dit, ces objectifs ne devraient pas être supprimés, car le but ultime 
des systèmes de réutilisation est bien de récupérer les bouteilles. Il serait 
donc incohérent de développer de tels systèmes sans garantir un certain 
niveau de récupération. Si les taux fixés ne sont pas atteints, il conviendrait 
d'engager une réflexion sur d'éventuelles mesures d'incitation pour 
encourager la récupération.
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Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Die Verwertungsquote bei Getränkeverpackungen aus Glas, PET und 
Aluminium muss je mindestens 75 Prozent betragen.

Begründung -Les principaux partenaires commerciaux de la Suisse ont inscrit des 
objectifs de réutilisation des emballages dans leurs législations respectives. 
On en retrouve notamment dans le nouveau règlement européen sur les 
emballages, dans la loi anti-gaspillage en France, dans la loi sur les 
emballages en Allemagne, ainsi que dans la loi sur les déchets en Autriche.
La réutilisation des emballages en verre est non seulement en cohérence 
avec ces conditions-cadres internationales, mais également avec la LPE : 
elle permet de préserver les ressources naturelles et de renforcer 
l'économie circulaire (chapitre 5), de limiter la production de déchets et de 
favoriser le traitement des déchets sur le territoire national (art. 30). Depuis 
la fermeture de Vetropack, cela n'est plus possible pour les emballages 
pour boissons en verre.
Comme le souligne le rapport explicatif de la révision, les emballages 
réutilisables présentent, dans la plupart des cas, des avantages 
écologiques par rapport aux emballages à usage unique.
Fixer des objectifs de réutilisation permettrait à la Suisse de s'aligner sur les 
évolutions du marché international et d'améliorer l'impact environnemental 
de l'industrie, tout en laissant la liberté aux acteurs économiques de définir 
la trajectoire la plus adaptée pour atteindre cet objectif. Cela suppose la 
définition de critères tels que des trajectoires différenciées selon le chiffre 
d'affaires, des objectifs spécifiques par branche, des objectifs 
intermédiaires, des obligations imposées aux grandes surfaces, etc.
L'objectif de 40 % est basé sur le taux fixé par l'Union européenne 
(Règlement 2025/40) pour les boissons alcoolisées et non alcoolisées. 
Parmi les objectifs existants, ce taux, relativement bas, a été retenu afin de 
rester réaliste compte tenu du niveau de maturité du marché de la 
réutilisation en Suisse.

Titel Art. 20 Mitteilungspflicht betreffend Getränkeverpackungen

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Herstellerinnen und Hersteller von Getränken müssen dem BAFU nach 
dessen Vorgaben jeweils bis Ende Februar mitteilen:

a.das im Vorjahr für den Inlandverbrauch hergestellte oder eingeführte 
Getränkevolumen, aufgegliedert nach Mehrweg- und 
Einwegverpackungen, nach Verpackungsmaterialien und Getränkearten;
b.das Gewicht der verwertbaren Einwegverpackungen (einschliesslich 
Getränkekartons), die für die im Vorjahr für den Inlandverbrauch 
hergestellten oder eingeführten Getränke verwendet wurden, 
aufgegliedert nach Verpackungsmaterialien und Getränkearten.

Begründung -Let. c. : Suivre les modes de valorisation et le lieu où ces activités sont 
réalisées pour les emballages de boissons est essentiel pour évaluer les 
progrès accomplis par rapport aux objectifs fixés, ainsi que pour mesurer 
les impacts de la branche à l'échelle nationale.

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Die Pflichten nach den Absätzen 1 und 2 gelten nur für Unternehmen, die 
nicht gemäss Artikel 7 gebührenpflichtig sind und in zwei 
aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren den Schwellenwert von einer Million 
Franken AHV-Lohnsumme oder einer Million Franken Umsatz überschreiten.

Begründung -La grande distribution joue un rôle déterminant dans la mise sur le marché 
de produits emballés à usage unique, notamment par le choix de ses 
fournisseurs. Leur demander d'indiquer le pourcentage de leur assortiment 
vendu dans de tels emballages permet d'améliorer la transparence envers 
les consommateurs et de responsabiliser à la fois les fabricants et les 
distributeurs finaux.
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Titel Art. 22 Rücknahme und Verwertung, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die 
verpflichtet sind, Einwegverpackungen zurückzunehmen (Art. 4 Abs. 1, Art. 
6 Abs. 2, Art. 18 Abs. 1, Art. 19 Abs. 2), müssen dem BAFU jeweils bis 
Ende Februar für das Vorjahr das Gewicht der zurückgenommenen und der 
verwerteten Verpackungen mitteilen. Die Angaben sind nach den 
Verpackungsmaterialien aufzugliedern.

Begründung -Suivre les modes de valorisation et le lieu où ces activités sont réalisées 
pour les emballages à usage unique est essentiel pour évaluer les progrès 
accomplis par rapport aux objectifs fixés, ainsi que pour mesurer les 
impacts de la branche à l'échelle nationale.

Titel Art. 22 Rücknahme und Verwertung, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Wer gewerbsmässig rücknahmepflichtige Einwegverpackungen verwertet, 
zur Verwertung einführt oder ausführt, muss dem BAFU für jedes 
Verpackungsmaterial jeweils bis Ende Februar für das Vorjahr das Gewicht, 
die Verwertungsunternehmung und die Art der Verwertung mitteilen. 
Kunststoffe müssen mindestens nach den Polymeren PET, PE, PP, PS, 
PVC aufgegliedert werden.

Begründung -Ajout de l'al. 3 : Dans le rapport d'accompagnement à la révision, il est 
indiqué que « les emballages réutilisables sont exclus de (l'obligation de 
communiquer) afin d'encourager davantage leur utilisation ». Cette 
affirmation nous semble contestable, dans la mesure où, sans données 
statistiques sur la réutilisation des emballages, il est difficile de mettre en 
place des mesures ciblées pour soutenir efficacement cette stratégie. C'est 
pourquoi nous estimons plus pertinent d'instaurer une obligation de 
communication, accompagnée d'un soutien de l'OFEV, afin de 
véritablement encourager le développement des systèmes de réutilisation.
-Ajout de l'al. 4 : Les consommateurs ont besoin d'allégations 
environnementales fiables, comparables et vérifiables pour prendre des 
décisions en toute connaissance de cause. Toutefois, une étude de 2020 a 
révélé que plus de la moitié des allégations environnementales 
fournissaient des informations vagues, trompeuses ou infondées 
(Communiqué de presse du Conseil Européen, 2024). C'est pourquoi nous 
proposons de mettre en place des contrôles (autorité compétente et 
modalités exactes à définir) afin de vérifier que les informations 
communiquées soient exactes.
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Verband Schweizerischer Mineralquellen und Soft-Drink-Produzenten

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Der Schweizerische Verein für umweltgerechte Getränkeverpackungen 
(SVUG) hat mit Schreiben vom 26. September 2025 zur VerpV Stellung 
genommen. Wir unterstützen die
Stellungnahme des SVUG und bitten Sie, die darin formulierten 
Änderungswünsche und
Empfehlungen zu berücksichtigen. Aus unserer Sicht tragen diese dazu bei, 
die Verordnung
ausgewogen, wirksam und praxisnah zu gestalten.

Anhang: Verpackungsverordnung Stellungnahme SMS 20250926.pdf
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Verband des Schweizerischen Baumaterial-Handels (VSBH)

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Ablehnung

Begründung: Analog Ziegelindustrie

Bei der Verordnung über Verpackungen sehen wir ein grosses Problem in 
der Gleichbehandlung von B2C und B2B Verpackungen. Bei Verpackungen 
in der Industrie, z.B. bei der Produktion und im Handel von Baumaterial und 
Bauprodukten, gelten andere Voraussetzungen als im Detailhandel. Eine 
Gleichbehandlung des B2B Sektors ist technisch kaum umsetzbar, da 
Verpackungen in komplexen Lieferketten anfallen und logistisch nicht 
trennscharf rückführbar sind. Die geplanten Änderungen führen zu 
unverhältnismässigen, hohen Kosten und administrativem Aufwand. Wir 
möchten deshalb darauf hinweisen, dass Nachhaltigkeit neben der 
ökologischen auch eine ökonomische Dimension umfasst. Es müssen 
Rahmenbedingungen geschaffen werden, die es den Unternehmen 
ermöglichen, die vorgeschlagenen Massnahmen auch umzusetzen. Wir 
fordern deshalb eine Ausnahme bzw. eine separate praxisnahe Lösung für 
den B2B Sektor. Die vorliegende Fassung lehnen wir ab.

Zahlreiche Verpackungen im B2B Sektor sind für verschiedene Materialien 
in Umlauf und technisch zum Schutz der Waren notwendig. Auf einer 
typischen Baustelle arbeiten zahlreiche Unternehmen nebeneinander, 
jeweils mit zahlreichen Lieferanten. Verpackungsmaterial kann unabhängig 
von Herkunft und Material dem aktuellen Lieferanten zur Entsorgung 
mitgegeben werden. Eine getrennte Sammlung ist logistisch kaum zu 
bewältigen. Das so gesammelte Verpackungsmaterial müsste beim 
Grosshändler wieder auf seine Lieferanten und Hersteller aufgeteilt werden. 
Neben dem logistischen Durcheinander würde eine solche Verpflichtung 
einen unverhältnismässig hohen administrativen Zusatzaufwand erzeugen. 
Eine Gleichbehandlung des B2B-Sektors mit dem Konsumbereich könnte 
im schlimmsten Fall kontraproduktiv wirken, indem bestehende Strukturen 
zur Rücknahme entfallen könnten.

Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme2
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Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die mit 
Ware befüllte Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff an 
Endabnehmerinnen und Endabnehmer abgeben und die Entsorgung aller 
von ihnen abgegebenen Verpackungen nicht durch die Mitgliedschaft bei 
einer privaten Branchenorganisation oder durch finanzielle Beiträge an eine 
solche sicherstellen, müssen:

a. solche Verpackungen bei allen Verkaufsstellen während den 
gesamten Öffnungszeiten zurücknehmen;
b. solche Verpackungen, soweit technisch möglich, der stofflichen 
Verwertung zuführen; und
c. in den Verkaufsstellen an gut sichtbarer Stelle deutlich darauf 
hinzuweisen, dass solche Verpackungen zurückgenommen werden.

Begründung -In Bezug auf Art. 4 und Art. 5 möchten wir anmerken, dass inländische 
Lieferanten gegenüber ausländischen Lieferanten benachteiligt werden, da 
Rücknahme- und Entsorgungspflichten nicht auf Importeure übertragbar 
und die Lieferwege oft international sind. Die Vorschriften lassen sich also 
bei ausländischen Teilnehmern nicht umsetzen bzw. diese würden durch 
inländische Branchenlösungen auch nicht erfasst werden. 
Entsorgungskosten müssten somit von Schweizer Branchenteilnehmern 
getragen werden, was wir kritisch sehen. 

-Der Umsatz der Unternehmen als Kenngrösse erachten wir als ungünstig. 
Eine abfall- oder verpackungsbezogene Kenngrösse wäre besser. Denn die 
Umsatzgrösse allein sagt nichts über die anfallende Verpackungsmenge 
oder die Grösse eines Unternehmens aus. Dies zeigt sich anhand des 
Grosshandels, wo teure Rohstoffe in grossen Mengen mit wenig Personal 
und geringem Verpackungsaufwand bewegt werden.

Titel Art. 5 Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die 
verpflichtet sind, Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff 
zurückzunehmen, und von diesen beauftragte private 
Branchenorganisationen, müssen:

a. alle beteiligten Akteure der Entsorgungskette kostendeckend für 
erbrachte Leistungen entschädigen;
b. sicherstellen, dass die Entsorgungskosten durch verursachergerechte 
Beiträge gedeckt werden; diese Beiträge müssen zweckgebunden sein 
und dürfen nur für die Deckung der Entsorgungskosten verwendet 
werden;
c. sicherstellen, dass der Anteil der Getränkeverpackungen aus PET an 
der gesamten gesammelten Masse 2 Prozent nicht übersteigt;
d. stetig Massnahmen treffen, damit die Sammelquote wie auch die 
Qualität und Reinheit der Sammlung steigt;
e. nicht stofflich verwertbare Verpackungen und Behandlungsreste 
zunächst stofflich-energetisch und dann rein energetisch verwerten.

Begründung -In Bezug auf Art. 4 und Art. 5 möchten wir anmerken, dass inländische 
Lieferanten gegenüber ausländischen Lieferanten benachteiligt werden, da 
Rücknahme- und Entsorgungspflichten nicht auf Importeure übertragbar 
und die Lieferwege oft international sind. Die Vorschriften lassen sich also 
bei ausländischen Teilnehmern nicht umsetzen bzw. diese würden durch 
inländische Branchenlösungen auch nicht erfasst werden. 
Entsorgungskosten müssten somit von Schweizer Branchenteilnehmern 
getragen werden, was wir kritisch sehen. 

-Der Umsatz der Unternehmen als Kenngrösse erachten wir als ungünstig. 
Eine abfall- oder verpackungsbezogene Kenngrösse wäre besser. Denn die 
Umsatzgrösse allein sagt nichts über die anfallende Verpackungsmenge 
oder die Grösse eines Unternehmens aus. Dies zeigt sich anhand des 
Grosshandels, wo teure Rohstoffe in grossen Mengen mit wenig Personal 
und geringem Verpackungsaufwand bewegt werden.



806 / 2947

Verband der Schweizerischen Lack- und Farbenindustrie (VSLF-USVP)

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Ablehnung

Begründung: Soweit ersichtlich, wurde der Verband der Schweizerischen Lack- und 
Farbenin-dustrie (VSLF) nicht ausdrücklich zur Vernehmlassung eingeladen. 
Da die Verpa-ckungsverordnung unsere Branche jedoch in erheblichem Masse 
betrifft, erlauben wir uns, eine Stellungnahme einzureichen. Farben, Lacke und 
verwandte Beschich-tungsprodukte werden in der Schweiz überwiegend in 
Verpackungen aus Kunst-stoff, Metall und Karton in Verkehr gebracht.

Wir nehmen zur Kenntnis, dass auch scienceindustries eine umfassende 
Stellung-nahme eingereicht hat. Ergänzend zu diesen Anliegen möchten wir 
auf branchen-spezifische Punkte eingehen, die für die Lack- und 
Farbenindustrie besonders re-levant sind.

3.Kritische Hauptpunkte

a)Neue Kosten- und Rücknahmepflichten

Wir teilen die Einschätzung von scienceindustries, dass die Ausweitung der 
Produ-zentenverantwortung erhebliche Mehrkosten verursachen wird. Für 
unsere Bran-che bedeutet dies insbesondere: Viele kleine und mittlere 
Unternehmen müssen sich teuren Branchenlösungen anschliessen, ohne 
eigene Systeme aufbauen zu können. Zudem bestehen erhebliche Fragen, wie 
mit Verpackungen mit Restinhal-ten oder Gefahrstoffcharakter umzugehen ist. 
Hier drohen Wettbewerbsnachteile gegenüber ausländischen Konkurrenten.

b)Rezyklatvorgaben und Design-for-Recycling

Auch wir unterstützen die Zielsetzung, Verpackungen recyclinggerecht zu 
gestal-ten. Allerdings sind die Vorgaben für den Rezyklateinsatz bei Farben- 
und Lackge-binden technisch kaum erfüllbar: Chemikalienbeständigkeit, 
Gefahrgutauflagen und Qualitätsrisiken verhindern vielfach die Verwendung 
von Rezyklaten. Während scienceindustries auf generelle Ausnahmen für 
Chemikalienverpackungen hin-weist, betonen wir die besondere Situation bei 
Farben und Lacken: Dichtheit, Mig-ration und Produktsicherheit lassen hier nur 
sehr eingeschränkt Rezyklatanteile zu.

c)Energetische Verwertung

Ein Punkt, der in der Stellungnahme von scienceindustries nur am Rande 
erwähnt wird, ist für uns zentral: Bei kontaminierten Verpackungen (z. B. 
Farbreste, löse-mittelhaltige Gebinde) ist stoffliches Recycling kaum möglich. 
Hier muss die ener-getische Verwertung ausdrücklich als zulässige und 
sinnvolle Option verankert bleiben. Dies wäre ein Beispiel für Schweizer 
Pragmatismus, der Sicherheit, Öko-logie und Kosten berücksichtigt.

d)B2B-Mehrwegsysteme

Unsere Branche nutzt seit Jahrzehnten funktionierende Mehrwegsysteme für 
Grossgebinde (Fässer, IBCs). Diese Systeme dürfen nicht durch zusätzliche 
Regu-lierung oder Doppelstrukturen belastet werden. Wir regen an, dass 
bestehende Mehrweg- und Rücknahmesysteme ausdrücklich anerkannt und 
von neuen Pflich-ten ausgenommen werden.

e)Administrative Belastung und KMU
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Besonders kritisch sind die vorgesehenen Reportingpflichten nach Material 
und Po-lymerart. Während scienceindustries auf den administrativen Aufwand 
für die ge-samte Branche hinweist, möchten wir betonen: Für viele KMU in der 
Lack- und

Farbenindustrie sind diese Pflichten unverhältnismässig und kaum umsetzbar. 
Hier braucht es vereinfachte Pflichten oder Schwellenwerte.

f)Schweizer Pragmatismus im Vergleich zur EU

Die Schweiz hat die Chance, die Verpackungsverordnung pragmatischer und 
pra-xisnäher zu gestalten als die EU. Während die EU-PPWR zahlreiche starre 
Vorgaben vorsieht, sollte die Schweiz auf Flexibilität setzen. Wir regen deshalb 
an:
•Eine ausdrückliche Ausnahme von verbindlichen Rezyklatquoten für 
Gefahrgutverpackungen und Hochleistungsgebinde.
•Gestaffelte Übergangsfristen für besonders belastende Anforderun-gen, um 
KMU Planungssicherheit zu geben.
•Eine klare Anerkennung der energetischen Verwertung kontaminier-ter 
Gebinde als ökologisch und ökonomisch sinnvolle Option.
•Eine ausdrückliche Anerkennung bestehender Mehrwegsysteme, um 
Doppelstrukturen zu vermeiden.
•Eine Überprüfungsklausel nach fünf Jahren, um flexibel auf technische 
Innovationen reagieren zu können.

Dieser differenzierte Ansatz wäre ein Beispiel für Schweizer Pragmatismus: 
res-sourcenschonend, aber wirtschaftsnah, und damit ein Standortvorteil im 
interna-tionalen Wettbewerb.

4.Forderungen des VSLF

•Verhältnismässigkeit sicherstellen: differenzierte Regelungen je nach 
Verpackungsart und Gefährdungspotenzial.
•Rezyklateinsatz realistisch regeln: Keine verbindlichen Quoten für Ge-fahrgut- 
oder Hochleistungsverpackungen.
•B2B-Mehrwegsysteme anerkennen und von pauschalen Pflichten aus-nehmen
•Kostenbelastung begrenzen: EPR-Gebühren differenziert nach Um-
weltperformance ausgestalten.
•KMU entlasten: vereinfachte Reportingpflichten und klare Schwellen-werte.
•Rechtssicherheit schaffen: Schnittstellen zu VVEA und Gefahrgutrecht explizit 
regeln.
•Schweizer Pragmatismus umsetzen: flexiblere, verhältnismässige Vorgaben 
statt starre EU-Regeln.

Anhang: 251015_VSLF_Vernehmlassung_VERPV.pdf
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SwissREuse

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Gleiche STN wie Vetrum

Anhang: SwissREuse_Revision_OLED_OEm.pdf
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Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Gleiche STN wie Vetrum

Anhang: SwissREuse_Revision_OLED_OEm.pdf
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SWICO

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Ablehnung

Begründung: Zusammenfassung
Swico unterstützt das Anliegen des vorliegenden Verordnungsentwurfs, die 
Kreislaufwirtschaft zu stärken. Allerdings sind wir der Ansicht, dass der Entwurf 
in der vorliegenden Form massgebliche Unzulänglichkeiten aufweist und damit 
zentralen Prinzipien bzw. Anforderungen nicht gerecht wird. Der Entwurf ist 
unserer Ansicht nach zu wenig wirkungsorientiert, bürokratisch sowie in weiten 
Teilen unpraktikabel und unverhältnismässig. Dabei vermissen wir auch die 
notwendige, gezielte internati¬onale Abstimmung. Deshalb lehnt Swico das 
vorliegenden Entwurfs-Verordnungspakets ab.

Swico lehnt die vorgeschlagene Anpassung der Verordnung über die 
Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen (Abfall-Verordnung) und über 
Getränkeverpackungen (VGV) zu einer Verordnung über Verpackungen 
(Verpackungsverordnung; VerpV) ausdrücklich ab. Zwar teilen wir das 
Kernanliegen, die Kreislaufwirtschaft weiter zu stärken. Diese Stärkung hat 
jedoch wirkungsorientiert, unbürokratisch, praktikabel und verhältnismässig zu 
erfolgen und, wo möglich und sinnvoll, sollten international abge¬stimmt 
Lösungen angestrebt werden. Diese zentralen Anforderungen sind mit der 
vorgeschlagenen Verordnung klar nicht erfüllt.

Anhang: 251016_Stellungnahme_Paket Umwelt Frühling 26_Swico_final.pdf
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Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Ablehnung

Begründung: Swico lehnt die vorgeschlagene Anpassung der Verordnung über die 
Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen (Abfall-Verordnung) und über 
Getränkeverpackungen (VGV) zu einer Verordnung über Verpackungen 
(Verpackungsverordnung; VerpV) ausdrücklich ab. Zwar teilen wir das 
Kernanliegen, die Kreislaufwirtschaft weiter zu stärken. Diese Stärkung hat 
jedoch wirkungsorientiert, unbürokratisch, praktikabel und verhältnismässig zu 
erfolgen und, wo möglich und sinnvoll, sollten international abge¬stimmt 
Lösungen angestrebt werden. Diese zentralen Anforderungen sind mit der 
vorgeschlagenen Verordnung klar nicht erfüllt.

Anhang: 251016_Stellungnahme_Paket Umwelt Frühling 26_Swico_final.pdf
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Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme2

Titel Art. 1 Gegenstand und Geltungsbereich

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Diese Verordnung regelt:
a.die Anforderungen an das Inverkehrbringen von Verpackungen;
b.die Rücknahme von Verpackungen sowie deren Entsorgung;
c.die Finanzierung der Entsorgung von Verpackungen aus Glas.

Begründung Die Vorlage basiert auf Analysen zu Haushaltskunststoffen und 
Getränkekartons, wird aber auf sämt¬liche Verpackungen ausgedehnt. Für 
die ICT-Branche ist dies nicht sachgerecht: Verpackungen, gerade im ICT-
Kontext, haben primär eine Schutzfunktion (z. B. gegen Transportschäden, 
Feuchtigkeit oder elektrostatische Entladung) und werden teilweise bereits 
im Rahmen bestehender Rücknahmelösun¬gen berücksichtigt. Zudem gibt 
es Verpackungen, die aus Sicherheits- oder regulatorischen Gründen nicht 
sinnvoll erfasst werden können (z. B. Gefahrgutverpackungen für Batterien, 
Spezial- oder Trans¬portverpackungen). Eine pauschale Ausweitung führt 
daher zu unverhältnismässigen Belastungen ohne ökologischen Mehrwert, 
davon ist klar abzusehen.
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Titel Art. 2 Begriffe

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag In dieser Verordnung bedeuten:
a. Verpackungen und Verpackungsbestandteile: aus beliebigen 
Materialien hergestellte Produkte zur Aufnahme, zum Schutz, zur 
Handhabung, zur Lieferung oder Darbietung von Waren;
b. Mehrwegverpackungen: Verpackungen, die zur Wiederverwendung 
vorgesehen sind;
c. Einwegverpackungen: Verpackungen, die zur einmaligen Verwendung 
vorgesehen sind;
d. Getränkeverpackungen: Verpackungen für flüssige Lebensmittel, die 
zum Trinken bestimmt sind;
e. Getränkekartons: Getränkeverpackungen, die mehrheitlich aus Karton 
und zu geringen Anteilen aus Kunststoff bestehen und teilweise 
Aluminium beinhalten können;
f. Verpackungen aus Kunststoff: alle Verpackungen aus einem oder 
mehreren Kunststoff-Polymeren; ausgenommen sind 
Getränkeverpackungen aus Polyethylenterephthalat (PET);
g. Serviceverpackungen: Verpackungen, die für die Befüllung in der 
Verkaufsstelle vorgesehen sind, sofern sie eine Verpackungsfunktion 
erfüllen;
h. stoffliche Verwertung: die Herstellung neuer Verpackungen oder 
anderer Produkte aus gebrauchten Verpackungen (Recycling);
i. Rezyklate: Materialien, die durch Recyclingverfahren gewonnen 
wurden und Primärrohstoffe ersetzen;
j. Verwertungsquote: der prozentuale Anteil der während eines 
Kalenderjahres zu Rezyklaten verwerteten Verpackungen am gesamten 
für die Verwendung im Inland abgegebenen Gewicht der Verpackungen 
aus dem verwendeten Material;
k. Behandlungsreste: Materialien aus der Behandlung von separat 
gesammelten Abfällen, welche nicht stofflich verwertet werden können;
l. Verbraucherinnen und Verbraucher: natürliche Personen, die zu 
Zwecken handeln, die ausserhalb ihrer gewerblichen, geschäftlichen 
oder beruflichen Tätigkeiten liegen;
m. Endabnehmerinnen und Endabnehmer: Verbraucherinnen und 
Verbraucher sowie alle natürlichen oder juristischen Personen mit 
Wohnsitz oder Niederlassung in der Schweiz, die ein Produkt im 
Rahmen ihrer gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit nutzen und dieses 
in der an sie gelieferten Form nicht erneut in Verkehr bringen;
n. Herstellerinnen und Hersteller: natürliche oder juristische Personen, 
die Produkte und Bestandteile beruflich oder gewerblich herstellen oder 
zur gewerblichen Abgabe einführen;
o. Händlerinnen und Händler: natürliche oder juristische Personen, die 
Produkte und Bestandteile in der Schweiz beziehen und sie gewerblich 
abgeben;
p. Stand der Technik: der aktuelle Entwicklungsstand von Verfahren, 
Einrichtungen und Betriebsweisen, der:
1. bei vergleichbaren Anlagen oder Tätigkeiten im In- oder Ausland 
erfolgreich erprobt ist oder bei Versuchen erfolgreich eingesetzt wurde 
und nach den Regeln der Technik auf andere Anlagen oder Tätigkeiten 
übertragen werden kann, und
2. für einen mittleren und wirtschaftlich gesunden Betrieb der 
betreffenden Branche wirtschaftlich tragbar ist.

Begründung Die Verordnung legt strengere Regeln für die Berechnung der 
Recyclingquoten fest als die EU. Wäh-rend die EU den sogenannten «Input-
Ansatz» verwendet – dabei zählt alles, was in ein Recyclingver¬fahren 
eingeht – sieht die Vorlage den «Output-Ansatz» vor. Bei letzterem zählt 
nur, was am Ende an verwertetem Material erzielt wird. Im Vergleich 
bedeutet das, dass Schweizer Quoten künftig automa¬tisch schlechter 
dastehen werden, auch wenn gleich viel gesammelt wird. Für international 
tätige ICT-Unternehmen aber auch Behörden und Konsumenten bedeutet 
das einen klaren Nachteil – einerseits wettbewerbstechnisch, andererseits 
aufgrund der fehlenden Vergleichbarkeit, insbesondere mit dem EU-Markt. 
Hinzu kommt die Gefahr eines «Swiss Finish»: Wenn die Schweiz eigene, 
abweichende Re¬geln schon vor den EU-Vorgaben einführt, müssten 
Unternehmen ihre Systeme zweimal anpassen: Zuerst an Schweizer 
Vorschriften und später nochmals an die EU.
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Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die mit 
Ware befüllte Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff an 
Endabnehmerinnen und Endabnehmer abgeben und die Entsorgung aller 
von ihnen abgegebenen Verpackungen nicht durch die Mitgliedschaft bei 
einer privaten Branchenorganisation oder durch finanzielle Beiträge an eine 
solche sicherstellen, müssen:

a. solche Verpackungen bei allen Verkaufsstellen während den 
gesamten Öffnungszeiten zurücknehmen;
b. solche Verpackungen, soweit technisch möglich, der stofflichen 
Verwertung zuführen; und
c. in den Verkaufsstellen an gut sichtbarer Stelle deutlich darauf 
hinzuweisen, dass solche Verpackungen zurückgenommen werden.

Begründung Die subsidiäre Rücknahmepflicht ist in ihrer jetzigen Form nicht umsetzbar. 
Sie erfasst auch B2B-Sze¬narien, etwa Grosslieferungen an Unternehmen 
oder öffentliche Einrichtungen, bei denen Hersteller und Händler die 
Rücknahme praktisch nicht steuern können. Ohne Bagatellgrenzen würden 
zudem auch kleinste Mengen oder Spezialverpackungen erfasst – eine 
unverhältnismässige Belastung insbe¬sondere für KMU.

Zudem bleiben ausländische Online-Händler unberücksichtigt, obwohl 
gerade im ICT-Bereich viele Pro¬dukte über internationale Plattformen 
vertrieben werden. Ohne deren Einbezug drohen 
Wettbe¬werbsverzerrungen und Trittbrettfahrerei zulasten der Schweizer 
Unternehmen. Sollte an der Umset¬zung festgehalten werden, so muss Art. 
4 zwingend B2B-Szenarien ausschliessen, eine Bagatellgrenze vorsehen 
(z. B. 10 Tonnen pro Jahr) und den Onlinehandel klar einbeziehen.

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag 1 Die Verwertungsquote bei rücknahmepflichtigen Getränkekartons muss 
mindestens 70 Prozent betragen, jene bei rücknahmepflichtigen 
Einwegverpackungen aus Kunststoff mindestens 55 Prozent.

Begründung Die Verordnung legt strengere Regeln für die Berechnung der 
Recyclingquoten fest als die EU. Wäh-rend die EU den sogenannten «Input-
Ansatz» verwendet – dabei zählt alles, was in ein Recyclingver¬fahren 
eingeht – sieht die Vorlage den «Output-Ansatz» vor. Bei letzterem zählt 
nur, was am Ende an verwertetem Material erzielt wird. Im Vergleich 
bedeutet das, dass Schweizer Quoten künftig automa¬tisch schlechter 
dastehen werden, auch wenn gleich viel gesammelt wird. Für international 
tätige ICT-Unternehmen aber auch Behörden und Konsumenten bedeutet 
das einen klaren Nachteil – einerseits wettbewerbstechnisch, andererseits 
aufgrund der fehlenden Vergleichbarkeit, insbesondere mit dem EU-Markt. 
Hinzu kommt die Gefahr eines «Swiss Finish»: Wenn die Schweiz eigene, 
abweichende Re¬geln schon vor den EU-Vorgaben einführt, müssten 
Unternehmen ihre Systeme zweimal anpassen: Zuerst an Schweizer 
Vorschriften und später nochmals an die EU.
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Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 1

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Herstellerinnen und Hersteller von Produkten in Einwegverpackungen 
müssen dem BAFU nach dessen Vorgaben jeweils bis Ende Februar 
mitteilen:

a. das Gewicht der Verpackungen, die für die im Vorjahr für den 
Inlandverbrauch hergestellten oder eingeführten Waren verwendet 
wurden, aufgegliedert nach Verpackungsmaterialien;
b. Verpackungen aus Kunststoff aufgelistet nach den verschiedenen 
Polymeren, insbesondere PET, PE, PP, PS, PVC.

Begründung Die vorgesehenen Mitteilungs- und Berichtspflichten, insbesondere die 
detaillierte Aufschlüsselung nach Materialien und Polymeren, sind für die 
ICT-Branche kaum praktikabel. Sie verursachen hohe administrative 
Kosten, ohne dass daraus ein messbarer Umweltnutzen entsteht. Die 
Mitteilungspflich¬ten in Art. 21 sollten auf die Erst-Inverkehrbringer 
beschränkt und mit Bagatellgrenzen ergänzt wer¬den.

Titel Art. 27 Inkrafttreten

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag 1 Diese Verordnung tritt unter Vorbehalt der Absätze 2 und 3 am 1. Januar 
2027 in Kraft.
2 Artikel 4 tritt am 1. Januar 2028 in Kraft.
3 Artikel 21 tritt am 1. Januar 2029 in Kraft.

Begründung Die vorgesehenen Fristen sind zu kurz. Für die ICT-Branche, die eng in 
internationalen und komplexen Lieferketten eingebunden ist, wären 
parallele Anpassungen an Schweizer (mit noch kürzeren Fristen) und EU-
Vorgaben weder effizient noch planbar. Sollte am Vorhaben festgehalten 
werden, so ist ein Inkrafttreten frühestens ab 2030 notwendig, um 
Planungssicherheit zu gewährleisten, Doppelregulie¬rungen zu vermeiden 
und die notwendige, gezielte Harmonisierung mit der EU sicherzustellen
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Municipalité de Boussens

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Ablehnung

Begründung: Standardstellungnahme Westschweizer Gemeinde

Anhang: OEB RS 814.621.pdf
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Municipalité de Bremblens

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Ablehnung

Begründung: Standardstellungnahme Westschweizer Gemeinde

Anhang: Courrier à Albert Rösti, OEB.pdf
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Municipalité de Chavannes-près-Renens

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Ablehnung

Begründung: Standardstellungnahme Westschweizer Gemeinde

Anhang: 251008 450.03 (9040) L - Consultation_OEm_Périmètres_Template Communes.pdf
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Commune de Chevilly

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Ablehnung

Begründung: Standardstellungnahme Westschweizer Gemeinde

Anhang: Commune de Chevilly 20251010 an DC. Révision totale de l'ordonnance du 5 juillet 2000 sur les emballages pour 
boissons (OEB ; RS.pdf
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Commune de Cossonay

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Ablehnung

Begründung: Standardstellungnahme Westschweizer Gemeinde

Anhang: Courrier CF.pdf
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Commune de Denens

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Ablehnung

Begründung: Standardstellungnahme Westschweizer Gemeinde

Anhang: Revision ordonnance sur les emballages pour boissons.pdf
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Commune d'Eclépens

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Ablehnung

Begründung: Standardstellungnahme Westschweizer Gemeinde

Anhang: Confédération_Consultation_OEm_Périmètres_Template Communes_14.10.25.pdf
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Gemeindeverband Kehrichtentsorgung Region Entlebuch (GKRE)

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Ablehnung

Begründung: Gleiche Stellungnahme wie Gall / ZEBA

VerpV bis zur Festlegung der Kriterien für die Anerkennung einer 
Branchenorganisation auf Verordnungsstufe gemäss Art. 32ater USG auf 
Eis legen
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Municipalité de L'isle

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Ablehnung

Begründung: Standardstellungnahme Westschweizer Gemeinde

Anhang: 2039_001.pdf
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Municipalité Le Lieu

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Ablehnung

Begründung: Standardstellungnahme Westschweizer Gemeinde

Anhang: Conseil Fédéral, Albert Roesti, consultation ordonnance sur les emballages.pdf
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Municipalité de Pailly

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Ablehnung

Begründung: Standardstellungnahme Westschweizer Gemeinde.

Anhang: Rejet ordonnance sur les emballages.pdf
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Municipalité Vufflens-la-Ville

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Ablehnung

Begründung: Standardstellungnahme Westschweizer Gemeinde

Anhang: Prise de position - Révision totale de l'ordonnance sur les emballages pour boissons.pdf
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Commune de Cuarnens

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Ablehnung

Begründung: Standardstellungnahme Westschweizer Gemeinde

Anhang: DOC141025.pdf
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Municipalité d'Échallens

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Ablehnung

Begründung: Standardstellungnahme Westschweizer Gemeinde

Anhang: 20251015_S_ROSTI_Albert_dpt_federal_Révision_ordonnance5juillet2000.pdf
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Municipalité de Lussery-Villars

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Ablehnung

Begründung: Standardstellungnahme Westschweizer Gemeinde

Anhang: 20251009_090610.pdf
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Commune de Mex

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Ablehnung

Begründung: Standardstellungnahme Westschweizer Gemeinde

Anhang: 45.03-Révision-ordonnance-emballages-prise-position.pdf
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Kollegium der Präsidenten der Abfallwirtschaftsbezirke des Kantons Waadt

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Ablehnung

Begründung: Standardstellungnahme Westschweizer Gemeinde
- mehrfach unterschrieben inkl. ein paar Abfallunternehmen

Anhang: 251006_DOC_Consultation_OEm_Périmètres_Collège_F.pdf



950 / 2947



951 / 2947



952 / 2947



953 / 2947



954 / 2947



955 / 2947



956 / 2947



957 / 2947

Commune de Penthaz

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Ablehnung

Begründung: Standardstellungnahme Westschweizer Gemeinde.

Anhang: 20251014112703.pdf
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Municipalité Vallorbe

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Ablehnung

Begründung: Standardstellungnahme Westschweizer Gemeinde

Anhang: DETEC_OEB.pdf
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Bauenschweiz

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Der Dachverband begrusst die Aufnahme der neuen Verwertungshierarchie in 
die VVEA. Neu wird die Wiederverwendung und stoffliche Verwertung von 
Abfollen priorisiert, sofern dies technisch moglich, wirtschaftlich tragbar und 
umweltfreundlicher ist. Wenn dies nicht moglich ist, so ist stets die stofflich­ 
energetische Verwertung einer rein energetischen Verwertung vorzuziehen. 
Bauenschweiz unterstutzt die Priorisierung in der neuen Verwertungshierarchie 
(Art. 30d Abs. 3 USG, Art. 12 VVEA) und fordert, doss diese zeitnah und 
konsequent umgesetzt wird.

Anhang: Bauenschweiz_STN_Verordnungspaket Umwelt Frühling 2026.pdf
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Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme1

Titel Variante 1 betreffend Art. 3 Bst. a Ziff. 4

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag In dieser Verordnung bedeuten:
a.Siedlungsabfälle:

4.alle Rückstände, die in Anlagen zur thermischen Behandlung von 
Abfällen nach den Ziffern 1–3 anfallen, bis und mit deren Verwertung 
oder Ablagerung;

Begründung Die neue Einstufung von Verbrennungsruckstanden aus 
Kehrichtverbrennungsanlagen (KVA) als Siedlungsabfolle lehnen wir ab. 
Damit wurde faktisch ein Siedlungsabfall-Perpetuum Mobile eingefuhrt. KVA 
waren damit wohl die einzigen Behandlungsanlagen, nach welchen es 
faktisch zu keiner Anderung an den behandelten Abfollen kommen wurde: 
Siedlungsabfall bliebe trotz Behandlung Siedlungsabfall. Zudem wurde eine 
solche Einstufung die KVA­ Reststoffe (wieder) einem Monopol unterstellen, 
deren Umgang erschweren und die Abfallbewirtschaftungskosten erhöhen 
(Art. 3 Bst. a Ziff. 4).

Titel Art. 24 Abs. 1 zweiter Satz

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung Im Hinblick auf die Erreichung des Netto-Null-Ziels und einer nachhaltigen 
Kreislaufwirtschaft ist es zielfuhrend, das in Art. 24 VVEA festgehaltene 
Verwertungsverbot von gemischten Siedlungsabfollen und gemischt 
gesammelten und nachtrdglich sortierten Siedlungsabfollen aufzuheben. 
Nicht rezyklierbare Fraktionen von Siedlungsabfollen kann zum Beispiel die 
Zementindustrie als alternative Brennstoffe einsetzen, dadurch eine 
vollstdndige stofflich­ energetische Verwertung sicherstellen und aktiv dazu 
beitragen, dass Deponievolumen fur KVA-Schlacken eingespart werden.

Titel Anhang 4: Anforderungen an Abfälle für die Herstellung von Zement und 
Beton, Ziff. 2.4

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 2.4 Werden Abfälle bei ihrer Verwendung als Brennstoffe zu mindestens 20 
Gewichtsprozent stofflich verwertet, so gilt dies als stofflich-energetische 
Verwertung.

Begründung In Bezug auf die Unterscheidung zwischen stofflich-energetischer und rein 
energetischer Verwertung erachten wir die Orientierung am Ascheanteil als 
ungeeignet. Das Ziel der Verwertungshierarchie ist unter anderem, zu 
deponierende Reststoffe zu vermeiden und damit eine reststoffarme 
Kreislaufwirtschaft zu fordern. Grosse Mengen an Abfallfraktionen sollten 
deshalb unabhangig von ihrem Ascheanteil ebenfalls stofflich-energetisch 
verwertet werden konnen (Anhang 4 VVEA).

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung
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Begründung: Bauenschweiz bekennt sich zur Kreislaufwirtschaft und begrusst grundsdtzlich 
Massnahmen, welche diese fordern, insbesondere wenn es praxisnah und 
unter marktwirtschaftlichen Bedingungen geschieht. In der vorliegenden 
Vorlage sehen wir jedoch ein grosses Problem in der Gleichbehandlung von 
B2C und B2B Verpackungen. Bei Verpackungen in der lndustrie, 
beispielsweise bei der Produktion und im Handel von Baumaterial und 
Bauprodukten, gelten andere Voraussetzungen als im Detailhandel. Eine 
Gleichbehandlung des B2B-Sektors ist technisch kaum umsetzbar, da 
Verpackungen in komplexen Lieferketten anfallen und logistisch nicht 
trennscharf ruckfuhrbar sind. Die geplanten Anderungen fUhren zu 
unverhdltnismdssigen hohen Kosten und administrativem Aufwand. Wir 
mochten deshalb darauf hinweisen, dass Nachhaltigkeit neben der 
okologischen auch eine okonomische Dimension umfasst. Es mussen 
Rahmenbedingungen geschaffen werden, die es den Unternehmen 
ermoglichen, die vorgeschlagenen Massnahmen auch umzusetzen. Wir 
fordern deshalb eine Ausnahme bzw. eine separate praxisnahe Losung fur den 
B2B-Sektor.

Zahlreiche Verpackungen im B2B-Sektor sind fur verschiedene Materialien in 
Umlauf und technisch zum Schutz der Waren notwendig. Auf einer typischen 
Baustelle arbeiten zahlreiche Unternehmen nebeneinander, jeweils mit 
zahlreichen Lieferanten. Verpackungsmaterial kann unabhdngig von Herkunft 
und Material dem aktuellen Lieferanten zur Entsorgung mitgegeben werden. 
Eine getrennte Sammlung ist logistisch kaum zu bewdltigen. Das so 
gesammelte Verpackungsmaterial musste beim Grosshdndler wieder auf seine 
Lieferanten und Hersteller aufgeteilt werden. Neben dem logistischen 
Durcheinander wurde eine solche Verpflichtung einen unverhdltnismdssig 
hohen administrativen Zusatzaufwand erzeugen. Eine Gleichbehandlung des 
B2B-Sektors mit dem Konsumbereich konnte im schlimmsten Fall 
kontraproduktiv wirken, indem bestehende Strukturen zur Rucknahme 
wegfallen konnten.

Die Annaherung an europaische Regelungen wird grundsatzlich begrusst. 
Dabei ist auf eine parallele Umsetzung zu achten, um weitere Nachteile fur die 
Schweizer Wettbewerbsfohigkeit zu vermeiden.

Grundsatzlich mochten wir nochmals auf die Notwendigkeit hinweisen, 
attraktive wirtschaftliche Rahmenbedingen fur den Produktionsstandort 
Schweiz zu schaffen. Dies ermoglicht es der Bauwirtschaft, weiterhin mit 
innovativen Losungsansatzen einen wichtigen Beitrag zur Forderung und 
Umsetzung der Kreislaufwirtschaft zu leisten.

Anhang: Bauenschweiz_STN_Verordnungspaket Umwelt Frühling 2026.pdf
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Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme2

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Übernimmt eine private Branchenorganisation die Aufgaben nach Absatz 1, 
so ist sie für die Einhaltung der Pflichten gemäss Buchstaben a-c 
verantwortlich.

Begründung In Bezug auf Art. 4 und Art. 5 mochten wir anmerken, dass inldndische 
Lieferanten gegenuber ausldndischen benachteiligt werden, da 
Rucknahme- und Entsorgungspflichten nicht auf lmporteure ubertragbar und 
die Lieferwege oft international sind. Die Vorschriften lassen sich also bei 
ausldndischen Teilnehmern nicht umsetzen bzw. diese wurden durch 
inlandische Branchenlosungen auch nicht erfasst. Entsorgungskosten 
mussten somit von Schweizer Branchenteilnehmern getragen werden, was 
wir kritisch sehen.
- Ebenfalls ldsst sich das System der Meldepflichten nicht auf importierte 
Waren ubertragen. Es brduchte eine Einschrdnkung und Ausnahme von: 
Verpackungen, die bereits verpackt

ubernommen oder in vorgelagerten Lieferketten anfallen, sowie 
Transportverpackungen und Verpackungen, die typischerweise nicht bei 
privaten Endverbrauchern als Abfall anfallen.

- Die vorgestellte Losung zielt bislang auf den Umsatz der Unternehmen als 
Kenngrosse ab, was wir als ungunstig erachten. Eine abfall- oder 
verpackungsbezogene Kenngrosse ware zweckmassiger. Denn die 
Umsatzgrosse allein sagt nichts uber die anfallende Verpackungsmenge 
oder die Grosse eines Unternehmens aus. Dies zeigt sich anhand des 
Grosshandels, wo teure Rohstoffe in grossen Mengen mit wenig Personal 
und geringem
Verpackungsaufwand bewegt werden.
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Ville de Crissier

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Ablehnung

Begründung: Standardstellungnahme Westschweizer Gemeinde

Anhang: Palais fédéral_Consultation sur les ordonnances OLED et OEB_251015.pdf
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Municipalité de Daillens

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Ablehnung

Begründung: Standardstellungnahme Westschweizer Gemeinde

Anhang: Révision totale de l'ordonnance sur les emballages pour boissons courrier Daillens.pdf
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Commune de Goumoëns

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Ablehnung

Begründung: Standardstellungnahme Westschweizer Gemeinde.

Anhang: L_opposition révision OEm_Valorsa_25.10.pdf
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Municipalité de l'Abbaye

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Ablehnung

Begründung: Standardstellungnahme Westschweizer Gemeinde

Anhang: Rösti Albert_Révision ordonnance emballages boissons.pdf
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Municipalité de Mont-La-Ville

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Ablehnung

Begründung: Standardstellungnahme Westschweizer Gemeinde

Anhang: 251014_DOC_Consultation_OEm_Périmètres_Template Communes.pdf
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Commune de Pompaples

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Ablehnung

Begründung: Standardstellungnahme Westschweizer Gemeinde

Anhang: 20251009131911919.pdf
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Ville de Prilly

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Ablehnung

Begründung: Standardstellungnahme Westschweizer Gemeinde

Anhang: 2025-10-14_Révision totale de l'ordonnace du 5 juillet 2000 sur les emballages pour boissons Albert Rösli.pdf
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Ville de Renens

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Ablehnung

Begründung: Standardstellungnahme Westschweizer Gemeinde

Anhang: 251006_DOC_Consultation_OEM_Renens (ID 796259).pdf
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Municipalité de Romanel-sur-Morges

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Ablehnung

Begründung: Standardstellungnahme Westschweizer Gemeinde

Anhang: M. Albert Rösti, Conseiller Fédéral.pdf
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Ville de la Sarraz

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Ablehnung

Begründung: Standardstellungnahme Westschweizer Gemeinde

Anhang: 20251014_082807.pdf
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Commission fédérale de la Consommation CFC

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: La Commission fédérale de la consommation (CFC) a l'honneur de vous 
soumettre sa prise de position dans le cadre de la procédure sous rubrique. 
Elle salue les efforts déployés pour moderniser l'ordonnance sur les 
emballages (OEm) et renforcer l'économie circulaire en Suisse. Cependant, 
pour que cette révision bénéficie pleinement aux consommateurs tout en 
garantissant une responsabilisation équitable des producteurs, la CFC formu-
le les recommandations suivantes. Ces propositions visent à créer un système 
simple, transparent, efficace et équitable, où les coûts et les efforts sont 
répartis de manière juste entre les acteurs. Elles s'inscrivent dans la prise en 
compte des intérêts des consommatrices et des consommateurs à laquelle doit 
s'adonner l'administration fédérale en vertu de la législation sur l'Analyse 
d'impact de la réglementation. 

La révision de l'OEm est une opportunité historique pour moderniser le 
système de recyclage suisse et réduire l'impact des embalages. Pour que cette 
réforme réponde aux attentes des consommateurs tout en stimulant 
l'innovation chez les producteurs, la CFC recommande les mesures suivantes:
1.Garantir une transparence de la filière de recyclage.
2.Définir des objectifs chiffrés et un système de monitoring dynamique pour 
assurer l'efficacité du système.
3.Examiner l'opportunité de rendre la collecte des emballages usagés gratuite 
pour les consommateurs, en responsabilisant pleinement les producteurs 
4.Envisager la mise en oeuvre d'un système unique, homogène et équitable de 
collecte, acces-sible à tous.
La CFC se met à la disposition des autorités, des organisations de branche et 
des détaillants pour réfléchir à la mise en œuvre de ces mesures.

Anhang: Prise de position de la CFC sur la procedure de consultation 202557 - Paquet d'ordonnances environnementales du 
printemps 2026.pdf
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Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme2

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 3

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die 
verpflichtet sind, Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff 
zurückzunehmen, und von diesen beauftragte private 
Branchenorganisationen, müssen:

a. alle beteiligten Akteure der Entsorgungskette kostendeckend für 
erbrachte Leistungen entschädigen;
b. sicherstellen, dass die Entsorgungskosten durch verursachergerechte 
Beiträge gedeckt werden; diese Beiträge müssen zweckgebunden sein 
und dürfen nur für die Deckung der Entsorgungskosten verwendet 
werden;
c. sicherstellen, dass der Anteil der Getränkeverpackungen aus PET an 
der gesamten gesammelten Masse 2 Prozent nicht übersteigt;
d. stetig Massnahmen treffen, damit die Sammelquote wie auch die 
Qualität und Reinheit der Sammlung steigt;
e. nicht stofflich verwertbare Verpackungen und Behandlungsreste 
zunächst stofflich-energetisch und dann rein energetisch verwerten.
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Titel Art. 5 Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die 
verpflichtet sind, Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff 
zurückzunehmen, und von diesen beauftragte private 
Branchenorganisationen, müssen:

a. alle beteiligten Akteure der Entsorgungskette kostendeckend für 
erbrachte Leistungen entschädigen;
b. sicherstellen, dass die Entsorgungskosten durch verursachergerechte 
Beiträge gedeckt werden; diese Beiträge müssen zweckgebunden sein 
und dürfen nur für die Deckung der Entsorgungskosten verwendet 
werden;
c. sicherstellen, dass der Anteil der Getränkeverpackungen aus PET an 
der gesamten gesammelten Masse 2 Prozent nicht übersteigt;
d. stetig Massnahmen treffen, damit die Sammelquote wie auch die 
Qualität und Reinheit der Sammlung steigt;
e. nicht stofflich verwertbare Verpackungen und Behandlungsreste 
zunächst stofflich-energetisch und dann rein energetisch verwerten.

Begründung Vers la gratuité des sacs de collecte pour les consommatrices et 
consommateurs
On a pu le constater à travers les mesures proposées, les consommateurs 
contribuent déjà active-ment au tri et au recyclage des emballages. Il 
apparaît dès lors inéquitable, voire contre-productif de leur faire supporter 
un coût supplémentaire via des sacs payants.
Il faut en conséquence réfléchir à faire peser sur les producteurs 
d'emballages la totalité des coûts liés à la collecte et au recyclage, 
conformément au principe de responsabilité élargie du producteur (REP). 
Ce principe est déjà appliqué avec succès dans d'autres pays (p. ex. : 
consigne pour les bouteilles en verre ou PET en Suisse).
A cela s'ajoute un argument économique. En internalisant les coûts de la 
collecte et du recyclage, les producteurs seront incités à concevoir des 
emballages plus durables et plus faciles à recycler, rédu-isant ainsi leurs 
contributions futures. C'est déjà le cas en Allemagne, les producteurs 
financent intégralement la collecte des emballages via le système Der 
Grüne Punkt, sans coût direct pour les consommateurs.
Pour le formuler différemment, les consommateurs ne doivent pas payer 
deux fois : une première fois via le prix du produit, une seconde fois via des 
sacs de collecte.
Ce modèle stimulerait par ailleurs l'innovation chez les producteurs, qui 
chercheront à réduire leurs coûts en optimisant leurs emballages (p. ex. : 
moins de matériaux, matériaux plus recyclables).
La filière de recyclage mise en place serait libre d'établir le mode de 
financement de la filière en tenant compte des spéficités des emballages et 
des coûts ou de la difficulté des filière de recyclage
S'agissant de l'impact attendu, il pourra se vérifier au moins à trois égards :
1.L'augmentation des taux de collecte : la gratuité éliminera un frein majeur 
à la participation et permettra de distinguer chez le consommateur, le 
recyclage et le traitement ultime des dé-chets ménagers.
2.La réduction des inégalités : les ménages modestes ne seront pas 
pénalisés.
3.L'alignement avec les pratiques européennes (p. ex. : France, 
Allemagne), où la collecte est gratuite pour les consommateurs.
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Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1 Die Verwertungsquote bei rücknahmepflichtigen Getränkekartons muss 
mindestens 70 Prozent betragen, jene bei rücknahmepflichtigen 
Einwegverpackungen aus Kunststoff mindestens 55 Prozent.

Begründung Il est nécessaire d'adopter un cadre clair. Les objectifs actuels (ex. : 55 % 
de recyclage pour les plas-tiques) sont insuffisamment contraignants et ne 
tiennent pas compte des progrès technologiques. On doit constater une 
absence de suivi rigoureux : aucun mécanisme ne permet de vérifier si les 
cibles sont atteintes ou de sanctionner les retards.
C'est pourquoi il est nécessaire de fixer des objectifs chiffrés ambitieux et 
progressifs. 
Cela est envisageable en établissant pour chaque type de déchet un 
principe d'accord de branche avec des engagements chiffrés et progressifs 
à mettre à jour en fonction de l'évolution de l'état de l'art en matière de 
déchet. Sur la base des données statisitque et de l'étude de l'état de l'art, 
permett-re à la filière de définir des objectifs chiffrés qui seront validés et 
suivi par l'Etat.
Il convient aussi d'adopter un système de monitoring dynamique à travers 
un tableau de bord public mis à jour régulièrement, avec : 
Une comparaison entre cantons pour identifier les bonnes pratiques.
Des alertes automatiques en cas de déviations.
S'y ajouterait l'organisation d'audits indépendants annuels pour valider les 
données déclarées et les objectifs déclarés par les acteurs de la chaine de 
recyclage.
Il faudrait également procéder à une révision régulière des objectifs pour 
intégrer les innovations technologiques (ex. : recyclage chimique, nouveaux 
matériaux) et les contraintes (e.g. objectifs émis-sions de CO2).
On pourrait également penser à une définition par la filière d'un système de 
contrainte et de punition en cas de non respect des objectifs.
Dans ce contexte, des mécanismes d'ajustement sont indispensables, 
comme un comité de pilotage incluant des représentants de l'OFEV, des 
cantons, des consommateurs (CFC), et des organisations de branche, se 
rencontrant dans des réunions semestrielles pour ajuster les cibles en 
fonction des progrès.
Avec ces mesures, on peut compter avec des amélioration continue du 
système, avec des preuves tangibles des progrès, la responsabilisation des 
acteurs privés, tenus de rendre des comptes, et un alignement avec les 
standards européens (p. ex. : le Règlement UE 2025/40 sur les emballages).
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Titel Art. 20 Mitteilungspflicht betreffend Getränkeverpackungen

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Herstellerinnen und Hersteller von Getränken müssen dem BAFU nach 
dessen Vorgaben jeweils bis Ende Februar mitteilen:

a.das im Vorjahr für den Inlandverbrauch hergestellte oder eingeführte 
Getränkevolumen, aufgegliedert nach Mehrweg- und 
Einwegverpackungen, nach Verpackungsmaterialien und Getränkearten;
b.das Gewicht der verwertbaren Einwegverpackungen (einschliesslich 
Getränkekartons), die für die im Vorjahr für den Inlandverbrauch 
hergestellten oder eingeführten Getränke verwendet wurden, 
aufgegliedert nach Verpackungsmaterialien und Getränkearten.

Begründung Actuellement, les consommateurs ignorent où et comment leurs emballages 
sont recyclés (Suisse vs. étranger), mais aussi quelles technologies sont 
utilisées (tri optique, recyclage chimique, etc.) ou encore quel est l'impact 
réel de leurs efforts (p. ex.: tonnes de CO économisées).
La CFC recommande dès lors une obligation de transparence pour les 
acteurs de la filière (RecyPac, ASRP, centres de tri). Celle-ci impliquerait 
notamment de publier annuellement : 
Le % d'emballages collectés. 
La % recyclés en Suisse vs. exportés.
Les technologies utilisées et leur efficacité.
La destination finale des matériaux (ex. : "Ce plastique devient des 
nouveaux emballages").
A côté de la publication, on pourrait créer un portail public (géré par 
exemple par l'OFEV) avec : 
Une carte interactive des flux de recyclage.
Des rapports détaillés par canton et par type de matériau.
Une autre mesures serait d'adopter des étiquettes informatives sur les 
emballages, indiquant par exemple "cet emballage sera recyclé à X % en 
Suisse", voire des QR codes renvoyant vers des in-formations sur le 
processus de recyclage.
A travers ces mesures, la confiance serait renforcée : les consommateurs 
sauront en effet que leurs efforts ont un impact concret. S'y ajouterait une 
«pression» positive sur les industriels pour améliorer leurs pratiques. Enfin, 
cela devrait engendrer une réduction des exportations non durables : les 
pro-ducteurs privilégieront des solutions locales pour éviter la critique 
publique.
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Commune de Sullens

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Ablehnung

Begründung: Standardstellungnahme Westschweizer Gemeinde

Anhang: Valorsa - Prise de position.pdf
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Commune de Vufflens-le-Château

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Ablehnung

Begründung: Standardstellungnahme Westschweizer Gemeinde

Anhang: Commune de Vufflens-le-Château courrier emballages boissons.pdf
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Municipalité de Yens

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Ablehnung

Begründung: Standardstellungnahme Westschweizer Gemeinde
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Vitiswiss

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Gleiche STN wie Vignoblesuisse

La vitiviniculture est directement concernée par l'introduction d'une nouvelle 
ordonnance sur les emballages (OEm) dans la mesure où elle utilise les 
emballages en verre. VITISWISS reconnaît l'objectif visé, car la préservation 
des ressources, l'économie circulaire et la réduction de l'impact 
environnemental sont également dans l'intérêt de la vitiviniculture. Le projet 
soumis à consultation offre une bonne base à cet égard.

Anhang: 20251015_ord_envir_VITISWISS_def.pdf
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Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme2

Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Das BAFU kann die in einer privaten Branchenorganisation 
zusammengeschlossenen Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen 
und Hersteller von den Pflichten nach Absatz 1 auf Gesuch der 
Branchenorganisation hin befreien, wenn:

a. die Branchenorganisation die gemeinsame Sammlung, Reinigung und 
Wiederverwendung von standardisierten Mehrwegverpackungen für 
Getränke bezweckt;
b. der Branchenorganisation mindestens 10 Händlerinnen und Händlern 
oder Herstellerinnen und Herstellern von Getränken in 
Mehrwegverpackungen angeschlossen sind;
c. die Branchenorganisation über ein öffentlich einsehbares, regelmässig 
aktualisiertes Mitgliederverzeichnis verfügt;
d. die Branchenorganisation dem BAFU jährlich bis zum 31. März ein 
Konzept für die Finanzierung, die Weiterentwicklung und die Information 
der Verbraucherinnen und Verbraucher sowie die Statistik des Vorjahres 
vorlegt; und
e. die Branchenorganisation innerhalb der ersten drei Jahre ihres 
Bestehens nachweislich eine Rücklaufquote der durch ihre Mitglieder in 
Verkehr gebrachten Mehrwegverpackungen von mindestens 60 Prozent 
erreicht und nach fünf Jahren die Rücklaufquote mindestens 80 Prozent 
beträgt.

Begründung La possibilité offerte à l'OFEV, en vertu de l'art. 17, al. 4, OEm, d'exempter 
de la consigne pour les emballages réutilisables les commerçants et les 
fabricants affiliés à une organisation de branche privée sur demande de 
celle-ci, lorsque certaines conditions sont remplies, peut affaiblir des 
systèmes déjà bien établis. Sans consigne, l'incitation à la restitution 
diminue, les resquilleurs sont encouragés, les pertes augmentent et la 
viabilité à Iong terme peut ëtre compromise. C'est pourquoi, en cas 
d'introduction de l'art. 17, al. 4, OEm, il est indispensable de fixer des 
conditions claires et contraignantes pour les systèmes séparés.

Pour bénéficier de l'exemption de la consigne obligatoire selon la lettre b, 
un nombre minimum de « 10 commerçants ou fabricants de boissons » est 
actuellement prévu. Cette exigence est toutefois trop vague. Ce n'est pas le 
nombre de participants qui est déterminant, mais Ieur volume de 
distribution. La formulation devrait donc ëtre remplacée par un volume de 
distribution minimal afin de garantir que les petits volumes n'entraïnent pas 
une charge administrative disproportionnée.

•La manière dont le taux de retour des systèmes de réutilisation sans 
consigne doit être mesuré n'est pas définie.
•Si le taux de retour n'est pas atteint, il doit ëtre possible de prouver, à l'aide 
d'une analyse du cycle de vie (ACV), que même avec des taux de retour 
temporairement plus faibles, il existe un avantage écologique par rapport 
aux emballages jetables, par exemple en termes d'émissions de gaz à effet 
de serre, de consommation d'énergie ou d'eau.
Art. 17 Consigne obligatoire pour les emballages réutilisables destinés aux 
boissons
L'OFEV peut exempter des obligations prévues à l'al. 1 les commerçants et 
les fabricants affiliés à une organisation de branche privée sur demande de 
celle-ci, si les conditions suivantes sont réunies :
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Municipalité Bottens

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Ablehnung

Begründung: Standardstellungnahme Westschweizer Gemeinde

Anhang: Municipalité de Bottens 20251014 an DC. Révision totale de l'ordonnance du 5juillet 2000 sur les emballages pour 
boissons (OEB ;.pdf
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Commune de Bournens

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Ablehnung

Begründung: Standardstellungnahme Westschweizer Gemeinde

Anhang: Commune de Bournens 20251014 an DC. Révision totale de l'ordonnance du 5 juillet 2000 sur les emballages pour 
boissons (OEB ; RS.pdf
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Commune de Bussigny

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Ablehnung

Begründung: Standardstellungnahme Westschweizer Gemeinde

Anhang: Commune de Bussigny, P. Spack Isenschmid, Bussigny 20251014 an DC. Révision totale del'ordonnance du 5 juillet 
2000 sur les emba.pdf
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Commune de Fey

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Ablehnung

Begründung: Standardstellungnahme Westschweizer Gemeinde

Anhang: Révision OEB_Position commune de Fey .pdf
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Municipalité de Juriens

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Ablehnung

Begründung: Standardstellungnahme Westschweizer Gemeinde.

Anhang: Révision totale de l'ordonnance du 5 juillet 2000 sur les emballages pour boissons (OEB ; RS 814.621).pdf
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Muncipalité de Lonay

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Ablehnung

Begründung: Standardstellungnahme Westschweizer Gemeinde

Anhang: Lonay_revision_ordonnance.pdf
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Commune de Saint-Aubin

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Ablehnung

Begründung: Standardstellungnahme Westschweizer Gemeinde

Anhang: Commune de Saint-Aubin 20251015 an DC. Révision totale de l'ordonnance du 5 juillet 2000 sur les emballages 
pour boissons (OEB ; RS 814.621).pdf
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VignobleSuisse

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Gleiche STN wie Vitiswiss

Anhang: 20251015_ord_envir_VignobleSuisse def.pdf
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Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme2

Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Das BAFU kann die in einer privaten Branchenorganisation 
zusammengeschlossenen Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen 
und Hersteller von den Pflichten nach Absatz 1 auf Gesuch der 
Branchenorganisation hin befreien, wenn:

a. die Branchenorganisation die gemeinsame Sammlung, Reinigung und 
Wiederverwendung von standardisierten Mehrwegverpackungen für 
Getränke bezweckt;
b. der Branchenorganisation mindestens 10 Händlerinnen und Händlern 
oder Herstellerinnen und Herstellern von Getränken in 
Mehrwegverpackungen angeschlossen sind;
c. die Branchenorganisation über ein öffentlich einsehbares, regelmässig 
aktualisiertes Mitgliederverzeichnis verfügt;
d. die Branchenorganisation dem BAFU jährlich bis zum 31. März ein 
Konzept für die Finanzierung, die Weiterentwicklung und die Information 
der Verbraucherinnen und Verbraucher sowie die Statistik des Vorjahres 
vorlegt; und
e. die Branchenorganisation innerhalb der ersten drei Jahre ihres 
Bestehens nachweislich eine Rücklaufquote der durch ihre Mitglieder in 
Verkehr gebrachten Mehrwegverpackungen von mindestens 60 Prozent 
erreicht und nach fünf Jahren die Rücklaufquote mindestens 80 Prozent 
beträgt.

Begründung L'art. 17, al. 4, let. e stipule que les systèmes de réutilisation sans consigne 
doivent atteindre un taux de récupération des emballages réutilisables mis 
dans le commerce de 60 % après trois ans et de 80 % après cinq ans. Les 
points suivants doivent être pris en considération :
•La manière dont le taux de retour des systèmes de réutilisation sans 
consigne doit être mesuré n'est pas définie.
•Si le taux de retour n'est pas atteint, il doit ëtre possible de prouver, à l'aide 
d'une analyse du cycle de vie (ACV), que même avec des taux de retour 
temporairement plus faibles, il existe un avantage écologique par rapport 
aux emballages jetables, par exemple en termes d'émissions de gaz à effet 
de serre, de consommation d'énergie ou d'eau.
Art. 17 Consigne obligatoire pour les emballages réutilisables destinés aux 
boissons
L'OFEV peut exempter des obligations prévues à l'al. 1 les commerçants et 
les fabricants affiliés à une organisation de branche privée sur demande de 
celle-ci, si les conditions suivantes sont réunies :



1116 / 2947

Tetrapak

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Zustimmung

Begründung: Wir unterstützen die Bestrebungen zur Verringerung der Umweltbelastung 
durch Verpackungen und begrüssen daher diesen Verordnungsentwurf. Aus 
unserer Sicht sind folgende Punkte besonders wichtig:
Klare und verlässliche Rahmenbedingungen Transparente Ziele und Vorgaben 
schaffen Planungssicherheit für Unternehmen. Nur so können notwendige 
Investitionen in Sammlung, Sortierung und Verwertung erfolgen. Dies stärkt die 
Wettbewerbsfähigkeit und erhöht gleichzeitig den ökologischen Nutzen. Der 
Verordnungsentwurf sorgt hier für die notwendige Klarheit.
Verbindliche Verwertungsquote Wir begrüssen die Festlegung einer 
verbindlichen Verwertungsquote von 70 % für Getränkekartons. Diese klare 
Zielvorgabe fördert Investitionen entlang der gesamten
Wertschöpfungskette. Studien zeigen, dass das Recycling von 
Getränkekartons die Umweltbelastung gegenüber der Verbrennung in einer 
KVA um rund 40 % reduziert. Damit leisten Getränkekartons einen 
nachweislich bedeutenden Beitrag zum Klimaschutz.
Handlungsspielraum für die Branche Die Verordnung gibt der Branche die 
Möglichkeit, eigenständig Lösungen zu entwickeln – ein Ansatz, der sich in der 
Schweiz bereits bei anderen Verpackungen bewährt hat. 
Branchenorganisationen wie Recypac treiben den Aufbau einer schweizweiten 
Sammlung für Getränkekartons und Kunststoffverpackungen voran. Tetra Pak 
übernimmt als Hersteller Verantwortung und setzt sich aktiv dafür ein, dass 
nachhaltige Kreisläufe geschlossen werden.
Anlehnung an EU-Begriffe Eine Orientierung an den im EU-Recht verwendeten 
Begriffen und Definitionen ist zentral, um gleiche Rahmenbedingungen zu 
gewährleisten. Einheitliche Standards schaffen Transparenz für 
Konsumentinnen und Konsumenten und sichern Rechtssicherheit für uns in 
der Industrie.
Rasche Umsetzung Die Branche ist bereit und die Bevölkerung willens, ihren 
Beitrag zu leisten. Eine zügige Einführung der Verordnung – idealerweise per 
1. Juli 2026 – ist entscheidend, damit die positiven ökologischen Wirkungen 
rasch wirksam werden und die festgelegten Quoten erreicht werden können.
Wir stehen hinter den Zielen und Hauptpunkten der Vorlage. Getränkekartons 
sind eine nachhaltige Verpackungslösung mit hohem ökologischen Nutzen. Wir 
übernehmen Verantwortung, Kreisläufe zu schliessen und die 
Kreislaufwirtschaft in der Schweiz entscheidend voranzubringen.

Anhang: 2025-10-14_Vernehmlassung_Stellungnahme_TetraPak.pdf
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Commune de Buchillon

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Ablehnung

Begründung: Standardstellungnahme Westschweizer Gemeinde

Anhang: Buchillon_prise_position_révision_ordonnance_emballages.pdf
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Commune de Denges

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Ablehnung

Begründung: Standardstellungnahme Westschweizer Gemeind

Anhang: 13.10.25 - Ordonnance emballage - mail Rosti.pdf
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Ville de Morges

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Ablehnung

Begründung: Standardstellungnahme Westschweizer Gemeinde

Anhang: STN Gemeinde Morges.pdf
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Municipalité Oulens-sous-Echallens

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Ablehnung

Begründung: Standardstellungnahme Westschweizer Gemeinde

Anhang: Municipalité Oulens-sous-Echallens 20251014 an DC. Révision totale de l'ordonnance du 5 juillet 2000 sur les 
emballages pour boissons (OEB ; RS 814.621).pdf
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Municipalité de Penthéréaz

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Ablehnung

Begründung: Standardstellungnahme Westschweizer Gemeinde

Anhang: Courrier de la Municipalité de Penthéréaz.pdf
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Commune de Premier

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Ablehnung

Begründung: Standardstellungnahme Westschweizer Gemeinde

Anhang: BRNB42200D55C82_014724.pdf
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6. Stellungnahmen Übrige Organisationen und Stellungnehmende

ARA Muri

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: --

Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme1

Titel Art. 34 Betrieb

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag 1 In Kompostierungs- und Vergärungsanlagen müssen biogene Abfälle 
verrottet oder vergärt werden, die sich aufgrund ihrer Eigenschaften, 
insbesondere ihrer Nährstoff-, Schadstoff- und Fremdstoffgehalte, für das 
entsprechende Verfahren und für die Verwertung als Dünger im Sinne von 
Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a der Dünger-Verordnung vom 1. November 
2023 (DüV) eignen. Ausgenommen vom Erfordernis der Eignung als 
Dünger sind Abfälle, die in Anlagen zur Co-Vergärung in 
Abwasserreinigungsanlagen vergärt werden.
2 Sortenreine sowie nährstoffreiche biogene Abfälle müssen vorrangig in 
Kompostierungs- und Vergärungsanlagen ausserhalb von 
Abwasserreinigungsanlagen verwertet werden.
3 Verpackte biogene Abfälle dürfen in Kompostierungs- und 
Vergärungsanlagen nach Absatz 1 ausserhalb von 
Abwasserreinigungsanlagen nur verrottet oder vergärt werden, wenn:

a.die Verpackung sowie die Kennzeichnung biologisch abbaubar sind 
und sich für das entsprechende Verfahren eignen; oder
b.die Verpackung sowie die Kennzeichnung vorrangig vor oder 
spätestens während der Verrottung oder Vergärung möglichst 
vollständig entfernt werden.

4 Im Übrigen gelten die Vorschriften der DüV und der ChemRRV betreffend 
Kompost und Gärgut.

Begründung Art. 34 Abs. 2 
Der Absatz ist zu streichen oder zumindest so anzupassen, dass die 
Verwertung umweltverträglich und wirtschaftlich erfolgen muss. Der 
pauschale Vorrang der landwirtschaftlichen Verwertung ohne 
Berücksichtigung obiger Kriterien ist nicht zielführend. 
Art. 34 Abs. 3 Bst. b 
Anstelle von «möglichst vollständig entfernt» ist «vollständig entfernt» 
vorauszusetzen. Wie oben dargelegt ist es für den langfristigen Erhalt der 
Funktionen unserer Böden zentral, dass sich keine Fremdstoffe anreichern. 
Jeglicher Eintrag in die Gewässer sollte vermieden werden. Für solche 
Abfälle existiert mit den Abwasserreinigungsanlagen ein bewährter 
Entsorgungsweg, welcher den Eintrag von Fremdstoffen in die Umwelt 
verhindert.

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --
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Abwasserverband Bremgarten-Mutschellen

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: --

Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme1

Titel Art. 34 Betrieb

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag 1 In Kompostierungs- und Vergärungsanlagen müssen biogene Abfälle 
verrottet oder vergärt werden, die sich aufgrund ihrer Eigenschaften, 
insbesondere ihrer Nährstoff-, Schadstoff- und Fremdstoffgehalte, für das 
entsprechende Verfahren und für die Verwertung als Dünger im Sinne von 
Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a der Dünger-Verordnung vom 1. November 
2023 (DüV) eignen. Ausgenommen vom Erfordernis der Eignung als 
Dünger sind Abfälle, die in Anlagen zur Co-Vergärung in 
Abwasserreinigungsanlagen vergärt werden.
2 Sortenreine sowie nährstoffreiche biogene Abfälle müssen vorrangig in 
Kompostierungs- und Vergärungsanlagen ausserhalb von 
Abwasserreinigungsanlagen verwertet werden.
3 Verpackte biogene Abfälle dürfen in Kompostierungs- und 
Vergärungsanlagen nach Absatz 1 ausserhalb von 
Abwasserreinigungsanlagen nur verrottet oder vergärt werden, wenn:

a.die Verpackung sowie die Kennzeichnung biologisch abbaubar sind 
und sich für das entsprechende Verfahren eignen; oder
b.die Verpackung sowie die Kennzeichnung vorrangig vor oder 
spätestens während der Verrottung oder Vergärung möglichst 
vollständig entfernt werden.

4 Im Übrigen gelten die Vorschriften der DüV und der ChemRRV betreffend 
Kompost und Gärgut.

Begründung Art. 34 Abs. 2 
Der Absatz ist zu streichen oder zumindest so anzupassen, dass die 
Verwertung umweltverträglich und wirtschaftlich erfolgen muss. Der 
pauschale Vorrang der landwirtschaftlichen Verwertung ohne 
Berücksichtigung obiger Kriterien ist nicht zielführend. 
Art. 34 Abs. 3 Bst. b 
Anstelle von «möglichst vollständig entfernt» ist «vollständig entfernt» 
vorauszusetzen. Wie oben dargelegt ist es für den langfristigen Erhalt der 
Funktionen unserer Böden zentral, dass sich keine Fremdstoffe anreichern. 
Jeglicher Eintrag in die Gewässer sollte vermieden werden. Für solche 
Abfälle existiert mit den Abwasserreinigungsanlagen ein bewährter 
Entsorgungsweg, welcher den Eintrag von Fremdstoffen in die Umwelt 
verhindert.

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --
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Abwasserverband Klingnau Döttingen Tegerfelden

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Ablehnung

Begründung: Die Landwirtschaftlichen Düngerverwerter werden zu wenig konfrontiert. Im 
Bezug auf Kunststoff oder Pflanzensamen ( Neophyten)

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --
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Abwasserverband Region Baden Wettingen

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme1
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Titel Art. 34 Betrieb

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1 In Kompostierungs- und Vergärungsanlagen müssen biogene Abfälle 
verrottet oder vergärt werden, die sich aufgrund ihrer Eigenschaften, 
insbesondere ihrer Nährstoff-, Schadstoff- und Fremdstoffgehalte, für das 
entsprechende Verfahren und für die Verwertung als Dünger im Sinne von 
Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a der Dünger-Verordnung vom 1. November 
2023 (DüV) eignen. Ausgenommen vom Erfordernis der Eignung als 
Dünger sind Abfälle, die in Anlagen zur Co-Vergärung in 
Abwasserreinigungsanlagen vergärt werden.
2 Absatz ist zu Streichen
3 Verpackte biogene Abfälle dürfen in Kompostierungs- und 
Vergärungsanlagen nach Absatz 1 ausserhalb von 
Abwasserreinigungsanlagen nur verrottet oder vergärt werden, wenn:

a.die Verpackung sowie die Kennzeichnung biologisch abbaubar sind 
und sich für das entsprechende Verfahren eignen; oder
b.die Verpackung sowie die Kennzeichnung vorrangig vor oder 
spätestens während der Verrottung oder Vergärung vollständig entfernt 
werden.

4 Im Übrigen gelten die Vorschriften der DüV und der ChemRRV betreffend 
Kompost und Gärgut.

Begründung Die landwirtschaftliche Verwertung sortenreiner sowie nährstoffreicher 
Abfälle erachten wir als sinnvoll. Dabei müssen allerdings aus Sicht des 
Gewässerschutzes (und Bodenschutzes) folgende Voraussetzungen erfüllt 
sein: 
•Es dürfen keine Nährstoffüberschüsse (insbesondere Stickstoff) erzeugt 
werden, welche durch Versickerung und Abschwemmung das Grundwasser 
und die Oberflächengewässer belasten. Gemäss den Umweltzielen der 
Landwirtschaft sind die landwirtschaftsbedingten Stickstoffeinträge in die 
Gewässer nach wie vor deutlich zu hoch. Es besteht die Gefahr, dass eine 
Zunahme der landwirtschaftlichen Vergärung diesem Umweltziel 
zuwiderläuft. 
•Die Abfälle müssen vollständig frei von Fremdstoffen sein. Ansonsten 
findet eine kontinuierliche Anreicherung dieser Stoffe im Boden statt. 
Insbesondere Verpackungsmaterialien wie Kunststoffe können sich im 
Boden anreichern und zudem in die Gewässer abgeschwemmt werden, mit 
negativen Auswirkungen auf die Fauna (Stichwort Mikroplastik). 
•Die Abfälle dürfen keine unerwünschten Stoffe enthalten. Die Schwierigkeit 
besteht darin, dass sich eingesetzte Stoffe auch erst viele Jahre später als 
schädlich und damit unerwünscht herausstellen können. Insbesondere bei 
persistenten Verbindungen verbleiben diese Stoffe im Boden resp. im 
Gewässer. Die Problematik der PFAS zeigt dies beispielhaft. 

Diverse Abwasserreinigungsanlagen nehmen seit langem biogene Abfälle 
an und vergären diese zusammen mit dem Klärschlamm (sog. Co-
Vergärung). Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag für die sichere und 
sinnvolle Entsorgung dieser Abfälle. Der Energiegehalt der Abfälle wird in 
den meisten Fällen vollständig genutzt, indem mit Wärmekraftkoppelung 
Strom und Wärme produziert wird oder indem das Klärgas zu Biogas 
aufbereitet und ins Gasnetz eingespeist wird. Weiter werden Plastik und 
andere Fremdstoffe wirksam zurückgehalten, die Verluste im Auslauf der 
ARA sind vernachlässigbar. Schliesslich wird in Zukunft ein Grossteil des 
Phosphors aus dem Klärschlamm zurückgewonnen. 

Daraus ergeben sich folgende Anträge: 
Art. 34 Abs. 2 
Der Absatz ist zu streichen oder zumindest so anzupassen, dass die 
Verwertung umweltverträglich und wirtschaftlich erfolgen muss. Der 
pauschale Vorrang der landwirtschaftlichen Verwertung ohne 
Berücksichtigung obiger Kriterien ist nicht zielführend. 
Art. 34 Abs. 3 Bst. b 
Anstelle von «möglichst vollständig entfernt» ist «c» vorauszusetzen. Wie 
oben dargelegt ist es für den langfristigen Erhalt der Funktionen unserer 
Böden zentral, dass sich keine Fremdstoffe anreichern. Jeglicher Eintrag in 
die Gewässer sollte vermieden werden. Für solche Abfälle existiert mit den 
Abwasserreinigungsanlagen ein bewährter Entsorgungsweg, welcher den 
Eintrag von Fremdstoffen in die Umwelt verhindert.

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)
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Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --
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Abwasserverband Region Lenzburg

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: --

Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme1

Titel Art. 34 Betrieb

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag 1 In Kompostierungs- und Vergärungsanlagen müssen biogene Abfälle 
verrottet oder vergärt werden, die sich aufgrund ihrer Eigenschaften, 
insbesondere ihrer Nährstoff-, Schadstoff- und Fremdstoffgehalte, für das 
entsprechende Verfahren und für die Verwertung als Dünger im Sinne von 
Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a der Dünger-Verordnung vom 1. November 
2023 (DüV) eignen. Ausgenommen vom Erfordernis der Eignung als 
Dünger sind Abfälle, die in Anlagen zur Co-Vergärung in 
Abwasserreinigungsanlagen vergärt werden.
2 Sortenreine sowie nährstoffreiche biogene Abfälle müssen vorrangig in 
Kompostierungs- und Vergärungsanlagen ausserhalb von 
Abwasserreinigungsanlagen verwertet werden.
3 Verpackte biogene Abfälle dürfen in Kompostierungs- und 
Vergärungsanlagen nach Absatz 1 ausserhalb von 
Abwasserreinigungsanlagen nur verrottet oder vergärt werden, wenn:

a.die Verpackung sowie die Kennzeichnung biologisch abbaubar sind 
und sich für das entsprechende Verfahren eignen; oder
b.die Verpackung sowie die Kennzeichnung vorrangig vor oder 
spätestens während der Verrottung oder Vergärung möglichst 
vollständig entfernt werden.

4 Im Übrigen gelten die Vorschriften der DüV und der ChemRRV betreffend 
Kompost und Gärgut.

Begründung Art. 34 Abs. 2 
Der Absatz ist zu streichen oder zumindest so anzupassen, dass die 
Verwertung umweltverträglich und wirtschaftlich erfolgen muss. Der 
pauschale Vorrang der landwirtschaftlichen Verwertung ohne 
Berücksichtigung obiger Kriterien ist nicht zielführend. 
Art. 34 Abs. 3 Bst. b 
Anstelle von «möglichst vollständig entfernt» ist «vollständig entfernt» 
vorauszusetzen. Wie oben dargelegt ist es für den langfristigen Erhalt der 
Funktionen unserer Böden zentral, dass sich keine Fremdstoffe anreichern. 
Jeglicher Eintrag in die Gewässer sollte vermieden werden. Für solche 
Abfälle existiert mit den Abwasserreinigungsanlagen ein bewährter 
Entsorgungsweg, welcher den Eintrag von Fremdstoffen in die Umwelt 
verhindert.

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --
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Abwasserverband Region Möhlin

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: --

Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme1

Titel Art. 34 Betrieb

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag 1 In Kompostierungs- und Vergärungsanlagen müssen biogene Abfälle 
verrottet oder vergärt werden, die sich aufgrund ihrer Eigenschaften, 
insbesondere ihrer Nährstoff-, Schadstoff- und Fremdstoffgehalte, für das 
entsprechende Verfahren und für die Verwertung als Dünger im Sinne von 
Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a der Dünger-Verordnung vom 1. November 
2023 (DüV) eignen. Ausgenommen vom Erfordernis der Eignung als 
Dünger sind Abfälle, die in Anlagen zur Co-Vergärung in 
Abwasserreinigungsanlagen vergärt werden.
2 Sortenreine sowie nährstoffreiche biogene Abfälle müssen vorrangig in 
Kompostierungs- und Vergärungsanlagen ausserhalb von 
Abwasserreinigungsanlagen verwertet werden.
3 Verpackte biogene Abfälle dürfen in Kompostierungs- und 
Vergärungsanlagen nach Absatz 1 ausserhalb von 
Abwasserreinigungsanlagen nur verrottet oder vergärt werden, wenn:

a.die Verpackung sowie die Kennzeichnung biologisch abbaubar sind 
und sich für das entsprechende Verfahren eignen; oder
b.die Verpackung sowie die Kennzeichnung vorrangig vor oder 
spätestens während der Verrottung oder Vergärung möglichst 
vollständig entfernt werden.

4 Im Übrigen gelten die Vorschriften der DüV und der ChemRRV betreffend 
Kompost und Gärgut.

Begründung Art. 34 Abs. 2 
Der Absatz ist zu streichen oder zumindest so anzupassen, dass die 
Verwertung umweltverträglich und wirtschaftlich erfolgen muss. Der 
pauschale Vorrang der landwirtschaftlichen Verwertung ohne 
Berücksichtigung obiger Kriterien ist nicht zielführend. 
Art. 34 Abs. 3 Bst. b 
Anstelle von «möglichst vollständig entfernt» ist «vollständig entfernt» 
vorauszusetzen. Wie oben dargelegt ist es für den langfristigen Erhalt der 
Funktionen unserer Böden zentral, dass sich keine Fremdstoffe anreichern. 
Jeglicher Eintrag in die Gewässer sollte vermieden werden. Für solche 
Abfälle existiert mit den Abwasserreinigungsanlagen ein bewährter 
Entsorgungsweg, welcher den Eintrag von Fremdstoffen in die Umwelt 
verhindert.

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --
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Abwasserverband Region Wohlen

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: --

Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme1

Titel Art. 34 Betrieb

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag 1 In Kompostierungs- und Vergärungsanlagen müssen biogene Abfälle 
verrottet oder vergärt werden, die sich aufgrund ihrer Eigenschaften, 
insbesondere ihrer Nährstoff-, Schadstoff- und Fremdstoffgehalte, für das 
entsprechende Verfahren und für die Verwertung als Dünger im Sinne von 
Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a der Dünger-Verordnung vom 1. November 
2023 (DüV) eignen. Ausgenommen vom Erfordernis der Eignung als 
Dünger sind Abfälle, die in Anlagen zur Co-Vergärung in 
Abwasserreinigungsanlagen vergärt werden.
2 Sortenreine sowie nährstoffreiche biogene Abfälle müssen vorrangig in 
Kompostierungs- und Vergärungsanlagen ausserhalb von 
Abwasserreinigungsanlagen verwertet werden.
3 Verpackte biogene Abfälle dürfen in Kompostierungs- und 
Vergärungsanlagen nach Absatz 1 ausserhalb von 
Abwasserreinigungsanlagen nur verrottet oder vergärt werden, wenn:

a.die Verpackung sowie die Kennzeichnung biologisch abbaubar sind 
und sich für das entsprechende Verfahren eignen; oder
b.die Verpackung sowie die Kennzeichnung vorrangig vor oder 
spätestens während der Verrottung oder Vergärung möglichst 
vollständig entfernt werden.

4 Im Übrigen gelten die Vorschriften der DüV und der ChemRRV betreffend 
Kompost und Gärgut.

Begründung Art. 34 Abs. 2 
Der Absatz ist zu streichen oder zumindest so anzupassen, dass die 
Verwertung umweltverträglich und wirtschaftlich erfolgen muss. Der 
pauschale Vorrang der landwirtschaftlichen Verwertung ohne 
Berücksichtigung obiger Kriterien ist nicht zielführend. 
Art. 34 Abs. 3 Bst. b 
Anstelle von «möglichst vollständig entfernt» ist «vollständig entfernt» 
vorauszusetzen. Wie oben dargelegt ist es für den langfristigen Erhalt der 
Funktionen unserer Böden zentral, dass sich keine Fremdstoffe anreichern. 
Jeglicher Eintrag in die Gewässer sollte vermieden werden. Für solche 
Abfälle existiert mit den Abwasserreinigungsanlagen ein bewährter 
Entsorgungsweg, welcher den Eintrag von Fremdstoffen in die Umwelt 
verhindert.

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --
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Abwasserverband Region Zurzach

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: --

Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme1

Titel Art. 34 Betrieb

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag 1 In Kompostierungs- und Vergärungsanlagen müssen biogene Abfälle 
verrottet oder vergärt werden, die sich aufgrund ihrer Eigenschaften, 
insbesondere ihrer Nährstoff-, Schadstoff- und Fremdstoffgehalte, für das 
entsprechende Verfahren und für die Verwertung als Dünger im Sinne von 
Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a der Dünger-Verordnung vom 1. November 
2023 (DüV) eignen. Ausgenommen vom Erfordernis der Eignung als 
Dünger sind Abfälle, die in Anlagen zur Co-Vergärung in 
Abwasserreinigungsanlagen vergärt werden.
2 Sortenreine sowie nährstoffreiche biogene Abfälle müssen vorrangig in 
Kompostierungs- und Vergärungsanlagen ausserhalb von 
Abwasserreinigungsanlagen verwertet werden.
3 Verpackte biogene Abfälle dürfen in Kompostierungs- und 
Vergärungsanlagen nach Absatz 1 ausserhalb von 
Abwasserreinigungsanlagen nur verrottet oder vergärt werden, wenn:

a.die Verpackung sowie die Kennzeichnung biologisch abbaubar sind 
und sich für das entsprechende Verfahren eignen; oder
b.die Verpackung sowie die Kennzeichnung vorrangig vor oder 
spätestens während der Verrottung oder Vergärung möglichst 
vollständig entfernt werden.

4 Im Übrigen gelten die Vorschriften der DüV und der ChemRRV betreffend 
Kompost und Gärgut.

Begründung Art. 34 Abs. 2 
Der Absatz ist zu streichen oder zumindest so anzupassen, dass die 
Verwertung umweltverträglich und wirtschaftlich erfolgen muss. Der 
pauschale Vorrang der landwirtschaftlichen Verwertung ohne 
Berücksichtigung obiger Kriterien ist nicht zielführend. 
Art. 34 Abs. 3 Bst. b 
Anstelle von «möglichst vollständig entfernt» ist «vollständig entfernt» 
vorauszusetzen. Wie oben dargelegt ist es für den langfristigen Erhalt der 
Funktionen unserer Böden zentral, dass sich keine Fremdstoffe anreichern. 
Jeglicher Eintrag in die Gewässer sollte vermieden werden. Für solche 
Abfälle existiert mit den Abwasserreinigungsanlagen ein bewährter 
Entsorgungsweg, welcher den Eintrag von Fremdstoffen in die Umwelt 
verhindert.

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --
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Abwasserverband Reuss-Schachen

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: --

Anhang: Stellungnahme Vernehmlassung VVEA.pdf
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Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --
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Abwasserverband Reuss-Schachen

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: --

Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme1

Titel Art. 34 Betrieb

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag 1 In Kompostierungs- und Vergärungsanlagen müssen biogene Abfälle 
verrottet oder vergärt werden, die sich aufgrund ihrer Eigenschaften, 
insbesondere ihrer Nährstoff-, Schadstoff- und Fremdstoffgehalte, für das 
entsprechende Verfahren und für die Verwertung als Dünger im Sinne von 
Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a der Dünger-Verordnung vom 1. November 
2023 (DüV) eignen. Ausgenommen vom Erfordernis der Eignung als 
Dünger sind Abfälle, die in Anlagen zur Co-Vergärung in 
Abwasserreinigungsanlagen vergärt werden.
2 Sortenreine sowie nährstoffreiche biogene Abfälle müssen vorrangig in 
Kompostierungs- und Vergärungsanlagen ausserhalb von 
Abwasserreinigungsanlagen verwertet werden.
3 Verpackte biogene Abfälle dürfen in Kompostierungs- und 
Vergärungsanlagen nach Absatz 1 ausserhalb von 
Abwasserreinigungsanlagen nur verrottet oder vergärt werden, wenn:

a.die Verpackung sowie die Kennzeichnung biologisch abbaubar sind 
und sich für das entsprechende Verfahren eignen; oder
b.die Verpackung sowie die Kennzeichnung vorrangig vor oder 
spätestens während der Verrottung oder Vergärung möglichst 
vollständig entfernt werden.

4 Im Übrigen gelten die Vorschriften der DüV und der ChemRRV betreffend 
Kompost und Gärgut.

Begründung Art. 34 Abs. 2 
Der Absatz ist zu streichen oder zumindest so anzupassen, dass die 
Verwertung umweltverträglich und wirtschaftlich erfolgen muss. Der 
pauschale Vorrang der landwirtschaftlichen Verwertung ohne 
Berücksichtigung obiger Kriterien ist nicht zielführend. 
Art. 34 Abs. 3 Bst. b 
Anstelle von «möglichst vollständig entfernt» ist «vollständig entfernt» 
vorauszusetzen. Wie oben dargelegt ist es für den langfristigen Erhalt der 
Funktionen unserer Böden zentral, dass sich keine Fremdstoffe anreichern. 
Jeglicher Eintrag in die Gewässer sollte vermieden werden. Für solche 
Abfälle existiert mit den Abwasserreinigungsanlagen ein bewährter 
Entsorgungsweg, welcher den Eintrag von Fremdstoffen in die Umwelt 
verhindert.

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --



1173 / 2947

Abwasserverband Rheinfelden - Magden

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: --

Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme1

Titel Art. 34 Betrieb

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag 1 In Kompostierungs- und Vergärungsanlagen müssen biogene Abfälle 
verrottet oder vergärt werden, die sich aufgrund ihrer Eigenschaften, 
insbesondere ihrer Nährstoff-, Schadstoff- und Fremdstoffgehalte, für das 
entsprechende Verfahren und für die Verwertung als Dünger im Sinne von 
Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a der Dünger-Verordnung vom 1. November 
2023 (DüV) eignen. Ausgenommen vom Erfordernis der Eignung als 
Dünger sind Abfälle, die in Anlagen zur Co-Vergärung in 
Abwasserreinigungsanlagen vergärt werden.
2 Sortenreine sowie nährstoffreiche biogene Abfälle müssen vorrangig in 
Kompostierungs- und Vergärungsanlagen ausserhalb von 
Abwasserreinigungsanlagen verwertet werden.
3 Verpackte biogene Abfälle dürfen in Kompostierungs- und 
Vergärungsanlagen nach Absatz 1 ausserhalb von 
Abwasserreinigungsanlagen nur verrottet oder vergärt werden, wenn:

a.die Verpackung sowie die Kennzeichnung biologisch abbaubar sind 
und sich für das entsprechende Verfahren eignen; oder
b.die Verpackung sowie die Kennzeichnung vorrangig vor oder 
spätestens während der Verrottung oder Vergärung möglichst 
vollständig entfernt werden.

4 Im Übrigen gelten die Vorschriften der DüV und der ChemRRV betreffend 
Kompost und Gärgut.

Begründung Art. 34 Abs. 2 
Der Absatz ist zu streichen oder zumindest so anzupassen, dass die 
Verwertung umweltverträglich und wirtschaftlich erfolgen muss. Der 
pauschale Vorrang der landwirtschaftlichen Verwertung ohne 
Berücksichtigung obiger Kriterien ist nicht zielführend. 
Art. 34 Abs. 3 Bst. b 
Anstelle von «möglichst vollständig entfernt» ist «vollständig entfernt» 
vorauszusetzen. Wie oben dargelegt ist es für den langfristigen Erhalt der 
Funktionen unserer Böden zentral, dass sich keine Fremdstoffe anreichern. 
Jeglicher Eintrag in die Gewässer sollte vermieden werden. Für solche 
Abfälle existiert mit den Abwasserreinigungsanlagen ein bewährter 
Entsorgungsweg, welcher den Eintrag von Fremdstoffen in die Umwelt 
verhindert.

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --
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Aleksandra Sax

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Trash Hero World begrüsst die Revision der Verpackungsverordnung als 
einen zeitgemässen und wichtigen Schritt zur Stärkung der 
Kreislaufwirtschaftspolitik in der Schweiz. Der erweiterte Geltungsbereich 
des Entwurfs wird positiv bewertet, und insbesondere die Integration der 
Erfahrungen aus dem EU-Prozess ist sehr wertvoll.

Im März 2025 veröffentlichte die Swiss Plastic Action Koalition eine 
gemeinsame Erklärung mit zehn klaren Forderungen (https://trashhero.org
/wp-content/uploads/2025/03/2025-03-10-Swiss-Plastic-Action-
Gemeinsame-Erklaerung.pdf), um sicherzustellen, dass die 
Verpackungspolitik der Schweiz Plastikverschmutzung wirksam verhindert, 
sichere Materialien fördert und die Infrastruktur für eine echte 
Kreislaufwirtschaft aufbaut. Wir halten diese Forderungen weiterhin für 
wesentlich und sehen die aktuelle Konsultation als Gelegenheit, die 
Verordnung stärker an ihnen auszurichten.

Der Entwurf ist in bestimmten Bereichen zwar ein Fortschritt, doch müssen 
einige zentrale Punkte stärker berücksichtigt werden, um tatsächlich 
wirksame Ergebnisse zu erzielen.

Plastikverschmutzung an der Quelle verhindern:
Wir fordern ein Verbot nicht notwendiger Einwegkunststoffe, verbindliche 
Reduktionsziele sowie das schrittweise Auslaufen von giftigen und nicht 
recycelbaren Verpackungen. Der vorliegende Entwurf verbietet solche 
Produkte bislang nicht und legt keine quantitativen Reduktionsziele fest. Er 
konzentriert sich vor allem auf Sammlung und Recycling, was den Anstieg 
des Verpackungsabfalls nicht umkehren kann. Zudem fehlen Mechanismen, 
um unerwünschte Ersatzstoffe zu verhindern oder gefährliche Materialien 
auszuschliessen, wodurch die öffentliche Gesundheit und die Umwelt 
weiterhin gefährdet bleiben.
Eine Angleichung an die neue EU-Verordnung über Verpackungen und 
Verpackungsabfälle (PPWR) würde die Position der Schweiz stärken, da 
diese Anforderungen an Recycelbarkeit, Gestaltungskriterien, 
Wiederverwendungsziele, recycelten Materialanteil, Verbote bestimmter 
Einwegkunststoffe und strenge Grenzwerte für PFAS festlegt.

Investition in Wiederverwendung und Kreislaufwirtschaftsinfrastruktur:
Die erweiterte Herstellerverantwortung (EPR) sollte nicht nur als Instrument 
zur Finanzierung der nachgelagerten Entsorgung genutzt werden, sondern 
auch zur Finanzierung grossflächiger Wiederverwendungssysteme und zur 
Entwicklung nationaler Standards. Der aktuelle Entwurf erkennt dieses 
strategische Potenzial bislang nicht an. Ein wichtiger Schritt wäre, einen Teil 
der Vorauszahlungsabgabe (TEA) auf Wiederverwendungssysteme 
umzuleiten, wie dies bereits in Frankreich praktiziert wird, wo eine einzige 
Organisation sowohl die Beiträge für Wiederverwendung als auch für 
Recycling verwaltet. Ebenso sollte das begrenzte und fragmentierte 
Pfandsystem für Getränkebehälter ausgeweitet werden: Das Pfandsystem 
in Deutschland zeigt, wie universelle Pfandregelungen (für Mehrweg- und 
Einwegbehälter) dank effizientem Management und harmonisierten 
Standards Rücklaufquoten von über 90 % erreichen können. Ohne 
entsprechende Investitionen und Harmonisierung wird die 
Wiederverwendung in der Schweiz marginal bleiben.

Sichere Materialien gewährleisten:
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Verpackungen, einschliesslich recycelter Verpackungen, müssen frei von 
gefährlichen Stoffen und nicht absichtlich zugesetzten Stoffen (NIAS) sein. 
Dies ist entscheidend, um die öffentliche Gesundheit zu schützen und 
sichere Recyclingkreisläufe zu gewährleisten. Der Entwurf der Verordnung 
fördert derzeit zwar recycelte Kunststoffe, behandelt jedoch deren 
chemische Sicherheit nicht, wodurch eine regulatorische Lücke entsteht, die 
ernsthafte Auswirkungen auf den Lebensmittelkontakt und Konsumgüter 
haben kann.

Greenwashing beenden und Transparenz stärken:
Wir fordern vollständige Transparenz bezüglich der chemischen 
Zusammensetzung, der Recycelbarkeit und der End-of-Life-Bestimmung 
von Verpackungen. Irreführende Angaben; einschliesslich, aber nicht 
beschränkt auf die Recyclingfähigkeit von Kunststoffen und „Neutralität“; 
müssen verboten werden, und die Verantwortung der Unternehmen über 
den gesamten Lebenszyklus hinweg muss sichergestellt sein. Zwar führt die 
Verordnung einige Berichtspflichten ein, diese bleiben jedoch fragmentiert 
und undurchsichtig. Es gibt keine systematische Transparenzpflicht oder ein 
belastbares Prüfverfahren, und die Definition von Recycling lässt Raum für 
irreführende Interpretationen.

Fazit:
Insgesamt zeigen diese Mängel, dass die Verordnung weiterhin Recycling 
über Prävention, Reduktion und Sicherheit stellt. Durch die Integration 
verbindlicher Reduktionsziele, einer soliden Finanzierung für 
Wiederverwendung, Regeln zur chemischen Sicherheit, einer Angleichung 
an die EU sowie starker Transparenzpflichten hat die Schweiz die Chance, 
einen glaubwürdigen internationalen Standard zu setzen und ein 
Verpackungssystem zu schaffen, das sowohl die Umwelt als auch die 
öffentliche Gesundheit wirklich schützt.

Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme2

Titel Art. 1 Gegenstand und Geltungsbereich

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag --

Begründung Der derzeitige Geltungsbereich der Verordnung ist zu begrenzt, da er drei 
Schlüsselelemente, die für ein sicheres und kreislauffähiges 
Verpackungssystem unerlässlich sind, nicht ausdrücklich berücksichtigt:
- die Notwendigkeit, giftige Stoffe in Verpackungen zu beschränken oder zu 
verbieten,
- die Verpflichtung, wiederverwendbare Verpackungssysteme zu entwickeln 
und bereitzustellen,
- sowie die Anforderung einer Kennzeichnungspflicht, um Transparenz für 
Verbraucher und Betreiber zu gewährleisten.

Die ausdrückliche Aufnahme dieser Elemente in den Geltungsbereich (Art. 
1) ist wichtig, um ihre Relevanz als übergeordnete Grundsätze der 
Verordnung zu signalisieren und die Übereinstimmung mit den Zielen der 
Schweiz in Bezug auf Abfallreduzierung, Kreislaufwirtschaft und Schutz der 
öffentlichen Gesundheit sicherzustellen.

Titel Art. 2 Begriffe

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung
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Gegenvorschlag b. Mehrwegverpackungen: Jede Verpackung, die so gestaltet, hergestellt 
und in Verkehr gebracht wird, dass sie innerhalb eines organisierten 
Mehrwegsystems mehrfach wiederverwendet werden kann, wobei ihre 
Schutz- und Funktionseigenschaften über eine ausreichende Anzahl von 
Nutzungen erhalten bleiben, sodass sie ihren ökologischen Break-even-
Punkt in Bezug auf Nachhaltigkeit übertrifft. Die Anzahl der Nutzungen wird 
durch unabhängige, konsekutive Lebenszyklusbewertungen bestimmt.

f. Kunststoffverpackungen: Jede Verpackung, die ganz oder teilweise aus 
irgendeiner Form von chemisch modifizierten, biobasierten oder 
synthetischen Polymeren besteht, einschliesslich aller Zusatzstoffe oder 
sonstigen Stoffe.
[Keine Ausnahme für PET]

h. Stoffliche Verwertung: die mechanische Verarbeitung von Abfallstoffen zu 
Produkten, Materialien oder Stoffen, sei es für den ursprünglichen Zweck 
oder für andere Zwecke, mit Ausnahme der energetischen Verwertung und 
der Verwendung als Brennstoff.

h.bis Hochwertiges Recycling: jedes Recyclingverfahren, bei dem recycelte 
Materialien hergestellt werden, die aufgrund ihrer erhaltenen technischen 
Eigenschaften von gleicher Qualität wie die ursprünglichen Materialien sind 
und als Ersatz für Primärrohstoffe für Verpackungen oder andere 
Anwendungen verwendet werden, bei denen die Qualität des recycelten 
Materials erhalten bleibt.

j. Recyclingquote: Anteil der Verpackungen nach Gewicht, gemessen beim 
Eingang der Abfälle in eine Recyclinganlage innerhalb eines 
Kalenderjahres, im Vergleich zum Gesamtgewicht der aus diesem Material 
hergestellten und in der Schweiz zur Wiederverwendung zurückgegebenen 
Verpackungen.

q. Inerte Verpackungen: Verpackungsmaterial, das unter den vorgesehenen 
Verwendungsbedingungen weder chemisch noch physikalisch mit den 
verpackten Gütern oder der Umwelt in Wechselwirkung tritt und somit für 
eine sichere Wiederverwendung und Wiederverwertung geeignet ist.

r. Mehrwegsystem: organisatorische, technische oder finanzielle Mittel, die 
die Wiederverwendung in geschlossenen oder offenen Kreisläufen 
ermöglichen, unterstützt durch eine angemessene Logistik und gefördert 
durch geeignete Anreizsysteme, in der Regel durch ein Pfandsystem.

s. Rücklaufquote von Verpackungen: Verhältnis zwischen der Anzahl der an 
Verbraucher:innen und Endnutzer:innen abgegebenen vollen Verpackungen 
und der Anzahl der Verpackungen, die nach der Reinigung wieder befüllt 
werden können.

t. Wiederverwendungsquote von Verpackungen: Verhältnis zwischen der 
Anzahl der an Verbraucher:innen und Endnutzer:innen abgegebenen 
Vollverpackungen und der Anzahl der wiederverwendeten und wieder in 
Verkehr gebrachten Vollverpackungen.
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Begründung b. Mehrwegverpackungen:
Die aktuelle Definition von „Mehrwegverpackungen“ ist zu allgemein gefasst 
und könnte es ermöglichen, schwache oder halbwegs wiederverwendbare 
Produkte als „Mehrweg“ zu vermarkten. Die überarbeitete Definition stellt 
klar, dass echte Mehrwegverpackungen folgende Kriterien erfüllen müssen:
- Sie sind Teil eines organisierten Mehrwegsystems (Sammel-, Reinigungs- 
oder Nachfüllsystem).
- Sie behalten ihre funktionellen und schützenden Eigenschaften über 
mehrere Nutzungszyklen hinweg.
- Sie absolvieren die Mindestanzahl an Zyklen, die erforderlich ist, um die 
Umweltbelastung einer entsprechenden Einwegverpackung auszugleichen 
– zu bestimmen durch unabhängige, konsekutive 
Lebenszyklusbewertungen.
Durch diese Formulierung richtet sich die Schweiz an internationalen Best 
Practices aus (Ellen MacArthur Foundation, Reloop, Zero Waste Europe, 
ECOS) und schafft zugleich die Grundlage dafür, dass das UVEK 
Schwellenwerte für unterschiedliche Materialien und Anwendungen 
sachgerecht und evidenzbasiert anpassen kann.

Zudem enthält die Verordnung keine Definition von „Inertheit“. Dabei 
handelt es sich um ein zentrales Konzept, um sicherzustellen, dass 
Verpackungsmaterialien für Lebensmittel und Getränke sicher, 
wiederverwendbar und mit hochwertigem Recycling kompatibel sind. Die 
Einführung einer Definition von Inertheit würde dazu beitragen, 
internationale Best Practices festzulegen und die Führungsrolle der Schweiz 
bei sicheren, zirkulären Verpackungssystemen zu stärken.

Darüber hinaus ist die aktuelle Definition von Materialrecycling zu allgemein 
gefasst und schliesst nicht die üblichen Ausschlüsse wie 
Energiegewinnung, Verarbeitung zu Brennstoff oder Verfüllung ein.

Die Aufnahme von Buchstabe h.bis definiert die ideale Form des 
Recyclings, bei der Downcycling ausgeschlossen ist, also das Recycling in 
Produkte wie Kleidung oder Möbel, die anschliessend nicht weiter recycelt 
werden können.

Die Ergänzung des Textes zu Punkt j. stellt sicher, dass die Menge des 
recycelten Materials am Eingang der Recyclinganlage gemessen wird. Dies 
ist eine Sicherheitsmassnahme, um sicherzustellen, dass für das Recycling 
vorgesehenes Material nachvollziehbar bleibt, insbesondere beim Export.

Die Ergänzung von Buchstabe r. ermöglicht die Definition von 
Mehrwegsystemen. Dieser Begriff, übernommen aus dem europäischen 
Recht (Verordnung 2025/40), ist nicht nur notwendig, weil er in dieser 
Verordnung verwendet wird, sondern auch, um zu betonen, dass 
Wiederverwendungsaktivitäten Teil von Systemen mit organisatorischer 
Struktur, finanziellen Abläufen, Anreizmechanismen usw. sein müssen.

Die Ergänzung von Buchstabe s. übernimmt die Definition der 
Rücklaufquote, wie sie im erläuternden Bericht zur Überarbeitung dieser 
Verordnung enthalten ist. Der Begriff „Standard“ wurde ebenfalls gestrichen, 
da sich die Wiederverwendung von Verpackungen und deren 
anschliessende Rücknahme auch auf nicht standardisierte Verpackungen 
beziehen kann. Es ist wichtig, diese Definition aufzunehmen, da der Begriff 
später in der Verordnung verwendet wird.

Die Ergänzung von Buchstabe t. ermöglicht die Definition der 
Wiederverwendungsquote, die in einem neuen Artikel 19bis aufgenommen 
wird. Dabei folgt sie einer Logik, die der bei den Recyclingquoten 
angewendeten ähnelt, mit dem Ziel, verbindliche Wiederverwendungsziele 
festzulegen. Im Gegensatz zur „Rücklaufquote“ berücksichtigt diese Quote 
nur Verpackungen, die tatsächlich wiederverwendet werden, d.h. nach dem 
Wiederverwendungsprozess wieder in den Verkehr gebracht werden.

Titel Art. 3 Allgemeine Anforderungen an Verpackungen

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung
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Gegenvorschlag Händler:innen und Hersteller:innen, die Verpackungen in Verkehr bringen, 
müssen sicherstellen, dass die Verpackungen:
a. notwendig, sicher und nachhaltig sind, basierend auf evidenzbasierten 
Kriterien;
b. über standardisierte Kennzeichnung verfügen, die das Vorhandensein 
oder Fehlen relevanter Chemikalien, den Anteil an Recyclingmaterial und 
die bevorzugte Rückgabemethode zeigt;
c. keine irreführenden Umweltangaben enthalten;
d. so gestaltet sind, dass sie keine wesentlichen Hindernisse oder 
unverhältnismässigen Kosten bei Sammlung, Wiederverwendung, 
Behandlung oder Recycling verursachen;
e. den grösstmöglichen Anteil an Recyclingmaterial enthalten, ohne die 
menschliche Gesundheit zu gefährden.

Hinzufügen: Art. 3bis Kontrolle der Anforderungen an Verpackungen
Das BAFU veröffentlicht regelmässig Bewertungen zu den verschiedenen 
Arten von Verpackungen und den Möglichkeiten ihrer Entsorgung am Ende 
ihrer Lebensdauer, um festzustellen, welche Optionen hinsichtlich der 
Umweltbelastung und der Risiken für die menschliche Gesundheit sowie 
unter Berücksichtigung des Stands der Technik vorzuziehen sind.
Hinzufügen: Art. 3tris Verpflichtung der Einzelhandelsgeschäfte zur 
Rücknahme von Verpackungen.
1. Einzelhandelsgeschäfte müssen alle Arten von Verpackungen von 
Produkten kostenlos für die Konsumentinnen und Konsumenten 
zurücknehmen.
2. Für Einzelhandelsgeschäfte mit einer Verkaufsfläche von mehr als 200 
m² muss eine gut sichtbare Plattform zum Auspacken zur Verfügung gestellt 
werden.
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Begründung Artikel 3 legt wichtige allgemeine Grundsätze fest, ist jedoch in seiner 
derzeitigen Form noch zu schwach. Der Verweis darauf, dass Massnahmen 
nur „soweit wirtschaftlich tragbar“ erforderlich sind, schafft eine Lücke, die 
es Unternehmen ermöglicht, die Einhaltung aus finanziellen Gründen zu 
umgehen. Dies untergräbt die Wirksamkeit der Verordnung und sollte 
gestrichen werden.

Punkt a enthält nun drei zentrale Anforderungen für alle Verpackungen:
- Notwendig bedeutet, dass die Verpackung erforderlich ist; unnötige 
Verpackungen sollten verboten oder schrittweise abgeschafft werden.
- Sicher bedeutet, dass keine problematischen Stoffe oder Chemikalien 
enthalten sind, die Freisetzung von Mikro- und Nanoplastik reduziert wird 
und etablierte Sicherheitskriterien erfüllt werden.
- Nachhaltig bedeutet, dass die Verpackung so gestaltet ist, dass 
Wiederverwendung und hochwertiges Recycling in grossem Massstab 
prioritär berücksichtigt werden. Wo Einwegverpackungen erforderlich sind, 
werden Gewicht und Volumen auf das Minimum reduziert, das notwendig 
ist, um die Funktionalität sicherzustellen, ohne die Recycelbarkeit zu 
beeinträchtigen.

Die neuen Punkte b und c wurden hinzugefügt, um Transparenz für die 
Konsument:innen, Verantwortung der Produzent:innen und die Einhaltung 
geeigneter Rückgabesysteme sicherzustellen. Die Handhabung von 
Umweltangaben könnte sich an Art.14 der EU-Verordnung über 
Verpackungen und Verpackungsabfälle (PPWR) orientieren.

Punkt c ist problematisch, da die Forderung nach „einem möglichst hohen 
Anteil “ an Recyclingmaterial ohne Unterscheidung zwischen den 
Materialien nicht akzeptabel ist. Während recyceltes Glas wünschenswert 
ist, können recycelte Kunststoffe und Karton problematische Stoffe 
konzentrieren (einschliesslich Persistenz, Bioakkumulation, Mobilität, 
Karzinogenität, Mutagenität, Reproduktionstoxizität, spezifische 
Organtoxizität bei wiederholter Exposition und/oder endokrine Disruption). 
Besonders besorgniserregend ist dies bei Verpackungen für Lebensmittel 
und Getränke. Verpackungen sollten keine problematischen Chemikalien 
enthalten, und der Recyclinganteil muss sowohl für die menschliche 
Gesundheit als auch für die Umwelt unbedenklich sein.

Bezüglich des Vorschlags, Artikel 3tris aufzunehmen: Die Verpflichtung für 
den Handel, alle Arten von Verpackungen kostenfrei von Konsument:innen 
zurückzunehmen, gewährleistet Konsistenz und Zugänglichkeit im 
Verpackungssystem. Diese Massnahme unterstützt die Abfallvermeidung, 
indem sie Anreize für den Handel schafft, übermässige oder nicht 
recycelbare Verpackungen zu reduzieren, und gleichzeitig den Konsument:
innen eine ordnungsgemässe Entsorgung erleichtert.
Die Verpflichtung ergänzt bestehende Rücknahmesysteme, ohne sie zu 
ersetzen. Sie ermöglicht es Konsument:innen, Verpackungen (sowohl 
recycelbare als auch nicht recycelbare) am Verkaufsort zurückzugeben, 
erhöht die Bequemlichkeit und fördert Gewohnheiten, die für den künftigen 
Ausbau von Mehrwegsystemen entscheidend sein werden.
Für den Handel schafft diese Massnahme Anreize für einen schrittweisen 
Übergang zu Verpackungsreduktion und Designoptimierung. Zudem fördert 
sie Transparenz und geteilte Verantwortung entlang der 
Wertschöpfungskette, im Einklang mit dem Prinzip der erweiterten 
Herstellerverantwortung (EPR), ohne unverhältnismässige betriebliche 
Belastungen aufzuerlegen.
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Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag a. diese Verpackungen für die Verbraucher:innen kostenfrei an allen 
Verkaufsstellen und während der gesamten Öffnungszeiten 
zurückzunehmen;

c. in den Verkaufsstellen an gut sichtbarer Stelle deutlich darauf 
hinzuweisen, dass solche Verpackungen zurückgenommen werden und 
angeben, wie diese anschliessend weiterverarbeitet werden.

Begründung Der aktuelle Artikel verpflichtet Händler:innen und Hersteller:innen zwar zur 
Rücknahme von Getränkekartons und Einweg-Kunststoffverpackungen, legt 
jedoch nicht fest, dass dies kostenfrei für die Konsument:innen erfolgen 
muss. Ohne diese Klarstellung könnten Einzelhändler:innen Gebühren oder 
andere Bedingungen auferlegen, die die Rückgabe von Verpackungen 
erschweren und die Wirksamkeit der Rücknahmepflicht beeinträchtigen 
würden.
Die Ergänzung der Formulierung in Punkt a „für Konsument:innen kostenfrei
“ stellt sicher, dass das Rücknahmesystem zugänglich ist und mit dem 
Verursacherprinzip übereinstimmt, wonach Produzent:innen und Händler:
innen (nicht die Konsument:innen) die finanziellen Verantwortung für 
Verpackungsabfälle tragen. Diese Massnahme trägt zudem dazu bei, die 
Rücklaufquoten zu erhöhen und eine faire Umsetzung in allen 
Verkaufsstellen zu gewährleisten.

Die Ergänzung bei Punkt c. der Verpflichtung, Nachweise darüber zu 
veröffentlichen, wo zurückgegebene Verpackungen letztlich entsorgt 
werden, sorgt für mehr Transparenz für die Konsument:innen und erhöht 
gleichzeitig die Verantwortlichkeit der Händler:innen, da Rücknahme nicht 
automatisch Recycling garantiert.

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 3

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag --

Begründung Dies widerspricht dem Prinzip, dass die Rücknahme von Verpackungen 
kostenfrei für Konsument:innen erfolgen muss (Art.4 Buchstabe a).

Wir schlagen daher vor, Artikel 4 Absatz 3 zu streichen.

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 5 Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag b. sicherzustellen, dass die Entsorgungskosten durch Beiträge gemäss dem 
Verursacherprinzip gedeckt werden; diese Beiträge sind ausschliesslich für 
die Deckung der Entsorgungskosten sowie zur Unterstützung von 
Vermeidungs- und Mehrwegmassnahmen zu verwenden und dürfen nicht 
auf die Verbraucher:innen abgewälzt werden.

e. hochwertiges Recycling im grossen Umfang priorisieren sowie die Menge 
des Restabfalls gemäss den in Art.6 festgelegten Zielvorgaben klar 
berichten und reduzieren

Begründung Artikel 5 verlangt zu Recht, dass die Entsorgungskosten durch Beiträge 
gemäss dem Verursacherprinzip gedeckt werden. Der Text legt jedoch nicht 
fest, wer diese Kosten letztlich trägt. Ohne Klarstellung besteht das Risiko, 
dass die Kosten auf die Konsument:innen abgewälzt werden, was die 
Fairness untergräbt und den Anreiz für Produzent:innen schwächt, 
Verpackungen besser zu gestalten.

Um die Wirksamkeit sicherzustellen, muss klar sein, dass die Beiträge von 
denjenigen getragen werden, die Verpackungen in Verkehr bringen, und 
nicht von den Konsument:innen. Darüber hinaus sollten die Beiträge nicht 
nur die Entsorgung abdecken, sondern auch die Abfallvermeidung und den 
Aufbau von Mehrwegsystemen unterstützen, im Einklang mit der 
erweiterten Herstellerverantwortung (EPR). Dies schafft die richtigen 
ökonomischen Anreize und stellt sicher, dass Ressourcen in nachhaltige 
Lösungen kanalisiert werden.

Punkt e wurde überarbeitet, um Verweise auf die Verbrennung (nicht 
empfohlene Entsorgungsmethode) zu entfernen und eine öffentliche 
Berichterstattung vorzuschreiben.

Titel Art. 5 Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1bis. Zusätzlich zu den in Abs. 1 festgelegten Recyclingquoten ist die 
insgesamt in Verkehr gebrachte Menge an Verpackungsabfällen 
schrittweise zu verringern. Die Menge der Verpackungsabfälle ist bis 2030 
um mindestens 5 %, bis 2035 um 10 % und bis 2040 um 15 % gegenüber 
dem Niveau von 2018 zu reduzieren, im Einklang mit den Zielen der EU-
Verordnung über Verpackungen und Verpackungsabfälle (PPWR).

Begründung Artikel 6 legt derzeit nur relative Recyclingziele (Prozentsätze) fest. Zwar 
sind diese wichtig, sie garantieren jedoch keine tatsächliche Reduktion des 
Verpackungsabfalls, da Recyclingquoten steigen können, während das 
Gesamtvolumen an Abfall ebenfalls zunimmt.

Um echten Fortschritt bei der Abfallvermeidung sicherzustellen, sollte die 
Verordnung relative Recyclingziele mit absoluten Reduktionszielen für 
Verpackungsabfälle kombinieren, im Einklang mit der künftigen EU-
Verordnung über Verpackungen und Verpackungsabfälle (PPWR).

Die Einführung messbarer Reduktionsziele – 5% bis 2030, 10% bis 2035 
und 15% bis 2040 im Vergleich zu den Werten von 2018 – würde die 
Schweiz an europäische Best Practices angleichen und sicherstellen, dass 
politische Massnahmen zu einer tatsächlichen Verringerung des gesamten 
in Verkehr gebrachten Verpackungsabfalls führen.

Alternativ könnte Artikel6 auch die Wiederverwendbarkeit von 
Verpackungen berücksichtigen, die durch Händler:innen in Verkehr 
gebracht wird, um Getränkekartons und andere Einwegverpackungen zu 
ersetzen. Wenn dies ordnungsgemäss umgesetzt wird, könnte dies in die 
Berechnung einbezogen oder zur gemessenen Recyclingquote angerechnet 
werden.

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag --

Begründung Dieser Mechanismus würde in der Praxis zusätzliche Kosten für Konsument:
innen verursachen und widerspricht damit dem Prinzip, dass die 
Rücknahme von Verpackungen kostenfrei für Konsument:innen erfolgen 
muss (Art.4 Buchstabe a) und dass Produzent:innen und Händler:innen die 
Verantwortung im Einklang mit der erweiterten Herstellerverantwortung 
(EPR) tragen sollten.

Wir schlagen daher vor, Artikel 6 Absatz 2 zu streichen. Anstelle neuer 
Verbrauchergebühren oder Steuern sollte die Verordnung auf ein 
Pfandsystem für alle Getränkeverpackungen setzen. Ein Pfand 
unterscheidet sich grundlegend von einer Gebühr:
- Ein Pfand ist vollständig rückzahlbar, schafft einen direkten Anreiz für 
Konsument:innen, Verpackungen zurückzugeben, und ermöglicht höhere 
Rücklaufquoten;
- Eine Steuer oder Gebühr ist nicht rückzahlbar, verschiebt die Kosten auf 
die Konsument:innen, ohne das Verhalten oder das Verpackungsdesign zu 
verbessern.
Die Pfandpflicht (wie in Art.17 vorgeschlagen) gewährleistet einen fairen, 
geschlossenen Kreislauf für alle Materialien, stärkt die Verantwortlichkeit 
entlang der gesamten Wertschöpfungskette und vermeidet eine 
Benachteiligung der Konsument:innen, während es eine wirksame 
Abfallreduktion fördert.
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Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Werden die Recyclingquoten weiterhin nicht erreicht, kann das UVEK die 
Verpflichtungen und Leistungsanforderungen des in Artikel 17 festgelegten 
Pfandsystems verstärken, insbesondere für Verpackungsmaterialien oder 
Akteure, die hauptsächlich für die Nichterreichung der Ziele verantwortlich 
sind. Dies kann höhere Pfandbeträge, gezielte Rücknahmepflichten oder 
zusätzliche Massnahmen zur Verbesserung der Sammelqualität und der 
Verwertungsergebnisse umfassen.

Begründung Der Artikel sieht derzeit vor, dass das UVEK ein Pfandsystem einführen 
kann, falls die Recyclingquoten nicht erreicht werden. Unter unserem 
Vorschlag gilt jedoch bereits ein universelles Pfandsystem (Artikel 17) für 
alle Getränkeverpackungen. Dieser Absatz sollte daher dazu dienen, das 
bestehende System zu stärken und anzupassen, wenn die Leistung 
einzelner Materialien oder Betreiber unzureichend bleibt. Dies gewährleistet 
politische Kohärenz und vereinfacht die Umsetzung. Ein Pfandsystem ist ein 
strukturelles Instrument, das hohe Rücklauf- und Rückgabemengen für alle 
Materialien sicherstellt, während Artikel 6 Absatz 3 dem UVEK die 
Flexibilität bietet, das System gezielt zu optimieren, wenn spezifische 
Materialien oder Betreiber hinter den Erwartungen zurückbleiben. Solche 
Anpassungen (z.B. höhere Pfandbeträge oder strengere Rückgabepflichten) 
würden die Effizienz des Gesamtsystems verbessern, ohne parallele 
Mechanismen oder zusätzliche administrative Belastungen zu schaffen.

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Hersteller;innen, die leere Einwegverpackungen aus Glas für die 
Verwendung im Inland abgeben oder solche Verpackungen einführen, 
müssen für diese einer vom BAFU beauftragten Organisation (Organisation) 
eine vorgezogene Entsorgungsgebühr (Gebühr) entrichten

Begründung Die Steuer sollte nur für Einwegglasverpackungen gelten, nicht für Mehrweg-
/Wiederbefüllbares Glas.

Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Die Gebührenpflicht gilt auch für Hersteller:innen, die befüllte 
Einwegverpackungen aus Glas abgeben oder einführen.

Begründung Die Steuer sollte nur für Einwegglasverpackungen gelten, nicht für Mehrweg-
/Wiederbefüllbares Glas

Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag d. Hersteller:innen, die die Rücknahme und Wiederbefüllung von 
Glasverpackungen anbieten.

Begründung Die Steuer sollte nur für Einwegglasverpackungen gelten, nicht für Mehrweg-
/Wiederbefüllbares Glas
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Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 10 Verwendung der Gebühr

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung
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Gegenvorschlag Ändern Buchstabe d: „Informationskampagnen, insbesondere zur prioritären 
Förderung der Wiederverwendung und stofflichen Verwertung von 
Glasverpackungen ...” 
Neue Buchstabe nach (d) einfügen:
d bis. die Entwicklung von Standards und Infrastrukturen für 
Mehrwegverpackungssysteme;
Einleitenden Satz ändern:
„Die Organisation muss die Einnahmen aus der Abgabe zur Finanzierung 
der folgenden Tätigkeiten im Zusammenhang mit Glasverpackungen 
verwenden; gleichwertige Massnahmen sind auch für Kunststoff- und 
andere Getränkeverpackungen einzuführen.“
Nach (d bis) einfügen:
d ter. die Finanzierung des Aufbaus und des Betriebs von 
Mehrwegsystemen;
Letzten Satz der Begründung ändern:
„Die Aufnahme solcher Bestimmungen würde den Übergang zu 
Mehrwegverpackungen, insbesondere bei Getränken, stärken und 
sicherstellen, dass die Abgabe Mehrweg fördert und nicht den Ersatz durch 
Einwegkunststoffe begünstigt.“
Hinzufügen: Art. 10bis «Verwendung der Gebühr für die Wiederverwendung
Mindestens 10 % der vorweggenommenen Entsorgungsgebühr müssen zur 
Unterstützung von Aktivitäten im Zusammenhang mit der 
Wiederverwendung von Verpackungen gemäss Art. 10 Bst. a und b 
verwendet werden.»
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Begründung Artikel 10 beschränkt derzeit die Verwendung der Entsorgungsgebühr auf 
Aktivitäten im Zusammenhang mit Glasverpackungen. Dies führt zu einem 
Ungleichgewicht: Glas wird benachteiligt, während Kunststoff und andere 
Verpackungsmaterialien keiner gleichwertigen finanziellen Verantwortung 
unterliegen. Zudem wird derzeit nicht zwischen Einweg- und Mehrweg-
Glasverpackungen unterschieden. Dies birgt das Risiko, Substitutionen hin 
zu Kunststoff zu begünstigen, was dem Ziel der Reduktion des gesamten 
Verpackungsabfalls und dem Schutz der öffentlichen Gesundheit 
widerspricht.

Das Prinzip der erweiterten Herstellerverantwortung (EPR) verlangt, dass 
alle Verpackungsmaterialien in fairer Weise zu den Kosten für Sammlung, 
Behandlung sowie den Aufbau und Betrieb von Wiederverwendungs- und 
Recyclinginfrastrukturen beitragen. Entsprechende Massnahmen sollten 
daher auch für Kunststoffe und andere Materialien eingeführt werden.

Darüber hinaus sieht Artikel 10 derzeit keine Finanzierung für die 
Entwicklung von Standards und Systemen zur Wiederverwendung vor. Die 
Aufnahme solcher Bestimmungen und die Möglichkeit, Steuereinnahmen 
auch für den Aufbau und Betrieb von Mehrwegsystemen zu verwenden, 
würden den Übergang zu wiederverwendbaren Verpackungen – 
insbesondere bei Getränken – deutlich stärken. Ebenso wichtig ist, dass die 
Ausgestaltung der Abgabe die Wiederverwendung fördert und keine Anreize 
für den Umstieg auf Einwegkunststoffe schafft.

Buchstabe d.: Die Wiederverwendung von Glasverpackungen trägt zur 
Schonung natürlicher Ressourcen, zur Stärkung der Kreislaufwirtschaft und 
zur Verbesserung der Umweltbilanz bei – insbesondere im Vergleich zu 
Einweg-Glasverpackungen (siehe Carbotech-Bericht, 2024). Umfragen in 
der Schweizer Bevölkerung zeigen, dass viele Menschen die Begriffe 
„Recycling“ und „Wiederverwendung“ verwechseln. Obwohl bereits 
Lösungen für die Wiederverwendung von Glasverpackungen existieren, 
sind diese bislang wenig bekannt. Obwohl dieser Artikel bereits in der 
früheren Version der OEV enthalten war, wurde von Vetroswiss keine 
Informationskampagne zur Förderung der Wiederverwendung durchgeführt. 
Das Wort „vorrangig“ verdeutlicht daher das Mandat von Vetroswiss, 
Informationskampagnen in erster Linie zugunsten der Wiederverwendung 
durchzuführen.

Während die Wiederverwendung von Glasverpackungen klare ökologische 
Vorteile gegenüber Einweg-Glas und Kunststoffverpackungen bietet, fehlen 
derzeit die notwendigen Investitionen, um diese Systeme wirtschaftlich 
tragfähig zu machen. In Frankreich schreibt das Anti-Waste-Gesetz für eine 
Kreislaufwirtschaft (AGEC) vor, dass Öko-Organisationen und Produzenten, 
die der erweiterten Herstellerverantwortung unterliegen, mindestens 5 % 
ihrer jährlichen finanziellen Beiträge für die Entwicklung von 
Wiederverwendungslösungen bereitstellen müssen.
Nach dem Vorbild dieser Regelung in Nachbarländern wäre es sinnvoll, 
auch in der OEm einen entsprechenden Prozentsatz für dieses Ziel 
festzuschreiben. Dies würde die konkrete Umsetzung der Buchstaben a. 
und b. von Artikel 10 ermöglichen.

Titel Art. 11 Zahlungen an Dritte, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 11 Zahlungen an Dritte, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 11 Zahlungen an Dritte, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 12 Rückerstattung, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 12 Rückerstattung, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 12 Rückerstattung, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 5

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Anpassen: Buchst. c. um ausschliesslich Einwegverpackungen zu 
spezifizieren.

Einfügen : Buchst. e. Eine Aufschlüsselung der Steuereinnahmen, die für 
die Wiederverwendung verwendet werden, im Verhältnis zu den 
Gesamteinnahmen.

Begründung Die aktuellen Jahresberichte von Vetroswiss sowie die von Swiss Recycle 
veröffentlichten Materialflüsse für Glasverpackungen weisen auf einen sehr 
geringen Anteil wiederverwendeter Ganzverpackungen hin, die von TEA-
Rückvergütungen profitieren. Allerdings scheint niemand genau zu wissen, 
welche Wiederverwendungsaktivitäten in der Schweiz tatsächlich finanziert 
werden. Daher ist mehr Transparenz in Bezug auf die Finanzierung dieser 
Aktivitäten erforderlich.

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Das BAFU veröffentlicht den Bericht mit Ausnahme von Informationen, die 
dem Geschäfts- oder Fabrikationsgeheimnis gemäss den anwendbaren 
Rechtsvorschriften unterliegen, sofern die Berufung auf solche Geheimnisse 
nicht die wirksame Umsetzung dieser Verordnung einschränkt oder 
Verpflichtungen zum Schutz von Umwelt und Gesundheit beeinträchtigt.

Begründung Die Bestimmung muss so formuliert werden, dass die Berufung auf 
Geschäftsgeheimnisse nicht dazu verwendet werden kann, Transparenz, 
Überwachung oder Durchsetzung der Verordnung zu verhindern.
Kommerzielle Vertraulichkeit darf nicht über den Verpflichtungen zum 
Umwelt- und Gesundheitsschutz stehen.

Titel Art. 15 Verfahren

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 16 Kennzeichnung

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Anpassung Titel: Pfandpflicht für Getränkeverpackungen, Abs. 1
Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die 
Getränke in Mehrweg- oder Einwegverpackungen an Endverbraucherinnen 
und Endverbraucher abgeben, müssen auf diese Verpackungen ein Pfand 
erheben. Sie sind verpflichtet, die in ihrem Sortiment geführten 
Verpackungen gegen Erstattung des Pfands zurückzunehmen.

Begründung Die aktuelle Verordnung führt zu einer Verzerrung: Ein Pfand ist derzeit nur 
für wiederverwendbare Getränkeverpackungen verpflichtend (Art.17), 
während Pfand auf Einweg-Getränkeverpackungen (PET, Aluminium, Glas) 
nur als Korrekturmassnahme vorgesehen ist, falls die Recyclingquoten nicht 
erreicht werden (Art.19). Dieses Ungleichgewicht birgt das Risiko, dass 
wiederverwendbare Verpackungen am Verkaufsort teurer werden und 
Konsument:innen dadurch billigere Einweg-Optionen bevorzugen.
Um gleiche Wettbewerbsbedingungen zu schaffen und die 
Wiederverwendung nicht zu untergraben, sollte die Verordnung ein 
universelles Pfandsystem für alle Getränkeverpackungen – sowohl 
wiederverwendbar als auch Einweg – einführen. Ein solches System würde:
- eine faire Behandlung aller Verpackungsarten sicherstellen,
- die erweiterte Herstellerverantwortung (EPR) unterstützen, indem 
gewährleistet wird, dass alle Verpackungen zu Sammlung und Entsorgung 
beitragen,
- und Konsument:innen motivieren, alle Getränkeverpackungen 
zurückzugeben, wodurch die Rücklaufquoten steigen und Littering reduziert 
wird.

Artikel 17 sollte daher überarbeitet werden, um eine Pfandpflicht für alle 
Getränkeverpackungen einzuführen. Artikel 19 sollte entsprechend 
angepasst werden, sodass seine Bestimmungen bestehende 
Verpflichtungen stärken und nicht erst bei unzureichenden Recyclingquoten 
ein Pfand einführen.

Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Buchstabe a: „Die Branchenorganisation oder die Organisation, die Teil 
eines Wiederverwendungssystems ist, hat zum Ziel, Getränkeverpackungen 
gemeinschaftlich zu sammeln, zu reinigen und wiederzuverwenden.“

Buchstabe e: „Sie erreicht innerhalb der ersten drei Jahre ihres Bestehens 
eine Rücklaufquote der von ihren Mitgliedern in Verkehr gebrachten 
wiederverwendbaren Verpackungen von mindestens 20% und diese Quote 
beträgt nach fünf Jahren mindestens 50%; zudem ergreift sie Massnahmen, 
um diese Quoten in der Folge zu erhöhen.“

Buchstabe f (hinzufügen): „Wenn die Zielquote nicht erreicht wird, analysiert 
das BAFU die zu ergreifenden Massnahmen in Absprache mit den 
betroffenen Akteuren.“

Begründung Buchstabe a: Heute funktionieren Wiederverwendungssysteme in der 
Schweiz auch ohne standardisierte Verpackungen. Zwar ermöglicht 
Standardisierung eine langfristige Optimierung der logistischen Abläufe, sie 
ist jedoch keine zwingende Voraussetzung für die Umsetzung der 
Wiederverwendung. Aus diesem Grund wird vorgeschlagen, den Begriff 
„standardisiert“ zu streichen, um KMU und Initiativen, die sich für 
Wiederverwendung engagieren, aber noch nicht auf standardisierte 
Verpackungen umgestellt haben, nicht zu behindern.

Im erläuternden Bericht wird eine Branchenorganisation als 
„Zusammenschluss von Herstellern und Händlern, der möglicherweise nur 
Recyclingunternehmen umfasst oder eine gemischte Form annimmt (...)“ 
beschrieben. Diese Definition legt nahe, dass eine solche Organisation 
Recyclingunternehmen enthalten muss, was im Fall der Wiederverwendung 
nicht zutrifft, da hier andere Akteure beteiligt sind (Reinigungsunternehmen, 
Logistikdienstleister usw.). Deshalb schlagen wir vor, die Ausnahme von der 
Pfandpflicht auch auf Organisationen auszuweiten, die Teil eines 
Wiederverwendungssystems sind, um mit dem europäischen Recht 
übereinzustimmen und Unternehmen und KMU, die in der 
Wiederverwendung aktiv sind – einschliesslich Organisationen der 
Zivilgesellschaft, z.B. der neuen Vereinigung Swiss REuse – von dieser 
Ausnahme profitieren zu lassen.

Buchstaben e und f: Wiederverwendungssysteme benötigen eine gewisse 
Anlaufzeit. Zahlreiche Studien zeigen, dass bereits ein moderater Rücklauf 
ökologisch signifikante Vorteile bringen kann. Wir schlagen daher vor, den 
derzeit vorgesehenen Rücklaufwert zu senken, um ihn für bestehende 
Initiativen in der Schweiz realistischer erreichbar zu machen, und einen 
Dialog mit dem BAFU vorzusehen, falls der Zielwert nicht erreicht wird, um 
gemeinsam die zu ergreifenden Massnahmen zu identifizieren. Zum 
Vergleich: Frankreich hat in seinem Anti-Gaspillage-Gesetz AGEC das Ziel 
gesetzt, 10% Wiederverwendung von Glasverpackungen bis 2027 zu 
erreichen.

Titel Art. 18 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Einwegverpackungen aus PET und 
Metall, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 18 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Einwegverpackungen aus PET und 
Metall, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 18 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Einwegverpackungen aus PET und 
Metall, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Artikel 19bis – Zielvorgabe für die Wiederverwendung von 
Getränkeverpackungen

Absatz 1: Der Wiederverwendungsanteil von Getränkeverpackungen muss 
bis 2040 mindestens 40% erreichen. Für wirtschaftliche Akteure, die die 
Schwelle von 1 Million Franken Lohnsumme oder Umsatz überschreiten, 
muss dieser Anteil innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten dieser 
Verordnung mindestens 20% betragen.

Absatz 2: Die Modalitäten zur Erreichung dieses Ziels sowie die betroffenen 
Verpackungsarten werden vom DETEC in Abstimmung mit den 
wirtschaftlichen Akteuren festgelegt.

Absatz 3: Wird der Rücklaufanteil nicht erreicht, kann das DETEC die 
Händler:innen und Hersteller:innen verpflichten, einen bestimmten 
Prozentsatz ihres Produktsortiments in wiederverwendbaren 
Getränkeverpackungen in Verkehr zu bringen.

Begründung Wie Artikel 6 stützt sich auch Artikel 19 ausschliesslich auf relative 
Recyclingquoten (Prozentsätze). Dies ist irreführend: Selbst wenn die 
Recyclingquote steigt, kann das Gesamtvolumen an nicht recyceltem Glas, 
PET oder Aluminium konstant bleiben oder sogar zunehmen, wenn der 
Gesamtverbrauch wächst. Dies untergräbt die Umwelteffektivität der 
Bestimmung.
Um echten Fortschritt zu gewährleisten, sollte die Verordnung relative Ziele 
mit absoluten Obergrenzen für nicht recycelte Mengen kombinieren. 
Beispielsweise sollte die Gesamtmenge an nicht recyceltem PET, 
Aluminium oder Glas einen definierten Referenzwert nicht überschreiten 
(z.B. die Menge beim Inkrafttreten der vorherigen BCO oder ein niedrigerer 
Schwellenwert). Eine solche Regelung würde verhindern, dass verbesserte 
Recyclingquoten ein Wachstum des Gesamtabfalls verschleiern.

Bezüglich der Aufnahme von Artikel 19bis:

Die wichtigsten Handelspartner der Schweiz haben Ziele zur 
Wiederverwendung von Verpackungen in ihrer jeweiligen Gesetzgebung 
verankert. Beispiele finden sich insbesondere in der neuen europäischen 
Verpackungsverordnung, dem Anti-Waste-Gesetz in Frankreich, dem 
Verpackungsgesetz in Deutschland und dem Abfallgesetz in Österreich.

Die Wiederverwendung von Glasverpackungen entspricht somit nicht nur 
diesen internationalen Rahmenbedingungen, sondern auch der LPE: Sie 
trägt zur Schonung natürlicher Ressourcen und zur Stärkung der 
Kreislaufwirtschaft (Kapitel 5) bei, begrenzte Abfallproduktion zu fördern und 
die Abfallbehandlung im Inland sicherzustellen (LPE Art.30).

Wie im erläuternden Bericht zur Revision hervorgehoben wird, bietet 
wiederverwendbare Verpackung in den meisten Fällen ökologische Vorteile 
gegenüber Einwegverpackungen.

Die Festlegung von Wiederverwendungszielen ermöglicht es der Schweiz, 
sich an internationale Marktentwicklungen anzupassen und die 
Umweltauswirkungen der Branche zu verbessern, während den 
wirtschaftlichen Akteuren die Freiheit bleibt, den jeweils geeigneten Weg zur 
Zielerreichung zu wählen.

Das 40%-Ziel basiert auf der Quote der Europäischen Union (Verordnung 
2025/40) für alkoholische und alkoholfreie Getränke. Ein Zwischenziel wird 
nur für wirtschaftliche Akteure über einer bestimmten Schwelle festgelegt.
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Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Werden die in Abs. 1 festgelegten Recyclingquoten nicht erreicht, kann das 
UVEK die mit der in Artikel 17 vorgesehenen Pfandpflicht verbundenen 
Verpflichtungen verstärken und zusätzliche Massnahmen einführen, um die 
Zielerreichung sicherzustellen.

Begründung Artikel 19 sieht derzeit vor, dass ein Pfand auf Einweg-
Getränkeverpackungen nur erhoben werden darf, wenn Mindest-
Recyclingquoten nicht erreicht werden. Damit wird das Pfand eher zu einer 
Sanktionsmassnahme als zu einem zentralen Element des 
Verpackungssystems. Ein solcher Ansatz ist unzureichend: Hohe relative 
Recyclingquoten können weiterhin mit wachsenden Gesamtmengen an 
Abfall und grossen absoluten Mengen nicht recycelter Verpackungen 
einhergehen.

Um dies zu adressieren, sollte das Pfandsystem universell auf alle 
Getränkeverpackungen angewendet werden (Art.17), während Artikel 19 
und Artikel 19bis darauf fokussiert werden sollten, dass Recycling- und 
Wiederverwendungsziele erreicht und im Zeitverlauf gestärkt werden.
In dieser Logik sollte Artikel 19 reformuliert werden, um:
- von der Einführung des Pfands nur als Korrekturmassnahme 
wegzukommen,
- und stattdessen die Pfandpflichten zu verstärken oder zu verschärfen 
sowie zusätzliche Massnahmen einzuführen, falls Recycling- und 
Wiederverwendungsziele nicht erreicht werden.

Dies würde die Kohärenz mit den Prinzipien der erweiterten 
Herstellerverantwortung (EPR) sicherstellen und Schlupflöcher verhindern, 
die es Unternehmen erlauben, sich auf relative Prozentsätze zu stützen, 
während die absoluten Abfallmengen weiterhin steigen.

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 20 Mitteilungspflicht betreffend Getränkeverpackungen

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag a. das Volumen und das Gewicht der im Vorjahr für den Konsum in der 
Schweiz produzierten oder importierten Getränke, getrennt nach Mehrweg- 
und Einwegverpackungen sowie nach den für ihre Herstellung verwendeten 
Materialien und den verschiedenen Getränkearten;

c. das Gewicht der in der Schweiz konsumierten Getränkeverpackungen 
unter Angabe der Verwertungsarten (Wiederverwendung, stoffliche 
Verwertung, energetische Verwertung) sowie des Verwertungsortes 
(Schweiz oder Ausland).

Begründung Die derzeitige Bestimmung verlangt hauptsächlich Angaben zum Volumen. 
Dies reicht jedoch nicht aus, um die Auswirkungen auf die Umwelt und die 
Kreislaufwirtschaft zu überwachen. Unternehmen sollten sowohl das 
Volumen als auch das Gewicht von Getränkeverpackungen angeben, 
ebenso wie den Verbleib am Ende der Lebensdauer (Wiederverwendung, 
Materialrecycling, energetische Verwertung) und den Ort der Behandlung 
(Schweiz oder Ausland). Ohne diese Informationen lässt sich nicht 
nachvollziehen, ob die Schweiz tatsächlich Abfall reduziert, die 
Wiederverwendung erhöht und die Auswirkungen des Exports von Abfällen 
begrenzt.

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag a. das Volumen und das Gewicht der im Vorjahr für den Konsum in der 
Schweiz verwendeten Verpackungen für Waren, getrennt nach den für ihre 
Herstellung verwendeten Materialien;
b. Kunststoffverpackungen, unterteilt nach den verschiedenen Polymeren, 
insbesondere PET, Polyethylen (PE), Polypropylen (PP), Polystyrol (PS), 
Polyvinylchlorid (PVC) sowie Verbundmaterialien

Begründung Um Trends zu erfassen, sollten sowohl Volumen als auch Gewicht 
angegeben werden. Verbundmaterialien müssen ebenfalls gesondert 
ausgewiesen werden, da sie besondere Herausforderungen für das 
Recycling darstellen und nicht in allgemeinen Kategorien versteckt werden 
sollten.

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag a. das Volumen und das Gewicht der Verpackungen, die im Vorjahr für den 
Inlandverbrauch verwendet wurden, aufgegliedert nach 
Verpackungsmaterialien;

Begründung Volumen und Gewicht sollen angegeben werden.

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 3bis. Der Detailhandel ist verpflichtet, dem BAFU jährlich, nach dessen 
Vorgaben und vor Ende Februar, den Prozentsatz seines Sortiments 
mitzuteilen, der in Einwegverpackungen verkauft wird.

Begründung Grosse Einzelhändler haben einen starken Einfluss auf die Wahl der 
Verpackungen. Indem sie den Anteil ihres Sortiments angeben, der in 
Einwegverpackungen verkauft wird, werden sie für die Abfallvermeidung zur 
Verantwortung gezogen und können transparent verglichen werden.

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 5

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Das BAFU kann jährlich in aggregierter oder nicht aggregierter Form die für 
die Herstellung von Verpackungen verwendeten Materialmengen sowie die 
angewandten Verwertungsarten veröffentlichen.

Begründung Die Erlaubnis für das BAFU, Daten in disaggregierter Form zu 
veröffentlichen, erhöht die Transparenz und ermöglicht eine genauere 
Überwachung der Verwertungsstrategien.

Titel Art. 22 Rücknahme und Verwertung, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag (…) müssen dem BAFU jährlich bis Ende Februar das Volumen und das 
Gewicht der im Vorjahr zurückgenommenen oder verwerteten 
Verpackungen mitteilen. Sie müssen nach den für die Herstellung dieser 
Verpackungen verwendeten Materialien, den angewandten 
Verwertungsarten sowie dem Verwertungsort (Schweiz oder Ausland) 
unterscheiden.

Begründung Um ein vollständiges Bild zu erhalten, müssen Unternehmen Angaben zu 
Volumen und Gewicht, Verwertungsarten und dazu machen, ob die 
Behandlung in der Schweiz oder im Ausland erfolgt. Dadurch wird eine 
genaue Nachverfolgung der Ströme und Umweltauswirkungen gewährleistet.

Titel Art. 22 Rücknahme und Verwertung, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Jede Person (…) ist verpflichtet, dem BAFU jährlich bis Ende Februar und 
unter Unterscheidung der für ihre Herstellung verwendeten Materialien das 
Volumen und das Gewicht der im Vorjahr verwerteten Verpackungen 
mitzuteilen sowie den Namen des Verwertungsunternehmens, die 
angewandte Verwertungsart. Bei Kunststoffen ist mindestens zwischen 
folgenden Polymeren zu unterscheiden: PET, PE, PP, PS, PVC sowie 
Verbundmaterialien.

Neu Abs. 3: Das BAFU unterstützt Branchenorganisationen, die in der 
Wiederverwendung tätig sind, bei der Erstellung von Statistiken über das 
Inverkehrbringen von Mehrwegverpackungen sowie deren Rücklaufquote.

Neu Abs. 4: Es wird eine Kontrolle durchgeführt, um die Richtigkeit der von 
Händler:innen und Hersteller:innen gemeldeten Angaben zu überprüfen.

Begründung Abs. 2 
Das Gleiche gilt für professionelle Verwertungsakteure: Volumen und 
Gewicht sowie Verbundstoffe müssen gemeldet werden, um die 
tatsächlichen Herausforderungen beim Recycling widerzuspiegeln.

Abs. 3 (neu)
Zuverlässige Statistiken zur Wiederverwendung sind unerlässlich. Ohne 
Daten ist es unmöglich, Wiederverwendungssysteme wirksam zu 
unterstützen. Das BAFU sollte Organisationen bei der Erstellung dieser 
Statistiken unterstützen.

Abs. 4 (neu)
Die Angaben müssen überprüft werden. Ohne unabhängige Kontrollen 
besteht die Gefahr, dass die Daten unvollständig, irreführend oder 
inkonsistent sind, was das Vertrauen und die Durchsetzung untergräbt.

Titel Art. 23 Mitteilung an private Meldestellen, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 23 Mitteilung an private Meldestellen, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 24 Vollzug

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 25 Aufhebung und Änderung bisherigen Rechts

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 26 Übergangsbestimmung

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 27 Inkrafttreten

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Ann-Cathrin Borboën

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Ablehnung

Begründung: - Trouver absolument une solution pour produire moins de déchets 
plastiques pour les emballages.
- Renoncer à la consigne des bouteilles, car trop compliqué à gérer 
- Faire payer les emballages plastique par le producteur-importateur pour 
éviter ainsi de faire payer les communes
- Renoncer au sac payant pour le citoyen

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Ablehnung

Begründung: - Mettre en place une solution pour diminuer drastiquement les emballages 
plastique
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Après Genève

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Au niveau général, la coalition exprime un avis favorable sur le texte 
proposé à condition que les modifications présentées ci-dessous soient 
retenues. Elles doivent en effet impérativement être adoptées afin de 
garantir une véritable prévention et réduction des déchets.

Alors que le « L » dans OLED désigne la limitation des déchets, ce volet est 
en effet trop peu développé dans le projet d'ordonnance. Nous proposons 
donc de définir clairement ce terme en s'appuyant sur la notion de 
prévention telle que définie par l'UE.

Par substances préoccupantes, nous entendons des (groupes de) 
substances qui sont évaluées par les scientifiques comme présentant un 
danger pour la santé humaine ou l'environnement. La littérature scientifique 
préconise l'utilisation de critères d'évaluation comme la toxicité, la 
bioaccumulation, le potentiel de migration ou encore la persistance dans 
l'environnement (Environmental Sciences & Technology / Juillet 2025, par 
Empa, Eawag etc.).

L'article 30a de la LPE permet au Conseil fédéral d'« interdire la mise dans 
le commerce de produits destinés à un usage unique et de courte durée, si 
les avantages liés à cet usage ne justifient pas les atteintes à 
l'environnement qu'il entraîne ».

Dans l'UE, la Directive relative à la réduction de l'incidence de certains 
produits en plastique sur l'environnement interdit déjà la mise sur le marché 
d'une sélection de produits en plastique à usage unique et de courte durée 
dont les avantages ne compensent pas les dommages environnementaux.

Nous proposons de nous appuyer sur notre loi fédérale et de nous inspirer 
de l'exemple européen pour évaluer régulièrement quels produits nocifs 
pourraient être retirés du marché suisse.

Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme1

Titel Art. 12 Allgemeine Verwertungspflicht nach dem Stand der Technik

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1 Abfälle sind für die Wiederverwendung vorzubereiten oder stofflich zu 
verwerten, wenn dies technisch möglich und wirtschaftlich tragbar ist und 
die Umwelt weniger belastet als:

a.eine andere Entsorgung; oder
b.die Herstellung neuer Produkte.

2 Die Vorbereitung zur Wiederverwendung und die stoffliche Verwertung 
nach Absatz 1 müssen nach dem Stand der Technik erfolgen.
3 Ist eine Vorbereitung zur Wiederverwendung oder eine stoffliche 
Verwertung nach dem Stand der Technik nicht möglich, sind die Abfälle 
vorrangig stofflich-energetisch und dann rein energetisch zu verwerten.

Begründung La préparation à la réutilisation (contrôle, nettoyage, réparation ou 
transformation des objets) a été intégrée dans la dernière révision de la LPE 
comme stratégie de valorisation des déchets. Pour garantir sa mise en 
œuvre, nous proposons d'intégrer explicitement ce concept à l'article 12 de 
l'OLED, en précisant que l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) et les 
cantons doivent encourager cette stratégie.

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)
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Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: C'est pourquoi notre avis général est plutôt favorable, pour autant que les 
modifications suivantes soient considérées.

Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme2

Titel Art. 3 Allgemeine Anforderungen an Verpackungen

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die mit 
Ware befüllte Verpackungen abgeben, stellen sicher, dass Verpackungen, 
soweit technisch möglich und wirtschaftlich tragbar:

a. vom Verpackungsvolumen und der Verpackungsmasse her auf das 
Mindestmass begrenzt sind, das zur Gewährleistung der erforderlichen 
Sicherheit und Hygiene der verpackten Ware angemessen ist;
b. bei der Sammlung, Behandlung und dem Recycling nicht zu 
erheblichen technischen Schwierigkeiten oder erheblichen Mehrkosten 
führen; und
c. einen möglichst hohen Anteil an Rezyklaten enthalten.

Begründung La LPE souligne que « La production de déchets doit être limitée dans la 
mesure du possible » (art. 30). Au niveau européen, ce principe se traduit 
par des objectifs progressifs de réduction des déchets d'emballages fixés 
dans le règlement sur les emballages. Pour nous aligner avec nos 
partenaires commerciaux et la loi fédérale, nous proposons de modifier les 
exigences générales à l'article 3 en ce sens.

L'ajout de la let. d permet de s'aligner sur le droit européen (Règlement 2025
/40, PPWR) et de garantir que les emballages soient sûrs, tant pour 
l'environnement que pour la santé humaine. Cet aspect est fondamental, 
compte tenu des impacts significatifs causés par les emballages, en 
particulier les emballages plastiques. L'insertion de cette disposition permet 
d'appliquer le principe de précaution, afin d'éviter des conséquences 
indésirables et des charges futures pour la société. Cette formulation est 
également cohérente avec l'art. 35i LPE, qui précise que le Conseil fédéral 
peut définir des exigences relatives aux emballages en fonction de leurs 
nuisances pour l'environnement (al. 1), tout en tenant compte des 
dispositions adoptées par les principaux partenaires commerciaux (al. 2). 

Nous précisons également la nécessité de ‘minimiser l'exposition aux 
microplastiques et aux dangers présentés par certains groupes de 
substances'. Une telle formulation se fonde sur une approche basée sur le 
danger plutôt que sur le risque, pour évaluer la dangerosité de certains 
emballages et surtout de certains groupes de substances (produits 
chimiques) présents dans les emballages. Cette approche est préconisée 
dans la littérature scientifique et permet une concrétisation efficace du 
principe de précaution, basée sur la connaissance des propriétés 
intrinsèques des emballages et des substances qui les composent.
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Titel Art. 18 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Einwegverpackungen aus PET und 
Metall, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die 
Getränke in Einwegverpackungen aus PET oder Metall an 
Endabnehmerinnen und Endabnehmer abgeben und die Entsorgung aller 
von ihnen abgegebenen Verpackungen nicht durch die Mitgliedschaft bei 
einer privaten Branchenorganisation oder durch finanzielle Beiträge an eine 
solche sicherstellen, müssen:

a.solche Einwegverpackungen bei allen Verkaufsstellen während den 
gesamten Öffnungszeiten zurücknehmen;
b.solche Einwegverpackungen auf eigene Rechnung der stofflichen 
Verwertung zuführen; und
c.in den Verkaufsstellen an gut sichtbarer Stelle deutlich darauf 
hinweisen, dass sie solche Einwegverpackungen zurücknehmen.

Begründung Nous proposons également de s'inspirer de la Loi sur les déchets et les 
sites pollués du canton du Jura (LDSP, art. 18) en élargissant son champ 
d'action afin d'inciter les commerces à réduire la quantité d'emballages mis 
sur le marché. Ceci en les obligeant à reprendre tous les emballages 
vendus et en mettant à disposition des plateformes de déballage là où la 
place le permet.

L'OEm introduit une nouvelle obligation de reprise pour les briques à 
boissons et les emballages plastiques à usage unique. Ce nouvel article 
permet aux commerçants et fabricants de répercuter les coûts d'élimination 
sur les consommateurs.

Déjà soumis à la taxe au sac (exception faite du canton de Genève), les 
consommateurs ne seraient pas incités à trier davantage ces emballages, 
tandis que les fabricants et commerçants ne seraient pas encouragés à 
réduire la quantité d'emballages mis sur le marché, puisque leurs coûts 
comme leur responsabilité seraient transférés aux consommateurs.

Nous demandons une reprise gratuite pour les consommatrices et 
consommateurs afin de réellement encourager le tri et la réduction des 
déchets. Charge aux fabricants et aux commerçants de déterminer avec le 
DETEC le meilleur système afin d'atteindre les objectifs chiffrés à l'art. 6 al. 
1 (taxe d'élimination anticipée, contribution anticipée de recyclage…).

Par ailleurs, il est essentiel que la valorisation matière des briques à 
boissons et emballages à usage unique en matières plastiques soit réalisée 
tout en veillant à minimiser les effets néfastes sur la santé humaine et 
l'environnement.

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Die Verwertungsquote bei Getränkeverpackungen aus Glas, PET und 
Aluminium muss je mindestens 75 Prozent betragen.

Begründung En Suisse, des objectifs chiffrés existent depuis longtemps pour le 
recyclage. Si nous voulons promouvoir la réutilisation au même niveau que 
le recyclage, il faut aussi fixer des objectifs pour cette stratégie. L'Union 
européenne et plusieurs de ses États membres disposent déjà de taux de 
réutilisation pour les emballages dans leurs législations. Nous proposons 
donc de nous aligner sur ces pratiques et de soutenir concrètement 
l'économie circulaire des emballages pour boissons en fixant un taux de 
réutilisation dans l'OEm. Les modalités pour atteindre ce taux seraient 
définies en concertation avec les acteurs économiques, afin de laisser à 
l'économie la liberté de s'organiser.
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Ass. pour la Sauvegarde du Léman

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2
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Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: La coalition Swiss Plastic Action (ci-après « la coalition ») salue la révision 
de l'ordonnance sur les emballages comme une étape opportune et 
importante pour renforcer la politique de l'économie circulaire en Suisse. 
L'élargissement du champ d'application du projet est positif, et l'intégration 
des enseignements issus du processus européen est particulièrement 
précieuse.
En mars 2025, la coalition a publié une déclaration commune comportant 
dix demandes claires (lien https://swissplastic.earth/declaration-commune/) 
visant à garantir que la politique suisse en matière d'emballages empêche 
effectivement la pollution plastique, promeuve des matériaux sûrs et 
développe les infrastructures nécessaires à une véritable économie 
circulaire. Nous considérons toujours ces demandes comme essentielles et 
voyons dans la présente consultation une occasion d'aligner davantage 
l'ordonnance sur ces objectifs.
Si le projet représente des progrès dans certains domaines, plusieurs 
aspects clés doivent être renforcés pour obtenir des résultats concrets :
Prévenir la pollution plastique à la source
Nous appelons à interdire les plastiques à usage unique non essentiels, à 
fixer des objectifs contraignants de réduction, et à éliminer progressivement 
les emballages toxiques ou non recyclables. Le texte actuel n'interdit pas 
les articles non essentiels ni ne fixe d'objectifs quantitatifs de réduction. Il se 
concentre principalement sur l'amélioration de la collecte et du recyclage, ce 
qui ne peut inverser la hausse des déchets d'emballages. De plus, aucun 
mécanisme ne permet d'éviter les substitutions regrettables ni de supprimer 
les substances dangereuses, ce qui met en danger la santé publique et 
l'environnement. Un alignement sur le nouveau règlement européen sur les 
emballages et déchets d'emballages (PPWR) renforcerait la position de la 
Suisse, car le PPWR introduit des exigences en matière de recyclabilité, de 
critères de conception, d'objectifs de réemploi, de contenu recyclé, 
d'interdictions de certains plastiques à usage unique et de limites strictes 
pour les PFAS.
Investir dans le réemploi et les infrastructures de l'économie circulaire
La responsabilité élargie des producteurs (REP) devrait être utilisée non 
seulement pour financer le traitement en aval, mais aussi pour soutenir le 
déploiement d'infrastructures de réemploi à grande échelle et l'élaboration 
de normes nationales. Le projet actuel ne reconnaît pas ce potentiel 
stratégique. Une étape clé serait de rediriger une partie de la taxe 
d'élimination anticipée (TEA) vers les systèmes de réemploi, comme cela se 
fait déjà en France où une même organisation gère à la fois les 
contributions au réemploi et au recyclage. De même, le système de 
consigne limité et fragmenté pour les contenants de boissons devrait être 
étendu : le Pfandsystem allemand montre comment des consignes 
universelles (pour le réutilisable et le jetable) permettent d'atteindre des taux 
de retour supérieurs à 90 % grâce à une gestion efficace et à des standards 
harmonisés. Sans investissements et harmonisation équivalents, le 
réemploi restera marginal en Suisse.
Garantir la sécurité des matériaux
Les emballages, y compris ceux recyclés, doivent être exempts de 
substances dangereuses et de substances non intentionnellement ajoutées 
(NIAS). C'est essentiel pour protéger la santé publique et assurer la sécurité 
des boucles de recyclage. L'ordonnance actuelle encourage l'utilisation de 
plastiques recyclés mais n'aborde pas la sécurité chimique, créant ainsi une 
lacune réglementaire aux conséquences graves pour les emballages 
alimentaires et les produits de consommation.
Mettre fin au greenwashing et renforcer la transparence
Nous appelons à une transparence totale sur la composition chimique, la 
recyclabilité et la fin de vie des emballages. Les allégations trompeuses 
doivent être interdites, et la responsabilité des entreprises doit s'étendre à 
l'ensemble du cycle de vie. Bien que l'ordonnance introduise certaines 
obligations de rapport, celles-ci restent fragmentées et peu claires. Il 
n'existe pas d'exigence de transparence systémique ni de mécanisme de 
vérification solide, et la définition du recyclage laisse place à des 
interprétations trompeuses.
Conclusion
Pris dans leur ensemble, ces insuffisances montrent que l'ordonnance 
continue de privilégier le recyclage au détriment de la prévention, de la 
réduction et de la sécurité. En intégrant des objectifs contraignants de 
réduction, un financement robuste du réemploi, des règles strictes de 
sécurité chimique, un alignement sur l'UE et des obligations de 
transparence renforcées, la Suisse a l'occasion d'établir une référence 
internationale crédible et de créer un système d'emballages qui protège 
véritablement à la fois l'environnement et la santé publique.
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Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme2

Titel Art. 1 Gegenstand und Geltungsbereich

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag La présente ordonnance régit :
a. les exigences applicables à la mise dans le commerce d'emballages, y 
compris les restrictions relatives aux substances dangereuses (sauf si 
couvert par l'Ordonnance ORRChim);
b. la mise à disposition de systèmes d'emballages réutilisables ;
c. l'étiquetage des emballages ;
d. la reprise des emballages et leur élimination ;
e. le financement de l'élimination des emballages en verre.

Begründung Le champ d'application actuel de l'ordonnance est trop limité, car il n'aborde 
pas explicitement trois éléments essentiels à la mise en place d'un système 
d'emballages sûr et circulaire :
la nécessité de restreindre ou d'interdire les substances toxiques présentes 
dans les emballages,
l'obligation de concevoir et de mettre à disposition des systèmes 
d'emballages réutilisables,
et l'exigence d'un étiquetage obligatoire garantissant la transparence pour 
les consommateurs et les opérateurs.
L'intégration explicite de ces éléments dans le champ d'application (art. 1) 
est importante afin de souligner leur pertinence en tant que principes 
directeurs de l'ordonnance, et d'assurer la cohérence avec les objectifs de 
la Suisse en matière de réduction des déchets, de circularité et de 
protection de la santé publique.

Titel Art. 2 Begriffe

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag In dieser Verordnung bedeuten:
a. Verpackungen und Verpackungsbestandteile: aus beliebigen 
Materialien hergestellte Produkte zur Aufnahme, zum Schutz, zur 
Handhabung, zur Lieferung oder Darbietung von Waren;
b. Emballage réutilisable : tout emballage conçu, fabriqué et mis sur le 
marché en vue d'être réemployé plusieurs fois dans un système de 
réutilisation organisé, tout en conservant ses propriétés de protection et 
de fonctionnalité au cours de ces utilisations successives ; pour les 
emballages de boissons, on considère qu'un emballage est réutilisable 
lorsqu'il peut être réutilisé au moins vingt fois avant d'être recyclé ou 
éliminé, sauf si une autre valeur est fixée par le DETEC en fonction du 
type de matériau et de son impact environnemental.
c. Einwegverpackungen: Verpackungen, die zur einmaligen Verwendung 
vorgesehen sind;
d. Getränkeverpackungen: Verpackungen für flüssige Lebensmittel, die 
zum Trinken bestimmt sind;
e. Getränkekartons: Getränkeverpackungen, die mehrheitlich aus Karton 
und zu geringen Anteilen aus Kunststoff bestehen und teilweise 
Aluminium beinhalten können;
f. Verpackungen aus Kunststoff: alle Verpackungen aus einem oder 
mehreren Kunststoff-Polymeren; ausgenommen sind 
Getränkeverpackungen aus Polyethylenterephthalat (PET);
g. Serviceverpackungen: Verpackungen, die für die Befüllung in der 
Verkaufsstelle vorgesehen sind, sofern sie eine Verpackungsfunktion 
erfüllen;
h. valorisation matière : la fabrication de nouveaux emballages, y 
compris destinés au contact alimentaire et aux boissons, à partir 
d'emballages usagés (recyclage en boucle fermée) ;
i. Rezyklate: Materialien, die durch Recyclingverfahren gewonnen 
wurden und Primärrohstoffe ersetzen;
j. Verwertungsquote: der prozentuale Anteil der während eines 
Kalenderjahres zu Rezyklaten verwerteten Verpackungen am gesamten 
für die Verwendung im Inland abgegebenen Gewicht der Verpackungen 
aus dem verwendeten Material;
k. Behandlungsreste: Materialien aus der Behandlung von separat 
gesammelten Abfällen, welche nicht stofflich verwertet werden können;
l. Verbraucherinnen und Verbraucher: natürliche Personen, die zu 
Zwecken handeln, die ausserhalb ihrer gewerblichen, geschäftlichen 
oder beruflichen Tätigkeiten liegen;
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m. Endabnehmerinnen und Endabnehmer: Verbraucherinnen und 
Verbraucher sowie alle natürlichen oder juristischen Personen mit 
Wohnsitz oder Niederlassung in der Schweiz, die ein Produkt im 
Rahmen ihrer gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit nutzen und dieses 
in der an sie gelieferten Form nicht erneut in Verkehr bringen;
n. Herstellerinnen und Hersteller: natürliche oder juristische Personen, 
die Produkte und Bestandteile beruflich oder gewerblich herstellen oder 
zur gewerblichen Abgabe einführen;
o. Händlerinnen und Händler: natürliche oder juristische Personen, die 
Produkte und Bestandteile in der Schweiz beziehen und sie gewerblich 
abgeben;
p. Stand der Technik: der aktuelle Entwicklungsstand von Verfahren, 
Einrichtungen und Betriebsweisen, der:
1. bei vergleichbaren Anlagen oder Tätigkeiten im In- oder Ausland 
erfolgreich erprobt ist oder bei Versuchen erfolgreich eingesetzt wurde 
und nach den Regeln der Technik auf andere Anlagen oder Tätigkeiten 
übertragen werden kann, und
2. für einen mittleren und wirtschaftlich gesunden Betrieb der 
betreffenden Branche wirtschaftlich tragbar ist.

q. Nouveaux matériaux d'emballage : emballages constitués en tout ou en 
partie de matières d'origine biologique (biosourcées) ou conçus pour être 
biodégradables ou compostables ;
r. Emballage compostable : emballage qui peut, dans des conditions 
spécifiques et contrôlées, être décomposé et biodégradé biologiquement 
dans une installation de compostage, sans laisser de résidus toxiques ;
s. Emballage inerte : matériau d'emballage qui, dans les conditions 
normales d'utilisation prévues, n'interagit pas de manière significative sur le 
plan chimique ou physique avec les denrées emballées ou l'environnement, 
garantissant son aptitude à être réutilisé et recyclé en toute sécurité.
t. Système de réutilisation: les dispositifs organisationnels, techniques ou 
financiers qui permettent la réutilisation en circuit fermé ou en circuit ouvert, 
ainsi que les incitations à la réutilisation, tels qu'un système de consigne qui 
garantit que les emballages sont collectés en vue de leur (préparation) à la 
réutilisation.
u. Taux de récupération des emballages : rapport entre le nombre 
d'emballages pleins remis aux consommateurs et aux utilisateurs finaux et 
le nombre d'emballages prêts à être remplis de nouveau après le nettoyage.
v. Taux de réutilisation des emballages : rapport entre le nombre 
d'emballages pleins remis aux consommateurs et aux utilisateurs finaux et 
le nombre d'emballages pleins issus de la réutilisation et remis sur le 
marché.
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Begründung b. Emballages réutilisables
La définition actuelle des « emballages réutilisables » est trop générale et 
pourrait permettre à des produits faibles ou semi-jetables d'être 
commercialisés comme « réutilisables ».
La définition révisée précise que de véritables emballages réutilisables 
doivent :
faire partie d'un système organisé de réemploi (collecte, lavage ou 
recharge) ;
conserver leurs performances fonctionnelles et protectrices sur plusieurs 
cycles ;
et atteindre un seuil minimal de durabilité d'environ vingt utilisations pour les 
emballages de boissons, conformément au futur Règlement européen sur 
les emballages et déchets d'emballages (PPWR) et aux analyses de cycle 
de vie démontrant des bénéfices environnementaux au-delà de 10 à 20 
rotations.
Cette formulation aligne la Suisse sur les meilleures pratiques 
internationales (Ellen MacArthur Foundation, Reloop, Zero Waste Europe, 
ECOS), tout en permettant au DETEC d'ajuster les seuils selon les 
matériaux et les applications.
Par ailleurs, la liste actuelle des définitions est incomplète. Si les 
emballages plastiques sont définis, les autres matériaux d'emballage ne le 
sont pas, et il n'existe aucune mention des emballages compostables, 
biodégradables ou biosourcés. Cela crée une lacune réglementaire alors 
que ces matériaux sont de plus en plus utilisés sur le marché suisse. Sans 
définitions claires, il sera difficile de déterminer comment ces matériaux 
doivent être traités en matière de réemploi, recyclage ou élimination.
De plus, l'ordonnance ne contient aucune définition de “l'inertie”, un concept 
clé pour garantir que les matériaux d'emballage utilisés pour les denrées 
alimentaires et les boissons soient sûrs, adaptés au réemploi et compatibles 
avec un recyclage de haute qualité. Définir l'inertie permettrait d'établir des 
bonnes pratiques internationales et de renforcer le leadership de la Suisse 
en matière d'emballages circulaires sûrs.
Pour ces raisons, de nouvelles définitions devraient être ajoutées pour les 
nouveaux matériaux d'emballage, les emballages compostables et les 
emballages inertes, tout en conservant la structure actuelle de l'article 2.
En outre, la définition actuelle du recyclage de matériaux est trop large. En 
incluant la fabrication d'« autres produits » sans restriction, elle ouvre la voie 
au downcycling (par ex. bouteilles en PET transformées en textiles ou 
bancs). Ces pratiques ne garantissent pas la circularité, car ces produits ne 
peuvent pas être recyclés à nouveau en emballages alimentaires ou de 
boissons.
Pour protéger la santé publique et préserver les boucles de recyclage à 
haute valeur, il est nécessaire de préciser que le recyclage des matériaux 
doit produire principalement de nouveaux emballages de qualité 
équivalente, y compris pour les applications alimentaires et de boissons.
Cette approche en boucle fermée garantit la sécurité des emballages pour 
les consommateurs et soutient les objectifs de la Suisse en matière 
d'économie circulaire.
L'ajout de la lettre t. permet de définir les systèmes de réemploi. Ce terme, 
issu du droit européen (Règlement 2025/40), est nécessaire non seulement 
parce qu'il sera utilisé dans cette ordonnance, mais aussi pour souligner 
que les activités de réemploi doivent faire partie de systèmes dotés d'une 
structure organisationnelle, de flux financiers, de mécanismes d'incitation, 
etc.
L'ajout de la lettre u. intègre la définition du taux de récupération contenue 
dans le rapport explicatif relatif à la révision de cette ordonnance. Le mot « 
standard » a été supprimé, car la réutilisation des emballages et leur 
récupération peuvent aussi concerner des emballages non standardisés. Il 
est important d'insérer cette définition, étant donné que le terme est utilisé 
plus loin dans l'ordonnance.
L'ajout de la lettre v. permet de définir le taux de réemploi, qui est inclus 
dans un nouvel article 19bis, suivant une logique similaire à celle appliquée 
aux taux de recyclage, en vue de fixer des objectifs contraignants de 
réemploi.
Contrairement au « taux de récupération », ce taux ne prend en compte que 
les emballages effectivement réutilisés, c'est-à-dire remis sur le marché 
après le processus de réemploi.

Titel Art. 3 Allgemeine Anforderungen an Verpackungen

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung
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Gegenvorschlag Les commerçants et les fabricants qui remettent des emballages pleins 
s'assurent que les emballages :
a. sont limités au volume et à la masse minimum nécessaires, tout en étant 
conçus pour être réutilisables et recyclables et en évitant les formats 
techniquement difficiles ou non recyclables ;
b. sont conçus de manière à ne pas entraîner de difficultés majeures ni de 
coûts excessifs lors de la collecte, de la réutilisation, du traitement ou du 
recyclage ;
c. n'intègrent de matières recyclées que lorsque cela est approprié pour le 
type de matériau et démontré sûr pour la santé humaine et l'environnement, 
et sont exempts de substances problématiques (toxiques, bioaccumulables, 
migrantes ou persistantes) ;
d. contribuent à la prévention et à la réduction de la quantité de déchets 
d'emballages produits ;
e. sont de plus en plus proposés sous forme réutilisable, avec des objectifs 
progressifs de réemploi fixés ;
f. font l'objet d'un étiquetage obligatoire indiquant la réutilisabilité, la teneur 
en recyclé, la recyclabilité et la présence ou l'absence de substances 
préoccupantes.
Ajouter : Art. 3bis Contrôle des exigences sur les emballages
L'OFEV publie régulièrement des évaluations sur les différents types 
d'emballages existants et les possibilités de gestion en fin de vie, de 
manière à établir quelles options sont préférables en termes de nuisances à 
l'environnement et risques pour la santé humaine, et en fonction de l'état de 
la technique. »
Ajouter : Art. 3tris Obligation de reprise des emballages par les commerces. 
1. Les commerces de détail doivent reprendre, sans frais pour les 
consommateurs, tous les types d'emballages de produits, qu'ils soient 
recyclables ou non-recyclables. 
2. Pour les commerces de détail dont la surface de vente est supérieure à 
200 m2, une plateforme de déballage clairement visible est mise à 
disposition.
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Begründung L'article 3 établit des principes généraux importants, mais dans sa forme 
actuelle, il reste trop faible. La référence à des mesures exigées 
uniquement « dans la mesure où elles sont économiquement supportables 
» crée une faille permettant aux entreprises d'échapper à leurs obligations 
pour des raisons financières. Cela compromet l'efficacité de l'ordonnance et 
cette mention devrait être supprimée.
Le point (a) sur la minimisation du volume et de la masse doit rester lié au 
point (b), car l'allègement seul pourrait encourager des emballages 
complexes et non recyclables. Les deux conditions doivent rester 
combinées pour éviter des effets pervers.
Le point (c) pose problème, car exiger « la part la plus élevée possible » de 
matière recyclée sans distinction entre les matériaux n'est pas acceptable. 
Si le verre recyclé est souhaitable, les plastiques et cartons recyclés 
peuvent concentrer des substances dangereuses (notamment persistantes, 
bioaccumulables, mobiles, cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques, 
toxiques pour des organes cibles après exposition répétée et/ou 
perturbateurs endocriniens).
Cela est particulièrement préoccupant pour les emballages alimentaires et 
de boissons. Les emballages ne doivent pas contenir de substances 
problématiques, et la teneur en matière recyclée doit être sûre pour la santé 
humaine et l'environnement.
Des dispositions supplémentaires devraient être ajoutées afin d'intégrer :
(i) une interdiction des substances préoccupantes,
(ii) des objectifs clairs pour les emballages réutilisables, et
(iii) un étiquetage obligatoire indiquant la réutilisabilité, la teneur en matière 
recyclée, la recyclabilité et la présence de substances préoccupantes.
L'article devrait également refléter la nécessité de réduire la quantité globale 
de déchets d'emballages générés.
Concernant la proposition d'ajouter un article 3tris, l'obligation pour les 
détaillants de reprendre gratuitement tous les types d'emballages assure 
cohérence et accessibilité à travers le système d'emballages. Cette mesure 
favorise la prévention des déchets en incitant les détaillants à réduire les 
emballages excessifs ou non recyclables, tout en facilitant leur élimination 
appropriée par les consommateurs.
Cette obligation complète les systèmes de collecte existants sans les 
remplacer. Elle permet aux consommateurs de rapporter les emballages 
(recyclables et non recyclables) sur le lieu d'achat, améliorant la commodité 
et favorisant des habitudes essentielles au déploiement futur du réemploi.
Pour les détaillants, cette mesure encourage une transition progressive vers 
la réduction des emballages et l'optimisation de la conception. Elle promeut 
également la transparence et la responsabilité partagée tout au long de la 
chaîne de valeur, conformément au principe de la responsabilité élargie des 
producteurs (REP), sans imposer de contraintes opérationnelles 
disproportionnées.
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Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die mit 
Ware befüllte Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff an 
Endabnehmerinnen und Endabnehmer abgeben und die Entsorgung aller 
von ihnen abgegebenen Verpackungen nicht durch die Mitgliedschaft bei 
einer privaten Branchenorganisation oder durch finanzielle Beiträge an eine 
solche sicherstellen, müssen:

a. solche Verpackungen bei allen Verkaufsstellen während den 
gesamten Öffnungszeiten zurücknehmen; sans frais pour les 
consommateurs
b. solche Verpackungen, soweit technisch möglich, der stofflichen 
Verwertung zuführen; und
c. in den Verkaufsstellen an gut sichtbarer Stelle deutlich darauf 
hinzuweisen, dass solche Verpackungen zurückgenommen werden.

Begründung L'article actuel oblige les commerçants et les fabricants à reprendre les 
briques pour boissons et les emballages plastiques à usage unique, mais il 
ne précise pas que cette reprise doit être gratuite.
Sans cette clarification, les détaillants pourraient imposer des frais ou 
d'autres conditions décourageant les consommateurs de rapporter les 
emballages, ce qui compromettrait l'efficacité de l'obligation de reprise.
L'ajout de la mention « gratuitement pour les consommateurs » garantit que 
le système de reprise soit accessible et conforme au principe du pollueur-
payeur, selon lequel les producteurs et les distributeurs – et non les 
consommateurs – assument la responsabilité financière des déchets 
d'emballages.
Cette mesure contribuera également à augmenter les taux de retour et à 
assurer une mise en œuvre équitable dans l'ensemble des points de vente.

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 5 Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die 
verpflichtet sind, Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff 
zurückzunehmen, und von diesen beauftragte private 
Branchenorganisationen, müssen:

a. alle beteiligten Akteure der Entsorgungskette kostendeckend für 
erbrachte Leistungen entschädigen;
b. sicherstellen, dass die Entsorgungskosten durch verursachergerechte 
Beiträge gedeckt werden; diese Beiträge müssen zweckgebunden sein 
und dürfen nur für die Deckung der Entsorgungskosten verwendet 
werden;
c. sicherstellen, dass der Anteil der Getränkeverpackungen aus PET an 
der gesamten gesammelten Masse 2 Prozent nicht übersteigt;
d. stetig Massnahmen treffen, damit die Sammelquote wie auch die 
Qualität und Reinheit der Sammlung steigt;
e. nicht stofflich verwertbare Verpackungen und Behandlungsreste 
zunächst stofflich-energetisch und dann rein energetisch verwerten.

Begründung L'article 5 prévoit à juste titre que les coûts d'élimination soient couverts par 
des contributions fondées sur le principe du pollueur-payeur. Cependant, le 
texte ne précise pas qui supporte finalement ces coûts. Sans clarification, il 
existe un risque que ces coûts soient transférés aux consommateurs, ce qui 
compromettrait l'équité et affaiblirait l'incitation pour les producteurs à 
concevoir de meilleurs emballages.
Pour garantir l'efficacité de la mesure, il doit être clairement établi que les 
contributions sont supportées par ceux qui mettent les emballages sur le 
marché, et non par les consommateurs. De plus, les contributions ne 
devraient pas uniquement couvrir l'élimination, mais aussi soutenir la 
prévention des déchets et le développement de systèmes de réemploi, 
conformément au principe de la responsabilité élargie des producteurs 
(REP). Cela permettra de créer les bons signaux économiques et d'orienter 
les ressources vers des solutions durables.

Titel Art. 5 Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1 Die Verwertungsquote bei rücknahmepflichtigen Getränkekartons muss 
mindestens 70 Prozent betragen, jene bei rücknahmepflichtigen 
Einwegverpackungen aus Kunststoff mindestens 55 Prozent.

Begründung L'article 6 fixe actuellement uniquement des objectifs de recyclage relatifs 
(en pourcentage). Bien que ceux-ci soient importants, ils ne garantissent 
pas une réduction globale des déchets d'emballages : les taux de recyclage 
peuvent augmenter tandis que les volumes totaux de déchets continuent de 
croître.
Pour assurer de réels progrès en matière de prévention des déchets, 
l'ordonnance devrait combiner les objectifs relatifs de recyclage avec des 
objectifs absolus de réduction des déchets d'emballages, en cohérence 
avec le futur Règlement européen sur les emballages et les déchets 
d'emballages (PPWR).
L'introduction d'objectifs de réduction mesurables — 5 % d'ici 2030, 10 % 
d'ici 2035 et 15 % d'ici 2040 par rapport aux niveaux de 2018 — permettrait 
d'aligner la Suisse sur les meilleures pratiques européennes et de garantir 
que les politiques mises en œuvre se traduisent par une diminution réelle 
du volume total d'emballages mis sur le marché.
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Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Werden die in Absatz 1 festgehaltenen Verwertungsquoten für 
rücknahmepflichtige Getränkekartons und rücknahmepflichtige 
Einwegverpackungen aus Kunststoff nicht erreicht, so unterbreitet das 
UVEK dem Bundesrat als Massnahme, Herstellerinnen und Hersteller zu 
verpflichten, eine vorgezogene Entsorgungsgebühr auf die 
rücknahmepflichtigen Getränkekartons und rücknahmepflichtige 
Einwegverpackungen aus Kunststoff zu erheben.

Begründung L'article 6, alinéa 2, prévoit l'introduction d'une contribution anticipée au 
recyclage ou d'une taxe d'élimination si les taux de recyclage ne sont pas 
atteints. En pratique, ce mécanisme imposerait des coûts supplémentaires 
aux consommateurs, ce qui contredirait le principe selon lequel la reprise 
des emballages doit être gratuite pour les consommateurs (art. 4, let. a) et 
que les producteurs et les distributeurs doivent assumer la responsabilité, 
conformément au principe de la responsabilité élargie des producteurs 
(REP).
Nous proposons donc de supprimer l'article 6, alinéa 2.
Plutôt que d'introduire de nouveaux frais ou taxes pour les consommateurs, 
l'ordonnance devrait reposer sur un système de consigne (« Pfand ») 
applicable à tous les matériaux d'emballages de boissons.
Une consigne diffère fondamentalement d'une taxe :
une consigne est entièrement remboursable, créant un incitatif direct pour 
les consommateurs à rapporter les emballages et permettant d'atteindre des 
taux de collecte plus élevés ;

une taxe ou redevance n'est pas remboursable et fait peser les coûts sur 
les consommateurs sans améliorer les comportements ni la conception des 
produits.
Le système de consigne universel (tel que proposé à l'art. 17) garantit une 
approche équitable et en boucle fermée pour tous les matériaux, renforce la 
responsabilité tout au long de la chaîne de valeur, et évite de pénaliser les 
consommateurs tout en favorisant une réduction efficace des déchets.

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Werden die Verwertungsquoten auch mit den Massnahmen nach Absatz 2 
nicht erreicht, so kann das UVEK Händlerinnen und Händler sowie 
Herstellerinnen und Hersteller verpflichten:

a. auf rücknahmepflichtige Getränkekartons und rücknahmepflichtige 
Einwegverpackungen aus Kunststoff ein Mindestpfand zu erheben;
b. solche Verpackungen gegen Rückerstattung des Pfandes 
zurückzunehmen; und
c. die zurückgenommenen Verpackungen auf eigene Rechnung der 
Verwertung zuzuführen.

Begründung L'article 6, alinéa 3, prévoit actuellement que le DETEC puisse introduire 
une consigne sur les briques pour boissons et les emballages plastiques à 
usage unique si les taux de recyclage ne sont pas atteints.
Cependant, selon notre proposition, un système de consigne universel 
(article 17) s'applique déjà à tous les matériaux d'emballages de boissons. 
Ce paragraphe ne devrait donc plus introduire la consigne de manière 
conditionnelle, mais plutôt servir à renforcer et ajuster le système existant 
lorsque les performances restent insuffisantes.
Cela garantit la cohérence des politiques publiques et simplifie la mise en 
œuvre.
La consigne universelle (Pfand) constitue un outil structurel conçu pour 
assurer des taux élevés de collecte et de retour pour tous les matériaux, 
tandis que l'article 6, alinéa 3, donne au DETEC la flexibilité nécessaire 
pour affiner le système lorsque certains matériaux ou opérateurs sont en 
retard.
De tels ajustements (par exemple, une augmentation du montant de la 
consigne ou des obligations de reprise plus strictes) amélioreraient 
l'efficacité globale du système sans créer de mécanismes parallèles ni de 
nouvelles charges administratives.
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Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 10 Verwendung der Gebühr

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Die Organisation muss die Gebühr für folgende Tätigkeiten verwenden:
a.die Sammlung und den Transport von Altglas;
b.das Reinigen und Sortieren von intakten Verpackungen aus Glas;
c.das Reinigen und Aufbereiten von Glasscherben zur Herstellung von 
Verpackungen und anderen Produkten;
d.die Information, insbesondere zur Förderung der Wiederverwendung 
und der stofflichen Verwertung von Verpackungen aus Glas; für die 
Information dürfen höchstens 10 Prozent der jährlichen 
Gebühreneinnahmen verwendet werden;
e.die Rückerstattung von Gebühren (Art. 12);
f.ihre eigenen Tätigkeiten im Rahmen des Auftrages des BAFU;
g.die Deckung des Aufwands des BAFU für die Erfüllung seiner 
Aufgaben nach dieser Verordnung.

Begründung L'article 10 limite actuellement l'utilisation de la taxe d'élimination anticipée 
(TEA) aux activités liées aux emballages en verre. Cela crée un 
déséquilibre : le verre est pénalisé, tandis que le plastique et d'autres 
matériaux d'emballage ne sont pas soumis à une responsabilité financière 
équivalente. Ce déséquilibre risque d'encourager la substitution vers le 
plastique, à l'encontre de l'objectif de réduction globale des déchets 
d'emballages.
Le principe de la responsabilité élargie des producteurs (REP) exige que 
tous les matériaux d'emballage contribuent équitablement aux coûts de 
collecte, de traitement et au financement des infrastructures de réemploi et 
de recyclage. Des mesures équivalentes devraient donc être établies pour 
les plastiques et autres matériaux.
De plus, l'article 10 ne prévoit pas explicitement le financement du 
développement de normes et de systèmes de réemploi. L'inclusion de telles 
dispositions, ainsi que la possibilité d'allouer les recettes fiscales à la 
création et à l'exploitation de systèmes de réemploi, renforcerait la transition 
vers les emballages réutilisables, en particulier pour les boissons. Il est 
également essentiel que la conception de la taxe favorise le réemploi et 
n'encourage pas la substitution vers le plastique à usage unique.
Lettre d : Le réemploi des emballages en verre contribue à la préservation 
des ressources naturelles, au renforcement de l'économie circulaire et à 
l'amélioration de son impact environnemental, notamment par rapport au 
verre à usage unique (voir rapport Carbotech, 2024).
Les sondages auprès de la population suisse montrent qu'une majorité de 
personnes confondent les notions de “recyclage” et de “réemploi”. De plus, 
bien que des solutions de réemploi du verre existent déjà aujourd'hui, elles 
sont peu connues.
Bien que cet article existait déjà dans la version précédente de l'OEB, 
aucune campagne n'a été menée par Vetroswiss pour promouvoir le 
réemploi. Le mot « principalement » clarifie le mandat de Vetroswiss 
d'organiser en priorité des campagnes d'information en faveur du réemploi.
Si le réemploi du verre présente des avantages environnementaux évidents 
par rapport au verre et au plastique à usage unique, les investissements 
nécessaires pour rendre ces systèmes économiquement viables font 
actuellement défaut.
En France, la loi Anti-gaspillage pour une économie circulaire (AGEC) 
stipule que les éco-organismes et producteurs (ou systèmes individuels) 
soumis à la REP doivent consacrer au moins 5 % de leurs contributions 
financières annuelles au développement de solutions de réemploi.
Inspirée de cette exigence dans les pays voisins, il serait pertinent d'inclure 
dans l'OEm un pourcentage dédié à cet objectif, ce qui permettrait la mise 
en œuvre concrète des points a et b de l'article 10.
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Titel Art. 11 Zahlungen an Dritte, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 11 Zahlungen an Dritte, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 11 Zahlungen an Dritte, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 12 Rückerstattung, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 12 Rückerstattung, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 12 Rückerstattung, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 13 Organisation, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 5

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Sie muss dem BAFU jährlich bis spätestens am 31. Mai einen Bericht über 
ihre Tätigkeiten im Vorjahr einreichen. Dieser Bericht muss insbesondere 
enthalten:

a.die Jahresrechnung;
b.den Revisionsbericht;
c.die Anzahl der ihr für das Vorjahr mitgeteilten gebührenbelasteten 
Verpackungen aus Glas, aufgegliedert nach der Gebührenhöhe;
d.eine Aufstellung über die Verwendung der Gebühr nach Betrag, Zweck 
und Empfänger.

Begründung Les rapports annuels actuels de Vetroswiss, ainsi que les flux de matériaux 
pour les emballages en verre publiés par Swiss Recycle, indiquent un 
pourcentage très faible d'emballages entiers réemployés bénéficiant de 
rabais liés à la TEA. Cependant, personne ne semble savoir précisément 
quelles activités de réemploi sont effectivement financées en Suisse. Une 
plus grande transparence concernant le financement de ces activités est 
donc nécessaire.
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Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Das BAFU veröffentlicht den Bericht; vorbehalten sind Angaben, die unter 
das Geschäfts- oder Fabrikationsgeheimnis fallen oder Rückschlüsse 
darauf ermöglichen.

Begründung Le texte français actuel utilise le terme « secret professionnel », ce qui est 
trompeur. Les versions allemande (« Geschäftsgeheimnis ») et italienne (« 
segreto d'affari ») se réfèrent correctement au secret commercial ou des 
affaires, et non au secret professionnel.
Il est important d'harmoniser cette terminologie entre toutes les versions 
linguistiques et de définir clairement le “secret d'affaires” en référence au 
droit suisse applicable (par exemple, la Loi fédérale contre la concurrence 
déloyale, LCD/UWG).
Dans le même temps, la disposition doit être formulée de manière à éviter 
que l'invocation du secret d'affaires puisse être utilisée pour entraver la 
transparence, le suivi ou l'application de l'ordonnance.
La confidentialité commerciale ne doit pas primer sur les obligations de 
protection de l'environnement et de la santé humaine.

Titel Art. 15 Verfahren

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 16 Kennzeichnung

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 1

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die 
Getränke in Mehrwegverpackungen an Endabnehmerinnen und 
Endabnehmer abgeben, müssen ein Pfand erheben. Sie müssen 
Mehrwegverpackungen, die sie in ihrem Sortiment führen, gegen 
Rückerstattung des Pfandes zurücknehmen.

Begründung L'ordonnance actuelle crée une distorsion : une consigne obligatoire 
s'applique uniquement aux emballages de boissons réutilisables (art. 17), 
tandis que les consignes sur les emballages de boissons à usage unique 
(PET, aluminium, verre) ne sont prévues qu'à titre de mesure corrective si 
les taux de recyclage ne sont pas atteints (art. 19).
Ce déséquilibre risque de rendre les emballages réutilisables plus coûteux 
au point de vente, incitant ainsi les consommateurs à choisir des options à 
usage unique moins chères.
Pour garantir des conditions équitables et éviter de compromettre le 
réemploi, l'ordonnance devrait instaurer un système de consigne universel 
couvrant tous les emballages de boissons, qu'ils soient réutilisables ou à 
usage unique.
Un tel système permettrait de :
garantir un traitement équitable entre les différents types d'emballages,

soutenir la responsabilité élargie des producteurs (REP) en veillant à ce que 
tous les emballages contribuent à la collecte et à la gestion de leur fin de vie,
et encourager les consommateurs à rapporter tous les emballages de 
boissons, améliorant ainsi la qualité de la collecte et réduisant les déchets 
sauvages.

L'article 17 devrait donc être révisé afin d'introduire une obligation de 
consigne pour tous les emballages de boissons.
L'article 19 devrait être ajusté en conséquence, de manière à ce que ses 
dispositions visent à renforcer les obligations existantes plutôt qu'à 
introduire une consigne uniquement en cas de taux de recyclage 
insuffisants.

Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Das BAFU kann die in einer privaten Branchenorganisation 
zusammengeschlossenen Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen 
und Hersteller von den Pflichten nach Absatz 1 auf Gesuch der 
Branchenorganisation hin befreien, wenn:

a. die Branchenorganisation die gemeinsame Sammlung, Reinigung und 
Wiederverwendung von standardisierten Mehrwegverpackungen für 
Getränke bezweckt;
b. der Branchenorganisation mindestens 10 Händlerinnen und Händlern 
oder Herstellerinnen und Herstellern von Getränken in 
Mehrwegverpackungen angeschlossen sind;
c. die Branchenorganisation über ein öffentlich einsehbares, regelmässig 
aktualisiertes Mitgliederverzeichnis verfügt;
d. die Branchenorganisation dem BAFU jährlich bis zum 31. März ein 
Konzept für die Finanzierung, die Weiterentwicklung und die Information 
der Verbraucherinnen und Verbraucher sowie die Statistik des Vorjahres 
vorlegt; und
e. die Branchenorganisation innerhalb der ersten drei Jahre ihres 
Bestehens nachweislich eine Rücklaufquote der durch ihre Mitglieder in 
Verkehr gebrachten Mehrwegverpackungen von mindestens 60 Prozent 
erreicht und nach fünf Jahren die Rücklaufquote mindestens 80 Prozent 
beträgt.

Begründung - Let. a. : Aujourd'hui, des filières de réutilisation fonctionnent en Suisse 
sans recourir à des emballages standardisés. En effet, si la standardisation 
permet d'optimiser les flux logistiques à long terme, elle ne constitue pas 
une condition obligatoire à la mise en œuvre de la réutilisation. Pour cette 
raison, il est proposé de supprimer le terme « standardisés » afin de ne pas 
freiner l'action des PME et des filières qui s'engagent dans la réutilisation 
mais qui n'ont pas encore effectué la transition vers des emballages 
standardisés.
- Dans le rapport explicatif, une organisation de branche privée est décrite 
comme « un regroupement de fabricants et de commerçants. Elle peut ne 
compter que des entreprises de recyclage ou revêtir une forme mixte. (...) ». 
Cette définition semble impliquer qu'une telle organisation doit inclure des 
entreprises de recyclage, ce qui n'est pas cohérent dans le cas de la 
réutilisation, où d'autres types d'acteurs sont impliqués (entreprises de 
lavage, acteurs logistiques, etc.). C'est pourquoi nous proposons d'ouvrir 
l'exemption de la consigne à des organisations faisant partie d'un système 
de réutilisation, afin de s'aligner avec le droit européen et de
permettre à des entreprises et PME actives dans la réutilisation – y compris 
celles regroupées dans des organisations créées par la société civile, par 
exemple la nouvelle association Swiss REuse – de bénéficier de cette 
exception.
- Let e. et f. : Les systèmes de réutilisation nécessitent un certain temps 
pour se mettre en place. De nombreuses études montrent que, même avec 
un taux de récupération modéré, la réutilisation des bouteilles peut générer 
des bénéfices écologiques significatifs. Nous proposons donc d'abaisser le 
taux actuellement envisagé, afin de le rendre plus atteignable pour les 
initiatives existantes en Suisse, et de prévoir un dialogue avec l'OFEV dans 
le cas où ce taux ne serait pas atteint, afin d'identifier collectivement les 
mesures à envisager. Par comparaison, la France s'est donné, dans sa loi 
AGEC anti-gaspillage, l'objectif de 10% de réemploi des emballages en 
verre en 2027.

Titel Art. 18 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Einwegverpackungen aus PET und 
Metall, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 18 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Einwegverpackungen aus PET und 
Metall, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 18 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Einwegverpackungen aus PET und 
Metall, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Die Verwertungsquote bei Getränkeverpackungen aus Glas, PET und 
Aluminium muss je mindestens 75 Prozent betragen.

Begründung L'article 19 prévoit actuellement qu'une consigne puisse être imposée sur 
les emballages de boissons à usage unique uniquement si les taux 
minimaux de recyclage ne sont pas atteints. Cela fait de la consigne une 
sanction plutôt qu'un élément central du système d'emballages. Une telle 
approche est insuffisante : des taux de recyclage relatifs élevés peuvent 
coexister avec une augmentation des volumes totaux de déchets et des 
quantités absolues importantes d'emballages non recyclés.
Pour y remédier, le système de consigne devrait s'appliquer de manière 
universelle à tous les emballages de boissons (art. 17), tandis que les 
articles 19 et 19bis devraient se concentrer sur la garantie et le 
renforcement progressif des objectifs de recyclage et de réemploi.
Dans cette logique, l'article 19 devrait être reformulé afin de :
ne plus introduire la consigne uniquement comme mesure corrective,
mais plutôt prévoir le renforcement ou le durcissement des obligations de 
consigne et l'introduction de mesures complémentaires si les objectifs de 
recyclage et de réemploi ne sont pas atteints.
Cela permettrait d'assurer la cohérence avec les principes de la 
responsabilité élargie des producteurs (REP) et d'éviter les failles qui 
permettent aux entreprises de se reposer sur des pourcentages relatifs 
alors que les volumes absolus de déchets continuent d'augmenter.
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Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Wird die Verwertungsquote nicht erreicht, so kann das UVEK Händlerinnen 
und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller verpflichten:

a.auf Einwegverpackungen aus den betroffenen Materialien ein 
Mindestpfand zu erheben;
b.solche Verpackungen gegen Rückerstattung des Pfandes 
zurückzunehmen; und
c.die zurückgenommenen Verpackungen auf eigene Rechnung der 
Verwertung zuzuführen.

Begründung L'article 19 prévoit actuellement qu'une consigne puisse être imposée sur 
les emballages de boissons à usage unique uniquement si les taux 
minimaux de recyclage ne sont pas atteints. Cela fait de la consigne une 
sanction plutôt qu'un élément central du système d'emballages. Une telle 
approche est insuffisante : des taux de recyclage élevés en pourcentage 
peuvent coexister avec une augmentation du volume total des déchets et 
des quantités absolues importantes d'emballages non recyclés.
Pour remédier à cela, le système de consigne devrait s'appliquer de 
manière universelle à tous les emballages de boissons (art. 17), tandis que 
les articles 19 et 19bis devraient se concentrer sur le respect et le 
renforcement progressif des objectifs de recyclage et de réemploi.
Dans cette logique, l'article 19 devrait être reformulé afin de :
ne plus introduire la consigne uniquement comme mesure corrective,
mais plutôt de prévoir le renforcement ou le durcissement des obligations 
de consigne et l'introduction de mesures complémentaires si les objectifs de 
recyclage et de réemploi ne sont pas atteints. 
Cela garantirait la cohérence avec les principes de la responsabilité élargie 
des producteurs (REP) et éviterait les failles permettant aux entreprises de 
se reposer sur des taux relatifs alors que les volumes absolus de déchets 
continuent d'augmenter.

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 20 Mitteilungspflicht betreffend Getränkeverpackungen

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Herstellerinnen und Hersteller von Getränken müssen dem BAFU nach 
dessen Vorgaben jeweils bis Ende Februar mitteilen:

a.das im Vorjahr für den Inlandverbrauch hergestellte oder eingeführte 
Getränkevolumen, aufgegliedert nach Mehrweg- und 
Einwegverpackungen, nach Verpackungsmaterialien und Getränkearten;
b.das Gewicht der verwertbaren Einwegverpackungen (einschliesslich 
Getränkekartons), die für die im Vorjahr für den Inlandverbrauch 
hergestellten oder eingeführten Getränke verwendet wurden, 
aufgegliedert nach Verpackungsmaterialien und Getränkearten.

Begründung La disposition actuelle exige principalement un rapport sur les volumes. 
Cela est insuffisant pour évaluer les impacts environnementaux et la 
circularité. Les entreprises devraient déclarer à la fois le volume et le poids 
des emballages de boissons, ainsi que leur voie de traitement en fin de vie 
(réemploi, recyclage matière, valorisation énergétique) et le lieu de 
traitement (en Suisse ou à l'étranger).
Sans ces informations, il est impossible de déterminer si la Suisse réduit 
effectivement la production de déchets, augmente le réemploi et limite 
l'exportation des impacts liés aux déchets.
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Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Herstellerinnen und Hersteller von Produkten in Einwegverpackungen 
müssen dem BAFU nach dessen Vorgaben jeweils bis Ende Februar 
mitteilen:

a. das Gewicht der Verpackungen, die für die im Vorjahr für den 
Inlandverbrauch hergestellten oder eingeführten Waren verwendet 
wurden, aufgegliedert nach Verpackungsmaterialien;
b. Verpackungen aus Kunststoff aufgelistet nach den verschiedenen 
Polymeren, insbesondere PET, PE, PP, PS, PVC.

Begründung Le volume et le poids doivent tous deux être déclarés afin de pouvoir suivre 
les tendances. Les emballages composites doivent également être 
distingués, car ils posent des défis spécifiques en matière de recyclage et 
ne doivent pas être dissimulés dans des catégories génériques.

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Herstellerinnen und Hersteller von leeren Einweg-Serviceverpackungen, 
müssen dem BAFU nach dessen Vorgaben jeweils bis Ende Februar 
mitteilen:

a. das Gewicht der Verpackungen, die im Vorjahr für den 
Inlandverbrauch verwendet wurden, aufgegliedert nach 
Verpackungsmaterialien;
b. Verpackungen aus Kunststoff aufgegliedert nach den verschiedenen 
Polymeren, insbesondere PET, PE, PP, PS, PVC.

Begründung Le volume et le poids doivent tous deux être déclarés afin de pouvoir suivre 
les tendances.

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Die Pflichten nach den Absätzen 1 und 2 gelten nur für Unternehmen, die 
nicht gemäss Artikel 7 gebührenpflichtig sind und in zwei 
aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren den Schwellenwert von einer Million 
Franken AHV-Lohnsumme oder einer Million Franken Umsatz überschreiten.

Begründung Les grands distributeurs exercent une forte influence sur les choix 
d'emballages. En déclarant la part de leur assortiment vendue dans des 
emballages à usage unique, ils sont rendus responsables de la prévention 
des déchets et peuvent être comparés de manière transparente.

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 5

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Das BAFU kann die Mengen der eingesetzten Verpackungsmaterialien in 
aggregierter Form jährlich publizieren.

Begründung Autoriser l'OFEV à publier les données sous forme désagrégée accroît la 
transparence et permet un suivi plus précis des stratégies de valorisation.
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Titel Art. 22 Rücknahme und Verwertung, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die 
verpflichtet sind, Einwegverpackungen zurückzunehmen (Art. 4 Abs. 1, Art. 
6 Abs. 2, Art. 18 Abs. 1, Art. 19 Abs. 2), müssen dem BAFU jeweils bis 
Ende Februar für das Vorjahr das Gewicht der zurückgenommenen und der 
verwerteten Verpackungen mitteilen. Die Angaben sind nach den 
Verpackungsmaterialien aufzugliedern.

Begründung Pour offrir une vision complète, les entreprises doivent déclarer le volume et 
le poids, les modes de valorisation ainsi que le lieu de traitement, qu'il se 
situe en Suisse ou à l'étranger. Cela garantit un suivi précis des flux et des 
impacts environnementaux.

Titel Art. 22 Rücknahme und Verwertung, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Wer gewerbsmässig rücknahmepflichtige Einwegverpackungen verwertet, 
zur Verwertung einführt oder ausführt, muss dem BAFU für jedes 
Verpackungsmaterial jeweils bis Ende Februar für das Vorjahr das Gewicht, 
die Verwertungsunternehmung und die Art der Verwertung mitteilen. 
Kunststoffe müssen mindestens nach den Polymeren PET, PE, PP, PS, 
PVC aufgegliedert werden.

Begründung Al. 2
Il en va de même pour les acteurs professionnels de la valorisation : le 
volume et le poids, ainsi que les emballages composites, doivent être 
déclarés afin de refléter les défis réels du recyclage.
Al. 3 (nouveau)
Des statistiques fiables sur le réemploi sont essentielles. Sans données, il 
est impossible de soutenir efficacement les systèmes de réemploi. L'OFEV 
devrait jouer un rôle d'appui auprès des organisations afin de les aider à 
produire ces statistiques.
Al. 4 (nouveau)
Les déclarations doivent être vérifiées. Sans contrôles indépendants, les 
données risquent d'être incomplètes, trompeuses ou incohérentes, ce qui 
compromet la confiance et l'application de la réglementation.

Titel Art. 23 Mitteilung an private Meldestellen, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 23 Mitteilung an private Meldestellen, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 24 Vollzug

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 25 Aufhebung und Änderung bisherigen Rechts

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 26 Übergangsbestimmung

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 27 Inkrafttreten

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Association Pour une économie circulaire

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Ch.3.1
Concernant le stockage des résidus d'épuration des fumées, une question 
essentielle
demeure : qu'en est-il des dioxines ? Pourquoi n'existe-t-il pas d'obligation de 
destruction
préalable avant leur mise en stockage ?
Nous demandons qu'une telle obligation soit inscrite dans la réglementation, 
afin de
garantir que les dioxines soient systématiquement

Anhang: Reponse consultation OLED Ass Pour une economei circulaire.pdf
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Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme1

Titel Variante 1 betreffend Art. 3 Bst. a Ziff. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung L'art. 30d al.3 établit clairement que la priorité doit être donnée à l'eoicacité 
de la
valorisation des déchets, et non à l'identité de l'acteur qui l'assure. 
Concrètement, cela
signifie que les incinérateurs ne bénéficient plus d'un monopole si des 
méthodes plus
respectueuses de l'environnement existent, telles que la valorisation matière 
et énergie.
En d'autres termes, les incinérateurs perdent de facto leur statut prioritaire. 
Il en découle
que les résidus issus de l'incinération ne peuvent pas non plus être 
considérés comme
leur monopole : c'est bien l'efficacité du traitement qui doit primer.
Dans ce contexte, les options visant à requalifier les résidus d'incinération 
en déchets
urbains doivent être écartées. Une telle classification serait non seulement 
infondée
d'un point de vue légal, mais également problématique sur le plan 
stratégique. Elle
risquerait en effet de :
• limiter la mise en place de filières de valorisation spécifiques pour les 
mâchefers,
• créer des incertitudes juridiques et opérationnelles pour les exploitants,
• freiner le développement d'innovations technologiques dans la gestion et la
réutilisation de ces matériaux.
Pour garantir la possibilité d'une valorisation future des mâchefers, il est 
indispensable
de maintenir leur statut distinct, permettant ainsi une gestion différenciée et 
adaptée à
leur potentiel de réemploi.
Qu'en est-il des déchets importés de l'étranger ?



1229 / 2947

Titel Variante 2 betreffend Art. 3 Bst. a Ziff. 4

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag In dieser Verordnung bedeuten:
a.Siedlungsabfälle:

4. Rückstände aus Abfällen nach den Ziffern 1–3, die bei der 
thermischen Behandlung anfallen, bis und mit deren Verwertung oder 
Ablagerung;

Begründung L'art. 30d al.3 établit clairement que la priorité doit être donnée à l'eoicacité 
de la
valorisation des déchets, et non à l'identité de l'acteur qui l'assure. 
Concrètement, cela
signifie que les incinérateurs ne bénéficient plus d'un monopole si des 
méthodes plus
respectueuses de l'environnement existent, telles que la valorisation matière 
et énergie.
En d'autres termes, les incinérateurs perdent de facto leur statut prioritaire. 
Il en découle
que les résidus issus de l'incinération ne peuvent pas non plus être 
considérés comme
leur monopole : c'est bien l'efficacité du traitement qui doit primer.
Dans ce contexte, les options visant à requalifier les résidus d'incinération 
en déchets
urbains doivent être écartées. Une telle classification serait non seulement 
infondée
d'un point de vue légal, mais également problématique sur le plan 
stratégique. Elle
risquerait en effet de :
• limiter la mise en place de filières de valorisation spécifiques pour les 
mâchefers,
• créer des incertitudes juridiques et opérationnelles pour les exploitants,
• freiner le développement d'innovations technologiques dans la gestion et la
réutilisation de ces matériaux.
Pour garantir la possibilité d'une valorisation future des mâchefers, il est 
indispensable
de maintenir leur statut distinct, permettant ainsi une gestion différenciée et 
adaptée à
leur potentiel de réemploi.
Qu'en est-il des déchets importés de l'étranger ?
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Titel Art. 12 Allgemeine Verwertungspflicht nach dem Stand der Technik

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1 Abfälle sind für die Wiederverwendung vorzubereiten oder stofflich zu 
verwerten, wenn dies technisch möglich und wirtschaftlich tragbar ist und 
die Umwelt weniger belastet als:

a.eine andere Entsorgung; oder
b.die Herstellung neuer Produkte.

2 Die Vorbereitung zur Wiederverwendung und die stoffliche Verwertung 
nach Absatz 1 müssen nach dem Stand der Technik erfolgen.
3 Ist eine Vorbereitung zur Wiederverwendung oder eine stoffliche 
Verwertung nach dem Stand der Technik nicht möglich, sind die Abfälle 
vorrangig stofflich-energetisch und dann rein energetisch zu verwerten.

Begründung Dans le rapport explicatif, on peut lire :
« Les nouvelles hiérarchies de valorisation visées à l'art. 30d LPE et à
l'art. 12 OLED sont de nature programmatique. »
Or, cette affirmation est erronée. Les débats parlementaires montrent 
clairement qu'il existe
une volonté explicite de rendre obligatoire la valorisation matière et énergie 
par rapport à la
simple valorisation énergétique.
Nous demandons que cette priorisation soit mise en oeuvre sans délai. Une 
telle application
permettrait de réduire la pression sur les décharges de résidus 
d'incinération, qui font
cruellement défaut dans le pays. Aujourd'hui déjà, les Genevois doivent 
envoyer leurs
mâchefers dans le Jura, et les Vaudois jusqu'à Zurich, faute de capacité 
locale.
La valorisation matière et énergie offre une alternative qui permet de 
diminuer le recours aux
décharges. Et puisque le problème se pose dès à présent, pourquoi 
attendre pour agir ?

Titel Art. 13 Abs. 1 und 4

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1 Die Kantone sorgen dafür, dass verwertbare Anteile von 
Siedlungsabfällen nach Artikel 3 Buchstabe a Ziffern 1–3 wie Glas, Papier, 
Karton, Metalle, biogene Abfälle und Textilien so weit wie möglich getrennt 
gesammelt und für die Wiederverwendung vorbereitet oder stofflich 
verwertet werden.
4 Die Inhaberinnen und Inhaber von Abfällen aus Unternehmen mit 250 
oder mehr Vollzeitstellen müssen verwertbare Anteile ihrer Abfälle, die von 
der Zusammensetzung her mit Siedlungsabfällen nach Artikel 3 Buchstabe 
a Ziffern 1–3 vergleichbar sind, so weit wie möglich und sinnvoll getrennt 
sammeln und für die Wiederverwendung vorbereiten oder stofflich 
verwerten.

Begründung Pourquoi ne pas inclure également les emballages plastiques dans cette 
liste ? Il est
désormais acquis qu'ils feront l'objet d'un recyclage, une ordonnance 
spécifique leur
étant même consacrée. Pourtant, ils sont encore omis ici.
Nous demandons donc qu'ils soient explicitement ajoutés à la liste.
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Titel Art. 24 Abs. 1 zweiter Satz

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag 1 … Als Rohmaterial oder als Brennstoffe dürfen jedoch keine gemischten 
und keine gemischt gesammelten und nachträglich sortierten 
Siedlungsabfälle nach Artikel 3 Buchstabe a Ziffern 1–3 verwendet werden.

Begründung Cet article est en contradiction directe avec l'art. 30d al. 3. On ne peut pas, 
d'un côté,
aoirmer que la valorisation matière et énergie est prioritaire et, de l'autre, 
interdire
l'utilisation de déchets urbains mélangés puis triés comme combustibles. 
C'est une
incohérence manifeste.
Nous demandons donc la suppression de cet ajout.

Titel Anhang 7: Anforderungen an Holzabfälle zur stofflichen und thermischen 
Verwertung

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Anforderungen an Holzabfälle zur stofflichen und energetischen Verwertung
Ziff. 2 Titel und Einleitungssatz
2Energetische Verwertung von Holzabfällen
Holzabfälle dürfen in Altholzfeuerungen energetisch verwertet werden, 
wenn sie die nachfolgenden Grenzwerte (Gesamtgehalte) nicht 
überschreiten:

Begründung Ce seuil de 20 % est incompréhensible. La loi est pourtant claire : il s'agit de 
privilégier la
valorisation matière et énergie, afin d'éviter que les mâchefers ne finissent 
en décharge.
Il n'a jamais été question d'un quelconque pourcentage pour que cela soit 
considéré
comme une valorisation matière. Si l'incinération ne génère aucun 
mâchefer, cela signifie
qu'il y a bien une valorisation matière et énergie.
Il n'a jamais été question dans les débats parlementaires de considérer 
l'extraction de
métaux des mâchefers comme une valorisation matière.
La formulation de l'article pourrait être la suivante :
« On parle de valorisation matière et énergie lorsque les déchets utilisés 
comme
combustibles sont intégralement valorisés, sans génération de résidus. ».

Concernant le stockage des résidus d'épuration des fumées, une question 
essentielle
demeure : qu'en est-il des dioxines ? Pourquoi n'existe-t-il pas d'obligation 
de destruction
préalable avant leur mise en stockage ?
Nous demandons qu'une telle obligation soit inscrite dans la réglementation, 
afin de
garantir que les dioxines soient systématiquement détruites avant tout 
stockage des
résidus d'épuration des fumées.
Nous vous remercions de l'attention portée à nos remarques et nous 
restons à votre
disposition.

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Zustimmung



1232 / 2947

Begründung: Nous saluons les propositions contenues dans cette révision. Toutefois, nous 
regrettons
que leur entrée en vigueur ne soit prévue qu'au 1er janvier 2027, avec encore 
davantage
de délais pour certains articles : l'art. 4 n'entrera en vigueur qu'en 2028, et l'art. 
21 en
2029… Or, la reprise des briques à boisson est déjà en place chez plusieurs 
acteurs, ce
qui démontre que c'est tout à fait faisable dès aujourd'hui. Pourquoi attendre 
jusqu'en
2028 ? Concernant l'obligation de communiquer les données relatives aux 
emballages à
usage unique, rappelons que les entreprises disposent déjà de ces 
informations pour
calculer, entre autres, leur impact CO. Il serait donc souhaitable d'avancer 
l'entrée en
vigueur de ces articles.

S'agissant du recyclage des matériaux, y compris des emballages plastiques, 
la révision
de l'ordonnance est très complète. En revanche, elle demeure lacunaire sur 
deux points
essentiels :
• La réutilisation : lors des débats parlementaires, il avait clairement été établi 
que la
réutilisation devait primer sur le recyclage. Pourtant, aucune mesure 
contraignante ni
incitative n'est prévue dans ce sens. Sans orientation claire, il est évident que le
recyclage continuera d'être privilégié. Il serait pertinent de rappeler l'exemplarité
attendue de l'État dans ce domaine.
• La gestion des invendus non alimentaires : l'Union européenne interdira dès 
le 19
juillet 2026 la destruction des invendus de vêtements et de chaussures. Mais 
qu'en
sera-t-il en Suisse ? De plus, dans la motion Pointet 23.3649, le Conseil 
fédéral a
indiqué qu'il avait la possibilité, par voie d'ordonnance, d'obliger les entreprises 
à
recueillir des données sur l'élimination des invendus non alimentaires. Nous
demandons que cette mesure soit intégrée à la présente révision des 
ordonnances.

Harmonisation avec l'UE
Dans le rapport sur l'ordonnance sur les emballages plastique il est écrit que 
nous ne
voulons pas d'un « swiss finish » c'est-à-dire des mesures contraignantes plus 
élevées
que celle de l'UE. Il est également dit que « la révision totale de l'OEB vise à 
harmoniser
la réglementation suisse avec celle de l'UE ». Mais qu'en est-il lorsque l'UE va 
plus loin
que la Suisse dans les domaines suivants :
- Interdiction des sac plastique à usage unique
- Interdiction de la vaisselle à usage unique
- Interdiction de paille et de nombreux autres petits objets à usage unique
- Tous les emballages devront être réutilisable à partir de 2030
- Obligation de contenir une part de matériaux recyclé dans tous les 
emballages
- Obligation d'annoncer les invendus
- Passeport numérique pour les textiles comme le prévoit l'UE d'ici 2027
- Interdiction dès le 19.07.2026 de détruire les invendus de vêtements et
chaussures
Si la Suisse ne suit pas ces évolutions, elle risque de devenir un îlot de 
consommation
décalé, accueillant tous les produits et pratiques que l'Union européenne aura 
bannis.
C'est pourquoi nous demandons que la Suisse s'aligne systématiquement sur 
les normes
européennes, afin d'éviter de se transformer en débouché pour les produits 
que nos
voisins ne veulent plus, et pour garantir à nos entreprises des conditions-
cadres
cohérentes et compétitives sur le marché européen.
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Anhang: Reponse consultation OLED Ass Pour une economei circulaire.pdf
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Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme2

Titel Art. 3 Allgemeine Anforderungen an Verpackungen

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die mit 
Ware befüllte Verpackungen abgeben, stellen sicher, dass Verpackungen, 
soweit technisch möglich und wirtschaftlich tragbar:

a. vom Verpackungsvolumen und der Verpackungsmasse her auf das 
Mindestmass begrenzt sind, das zur Gewährleistung der erforderlichen 
Sicherheit und Hygiene der verpackten Ware angemessen ist;
b. bei der Sammlung, Behandlung und dem Recycling nicht zu 
erheblichen technischen Schwierigkeiten oder erheblichen Mehrkosten 
führen; und
c. einen möglichst hohen Anteil an Rezyklaten enthalten.

Begründung PVC
Certes, le PVC est aujourd'hui pratiquement plus utilisé dans les 
emballages de
boissons, mais rien ne garantit qu'il ne réapparaisse pas. Or, sa présence 
crée de réels
problèmes dans les centres de tri. Ce matériau pourrait être remplacé sans 
dioiculté par
du PET, bien mieux adapté au recyclage.
Il conviendrait donc d'interdire le PVC comme matériau d'emballage pour 
les boissons.
D'ailleurs, un mouvement mondial est en cours pour bannir le PVC dans ces 
usages : sa
destruction est extrêmement polluante et son recyclage reste marginal.
La Suisse aurait tout intérêt à anticiper cette évolution et à se positionner 
clairement.

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die mit 
Ware befüllte Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff an 
Endabnehmerinnen und Endabnehmer abgeben und die Entsorgung aller 
von ihnen abgegebenen Verpackungen nicht durch die Mitgliedschaft bei 
einer privaten Branchenorganisation oder durch finanzielle Beiträge an eine 
solche sicherstellen, müssen:

a. solche Verpackungen bei allen Verkaufsstellen während den 
gesamten Öffnungszeiten zurücknehmen;
b. solche Verpackungen, soweit technisch möglich, der stofflichen 
Verwertung zuführen; und
c. in den Verkaufsstellen an gut sichtbarer Stelle deutlich darauf 
hinzuweisen, dass solche Verpackungen zurückgenommen werden.
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Begründung On parle aujourd'hui de TEA pour le verre et de CAR pour le PET, alors que 
l'objectif est
identique dans les deux cas : recycler un maximum de matière. De manière 
générale, on utilise
aussi le terme de TAR. Cette diversité d'acronymes prête à confusion.
Pourquoi ne pas unifier la terminologie ? Le terme le plus approprié serait 
celui de CAR,
puisqu'il s'agit bien d'une contribution payée par les consommateurs pour 
l'élimination et la
valorisation des emballages. Ce n'est pas une taxe au sens strict – qui irait 
dans les caisses de
l'État – mais bien un financement affecté à une tâche précise et concrète : 
le recyclage.
Concernant la révision de l'ordonnance sur les emballages, nous saluons la 
fin du
monopole des incinérateurs sur les plastiques et les briques à boisson. 
Cette évolution
constitue une avancée majeure qui permettra de favoriser significativement 
leur
recyclage.
Comme le souligne le rapport, cette révision, pourtant simple, pourrait déjà 
générer une
économie d'au minimum 415'000 tonnes de CO et réduire de 135 millions 
de francs les
coûts externes supportés par la collectivité. Cette révision est essentielle 
pour mettre en
oeuvre le plan climat de la Confédération et des cantons.

Financement
Le Conseil fédéral a renoncé à prescrire un mode de financement uniforme 
pour les
emballages plastiques, au motif qu'il existerait déjà des solutions. Or, ces 
solutions sont
mal comprises par les consommateurs : aujourd'hui, ils paient à la fois pour 
incinérer et
pour recycler.
Un financement unique, sur le modèle du PET avec une contribution 
anticipée de
recyclage (CAR), aurait permis une simplification de la collecte et une 
meilleure
acceptation par le public.
Actuellement, les systèmes en place ne fonctionnent que si les communes 
choisissent
d'y adhérer. Si une commune refuse, les citoyens n'ont aucune possibilité 
de valoriser
leurs emballages plastiques. Pire encore, certains systèmes acceptent les 
bouteilles en
PET dans ces collectes, ce qui est en contradiction avec l'art. 5 let. c.
Le rapport lui-même le reconnaît à la page 29 :
« La TEA sera directement intégrée dans le prix de vente du produit 
emballé. La reprise
n'engendre donc pas de coûts pour la clientèle. On peut supposer qu'une 
reprise gratuite
se traduirait par une hausse des quantités collectées. Les emballages pour 
boissons en
PET, qui sont soumis à une contribution anticipée de recyclage et peuvent 
être rapportés
gratuitement, présentent depuis des années un taux de recyclage supérieur 
à 80 %. »
Le constat est clair : là où il existe une contribution anticipée de recyclage 
bien définie,
les résultats sont excellents.
C'est pourquoi nous demandons l'introduction d'un système de CAR pour 
l'ensemble des
emballages plastiques. Cela garantirait une cohérence nationale, une 
meilleure
transparence pour les consommateurs et des taux de recyclage beaucoup 
plus élevés.
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Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 3

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Erfolgt die Rücknahme nicht kostenlos, so ist der Preis der Rücknahme so 
festzulegen, dass dieser die Entsorgungskosten deckt. Die Preisfestlegung 
darf nicht gewinnorientiert geschehen.

Begründung Financement
Le Conseil fédéral a renoncé à prescrire un mode de financement uniforme 
pour les
emballages plastiques, au motif qu'il existerait déjà des solutions. Or, ces 
solutions sont
mal comprises par les consommateurs : aujourd'hui, ils paient à la fois pour 
incinérer et
pour recycler.
Un financement unique, sur le modèle du PET avec une contribution 
anticipée de
recyclage (CAR), aurait permis une simplification de la collecte et une 
meilleure
acceptation par le public.
Actuellement, les systèmes en place ne fonctionnent que si les communes 
choisissent
d'y adhérer. Si une commune refuse, les citoyens n'ont aucune possibilité 
de valoriser
leurs emballages plastiques. Pire encore, certains systèmes acceptent les 
bouteilles en
PET dans ces collectes, ce qui est en contradiction avec l'art. 5 let. c.
Le rapport lui-même le reconnaît à la page 29 :
« La TEA sera directement intégrée dans le prix de vente du produit 
emballé. La reprise
n'engendre donc pas de coûts pour la clientèle. On peut supposer qu'une 
reprise gratuite
se traduirait par une hausse des quantités collectées. Les emballages pour 
boissons en
PET, qui sont soumis à une contribution anticipée de recyclage et peuvent 
être rapportés
gratuitement, présentent depuis des années un taux de recyclage supérieur 
à 80 %. »
Le constat est clair : là où il existe une contribution anticipée de recyclage 
bien définie,
les résultats sont excellents.
C'est pourquoi nous demandons l'introduction d'un système de CAR pour 
l'ensemble des
emballages plastiques. Cela garantirait une cohérence nationale, une 
meilleure
transparence pour les consommateurs et des taux de recyclage beaucoup 
plus élevés.
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B Lab Schweiz

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Zustimmung

Begründung: Wir unterstützen nachdrücklich den umfassenden Ansatz der VerpV zur 
Verpackungsregulierung, der:
EPR-Verpflichtungen über Getränkeverpackungen hinaus auf alle 
Verpackungsarten ausdehnt
Klare Recyclingziele festlegt (70 Prozent für Getränkekartons, 55 Prozent für 
Kunststoffverpackungen)
Marktbasierte Lösungen gegenüber Verboten priorisiert
Flexibilität für industrielle Innovation bietet
Sich an EU-Rahmenbedingungen orientiert und gleichzeitig schweizerische 
Besonderheiten berücksichtigt
Die Verordnung stellt einen ausgewogenen Ansatz dar, der nachhaltige 
Innovation fördert und gleichzeitigmessbare Umweltziele setzt. Dies entspricht 
den B-Lab-Standards und -Prinzipien der Umweltverantwortungund 
Kreislaufwirtschaft.

Anforderungen an Lieferkettentransparenz für Grossverbraucher von 
Verpackungen
Jährliche Fortschrittsberichte zur Kreislaufwirtschaftsleistung
Begründung: B-Corp-Standards betonen Transparenz und Stakeholder-
Verantwortlichkeit. ÖffentlicheBerichterstattung fördert Leistungsverbesserung 
und ermöglicht Stakeholder-Engagement.
4. Unterstützung marktbasierter Anreizstrukturen
Wir unterstützen nachdrücklich den Mechanismus der vorgezogenen 
Entsorgungsgebühr in Artikel 6 undempfehlen:
Leistungsorientierte Gebührenstrukturen, die zirkuläres Design belohnen
Innovationsanreize für Verpackungsalternativen, die Mindestanforderungen 
übertreffen
Unterstützungsmechanismen für KMU, um kleineren Unternehmen eine 
effektive Teilnahme zuermöglichen
5. Angleichung an B-Lab-Umweltstandards
Die VerpV sollte Unternehmen anerkennen und fördern, die hohe 
Umweltstandards erfüllen, wie etwa:
B Lab stellt Standards, Messinstrumente und Arbeitsgruppen zur Förderung 
umfassenderUmweltverantwortung bereit
Unternehmen mit wissenschaftsbasierten Zielen zur Emissionsreduktion
Organisationen mit verifizierten Kreislaufwirtschaftspraktiken
Dies könnte durch reduzierte Gebühren oder beschleunigte 
Genehmigungsverfahren für Unternehmenumgesetzt werden, die diese 
Standards erfüllen.

Anhang: Stellungnahme von B Lab Schweiz zur Verpackungsverordnung (VerpV).pdf
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Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme2

Titel Art. 1 Gegenstand und Geltungsbereich

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Wir unterstützen die vorgeschlagenen Sicherheitsausnahmen für 
kontaminierte Verpackungen und empfehlengleichzeitig klare Kriterien zur 
Verhinderung von Missbrauch der Ausnahmen.

Titel Art. 3 Allgemeine Anforderungen an Verpackungen

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die mit 
Ware befüllte Verpackungen abgeben, stellen sicher, dass Verpackungen, 
soweit technisch möglich und wirtschaftlich tragbar:

a. vom Verpackungsvolumen und der Verpackungsmasse her auf das 
Mindestmass begrenzt sind, das zur Gewährleistung der erforderlichen 
Sicherheit und Hygiene der verpackten Ware angemessen ist;
b. bei der Sammlung, Behandlung und dem Recycling nicht zu 
erheblichen technischen Schwierigkeiten oder erheblichen Mehrkosten 
führen; und
c. einen möglichst hohen Anteil an Rezyklaten enthalten.

Begründung Wir stimmen Überlegungen zur Marktverfügbarkeit zu, empfehlen aber eine 
Stärkung der Formulierungen zuQualitätsstandards und 
Lieferkettenentwicklung.

Titel Art. 5 Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Wir befürworten die Ausweitung der Anforderungen auf alle 
Sammelsysteme, um fairen Wettbewerb undumfassende Abdeckung zu 
gewährleisten.

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Wir unterstützen das 55-Prozent-Ziel für Kunststoffverpackungen und 
ermutigen zur Erwägung höherer Zielefür spezifische Kategorien, wo 
durchführbar.

Die VerpV findet eine angemessene Balance zwischen schweizerischen 
Marktbedingungen und internationalenStandards:
PPWR-Angleichung der EU: Wahrung der Kompatibilität bei Vermeidung 
übermässiger Komplexität
Erweiterte Herstellerverantwortung: Umsetzung bewährter EPR-Prinzipien
Kreislaufwirtschaftsintegration: Unterstützung des Schweizer Übergangs zu 
zirkulären Geschäftsmodellen
Dies positioniert Schweizer Unternehmen, einschliesslich unserer B-Lab-
Gemeinschaft, zur Wahrung derWettbewerbsfähigkeit auf internationalen 
Märkten bei gleichzeitiger Förderung inländischerNachhaltigkeitsleistung.
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B Lab Schweiz

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Zustimmung
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Begründung: Wir unterstützen nachdrücklich den umfassenden Ansatz der VerpV zur 
Verpackungsregulierung, der:
EPR-Verpflichtungen über Getränkeverpackungen hinaus auf alle 
Verpackungsarten ausdehnt
Klare Recyclingziele festlegt (70 Prozent für Getränkekartons, 55 Prozent für 
Kunststoffverpackungen)
Marktbasierte Lösungen gegenüber Verboten priorisiert
Flexibilität für industrielle Innovation bietet
Sich an EU-Rahmenbedingungen orientiert und gleichzeitig schweizerische 
Besonderheiten berücksichtigt
Die Verordnung stellt einen ausgewogenen Ansatz dar, der nachhaltige 
Innovation fördert und gleichzeitigmessbare Umweltziele setzt. Dies entspricht 
den B-Lab-Standards und -Prinzipien der Umweltverantwortungund 
Kreislaufwirtschaft.
Die VerpV findet eine angemessene Balance zwischen schweizerischen 
Marktbedingungen und internationalenStandards:
PPWR-Angleichung der EU: Wahrung der Kompatibilität bei Vermeidung 
übermässiger Komplexität
Erweiterte Herstellerverantwortung: Umsetzung bewährter EPR-Prinzipien
Kreislaufwirtschaftsintegration: Unterstützung des Schweizer Übergangs zu 
zirkulären Geschäftsmodellen
Dies positioniert Schweizer Unternehmen, einschliesslich unserer B-Lab-
Gemeinschaft, zur Wahrung derWettbewerbsfähigkeit auf internationalen 
Märkten bei gleichzeitiger Förderung inländischerNachhaltigkeitsleistung.
Empfehlungen zur Umsetzungsunterstützung
1. Stakeholder-Engagement
Etablierung regelmässiger Konsultationsprozesse mit Wirtschaft, NGOs und 
akademischen Gemeinschaften
Schaffung sektorspezifischer Arbeitsgruppen für komplexe 
Umsetzungsherausforderungen
Entwicklung klarer Leitfäden und Umsetzungszeitpläne
2. Kapazitätsaufbau
Unterstützung der KMU-Compliance durch Schulungs- und technische 
Unterstützungsprogramme
Erleichterung des Wissensaustauschs zwischen führenden Unternehmen und 
jenen, die ihreNachhaltigkeitsreise beginnen
Partnerschaft mit Organisationen wie B Lab Schweiz und dem SIPI-Konsortium 
zur Nutzung bestehenderNachhaltigkeitsexpertise
3. Monitoring und Evaluation
Implementierung robuster Datenerfassungssysteme zur Fortschrittsverfolgung
Etablierung regelmässiger Überprüfungsmechanismen zur Bewertung der 
Wirksamkeit und Anpassung vonZielen
Veröffentlichung jährlicher Fortschrittsberichte mit transparenten 
Leistungskennzahlen
Wirtschaftliche und wettbewerbliche Überlegungen
Die VerpV bietet Schweizer Unternehmen Möglichkeiten:
Innovation in nachhaltigen Verpackungslösungen voranzutreiben
Wettbewerbsvorteile in Kreislaufwirtschaftsmärkten zu entwickeln
Nachhaltigkeitsorientierte Investitionen und Konsumentenpräferenzen 
anzuziehen
Die Schweiz als Vorreiterin in der Kreislaufwirtschaftsregulierung zu 
positionieren
B-Corp-Unternehmen in unserem Netzwerk demonstrieren, dass 
Umweltführerschaft durchKosteneinsparungen, Risikoreduktion und 
Marktdifferenzierung Geschäftswert generiert.
Fazit
B Lab Schweiz würdigt den Bundesrat für die Entwicklung eines umfassenden 
und ausgewogenen Ansatzes zur
Verpackungsregulierung. Die VerpV stellt einen bedeutenden Fortschritt im 
Übergang der Schweiz zurKreislaufwirtschaft dar und bietet einen Rahmen, 
der Innovation fördern und gleichzeitig Umweltzieleerreichen kann.
Wir ermutigen zur Annahme der vorgeschlagenen Zeitplananpassungen, um 
eine erfolgreiche Umsetzung beiWahrung ambitionierter Umweltziele zu 
gewährleisten. Die Balance zwischen regulatorischen Anforderungenund 
Marktflexibilität entspricht den B-Corp-Prinzipien, Wirtschaft als Kraft für das 
Gute einzusetzen.
Wir sind bereit, die Umsetzung durch unser Netzwerk 
nachhaltigkeitsverpflichteter Unternehmen und unsereExpertise in 
Umweltstandards zu unterstützen. Der Erfolg dieser Verordnung wird von der 
fortgesetztenZusammenarbeit zwischen Staat, Wirtschaft und Zivilgesellschaft 
abhängen – eine Zusammenarbeit, die B LabSchweiz zu ermöglichen bestrebt 
ist.
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Anhang: Stellungnahme von B Lab Schweiz zur Verpackungsverordnung (VerpV).pdf
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Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme2

Titel Art. 1 Gegenstand und Geltungsbereich

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Wir unterstützen die vorgeschlagenen Sicherheitsausnahmen für 
kontaminierte Verpackungen und empfehlengleichzeitig klare Kriterien zur 
Verhinderung von Missbrauch der Ausnahmen.

Titel Art. 3 Allgemeine Anforderungen an Verpackungen

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die mit 
Ware befüllte Verpackungen abgeben, stellen sicher, dass Verpackungen, 
soweit technisch möglich und wirtschaftlich tragbar:

a. vom Verpackungsvolumen und der Verpackungsmasse her auf das 
Mindestmass begrenzt sind, das zur Gewährleistung der erforderlichen 
Sicherheit und Hygiene der verpackten Ware angemessen ist;
b. bei der Sammlung, Behandlung und dem Recycling nicht zu 
erheblichen technischen Schwierigkeiten oder erheblichen Mehrkosten 
führen; und
c. einen möglichst hohen Anteil an Rezyklaten enthalten.

3(d): «Priorisierung der Gestaltung für Wiederverwendung,
Reparierbarkeit und End-of-Life-Verwertung in Übereinstimmung mit der 
Kreislaufwirtschaftshierarchie»

Begründung Der aktuelle Entwurf konzentriert sich primär auf Recycling. Echte 
Kreislaufwirtschaft erfordert
vorgelagerte Designüberlegungen, die Abfallentstehung verhindern.
Wir stimmen Überlegungen zur Marktverfügbarkeit zu, empfehlen aber eine 
Stärkung der Formulierungen zuQualitätsstandards und 
Lieferkettenentwicklung.

Titel Art. 5 Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Wir befürworten die Ausweitung der Anforderungen auf alle 
Sammelsysteme, um fairen Wettbewerb undumfassende Abdeckung zu 
gewährleisten.

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Wir unterstützen nachdrücklich den Mechanismus der vorgezogenen 
Entsorgungsgebühr in Artikel 6 und
empfehlen:
Leistungsorientierte Gebührenstrukturen, die zirkuläres Design belohnen
Innovationsanreize für Verpackungsalternativen, die Mindestanforderungen 
übertreffen
Unterstützungsmechanismen für KMU, um kleineren Unternehmen eine 
effektive Teilnahme zu ermöglichen.
Wir unterstützen das 55-Prozent-Ziel für Kunststoffverpackungen und 
ermutigen zur Erwägung höherer Zielefür spezifische Kategorien, wo 
durchführbar.
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Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Herstellerinnen und Hersteller von Produkten in Einwegverpackungen 
müssen dem BAFU nach dessen Vorgaben jeweils bis Ende Februar 
mitteilen:

a. das Gewicht der Verpackungen, die für die im Vorjahr für den 
Inlandverbrauch hergestellten oder eingeführten Waren verwendet 
wurden, aufgegliedert nach Verpackungsmaterialien;
b. Verpackungen aus Kunststoff aufgelistet nach den verschiedenen 
Polymeren, insbesondere PET, PE, PP, PS, PVC.

Begründung Wir schlagen eine Verstärkung der Berichtspflichten in Artikel 21 vor durch:
Öffentliche Offenlegung von Zielen und Erfolgen bei der 
Verpackungsreduktion
Anforderungen an Lieferkettentransparenz für Grossverbraucher von 
Verpackungen
Jährliche Fortschrittsberichte zur Kreislaufwirtschaftsleistung
Begründung: B-Corp-Standards betonen Transparenz und Stakeholder-
Verantwortlichkeit. Öffentliche
Berichterstattung fördert Leistungsverbesserung und ermöglicht 
Stakeholder-Engagement.

Titel Art. 27 Inkrafttreten

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1 Diese Verordnung tritt unter Vorbehalt der Absätze 2 und 3 am 1. Januar 
2027 in Kraft.
2 Artikel 4 tritt am 1. Januar 2028 in Kraft.
3 Artikel 21 tritt am 1. Januar 2029 in Kraft.

Begründung Wir befürworten den Vorschlag von KUNSTSTOFF.swiss für einen 
phasenweisen Umsetzungsansatz,
insbesondere die Änderungen von Artikel 27, die Folgendes berücksichtigen:
Unterschiedliche Bereitschaftsniveaus in verschiedenen 
Verpackungskategorien
Den Bedarf an Sammelssystementwicklung (5- bis 10-jährige Verlängerung 
für Kategorien ohne
bestehende Systeme)
Realistische Zeitpläne, die eine angemessene Infrastrukturentwicklung 
ermöglichen
Begründung: Unsere Gemeinschaft zeigt, dass ambitionierte Umweltziele 
angemessene Umsetzungsrahmen
erfordern. Ein phasenweiser Ansatz gewährleistet eine erfolgreiche 
Einführung bei Wahrung hoher Standards.
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BISCOSUISSE

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Ablehnung

Begründung: BISCOSUISSE lehnt die neue Verpackungsverordnung ab. Die Ausweitung 
der Getränkeverpackungsverordnung (VGV) auf alle Verpackungsarten schafft 
einen hohen sehr Regulierungsaufwand für Unternehmen – besonders KMU 
würden dadurch unverhältnismässig belastet werden. In Zeiten, in denen 
unsere Branche in multiplen Krisen steckt (US-Zölle, rekordhohe Kakaopreise 
etc.) und dementsprechend gefordert ist, sind weitere administrative Aufwände 
ohne klaren Nutzen für die Standortattraktivität zu vermeiden. Die 
Verpackungsverordnung lehnt sich im Grundsatz an die europäische 
Verpackungsverordnung PPWR an. Bei der Umsetzung der PPWR sind jedoch 
in der EU noch viele Fragen ungeklärt, zudem steht die Ausarbeitung von 
Rechtsakten aus. Daher ist eine Übernahme dieser Regulierung verfrüht, und 
es gilt unseres Erachtens die definitive Umsetzung der PPWR in der EU 
abzuwarten.

Anhang: 20251006_Stellungnahme_Verpackungsverordnung_CS BS.pdf
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Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme2

Titel Art. 3 Allgemeine Anforderungen an Verpackungen

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Forderung: Neue Formulierung von Art. 3 lit. a: 

Damit Geschenkpackungen und Ähnliches weiterhin angeboten werden 
können, ist Art. 3 lit. a wie folgt umzuformulieren: 
«vom Verpackungsvolumen und der Verpackungsmasse her auf das 
Mindestmass begrenzt sind, das zur Gewährleistung der Funktionalität und 
der Verbraucherakzeptanz erforderlich ist;»

Begründung Die neue VerpV enthält neue Anforderungen an Verpackungen. Gemäss 
Art. 3 müssen Unternehmen sicherstellen, dass Verpackungsvolumen und 
Verpackungsmasse auf das Minimum begrenzt sind, das zur 
Gewährleistung der erforderlichen Sicherheit und Hygiene angemessen ist. 
Diese Formulierung berücksichtigt aber den Wunsch der Konsumentinnen 
und Konsumenten nach Geschenkverpackungen und Saisonverpackungen 
nicht. Ebenso sind im Detailhandel Aktionsverpackungen, bei denen die 
Konsumentinnen und Konsumenten mehrere Packungen zu einem tieferen 
Preis kaufen können, üblich und beliebt. Diese Aspekte sind im Artikel 3 zu 
berücksichtigen, wie dies bei der PPWR in der EU gemacht wurde. Dort 
wird von «Reduktion von Gewicht und Volumen, auf das Minimum, das zur 
Gewährleistung der Funktionalität erforderlich ist» gesprochen. Dabei wurde 
die Verbraucherakzeptanz in der PPWR ebenfalls als ein Kriterium für die 
Funktionalität definiert und ist aus unserer Sicht sehr wichtig, damit die 
Produkte weiterhin von den Konsumentinnen und Konsumenten gekauft 
werden.

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Forderung: Ausnahmen für Fabrikläden für produzierende Unternehmen bei 
der Rücknahme 

Produzierende Unternehmen, die stationär nur im eigenen Fabrikladen an 
Endkonsumentinnen und Endkonsumenten verkaufen, sind vom 
Rücknahmesystem auszunehmen. Es ist daher in Artikel 4 eine 
entsprechende Bagatellgrenze zu definieren.

Begründung Die VerpV definiert neue Anforderungen an die Rücknahme an 
Einwegverpackungen aus Kunststoff (Art. 4 und 5): Bei der Abgabe von 
befüllten Einwegverpackungen aus Kunststoff an Endkonsumenten muss 
derjenige, der sie abgibt, eine Rücknahme des Verpackungsmaterials 
sicherstellen oder eine entsprechende Organisation dafür beauftragen. 
Diesbezüglich stellt sich einerseits die Frage, wie dies beim Online-Handel 
angedacht wäre. Andererseits führt diese Auflage für produzierende 
Unternehmen, die ihre Produkte hauptsächlich im b2b-Bereich an 
Detailhändler verkaufen, und stationär nur in ihrem eigenen Fabrikladen an 
Endkonsumentinnen und Endkonsumenten verkaufen, zu einem grossen 
Zusatzaufwand. Daher ist eine Bagatellgrenze einzuführen.
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Titel Art. 27 Inkrafttreten

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Forderung: Umsetzung der Verpackungsanforderungen erst ab 1. Januar 
2030 

Die Verpflichtung zur Verpackungsreduktion auf ein Minimum sollte, falls sie 
trotz unserer ablehnenden Haltung verabschiedet würde, erst frühestens ab 
1. Januar 2030 umgesetzt werden müssen, d.h. frühestens zum selben 
Zeitpunkt wie die entsprechende Anforderung der PPWR in der EU. Das 
gleiche gilt für die Anforderung an einen möglichst hohen Rezyklatanteil.

Begründung In der EU wurde die Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR) 
definitiv verabschiedet. Mitgliedfirmen, die in die EU exportieren, werden 
diese einhalten müssen. Die PPWR fordert die Minimierung der Verpackung 
auf das erforderliche Minimum erst ab dem 1. Januar 2030 Die ersten 
Anforderungen an einen Mindestanteil an Rezyklaten gelten in der EU 
frühestens ab dem 1. Januar 2030 (oder drei Jahre nach Inkrafttreten des 
noch ausstehenden Umsetzungsrechtsaktes). In der Schweizer Verordnung 
sollen diese Grundsätze hingegen bereits ab dem 1. Januar 2027 in Kraft 
treten. Da neue Verpackungslösungen gemeinsam mit Lieferanten und 
Kunden – oftmals mit Sitz in der der EU – entwickelt werden müssen, sind 
harmonisierte Übergangsbestimmungen notwendig. Dies ermöglicht 
Unternehmen, die sowohl im In- und Ausland ihre Produkte vertreiben, 
ganzheitliche Lösungen für den gesamten europäischen Markt umzusetzen, 
ohne dafür Wettbewerbsnachteile in Kauf nehmen zu müssen.
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BLS Netz AG

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme1

Titel Art. 3 Bst. n.-r

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag n.Wiederverwendung: Verfahren, bei dem Gegenstände und deren 
Bestandteile, die keine Abfälle sind oder ihre Abfalleigenschaft nach dem 
Durchlaufen eines Verwertungsverfahrens verloren haben, wieder für 
denselben oder einen vergleichbaren Zweck eingesetzt werden, für den sie 
ursprünglich bestimmt waren;

o.Vorbereitung zur Wiederverwendung: Verwertungsverfahren, bei dem 
Abfälle durch Behandlungsschritte wie Prüfung, Reinigung, Reparatur so 
aufbereitet werden, dass sie wiederverwendet werden können;
p.Stoffliche Verwertung: Verwertungsverfahren, bei dem die stofflichen 
Eigenschaften von Abfällen genutzt werden, indem die Abfälle so 
behandelt werden, dass sie als Sekundärrohstoffe wieder eingesetzt 
werden können;
q.Stofflich-energetische Verwertung: Verwertungsverfahren, bei dem 
Abfälle gleichzeitig sowohl stofflich als auch energetisch verwertet 
werden;
r.Energetische Verwertung: Verwertungsverfahren, bei dem Abfälle im 
Rahmen ihrer Entsorgung als Energiequelle genutzt werden.

Begründung Begriff o ist widersprüchlich.
Nach dem bestehenden Abfallrecht ist die Wiederverwendung kein 
abfallrechtlicher Begriff. Materialien, die wiederverwendet werden sind keine 
Abfälle. Die Wiederverwendung von Abfällen ist demgemäss ein 
Widerspruch. Abfälle, die aufbereitet und wieder "eingesetzt" werden, 
werden verwertet (Verwertungsverfahren; Recycling oder Downcycling).
Die Unterscheidung zwischen Wiederverwendung (Abfallvermeidung 
gemäss VVEA; kein Abfall) und Verwertung (Abfall) sollte geklärt werden.

Titel Art. 12 Allgemeine Verwertungspflicht nach dem Stand der Technik

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag 1 Abfälle sind für die Wiederverwendung vorzubereiten oder stofflich zu 
verwerten, wenn dies technisch möglich und wirtschaftlich tragbar ist und 
die Umwelt weniger belastet als:

a.eine andere Entsorgung; oder
b.die Herstellung neuer Produkte.

2 Die Vorbereitung zur Wiederverwendung und die stoffliche Verwertung 
nach Absatz 1 müssen nach dem Stand der Technik erfolgen.
3 Ist eine Vorbereitung zur Wiederverwendung oder eine stoffliche 
Verwertung nach dem Stand der Technik nicht möglich, sind die Abfälle 
vorrangig stofflich-energetisch und dann rein energetisch zu verwerten.

Begründung Nach dem bestehenden Abfallrecht ist die Wiederverwendung kein 
abfallrechtlicher Begriff. Materialien, die wiederverwendet werden sind keine 
Abfälle. Die Wiederverwendung von Abfällen ist demgemäss ein 
Widerspruch. Abfälle, die aufbereitet und wieder "eingesetzt" werden, 
werden verwertet (Verwertungsverfahren; Recycling oder Downcycling).
Die Unterscheidung zwischen Wiederverwendung (Abfallvermeidung 
gemäss VVEA; kein Abfall) und Verwertung (Abfall) sollte geklärt werden.

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)
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Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Verzicht auf Stellungnahme

Begründung: --
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BRANCHENVERBAND SCHWEIZER REBEN UND WEINE

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Anhang: [655052140] 20251015_ord_envir_IVVS_def.pdf
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Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme2

Titel Art. 2 Begriffe

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag In dieser Verordnung bedeuten:
a. Verpackungen und Verpackungsbestandteile: aus beliebigen 
Materialien hergestellte Produkte zur Aufnahme, zum Schutz, zur 
Handhabung, zur Lieferung oder Darbietung von Waren;
b. Mehrwegverpackungen: Verpackungen, die zur Wiederverwendung 
vorgesehen sind;
c. Einwegverpackungen: Verpackungen, die zur einmaligen Verwendung 
vorgesehen sind;
d. Getränkeverpackungen: Verpackungen für flüssige Lebensmittel, die 
zum Trinken bestimmt sind;
e. Getränkekartons: Getränkeverpackungen, die mehrheitlich aus Karton 
und zu geringen Anteilen aus Kunststoff bestehen und teilweise 
Aluminium beinhalten können;
f. Verpackungen aus Kunststoff: alle Verpackungen aus einem oder 
mehreren Kunststoff-Polymeren; ausgenommen sind 
Getränkeverpackungen aus Polyethylenterephthalat (PET);
g. Serviceverpackungen: Verpackungen, die für die Befüllung in der 
Verkaufsstelle vorgesehen sind, sofern sie eine Verpackungsfunktion 
erfüllen;
h. stoffliche Verwertung: die Herstellung neuer Verpackungen oder 
anderer Produkte aus gebrauchten Verpackungen (Recycling);
i. Rezyklate: Materialien, die durch Recyclingverfahren gewonnen 
wurden und Primärrohstoffe ersetzen;
j. Verwertungsquote: der prozentuale Anteil der während eines 
Kalenderjahres zu Rezyklaten verwerteten Verpackungen am gesamten 
für die Verwendung im Inland abgegebenen Gewicht der Verpackungen 
aus dem verwendeten Material;
k. Behandlungsreste: Materialien aus der Behandlung von separat 
gesammelten Abfällen, welche nicht stofflich verwertet werden können;
l. Verbraucherinnen und Verbraucher: natürliche Personen, die zu 
Zwecken handeln, die ausserhalb ihrer gewerblichen, geschäftlichen 
oder beruflichen Tätigkeiten liegen;
m. Endabnehmerinnen und Endabnehmer: Verbraucherinnen und 
Verbraucher sowie alle natürlichen oder juristischen Personen mit 
Wohnsitz oder Niederlassung in der Schweiz, die ein Produkt im 
Rahmen ihrer gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit nutzen und dieses 
in der an sie gelieferten Form nicht erneut in Verkehr bringen;
n. Herstellerinnen und Hersteller: natürliche oder juristische Personen, 
die Produkte und Bestandteile beruflich oder gewerblich herstellen oder 
zur gewerblichen Abgabe einführen;
o. Händlerinnen und Händler: natürliche oder juristische Personen, die 
Produkte und Bestandteile in der Schweiz beziehen und sie gewerblich 
abgeben;
p. Stand der Technik: der aktuelle Entwicklungsstand von Verfahren, 
Einrichtungen und Betriebsweisen, der:
1. bei vergleichbaren Anlagen oder Tätigkeiten im In- oder Ausland 
erfolgreich erprobt ist oder bei Versuchen erfolgreich eingesetzt wurde 
und nach den Regeln der Technik auf andere Anlagen oder Tätigkeiten 
übertragen werden kann, und
2. für einen mittleren und wirtschaftlich gesunden Betrieb der 
betreffenden Branche wirtschaftlich tragbar ist.

Begründung La vitiviniculture est directement concernée par l'introduction d'une nouvelle 
ordonnance sur 
les emballages (OEm) dans la mesure où elle utilise les emballages en 
verre. 
L'Interprofession de la vigne et des vins suisses IVVS reconnaît l'objectif 
visé, car la 
préservation des ressources, l'économie circulaire et la réduction de l'impact 
environnemental sont également dans l'intérêt de la vitiviniculture. Le projet 
soumis à 
consultation offre une bonne base à cet égard.
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Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 4

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung Nous tenons tout d'abord à souligner que nous considérons l'économie 
circulaire comme 
une approche commerciale et logistique qui doit être économiquement 
viable. Sans 
rentabilité, ni le financement ni la durabilité ne sont assurés.

Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die 
Getränke in Mehrwegverpackungen an Endabnehmerinnen und 
Endabnehmer abgeben, müssen ein Pfand erheben. Sie müssen 
Mehrwegverpackungen, die sie in ihrem Sortiment führen, gegen 
Rückerstattung des Pfandes zurücknehmen.

Begründung L'OFEV peut exempter des obligations prévues à l'al. 1 les commerçants et 
les fabricants 
affiliés à une organisation de branche privée sur demande de celle-ci, si les 
conditions 
suivantes sont réunies : 

e. elle atteint, dans les trois premières années de son existence, un taux de 
récupération des 
emballages réutilisables mis dans le commerce par ses membres d'au 
moins 60 % et, après 
cinq ans, un taux de retour d'au moins 80 %, ou démontre, au moyen d'une 
analyse du cycle 
de vie, que le système réutilisable présente un avantage écologique par 
rapport au système 
à usage unique.
Depuis 1964, la coopérative Viniharass met en circulation des caisses 
consignées. Si ces 
caisses contiennent des bouteilles provenant de systèmes sans consigne, 
cela entraîne des 
perturbations coûteuses au niveau du tri, du nettoyage et du remplissage. 
De plus, le 
paiement de la consigne pour des contenants sans consigne entraîne un 
préjudice financier. 
Les faux retours représentent 15 à 20 % chez Viniharass et sont dus à la 
négligence et aux 
abus. Cela sape la confiance dans un système éprouvé et compromet son 
fonctionnement. 

Pour ces raisons, il est essentiel de réglementer la compatibilité technique, 
les voies de 
retour, les normes de qualité et l'obligation de dédommagement. C'est le 
seul moyen 
d'empêcher que les systèmes sans consigne ne compromettent la stabilité, 
l'efficacité et la 
rentabilité des systèmes éprouvés. 

Nous considérons qu'une séparation stricte entre les systèmes réutilisables 
avec consigne 
et les systèmes jetables sans consigne est indispensable au bon 
fonctionnement et à la 
crédibilité des structures existantes.
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Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Das BAFU kann die in einer privaten Branchenorganisation 
zusammengeschlossenen Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen 
und Hersteller von den Pflichten nach Absatz 1 auf Gesuch der 
Branchenorganisation hin befreien, wenn:

a. die Branchenorganisation die gemeinsame Sammlung, Reinigung und 
Wiederverwendung von standardisierten Mehrwegverpackungen für 
Getränke bezweckt;
b. der Branchenorganisation mindestens 10 Händlerinnen und Händlern 
oder Herstellerinnen und Herstellern von Getränken in 
Mehrwegverpackungen angeschlossen sind;
c. die Branchenorganisation über ein öffentlich einsehbares, regelmässig 
aktualisiertes Mitgliederverzeichnis verfügt;
d. die Branchenorganisation dem BAFU jährlich bis zum 31. März ein 
Konzept für die Finanzierung, die Weiterentwicklung und die Information 
der Verbraucherinnen und Verbraucher sowie die Statistik des Vorjahres 
vorlegt; und
e. die Branchenorganisation innerhalb der ersten drei Jahre ihres 
Bestehens nachweislich eine Rücklaufquote der durch ihre Mitglieder in 
Verkehr gebrachten Mehrwegverpackungen von mindestens 60 Prozent 
erreicht und nach fünf Jahren die Rücklaufquote mindestens 80 Prozent 
beträgt.

Begründung La possibilité offerte à l'OFEV, en vertu de l'art. 17, al. 4, OEm, d'exempter 
de la consigne pour 
les emballages réutilisables les commerçants et les fabricants affiliés à une 
organisation de 
branche privée sur demande de celle-ci, lorsque certaines conditions sont 
remplies, peut 
affaiblir des systèmes déjà bien établis. Sans consigne, l'incitation à la 
restitution diminue, 
les resquilleurs sont encouragés, les pertes augmentent et la viabilité à long 
terme peut être 
compromise. C'est pourquoi, en cas d'introduction de l'art. 17, al. 4, OEm, il 
est indispensable 
de fixer des conditions claires et contraignantes pour les systèmes séparés. 

Pour bénéficier de l'exemption de la consigne obligatoire selon la lettre b, 
un nombre 
minimum de « 10 commerçants ou fabricants de boissons » est 
actuellement prévu. Cette 
exigence est toutefois trop vague. Ce n'est pas le nombre de participants 
qui est 
déterminant, mais leur volume de distribution. La formulation devrait donc 
être remplacée 
par un volume de distribution minimal afin de garantir que les petits volumes 
n'entraînent pas 
une charge administrative disproportionnée. 
• La manière dont le taux de retour des systèmes de réutilisation sans 
consigne doit être 
mesuré n'est pas définie. 

• Si le taux de retour n'est pas atteint, il doit être possible de prouver, à 
l'aide d'une analyse 
du cycle de vie (ACV), que même avec des taux de retour temporairement 
plus faibles, il 
existe un avantage écologique par rapport aux emballages jetables, par 
exemple en termes 
d'émissions de gaz à effet de serre, de consommation d'énergie ou d'eau.
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Beatrix Fischli

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Trash Hero World begrüsst die Revision der Verpackungsverordnung als 
einen zeitgemässen und wichtigen Schritt zur Stärkung der 
Kreislaufwirtschaftspolitik in der Schweiz. Der erweiterte Geltungsbereich 
des Entwurfs wird positiv bewertet, und insbesondere die Integration der 
Erfahrungen aus dem EU-Prozess ist sehr wertvoll.

Im März 2025 veröffentlichte die Swiss Plastic Action Koalition eine 
gemeinsame Erklärung mit zehn klaren Forderungen (https://trashhero.org
/wp-content/uploads/2025/03/2025-03-10-Swiss-Plastic-Action-
Gemeinsame-Erklaerung.pdf), um sicherzustellen, dass die 
Verpackungspolitik der Schweiz Plastikverschmutzung wirksam verhindert, 
sichere Materialien fördert und die Infrastruktur für eine echte 
Kreislaufwirtschaft aufbaut. Wir halten diese Forderungen weiterhin für 
wesentlich und sehen die aktuelle Konsultation als Gelegenheit, die 
Verordnung stärker an ihnen auszurichten.

Der Entwurf ist in bestimmten Bereichen zwar ein Fortschritt, doch müssen 
einige zentrale Punkte stärker berücksichtigt werden, um tatsächlich 
wirksame Ergebnisse zu erzielen.

Plastikverschmutzung an der Quelle verhindern:
Wir fordern ein Verbot nicht notwendiger Einwegkunststoffe, verbindliche 
Reduktionsziele sowie das schrittweise Auslaufen von giftigen und nicht 
recycelbaren Verpackungen. Der vorliegende Entwurf verbietet solche 
Produkte bislang nicht und legt keine quantitativen Reduktionsziele fest. Er 
konzentriert sich vor allem auf Sammlung und Recycling, was den Anstieg 
des Verpackungsabfalls nicht umkehren kann. Zudem fehlen Mechanismen, 
um unerwünschte Ersatzstoffe zu verhindern oder gefährliche Materialien 
auszuschliessen, wodurch die öffentliche Gesundheit und die Umwelt 
weiterhin gefährdet bleiben.
Eine Angleichung an die neue EU-Verordnung über Verpackungen und 
Verpackungsabfälle (PPWR) würde die Position der Schweiz stärken, da 
diese Anforderungen an Recycelbarkeit, Gestaltungskriterien, 
Wiederverwendungsziele, recycelten Materialanteil, Verbote bestimmter 
Einwegkunststoffe und strenge Grenzwerte für PFAS festlegt.

Investition in Wiederverwendung und Kreislaufwirtschaftsinfrastruktur:
Die erweiterte Herstellerverantwortung (EPR) sollte nicht nur als Instrument 
zur Finanzierung der nachgelagerten Entsorgung genutzt werden, sondern 
auch zur Finanzierung grossflächiger Wiederverwendungssysteme und zur 
Entwicklung nationaler Standards. Der aktuelle Entwurf erkennt dieses 
strategische Potenzial bislang nicht an. Ein wichtiger Schritt wäre, einen Teil 
der Vorauszahlungsabgabe (TEA) auf Wiederverwendungssysteme 
umzuleiten, wie dies bereits in Frankreich praktiziert wird, wo eine einzige 
Organisation sowohl die Beiträge für Wiederverwendung als auch für 
Recycling verwaltet. Ebenso sollte das begrenzte und fragmentierte 
Pfandsystem für Getränkebehälter ausgeweitet werden: Das Pfandsystem 
in Deutschland zeigt, wie universelle Pfandregelungen (für Mehrweg- und 
Einwegbehälter) dank effizientem Management und harmonisierten 
Standards Rücklaufquoten von über 90 % erreichen können. Ohne 
entsprechende Investitionen und Harmonisierung wird die 
Wiederverwendung in der Schweiz marginal bleiben.

Sichere Materialien gewährleisten:
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Verpackungen, einschliesslich recycelter Verpackungen, müssen frei von 
gefährlichen Stoffen und nicht absichtlich zugesetzten Stoffen (NIAS) sein. 
Dies ist entscheidend, um die öffentliche Gesundheit zu schützen und 
sichere Recyclingkreisläufe zu gewährleisten. Der Entwurf der Verordnung 
fördert derzeit zwar recycelte Kunststoffe, behandelt jedoch deren 
chemische Sicherheit nicht, wodurch eine regulatorische Lücke entsteht, die 
ernsthafte Auswirkungen auf den Lebensmittelkontakt und Konsumgüter 
haben kann.

Greenwashing beenden und Transparenz stärken:
Wir fordern vollständige Transparenz bezüglich der chemischen 
Zusammensetzung, der Recycelbarkeit und der End-of-Life-Bestimmung 
von Verpackungen. Irreführende Angaben; einschliesslich, aber nicht 
beschränkt auf die Recyclingfähigkeit von Kunststoffen und „Neutralität“; 
müssen verboten werden, und die Verantwortung der Unternehmen über 
den gesamten Lebenszyklus hinweg muss sichergestellt sein. Zwar führt die 
Verordnung einige Berichtspflichten ein, diese bleiben jedoch fragmentiert 
und undurchsichtig. Es gibt keine systematische Transparenzpflicht oder ein 
belastbares Prüfverfahren, und die Definition von Recycling lässt Raum für 
irreführende Interpretationen.

Fazit:
Insgesamt zeigen diese Mängel, dass die Verordnung weiterhin Recycling 
über Prävention, Reduktion und Sicherheit stellt. Durch die Integration 
verbindlicher Reduktionsziele, einer soliden Finanzierung für 
Wiederverwendung, Regeln zur chemischen Sicherheit, einer Angleichung 
an die EU sowie starker Transparenzpflichten hat die Schweiz die Chance, 
einen glaubwürdigen internationalen Standard zu setzen und ein 
Verpackungssystem zu schaffen, das sowohl die Umwelt als auch die 
öffentliche Gesundheit wirklich schützt.

Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme2

Titel Art. 1 Gegenstand und Geltungsbereich

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag --

Begründung Der derzeitige Geltungsbereich der Verordnung ist zu begrenzt, da er drei 
Schlüsselelemente, die für ein sicheres und kreislauffähiges 
Verpackungssystem unerlässlich sind, nicht ausdrücklich berücksichtigt:
- die Notwendigkeit, giftige Stoffe in Verpackungen zu beschränken oder zu 
verbieten,
- die Verpflichtung, wiederverwendbare Verpackungssysteme zu entwickeln 
und bereitzustellen,
- sowie die Anforderung einer Kennzeichnungspflicht, um Transparenz für 
Verbraucher und Betreiber zu gewährleisten.

Die ausdrückliche Aufnahme dieser Elemente in den Geltungsbereich (Art. 
1) ist wichtig, um ihre Relevanz als übergeordnete Grundsätze der 
Verordnung zu signalisieren und die Übereinstimmung mit den Zielen der 
Schweiz in Bezug auf Abfallreduzierung, Kreislaufwirtschaft und Schutz der 
öffentlichen Gesundheit sicherzustellen.

Titel Art. 2 Begriffe

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung
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Gegenvorschlag b. Mehrwegverpackungen: Jede Verpackung, die so gestaltet, hergestellt 
und in Verkehr gebracht wird, dass sie innerhalb eines organisierten 
Mehrwegsystems mehrfach wiederverwendet werden kann, wobei ihre 
Schutz- und Funktionseigenschaften über eine ausreichende Anzahl von 
Nutzungen erhalten bleiben, sodass sie ihren ökologischen Break-even-
Punkt in Bezug auf Nachhaltigkeit übertrifft. Die Anzahl der Nutzungen wird 
durch unabhängige, konsekutive Lebenszyklusbewertungen bestimmt.

f. Kunststoffverpackungen: Jede Verpackung, die ganz oder teilweise aus 
irgendeiner Form von chemisch modifizierten, biobasierten oder 
synthetischen Polymeren besteht, einschliesslich aller Zusatzstoffe oder 
sonstigen Stoffe.
[Keine Ausnahme für PET]

h. Stoffliche Verwertung: die mechanische Verarbeitung von Abfallstoffen zu 
Produkten, Materialien oder Stoffen, sei es für den ursprünglichen Zweck 
oder für andere Zwecke, mit Ausnahme der energetischen Verwertung und 
der Verwendung als Brennstoff.

h.bis Hochwertiges Recycling: jedes Recyclingverfahren, bei dem recycelte 
Materialien hergestellt werden, die aufgrund ihrer erhaltenen technischen 
Eigenschaften von gleicher Qualität wie die ursprünglichen Materialien sind 
und als Ersatz für Primärrohstoffe für Verpackungen oder andere 
Anwendungen verwendet werden, bei denen die Qualität des recycelten 
Materials erhalten bleibt.

j. Recyclingquote: Anteil der Verpackungen nach Gewicht, gemessen beim 
Eingang der Abfälle in eine Recyclinganlage innerhalb eines 
Kalenderjahres, im Vergleich zum Gesamtgewicht der aus diesem Material 
hergestellten und in der Schweiz zur Wiederverwendung zurückgegebenen 
Verpackungen.

q. Inerte Verpackungen: Verpackungsmaterial, das unter den vorgesehenen 
Verwendungsbedingungen weder chemisch noch physikalisch mit den 
verpackten Gütern oder der Umwelt in Wechselwirkung tritt und somit für 
eine sichere Wiederverwendung und Wiederverwertung geeignet ist.

r. Mehrwegsystem: organisatorische, technische oder finanzielle Mittel, die 
die Wiederverwendung in geschlossenen oder offenen Kreisläufen 
ermöglichen, unterstützt durch eine angemessene Logistik und gefördert 
durch geeignete Anreizsysteme, in der Regel durch ein Pfandsystem.

s. Rücklaufquote von Verpackungen: Verhältnis zwischen der Anzahl der an 
Verbraucher:innen und Endnutzer:innen abgegebenen vollen Verpackungen 
und der Anzahl der Verpackungen, die nach der Reinigung wieder befüllt 
werden können.

t. Wiederverwendungsquote von Verpackungen: Verhältnis zwischen der 
Anzahl der an Verbraucher:innen und Endnutzer:innen abgegebenen 
Vollverpackungen und der Anzahl der wiederverwendeten und wieder in 
Verkehr gebrachten Vollverpackungen.
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Begründung b. Mehrwegverpackungen:
Die aktuelle Definition von „Mehrwegverpackungen“ ist zu allgemein gefasst 
und könnte es ermöglichen, schwache oder halbwegs wiederverwendbare 
Produkte als „Mehrweg“ zu vermarkten. Die überarbeitete Definition stellt 
klar, dass echte Mehrwegverpackungen folgende Kriterien erfüllen müssen:
- Sie sind Teil eines organisierten Mehrwegsystems (Sammel-, Reinigungs- 
oder Nachfüllsystem).
- Sie behalten ihre funktionellen und schützenden Eigenschaften über 
mehrere Nutzungszyklen hinweg.
- Sie absolvieren die Mindestanzahl an Zyklen, die erforderlich ist, um die 
Umweltbelastung einer entsprechenden Einwegverpackung auszugleichen 
– zu bestimmen durch unabhängige, konsekutive 
Lebenszyklusbewertungen.
Durch diese Formulierung richtet sich die Schweiz an internationalen Best 
Practices aus (Ellen MacArthur Foundation, Reloop, Zero Waste Europe, 
ECOS) und schafft zugleich die Grundlage dafür, dass das UVEK 
Schwellenwerte für unterschiedliche Materialien und Anwendungen 
sachgerecht und evidenzbasiert anpassen kann.

Zudem enthält die Verordnung keine Definition von „Inertheit“. Dabei 
handelt es sich um ein zentrales Konzept, um sicherzustellen, dass 
Verpackungsmaterialien für Lebensmittel und Getränke sicher, 
wiederverwendbar und mit hochwertigem Recycling kompatibel sind. Die 
Einführung einer Definition von Inertheit würde dazu beitragen, 
internationale Best Practices festzulegen und die Führungsrolle der Schweiz 
bei sicheren, zirkulären Verpackungssystemen zu stärken.

Darüber hinaus ist die aktuelle Definition von Materialrecycling zu allgemein 
gefasst und schliesst nicht die üblichen Ausschlüsse wie 
Energiegewinnung, Verarbeitung zu Brennstoff oder Verfüllung ein.

Die Aufnahme von Buchstabe h.bis definiert die ideale Form des 
Recyclings, bei der Downcycling ausgeschlossen ist, also das Recycling in 
Produkte wie Kleidung oder Möbel, die anschliessend nicht weiter recycelt 
werden können.

Die Ergänzung des Textes zu Punkt j. stellt sicher, dass die Menge des 
recycelten Materials am Eingang der Recyclinganlage gemessen wird. Dies 
ist eine Sicherheitsmassnahme, um sicherzustellen, dass für das Recycling 
vorgesehenes Material nachvollziehbar bleibt, insbesondere beim Export.

Die Ergänzung von Buchstabe r. ermöglicht die Definition von 
Mehrwegsystemen. Dieser Begriff, übernommen aus dem europäischen 
Recht (Verordnung 2025/40), ist nicht nur notwendig, weil er in dieser 
Verordnung verwendet wird, sondern auch, um zu betonen, dass 
Wiederverwendungsaktivitäten Teil von Systemen mit organisatorischer 
Struktur, finanziellen Abläufen, Anreizmechanismen usw. sein müssen.

Die Ergänzung von Buchstabe s. übernimmt die Definition der 
Rücklaufquote, wie sie im erläuternden Bericht zur Überarbeitung dieser 
Verordnung enthalten ist. Der Begriff „Standard“ wurde ebenfalls gestrichen, 
da sich die Wiederverwendung von Verpackungen und deren 
anschliessende Rücknahme auch auf nicht standardisierte Verpackungen 
beziehen kann. Es ist wichtig, diese Definition aufzunehmen, da der Begriff 
später in der Verordnung verwendet wird.

Die Ergänzung von Buchstabe t. ermöglicht die Definition der 
Wiederverwendungsquote, die in einem neuen Artikel 19bis aufgenommen 
wird. Dabei folgt sie einer Logik, die der bei den Recyclingquoten 
angewendeten ähnelt, mit dem Ziel, verbindliche Wiederverwendungsziele 
festzulegen. Im Gegensatz zur „Rücklaufquote“ berücksichtigt diese Quote 
nur Verpackungen, die tatsächlich wiederverwendet werden, d.h. nach dem 
Wiederverwendungsprozess wieder in den Verkehr gebracht werden.

Titel Art. 3 Allgemeine Anforderungen an Verpackungen

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung
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Gegenvorschlag Händler:innen und Hersteller:innen, die Verpackungen in Verkehr bringen, 
müssen sicherstellen, dass die Verpackungen:
a. notwendig, sicher und nachhaltig sind, basierend auf evidenzbasierten 
Kriterien;
b. über standardisierte Kennzeichnung verfügen, die das Vorhandensein 
oder Fehlen relevanter Chemikalien, den Anteil an Recyclingmaterial und 
die bevorzugte Rückgabemethode zeigt;
c. keine irreführenden Umweltangaben enthalten;
d. so gestaltet sind, dass sie keine wesentlichen Hindernisse oder 
unverhältnismässigen Kosten bei Sammlung, Wiederverwendung, 
Behandlung oder Recycling verursachen;
e. den grösstmöglichen Anteil an Recyclingmaterial enthalten, ohne die 
menschliche Gesundheit zu gefährden.

Hinzufügen: Art. 3bis Kontrolle der Anforderungen an Verpackungen
Das BAFU veröffentlicht regelmässig Bewertungen zu den verschiedenen 
Arten von Verpackungen und den Möglichkeiten ihrer Entsorgung am Ende 
ihrer Lebensdauer, um festzustellen, welche Optionen hinsichtlich der 
Umweltbelastung und der Risiken für die menschliche Gesundheit sowie 
unter Berücksichtigung des Stands der Technik vorzuziehen sind.
Hinzufügen: Art. 3tris Verpflichtung der Einzelhandelsgeschäfte zur 
Rücknahme von Verpackungen.
1. Einzelhandelsgeschäfte müssen alle Arten von Verpackungen von 
Produkten kostenlos für die Konsumentinnen und Konsumenten 
zurücknehmen.
2. Für Einzelhandelsgeschäfte mit einer Verkaufsfläche von mehr als 200 
m² muss eine gut sichtbare Plattform zum Auspacken zur Verfügung gestellt 
werden.
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Begründung Artikel 3 legt wichtige allgemeine Grundsätze fest, ist jedoch in seiner 
derzeitigen Form noch zu schwach. Der Verweis darauf, dass Massnahmen 
nur „soweit wirtschaftlich tragbar“ erforderlich sind, schafft eine Lücke, die 
es Unternehmen ermöglicht, die Einhaltung aus finanziellen Gründen zu 
umgehen. Dies untergräbt die Wirksamkeit der Verordnung und sollte 
gestrichen werden.

Punkt a enthält nun drei zentrale Anforderungen für alle Verpackungen:
- Notwendig bedeutet, dass die Verpackung erforderlich ist; unnötige 
Verpackungen sollten verboten oder schrittweise abgeschafft werden.
- Sicher bedeutet, dass keine problematischen Stoffe oder Chemikalien 
enthalten sind, die Freisetzung von Mikro- und Nanoplastik reduziert wird 
und etablierte Sicherheitskriterien erfüllt werden.
- Nachhaltig bedeutet, dass die Verpackung so gestaltet ist, dass 
Wiederverwendung und hochwertiges Recycling in grossem Massstab 
prioritär berücksichtigt werden. Wo Einwegverpackungen erforderlich sind, 
werden Gewicht und Volumen auf das Minimum reduziert, das notwendig 
ist, um die Funktionalität sicherzustellen, ohne die Recycelbarkeit zu 
beeinträchtigen.

Die neuen Punkte b und c wurden hinzugefügt, um Transparenz für die 
Konsument:innen, Verantwortung der Produzent:innen und die Einhaltung 
geeigneter Rückgabesysteme sicherzustellen. Die Handhabung von 
Umweltangaben könnte sich an Art.14 der EU-Verordnung über 
Verpackungen und Verpackungsabfälle (PPWR) orientieren.

Punkt c ist problematisch, da die Forderung nach „einem möglichst hohen 
Anteil “ an Recyclingmaterial ohne Unterscheidung zwischen den 
Materialien nicht akzeptabel ist. Während recyceltes Glas wünschenswert 
ist, können recycelte Kunststoffe und Karton problematische Stoffe 
konzentrieren (einschliesslich Persistenz, Bioakkumulation, Mobilität, 
Karzinogenität, Mutagenität, Reproduktionstoxizität, spezifische 
Organtoxizität bei wiederholter Exposition und/oder endokrine Disruption). 
Besonders besorgniserregend ist dies bei Verpackungen für Lebensmittel 
und Getränke. Verpackungen sollten keine problematischen Chemikalien 
enthalten, und der Recyclinganteil muss sowohl für die menschliche 
Gesundheit als auch für die Umwelt unbedenklich sein.

Bezüglich des Vorschlags, Artikel 3tris aufzunehmen: Die Verpflichtung für 
den Handel, alle Arten von Verpackungen kostenfrei von Konsument:innen 
zurückzunehmen, gewährleistet Konsistenz und Zugänglichkeit im 
Verpackungssystem. Diese Massnahme unterstützt die Abfallvermeidung, 
indem sie Anreize für den Handel schafft, übermässige oder nicht 
recycelbare Verpackungen zu reduzieren, und gleichzeitig den Konsument:
innen eine ordnungsgemässe Entsorgung erleichtert.
Die Verpflichtung ergänzt bestehende Rücknahmesysteme, ohne sie zu 
ersetzen. Sie ermöglicht es Konsument:innen, Verpackungen (sowohl 
recycelbare als auch nicht recycelbare) am Verkaufsort zurückzugeben, 
erhöht die Bequemlichkeit und fördert Gewohnheiten, die für den künftigen 
Ausbau von Mehrwegsystemen entscheidend sein werden.
Für den Handel schafft diese Massnahme Anreize für einen schrittweisen 
Übergang zu Verpackungsreduktion und Designoptimierung. Zudem fördert 
sie Transparenz und geteilte Verantwortung entlang der 
Wertschöpfungskette, im Einklang mit dem Prinzip der erweiterten 
Herstellerverantwortung (EPR), ohne unverhältnismässige betriebliche 
Belastungen aufzuerlegen.
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Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag a. diese Verpackungen für die Verbraucher:innen kostenfrei an allen 
Verkaufsstellen und während der gesamten Öffnungszeiten 
zurückzunehmen;

c. in den Verkaufsstellen an gut sichtbarer Stelle deutlich darauf 
hinzuweisen, dass solche Verpackungen zurückgenommen werden und 
angeben, wie diese anschliessend weiterverarbeitet werden.

Begründung Der aktuelle Artikel verpflichtet Händler:innen und Hersteller:innen zwar zur 
Rücknahme von Getränkekartons und Einweg-Kunststoffverpackungen, legt 
jedoch nicht fest, dass dies kostenfrei für die Konsument:innen erfolgen 
muss. Ohne diese Klarstellung könnten Einzelhändler:innen Gebühren oder 
andere Bedingungen auferlegen, die die Rückgabe von Verpackungen 
erschweren und die Wirksamkeit der Rücknahmepflicht beeinträchtigen 
würden.
Die Ergänzung der Formulierung in Punkt a „für Konsument:innen kostenfrei
“ stellt sicher, dass das Rücknahmesystem zugänglich ist und mit dem 
Verursacherprinzip übereinstimmt, wonach Produzent:innen und Händler:
innen (nicht die Konsument:innen) die finanziellen Verantwortung für 
Verpackungsabfälle tragen. Diese Massnahme trägt zudem dazu bei, die 
Rücklaufquoten zu erhöhen und eine faire Umsetzung in allen 
Verkaufsstellen zu gewährleisten.

Die Ergänzung bei Punkt c. der Verpflichtung, Nachweise darüber zu 
veröffentlichen, wo zurückgegebene Verpackungen letztlich entsorgt 
werden, sorgt für mehr Transparenz für die Konsument:innen und erhöht 
gleichzeitig die Verantwortlichkeit der Händler:innen, da Rücknahme nicht 
automatisch Recycling garantiert.

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 3

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag --

Begründung Dies widerspricht dem Prinzip, dass die Rücknahme von Verpackungen 
kostenfrei für Konsument:innen erfolgen muss (Art.4 Buchstabe a).

Wir schlagen daher vor, Artikel 4 Absatz 3 zu streichen.

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 5 Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag b. sicherzustellen, dass die Entsorgungskosten durch Beiträge gemäss dem 
Verursacherprinzip gedeckt werden; diese Beiträge sind ausschliesslich für 
die Deckung der Entsorgungskosten sowie zur Unterstützung von 
Vermeidungs- und Mehrwegmassnahmen zu verwenden und dürfen nicht 
auf die Verbraucher:innen abgewälzt werden.

e. hochwertiges Recycling im grossen Umfang priorisieren sowie die Menge 
des Restabfalls gemäss den in Art.6 festgelegten Zielvorgaben klar 
berichten und reduzieren

Begründung Artikel 5 verlangt zu Recht, dass die Entsorgungskosten durch Beiträge 
gemäss dem Verursacherprinzip gedeckt werden. Der Text legt jedoch nicht 
fest, wer diese Kosten letztlich trägt. Ohne Klarstellung besteht das Risiko, 
dass die Kosten auf die Konsument:innen abgewälzt werden, was die 
Fairness untergräbt und den Anreiz für Produzent:innen schwächt, 
Verpackungen besser zu gestalten.

Um die Wirksamkeit sicherzustellen, muss klar sein, dass die Beiträge von 
denjenigen getragen werden, die Verpackungen in Verkehr bringen, und 
nicht von den Konsument:innen. Darüber hinaus sollten die Beiträge nicht 
nur die Entsorgung abdecken, sondern auch die Abfallvermeidung und den 
Aufbau von Mehrwegsystemen unterstützen, im Einklang mit der 
erweiterten Herstellerverantwortung (EPR). Dies schafft die richtigen 
ökonomischen Anreize und stellt sicher, dass Ressourcen in nachhaltige 
Lösungen kanalisiert werden.

Punkt e wurde überarbeitet, um Verweise auf die Verbrennung (nicht 
empfohlene Entsorgungsmethode) zu entfernen und eine öffentliche 
Berichterstattung vorzuschreiben.

Titel Art. 5 Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1bis. Zusätzlich zu den in Abs. 1 festgelegten Recyclingquoten ist die 
insgesamt in Verkehr gebrachte Menge an Verpackungsabfällen 
schrittweise zu verringern. Die Menge der Verpackungsabfälle ist bis 2030 
um mindestens 5 %, bis 2035 um 10 % und bis 2040 um 15 % gegenüber 
dem Niveau von 2018 zu reduzieren, im Einklang mit den Zielen der EU-
Verordnung über Verpackungen und Verpackungsabfälle (PPWR).

Begründung Artikel 6 legt derzeit nur relative Recyclingziele (Prozentsätze) fest. Zwar 
sind diese wichtig, sie garantieren jedoch keine tatsächliche Reduktion des 
Verpackungsabfalls, da Recyclingquoten steigen können, während das 
Gesamtvolumen an Abfall ebenfalls zunimmt.

Um echten Fortschritt bei der Abfallvermeidung sicherzustellen, sollte die 
Verordnung relative Recyclingziele mit absoluten Reduktionszielen für 
Verpackungsabfälle kombinieren, im Einklang mit der künftigen EU-
Verordnung über Verpackungen und Verpackungsabfälle (PPWR).

Die Einführung messbarer Reduktionsziele – 5% bis 2030, 10% bis 2035 
und 15% bis 2040 im Vergleich zu den Werten von 2018 – würde die 
Schweiz an europäische Best Practices angleichen und sicherstellen, dass 
politische Massnahmen zu einer tatsächlichen Verringerung des gesamten 
in Verkehr gebrachten Verpackungsabfalls führen.

Alternativ könnte Artikel6 auch die Wiederverwendbarkeit von 
Verpackungen berücksichtigen, die durch Händler:innen in Verkehr 
gebracht wird, um Getränkekartons und andere Einwegverpackungen zu 
ersetzen. Wenn dies ordnungsgemäss umgesetzt wird, könnte dies in die 
Berechnung einbezogen oder zur gemessenen Recyclingquote angerechnet 
werden.

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag --

Begründung Dieser Mechanismus würde in der Praxis zusätzliche Kosten für Konsument:
innen verursachen und widerspricht damit dem Prinzip, dass die 
Rücknahme von Verpackungen kostenfrei für Konsument:innen erfolgen 
muss (Art.4 Buchstabe a) und dass Produzent:innen und Händler:innen die 
Verantwortung im Einklang mit der erweiterten Herstellerverantwortung 
(EPR) tragen sollten.

Wir schlagen daher vor, Artikel 6 Absatz 2 zu streichen. Anstelle neuer 
Verbrauchergebühren oder Steuern sollte die Verordnung auf ein 
Pfandsystem für alle Getränkeverpackungen setzen. Ein Pfand 
unterscheidet sich grundlegend von einer Gebühr:
- Ein Pfand ist vollständig rückzahlbar, schafft einen direkten Anreiz für 
Konsument:innen, Verpackungen zurückzugeben, und ermöglicht höhere 
Rücklaufquoten;
- Eine Steuer oder Gebühr ist nicht rückzahlbar, verschiebt die Kosten auf 
die Konsument:innen, ohne das Verhalten oder das Verpackungsdesign zu 
verbessern.
Die Pfandpflicht (wie in Art.17 vorgeschlagen) gewährleistet einen fairen, 
geschlossenen Kreislauf für alle Materialien, stärkt die Verantwortlichkeit 
entlang der gesamten Wertschöpfungskette und vermeidet eine 
Benachteiligung der Konsument:innen, während es eine wirksame 
Abfallreduktion fördert.
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Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Werden die Recyclingquoten weiterhin nicht erreicht, kann das UVEK die 
Verpflichtungen und Leistungsanforderungen des in Artikel 17 festgelegten 
Pfandsystems verstärken, insbesondere für Verpackungsmaterialien oder 
Akteure, die hauptsächlich für die Nichterreichung der Ziele verantwortlich 
sind. Dies kann höhere Pfandbeträge, gezielte Rücknahmepflichten oder 
zusätzliche Massnahmen zur Verbesserung der Sammelqualität und der 
Verwertungsergebnisse umfassen.

Begründung Der Artikel sieht derzeit vor, dass das UVEK ein Pfandsystem einführen 
kann, falls die Recyclingquoten nicht erreicht werden. Unter unserem 
Vorschlag gilt jedoch bereits ein universelles Pfandsystem (Artikel 17) für 
alle Getränkeverpackungen. Dieser Absatz sollte daher dazu dienen, das 
bestehende System zu stärken und anzupassen, wenn die Leistung 
einzelner Materialien oder Betreiber unzureichend bleibt. Dies gewährleistet 
politische Kohärenz und vereinfacht die Umsetzung. Ein Pfandsystem ist ein 
strukturelles Instrument, das hohe Rücklauf- und Rückgabemengen für alle 
Materialien sicherstellt, während Artikel 6 Absatz 3 dem UVEK die 
Flexibilität bietet, das System gezielt zu optimieren, wenn spezifische 
Materialien oder Betreiber hinter den Erwartungen zurückbleiben. Solche 
Anpassungen (z.B. höhere Pfandbeträge oder strengere Rückgabepflichten) 
würden die Effizienz des Gesamtsystems verbessern, ohne parallele 
Mechanismen oder zusätzliche administrative Belastungen zu schaffen.

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Hersteller;innen, die leere Einwegverpackungen aus Glas für die 
Verwendung im Inland abgeben oder solche Verpackungen einführen, 
müssen für diese einer vom BAFU beauftragten Organisation (Organisation) 
eine vorgezogene Entsorgungsgebühr (Gebühr) entrichten

Begründung Die Steuer sollte nur für Einwegglasverpackungen gelten, nicht für Mehrweg-
/Wiederbefüllbares Glas.

Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Die Gebührenpflicht gilt auch für Hersteller:innen, die befüllte 
Einwegverpackungen aus Glas abgeben oder einführen.

Begründung Die Steuer sollte nur für Einwegglasverpackungen gelten, nicht für Mehrweg-
/Wiederbefüllbares Glas

Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag d. Hersteller:innen, die die Rücknahme und Wiederbefüllung von 
Glasverpackungen anbieten.

Begründung Die Steuer sollte nur für Einwegglasverpackungen gelten, nicht für Mehrweg-
/Wiederbefüllbares Glas
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Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 10 Verwendung der Gebühr

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung
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Gegenvorschlag Ändern Buchstabe d: „Informationskampagnen, insbesondere zur prioritären 
Förderung der Wiederverwendung und stofflichen Verwertung von 
Glasverpackungen ...” 
Neue Buchstabe nach (d) einfügen:
d bis. die Entwicklung von Standards und Infrastrukturen für 
Mehrwegverpackungssysteme;
Einleitenden Satz ändern:
„Die Organisation muss die Einnahmen aus der Abgabe zur Finanzierung 
der folgenden Tätigkeiten im Zusammenhang mit Glasverpackungen 
verwenden; gleichwertige Massnahmen sind auch für Kunststoff- und 
andere Getränkeverpackungen einzuführen.“
Nach (d bis) einfügen:
d ter. die Finanzierung des Aufbaus und des Betriebs von 
Mehrwegsystemen;
Letzten Satz der Begründung ändern:
„Die Aufnahme solcher Bestimmungen würde den Übergang zu 
Mehrwegverpackungen, insbesondere bei Getränken, stärken und 
sicherstellen, dass die Abgabe Mehrweg fördert und nicht den Ersatz durch 
Einwegkunststoffe begünstigt.“
Hinzufügen: Art. 10bis «Verwendung der Gebühr für die Wiederverwendung
Mindestens 10 % der vorweggenommenen Entsorgungsgebühr müssen zur 
Unterstützung von Aktivitäten im Zusammenhang mit der 
Wiederverwendung von Verpackungen gemäss Art. 10 Bst. a und b 
verwendet werden.»
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Begründung Artikel 10 beschränkt derzeit die Verwendung der Entsorgungsgebühr auf 
Aktivitäten im Zusammenhang mit Glasverpackungen. Dies führt zu einem 
Ungleichgewicht: Glas wird benachteiligt, während Kunststoff und andere 
Verpackungsmaterialien keiner gleichwertigen finanziellen Verantwortung 
unterliegen. Zudem wird derzeit nicht zwischen Einweg- und Mehrweg-
Glasverpackungen unterschieden. Dies birgt das Risiko, Substitutionen hin 
zu Kunststoff zu begünstigen, was dem Ziel der Reduktion des gesamten 
Verpackungsabfalls und dem Schutz der öffentlichen Gesundheit 
widerspricht.

Das Prinzip der erweiterten Herstellerverantwortung (EPR) verlangt, dass 
alle Verpackungsmaterialien in fairer Weise zu den Kosten für Sammlung, 
Behandlung sowie den Aufbau und Betrieb von Wiederverwendungs- und 
Recyclinginfrastrukturen beitragen. Entsprechende Massnahmen sollten 
daher auch für Kunststoffe und andere Materialien eingeführt werden.

Darüber hinaus sieht Artikel 10 derzeit keine Finanzierung für die 
Entwicklung von Standards und Systemen zur Wiederverwendung vor. Die 
Aufnahme solcher Bestimmungen und die Möglichkeit, Steuereinnahmen 
auch für den Aufbau und Betrieb von Mehrwegsystemen zu verwenden, 
würden den Übergang zu wiederverwendbaren Verpackungen – 
insbesondere bei Getränken – deutlich stärken. Ebenso wichtig ist, dass die 
Ausgestaltung der Abgabe die Wiederverwendung fördert und keine Anreize 
für den Umstieg auf Einwegkunststoffe schafft.

Buchstabe d.: Die Wiederverwendung von Glasverpackungen trägt zur 
Schonung natürlicher Ressourcen, zur Stärkung der Kreislaufwirtschaft und 
zur Verbesserung der Umweltbilanz bei – insbesondere im Vergleich zu 
Einweg-Glasverpackungen (siehe Carbotech-Bericht, 2024). Umfragen in 
der Schweizer Bevölkerung zeigen, dass viele Menschen die Begriffe 
„Recycling“ und „Wiederverwendung“ verwechseln. Obwohl bereits 
Lösungen für die Wiederverwendung von Glasverpackungen existieren, 
sind diese bislang wenig bekannt. Obwohl dieser Artikel bereits in der 
früheren Version der OEV enthalten war, wurde von Vetroswiss keine 
Informationskampagne zur Förderung der Wiederverwendung durchgeführt. 
Das Wort „vorrangig“ verdeutlicht daher das Mandat von Vetroswiss, 
Informationskampagnen in erster Linie zugunsten der Wiederverwendung 
durchzuführen.

Während die Wiederverwendung von Glasverpackungen klare ökologische 
Vorteile gegenüber Einweg-Glas und Kunststoffverpackungen bietet, fehlen 
derzeit die notwendigen Investitionen, um diese Systeme wirtschaftlich 
tragfähig zu machen. In Frankreich schreibt das Anti-Waste-Gesetz für eine 
Kreislaufwirtschaft (AGEC) vor, dass Öko-Organisationen und Produzenten, 
die der erweiterten Herstellerverantwortung unterliegen, mindestens 5 % 
ihrer jährlichen finanziellen Beiträge für die Entwicklung von 
Wiederverwendungslösungen bereitstellen müssen.
Nach dem Vorbild dieser Regelung in Nachbarländern wäre es sinnvoll, 
auch in der OEm einen entsprechenden Prozentsatz für dieses Ziel 
festzuschreiben. Dies würde die konkrete Umsetzung der Buchstaben a. 
und b. von Artikel 10 ermöglichen.

Titel Art. 11 Zahlungen an Dritte, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 11 Zahlungen an Dritte, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 11 Zahlungen an Dritte, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 12 Rückerstattung, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 12 Rückerstattung, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 12 Rückerstattung, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 5

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Anpassen: Buchst. c. um ausschliesslich Einwegverpackungen zu 
spezifizieren.

Einfügen : Buchst. e. Eine Aufschlüsselung der Steuereinnahmen, die für 
die Wiederverwendung verwendet werden, im Verhältnis zu den 
Gesamteinnahmen.

Begründung Die aktuellen Jahresberichte von Vetroswiss sowie die von Swiss Recycle 
veröffentlichten Materialflüsse für Glasverpackungen weisen auf einen sehr 
geringen Anteil wiederverwendeter Ganzverpackungen hin, die von TEA-
Rückvergütungen profitieren. Allerdings scheint niemand genau zu wissen, 
welche Wiederverwendungsaktivitäten in der Schweiz tatsächlich finanziert 
werden. Daher ist mehr Transparenz in Bezug auf die Finanzierung dieser 
Aktivitäten erforderlich.

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Das BAFU veröffentlicht den Bericht mit Ausnahme von Informationen, die 
dem Geschäfts- oder Fabrikationsgeheimnis gemäss den anwendbaren 
Rechtsvorschriften unterliegen, sofern die Berufung auf solche Geheimnisse 
nicht die wirksame Umsetzung dieser Verordnung einschränkt oder 
Verpflichtungen zum Schutz von Umwelt und Gesundheit beeinträchtigt.

Begründung Die Bestimmung muss so formuliert werden, dass die Berufung auf 
Geschäftsgeheimnisse nicht dazu verwendet werden kann, Transparenz, 
Überwachung oder Durchsetzung der Verordnung zu verhindern.
Kommerzielle Vertraulichkeit darf nicht über den Verpflichtungen zum 
Umwelt- und Gesundheitsschutz stehen.

Titel Art. 15 Verfahren

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 16 Kennzeichnung

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Anpassung Titel: Pfandpflicht für Getränkeverpackungen, Abs. 1
Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die 
Getränke in Mehrweg- oder Einwegverpackungen an Endverbraucherinnen 
und Endverbraucher abgeben, müssen auf diese Verpackungen ein Pfand 
erheben. Sie sind verpflichtet, die in ihrem Sortiment geführten 
Verpackungen gegen Erstattung des Pfands zurückzunehmen.

Begründung Die aktuelle Verordnung führt zu einer Verzerrung: Ein Pfand ist derzeit nur 
für wiederverwendbare Getränkeverpackungen verpflichtend (Art.17), 
während Pfand auf Einweg-Getränkeverpackungen (PET, Aluminium, Glas) 
nur als Korrekturmassnahme vorgesehen ist, falls die Recyclingquoten nicht 
erreicht werden (Art.19). Dieses Ungleichgewicht birgt das Risiko, dass 
wiederverwendbare Verpackungen am Verkaufsort teurer werden und 
Konsument:innen dadurch billigere Einweg-Optionen bevorzugen.
Um gleiche Wettbewerbsbedingungen zu schaffen und die 
Wiederverwendung nicht zu untergraben, sollte die Verordnung ein 
universelles Pfandsystem für alle Getränkeverpackungen – sowohl 
wiederverwendbar als auch Einweg – einführen. Ein solches System würde:
- eine faire Behandlung aller Verpackungsarten sicherstellen,
- die erweiterte Herstellerverantwortung (EPR) unterstützen, indem 
gewährleistet wird, dass alle Verpackungen zu Sammlung und Entsorgung 
beitragen,
- und Konsument:innen motivieren, alle Getränkeverpackungen 
zurückzugeben, wodurch die Rücklaufquoten steigen und Littering reduziert 
wird.

Artikel 17 sollte daher überarbeitet werden, um eine Pfandpflicht für alle 
Getränkeverpackungen einzuführen. Artikel 19 sollte entsprechend 
angepasst werden, sodass seine Bestimmungen bestehende 
Verpflichtungen stärken und nicht erst bei unzureichenden Recyclingquoten 
ein Pfand einführen.

Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Buchstabe a: „Die Branchenorganisation oder die Organisation, die Teil 
eines Wiederverwendungssystems ist, hat zum Ziel, Getränkeverpackungen 
gemeinschaftlich zu sammeln, zu reinigen und wiederzuverwenden.“

Buchstabe e: „Sie erreicht innerhalb der ersten drei Jahre ihres Bestehens 
eine Rücklaufquote der von ihren Mitgliedern in Verkehr gebrachten 
wiederverwendbaren Verpackungen von mindestens 20% und diese Quote 
beträgt nach fünf Jahren mindestens 50%; zudem ergreift sie Massnahmen, 
um diese Quoten in der Folge zu erhöhen.“

Buchstabe f (hinzufügen): „Wenn die Zielquote nicht erreicht wird, analysiert 
das BAFU die zu ergreifenden Massnahmen in Absprache mit den 
betroffenen Akteuren.“

Begründung Buchstabe a: Heute funktionieren Wiederverwendungssysteme in der 
Schweiz auch ohne standardisierte Verpackungen. Zwar ermöglicht 
Standardisierung eine langfristige Optimierung der logistischen Abläufe, sie 
ist jedoch keine zwingende Voraussetzung für die Umsetzung der 
Wiederverwendung. Aus diesem Grund wird vorgeschlagen, den Begriff 
„standardisiert“ zu streichen, um KMU und Initiativen, die sich für 
Wiederverwendung engagieren, aber noch nicht auf standardisierte 
Verpackungen umgestellt haben, nicht zu behindern.

Im erläuternden Bericht wird eine Branchenorganisation als 
„Zusammenschluss von Herstellern und Händlern, der möglicherweise nur 
Recyclingunternehmen umfasst oder eine gemischte Form annimmt (...)“ 
beschrieben. Diese Definition legt nahe, dass eine solche Organisation 
Recyclingunternehmen enthalten muss, was im Fall der Wiederverwendung 
nicht zutrifft, da hier andere Akteure beteiligt sind (Reinigungsunternehmen, 
Logistikdienstleister usw.). Deshalb schlagen wir vor, die Ausnahme von der 
Pfandpflicht auch auf Organisationen auszuweiten, die Teil eines 
Wiederverwendungssystems sind, um mit dem europäischen Recht 
übereinzustimmen und Unternehmen und KMU, die in der 
Wiederverwendung aktiv sind – einschliesslich Organisationen der 
Zivilgesellschaft, z.B. der neuen Vereinigung Swiss REuse – von dieser 
Ausnahme profitieren zu lassen.

Buchstaben e und f: Wiederverwendungssysteme benötigen eine gewisse 
Anlaufzeit. Zahlreiche Studien zeigen, dass bereits ein moderater Rücklauf 
ökologisch signifikante Vorteile bringen kann. Wir schlagen daher vor, den 
derzeit vorgesehenen Rücklaufwert zu senken, um ihn für bestehende 
Initiativen in der Schweiz realistischer erreichbar zu machen, und einen 
Dialog mit dem BAFU vorzusehen, falls der Zielwert nicht erreicht wird, um 
gemeinsam die zu ergreifenden Massnahmen zu identifizieren. Zum 
Vergleich: Frankreich hat in seinem Anti-Gaspillage-Gesetz AGEC das Ziel 
gesetzt, 10% Wiederverwendung von Glasverpackungen bis 2027 zu 
erreichen.

Titel Art. 18 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Einwegverpackungen aus PET und 
Metall, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 18 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Einwegverpackungen aus PET und 
Metall, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 18 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Einwegverpackungen aus PET und 
Metall, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Artikel 19bis – Zielvorgabe für die Wiederverwendung von 
Getränkeverpackungen

Absatz 1: Der Wiederverwendungsanteil von Getränkeverpackungen muss 
bis 2040 mindestens 40% erreichen. Für wirtschaftliche Akteure, die die 
Schwelle von 1 Million Franken Lohnsumme oder Umsatz überschreiten, 
muss dieser Anteil innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten dieser 
Verordnung mindestens 20% betragen.

Absatz 2: Die Modalitäten zur Erreichung dieses Ziels sowie die betroffenen 
Verpackungsarten werden vom DETEC in Abstimmung mit den 
wirtschaftlichen Akteuren festgelegt.

Absatz 3: Wird der Rücklaufanteil nicht erreicht, kann das DETEC die 
Händler:innen und Hersteller:innen verpflichten, einen bestimmten 
Prozentsatz ihres Produktsortiments in wiederverwendbaren 
Getränkeverpackungen in Verkehr zu bringen.

Begründung Wie Artikel 6 stützt sich auch Artikel 19 ausschliesslich auf relative 
Recyclingquoten (Prozentsätze). Dies ist irreführend: Selbst wenn die 
Recyclingquote steigt, kann das Gesamtvolumen an nicht recyceltem Glas, 
PET oder Aluminium konstant bleiben oder sogar zunehmen, wenn der 
Gesamtverbrauch wächst. Dies untergräbt die Umwelteffektivität der 
Bestimmung.
Um echten Fortschritt zu gewährleisten, sollte die Verordnung relative Ziele 
mit absoluten Obergrenzen für nicht recycelte Mengen kombinieren. 
Beispielsweise sollte die Gesamtmenge an nicht recyceltem PET, 
Aluminium oder Glas einen definierten Referenzwert nicht überschreiten 
(z.B. die Menge beim Inkrafttreten der vorherigen BCO oder ein niedrigerer 
Schwellenwert). Eine solche Regelung würde verhindern, dass verbesserte 
Recyclingquoten ein Wachstum des Gesamtabfalls verschleiern.

Bezüglich der Aufnahme von Artikel 19bis:

Die wichtigsten Handelspartner der Schweiz haben Ziele zur 
Wiederverwendung von Verpackungen in ihrer jeweiligen Gesetzgebung 
verankert. Beispiele finden sich insbesondere in der neuen europäischen 
Verpackungsverordnung, dem Anti-Waste-Gesetz in Frankreich, dem 
Verpackungsgesetz in Deutschland und dem Abfallgesetz in Österreich.

Die Wiederverwendung von Glasverpackungen entspricht somit nicht nur 
diesen internationalen Rahmenbedingungen, sondern auch der LPE: Sie 
trägt zur Schonung natürlicher Ressourcen und zur Stärkung der 
Kreislaufwirtschaft (Kapitel 5) bei, begrenzte Abfallproduktion zu fördern und 
die Abfallbehandlung im Inland sicherzustellen (LPE Art.30).

Wie im erläuternden Bericht zur Revision hervorgehoben wird, bietet 
wiederverwendbare Verpackung in den meisten Fällen ökologische Vorteile 
gegenüber Einwegverpackungen.

Die Festlegung von Wiederverwendungszielen ermöglicht es der Schweiz, 
sich an internationale Marktentwicklungen anzupassen und die 
Umweltauswirkungen der Branche zu verbessern, während den 
wirtschaftlichen Akteuren die Freiheit bleibt, den jeweils geeigneten Weg zur 
Zielerreichung zu wählen.

Das 40%-Ziel basiert auf der Quote der Europäischen Union (Verordnung 
2025/40) für alkoholische und alkoholfreie Getränke. Ein Zwischenziel wird 
nur für wirtschaftliche Akteure über einer bestimmten Schwelle festgelegt.
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Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Werden die in Abs. 1 festgelegten Recyclingquoten nicht erreicht, kann das 
UVEK die mit der in Artikel 17 vorgesehenen Pfandpflicht verbundenen 
Verpflichtungen verstärken und zusätzliche Massnahmen einführen, um die 
Zielerreichung sicherzustellen.

Begründung Artikel 19 sieht derzeit vor, dass ein Pfand auf Einweg-
Getränkeverpackungen nur erhoben werden darf, wenn Mindest-
Recyclingquoten nicht erreicht werden. Damit wird das Pfand eher zu einer 
Sanktionsmassnahme als zu einem zentralen Element des 
Verpackungssystems. Ein solcher Ansatz ist unzureichend: Hohe relative 
Recyclingquoten können weiterhin mit wachsenden Gesamtmengen an 
Abfall und grossen absoluten Mengen nicht recycelter Verpackungen 
einhergehen.

Um dies zu adressieren, sollte das Pfandsystem universell auf alle 
Getränkeverpackungen angewendet werden (Art.17), während Artikel 19 
und Artikel 19bis darauf fokussiert werden sollten, dass Recycling- und 
Wiederverwendungsziele erreicht und im Zeitverlauf gestärkt werden.
In dieser Logik sollte Artikel 19 reformuliert werden, um:
- von der Einführung des Pfands nur als Korrekturmassnahme 
wegzukommen,
- und stattdessen die Pfandpflichten zu verstärken oder zu verschärfen 
sowie zusätzliche Massnahmen einzuführen, falls Recycling- und 
Wiederverwendungsziele nicht erreicht werden.

Dies würde die Kohärenz mit den Prinzipien der erweiterten 
Herstellerverantwortung (EPR) sicherstellen und Schlupflöcher verhindern, 
die es Unternehmen erlauben, sich auf relative Prozentsätze zu stützen, 
während die absoluten Abfallmengen weiterhin steigen.

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 20 Mitteilungspflicht betreffend Getränkeverpackungen

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag a. das Volumen und das Gewicht der im Vorjahr für den Konsum in der 
Schweiz produzierten oder importierten Getränke, getrennt nach Mehrweg- 
und Einwegverpackungen sowie nach den für ihre Herstellung verwendeten 
Materialien und den verschiedenen Getränkearten;

c. das Gewicht der in der Schweiz konsumierten Getränkeverpackungen 
unter Angabe der Verwertungsarten (Wiederverwendung, stoffliche 
Verwertung, energetische Verwertung) sowie des Verwertungsortes 
(Schweiz oder Ausland).

Begründung Die derzeitige Bestimmung verlangt hauptsächlich Angaben zum Volumen. 
Dies reicht jedoch nicht aus, um die Auswirkungen auf die Umwelt und die 
Kreislaufwirtschaft zu überwachen. Unternehmen sollten sowohl das 
Volumen als auch das Gewicht von Getränkeverpackungen angeben, 
ebenso wie den Verbleib am Ende der Lebensdauer (Wiederverwendung, 
Materialrecycling, energetische Verwertung) und den Ort der Behandlung 
(Schweiz oder Ausland). Ohne diese Informationen lässt sich nicht 
nachvollziehen, ob die Schweiz tatsächlich Abfall reduziert, die 
Wiederverwendung erhöht und die Auswirkungen des Exports von Abfällen 
begrenzt.

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag a. das Volumen und das Gewicht der im Vorjahr für den Konsum in der 
Schweiz verwendeten Verpackungen für Waren, getrennt nach den für ihre 
Herstellung verwendeten Materialien;
b. Kunststoffverpackungen, unterteilt nach den verschiedenen Polymeren, 
insbesondere PET, Polyethylen (PE), Polypropylen (PP), Polystyrol (PS), 
Polyvinylchlorid (PVC) sowie Verbundmaterialien

Begründung Um Trends zu erfassen, sollten sowohl Volumen als auch Gewicht 
angegeben werden. Verbundmaterialien müssen ebenfalls gesondert 
ausgewiesen werden, da sie besondere Herausforderungen für das 
Recycling darstellen und nicht in allgemeinen Kategorien versteckt werden 
sollten.

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag a. das Volumen und das Gewicht der Verpackungen, die im Vorjahr für den 
Inlandverbrauch verwendet wurden, aufgegliedert nach 
Verpackungsmaterialien;

Begründung Volumen und Gewicht sollen angegeben werden.

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 3bis. Der Detailhandel ist verpflichtet, dem BAFU jährlich, nach dessen 
Vorgaben und vor Ende Februar, den Prozentsatz seines Sortiments 
mitzuteilen, der in Einwegverpackungen verkauft wird.

Begründung Grosse Einzelhändler haben einen starken Einfluss auf die Wahl der 
Verpackungen. Indem sie den Anteil ihres Sortiments angeben, der in 
Einwegverpackungen verkauft wird, werden sie für die Abfallvermeidung zur 
Verantwortung gezogen und können transparent verglichen werden.

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 5

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Das BAFU kann jährlich in aggregierter oder nicht aggregierter Form die für 
die Herstellung von Verpackungen verwendeten Materialmengen sowie die 
angewandten Verwertungsarten veröffentlichen.

Begründung Die Erlaubnis für das BAFU, Daten in disaggregierter Form zu 
veröffentlichen, erhöht die Transparenz und ermöglicht eine genauere 
Überwachung der Verwertungsstrategien.

Titel Art. 22 Rücknahme und Verwertung, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag (…) müssen dem BAFU jährlich bis Ende Februar das Volumen und das 
Gewicht der im Vorjahr zurückgenommenen oder verwerteten 
Verpackungen mitteilen. Sie müssen nach den für die Herstellung dieser 
Verpackungen verwendeten Materialien, den angewandten 
Verwertungsarten sowie dem Verwertungsort (Schweiz oder Ausland) 
unterscheiden.

Begründung Um ein vollständiges Bild zu erhalten, müssen Unternehmen Angaben zu 
Volumen und Gewicht, Verwertungsarten und dazu machen, ob die 
Behandlung in der Schweiz oder im Ausland erfolgt. Dadurch wird eine 
genaue Nachverfolgung der Ströme und Umweltauswirkungen gewährleistet.

Titel Art. 22 Rücknahme und Verwertung, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Jede Person (…) ist verpflichtet, dem BAFU jährlich bis Ende Februar und 
unter Unterscheidung der für ihre Herstellung verwendeten Materialien das 
Volumen und das Gewicht der im Vorjahr verwerteten Verpackungen 
mitzuteilen sowie den Namen des Verwertungsunternehmens, die 
angewandte Verwertungsart. Bei Kunststoffen ist mindestens zwischen 
folgenden Polymeren zu unterscheiden: PET, PE, PP, PS, PVC sowie 
Verbundmaterialien.

Neu Abs. 3: Das BAFU unterstützt Branchenorganisationen, die in der 
Wiederverwendung tätig sind, bei der Erstellung von Statistiken über das 
Inverkehrbringen von Mehrwegverpackungen sowie deren Rücklaufquote.

Neu Abs. 4: Es wird eine Kontrolle durchgeführt, um die Richtigkeit der von 
Händler:innen und Hersteller:innen gemeldeten Angaben zu überprüfen.

Begründung Abs. 2 
Das Gleiche gilt für professionelle Verwertungsakteure: Volumen und 
Gewicht sowie Verbundstoffe müssen gemeldet werden, um die 
tatsächlichen Herausforderungen beim Recycling widerzuspiegeln.

Abs. 3 (neu)
Zuverlässige Statistiken zur Wiederverwendung sind unerlässlich. Ohne 
Daten ist es unmöglich, Wiederverwendungssysteme wirksam zu 
unterstützen. Das BAFU sollte Organisationen bei der Erstellung dieser 
Statistiken unterstützen.

Abs. 4 (neu)
Die Angaben müssen überprüft werden. Ohne unabhängige Kontrollen 
besteht die Gefahr, dass die Daten unvollständig, irreführend oder 
inkonsistent sind, was das Vertrauen und die Durchsetzung untergräbt.

Titel Art. 23 Mitteilung an private Meldestellen, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 23 Mitteilung an private Meldestellen, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 24 Vollzug

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 25 Aufhebung und Änderung bisherigen Rechts

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 26 Übergangsbestimmung

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 27 Inkrafttreten

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Berner Fachhochschule

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Unter der Berücksichtigung der hier verfassten Anpassungsvorschläge 
sowie der Anpassungsvorschläge in der detaillierten Stellungsnahme, 
stimmen wir der Revsion eher zu (Berner Fachhochschule, AHB):

1.Vorschlag zur Änderung des Art. 14a Holzabfälle Ziffer 1 und Anhang 7 
Ziffer 1

Bisher Art. 14a: «Holzabfälle, welche die Anforderungen nach Anhang 7 
Ziffer 1 erfüllen, dürfen für die stoffliche Verwertung in Holzwerkstoffen 
eingesetzt werden.»

Vorschlag zur Änderung Art. 14a: «Holzabfälle, welche die Anforderungen 
nach Anhang 7 Ziffer 1 erfüllen, dürfen für die stoffliche Verwertung in 
Holzprodukten eingesetzt werden.»

Der Begriff Holzwerkstoffe soll auch im Anhang 7 Ziffer 1 durch den Begriff 
Holzprodukte ersetzte werden. 

Begründung: Die bisherige Regelung schliesst mit der Bezeichnung 
«Holzwerkstoffe» das Recycling und die Wiederverwendung von 
Holzabfällen zu Vollholzprodukten (z.B. Brettschichtholz, Fassadenschalung 
oder Konstruktionsvollholz) aus. Dabei wäre der Einsatz von Holzabfällen in 
Vollholzprodukten im Sinne der Kaskadennutzung und damit eines 
mehrmaligen und möglichst werterhaltenden Recyclings sinnvoll. Die 
vorgeschlagene Umbenennung von Holzwerkstoffen zu Holzprodukten 
erweitert die Anwendungsmöglichkeiten von stofflich verwerteten 
Holzabfällen und baut regulatorische Hindernisse ab. 

2.Vorschlag zur Änderung des Titels der Verordnung 

Bisher: «Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen»

Vorschlag zur Änderung: «Verordnung über die Vermeidung, Verwertung 
und Entsorgung von Abfällen»

Begründung: Ein Grossteil der Verordnung befasst sich mit der Verwertung 
von Abfällen. Das Wort Verwertung kommt in der VVEA öfter vor als 
Entsorgung. Dies sollte auch im Titel der Verordnung sichtbar sein. Damit 
wird ein zentraler Gedanke der Kreislaufwirtschaft hervorgehoben: Abfälle 
werden als wertvolle Rohstoffe betrachtet und sollten in erster Linie stofflich 
oder energetisch verwertet werden.

Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme1
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Titel Art. 3 Bst. n.-r

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Vorschlag zur Änderung Art 3p: «Stoffliche Verwertung: 
Verwertungsverfahren, bei dem die stofflichen Eigenschaften von Abfällen 
genutzt werden. Dazu zählen die Vorbereitung zur Wiederverwendung 
gemäss Art. 3o und das Recycling gemäss Art. 3x.»

Vorschlag zur Ergänzung des Art. 3: «Recycling: Stoffliches 
Verwertungsverfahren , bei dem Abfälle durch Zerkleinern oder Umformen 
so aufbereitet werden, dass sie als Sekundärrohstoffe wieder für den 
ursprünglichen Zweck oder einen anderen Zweck eingesetzt werden 
können.»

Begründung Zur Harmonisierung der Begrifflichkeiten mit der EU-Richtlinien über Abfälle, 
schlagen wir vier statt drei Begriffe im Bereich der stofflichen Verwertung 
vor: stoffliche Verwertung, Recycling, Vorbereitung zu Wiederverwendung 
und Wiederverwendung . Die beiden letzten Begriffe sind im 
Revisionsvorschlag bereits in Anlehnung an die EU-Richtlinien definiert. 
Im Revisionsvorschlag ist unklar, ob der Begriff stoffliche Verwertung auch 
als Überbegriff für die Vorbereitung zur Wiederverwendung oder ob er 
synonym für Recycling gemeint ist. Die Differenzierung zwischen stofflicher 
Verwertung und Recycling würde aus unserer Sicht Klarheit schaffen. 
Zudem ist der Begriff Recycling in Wirtschaft, Gesellschaft und 
Wissenschaft weit verbreitet und sollte in der Schweizer Abfallverordnung 
definiert werden. Damit werden die Verwertungsverfahren Vorbereitung zur 
Wiederverwendung und Recycling klar voneinander getrennt. Der Begriff 
stoffliche Verwertung ist aus unserer Sicht als Oberbegriff zu verstehen. Er 
soll die stofflichen Verwertungsverfahren (Recycling und Vorbereitung zur 
Wiederverwendung) von der energetischen Verwertung abgrenzen. 
Ebenfalls als Oberbegriff und auf der gleichen Begriffsebene wie die 
energetische Verwertung wir der Begriff stoffliche Verwertung im 
Umweltschutzgesetz Art. 30d Ziffer 3 verwendet.

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --
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BirdLife Schweiz

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: (explication commune pour OLED et OEm) Avec l'Alliance Environnement, 
nous saluons la révision de l'Ordonnance sur la limitation et l'élimination des 
déchets (OLED), et la création d'une nouvelle ordonnance couvrant 
l'ensemble des Emballages (OEm). En même temps, nous constatons que 
des lacunes importantes subsistent, concernant entre autres la réutilisation, 
la limitation des déchets, la transparence dans un but de préservation de la 
santé humaine et de l'environnement, sujets qui nous préoccupent.
Plusieurs éléments du contexte actuel motivent nos commentaires: les 
quantités élevées de déchets par habitants en Suisse dont une grosse 
partie provient des produits et emballages à usage unique, la présence 
généralisée des plastiques dans l'environnement, et enfin les risques pour 
la santé humaine dûs à cette pollution généralisée par le plastique mais 
aussi des substances ou produits chimiques préoccupantes qu'ils 
contiennent. Nous rappelons la volonté exprimée par le Parlement lors de la 
révision de la LPE, pour développer l'économie circulaire en Suisse, qui 
dépasse de loin le simple valorisation matière (recyclage), et la relevance 
de s'aligner au minimum sur les principaux partenaires commerciaux de la 
Suisse.

Nos suggestions s'articulent autour de quatre éléments principaux :
- Limiter la production de déchets ; 
- Soutenir la (préparation à la) réutilisation des objets et des emballages ;
- Réduire les produits et emballages à usage unique ;
- Protéger la santé humaine et l'environnement.

Concernant l'OLED en particulier, notre avis est plutôt favorable à condition 
que l'ensemble des modifications suggérées soient retenues. Celles-ci 
doivent être adoptées afin de prévenir et réduire les déchets.

Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme1
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Titel Art. 3 Bst. n.-r

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Let. n. : « réutilisation : toute opération de limitation des déchets par laquelle 
des objets et leurs composants qui ne sont pas des déchets ou qui ont 
perdu leur statut de déchet sont utilisés de nouveau pour un usage 
identique ou comparable à celui pour lequel ils avaient été conçus. »

Let. o. : « (…) et permettant de rendre des objets et leurs composants qui 
sont devenus des déchets à nouveau utilisables ».

Let. p. : « (…) des déchets en traitant ceux-ci afin d'obtenir des matières 
premières secondaires aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins.»

Ajouter : let. s. « limitation : toute mesure prise avant qu'une substance, une 
matière ou un produit ne devienne un déchet et réduisant : 
1. La quantité de déchets, y compris par l'intermédiaire de la réutilisation ou 
de la prolongation de la vie des produits, 
2. Les effets nocifs des déchets produits sur l'environnement et la santé 
humaine, ou 
3. La teneur en substances préoccupantes des matières et produits. »

Begründung ‘- Let. n. : la définition de la préparation à la réutilisation inscrit cette 
stratégie dans la valorisation des déchets (“toute opération de valorisation 
des déchets qui...”). Il faut donc de manière symétrique indiquer que la 
réutilisation s'inscrit dans la limitation des déchets. Il faut aussi supprimer la 
mention « après avoir subi une opération de valorisation ». En effet, cet 
élément apporte de la confusion en renvoyant à la valorisation en général, 
sans autre précision, et alors que la réutilisation s'inscrit ici dans la famille 
des stratégies de limitation et non de valorisation des déchets.

- Let. o. : La formulation existante (rendre des déchets à nouveau 
utilisables) est
problématique. Ce n'est pas en qualité de déchet qu'un objet est rendu à 
nouveau utilisable, ce sont plutôt les propriétés fonctionnelles de l'objet 
devenu pour un temps un déchet, qui sont restaurées. Cette proposition est 
alignée avec la Directive 2008/98/CE, de l'UE.

- Let. p. : Let. p. : Le terme « réemployé » crée de la confusion par rapport 
aux notions de (preparation à la) réutilisation. On propose donc une 
formulation plus proche de celle de l'UE (Directive 2008/98/CE).

- Let. s. Alors que le « L » dans OLED désigne la limitation des déchets, 
cette intention est trop peu développée dans le projet d'ordonnance. Nous 
proposons donc de définir clairement ce terme en s'appuyant sur la notion 
de prévention telle que définie par la Directive 2008/98/CE de l'Union 
Européenne et sur la Convention de Bâle, art. 4 al. 2 let. a. et c. Cette 
proposition permet de couvrir en partie les nouvelles dispositions de l'art. 
35i LPE (ecodesign). 

Par préoccupantes, nous entendons des (groupes de) substances qui sont 
évaluées par les scientifiques comme problématiques, c'est à dire 
présentant un danger pour la santé humaine ou l'environnement La 
littérature scientifique préconise l'utilisation de critères d'évaluaton comme 
la toxicité, la bioaccumulation, le potentiel de migration ou encore la 
persistence dans l'environnement (Environmental Sciences & Technology / 
Juillet 2025, par Empa, Eawag etc.).
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Titel Art. 10 Pflicht zur thermischen Behandlung

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Al. 1: « L'OFEV et les cantons encouragent la limitation des déchets, y 
compris par la réutilisation et la prolongation de la durée de vie des objets et 
leurs composants, au moyen de mesures appropriées, notamment de 
sensibilisation et d'information de la population et des entreprises. Ils 
collaborent pour ce faire avec les organisations économiques et de la 
société civile concernées. »

Al. 2: « (...) de manière à ce que soit produit le moins possible des déchets 
et que ces derniers contiennent le moins possible de substances 
dangereuses pour l'environnement et la santé humaine. »

Ajouter al.3 
“L'OFEV édicte et met à jour régulièrement par voie d'ordonnance 
départementale une liste d'emballages à usage unique et de courte durée 
dont la mise sur le marché est interdite. Cette liste s'aligne au moins sur les 
dispositions en vigueur des principaux partenaires commerciaux de la 
Suisse.”

Begründung Al. 1. : Bien que les dispositions sur la limitation des déchets n'aient pas été 
directement modifiées par la récente révision de la LPE, la notion de 
(préparation à la) réutilisation impose de clarifier que la réutilisation entre 
bien dans le champ de la limitation de déchets (tandis que la préparation à 
la réutilisation concerne la valorisation des déchets).

Al. 2. : Al. 2 : L'ajout de la dimension de santé humaine reprend ici la 
définition de la limitation proposée à l'art. 3, let. s. ci-dessus.

Al. 3. : L'article 30a de la LPE permet au Conseil fédéral d'« interdire la mise 
dans le commerce de produits destinés à un usage unique et de courte 
durée, si les avantages liés à cet usage ne justifient pas les atteintes à 
l'environnement qu'il entraîne ».

Dans l'UE, la Directive relative à la réduction de l'incidence de certains 
produits en plastique sur l'environnement interdit déjà la mise sur le marché 
d'une sélection de produits en plastique à usage unique et de courte durée 
dont les avantages ne compensent pas les dommages environnementaux.
Nous proposons de nous appuyer sur notre loi fédérale et de nous aligner 
au moins sur l'exemple européen pour évaluer régulièrement quels 
emballages à usage unique et de courte durée pourraient être retirés du 
marché suisse. 
Nous suggérons cependant d'aller un pas plus loin que nos partenaires 
économiques principaux, en élargissant le champ d'action à tous les 
emballages à usage unique et de courte durée, veillant ainsi à éviter les 
substitutions matière qui s'avèrent parfois regrettables.
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Titel Art. 12 Allgemeine Verwertungspflicht nach dem Stand der Technik

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Modifier le titre: Obligation générale de préparer à la réutilisation et de 
valoriser selon l'état de la technique.

Ajouter Al. 1bis “L'OFEV et les cantons encouragent la préparation à la 
réutilisation des déchets au moyen de mesures appropriées lorsque celle-ci 
est plus respectueuse de l'environnement que ne le serait un autre mode de 
valorisation ou d'élimination.”

Ajouter Al. 1ter “L'OFEV évalue régulièrement les fractions de déchets qui 
peuvent faire l'objet d'une préparation à la réutilisation sur la base de l'état 
de la technique et des avantages environnementaux.”

Begründung Le titre de l'Art. 12 nécessite d'être modifié, afin de l'aligner avec l'art. 30d 
LPE et les modifications proposes ci-dessous.

L'ajout de l'Al. 1bis permet la mise en oeuvre de stratégies de préparation à 
la réutilisation en Suisse, en ligne avec la volonté parlementaire exprimée 
dans l'Art 30d LPE.

La préparation à la réutilisation (contrôle, nettoyage, réparation ou 
transformation des objets) a été intégrée dans la dernière révision de la LPE 
comme stratégie de valorisation des déchets. Pour garantir sa mise en 
œuvre, nous proposons d'intégrer explicitement ce concept à l'article 12 de 
l'OLED, en précisant que l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) et les 
cantons doivent encourager cette stratégie.

L'ajout de l'art. 1ter vise à renforcer la hiérarchie entre préparation à la 
réutilisation et recyclage ou valorisation matière, au travers de l'évaluation 
régulière des stratégies plus ou moins respectueuses de l'environnement.

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)
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Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Notre commentaire général concernant la révision de l'OLED et la création 
de la nouvelle OEm est exprimé dans notre réponse à la consultation sur 
l'OLED..

Concernant l'OEm en particulier, notre avis est plutôt favorable pour autant 
que l'ensemble des modifications suggérées soient intégrées.

L'actuelle revision de l'OEB, tout en s'inspirant des développements en 
cours au sein de l'UE, ne retient pour l'instant que les éléments liés à la 
valorisation matière (recyclage). Elle laisse de côté, ou n'intègre que trop 
partiellement, des aspects essentiels relatifs à la limitation des emballages 
et au soutien à la réutilisation.

Pourtant, limiter la quantité d'emballages mis sur le marché, et donc la 
quantité de déchets générés, constitue un levier essentiel pour réduire les 
impacts environnementaux ainsi que les coûts liés à leur gestion.

Dans un contexte ou la Suisse est le 8ème pays au monde générant le plus 
de déchets plastiques à usage unique par habitant au monde (Minderoo 
2021), des conditions cadres favorisant la collecte et le recyclage du 
plastique ne vont hélàs en aucune manière diminuer les quantités 
observées. L'étude « Kunststoff Recycling und Verwertung » commanditée 
par l'OFEV avait par ailleurs démontré en 2017 que le rapport coût/bénéfice 
du recyclage du plastique était défavorable. A défaut de commencer 
chronologiquement par les mesures concrètes de limitation et de soutien à 
la réutilisation, il est donc essentiel de développer ces dernières en parallèle 
avec celles de la valorisation matière, et non à la suite de celles-ci.

Nous saluons l'élargissement de l'ordonnance aux différentes catégories 
d'emballages. Cependant, nous estimons que, sans les adaptations que 
nous proposons concernant la limitation des déchets et la réutilisation, cette 
révision risque de ne pas amener de véritables résultats, que ce soit en 
termes de limitation des déchets, ou en termes de limitation de l'exposition 
de la population aux plastiques et aux substances ou produits chimiques 
préoccupants qui les composent.

Le rapport explicatif mentionne que des ateliers réunissant des 
représentants d'associations
professionnelles, de branches économiques et de grandes entreprises ont 
été organisés
pour valider le projet de révision. Nous regrettons toutefois que ces ateliers 
n'aient pas inclus de
représentants de la société civile ni d'acteurs plus innovants du secteur, tels 
que les opérateurs de
systèmes de réutilisation, afin de recueillir également leurs points de vue en 
amont du processus. Il est désormais essentiel d'intégrer en particulier la 
voix de l'association de branche Swiss REuse, établie le 2 Sept 2025, dans 
tous travaux concernant l'OEm.

Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme2
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Titel Art. 2 Begriffe

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Let. a. : « emballage et composant d'emballage : tout article constitué de 
matières de toute nature, destiné à contenir et à protéger des produits 
donnés, à permettre leur manipulation et leur acheminement, ou à assurer 
leur présentation ; »

Let. b. : « emballage réutilisable : tout emballage qui est destiné à faire
l'objet d'une préparation à la réutilisation ; »

Ajouter let. « q. Système de réutilisation : les dispositifs organisationnels, 
techniques ou financiers qui permettent la réutilisation en circuit fermé ou en 
circuit ouvert, ainsi que les incitations à la réutilisation, tels qu'un système 
de consigne qui garantit que les emballages sont collectés en vue de leur 
(préparation) à la réutilisation. »

Ajouter let. « r. Taux de récupération des emballages : rapport entre le 
nombre d'emballages pleins remis aux consommateurs et aux utilisateurs 
finaux et le nombre d'emballages prêts à être remplis de nouveau après le 
nettoyage. »

Ajouter let. « s. Taux de réutilisation des emballages : rapport entre le 
nombre d'emballages pleins remis aux consommateurs et aux utilisateurs 
finaux et le nombre d'emballages pleins issus de la réutilisation et remis sur 
le marché. »

Begründung ‘- Let. a. : définir les emballages comme « articles qui protègent des 
produits » permet de s'aligner avec le droit européen (Règlement 2025/40, 
PPWR) et de mieux exprimer la nature secondaire des emballages par 
rapport aux produits. Par ailleurs, la définition européenne utilise le terme « 
manipulation » à la place de « manutention » et nous proposons de 
reprendre ce terme également.

- Let. b. : Le rapport explicatif concernant la modification de l'OLED 
mentionne que les expressions « faire l'objet d'une réutilisation » ou « 
préparation à la réutilisation » sont synonymes, mais il n'est pas mentionné 
la notion de « destiné à la réutilisation ». Pour une
meilleure cohérence avec la LPE et l'OLED, il faut donc définir ici les 
emballages réutilisables comme « tout emballage destiné à faire l'objet 
d'une préparation à la réutilisation ».

- Ajout de la let. q. pour définir les systèmes de réutilisation. Ce terme, 
repris du droit européen (Règlement 2025/40), est nécessaire non 
seulement parce qu'il sera utilisé dans la présente ordonnance, mais aussi 
pour souligner que les activités de réutilisation doivent
s'inscrire dans des systèmes comportant une structure organisationnelle, 
des flux financiers, des mécanismes d'incitation, etc.

- Ajout de la let. r., reprenant la définition du taux de récupération figurant 
dans le rapport explicatif relatif à la révision de la présente ordonnance. Le 
terme « standard » a par ailleurs été supprimé, car la réutilisation des 
emballages, et leur récupération subséquente peuvent également 
concerner des emballages non standardisés. Il est important d'insérer cette 
définition, étant donné que le terme est utilisé ci-après dans l'ordonnance.

- Ajout de la let. s., qui définit le taux de réutilisation, lequel est repris dans 
un nouvel article 19bis, selon une logique analogue à celle appliquée aux 
taux de recyclage, en vue de permettre la fixation d'objectifs contraignants 
en matière de réutilisation. Contrairement
au « taux de récupération », ce taux ne prend en compte que les 
emballages effectivement réutilisés, c'est-à-dire remis sur le marché à 
l'issue des processus de la réutilisation.

Titel Art. 3 Allgemeine Anforderungen an Verpackungen

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung
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Gegenvorschlag « Les commerçants et les fabricants qui remettent des emballages sont 
tenus de limiter la quantité de déchets d'emballages produits et s'assurent, 
dans la mesure où l'état de la technique le permet et pour autant que cela 
soit économiquement supportable, que les emballages : (...) »

Let. b. : « n'entraînent pas de difficultés techniques majeures lors de la 
collecte, du traitement et du recyclage, et »

Ajouter let. « d. n'entrainent aucun effet néfaste sur la santé humaine ou
l'environnement au long de leur cycle de vie. Une attention particulière est 
apportée à minimiser l'exposition aux microplastiques et aux dangers 
présentés par certains groupes de substances associés aux emballages 
(approche basée sur le danger).»

Ajouter : Art. 3bis « Contrôle des exigences sur les emballages
L'OFEV publie régulièrement des évaluations sur les différents types 
d'emballages existants et les possibilités de gestion en fin de vie, de 
manière à établir quelles options sont préférables en termes de nuisances à 
l'environnement et risques pour la santé humaine, et en fonction de l'état de 
la technique. »

Ajouter : Art. 3tris « Obligation de reprise des emballages par les 
commerces. 
1. Les commerces de détail doivent reprendre les emballages de tous types 
issus des produits qui viennent d'être achetés sur place. 
2. Pour les commerces de détail dont la surface de vente est supérieure à 
200 m2, une plateforme de déballage clairement visible est mise à 
disposition. »
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Begründung ‘- L'ajout de « limiter la quantité de déchets d'emballages produits » permet 
d'inscrire le principe de réduction des déchets d'emballages dans 
l'ordonnance, s'alignant ainsi avec les objectifs fixés par les principaux 
partenaires commerciaux de la Suisse, et en cohérence
avec l'art. 32a-octies LPE ainsi qu'avec l'art. 30 LPE (« La production de 
déchets doit être limitée dans la mesure du possible. »). Cela est également 
en accord avec l'art. 43 du PPWR (Règlement 2025/40) de l'UE, qui fixe des 
objectifs progressifs de réduction des
déchets d'emballages (« Prévention des déchets : Chaque État membre 
réduit la quantité de déchets d'emballages produits par habitant (...) »). 
Cette proposition permet donc de s'aligner à la fois avec la révision de la 
LPE et le droit européen, tout en laissant la liberté aux acteurs 
économiques de s'organiser pour mettre en œuvre ce principe. Par ailleurs, 
la notion des emballages "pleins" est supprimée, car les fabricants 
d'emballages vides ont également une responsabilité en matière 
d'écoconception des emballages qu'ils produisent.

- La mention « ni de coûts supplémentaires importants » dans la let. b. de 
l'art. 3 n'est pas nécessaire, étant donné que l'introduction mentionne déjà « 
économiquement supportable » et que la mise en place de systèmes 
innovants (tels que les systèmes de réutilisation) implique souvent des 
investissements initiaux importants (et donc des coûts
supplémentaires). Cette mention risquerait donc de limiter la mise en place 
de systèmes de réutilisation, pourtant cohérents avec les objectifs de 
limitation et de réduction des déchets.

- L'ajout de la let. d permet de s'aligner sur le droit européen (Règlement 
2025/40, PPWR) et de garantir que les emballages soient sûrs, tant pour 
l'environnement que pour la santé humaine. Cet aspect est fondamental, 
compte tenu des impacts significatifs causés par les emballages, en 
particulier les emballages plastiques. L'insertion de cette disposition permet 
d'appliquer le principe de précaution, afin d'éviter des conséquences 
indésirables et des charges futures pour la société. Cette formulation est 
également cohérente avec l'art. 35i LPE, qui précise que le Conseil fédéral 
peut définir des exigences relatives aux emballages en fonction de leurs 
nuisances pour l'environnement (al. 1), tout en tenant
compte des dispositions adoptées par les principaux partenaires 
commerciaux (al. 2). 

Nous suggérons de compléter en précisant la nécessité de ‘minimiser 
l'exposition aux microplastiques et aux dangers présentés par certains 
groupes de substances'. Une telle formulation se fonde sur une approche 
basée sur le danger (hazard-based) plutôt que sur le risque, pour évaluer la 
dangerosité de certains emballages et surtout de certains groupes de 
substances (produits chimiques) présents dans les emballages. Cette 
approche est préconisée dans la littérature scientifique (Monclús, L.; Arp, H. 
P. H.; Groh, K. J.; Faltynkova, A.; Løseth, M. E.; Muncke, J.; Wang, Z.; 
Wolf, R.; Zimmermann, L.; Wagner, M. (2025) Mapping the chemical 
complexity of plastics, Nature, 643, 349-355, doi:10.1038/s41586-025-
09184-8). Elle permet une concrétisation efficace du principe de précaution, 
basée sur la connaissance des propriétés intrinsèques des emballages et 
des substances qui les composent, sans passer par des études longues et 
coûteuses (souvent à charge de la société), visant à établir un lien de cause 
à effet entre emballage, contexte particulier, et les effets néfastes sur la 
santé humaine ou l'environnement. 

Ajout de l'art. 3bis : L'état de la technique en matière de fabrication des 
emballages et de leur gestion en fin de vie évolue rapidement. Les analyses 
comparatives entre différents types d'emballages et de systèmes de 
traitement nécessitent des investissements importants. Afin d'orienter les 
acteurs économiques vers des choix respectueux des
ressources, et ainsi les soutenir dans la mise en œuvre de la LPE et de 
l'OLED, l'OFEV devrait se charger de développer des études comparatives 
permettant d'évaluer scientifiquement
les alternatives les plus adaptées.

Ajout de l'Art. 3tris : Nous proposons également de s'inspirer de la Loi sur 
les déchets et les sites pollués du canton du Jura (LDSP, art. 18) en 
élargissant son champ d'action afin d'inciter les commerces à réduire la 
quantité d'emballages mis sur le marché. Ceci en les obligeant à reprendre 
tous les emballages vendus et en mettant à disposition des plateformes de 
déballages là où la place le permet.
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Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Al. 1 - Let. a. : « de reprendre gratuitement ces emballages (...) ».

Al. 1 - Let b. : « de les soumettre à une valorisation matière dans la mesure 
où l'état de la technique le permet, en minimisant les effets néfastes sur la 
santé humaine et l'environnement, et »

Begründung Al1 - Let. a  et Al. 3: Le rapport indique que l'on renonce à prescrire une 
reprise gratuite sur la base de la situation actuelle (sacs payants). C'est une 
décision problématique à de nombreux égards, probablement liée aux 
acteurs consultés préalablement au développement de ce projet 
d'ordonnance. Cette option contrevient selon nous au principe de causalité 
mentionné dans le présent projet (art. 5, al. 1, let. a. et b.) car les auteurs de 
la nuisance sont ici clairement les producteurs et les commerçants. Dès 
lors, soit un commerçant ou un fabricant est affilié à
une organisation de branche privée et lui verse une contribution qui sera 
utilisée pour couvrir les coûts (TEA ou CAR), soit il ne l'est pas et couvre 
ces coûts directement. Sinon, on risque de n'avoir aucune incitation à la 
limitation des déchets pour les fabricants et commerçants. C'est le 
consommateur qui subit des choix qu'il ne contrôle pas et qui paye à
la fin.

D'autre part, comme il n'y a pas de mention d'un prix maximum du sac pour 
plastique (à part qu'il ne doit pas être fixé dans un but lucratif), on s'attend à 
des incitations floues pour les consommateurs qui devront en réalité arbitrer 
entre taxe au sac actuelle (hormis à Genève), et nouvelle taxe au sac pour 
plastique. Cela d'autant plus que le prix du sac taxé actuel n'est pas 
homogène entre les cantons, avec de fortes variations. Il est donc fort 
probable que la taxe au sac pour plastique n'incite pas au tri et donc à la 
valorisation. Vu ces éléments, on peut considérer cette nouvelle disposition 
comme juridiquement fragile, ouvrant la voie à de possibles actions visant à 
l'abroger.

À tout le moins, si la reprise n'est pas gratuite, il convient de fixer la 
proportion maximale des coûts pouvant être couverts par la taxe au sac 
pour plastique, taxe dont le montant devrait rester complémentaire et les 
revenus additionnels par rapport aux contributions des producteurs et 
commerçants. Dans le même scénario (reprise qui n'est pas gratuite), il
faudrait alors prévoir des modalités pour que les consommateurs puissent 
réduire par eux- mêmes la quantité de leurs déchets plastiques (p. ex. grâce 
à des plateformes de désemballages dans les commerces de taille 
importante).

Al. 1 – Let. b : il est essentiel que la valorisation matière des briques à 
boissons et emballages à usage unique en matières plastiques minimise les 
effets néfastes sur la santé humaine et l'environnement. Une approche 
scientifique basée sur les dangers (hazard-based) et non sur les risques est 
préconisée par la communauté scientifique. Par ailleurs, le rapport 
« Forever Toxic : The science on health threats from plastic recycling » 
publié en 2023 par Greenpeace USA a montré que les produits chimiques 
dangereux se retrouvent dans le plastique recyclé par trois voies d'entrées : 
leur présence dans le plastique vierge de départ, l'absorption de 
contaminants avant le recyclage et l'apparition de nouveaux produits 
chimiques toxiques lors du processus de recyclage lui-même.

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 3

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Al. 3 – Supprimer ‘Si la reprise n'est pas gratuite, son prix est fixé de 
manière à couvrir les coûts d'élimination. Il ne doit pas être fixé dans un but 
lucratif.'

Begründung Se reporter à l'explication de l'alinéa précédent. (Art. 3 Al. 1)
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Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Supprimer

Begründung Le recyclage des briques à boissons et des emballages plastiques à usage 
unique est une impasse, qui ne résoudra pas la pollution plastique dans 
l'environnement, ni la mise en danger de la santé humaine par ceux-ci. 

La LPE met sur le même pied réutilisation et valorisation matière (Art 30d). 
Des objectifs minimum de recyclage, s'ils ne sont pas accompagnés en 
parallèle d'objectifs minimum de réutilisation, détourneraient des ressources 
qui pourraient être consacrées au développement de systèmes de 
réutilisation préservant l'environnement et la santé humaine. L'étude KurVE 
a justement montré un rapport coûts-bénéfice défavorable du recyclage 
plastique. 

De plus, le rapport Forever Toxic de Greenpeace USA a montré les 
différentes voies d'entrée des produits chimiques dangereux lors du 
processus de recyclage, augmentant les risques du plastique recyclé pour 
la santé humaine, par rapport au plastique vierge.

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Supprimer

Begründung Dans la mesure ou nous proposons de supprimer l' Art. 6 Al. 1, il n'est plus 
nécessaire de proposer la mesure de l'Al. 2.

Si l'Art. 6 Al. 1 devait néanmoins rester dans la présente ordonnance, les 
considérations faites aux alinéas 1 et 3 de l'Art. 4 sont telles que l'Al. 2 de 
l'Art. 6 n'est de toute façon plus nécessaire.

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag --

Begründung Dans la mesure ou nous proposons de supprimer l' Art. 6 Al. 1, il n'est plus 
nécessaire de proposer la mesure de l'Al. 3.

Cependant, si l'Art. 6 Al. 1 devait malgré tout rester dans la présente 
ordonnance, le mécanisme de consigne est intéressant, dans la mesure ou 
il permettrait de mettre sur le même pied (du point de vue de la collecte) 
l'emballage à usage unique et l'emballage réutilisable.

Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Nous saluons l'élargissement de la TEA à tout emballage en verre. Nous 
insistons pour que cette augmentation des revenus de la taxe permette 
d'enfin financer toutes les activités prévues à l'art. 10 et pas seulement les 
activités en lien avec la valorisation matière. Une attention particulière 
devrait être apportée au financement des activités de la réutilisation, et de la 
préparation à la réutilisation des emballages en verre.
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Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 1

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Supprimer

Begründung L'alinéa 2 fixe déjà les modalités de détermination de la taxe, en précisant 
qu'elle est définie en consultation avec les milieux concernés. Étant donné 
les fortes variations du marché, nous ne voyons pas l'intérêt d'introduire 
dans l'ordonnance une fourchette pour le montant
de la taxe prélevée.

Titel Art. 10 Verwendung der Gebühr

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Modifier - Let. d. : « des campagnes d'information, notamment pour 
favoriser prioritairement la réutilisation et la valorisation matière des 
emballages en verre ... »

Ajouter : Art. 10bis « Utilisation de la taxe pour la réutilisation
Au minimum 10% de la taxe d'élimination anticipée doit être versé pour 
soutenir les activités en lien avec la réutilisation des emballages définies à 
l'art. 10, let. a. et b. »

Begründung ‘- Let. d. : La réutilisation des emballages en verre permet de préserver les 
ressources naturelles, de renforcer l'économie circulaire et d'améliorer leur 
impact écologique, surtout par rapport aux emballages en verre à usage 
unique, voir rapport de Carbotech (2024). Les emballages en verre 
réutilisables présentent aussi l'avantage, par rapport au plastique par 
exemple, d'être un matériau inerte et non toxique, qui limite les dangers 
pour la santé humaine et l'environnement. Des sondages d'opinion auprès 
de la population suisse démontrent qu'une majorité des personnes 
confondent les termes « recyclage » et « réutilisation ». 
De plus, même si des solutions pour réutiliser les emballages en verre 
existent aujourd'hui, elles sont méconnues. Même si cet article existait déjà 
dans la précédente version de l'OEB, aucune campagne n'a été menée par 
Vetroswiss pour favoriser la réutilisation. Pour être cohérent avec la LPE, en 
particulier ses Art. 30 et 10h, la mention « prioritairement » permet de 
clarifier le mandat de Vetroswiss de faire des campagnes d'information en 
soutien, en premier lieu, de la réutilisation.

- Ajout de l'art. 10bis : Selon les statistiques de Vetroswiss, moins de 1% 
des rétrocessions de la TEA ont été utilisées par le passé pour financer des 
activités liées à la réutilisation (art. 10, let. a. et b.). Pourtant, les acteurs 
souhaitant développer la réutilisation des emballages en verre sont bien 
présents en Suisse, ils viennent d'ailleurs de lancer le 2 Septembre 
l'Association Swiss REuse.

- Si la réutilisation des emballages en verre présente des avantages 
écologiques évidents par rapport aux emballages en verre à usage unique 
et en plastique à usage unique, les investissements nécessaires pour 
rendre ces systèmes économiquement supportables font aujourd'hui défaut. 
En France, loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (AGEC) prévoit 
que les éco-organismes et producteurs (ou systèmes individuels) soumis à 
la responsabilité élargie des producteurs
doivent allouer au moins 5 % de leurs contributions financières annuelles au 
développement de solutions de réutilisation. S'inspirant de cette exigence 
chez nos voisins, il serait pertinent d'inscrire dans l'OEm un pourcentage 
dédié à cet objectif. Cela permettrait d'activer concrètement les let. a. et b. 
de l'art. 10. 
Nous suggérons un chiffre de 10%, dépassant celuis de nos voisins 
français, afin de tendre vers une égalité de traitement entre réutilisation et 
recyclage, dans l'esprit de la LPE, Art 30d.
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Titel Art. 11 Zahlungen an Dritte, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Modification « Toute personne ou organisation faisant partie d'un système 
de réutilisation ou organisation de branche privée qui sollicite des 
paiements de l'organisation pour les activités définies à l'art. 10... »

Begründung Afin de simplifier les démarches administratives, une organisation faisant 
partie d'un système de réutilisation ou une organisation de branche privée 
engagée dans la réutilisation pourrait également solliciter le versement de 
Vetroswiss pour les activités définies à l'art. 10. Cela permettrait d'éviter que 
chaque petit producteur engagé dans la réutilisation doive effectuer une 
demande individuelle – ce qui représenterait un obstacle administratif 
important pour ce type d'acteurs – et faciliterait la gestion des rétrocessions 
par des organisations (associations, coopératives, etc.) en charge de la 
mise en œuvre du système de réutilisation des emballages.

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 1

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Ajouter : let. « e. un décompte des revenus de la taxe utilisés pour la 
réutilisation par rapport à l'ensemble des revenus. »

Begründung Les rapports annuels actuels de Vetroswiss, ainsi que les flux de matières 
pour les emballages en verre publiés par Swiss Recycle, indiquent un 
pourcentage très faible d'emballages entiers réutilisés bénéficiant d'une part 
des rétrocessions de la TEA. Toutefois, selon l'organisation Durabilitas 
ayant rencontré des représentants de l'industrie, de Vetroswiss et de 
l'OFEV, personne ne semble savoir précisément quelles activités de 
réutilisation sont effectivement financées en Suisse. C'est pourquoi une 
transparence accrue concernant le financement de ces activités s'impose.

Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 1

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag ‘. Let. a. : « l'organisation de branche privée ou l'organisation faisant partie 
d'un système de réutilisation a pour objectif la collecte, le nettoyage et la 
réutilisation communs d'emballages pour boissons réutilisables ; »

- Let. e. : « elle atteint, dans les trois premières années de son existence, 
un taux de récupération des emballages réutilisables mis dans le commerce 
par ses membres d'au moins 20 % et ce taux est d'au moins 50 % après 
cinq ans, et elle prend des mesures pour augmenter ces taux par la suite ;»

- Ajouter let. « f. Si le taux n'est pas atteint l'OFEV analyse les mesures à 
prendre en concertation avec les acteurs concernés. »

Begründung ‘- Let. a. : Aujourd'hui, des filières de réutilisation fonctionnent en Suisse 
sans recourir à des emballages standardisés. En effet, si la standardisation 
permet d'optimiser les flux logistiques à long terme, elle ne constitue pas 
une condition obligatoire à la mise en œuvre de la réutilisation. Pour cette 
raison, il est proposé de supprimer le terme « standardisés » afin de ne pas 
freiner l'action des PME et des filières qui s'engagent dans la réutilisation 
mais qui n'ont pas encore effectué la transition vers des emballages 
standardisés.

- Dans le rapport explicatif, une organisation de branche privée est décrite 
comme « un regroupement de fabricants et de commerçants. Elle peut ne 
compter que des entreprises de recyclage ou revêtir une forme mixte. Une 
organisation de branche est créée par les milieux économiques sur une 
base volontaire pour remplir une tâche donnée ». Cette définition semble 
impliquer qu'une telle organisation doit inclure des entreprises de recyclage, 
ce qui n'est pas cohérent dans le cas de la réutilisation, où d'autres types 
d'acteurs sont impliqués (entreprises de lavage, acteurs logistiques, etc.). 
C'est pourquoi nous proposons d'ouvrir l'exemption de la consigne à des 
organisations faisant partie d'un système de réutilisation, afin de s'aligner 
avec le droit européen et de
permettre à des entreprises et PME actives dans la réutilisation – y compris 
celles regroupées dans des organisations créées par la société civile, par 
exemple la nouvelle association Swiss REuse – de bénéficier de cette 
exception.

- Let e. et f. : Les systèmes de réutilisation nécessitent un certain temps 
pour se mettre en place. De nombreuses études montrent que, même avec 
un taux de récupération modéré, la réutilisation des bouteilles peut générer 
des bénéfices écologiques significatifs. Nous proposons donc d'abaisser le 
taux actuellement envisagé, afin de le rendre plus atteignable pour les 
initiatives existantes en Suisse, et de prévoir un dialogue avec l'OFEV dans 
le cas où ce taux ne serait pas atteint, afin d'identifier collectivement les 
mesures à envisager. Par comparaison, la France s'est donné, dans sa loi 
AGEC anti-gaspillage, l'objectif de 10% de réemploi des emballages en 
verre en 2027.

- Cela dit, ces objectifs ne devraient pas être supprimés, car le but ultime 
des systèmes de réutilisation est bien de récupérer les bouteilles. Il serait 
donc incohérent de développer de tels systèmes sans garantir un certain 
niveau de récupération. Si les taux fixés ne sont pas atteints, il conviendrait 
d'engager une réflexion sur d'éventuelles mesures d'incitation pour 
encourager la récupération.
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Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Ajouter « Art. 19bis Objectif de réutilisation pour les emballages pour 
boissons.

Al. 1 - Le taux de réutilisation des emballages pour boissons doit atteindre 
au moins 40% en 2040, et au moins 20% dans les 5 ans suivant l'entrée en 
vigueur de la présente ordonnance, pour les acteurs économiques 
dépassant le seuil de 1 million de francs de masse salariale ou de 1 millions 
de francs de chiffre d'affaires.

Al. 2 - Les modalités pour atteindre cet objectif et le type d'emballages 
concernés sont définis par le DETEC en concertation avec les acteurs 
économiques.

Al. 3 - Si le taux de récupération n'est pas atteint, le DETEC peut obliger les 
commerçants et les fabricants à mettre sur le marché un certain 
pourcentage de leur catalogue des produits dans des emballages pour 
boissons réutilisables. »

Begründung ‘- Les principaux partenaires commerciaux de la Suisse ont inscrit des 
objectifs de réutilisation des emballages dans leurs législations respectives. 
On en retrouve notamment dans le nouveau règlement européen sur les 
emballages, dans la loi anti-gaspillage en France, dans la loi sur les 
emballages en Allemagne, ainsi que dans la loi sur les déchets en Autriche.
- La réutilisation des emballages en verre est donc non seulement en 
cohérence avec ces conditions-cadres internationales, mais également 
avec la LPE : elle permet de préserver les ressources naturelles et de 
renforcer l'économie circulaire (chapitre 5), de limiter la production de 
déchets et de favoriser le traitement des déchets sur le territoire national
(Art. 30).
- Comme le souligne le rapport explicatif de la révision, les emballages 
réutilisables présentent, dans la plupart des cas, des avantages 
écologiques par rapport aux emballages à usage unique.
- Fixer des objectifs de réutilisation permettrait à la Suisse de s'aligner sur 
les évolutions du marché international et d'améliorer l'impact 
environnemental de l'industrie, tout en laissant la liberté aux acteurs 
économiques de définir la trajectoire la plus adaptée pour atteindre cet 
objectif. Cela suppose la définition de critères tels que des trajectoires
différenciées selon le chiffre d'affaires ou la branche, des objectifs 
intermédiaires supplémentaires etc. L'objectif de 40 % est basé sur le taux 
fixé par l'Union européenne (Règlement 2025/40) pour les boissons 
alcoolisées et non alcoolisées. 
- Afin d'inciter les grands acteurs économiques à développer la réutilisation 
en parallèle avec le recyclage, dans l'esprit de la LPE, un objectif 
intermédiaire, relativement base, est proposé également.

Titel Art. 20 Mitteilungspflicht betreffend Getränkeverpackungen

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Modifier let. a « le volume et le poids de boissons produit ou importé l'année 
précédente à des fins de consommation en Suisse, donné séparément pour 
les emballages réutilisables et pour les emballages à usage unique, en 
distinguant entre les différentes matières utilisées pour leur fabrication et 
entre les différentes sortes de boissons »

Ajouter let. « c. le poids des emballages pour boissons consommés en 
Suisse valorisés, spécifiant les modes de valorisation adoptés (réutilisation, 
valorisation matière ou valorisation énergie), ainsi que le lieu de 
valorisation, qu'il s'agisse de la Suisse ou de l'étranger. »

Begründung Let. a : Volume et poids sont des indicateurs nécessaires, afin de pouvoir 
suivre l'évolution des quantités dans le temps.

Let. c : Suivre les modes de valorisation et le lieu où ces activités sont 
réalisées pour les emballages de boissons est essentiel pour évaluer les 
progrès accomplis par rapport aux objectifs fixés, ainsi que pour mesurer 
les impacts de la branche à l'échelle nationale.
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Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Modifier let. a « le volume et le poids des emballages utilisés (…) »

Modifier let. b « (…) le polystyrène (PS, le chlorure de polyvinyle (PVC) et 
les matériaux composites. »

Begründung Let. a : Volume et poids sont des indicateurs nécessaires, afin de pouvoir 
suivre l'évolution des quantités dans le temps.

Let. b : Les emballages composites (multi-material) posant des difficultés 
particulières pour la valorisation matière, il convient de distinguer en 
particulier cette catégorie.

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Modifier let. a « le volume et le poids des emballages utilisés (…) »

Modifier let. b « (…) le polystyrène (PS, le chlorure de polyvinyle (PVC) et 
les emballages composites. »

Begründung Let. a : Volume et poids sont des indicateurs nécessaires, afin de pouvoir 
suivre l'évolution des quantités dans le temps.

Let. b : Les emballages composites (multi-material) posant des difficultés 
particulières pour la valorisation matière, il convient de distinguer en 
particulier cette catégorie.

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Ajouter al. « 3bis La grande distribution est tenue de communiquer chaque 
année à l'OFEV, selon ses indications, et avant la fin du mois de février, le 
pourcentage de son assortiment vendu dans des emballages à usage 
unique par l'intermédiaire de ses
filiales suisses.»

Begründung La grande distribution joue un rôle déterminant dans la mise sur le marché 
de produits emballés à usage unique, notamment par le choix de ses 
fournisseurs. Leur demander d'indiquer le pourcentage de leur assortiment 
vendu dans de tels emballages permet d'améliorer la transparence envers 
les consommateurs et de responsabiliser à la fois les fabricants et les 
distributeurs finaux.

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 5

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Modifier « Il peut publier chaque année, sous forme agrégée ou non, les 
quantités de matières utilisées pour la fabrication d'emballages, ainsi que 
les modes de valorisation adoptés. »

Begründung Les cantons et collectivités, la société civile mais aussi les acteurs 
économiques, doivent pouvoir compter sur une transparence aussi grande 
que possible sur les quantités et les modes de valorisation des emballages, 
afin de pouvoir ajuster leurs mesures concrètes.

Le Global Commitment de la Fondation Ellen Mc Arthur illustre le degré de 
transparence auquel plus de 1'000 organisations, représentant 20% des 
emballages plastiques au niveau mondial, adhèrent déjà depuis plusieurs 
années. Plusieurs de ces entreprises ont d'ailleurs des quartiers généraux 
en Suisse : Amcor, Nestlé, Tetra Pak.
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Titel Art. 22 Rücknahme und Verwertung, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Modifier : « (...) le volume et le poids des emballages repris ou valorisés 
l'année précédente. Ils doivent distinguer entre les différentes matières 
utilisées pour la fabrication de ces emballages, les modes de valorisation 
adoptés, ainsi que le lieu de valorisation, qu'il s'agisse de la Suisse ou de 
l'étranger. »

Begründung Volume et poids sont des indicateurs nécessaires, afin de pouvoir suivre 
l'évolution des quantités dans le temps. 

Suivre les modes de valorisation et le lieu où ces activités sont réalisées 
pour les emballages à usage unique est essentiel pour évaluer les progrès 
accomplis par rapport aux objectifs fixés, ainsi que pour mesurer les 
impacts de la branche à l'échelle nationale.

Titel Art. 22 Rücknahme und Verwertung, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Modifier Al. 2 « (…) pour leur fabrication, le volume et le poids des 
emballages valorisés l'année précédente (…) le PS, le PVC et les matériaux 
composites.»

Ajouter al. « 3 L'OFEV soutient les organisations de branche engagées 
dans la réutilisation dans l'établissement de statistiques concernant la mise 
sur le marché d'emballages réutilisables ainsi que leur taux de récupération. 
»

Ajouter al. « 4 Un contrôle est effectué afin de vérifier que le mode de 
valorisation annoncé par les commerçants et les fabricants est respecté. »

Begründung ‘- Al. 2. : Volume et poids sont des indicateurs nécessaires, afin de pouvoir 
suivre l'évolution des quantités dans le temps. De plus, les emballages 
composites (multi-material) posant des difficultés particulières pour la 
valorisation matière, il convient de distinguer en particulier cette catégorie.

- Ajout de l'Al. 3 : Dans le rapport d'accompagnement à la révision, il est 
indiqué que « les emballages réutilisables sont exclus (de l'obligation de 
communiquer) afin d'encourager davantage leur utilisation ». Cette 
affirmation est contestable, dans la mesure où, sans données statistiques 
sur la réutilisation des emballages, il est difficile de mettre en
place des mesures ciblées pour soutenir efficacement cette stratégie. Nous 
estimons plus pertinent d'instaurer une obligation de communication, 
accompagnée d'un soutien de l'OFEV, afin de véritablement encourager le 
développement des systèmes de
réutilisation.

- Ajout de l'al. 4 : Les consommateurs ont besoin d'allégations 
environnementales fiables, comparables et vérifiables pour prendre des 
décisions en toute connaissance de cause. Toutefois, une étude de 2020 a 
révélé que plus de la moitié des allégations environnementales des 
entreprises fournissaient des informations vagues, trompeuses ou 
infondées (Communiqué de presse du Conseil Européen, 2024). C'est 
pourquoi nous proposons de mettre en place des contrôles (autorité 
compétente et modalités exactes à définir) afin de vérifier que les 
informations communiquées soient exactes.
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Brauerei Adler

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Neutrale Haltung

Begründung: Der Schweizerische Verein für umweltgerechte Getränkeverpackungen 
(SVUG) hat mit Schreiben vom 26. September 2025 zur VerpV Stellung 
genommen. Wir unterstützen die Stellungnahme des SVUG und bitten Sie, 
die darin formulierten Änderungswünsche und Empfehlungen zu 
berücksichtigen. Aus unserer Sicht tragen diese dazu bei, die Verordnung 
ausgewogen, wirksam und praxisnah zu gestalten.
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Brauerei Felsenau

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Siehe Stellungnahme SVUG

Anhang: [526711822] Verpackungsverordnung Stellungnahme SVUG 20250926.pdf
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CHOCOSUISSE

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Ablehnung

Begründung: CHOCOSUISSSE lehnt die neue Verpackungsverordnung ab. Die Ausweitung 
der Getränkeverpackungsverordnung (VGV) auf alle Verpackungsarten schafft 
einen hohen sehr Regulierungs-aufwand für Unternehmen – besonders KMU 
würden dadurch unverhältnismässig belastet werden. In Zeiten, in denen 
unsere Branche in multiplen Krisen steckt (US-Zölle, rekordhohe Kakaopreise, 
steigende Anforderungen durch Regulierungen wie die EUDR oder das Verbot 
von Bisphenol A in Lebensmittelkontaktmaterialien) und dementsprechend 
gefordert ist, sind weitere administrative Aufwände ohne klaren Nutzen für die 
Standortattraktivität zu vermeiden. Die Verpackungsverordnung lehnt sich im 
Grundsatz an die europäische Verpackungsverordnung PPWR an. Bei der 
Umsetzung der PPWR sind jedoch in der EU noch viele Fragen ungeklärt, 
zudem steht die Ausarbeitung von Rechtsakten aus. Daher ist eine 
Übernahme dieser Regulierung verfrüht, und es gilt unseres Erachtens die 
definitive Umsetzung der PPWR in der EU abzuwarten.

Anhang: 20251006_Stellungnahme_Verpackungsverordnung_CS BS.pdf
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Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme2

Titel Art. 3 Allgemeine Anforderungen an Verpackungen

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Forderung: Neue Formulierung von Art. 3 lit. a: 
Damit Geschenkpackungen und Ähnliches weiterhin angeboten werden 
können, ist Art. 3 lit. a wie folgt umzuformulieren: 
«vom Verpackungsvolumen und der Verpackungsmasse her auf das 
Mindestmass begrenzt sind, das zur Gewährleistung der Funktionalität und 
der Verbraucherakzeptanz erforderlich ist;»

Begründung Gemäss Art. 3 müssen Unternehmen sicherstellen, dass 
Verpackungsvolumen und Verpackungsmasse auf das Minimum begrenzt 
sind, das zur Gewährleistung der erforderlichen Sicherheit und Hygiene 
angemes-sen ist. Diese Formulierung berücksichtigt aber den Wunsch der 
Konsumentinnen und Konsumenten nach Geschenkverpackungen und 
Saisonverpackungen nicht. Ebenso sind im Detailhandel 
Aktionsverpackungen, bei denen die Konsumentinnen und Konsumenten 
mehrere Packungen zu einem tieferen Preis kaufen können, üblich und 
beliebt. Diese Aspekte können, üblich und beliebt. Diese Aspekte sind im 
Artikel 3 zu berücksichtigen, wie dies bei der PPWR in der EU gemacht 
wurde. Dort wird von «Reduktion von Gewicht und Volumen, auf das 
Minimum, das zur Gewährleistung der Funktionalität erforderlich ist» 
gesprochen. Dabei wurde die Verbraucherakzeptanz in der PPWR ebenfalls 
als ein Kriterium für die Funktionalität definiert und ist aus unserer Sicht 
sehr wichtig, damit die Produkte weiterhin von den Konsumentinnen und 
Konsumenten gekauft werden.

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Forderung: Ausnahmen für Fabrikläden für produzierende Unternehmen bei 
der Rücknahme 

Produzierende Unternehmen, die stationär nur im eigenen Fabrikladen an 
Endkonsumentinnen und Endkonsumenten verkaufen, sind vom 
Rücknahmesystem auszunehmen. Es ist daher in Artikel 4 eine 
entsprechende Bagatellgrenze zu definieren.

Begründung Die VerpV definiert neue Anforderungen an die Rücknahme an 
Einwegverpackungen aus Kunststoff (Art. 4 und 5): Bei der Abgabe von 
befüllten Einwegverpackungen aus Kunststoff an Endkonsumenten muss 
derjenige, der sie abgibt, eine Rücknahme des Verpackungsmaterials 
sicherstellen oder eine entsprechende Organisation dafür beauftragen. 
Diesbezüglich stellt sich einerseits die Frage, wie dies beim Online-Handel 
angedacht wäre. Andererseits führt diese Auflage für produzierende 
Unternehmen, die ihre Produkte hauptsächlich im b2b-Bereich an 
Detailhändler verkaufen, und stationär nur in ihrem eigenen Fabrikladen an 
Endkonsumentinnen und Endkonsumenten verkaufen, zu einem grossen 
Zusatzaufwand. Daher ist eine Bagatellgrenze einzuführen.
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Titel Art. 26 Übergangsbestimmung

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Forderung: Umsetzung der Verpackungsanforderungen erst ab 1. Januar 
2030 

Die Verpflichtung zur Verpackungsreduktion auf ein Minimum sollte, falls sie 
trotz unserer ablehnenden Haltung verabschiedet würde, erst frühestens ab 
1. Januar 2030 umgesetzt werden müssen, d.h. frühestens zum selben 
Zeitpunkt wie die entsprechende Anforderung der PPWR in der EU. Das 
gleiche gilt für die Anforderung an einen möglichst hohen Rezyklatanteil.

Begründung In der EU wurde die Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR) 
definitiv verabschiedet. Mitgliedfirmen, die in die EU exportieren, werden 
diese einhalten müssen. Die PPWR fordert die Minimierung der Verpackung 
auf das erforderliche Minimum erst ab dem 1. Januar 2030. Die ersten 
Anforderungen an einen Mindestanteil an Rezyklaten gelten in der EU 
frühestens ab dem 1. Januar 2030 (oder drei Jahre nach Inkrafttreten des 
noch ausstehenden Umsetzungsrechtsaktes). In der Schweizer Verordnung 
sollen diese Grundsätze hingegen bereits ab dem 1. Januar 2027 in Kraft 
treten. Da neue Verpackungslösungen gemeinsam mit Lieferanten und 
Kunden – oftmals mit Sitz in der der EU – entwickelt werden müssen, sind 
harmonisierte Übergangsbestimmungen notwendig. Dies ermöglicht 
Unternehmen, die sowohl im In- und Ausland ihre Produkte vertreiben, 
ganzheitliche Lösungen für den gesamten europäischen Markt umzusetzen, 
ohne dafür Wettbewerbsnachteile in Kauf nehmen zu müssen.
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Carmita Barbara Burkard Kroeber

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Trash Hero World begrüsst die Revision der Verpackungsverordnung als 
einen zeitgemässen und wichtigen Schritt zur Stärkung der 
Kreislaufwirtschaftspolitik in der Schweiz. Der erweiterte Geltungsbereich 
des Entwurfs wird positiv bewertet, und insbesondere die Integration der 
Erfahrungen aus dem EU-Prozess ist sehr wertvoll.

Im März 2025 veröffentlichte die Swiss Plastic Action Koalition eine 
gemeinsame Erklärung mit zehn klaren Forderungen (https://trashhero.org
/wp-content/uploads/2025/03/2025-03-10-Swiss-Plastic-Action-
Gemeinsame-Erklaerung.pdf), um sicherzustellen, dass die 
Verpackungspolitik der Schweiz Plastikverschmutzung wirksam verhindert, 
sichere Materialien fördert und die Infrastruktur für eine echte 
Kreislaufwirtschaft aufbaut. Wir halten diese Forderungen weiterhin für 
wesentlich und sehen die aktuelle Konsultation als Gelegenheit, die 
Verordnung stärker an ihnen auszurichten.

Der Entwurf ist in bestimmten Bereichen zwar ein Fortschritt, doch müssen 
einige zentrale Punkte stärker berücksichtigt werden, um tatsächlich 
wirksame Ergebnisse zu erzielen.

Plastikverschmutzung an der Quelle verhindern:
Wir fordern ein Verbot nicht notwendiger Einwegkunststoffe, verbindliche 
Reduktionsziele sowie das schrittweise Auslaufen von giftigen und nicht 
recycelbaren Verpackungen. Der vorliegende Entwurf verbietet solche 
Produkte bislang nicht und legt keine quantitativen Reduktionsziele fest. Er 
konzentriert sich vor allem auf Sammlung und Recycling, was den Anstieg 
des Verpackungsabfalls nicht umkehren kann. Zudem fehlen Mechanismen, 
um unerwünschte Ersatzstoffe zu verhindern oder gefährliche Materialien 
auszuschliessen, wodurch die öffentliche Gesundheit und die Umwelt 
weiterhin gefährdet bleiben.
Eine Angleichung an die neue EU-Verordnung über Verpackungen und 
Verpackungsabfälle (PPWR) würde die Position der Schweiz stärken, da 
diese Anforderungen an Recycelbarkeit, Gestaltungskriterien, 
Wiederverwendungsziele, recycelten Materialanteil, Verbote bestimmter 
Einwegkunststoffe und strenge Grenzwerte für PFAS festlegt.

Investition in Wiederverwendung und Kreislaufwirtschaftsinfrastruktur:
Die erweiterte Herstellerverantwortung (EPR) sollte nicht nur als Instrument 
zur Finanzierung der nachgelagerten Entsorgung genutzt werden, sondern 
auch zur Finanzierung grossflächiger Wiederverwendungssysteme und zur 
Entwicklung nationaler Standards. Der aktuelle Entwurf erkennt dieses 
strategische Potenzial bislang nicht an. Ein wichtiger Schritt wäre, einen Teil 
der Vorauszahlungsabgabe (TEA) auf Wiederverwendungssysteme 
umzuleiten, wie dies bereits in Frankreich praktiziert wird, wo eine einzige 
Organisation sowohl die Beiträge für Wiederverwendung als auch für 
Recycling verwaltet. Ebenso sollte das begrenzte und fragmentierte 
Pfandsystem für Getränkebehälter ausgeweitet werden: Das Pfandsystem 
in Deutschland zeigt, wie universelle Pfandregelungen (für Mehrweg- und 
Einwegbehälter) dank effizientem Management und harmonisierten 
Standards Rücklaufquoten von über 90 % erreichen können. Ohne 
entsprechende Investitionen und Harmonisierung wird die 
Wiederverwendung in der Schweiz marginal bleiben.

Sichere Materialien gewährleisten:
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Verpackungen, einschliesslich recycelter Verpackungen, müssen frei von 
gefährlichen Stoffen und nicht absichtlich zugesetzten Stoffen (NIAS) sein. 
Dies ist entscheidend, um die öffentliche Gesundheit zu schützen und 
sichere Recyclingkreisläufe zu gewährleisten. Der Entwurf der Verordnung 
fördert derzeit zwar recycelte Kunststoffe, behandelt jedoch deren 
chemische Sicherheit nicht, wodurch eine regulatorische Lücke entsteht, die 
ernsthafte Auswirkungen auf den Lebensmittelkontakt und Konsumgüter 
haben kann.

Greenwashing beenden und Transparenz stärken:
Wir fordern vollständige Transparenz bezüglich der chemischen 
Zusammensetzung, der Recycelbarkeit und der End-of-Life-Bestimmung 
von Verpackungen. Irreführende Angaben; einschliesslich, aber nicht 
beschränkt auf die Recyclingfähigkeit von Kunststoffen und „Neutralität“; 
müssen verboten werden, und die Verantwortung der Unternehmen über 
den gesamten Lebenszyklus hinweg muss sichergestellt sein. Zwar führt die 
Verordnung einige Berichtspflichten ein, diese bleiben jedoch fragmentiert 
und undurchsichtig. Es gibt keine systematische Transparenzpflicht oder ein 
belastbares Prüfverfahren, und die Definition von Recycling lässt Raum für 
irreführende Interpretationen.

Fazit:
Insgesamt zeigen diese Mängel, dass die Verordnung weiterhin Recycling 
über Prävention, Reduktion und Sicherheit stellt. Durch die Integration 
verbindlicher Reduktionsziele, einer soliden Finanzierung für 
Wiederverwendung, Regeln zur chemischen Sicherheit, einer Angleichung 
an die EU sowie starker Transparenzpflichten hat die Schweiz die Chance, 
einen glaubwürdigen internationalen Standard zu setzen und ein 
Verpackungssystem zu schaffen, das sowohl die Umwelt als auch die 
öffentliche Gesundheit wirklich schützt.

Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme2

Titel Art. 1 Gegenstand und Geltungsbereich

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag --

Begründung Der derzeitige Geltungsbereich der Verordnung ist zu begrenzt, da er drei 
Schlüsselelemente, die für ein sicheres und kreislauffähiges 
Verpackungssystem unerlässlich sind, nicht ausdrücklich berücksichtigt:
- die Notwendigkeit, giftige Stoffe in Verpackungen zu beschränken oder zu 
verbieten,
- die Verpflichtung, wiederverwendbare Verpackungssysteme zu entwickeln 
und bereitzustellen,
- sowie die Anforderung einer Kennzeichnungspflicht, um Transparenz für 
Verbraucher und Betreiber zu gewährleisten.

Die ausdrückliche Aufnahme dieser Elemente in den Geltungsbereich (Art. 
1) ist wichtig, um ihre Relevanz als übergeordnete Grundsätze der 
Verordnung zu signalisieren und die Übereinstimmung mit den Zielen der 
Schweiz in Bezug auf Abfallreduzierung, Kreislaufwirtschaft und Schutz der 
öffentlichen Gesundheit sicherzustellen.

Titel Art. 2 Begriffe

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung
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Gegenvorschlag b. Mehrwegverpackungen: Jede Verpackung, die so gestaltet, hergestellt 
und in Verkehr gebracht wird, dass sie innerhalb eines organisierten 
Mehrwegsystems mehrfach wiederverwendet werden kann, wobei ihre 
Schutz- und Funktionseigenschaften über eine ausreichende Anzahl von 
Nutzungen erhalten bleiben, sodass sie ihren ökologischen Break-even-
Punkt in Bezug auf Nachhaltigkeit übertrifft. Die Anzahl der Nutzungen wird 
durch unabhängige, konsekutive Lebenszyklusbewertungen bestimmt.

f. Kunststoffverpackungen: Jede Verpackung, die ganz oder teilweise aus 
irgendeiner Form von chemisch modifizierten, biobasierten oder 
synthetischen Polymeren besteht, einschliesslich aller Zusatzstoffe oder 
sonstigen Stoffe.
[Keine Ausnahme für PET]

h. Stoffliche Verwertung: die mechanische Verarbeitung von Abfallstoffen zu 
Produkten, Materialien oder Stoffen, sei es für den ursprünglichen Zweck 
oder für andere Zwecke, mit Ausnahme der energetischen Verwertung und 
der Verwendung als Brennstoff.

h.bis Hochwertiges Recycling: jedes Recyclingverfahren, bei dem recycelte 
Materialien hergestellt werden, die aufgrund ihrer erhaltenen technischen 
Eigenschaften von gleicher Qualität wie die ursprünglichen Materialien sind 
und als Ersatz für Primärrohstoffe für Verpackungen oder andere 
Anwendungen verwendet werden, bei denen die Qualität des recycelten 
Materials erhalten bleibt.

j. Recyclingquote: Anteil der Verpackungen nach Gewicht, gemessen beim 
Eingang der Abfälle in eine Recyclinganlage innerhalb eines 
Kalenderjahres, im Vergleich zum Gesamtgewicht der aus diesem Material 
hergestellten und in der Schweiz zur Wiederverwendung zurückgegebenen 
Verpackungen.

q. Inerte Verpackungen: Verpackungsmaterial, das unter den vorgesehenen 
Verwendungsbedingungen weder chemisch noch physikalisch mit den 
verpackten Gütern oder der Umwelt in Wechselwirkung tritt und somit für 
eine sichere Wiederverwendung und Wiederverwertung geeignet ist.

r. Mehrwegsystem: organisatorische, technische oder finanzielle Mittel, die 
die Wiederverwendung in geschlossenen oder offenen Kreisläufen 
ermöglichen, unterstützt durch eine angemessene Logistik und gefördert 
durch geeignete Anreizsysteme, in der Regel durch ein Pfandsystem.

s. Rücklaufquote von Verpackungen: Verhältnis zwischen der Anzahl der an 
Verbraucher:innen und Endnutzer:innen abgegebenen vollen Verpackungen 
und der Anzahl der Verpackungen, die nach der Reinigung wieder befüllt 
werden können.

t. Wiederverwendungsquote von Verpackungen: Verhältnis zwischen der 
Anzahl der an Verbraucher:innen und Endnutzer:innen abgegebenen 
Vollverpackungen und der Anzahl der wiederverwendeten und wieder in 
Verkehr gebrachten Vollverpackungen.
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Begründung b. Mehrwegverpackungen:
Die aktuelle Definition von „Mehrwegverpackungen“ ist zu allgemein gefasst 
und könnte es ermöglichen, schwache oder halbwegs wiederverwendbare 
Produkte als „Mehrweg“ zu vermarkten. Die überarbeitete Definition stellt 
klar, dass echte Mehrwegverpackungen folgende Kriterien erfüllen müssen:
- Sie sind Teil eines organisierten Mehrwegsystems (Sammel-, Reinigungs- 
oder Nachfüllsystem).
- Sie behalten ihre funktionellen und schützenden Eigenschaften über 
mehrere Nutzungszyklen hinweg.
- Sie absolvieren die Mindestanzahl an Zyklen, die erforderlich ist, um die 
Umweltbelastung einer entsprechenden Einwegverpackung auszugleichen 
– zu bestimmen durch unabhängige, konsekutive 
Lebenszyklusbewertungen.
Durch diese Formulierung richtet sich die Schweiz an internationalen Best 
Practices aus (Ellen MacArthur Foundation, Reloop, Zero Waste Europe, 
ECOS) und schafft zugleich die Grundlage dafür, dass das UVEK 
Schwellenwerte für unterschiedliche Materialien und Anwendungen 
sachgerecht und evidenzbasiert anpassen kann.

Zudem enthält die Verordnung keine Definition von „Inertheit“. Dabei 
handelt es sich um ein zentrales Konzept, um sicherzustellen, dass 
Verpackungsmaterialien für Lebensmittel und Getränke sicher, 
wiederverwendbar und mit hochwertigem Recycling kompatibel sind. Die 
Einführung einer Definition von Inertheit würde dazu beitragen, 
internationale Best Practices festzulegen und die Führungsrolle der Schweiz 
bei sicheren, zirkulären Verpackungssystemen zu stärken.

Darüber hinaus ist die aktuelle Definition von Materialrecycling zu allgemein 
gefasst und schliesst nicht die üblichen Ausschlüsse wie 
Energiegewinnung, Verarbeitung zu Brennstoff oder Verfüllung ein.

Die Aufnahme von Buchstabe h.bis definiert die ideale Form des 
Recyclings, bei der Downcycling ausgeschlossen ist, also das Recycling in 
Produkte wie Kleidung oder Möbel, die anschliessend nicht weiter recycelt 
werden können.

Die Ergänzung des Textes zu Punkt j. stellt sicher, dass die Menge des 
recycelten Materials am Eingang der Recyclinganlage gemessen wird. Dies 
ist eine Sicherheitsmassnahme, um sicherzustellen, dass für das Recycling 
vorgesehenes Material nachvollziehbar bleibt, insbesondere beim Export.

Die Ergänzung von Buchstabe r. ermöglicht die Definition von 
Mehrwegsystemen. Dieser Begriff, übernommen aus dem europäischen 
Recht (Verordnung 2025/40), ist nicht nur notwendig, weil er in dieser 
Verordnung verwendet wird, sondern auch, um zu betonen, dass 
Wiederverwendungsaktivitäten Teil von Systemen mit organisatorischer 
Struktur, finanziellen Abläufen, Anreizmechanismen usw. sein müssen.

Die Ergänzung von Buchstabe s. übernimmt die Definition der 
Rücklaufquote, wie sie im erläuternden Bericht zur Überarbeitung dieser 
Verordnung enthalten ist. Der Begriff „Standard“ wurde ebenfalls gestrichen, 
da sich die Wiederverwendung von Verpackungen und deren 
anschliessende Rücknahme auch auf nicht standardisierte Verpackungen 
beziehen kann. Es ist wichtig, diese Definition aufzunehmen, da der Begriff 
später in der Verordnung verwendet wird.

Die Ergänzung von Buchstabe t. ermöglicht die Definition der 
Wiederverwendungsquote, die in einem neuen Artikel 19bis aufgenommen 
wird. Dabei folgt sie einer Logik, die der bei den Recyclingquoten 
angewendeten ähnelt, mit dem Ziel, verbindliche Wiederverwendungsziele 
festzulegen. Im Gegensatz zur „Rücklaufquote“ berücksichtigt diese Quote 
nur Verpackungen, die tatsächlich wiederverwendet werden, d.h. nach dem 
Wiederverwendungsprozess wieder in den Verkehr gebracht werden.

Titel Art. 3 Allgemeine Anforderungen an Verpackungen

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung
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Gegenvorschlag Händler:innen und Hersteller:innen, die Verpackungen in Verkehr bringen, 
müssen sicherstellen, dass die Verpackungen:
a. notwendig, sicher und nachhaltig sind, basierend auf evidenzbasierten 
Kriterien;
b. über standardisierte Kennzeichnung verfügen, die das Vorhandensein 
oder Fehlen relevanter Chemikalien, den Anteil an Recyclingmaterial und 
die bevorzugte Rückgabemethode zeigt;
c. keine irreführenden Umweltangaben enthalten;
d. so gestaltet sind, dass sie keine wesentlichen Hindernisse oder 
unverhältnismässigen Kosten bei Sammlung, Wiederverwendung, 
Behandlung oder Recycling verursachen;
e. den grösstmöglichen Anteil an Recyclingmaterial enthalten, ohne die 
menschliche Gesundheit zu gefährden.

Hinzufügen: Art. 3bis Kontrolle der Anforderungen an Verpackungen
Das BAFU veröffentlicht regelmässig Bewertungen zu den verschiedenen 
Arten von Verpackungen und den Möglichkeiten ihrer Entsorgung am Ende 
ihrer Lebensdauer, um festzustellen, welche Optionen hinsichtlich der 
Umweltbelastung und der Risiken für die menschliche Gesundheit sowie 
unter Berücksichtigung des Stands der Technik vorzuziehen sind.
Hinzufügen: Art. 3tris Verpflichtung der Einzelhandelsgeschäfte zur 
Rücknahme von Verpackungen.
1. Einzelhandelsgeschäfte müssen alle Arten von Verpackungen von 
Produkten kostenlos für die Konsumentinnen und Konsumenten 
zurücknehmen.
2. Für Einzelhandelsgeschäfte mit einer Verkaufsfläche von mehr als 200 
m² muss eine gut sichtbare Plattform zum Auspacken zur Verfügung gestellt 
werden.
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Begründung Artikel 3 legt wichtige allgemeine Grundsätze fest, ist jedoch in seiner 
derzeitigen Form noch zu schwach. Der Verweis darauf, dass Massnahmen 
nur „soweit wirtschaftlich tragbar“ erforderlich sind, schafft eine Lücke, die 
es Unternehmen ermöglicht, die Einhaltung aus finanziellen Gründen zu 
umgehen. Dies untergräbt die Wirksamkeit der Verordnung und sollte 
gestrichen werden.

Punkt a enthält nun drei zentrale Anforderungen für alle Verpackungen:
- Notwendig bedeutet, dass die Verpackung erforderlich ist; unnötige 
Verpackungen sollten verboten oder schrittweise abgeschafft werden.
- Sicher bedeutet, dass keine problematischen Stoffe oder Chemikalien 
enthalten sind, die Freisetzung von Mikro- und Nanoplastik reduziert wird 
und etablierte Sicherheitskriterien erfüllt werden.
- Nachhaltig bedeutet, dass die Verpackung so gestaltet ist, dass 
Wiederverwendung und hochwertiges Recycling in grossem Massstab 
prioritär berücksichtigt werden. Wo Einwegverpackungen erforderlich sind, 
werden Gewicht und Volumen auf das Minimum reduziert, das notwendig 
ist, um die Funktionalität sicherzustellen, ohne die Recycelbarkeit zu 
beeinträchtigen.

Die neuen Punkte b und c wurden hinzugefügt, um Transparenz für die 
Konsument:innen, Verantwortung der Produzent:innen und die Einhaltung 
geeigneter Rückgabesysteme sicherzustellen. Die Handhabung von 
Umweltangaben könnte sich an Art.14 der EU-Verordnung über 
Verpackungen und Verpackungsabfälle (PPWR) orientieren.

Punkt c ist problematisch, da die Forderung nach „einem möglichst hohen 
Anteil “ an Recyclingmaterial ohne Unterscheidung zwischen den 
Materialien nicht akzeptabel ist. Während recyceltes Glas wünschenswert 
ist, können recycelte Kunststoffe und Karton problematische Stoffe 
konzentrieren (einschliesslich Persistenz, Bioakkumulation, Mobilität, 
Karzinogenität, Mutagenität, Reproduktionstoxizität, spezifische 
Organtoxizität bei wiederholter Exposition und/oder endokrine Disruption). 
Besonders besorgniserregend ist dies bei Verpackungen für Lebensmittel 
und Getränke. Verpackungen sollten keine problematischen Chemikalien 
enthalten, und der Recyclinganteil muss sowohl für die menschliche 
Gesundheit als auch für die Umwelt unbedenklich sein.

Bezüglich des Vorschlags, Artikel 3tris aufzunehmen: Die Verpflichtung für 
den Handel, alle Arten von Verpackungen kostenfrei von Konsument:innen 
zurückzunehmen, gewährleistet Konsistenz und Zugänglichkeit im 
Verpackungssystem. Diese Massnahme unterstützt die Abfallvermeidung, 
indem sie Anreize für den Handel schafft, übermässige oder nicht 
recycelbare Verpackungen zu reduzieren, und gleichzeitig den Konsument:
innen eine ordnungsgemässe Entsorgung erleichtert.
Die Verpflichtung ergänzt bestehende Rücknahmesysteme, ohne sie zu 
ersetzen. Sie ermöglicht es Konsument:innen, Verpackungen (sowohl 
recycelbare als auch nicht recycelbare) am Verkaufsort zurückzugeben, 
erhöht die Bequemlichkeit und fördert Gewohnheiten, die für den künftigen 
Ausbau von Mehrwegsystemen entscheidend sein werden.
Für den Handel schafft diese Massnahme Anreize für einen schrittweisen 
Übergang zu Verpackungsreduktion und Designoptimierung. Zudem fördert 
sie Transparenz und geteilte Verantwortung entlang der 
Wertschöpfungskette, im Einklang mit dem Prinzip der erweiterten 
Herstellerverantwortung (EPR), ohne unverhältnismässige betriebliche 
Belastungen aufzuerlegen.
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Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag a. diese Verpackungen für die Verbraucher:innen kostenfrei an allen 
Verkaufsstellen und während der gesamten Öffnungszeiten 
zurückzunehmen;

c. in den Verkaufsstellen an gut sichtbarer Stelle deutlich darauf 
hinzuweisen, dass solche Verpackungen zurückgenommen werden und 
angeben, wie diese anschliessend weiterverarbeitet werden.

Begründung Der aktuelle Artikel verpflichtet Händler:innen und Hersteller:innen zwar zur 
Rücknahme von Getränkekartons und Einweg-Kunststoffverpackungen, legt 
jedoch nicht fest, dass dies kostenfrei für die Konsument:innen erfolgen 
muss. Ohne diese Klarstellung könnten Einzelhändler:innen Gebühren oder 
andere Bedingungen auferlegen, die die Rückgabe von Verpackungen 
erschweren und die Wirksamkeit der Rücknahmepflicht beeinträchtigen 
würden.
Die Ergänzung der Formulierung in Punkt a „für Konsument:innen kostenfrei
“ stellt sicher, dass das Rücknahmesystem zugänglich ist und mit dem 
Verursacherprinzip übereinstimmt, wonach Produzent:innen und Händler:
innen (nicht die Konsument:innen) die finanziellen Verantwortung für 
Verpackungsabfälle tragen. Diese Massnahme trägt zudem dazu bei, die 
Rücklaufquoten zu erhöhen und eine faire Umsetzung in allen 
Verkaufsstellen zu gewährleisten.

Die Ergänzung bei Punkt c. der Verpflichtung, Nachweise darüber zu 
veröffentlichen, wo zurückgegebene Verpackungen letztlich entsorgt 
werden, sorgt für mehr Transparenz für die Konsument:innen und erhöht 
gleichzeitig die Verantwortlichkeit der Händler:innen, da Rücknahme nicht 
automatisch Recycling garantiert.

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 3

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag --

Begründung Dies widerspricht dem Prinzip, dass die Rücknahme von Verpackungen 
kostenfrei für Konsument:innen erfolgen muss (Art.4 Buchstabe a).

Wir schlagen daher vor, Artikel 4 Absatz 3 zu streichen.

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 5 Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag b. sicherzustellen, dass die Entsorgungskosten durch Beiträge gemäss dem 
Verursacherprinzip gedeckt werden; diese Beiträge sind ausschliesslich für 
die Deckung der Entsorgungskosten sowie zur Unterstützung von 
Vermeidungs- und Mehrwegmassnahmen zu verwenden und dürfen nicht 
auf die Verbraucher:innen abgewälzt werden.

e. hochwertiges Recycling im grossen Umfang priorisieren sowie die Menge 
des Restabfalls gemäss den in Art.6 festgelegten Zielvorgaben klar 
berichten und reduzieren

Begründung Artikel 5 verlangt zu Recht, dass die Entsorgungskosten durch Beiträge 
gemäss dem Verursacherprinzip gedeckt werden. Der Text legt jedoch nicht 
fest, wer diese Kosten letztlich trägt. Ohne Klarstellung besteht das Risiko, 
dass die Kosten auf die Konsument:innen abgewälzt werden, was die 
Fairness untergräbt und den Anreiz für Produzent:innen schwächt, 
Verpackungen besser zu gestalten.

Um die Wirksamkeit sicherzustellen, muss klar sein, dass die Beiträge von 
denjenigen getragen werden, die Verpackungen in Verkehr bringen, und 
nicht von den Konsument:innen. Darüber hinaus sollten die Beiträge nicht 
nur die Entsorgung abdecken, sondern auch die Abfallvermeidung und den 
Aufbau von Mehrwegsystemen unterstützen, im Einklang mit der 
erweiterten Herstellerverantwortung (EPR). Dies schafft die richtigen 
ökonomischen Anreize und stellt sicher, dass Ressourcen in nachhaltige 
Lösungen kanalisiert werden.

Punkt e wurde überarbeitet, um Verweise auf die Verbrennung (nicht 
empfohlene Entsorgungsmethode) zu entfernen und eine öffentliche 
Berichterstattung vorzuschreiben.

Titel Art. 5 Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1bis. Zusätzlich zu den in Abs. 1 festgelegten Recyclingquoten ist die 
insgesamt in Verkehr gebrachte Menge an Verpackungsabfällen 
schrittweise zu verringern. Die Menge der Verpackungsabfälle ist bis 2030 
um mindestens 5 %, bis 2035 um 10 % und bis 2040 um 15 % gegenüber 
dem Niveau von 2018 zu reduzieren, im Einklang mit den Zielen der EU-
Verordnung über Verpackungen und Verpackungsabfälle (PPWR).

Begründung Artikel 6 legt derzeit nur relative Recyclingziele (Prozentsätze) fest. Zwar 
sind diese wichtig, sie garantieren jedoch keine tatsächliche Reduktion des 
Verpackungsabfalls, da Recyclingquoten steigen können, während das 
Gesamtvolumen an Abfall ebenfalls zunimmt.

Um echten Fortschritt bei der Abfallvermeidung sicherzustellen, sollte die 
Verordnung relative Recyclingziele mit absoluten Reduktionszielen für 
Verpackungsabfälle kombinieren, im Einklang mit der künftigen EU-
Verordnung über Verpackungen und Verpackungsabfälle (PPWR).

Die Einführung messbarer Reduktionsziele – 5% bis 2030, 10% bis 2035 
und 15% bis 2040 im Vergleich zu den Werten von 2018 – würde die 
Schweiz an europäische Best Practices angleichen und sicherstellen, dass 
politische Massnahmen zu einer tatsächlichen Verringerung des gesamten 
in Verkehr gebrachten Verpackungsabfalls führen.

Alternativ könnte Artikel6 auch die Wiederverwendbarkeit von 
Verpackungen berücksichtigen, die durch Händler:innen in Verkehr 
gebracht wird, um Getränkekartons und andere Einwegverpackungen zu 
ersetzen. Wenn dies ordnungsgemäss umgesetzt wird, könnte dies in die 
Berechnung einbezogen oder zur gemessenen Recyclingquote angerechnet 
werden.

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag --

Begründung Dieser Mechanismus würde in der Praxis zusätzliche Kosten für Konsument:
innen verursachen und widerspricht damit dem Prinzip, dass die 
Rücknahme von Verpackungen kostenfrei für Konsument:innen erfolgen 
muss (Art.4 Buchstabe a) und dass Produzent:innen und Händler:innen die 
Verantwortung im Einklang mit der erweiterten Herstellerverantwortung 
(EPR) tragen sollten.

Wir schlagen daher vor, Artikel 6 Absatz 2 zu streichen. Anstelle neuer 
Verbrauchergebühren oder Steuern sollte die Verordnung auf ein 
Pfandsystem für alle Getränkeverpackungen setzen. Ein Pfand 
unterscheidet sich grundlegend von einer Gebühr:
- Ein Pfand ist vollständig rückzahlbar, schafft einen direkten Anreiz für 
Konsument:innen, Verpackungen zurückzugeben, und ermöglicht höhere 
Rücklaufquoten;
- Eine Steuer oder Gebühr ist nicht rückzahlbar, verschiebt die Kosten auf 
die Konsument:innen, ohne das Verhalten oder das Verpackungsdesign zu 
verbessern.
Die Pfandpflicht (wie in Art.17 vorgeschlagen) gewährleistet einen fairen, 
geschlossenen Kreislauf für alle Materialien, stärkt die Verantwortlichkeit 
entlang der gesamten Wertschöpfungskette und vermeidet eine 
Benachteiligung der Konsument:innen, während es eine wirksame 
Abfallreduktion fördert.
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Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Werden die Recyclingquoten weiterhin nicht erreicht, kann das UVEK die 
Verpflichtungen und Leistungsanforderungen des in Artikel 17 festgelegten 
Pfandsystems verstärken, insbesondere für Verpackungsmaterialien oder 
Akteure, die hauptsächlich für die Nichterreichung der Ziele verantwortlich 
sind. Dies kann höhere Pfandbeträge, gezielte Rücknahmepflichten oder 
zusätzliche Massnahmen zur Verbesserung der Sammelqualität und der 
Verwertungsergebnisse umfassen.

Begründung Der Artikel sieht derzeit vor, dass das UVEK ein Pfandsystem einführen 
kann, falls die Recyclingquoten nicht erreicht werden. Unter unserem 
Vorschlag gilt jedoch bereits ein universelles Pfandsystem (Artikel 17) für 
alle Getränkeverpackungen. Dieser Absatz sollte daher dazu dienen, das 
bestehende System zu stärken und anzupassen, wenn die Leistung 
einzelner Materialien oder Betreiber unzureichend bleibt. Dies gewährleistet 
politische Kohärenz und vereinfacht die Umsetzung. Ein Pfandsystem ist ein 
strukturelles Instrument, das hohe Rücklauf- und Rückgabemengen für alle 
Materialien sicherstellt, während Artikel 6 Absatz 3 dem UVEK die 
Flexibilität bietet, das System gezielt zu optimieren, wenn spezifische 
Materialien oder Betreiber hinter den Erwartungen zurückbleiben. Solche 
Anpassungen (z.B. höhere Pfandbeträge oder strengere Rückgabepflichten) 
würden die Effizienz des Gesamtsystems verbessern, ohne parallele 
Mechanismen oder zusätzliche administrative Belastungen zu schaffen.

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Hersteller;innen, die leere Einwegverpackungen aus Glas für die 
Verwendung im Inland abgeben oder solche Verpackungen einführen, 
müssen für diese einer vom BAFU beauftragten Organisation (Organisation) 
eine vorgezogene Entsorgungsgebühr (Gebühr) entrichten

Begründung Die Steuer sollte nur für Einwegglasverpackungen gelten, nicht für Mehrweg-
/Wiederbefüllbares Glas.

Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Die Gebührenpflicht gilt auch für Hersteller:innen, die befüllte 
Einwegverpackungen aus Glas abgeben oder einführen.

Begründung Die Steuer sollte nur für Einwegglasverpackungen gelten, nicht für Mehrweg-
/Wiederbefüllbares Glas

Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag d. Hersteller:innen, die die Rücknahme und Wiederbefüllung von 
Glasverpackungen anbieten.

Begründung Die Steuer sollte nur für Einwegglasverpackungen gelten, nicht für Mehrweg-
/Wiederbefüllbares Glas
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Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 10 Verwendung der Gebühr

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung



1336 / 2947

Gegenvorschlag Ändern Buchstabe d: „Informationskampagnen, insbesondere zur prioritären 
Förderung der Wiederverwendung und stofflichen Verwertung von 
Glasverpackungen ...” 
Neue Buchstabe nach (d) einfügen:
d bis. die Entwicklung von Standards und Infrastrukturen für 
Mehrwegverpackungssysteme;
Einleitenden Satz ändern:
„Die Organisation muss die Einnahmen aus der Abgabe zur Finanzierung 
der folgenden Tätigkeiten im Zusammenhang mit Glasverpackungen 
verwenden; gleichwertige Massnahmen sind auch für Kunststoff- und 
andere Getränkeverpackungen einzuführen.“
Nach (d bis) einfügen:
d ter. die Finanzierung des Aufbaus und des Betriebs von 
Mehrwegsystemen;
Letzten Satz der Begründung ändern:
„Die Aufnahme solcher Bestimmungen würde den Übergang zu 
Mehrwegverpackungen, insbesondere bei Getränken, stärken und 
sicherstellen, dass die Abgabe Mehrweg fördert und nicht den Ersatz durch 
Einwegkunststoffe begünstigt.“
Hinzufügen: Art. 10bis «Verwendung der Gebühr für die Wiederverwendung
Mindestens 10 % der vorweggenommenen Entsorgungsgebühr müssen zur 
Unterstützung von Aktivitäten im Zusammenhang mit der 
Wiederverwendung von Verpackungen gemäss Art. 10 Bst. a und b 
verwendet werden.»
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Begründung Artikel 10 beschränkt derzeit die Verwendung der Entsorgungsgebühr auf 
Aktivitäten im Zusammenhang mit Glasverpackungen. Dies führt zu einem 
Ungleichgewicht: Glas wird benachteiligt, während Kunststoff und andere 
Verpackungsmaterialien keiner gleichwertigen finanziellen Verantwortung 
unterliegen. Zudem wird derzeit nicht zwischen Einweg- und Mehrweg-
Glasverpackungen unterschieden. Dies birgt das Risiko, Substitutionen hin 
zu Kunststoff zu begünstigen, was dem Ziel der Reduktion des gesamten 
Verpackungsabfalls und dem Schutz der öffentlichen Gesundheit 
widerspricht.

Das Prinzip der erweiterten Herstellerverantwortung (EPR) verlangt, dass 
alle Verpackungsmaterialien in fairer Weise zu den Kosten für Sammlung, 
Behandlung sowie den Aufbau und Betrieb von Wiederverwendungs- und 
Recyclinginfrastrukturen beitragen. Entsprechende Massnahmen sollten 
daher auch für Kunststoffe und andere Materialien eingeführt werden.

Darüber hinaus sieht Artikel 10 derzeit keine Finanzierung für die 
Entwicklung von Standards und Systemen zur Wiederverwendung vor. Die 
Aufnahme solcher Bestimmungen und die Möglichkeit, Steuereinnahmen 
auch für den Aufbau und Betrieb von Mehrwegsystemen zu verwenden, 
würden den Übergang zu wiederverwendbaren Verpackungen – 
insbesondere bei Getränken – deutlich stärken. Ebenso wichtig ist, dass die 
Ausgestaltung der Abgabe die Wiederverwendung fördert und keine Anreize 
für den Umstieg auf Einwegkunststoffe schafft.

Buchstabe d.: Die Wiederverwendung von Glasverpackungen trägt zur 
Schonung natürlicher Ressourcen, zur Stärkung der Kreislaufwirtschaft und 
zur Verbesserung der Umweltbilanz bei – insbesondere im Vergleich zu 
Einweg-Glasverpackungen (siehe Carbotech-Bericht, 2024). Umfragen in 
der Schweizer Bevölkerung zeigen, dass viele Menschen die Begriffe 
„Recycling“ und „Wiederverwendung“ verwechseln. Obwohl bereits 
Lösungen für die Wiederverwendung von Glasverpackungen existieren, 
sind diese bislang wenig bekannt. Obwohl dieser Artikel bereits in der 
früheren Version der OEV enthalten war, wurde von Vetroswiss keine 
Informationskampagne zur Förderung der Wiederverwendung durchgeführt. 
Das Wort „vorrangig“ verdeutlicht daher das Mandat von Vetroswiss, 
Informationskampagnen in erster Linie zugunsten der Wiederverwendung 
durchzuführen.

Während die Wiederverwendung von Glasverpackungen klare ökologische 
Vorteile gegenüber Einweg-Glas und Kunststoffverpackungen bietet, fehlen 
derzeit die notwendigen Investitionen, um diese Systeme wirtschaftlich 
tragfähig zu machen. In Frankreich schreibt das Anti-Waste-Gesetz für eine 
Kreislaufwirtschaft (AGEC) vor, dass Öko-Organisationen und Produzenten, 
die der erweiterten Herstellerverantwortung unterliegen, mindestens 5 % 
ihrer jährlichen finanziellen Beiträge für die Entwicklung von 
Wiederverwendungslösungen bereitstellen müssen.
Nach dem Vorbild dieser Regelung in Nachbarländern wäre es sinnvoll, 
auch in der OEm einen entsprechenden Prozentsatz für dieses Ziel 
festzuschreiben. Dies würde die konkrete Umsetzung der Buchstaben a. 
und b. von Artikel 10 ermöglichen.

Titel Art. 11 Zahlungen an Dritte, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 11 Zahlungen an Dritte, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 11 Zahlungen an Dritte, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 12 Rückerstattung, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 12 Rückerstattung, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 12 Rückerstattung, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 5

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Anpassen: Buchst. c. um ausschliesslich Einwegverpackungen zu 
spezifizieren.

Einfügen : Buchst. e. Eine Aufschlüsselung der Steuereinnahmen, die für 
die Wiederverwendung verwendet werden, im Verhältnis zu den 
Gesamteinnahmen.

Begründung Die aktuellen Jahresberichte von Vetroswiss sowie die von Swiss Recycle 
veröffentlichten Materialflüsse für Glasverpackungen weisen auf einen sehr 
geringen Anteil wiederverwendeter Ganzverpackungen hin, die von TEA-
Rückvergütungen profitieren. Allerdings scheint niemand genau zu wissen, 
welche Wiederverwendungsaktivitäten in der Schweiz tatsächlich finanziert 
werden. Daher ist mehr Transparenz in Bezug auf die Finanzierung dieser 
Aktivitäten erforderlich.

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Das BAFU veröffentlicht den Bericht mit Ausnahme von Informationen, die 
dem Geschäfts- oder Fabrikationsgeheimnis gemäss den anwendbaren 
Rechtsvorschriften unterliegen, sofern die Berufung auf solche Geheimnisse 
nicht die wirksame Umsetzung dieser Verordnung einschränkt oder 
Verpflichtungen zum Schutz von Umwelt und Gesundheit beeinträchtigt.

Begründung Die Bestimmung muss so formuliert werden, dass die Berufung auf 
Geschäftsgeheimnisse nicht dazu verwendet werden kann, Transparenz, 
Überwachung oder Durchsetzung der Verordnung zu verhindern.
Kommerzielle Vertraulichkeit darf nicht über den Verpflichtungen zum 
Umwelt- und Gesundheitsschutz stehen.

Titel Art. 15 Verfahren

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 16 Kennzeichnung

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Anpassung Titel: Pfandpflicht für Getränkeverpackungen, Abs. 1
Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die 
Getränke in Mehrweg- oder Einwegverpackungen an Endverbraucherinnen 
und Endverbraucher abgeben, müssen auf diese Verpackungen ein Pfand 
erheben. Sie sind verpflichtet, die in ihrem Sortiment geführten 
Verpackungen gegen Erstattung des Pfands zurückzunehmen.

Begründung Die aktuelle Verordnung führt zu einer Verzerrung: Ein Pfand ist derzeit nur 
für wiederverwendbare Getränkeverpackungen verpflichtend (Art.17), 
während Pfand auf Einweg-Getränkeverpackungen (PET, Aluminium, Glas) 
nur als Korrekturmassnahme vorgesehen ist, falls die Recyclingquoten nicht 
erreicht werden (Art.19). Dieses Ungleichgewicht birgt das Risiko, dass 
wiederverwendbare Verpackungen am Verkaufsort teurer werden und 
Konsument:innen dadurch billigere Einweg-Optionen bevorzugen.
Um gleiche Wettbewerbsbedingungen zu schaffen und die 
Wiederverwendung nicht zu untergraben, sollte die Verordnung ein 
universelles Pfandsystem für alle Getränkeverpackungen – sowohl 
wiederverwendbar als auch Einweg – einführen. Ein solches System würde:
- eine faire Behandlung aller Verpackungsarten sicherstellen,
- die erweiterte Herstellerverantwortung (EPR) unterstützen, indem 
gewährleistet wird, dass alle Verpackungen zu Sammlung und Entsorgung 
beitragen,
- und Konsument:innen motivieren, alle Getränkeverpackungen 
zurückzugeben, wodurch die Rücklaufquoten steigen und Littering reduziert 
wird.

Artikel 17 sollte daher überarbeitet werden, um eine Pfandpflicht für alle 
Getränkeverpackungen einzuführen. Artikel 19 sollte entsprechend 
angepasst werden, sodass seine Bestimmungen bestehende 
Verpflichtungen stärken und nicht erst bei unzureichenden Recyclingquoten 
ein Pfand einführen.

Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Buchstabe a: „Die Branchenorganisation oder die Organisation, die Teil 
eines Wiederverwendungssystems ist, hat zum Ziel, Getränkeverpackungen 
gemeinschaftlich zu sammeln, zu reinigen und wiederzuverwenden.“

Buchstabe e: „Sie erreicht innerhalb der ersten drei Jahre ihres Bestehens 
eine Rücklaufquote der von ihren Mitgliedern in Verkehr gebrachten 
wiederverwendbaren Verpackungen von mindestens 20% und diese Quote 
beträgt nach fünf Jahren mindestens 50%; zudem ergreift sie Massnahmen, 
um diese Quoten in der Folge zu erhöhen.“

Buchstabe f (hinzufügen): „Wenn die Zielquote nicht erreicht wird, analysiert 
das BAFU die zu ergreifenden Massnahmen in Absprache mit den 
betroffenen Akteuren.“

Begründung Buchstabe a: Heute funktionieren Wiederverwendungssysteme in der 
Schweiz auch ohne standardisierte Verpackungen. Zwar ermöglicht 
Standardisierung eine langfristige Optimierung der logistischen Abläufe, sie 
ist jedoch keine zwingende Voraussetzung für die Umsetzung der 
Wiederverwendung. Aus diesem Grund wird vorgeschlagen, den Begriff 
„standardisiert“ zu streichen, um KMU und Initiativen, die sich für 
Wiederverwendung engagieren, aber noch nicht auf standardisierte 
Verpackungen umgestellt haben, nicht zu behindern.

Im erläuternden Bericht wird eine Branchenorganisation als 
„Zusammenschluss von Herstellern und Händlern, der möglicherweise nur 
Recyclingunternehmen umfasst oder eine gemischte Form annimmt (...)“ 
beschrieben. Diese Definition legt nahe, dass eine solche Organisation 
Recyclingunternehmen enthalten muss, was im Fall der Wiederverwendung 
nicht zutrifft, da hier andere Akteure beteiligt sind (Reinigungsunternehmen, 
Logistikdienstleister usw.). Deshalb schlagen wir vor, die Ausnahme von der 
Pfandpflicht auch auf Organisationen auszuweiten, die Teil eines 
Wiederverwendungssystems sind, um mit dem europäischen Recht 
übereinzustimmen und Unternehmen und KMU, die in der 
Wiederverwendung aktiv sind – einschliesslich Organisationen der 
Zivilgesellschaft, z.B. der neuen Vereinigung Swiss REuse – von dieser 
Ausnahme profitieren zu lassen.

Buchstaben e und f: Wiederverwendungssysteme benötigen eine gewisse 
Anlaufzeit. Zahlreiche Studien zeigen, dass bereits ein moderater Rücklauf 
ökologisch signifikante Vorteile bringen kann. Wir schlagen daher vor, den 
derzeit vorgesehenen Rücklaufwert zu senken, um ihn für bestehende 
Initiativen in der Schweiz realistischer erreichbar zu machen, und einen 
Dialog mit dem BAFU vorzusehen, falls der Zielwert nicht erreicht wird, um 
gemeinsam die zu ergreifenden Massnahmen zu identifizieren. Zum 
Vergleich: Frankreich hat in seinem Anti-Gaspillage-Gesetz AGEC das Ziel 
gesetzt, 10% Wiederverwendung von Glasverpackungen bis 2027 zu 
erreichen.

Titel Art. 18 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Einwegverpackungen aus PET und 
Metall, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 18 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Einwegverpackungen aus PET und 
Metall, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 18 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Einwegverpackungen aus PET und 
Metall, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Artikel 19bis – Zielvorgabe für die Wiederverwendung von 
Getränkeverpackungen

Absatz 1: Der Wiederverwendungsanteil von Getränkeverpackungen muss 
bis 2040 mindestens 40% erreichen. Für wirtschaftliche Akteure, die die 
Schwelle von 1 Million Franken Lohnsumme oder Umsatz überschreiten, 
muss dieser Anteil innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten dieser 
Verordnung mindestens 20% betragen.

Absatz 2: Die Modalitäten zur Erreichung dieses Ziels sowie die betroffenen 
Verpackungsarten werden vom DETEC in Abstimmung mit den 
wirtschaftlichen Akteuren festgelegt.

Absatz 3: Wird der Rücklaufanteil nicht erreicht, kann das DETEC die 
Händler:innen und Hersteller:innen verpflichten, einen bestimmten 
Prozentsatz ihres Produktsortiments in wiederverwendbaren 
Getränkeverpackungen in Verkehr zu bringen.

Begründung Wie Artikel 6 stützt sich auch Artikel 19 ausschliesslich auf relative 
Recyclingquoten (Prozentsätze). Dies ist irreführend: Selbst wenn die 
Recyclingquote steigt, kann das Gesamtvolumen an nicht recyceltem Glas, 
PET oder Aluminium konstant bleiben oder sogar zunehmen, wenn der 
Gesamtverbrauch wächst. Dies untergräbt die Umwelteffektivität der 
Bestimmung.
Um echten Fortschritt zu gewährleisten, sollte die Verordnung relative Ziele 
mit absoluten Obergrenzen für nicht recycelte Mengen kombinieren. 
Beispielsweise sollte die Gesamtmenge an nicht recyceltem PET, 
Aluminium oder Glas einen definierten Referenzwert nicht überschreiten 
(z.B. die Menge beim Inkrafttreten der vorherigen BCO oder ein niedrigerer 
Schwellenwert). Eine solche Regelung würde verhindern, dass verbesserte 
Recyclingquoten ein Wachstum des Gesamtabfalls verschleiern.

Bezüglich der Aufnahme von Artikel 19bis:

Die wichtigsten Handelspartner der Schweiz haben Ziele zur 
Wiederverwendung von Verpackungen in ihrer jeweiligen Gesetzgebung 
verankert. Beispiele finden sich insbesondere in der neuen europäischen 
Verpackungsverordnung, dem Anti-Waste-Gesetz in Frankreich, dem 
Verpackungsgesetz in Deutschland und dem Abfallgesetz in Österreich.

Die Wiederverwendung von Glasverpackungen entspricht somit nicht nur 
diesen internationalen Rahmenbedingungen, sondern auch der LPE: Sie 
trägt zur Schonung natürlicher Ressourcen und zur Stärkung der 
Kreislaufwirtschaft (Kapitel 5) bei, begrenzte Abfallproduktion zu fördern und 
die Abfallbehandlung im Inland sicherzustellen (LPE Art.30).

Wie im erläuternden Bericht zur Revision hervorgehoben wird, bietet 
wiederverwendbare Verpackung in den meisten Fällen ökologische Vorteile 
gegenüber Einwegverpackungen.

Die Festlegung von Wiederverwendungszielen ermöglicht es der Schweiz, 
sich an internationale Marktentwicklungen anzupassen und die 
Umweltauswirkungen der Branche zu verbessern, während den 
wirtschaftlichen Akteuren die Freiheit bleibt, den jeweils geeigneten Weg zur 
Zielerreichung zu wählen.

Das 40%-Ziel basiert auf der Quote der Europäischen Union (Verordnung 
2025/40) für alkoholische und alkoholfreie Getränke. Ein Zwischenziel wird 
nur für wirtschaftliche Akteure über einer bestimmten Schwelle festgelegt.
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Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Werden die in Abs. 1 festgelegten Recyclingquoten nicht erreicht, kann das 
UVEK die mit der in Artikel 17 vorgesehenen Pfandpflicht verbundenen 
Verpflichtungen verstärken und zusätzliche Massnahmen einführen, um die 
Zielerreichung sicherzustellen.

Begründung Artikel 19 sieht derzeit vor, dass ein Pfand auf Einweg-
Getränkeverpackungen nur erhoben werden darf, wenn Mindest-
Recyclingquoten nicht erreicht werden. Damit wird das Pfand eher zu einer 
Sanktionsmassnahme als zu einem zentralen Element des 
Verpackungssystems. Ein solcher Ansatz ist unzureichend: Hohe relative 
Recyclingquoten können weiterhin mit wachsenden Gesamtmengen an 
Abfall und grossen absoluten Mengen nicht recycelter Verpackungen 
einhergehen.

Um dies zu adressieren, sollte das Pfandsystem universell auf alle 
Getränkeverpackungen angewendet werden (Art.17), während Artikel 19 
und Artikel 19bis darauf fokussiert werden sollten, dass Recycling- und 
Wiederverwendungsziele erreicht und im Zeitverlauf gestärkt werden.
In dieser Logik sollte Artikel 19 reformuliert werden, um:
- von der Einführung des Pfands nur als Korrekturmassnahme 
wegzukommen,
- und stattdessen die Pfandpflichten zu verstärken oder zu verschärfen 
sowie zusätzliche Massnahmen einzuführen, falls Recycling- und 
Wiederverwendungsziele nicht erreicht werden.

Dies würde die Kohärenz mit den Prinzipien der erweiterten 
Herstellerverantwortung (EPR) sicherstellen und Schlupflöcher verhindern, 
die es Unternehmen erlauben, sich auf relative Prozentsätze zu stützen, 
während die absoluten Abfallmengen weiterhin steigen.

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 20 Mitteilungspflicht betreffend Getränkeverpackungen

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag a. das Volumen und das Gewicht der im Vorjahr für den Konsum in der 
Schweiz produzierten oder importierten Getränke, getrennt nach Mehrweg- 
und Einwegverpackungen sowie nach den für ihre Herstellung verwendeten 
Materialien und den verschiedenen Getränkearten;

c. das Gewicht der in der Schweiz konsumierten Getränkeverpackungen 
unter Angabe der Verwertungsarten (Wiederverwendung, stoffliche 
Verwertung, energetische Verwertung) sowie des Verwertungsortes 
(Schweiz oder Ausland).

Begründung Die derzeitige Bestimmung verlangt hauptsächlich Angaben zum Volumen. 
Dies reicht jedoch nicht aus, um die Auswirkungen auf die Umwelt und die 
Kreislaufwirtschaft zu überwachen. Unternehmen sollten sowohl das 
Volumen als auch das Gewicht von Getränkeverpackungen angeben, 
ebenso wie den Verbleib am Ende der Lebensdauer (Wiederverwendung, 
Materialrecycling, energetische Verwertung) und den Ort der Behandlung 
(Schweiz oder Ausland). Ohne diese Informationen lässt sich nicht 
nachvollziehen, ob die Schweiz tatsächlich Abfall reduziert, die 
Wiederverwendung erhöht und die Auswirkungen des Exports von Abfällen 
begrenzt.

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag a. das Volumen und das Gewicht der im Vorjahr für den Konsum in der 
Schweiz verwendeten Verpackungen für Waren, getrennt nach den für ihre 
Herstellung verwendeten Materialien;
b. Kunststoffverpackungen, unterteilt nach den verschiedenen Polymeren, 
insbesondere PET, Polyethylen (PE), Polypropylen (PP), Polystyrol (PS), 
Polyvinylchlorid (PVC) sowie Verbundmaterialien

Begründung Um Trends zu erfassen, sollten sowohl Volumen als auch Gewicht 
angegeben werden. Verbundmaterialien müssen ebenfalls gesondert 
ausgewiesen werden, da sie besondere Herausforderungen für das 
Recycling darstellen und nicht in allgemeinen Kategorien versteckt werden 
sollten.

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag a. das Volumen und das Gewicht der Verpackungen, die im Vorjahr für den 
Inlandverbrauch verwendet wurden, aufgegliedert nach 
Verpackungsmaterialien;

Begründung Volumen und Gewicht sollen angegeben werden.

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 3bis. Der Detailhandel ist verpflichtet, dem BAFU jährlich, nach dessen 
Vorgaben und vor Ende Februar, den Prozentsatz seines Sortiments 
mitzuteilen, der in Einwegverpackungen verkauft wird.

Begründung Grosse Einzelhändler haben einen starken Einfluss auf die Wahl der 
Verpackungen. Indem sie den Anteil ihres Sortiments angeben, der in 
Einwegverpackungen verkauft wird, werden sie für die Abfallvermeidung zur 
Verantwortung gezogen und können transparent verglichen werden.

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 5

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Das BAFU kann jährlich in aggregierter oder nicht aggregierter Form die für 
die Herstellung von Verpackungen verwendeten Materialmengen sowie die 
angewandten Verwertungsarten veröffentlichen.

Begründung Die Erlaubnis für das BAFU, Daten in disaggregierter Form zu 
veröffentlichen, erhöht die Transparenz und ermöglicht eine genauere 
Überwachung der Verwertungsstrategien.

Titel Art. 22 Rücknahme und Verwertung, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag (…) müssen dem BAFU jährlich bis Ende Februar das Volumen und das 
Gewicht der im Vorjahr zurückgenommenen oder verwerteten 
Verpackungen mitteilen. Sie müssen nach den für die Herstellung dieser 
Verpackungen verwendeten Materialien, den angewandten 
Verwertungsarten sowie dem Verwertungsort (Schweiz oder Ausland) 
unterscheiden.

Begründung Um ein vollständiges Bild zu erhalten, müssen Unternehmen Angaben zu 
Volumen und Gewicht, Verwertungsarten und dazu machen, ob die 
Behandlung in der Schweiz oder im Ausland erfolgt. Dadurch wird eine 
genaue Nachverfolgung der Ströme und Umweltauswirkungen gewährleistet.

Titel Art. 22 Rücknahme und Verwertung, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Jede Person (…) ist verpflichtet, dem BAFU jährlich bis Ende Februar und 
unter Unterscheidung der für ihre Herstellung verwendeten Materialien das 
Volumen und das Gewicht der im Vorjahr verwerteten Verpackungen 
mitzuteilen sowie den Namen des Verwertungsunternehmens, die 
angewandte Verwertungsart. Bei Kunststoffen ist mindestens zwischen 
folgenden Polymeren zu unterscheiden: PET, PE, PP, PS, PVC sowie 
Verbundmaterialien.

Neu Abs. 3: Das BAFU unterstützt Branchenorganisationen, die in der 
Wiederverwendung tätig sind, bei der Erstellung von Statistiken über das 
Inverkehrbringen von Mehrwegverpackungen sowie deren Rücklaufquote.

Neu Abs. 4: Es wird eine Kontrolle durchgeführt, um die Richtigkeit der von 
Händler:innen und Hersteller:innen gemeldeten Angaben zu überprüfen.

Begründung Abs. 2 
Das Gleiche gilt für professionelle Verwertungsakteure: Volumen und 
Gewicht sowie Verbundstoffe müssen gemeldet werden, um die 
tatsächlichen Herausforderungen beim Recycling widerzuspiegeln.

Abs. 3 (neu)
Zuverlässige Statistiken zur Wiederverwendung sind unerlässlich. Ohne 
Daten ist es unmöglich, Wiederverwendungssysteme wirksam zu 
unterstützen. Das BAFU sollte Organisationen bei der Erstellung dieser 
Statistiken unterstützen.

Abs. 4 (neu)
Die Angaben müssen überprüft werden. Ohne unabhängige Kontrollen 
besteht die Gefahr, dass die Daten unvollständig, irreführend oder 
inkonsistent sind, was das Vertrauen und die Durchsetzung untergräbt.

Titel Art. 23 Mitteilung an private Meldestellen, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 23 Mitteilung an private Meldestellen, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 24 Vollzug

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 25 Aufhebung und Änderung bisherigen Rechts

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 26 Übergangsbestimmung

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 27 Inkrafttreten

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Celtor SA

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Ablehnung

Begründung: --

Anhang: Vernehmlassung des Bundes Verordnungspaket Umwelt Fr_hling 2026.pdf
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Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --
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Center for International Environmental Law- Switzerland

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme2

Titel Art. 1 Gegenstand und Geltungsbereich

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag La présente ordonnance régit :
a. les exigences applicables à la mise dans le commerce d'emballages, y 
compris les restrictions relatives aux substances dangereuses (sauf si 
couvert par l'Ordonnance ORRChim);
b. la mise à disposition de systèmes d'emballages réutilisables ;
c. l'étiquetage des emballages ;
d. la reprise des emballages et leur élimination ;
e. le financement de l'élimination des emballages en verre.

Begründung Le champ d'application actuel de l'ordonnance est trop limité, car il n'aborde 
pas explicitement trois éléments essentiels à la mise en place d'un système 
d'emballages sûr et circulaire :
la nécessité de restreindre ou d'interdire les substances toxiques présentes 
dans les emballages,
l'obligation de concevoir et de mettre à disposition des systèmes 
d'emballages réutilisables,
et l'exigence d'un étiquetage obligatoire garantissant la transparence pour 
les consommateurs et les opérateurs.
L'intégration explicite de ces éléments dans le champ d'application (art. 1) 
est importante afin de souligner leur pertinence en tant que principes 
directeurs de l'ordonnance, et d'assurer la cohérence avec les objectifs de 
la Suisse en matière de réduction des déchets, de circularité et de 
protection de la santé publique.

Titel Art. 2 Begriffe

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung
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Gegenvorschlag b. Emballage réutilisable : tout emballage conçu, fabriqué et mis sur le 
marché en vue d'être réemployé plusieurs fois dans un système de 
réutilisation organisé, tout en conservant ses propriétés de protection et de 
fonctionnalité au cours de ces utilisations successives ; pour les emballages 
de boissons, on considère qu'un emballage est réutilisable lorsqu'il peut être 
réutilisé au moins vingt fois avant d'être recyclé ou éliminé, sauf si une autre 
valeur est fixée par le DETEC en fonction du type de matériau et de son 
impact environnemental.
h. valorisation matière : la fabrication de nouveaux emballages, y compris 
destinés au contact alimentaire et aux boissons, à partir d'emballages 
usagés (recyclage en boucle fermée) ;
q. Nouveaux matériaux d'emballage : emballages constitués en tout ou en 
partie de matières d'origine biologique (biosourcées) ou conçus pour être 
biodégradables ou compostables ;
r. Emballage compostable : emballage qui peut, dans des conditions 
spécifiques et contrôlées, être décomposé et biodégradé biologiquement 
dans une installation de compostage, sans laisser de résidus toxiques ;
s. Emballage inerte : matériau d'emballage qui, dans les conditions 
normales d'utilisation prévues, n'interagit pas de manière significative sur le 
plan chimique ou physique avec les denrées emballées ou l'environnement, 
garantissant son aptitude à être réutilisé et recyclé en toute sécurité.
t. Système de réutilisation: les dispositifs organisationnels, techniques ou 
financiers qui permettent la réutilisation en circuit fermé ou en circuit ouvert, 
ainsi que les incitations à la réutilisation, tels qu'un système de consigne qui 
garantit que les emballages sont collectés en vue de leur (préparation) à la 
réutilisation.
u. Taux de récupération des emballages : rapport entre le nombre 
d'emballages pleins remis aux consommateurs et aux utilisateurs finaux et 
le nombre d'emballages prêts à être remplis de nouveau après le nettoyage.
v. Taux de réutilisation des emballages : rapport entre le nombre 
d'emballages pleins remis aux consommateurs et aux utilisateurs finaux et 
le nombre d'emballages pleins issus de la réutilisation et remis sur le 
marché.
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Begründung b. Emballages réutilisables
La définition actuelle des « emballages réutilisables » est trop générale et 
pourrait permettre à des produits faibles ou semi-jetables d'être 
commercialisés comme « réutilisables ».
La définition révisée précise que de véritables emballages réutilisables 
doivent :
faire partie d'un système organisé de réemploi (collecte, lavage ou 
recharge) ;
conserver leurs performances fonctionnelles et protectrices sur plusieurs 
cycles ;
et atteindre un seuil minimal de durabilité d'environ vingt utilisations pour les 
emballages de boissons, conformément au futur Règlement européen sur 
les emballages et déchets d'emballages (PPWR) et aux analyses de cycle 
de vie démontrant des bénéfices environnementaux au-delà de 10 à 20 
rotations.
Cette formulation aligne la Suisse sur les meilleures pratiques 
internationales (Ellen MacArthur Foundation, Reloop, Zero Waste Europe, 
ECOS), tout en permettant au DETEC d'ajuster les seuils selon les 
matériaux et les applications.
Par ailleurs, la liste actuelle des définitions est incomplète. Si les 
emballages plastiques sont définis, les autres matériaux d'emballage ne le 
sont pas, et il n'existe aucune mention des emballages compostables, 
biodégradables ou biosourcés. Cela crée une lacune réglementaire alors 
que ces matériaux sont de plus en plus utilisés sur le marché suisse. Sans 
définitions claires, il sera difficile de déterminer comment ces matériaux 
doivent être traités en matière de réemploi, recyclage ou élimination.
De plus, l'ordonnance ne contient aucune définition de “l'inertie”, un concept 
clé pour garantir que les matériaux d'emballage utilisés pour les denrées 
alimentaires et les boissons soient sûrs, adaptés au réemploi et compatibles 
avec un recyclage de haute qualité. Définir l'inertie permettrait d'établir des 
bonnes pratiques internationales et de renforcer le leadership de la Suisse 
en matière d'emballages circulaires sûrs.
Pour ces raisons, de nouvelles définitions devraient être ajoutées pour les 
nouveaux matériaux d'emballage, les emballages compostables et les 
emballages inertes, tout en conservant la structure actuelle de l'article 2.
En outre, la définition actuelle du recyclage de matériaux est trop large. En 
incluant la fabrication d'« autres produits » sans restriction, elle ouvre la voie 
au downcycling (par ex. bouteilles en PET transformées en textiles ou 
bancs). Ces pratiques ne garantissent pas la circularité, car ces produits ne 
peuvent pas être recyclés à nouveau en emballages alimentaires ou de 
boissons.
Pour protéger la santé publique et préserver les boucles de recyclage à 
haute valeur, il est nécessaire de préciser que le recyclage des matériaux 
doit produire principalement de nouveaux emballages de qualité 
équivalente, y compris pour les applications alimentaires et de boissons.
Cette approche en boucle fermée garantit la sécurité des emballages pour 
les consommateurs et soutient les objectifs de la Suisse en matière 
d'économie circulaire.
L'ajout de la lettre t. permet de définir les systèmes de réemploi. Ce terme, 
issu du droit européen (Règlement 2025/40), est nécessaire non seulement 
parce qu'il sera utilisé dans cette ordonnance, mais aussi pour souligner 
que les activités de réemploi doivent faire partie de systèmes dotés d'une 
structure organisationnelle, de flux financiers, de mécanismes d'incitation, 
etc.
L'ajout de la lettre u. intègre la définition du taux de récupération contenue 
dans le rapport explicatif relatif à la révision de cette ordonnance. Le mot « 
standard » a été supprimé, car la réutilisation des emballages et leur 
récupération peuvent aussi concerner des emballages non standardisés. Il 
est important d'insérer cette définition, étant donné que le terme est utilisé 
plus loin dans l'ordonnance.
L'ajout de la lettre v. permet de définir le taux de réemploi, qui est inclus 
dans un nouvel article 19bis, suivant une logique similaire à celle appliquée 
aux taux de recyclage, en vue de fixer des objectifs contraignants de 
réemploi.
Contrairement au « taux de récupération », ce taux ne prend en compte que 
les emballages effectivement réutilisés, c'est-à-dire remis sur le marché 
après le processus de réemploi.

Titel Art. 3 Allgemeine Anforderungen an Verpackungen

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung
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Gegenvorschlag Les commerçants et les fabricants qui remettent des emballages pleins 
s'assurent que les emballages :
a. sont limités au volume et à la masse minimum nécessaires, tout en étant 
conçus pour être réutilisables et recyclables et en évitant les formats 
techniquement difficiles ou non recyclables ;
b. sont conçus de manière à ne pas entraîner de difficultés majeures ni de 
coûts excessifs lors de la collecte, de la réutilisation, du traitement ou du 
recyclage ;
c. n'intègrent de matières recyclées que lorsque cela est approprié pour le 
type de matériau et démontré sûr pour la santé humaine et l'environnement, 
et sont exempts de substances problématiques (toxiques, bioaccumulables, 
migrantes ou persistantes) ;
d. contribuent à la prévention et à la réduction de la quantité de déchets 
d'emballages produits ;
e. sont de plus en plus proposés sous forme réutilisable, avec des objectifs 
progressifs de réemploi fixés ;
f. font l'objet d'un étiquetage obligatoire indiquant la réutilisabilité, la teneur 
en recyclé, la recyclabilité et la présence ou l'absence de substances 
préoccupantes.
Ajouter : Art. 3bis Contrôle des exigences sur les emballages
L'OFEV publie régulièrement des évaluations sur les différents types 
d'emballages existants et les possibilités de gestion en fin de vie, de 
manière à établir quelles options sont préférables en termes de nuisances à 
l'environnement et risques pour la santé humaine, et en fonction de l'état de 
la technique. »
Ajouter : Art. 3tris Obligation de reprise des emballages par les commerces. 
1. Les commerces de détail doivent reprendre, sans frais pour les 
consommateurs, tous les types d'emballages de produits, qu'ils soient 
recyclables ou non-recyclables. 
2. Pour les commerces de détail dont la surface de vente est supérieure à 
200 m2, une plateforme de déballage clairement visible est mise à 
disposition.
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Begründung L'article 3 établit des principes généraux importants, mais dans sa forme 
actuelle, il reste trop faible. La référence à des mesures exigées 
uniquement « dans la mesure où elles sont économiquement supportables 
» crée une faille permettant aux entreprises d'échapper à leurs obligations 
pour des raisons financières. Cela compromet l'efficacité de l'ordonnance et 
cette mention devrait être supprimée.
Le point (a) sur la minimisation du volume et de la masse doit rester lié au 
point (b), car l'allègement seul pourrait encourager des emballages 
complexes et non recyclables. Les deux conditions doivent rester 
combinées pour éviter des effets pervers.
Le point (c) pose problème, car exiger « la part la plus élevée possible » de 
matière recyclée sans distinction entre les matériaux n'est pas acceptable. 
Si le verre recyclé est souhaitable, les plastiques et cartons recyclés 
peuvent concentrer des substances dangereuses (notamment persistantes, 
bioaccumulables, mobiles, cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques, 
toxiques pour des organes cibles après exposition répétée et/ou 
perturbateurs endocriniens).
Cela est particulièrement préoccupant pour les emballages alimentaires et 
de boissons. Les emballages ne doivent pas contenir de substances 
problématiques, et la teneur en matière recyclée doit être sûre pour la santé 
humaine et l'environnement.
Des dispositions supplémentaires devraient être ajoutées afin d'intégrer :
(i) une interdiction des substances préoccupantes,
(ii) des objectifs clairs pour les emballages réutilisables, et
(iii) un étiquetage obligatoire indiquant la réutilisabilité, la teneur en matière 
recyclée, la recyclabilité et la présence de substances préoccupantes.
L'article devrait également refléter la nécessité de réduire la quantité globale 
de déchets d'emballages générés.
Concernant la proposition d'ajouter un article 3tris, l'obligation pour les 
détaillants de reprendre gratuitement tous les types d'emballages assure 
cohérence et accessibilité à travers le système d'emballages. Cette mesure 
favorise la prévention des déchets en incitant les détaillants à réduire les 
emballages excessifs ou non recyclables, tout en facilitant leur élimination 
appropriée par les consommateurs.
Cette obligation complète les systèmes de collecte existants sans les 
remplacer. Elle permet aux consommateurs de rapporter les emballages 
(recyclables et non recyclables) sur le lieu d'achat, améliorant la commodité 
et favorisant des habitudes essentielles au déploiement futur du réemploi.
Pour les détaillants, cette mesure encourage une transition progressive vers 
la réduction des emballages et l'optimisation de la conception. Elle promeut 
également la transparence et la responsabilité partagée tout au long de la 
chaîne de valeur, conformément au principe de la responsabilité élargie des 
producteurs (REP), sans imposer de contraintes opérationnelles 
disproportionnées.

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag a.de reprendre, sans frais pour les consommateurs, ces emballages à tous 
les points de vente et à tout moment durant les heures d'ouverture ;

Begründung L'article actuel oblige les commerçants et les fabricants à reprendre les 
briques pour boissons et les emballages plastiques à usage unique, mais il 
ne précise pas que cette reprise doit être gratuite.
Sans cette clarification, les détaillants pourraient imposer des frais ou 
d'autres conditions décourageant les consommateurs de rapporter les 
emballages, ce qui compromettrait l'efficacité de l'obligation de reprise.
L'ajout de la mention « gratuitement pour les consommateurs » garantit que 
le système de reprise soit accessible et conforme au principe du pollueur-
payeur, selon lequel les producteurs et les distributeurs – et non les 
consommateurs – assument la responsabilité financière des déchets 
d'emballages.
Cette mesure contribuera également à augmenter les taux de retour et à 
assurer une mise en œuvre équitable dans l'ensemble des points de vente.
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Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 5 Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag b. de s'assurer que les coûts d'élimination soient couverts par des 
contributions conformes au principe du pollueur-payeur ; ces contributions 
doivent être affectées exclusivement à la couverture des coûts d'élimination 
et au soutien des mesures de prévention et de réutilisation, et ne peuvent 
pas être répercutées sur les consommateurs.

Begründung L'article 5 prévoit à juste titre que les coûts d'élimination soient couverts par 
des contributions fondées sur le principe du pollueur-payeur. Cependant, le 
texte ne précise pas qui supporte finalement ces coûts. Sans clarification, il 
existe un risque que ces coûts soient transférés aux consommateurs, ce qui 
compromettrait l'équité et affaiblirait l'incitation pour les producteurs à 
concevoir de meilleurs emballages.
Pour garantir l'efficacité de la mesure, il doit être clairement établi que les 
contributions sont supportées par ceux qui mettent les emballages sur le 
marché, et non par les consommateurs. De plus, les contributions ne 
devraient pas uniquement couvrir l'élimination, mais aussi soutenir la 
prévention des déchets et le développement de systèmes de réemploi, 
conformément au principe de la responsabilité élargie des producteurs 
(REP). Cela permettra de créer les bons signaux économiques et d'orienter 
les ressources vers des solutions durables.

Titel Art. 5 Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Ajouter 1bis. En complément des taux de recyclage fixés à l'al. 1, la quantité 
totale de déchets d'emballages mis sur le marché doit diminuer de manière 
progressive. Elle doit être réduite d'au moins 5 % d'ici 2030, 10 % d'ici 2035 
et 15 % d'ici 2040 par rapport aux niveaux de 2018, en cohérence avec les 
objectifs du règlement européen sur les emballages et les déchets 
d'emballages (PPWR).

Begründung L'article 6 fixe actuellement uniquement des objectifs de recyclage relatifs 
(en pourcentage). Bien que ceux-ci soient importants, ils ne garantissent 
pas une réduction globale des déchets d'emballages : les taux de recyclage 
peuvent augmenter tandis que les volumes totaux de déchets continuent de 
croître.
Pour assurer de réels progrès en matière de prévention des déchets, 
l'ordonnance devrait combiner les objectifs relatifs de recyclage avec des 
objectifs absolus de réduction des déchets d'emballages, en cohérence 
avec le futur Règlement européen sur les emballages et les déchets 
d'emballages (PPWR).
L'introduction d'objectifs de réduction mesurables — 5 % d'ici 2030, 10 % 
d'ici 2035 et 15 % d'ici 2040 par rapport aux niveaux de 2018 — permettrait 
d'aligner la Suisse sur les meilleures pratiques européennes et de garantir 
que les politiques mises en œuvre se traduisent par une diminution réelle 
du volume total d'emballages mis sur le marché.

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Eliminer art 6 al 2

Begründung L'article 6, alinéa 2, prévoit l'introduction d'une contribution anticipée au 
recyclage ou d'une taxe d'élimination si les taux de recyclage ne sont pas 
atteints. En pratique, ce mécanisme imposerait des coûts supplémentaires 
aux consommateurs, ce qui contredirait le principe selon lequel la reprise 
des emballages doit être gratuite pour les consommateurs (art. 4, let. a) et 
que les producteurs et les distributeurs doivent assumer la responsabilité, 
conformément au principe de la responsabilité élargie des producteurs 
(REP).
Nous proposons donc de supprimer l'article 6, alinéa 2.
Plutôt que d'introduire de nouveaux frais ou taxes pour les consommateurs, 
l'ordonnance devrait reposer sur un système de consigne (« Pfand ») 
applicable à tous les matériaux d'emballages de boissons.
Une consigne diffère fondamentalement d'une taxe :
une consigne est entièrement remboursable, créant un incitatif direct pour 
les consommateurs à rapporter les emballages et permettant d'atteindre des 
taux de collecte plus élevés ;

une taxe ou redevance n'est pas remboursable et fait peser les coûts sur 
les consommateurs sans améliorer les comportements ni la conception des 
produits.

Le système de consigne universel (tel que proposé à l'art. 17) garantit une 
approche équitable et en boucle fermée pour tous les matériaux, renforce la 
responsabilité tout au long de la chaîne de valeur, et évite de pénaliser les 
consommateurs tout en favorisant une réduction efficace des déchets.
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Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 3.Si les taux de recyclage ne sont toujours pas atteints, le DETEC peut 
renforcer les obligations et les exigences de performance du système de 
consigne universelle établi à l'article 17, en ciblant les matériaux 
d'emballage ou les opérateurs qui sont la principale cause du non-respect 
des objectifs. Ces mesures peuvent inclure l'augmentation du montant de la 
consigne, des obligations de reprise ciblées ou d'autres mesures destinées 
à améliorer la qualité de la collecte et les résultats du recyclage.

Begründung L'article 6, alinéa 3, prévoit actuellement que le DETEC puisse introduire 
une consigne sur les briques pour boissons et les emballages plastiques à 
usage unique si les taux de recyclage ne sont pas atteints.
Cependant, selon notre proposition, un système de consigne universel 
(article 17) s'applique déjà à tous les matériaux d'emballages de boissons. 
Ce paragraphe ne devrait donc plus introduire la consigne de manière 
conditionnelle, mais plutôt servir à renforcer et ajuster le système existant 
lorsque les performances restent insuffisantes.
Cela garantit la cohérence des politiques publiques et simplifie la mise en 
œuvre.
La consigne universelle (Pfand) constitue un outil structurel conçu pour 
assurer des taux élevés de collecte et de retour pour tous les matériaux, 
tandis que l'article 6, alinéa 3, donne au DETEC la flexibilité nécessaire 
pour affiner le système lorsque certains matériaux ou opérateurs sont en 
retard.
De tels ajustements (par exemple, une augmentation du montant de la 
consigne ou des obligations de reprise plus strictes) amélioreraient 
l'efficacité globale du système sans créer de mécanismes parallèles ni de 
nouvelles charges administratives.

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 10 Verwendung der Gebühr

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Modifier - Let. d. : « des campagnes d'information, notamment pour 
favoriser prioritairement la réutilisation et la valorisation matière des 
emballages en verre ... »
Ajouter une nouvelle lettre après (d) :
d bis. l'élaboration de standards et d'infrastructures pour les systèmes 
d'emballages réutilisables ;
Modifier la phrase d'ouverture :
« L'organisation doit utiliser les recettes de la taxe pour financer les activités 
suivantes relatives aux emballages en verre, et des mesures équivalentes 
doivent également être introduites pour les emballages plastiques et autres 
emballages pour boissons. »
Ajouter après (d bis) :
d ter. le financement de la mise en place et du fonctionnement de systèmes 
de réemploi ;
Amender la dernière phrase de l'explication :
« L'inclusion de ces dispositions renforcerait la transition vers le réemploi, 
en particulier pour les boissons, et garantirait que la taxe favorise le 
réemploi plutôt que la substitution vers des plastiques à usage unique. »
Ajouter : Art. 10bis « Utilisation de la taxe pour la réutilisation
Au minimum 10% de la taxe d'élimination anticipée doit être versé pour 
soutenir les activités en lien avec la réutilisation des emballages définies à 
l'art. 10, let. a. et b. »

Begründung L'article 10 limite actuellement l'utilisation de la taxe d'élimination anticipée 
(TEA) aux activités liées aux emballages en verre. Cela crée un 
déséquilibre : le verre est pénalisé, tandis que le plastique et d'autres 
matériaux d'emballage ne sont pas soumis à une responsabilité financière 
équivalente. Ce déséquilibre risque d'encourager la substitution vers le 
plastique, à l'encontre de l'objectif de réduction globale des déchets 
d'emballages.
Le principe de la responsabilité élargie des producteurs (REP) exige que 
tous les matériaux d'emballage contribuent équitablement aux coûts de 
collecte, de traitement et au financement des infrastructures de réemploi et 
de recyclage. Des mesures équivalentes devraient donc être établies pour 
les plastiques et autres matériaux.
De plus, l'article 10 ne prévoit pas explicitement le financement du 
développement de normes et de systèmes de réemploi. L'inclusion de telles 
dispositions, ainsi que la possibilité d'allouer les recettes fiscales à la 
création et à l'exploitation de systèmes de réemploi, renforcerait la transition 
vers les emballages réutilisables, en particulier pour les boissons. Il est 
également essentiel que la conception de la taxe favorise le réemploi et 
n'encourage pas la substitution vers le plastique à usage unique.
Lettre d : Le réemploi des emballages en verre contribue à la préservation 
des ressources naturelles, au renforcement de l'économie circulaire et à 
l'amélioration de son impact environnemental, notamment par rapport au 
verre à usage unique (voir rapport Carbotech, 2024).
Les sondages auprès de la population suisse montrent qu'une majorité de 
personnes confondent les notions de “recyclage” et de “réemploi”. De plus, 
bien que des solutions de réemploi du verre existent déjà aujourd'hui, elles 
sont peu connues.
Bien que cet article existait déjà dans la version précédente de l'OEB, 
aucune campagne n'a été menée par Vetroswiss pour promouvoir le 
réemploi. Le mot « principalement » clarifie le mandat de Vetroswiss 
d'organiser en priorité des campagnes d'information en faveur du réemploi.
Si le réemploi du verre présente des avantages environnementaux évidents 
par rapport au verre et au plastique à usage unique, les investissements 
nécessaires pour rendre ces systèmes économiquement viables font 
actuellement défaut.
En France, la loi Anti-gaspillage pour une économie circulaire (AGEC) 
stipule que les éco-organismes et producteurs (ou systèmes individuels) 
soumis à la REP doivent consacrer au moins 5 % de leurs contributions 
financières annuelles au développement de solutions de réemploi.
Inspirée de cette exigence dans les pays voisins, il serait pertinent d'inclure 
dans l'OEm un pourcentage dédié à cet objectif, ce qui permettrait la mise 
en œuvre concrète des points a et b de l'article 10.
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Titel Art. 11 Zahlungen an Dritte, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 11 Zahlungen an Dritte, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 11 Zahlungen an Dritte, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 12 Rückerstattung, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 12 Rückerstattung, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 12 Rückerstattung, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 13 Organisation, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 5

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Ajouter : let. e. un décompte des revenus de la taxe utilisés pour la 
réutilisation par rapport à l'ensemble des revenus.

Begründung Les rapports annuels actuels de Vetroswiss, ainsi que les flux de matériaux 
pour les emballages en verre publiés par Swiss Recycle, indiquent un 
pourcentage très faible d'emballages entiers réemployés bénéficiant de 
rabais liés à la TEA. Cependant, personne ne semble savoir précisément 
quelles activités de réemploi sont effectivement financées en Suisse. Une 
plus grande transparence concernant le financement de ces activités est 
donc nécessaire.

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag OFEV publie le rapport, à l'exception des informations relevant du secret 
d'affaires ou du secret de fabrication tels que définis par la législation 
applicable, pour autant que l'invocation de ces secrets ne limite pas la mise 
en œuvre effective de la présente ordonnance ni ne contrevienne aux 
obligations de protection de l'environnement et de la santé humaine.

Begründung Le texte français actuel utilise le terme « secret professionnel », ce qui est 
trompeur. Les versions allemande (« Geschäftsgeheimnis ») et italienne (« 
segreto d'affari ») se réfèrent correctement au secret commercial ou des 
affaires, et non au secret professionnel.
Il est important d'harmoniser cette terminologie entre toutes les versions 
linguistiques et de définir clairement le “secret d'affaires” en référence au 
droit suisse applicable (par exemple, la Loi fédérale contre la concurrence 
déloyale, LCD/UWG).
Dans le même temps, la disposition doit être formulée de manière à éviter 
que l'invocation du secret d'affaires puisse être utilisée pour entraver la 
transparence, le suivi ou l'application de l'ordonnance.
La confidentialité commerciale ne doit pas primer sur les obligations de 
protection de l'environnement et de la santé humaine.
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Titel Art. 15 Verfahren

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 16 Kennzeichnung

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 1

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Modifier le Titre: Consigne obligatoire sur les emballages pour boissons, al. 
1
Les commerçants et les fabricants qui remettent aux utilisateurs finaux des 
boissons dans des emballages, qu'ils soient réutilisables ou à usage unique, 
sont tenus de prélever une consigne sur ces emballages. Ils sont tenus de 
reprendre, contre remboursement de la consigne, les emballages qui 
figurent dans leur assortiment

Begründung L'ordonnance actuelle crée une distorsion : une consigne obligatoire 
s'applique uniquement aux emballages de boissons réutilisables (art. 17), 
tandis que les consignes sur les emballages de boissons à usage unique 
(PET, aluminium, verre) ne sont prévues qu'à titre de mesure corrective si 
les taux de recyclage ne sont pas atteints (art. 19).
Ce déséquilibre risque de rendre les emballages réutilisables plus coûteux 
au point de vente, incitant ainsi les consommateurs à choisir des options à 
usage unique moins chères.
Pour garantir des conditions équitables et éviter de compromettre le 
réemploi, l'ordonnance devrait instaurer un système de consigne universel 
couvrant tous les emballages de boissons, qu'ils soient réutilisables ou à 
usage unique.
Un tel système permettrait de :
garantir un traitement équitable entre les différents types d'emballages,

soutenir la responsabilité élargie des producteurs (REP) en veillant à ce que 
tous les emballages contribuent à la collecte et à la gestion de leur fin de vie,

et encourager les consommateurs à rapporter tous les emballages de 
boissons, améliorant ainsi la qualité de la collecte et réduisant les déchets 
sauvages.

L'article 17 devrait donc être révisé afin d'introduire une obligation de 
consigne pour tous les emballages de boissons.
L'article 19 devrait être ajusté en conséquence, de manière à ce que ses 
dispositions visent à renforcer les obligations existantes plutôt qu'à 
introduire une consigne uniquement en cas de taux de recyclage 
insuffisants.

Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag ‘. Let. a. : « l'organisation de branche privée ou l'organisation faisant partie 
d'un système de réutilisation a pour objectif la collecte, le nettoyage et la 
réutilisation communs d'emballages pour boissons réutilisables ; »

- Let. e. : « elle atteint, dans les trois premières années de son existence, 
un taux de récupération des emballages réutilisables mis dans le commerce 
par ses membres d'au moins 20 % et ce taux est d'au moins 50 % après 
cinq ans, et elle prend des mesures pour augmenter ces taux par la suite ;»

- Ajouter let. « f. Si le taux n'est pas atteint l'OFEV analyse les mesures à 
prendre en concertation avec les acteurs concernés.

Begründung - Let. a. : Aujourd'hui, des filières de réutilisation fonctionnent en Suisse 
sans recourir à des emballages standardisés. En effet, si la standardisation 
permet d'optimiser les flux logistiques à long terme, elle ne constitue pas 
une condition obligatoire à la mise en œuvre de la réutilisation. Pour cette 
raison, il est proposé de supprimer le terme « standardisés » afin de ne pas 
freiner l'action des PME et des filières qui s'engagent dans la réutilisation 
mais qui n'ont pas encore effectué la transition vers des emballages 
standardisés.
- Dans le rapport explicatif, une organisation de branche privée est décrite 
comme « un regroupement de fabricants et de commerçants. Elle peut ne 
compter que des entreprises de recyclage ou revêtir une forme mixte. (...) ». 
Cette définition semble impliquer qu'une telle organisation doit inclure des 
entreprises de recyclage, ce qui n'est pas cohérent dans le cas de la 
réutilisation, où d'autres types d'acteurs sont impliqués (entreprises de 
lavage, acteurs logistiques, etc.). C'est pourquoi nous proposons d'ouvrir 
l'exemption de la consigne à des organisations faisant partie d'un système 
de réutilisation, afin de s'aligner avec le droit européen et de
permettre à des entreprises et PME actives dans la réutilisation – y compris 
celles regroupées dans des organisations créées par la société civile, par 
exemple la nouvelle association Swiss REuse – de bénéficier de cette 
exception.
- Let e. et f. : Les systèmes de réutilisation nécessitent un certain temps 
pour se mettre en place. De nombreuses études montrent que, même avec 
un taux de récupération modéré, la réutilisation des bouteilles peut générer 
des bénéfices écologiques significatifs. Nous proposons donc d'abaisser le 
taux actuellement envisagé, afin de le rendre plus atteignable pour les 
initiatives existantes en Suisse, et de prévoir un dialogue avec l'OFEV dans 
le cas où ce taux ne serait pas atteint, afin d'identifier collectivement les 
mesures à envisager. Par comparaison, la France s'est donné, dans sa loi 
AGEC anti-gaspillage, l'objectif de 10% de réemploi des emballages en 
verre en 2027.

Titel Art. 18 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Einwegverpackungen aus PET und 
Metall, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 18 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Einwegverpackungen aus PET und 
Metall, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 18 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Einwegverpackungen aus PET und 
Metall, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Ajouter Art. 19bis Objectif de réutilisation pour les emballages pour 
boissons.
Ajouter Al. 1 - Le taux de réutilisation des emballages pour boissons doit 
atteindre au moins 40% en 2040. Pour les acteurs économiques dépassant 
le seuil de 1 million de francs de masse salariale ou de chiffre d'affaires, ce 
taux doit atteindre au moins 20 % dans les cinq ans suivant l'entrée en 
vigueur de la présente ordonnance.
Ajouter Al. 2 - Les modalités pour atteindre cet objectif et le type 
d'emballages concernés sont définis par le DETEC en concertation avec les 
acteurs économiques.
Ajouter Al. 3 - Si le taux de récupération n'est pas atteint, le DETEC peut 
obliger les commerçants et les fabricants à mettre sur le marché un certain 
pourcentage de leur catalogue des produits dans des emballages pour 
boissons réutilisables.

Begründung L'article 19 prévoit actuellement qu'une consigne puisse être imposée sur 
les emballages de boissons à usage unique uniquement si les taux 
minimaux de recyclage ne sont pas atteints. Cela fait de la consigne une 
sanction plutôt qu'un élément central du système d'emballages. Une telle 
approche est insuffisante : des taux de recyclage relatifs élevés peuvent 
coexister avec une augmentation des volumes totaux de déchets et des 
quantités absolues importantes d'emballages non recyclés.
Pour y remédier, le système de consigne devrait s'appliquer de manière 
universelle à tous les emballages de boissons (art. 17), tandis que les 
articles 19 et 19bis devraient se concentrer sur la garantie et le 
renforcement progressif des objectifs de recyclage et de réemploi.
Dans cette logique, l'article 19 devrait être reformulé afin de :
ne plus introduire la consigne uniquement comme mesure corrective,
mais plutôt prévoir le renforcement ou le durcissement des obligations de 
consigne et l'introduction de mesures complémentaires si les objectifs de 
recyclage et de réemploi ne sont pas atteints.
Cela permettrait d'assurer la cohérence avec les principes de la 
responsabilité élargie des producteurs (REP) et d'éviter les failles qui 
permettent aux entreprises de se reposer sur des pourcentages relatifs 
alors que les volumes absolus de déchets continuent d'augmenter.
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Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag « Si les taux de recyclage fixés à l'al. 1 ne sont pas atteints, le DETEC peut 
renforcer les obligations liées à la consigne prévue à l'article 17 et introduire 
des mesures complémentaires pour garantir l'atteinte des objectifs. »

Begründung L'article 19 prévoit actuellement qu'une consigne puisse être imposée sur 
les emballages de boissons à usage unique uniquement si les taux 
minimaux de recyclage ne sont pas atteints. Cela fait de la consigne une 
sanction plutôt qu'un élément central du système d'emballages. Une telle 
approche est insuffisante : des taux de recyclage élevés en pourcentage 
peuvent coexister avec une augmentation du volume total des déchets et 
des quantités absolues importantes d'emballages non recyclés.
Pour remédier à cela, le système de consigne devrait s'appliquer de 
manière universelle à tous les emballages de boissons (art. 17), tandis que 
les articles 19 et 19bis devraient se concentrer sur le respect et le 
renforcement progressif des objectifs de recyclage et de réemploi.
Dans cette logique, l'article 19 devrait être reformulé afin de :
ne plus introduire la consigne uniquement comme mesure corrective,
mais plutôt de prévoir le renforcement ou le durcissement des obligations 
de consigne et l'introduction de mesures complémentaires si les objectifs de 
recyclage et de réemploi ne sont pas atteints.
Cela garantirait la cohérence avec les principes de la responsabilité élargie 
des producteurs (REP) et éviterait les failles permettant aux entreprises de 
se reposer sur des taux relatifs alors que les volumes absolus de déchets 
continuent d'augmenter.

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 20 Mitteilungspflicht betreffend Getränkeverpackungen

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Alinéa 1 (modification let. a)
a. le volume et le poids de boissons produites ou importées l'année 
précédente à des fins de consommation en Suisse, donné séparément pour 
les emballages réutilisables et pour les emballages à usage unique, en 
distinguant entre les différentes matières utilisées pour leur fabrication et 
entre les différentes sortes de boissons ;
Alinéa 1 (nouvelle let. c)
c. le poids des emballages pour boissons consommés en Suisse, en 
précisant les modes de valorisation (réutilisation, valorisation matière, 
valorisation énergétique) ainsi que le lieu de valorisation (Suisse ou 
étranger).

Begründung La disposition actuelle exige principalement un rapport sur les volumes. 
Cela est insuffisant pour évaluer les impacts environnementaux et la 
circularité. Les entreprises devraient déclarer à la fois le volume et le poids 
des emballages de boissons, ainsi que leur voie de traitement en fin de vie 
(réemploi, recyclage matière, valorisation énergétique) et le lieu de 
traitement (en Suisse ou à l'étranger).
Sans ces informations, il est impossible de déterminer si la Suisse réduit 
effectivement la production de déchets, augmente le réemploi et limite 
l'exportation des impacts liés aux déchets.
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Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag a. le volume et le poids des emballages utilisés pour le conditionnement des 
marchandises produites ou importées l'année précédente à des fins de 
consommation en Suisse, en distinguant entre les différentes matières 
utilisées pour leur fabrication ;
b. les emballages en matières plastiques, en distinguant entre les différents 
polymères, en particulier le PET, le polyéthylène (PE), le polypropylène 
(PP), le polystyrène (PS), le chlorure de polyvinyle (PVC) et les matériaux 
composites.

Begründung Le volume et le poids doivent tous deux être déclarés afin de pouvoir suivre 
les tendances. Les emballages composites doivent également être 
distingués, car ils posent des défis spécifiques en matière de recyclage et 
ne doivent pas être dissimulés dans des catégories génériques.

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag a. le volume et le poids des emballages utilisés l'année précédente pour 
des marchandises destinées à être consommées en Suisse, en distinguant 
entre les différentes matières utilisées pour leur fabrication ;

Begründung Le volume et le poids doivent tous deux être déclarés afin de pouvoir suivre 
les tendances.

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 3bis. La grande distribution est tenue de communiquer chaque année à 
l'OFEV, selon ses indications, et avant la fin du mois de février, le 
pourcentage de son assortiment vendu dans des emballages à usage 
unique.

Begründung Les grands distributeurs exercent une forte influence sur les choix 
d'emballages. En déclarant la part de leur assortiment vendue dans des 
emballages à usage unique, ils sont rendus responsables de la prévention 
des déchets et peuvent être comparés de manière transparente.

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 5

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag L'OFEV peut publier chaque année, sous forme agrégée ou non, les 
quantités de matières utilisées pour la fabrication d'emballages, ainsi que 
les modes de valorisation adoptés.

Begründung Autoriser l'OFEV à publier les données sous forme désagrégée accroît la 
transparence et permet un suivi plus précis des stratégies de valorisation.



1369 / 2947

Titel Art. 22 Rücknahme und Verwertung, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Les commerçants et les fabricants (…) doivent communiquer chaque année 
à l'OFEV, avant la fin du mois de février, le volume et le poids des 
emballages repris ou valorisés l'année précédente. Ils doivent distinguer 
entre les différentes matières utilisées pour la fabrication de ces 
emballages, les modes de valorisation adoptés, ainsi que le lieu de 
valorisation (Suisse ou étranger).

Begründung Pour offrir une vision complète, les entreprises doivent déclarer le volume et 
le poids, les modes de valorisation ainsi que le lieu de traitement, qu'il se 
situe en Suisse ou à l'étranger. Cela garantit un suivi précis des flux et des 
impacts environnementaux.

Titel Art. 22 Rücknahme und Verwertung, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Toute personne (…) est tenue de communiquer chaque année à l'OFEV, 
avant la fin du mois de février et en distinguant entre les différentes 
matières utilisées pour leur fabrication, le volume et le poids des 
emballages valorisés l'année précédente, ainsi que le nom de l'entreprise 
de valorisation, le mode de valorisation adopté. Les matières plastiques 
doivent au minimum faire l'objet d'une distinction entre les polymères 
suivants : le PET, le PE, le PP, le PS, le PVC et les matériaux composites.
Nouvel alinéa 3
L'OFEV soutient les organisations de branche engagées dans la 
réutilisation dans l'établissement de statistiques concernant la mise sur le 
marché d'emballages réutilisables ainsi que leur taux de récupération.
Nouvel alinéa 4
4. Un contrôle est effectué afin de vérifier l'exactitude des informations 
communiquées par les commerçants et fabricants.

Begründung Al. 2
Il en va de même pour les acteurs professionnels de la valorisation : le 
volume et le poids, ainsi que les emballages composites, doivent être 
déclarés afin de refléter les défis réels du recyclage.
Al. 3 (nouveau)
Des statistiques fiables sur le réemploi sont essentielles. Sans données, il 
est impossible de soutenir efficacement les systèmes de réemploi. L'OFEV 
devrait jouer un rôle d'appui auprès des organisations afin de les aider à 
produire ces statistiques.
Al. 4 (nouveau)
Les déclarations doivent être vérifiées. Sans contrôles indépendants, les 
données risquent d'être incomplètes, trompeuses ou incohérentes, ce qui 
compromet la confiance et l'application de la réglementation.

Titel Art. 23 Mitteilung an private Meldestellen, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 23 Mitteilung an private Meldestellen, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 24 Vollzug

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --



1370 / 2947

Titel Art. 25 Aufhebung und Änderung bisherigen Rechts

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 26 Übergangsbestimmung

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 27 Inkrafttreten

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Centre Patronal

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: De manière générale, le Centre Patronal salue la révision de l'OLED qui 
permet de mettre en œuvre les principes de l'économie circulaire adoptés avec 
la révision de la Loi sur la protection de l'environnement (LPE) du 1er janvier 
2025. Avec cette révision législative, nous considérons que la gestion des 
déchets s'améliore par le biais d'une priorisation des étapes de réutilisation et 
de valorisation des déchets. 

L'intégration des résidus d'incinération issus des usines d'incinération des 
ordures ménagères dans la définition des déchets urbains clarifie les questions 
de droit de la concurrence et de planification des installations, ce qui est 
appréciable, en particulier pour les cantons. 

Le Centre Patronal considère toutefois qu'une réflexion similaire aurait dû être 
menée pour les boues d'épuration et leurs résidus, dont le phosphore doit 
également être recyclé. Par ailleurs, nous estimons qu'il est nécessaire de 
donner des précisions sur la priorisation entre une filière de valorisation-
matière à l'étranger et une filière de valorisation-matière/énergie en Suisse. En 
effet, nous nous demandons quelle est la plus-value, du moins d'un point de 
vue énergétique et environnemental, à l'exportation d'un déchet à l'étranger 
pour être recyclé, s'il peut être valorisé par une filière en Suisse. En outre, il 
nous semble que toute exportation de déchets implique une certaine perte de 
maîtrise des flux et des types de traitements ainsi que des impacts 
environnementaux. Il serait donc bienvenu que l'OFEV édicte des 
recommandations sur cette question.

Anhang: 25-030_Ord-environnementales-printemps26_Position-CP.pdf
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Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme1

Titel Anhang 5: Anforderungen an Abfälle zur Ablagerung, Ziff. 3.1 Bst. a–b

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 3.1 Auf Deponien und Kompartimenten des Typs C dürfen folgende Abfälle 
abgelagert werden, soweit sie die Anforderungen nach den Ziffern 3.2–3.5 
erfüllen:

a.Rauchgasreinigungsrückstände aus Anlagen, in denen 
Siedlungsabfälle nach Artikel 3 Buchstabe a Ziffern 1–3 oder Abfälle 
vergleichbarer Zusammensetzung verbrannt werden, sofern Metalle 
gemäss Artikel 32 Absatz 2 Buchstabe g vorgängig zurückgewonnen 
wurden;
b.Rauchgasreinigungsrückstände aus der thermischen Behandlung 
von Abfällen aus Industrie und Gewerbe, die nicht mit 
Siedlungsabfällen nach Artikel 3 Buchstabe a Ziffern 1–3 vergleichbar 
sind;

Begründung En ce qui concerne les déchets repris dans les décharges de type C, à 
l'annexe 5 (3.1), nous proposons qu'une lettre c mentionne les cendres de 
bois naturel issues des chauffages à distance. En effet, les décharges de 
type E ne reprennent plus ce genre de déchets et, selon nos informations, 
leur traitement devient quelque peu problématique.

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung
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Begründung: En matière environnementale, l'OEB constitue un corpus législatif d'importance 
certaine. En effet, il réglemente les milliers de tonnes d'emballages pour 
boissons commercialisés en Suisse chaque année. Or, ce type d'emballage 
représente une part notable du volume total des emballages utilisés en Suisse 
(env. 25%). Toutefois, à l'heure actuelle, la majorité des emballages n'est pas 
assujettie à cette ordonnance, on peut donc affirmer qu'il existe un potentiel 
considérable pour «boucler les cycles» et mieux utiliser les ressources dans un 
esprit économe et responsable. 

En parallèle, nous notons que l'UE a récemment produit plusieurs 
modifications législatives an matière d'emballages, notamment le règlement 
2025/40 qui clarifie les objectifs et les prescriptions qui s'appliqueront aux 
fabricants situés dans le territoire des 27. Compte tenu des rapports 
d'interdépendance industrielle entre la Suisse et ses voisins, il va de soi que 
ces modifications législatives auront un impact sur notre propre droit. Le grand 
enjeu de la révision complète de l'OEB est donc d'élargir sa portée de manière 
efficace mais aussi de veiller à maintenir un degré d'eurocompatibilité utile à 
l'économie. 

De notre point de vue, le bilan de l'actuelle OEB (datant de l'an 2000) est plutôt 
favorable. En effet, ces 25 dernières années, sa mise en œuvre a contribué à 
accroître la recyclabilité des emballages pour boissons tout en demeurant 
supportable pour les opérateurs économiques concernés. Sans surprise, la 
présente révision conserve donc les éléments qui ont fait leur preuve, et les 
étend à d'autres types et matériaux d'emballage. D'après les services de 
l'OFEV, il s'agit « d'une part, de ne pas privilégier certains types ou matériaux 
d'emballage et de créer les mêmes conditions pour tous les acteurs d'une 
même branche et, d'autre part, d'économiser d'autres ressources et de fermer 
les cycles ». Ainsi, l'ordonnance sur les emballages pour boissons devient 
désormais l'ordonnance sur les emballages. 

Sur le fond, nous acceptons les grands principes de cette future ordonnance, 
principes visant notamment à diminuer la production de déchets par des 
mesures relevant souvent du bon sens (reprise des emballages à usage 
unique qui feront l'objet d'une collecte séparée, augmentation de la part des 
emballages réutilisables, augmentation des composants recyclés etc.). Nous 
saluons aussi le fait que les dispositions proposées aient fait l'objet d'une 
évaluation économique centrée sur leur efficacité et que les représentants du 
secteur de l'emballage aient été dûment pré-consultés. Il apparaît que les 
résultats de ces mesures de consultation anticipée ont été pris en compte dans 
la présente proposition de révision législative et qu'elles limitent les charges 
pour les opérateurs économiques concernés. A cet égard, nous notons que si 
la révision de l'OEB se rapproche du nouveau règlement européen mentionné 
ci-dessus, il s'en distingue aussi sur quelques points pour tenir compte des 
particularités suisses, ce qui est appréciable.

Anhang: 25-030_Ord-environnementales-printemps26_Position-CP.pdf
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Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme2

Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 4

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Das BAFU kann die in einer privaten Branchenorganisation 
zusammengeschlossenen Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen 
und Hersteller von den Pflichten nach Absatz 1 auf Gesuch der 
Branchenorganisation hin befreien, wenn:

a. die Branchenorganisation die gemeinsame Sammlung, Reinigung und 
Wiederverwendung von standardisierten Mehrwegverpackungen für 
Getränke bezweckt;
b. der Branchenorganisation mindestens 10 Händlerinnen und Händlern 
oder Herstellerinnen und Herstellern von Getränken in 
Mehrwegverpackungen angeschlossen sind;
c. die Branchenorganisation über ein öffentlich einsehbares, regelmässig 
aktualisiertes Mitgliederverzeichnis verfügt;
d. die Branchenorganisation dem BAFU jährlich bis zum 31. März ein 
Konzept für die Finanzierung, die Weiterentwicklung und die Information 
der Verbraucherinnen und Verbraucher sowie die Statistik des Vorjahres 
vorlegt; und
e. die Branchenorganisation innerhalb der ersten drei Jahre ihres 
Bestehens nachweislich eine Rücklaufquote der durch ihre Mitglieder in 
Verkehr gebrachten Mehrwegverpackungen von mindestens 60 Prozent 
erreicht und nach fünf Jahren die Rücklaufquote mindestens 80 Prozent 
beträgt.

Begründung Selon nous, l'article 17, alinéa 4, de l'ordonnance sur les emballages doit 
être supprimé sans remplacement. La consigne obligatoire demeure un 
instrument éprouvé pour maintenir un système de réutilisation efficace, du 
moins sur le long-terme. Selon nous, sans consigne, les systèmes de 
réutilisation risquent de rater leur cible, à savoir une diminution significative 
de la production de déchets. En outre, nous estimons que des difficultés 
pourraient surgir si des emballages provenant de systèmes de réutilisation 
sans consigne étaient mélangés à ceux avec consigne. 

Nous rappelons que les bouteilles en verre réutilisables sont de meilleure 
qualité et plus chères que les bouteilles en verre jetables. Par conséquent, 
des taux de retour élevés sont essentiels pour maintenir la rentabilité de 
tout système de récupération digne de ce nom. Certes, l'instauration d'une 
consigne n'est pas une panacée. En effet, on sait que sa mise en œuvre ne 
garantit pas un retour de toutes les bouteilles réutilisables. Toutefois, nous 
observons que sans consigne, l'incitation à retourner les bouteilles en verre 
réutilisables demeure très basse.
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Circular Economy Switzerland

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Die derzeitige Überarbeitung der VerpV orientiert sich an den aktuellen 
Entwicklungen innerhalb der EU, berücksichtigt jedoch vorerst nur Aspekte 
im Zusammenhang mit der stofflichen Verwertung. Daher werden Aspekte 
im Zusammenhang mit der Begrenzung von Verpackungen und der 
Förderung der Wiederverwendung ausser Acht gelassen oder nur sehr 
teilweise berücksichtigt. 
Die Begrenzung der Menge der in Verkehr gebrachten Verpackungen und 
damit der anfallenden Abfallmenge ist jedoch ein wesentlicher Hebel zur 
Verringerung der Umweltauswirkungen und der Kosten für deren 
Bewirtschaftung. 
Wie im erläuternden Bericht dargelegt, ist es für die Schweiz wichtig, sich 
an die europäische Gesetzgebung anzupassen.
Diese Revision der VerpV stellt somit eine strategische Gelegenheit dar, 
sich den in der EU geltenden Bestimmungen anzunähern, die auch 
Massnahmen zur Abfallvermeidung und zur Förderung der 
Wiederverwendung umfassen. Eine solche Ausrichtung würde ein weiteres 
Revisionsverfahren in naher Zukunft mit den damit verbundenen Kosten 
vermeiden.
Der erläuternde Bericht erwähnt, dass Workshops mit Vertretern von 
Berufsverbänden, Wirtschaftszweigen und grossen Unternehmen 
organisiert wurden, um den Revisionsentwurf zu validieren. Wir bedauern 
jedoch, dass an diesen Workshops weder Vertreter der Zivilgesellschaft 
noch innovativere Akteure der Branche, wie Betreiber von 
Wiederverwendungssystemen, beteiligt waren, um auch deren Standpunkte 
im Vorfeld des Prozesses einzuholen.
Das Ziel, die verschiedenen Verpackungskategorien in einer einzigen 
Verordnung zusammenzufassen, ist zwar zu begrüssen, doch sind wir der 
Ansicht, dass diese Revision ohne die von uns vorgeschlagenen 
Anpassungen in Bezug auf Abfallvermeidung und Wiederverwendung 
angesichts der aktuellen Entwicklungen bei unseren wichtigsten 
Handelspartnern Gefahr läuft, sofort überholt zu sein.

Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme2

Titel Art. 2 Begriffe

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung
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Gegenvorschlag In dieser Verordnung bedeuten:
a. Verpackungen und Verpackungsbestandteile: aus beliebigen 
Materialien hergestellte Produkte zur Aufnahme, zum Schutz, zur 
Handhabung, zur Lieferung oder Darbietung von Waren;
b. Mehrwegverpackungen: Verpackungen, die zur Wiederverwendung 
vorgesehen sind;
c. Einwegverpackungen: Verpackungen, die zur einmaligen Verwendung 
vorgesehen sind;
d. Getränkeverpackungen: Verpackungen für flüssige Lebensmittel, die 
zum Trinken bestimmt sind;
e. Getränkekartons: Getränkeverpackungen, die mehrheitlich aus Karton 
und zu geringen Anteilen aus Kunststoff bestehen und teilweise 
Aluminium beinhalten können;
f. Verpackungen aus Kunststoff: alle Verpackungen aus einem oder 
mehreren Kunststoff-Polymeren; ausgenommen sind 
Getränkeverpackungen aus Polyethylenterephthalat (PET);
g. Serviceverpackungen: Verpackungen, die für die Befüllung in der 
Verkaufsstelle vorgesehen sind, sofern sie eine Verpackungsfunktion 
erfüllen;
h. stoffliche Verwertung: die Herstellung neuer Verpackungen oder 
anderer Produkte aus gebrauchten Verpackungen (Recycling);
i. Rezyklate: Materialien, die durch Recyclingverfahren gewonnen 
wurden und Primärrohstoffe ersetzen;
j. Verwertungsquote: der prozentuale Anteil der während eines 
Kalenderjahres zu Rezyklaten verwerteten Verpackungen am gesamten 
für die Verwendung im Inland abgegebenen Gewicht der Verpackungen 
aus dem verwendeten Material;
k. Behandlungsreste: Materialien aus der Behandlung von separat 
gesammelten Abfällen, welche nicht stofflich verwertet werden können;
l. Verbraucherinnen und Verbraucher: natürliche Personen, die zu 
Zwecken handeln, die ausserhalb ihrer gewerblichen, geschäftlichen 
oder beruflichen Tätigkeiten liegen;
m. Endabnehmerinnen und Endabnehmer: Verbraucherinnen und 
Verbraucher sowie alle natürlichen oder juristischen Personen mit 
Wohnsitz oder Niederlassung in der Schweiz, die ein Produkt im 
Rahmen ihrer gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit nutzen und dieses 
in der an sie gelieferten Form nicht erneut in Verkehr bringen;
n. Herstellerinnen und Hersteller: natürliche oder juristische Personen, 
die Produkte und Bestandteile beruflich oder gewerblich herstellen oder 
zur gewerblichen Abgabe einführen;
o. Händlerinnen und Händler: natürliche oder juristische Personen, die 
Produkte und Bestandteile in der Schweiz beziehen und sie gewerblich 
abgeben;
p. Stand der Technik: der aktuelle Entwicklungsstand von Verfahren, 
Einrichtungen und Betriebsweisen, der:
1. bei vergleichbaren Anlagen oder Tätigkeiten im In- oder Ausland 
erfolgreich erprobt ist oder bei Versuchen erfolgreich eingesetzt wurde 
und nach den Regeln der Technik auf andere Anlagen oder Tätigkeiten 
übertragen werden kann, und
2. für einen mittleren und wirtschaftlich gesunden Betrieb der 
betreffenden Branche wirtschaftlich tragbar ist.

NEU hinzufügen: 
q. Wiederverwendungssystem: die organisatorischen, technischen oder 
finanziellen Vorkehrungen, die eine Wiederverwendung in einem 
geschlossenen oder offenen Kreislauf ermöglichen, sowie Anreize zur 
Wiederverwendung, wie beispielsweise ein Pfandsystem, das sicherstellt, 
dass Verpackungen zur (Vorbereitung auf die) Wiederverwendung 
gesammelt werden." 
r. Rückgewinnungsquote für Verpackungen: Verhältnis zwischen der Anzahl 
der an Verbraucher und Endverbraucher abgegebenen Vollverpackungen 
und der Anzahl der nach der Reinigung wiederbefüllbaren Verpackungen.
s. Wiederverwendungsquote von Verpackungen: Verhältnis zwischen der 
Anzahl der an Verbraucher und Endverbraucher zurückgegebenen 
Vollverpackungen und der Anzahl der wiederverwendeten und wieder in 
Verkehr gebrachten Vollverpackungen.
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Begründung Ergänzungen: 
q. zur Definition von Wiederverwendungssystemen. Dieser aus dem 
europäischen Recht übernommene Begriff (Verordnung 2025/40) ist nicht 
nur notwendig, weil er in der vorliegenden Verordnung verwendet wird, 
sondern auch, um zu betonen, dass Wiederverwendungstätigkeiten Teil von 
Systemen sein müssen, die eine Organisationsstruktur, Finanzströme, 
Anreizmechanismen usw. umfassen.
r. unter Verwendung der Definition der Rückgewinnungsquote aus dem 
erläuternden Bericht zur Revision dieser Verordnung. Der Begriff „Standard“ 
wurde zudem gestrichen, da die Wiederverwendung von Verpackungen und 
deren anschliessende Rückgewinnung auch nicht standardisierte 
Verpackungen betreffen können. Es ist wichtig, diese Definition 
aufzunehmen, da der Begriff im weiteren Verlauf der Verordnung verwendet 
wird.
s. die die Wiederverwendungsquote definiert, die in einem neuen Artikel 
19bis aufgeführt ist, nach einer ähnlichen Logik wie die Recyclingquoten, 
um die Festlegung verbindlicher Ziele für die Wiederverwendung zu 
ermöglichen. Im Gegensatz zur „Verwertungsquote” berücksichtigt diese 
Quote nur Verpackungen, die tatsächlich wiederverwendet, d. h. nach 
Abschluss des Wiederverwendungsprozesses wieder in Verkehr gebracht 
werden.

Titel Art. 3 Allgemeine Anforderungen an Verpackungen

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die mit 
Ware befüllte Verpackungen abgeben, stellen sicher, dass Verpackungen, 
soweit technisch möglich und wirtschaftlich tragbar:

a. vom Verpackungsvolumen und der Verpackungsmasse her auf das 
Mindestmass begrenzt sind, das zur Gewährleistung der erforderlichen 
Sicherheit und Hygiene der verpackten Ware angemessen ist;
b. bei der Sammlung, Behandlung und dem Recycling nicht zu 
erheblichen technischen Schwierigkeiten führen; und
c. einen möglichst hohen Anteil an Rezyklaten enthalten.

NEU Ergänzung:
d. während ihres gesamten Lebenszyklus keine schädlichen Auswirkungen 
auf die menschliche Gesundheit oder die Umwelt haben. 
Art. 3bis Kontrolle der Anforderungen an Verpackungen 
Das BAFU veröffentlicht regelmässig Bewertungen zu den verschiedenen 
Arten von Verpackungen und den Möglichkeiten ihrer Entsorgung am Ende 
ihrer Lebensdauer, um festzustellen, welche Optionen hinsichtlich der 
Umweltbelastung und der Risiken für die menschliche Gesundheit sowie 
unter Berücksichtigung des Stands der Technik vorzuziehen sind.

Begründung b. "oder erheblichen Mehrkosten" streichen da bereits in der Einleitung 
erwähnt ("...wirtschaftlich tragbar")
d. die Ergänzung von d. ermöglicht die Angleichung an das europäische 
Recht (Verordnung 2025/40) und gewährleistet, dass Verpackungen sowohl 
für die Umwelt als auch für die menschliche Gesundheit sicher sind .
Art. 3bis. Dieser Aspekt ist angesichts der erheblichen Auswirkungen von 
Verpackungen, insbesondere von Kunststoffverpackungen, von 
grundlegender Bedeutung. Die Aufnahme dieser Bestimmung ermöglicht 
die Anwendung des Vorsorgeprinzips, um unerwünschte Folgen und 
künftige Belastungen für die Gesellschaft zu vermeiden. Diese Formulierung 
steht auch im Einklang mit Art.35i USG, wonach der Bundesrat 
Anforderungen an Verpackungen entsprechend ihrer Umweltbelastung 
festlegen kann (Abs. 1), wobei er die Bestimmungen der wichtigsten 
Handelspartner zu berücksichtigen hat (Abs. 2). Der Stand der Technik bei 
der Herstellung von Verpackungen und 3deren Entsorgung am Ende ihrer 
Lebensdauer entwickelt sich rasant weiter. Vergleichende Analysen 
zwischen verschiedenen Verpackungsarten und Behandlungssystemen 
erfordern erhebliche Investitionen. Um die Wirtschaftsakteure zu 
ressourcenschonenden Entscheidungen zu bewegen und sie so bei der 
Umsetzung des USG und der VGV zu unterstützen, sollte das BAFU die 
Durchführung von Vergleichsstudien übernehmen, mit denen sich die am 
besten geeigneten Alternativen wissenschaftlich bewerten lassen.
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Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die mit 
Ware befüllte Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff an 
Endabnehmerinnen und Endabnehmer abgeben und die Entsorgung aller 
von ihnen abgegebenen Verpackungen nicht durch die Mitgliedschaft bei 
einer privaten Branchenorganisation oder durch finanzielle Beiträge an eine 
solche sicherstellen, müssen:

a. solche Verpackungen bei allen Verkaufsstellen während den 
gesamten Öffnungszeiten zurücknehmen;
b. solche Verpackungen, soweit technisch möglich, der stofflichen 
Verwertung zuführen; und
c. in den Verkaufsstellen an gut sichtbarer Stelle deutlich darauf 
hinzuweisen, dass solche Verpackungen zurückgenommen werden.

NEU anpassen:
a. "...solche Verpackungen kostenlos zurückzunehmen (…) "
b. "...soweit technisch möglich und umweltfreundlich (...)"

Begründung --

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Übernimmt eine private Branchenorganisation die Aufgaben nach Absatz 1, 
so ist sie für die Einhaltung der Pflichten gemäss Buchstaben a-c 
verantwortlich.

Begründung --

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Werden die Verwertungsquoten auch mit den Massnahmen nach Absatz 2 
nicht erreicht, so kann das UVEK Händlerinnen und Händler sowie 
Herstellerinnen und Hersteller verpflichten:

a. auf rücknahmepflichtige Getränkekartons und rücknahmepflichtige 
Einwegverpackungen aus Kunststoff ein Mindestpfand zu erheben;
b. solche Verpackungen gegen Rückerstattung des Pfandes 
zurückzunehmen; und
c. die zurückgenommenen Verpackungen auf eigene Rechnung der 
Verwertung zuzuführen.

Begründung --

Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 1

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Die Gebühr pro Verpackung beträgt mindestens einem und höchstens 10 
Rappen.

Begründung Absatz 2 legt bereits die Modalitäten für die Festsetzung der Abgabe fest 
und präzisiert, dass diese in Absprache mit den betroffenen Kreisen 
festgelegt wird. Angesichts der starken Schwankungen auf dem Markt 
sehen wir keinen Sinn darin, in der Verordnung eine Bandbreite für die 
Höhe der erhobenen Abgabe festzulegen.
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Titel Art. 11 Zahlungen an Dritte, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Wer Zahlungen der Organisation für Tätigkeiten nach Artikel 10 
beansprucht, muss dieser bis spätestens 31. März des nachfolgenden 
Jahres ein begründetes Gesuch einreichen. Die Organisation kann die 
Angaben bestimmen, welche die Gesuche enthalten müssen.

Begründung --

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Sie muss dem BAFU jährlich bis spätestens am 31. Mai einen Bericht über 
ihre Tätigkeiten im Vorjahr einreichen. Dieser Bericht muss insbesondere 
enthalten:

a.die Jahresrechnung;
b.den Revisionsbericht;
c.die Anzahl der ihr für das Vorjahr mitgeteilten gebührenbelasteten 
Verpackungen aus Glas, aufgegliedert nach der Gebührenhöhe;
d.eine Aufstellung über die Verwendung der Gebühr nach Betrag, Zweck 
und Empfänger.

NEU Hinzufügen:
e. eine Aufstellung der für die Wiederverwendung verwendeten 
Steuereinnahmen im Verhältnis zu den Gesamteinnahmen».

Begründung --

Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Das BAFU kann die in einer privaten Branchenorganisation 
zusammengeschlossenen Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen 
und Hersteller von den Pflichten nach Absatz 1 auf Gesuch der 
Branchenorganisation hin befreien, wenn:

a. die Branchenorganisation die gemeinsame Sammlung, Reinigung und 
Wiederverwendung von standardisierten Mehrwegverpackungen für 
Getränke bezweckt;
b. der Branchenorganisation mindestens 10 Händlerinnen und Händlern 
oder Herstellerinnen und Herstellern von Getränken in 
Mehrwegverpackungen angeschlossen sind;
c. die Branchenorganisation über ein öffentlich einsehbares, regelmässig 
aktualisiertes Mitgliederverzeichnis verfügt;
d. die Branchenorganisation dem BAFU jährlich bis zum 31. März ein 
Konzept für die Finanzierung, die Weiterentwicklung und die Information 
der Verbraucherinnen und Verbraucher sowie die Statistik des Vorjahres 
vorlegt; und
e. die Branchenorganisation innerhalb der ersten drei Jahre ihres 
Bestehens nachweislich eine Rücklaufquote der durch ihre Mitglieder in 
Verkehr gebrachten Mehrwegverpackungen von mindestens 60 Prozent 
erreicht und nach fünf Jahren die Rücklaufquote mindestens 80 Prozent 
beträgt.

NEU Ergänzung / Anpassung:
a. "die Branchenorganisation oder die Organisation, die Teil eines Systems 
zur Wiederverwendung ist, (...) von (standardisierten weglassen) 
Mehrwegverpackungen..."
f. Wird die Quote nicht erreicht, analysiert das BAFU in Absprache mit den 
betroffenen Akteuren die zu ergreifenden Massnahmen.»

Begründung --
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Titel Art. 20 Mitteilungspflicht betreffend Getränkeverpackungen

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Herstellerinnen und Hersteller von Getränken müssen dem BAFU nach 
dessen Vorgaben jeweils bis Ende Februar mitteilen:

a.das im Vorjahr für den Inlandverbrauch hergestellte oder eingeführte 
Getränkevolumen, aufgegliedert nach Mehrweg- und 
Einwegverpackungen, nach Verpackungsmaterialien und Getränkearten;
b.das Gewicht der verwertbaren Einwegverpackungen (einschliesslich 
Getränkekartons), die für die im Vorjahr für den Inlandverbrauch 
hergestellten oder eingeführten Getränke verwendet wurden, 
aufgegliedert nach Verpackungsmaterialien und Getränkearten.

NEU Ergänzung: 
c. des Gewicht der verwerteten Getränkeverpackungen unter Angabe der 
verwendeten Verwertungsverfahren (Wiederverwendung, stoffliche 
Verwertung oder energetische Verwertung) sowie des Verwertungsortes, 
sei es in der Schweiz oder im Ausland. »

Begründung c. Die Verwertungsmethoden und -orte für Getränkeverpackungen zu 
verfolgen, ist unerlässlich, um die Fortschritte im Hinblick auf die 
festgelegten Ziele zu bewerten und die Auswirkungen der Branche auf 
nationaler Ebene zu messen.

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Die Pflichten nach den Absätzen 1 und 2 gelten nur für Unternehmen, die 
nicht gemäss Artikel 7 gebührenpflichtig sind und in zwei 
aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren den Schwellenwert von einer Million 
Franken AHV-Lohnsumme oder einer Million Franken Umsatz überschreiten.

NEU Ergänzung:
3bis. Der Grosshandel ist verpflichtet, dem BAFU jährlich 
gemäß dessen Vorgaben bis Ende Februar den Prozentsatz seines 
Sortiments mitzuteilen, der in Einwegverpackungen über seine Schweizer 
Filialen verkauft wird.

Begründung Der Grosshandel spielt eine entscheidende Rolle bei der Vermarktung von 
Einwegverpackungen, insbesondere durch die Auswahl seiner Lieferanten. 
Wenn man sie auffordert, den Prozentsatz ihres Sortiments anzugeben, der 
in solchen Verpackungen verkauft wird, verbessert dies die Transparenz 
gegenüber den Verbrauchern und stärkt sowohl das 
Verantwortungsbewusstsein der Hersteller als auch der Endverkäufer.

Titel Art. 22 Rücknahme und Verwertung, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Wer gewerbsmässig rücknahmepflichtige Einwegverpackungen verwertet, 
zur Verwertung einführt oder ausführt, muss dem BAFU für jedes 
Verpackungsmaterial jeweils bis Ende Februar für das Vorjahr das Gewicht, 
die Verwertungsunternehmung und die Art der Verwertung mitteilen. 
Kunststoffe müssen mindestens nach den Polymeren PET, PE, PP, PS, 
PVC aufgegliedert werden.

NEU Ergänzung:
• Absatz hinzufügen: 3. Das BAFU unterstützt Branchenorganisationen, die 
sich für die Wiederverwendung engagieren, bei der Erstellung von 
Statistiken über das Inverkehrbringen von Mehrwegverpackungen und 
deren Rückgewinnungsquote.
• Absatz hinzufügen: 4. Es wird kontrolliert, ob die von den Händlern und 
Herstellern gemeldete Verwertungsart eingehalten wird.

Begründung --
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Claire Burkard

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Trash Hero World begrüsst die Revision der Verpackungsverordnung als 
einen zeitgemässen und wichtigen Schritt zur Stärkung der 
Kreislaufwirtschaftspolitik in der Schweiz. Der erweiterte Geltungsbereich 
des Entwurfs wird positiv bewertet, und insbesondere die Integration der 
Erfahrungen aus dem EU-Prozess ist sehr wertvoll.

Im März 2025 veröffentlichte die Swiss Plastic Action Koalition eine 
gemeinsame Erklärung mit zehn klaren Forderungen (https://trashhero.org
/wp-content/uploads/2025/03/2025-03-10-Swiss-Plastic-Action-
Gemeinsame-Erklaerung.pdf), um sicherzustellen, dass die 
Verpackungspolitik der Schweiz Plastikverschmutzung wirksam verhindert, 
sichere Materialien fördert und die Infrastruktur für eine echte 
Kreislaufwirtschaft aufbaut. Wir halten diese Forderungen weiterhin für 
wesentlich und sehen die aktuelle Konsultation als Gelegenheit, die 
Verordnung stärker an ihnen auszurichten.

Der Entwurf ist in bestimmten Bereichen zwar ein Fortschritt, doch müssen 
einige zentrale Punkte stärker berücksichtigt werden, um tatsächlich 
wirksame Ergebnisse zu erzielen.

Plastikverschmutzung an der Quelle verhindern:
Wir fordern ein Verbot nicht notwendiger Einwegkunststoffe, verbindliche 
Reduktionsziele sowie das schrittweise Auslaufen von giftigen und nicht 
recycelbaren Verpackungen. Der vorliegende Entwurf verbietet solche 
Produkte bislang nicht und legt keine quantitativen Reduktionsziele fest. Er 
konzentriert sich vor allem auf Sammlung und Recycling, was den Anstieg 
des Verpackungsabfalls nicht umkehren kann. Zudem fehlen Mechanismen, 
um unerwünschte Ersatzstoffe zu verhindern oder gefährliche Materialien 
auszuschliessen, wodurch die öffentliche Gesundheit und die Umwelt 
weiterhin gefährdet bleiben.
Eine Angleichung an die neue EU-Verordnung über Verpackungen und 
Verpackungsabfälle (PPWR) würde die Position der Schweiz stärken, da 
diese Anforderungen an Recycelbarkeit, Gestaltungskriterien, 
Wiederverwendungsziele, recycelten Materialanteil, Verbote bestimmter 
Einwegkunststoffe und strenge Grenzwerte für PFAS festlegt.

Investition in Wiederverwendung und Kreislaufwirtschaftsinfrastruktur:
Die erweiterte Herstellerverantwortung (EPR) sollte nicht nur als Instrument 
zur Finanzierung der nachgelagerten Entsorgung genutzt werden, sondern 
auch zur Finanzierung grossflächiger Wiederverwendungssysteme und zur 
Entwicklung nationaler Standards. Der aktuelle Entwurf erkennt dieses 
strategische Potenzial bislang nicht an. Ein wichtiger Schritt wäre, einen Teil 
der Vorauszahlungsabgabe (TEA) auf Wiederverwendungssysteme 
umzuleiten, wie dies bereits in Frankreich praktiziert wird, wo eine einzige 
Organisation sowohl die Beiträge für Wiederverwendung als auch für 
Recycling verwaltet. Ebenso sollte das begrenzte und fragmentierte 
Pfandsystem für Getränkebehälter ausgeweitet werden: Das Pfandsystem 
in Deutschland zeigt, wie universelle Pfandregelungen (für Mehrweg- und 
Einwegbehälter) dank effizientem Management und harmonisierten 
Standards Rücklaufquoten von über 90 % erreichen können. Ohne 
entsprechende Investitionen und Harmonisierung wird die 
Wiederverwendung in der Schweiz marginal bleiben.

Sichere Materialien gewährleisten:
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Verpackungen, einschliesslich recycelter Verpackungen, müssen frei von 
gefährlichen Stoffen und nicht absichtlich zugesetzten Stoffen (NIAS) sein. 
Dies ist entscheidend, um die öffentliche Gesundheit zu schützen und 
sichere Recyclingkreisläufe zu gewährleisten. Der Entwurf der Verordnung 
fördert derzeit zwar recycelte Kunststoffe, behandelt jedoch deren 
chemische Sicherheit nicht, wodurch eine regulatorische Lücke entsteht, die 
ernsthafte Auswirkungen auf den Lebensmittelkontakt und Konsumgüter 
haben kann.

Greenwashing beenden und Transparenz stärken:
Wir fordern vollständige Transparenz bezüglich der chemischen 
Zusammensetzung, der Recycelbarkeit und der End-of-Life-Bestimmung 
von Verpackungen. Irreführende Angaben; einschliesslich, aber nicht 
beschränkt auf die Recyclingfähigkeit von Kunststoffen und „Neutralität“; 
müssen verboten werden, und die Verantwortung der Unternehmen über 
den gesamten Lebenszyklus hinweg muss sichergestellt sein. Zwar führt die 
Verordnung einige Berichtspflichten ein, diese bleiben jedoch fragmentiert 
und undurchsichtig. Es gibt keine systematische Transparenzpflicht oder ein 
belastbares Prüfverfahren, und die Definition von Recycling lässt Raum für 
irreführende Interpretationen.

Fazit:
Insgesamt zeigen diese Mängel, dass die Verordnung weiterhin Recycling 
über Prävention, Reduktion und Sicherheit stellt. Durch die Integration 
verbindlicher Reduktionsziele, einer soliden Finanzierung für 
Wiederverwendung, Regeln zur chemischen Sicherheit, einer Angleichung 
an die EU sowie starker Transparenzpflichten hat die Schweiz die Chance, 
einen glaubwürdigen internationalen Standard zu setzen und ein 
Verpackungssystem zu schaffen, das sowohl die Umwelt als auch die 
öffentliche Gesundheit wirklich schützt.

Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme2

Titel Art. 1 Gegenstand und Geltungsbereich

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag --

Begründung Der derzeitige Geltungsbereich der Verordnung ist zu begrenzt, da er drei 
Schlüsselelemente, die für ein sicheres und kreislauffähiges 
Verpackungssystem unerlässlich sind, nicht ausdrücklich berücksichtigt:
- die Notwendigkeit, giftige Stoffe in Verpackungen zu beschränken oder zu 
verbieten,
- die Verpflichtung, wiederverwendbare Verpackungssysteme zu entwickeln 
und bereitzustellen,
- sowie die Anforderung einer Kennzeichnungspflicht, um Transparenz für 
Verbraucher und Betreiber zu gewährleisten.

Die ausdrückliche Aufnahme dieser Elemente in den Geltungsbereich (Art. 
1) ist wichtig, um ihre Relevanz als übergeordnete Grundsätze der 
Verordnung zu signalisieren und die Übereinstimmung mit den Zielen der 
Schweiz in Bezug auf Abfallreduzierung, Kreislaufwirtschaft und Schutz der 
öffentlichen Gesundheit sicherzustellen.

Titel Art. 2 Begriffe

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung
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Gegenvorschlag b. Mehrwegverpackungen: Jede Verpackung, die so gestaltet, hergestellt 
und in Verkehr gebracht wird, dass sie innerhalb eines organisierten 
Mehrwegsystems mehrfach wiederverwendet werden kann, wobei ihre 
Schutz- und Funktionseigenschaften über eine ausreichende Anzahl von 
Nutzungen erhalten bleiben, sodass sie ihren ökologischen Break-even-
Punkt in Bezug auf Nachhaltigkeit übertrifft. Die Anzahl der Nutzungen wird 
durch unabhängige, konsekutive Lebenszyklusbewertungen bestimmt.

f. Kunststoffverpackungen: Jede Verpackung, die ganz oder teilweise aus 
irgendeiner Form von chemisch modifizierten, biobasierten oder 
synthetischen Polymeren besteht, einschliesslich aller Zusatzstoffe oder 
sonstigen Stoffe.
[Keine Ausnahme für PET]

h. Stoffliche Verwertung: die mechanische Verarbeitung von Abfallstoffen zu 
Produkten, Materialien oder Stoffen, sei es für den ursprünglichen Zweck 
oder für andere Zwecke, mit Ausnahme der energetischen Verwertung und 
der Verwendung als Brennstoff.

h.bis Hochwertiges Recycling: jedes Recyclingverfahren, bei dem recycelte 
Materialien hergestellt werden, die aufgrund ihrer erhaltenen technischen 
Eigenschaften von gleicher Qualität wie die ursprünglichen Materialien sind 
und als Ersatz für Primärrohstoffe für Verpackungen oder andere 
Anwendungen verwendet werden, bei denen die Qualität des recycelten 
Materials erhalten bleibt.

j. Recyclingquote: Anteil der Verpackungen nach Gewicht, gemessen beim 
Eingang der Abfälle in eine Recyclinganlage innerhalb eines 
Kalenderjahres, im Vergleich zum Gesamtgewicht der aus diesem Material 
hergestellten und in der Schweiz zur Wiederverwendung zurückgegebenen 
Verpackungen.

q. Inerte Verpackungen: Verpackungsmaterial, das unter den vorgesehenen 
Verwendungsbedingungen weder chemisch noch physikalisch mit den 
verpackten Gütern oder der Umwelt in Wechselwirkung tritt und somit für 
eine sichere Wiederverwendung und Wiederverwertung geeignet ist.

r. Mehrwegsystem: organisatorische, technische oder finanzielle Mittel, die 
die Wiederverwendung in geschlossenen oder offenen Kreisläufen 
ermöglichen, unterstützt durch eine angemessene Logistik und gefördert 
durch geeignete Anreizsysteme, in der Regel durch ein Pfandsystem.

s. Rücklaufquote von Verpackungen: Verhältnis zwischen der Anzahl der an 
Verbraucher:innen und Endnutzer:innen abgegebenen vollen Verpackungen 
und der Anzahl der Verpackungen, die nach der Reinigung wieder befüllt 
werden können.

t. Wiederverwendungsquote von Verpackungen: Verhältnis zwischen der 
Anzahl der an Verbraucher:innen und Endnutzer:innen abgegebenen 
Vollverpackungen und der Anzahl der wiederverwendeten und wieder in 
Verkehr gebrachten Vollverpackungen.
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Begründung b. Mehrwegverpackungen:
Die aktuelle Definition von „Mehrwegverpackungen“ ist zu allgemein gefasst 
und könnte es ermöglichen, schwache oder halbwegs wiederverwendbare 
Produkte als „Mehrweg“ zu vermarkten. Die überarbeitete Definition stellt 
klar, dass echte Mehrwegverpackungen folgende Kriterien erfüllen müssen:
- Sie sind Teil eines organisierten Mehrwegsystems (Sammel-, Reinigungs- 
oder Nachfüllsystem).
- Sie behalten ihre funktionellen und schützenden Eigenschaften über 
mehrere Nutzungszyklen hinweg.
- Sie absolvieren die Mindestanzahl an Zyklen, die erforderlich ist, um die 
Umweltbelastung einer entsprechenden Einwegverpackung auszugleichen 
– zu bestimmen durch unabhängige, konsekutive 
Lebenszyklusbewertungen.
Durch diese Formulierung richtet sich die Schweiz an internationalen Best 
Practices aus (Ellen MacArthur Foundation, Reloop, Zero Waste Europe, 
ECOS) und schafft zugleich die Grundlage dafür, dass das UVEK 
Schwellenwerte für unterschiedliche Materialien und Anwendungen 
sachgerecht und evidenzbasiert anpassen kann.

Zudem enthält die Verordnung keine Definition von „Inertheit“. Dabei 
handelt es sich um ein zentrales Konzept, um sicherzustellen, dass 
Verpackungsmaterialien für Lebensmittel und Getränke sicher, 
wiederverwendbar und mit hochwertigem Recycling kompatibel sind. Die 
Einführung einer Definition von Inertheit würde dazu beitragen, 
internationale Best Practices festzulegen und die Führungsrolle der Schweiz 
bei sicheren, zirkulären Verpackungssystemen zu stärken.

Darüber hinaus ist die aktuelle Definition von Materialrecycling zu allgemein 
gefasst und schliesst nicht die üblichen Ausschlüsse wie 
Energiegewinnung, Verarbeitung zu Brennstoff oder Verfüllung ein.

Die Aufnahme von Buchstabe h.bis definiert die ideale Form des 
Recyclings, bei der Downcycling ausgeschlossen ist, also das Recycling in 
Produkte wie Kleidung oder Möbel, die anschliessend nicht weiter recycelt 
werden können.

Die Ergänzung des Textes zu Punkt j. stellt sicher, dass die Menge des 
recycelten Materials am Eingang der Recyclinganlage gemessen wird. Dies 
ist eine Sicherheitsmassnahme, um sicherzustellen, dass für das Recycling 
vorgesehenes Material nachvollziehbar bleibt, insbesondere beim Export.

Die Ergänzung von Buchstabe r. ermöglicht die Definition von 
Mehrwegsystemen. Dieser Begriff, übernommen aus dem europäischen 
Recht (Verordnung 2025/40), ist nicht nur notwendig, weil er in dieser 
Verordnung verwendet wird, sondern auch, um zu betonen, dass 
Wiederverwendungsaktivitäten Teil von Systemen mit organisatorischer 
Struktur, finanziellen Abläufen, Anreizmechanismen usw. sein müssen.

Die Ergänzung von Buchstabe s. übernimmt die Definition der 
Rücklaufquote, wie sie im erläuternden Bericht zur Überarbeitung dieser 
Verordnung enthalten ist. Der Begriff „Standard“ wurde ebenfalls gestrichen, 
da sich die Wiederverwendung von Verpackungen und deren 
anschliessende Rücknahme auch auf nicht standardisierte Verpackungen 
beziehen kann. Es ist wichtig, diese Definition aufzunehmen, da der Begriff 
später in der Verordnung verwendet wird.

Die Ergänzung von Buchstabe t. ermöglicht die Definition der 
Wiederverwendungsquote, die in einem neuen Artikel 19bis aufgenommen 
wird. Dabei folgt sie einer Logik, die der bei den Recyclingquoten 
angewendeten ähnelt, mit dem Ziel, verbindliche Wiederverwendungsziele 
festzulegen. Im Gegensatz zur „Rücklaufquote“ berücksichtigt diese Quote 
nur Verpackungen, die tatsächlich wiederverwendet werden, d.h. nach dem 
Wiederverwendungsprozess wieder in den Verkehr gebracht werden.

Titel Art. 3 Allgemeine Anforderungen an Verpackungen

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung
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Gegenvorschlag Händler:innen und Hersteller:innen, die Verpackungen in Verkehr bringen, 
müssen sicherstellen, dass die Verpackungen:
a. notwendig, sicher und nachhaltig sind, basierend auf evidenzbasierten 
Kriterien;
b. über standardisierte Kennzeichnung verfügen, die das Vorhandensein 
oder Fehlen relevanter Chemikalien, den Anteil an Recyclingmaterial und 
die bevorzugte Rückgabemethode zeigt;
c. keine irreführenden Umweltangaben enthalten;
d. so gestaltet sind, dass sie keine wesentlichen Hindernisse oder 
unverhältnismässigen Kosten bei Sammlung, Wiederverwendung, 
Behandlung oder Recycling verursachen;
e. den grösstmöglichen Anteil an Recyclingmaterial enthalten, ohne die 
menschliche Gesundheit zu gefährden.

Hinzufügen: Art. 3bis Kontrolle der Anforderungen an Verpackungen
Das BAFU veröffentlicht regelmässig Bewertungen zu den verschiedenen 
Arten von Verpackungen und den Möglichkeiten ihrer Entsorgung am Ende 
ihrer Lebensdauer, um festzustellen, welche Optionen hinsichtlich der 
Umweltbelastung und der Risiken für die menschliche Gesundheit sowie 
unter Berücksichtigung des Stands der Technik vorzuziehen sind.
Hinzufügen: Art. 3tris Verpflichtung der Einzelhandelsgeschäfte zur 
Rücknahme von Verpackungen.
1. Einzelhandelsgeschäfte müssen alle Arten von Verpackungen von 
Produkten kostenlos für die Konsumentinnen und Konsumenten 
zurücknehmen.
2. Für Einzelhandelsgeschäfte mit einer Verkaufsfläche von mehr als 200 
m² muss eine gut sichtbare Plattform zum Auspacken zur Verfügung gestellt 
werden.
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Begründung Artikel 3 legt wichtige allgemeine Grundsätze fest, ist jedoch in seiner 
derzeitigen Form noch zu schwach. Der Verweis darauf, dass Massnahmen 
nur „soweit wirtschaftlich tragbar“ erforderlich sind, schafft eine Lücke, die 
es Unternehmen ermöglicht, die Einhaltung aus finanziellen Gründen zu 
umgehen. Dies untergräbt die Wirksamkeit der Verordnung und sollte 
gestrichen werden.

Punkt a enthält nun drei zentrale Anforderungen für alle Verpackungen:
- Notwendig bedeutet, dass die Verpackung erforderlich ist; unnötige 
Verpackungen sollten verboten oder schrittweise abgeschafft werden.
- Sicher bedeutet, dass keine problematischen Stoffe oder Chemikalien 
enthalten sind, die Freisetzung von Mikro- und Nanoplastik reduziert wird 
und etablierte Sicherheitskriterien erfüllt werden.
- Nachhaltig bedeutet, dass die Verpackung so gestaltet ist, dass 
Wiederverwendung und hochwertiges Recycling in grossem Massstab 
prioritär berücksichtigt werden. Wo Einwegverpackungen erforderlich sind, 
werden Gewicht und Volumen auf das Minimum reduziert, das notwendig 
ist, um die Funktionalität sicherzustellen, ohne die Recycelbarkeit zu 
beeinträchtigen.

Die neuen Punkte b und c wurden hinzugefügt, um Transparenz für die 
Konsument:innen, Verantwortung der Produzent:innen und die Einhaltung 
geeigneter Rückgabesysteme sicherzustellen. Die Handhabung von 
Umweltangaben könnte sich an Art.14 der EU-Verordnung über 
Verpackungen und Verpackungsabfälle (PPWR) orientieren.

Punkt c ist problematisch, da die Forderung nach „einem möglichst hohen 
Anteil “ an Recyclingmaterial ohne Unterscheidung zwischen den 
Materialien nicht akzeptabel ist. Während recyceltes Glas wünschenswert 
ist, können recycelte Kunststoffe und Karton problematische Stoffe 
konzentrieren (einschliesslich Persistenz, Bioakkumulation, Mobilität, 
Karzinogenität, Mutagenität, Reproduktionstoxizität, spezifische 
Organtoxizität bei wiederholter Exposition und/oder endokrine Disruption). 
Besonders besorgniserregend ist dies bei Verpackungen für Lebensmittel 
und Getränke. Verpackungen sollten keine problematischen Chemikalien 
enthalten, und der Recyclinganteil muss sowohl für die menschliche 
Gesundheit als auch für die Umwelt unbedenklich sein.

Bezüglich des Vorschlags, Artikel 3tris aufzunehmen: Die Verpflichtung für 
den Handel, alle Arten von Verpackungen kostenfrei von Konsument:innen 
zurückzunehmen, gewährleistet Konsistenz und Zugänglichkeit im 
Verpackungssystem. Diese Massnahme unterstützt die Abfallvermeidung, 
indem sie Anreize für den Handel schafft, übermässige oder nicht 
recycelbare Verpackungen zu reduzieren, und gleichzeitig den Konsument:
innen eine ordnungsgemässe Entsorgung erleichtert.
Die Verpflichtung ergänzt bestehende Rücknahmesysteme, ohne sie zu 
ersetzen. Sie ermöglicht es Konsument:innen, Verpackungen (sowohl 
recycelbare als auch nicht recycelbare) am Verkaufsort zurückzugeben, 
erhöht die Bequemlichkeit und fördert Gewohnheiten, die für den künftigen 
Ausbau von Mehrwegsystemen entscheidend sein werden.
Für den Handel schafft diese Massnahme Anreize für einen schrittweisen 
Übergang zu Verpackungsreduktion und Designoptimierung. Zudem fördert 
sie Transparenz und geteilte Verantwortung entlang der 
Wertschöpfungskette, im Einklang mit dem Prinzip der erweiterten 
Herstellerverantwortung (EPR), ohne unverhältnismässige betriebliche 
Belastungen aufzuerlegen.
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Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag a. diese Verpackungen für die Verbraucher:innen kostenfrei an allen 
Verkaufsstellen und während der gesamten Öffnungszeiten 
zurückzunehmen;

c. in den Verkaufsstellen an gut sichtbarer Stelle deutlich darauf 
hinzuweisen, dass solche Verpackungen zurückgenommen werden und 
angeben, wie diese anschliessend weiterverarbeitet werden.

Begründung Der aktuelle Artikel verpflichtet Händler:innen und Hersteller:innen zwar zur 
Rücknahme von Getränkekartons und Einweg-Kunststoffverpackungen, legt 
jedoch nicht fest, dass dies kostenfrei für die Konsument:innen erfolgen 
muss. Ohne diese Klarstellung könnten Einzelhändler:innen Gebühren oder 
andere Bedingungen auferlegen, die die Rückgabe von Verpackungen 
erschweren und die Wirksamkeit der Rücknahmepflicht beeinträchtigen 
würden.
Die Ergänzung der Formulierung in Punkt a „für Konsument:innen kostenfrei
“ stellt sicher, dass das Rücknahmesystem zugänglich ist und mit dem 
Verursacherprinzip übereinstimmt, wonach Produzent:innen und Händler:
innen (nicht die Konsument:innen) die finanziellen Verantwortung für 
Verpackungsabfälle tragen. Diese Massnahme trägt zudem dazu bei, die 
Rücklaufquoten zu erhöhen und eine faire Umsetzung in allen 
Verkaufsstellen zu gewährleisten.

Die Ergänzung bei Punkt c. der Verpflichtung, Nachweise darüber zu 
veröffentlichen, wo zurückgegebene Verpackungen letztlich entsorgt 
werden, sorgt für mehr Transparenz für die Konsument:innen und erhöht 
gleichzeitig die Verantwortlichkeit der Händler:innen, da Rücknahme nicht 
automatisch Recycling garantiert.

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 3

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag --

Begründung Dies widerspricht dem Prinzip, dass die Rücknahme von Verpackungen 
kostenfrei für Konsument:innen erfolgen muss (Art.4 Buchstabe a).

Wir schlagen daher vor, Artikel 4 Absatz 3 zu streichen.

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 5 Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag b. sicherzustellen, dass die Entsorgungskosten durch Beiträge gemäss dem 
Verursacherprinzip gedeckt werden; diese Beiträge sind ausschliesslich für 
die Deckung der Entsorgungskosten sowie zur Unterstützung von 
Vermeidungs- und Mehrwegmassnahmen zu verwenden und dürfen nicht 
auf die Verbraucher:innen abgewälzt werden.

e. hochwertiges Recycling im grossen Umfang priorisieren sowie die Menge 
des Restabfalls gemäss den in Art.6 festgelegten Zielvorgaben klar 
berichten und reduzieren

Begründung Artikel 5 verlangt zu Recht, dass die Entsorgungskosten durch Beiträge 
gemäss dem Verursacherprinzip gedeckt werden. Der Text legt jedoch nicht 
fest, wer diese Kosten letztlich trägt. Ohne Klarstellung besteht das Risiko, 
dass die Kosten auf die Konsument:innen abgewälzt werden, was die 
Fairness untergräbt und den Anreiz für Produzent:innen schwächt, 
Verpackungen besser zu gestalten.

Um die Wirksamkeit sicherzustellen, muss klar sein, dass die Beiträge von 
denjenigen getragen werden, die Verpackungen in Verkehr bringen, und 
nicht von den Konsument:innen. Darüber hinaus sollten die Beiträge nicht 
nur die Entsorgung abdecken, sondern auch die Abfallvermeidung und den 
Aufbau von Mehrwegsystemen unterstützen, im Einklang mit der 
erweiterten Herstellerverantwortung (EPR). Dies schafft die richtigen 
ökonomischen Anreize und stellt sicher, dass Ressourcen in nachhaltige 
Lösungen kanalisiert werden.

Punkt e wurde überarbeitet, um Verweise auf die Verbrennung (nicht 
empfohlene Entsorgungsmethode) zu entfernen und eine öffentliche 
Berichterstattung vorzuschreiben.

Titel Art. 5 Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1bis. Zusätzlich zu den in Abs. 1 festgelegten Recyclingquoten ist die 
insgesamt in Verkehr gebrachte Menge an Verpackungsabfällen 
schrittweise zu verringern. Die Menge der Verpackungsabfälle ist bis 2030 
um mindestens 5 %, bis 2035 um 10 % und bis 2040 um 15 % gegenüber 
dem Niveau von 2018 zu reduzieren, im Einklang mit den Zielen der EU-
Verordnung über Verpackungen und Verpackungsabfälle (PPWR).

Begründung Artikel 6 legt derzeit nur relative Recyclingziele (Prozentsätze) fest. Zwar 
sind diese wichtig, sie garantieren jedoch keine tatsächliche Reduktion des 
Verpackungsabfalls, da Recyclingquoten steigen können, während das 
Gesamtvolumen an Abfall ebenfalls zunimmt.

Um echten Fortschritt bei der Abfallvermeidung sicherzustellen, sollte die 
Verordnung relative Recyclingziele mit absoluten Reduktionszielen für 
Verpackungsabfälle kombinieren, im Einklang mit der künftigen EU-
Verordnung über Verpackungen und Verpackungsabfälle (PPWR).

Die Einführung messbarer Reduktionsziele – 5% bis 2030, 10% bis 2035 
und 15% bis 2040 im Vergleich zu den Werten von 2018 – würde die 
Schweiz an europäische Best Practices angleichen und sicherstellen, dass 
politische Massnahmen zu einer tatsächlichen Verringerung des gesamten 
in Verkehr gebrachten Verpackungsabfalls führen.

Alternativ könnte Artikel6 auch die Wiederverwendbarkeit von 
Verpackungen berücksichtigen, die durch Händler:innen in Verkehr 
gebracht wird, um Getränkekartons und andere Einwegverpackungen zu 
ersetzen. Wenn dies ordnungsgemäss umgesetzt wird, könnte dies in die 
Berechnung einbezogen oder zur gemessenen Recyclingquote angerechnet 
werden.

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag --

Begründung Dieser Mechanismus würde in der Praxis zusätzliche Kosten für Konsument:
innen verursachen und widerspricht damit dem Prinzip, dass die 
Rücknahme von Verpackungen kostenfrei für Konsument:innen erfolgen 
muss (Art.4 Buchstabe a) und dass Produzent:innen und Händler:innen die 
Verantwortung im Einklang mit der erweiterten Herstellerverantwortung 
(EPR) tragen sollten.

Wir schlagen daher vor, Artikel 6 Absatz 2 zu streichen. Anstelle neuer 
Verbrauchergebühren oder Steuern sollte die Verordnung auf ein 
Pfandsystem für alle Getränkeverpackungen setzen. Ein Pfand 
unterscheidet sich grundlegend von einer Gebühr:
- Ein Pfand ist vollständig rückzahlbar, schafft einen direkten Anreiz für 
Konsument:innen, Verpackungen zurückzugeben, und ermöglicht höhere 
Rücklaufquoten;
- Eine Steuer oder Gebühr ist nicht rückzahlbar, verschiebt die Kosten auf 
die Konsument:innen, ohne das Verhalten oder das Verpackungsdesign zu 
verbessern.
Die Pfandpflicht (wie in Art.17 vorgeschlagen) gewährleistet einen fairen, 
geschlossenen Kreislauf für alle Materialien, stärkt die Verantwortlichkeit 
entlang der gesamten Wertschöpfungskette und vermeidet eine 
Benachteiligung der Konsument:innen, während es eine wirksame 
Abfallreduktion fördert.
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Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Werden die Recyclingquoten weiterhin nicht erreicht, kann das UVEK die 
Verpflichtungen und Leistungsanforderungen des in Artikel 17 festgelegten 
Pfandsystems verstärken, insbesondere für Verpackungsmaterialien oder 
Akteure, die hauptsächlich für die Nichterreichung der Ziele verantwortlich 
sind. Dies kann höhere Pfandbeträge, gezielte Rücknahmepflichten oder 
zusätzliche Massnahmen zur Verbesserung der Sammelqualität und der 
Verwertungsergebnisse umfassen.

Begründung Der Artikel sieht derzeit vor, dass das UVEK ein Pfandsystem einführen 
kann, falls die Recyclingquoten nicht erreicht werden. Unter unserem 
Vorschlag gilt jedoch bereits ein universelles Pfandsystem (Artikel 17) für 
alle Getränkeverpackungen. Dieser Absatz sollte daher dazu dienen, das 
bestehende System zu stärken und anzupassen, wenn die Leistung 
einzelner Materialien oder Betreiber unzureichend bleibt. Dies gewährleistet 
politische Kohärenz und vereinfacht die Umsetzung. Ein Pfandsystem ist ein 
strukturelles Instrument, das hohe Rücklauf- und Rückgabemengen für alle 
Materialien sicherstellt, während Artikel 6 Absatz 3 dem UVEK die 
Flexibilität bietet, das System gezielt zu optimieren, wenn spezifische 
Materialien oder Betreiber hinter den Erwartungen zurückbleiben. Solche 
Anpassungen (z.B. höhere Pfandbeträge oder strengere Rückgabepflichten) 
würden die Effizienz des Gesamtsystems verbessern, ohne parallele 
Mechanismen oder zusätzliche administrative Belastungen zu schaffen.

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Hersteller;innen, die leere Einwegverpackungen aus Glas für die 
Verwendung im Inland abgeben oder solche Verpackungen einführen, 
müssen für diese einer vom BAFU beauftragten Organisation (Organisation) 
eine vorgezogene Entsorgungsgebühr (Gebühr) entrichten

Begründung Die Steuer sollte nur für Einwegglasverpackungen gelten, nicht für Mehrweg-
/Wiederbefüllbares Glas.

Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Die Gebührenpflicht gilt auch für Hersteller:innen, die befüllte 
Einwegverpackungen aus Glas abgeben oder einführen.

Begründung Die Steuer sollte nur für Einwegglasverpackungen gelten, nicht für Mehrweg-
/Wiederbefüllbares Glas

Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag d. Hersteller:innen, die die Rücknahme und Wiederbefüllung von 
Glasverpackungen anbieten.

Begründung Die Steuer sollte nur für Einwegglasverpackungen gelten, nicht für Mehrweg-
/Wiederbefüllbares Glas
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Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 10 Verwendung der Gebühr

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung
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Gegenvorschlag Ändern Buchstabe d: „Informationskampagnen, insbesondere zur prioritären 
Förderung der Wiederverwendung und stofflichen Verwertung von 
Glasverpackungen ...” 
Neue Buchstabe nach (d) einfügen:
d bis. die Entwicklung von Standards und Infrastrukturen für 
Mehrwegverpackungssysteme;
Einleitenden Satz ändern:
„Die Organisation muss die Einnahmen aus der Abgabe zur Finanzierung 
der folgenden Tätigkeiten im Zusammenhang mit Glasverpackungen 
verwenden; gleichwertige Massnahmen sind auch für Kunststoff- und 
andere Getränkeverpackungen einzuführen.“
Nach (d bis) einfügen:
d ter. die Finanzierung des Aufbaus und des Betriebs von 
Mehrwegsystemen;
Letzten Satz der Begründung ändern:
„Die Aufnahme solcher Bestimmungen würde den Übergang zu 
Mehrwegverpackungen, insbesondere bei Getränken, stärken und 
sicherstellen, dass die Abgabe Mehrweg fördert und nicht den Ersatz durch 
Einwegkunststoffe begünstigt.“
Hinzufügen: Art. 10bis «Verwendung der Gebühr für die Wiederverwendung
Mindestens 10 % der vorweggenommenen Entsorgungsgebühr müssen zur 
Unterstützung von Aktivitäten im Zusammenhang mit der 
Wiederverwendung von Verpackungen gemäss Art. 10 Bst. a und b 
verwendet werden.»
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Begründung Artikel 10 beschränkt derzeit die Verwendung der Entsorgungsgebühr auf 
Aktivitäten im Zusammenhang mit Glasverpackungen. Dies führt zu einem 
Ungleichgewicht: Glas wird benachteiligt, während Kunststoff und andere 
Verpackungsmaterialien keiner gleichwertigen finanziellen Verantwortung 
unterliegen. Zudem wird derzeit nicht zwischen Einweg- und Mehrweg-
Glasverpackungen unterschieden. Dies birgt das Risiko, Substitutionen hin 
zu Kunststoff zu begünstigen, was dem Ziel der Reduktion des gesamten 
Verpackungsabfalls und dem Schutz der öffentlichen Gesundheit 
widerspricht.

Das Prinzip der erweiterten Herstellerverantwortung (EPR) verlangt, dass 
alle Verpackungsmaterialien in fairer Weise zu den Kosten für Sammlung, 
Behandlung sowie den Aufbau und Betrieb von Wiederverwendungs- und 
Recyclinginfrastrukturen beitragen. Entsprechende Massnahmen sollten 
daher auch für Kunststoffe und andere Materialien eingeführt werden.

Darüber hinaus sieht Artikel 10 derzeit keine Finanzierung für die 
Entwicklung von Standards und Systemen zur Wiederverwendung vor. Die 
Aufnahme solcher Bestimmungen und die Möglichkeit, Steuereinnahmen 
auch für den Aufbau und Betrieb von Mehrwegsystemen zu verwenden, 
würden den Übergang zu wiederverwendbaren Verpackungen – 
insbesondere bei Getränken – deutlich stärken. Ebenso wichtig ist, dass die 
Ausgestaltung der Abgabe die Wiederverwendung fördert und keine Anreize 
für den Umstieg auf Einwegkunststoffe schafft.

Buchstabe d.: Die Wiederverwendung von Glasverpackungen trägt zur 
Schonung natürlicher Ressourcen, zur Stärkung der Kreislaufwirtschaft und 
zur Verbesserung der Umweltbilanz bei – insbesondere im Vergleich zu 
Einweg-Glasverpackungen (siehe Carbotech-Bericht, 2024). Umfragen in 
der Schweizer Bevölkerung zeigen, dass viele Menschen die Begriffe 
„Recycling“ und „Wiederverwendung“ verwechseln. Obwohl bereits 
Lösungen für die Wiederverwendung von Glasverpackungen existieren, 
sind diese bislang wenig bekannt. Obwohl dieser Artikel bereits in der 
früheren Version der OEV enthalten war, wurde von Vetroswiss keine 
Informationskampagne zur Förderung der Wiederverwendung durchgeführt. 
Das Wort „vorrangig“ verdeutlicht daher das Mandat von Vetroswiss, 
Informationskampagnen in erster Linie zugunsten der Wiederverwendung 
durchzuführen.

Während die Wiederverwendung von Glasverpackungen klare ökologische 
Vorteile gegenüber Einweg-Glas und Kunststoffverpackungen bietet, fehlen 
derzeit die notwendigen Investitionen, um diese Systeme wirtschaftlich 
tragfähig zu machen. In Frankreich schreibt das Anti-Waste-Gesetz für eine 
Kreislaufwirtschaft (AGEC) vor, dass Öko-Organisationen und Produzenten, 
die der erweiterten Herstellerverantwortung unterliegen, mindestens 5 % 
ihrer jährlichen finanziellen Beiträge für die Entwicklung von 
Wiederverwendungslösungen bereitstellen müssen.
Nach dem Vorbild dieser Regelung in Nachbarländern wäre es sinnvoll, 
auch in der OEm einen entsprechenden Prozentsatz für dieses Ziel 
festzuschreiben. Dies würde die konkrete Umsetzung der Buchstaben a. 
und b. von Artikel 10 ermöglichen.

Titel Art. 11 Zahlungen an Dritte, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 11 Zahlungen an Dritte, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 11 Zahlungen an Dritte, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 12 Rückerstattung, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 12 Rückerstattung, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 12 Rückerstattung, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 5

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Anpassen: Buchst. c. um ausschliesslich Einwegverpackungen zu 
spezifizieren.

Einfügen : Buchst. e. Eine Aufschlüsselung der Steuereinnahmen, die für 
die Wiederverwendung verwendet werden, im Verhältnis zu den 
Gesamteinnahmen.

Begründung Die aktuellen Jahresberichte von Vetroswiss sowie die von Swiss Recycle 
veröffentlichten Materialflüsse für Glasverpackungen weisen auf einen sehr 
geringen Anteil wiederverwendeter Ganzverpackungen hin, die von TEA-
Rückvergütungen profitieren. Allerdings scheint niemand genau zu wissen, 
welche Wiederverwendungsaktivitäten in der Schweiz tatsächlich finanziert 
werden. Daher ist mehr Transparenz in Bezug auf die Finanzierung dieser 
Aktivitäten erforderlich.

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Das BAFU veröffentlicht den Bericht mit Ausnahme von Informationen, die 
dem Geschäfts- oder Fabrikationsgeheimnis gemäss den anwendbaren 
Rechtsvorschriften unterliegen, sofern die Berufung auf solche Geheimnisse 
nicht die wirksame Umsetzung dieser Verordnung einschränkt oder 
Verpflichtungen zum Schutz von Umwelt und Gesundheit beeinträchtigt.

Begründung Die Bestimmung muss so formuliert werden, dass die Berufung auf 
Geschäftsgeheimnisse nicht dazu verwendet werden kann, Transparenz, 
Überwachung oder Durchsetzung der Verordnung zu verhindern.
Kommerzielle Vertraulichkeit darf nicht über den Verpflichtungen zum 
Umwelt- und Gesundheitsschutz stehen.

Titel Art. 15 Verfahren

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 16 Kennzeichnung

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Anpassung Titel: Pfandpflicht für Getränkeverpackungen, Abs. 1
Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die 
Getränke in Mehrweg- oder Einwegverpackungen an Endverbraucherinnen 
und Endverbraucher abgeben, müssen auf diese Verpackungen ein Pfand 
erheben. Sie sind verpflichtet, die in ihrem Sortiment geführten 
Verpackungen gegen Erstattung des Pfands zurückzunehmen.

Begründung Die aktuelle Verordnung führt zu einer Verzerrung: Ein Pfand ist derzeit nur 
für wiederverwendbare Getränkeverpackungen verpflichtend (Art.17), 
während Pfand auf Einweg-Getränkeverpackungen (PET, Aluminium, Glas) 
nur als Korrekturmassnahme vorgesehen ist, falls die Recyclingquoten nicht 
erreicht werden (Art.19). Dieses Ungleichgewicht birgt das Risiko, dass 
wiederverwendbare Verpackungen am Verkaufsort teurer werden und 
Konsument:innen dadurch billigere Einweg-Optionen bevorzugen.
Um gleiche Wettbewerbsbedingungen zu schaffen und die 
Wiederverwendung nicht zu untergraben, sollte die Verordnung ein 
universelles Pfandsystem für alle Getränkeverpackungen – sowohl 
wiederverwendbar als auch Einweg – einführen. Ein solches System würde:
- eine faire Behandlung aller Verpackungsarten sicherstellen,
- die erweiterte Herstellerverantwortung (EPR) unterstützen, indem 
gewährleistet wird, dass alle Verpackungen zu Sammlung und Entsorgung 
beitragen,
- und Konsument:innen motivieren, alle Getränkeverpackungen 
zurückzugeben, wodurch die Rücklaufquoten steigen und Littering reduziert 
wird.

Artikel 17 sollte daher überarbeitet werden, um eine Pfandpflicht für alle 
Getränkeverpackungen einzuführen. Artikel 19 sollte entsprechend 
angepasst werden, sodass seine Bestimmungen bestehende 
Verpflichtungen stärken und nicht erst bei unzureichenden Recyclingquoten 
ein Pfand einführen.

Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Buchstabe a: „Die Branchenorganisation oder die Organisation, die Teil 
eines Wiederverwendungssystems ist, hat zum Ziel, Getränkeverpackungen 
gemeinschaftlich zu sammeln, zu reinigen und wiederzuverwenden.“

Buchstabe e: „Sie erreicht innerhalb der ersten drei Jahre ihres Bestehens 
eine Rücklaufquote der von ihren Mitgliedern in Verkehr gebrachten 
wiederverwendbaren Verpackungen von mindestens 20% und diese Quote 
beträgt nach fünf Jahren mindestens 50%; zudem ergreift sie Massnahmen, 
um diese Quoten in der Folge zu erhöhen.“

Buchstabe f (hinzufügen): „Wenn die Zielquote nicht erreicht wird, analysiert 
das BAFU die zu ergreifenden Massnahmen in Absprache mit den 
betroffenen Akteuren.“

Begründung Buchstabe a: Heute funktionieren Wiederverwendungssysteme in der 
Schweiz auch ohne standardisierte Verpackungen. Zwar ermöglicht 
Standardisierung eine langfristige Optimierung der logistischen Abläufe, sie 
ist jedoch keine zwingende Voraussetzung für die Umsetzung der 
Wiederverwendung. Aus diesem Grund wird vorgeschlagen, den Begriff 
„standardisiert“ zu streichen, um KMU und Initiativen, die sich für 
Wiederverwendung engagieren, aber noch nicht auf standardisierte 
Verpackungen umgestellt haben, nicht zu behindern.

Im erläuternden Bericht wird eine Branchenorganisation als 
„Zusammenschluss von Herstellern und Händlern, der möglicherweise nur 
Recyclingunternehmen umfasst oder eine gemischte Form annimmt (...)“ 
beschrieben. Diese Definition legt nahe, dass eine solche Organisation 
Recyclingunternehmen enthalten muss, was im Fall der Wiederverwendung 
nicht zutrifft, da hier andere Akteure beteiligt sind (Reinigungsunternehmen, 
Logistikdienstleister usw.). Deshalb schlagen wir vor, die Ausnahme von der 
Pfandpflicht auch auf Organisationen auszuweiten, die Teil eines 
Wiederverwendungssystems sind, um mit dem europäischen Recht 
übereinzustimmen und Unternehmen und KMU, die in der 
Wiederverwendung aktiv sind – einschliesslich Organisationen der 
Zivilgesellschaft, z.B. der neuen Vereinigung Swiss REuse – von dieser 
Ausnahme profitieren zu lassen.

Buchstaben e und f: Wiederverwendungssysteme benötigen eine gewisse 
Anlaufzeit. Zahlreiche Studien zeigen, dass bereits ein moderater Rücklauf 
ökologisch signifikante Vorteile bringen kann. Wir schlagen daher vor, den 
derzeit vorgesehenen Rücklaufwert zu senken, um ihn für bestehende 
Initiativen in der Schweiz realistischer erreichbar zu machen, und einen 
Dialog mit dem BAFU vorzusehen, falls der Zielwert nicht erreicht wird, um 
gemeinsam die zu ergreifenden Massnahmen zu identifizieren. Zum 
Vergleich: Frankreich hat in seinem Anti-Gaspillage-Gesetz AGEC das Ziel 
gesetzt, 10% Wiederverwendung von Glasverpackungen bis 2027 zu 
erreichen.

Titel Art. 18 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Einwegverpackungen aus PET und 
Metall, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 18 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Einwegverpackungen aus PET und 
Metall, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 18 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Einwegverpackungen aus PET und 
Metall, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Artikel 19bis – Zielvorgabe für die Wiederverwendung von 
Getränkeverpackungen

Absatz 1: Der Wiederverwendungsanteil von Getränkeverpackungen muss 
bis 2040 mindestens 40% erreichen. Für wirtschaftliche Akteure, die die 
Schwelle von 1 Million Franken Lohnsumme oder Umsatz überschreiten, 
muss dieser Anteil innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten dieser 
Verordnung mindestens 20% betragen.

Absatz 2: Die Modalitäten zur Erreichung dieses Ziels sowie die betroffenen 
Verpackungsarten werden vom DETEC in Abstimmung mit den 
wirtschaftlichen Akteuren festgelegt.

Absatz 3: Wird der Rücklaufanteil nicht erreicht, kann das DETEC die 
Händler:innen und Hersteller:innen verpflichten, einen bestimmten 
Prozentsatz ihres Produktsortiments in wiederverwendbaren 
Getränkeverpackungen in Verkehr zu bringen.

Begründung Wie Artikel 6 stützt sich auch Artikel 19 ausschliesslich auf relative 
Recyclingquoten (Prozentsätze). Dies ist irreführend: Selbst wenn die 
Recyclingquote steigt, kann das Gesamtvolumen an nicht recyceltem Glas, 
PET oder Aluminium konstant bleiben oder sogar zunehmen, wenn der 
Gesamtverbrauch wächst. Dies untergräbt die Umwelteffektivität der 
Bestimmung.
Um echten Fortschritt zu gewährleisten, sollte die Verordnung relative Ziele 
mit absoluten Obergrenzen für nicht recycelte Mengen kombinieren. 
Beispielsweise sollte die Gesamtmenge an nicht recyceltem PET, 
Aluminium oder Glas einen definierten Referenzwert nicht überschreiten 
(z.B. die Menge beim Inkrafttreten der vorherigen BCO oder ein niedrigerer 
Schwellenwert). Eine solche Regelung würde verhindern, dass verbesserte 
Recyclingquoten ein Wachstum des Gesamtabfalls verschleiern.

Bezüglich der Aufnahme von Artikel 19bis:

Die wichtigsten Handelspartner der Schweiz haben Ziele zur 
Wiederverwendung von Verpackungen in ihrer jeweiligen Gesetzgebung 
verankert. Beispiele finden sich insbesondere in der neuen europäischen 
Verpackungsverordnung, dem Anti-Waste-Gesetz in Frankreich, dem 
Verpackungsgesetz in Deutschland und dem Abfallgesetz in Österreich.

Die Wiederverwendung von Glasverpackungen entspricht somit nicht nur 
diesen internationalen Rahmenbedingungen, sondern auch der LPE: Sie 
trägt zur Schonung natürlicher Ressourcen und zur Stärkung der 
Kreislaufwirtschaft (Kapitel 5) bei, begrenzte Abfallproduktion zu fördern und 
die Abfallbehandlung im Inland sicherzustellen (LPE Art.30).

Wie im erläuternden Bericht zur Revision hervorgehoben wird, bietet 
wiederverwendbare Verpackung in den meisten Fällen ökologische Vorteile 
gegenüber Einwegverpackungen.

Die Festlegung von Wiederverwendungszielen ermöglicht es der Schweiz, 
sich an internationale Marktentwicklungen anzupassen und die 
Umweltauswirkungen der Branche zu verbessern, während den 
wirtschaftlichen Akteuren die Freiheit bleibt, den jeweils geeigneten Weg zur 
Zielerreichung zu wählen.

Das 40%-Ziel basiert auf der Quote der Europäischen Union (Verordnung 
2025/40) für alkoholische und alkoholfreie Getränke. Ein Zwischenziel wird 
nur für wirtschaftliche Akteure über einer bestimmten Schwelle festgelegt.
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Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Werden die in Abs. 1 festgelegten Recyclingquoten nicht erreicht, kann das 
UVEK die mit der in Artikel 17 vorgesehenen Pfandpflicht verbundenen 
Verpflichtungen verstärken und zusätzliche Massnahmen einführen, um die 
Zielerreichung sicherzustellen.

Begründung Artikel 19 sieht derzeit vor, dass ein Pfand auf Einweg-
Getränkeverpackungen nur erhoben werden darf, wenn Mindest-
Recyclingquoten nicht erreicht werden. Damit wird das Pfand eher zu einer 
Sanktionsmassnahme als zu einem zentralen Element des 
Verpackungssystems. Ein solcher Ansatz ist unzureichend: Hohe relative 
Recyclingquoten können weiterhin mit wachsenden Gesamtmengen an 
Abfall und grossen absoluten Mengen nicht recycelter Verpackungen 
einhergehen.

Um dies zu adressieren, sollte das Pfandsystem universell auf alle 
Getränkeverpackungen angewendet werden (Art.17), während Artikel 19 
und Artikel 19bis darauf fokussiert werden sollten, dass Recycling- und 
Wiederverwendungsziele erreicht und im Zeitverlauf gestärkt werden.
In dieser Logik sollte Artikel 19 reformuliert werden, um:
- von der Einführung des Pfands nur als Korrekturmassnahme 
wegzukommen,
- und stattdessen die Pfandpflichten zu verstärken oder zu verschärfen 
sowie zusätzliche Massnahmen einzuführen, falls Recycling- und 
Wiederverwendungsziele nicht erreicht werden.

Dies würde die Kohärenz mit den Prinzipien der erweiterten 
Herstellerverantwortung (EPR) sicherstellen und Schlupflöcher verhindern, 
die es Unternehmen erlauben, sich auf relative Prozentsätze zu stützen, 
während die absoluten Abfallmengen weiterhin steigen.

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 20 Mitteilungspflicht betreffend Getränkeverpackungen

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag a. das Volumen und das Gewicht der im Vorjahr für den Konsum in der 
Schweiz produzierten oder importierten Getränke, getrennt nach Mehrweg- 
und Einwegverpackungen sowie nach den für ihre Herstellung verwendeten 
Materialien und den verschiedenen Getränkearten;

c. das Gewicht der in der Schweiz konsumierten Getränkeverpackungen 
unter Angabe der Verwertungsarten (Wiederverwendung, stoffliche 
Verwertung, energetische Verwertung) sowie des Verwertungsortes 
(Schweiz oder Ausland).

Begründung Die derzeitige Bestimmung verlangt hauptsächlich Angaben zum Volumen. 
Dies reicht jedoch nicht aus, um die Auswirkungen auf die Umwelt und die 
Kreislaufwirtschaft zu überwachen. Unternehmen sollten sowohl das 
Volumen als auch das Gewicht von Getränkeverpackungen angeben, 
ebenso wie den Verbleib am Ende der Lebensdauer (Wiederverwendung, 
Materialrecycling, energetische Verwertung) und den Ort der Behandlung 
(Schweiz oder Ausland). Ohne diese Informationen lässt sich nicht 
nachvollziehen, ob die Schweiz tatsächlich Abfall reduziert, die 
Wiederverwendung erhöht und die Auswirkungen des Exports von Abfällen 
begrenzt.

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag a. das Volumen und das Gewicht der im Vorjahr für den Konsum in der 
Schweiz verwendeten Verpackungen für Waren, getrennt nach den für ihre 
Herstellung verwendeten Materialien;
b. Kunststoffverpackungen, unterteilt nach den verschiedenen Polymeren, 
insbesondere PET, Polyethylen (PE), Polypropylen (PP), Polystyrol (PS), 
Polyvinylchlorid (PVC) sowie Verbundmaterialien

Begründung Um Trends zu erfassen, sollten sowohl Volumen als auch Gewicht 
angegeben werden. Verbundmaterialien müssen ebenfalls gesondert 
ausgewiesen werden, da sie besondere Herausforderungen für das 
Recycling darstellen und nicht in allgemeinen Kategorien versteckt werden 
sollten.

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag a. das Volumen und das Gewicht der Verpackungen, die im Vorjahr für den 
Inlandverbrauch verwendet wurden, aufgegliedert nach 
Verpackungsmaterialien;

Begründung Volumen und Gewicht sollen angegeben werden.

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 3bis. Der Detailhandel ist verpflichtet, dem BAFU jährlich, nach dessen 
Vorgaben und vor Ende Februar, den Prozentsatz seines Sortiments 
mitzuteilen, der in Einwegverpackungen verkauft wird.

Begründung Grosse Einzelhändler haben einen starken Einfluss auf die Wahl der 
Verpackungen. Indem sie den Anteil ihres Sortiments angeben, der in 
Einwegverpackungen verkauft wird, werden sie für die Abfallvermeidung zur 
Verantwortung gezogen und können transparent verglichen werden.

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 5

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Das BAFU kann jährlich in aggregierter oder nicht aggregierter Form die für 
die Herstellung von Verpackungen verwendeten Materialmengen sowie die 
angewandten Verwertungsarten veröffentlichen.

Begründung Die Erlaubnis für das BAFU, Daten in disaggregierter Form zu 
veröffentlichen, erhöht die Transparenz und ermöglicht eine genauere 
Überwachung der Verwertungsstrategien.

Titel Art. 22 Rücknahme und Verwertung, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag (…) müssen dem BAFU jährlich bis Ende Februar das Volumen und das 
Gewicht der im Vorjahr zurückgenommenen oder verwerteten 
Verpackungen mitteilen. Sie müssen nach den für die Herstellung dieser 
Verpackungen verwendeten Materialien, den angewandten 
Verwertungsarten sowie dem Verwertungsort (Schweiz oder Ausland) 
unterscheiden.

Begründung Um ein vollständiges Bild zu erhalten, müssen Unternehmen Angaben zu 
Volumen und Gewicht, Verwertungsarten und dazu machen, ob die 
Behandlung in der Schweiz oder im Ausland erfolgt. Dadurch wird eine 
genaue Nachverfolgung der Ströme und Umweltauswirkungen gewährleistet.

Titel Art. 22 Rücknahme und Verwertung, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Jede Person (…) ist verpflichtet, dem BAFU jährlich bis Ende Februar und 
unter Unterscheidung der für ihre Herstellung verwendeten Materialien das 
Volumen und das Gewicht der im Vorjahr verwerteten Verpackungen 
mitzuteilen sowie den Namen des Verwertungsunternehmens, die 
angewandte Verwertungsart. Bei Kunststoffen ist mindestens zwischen 
folgenden Polymeren zu unterscheiden: PET, PE, PP, PS, PVC sowie 
Verbundmaterialien.

Neu Abs. 3: Das BAFU unterstützt Branchenorganisationen, die in der 
Wiederverwendung tätig sind, bei der Erstellung von Statistiken über das 
Inverkehrbringen von Mehrwegverpackungen sowie deren Rücklaufquote.

Neu Abs. 4: Es wird eine Kontrolle durchgeführt, um die Richtigkeit der von 
Händler:innen und Hersteller:innen gemeldeten Angaben zu überprüfen.

Begründung Abs. 2 
Das Gleiche gilt für professionelle Verwertungsakteure: Volumen und 
Gewicht sowie Verbundstoffe müssen gemeldet werden, um die 
tatsächlichen Herausforderungen beim Recycling widerzuspiegeln.

Abs. 3 (neu)
Zuverlässige Statistiken zur Wiederverwendung sind unerlässlich. Ohne 
Daten ist es unmöglich, Wiederverwendungssysteme wirksam zu 
unterstützen. Das BAFU sollte Organisationen bei der Erstellung dieser 
Statistiken unterstützen.

Abs. 4 (neu)
Die Angaben müssen überprüft werden. Ohne unabhängige Kontrollen 
besteht die Gefahr, dass die Daten unvollständig, irreführend oder 
inkonsistent sind, was das Vertrauen und die Durchsetzung untergräbt.

Titel Art. 23 Mitteilung an private Meldestellen, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 23 Mitteilung an private Meldestellen, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 24 Vollzug

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 25 Aufhebung und Änderung bisherigen Rechts

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 26 Übergangsbestimmung

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 27 Inkrafttreten

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Commune d'Assens

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Ablehnung

Begründung: Standardstellungnahme Westschweizer Gemeinde

Anhang: 251015. Lettre à M. Albert Rösti_Conseiller Fédéral.pdf
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Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme2

Titel Art. 1 Gegenstand und Geltungsbereich

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 2 Begriffe

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag In dieser Verordnung bedeuten:
a. Verpackungen und Verpackungsbestandteile: aus beliebigen 
Materialien hergestellte Produkte zur Aufnahme, zum Schutz, zur 
Handhabung, zur Lieferung oder Darbietung von Waren;
b. Mehrwegverpackungen: Verpackungen, die zur Wiederverwendung 
vorgesehen sind;
c. Einwegverpackungen: Verpackungen, die zur einmaligen Verwendung 
vorgesehen sind;
d. Getränkeverpackungen: Verpackungen für flüssige Lebensmittel, die 
zum Trinken bestimmt sind;
e. Getränkekartons: Getränkeverpackungen, die mehrheitlich aus Karton 
und zu geringen Anteilen aus Kunststoff bestehen und teilweise 
Aluminium beinhalten können;
f. Verpackungen aus Kunststoff: alle Verpackungen aus einem oder 
mehreren Kunststoff-Polymeren; ausgenommen sind 
Getränkeverpackungen aus Polyethylenterephthalat (PET);
g. Serviceverpackungen: Verpackungen, die für die Befüllung in der 
Verkaufsstelle vorgesehen sind, sofern sie eine Verpackungsfunktion 
erfüllen;
h. stoffliche Verwertung: die Herstellung neuer Verpackungen oder 
anderer Produkte aus gebrauchten Verpackungen (Recycling);
i. Rezyklate: Materialien, die durch Recyclingverfahren gewonnen 
wurden und Primärrohstoffe ersetzen;
j. Verwertungsquote: der prozentuale Anteil der während eines 
Kalenderjahres zu Rezyklaten verwerteten Verpackungen am gesamten 
für die Verwendung im Inland abgegebenen Gewicht der Verpackungen 
aus dem verwendeten Material;
k. Behandlungsreste: Materialien aus der Behandlung von separat 
gesammelten Abfällen, welche nicht stofflich verwertet werden können;
l. Verbraucherinnen und Verbraucher: natürliche Personen, die zu 
Zwecken handeln, die ausserhalb ihrer gewerblichen, geschäftlichen 
oder beruflichen Tätigkeiten liegen;
m. Endabnehmerinnen und Endabnehmer: Verbraucherinnen und 
Verbraucher sowie alle natürlichen oder juristischen Personen mit 
Wohnsitz oder Niederlassung in der Schweiz, die ein Produkt im 
Rahmen ihrer gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit nutzen und dieses 
in der an sie gelieferten Form nicht erneut in Verkehr bringen;
n. Herstellerinnen und Hersteller: natürliche oder juristische Personen, 
die Produkte und Bestandteile beruflich oder gewerblich herstellen oder 
zur gewerblichen Abgabe einführen;
o. Händlerinnen und Händler: natürliche oder juristische Personen, die 
Produkte und Bestandteile in der Schweiz beziehen und sie gewerblich 
abgeben;
p. Stand der Technik: der aktuelle Entwicklungsstand von Verfahren, 
Einrichtungen und Betriebsweisen, der:
1. bei vergleichbaren Anlagen oder Tätigkeiten im In- oder Ausland 
erfolgreich erprobt ist oder bei Versuchen erfolgreich eingesetzt wurde 
und nach den Regeln der Technik auf andere Anlagen oder Tätigkeiten 
übertragen werden kann, und
2. für einen mittleren und wirtschaftlich gesunden Betrieb der 
betreffenden Branche wirtschaftlich tragbar ist.

Begründung lntroduire la notion de preparation a la reutilisation, systemes de reutilisation 
et taux de recuperation pour les emballages reutilisables.
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Titel Art. 3 Allgemeine Anforderungen an Verpackungen

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die mit 
Ware befüllte Verpackungen abgeben, stellen sicher, dass Verpackungen, 
soweit technisch möglich und wirtschaftlich tragbar:

a. vom Verpackungsvolumen und der Verpackungsmasse her auf das 
Mindestmass begrenzt sind, das zur Gewährleistung der erforderlichen 
Sicherheit und Hygiene der verpackten Ware angemessen ist;
b. bei der Sammlung, Behandlung und dem Recycling nicht zu 
erheblichen technischen Schwierigkeiten oder erheblichen Mehrkosten 
führen; und
c. einen möglichst hohen Anteil an Rezyklaten enthalten.

Begründung Demande d'ajout d'indicateurs chiffres de reduction des volumes/masses de 
matiere premiere mis sur le marche.

Conditionner la poursuite des systemes de branche a ces indicateurs et non 
seulement au recyclage.

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die mit 
Ware befüllte Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff an 
Endabnehmerinnen und Endabnehmer abgeben und die Entsorgung aller 
von ihnen abgegebenen Verpackungen nicht durch die Mitgliedschaft bei 
einer privaten Branchenorganisation oder durch finanzielle Beiträge an eine 
solche sicherstellen, müssen:

a. solche Verpackungen bei allen Verkaufsstellen während den 
gesamten Öffnungszeiten zurücknehmen;
b. solche Verpackungen, soweit technisch möglich, der stofflichen 
Verwertung zuführen; und
c. in den Verkaufsstellen an gut sichtbarer Stelle deutlich darauf 
hinzuweisen, dass solche Verpackungen zurückgenommen werden.

Begründung Opposition au sac payant : rompt l'harmonisation et mains efficace que le 
modele PET/metal. Conditionner toute solution de branche a un 
pourcentage minimal de matiere recyclee dans les emballages et a une 
diminution de l'utilisation de matiere premiere non issue du recyclage.
Exiger une seule organisation de branche. 

Al. 3 : le prix doit couvrir l'ensemble du processus
(collecte, transport, traitement, etc.) et pas uniquement
l'elimination.

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Übernimmt eine private Branchenorganisation die Aufgaben nach Absatz 1, 
so ist sie für die Einhaltung der Pflichten gemäss Buchstaben a-c 
verantwortlich.

Begründung Exiger la couverture integrale des frais communaux de collecte par TAR
/TEA. Eviter un double paiement par le citoyen.

Titel Art. 5 Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Die Rücknahmepflichtigen nach Absatz 1 publizieren jährlich einen Bericht, 
in welchem sie die Erfüllung der Vorgaben nach Absatz 1 Buchstaben a-e 
nachvollziehbar und kontrollierbar darlegen. Sie stellen diesen Bericht dem 
Bundesamt für Umwelt (BAFU) zu.

Begründung Exiger la couverture integrale des frais communaux de collecte par TAR
/TEA. Eviter un double paiement par le citoyen.
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Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag 1 Die Verwertungsquote bei rücknahmepflichtigen Getränkekartons muss 
mindestens 70 Prozent betragen, jene bei rücknahmepflichtigen 
Einwegverpackungen aus Kunststoff mindestens 55 Prozent.

Begründung Objectifs trap faibles. Parle-t-on du taux de recyclage ou du taux de collecte 
? Pas d'echeances fixees. TEA a prevoir des le depart comme pour le 
verre. lnclure des objectifs de reduction d'utilisation de matiere premiere non 
issue du recyclable.

Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Soutien, mais risque d'effet rebond avec une orientation des industriels vers 
d'autres materiaux que le verre, materiaux mains durables (ex. fermeture 
St- Prex).
Comment financer les filieres de reemploi/reutilisation ?
Pourquoi ne preleve-t-on pas de TEA sur les autres emballages ? Distorsion 
de concurrence.

Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Siehe Explication Art. 7 Abs. 1

Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Siehe Explication Art. 7 Abs. 1

Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Siehe Explication Art. 7 Abs. 1

Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Siehe Explication Art. 7 Abs. 1

Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Siehe Explication Art. 7 Abs. 1
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Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Siehe Explication Art. 7 Abs. 1

Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Siehe Explication Art. 7 Abs. 1

Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Siehe Explication Art. 7 Abs. 1

Titel Art. 10 Verwendung der Gebühr

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Siehe Explication Art. 7 Abs. 1

Titel Art. 11 Zahlungen an Dritte, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Siehe Explication Art. 7 Abs. 1

Titel Art. 11 Zahlungen an Dritte, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Siehe Explication Art. 7 Abs. 1

Titel Art. 11 Zahlungen an Dritte, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Siehe Explication Art. 7 Abs. 1

Titel Art. 12 Rückerstattung, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Siehe Explication Art. 7 Abs. 1

Titel Art. 12 Rückerstattung, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Siehe Explication Art. 7 Abs. 1
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Titel Art. 12 Rückerstattung, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Siehe Explication Art. 7 Abs. 1

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Siehe Explication Art. 7 Abs. 1

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Siehe Explication Art. 7 Abs. 1

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Siehe Explication Art. 7 Abs. 1

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Siehe Explication Art. 7 Abs. 1

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 5

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Siehe Explication Art. 7 Abs. 1

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Siehe Explication Art. 7 Abs. 1

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Siehe Explication Art. 7 Abs. 1

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Siehe Explication Art. 7 Abs. 1
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Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Siehe Explication Art. 7 Abs. 1

Titel Art. 15 Verfahren

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Siehe Explication Art. 7 Abs. 1

Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 2

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Das Pfand beträgt für alle Mehrwegverpackungen für Getränke mindestens 
30 Rappen.

Begründung Exemption bienvenue. Supprimer la consigne obligatoire et la rendre 
facultative. Elle risque de penaliser les fabricants convaincus par la 
reutilisation. Distorsion de concurrence entre reutilisation et recyclage. Le 
choix de la consigne devrait etre laisse libre a l'organisation de branche ou 
aux commercants et fabricants. Taux demandes irrealistes pour la 
vitiviniculture (temps de garde en cave) et brasseries artisanales.

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Die Verwertungsquote bei Getränkeverpackungen aus Glas, PET und 
Aluminium muss je mindestens 75 Prozent betragen.

Begründung Systeme performant, mais retribution insuffisante pour couvrir les frais de 
collecte communaux.
Distorsion de concurrence avec la TEA du verre.
La reprise des emballages par une organisation de branche doit pouvoir se 
faire sur tout le
territoire et pas uniquement aux points de vente.
Si l'on veut encourager la reutilisation, ne devrait-on pas
taxer les emballages a usage
unique?

Garantir couverture integrale des frais communaux pour eviter un double 
paiement du citoyen.
Parle-t-on du taux de recyclage au du taux de collecte ?

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Herstellerinnen und Hersteller von Produkten in Einwegverpackungen 
müssen dem BAFU nach dessen Vorgaben jeweils bis Ende Februar 
mitteilen:

a. das Gewicht der Verpackungen, die für die im Vorjahr für den 
Inlandverbrauch hergestellten oder eingeführten Waren verwendet 
wurden, aufgegliedert nach Verpackungsmaterialien;
b. Verpackungen aus Kunststoff aufgelistet nach den verschiedenen 
Polymeren, insbesondere PET, PE, PP, PS, PVC.

Begründung Donnees a utiliser aussi pour suivre la reduction des dechets a
la source (cf. Art. 3).
L'obligation de communiquer doit etre similaire pour les differents types 
d'emballages.
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Titel Art. 26 Übergangsbestimmung

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Bis zum Inkrafttreten von Artikel 4 am 1. Januar 2028 dürfen Händlerinnen 
und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die mit Ware befüllte 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff in Verkehr 
bringen, diese Verpackungen aus den Siedlungsabfällen nach Artikel 3 
Buchstabe a Ziffern 1-3 der Abfallverordnung vom 4. Dezember 2015 
freiwillig zurücknehmen, wenn sie:

a. solche Verpackungen, soweit technisch möglich, der stofflichen 
Verwertung zuführen;
b. das BAFU sowie die betroffenen kantonalen und kommunalen 
Behörden über ihre Tätigkeit laufend informieren; und
c. in den Verkaufsstellen an gut sichtbarer Stelle deutlich darauf 
hinzuweisen, dass solche Verpackungen zurückgenommen werden.

Begründung Delai trap long au vu de la motion Dobler (2021). Neanmoins
conditionner la mise en reuvre a existence d'une filiere performante. Pas 
d'obligation de collecte pour les villes et les communes. Si elles proposent 
la collecte, alors elles doivent etre indemnisees a hauteur des couts.
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Commune de Ballens

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Ablehnung

Begründung: - Trouver absolument une solution pour produire moins de déchets 
plastiques pour les emballages.
- Renoncer à la consigne des bouteilles, car trop compliqué à gérer 
- Faire payer les emballages plastique par le producteur-importateur pour 
éviter ainsi de faire payer les communes
- Renoncer au sac payant pour le citoyen

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Ablehnung

Begründung: - Mettre en place une solution pour diminuer drastiquement les emballages 
plastique
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Commune de Mollens

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Ablehnung

Begründung: --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Ablehnung

Begründung: --
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Coopérative romande de sensibilisation à la gestion des déchets COSEDEC

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Ablehnung

Begründung: Siehe Standardstellungnahme Westschweizer Gemeinden

Anhang: 251006_DOC_Consultation_OEm_Périmètres_Collège_signé.pdf
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Daniel Joss

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme1

Titel Art. 14 Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1 Biogene Abfälle sind separat zu sammeln und Fremdstoffe sind so früh 
wie möglich auszuschleusen. Biogene Abfälle sind rein stofflich, durch 
Vergären oder in Umwandlungsprozessen zu verwerten, sofern:

a.sie sich aufgrund ihrer Eigenschaften, insbesondere ihrer Nährstoff- 
und Schadstoffgehalte, dafür eignen; und
b.die Verwertung nicht durch andere Vorschriften des Bundesrechts 
untersagt ist.

Begründung Neben Vergären muss auch anderen Innovationen der Zugang 
gewährleistet werden.
Erweiterte Stickstoffelimination in Klärwerken wird in Zukunft eine 
Zudosierung von solchen Reststoffen erfordern, und die Forschung in diese 
Richtung darf nicht unterbunden werden.
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Titel Art. 34 Betrieb

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1 In Kompostierungs- und Vergärungsanlagen müssen biogene Abfälle 
verrottet oder vergärt werden, die sich aufgrund ihrer Eigenschaften, 
insbesondere ihrer Nährstoff-, Schadstoff- und Fremdstoffgehalte, für das 
entsprechende Verfahren und für die Verwertung als Dünger im Sinne von 
Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a der Dünger-Verordnung vom 1. November 
2023 (DüV) eignen. Ausgenommen vom Erfordernis der Eignung als 
Dünger sind Abfälle, bei denen nach der Vergärung nur unwesentlich 
Feststoffe zurückbleiben oder wenn sie einem nachweislich besseren 
Verfahren zugeführt werden können.
2.
3 Verpackte biogene Abfälle dürfen in Kompostierungs- und 
Vergärungsanlagen nach Absatz 1 ausserhalb von 
Abwasserreinigungsanlagen nur verrottet oder vergärt werden, wenn:

a.die Verpackung sowie die Kennzeichnung biologisch abbaubar sind 
und sich für das entsprechende Verfahren eignen; oder
b.die Verpackung sowie die Kennzeichnung vorrangig vor oder 
spätestens während der Verrottung oder Vergärung vollständig entfernt 
werden.

4 Im Übrigen gelten die Vorschriften der DüV und der ChemRRV betreffend 
Kompost und Gärgut.

Begründung Die landwirtschaftliche Verwertung biogener Abfälle ist sinnvoll, weil 
zurückbleibender Gärrest als Dünger dem Boden zugeführt werden kann. 
Wenn bei der Vergärung von Biogenen Abfällen kein oder nur unwesentlich 
Gärrest zurückbleibt, sollte der Markt bei der Weiterverwertung spielen 
können.
Bei stark Stickstoffhaltigen Biogenen Abfällen gehen die Meinungen sehr 
stark auseinander, ob die Landwirtschaftliche Verwertung oder die 
Elimination auf Klärwerken sinnvoller ist. Wenn bei der landwirtschaftlichen 
Nutzung keine Belastung der Umwelt gewährleistet werden kann und 
Klärwerke saubere positive Vollkostenrechnungen vorweisen können, sollte 
auch bei diesen Reststoffen der Markt spielen.
In naher Zukunft wird es sein, dass Klärwerke stark Kohlenstoffhaltige 
Biogene Reststoffe als Betriebsmittel für die erweiterte Stickstoffelimination 
einsetzen möchten. Auch in diesem Bereich sollte eine Flexibilität erhalten 
bleiben.
Bei verpackten Biogenen Abfällen muss sichergestellt sein, dass kein nicht 
biologisch abbaubares Material den Böden zugeführt wird.
Die Biogenen Abfälle sollten nicht nur an eine Vergärung oder 
Kompostierung gebunden werden, damit die Forschung 
Handlungsspielraum für neue Verfahren hat.

Daraus ergeben sich folgende Anträge: 
Art. 34 Abs. 1 
Der Absatz ist zu erweitern mit:
…Ausgenommen vom Erfordernis der Eignung als Dünger sind Abfälle, bei 
denen nach der Vergärung nur unwesentlich Feststoffe zurückbleiben oder 
wenn sie einem nachweislich besseren Verfahren zugeführt werden können.

Art. 34 Abs. 2 
Der Absatz ist zu streichen.

Art. 34 Abs. 3 Bst. b 
Die Forderung «möglichst vollständig entfernt werden» ist mit «vollständig 
entfernt werden» zu ersetzen

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --
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Deponie Teuftal AG

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme1

Titel Variante 1 betreffend Art. 3 Bst. a Ziff. 4

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag In dieser Verordnung bedeuten:
a.Siedlungsabfälle:

4.Hydroxidschlämme aus der sauren Wäsche von Filterasche aus 
Anlagen zur thermischen Behandlung von Abfällen nach den Ziffern 1–3 
anfallen, bis und mit deren Verwertung oder Ablagerung;

Begründung Die Motion 24.3475 «Regulatorische Blockaden beim Zink-Recycling 
beheben» fordert den Bundesrat auf, die Abfallverordnung dahingehend 
abzuändern, dass die regulatorische Blockade beim Zink-Recycling behoben 
werden kann.
In der Begründung zur Motion wird präzisiert: „Zink wird nicht aus Schlacke, 
sondern aus Filterasche bzw. Hydroxidschlamm rückgewonnen”. Die vom 
Parlament verlangte Verordnungsänderung beschränkt sich somit auf einen 
spezifischen Rückstand aus der thermischen Behandlung von 
Siedlungsabfällen, nämlich Hydroxidschlamm.
In den Varianten 1 und 2 des Entwurfs hat der Bundesrat den 
parlamentarischen Auftrag auf alle Verbrennungsrückstände aus 
Kehrichtverbrennungsanlagen erweitert. Insbesondere umfassen beide 
Varianten nun auch Schlacken aus Kehrichtverbrennungsanlagen. Jährlich 
fallen deutlich mehr Schlacken (rund 800'000 Tonnen) als Hydroxidschlämme 
(25'000 Tonnen) an. Die vom Bundesrat vorgeschlagene Erweiterung des 
Zielbereichs der Motion ist somit erheblich.
Mit der Erweiterung des Begriffs „Siedlungsabfall” auf sämtliche KVA-
Rückstände schlägt der Bundesrat vor, den rechtlichen Status von 
Hunderttausenden Tonnen Abfall zu ändern. Die Deponie Teuftal AG ist der 
Ansicht, dass dieser Vorschlag und seine Auswirkungen auf die Schweizer 
Abfallwirtschaft einer gründlichen Analyse und Regulierungsfolgenabschätzung 
bedürfen. Die Deponie Teuftla AG stimmt deshalb der Variante 1 nur mit der 
oben formulierten Einschränkung zu.

Anhang: Stellungnahme Deponie Teuftal AG.pdf
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Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --
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Dorothea Winklehner

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Trash Hero World begrüsst die Revision der Verpackungsverordnung als 
einen zeitgemässen und wichtigen Schritt zur Stärkung der 
Kreislaufwirtschaftspolitik in der Schweiz. Der erweiterte Geltungsbereich 
des Entwurfs wird positiv bewertet, und insbesondere die Integration der 
Erfahrungen aus dem EU-Prozess ist sehr wertvoll.

Im März 2025 veröffentlichte die Swiss Plastic Action Koalition eine 
gemeinsame Erklärung mit zehn klaren Forderungen (https://trashhero.org
/wp-content/uploads/2025/03/2025-03-10-Swiss-Plastic-Action-
Gemeinsame-Erklaerung.pdf), um sicherzustellen, dass die 
Verpackungspolitik der Schweiz Plastikverschmutzung wirksam verhindert, 
sichere Materialien fördert und die Infrastruktur für eine echte 
Kreislaufwirtschaft aufbaut. Wir halten diese Forderungen weiterhin für 
wesentlich und sehen die aktuelle Konsultation als Gelegenheit, die 
Verordnung stärker an ihnen auszurichten.

Der Entwurf ist in bestimmten Bereichen zwar ein Fortschritt, doch müssen 
einige zentrale Punkte stärker berücksichtigt werden, um tatsächlich 
wirksame Ergebnisse zu erzielen.

Plastikverschmutzung an der Quelle verhindern:
Wir fordern ein Verbot nicht notwendiger Einwegkunststoffe, verbindliche 
Reduktionsziele sowie das schrittweise Auslaufen von giftigen und nicht 
recycelbaren Verpackungen. Der vorliegende Entwurf verbietet solche 
Produkte bislang nicht und legt keine quantitativen Reduktionsziele fest. Er 
konzentriert sich vor allem auf Sammlung und Recycling, was den Anstieg 
des Verpackungsabfalls nicht umkehren kann. Zudem fehlen Mechanismen, 
um unerwünschte Ersatzstoffe zu verhindern oder gefährliche Materialien 
auszuschliessen, wodurch die öffentliche Gesundheit und die Umwelt 
weiterhin gefährdet bleiben.
Eine Angleichung an die neue EU-Verordnung über Verpackungen und 
Verpackungsabfälle (PPWR) würde die Position der Schweiz stärken, da 
diese Anforderungen an Recycelbarkeit, Gestaltungskriterien, 
Wiederverwendungsziele, recycelten Materialanteil, Verbote bestimmter 
Einwegkunststoffe und strenge Grenzwerte für PFAS festlegt.

Investition in Wiederverwendung und Kreislaufwirtschaftsinfrastruktur:
Die erweiterte Herstellerverantwortung (EPR) sollte nicht nur als Instrument 
zur Finanzierung der nachgelagerten Entsorgung genutzt werden, sondern 
auch zur Finanzierung grossflächiger Wiederverwendungssysteme und zur 
Entwicklung nationaler Standards. Der aktuelle Entwurf erkennt dieses 
strategische Potenzial bislang nicht an. Ein wichtiger Schritt wäre, einen Teil 
der Vorauszahlungsabgabe (TEA) auf Wiederverwendungssysteme 
umzuleiten, wie dies bereits in Frankreich praktiziert wird, wo eine einzige 
Organisation sowohl die Beiträge für Wiederverwendung als auch für 
Recycling verwaltet. Ebenso sollte das begrenzte und fragmentierte 
Pfandsystem für Getränkebehälter ausgeweitet werden: Das Pfandsystem 
in Deutschland zeigt, wie universelle Pfandregelungen (für Mehrweg- und 
Einwegbehälter) dank effizientem Management und harmonisierten 
Standards Rücklaufquoten von über 90 % erreichen können. Ohne 
entsprechende Investitionen und Harmonisierung wird die 
Wiederverwendung in der Schweiz marginal bleiben.

Sichere Materialien gewährleisten:
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Verpackungen, einschliesslich recycelter Verpackungen, müssen frei von 
gefährlichen Stoffen und nicht absichtlich zugesetzten Stoffen (NIAS) sein. 
Dies ist entscheidend, um die öffentliche Gesundheit zu schützen und 
sichere Recyclingkreisläufe zu gewährleisten. Der Entwurf der Verordnung 
fördert derzeit zwar recycelte Kunststoffe, behandelt jedoch deren 
chemische Sicherheit nicht, wodurch eine regulatorische Lücke entsteht, die 
ernsthafte Auswirkungen auf den Lebensmittelkontakt und Konsumgüter 
haben kann.

Greenwashing beenden und Transparenz stärken:
Wir fordern vollständige Transparenz bezüglich der chemischen 
Zusammensetzung, der Recycelbarkeit und der End-of-Life-Bestimmung 
von Verpackungen. Irreführende Angaben; einschliesslich, aber nicht 
beschränkt auf die Recyclingfähigkeit von Kunststoffen und „Neutralität“; 
müssen verboten werden, und die Verantwortung der Unternehmen über 
den gesamten Lebenszyklus hinweg muss sichergestellt sein. Zwar führt die 
Verordnung einige Berichtspflichten ein, diese bleiben jedoch fragmentiert 
und undurchsichtig. Es gibt keine systematische Transparenzpflicht oder ein 
belastbares Prüfverfahren, und die Definition von Recycling lässt Raum für 
irreführende Interpretationen.

Fazit:
Insgesamt zeigen diese Mängel, dass die Verordnung weiterhin Recycling 
über Prävention, Reduktion und Sicherheit stellt. Durch die Integration 
verbindlicher Reduktionsziele, einer soliden Finanzierung für 
Wiederverwendung, Regeln zur chemischen Sicherheit, einer Angleichung 
an die EU sowie starker Transparenzpflichten hat die Schweiz die Chance, 
einen glaubwürdigen internationalen Standard zu setzen und ein 
Verpackungssystem zu schaffen, das sowohl die Umwelt als auch die 
öffentliche Gesundheit wirklich schützt.

Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme2

Titel Art. 1 Gegenstand und Geltungsbereich

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag --

Begründung Der derzeitige Geltungsbereich der Verordnung ist zu begrenzt, da er drei 
Schlüsselelemente, die für ein sicheres und kreislauffähiges 
Verpackungssystem unerlässlich sind, nicht ausdrücklich berücksichtigt:
- die Notwendigkeit, giftige Stoffe in Verpackungen zu beschränken oder zu 
verbieten,
- die Verpflichtung, wiederverwendbare Verpackungssysteme zu entwickeln 
und bereitzustellen,
- sowie die Anforderung einer Kennzeichnungspflicht, um Transparenz für 
Verbraucher und Betreiber zu gewährleisten.

Die ausdrückliche Aufnahme dieser Elemente in den Geltungsbereich (Art. 
1) ist wichtig, um ihre Relevanz als übergeordnete Grundsätze der 
Verordnung zu signalisieren und die Übereinstimmung mit den Zielen der 
Schweiz in Bezug auf Abfallreduzierung, Kreislaufwirtschaft und Schutz der 
öffentlichen Gesundheit sicherzustellen.

Titel Art. 2 Begriffe

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung
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Gegenvorschlag b. Mehrwegverpackungen: Jede Verpackung, die so gestaltet, hergestellt 
und in Verkehr gebracht wird, dass sie innerhalb eines organisierten 
Mehrwegsystems mehrfach wiederverwendet werden kann, wobei ihre 
Schutz- und Funktionseigenschaften über eine ausreichende Anzahl von 
Nutzungen erhalten bleiben, sodass sie ihren ökologischen Break-even-
Punkt in Bezug auf Nachhaltigkeit übertrifft. Die Anzahl der Nutzungen wird 
durch unabhängige, konsekutive Lebenszyklusbewertungen bestimmt.

f. Kunststoffverpackungen: Jede Verpackung, die ganz oder teilweise aus 
irgendeiner Form von chemisch modifizierten, biobasierten oder 
synthetischen Polymeren besteht, einschliesslich aller Zusatzstoffe oder 
sonstigen Stoffe.
[Keine Ausnahme für PET]

h. Stoffliche Verwertung: die mechanische Verarbeitung von Abfallstoffen zu 
Produkten, Materialien oder Stoffen, sei es für den ursprünglichen Zweck 
oder für andere Zwecke, mit Ausnahme der energetischen Verwertung und 
der Verwendung als Brennstoff.

h.bis Hochwertiges Recycling: jedes Recyclingverfahren, bei dem recycelte 
Materialien hergestellt werden, die aufgrund ihrer erhaltenen technischen 
Eigenschaften von gleicher Qualität wie die ursprünglichen Materialien sind 
und als Ersatz für Primärrohstoffe für Verpackungen oder andere 
Anwendungen verwendet werden, bei denen die Qualität des recycelten 
Materials erhalten bleibt.

j. Recyclingquote: Anteil der Verpackungen nach Gewicht, gemessen beim 
Eingang der Abfälle in eine Recyclinganlage innerhalb eines 
Kalenderjahres, im Vergleich zum Gesamtgewicht der aus diesem Material 
hergestellten und in der Schweiz zur Wiederverwendung zurückgegebenen 
Verpackungen.

q. Inerte Verpackungen: Verpackungsmaterial, das unter den vorgesehenen 
Verwendungsbedingungen weder chemisch noch physikalisch mit den 
verpackten Gütern oder der Umwelt in Wechselwirkung tritt und somit für 
eine sichere Wiederverwendung und Wiederverwertung geeignet ist.

r. Mehrwegsystem: organisatorische, technische oder finanzielle Mittel, die 
die Wiederverwendung in geschlossenen oder offenen Kreisläufen 
ermöglichen, unterstützt durch eine angemessene Logistik und gefördert 
durch geeignete Anreizsysteme, in der Regel durch ein Pfandsystem.

s. Rücklaufquote von Verpackungen: Verhältnis zwischen der Anzahl der an 
Verbraucher:innen und Endnutzer:innen abgegebenen vollen Verpackungen 
und der Anzahl der Verpackungen, die nach der Reinigung wieder befüllt 
werden können.

t. Wiederverwendungsquote von Verpackungen: Verhältnis zwischen der 
Anzahl der an Verbraucher:innen und Endnutzer:innen abgegebenen 
Vollverpackungen und der Anzahl der wiederverwendeten und wieder in 
Verkehr gebrachten Vollverpackungen.
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Begründung b. Mehrwegverpackungen:
Die aktuelle Definition von „Mehrwegverpackungen“ ist zu allgemein gefasst 
und könnte es ermöglichen, schwache oder halbwegs wiederverwendbare 
Produkte als „Mehrweg“ zu vermarkten. Die überarbeitete Definition stellt 
klar, dass echte Mehrwegverpackungen folgende Kriterien erfüllen müssen:
- Sie sind Teil eines organisierten Mehrwegsystems (Sammel-, Reinigungs- 
oder Nachfüllsystem).
- Sie behalten ihre funktionellen und schützenden Eigenschaften über 
mehrere Nutzungszyklen hinweg.
- Sie absolvieren die Mindestanzahl an Zyklen, die erforderlich ist, um die 
Umweltbelastung einer entsprechenden Einwegverpackung auszugleichen 
– zu bestimmen durch unabhängige, konsekutive 
Lebenszyklusbewertungen.
Durch diese Formulierung richtet sich die Schweiz an internationalen Best 
Practices aus (Ellen MacArthur Foundation, Reloop, Zero Waste Europe, 
ECOS) und schafft zugleich die Grundlage dafür, dass das UVEK 
Schwellenwerte für unterschiedliche Materialien und Anwendungen 
sachgerecht und evidenzbasiert anpassen kann.

Zudem enthält die Verordnung keine Definition von „Inertheit“. Dabei 
handelt es sich um ein zentrales Konzept, um sicherzustellen, dass 
Verpackungsmaterialien für Lebensmittel und Getränke sicher, 
wiederverwendbar und mit hochwertigem Recycling kompatibel sind. Die 
Einführung einer Definition von Inertheit würde dazu beitragen, 
internationale Best Practices festzulegen und die Führungsrolle der Schweiz 
bei sicheren, zirkulären Verpackungssystemen zu stärken.

Darüber hinaus ist die aktuelle Definition von Materialrecycling zu allgemein 
gefasst und schliesst nicht die üblichen Ausschlüsse wie 
Energiegewinnung, Verarbeitung zu Brennstoff oder Verfüllung ein.

Die Aufnahme von Buchstabe h.bis definiert die ideale Form des 
Recyclings, bei der Downcycling ausgeschlossen ist, also das Recycling in 
Produkte wie Kleidung oder Möbel, die anschliessend nicht weiter recycelt 
werden können.

Die Ergänzung des Textes zu Punkt j. stellt sicher, dass die Menge des 
recycelten Materials am Eingang der Recyclinganlage gemessen wird. Dies 
ist eine Sicherheitsmassnahme, um sicherzustellen, dass für das Recycling 
vorgesehenes Material nachvollziehbar bleibt, insbesondere beim Export.

Die Ergänzung von Buchstabe r. ermöglicht die Definition von 
Mehrwegsystemen. Dieser Begriff, übernommen aus dem europäischen 
Recht (Verordnung 2025/40), ist nicht nur notwendig, weil er in dieser 
Verordnung verwendet wird, sondern auch, um zu betonen, dass 
Wiederverwendungsaktivitäten Teil von Systemen mit organisatorischer 
Struktur, finanziellen Abläufen, Anreizmechanismen usw. sein müssen.

Die Ergänzung von Buchstabe s. übernimmt die Definition der 
Rücklaufquote, wie sie im erläuternden Bericht zur Überarbeitung dieser 
Verordnung enthalten ist. Der Begriff „Standard“ wurde ebenfalls gestrichen, 
da sich die Wiederverwendung von Verpackungen und deren 
anschliessende Rücknahme auch auf nicht standardisierte Verpackungen 
beziehen kann. Es ist wichtig, diese Definition aufzunehmen, da der Begriff 
später in der Verordnung verwendet wird.

Die Ergänzung von Buchstabe t. ermöglicht die Definition der 
Wiederverwendungsquote, die in einem neuen Artikel 19bis aufgenommen 
wird. Dabei folgt sie einer Logik, die der bei den Recyclingquoten 
angewendeten ähnelt, mit dem Ziel, verbindliche Wiederverwendungsziele 
festzulegen. Im Gegensatz zur „Rücklaufquote“ berücksichtigt diese Quote 
nur Verpackungen, die tatsächlich wiederverwendet werden, d.h. nach dem 
Wiederverwendungsprozess wieder in den Verkehr gebracht werden.

Titel Art. 3 Allgemeine Anforderungen an Verpackungen

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung
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Gegenvorschlag Händler:innen und Hersteller:innen, die Verpackungen in Verkehr bringen, 
müssen sicherstellen, dass die Verpackungen:
a. notwendig, sicher und nachhaltig sind, basierend auf evidenzbasierten 
Kriterien;
b. über standardisierte Kennzeichnung verfügen, die das Vorhandensein 
oder Fehlen relevanter Chemikalien, den Anteil an Recyclingmaterial und 
die bevorzugte Rückgabemethode zeigt;
c. keine irreführenden Umweltangaben enthalten;
d. so gestaltet sind, dass sie keine wesentlichen Hindernisse oder 
unverhältnismässigen Kosten bei Sammlung, Wiederverwendung, 
Behandlung oder Recycling verursachen;
e. den grösstmöglichen Anteil an Recyclingmaterial enthalten, ohne die 
menschliche Gesundheit zu gefährden.

Hinzufügen: Art. 3bis Kontrolle der Anforderungen an Verpackungen
Das BAFU veröffentlicht regelmässig Bewertungen zu den verschiedenen 
Arten von Verpackungen und den Möglichkeiten ihrer Entsorgung am Ende 
ihrer Lebensdauer, um festzustellen, welche Optionen hinsichtlich der 
Umweltbelastung und der Risiken für die menschliche Gesundheit sowie 
unter Berücksichtigung des Stands der Technik vorzuziehen sind.
Hinzufügen: Art. 3tris Verpflichtung der Einzelhandelsgeschäfte zur 
Rücknahme von Verpackungen.
1. Einzelhandelsgeschäfte müssen alle Arten von Verpackungen von 
Produkten kostenlos für die Konsumentinnen und Konsumenten 
zurücknehmen.
2. Für Einzelhandelsgeschäfte mit einer Verkaufsfläche von mehr als 200 
m² muss eine gut sichtbare Plattform zum Auspacken zur Verfügung gestellt 
werden.
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Begründung Artikel 3 legt wichtige allgemeine Grundsätze fest, ist jedoch in seiner 
derzeitigen Form noch zu schwach. Der Verweis darauf, dass Massnahmen 
nur „soweit wirtschaftlich tragbar“ erforderlich sind, schafft eine Lücke, die 
es Unternehmen ermöglicht, die Einhaltung aus finanziellen Gründen zu 
umgehen. Dies untergräbt die Wirksamkeit der Verordnung und sollte 
gestrichen werden.

Punkt a enthält nun drei zentrale Anforderungen für alle Verpackungen:
- Notwendig bedeutet, dass die Verpackung erforderlich ist; unnötige 
Verpackungen sollten verboten oder schrittweise abgeschafft werden.
- Sicher bedeutet, dass keine problematischen Stoffe oder Chemikalien 
enthalten sind, die Freisetzung von Mikro- und Nanoplastik reduziert wird 
und etablierte Sicherheitskriterien erfüllt werden.
- Nachhaltig bedeutet, dass die Verpackung so gestaltet ist, dass 
Wiederverwendung und hochwertiges Recycling in grossem Massstab 
prioritär berücksichtigt werden. Wo Einwegverpackungen erforderlich sind, 
werden Gewicht und Volumen auf das Minimum reduziert, das notwendig 
ist, um die Funktionalität sicherzustellen, ohne die Recycelbarkeit zu 
beeinträchtigen.

Die neuen Punkte b und c wurden hinzugefügt, um Transparenz für die 
Konsument:innen, Verantwortung der Produzent:innen und die Einhaltung 
geeigneter Rückgabesysteme sicherzustellen. Die Handhabung von 
Umweltangaben könnte sich an Art.14 der EU-Verordnung über 
Verpackungen und Verpackungsabfälle (PPWR) orientieren.

Punkt c ist problematisch, da die Forderung nach „einem möglichst hohen 
Anteil “ an Recyclingmaterial ohne Unterscheidung zwischen den 
Materialien nicht akzeptabel ist. Während recyceltes Glas wünschenswert 
ist, können recycelte Kunststoffe und Karton problematische Stoffe 
konzentrieren (einschliesslich Persistenz, Bioakkumulation, Mobilität, 
Karzinogenität, Mutagenität, Reproduktionstoxizität, spezifische 
Organtoxizität bei wiederholter Exposition und/oder endokrine Disruption). 
Besonders besorgniserregend ist dies bei Verpackungen für Lebensmittel 
und Getränke. Verpackungen sollten keine problematischen Chemikalien 
enthalten, und der Recyclinganteil muss sowohl für die menschliche 
Gesundheit als auch für die Umwelt unbedenklich sein.

Bezüglich des Vorschlags, Artikel 3tris aufzunehmen: Die Verpflichtung für 
den Handel, alle Arten von Verpackungen kostenfrei von Konsument:innen 
zurückzunehmen, gewährleistet Konsistenz und Zugänglichkeit im 
Verpackungssystem. Diese Massnahme unterstützt die Abfallvermeidung, 
indem sie Anreize für den Handel schafft, übermässige oder nicht 
recycelbare Verpackungen zu reduzieren, und gleichzeitig den Konsument:
innen eine ordnungsgemässe Entsorgung erleichtert.
Die Verpflichtung ergänzt bestehende Rücknahmesysteme, ohne sie zu 
ersetzen. Sie ermöglicht es Konsument:innen, Verpackungen (sowohl 
recycelbare als auch nicht recycelbare) am Verkaufsort zurückzugeben, 
erhöht die Bequemlichkeit und fördert Gewohnheiten, die für den künftigen 
Ausbau von Mehrwegsystemen entscheidend sein werden.
Für den Handel schafft diese Massnahme Anreize für einen schrittweisen 
Übergang zu Verpackungsreduktion und Designoptimierung. Zudem fördert 
sie Transparenz und geteilte Verantwortung entlang der 
Wertschöpfungskette, im Einklang mit dem Prinzip der erweiterten 
Herstellerverantwortung (EPR), ohne unverhältnismässige betriebliche 
Belastungen aufzuerlegen.
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Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag a. diese Verpackungen für die Verbraucher:innen kostenfrei an allen 
Verkaufsstellen und während der gesamten Öffnungszeiten 
zurückzunehmen;

c. in den Verkaufsstellen an gut sichtbarer Stelle deutlich darauf 
hinzuweisen, dass solche Verpackungen zurückgenommen werden und 
angeben, wie diese anschliessend weiterverarbeitet werden.

Begründung Der aktuelle Artikel verpflichtet Händler:innen und Hersteller:innen zwar zur 
Rücknahme von Getränkekartons und Einweg-Kunststoffverpackungen, legt 
jedoch nicht fest, dass dies kostenfrei für die Konsument:innen erfolgen 
muss. Ohne diese Klarstellung könnten Einzelhändler:innen Gebühren oder 
andere Bedingungen auferlegen, die die Rückgabe von Verpackungen 
erschweren und die Wirksamkeit der Rücknahmepflicht beeinträchtigen 
würden.
Die Ergänzung der Formulierung in Punkt a „für Konsument:innen kostenfrei
“ stellt sicher, dass das Rücknahmesystem zugänglich ist und mit dem 
Verursacherprinzip übereinstimmt, wonach Produzent:innen und Händler:
innen (nicht die Konsument:innen) die finanziellen Verantwortung für 
Verpackungsabfälle tragen. Diese Massnahme trägt zudem dazu bei, die 
Rücklaufquoten zu erhöhen und eine faire Umsetzung in allen 
Verkaufsstellen zu gewährleisten.

Die Ergänzung bei Punkt c. der Verpflichtung, Nachweise darüber zu 
veröffentlichen, wo zurückgegebene Verpackungen letztlich entsorgt 
werden, sorgt für mehr Transparenz für die Konsument:innen und erhöht 
gleichzeitig die Verantwortlichkeit der Händler:innen, da Rücknahme nicht 
automatisch Recycling garantiert.

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 3

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag --

Begründung Dies widerspricht dem Prinzip, dass die Rücknahme von Verpackungen 
kostenfrei für Konsument:innen erfolgen muss (Art.4 Buchstabe a).

Wir schlagen daher vor, Artikel 4 Absatz 3 zu streichen.

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 5 Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag b. sicherzustellen, dass die Entsorgungskosten durch Beiträge gemäss dem 
Verursacherprinzip gedeckt werden; diese Beiträge sind ausschliesslich für 
die Deckung der Entsorgungskosten sowie zur Unterstützung von 
Vermeidungs- und Mehrwegmassnahmen zu verwenden und dürfen nicht 
auf die Verbraucher:innen abgewälzt werden.

e. hochwertiges Recycling im grossen Umfang priorisieren sowie die Menge 
des Restabfalls gemäss den in Art.6 festgelegten Zielvorgaben klar 
berichten und reduzieren

Begründung Artikel 5 verlangt zu Recht, dass die Entsorgungskosten durch Beiträge 
gemäss dem Verursacherprinzip gedeckt werden. Der Text legt jedoch nicht 
fest, wer diese Kosten letztlich trägt. Ohne Klarstellung besteht das Risiko, 
dass die Kosten auf die Konsument:innen abgewälzt werden, was die 
Fairness untergräbt und den Anreiz für Produzent:innen schwächt, 
Verpackungen besser zu gestalten.

Um die Wirksamkeit sicherzustellen, muss klar sein, dass die Beiträge von 
denjenigen getragen werden, die Verpackungen in Verkehr bringen, und 
nicht von den Konsument:innen. Darüber hinaus sollten die Beiträge nicht 
nur die Entsorgung abdecken, sondern auch die Abfallvermeidung und den 
Aufbau von Mehrwegsystemen unterstützen, im Einklang mit der 
erweiterten Herstellerverantwortung (EPR). Dies schafft die richtigen 
ökonomischen Anreize und stellt sicher, dass Ressourcen in nachhaltige 
Lösungen kanalisiert werden.

Punkt e wurde überarbeitet, um Verweise auf die Verbrennung (nicht 
empfohlene Entsorgungsmethode) zu entfernen und eine öffentliche 
Berichterstattung vorzuschreiben.

Titel Art. 5 Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1bis. Zusätzlich zu den in Abs. 1 festgelegten Recyclingquoten ist die 
insgesamt in Verkehr gebrachte Menge an Verpackungsabfällen 
schrittweise zu verringern. Die Menge der Verpackungsabfälle ist bis 2030 
um mindestens 5 %, bis 2035 um 10 % und bis 2040 um 15 % gegenüber 
dem Niveau von 2018 zu reduzieren, im Einklang mit den Zielen der EU-
Verordnung über Verpackungen und Verpackungsabfälle (PPWR).

Begründung Artikel 6 legt derzeit nur relative Recyclingziele (Prozentsätze) fest. Zwar 
sind diese wichtig, sie garantieren jedoch keine tatsächliche Reduktion des 
Verpackungsabfalls, da Recyclingquoten steigen können, während das 
Gesamtvolumen an Abfall ebenfalls zunimmt.

Um echten Fortschritt bei der Abfallvermeidung sicherzustellen, sollte die 
Verordnung relative Recyclingziele mit absoluten Reduktionszielen für 
Verpackungsabfälle kombinieren, im Einklang mit der künftigen EU-
Verordnung über Verpackungen und Verpackungsabfälle (PPWR).

Die Einführung messbarer Reduktionsziele – 5% bis 2030, 10% bis 2035 
und 15% bis 2040 im Vergleich zu den Werten von 2018 – würde die 
Schweiz an europäische Best Practices angleichen und sicherstellen, dass 
politische Massnahmen zu einer tatsächlichen Verringerung des gesamten 
in Verkehr gebrachten Verpackungsabfalls führen.

Alternativ könnte Artikel6 auch die Wiederverwendbarkeit von 
Verpackungen berücksichtigen, die durch Händler:innen in Verkehr 
gebracht wird, um Getränkekartons und andere Einwegverpackungen zu 
ersetzen. Wenn dies ordnungsgemäss umgesetzt wird, könnte dies in die 
Berechnung einbezogen oder zur gemessenen Recyclingquote angerechnet 
werden.

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag --

Begründung Dieser Mechanismus würde in der Praxis zusätzliche Kosten für Konsument:
innen verursachen und widerspricht damit dem Prinzip, dass die 
Rücknahme von Verpackungen kostenfrei für Konsument:innen erfolgen 
muss (Art.4 Buchstabe a) und dass Produzent:innen und Händler:innen die 
Verantwortung im Einklang mit der erweiterten Herstellerverantwortung 
(EPR) tragen sollten.

Wir schlagen daher vor, Artikel 6 Absatz 2 zu streichen. Anstelle neuer 
Verbrauchergebühren oder Steuern sollte die Verordnung auf ein 
Pfandsystem für alle Getränkeverpackungen setzen. Ein Pfand 
unterscheidet sich grundlegend von einer Gebühr:
- Ein Pfand ist vollständig rückzahlbar, schafft einen direkten Anreiz für 
Konsument:innen, Verpackungen zurückzugeben, und ermöglicht höhere 
Rücklaufquoten;
- Eine Steuer oder Gebühr ist nicht rückzahlbar, verschiebt die Kosten auf 
die Konsument:innen, ohne das Verhalten oder das Verpackungsdesign zu 
verbessern.
Die Pfandpflicht (wie in Art.17 vorgeschlagen) gewährleistet einen fairen, 
geschlossenen Kreislauf für alle Materialien, stärkt die Verantwortlichkeit 
entlang der gesamten Wertschöpfungskette und vermeidet eine 
Benachteiligung der Konsument:innen, während es eine wirksame 
Abfallreduktion fördert.
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Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Werden die Recyclingquoten weiterhin nicht erreicht, kann das UVEK die 
Verpflichtungen und Leistungsanforderungen des in Artikel 17 festgelegten 
Pfandsystems verstärken, insbesondere für Verpackungsmaterialien oder 
Akteure, die hauptsächlich für die Nichterreichung der Ziele verantwortlich 
sind. Dies kann höhere Pfandbeträge, gezielte Rücknahmepflichten oder 
zusätzliche Massnahmen zur Verbesserung der Sammelqualität und der 
Verwertungsergebnisse umfassen.

Begründung Der Artikel sieht derzeit vor, dass das UVEK ein Pfandsystem einführen 
kann, falls die Recyclingquoten nicht erreicht werden. Unter unserem 
Vorschlag gilt jedoch bereits ein universelles Pfandsystem (Artikel 17) für 
alle Getränkeverpackungen. Dieser Absatz sollte daher dazu dienen, das 
bestehende System zu stärken und anzupassen, wenn die Leistung 
einzelner Materialien oder Betreiber unzureichend bleibt. Dies gewährleistet 
politische Kohärenz und vereinfacht die Umsetzung. Ein Pfandsystem ist ein 
strukturelles Instrument, das hohe Rücklauf- und Rückgabemengen für alle 
Materialien sicherstellt, während Artikel 6 Absatz 3 dem UVEK die 
Flexibilität bietet, das System gezielt zu optimieren, wenn spezifische 
Materialien oder Betreiber hinter den Erwartungen zurückbleiben. Solche 
Anpassungen (z.B. höhere Pfandbeträge oder strengere Rückgabepflichten) 
würden die Effizienz des Gesamtsystems verbessern, ohne parallele 
Mechanismen oder zusätzliche administrative Belastungen zu schaffen.

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Hersteller;innen, die leere Einwegverpackungen aus Glas für die 
Verwendung im Inland abgeben oder solche Verpackungen einführen, 
müssen für diese einer vom BAFU beauftragten Organisation (Organisation) 
eine vorgezogene Entsorgungsgebühr (Gebühr) entrichten

Begründung Die Steuer sollte nur für Einwegglasverpackungen gelten, nicht für Mehrweg-
/Wiederbefüllbares Glas.

Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Die Gebührenpflicht gilt auch für Hersteller:innen, die befüllte 
Einwegverpackungen aus Glas abgeben oder einführen.

Begründung Die Steuer sollte nur für Einwegglasverpackungen gelten, nicht für Mehrweg-
/Wiederbefüllbares Glas

Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag d. Hersteller:innen, die die Rücknahme und Wiederbefüllung von 
Glasverpackungen anbieten.

Begründung Die Steuer sollte nur für Einwegglasverpackungen gelten, nicht für Mehrweg-
/Wiederbefüllbares Glas
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Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 10 Verwendung der Gebühr

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung



1448 / 2947

Gegenvorschlag Ändern Buchstabe d: „Informationskampagnen, insbesondere zur prioritären 
Förderung der Wiederverwendung und stofflichen Verwertung von 
Glasverpackungen ...” 
Neue Buchstabe nach (d) einfügen:
d bis. die Entwicklung von Standards und Infrastrukturen für 
Mehrwegverpackungssysteme;
Einleitenden Satz ändern:
„Die Organisation muss die Einnahmen aus der Abgabe zur Finanzierung 
der folgenden Tätigkeiten im Zusammenhang mit Glasverpackungen 
verwenden; gleichwertige Massnahmen sind auch für Kunststoff- und 
andere Getränkeverpackungen einzuführen.“
Nach (d bis) einfügen:
d ter. die Finanzierung des Aufbaus und des Betriebs von 
Mehrwegsystemen;
Letzten Satz der Begründung ändern:
„Die Aufnahme solcher Bestimmungen würde den Übergang zu 
Mehrwegverpackungen, insbesondere bei Getränken, stärken und 
sicherstellen, dass die Abgabe Mehrweg fördert und nicht den Ersatz durch 
Einwegkunststoffe begünstigt.“
Hinzufügen: Art. 10bis «Verwendung der Gebühr für die Wiederverwendung
Mindestens 10 % der vorweggenommenen Entsorgungsgebühr müssen zur 
Unterstützung von Aktivitäten im Zusammenhang mit der 
Wiederverwendung von Verpackungen gemäss Art. 10 Bst. a und b 
verwendet werden.»
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Begründung Artikel 10 beschränkt derzeit die Verwendung der Entsorgungsgebühr auf 
Aktivitäten im Zusammenhang mit Glasverpackungen. Dies führt zu einem 
Ungleichgewicht: Glas wird benachteiligt, während Kunststoff und andere 
Verpackungsmaterialien keiner gleichwertigen finanziellen Verantwortung 
unterliegen. Zudem wird derzeit nicht zwischen Einweg- und Mehrweg-
Glasverpackungen unterschieden. Dies birgt das Risiko, Substitutionen hin 
zu Kunststoff zu begünstigen, was dem Ziel der Reduktion des gesamten 
Verpackungsabfalls und dem Schutz der öffentlichen Gesundheit 
widerspricht.

Das Prinzip der erweiterten Herstellerverantwortung (EPR) verlangt, dass 
alle Verpackungsmaterialien in fairer Weise zu den Kosten für Sammlung, 
Behandlung sowie den Aufbau und Betrieb von Wiederverwendungs- und 
Recyclinginfrastrukturen beitragen. Entsprechende Massnahmen sollten 
daher auch für Kunststoffe und andere Materialien eingeführt werden.

Darüber hinaus sieht Artikel 10 derzeit keine Finanzierung für die 
Entwicklung von Standards und Systemen zur Wiederverwendung vor. Die 
Aufnahme solcher Bestimmungen und die Möglichkeit, Steuereinnahmen 
auch für den Aufbau und Betrieb von Mehrwegsystemen zu verwenden, 
würden den Übergang zu wiederverwendbaren Verpackungen – 
insbesondere bei Getränken – deutlich stärken. Ebenso wichtig ist, dass die 
Ausgestaltung der Abgabe die Wiederverwendung fördert und keine Anreize 
für den Umstieg auf Einwegkunststoffe schafft.

Buchstabe d.: Die Wiederverwendung von Glasverpackungen trägt zur 
Schonung natürlicher Ressourcen, zur Stärkung der Kreislaufwirtschaft und 
zur Verbesserung der Umweltbilanz bei – insbesondere im Vergleich zu 
Einweg-Glasverpackungen (siehe Carbotech-Bericht, 2024). Umfragen in 
der Schweizer Bevölkerung zeigen, dass viele Menschen die Begriffe 
„Recycling“ und „Wiederverwendung“ verwechseln. Obwohl bereits 
Lösungen für die Wiederverwendung von Glasverpackungen existieren, 
sind diese bislang wenig bekannt. Obwohl dieser Artikel bereits in der 
früheren Version der OEV enthalten war, wurde von Vetroswiss keine 
Informationskampagne zur Förderung der Wiederverwendung durchgeführt. 
Das Wort „vorrangig“ verdeutlicht daher das Mandat von Vetroswiss, 
Informationskampagnen in erster Linie zugunsten der Wiederverwendung 
durchzuführen.

Während die Wiederverwendung von Glasverpackungen klare ökologische 
Vorteile gegenüber Einweg-Glas und Kunststoffverpackungen bietet, fehlen 
derzeit die notwendigen Investitionen, um diese Systeme wirtschaftlich 
tragfähig zu machen. In Frankreich schreibt das Anti-Waste-Gesetz für eine 
Kreislaufwirtschaft (AGEC) vor, dass Öko-Organisationen und Produzenten, 
die der erweiterten Herstellerverantwortung unterliegen, mindestens 5 % 
ihrer jährlichen finanziellen Beiträge für die Entwicklung von 
Wiederverwendungslösungen bereitstellen müssen.
Nach dem Vorbild dieser Regelung in Nachbarländern wäre es sinnvoll, 
auch in der OEm einen entsprechenden Prozentsatz für dieses Ziel 
festzuschreiben. Dies würde die konkrete Umsetzung der Buchstaben a. 
und b. von Artikel 10 ermöglichen.

Titel Art. 11 Zahlungen an Dritte, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 11 Zahlungen an Dritte, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 11 Zahlungen an Dritte, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 12 Rückerstattung, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 12 Rückerstattung, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 12 Rückerstattung, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 5

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Anpassen: Buchst. c. um ausschliesslich Einwegverpackungen zu 
spezifizieren.

Einfügen : Buchst. e. Eine Aufschlüsselung der Steuereinnahmen, die für 
die Wiederverwendung verwendet werden, im Verhältnis zu den 
Gesamteinnahmen.

Begründung Die aktuellen Jahresberichte von Vetroswiss sowie die von Swiss Recycle 
veröffentlichten Materialflüsse für Glasverpackungen weisen auf einen sehr 
geringen Anteil wiederverwendeter Ganzverpackungen hin, die von TEA-
Rückvergütungen profitieren. Allerdings scheint niemand genau zu wissen, 
welche Wiederverwendungsaktivitäten in der Schweiz tatsächlich finanziert 
werden. Daher ist mehr Transparenz in Bezug auf die Finanzierung dieser 
Aktivitäten erforderlich.

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Das BAFU veröffentlicht den Bericht mit Ausnahme von Informationen, die 
dem Geschäfts- oder Fabrikationsgeheimnis gemäss den anwendbaren 
Rechtsvorschriften unterliegen, sofern die Berufung auf solche Geheimnisse 
nicht die wirksame Umsetzung dieser Verordnung einschränkt oder 
Verpflichtungen zum Schutz von Umwelt und Gesundheit beeinträchtigt.

Begründung Die Bestimmung muss so formuliert werden, dass die Berufung auf 
Geschäftsgeheimnisse nicht dazu verwendet werden kann, Transparenz, 
Überwachung oder Durchsetzung der Verordnung zu verhindern.
Kommerzielle Vertraulichkeit darf nicht über den Verpflichtungen zum 
Umwelt- und Gesundheitsschutz stehen.

Titel Art. 15 Verfahren

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 16 Kennzeichnung

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Anpassung Titel: Pfandpflicht für Getränkeverpackungen, Abs. 1
Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die 
Getränke in Mehrweg- oder Einwegverpackungen an Endverbraucherinnen 
und Endverbraucher abgeben, müssen auf diese Verpackungen ein Pfand 
erheben. Sie sind verpflichtet, die in ihrem Sortiment geführten 
Verpackungen gegen Erstattung des Pfands zurückzunehmen.

Begründung Die aktuelle Verordnung führt zu einer Verzerrung: Ein Pfand ist derzeit nur 
für wiederverwendbare Getränkeverpackungen verpflichtend (Art.17), 
während Pfand auf Einweg-Getränkeverpackungen (PET, Aluminium, Glas) 
nur als Korrekturmassnahme vorgesehen ist, falls die Recyclingquoten nicht 
erreicht werden (Art.19). Dieses Ungleichgewicht birgt das Risiko, dass 
wiederverwendbare Verpackungen am Verkaufsort teurer werden und 
Konsument:innen dadurch billigere Einweg-Optionen bevorzugen.
Um gleiche Wettbewerbsbedingungen zu schaffen und die 
Wiederverwendung nicht zu untergraben, sollte die Verordnung ein 
universelles Pfandsystem für alle Getränkeverpackungen – sowohl 
wiederverwendbar als auch Einweg – einführen. Ein solches System würde:
- eine faire Behandlung aller Verpackungsarten sicherstellen,
- die erweiterte Herstellerverantwortung (EPR) unterstützen, indem 
gewährleistet wird, dass alle Verpackungen zu Sammlung und Entsorgung 
beitragen,
- und Konsument:innen motivieren, alle Getränkeverpackungen 
zurückzugeben, wodurch die Rücklaufquoten steigen und Littering reduziert 
wird.

Artikel 17 sollte daher überarbeitet werden, um eine Pfandpflicht für alle 
Getränkeverpackungen einzuführen. Artikel 19 sollte entsprechend 
angepasst werden, sodass seine Bestimmungen bestehende 
Verpflichtungen stärken und nicht erst bei unzureichenden Recyclingquoten 
ein Pfand einführen.

Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Buchstabe a: „Die Branchenorganisation oder die Organisation, die Teil 
eines Wiederverwendungssystems ist, hat zum Ziel, Getränkeverpackungen 
gemeinschaftlich zu sammeln, zu reinigen und wiederzuverwenden.“

Buchstabe e: „Sie erreicht innerhalb der ersten drei Jahre ihres Bestehens 
eine Rücklaufquote der von ihren Mitgliedern in Verkehr gebrachten 
wiederverwendbaren Verpackungen von mindestens 20% und diese Quote 
beträgt nach fünf Jahren mindestens 50%; zudem ergreift sie Massnahmen, 
um diese Quoten in der Folge zu erhöhen.“

Buchstabe f (hinzufügen): „Wenn die Zielquote nicht erreicht wird, analysiert 
das BAFU die zu ergreifenden Massnahmen in Absprache mit den 
betroffenen Akteuren.“

Begründung Buchstabe a: Heute funktionieren Wiederverwendungssysteme in der 
Schweiz auch ohne standardisierte Verpackungen. Zwar ermöglicht 
Standardisierung eine langfristige Optimierung der logistischen Abläufe, sie 
ist jedoch keine zwingende Voraussetzung für die Umsetzung der 
Wiederverwendung. Aus diesem Grund wird vorgeschlagen, den Begriff 
„standardisiert“ zu streichen, um KMU und Initiativen, die sich für 
Wiederverwendung engagieren, aber noch nicht auf standardisierte 
Verpackungen umgestellt haben, nicht zu behindern.

Im erläuternden Bericht wird eine Branchenorganisation als 
„Zusammenschluss von Herstellern und Händlern, der möglicherweise nur 
Recyclingunternehmen umfasst oder eine gemischte Form annimmt (...)“ 
beschrieben. Diese Definition legt nahe, dass eine solche Organisation 
Recyclingunternehmen enthalten muss, was im Fall der Wiederverwendung 
nicht zutrifft, da hier andere Akteure beteiligt sind (Reinigungsunternehmen, 
Logistikdienstleister usw.). Deshalb schlagen wir vor, die Ausnahme von der 
Pfandpflicht auch auf Organisationen auszuweiten, die Teil eines 
Wiederverwendungssystems sind, um mit dem europäischen Recht 
übereinzustimmen und Unternehmen und KMU, die in der 
Wiederverwendung aktiv sind – einschliesslich Organisationen der 
Zivilgesellschaft, z.B. der neuen Vereinigung Swiss REuse – von dieser 
Ausnahme profitieren zu lassen.

Buchstaben e und f: Wiederverwendungssysteme benötigen eine gewisse 
Anlaufzeit. Zahlreiche Studien zeigen, dass bereits ein moderater Rücklauf 
ökologisch signifikante Vorteile bringen kann. Wir schlagen daher vor, den 
derzeit vorgesehenen Rücklaufwert zu senken, um ihn für bestehende 
Initiativen in der Schweiz realistischer erreichbar zu machen, und einen 
Dialog mit dem BAFU vorzusehen, falls der Zielwert nicht erreicht wird, um 
gemeinsam die zu ergreifenden Massnahmen zu identifizieren. Zum 
Vergleich: Frankreich hat in seinem Anti-Gaspillage-Gesetz AGEC das Ziel 
gesetzt, 10% Wiederverwendung von Glasverpackungen bis 2027 zu 
erreichen.

Titel Art. 18 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Einwegverpackungen aus PET und 
Metall, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 18 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Einwegverpackungen aus PET und 
Metall, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 18 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Einwegverpackungen aus PET und 
Metall, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Artikel 19bis – Zielvorgabe für die Wiederverwendung von 
Getränkeverpackungen

Absatz 1: Der Wiederverwendungsanteil von Getränkeverpackungen muss 
bis 2040 mindestens 40% erreichen. Für wirtschaftliche Akteure, die die 
Schwelle von 1 Million Franken Lohnsumme oder Umsatz überschreiten, 
muss dieser Anteil innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten dieser 
Verordnung mindestens 20% betragen.

Absatz 2: Die Modalitäten zur Erreichung dieses Ziels sowie die betroffenen 
Verpackungsarten werden vom DETEC in Abstimmung mit den 
wirtschaftlichen Akteuren festgelegt.

Absatz 3: Wird der Rücklaufanteil nicht erreicht, kann das DETEC die 
Händler:innen und Hersteller:innen verpflichten, einen bestimmten 
Prozentsatz ihres Produktsortiments in wiederverwendbaren 
Getränkeverpackungen in Verkehr zu bringen.

Begründung Wie Artikel 6 stützt sich auch Artikel 19 ausschliesslich auf relative 
Recyclingquoten (Prozentsätze). Dies ist irreführend: Selbst wenn die 
Recyclingquote steigt, kann das Gesamtvolumen an nicht recyceltem Glas, 
PET oder Aluminium konstant bleiben oder sogar zunehmen, wenn der 
Gesamtverbrauch wächst. Dies untergräbt die Umwelteffektivität der 
Bestimmung.
Um echten Fortschritt zu gewährleisten, sollte die Verordnung relative Ziele 
mit absoluten Obergrenzen für nicht recycelte Mengen kombinieren. 
Beispielsweise sollte die Gesamtmenge an nicht recyceltem PET, 
Aluminium oder Glas einen definierten Referenzwert nicht überschreiten 
(z.B. die Menge beim Inkrafttreten der vorherigen BCO oder ein niedrigerer 
Schwellenwert). Eine solche Regelung würde verhindern, dass verbesserte 
Recyclingquoten ein Wachstum des Gesamtabfalls verschleiern.

Bezüglich der Aufnahme von Artikel 19bis:

Die wichtigsten Handelspartner der Schweiz haben Ziele zur 
Wiederverwendung von Verpackungen in ihrer jeweiligen Gesetzgebung 
verankert. Beispiele finden sich insbesondere in der neuen europäischen 
Verpackungsverordnung, dem Anti-Waste-Gesetz in Frankreich, dem 
Verpackungsgesetz in Deutschland und dem Abfallgesetz in Österreich.

Die Wiederverwendung von Glasverpackungen entspricht somit nicht nur 
diesen internationalen Rahmenbedingungen, sondern auch der LPE: Sie 
trägt zur Schonung natürlicher Ressourcen und zur Stärkung der 
Kreislaufwirtschaft (Kapitel 5) bei, begrenzte Abfallproduktion zu fördern und 
die Abfallbehandlung im Inland sicherzustellen (LPE Art.30).

Wie im erläuternden Bericht zur Revision hervorgehoben wird, bietet 
wiederverwendbare Verpackung in den meisten Fällen ökologische Vorteile 
gegenüber Einwegverpackungen.

Die Festlegung von Wiederverwendungszielen ermöglicht es der Schweiz, 
sich an internationale Marktentwicklungen anzupassen und die 
Umweltauswirkungen der Branche zu verbessern, während den 
wirtschaftlichen Akteuren die Freiheit bleibt, den jeweils geeigneten Weg zur 
Zielerreichung zu wählen.

Das 40%-Ziel basiert auf der Quote der Europäischen Union (Verordnung 
2025/40) für alkoholische und alkoholfreie Getränke. Ein Zwischenziel wird 
nur für wirtschaftliche Akteure über einer bestimmten Schwelle festgelegt.
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Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Werden die in Abs. 1 festgelegten Recyclingquoten nicht erreicht, kann das 
UVEK die mit der in Artikel 17 vorgesehenen Pfandpflicht verbundenen 
Verpflichtungen verstärken und zusätzliche Massnahmen einführen, um die 
Zielerreichung sicherzustellen.

Begründung Artikel 19 sieht derzeit vor, dass ein Pfand auf Einweg-
Getränkeverpackungen nur erhoben werden darf, wenn Mindest-
Recyclingquoten nicht erreicht werden. Damit wird das Pfand eher zu einer 
Sanktionsmassnahme als zu einem zentralen Element des 
Verpackungssystems. Ein solcher Ansatz ist unzureichend: Hohe relative 
Recyclingquoten können weiterhin mit wachsenden Gesamtmengen an 
Abfall und grossen absoluten Mengen nicht recycelter Verpackungen 
einhergehen.

Um dies zu adressieren, sollte das Pfandsystem universell auf alle 
Getränkeverpackungen angewendet werden (Art.17), während Artikel 19 
und Artikel 19bis darauf fokussiert werden sollten, dass Recycling- und 
Wiederverwendungsziele erreicht und im Zeitverlauf gestärkt werden.
In dieser Logik sollte Artikel 19 reformuliert werden, um:
- von der Einführung des Pfands nur als Korrekturmassnahme 
wegzukommen,
- und stattdessen die Pfandpflichten zu verstärken oder zu verschärfen 
sowie zusätzliche Massnahmen einzuführen, falls Recycling- und 
Wiederverwendungsziele nicht erreicht werden.

Dies würde die Kohärenz mit den Prinzipien der erweiterten 
Herstellerverantwortung (EPR) sicherstellen und Schlupflöcher verhindern, 
die es Unternehmen erlauben, sich auf relative Prozentsätze zu stützen, 
während die absoluten Abfallmengen weiterhin steigen.

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --



1456 / 2947

Titel Art. 20 Mitteilungspflicht betreffend Getränkeverpackungen

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag a. das Volumen und das Gewicht der im Vorjahr für den Konsum in der 
Schweiz produzierten oder importierten Getränke, getrennt nach Mehrweg- 
und Einwegverpackungen sowie nach den für ihre Herstellung verwendeten 
Materialien und den verschiedenen Getränkearten;

c. das Gewicht der in der Schweiz konsumierten Getränkeverpackungen 
unter Angabe der Verwertungsarten (Wiederverwendung, stoffliche 
Verwertung, energetische Verwertung) sowie des Verwertungsortes 
(Schweiz oder Ausland).

Begründung Die derzeitige Bestimmung verlangt hauptsächlich Angaben zum Volumen. 
Dies reicht jedoch nicht aus, um die Auswirkungen auf die Umwelt und die 
Kreislaufwirtschaft zu überwachen. Unternehmen sollten sowohl das 
Volumen als auch das Gewicht von Getränkeverpackungen angeben, 
ebenso wie den Verbleib am Ende der Lebensdauer (Wiederverwendung, 
Materialrecycling, energetische Verwertung) und den Ort der Behandlung 
(Schweiz oder Ausland). Ohne diese Informationen lässt sich nicht 
nachvollziehen, ob die Schweiz tatsächlich Abfall reduziert, die 
Wiederverwendung erhöht und die Auswirkungen des Exports von Abfällen 
begrenzt.

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag a. das Volumen und das Gewicht der im Vorjahr für den Konsum in der 
Schweiz verwendeten Verpackungen für Waren, getrennt nach den für ihre 
Herstellung verwendeten Materialien;
b. Kunststoffverpackungen, unterteilt nach den verschiedenen Polymeren, 
insbesondere PET, Polyethylen (PE), Polypropylen (PP), Polystyrol (PS), 
Polyvinylchlorid (PVC) sowie Verbundmaterialien

Begründung Um Trends zu erfassen, sollten sowohl Volumen als auch Gewicht 
angegeben werden. Verbundmaterialien müssen ebenfalls gesondert 
ausgewiesen werden, da sie besondere Herausforderungen für das 
Recycling darstellen und nicht in allgemeinen Kategorien versteckt werden 
sollten.

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag a. das Volumen und das Gewicht der Verpackungen, die im Vorjahr für den 
Inlandverbrauch verwendet wurden, aufgegliedert nach 
Verpackungsmaterialien;

Begründung Volumen und Gewicht sollen angegeben werden.

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 3bis. Der Detailhandel ist verpflichtet, dem BAFU jährlich, nach dessen 
Vorgaben und vor Ende Februar, den Prozentsatz seines Sortiments 
mitzuteilen, der in Einwegverpackungen verkauft wird.

Begründung Grosse Einzelhändler haben einen starken Einfluss auf die Wahl der 
Verpackungen. Indem sie den Anteil ihres Sortiments angeben, der in 
Einwegverpackungen verkauft wird, werden sie für die Abfallvermeidung zur 
Verantwortung gezogen und können transparent verglichen werden.

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 5

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Das BAFU kann jährlich in aggregierter oder nicht aggregierter Form die für 
die Herstellung von Verpackungen verwendeten Materialmengen sowie die 
angewandten Verwertungsarten veröffentlichen.

Begründung Die Erlaubnis für das BAFU, Daten in disaggregierter Form zu 
veröffentlichen, erhöht die Transparenz und ermöglicht eine genauere 
Überwachung der Verwertungsstrategien.

Titel Art. 22 Rücknahme und Verwertung, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag (…) müssen dem BAFU jährlich bis Ende Februar das Volumen und das 
Gewicht der im Vorjahr zurückgenommenen oder verwerteten 
Verpackungen mitteilen. Sie müssen nach den für die Herstellung dieser 
Verpackungen verwendeten Materialien, den angewandten 
Verwertungsarten sowie dem Verwertungsort (Schweiz oder Ausland) 
unterscheiden.

Begründung Um ein vollständiges Bild zu erhalten, müssen Unternehmen Angaben zu 
Volumen und Gewicht, Verwertungsarten und dazu machen, ob die 
Behandlung in der Schweiz oder im Ausland erfolgt. Dadurch wird eine 
genaue Nachverfolgung der Ströme und Umweltauswirkungen gewährleistet.

Titel Art. 22 Rücknahme und Verwertung, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Jede Person (…) ist verpflichtet, dem BAFU jährlich bis Ende Februar und 
unter Unterscheidung der für ihre Herstellung verwendeten Materialien das 
Volumen und das Gewicht der im Vorjahr verwerteten Verpackungen 
mitzuteilen sowie den Namen des Verwertungsunternehmens, die 
angewandte Verwertungsart. Bei Kunststoffen ist mindestens zwischen 
folgenden Polymeren zu unterscheiden: PET, PE, PP, PS, PVC sowie 
Verbundmaterialien.

Neu Abs. 3: Das BAFU unterstützt Branchenorganisationen, die in der 
Wiederverwendung tätig sind, bei der Erstellung von Statistiken über das 
Inverkehrbringen von Mehrwegverpackungen sowie deren Rücklaufquote.

Neu Abs. 4: Es wird eine Kontrolle durchgeführt, um die Richtigkeit der von 
Händler:innen und Hersteller:innen gemeldeten Angaben zu überprüfen.

Begründung Abs. 2 
Das Gleiche gilt für professionelle Verwertungsakteure: Volumen und 
Gewicht sowie Verbundstoffe müssen gemeldet werden, um die 
tatsächlichen Herausforderungen beim Recycling widerzuspiegeln.

Abs. 3 (neu)
Zuverlässige Statistiken zur Wiederverwendung sind unerlässlich. Ohne 
Daten ist es unmöglich, Wiederverwendungssysteme wirksam zu 
unterstützen. Das BAFU sollte Organisationen bei der Erstellung dieser 
Statistiken unterstützen.

Abs. 4 (neu)
Die Angaben müssen überprüft werden. Ohne unabhängige Kontrollen 
besteht die Gefahr, dass die Daten unvollständig, irreführend oder 
inkonsistent sind, was das Vertrauen und die Durchsetzung untergräbt.

Titel Art. 23 Mitteilung an private Meldestellen, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 23 Mitteilung an private Meldestellen, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 24 Vollzug

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 25 Aufhebung und Änderung bisherigen Rechts

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 26 Übergangsbestimmung

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 27 Inkrafttreten

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Durabilitas

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Da viele der kommentierten Bestimmungen programmatischer Natur sind oder 
sich auf Definitionsfragen beziehen, sollte die jüngste Revision des 
Umweltschutzgesetzes (USG) insbesondere im Hinblick auf Fragen der 
(Vorbereitung zur) Wiederverwendung in vollem Umfang berücksichtigt 
werden. Dies dient insbesondere dazu, ähnliche Tätigkeiten (z. B. 
Reparaturen) zu unterscheiden, die künftig entweder unter die 
Abfallvermeidung oder unter die Abfallverwertung fallen können. Um 
Verwirrung zu vermeiden, die den Zielen des Parlaments zuwiderlaufen würde, 
werden mehrere Präzisierungen vorgenommen, um die Definition und 
Abgrenzung zwischen den verschiedenen Begriffen zu verbessern.

Darüber hinaus werden Ergänzungen vorgeschlagen, um den bestehenden 
Bestimmungen des UWG zur Abfallvermeidung (Art. 30a und Art. 35i UWG) 
endlich Substanz zu verleihen. Dabei geht es insbesondere darum, zu 
definieren, worin die Reduzierung besteht, und dann den Weg für diese 
Reduzierung bei Einwegprodukten zu ebnen. Angesichts der diesbezüglich 
geltenden Bestimmungen in mehreren Ländern, die zu den wichtigsten 
Handelspartnern der Schweiz gehören, ist diese Entwicklung als ein relativ 
einfacher erster Schritt für die Schweiz zu betrachten.

Anhang: Durabilitas_Revision_OLED_OEm_251014.pdf
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Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme1

Titel Art. 3 Bst. n.-r

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag n.Wiederverwendung: Verfahren, bei dem Gegenstände und deren 
Bestandteile, die keine Abfälle sind oder ihre Abfalleigenschaft nach dem 
Durchlaufen eines Verwertungsverfahrens verloren haben, wieder für 
denselben oder einen vergleichbaren Zweck eingesetzt werden, für den sie 
ursprünglich bestimmt waren;

o.Vorbereitung zur Wiederverwendung: Verwertungsverfahren, bei dem 
Abfälle durch Behandlungsschritte wie Prüfung, Reinigung, Reparatur so 
aufbereitet werden, dass sie wiederverwendet werden können;
p.Stoffliche Verwertung: Verwertungsverfahren, bei dem die stofflichen 
Eigenschaften von Abfällen genutzt werden, indem die Abfälle so 
behandelt werden, dass sie als Sekundärrohstoffe wieder eingesetzt 
werden können;
q.Stofflich-energetische Verwertung: Verwertungsverfahren, bei dem 
Abfälle gleichzeitig sowohl stofflich als auch energetisch verwertet 
werden;
r.Energetische Verwertung: Verwertungsverfahren, bei dem Abfälle im 
Rahmen ihrer Entsorgung als Energiequelle genutzt werden.

Begründung -Let. n. : La définition de la préparation à la réutilisation inscrit cette 
stratégie dans la valorisation des déchets (toute opération de valorisation 
des déchets…). Il faut donc de manière symétrique indiquer que la 
réutilisation s'inscrit dans la limitation des déchets. Il faut aussi supprimer la 
mention de « après avoir subi une opération de valorisation ». En effet, cet 
élément apporte plus de confusion que de clarté en renvoyant à la 
valorisation en général, sans autre précision, et alors que la réutilisation 
s'inscrit ici dans la famille des stratégies de limitation et non de valorisation 
des déchets.
-Let. o. : La formulation existante (rendre des déchets à nouveau utilisables) 
est problématique. Ce n'est pas en qualité de déchet qu'un objet est rendu à 
nouveau utilisable, mais plutôt les propriétés fonctionnelles de l'objet 
devenu pour un temps un déchet. Cette proposition est alignée avec le droit 
de l'UE (Directive 2008/98/CE).
-Let. p. : Le terme « réemployé » crée de la confusion par rapport aux 
notions de (préparation à la) réutilisation. On propose donc une formulation 
plus proche de celle de l'UE (Directive 2008/98/CE).
-Ajouter let. s. : Alors que le « L » dans OLED désigne la limitation des 
déchets, les éléments à ce sujet sont très peu présents dans l'ordonnance. 
Il faut donc définir ce terme sur la base de la notion de prévention définie 
par l'UE. La proposition est adaptée de la formulation de la Directive 2008
/98/CE relative aux déchets de l'UE et de la Convention de Bâle, art. 4 al. 2 
let. a. et c. Cette proposition permet de couvrir en partie les nouvelles 
dispositions de l'art. 35i LPE (ecodesign).

Art. 11:
- Al. 1 : Bien que les dispositions sur la limitation des déchets n'aient pas 
été directement modifiées par la récente révision de la LPE, la notion de 
(préparation à la) réutilisation impose de clarifier que la réutilisation entre 
bien dans le champ de la limitation de déchets (tandis que la préparation à 
la réutilisation concerne la valorisation des déchets). 
-Al. 2 : L'ajout de la dimension de santé humaine reprend ici la définition de 
la limitation proposée à l'art. 3, let. s. ci-dessus. 
-Al. 3 : Cet ajout se base sur l'art. 30a LPE ainsi que sur le nouvel art. 35i 
LPE. Il propose de reprendre les interdictions de mise sur le marché en 
vigueur notamment dans les pays de l'UE à la suite de la Directive relative à 
la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur 
l'environnement (EU 2019/904). Il vise certains produits en plastique à 
usage unique et de courte durée dont les avantages liés à l'usage ne 
justifient pas les atteintes à l'environnement que cet usage entraîne. 
L'OFEV est donc ici chargée d'édicter une liste de tels produits en prenant 
en compte différents critères (p. ex. durée de l'usage, avantages liés à 
l'usage par rapport à l'atteinte à l'environnement et à la santé humaine, 
disponibilité d'alternatives sur le marché, dispositions des principaux 
partenaires commerciaux de la Suisse).
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Titel Art. 12 Allgemeine Verwertungspflicht nach dem Stand der Technik

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag 1 Abfälle sind für die Wiederverwendung vorzubereiten oder stofflich zu 
verwerten, wenn dies technisch möglich und wirtschaftlich tragbar ist und 
die Umwelt weniger belastet als:

a.eine andere Entsorgung; oder
b.die Herstellung neuer Produkte.

2 Die Vorbereitung zur Wiederverwendung und die stoffliche Verwertung 
nach Absatz 1 müssen nach dem Stand der Technik erfolgen.
3 Ist eine Vorbereitung zur Wiederverwendung oder eine stoffliche 
Verwertung nach dem Stand der Technik nicht möglich, sind die Abfälle 
vorrangig stofflich-energetisch und dann rein energetisch zu verwerten.

Begründung -Nous proposons de modifier le titre de l'art. 12 pour l'aligner avec l'art. 30d 
LPE et le contenu proposé dans la suite de l'article. 
-L'ajout de l'art. 1bis vise à permettre la mise en œuvre de stratégies de 
préparation à la réutilisation en Suisse, sans quoi cette stratégie risque de 
rester lettre morte. 
-L'ajout de l'art. 1ter vise à renforcer la hiérarchie entre préparation à la 
réutilisation et recyclage ou valorisation matière, au travers de l'évaluation 
régulière des stratégies plus ou moins respectueuses de l'environnement.
-L'ajout de cet article permet de supprimer l'obligation d'autorisation 
cantonale pour les entreprises d'élimination et leurs sites d'exploitation. 
Cela afin de soulager les services cantonaux concernés, et afin de 
distinguer les installations d'élimination des installations de préparation à la 
réutilisation.

Titel Art. 13 Abs. 1 und 4

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung



1474 / 2947

Begründung: L'actuelle révision de l'OEB s'inspire des développements en cours au sein de 
l'UE, mais ne retient pour l'instant que les éléments liés à la valorisation 
matière. Dès lors, elle laisse de côté, ou n'intègre que très partiellement, les 
aspects relatifs à la limitation des emballages et au soutien à la réutilisation.

Or, limiter la quantité d'emballages mis sur le marché, et donc la quantité de 
déchets générés, constitue un levier essentiel pour réduire les impacts 
environnementaux ainsi que les coûts liés à leur gestion.

Comme l'indique le rapport explicatif, il est important pour la Suisse de 
s'aligner sur la législation européenne. Cette révision de l'OEB représente ainsi 
une opportunité stratégique pour se rapprocher des dispositions en vigueur 
dans l'UE, lesquelles incluent également des mesures en faveur de la 
prévention des déchets et de la promotion de la réutilisation. Une telle 
orientation permettrait d'éviter une nouvelle procédure de révision dans un 
avenir proche, avec les coûts que celle-ci impliquerait.

Le rapport explicatif mentionne que des ateliers réunissant des représentants 
d'associations professionnelles, de branches économiques ainsi que de 
grandes entreprises ont été organisés pour valider le projet de révision. Nous 
regrettons toutefois que ces ateliers n'aient pas inclus de représentants de la 
société civile ni d'acteurs plus innovants du secteur, tels que les opérateurs de 
systèmes de réutilisation, afin de recueillir également leurs points de vue en 
amont du processus.

Si l'objectif de regrouper les différentes catégories d'emballages au sein d'une 
ordonnance unique peut être salué, nous estimons que, sans les adaptations 
que nous proposons concernant la limitation des déchets et la réutilisation, 
cette révision risque d'être immédiatement obsolète face aux évolutions en 
cours chez nos principaux partenaires commerciaux.

Anhang: Durabilitas_Revision_OLED_OEm_251014.pdf
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Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme2

Titel Art. 2 Begriffe

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag In dieser Verordnung bedeuten:
a. Verpackungen und Verpackungsbestandteile: aus beliebigen 
Materialien hergestellte Produkte zur Aufnahme, zum Schutz, zur 
Handhabung, zur Lieferung oder Darbietung von Waren;
b. Mehrwegverpackungen: Verpackungen, die zur Wiederverwendung 
vorgesehen sind;
c. Einwegverpackungen: Verpackungen, die zur einmaligen Verwendung 
vorgesehen sind;
d. Getränkeverpackungen: Verpackungen für flüssige Lebensmittel, die 
zum Trinken bestimmt sind;
e. Getränkekartons: Getränkeverpackungen, die mehrheitlich aus Karton 
und zu geringen Anteilen aus Kunststoff bestehen und teilweise 
Aluminium beinhalten können;
f. Verpackungen aus Kunststoff: alle Verpackungen aus einem oder 
mehreren Kunststoff-Polymeren; ausgenommen sind 
Getränkeverpackungen aus Polyethylenterephthalat (PET);
g. Serviceverpackungen: Verpackungen, die für die Befüllung in der 
Verkaufsstelle vorgesehen sind, sofern sie eine Verpackungsfunktion 
erfüllen;
h. stoffliche Verwertung: die Herstellung neuer Verpackungen oder 
anderer Produkte aus gebrauchten Verpackungen (Recycling);
i. Rezyklate: Materialien, die durch Recyclingverfahren gewonnen 
wurden und Primärrohstoffe ersetzen;
j. Verwertungsquote: der prozentuale Anteil der während eines 
Kalenderjahres zu Rezyklaten verwerteten Verpackungen am gesamten 
für die Verwendung im Inland abgegebenen Gewicht der Verpackungen 
aus dem verwendeten Material;
k. Behandlungsreste: Materialien aus der Behandlung von separat 
gesammelten Abfällen, welche nicht stofflich verwertet werden können;
l. Verbraucherinnen und Verbraucher: natürliche Personen, die zu 
Zwecken handeln, die ausserhalb ihrer gewerblichen, geschäftlichen 
oder beruflichen Tätigkeiten liegen;
m. Endabnehmerinnen und Endabnehmer: Verbraucherinnen und 
Verbraucher sowie alle natürlichen oder juristischen Personen mit 
Wohnsitz oder Niederlassung in der Schweiz, die ein Produkt im 
Rahmen ihrer gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit nutzen und dieses 
in der an sie gelieferten Form nicht erneut in Verkehr bringen;
n. Herstellerinnen und Hersteller: natürliche oder juristische Personen, 
die Produkte und Bestandteile beruflich oder gewerblich herstellen oder 
zur gewerblichen Abgabe einführen;
o. Händlerinnen und Händler: natürliche oder juristische Personen, die 
Produkte und Bestandteile in der Schweiz beziehen und sie gewerblich 
abgeben;
p. Stand der Technik: der aktuelle Entwicklungsstand von Verfahren, 
Einrichtungen und Betriebsweisen, der:
1. bei vergleichbaren Anlagen oder Tätigkeiten im In- oder Ausland 
erfolgreich erprobt ist oder bei Versuchen erfolgreich eingesetzt wurde 
und nach den Regeln der Technik auf andere Anlagen oder Tätigkeiten 
übertragen werden kann, und
2. für einen mittleren und wirtschaftlich gesunden Betrieb der 
betreffenden Branche wirtschaftlich tragbar ist.
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Begründung -Let. a. : définir les emballages comme « articles qui protègent des produits 
» permet de s'aligner avec le droit européen (Règlement 2025/40, PPWR) 
et de mieux exprimer la nature secondaire des emballages par rapport aux 
produits. Par ailleurs, la définition européenne utilise le terme « 
manipulation » à la place de « manutention » et nous proposons de 
reprendre ce terme également. 
-Let. b. : Le rapport explicatif concernant la modification de l'OLED 
mentionne que les expressions « faire l'objet d'une réutilisation » ou « 
préparation à la réutilisation » sont synonymes, mais il n'est pas mentionné 
la notion de « destiné à la réutilisation ». Pour une meilleure cohérence 
avec la LPE et l'OLED, il faut donc définir ici les emballages réutilisables 
comme « tout emballage destiné à faire l'objet d'une préparation à la 
réutilisation ».
-Ajout de la let. q. pour définir les systèmes de réutilisation. Ce terme, repris 
du droit européen (Règlement 2025/40), est nécessaire non seulement 
parce qu'il sera utilisé dans la présente ordonnance, mais aussi pour 
souligner que les activités de réutilisation doivent s'inscrire dans des 
systèmes comportant une structure organisationnelle, des flux financiers, 
des mécanismes d'incitation, etc.
-Ajout de la let. r., reprenant la définition du taux de récupération figurant 
dans le rapport explicatif relatif à la révision de la présente ordonnance. Le 
terme « standard » a par ailleurs été supprimé, car la réutilisation des 
emballages, et leur récupération subséquente peuvent également 
concerner des emballages non standardisés. Il est important d'insérer cette 
définition, étant donné que le terme est utilisé ci-après dans l'ordonnance.
-Ajout de la let. s., qui définit le taux de réutilisation, lequel est repris dans 
un nouvel article 19bis, selon une logique analogue à celle appliquée aux 
taux de recyclage, en vue de permettre la fixation d'objectifs contraignants 
en matière de réutilisation. Contrairement au « taux de récupération », ce 
taux ne prend en compte que les emballages effectivement réutilisés, c'est-
à-dire remis sur le marché à l'issue des processus de la réutilisation.

Titel Art. 3 Allgemeine Anforderungen an Verpackungen

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die mit 
Ware befüllte Verpackungen abgeben, stellen sicher, dass Verpackungen, 
soweit technisch möglich und wirtschaftlich tragbar:

a. vom Verpackungsvolumen und der Verpackungsmasse her auf das 
Mindestmass begrenzt sind, das zur Gewährleistung der erforderlichen 
Sicherheit und Hygiene der verpackten Ware angemessen ist;
b. bei der Sammlung, Behandlung und dem Recycling nicht zu 
erheblichen technischen Schwierigkeiten oder erheblichen Mehrkosten 
führen; und
c. einen möglichst hohen Anteil an Rezyklaten enthalten.
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Begründung -L'ajout de « limiter la quantité de déchets d'emballages produits » permet 
d'inscrire le principe de réduction des déchets d'emballages dans 
l'ordonnance, s'alignant ainsi avec les objectifs fixés par les principaux 
partenaires commerciaux de la Suisse, et en cohérence avec l'art. 32aocties 
LPE ainsi qu'avec l'art. 30 LPE (« La production de déchets doit être limitée 
dans la mesure du possible. »). Cela est également en accord avec l'art. 43 
du PPWR (Règlement 2025/40) au niveau de l'UE, qui fixe des objectifs 
progressifs de réduction des déchets d'emballages (« Prévention des 
déchets : Chaque État membre réduit la quantité de déchets d'emballages 
produits par habitant (…) »). Cette proposition permet donc de s'aligner 
avec la révision de la LPE et le droit européen, tout en laissant la liberté aux 
acteurs économiques de s'organiser pour mettre en œuvre ce principe. Par 
ailleurs, la notion des emballages "pleins" est supprimée, car les fabricants 
d'emballages vides ont également une responsabilité en matière 
d'écoconception des emballages qu'ils produisent.
-La mention « ni de coûts supplémentaires importants » dans la let. b. de 
l'art. 3 n'est pas nécessaire, étant donné que l'introduction mentionne déjà « 
économiquement supportable » et que la mise en place de systèmes 
innovants (tels que les systèmes de réutilisation) implique souvent des 
investissements initiaux importants (et donc des coûts supplémentaires). 
Cette mention risquerait donc de limiter la mise en place de systèmes de 
réutilisation, pourtant cohérents avec les objectifs de limitation et de 
réduction des déchets.
-L'ajout de la let. d. permet de s'aligner sur le droit européen (Règlement 
2025/40, PPWR) et de garantir que les emballages soient sûrs, tant pour 
l'environnement que pour la santé humaine. Cet aspect est fondamental, 
compte tenu des impacts significatifs causés par les emballages, en 
particulier les emballages plastiques. L'insertion de cette disposition permet 
d'appliquer le principe de précaution, afin d'éviter des conséquences 
indésirables et des charges futures pour la société. Cette formulation est 
également cohérente avec l'art. 35i LPE, qui précise que le Conseil fédéral 
peut définir des exigences relatives aux emballages en fonction de leurs 
nuisances pour l'environnement (al. 1), tout en tenant compte des 
dispositions adoptées par les principaux partenaires commerciaux (al. 2).
Nous suggérons de compléter en précisant la nécessité de ‘minimiser 
l'exposition aux microplastiques et aux dangers présentés par certains 
groupes de substances'. Une telle formulation se fonde sur une approche 
basée sur le danger (hazard-based) plutôt que sur le risque, pour évaluer la 
dangerosité de certains emballages et surtout de certains groupes de 
substances (produits chimiques) présents dans les emballages. Cette 
approche est préconisée dans la littérature scientifique (Monclús, L.; Arp, H. 
P. H.; Groh, K. J.; Faltynkova, A.; Løseth, M. E.; Muncke, J.; Wang, Z.; 
Wolf, R.; Zimmermann, L.; Wagner, M. (2025) Mapping the chemical 
complexity of plastics, Nature, 643, 349-355, doi:10.1038/s41586-025-
09184-8). Elle permet une concrétisation efficace du principe de précaution, 
basée sur la connaissance des propriétés intrinsèques des emballages et 
des substances qui les composent, sans passer par des études longues et 
coûteuses (souvent à charge de la société), visant à établir un lien de cause 
à effet entre emballage, contexte particulier, et les effets néfastes sur la 
santé humaine ou l'environnement. 
-Ajout de l'art. 3bis : L'état de la technique en matière de fabrication des 
emballages et de leur gestion en fin de vie évolue rapidement. Les analyses 
comparatives entre différents types d'emballages et de systèmes de 
traitement nécessitent des investissements importants. Afin d'orienter les 
acteurs économiques vers des choix respectueux des ressources, et ainsi 
les soutenir dans la mise en œuvre de la LPE et de l'OLED, l'OFEV devrait 
se charger de développer des études comparatives permettant d'évaluer 
scientifiquement les alternatives les plus adaptées.
-Ajout de l'art. 3tris : Nous proposons également de s'inspirer de la Loi sur 
les déchets et les sites pollués du canton du Jura (LDSP, art. 18) en 
élargissant son champ d'action afin d'inciter les commerces à réduire la 
quantité d'emballages mis sur le marché. Ceci en les obligeant à reprendre 
tous les emballages vendus et en mettant à disposition des plateformes de 
déballages là où la place le
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Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die mit 
Ware befüllte Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff an 
Endabnehmerinnen und Endabnehmer abgeben und die Entsorgung aller 
von ihnen abgegebenen Verpackungen nicht durch die Mitgliedschaft bei 
einer privaten Branchenorganisation oder durch finanzielle Beiträge an eine 
solche sicherstellen, müssen:

a. solche Verpackungen bei allen Verkaufsstellen während den 
gesamten Öffnungszeiten zurücknehmen;
b. solche Verpackungen, soweit technisch möglich, der stofflichen 
Verwertung zuführen; und
c. in den Verkaufsstellen an gut sichtbarer Stelle deutlich darauf 
hinzuweisen, dass solche Verpackungen zurückgenommen werden.

Begründung -Le rapport indique que l'on renonce à prescrire une reprise gratuite sur la 
base de la situation actuelle (sacs payants). C'est une décision 
problématique à de nombreux égards, probablement liée aux acteurs 
consultés préalablement au développement de ce projet d'ordonnance. 
Cette option contrevient selon nous au principe de causalité mentionné 
dans le présent projet (art. 5, al. 1, let. a. et b.) car les auteurs de la 
nuisance sont ici clairement les producteurs et les commerçants. Dès lors, 
soit un commerçant ou un fabricant est affilié à une organisation de branche 
privée et lui verse une contribution qui sera utilisée pour couvrir les coûts 
(TEA ou CAR), soit il ne l'est pas et couvre ces coûts directement. Sinon, on 
risque de n'avoir aucune incitation à la limitation des déchets pour les 
fabricants et commerçants (c'est le consommateur qui subit des choix qu'il 
ne contrôle pas et qui paye à la fin).
D'autre part, comme il n'y a pas de mention d'un prix maximum du sac pour 
plastique (à part qu'il ne doit pas être fixé dans un but lucratif), on s'attend à 
des incitations floues pour les consommateurs qui devront en réalité arbitrer 
entre taxe au sac actuelle (hormis à Genève), et nouvelle taxe au sac pour 
plastique. Cela d'autant plus que le prix du sac taxé actuel n'est pas 
homogène entre les cantons, avec de fortes variations. Il est donc fort 
probable que la taxe au sac pour plastique n'incite pas au tri et donc à la 
valorisation. 
Vu ces éléments, on peut considérer cette nouvelle disposition comme 
juridiquement fragile, ouvrant la voie à de possibles actions visant à 
l'abroger. 
À tout le moins, si la reprise n'est pas gratuite, il convient de fixer la 
proportion maximale des coûts pouvant être couverts par la taxe au sac 
pour plastique, taxe dont le montant devrait rester complémentaire et les 
revenus additionnels par rapport aux contributions des producteurs et 
commerçants. Dans le même scénario (reprise qui n'est pas gratuite), il 
faudrait alors prévoir des modalités pour que les consommateurs puissent 
réduire par eux-mêmes la quantité de leurs déchets plastiques (p. ex. grâce 
à des plateformes de désemballages dans les commerces de taille 
importante). 
-Let. b : il est essentiel que la valorisation matière des briques à boissons et 
emballages à usage unique en matières plastiques minimise les effets 
néfastes sur la santé humaine et l'environnement. Une approche 
scientifique basée sur les dangers (hazard-based) et non sur les risques est 
préconisée par la communauté scientifique. Par ailleurs, le rapport « 
Forever Toxic : The science on health threats from plastic recycling » publié 
en 2023 par Greenpeace USA a montré que les produits chimiques 
dangereux se retrouvent dans le plastique recyclé par trois voies d'entrées : 
leur présence dans le plastique vierge de départ, l'absorption de 
contaminants avant le recyclage et l'apparition de nouveaux produits 
chimiques toxiques lors du processus de recyclage lui-même.

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 3

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Erfolgt die Rücknahme nicht kostenlos, so ist der Preis der Rücknahme so 
festzulegen, dass dieser die Entsorgungskosten deckt. Die Preisfestlegung 
darf nicht gewinnorientiert geschehen.

Begründung -Se reporter à l'explication à l'art.4 al.1.
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Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Werden die in Absatz 1 festgehaltenen Verwertungsquoten für 
rücknahmepflichtige Getränkekartons und rücknahmepflichtige 
Einwegverpackungen aus Kunststoff nicht erreicht, so unterbreitet das 
UVEK dem Bundesrat als Massnahme, Herstellerinnen und Hersteller zu 
verpflichten, eine vorgezogene Entsorgungsgebühr auf die 
rücknahmepflichtigen Getränkekartons und rücknahmepflichtige 
Einwegverpackungen aus Kunststoff zu erheben.

Begründung -Considérant les propositions aux alinéas 1 et 3 de l'art. 4, l'alinéa 2 de l'art. 
6 n'est plus nécessaire.

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Werden die Verwertungsquoten auch mit den Massnahmen nach Absatz 2 
nicht erreicht, so kann das UVEK Händlerinnen und Händler sowie 
Herstellerinnen und Hersteller verpflichten:

a. auf rücknahmepflichtige Getränkekartons und rücknahmepflichtige 
Einwegverpackungen aus Kunststoff ein Mindestpfand zu erheben;
b. solche Verpackungen gegen Rückerstattung des Pfandes 
zurückzunehmen; und
c. die zurückgenommenen Verpackungen auf eigene Rechnung der 
Verwertung zuzuführen.

Begründung -Se reporter à l'explication de l'alinéa précédent.

Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung -Nous saluons l'élargissement de la TEA à tout emballage en verre. Nous 
insistons pour que cette augmentation des revenus de la taxe permette 
d'enfin financer toutes les activités prévues à l'art. 10 (avec un focus 
particulier sur les activités de la réutilisation des emballages en verre, qui 
produisent d'importants bénéfices écologiques) et pas seulement les 
activités en lien avec la valorisation matière.

Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 1

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Die Gebühr pro Verpackung beträgt mindestens einem und höchstens 10 
Rappen.

Begründung -L'alinéa 2 fixe déjà les modalités de détermination de la taxe, en précisant 
qu'elle est définie en consultation avec les milieux concernés. Étant donné 
les fortes variations du marché, nous ne voyons pas l'intérêt d'introduire 
dans l'ordonnance une fourchette pour le montant de la taxe prélevée.
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Titel Art. 10 Verwendung der Gebühr

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Die Organisation muss die Gebühr für folgende Tätigkeiten verwenden:
a.die Sammlung und den Transport von Altglas;
b.das Reinigen und Sortieren von intakten Verpackungen aus Glas;
c.das Reinigen und Aufbereiten von Glasscherben zur Herstellung von 
Verpackungen und anderen Produkten;
d.die Information, insbesondere zur Förderung der Wiederverwendung 
und der stofflichen Verwertung von Verpackungen aus Glas; für die 
Information dürfen höchstens 10 Prozent der jährlichen 
Gebühreneinnahmen verwendet werden;
e.die Rückerstattung von Gebühren (Art. 12);
f.ihre eigenen Tätigkeiten im Rahmen des Auftrages des BAFU;
g.die Deckung des Aufwands des BAFU für die Erfüllung seiner 
Aufgaben nach dieser Verordnung.

Begründung -Let. d. : La réutilisation des emballages en verre permet de préserver les 
ressources naturelles, de renforcer l'économie circulaire et d'améliorer leur 
impact écologique, surtout par rapport aux emballages en verre à usage 
unique, voir rapport de Carbotech (2024). Des sondages d'opinion auprès 
de la population suisse démontrent qu'une majorité des personnes 
confondent les termes « recyclage » et « réutilisation ». De plus, même si 
des solutions pour réutiliser les emballages en verre existent aujourd'hui, 
elles sont méconnues. Même si cet article existait déjà dans la précédente 
version de l'OEB, aucune campagne n'a été menée par Vetroswiss pour 
favoriser la réutilisation. Pour être cohérent avec la LPE (en particulier ses 
art. 30 et 10h), la mention « prioritairement » permet de clarifier le mandat 
de Vetroswiss de faire des campagnes d'information en soutien, en premier 
lieu, de la réutilisation. 
-Ajout de l'art. 10bis : Selon les statistiques de Vetroswiss, moins de 1 % 
des rétrocessions de la TEA ont été utilisées par le passé pour financer des 
activités liées à la réutilisation (art. 10, let. a. et b.). Pourtant, les acteurs 
souhaitant développer la réutilisation des emballages en verre sont bien 
présents en Suisse, et leur nombre a augmenté à la suite des ruptures de 
chaînes de valeur causées par la crise du Covid-19, la guerre en Ukraine et 
la fermeture de Vetropack.
Si la réutilisation des emballages en verre présente des avantages 
écologiques évidents par rapport aux emballages en verre à usage unique, 
les investissements nécessaires pour rendre ces systèmes 
économiquement supportables font aujourd'hui défaut. En France, la loi anti-
gaspillage pour une économie circulaire (AGEC) prévoit que les éco-
organismes et producteurs (ou systèmes individuels) soumis à la 
responsabilité élargie des producteurs doivent allouer au moins 5 % de 
leurs contributions financières annuelles au développement de solutions de 
réutilisation. À l'image de cette exigence, il serait pertinent d'inscrire dans 
l'OEm un pourcentage dédié à cet objectif. Cela permettrait d'activer 
concrètement les let. a. et b. de l'art. 10. En l'absence d'une réelle volonté 
de soutenir ces activités, il conviendrait alors plutôt de supprimer ces 
dispositions de l'art. 10.

Titel Art. 11 Zahlungen an Dritte, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Wer Zahlungen der Organisation für Tätigkeiten nach Artikel 10 
beansprucht, muss dieser bis spätestens 31. März des nachfolgenden 
Jahres ein begründetes Gesuch einreichen. Die Organisation kann die 
Angaben bestimmen, welche die Gesuche enthalten müssen.

Begründung -Afin de simplifier les démarches administratives, une organisation faisant 
partie d'un système de réutilisation ou une organisation de branche privée 
engagée dans la réutilisation pourrait également solliciter le versement de 
Vetroswiss pour les activités définies à l'art. 10. Cela permettrait d'éviter que 
chaque petit producteur engagé dans la réutilisation doive effectuer une 
demande individuelle – ce qui représenterait un obstacle administratif 
important pour ce type d'acteurs – et faciliterait la gestion des rétrocessions 
par des organisations (associations, coopératives, etc.) en charge de la 
mise en œuvre du système de réutilisation des emballages.
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Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Sie muss dem BAFU jährlich bis spätestens am 31. Mai einen Bericht über 
ihre Tätigkeiten im Vorjahr einreichen. Dieser Bericht muss insbesondere 
enthalten:

a.die Jahresrechnung;
b.den Revisionsbericht;
c.die Anzahl der ihr für das Vorjahr mitgeteilten gebührenbelasteten 
Verpackungen aus Glas, aufgegliedert nach der Gebührenhöhe;
d.eine Aufstellung über die Verwendung der Gebühr nach Betrag, Zweck 
und Empfänger.

Begründung -Les rapports annuels actuels de Vetroswiss, ainsi que les flux de matières 
pour les emballages en verre publiés par Swiss Recycle, indiquent un 
pourcentage très faible d'emballages entiers réutilisés bénéficiant d'une part 
des rétrocessions de la TEA. Toutefois, à la suite d'échanges avec 
différents représentants de l'industrie, de Vetroswiss et de l'OFEV, il 
apparaît que personne ne semble savoir précisément quelles activités de 
réutilisation sont effectivement financées en Suisse. C'est pourquoi une 
transparence accrue concernant le financement de ces activités s'impose, 
afin de clarifier si, et comment, les activités de collecte et de lavage des 
emballages en verre entiers sont effectivement soutenues.



1494 / 2947

Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Das BAFU kann die in einer privaten Branchenorganisation 
zusammengeschlossenen Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen 
und Hersteller von den Pflichten nach Absatz 1 auf Gesuch der 
Branchenorganisation hin befreien, wenn:

a. die Branchenorganisation die gemeinsame Sammlung, Reinigung und 
Wiederverwendung von standardisierten Mehrwegverpackungen für 
Getränke bezweckt;
b. der Branchenorganisation mindestens 10 Händlerinnen und Händlern 
oder Herstellerinnen und Herstellern von Getränken in 
Mehrwegverpackungen angeschlossen sind;
c. die Branchenorganisation über ein öffentlich einsehbares, regelmässig 
aktualisiertes Mitgliederverzeichnis verfügt;
d. die Branchenorganisation dem BAFU jährlich bis zum 31. März ein 
Konzept für die Finanzierung, die Weiterentwicklung und die Information 
der Verbraucherinnen und Verbraucher sowie die Statistik des Vorjahres 
vorlegt; und
e. die Branchenorganisation innerhalb der ersten drei Jahre ihres 
Bestehens nachweislich eine Rücklaufquote der durch ihre Mitglieder in 
Verkehr gebrachten Mehrwegverpackungen von mindestens 60 Prozent 
erreicht und nach fünf Jahren die Rücklaufquote mindestens 80 Prozent 
beträgt.

Begründung -Let. a. : Aujourd'hui, des filières de réutilisation fonctionnent en Suisse 
sans recourir à des emballages standardisés. En effet, si la standardisation 
permet d'optimiser les flux logistiques à long terme, elle ne constitue pas 
une condition obligatoire à la mise en œuvre de la réutilisation. Pour cette 
raison, il est proposé de supprimer le terme « standardisés » à la let. a., afin 
de ne pas freiner l'action des PME et des filières qui s'engagent dans la 
réutilisation mais qui n'ont pas encore effectué la transition vers des 
emballages standardisés. 
Dans le rapport explicatif, une organisation de branche privée est décrite 
comme « un regroupement de fabricants et de commerçants. Elle peut ne 
compter que des entreprises de recyclage ou revêtir une forme mixte. Une 
organisation de branche est créée par les milieux économiques sur une 
base volontaire pour remplir une tâche donnée ». Cette définition semble 
impliquer qu'une telle organisation doit inclure des entreprises de recyclage, 
ce qui n'est pas cohérent dans le cas de la réutilisation, où d'autres types 
d'acteurs sont impliqués (comme les entreprises de lavage, les acteurs 
logistiques, etc.).
C'est pourquoi nous proposons d'ouvrir l'exemption de la consigne à des 
organisations faisant partie d'un système de réutilisation, afin de s'aligner 
avec le droit européen et de permettre à des entreprises et PME actives 
dans la réutilisation – y compris celles regroupées dans des organisations 
créées par la société civile – de bénéficier de cette exception.
-Let e. et f. : Les systèmes de réutilisation nécessitent un certain temps pour 
se mettre en place. De nombreuses études montrent que, même avec un 
taux de récupération modéré, la réutilisation des bouteilles peut générer des 
bénéfices écologiques significatifs. Nous proposons donc d'abaisser le taux 
actuellement envisagé, afin de le rendre plus atteignable pour les initiatives 
existantes en Suisse, et de prévoir un dialogue avec l'OFEV dans le cas où 
ce taux ne serait pas atteint, afin d'identifier collectivement les mesures à 
envisager.
-Cela dit, ces objectifs ne devraient pas être supprimés, car le but ultime 
des systèmes de réutilisation est bien de récupérer les bouteilles. Il serait 
donc incohérent de développer de tels systèmes sans garantir un certain 
niveau de récupération. Si les taux fixés ne sont pas atteints, il conviendrait 
d'engager une réflexion sur d'éventuelles mesures d'incitation pour 
encourager la récupération.
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Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Die Verwertungsquote bei Getränkeverpackungen aus Glas, PET und 
Aluminium muss je mindestens 75 Prozent betragen.

Begründung -Les principaux partenaires commerciaux de la Suisse ont inscrit des 
objectifs de réutilisation des emballages dans leurs législations respectives. 
On en retrouve notamment dans le nouveau règlement européen sur les 
emballages, dans la loi anti-gaspillage en France, dans la loi sur les 
emballages en Allemagne, ainsi que dans la loi sur les déchets en Autriche.
La réutilisation des emballages en verre est non seulement en cohérence 
avec ces conditions-cadres internationales, mais également avec la LPE : 
elle permet de préserver les ressources naturelles et de renforcer 
l'économie circulaire (chapitre 5), de limiter la production de déchets et de 
favoriser le traitement des déchets sur le territoire national (art. 30). Depuis 
la fermeture de Vetropack, cela n'est plus possible pour les emballages 
pour boissons en verre.
Comme le souligne le rapport explicatif de la révision, les emballages 
réutilisables présentent, dans la plupart des cas, des avantages 
écologiques par rapport aux emballages à usage unique.
Fixer des objectifs de réutilisation permettrait à la Suisse de s'aligner sur les 
évolutions du marché international et d'améliorer l'impact environnemental 
de l'industrie, tout en laissant la liberté aux acteurs économiques de définir 
la trajectoire la plus adaptée pour atteindre cet objectif. Cela suppose la 
définition de critères tels que des trajectoires différenciées selon le chiffre 
d'affaires, des objectifs spécifiques par branche, des objectifs 
intermédiaires, des obligations imposées aux grandes surfaces, etc.
L'objectif de 40 % est basé sur le taux fixé par l'Union européenne 
(Règlement 2025/40) pour les boissons alcoolisées et non alcoolisées. 
Parmi les objectifs existants, ce taux, relativement bas, a été retenu afin de 
rester réaliste compte tenu du niveau de maturité du marché de la 
réutilisation en Suisse.

Titel Art. 20 Mitteilungspflicht betreffend Getränkeverpackungen

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Herstellerinnen und Hersteller von Getränken müssen dem BAFU nach 
dessen Vorgaben jeweils bis Ende Februar mitteilen:

a.das im Vorjahr für den Inlandverbrauch hergestellte oder eingeführte 
Getränkevolumen, aufgegliedert nach Mehrweg- und 
Einwegverpackungen, nach Verpackungsmaterialien und Getränkearten;
b.das Gewicht der verwertbaren Einwegverpackungen (einschliesslich 
Getränkekartons), die für die im Vorjahr für den Inlandverbrauch 
hergestellten oder eingeführten Getränke verwendet wurden, 
aufgegliedert nach Verpackungsmaterialien und Getränkearten.

Begründung -Let. c. : Suivre les modes de valorisation et le lieu où ces activités sont 
réalisées pour les emballages de boissons est essentiel pour évaluer les 
progrès accomplis par rapport aux objectifs fixés, ainsi que pour mesurer 
les impacts de la branche à l'échelle nationale.

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Die Pflichten nach den Absätzen 1 und 2 gelten nur für Unternehmen, die 
nicht gemäss Artikel 7 gebührenpflichtig sind und in zwei 
aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren den Schwellenwert von einer Million 
Franken AHV-Lohnsumme oder einer Million Franken Umsatz überschreiten.

Begründung -La grande distribution joue un rôle déterminant dans la mise sur le marché 
de produits emballés à usage unique, notamment par le choix de ses 
fournisseurs. Leur demander d'indiquer le pourcentage de leur assortiment 
vendu dans de tels emballages permet d'améliorer la transparence envers 
les consommateurs et de responsabiliser à la fois les fabricants et les 
distributeurs finaux.
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Titel Art. 22 Rücknahme und Verwertung, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die 
verpflichtet sind, Einwegverpackungen zurückzunehmen (Art. 4 Abs. 1, Art. 
6 Abs. 2, Art. 18 Abs. 1, Art. 19 Abs. 2), müssen dem BAFU jeweils bis 
Ende Februar für das Vorjahr das Gewicht der zurückgenommenen und der 
verwerteten Verpackungen mitteilen. Die Angaben sind nach den 
Verpackungsmaterialien aufzugliedern.

Begründung -Suivre les modes de valorisation et le lieu où ces activités sont réalisées 
pour les emballages à usage unique est essentiel pour évaluer les progrès 
accomplis par rapport aux objectifs fixés, ainsi que pour mesurer les 
impacts de la branche à l'échelle nationale.

Titel Art. 22 Rücknahme und Verwertung, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Wer gewerbsmässig rücknahmepflichtige Einwegverpackungen verwertet, 
zur Verwertung einführt oder ausführt, muss dem BAFU für jedes 
Verpackungsmaterial jeweils bis Ende Februar für das Vorjahr das Gewicht, 
die Verwertungsunternehmung und die Art der Verwertung mitteilen. 
Kunststoffe müssen mindestens nach den Polymeren PET, PE, PP, PS, 
PVC aufgegliedert werden.

Begründung -Ajout de l'al. 3 : Dans le rapport d'accompagnement à la révision, il est 
indiqué que « les emballages réutilisables sont exclus de (l'obligation de 
communiquer) afin d'encourager davantage leur utilisation ». Cette 
affirmation nous semble contestable, dans la mesure où, sans données 
statistiques sur la réutilisation des emballages, il est difficile de mettre en 
place des mesures ciblées pour soutenir efficacement cette stratégie. C'est 
pourquoi nous estimons plus pertinent d'instaurer une obligation de 
communication, accompagnée d'un soutien de l'OFEV, afin de 
véritablement encourager le développement des systèmes de réutilisation.
-Ajout de l'al. 4 : Les consommateurs ont besoin d'allégations 
environnementales fiables, comparables et vérifiables pour prendre des 
décisions en toute connaissance de cause. Toutefois, une étude de 2020 a 
révélé que plus de la moitié des allégations environnementales 
fournissaient des informations vagues, trompeuses ou infondées 
(Communiqué de presse du Conseil Européen, 2024). C'est pourquoi nous 
proposons de mettre en place des contrôles (autorité compétente et 
modalités exactes à définir) afin de vérifier que les informations 
communiquées soient exactes.
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EA ECCO (Association Earth Action for Impact)

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2
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Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: La coalition Swiss Plastic Action (ci-après « la coalition ») salue la révision 
de l'ordonnance sur les emballages comme une étape opportune et 
importante pour renforcer la politique de l'économie circulaire en Suisse. 
L'élargissement du champ d'application du projet est positif, et l'intégration 
des enseignements issus du processus européen est particulièrement 
précieuse.
En mars 2025, la coalition a publié une déclaration commune comportant 
dix demandes claires (https://swissplastic.earth/declaration-commune/) 
visant à garantir que la politique suisse en matière d'emballages empêche 
effectivement la pollution plastique, promeuve des matériaux sûrs et 
développe les infrastructures nécessaires à une véritable économie 
circulaire. Nous considérons toujours ces demandes comme essentielles et 
voyons dans la présente consultation une occasion d'aligner davantage 
l'ordonnance sur ces objectifs.
Si le projet représente des progrès dans certains domaines, plusieurs 
aspects clés doivent être renforcés pour obtenir des résultats concrets :
Prévenir la pollution plastique à la source
Nous appelons à interdire les plastiques à usage unique non essentiels, à 
fixer des objectifs contraignants de réduction, et à éliminer progressivement 
les emballages toxiques ou non recyclables. Le texte actuel n'interdit pas 
les articles non essentiels ni ne fixe d'objectifs quantitatifs de réduction. Il se 
concentre principalement sur l'amélioration de la collecte et du recyclage, ce 
qui ne peut inverser la hausse des déchets d'emballages. De plus, aucun 
mécanisme ne permet d'éviter les substitutions regrettables ni de supprimer 
les substances dangereuses, ce qui met en danger la santé publique et 
l'environnement. Un alignement sur le nouveau règlement européen sur les 
emballages et déchets d'emballages (PPWR) renforcerait la position de la 
Suisse, car le PPWR introduit des exigences en matière de recyclabilité, de 
critères de conception, d'objectifs de réemploi, de contenu recyclé, 
d'interdictions de certains plastiques à usage unique et de limites strictes 
pour les PFAS.
Investir dans le réemploi et les infrastructures de l'économie circulaire
La responsabilité élargie des producteurs (REP) devrait être utilisée non 
seulement pour financer le traitement en aval, mais aussi pour soutenir le 
déploiement d'infrastructures de réemploi à grande échelle et l'élaboration 
de normes nationales. Le projet actuel ne reconnaît pas ce potentiel 
stratégique. Une étape clé serait de rediriger une partie de la taxe 
d'élimination anticipée (TEA) vers les systèmes de réemploi, comme cela se 
fait déjà en France où une même organisation gère à la fois les 
contributions au réemploi et au recyclage. De même, le système de 
consigne limité et fragmenté pour les contenants de boissons devrait être 
étendu : le Pfandsystem allemand montre comment des consignes 
universelles (pour le réutilisable et le jetable) permettent d'atteindre des taux 
de retour supérieurs à 90 % grâce à une gestion efficace et à des standards 
harmonisés. Sans investissements et harmonisation équivalents, le 
réemploi restera marginal en Suisse.
Garantir la sécurité des matériaux
Les emballages, y compris ceux recyclés, doivent être exempts de 
substances dangereuses et de substances non intentionnellement ajoutées 
(NIAS). C'est essentiel pour protéger la santé publique et assurer la sécurité 
des boucles de recyclage. L'ordonnance actuelle encourage l'utilisation de 
plastiques recyclés mais n'aborde pas la sécurité chimique, créant ainsi une 
lacune réglementaire aux conséquences graves pour les emballages 
alimentaires et les produits de consommation.
Mettre fin au greenwashing et renforcer la transparence
Nous appelons à une transparence totale sur la composition chimique, la 
recyclabilité et la fin de vie des emballages. Les allégations trompeuses 
doivent être interdites, et la responsabilité des entreprises doit s'étendre à 
l'ensemble du cycle de vie. Bien que l'ordonnance introduise certaines 
obligations de rapport, celles-ci restent fragmentées et peu claires. Il 
n'existe pas d'exigence de transparence systémique ni de mécanisme de 
vérification solide, et la définition du recyclage laisse place à des 
interprétations trompeuses.
Conclusion
Pris dans leur ensemble, ces insuffisances montrent que l'ordonnance 
continue de privilégier le recyclage au détriment de la prévention, de la 
réduction et de la sécurité. En intégrant des objectifs contraignants de 
réduction, un financement robuste du réemploi, des règles strictes de 
sécurité chimique, un alignement sur l'UE et des obligations de 
transparence renforcées, la Suisse a l'occasion d'établir une référence 
internationale crédible et de créer un système d'emballages qui protège 
véritablement à la fois l'environnement et la santé publique.
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EA ECCO (Earth Action for Impact)

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2
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Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: La coalition Swiss Plastic Action (ci-après « la coalition ») salue la révision 
de l'ordonnance sur les emballages comme une étape opportune et 
importante pour renforcer la politique de l'économie circulaire en Suisse. 
L'élargissement du champ d'application du projet est positif, et l'intégration 
des enseignements issus du processus européen est particulièrement 
précieuse.
En mars 2025, la coalition a publié une déclaration commune comportant 
dix demandes claires (lien) visant à garantir que la politique suisse en 
matière d'emballages empêche effectivement la pollution plastique, 
promeuve des matériaux sûrs et développe les infrastructures nécessaires 
à une véritable économie circulaire. Nous considérons toujours ces 
demandes comme essentielles et voyons dans la présente consultation une 
occasion d'aligner davantage l'ordonnance sur ces objectifs.
Si le projet représente des progrès dans certains domaines, plusieurs 
aspects clés doivent être renforcés pour obtenir des résultats concrets :
Prévenir la pollution plastique à la source
Nous appelons à interdire les plastiques à usage unique non essentiels, à 
fixer des objectifs contraignants de réduction, et à éliminer progressivement 
les emballages toxiques ou non recyclables. Le texte actuel n'interdit pas 
les articles non essentiels ni ne fixe d'objectifs quantitatifs de réduction. Il se 
concentre principalement sur l'amélioration de la collecte et du recyclage, ce 
qui ne peut inverser la hausse des déchets d'emballages. De plus, aucun 
mécanisme ne permet d'éviter les substitutions regrettables ni de supprimer 
les substances dangereuses, ce qui met en danger la santé publique et 
l'environnement. Un alignement sur le nouveau règlement européen sur les 
emballages et déchets d'emballages (PPWR) renforcerait la position de la 
Suisse, car le PPWR introduit des exigences en matière de recyclabilité, de 
critères de conception, d'objectifs de réemploi, de contenu recyclé, 
d'interdictions de certains plastiques à usage unique et de limites strictes 
pour les PFAS.
Investir dans le réemploi et les infrastructures de l'économie circulaire
La responsabilité élargie des producteurs (REP) devrait être utilisée non 
seulement pour financer le traitement en aval, mais aussi pour soutenir le 
déploiement d'infrastructures de réemploi à grande échelle et l'élaboration 
de normes nationales. Le projet actuel ne reconnaît pas ce potentiel 
stratégique. Une étape clé serait de rediriger une partie de la taxe 
d'élimination anticipée (TEA) vers les systèmes de réemploi, comme cela se 
fait déjà en France où une même organisation gère à la fois les 
contributions au réemploi et au recyclage. De même, le système de 
consigne limité et fragmenté pour les contenants de boissons devrait être 
étendu : le Pfandsystem allemand montre comment des consignes 
universelles (pour le réutilisable et le jetable) permettent d'atteindre des taux 
de retour supérieurs à 90 % grâce à une gestion efficace et à des standards 
harmonisés. Sans investissements et harmonisation équivalents, le 
réemploi restera marginal en Suisse.
Garantir la sécurité des matériaux
Les emballages, y compris ceux recyclés, doivent être exempts de 
substances dangereuses et de substances non intentionnellement ajoutées 
(NIAS). C'est essentiel pour protéger la santé publique et assurer la sécurité 
des boucles de recyclage. L'ordonnance actuelle encourage l'utilisation de 
plastiques recyclés mais n'aborde pas la sécurité chimique, créant ainsi une 
lacune réglementaire aux conséquences graves pour les emballages 
alimentaires et les produits de consommation.
Mettre fin au greenwashing et renforcer la transparence
Nous appelons à une transparence totale sur la composition chimique, la 
recyclabilité et la fin de vie des emballages. Les allégations trompeuses 
doivent être interdites, et la responsabilité des entreprises doit s'étendre à 
l'ensemble du cycle de vie. Bien que l'ordonnance introduise certaines 
obligations de rapport, celles-ci restent fragmentées et peu claires. Il 
n'existe pas d'exigence de transparence systémique ni de mécanisme de 
vérification solide, et la définition du recyclage laisse place à des 
interprétations trompeuses.
Conclusion
Pris dans leur ensemble, ces insuffisances montrent que l'ordonnance 
continue de privilégier le recyclage au détriment de la prévention, de la 
réduction et de la sécurité. En intégrant des objectifs contraignants de 
réduction, un financement robuste du réemploi, des règles strictes de 
sécurité chimique, un alignement sur l'UE et des obligations de 
transparence renforcées, la Suisse a l'occasion d'établir une référence 
internationale crédible et de créer un système d'emballages qui protège 
véritablement à la fois l'environnement et la santé publique.
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Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme2

Titel Art. 1 Gegenstand und Geltungsbereich

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Diese Verordnung regelt:
a.die Anforderungen an das Inverkehrbringen von Verpackungen;
b.die Rücknahme von Verpackungen sowie deren Entsorgung;
c.die Finanzierung der Entsorgung von Verpackungen aus Glas.

Begründung Le champ d'application actuel de l'ordonnance est trop limité, car il n'aborde 
pas explicitement trois éléments essentiels à la mise en place d'un système 
d'emballages sûr et circulaire :
la nécessité de restreindre ou d'interdire les substances toxiques présentes 
dans les emballages,
l'obligation de concevoir et de mettre à disposition des systèmes 
d'emballages réutilisables,
et l'exigence d'un étiquetage obligatoire garantissant la transparence pour 
les consommateurs et les opérateurs.
L'intégration explicite de ces éléments dans le champ d'application (art. 1) 
est importante afin de souligner leur pertinence en tant que principes 
directeurs de l'ordonnance, et d'assurer la cohérence avec les objectifs de 
la Suisse en matière de réduction des déchets, de circularité et de 
protection de la santé publique.
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Titel Art. 2 Begriffe

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag

Begründung b. Emballages réutilisables
La définition actuelle des « emballages réutilisables » est trop générale et 
pourrait permettre à des produits faibles ou semi-jetables d'être 
commercialisés comme « réutilisables ».
La définition révisée précise que de véritables emballages réutilisables 
doivent :
faire partie d'un système organisé de réemploi (collecte, lavage ou 
recharge) ;
conserver leurs performances fonctionnelles et protectrices sur plusieurs 
cycles ;
et atteindre un seuil minimal de durabilité d'environ vingt utilisations pour les 
emballages de boissons, conformément au futur Règlement européen sur 
les emballages et déchets d'emballages (PPWR) et aux analyses de cycle 
de vie démontrant des bénéfices environnementaux au-delà de 10 à 20 
rotations.
Cette formulation aligne la Suisse sur les meilleures pratiques 
internationales (Ellen MacArthur Foundation, Reloop, Zero Waste Europe, 
ECOS), tout en permettant au DETEC d'ajuster les seuils selon les 
matériaux et les applications.
Par ailleurs, la liste actuelle des définitions est incomplète. Si les 
emballages plastiques sont définis, les autres matériaux d'emballage ne le 
sont pas, et il n'existe aucune mention des emballages compostables, 
biodégradables ou biosourcés. Cela crée une lacune réglementaire alors 
que ces matériaux sont de plus en plus utilisés sur le marché suisse. Sans 
définitions claires, il sera difficile de déterminer comment ces matériaux 
doivent être traités en matière de réemploi, recyclage ou élimination.
De plus, l'ordonnance ne contient aucune définition de “l'inertie”, un concept 
clé pour garantir que les matériaux d'emballage utilisés pour les denrées 
alimentaires et les boissons soient sûrs, adaptés au réemploi et compatibles 
avec un recyclage de haute qualité. Définir l'inertie permettrait d'établir des 
bonnes pratiques internationales et de renforcer le leadership de la Suisse 
en matière d'emballages circulaires sûrs.
Pour ces raisons, de nouvelles définitions devraient être ajoutées pour les 
nouveaux matériaux d'emballage, les emballages compostables et les 
emballages inertes, tout en conservant la structure actuelle de l'article 2.
En outre, la définition actuelle du recyclage de matériaux est trop large. En 
incluant la fabrication d'« autres produits » sans restriction, elle ouvre la voie 
au downcycling (par ex. bouteilles en PET transformées en textiles ou 
bancs). Ces pratiques ne garantissent pas la circularité, car ces produits ne 
peuvent pas être recyclés à nouveau en emballages alimentaires ou de 
boissons.
Pour protéger la santé publique et préserver les boucles de recyclage à 
haute valeur, il est nécessaire de préciser que le recyclage des matériaux 
doit produire principalement de nouveaux emballages de qualité 
équivalente, y compris pour les applications alimentaires et de boissons.
Cette approche en boucle fermée garantit la sécurité des emballages pour 
les consommateurs et soutient les objectifs de la Suisse en matière 
d'économie circulaire.
L'ajout de la lettre t. permet de définir les systèmes de réemploi. Ce terme, 
issu du droit européen (Règlement 2025/40), est nécessaire non seulement 
parce qu'il sera utilisé dans cette ordonnance, mais aussi pour souligner 
que les activités de réemploi doivent faire partie de systèmes dotés d'une 
structure organisationnelle, de flux financiers, de mécanismes d'incitation, 
etc.
L'ajout de la lettre u. intègre la définition du taux de récupération contenue 
dans le rapport explicatif relatif à la révision de cette ordonnance. Le mot « 
standard » a été supprimé, car la réutilisation des emballages et leur 
récupération peuvent aussi concerner des emballages non standardisés. Il 
est important d'insérer cette définition, étant donné que le terme est utilisé 
plus loin dans l'ordonnance.
L'ajout de la lettre v. permet de définir le taux de réemploi, qui est inclus 
dans un nouvel article 19bis, suivant une logique similaire à celle appliquée 
aux taux de recyclage, en vue de fixer des objectifs contraignants de 
réemploi.
Contrairement au « taux de récupération », ce taux ne prend en compte que 
les emballages effectivement réutilisés, c'est-à-dire remis sur le marché 
après le processus de réemploi.
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Titel Art. 3 Allgemeine Anforderungen an Verpackungen

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag

Begründung L'article 3 établit des principes généraux importants, mais dans sa forme 
actuelle, il reste trop faible. La référence à des mesures exigées 
uniquement « dans la mesure où elles sont économiquement supportables 
» crée une faille permettant aux entreprises d'échapper à leurs obligations 
pour des raisons financières. Cela compromet l'efficacité de l'ordonnance et 
cette mention devrait être supprimée.
Le point (a) sur la minimisation du volume et de la masse doit rester lié au 
point (b), car l'allègement seul pourrait encourager des emballages 
complexes et non recyclables. Les deux conditions doivent rester 
combinées pour éviter des effets pervers.
Le point (c) pose problème, car exiger « la part la plus élevée possible » de 
matière recyclée sans distinction entre les matériaux n'est pas acceptable. 
Si le verre recyclé est souhaitable, les plastiques et cartons recyclés 
peuvent concentrer des substances dangereuses (notamment persistantes, 
bioaccumulables, mobiles, cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques, 
toxiques pour des organes cibles après exposition répétée et/ou 
perturbateurs endocriniens).
Cela est particulièrement préoccupant pour les emballages alimentaires et 
de boissons. Les emballages ne doivent pas contenir de substances 
problématiques, et la teneur en matière recyclée doit être sûre pour la santé 
humaine et l'environnement.
Des dispositions supplémentaires devraient être ajoutées afin d'intégrer :
(i) une interdiction des substances préoccupantes,
(ii) des objectifs clairs pour les emballages réutilisables, et
(iii) un étiquetage obligatoire indiquant la réutilisabilité, la teneur en matière 
recyclée, la recyclabilité et la présence de substances préoccupantes.
L'article devrait également refléter la nécessité de réduire la quantité globale 
de déchets d'emballages générés.
Concernant la proposition d'ajouter un article 3tris, l'obligation pour les 
détaillants de reprendre gratuitement tous les types d'emballages assure 
cohérence et accessibilité à travers le système d'emballages. Cette mesure 
favorise la prévention des déchets en incitant les détaillants à réduire les 
emballages excessifs ou non recyclables, tout en facilitant leur élimination 
appropriée par les consommateurs.
Cette obligation complète les systèmes de collecte existants sans les 
remplacer. Elle permet aux consommateurs de rapporter les emballages 
(recyclables et non recyclables) sur le lieu d'achat, améliorant la commodité 
et favorisant des habitudes essentielles au déploiement futur du réemploi.
Pour les détaillants, cette mesure encourage une transition progressive vers 
la réduction des emballages et l'optimisation de la conception. Elle promeut 
également la transparence et la responsabilité partagée tout au long de la 
chaîne de valeur, conformément au principe de la responsabilité élargie des 
producteurs (REP), sans imposer de contraintes opérationnelles 
disproportionnées.

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag

Begründung L'article actuel oblige les commerçants et les fabricants à reprendre les 
briques pour boissons et les emballages plastiques à usage unique, mais il 
ne précise pas que cette reprise doit être gratuite.
Sans cette clarification, les détaillants pourraient imposer des frais ou 
d'autres conditions décourageant les consommateurs de rapporter les 
emballages, ce qui compromettrait l'efficacité de l'obligation de reprise.
L'ajout de la mention « gratuitement pour les consommateurs » garantit que 
le système de reprise soit accessible et conforme au principe du pollueur-
payeur, selon lequel les producteurs et les distributeurs – et non les 
consommateurs – assument la responsabilité financière des déchets 
d'emballages.
Cette mesure contribuera également à augmenter les taux de retour et à 
assurer une mise en œuvre équitable dans l'ensemble des points de vente.
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Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 5 Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag

Begründung L'article 5 prévoit à juste titre que les coûts d'élimination soient couverts par 
des contributions fondées sur le principe du pollueur-payeur. Cependant, le 
texte ne précise pas qui supporte finalement ces coûts. Sans clarification, il 
existe un risque que ces coûts soient transférés aux consommateurs, ce qui 
compromettrait l'équité et affaiblirait l'incitation pour les producteurs à 
concevoir de meilleurs emballages.
Pour garantir l'efficacité de la mesure, il doit être clairement établi que les 
contributions sont supportées par ceux qui mettent les emballages sur le 
marché, et non par les consommateurs. De plus, les contributions ne 
devraient pas uniquement couvrir l'élimination, mais aussi soutenir la 
prévention des déchets et le développement de systèmes de réemploi, 
conformément au principe de la responsabilité élargie des producteurs 
(REP). Cela permettra de créer les bons signaux économiques et d'orienter 
les ressources vers des solutions durables.

Titel Art. 5 Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag

Begründung L'article 6 fixe actuellement uniquement des objectifs de recyclage relatifs 
(en pourcentage). Bien que ceux-ci soient importants, ils ne garantissent 
pas une réduction globale des déchets d'emballages : les taux de recyclage 
peuvent augmenter tandis que les volumes totaux de déchets continuent de 
croître.
Pour assurer de réels progrès en matière de prévention des déchets, 
l'ordonnance devrait combiner les objectifs relatifs de recyclage avec des 
objectifs absolus de réduction des déchets d'emballages, en cohérence 
avec le futur Règlement européen sur les emballages et les déchets 
d'emballages (PPWR).
L'introduction d'objectifs de réduction mesurables — 5 % d'ici 2030, 10 % 
d'ici 2035 et 15 % d'ici 2040 par rapport aux niveaux de 2018 — permettrait 
d'aligner la Suisse sur les meilleures pratiques européennes et de garantir 
que les politiques mises en œuvre se traduisent par une diminution réelle 
du volume total d'emballages mis sur le marché.

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag

Begründung L'article 6, alinéa 2, prévoit l'introduction d'une contribution anticipée au 
recyclage ou d'une taxe d'élimination si les taux de recyclage ne sont pas 
atteints. En pratique, ce mécanisme imposerait des coûts supplémentaires 
aux consommateurs, ce qui contredirait le principe selon lequel la reprise 
des emballages doit être gratuite pour les consommateurs (art. 4, let. a) et 
que les producteurs et les distributeurs doivent assumer la responsabilité, 
conformément au principe de la responsabilité élargie des producteurs 
(REP).
Nous proposons donc de supprimer l'article 6, alinéa 2.
Plutôt que d'introduire de nouveaux frais ou taxes pour les consommateurs, 
l'ordonnance devrait reposer sur un système de consigne (« Pfand ») 
applicable à tous les matériaux d'emballages de boissons.
Une consigne diffère fondamentalement d'une taxe :
une consigne est entièrement remboursable, créant un incitatif direct pour 
les consommateurs à rapporter les emballages et permettant d'atteindre des 
taux de collecte plus élevés ;

une taxe ou redevance n'est pas remboursable et fait peser les coûts sur 
les consommateurs sans améliorer les comportements ni la conception des 
produits.

Le système de consigne universel (tel que proposé à l'art. 17) garantit une 
approche équitable et en boucle fermée pour tous les matériaux, renforce la 
responsabilité tout au long de la chaîne de valeur, et évite de pénaliser les 
consommateurs tout en favorisant une réduction efficace des déchets.
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Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag

Begründung L'article 6, alinéa 3, prévoit actuellement que le DETEC puisse introduire 
une consigne sur les briques pour boissons et les emballages plastiques à 
usage unique si les taux de recyclage ne sont pas atteints.
Cependant, selon notre proposition, un système de consigne universel 
(article 17) s'applique déjà à tous les matériaux d'emballages de boissons. 
Ce paragraphe ne devrait donc plus introduire la consigne de manière 
conditionnelle, mais plutôt servir à renforcer et ajuster le système existant 
lorsque les performances restent insuffisantes.
Cela garantit la cohérence des politiques publiques et simplifie la mise en 
œuvre.
La consigne universelle (Pfand) constitue un outil structurel conçu pour 
assurer des taux élevés de collecte et de retour pour tous les matériaux, 
tandis que l'article 6, alinéa 3, donne au DETEC la flexibilité nécessaire 
pour affiner le système lorsque certains matériaux ou opérateurs sont en 
retard.
De tels ajustements (par exemple, une augmentation du montant de la 
consigne ou des obligations de reprise plus strictes) amélioreraient 
l'efficacité globale du système sans créer de mécanismes parallèles ni de 
nouvelles charges administratives.

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --



1507 / 2947

Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 10 Verwendung der Gebühr

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag

Begründung L'article 10 limite actuellement l'utilisation de la taxe d'élimination anticipée 
(TEA) aux activités liées aux emballages en verre. Cela crée un 
déséquilibre : le verre est pénalisé, tandis que le plastique et d'autres 
matériaux d'emballage ne sont pas soumis à une responsabilité financière 
équivalente. Ce déséquilibre risque d'encourager la substitution vers le 
plastique, à l'encontre de l'objectif de réduction globale des déchets 
d'emballages.
Le principe de la responsabilité élargie des producteurs (REP) exige que 
tous les matériaux d'emballage contribuent équitablement aux coûts de 
collecte, de traitement et au financement des infrastructures de réemploi et 
de recyclage. Des mesures équivalentes devraient donc être établies pour 
les plastiques et autres matériaux.
De plus, l'article 10 ne prévoit pas explicitement le financement du 
développement de normes et de systèmes de réemploi. L'inclusion de telles 
dispositions, ainsi que la possibilité d'allouer les recettes fiscales à la 
création et à l'exploitation de systèmes de réemploi, renforcerait la transition 
vers les emballages réutilisables, en particulier pour les boissons. Il est 
également essentiel que la conception de la taxe favorise le réemploi et 
n'encourage pas la substitution vers le plastique à usage unique.
Lettre d : Le réemploi des emballages en verre contribue à la préservation 
des ressources naturelles, au renforcement de l'économie circulaire et à 
l'amélioration de son impact environnemental, notamment par rapport au 
verre à usage unique (voir rapport Carbotech, 2024).
Les sondages auprès de la population suisse montrent qu'une majorité de 
personnes confondent les notions de “recyclage” et de “réemploi”. De plus, 
bien que des solutions de réemploi du verre existent déjà aujourd'hui, elles 
sont peu connues.
Bien que cet article existait déjà dans la version précédente de l'OEB, 
aucune campagne n'a été menée par Vetroswiss pour promouvoir le 
réemploi. Le mot « principalement » clarifie le mandat de Vetroswiss 
d'organiser en priorité des campagnes d'information en faveur du réemploi.
Si le réemploi du verre présente des avantages environnementaux évidents 
par rapport au verre et au plastique à usage unique, les investissements 
nécessaires pour rendre ces systèmes économiquement viables font 
actuellement défaut.
En France, la loi Anti-gaspillage pour une économie circulaire (AGEC) 
stipule que les éco-organismes et producteurs (ou systèmes individuels) 
soumis à la REP doivent consacrer au moins 5 % de leurs contributions 
financières annuelles au développement de solutions de réemploi.
Inspirée de cette exigence dans les pays voisins, il serait pertinent d'inclure 
dans l'OEm un pourcentage dédié à cet objectif, ce qui permettrait la mise 
en œuvre concrète des points a et b de l'article 10.

Titel Art. 11 Zahlungen an Dritte, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 11 Zahlungen an Dritte, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 11 Zahlungen an Dritte, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 12 Rückerstattung, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 12 Rückerstattung, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 12 Rückerstattung, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 5

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag

Begründung Les rapports annuels actuels de Vetroswiss, ainsi que les flux de matériaux 
pour les emballages en verre publiés par Swiss Recycle, indiquent un 
pourcentage très faible d'emballages entiers réemployés bénéficiant de 
rabais liés à la TEA. Cependant, personne ne semble savoir précisément 
quelles activités de réemploi sont effectivement financées en Suisse. Une 
plus grande transparence concernant le financement de ces activités est 
donc nécessaire.

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag

Begründung Le texte français actuel utilise le terme « secret professionnel », ce qui est 
trompeur. Les versions allemande (« Geschäftsgeheimnis ») et italienne (« 
segreto d'affari ») se réfèrent correctement au secret commercial ou des 
affaires, et non au secret professionnel.
Il est important d'harmoniser cette terminologie entre toutes les versions 
linguistiques et de définir clairement le “secret d'affaires” en référence au 
droit suisse applicable (par exemple, la Loi fédérale contre la concurrence 
déloyale, LCD/UWG).
Dans le même temps, la disposition doit être formulée de manière à éviter 
que l'invocation du secret d'affaires puisse être utilisée pour entraver la 
transparence, le suivi ou l'application de l'ordonnance.
La confidentialité commerciale ne doit pas primer sur les obligations de 
protection de l'environnement et de la santé humaine.

Titel Art. 15 Verfahren

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 16 Kennzeichnung

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 1

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag

Begründung L'ordonnance actuelle crée une distorsion : une consigne obligatoire 
s'applique uniquement aux emballages de boissons réutilisables (art. 17), 
tandis que les consignes sur les emballages de boissons à usage unique 
(PET, aluminium, verre) ne sont prévues qu'à titre de mesure corrective si 
les taux de recyclage ne sont pas atteints (art. 19).
Ce déséquilibre risque de rendre les emballages réutilisables plus coûteux 
au point de vente, incitant ainsi les consommateurs à choisir des options à 
usage unique moins chères.
Pour garantir des conditions équitables et éviter de compromettre le 
réemploi, l'ordonnance devrait instaurer un système de consigne universel 
couvrant tous les emballages de boissons, qu'ils soient réutilisables ou à 
usage unique.
Un tel système permettrait de :
garantir un traitement équitable entre les différents types d'emballages,

soutenir la responsabilité élargie des producteurs (REP) en veillant à ce que 
tous les emballages contribuent à la collecte et à la gestion de leur fin de vie,

et encourager les consommateurs à rapporter tous les emballages de 
boissons, améliorant ainsi la qualité de la collecte et réduisant les déchets 
sauvages.

L'article 17 devrait donc être révisé afin d'introduire une obligation de 
consigne pour tous les emballages de boissons.
L'article 19 devrait être ajusté en conséquence, de manière à ce que ses 
dispositions visent à renforcer les obligations existantes plutôt qu'à 
introduire une consigne uniquement en cas de taux de recyclage 
insuffisants.

Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag

Begründung - Let. a. : Aujourd'hui, des filières de réutilisation fonctionnent en Suisse 
sans recourir à des emballages standardisés. En effet, si la standardisation 
permet d'optimiser les flux logistiques à long terme, elle ne constitue pas 
une condition obligatoire à la mise en œuvre de la réutilisation. Pour cette 
raison, il est proposé de supprimer le terme « standardisés » afin de ne pas 
freiner l'action des PME et des filières qui s'engagent dans la réutilisation 
mais qui n'ont pas encore effectué la transition vers des emballages 
standardisés.
- Dans le rapport explicatif, une organisation de branche privée est décrite 
comme « un regroupement de fabricants et de commerçants. Elle peut ne 
compter que des entreprises de recyclage ou revêtir une forme mixte. (...) ». 
Cette définition semble impliquer qu'une telle organisation doit inclure des 
entreprises de recyclage, ce qui n'est pas cohérent dans le cas de la 
réutilisation, où d'autres types d'acteurs sont impliqués (entreprises de 
lavage, acteurs logistiques, etc.). C'est pourquoi nous proposons d'ouvrir 
l'exemption de la consigne à des organisations faisant partie d'un système 
de réutilisation, afin de s'aligner avec le droit européen et de
permettre à des entreprises et PME actives dans la réutilisation – y compris 
celles regroupées dans des organisations créées par la société civile, par 
exemple la nouvelle association Swiss REuse – de bénéficier de cette 
exception.
- Let e. et f. : Les systèmes de réutilisation nécessitent un certain temps 
pour se mettre en place. De nombreuses études montrent que, même avec 
un taux de récupération modéré, la réutilisation des bouteilles peut générer 
des bénéfices écologiques significatifs. Nous proposons donc d'abaisser le 
taux actuellement envisagé, afin de le rendre plus atteignable pour les 
initiatives existantes en Suisse, et de prévoir un dialogue avec l'OFEV dans 
le cas où ce taux ne serait pas atteint, afin d'identifier collectivement les 
mesures à envisager. Par comparaison, la France s'est donné, dans sa loi 
AGEC anti-gaspillage, l'objectif de 10% de réemploi des emballages en 
verre en 2027.

Titel Art. 18 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Einwegverpackungen aus PET und 
Metall, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 18 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Einwegverpackungen aus PET und 
Metall, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 18 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Einwegverpackungen aus PET und 
Metall, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag

Begründung L'article 19 prévoit actuellement qu'une consigne puisse être imposée sur 
les emballages de boissons à usage unique uniquement si les taux 
minimaux de recyclage ne sont pas atteints. Cela fait de la consigne une 
sanction plutôt qu'un élément central du système d'emballages. Une telle 
approche est insuffisante : des taux de recyclage relatifs élevés peuvent 
coexister avec une augmentation des volumes totaux de déchets et des 
quantités absolues importantes d'emballages non recyclés.
Pour y remédier, le système de consigne devrait s'appliquer de manière 
universelle à tous les emballages de boissons (art. 17), tandis que les 
articles 19 et 19bis devraient se concentrer sur la garantie et le 
renforcement progressif des objectifs de recyclage et de réemploi.
Dans cette logique, l'article 19 devrait être reformulé afin de :
ne plus introduire la consigne uniquement comme mesure corrective,
mais plutôt prévoir le renforcement ou le durcissement des obligations de 
consigne et l'introduction de mesures complémentaires si les objectifs de 
recyclage et de réemploi ne sont pas atteints.
Cela permettrait d'assurer la cohérence avec les principes de la 
responsabilité élargie des producteurs (REP) et d'éviter les failles qui 
permettent aux entreprises de se reposer sur des pourcentages relatifs 
alors que les volumes absolus de déchets continuent d'augmenter.

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag

Begründung L'article 19 prévoit actuellement qu'une consigne puisse être imposée sur 
les emballages de boissons à usage unique uniquement si les taux 
minimaux de recyclage ne sont pas atteints. Cela fait de la consigne une 
sanction plutôt qu'un élément central du système d'emballages. Une telle 
approche est insuffisante : des taux de recyclage élevés en pourcentage 
peuvent coexister avec une augmentation du volume total des déchets et 
des quantités absolues importantes d'emballages non recyclés.
Pour remédier à cela, le système de consigne devrait s'appliquer de 
manière universelle à tous les emballages de boissons (art. 17), tandis que 
les articles 19 et 19bis devraient se concentrer sur le respect et le 
renforcement progressif des objectifs de recyclage et de réemploi.
Dans cette logique, l'article 19 devrait être reformulé afin de :
ne plus introduire la consigne uniquement comme mesure corrective,
mais plutôt de prévoir le renforcement ou le durcissement des obligations 
de consigne et l'introduction de mesures complémentaires si les objectifs de 
recyclage et de réemploi ne sont pas atteints.
Cela garantirait la cohérence avec les principes de la responsabilité élargie 
des producteurs (REP) et éviterait les failles permettant aux entreprises de 
se reposer sur des taux relatifs alors que les volumes absolus de déchets 
continuent d'augmenter.

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 20 Mitteilungspflicht betreffend Getränkeverpackungen

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag

Begründung La disposition actuelle exige principalement un rapport sur les volumes. 
Cela est insuffisant pour évaluer les impacts environnementaux et la 
circularité. Les entreprises devraient déclarer à la fois le volume et le poids 
des emballages de boissons, ainsi que leur voie de traitement en fin de vie 
(réemploi, recyclage matière, valorisation énergétique) et le lieu de 
traitement (en Suisse ou à l'étranger).
Sans ces informations, il est impossible de déterminer si la Suisse réduit 
effectivement la production de déchets, augmente le réemploi et limite 
l'exportation des impacts liés aux déchets.

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag

Begründung Le volume et le poids doivent tous deux être déclarés afin de pouvoir suivre 
les tendances. Les emballages composites doivent également être 
distingués, car ils posent des défis spécifiques en matière de recyclage et 
ne doivent pas être dissimulés dans des catégories génériques.

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag

Begründung Le volume et le poids doivent tous deux être déclarés afin de pouvoir suivre 
les tendances.

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag

Begründung Les grands distributeurs exercent une forte influence sur les choix 
d'emballages. En déclarant la part de leur assortiment vendue dans des 
emballages à usage unique, ils sont rendus responsables de la prévention 
des déchets et peuvent être comparés de manière transparente.

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 5

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag

Begründung Autoriser l'OFEV à publier les données sous forme désagrégée accroît la 
transparence et permet un suivi plus précis des stratégies de valorisation.
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Titel Art. 22 Rücknahme und Verwertung, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag

Begründung Pour offrir une vision complète, les entreprises doivent déclarer le volume et 
le poids, les modes de valorisation ainsi que le lieu de traitement, qu'il se 
situe en Suisse ou à l'étranger. Cela garantit un suivi précis des flux et des 
impacts environnementaux.

Titel Art. 22 Rücknahme und Verwertung, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag

Begründung Al. 2
Il en va de même pour les acteurs professionnels de la valorisation : le 
volume et le poids, ainsi que les emballages composites, doivent être 
déclarés afin de refléter les défis réels du recyclage.
Al. 3 (nouveau)
Des statistiques fiables sur le réemploi sont essentielles. Sans données, il 
est impossible de soutenir efficacement les systèmes de réemploi. L'OFEV 
devrait jouer un rôle d'appui auprès des organisations afin de les aider à 
produire ces statistiques.
Al. 4 (nouveau)
Les déclarations doivent être vérifiées. Sans contrôles indépendants, les 
données risquent d'être incomplètes, trompeuses ou incohérentes, ce qui 
compromet la confiance et l'application de la réglementation.

Titel Art. 23 Mitteilung an private Meldestellen, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 23 Mitteilung an private Meldestellen, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 24 Vollzug

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 25 Aufhebung und Änderung bisherigen Rechts

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 26 Übergangsbestimmung

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 27 Inkrafttreten

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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ECOnGOOD

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Siehe Stellungnahme "Longue vie à nos objets!"

Anhang: 20251010_Position_Coalition_OEm_OLED_DE_ECOnGOOD.pdf
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Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Siehe Stellungnahme "Longue vie à nos objets!"

Anhang: Consultation OLED ecologie liberale.pdf
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Eawag

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Neutrale Haltung

Begründung: Wir beteiligen uns an der Vernehmlassung zur Verordnung über die 
Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen (VVEA), um den folgenden 
fachlichen Hinweis einzubringen:

Die Klassifizierung menschlicher Ausscheidungen als biogene Abfälle 
schafft eine wichtige Grundlage für die Entwicklung weiterer Verfahren zur 
Rückgewinnung von Nährstoffen oder anderen Produkten. Dadurch werden 
Kreislaufwirtschaft und Ressourcenschonung gestärkt und die 
Abwasserreinigung entlastet.

Ein Beispiel für eine solche stoffliche Verwertung ist die Herstellung des 
Düngers Aurin aus Urin. Das entsprechende Verfahren wurde an der Eawag 
entwickelt und wird heute von einem Start-up kommerzialisiert; 
Düngerbewilligungen bestehen bereits in der Schweiz, Liechtenstein, 
Österreich und Frankreich.

Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme1

Titel Art. 14 Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1 Biogene Abfälle sind separat zu sammeln und Fremdstoffe sind so früh 
wie möglich auszuschleusen. Biogene Abfälle sind rein stofflich oder durch 
Vergären zu verwerten, sofern:

a.sie sich aufgrund ihrer Eigenschaften, insbesondere ihrer Nährstoff- 
und Schadstoffgehalte, dafür eignen; und
b.die Verwertung nicht durch andere Vorschriften des Bundesrechts 
untersagt ist.

Begründung Wir empfehlen, Artikel 14 mit folgendem Zusatz zu ergänzen: "Separat 
gesammelte menschliche Ausscheidungen gelten als biogene Abfälle."

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --
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Ecologie Liberale

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Remarques préliminaires
La révision de l'ordonnance marque une avancée, mais elle reste lacunaire sur 
deux
points essentiels :
• La réutilisation : lors des débats parlementaires, il avait été clairement établi 
que la
réutilisation devait primer sur le recyclage. Pourtant, aucune mesure incitative 
ou
contraignante n'est prévue dans ce sens. Sans orientation claire, le recyclage 
restera
privilégié. Il conviendrait de rappeler ici l'exemplarité attendue de l'État dans ce
domaine.
• La gestion des invendus non alimentaires : dès le 19 juillet 2026, l'Union
européenne interdira la destruction des invendus de vêtements et de 
chaussures.
Qu'en sera-t-il en Suisse ? Par ailleurs, la motion 23.3649 indique que le 
Conseil
fédéral a la possibilité, par voie d'ordonnance, d'imposer aux entreprises de
transmettre des données sur l'élimination de leurs invendus non alimentaires. 
Cette
disposition doit être intégrée à la révision actuelle pour garantir une cohérence
avec les normes européennes.
En parallèle, nous saluons les propositions de la révision, mais nous regrettons 
fortement
que leur entrée en vigueur soit repoussée : au 1er janvier 2027 pour 
l'ensemble, puis
seulement en 2028 pour l'art. 4 et en 2029 pour l'art. 21. Or, la reprise des 
briques à
boisson est déjà mise en oeuvre par plusieurs acteurs, preuve que c'est 
parfaitement réalisable dès aujourd'hui. Pourquoi attendre encore jusqu'en 
2028 ?

Anhang: Consultation OLED ecologie liberale.pdf
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Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme1

Titel Variante 1 betreffend Art. 3 Bst. a Ziff. 4

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung L'art. 30d al.3 fixe la priorité à l'efficacité de la valorisation et non aux 
incinérateurs, qui
perdent ainsi leur monopole. Les résidus d'incinération ne doivent donc pas 
être requalifiés
en déchets urbains : cela limiterait la valorisation des mâchefers, créerait 
des incertitudes
juridiques et freinerait l'innovation.
Pour garantir leur réemploi futur, il est essentiel de maintenir un statut 
distinct.

Titel Variante 2 betreffend Art. 3 Bst. a Ziff. 4

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung L'art. 30d al.3 fixe la priorité à l'efficacité de la valorisation et non aux 
incinérateurs, qui
perdent ainsi leur monopole. Les résidus d'incinération ne doivent donc pas 
être requalifiés
en déchets urbains : cela limiterait la valorisation des mâchefers, créerait 
des incertitudes
juridiques et freinerait l'innovation.
Pour garantir leur réemploi futur, il est essentiel de maintenir un statut 
distinct.

Titel Art. 12 Allgemeine Verwertungspflicht nach dem Stand der Technik

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1 Abfälle sind für die Wiederverwendung vorzubereiten oder stofflich zu 
verwerten, wenn dies technisch möglich und wirtschaftlich tragbar ist und 
die Umwelt weniger belastet als:

a.eine andere Entsorgung; oder
b.die Herstellung neuer Produkte.

2 Die Vorbereitung zur Wiederverwendung und die stoffliche Verwertung 
nach Absatz 1 müssen nach dem Stand der Technik erfolgen.
3 Ist eine Vorbereitung zur Wiederverwendung oder eine stoffliche 
Verwertung nach dem Stand der Technik nicht möglich, sind die Abfälle 
vorrangig stofflich-energetisch und dann rein energetisch zu verwerten.

Begründung L'art. 30d al.3 fixe la priorité à l'efficacité de la valorisation et non aux 
incinérateurs, qui
perdent ainsi leur monopole. Les résidus d'incinération ne doivent donc pas 
être requalifiés
en déchets urbains : cela limiterait la valorisation des mâchefers, créerait 
des incertitudes
juridiques et freinerait l'innovation.
Pour garantir leur réemploi futur, il est essentiel de maintenir un statut 
distinct.
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Titel Art. 13 Abs. 1 und 4

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1 Die Kantone sorgen dafür, dass verwertbare Anteile von 
Siedlungsabfällen nach Artikel 3 Buchstabe a Ziffern 1–3 wie Glas, Papier, 
Karton, Metalle, biogene Abfälle und Textilien so weit wie möglich getrennt 
gesammelt und für die Wiederverwendung vorbereitet oder stofflich 
verwertet werden.
4 Die Inhaberinnen und Inhaber von Abfällen aus Unternehmen mit 250 
oder mehr Vollzeitstellen müssen verwertbare Anteile ihrer Abfälle, die von 
der Zusammensetzung her mit Siedlungsabfällen nach Artikel 3 Buchstabe 
a Ziffern 1–3 vergleichbar sind, so weit wie möglich und sinnvoll getrennt 
sammeln und für die Wiederverwendung vorbereiten oder stofflich 
verwerten.

Begründung Pourquoi les emballages plastiques ne figurent-ils pas dans cette liste ? 
Leur recyclage est
désormais acquis, avec une ordonnance spécifique déjà prévue. Ils doivent 
donc être
explicitement ajoutés.

Titel Art. 24 Abs. 1 zweiter Satz

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag

Begründung Cet article viole directement l'art. 30d al. 3. Il est absurde de proclamer la 
priorité de la
valorisation matière et énergie tout en interdisant l'usage de déchets urbains 
mélangés puis
triés comme combustibles. Une telle contradiction mine la cohérence de 
l'ordonnance.
Cet ajout doit être purement et simplement supprimé.

Titel Anhang 4: Anforderungen an Abfälle für die Herstellung von Zement und 
Beton, Ziff. 2.4

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 2.4 Werden Abfälle bei ihrer Verwendung als Brennstoffe zu mindestens 20 
Gewichtsprozent stofflich verwertet, so gilt dies als stofflich-energetische 
Verwertung.

Begründung Le seuil de 20 % est totalement incompréhensible. La loi est claire : il s'agit 
de privilégier
la valorisation matière et énergie pour éviter que les mâchefers ne finissent 
en décharge.
À aucun moment il n'a été question d'introduire un pourcentage minimal 
pour définir cette
valorisation.
Si l'incinération ne produit pas de mâchefers parce que ceux-ci sont 
intégrés dans le clinker,
alors il s'agit bel et bien d'une valorisation matière et énergie.
Écologie libérale
3
De plus, les débats parlementaires n'ont jamais envisagé de considérer 
l'extraction de
métaux des mâchefers comme une valorisation matière.
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Titel Anhang 5: Anforderungen an Abfälle zur Ablagerung, Ziff. 3.1 Bst. a–b

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 3.1 Auf Deponien und Kompartimenten des Typs C dürfen folgende Abfälle 
abgelagert werden, soweit sie die Anforderungen nach den Ziffern 3.2–3.5 
erfüllen:

a.Rauchgasreinigungsrückstände aus Anlagen, in denen 
Siedlungsabfälle nach Artikel 3 Buchstabe a Ziffern 1–3 oder Abfälle 
vergleichbarer Zusammensetzung verbrannt werden, sofern Metalle 
gemäss Artikel 32 Absatz 2 Buchstabe g vorgängig zurückgewonnen 
wurden;
b.Rauchgasreinigungsrückstände aus der thermischen Behandlung 
von Abfällen aus Industrie und Gewerbe, die nicht mit 
Siedlungsabfällen nach Artikel 3 Buchstabe a Ziffern 1–3 vergleichbar 
sind;

Begründung Le stockage des résidus d'épuration des fumées ne peut se faire sans 
traiter la question des
dioxines. Il est inacceptable qu'aucune obligation de destruction préalable 
ne soit
prévue.
Nous exigeons que la réglementation impose la destruction systématique 
des dioxines
avant tout stockage.

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Neutrale Haltung
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Begründung: Comme le souligne le rapport, cette révision – pourtant simple – pourrait 
permettre de
réaliser une économie d'au minimum 415'000 tonnes de CO et de réduire de 
135 millions
de francs les coûts externes supportés par la collectivité. Elle constitue donc 
une mesure
essentielle pour concrétiser le plan climat de la Confédération et des cantons.
Dans ce contexte, nous saluons particulièrement la fin du monopole des 
incinérateurs sur
les plastiques et les briques à boisson. Cette évolution représente une 
avancée majeure, qui
favorisera de manière significative leur recyclage.
Rte du Marchairuz 20
1188 St-George
Suisse
Isabelle.chevalley@bluewin.ch
www.ecologie-liberale.ch
Écologie libérale
2
Financement du recyclage des emballages plastique
Le Conseil fédéral a renoncé à instaurer un financement uniforme pour les 
emballages
plastiques, alors que les systèmes actuels sont confus et que les 
consommateurs paient à la
fois pour incinérer et pour recycler.
L'exemple du PET montre qu'avec une contribution anticipée de recyclage 
(CAR), la
collecte est simple, transparente et efficace, avec des taux de recyclage 
supérieurs à 80 %.
Nous demandons l'extension d'un système de CAR à tous les emballages 
plastiques, afin
d'assurer une cohérence nationale et d'améliorer nettement le recyclage.
L'UE va plus loin que la Suisse !
Le rapport affirme que la Suisse ne veut pas de « swiss finish » et que l'OEB 
doit
s'harmoniser avec l'UE. Mais que se passera-t-il quand l'UE ira plus loin, en 
interdisant sacs,
vaisselle, pailles jetables, ou la destruction des invendus de vêtements et en 
imposant
emballages réutilisables et matériaux recyclés ?
Si la Suisse ne suit pas, elle risque de devenir un îlot pour les produits refusés 
en
Europe. Nous demandons donc un alignement systématique sur les normes
européennes, afin d'assurer cohérence, compétitivité et crédibilité.

Anhang: Consultation OLED ecologie liberale.pdf
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Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Neutrale Haltung

Begründung: Der Bundesrat hat mit Entscheid vom 25. Juni 2025 die Vernehmlassung für 
das "Verordnungspaket Umwelt Frühling 2026" eröffnet. Das 
Verordnungspaket sieht die Anpassung von Verordnungen des Umweltrechts 
vor, wobei es sich namentlich um die Verordnung über die Vermeidung und die 
Entsor-gung von Abfällen (Abfall-Verordnung, VVEA; SR 814.600) und die 
Verordnung über Getränkeverpa-ckungen (VGV; SR 814.621) zu einer 
Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung; VerpV) handelt. 

Bei der Vorbereitung von Bundesratsgeschäften, vorliegend dem Entscheid 
über die Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens, lädt das federführende 
Departement oder Amt die mitinteressierten Ver-waltungseinheiten zur 
Stellungnahme im Rahmen der Ämterkonsultation ein (Art. 4 des Regierungs- 
und Verwaltungsorganisationsverordnung, RVOV; SR 172.010.1). Als 
mitinteressiert gelten zum einen die-jenigen Verwaltungseinheiten, die einen 
fachlichen Bezug zum Geschäft haben (Art. 4 Abs. 3 RVOV). Zum andern 
gelten die Verwaltungsstellen als mitinteressiert, die für die Beurteilung 
finanzieller, rechtli-cher oder formeller Aspekte zuständig sind. Sofern ein 
Erlassentwurf den Datenschutz oder das Öf-fentlichkeitsprinzip betreffen, ist 
zudem der Eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauf-tragte 
(EDÖB) zu konsultieren (Richtlinien für Bundesratsgeschäfte > 
Ämterkonsultation). 

Vorliegend wurde der EDÖB nicht von der zuständigen Behörde konsultiert, 
obwohl der erläuternde Bericht zur Totalrevision der Verordnung über 
Getränkeverpackungen (VGV, SR 814.621) zu einer Ver-ordnung über 
Verpackungen (Verpackungsverordnung; VerpV) Ausführungen zur 
Anwendbarkeit des Öffentlichkeitsprinzips enthält. Vor diesem Hintergrund 
nimmt er im Rahmen der vorliegenden Ver-nehmlassung Stellung: 

Das Bundesgesetz über das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung 
(Öffentlichkeitsgesetz, BGÖ; SR 152.3) bezweckt, die Transparenz über den 
Auftrag, die Organisation und die Tätigkeit der Verwal-tung zu fördern (Art. 1 
BGÖ), damit Bürgerinnen und Bürger politische Abläufe erkennen und 
beurteilen können. Nebst Vertrauen soll dadurch das Verständnis für die 
Verwaltung und ihr Funktionieren geför-dert sowie die Akzeptanz staatlichen 
Handelns erhöht werden (BGE 142 II 313 E. 3.1). Ausserdem er-möglicht das 
Öffentlichkeitsgesetz eine unmittelbare Kontrolle der Verwaltung durch die 
Bürgerinnen und Bürger (Botschaft zum Bundesgesetz über die Öffentlichkeit 
der Verwaltung [Öffentlichkeitsge-setz, BGÖ] vom 12. Februar 2003, BBl 2003 
1963, 1973). Das Öffentlichkeitsprinzip verfolgt auch das Ziel, rechtswidrigen 
Handlungen in der Verwaltung vorzubeugen. Indirekt schützt es davor, dass 
sich einzelne Bereiche der Bundesverwaltung dem Verdacht ausgesetzt sehen 
könnten, mit den Wirt-schaftsbeteiligten Geheimabsprachen resp. unlautere 
Machenschaften zum Nachteil von anderen resp. auf Kosten der 
Steuerzahlenden getätigt zu haben.

Anhang: STN EDBÖ betreffend Verordnungspaket Umwelt 2026_sig-sig.pdf
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Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme2

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 5

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung Der Vernehmlassungsentwurf der Verpackungsverordnung (VE-VerpV) sieht 
Mitteilungspflichten von Herstellerinnen und Herstellern gegenüber dem BAFU 
betreffend übrige Einwegverpackungen vor (Art. 21 VE-VerpV). Nach Art. 21 
Abs. 5 VE-VerpV kann das Bundesamt für Umwelt (BAFU) die Men-gen der 
eingesetzten Verpackungsmaterialien in aggregierter Form jährlich publizieren, 
wobei die ag-gregierten Angaben aus den von den Herstellerinnen und 
Herstellern mitgeteilten Informationen erstellt werden. Im erläuternden Bericht 
wird dazu festgehalten, dass das BAFU zur jährlichen Publikation von 
Informationen in aggregierter Form ermächtigt wird. Einzeldaten veröffentliche 
das BAFU hingegen nicht, um Geschäftsgeheimnisse zu wahren. Aus diesem 
Grund dürfe das BAFU "diese Daten auch nicht im Rahmen eines Gesuchs 
unter dem Öffentlichkeitsprinzip publizieren." 
Einleitend ist festzuhalten, dass Art. 21 Abs. 5 VE-VerpV auf die aktive 
Publikation von aggregierten Angaben zur Menge von eingesetzten 
Verpackungsmaterialien abzielt. Die aktive Behördenformation umfasst die 
Veröffentlichung von Informationen der Behörde von Amtes wegen (Bring-
Prinzip). Sie ist spezialrechtlich (z.B. Veröffentlichung von Erlass und 
Verträgen) oder allgemein (Art. 180 Abs. 2 BV und Art. 10 RVOG) geregelt. 
Die Behörde besitzt bei der Bestimmung, ob sie Informationen aktiv ver-
öffentlich will, einen grossen Ermessensspielraum. Davon abzugrenzen ist die 
passive Behördeninfor-mation, bei der Informationen aufgrund eines 
Zugangsgesuches (Hol-Prinzip) nach dem Bundesgesetz über das 
Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung (Öffentlichkeitsgesetz, BGÖ; SR 152.3) 
zugänglich ge-macht werden. Es obliegt nicht mehr dem freien Ermessen der 
Behörden, ob sie Informationen oder Dokumente offenlegen wollen oder nicht 
(Urteil BVGer A-1732/2018 vom 26. März 2019 E. 8). Gemäss 
bundesgerichtlicher Rechtsprechung kann aus einer aktiven 
Behördeninformation nicht gefolgert wer-den, dass jeder beantragte 
weitergehende (passive) Informationszugang pauschal verweigert werden darf 
(BGE 146 II 265 E. 3.2, 5.3 m.w.H). Die vorliegend vom BAFU angestrebte 
Verknüpfung der akti-ven und passiven Behördeninformation ist nicht in 
Einklang mit der Rechtsprechung.

Darüber hinaus ist aus dem Wortlaut von Art. 21 Abs. 5 VE-VerpV nicht 
erkennbar, dass in diesem ein "Vorbehalt" zum Öffentlichkeitsprinzip verankert 
werden soll. Der erläuternde Bericht führt zwar sinn-gemäss aus, dass die 
nach Art. 21 VE-VerpV zu meldenden "Einzeldaten" der verwendeten Verpa-
ckungsmaterialien integral vom Öffentlichkeitsprinzip ausgenommen sein 
sollen, da diese Geschäfts-geheimnisse darstellten (zu den 
Geschäftsgeheimnissen sogleich). Allerdings ist im Erlassentwurf kein 
entsprechender Vorbehalt vom (passiven) Informationszugang gemäss dem 
Öffentlichkeitsgesetz festgehalten. Wie bereits erwähnt befasst sich die 
Bestimmung ausschliesslich mit der aktiven Behör-deninformation. Abgesehen 
davon ist zu bemerken, dass Geheimhaltungs- und Zugangsnormen auf 
Verordnungsstufe – oder unterhalb – den Anforderungen an einen Vorbehalt 
vom Öffentlichkeitsgesetz nach Art. 4 BGÖ nicht genügen (COTTIER, SHK 
BGÖ, Art. 4 Rz. 7; BVGer, Urteil A-1732/2018 vom 26. März 2019 E. 7.2; 
WINKLER, Mit Spezialbestimmungen gegen Transparenz, in: Waldmann
/Bergamin (Hrsg.), 10 Jahre InfoG, 245 ff.). Wir geben zudem zu bedenken, 
dass das Parlament mit der Verab-schiedung des Öffentlichkeitsgesetzes ein 
klares Zeichen gegen Geheimbereiche und -dokumente in der 
Bundesverwaltung gesetzt hat.

Schliesslich ist auf die Aussage einzugehen, dass es sich bei den 
"Einzeldaten" pauschal um Ge-schäftsgeheimnisse handle, die nicht 
zugänglich gemacht werden dürften. Gemäss Rechtsprechung (statt Vieler 
Urteil des BGer 1C_665/2017 vom 16. Januar 2019 E. 3.3) wird als 
Geschäftsgeheimnis jede in Beziehung mit dem betroffenen Geheimnisträger 
stehende Tatsache qualifiziert, welche weder offenkundig noch allgemein 
zugänglich ist (relative Unbekanntheit), welche der Geheimnisherr geheim 
halten will (subjektives Geheimhaltungsinteresse) und an deren 
Geheimhaltung der Geheimnisherr ein berechtigtes Interesse hat (objektives 
Geheimhaltungsinteresse). Es ist zwar grundsätzlich korrekt, dass der Zugang 
zu Geschäftsgeheimnissen nach Art. 7 Abs. 1 Bst. g BGÖ zu verweigern ist. 
Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung lässt sich das Verhältnis des 
Öffentlichkeitsprinzips zu be-sonderen Vertraulichkeitsregeln jedoch nicht 
generell festlegen, sondern ist von Fall zu Fall zu ermitteln (BGE 142 II 324 E. 
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3.3 m.w.N.). Der im Öffentlichkeitsgesetz verankerte Schutzmechanismus von 
Ge-heimhaltungsinteressen gemäss Art. 7 Abs. 1 BGÖ beruht dabei auf dem 
Bestehen oder Nichtbeste-hen eines Schadensrisikos, das im Einzelfall zu 
prüfen ist. Zudem hängt die Wirksamkeit einer Aus-nahmeklausel davon ab, 
dass die Beeinträchtigung im Fall einer Offenlegung von einer gewissen Er-
heblichkeit sein muss, und, dass ein ernsthaftes Risiko bezüglich des Eintritts 
besteht, mithin der Schaden nach dem üblichen Lauf der Dinge und mit hoher 
Wahrscheinlichkeit eintrifft. Einer Interes-senabwägung bedarf es nicht (BVGE 
2013/50). Die vorliegend generelle Anerkennung von nicht näher bestimmten 
"Einzeldaten" als Geschäftsgeheimnisse und die damit verknüpfte pauschale 
Ausnahme dieser Angaben vom Öffentlichkeitsprinzip ist nach Ansicht des 
EDÖB somit nicht zulässig.

Gestützt auf die vorangehenden Ausführungen beantragen wir eine 
Anpassung des erläuternden Be-richts wie folgt:

"Mit Absatz 5 wird die Möglichkeit geschaffen, dass das BAFU die 
Informationen in aggregier-ter Form einmal jährlich publiziert kann."

Anhang: STN EDBÖ betreffend Verordnungspaket Umwelt 2026_sig-sig.pdf
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Emmi Schweiz AG

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Sehr geehrter Herr Bundesrat

Am 25. Juni 2025 hat der Bundesrat die Vernehmlassung 2025/57 zu 
Änderungen von Verordnungen des Umweltrechts eröffnet. Die 
Vernehmlassung läuft bis zum 16. Oktober 2025. Emmi nützt die 
Gelegenheit, Stellungnahme zu beziehen.

Das Parlament hat im Rahmen der Pa.Iv. 20.433 «Schweizer 
Kreislaufwirtschaft stärken» bessere Rahmenbedingungen für die 
Kreislaufwirtschaft geschaffen. Mit der Motion 20.3695 «Förderung der 
Kreislaufwirtschaft. Die Schweiz soll mehr Plastik rezyklieren» hat der 
Bundesrat zudem den Auftrag erhalten, die Voraussetzungen für ein 
flächendeckendes, einheitliches und hochwertiges Plastik-Recycling zu 
schaffen. Als Gründungsmitglied von „RecyPac – Kreislauf Plastik und 
Getränkekarton“ begrüsst Emmi diesen Vorstoss und setzt sich proaktiv 
dafür ein. Eines der Ziele von RecyPac ist, eine schweizweit einheitliche 
und flächendeckende Sammel- und Recyclinglösung für Plastik-
Verpackungen und Getränkekartons aufzubauen und im Sinne eines 
Service Public für alle Konsument:innen zu etablieren. Um das zu 
ermöglichen, ist RecyPac auf einen national einheitlichen Rechtsrahmen für 
die Sammlung dieser Wertstoffe angewiesen.

Emmi begrüsst zudem, dass die Finanzierungslücke (neben 
Kunststoffverpackungen und Getränkekartons) auch hinsichtlich 
Glasverpackungen geschlossen wird. Emmi ersucht den Bundesrat die 
Rahmenbedingungen für Mehrwegglasverpackungen weiter zu schärfen.

Dass der Bundesrat bewährte Konzepte der Verordnung über 
Getränkeverpackungen (VGV) für die Sammlung und das Recycling von 
gebrauchten Plastik-Verpackungen und Getränkekartons anwenden will, 
wird von Emmi ausdrücklich begrüsst. Auch die Einführung von 
Anforderungen an Verpackungen (inklusive der Pflicht zur Reduktion der 
Verpackungen), die an die EU angeglichenen Mindestverwertungsquoten 
sowie Anforderungen an die Entsorgung von gebrauchten Verpackungen 
werden von Emmi als sinnvoll betrachtet. Um die Ziele der Verordnung zu 
erreichen, ersucht Emmi den Bundesrat, die Inkraftsetzung der Verordnung 
inklusive der Übergangsbestimmung bereits für das Jahr 2026 zu planen.

Unsere Änderungsanträge finden Sie in der nachfolgenden Tabelle. Die 
Emmi Schweiz AG dankt Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme.

Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme2

Titel Art. 1 Gegenstand und Geltungsbereich

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 2 Begriffe
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Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag In dieser Verordnung bedeuten:
a. Verpackungen und Verpackungsbestandteile: aus beliebigen 
Materialien hergestellte Produkte zur Aufnahme, zum Schutz, zur 
Handhabung, zur Lieferung oder Darbietung von Waren;
b. Mehrwegverpackungen: Verpackungen, die zur Wiederverwendung 
vorgesehen sind;
c. Einwegverpackungen: Verpackungen, die zur einmaligen Verwendung 
vorgesehen sind;
d. Getränkeverpackungen: Flaschen und Dosen für flüssige 
Lebensmittel, die zum Trinken bestimmt sind;
e. Getränkekartons: Verpackungen für Getränke und Lebensmittel, die 
mehrheitlich aus Karton und zu geringen Anteilen aus Kunststoff 
bestehen und teilweise Aluminium beinhalten können;
f. Verpackungen aus Kunststoff: alle Verpackungen aus einem oder 
mehreren Kunststoff-Polymeren; ausgenommen sind 
Getränkeverpackungen aus Polyethylenterephthalat (PET);
g. Serviceverpackungen: Verpackungen, die für die Befüllung in der 
Verkaufsstelle vorgesehen sind, sofern sie eine Verpackungsfunktion 
erfüllen;
h. stoffliche Verwertung: die Herstellung neuer Verpackungen oder 
anderer Produkte aus gebrauchten Verpackungen (Recycling);
i. Rezyklate: Materialien, die durch Recyclingverfahren gewonnen 
wurden und Primärrohstoffe ersetzen;
j. Verwertungsquote: der prozentuale Anteil der während eines 
Kalenderjahres stofflich verwerteten Verpackungen am gesamten für die 
Verwendung im Inland abgegebenen Gewicht der Verpackungen aus 
dem verwendeten Material;
k. Behandlungsreste: Materialien aus der Behandlung von separat 
gesammelten Abfällen, welche nicht stofflich verwertet werden können;
l. Verbraucherinnen und Verbraucher: natürliche Personen, die zu 
Zwecken handeln, die ausserhalb ihrer gewerblichen, geschäftlichen 
oder beruflichen Tätigkeiten liegen;
m. Endabnehmerinnen und Endabnehmer: Verbraucherinnen und 
Verbraucher sowie alle natürlichen oder juristischen Personen mit 
Wohnsitz oder Niederlassung in der Schweiz, die ein Produkt im 
Rahmen ihrer gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit nutzen und dieses 
in der an sie gelieferten Form nicht erneut in Verkehr bringen;
n. Herstellerinnen und Hersteller: natürliche oder juristische Personen, 
die Produkte und Bestandteile beruflich oder gewerblich herstellen oder 
zur gewerblichen Abgabe einführen;
o. Händlerinnen und Händler: natürliche oder juristische Personen, die 
Produkte und Bestandteile in der Schweiz beziehen und sie gewerblich 
abgeben;
p. Stand der Technik: der aktuelle Entwicklungsstand von Verfahren, 
Einrichtungen und Betriebsweisen, der:
1. bei vergleichbaren Anlagen oder Tätigkeiten im In- oder Ausland 
erfolgreich erprobt ist oder bei Versuchen erfolgreich eingesetzt wurde 
und nach den Regeln der Technik auf andere Anlagen oder Tätigkeiten 
übertragen werden kann, und
2. für einen mittleren und wirtschaftlich gesunden Betrieb der 
betreffenden Branche wirtschaftlich tragbar ist.
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Begründung Zu Buchstabe d.:
Mit dieser sehr weit gefassten Definition gelten die Mehrheit der 
Getränkekartons auch als Getränkeverpackungen. Mit Getränken gefüllte 
Getränkekartons müssten somit nach Art. 20 und mit Lebensmittel gefüllte 
Getränkekartons nach Art. 21 gemeldet werden. 
Indem die Getränkeverpackungen auf Flaschen oder Dosen eingeschränkt 
werden, wird die Einheitlichkeit bei der Meldepflicht sichergestellt.

Zu Buchstabe e.:
In Getränkekartons werden mittlerweile auch Lebensmittel abgepackt. 
Indem die Definition auf Verpackungen ausgeweitet wird, werden auch 
diese Getränkekartons erfasst. Ohne diese Ausweitung, müssten mit 
Lebensmitteln befüllte Getränkekartons bei den Meldepflichten (Art. 20-22) 
von mit Getränken befüllten Getränkekartons abgegrenzt werden. Die 
Ausweitung schafft Klarheit.

Zu Buchstabe j.:
Mit der Definition «zu Rezyklaten verwertet» wird festgehalten, dass eine 
Output-Quote erhoben werden soll. In der EU ist bei den Kunststoffen 
jedoch der Input in den Extruder als Messpunkt definiert. Durch die 
vorgeschlagene Anpassung kann das BAFU die pro Wertstoff gültige 
Verwertungsquote in einem Factsheet definieren – so wie es heute bereits 
für die VGV-Fraktionen der Fall ist. Allfällige Anpassungen bei den 
Messpunkten und den Berechnungsmethoden wären somit ohne 
Verordnungsanpassung möglich.

Titel Art. 3 Allgemeine Anforderungen an Verpackungen

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die mit 
Ware befüllte Verpackungen abgeben, stellen sicher, dass Verpackungen, 
soweit technisch möglich und wirtschaftlich tragbar:

a. vom Verpackungsvolumen und der Verpackungsmasse her auf das 
Mindestmass begrenzt sind, das zur Gewährleistung der erforderlichen 
Sicherheit und Hygiene sowie Funktionalität der verpackten Ware 
angemessen ist;
b. bei der Sammlung, Behandlung und dem Recycling nicht zu 
erheblichen technischen Schwierigkeiten oder erheblichen Mehrkosten 
führen; und
c. einen möglichst hohen Anteil an Rezyklaten enthalten.

Begründung Die Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR) spricht von 
«Reduktion von Gewicht und Volumen, auf das Minimum, das zur 
Gewährleistung der Funktionalität erforderlich ist»; wobei die Funktionalität 
ausdrücklich auch die Verbraucherakzeptanz einschliesst. Der Schweizer 
Text ist an die PPWR anzugleichen, da so auch die Erwartung der 
Konsumentinnen und Konsumenten an Geschenkverpackungen, 
Saisonverpackungen oder Aktionsverpackungen berücksichtigt wird, die 
mehrere Packungen zu einem tieferen Preis beinhalten.
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Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die mit 
Ware befüllte Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff 
abgeben und die Entsorgung aller von ihnen abgegebenen Verpackungen 
nicht durch die Mitgliedschaft bei einer privaten Branchenorganisation oder 
durch finanzielle Beiträge an eine solche sicherstellen, müssen:

a. solche Verpackungen getrennt von den brennbaren Abfällen 
zurücknehmen;
b. solche Verpackungen, nach dem Stand der Technik der stofflichen 
Verwertung zuführen; und
c. an gut sichtbarer Stelle deutlich darauf hinzuweisen, dass solche 
Verpackungen zurückgenommen werden.

d. Aus Gründen der Sicherheit sollten Unterscheidungen für die Rücknahme 
getroffen werden für Verpackungen, die aufgrund der darin verpackten 
Waren nicht mehr für die Wiederverwendung oder Wiederverwertung 
geeignet sind.

Begründung Mit der aktuellen Formulierung liegt die subsidiäre Rücknahmepflicht 
einseitig bei Händlerinnen mit Kontakt zu Endabnehmern (insb. Detail- und 
Fachhandel). Im Sinne der erweiterten Herstellerverantwortung ist es jedoch 
wichtig, dass alle Händler und Hersteller der Vertriebskette unter die 
subsidiäre Rücknahmepflicht fallen und so gemeinsam für die Organisation 
des Recyclings verantwortlich gemacht werden. Dies kann gewährleistet 
werden, indem «an Endabnehmerinnen und Endabnehmer» gestrichen wird.

Zu Buchstabe a.:
Indem «bei allen Verkaufsstellen während den gesamten Öffnungszeiten» 
gestrichen wird, wird die Rücknahmepflicht für den stationären Handel 
abgeschwächt. Es muss also nicht mehr bei jeder Filiale eine Sammlung 
angeboten werden. Durch die offenere Formulierung werden zudem auch 
Händler und Hersteller ohne stationäre Verkaufsstellen (z.B. Online-Handel, 
Lieferdienste, Gastronomie) in die Verantwortung genommen. Für sie gilt 
dann dieselbe Hierarchie wie für den stationären Handel. Durch die offenere 
Formulierung wird es Händlern, Herstellern und Branchenorganisationen 
ermöglicht, andere Sammlungen (z.B. Holsammlung) zu entwickeln.
Durch die Ergänzung «getrennt von den brennbaren Abfällen» und die 
Anpassung von Buchstabe b wird sichergestellt, dass die Rücknahme 
separat erfolgt und die Verpackungen nach dem Stand der Technik 
verwertet werden.

Zu Buchstabe b.:
Sinnvoller erscheint die Formulierung «nach dem Stand der Technik», weil 
diese Formulierung die Rücknamepflichtigen verpflichtet, nach Lösungen für 
die stoffliche Verwertung zu suchen. Der Begriff Stand der Technik ist 
zudem in Artikel 2 sowie in der VVEA definiert. 
Dies im Gegensatz zur Formulierung «soweit technisch möglich». Diese 
kann Rücknahmepflichtige ermutigen, Gründe zu finden, weshalb eine 
stoffliche Verwertung nicht möglich sei, um so die Rücknahmepflicht nicht 
umsetzen zu müssen.

Zu Buchstabe c.:
Die offene Formulierung soll alle Händler, Hersteller und 
Branchenorganisationen abdecken (siehe auch Kommentar zu Buchstabe 
a). 

Zu Buchstabe d.:
Aus Gründen der Sicherheit sollten Voraussetzungen geschaffen werden, 
dass auch Kunststoff-Verpackungen von Gefahrengütern (z.B. 
Benzinkanister) oder möglicherweise kontaminierte Verpackungen (z.B. aus 
dem Gesundheitswesen oder Laboren) verwertet werden können.

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 5 Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Wer Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff 
zurücknimmt, muss:

b. sicherstellen, dass die Entsorgungskosten durch verursachergerechte 
Beiträge gedeckt werden; diese Beiträge müssen zweckgebunden sein 
und dürfen nur für die Deckung der Entsorgungskosten verwendet 
werden;
c. sicherstellen, dass der Anteil der Getränkeverpackungen aus PET an 
der gesamten gesammelten Masse 2 Prozent nicht übersteigt;
d. stetig Massnahmen treffen, damit die Sammelquote wie auch die 
Qualität und Reinheit der Sammlung steigt;
e. nicht stofflich verwertbare Verpackungen und Behandlungsreste 
zunächst stofflich-energetisch und dann rein energetisch verwerten.

Begründung Die Anforderungen von Artikel 5 würden gemäss der ursprünglichen 
Formulierung nur für rücknahmepflichtige Händler, Hersteller und für 
Branchenorganisationen gelten. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass 
private Sammelsysteme, die mit Konzessionen arbeiten, und Gemeinden 
von Artikel 5 abweichende Sammlungen betreiben dürften. Die 
vorgeschlagene Formulierung stellt sicher, dass für alle Sammlungen die 
gleichen Rahmenbedingungen gelten.

Zu Buchstabe a.:
Buchstabe a ist ein tiefer Eingriff in die wirtschaftliche Freiheit. 
Insbesondere die Branchenorganisation und ihre Mitglieder sollten die 
Möglichkeit haben, nicht-kostendeckende Entschädigungen zu vereinbaren 
(z.B. für Sammelleistungen in Filialen oder die Benutzung der Rücklogistik). 
Für die Endabnehmer wird die Sammlung günstiger, was zu höheren 
Sammelmengen und Verwertungsquoten beitragen kann.

Titel Art. 5 Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Wer Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff 
zurücknimmt, oder von diesen Stellen beauftragte private 
Branchenorganisationen, publizieren jährlich einen Bericht, in welchem sie 
die Erfüllung der Vorgaben nach Absatz 1 Buchstaben a-e nachvollziehbar 
und kontrollierbar darlegen. Sie stellen diesen Bericht dem Bundesamt für 
Umwelt (BAFU) zu.

Begründung Analog zu Absatz 1: Nicht nur rücknahmepflichtige Händler, Hersteller und 
Branchenorganisationen sollten die Berichterstattungspflicht erfüllen 
müssen, sondern auch alle anderen Organisationen (inklusive Gemeinden), 
die eine solche Sammlung betreiben.
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Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1 Die Verwertungsquote bei rücknahmepflichtigen Getränkekartons muss 
mindestens 70 Prozent betragen, jene bei rücknahmepflichtigen 
Einwegverpackungen und Getränkeverpackungen aus Kunststoff 
mindestens 55 Prozent.

Begründung Gemäss Art. 52 Abs. 1 Bst. d der europäischen Verordnung (EU) 2025/40 
soll die Verwertungsquote für alle Kunststoff-Verpackungen – also inklusive 
Getränkeverpackungen aus Kunststoffen – bis 2030 bei 55 Prozent liegen. 
Die Schweizer Verordnung schliesst hingegen Einweg-
Getränkeverpackungen aus Kunststoff (z.B. PET-Getränkekartons) von der 
Quote aus. Im Sinne der Vergleichbarkeit und Einheitlichkeit mit der EU, 
sollte die Schweiz die gleiche Berechnungsmethode anwenden wie die EU. 
Die Verwertungsquote für Getränkeverpackungen aus PET (Art. 19 Abs. 1 
VerpV) kann weiterhin als eigenständige Mindestverwertungsquote erhoben 
werden.

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Werden die in Absatz 1 festgehaltenen Verwertungsquoten für 
rücknahmepflichtige Getränkekartons und rücknahmepflichtige 
Einwegverpackungen aus Kunststoff nicht erreicht, so kann das UVEK dem 
Bundesrat als Massnahme vorschlagen, Herstellerinnen und Hersteller zu 
verpflichten, eine vorgezogene Entsorgungsgebühr auf die 
rücknahmepflichtigen Getränkekartons und rücknahmepflichtige 
Einwegverpackungen aus Kunststoff zu erheben.

Begründung Wenn bereits eine vorgezogene Finanzierung – beispielweise über einen 
vorgezogenen Recyclingbeitrag (VRB) – besteht, dann würde die staatlich 
verordnete vorgezogene Entsorgungsgebühr (VEG) nur den freiwilligen 
VRB ersetzen. Für die Endabnehmer würde sich nichts ändern, weshalb in 
diesem Szenario auch kaum mit höheren Sammelmengen und -quoten 
gerechnet werden könnte. 
Eine VEG ist primär dann sinnvoll, wenn eine Branchenorganisation 
aufgrund von Trittbrettfahrern ein Finanzierungsproblem hat, welches selbst 
unter Anwendung von Art. 32ater USG nicht gelöst werden kann. Um 
diesen verschiedenen Szenarien Rechnung zu tragen, sollte die Muss-
Formulierung in eine Kann-Formulierung geändert werden.

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Keine Gebühr müssen entrichten:
Herstellerinnen und Hersteller, die Verpackungen mit einem Füllvolumen 
von weniger als 0,02 l abgeben oder einführen;
Herstellerinnen und Hersteller, die pro Kalenderhalbjahr weniger als 
500 Verpackungen abgeben oder einführen;
Herstellerinnen und Hersteller, die leere und befüllte Verpackungen 
abgeben oder einführen, die weder für Lebensmittel noch für 
Kosmetikprodukte eingesetzt werden.
Herstellerinnen und Hersteller, die Mehrwegverpackungen abgeben oder 
einführen, da auf diese bereits ein Pfand erhoben wird.

Begründung Emmi erachtet eine Spezifizierung bei der Entsorgungsgebühr auf 
ausschliesslich Einweg-Glasverpackungen als notwendig. Aktuell liest sich 
der Artikel so, dass auch auf Mehrweg-Glasverpackung eine vorgezogene 
Entsorgungsgebühr sowie eine Pfandgebühr erhoben wird, was eine 
Doppelung ist. Einwegglas wird recycelt - Mehrwegglas hingegen wird 
gereinigt und wiederverwendet (ohne Recycling).

Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Die Gebühr pro Verpackung beträgt mindestens 1,9 und höchstens 2,3 
Rappen.

Begründung Emmi schlägt eine tiefe Gebühr zwischen 1,9 und 2,3 Rappen vor analog 
der Gebührenstruktur von PET-Recycling Schweiz.

Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 10 Verwendung der Gebühr

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 11 Zahlungen an Dritte, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 11 Zahlungen an Dritte, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 11 Zahlungen an Dritte, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 12 Rückerstattung, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 12 Rückerstattung, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 12 Rückerstattung, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 13 Organisation, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 5

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 15 Verfahren

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 16 Kennzeichnung

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 18 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Einwegverpackungen aus PET und 
Metall, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 18 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Einwegverpackungen aus PET und 
Metall, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 18 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Einwegverpackungen aus PET und 
Metall, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Geben Herstellerinnen und Hersteller jährlich mehr als 100 t verwertbare 
Einwegverpackungen für Getränke aus einem anderen 
Verpackungsmaterial als Glas, PET, Getränkekartons oder Aluminium ab, 
so kann das UVEK auch für dieses eine Mindestverwertungsquote und 
Massnahmen nach Absatz 2 festlegen.

Begründung Dieser Absatz braucht zwei Präzisierungen:
1. Weil die VerpV, im Gegensatz zur VGV, ein viel grösseres Spektrum an 
Verpackungen abdeckt, muss dieser Absatz auf Getränkeverpackungen 
eingeschränkt werden.
2. Damit Getränkekartons, die bereits im zweiten Abschnitt erfasst werden, 
nicht auch noch bei den Getränkeverpackungen miterfasst werden, müssen 
diese in die Materialliste aufgenommen werden.

Titel Art. 20 Mitteilungspflicht betreffend Getränkeverpackungen

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Herstellerinnen und Hersteller von Getränken müssen dem BAFU nach 
dessen Vorgaben jeweils bis Ende Februar mitteilen:

a.das im Vorjahr für den Inlandverbrauch hergestellte oder eingeführte 
Getränkevolumen, aufgegliedert nach Mehrweg- und 
Einwegverpackungen, nach Verpackungsmaterialien und Getränkearten;
b.das Gewicht der verwertbaren Einwegverpackungen, die für die im 
Vorjahr für den Inlandverbrauch hergestellten oder eingeführten 
Getränke verwendet wurden, aufgegliedert nach 
Verpackungsmaterialien und Getränkearten.

Begründung In der VGV gab es bisher keine Mitteilungspflichten für Getränkekartons. 
Weil Getränkekartons in der VerpV im zweiten Abschnitt, zusammen mit 
den Einwegverpackungen aus Kunststoff, reguliert werden, macht es keinen 
Sinn, wenn die Meldepflicht bei den Getränkeverpackungen angesiedelt ist.



1561 / 2947

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Herstellerinnen und Hersteller von Produkten in Einwegverpackungen, die 
nicht von der Mitteilungspflicht nach Artikel 20 erfasst sind, müssen dem 
BAFU nach dessen Vorgaben jeweils bis Ende Februar mitteilen:

a. das Gewicht der Verpackungen, die für die im Vorjahr für den 
Inlandverbrauch hergestellten oder eingeführten Waren verwendet 
wurden, aufgegliedert nach Verpackungsmaterialien

Begründung Es fehlt eine klare Abgrenzung zwischen den Mitteilungspflichten von Artikel 
20 und Artikel 21. So ist beispielsweise unklar, ob Flaschenbestandteile (z.
B. Deckel oder Ringe) von PET-Getränkeflaschen gemäss Artikel 20 oder 
21 gemeldet werden müssen. 
Getränkekartons fallen mit der Anpassung von Artikel 20 in die 
Mitteilungspflicht von Artikel 21, was systematisch logischer ist.

Zu Buchstabe b.:
Diese Aufschlüsslung bringt einen grossen Aufwand und kaum Mehrwert. 
Über Buchstabe a sind die Meldepflichten bereits genügend umschrieben. 
Buchstabe b kann gestrichen werden.

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Herstellerinnen und Hersteller von leeren Einweg-Serviceverpackungen, die 
nicht von der Mitteilungspflicht nach Artikel 20 erfasst sind, müssen dem 
BAFU nach dessen Vorgaben jeweils bis Ende Februar mitteilen:

a. das Gewicht der Verpackungen, die im Vorjahr für den 
Inlandverbrauch verwendet wurden, aufgegliedert nach 
Verpackungsmaterialien

Begründung Es fehlt eine klare Abgrenzung zwischen den Mitteilungspflichten von Artikel 
20 und Artikel 21. So ist beispielsweise unklar, ob Flaschenbestandteile (z.
B. Deckel oder Ringe) von PET-Getränkeflaschen gemäss Artikel 20 oder 
21 gemeldet werden müssen. 
Getränkekartons fallen mit der Anpassung von Artikel 20 in die 
Mitteilungspflicht von Artikel 21, was systematisch logischer ist.

Zu Buchstabe b.:
Diese Aufschlüsslung bringt einen grossen Aufwand und kaum Mehrwert. 
Über Buchstabe a sind die Meldepflichten bereits genügend umschrieben. 
Buchstabe b kann gestrichen werden.

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 5

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --



1562 / 2947

Titel Art. 22 Rücknahme und Verwertung, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 22 Rücknahme und Verwertung, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Wer gewerbsmässig rücknahmepflichtige Einwegverpackungen verwertet, 
zur Verwertung einführt oder ausführt, muss dem BAFU für jedes 
Verpackungsmaterial jeweils bis Ende Februar für das Vorjahr das Gewicht, 
die Verwertungsunternehmung und die Art der Verwertung mitteilen.

Begründung In Angleichung an Artikel 21 kann auf diese Aufschlüsselung verzichtet 
werden.

Titel Art. 23 Mitteilung an private Meldestellen, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 23 Mitteilung an private Meldestellen, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 24 Vollzug

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 25 Aufhebung und Änderung bisherigen Rechts

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 26 Übergangsbestimmung

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 27 Inkrafttreten

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1 Diese Verordnung tritt unter Vorbehalt von Absatz 2 am 1. Juli 2026 in 
Kraft.
3 Artikel 21 tritt am 1. Januar 2029 in Kraft.
4 Artikel 3 tritt am 1.Januar 2030 in Kraft.

Begründung Abs. 1: Je schneller die Verordnung in Kraft gesetzt wird, desto schneller 
greift auch Artikel26, der es Händlerinnen und Händlern sowie 
Herstellerinnen und Herstellern ermöglichen wird, die dafür benötige 
Rücknahmeinfrastruktur (Sammelbehälter, Logistik, etc.) aufzubauen. 

Abs. 2: Damit die Mindestverwertungsquoten möglichst bald erfüllt werden 
können, sollte die Einführung der subsidiären Rücknahmepflicht nicht weiter 
verzögert werden. 

Abs. 4: Die PPWR wurde in der EU definitiv verabschiedet. Die zentralen 
Verpflichtungen zur Reduktion der Verpackung auf das erforderliche 
Minimum sowie die ersten Anforderungen an einen Mindestanteil an 
Rezyklaten treten allerdings erst ab dem 1. Januar 2030 in Kraft. In der 
Schweiz sollen diese Vorgaben aber bereits auf den 1. Januar 2027 in Kraft 
treten. Da Emmi in die EU exportiert, werden wir die PPWR ohnehin 
einhalten müssen. Da hierzu auch neue Verpackungslösungen eingesetzt 
werden müssen, die teils im Hinblick auf die EU-Regelungen entwickelt 
werden, sind harmonisierte Übergangsbestimmungen notwendig. Dies 
ermöglicht Unternehmen, die sowohl im In- und Ausland ihre Produkte 
vertreiben, ganzheitliche Lösungen für den gesamten europäischen Markt 
umzusetzen, ohne dafür Wettbewerbsnachteile in Kauf nehmen zu müssen.
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Energie Wasser Bern

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme1

Titel Variante 1 betreffend Art. 3 Bst. a Ziff. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Mit der Variante 1 wird sichergestellt, dass die Gesamtheit der KVA-
Verbrennungsrückstände in der Verantwortung der kantonalen 
Abfallplanungen bleibt. Die KVA-Betreiber haben damit die Möglichkeit, alle 
relevanten Verbrennungsrückstände/Hydroxidschlämme der SwissZinc AG 
für das Zinkrecycling zukommen zu lassen, einer Anlage, an der sich die 
KVA-Betreiber finanziell beteiligen.
Energie Wasser Bern betreibt selber eine Kehrichtverswertungsanlage und 
spricht sich als direkt betroffener Betrieb dezidiert für die Variante 1 aus.

Titel Variante 2 betreffend Art. 3 Bst. a Ziff. 4

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag In dieser Verordnung bedeuten:
a.Siedlungsabfälle:

4. Rückstände aus Abfällen nach den Ziffern 1–3, die bei der 
thermischen Behandlung anfallen, bis und mit deren Verwertung oder 
Ablagerung;

Begründung Würde die Variante 2 gewählt, würde dies bei den KVA-
Verbrennungsrückständen zu zwei unterschiedlichen Kategorien führen, 
diejenige aus dem Marktkehricht und diejenige aus dem übrigen Kehricht. 
Dies wäre völlig praxisfremd und nicht vollzugsfähig. Vielmehr würde es zu 
Rechtsunsicherheiten führen, weil die Kehrichtanteile unterschiedlicher 
Herkunft nach der thermischen Behandlung nicht mehr identifizierbar wären.
Mit der Variante 2 würden neue Probleme geschaffen und die 
«regulatorische Blockade beim Zink-Recycling», deren Beseitigung 
ursprüngliches Ziel dieser VVEA-Vorlage ist, nicht behoben.

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --
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Entsorgung Zimmerberg

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme1

Titel Variante 1 betreffend Art. 3 Bst. a Ziff. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Mit der Variante 1 wird der Auftrag der Motion 24.3475 umgesetzt, weil 
damit die Möglichkeit geschaffen wird, dass die KVA-Betreiber sich, in 
Übereinstimmung mit der kantonalen Abfallplanung gem. Art. 31 
Umweltschutzgesetz (USG) und Art. 4 VVEA, an der SwissZinc AG 
beteiligen und die aus ihren Filtera-schen stammenden Hydroxidschlämme 
im Sinne von Art. 30 Abs. 3 USG – ohne Ausschreibung – der SwissZinc-
Anlage zur Behandlung zuführen können. Damit können im Sinne der PI 
«Schweizer Kreislaufwirtschaft stärken» Metalle wie Zink in der Schweiz 
zurückgewonnen und gegenüber dem Wälzrohrverfahren CO2-Emissionen 
eingespart werden. Zu diesem Schluss gelangt auch der Kommentar zu 
Ziffer 4.1.2 im erläuternden Bericht des UVEK zur Änderung der 
Abfallverordnung im Verordnungspaket Umwelt Frühling 2026 vom 25. Juni 
2025 zur Variante 1, in dem die Entsorgung der gesamten 
Verbrennungsrückstände der KVA, wie bis anhin, in der Verantwortung der 
Kantone (Art. 4 und Art. 38 VVEA) verbleiben soll und mit dieser Variante 
auch die Anliegen der Motion betreffend die regulatorischen Blockaden 
beim Zink-Recycling behoben werden können.
Alle in der Schweiz betriebenen Kehrichtverbrennungsanlagen (KVA) 
wurden auf Basis der jeweiligen kantonalen Abfallplanung erstellt. Für die 
Festlegung der erforderlichen Behandlungskapazität werden nicht nur die 
Bedürfnisse zur Entsorgung der Siedlungsabfälle aus dem betreffenden 
Einzugsgebiet berücksichtigt. Damit die Entsorgungssicherheit in der 
Schweiz gewährleistet werden kann, wird immer auch ein Teil der 
Behandlungskapazität einer Anlage für die Entsorgung von Marktkehricht 
aus der Entsorgungsregion bereitgestellt. Dabei ist es den Inhabern von 
Marktkehricht und übrigen Abfällen freigestellt, ob sie die 
Entsorgungsdienstleistung in der Region in Anspruch nehmen oder ihre 
Abfälle in einer anderen Anlage behandeln lassen. Damit ist auch der Markt 
für die Behandlung dieser Abfälle gewähr-leistet.
Die grosse Herausforderung zur thermischen Verwertung der nicht direkt 
verwertbaren Abfälle liegt heute nicht primär in der Erstellung und im 
Betrieb von Kehrichtverwertungsanlagen, sondern im Bereit-stellen des 
erforderlichen Deponieraums zur Ablagerung der aufbereiteten 
Verbrennungsrückstände aus den Kehrichtschlacken und Filteraschen. Die 
Kantone sind gestützt auf Art. 31 USG verpflichtet, im Rahmen der 
Abfallplanung ihren Bedarf an Ab-fallanlagen zu ermitteln und die Standorte 
der Abfallanlagen festzulegen. Darunter fallen neben den An-lagen zur 
thermischen Behandlung auch die Deponien zur Ablagerung der daraus 
resultierenden Ver-brennungsrückstände. Die Schwierigkeit vieler Kantone, 
die erforderlichen Deponiestandorte festzulegen und damit dafür zu sorgen, 
dass die bei der thermischen Behandlung verbleibenden Rückstände sicher 
abgelagert werden können, ist ein klassisches Beispiel, das vom Markt nicht 
gelöst werden kann. Eine Kehrichtverwertungsanlage kann unabhängig vom 
Abfallinput nur so lange betrieben werden, als auch die 
Verbrennungsrückstände behandelt und abgelagert werden können. Das 
heisst, zur Gewährleistung der Entsorgungssicherheit müssen die Kantone 
bei der Abfallplanung und Lenkung der Abfälle auf die Grundlagen von Art. 
31, 31a und 31b USG zurückgreifen und, soweit erforderlich, auch Einzugs-
gebiete festlegen können.
Dies kann nur mit der Variante 1 gewährleistet werden.
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Titel Variante 2 betreffend Art. 3 Bst. a Ziff. 4

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Dem Bundesrat wird beantragt, zur Umsetzung der Motion 24.3475, im 
Rahmen der Revision der VVEA die vom UVEK vorgeschlagene Variante 1 
zu wählen und die Variante 2 zu verwerfen.

Begründung Würde die Variante 2 gewählt, würde dies – entgegen der langjährigen 
Praxis – bei den Verbrennungsrückständen zu zwei unterschiedlichen 
Kategorien führen. Damit müssten korrekterweise jene Anteile von 
Schlacken, Filteraschen und Schlämmen aus der Abwasserbehandlung, die 
von den Siedlungsabfällen gemäss Definition von Art. 3 Bst. a Ziff. 1–3 
VVEA verbleiben, nach anderen Kriterien einer Entsorgung zugeführt 
werden als Verbrennungsrückstände, die aus Marktkehricht oder übrigen 
Abfällen stammen. Dies wäre weder praktikabel noch vollziehbar und würde 
zu Rechtsunsicherheiten führen, und weil die Anteile nach der thermischen 
Behandlung nicht mehr identifizierbar wären, sich die verschiedenen 
Abfallkategorien von Anlage zu Anlage unterscheiden und zudem 
saisonalen Schwankungen unterworfen sind. Insbesondere wenn man die 
Forderung der Energiewirtschaft mitberücksichtigt, wonach (trockener) 
Marktkehricht im Sommer in Ballen verpackt und zwischengelagert werden 
muss, damit dieser zur Abdeckung von Stromlücken im Winter thermisch 
verwertet werden kann.
Alle in der Schweiz betriebenen Kehrichtverbrennungsanlagen (KVA) 
wurden auf Basis der jeweiligen kantonalen Abfallplanung erstellt. Für die 
Festlegung der erforderlichen Behandlungskapazität werden nicht nur die 
Bedürfnisse zur Entsorgung der Siedlungsabfälle aus dem betreffenden 
Einzugsgebiet berücksichtigt. Damit die Entsorgungssicherheit in der 
Schweiz gewährleistet werden kann, wird immer auch ein Teil der 
Behandlungskapazität einer Anlage für die Entsorgung von Marktkehricht 
aus der Entsorgungsregion bereitgestellt. Dabei ist es den Inhabern von 
Marktkehricht und übrigen Abfällen freigestellt, ob sie die 
Entsorgungsdienstleistung in der Region in Anspruch nehmen oder ihre 
Abfälle in einer anderen Anlage behandeln lassen. Damit ist auch der Markt 
für die Behandlung dieser Abfälle gewähr-leistet.
Die grosse Herausforderung zur thermischen Verwertung der nicht direkt 
verwertbaren Abfälle liegt heute nicht primär in der Erstellung und im 
Betrieb von Kehrichtverwertungsanlagen, sondern im Bereit-stellen des 
erforderlichen Deponieraums zur Ablagerung der aufbereiteten 
Verbrennungsrückstände aus den Kehrichtschlacken und Filteraschen. Die 
Kantone sind gestützt auf Art. 31 USG verpflichtet, im Rahmen der 
Abfallplanung ihren Bedarf an Ab-fallanlagen zu ermitteln und die Standorte 
der Abfallanlagen festzulegen. Darunter fallen neben den An-lagen zur 
thermischen Behandlung auch die Deponien zur Ablagerung der daraus 
resultierenden Ver-brennungsrückstände. Die Schwierigkeit vieler Kantone, 
die erforderlichen Deponiestandorte festzulegen und damit dafür zu sorgen, 
dass die bei der thermischen Behandlung verbleibenden Rückstände sicher 
abgelagert werden können, ist ein klassisches Beispiel, das vom Markt nicht 
gelöst werden kann. Eine Kehrichtverwertungsanlage kann unabhängig vom 
Abfallinput nur so lange betrieben werden, als auch die 
Verbrennungsrückstände behandelt und abgelagert werden können. Das 
heisst, zur Gewährleistung der Entsorgungssicherheit müssen die Kantone 
bei der Abfallplanung und Lenkung der Abfälle auf die Grundlagen von Art. 
31, 31a und 31b USG zurückgreifen und, soweit erforderlich, auch Einzugs-
gebiete festlegen können.
Dies kann nur mit der Variante 1 gewährleistet werden.
Mit der zur Diskussion gestellten Variante 2 würde die von der Motion 
24.3475 geforderte «Regulatorische Blockade beim Zink-Recycling» nicht 
behoben. Zudem würden neue Probleme geschaffen. In Anbetracht der 
einstimmigen Überweisung der Motion 24.3475 kommt diese Variante einer 
klaren Missachtung des Auftrags von National- und Ständerat gleich.

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --
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Entsorgungzweckverband Obwalden

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Ablehnung

Begründung: Wir begrüssen: 
-die Festlegung von Anforderungen an die Herstellung von 
Verpackungsmaterialien.
-den Ausbau der vorgezogenen Entsorgungsgebühr (VEG) auf Glas.
-die Bestrebungen, Einwegverpackungen und Getränkekartons schweizweit 
einheitlich zu Sammeln und zu verwerten.
Die Entlassung der Kunststoffe und Getränkekartons aus dem 
Entsorgungsmonopol wirft zahlrei-che offene Fragen auf. Aus diesem Grund 
lehnen wir den Vorschlag ab. Konkret bemängeln bzw. lehnen wir folgende 
Punkte ab:
-Es fehlt eine genaue Definition der «Branchenorganisation». Da z.B. auch 
Recyc-lingorganisationen eine Branchenorganisation bilden können, ist mit 
einem Wildwuchs und keinem einheitlichen Sammelsystem zu rechnen. Um 
die Quoten zu erreichen, ist es wich-tig, dass es jeweils nur eine 
Branchenorganisation gibt.
-Der Mechanismus, wie die Kostendeckung (Anforderungen in Art. 5 vom 
BAFU) definiert und geprüft wird, sowie die Konsequenzen, falls diese 
Anforderungen nicht erfüllt sind, müssen klar definiert sein. 
-Risiko der Sicherstellung der Finanzierung der Entsorgung, da z.B. 
ausländische On-lineversandplattformen nicht verpflichtet werden, einer 
Branchenorganisation einen Mit-gliederbeitrag zu bezahlen. 
-Der Einbezug weiterer Stakeholder der Entsorgungskette durch die 
Branchenorganisation erfolgt auf freiwilliger Basis und dem “good will” der 
Branchenorganisation. Die öffentli-che Hand muss bei Entscheidungen, 
insbesondere über Gestaltung des Rücknahmesys-tems und der Höhe der 
Entschädigungen) ein angemessenes Mitsprache- und Mitbe-
stimmungsrecht erhalten. 
-Die Sammlung bei Rücknahmepflichtigen muss auf privatem Grund und 
schweizweit statt-finden.
-Die vorgeschlagenen Übergangsfristen bringen Rechtsunsicherheit für die 
öffentliche Hand.
-Der Kehrichtsack wird schwerer, wenn der voluminöse Kunststoff aus dem 
Kehrichtsack entfernt wird. Da die Einnahmen aus den Gebührensäcken via 
Volumen laufen, die Ent-sorgungskosten aber gewichtsabhängig finanziert 
sind, werden die Kehrichtsackgebüh-ren steigen. Nur so kann die öffentliche 
Hand sicherstellen, dass die Abfallrechnung selbstfinanziert bleibt.
-Unrealistisch hohe Verwertungsquote für rücknahmepflichtige 
Einwegverpackungen aus Kunststoff und Getränkekarton. Bei einer 
allfälligen Einführung eines vorgezogenen Re-cyclingbeitrages dürfen den 
Sammelstellen keine finanziellen Einbussen wegen mangeln-der Qualität 
des Sammelgutes entstehen. Zusätzlich zur Verwertungsquote braucht es 
für die Steuerung der Zielwerte weitere Quoten (Sammel- und 
Industrierückführungsquote). Damit die Rezyklierbarkeit der Verpackungen 
zu einem gewichtigen Kriterium beim Design wird, soll ein Zielpfad 
festgelegt werden, der eine kontinuierliche Erhöhung der Quoten bis 2040 
vorsieht.
-Die Mitteilungspflicht beim Inverkehrbringen, der Rücknahme und der 
Verwertung von Verpackungen ist grundsätzlich zu begrüssen. Aus unserer 
Sicht ist sie jedoch unzu-reichend, um eine ausreichende Transparenz der 
Stoffströme zu gewährleisten Es müssen für alle Verpackungsarten 
dieselben Vorgaben gelten.

Antrag:
Wie vom BAFU angekündet, wird die Vorlage mit den Kriterien für die 
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Anerkennung einer Branchen-organisation im Rahmen des 
Verordnungspakets 20 in die Vernehmlassung gehen. Wir beantragen, die 
Bestimmungen über die Rücknahme und die Entsorgung von 
Einwegkunststoffverpackungen und Getränkekartons (u.a. Art. 4, 5 und 26) 
der VerpV bis zur Festlegung der Kriterien für die Anerkennung einer 
Branchenorganisation auf Verordnungsstufe gemäss Art. 32ater USG auf 
Eis zu legen. Zuerst müssen folgende Punkte auf Verordnungsstufe 
geregelt werden: 
-die Definition des Begriffs “Branchenorganisation”; 
-die Präzisierung der Pflichten der Branchenorganisation (insbesondere 
bezüglich Orga-nisation der Sammlung, der finanziellen Aspekte, der 
Kommunikation, der Logistik);
-die Festlegung der Kriterien für die Anerkennung einer 
Branchenorganisation gemäss Art. 32ater (z.B. Rücknahme durch Hersteller
/Händler auf privatem Grund, kostende-ckende Entschädigung, 
Transparenz bei Stoff- und Finanzströmen, regionale Transpor-te, Non-
Profit Organisation, Mitsprache der öffentlichen Hand – siehe dazu die Aner-
kennungskriterien im Anhang)
-die Festlegung des Mechanismus zur Prüfung der Anforderungen (bzw. 
Anerkennungs-kriterien) sowie die Konsequenzen und das Verfahren für 
den Fall, dass die Branchen-organisation die Ziele (bzw. die 
Anerkennungskriterien) nicht erreicht;
-eine klare Definition, welche Kosten mit den Gebühren/Beiträgen gedeckt 
werden (ana-log Glas);
-die Übernahme der Anforderungen gemäss Anhang. 
Mit der Vorlage werden die Einwegkunststoffverpackungen und 
Getränkekartons aus dem Sied-lungsabfallmonopol entzogen. Für die 
öffentliche Hand ist es wichtig, dass dies geordnet ge-schieht und nur durch 
EINE Branchenorganisation erfolgt. Andernfalls wird der Wildwuchs weiter 
gefördert.

Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme2

Titel Art. 1 Gegenstand und Geltungsbereich

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Wir begrüssen, dass die Milchprodukte nicht mehr vom Geltungsbereich der 
VerpV ausgenommen werden.

Titel Art. 2 Begriffe

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag -i. Rezyklate: Materialien, die durch Recyclingverfahren aus Post-Consumer-
Abfällen ge-wonnen wurden und Primärrohstoffe ersetzen;
-j. Verwertungsquote: der prozentuale Anteil des während eines 
Kalenderjahres der Verwer-tung zugeführten Verpackungen am gesamten 
für die Verwendung im Inland abgegebe-nen Gewichts der Verpackungen 
aus dem verwendeten Material;
-m. Endabnehmerinnen und Endabnehmer: Endverbraucherinnen und 
Endverbraucher: Verbraucherinnen und Verbraucher sowie alle natürlichen 
oder juristischen Personen mit Wohnsitz oder Niederlassung in der 
Schweiz, die ein Produkt im Rahmen ihrer gewerblichen oder beruflichen 
Tätigkeit nutzen und dieses in der an sie gelieferten Form nicht erneut in 
Verkehr bringen; 
-n. Inverkehrbringerinnen und Inverkehrbringer: natürliche oder juristische 
Personen, die Produkte und Bestandteile beruflich oder gewerblich 
herstellen, oder zur gewerblichen Ab-gabe einführen oder in der Schweiz 
beziehen und sie gewerblich abgeben;
-Bst. (neu): Sammelquote: der prozentuale Anteil der während eines 
Kalenderjahres der Sammlung zugeführten Menge am gesamten für die 
Verwendung im Inland abgegebe-nen Gewicht der Verpackungen aus dem 
verwendeten Material;
-Bst. (neu): Industrierückführungsquote: Anteil der als Sekundärrohstoff 
verfügbaren Einwegverpackungen im Verhältnis zur gesammelten Ware
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Begründung i. Rezyklate: Materialien, die durch Recyclingverfahren gewonnen wurden 
und Primärrohstoffe ersetzen.
Hier ist es wichtig, dass die Rezyklate nicht aus Industrieabfällen produziert 
werden, sondern aus Post-Consumer-Abfällen. Mit der Sammlung und 
stofflichen Verwertung von gebrauchten Verpackun-gen muss das Rezyklat 
in neuen Verpackungen eingesetzt werden.
j. Verwertungsquote: Der prozentuale Anteil der während eines 
Kalenderjahres zu Rezyklaten verwerte-ten Verpackungen am gesamten für 
die Verwendung im Inland abgegebenen Gewicht der Verpackungen aus 
dem verwendeten Material.
Die vorgeschlagene Definition entspricht nicht jener der EU. Damit der 
Vergleich mit der EU möglich ist, schlagen wir vor, die EU-Definition zu 
übernehmen. Zudem ist im Erläuterungsbericht die Verwer-tungsquote 
unterschiedlich definiert (Einleitung und Kapitel der Kunststoffe). 
Bst. (neu): Die Verwertungsquote gibt keine Information darüber, ob die 
Sammelmenge genügend hoch ist und gegebenenfalls Massnahmen 
getroffen werden müssen. Wir schlagen deshalb die Defini-tion einer 
Sammelquote vor.
Bst. (neu): Zur Überprüfung des Standes der Technik bei der Verwertung 
braucht es eine Industrie-rückführungsquote, welche aufgegliedert nach den 
verschiedenen Polymeren, insbesondere PET, PE, PP, PS, PVC, 
Getränkeverpackungen aus PET, ausgewiesen wird.
l. Verbraucherinnen und Verbraucher: natürliche Personen, die zu Zwecken 
handeln, die ausserhalb ihrer gewerblichen, geschäftlichen oder beruflichen 
Tätigkeiten liegen;
Wir sehen keinen Unterschied zur Definition der Bst. m und schlagen vor 
diesen Bst. zu streichen.
m. Endabnehmerinnen und Endabnehmer: Verbraucherinnen und 
Verbraucher sowie alle natürlichen oder juristischen Personen mit Wohnsitz 
oder Niederlassung in der Schweiz, die ein Produkt im Rahmen ihrer 
gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit nutzen und dieses in der an sie 
gelieferten Form nicht er-neut in Verkehr bringen;
Ein Mehrwert, den Begriff «Endabnehmerinnen» zu verwenden ist nicht 
gegeben und führt zu Verwir-rung, weil oft von Verbraucherinnen die Rede 
ist. Der Begriff auf Französisch ist «utilisateur final». Wir schlagen vor, auch 
auf Deutsch den Begriff «Endverbraucherinnen» zu verwenden. Die 
Ergänzung mit Abnehmer bringt hier keine Klarheit. Die Übersetzung auf 
Französisch soll zudem geprüft werden. Die Übersetzung von 
«Inverkehrbringen» führt zu Verwirrung: «ne le remet pas dans le 
commerce» ist nicht klar. Es kann verstanden werden, dass die 
Endverbraucherinnen die Verpackung nicht an den Detailhändler (le 
commerce) abgeben, wenn sie sich davon entledigen wollen. 
n. Herstellerinnen und Hersteller: natürliche oder juristische Personen, die 
Produkte und Bestandteile beruflich oder gewerblich herstellen oder zur 
gewerblichen Abgabe einführen; 
Neu wird in der VerpV zwischen Herstellerinnen und Herstellern und 
Händlerinnen und Händler unter-schieden. Der bisher verwendete Begriff 
des «Inverkehrbringers» würde die Lesbarkeit und die Kohä-renz mit 
anderen gesetzlichen Grundlagen wesentlich erhöhen.
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Titel Art. 3 Allgemeine Anforderungen an Verpackungen

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag -Neuer Bst.: für Sammlung, Behandlung und Recycling geeignet sind; 
-Die Anforderungen gemäss Art. 3 sollen auch für Verpackungen aus Karton
/Papier und wei-teren Materialien (Holz, BAW) gelten.
-Ergänzung der Anforderungen für die Minimierung der Karton
/Papierverpackungen und wei-terer Materialien, wie in der EU-Verordnung 
2025/4 über Verpackungen und Verpackungsab-fälle
-Bst. b. bei der Sammlung, Behandlung und dem Recycling nicht zu 
erheblichen techni-schen Schwierigkeiten 
-Aufnahme einer verbindlichen Industrierückführungsquote für Kunststoffe, 
Getränkekar-tons und PET in den Anhang der Verordnung analog zur EU
-Aufnahme von Zielen zur Erhöhung der Recyclingfähigkeit von 
Verpackungen
-Der Stand der Technik soll im Anhang zur Verordnung präzisiert werden. 
Wer Verpackungen entsorgt, muss sicherstellen, dass die Verwertung 
umweltverträglich und nach dem Stand der Technik erfolgt; insbesondere 
müssen:
-Schadstoffe und schadstoffhaltige Additive frühzeitig ausgeschleust und 
getrennt ent-sorgt werden, um die Verschleppung von Schadstoffen zu 
vermeiden; 
-Gesammelte Verpackungen hochwertig stofflich verwertet werden;
-die Industrierückführungsquote gemäss Anhang eingehalten werden.

Begründung Aus der Vorlage ist nicht ersichtlich, ob Verpackungen aus Papier/Karton 
und weiteren Materialien wie BAW, Holz, etc. auch unter die Definition 
„Verpackungen“ fällt und dementsprechend, ob die Anforde-rungen gemäss 
Artikel 3 auch für diese Materialien gelten. Die Anforderungen gemäss Art. 3 
sowie Mitteilungsplichten sollen für alle Verpackungsmaterialien gelten. 
Zudem soll eine Pflicht zur Minimie-rung wie in der EU-Verordnung 2025/4 
über Verpackungen und Verpackungsabfälle eingeführt werden. 
Bst. b muss angepasst werden, um seine Wirksamkeit zu erhöhen: Beim 
Recycling vieler Kunststoffe bestehen nach heutigem Stand der Technik 
erhebliche Einschränkungen. Um eine möglichst hohe 
Industrierückführungsquote zu erreichen, ist es dringend notwendig, dass 
Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller beim 
Einsatz von Verpackungen darauf achten, technische Schwierigkeiten zu 
vermeiden.
Händlerinnen und Händler sollen den Druck auf die Hersteller erhöhen, 
bereits beim Verpackungsdes-ign ein effizientes Recycling zu ermöglichen 
(Design for Recycling). Die thermische Verwertung stellt für Verpackungen 
grundsätzlich den günstigeren Weg dar, insbesondere im Winter.
Bst. c soll mit verbindlichen Zielen versehen werden. 
Der Stand der Technik bei der Entsorgung von Verpackungen wird in der 
Vorlage nicht spezifisch präzisiert. Wir schlagen vor, diesen im Anhang zur 
Verordnung klar zu definieren. Die Festlegung des Standes der Technik in 
der VerpV stellt sicher, dass:
-gleich lange Spiesse für die Recyclingunternehmen festgelegt werden und 
-bei Export von Verpackungen die gleichen Anforderungen an die 
Entsorgung im Ausland gel-ten wie in der Schweiz.
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Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag

Begründung Wir lehnen diesen Artikel aufgrund der fehlenden Definition der 
Branchenorganisation ab (siehe Be-gründung und Antrag unter «Generelle 
Stellungnahme»). Wir möchten folgende zusätzlichen Bemer-kungen 
machen: 
-Wir begrüssen, dass die Rücknahmepflicht nur für Hersteller und Händler 
gilt und dass es keine Sammelpflicht für Gemeinden, Verbände und Städte 
gibt. 
-Die Sammlung bei Rücknahmepflichtigen muss auf privatem Grund und 
schweizweit statt-finden. 
-Die Gemeinden, Städte und Verbände sollen freiwillig entscheiden können, 
ob sie die Sammlung von Getränkekartons und Einwegverpackungen aus 
Kunststoff anbieten wol-len. Allerdings wird der politische Druck steigen, 
dass auch die öffentliche Hand Sam-melstellen anbietet (Vergleich mit PET).
-Zudem soll für die Mitglieder einer Branchenorganisation, die nicht 
Hersteller oder Händler sind, keine Rücknahmepflicht und Sammelpflicht 
gelten. Auch wenn Gemeinden, Städte oder Verbände Mitglieder einer 
Branchenorganisation sind, sollen sie und ihre Mitglieder dadurch nicht 
verpflichtet werden, Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunst-
stoff zu sammeln. 
-Die subsidiäre Rücknahmepflicht gilt für Händler und Hersteller. 
Onlineplattformen werden nicht in die Pflicht genommen.
-Wir erwarten einen hohen administrativen Aufwand für das BAFU, da auch 
Quartierläden, Bauernhofläden und der Onlinehandel überprüft werden 
müssen, ob sie einer Branchenor-ganisation angeschlossen sind oder 
selbst sammeln.

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag

Begründung Wir lehnen diesen Artikel ab (siehe Begründung und Antrag unter 
«Generelle Stellungnahme»).

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 3

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag

Begründung Wir lehnen diesen Artikel ab (siehe Begründung und Antrag unter 
«Generelle Stellungnahme»). Wir möchten folgende zusätzliche Bemerkung 
machen: 
-Es soll Klarheit geschaffen werden, was in den Entsorgungskosten 
enthalten ist. Die Sammel- und Transportkosten, die Verwertungskosten 
sowie Informations-, Kommunikations, und Ver-waltungskosten der 
Gemeinden sollen im Begriff Entsorgungskosten enthalten sein (analog Art. 
10 für Glasverpackungen).
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Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 4

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag -Wir lehnen diesen Artikel 4 ab. Wir beantragen die Bestimmungen über die 
Rücknahme und die Verwertung von Einweg Kunststoffverpackungen und 
Getränkekartons (u.a Art. 4, 5 und 26) der VerpV auf Eis zu legen, bis die 
Kriterien für die Anerkennung einer Branchenorganisation gemäss Art. 
32ater USG auf Verordnungsstufe festgelegt sind. Siehe «Generelle 
Stellungnahme» und Anhang.
-Art. 4, Abs. 1 Bst a: solche Verpackungen bei allen Verkaufsstellen auf 
privatem Grund und schweizweit während den gesamten Öffnungszeiten 
zurücknehmen;
-Bagatellgrenze einführen z.B. für Bauernhofläden, Kioske u.ä. Kleinstläden.

Begründung --

Titel Art. 5 Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag -Festlegen der Anforderungen an die Entsorgung (Stand der Technik) in 
einem separa-ten Artikel, siehe Vorschlag Art. 3 bis
-Neuformulieren der Anforderungen an die Branchenorganisation gemäss 
unserem Vor-schlag (siehe Antrag unter Generelle Stellungnahme und 
Anhang).

Begründung Wir lehnen diesen Artikel ab (siehe «Generelle Stellungnahme»). Wir 
beantragen eine Neuformulierung mit den Anforderungen an die 
Branchenorganisation (siehe Anhang). Die Anforderungen an die Ver-
wertung (Stand der Technik) soll in einem separaten Artikel (siehe 
Vorschlag neuer Art. 3bis) festge-halten werden. Wir möchten folgende 
artikelspezifischen Bemerkungen machen: 
-Bst a: Wir begrüssen, dass die Akteure der Entsorgungskette 
kostendeckend entschädigt werden.
-Falls die öffentlichen Sammelstellen auch Einwegverpackungen aus 
Kunststoff und Geträn-kekartons sammeln, gehören die gesammelten 
Abfälle der öffentlichen Sammelstelle bis zum Abtransport (und nicht der 
Branchenorganisation). Der private Vertrag mit der öffentlichen 
Sammelstelle darf dies nicht regeln.
-Die Einführung der Sammlung von Kunststoffverpackungen führt zu einem 
Verlust bei den Einnahmen der Kehrichtsäcke. Durch die Sammlung von 
Verpackungen aus Kunststoffen werden die Kehrichtsäcke an Volumen 
verlieren und an Gewicht gewinnen. Da sich der Ver-brennungspreis auf 
das Gewicht bezieht, die Einnahmen der Sackgebühr aber auf das Volu-
men, werden die Kehrichtsackgebühren erhöht werden müssen, was für die 
Kommunen äus-serst schwierig umsetzbar ist (politischer Gegenwind).

Titel Art. 5 Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag

Begründung Solange es auf Verordnungsstufe nicht klar ist, wie das BAFU das Erfüllen 
der Vorgaben gemäss Absatz 2 kontrollieren kann und wird, lehnen wir 
diesen Artikel ab. Es besteht keine Klarheit zum Kon-trollmechanismus und 
dazu, welche Massnahmen getroffen werden, falls diese Anforderungen 
nicht erfüllt werden. 
Ausserdem ist es sinnvoll, den unter Absatz 2 geforderten Bericht, um die 
Verwertungsquote gemäss Art. 6 Abs. 1 zu ergänzen, damit alle für die 
Transparenz notwendigen Unterlagen in einem Bericht vorliegen.
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Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag -Definition einer realistischen Sammelquote oder bei einer vorge-zogenen 
Finanzierung eine qualitätsunabhängige Entschädigung der Sammlung.
-Definition eines Zielwertes (inkl Zielpfad) für eine 
Industrierückführungsquote
-Festlegen eines Zielpfades für die Sammelquoten und 
Industrierückführungsquoten in einem Anhang dieser Verordnung, damit es 
rechtsverbindlich ist. 
-Die Datengrundlagen und Berechnungsarten sind transparent darzustellen. 
-eine Vollzugshilfe des BAFU, um sicherzustellen, dass die 
Datengrundlagen und Be-rechnungsarten transparent dargestellt werden

Begründung Eine Quote ist ein Indikator, mit dem die Funktionsweise eines Systems 
bewertet wird – sie schafft somit Transparenz. Zur Beurteilung und 
kontinuierlichen Verbesserung des gesamten Entsorgungssys-tems sind 
entsprechend Sammelquote (Aussage zur Sammelmenge), 
Verwertungsquote (Vergleich-barkeit mit den EU Zielen) und 
Industrierückführungsquote (Aussage zur Recyclingtechnologie) unab-
dingbar. 
In diesem Zusammenhang schlagen wir folgendes vor: 
-Zur Beurteilung und kontinuierlichen Steigerung der Sammelmengen wäre 
es zielführender, einen Zielpfad für eine Sammelquote (Anteil gesammelte 
Einwegverpackungen im Ver-hältnis zu in Verkehr gebrachter Ware) mit 
Zieljahr zu definieren. Für eine Verwertungsquo-te von 70% und 55 % muss 
nach heutigen Erkenntnissen eine Sammelquote von 100 % erreicht 
werden. Das ist nicht realistisch. Das Ziel und der Zielpfad sollen sich auf 
die Sammelquote beziehen. 
-Wir erachten die 70% und 55% selbst bezogen auf eine Sammelquote als 
unrealistisch, wenn die Finanzierung nachgelagert erfolgt (kostenpflichtiger 
Sammelsack). Dies zei-gen die bereits seit einigen Jahren etablierten 
Sammelsacksysteme wie der Kuh-Bag oder auch der Zentralschweizer 
Kunststoffsammelsack. 
-Bei einer rein vorgezogenen Finanzierung besteht das grosse Risiko von 
schlechter Qualität. Für die Sammelstellen bedeutet dies wiederum, dass 
die Entschädigungen ge-kürzt werden resp. hoher Aufwand entsteht, um die 
Qualität für die Recycler akzeptabel zu halten. Wir beantragen entweder die 
Definition einer realistischen Sammelquote oder eine qualitätsunabhängige 
Entschädigung für die Sammlung. 
-Für die Beurteilung des Stands der Technik schlagen wir die Einführung 
eines Zielwerts für eine Industrierückführungsquote (Anteil verwertete 
Einwegverpackungen im Verhält-nis zu gesammelter Ware) vor. Die 
Industrierückführungsquote soll jährlich publiziert wer-den – aufgelistet nach 
den verschiedenen Polymeren (insbesondere PET, PE, PP, PS, PVC).
-In jedem Fall müssen die Datengrundlagen und Berechnungsarten 
transparent dargestellt werden. Dafür wäre eine Vollzugshilfe des BAFU 
wünschenswert.
-In Art. 22 sind verschiedene Absätze anzupassen im Sinne einer 
vollständigen und nach-vollziehbaren Mitteilungspflicht. Dies ermöglicht die 
transparente und nachvollziehbare Er-fassung von Stoffströmen.
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Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag -Wir verstehen Abs. 2 als Anreiz für die freiwilligen Rücknahmesysteme, ein 
gutes Sam-melsystem unter Einbezug der anderen Stakeholder anzubieten. 
Wenn die Ziele nicht er-reicht werden, könnte der Bund bzw. die vom Bund 
beauftragte Organisation diese Auf-gaben übernehmen. Damit die 
Androhung der Einführung einer VEG realistisch ist, sollte geprüft werden, 
ob der Bund den damit verbundenen administrativen Aufwand bewälti-gen 
könnte und ob sich die VEG mit einem kostenpflichtigen Sammelsack 
ersetzen resp. kombinieren lässt.

Begründung Die Einführung einer VEG würde die Qualität der Sammlung verschlechtern 
(siehe auch Argumente unter Art. 6, Abs. 1 zu vorgezogenem, freiwilligen 
Beitrag). Die vom Bund beauftragte Organisation sollte entsprechend keine 
VEG erheben, sondern weiterhin die Lösung mit der nachgelagerten Finan-
zierung via kostenpflichtigem Sammelsack anbieten. Da Art. 32abis USG 
eine VEG vorsieht, wäre zu prüfen, ob die Lösung eines kostenpflichtigen 
Sammelsacks auch möglich wäre. Falls mit Art. 32abis USG nur die 
Erhebung einer VEG zur Finanzierung der Entsorgung möglich ist: inwieweit 
ist eine Kombination aus VEG (z.B. für Marketing/Info) und 
kostenpflichtigem Sammelsack (Sammlung, etc.) möglich? Zudem ist die 
Einführung mit einem wesentlichen administrativen Aufwand für den Bund 
verbunden und in der Sparpolitik kaum umsetzbar.

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 3

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag -Absatz 3 streichen.

Begründung Die Einführung einer Pfandpflicht ist auf Kunststoffeinwegverpackungen 
kaum umsetzbar. Bei PET-Flaschen, Alu-Dosen und Glasflaschen ist es 
technisch möglich, obwohl es mit einem Infrastruktur-wechsel verbunden 
wäre. Hingegen gibt es keine Automaten für die Rücknahme von z.B. 
Säcken.
Wir schlagen vor, diesen Absatz zu streichen. Wenn er beibehalten wird, 
müsste präziser formuliert werden, auf welche Verpackungen er sich 
beziehen würde, wie zum Beispiel Hohlkörper, Flaschen und 
Getränkekartons.

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 4

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag -Abs. 4 streichen

Begründung Siehe Absatz 3.

Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag -Erweiterung der VEG auf medizinische Glasverpackungen, wenn mit 
vertretbarem Auf-wand möglich.

Begründung Wir begrüssen die Ausweitung der VEG auf weitere Glasverpackungen. Im 
Zuge der Erweiterung der VEG fordern wir eine Anpassung der 
Entschädigung für die Glassammlung, so dass sie kostende-ckend für die 
Gemeinden, Verbände und Städte ist. Aus unserer Sicht ist die Ausnahme 
von medizini-schen Glasverpackungen nicht begründet. Die VEG muss 
auch auf medizinische Glasverpackungen erhoben werden, wenn dies mit 
vertretbarem Aufwand umsetzbar ist.
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Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Bst. c: Herstellerinnen und Hersteller, die leere und befüllte Verpackungen 
abgeben oder ein-führen, die weder für Lebensmittel, Kosmetikprodukte 
noch für medizinische Produkte eingesetzt werden.

Begründung --

Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag -Abs. 3: Die Organisation muss die Endverbraucherinnen über die Höhe der 
Gebühr in geeigneter Weise in Kenntnis setzen.

Begründung Wie in Art. 2 beantragt, soll der Begriff Verbraucherinnen durch 
Endverbraucherinnen ersetzt werden.

Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 10 Verwendung der Gebühr

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 11 Zahlungen an Dritte, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 11 Zahlungen an Dritte, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 11 Zahlungen an Dritte, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 12 Rückerstattung, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 12 Rückerstattung, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 12 Rückerstattung, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 13 Organisation, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 5

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 15 Verfahren

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 16 Kennzeichnung

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag -Siehe Ergänzung unter Art. 17

Begründung --
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Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 1

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag -Artikel 17 streichen
-Artikel 16 ergänzen: Buchstabe c (NEU). Sie müssen 
Mehrwegverpackungen, die sie in ihrem Sortiment führen, gegen 
Rückerstattung eines allfälligen Pfands zurücknehmen.

Begründung Wir beantragen, die Pfandpflicht für Mehrwegflaschen aus Glas zu 
streichen. Gemäss den Statis-tiken des BAFU ist der Mehrweganteil an 
Glasflaschen in den letzten 15 Jahren gesunken. Die Tatsa-che, dass eine 
Pfandpflicht nur für Mehrwegglasflaschen besteht, könnte dazu führen, dass 
der An-bieter bevorzugt, Getränke in Einwegflaschen anzubieten. Dies führt 
jedoch zu einer Ungleichheit zwi-schen einerseits den Einweg- und 
andererseits den Mehrwegverpackungen. Das BAFU schlägt mit Absatz 4 
eine Befreiung von der Pfandpflicht vor. Wir begrüssen diesen Ansatz, sind 
jedoch der An-sicht, dass er zu einer Benachteiligung derjenigen Anbieter 
führt, die aus kreislaufwirtschaftlichen Überlegungen 
Mehrwegverpackungen anbieten wollen. Es sind Befreiungsmöglichkeiten z.
B. für Res-taurantbetriebe vorgesehen, für die keine zusätzlichen 
Anforderungen wie in Artikel 4, Absätze b.-e., festgelegt sind. 
Zudem möchten wir darauf hinweisen, dass die Verwendung des Begriffs 
«Branchenorganisation» in diesem Zusammenhang zu Verwirrung führt. Die 
Branchenorganisation unter Absatz 4 könnte eine andere 
Zusammenstellung im Vergleich zu Artikel 5 haben oder zur 
Überschneidung mit anderen Bran-chenorganisationen, die die gleichen 
Verpackungen enthalten, führen. Es besteht zusätzlich das Risi-ko, dass 
das Erfassen der Mehrwegverpackungen zweimal geschieht 
(Branchenorganisation gemäss Artikel 5 einerseits, Branchenorganisation 
gemäss Artikel 17 Absatz 4 andererseits).
Aus diesen Gründen schlagen wir vor, die Pfandpflicht auf 
Mehrwegflaschen zu streichen. Die Einfüh-rung eines Pfandes auf 
freiwilliger Basis soll weiterhin möglich sein und entsprechend 
gekennzeichnet werden.

Titel Art. 18 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Einwegverpackungen aus PET und 
Metall, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag -Bst. a. ergänzen: solche Einwegverpackungen bei allen Verkaufsstellen auf 
privatem Grund und schweizweit während den gesamten Öffnungszeiten 
zurücknehmen;

Begründung Wir begrüssen die Präzisierung, dass, falls eine Branchenorganisation die 
Pflichten gemäss Abs. 1 Bst. a.-c. übernimmt, die PET-Flaschen und Alu-
Dosen bei allen Verkaufsstellen auf Privatgrund schweizweit 
zurückgenommen werden. Wir möchten darauf hinweisen, dass die VRB-
Entschädigungen nicht kostendeckend sind. Wenn keine Verbesserung zu 
verzeichnen ist, stellt sich die Frage, ob ein Vollobligatorium mit VEG-Pflicht 
gemäss Art. 32abis USG nicht besser geeignet wä-re, um sicherstellen, 
dass der Sammelaufwand der öffentlichen Hand kostendeckend entschädigt 
wird.

Titel Art. 18 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Einwegverpackungen aus PET und 
Metall, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 18 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Einwegverpackungen aus PET und 
Metall, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag -Übernahme der Anforderungen an die Sammelquote und 
Industrierückführungsquote gemäss Artikel 6 
-Die Datengrundlagen und Berechnungsarten sind transparent darzustellen. 
-Festlegen von Zielwerten für eine Sammelquote und eine 
Industrierückführungsquote (Anteil verwertete Einwegverpackungen im 
Verhältnis zu gesammelter Ware) in einem Anhang dieser Verordnung, 
damit es rechtsverbindlich ist. 
-Vollzugshilfe des BAFU, um sicherzustellen, dass die Datengrundlagen 
und Berech-nungsarten transparent dargestellt werden.
-Begriff “Verwertungsquote” ersetzen durch “Sammelquote” (analog 
Kunststoff), auch im Titel des Artikels und in den anderen Absätzen.

Begründung Analog zu Verpackungen aus Kunststoff und Getränkekartons schlagen wir 
vor, eine Sammelquote und eine Industrierückführungsquote für die 
Mitteilungspflicht einzuführen.

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag -Begriff “Verwertungsquote” ersetzen durch “Sammelquote” (analog 
Kunststoff), auch im Titel des Artikels und in den anderen Absätzen.

Begründung --

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag -Begriff Verwertungsquote ersetzen durch Sammelquote (analog 
Kunststoff), auch im Ti-tel des Artikels und in den anderen Absätzen.

Begründung --

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag -Den Begriff “Verwertungsquote” ersetzen durch “Sammelquote” (analog 
Kunststoff), auch im Titel des Artikels und in den anderen Absätzen.
-Verpackungen aus Kunststoffen und Getränkekartons auch in der 
Auflistung aufneh-men - nicht nur Glas, PET und Alu.

Begründung In diesem Artikel gibt es eine Überschneidung mit den Kunststoffen. Daher 
sollen auch die Verpa-ckungen aus Kunststoffen und Getränkekartons 
ausgenommen werden – nicht nur Glas, PET, Alu.

Titel Art. 20 Mitteilungspflicht betreffend Getränkeverpackungen

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag -Bst. c. (neu) Verpackungen aus Kunststoff aufgelistet nach den 
verschiedenen Poly-meren, insbesondere PET, PE, PP, PS, PVC.
-Abs. 2 (neu) Das BAFU stellt entsprechende digitale Vorlagen zur Erfüllung 
der Mittei-lungspflicht zur Verfügung.
-Abs. 3 (neu) Das BAFU publiziert die Mengen der eingesetzten 
Verpackungsmaterialien in aggregierter Form jährlich.
-Zudem sollte es keine Überschneidung der Mengenmeldungen geben 
aufgrund des In-halts der Verpackung.

Begründung Die Vorgaben von Art. 20 sind den Vorgaben in Art. 21 und 22 
anzugleichen. Die unterschiedlichen Verpackungsarten sind gleich zu 
behandeln.
Es kann eine Verwirrung geben, da Getränkeverpackungen auch aus z.B. 
PE hergestellt sein können.
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Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 5

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag -Das BAFU publiziert jährlich die Mengen der eingesetzten 
Verpackungsmaterialien in aggregierter Form

Begründung Gemäss Erläuterungen soll die Mitteilungspflicht über entsprechende 
elektronische Vorlagen vom BAFU (Abs. 4) möglichst einfach gestaltet sein. 
Hier ist darauf zu achten, dass darunter nicht der De-taillierungsgrad der 
Transparenz leidet.

Titel Art. 22 Rücknahme und Verwertung, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag -Abs.2 Wer gewerbsmässig rücknahmepflichtige Einwegverpackungen 
verwertet, zur Verwertung einführt oder ausführt, muss dem BAFU für jedes 
Verpackungsmaterial je-weils bis Ende Februar für das Vorjahr das 
Gewicht, die Sammelquote, die Verwer-tungsquote, die 
Industrierückführungsquote, die in der Verwertungskette bis zum Ende der 
Abfalleigenschaft nachgelagerten Verwertungsunternehmungen und die Art 
der Verwertung sowie die hergestellte Menge Rezyklat mitteilen. Kunststoffe 
müssen mindestens nach den Polymeren PET, PE, PP, PS, PVC und 
Getränkeverpackungen aus PET aufgegliedert werden.
-Abs. 3 (neu). Das BAFU stellt entsprechende digitale Vorlagen zur 
Erfüllung der Mit-teilungspflicht zur Verfügung.
-Abs 4 (neu). Das BAFU publiziert jährlich die Mengen der 
zurückgenommenen und verwerteten Verpackungsmaterialien sowie die 
Länder, in denen die Verwertung stattfindet, in aggregierter Form.
-Abs 4 (neu). Das BAFU publiziert jährlich die Sammelquote, die 
Verwertungsquote und die Industrierückführungsquote gegliedert nach Art 
der Verpackungen. Kunst-stoffe müssen mindestens nach den Polymeren 
PET, PE, PP, PS, PVC und Geträn-keverpackungen aus PET aufgegliedert 
werden.

Begründung --
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Titel Art. 22 Rücknahme und Verwertung, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag -Vgl. Abs. 1

Begründung --

Titel Art. 23 Mitteilung an private Meldestellen, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 23 Mitteilung an private Meldestellen, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 24 Vollzug

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 25 Aufhebung und Änderung bisherigen Rechts

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 26 Übergangsbestimmung

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag -streichen

Begründung Wir beantragen, dass Einwegverpackungen aus Kunststoffen und 
Getränkekartons bis zum Inkrafttre-ten von Artikel 4 am 1. Januar 2028 im 
Siedlungsabfallmonopol verbleiben. Eine Aufhebung des Sied-
lungsabfallmonopols für diese beiden Abfallfraktionen, bevor die VerpV in 
Kraft tritt, würde zu einer Rechtsunsicherheit für Gemeinden, Verbände und 
Städte führen.
Die Rücknahmepflicht für Herstellerinnen und Hersteller sowie Händlerinnen 
und Händler ist das Kern-stück dieser Verordnung, da sie die Sammlung 
von Kunststoffen den Kantonen, Gemeinden, Verbän-den und Städten 
entzieht und die Verantwortlichkeiten anders festlegt. Durch den Vorschlag, 
den Arti-kel später in Kraft zu setzen, werden die Verantwortlichkeiten 
unklar. Zudem haben die Gemeinden, Verbände und Städte kaum die 
Möglichkeit, bei der Einführung neuer Sammlungen ihre Anforderun-gen (u. 
a. Sammlung nur auf privatem Grund, Sammlung bei allen Verkaufsstellen) 
sicherzustellen.
Für die Gemeinden, Verbände und Städte ist es wesentlich, dass:
die Rücknahmepflicht nur für Herstellerinnen und Hersteller sowie 
Händlerinnen und Händler gilt;
es keine Sammelpflicht für Gemeinden und Städte gibt; 
die Sammlung bei Rücknahmepflichtigen auf privatem Grund stattfindet;
die Sammlung dieser Fraktionen bei allen Verkaufsstellen erfolgt;
die Gemeinden, Verbände und Städte freiwillig entscheiden können, ob sie 
die Sammlung von Getränkekartons und Einwegverpackungen aus 
Kunststoff anbieten wollen. Wenn sie diese Sammlung anbieten, müssen 
sie kostendeckend entschädigt werden; 
der Begriff “Branchenorganisation” definiert wird, um Wildwuchs zu 
vermeiden, der dadurch entsteht, dass noch weitere Branchenorganisation 
gegründet werden.

Titel Art. 27 Inkrafttreten

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Fabio Gieriet

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Trash Hero World begrüsst die Revision der Verpackungsverordnung als 
einen zeitgemässen und wichtigen Schritt zur Stärkung der 
Kreislaufwirtschaftspolitik in der Schweiz. Der erweiterte Geltungsbereich 
des Entwurfs wird positiv bewertet, und insbesondere die Integration der 
Erfahrungen aus dem EU-Prozess ist sehr wertvoll.

Im März 2025 veröffentlichte die Swiss Plastic Action Koalition eine 
gemeinsame Erklärung mit zehn klaren Forderungen (https://trashhero.org
/wp-content/uploads/2025/03/2025-03-10-Swiss-Plastic-Action-
Gemeinsame-Erklaerung.pdf), um sicherzustellen, dass die 
Verpackungspolitik der Schweiz Plastikverschmutzung wirksam verhindert, 
sichere Materialien fördert und die Infrastruktur für eine echte 
Kreislaufwirtschaft aufbaut. Wir halten diese Forderungen weiterhin für 
wesentlich und sehen die aktuelle Konsultation als Gelegenheit, die 
Verordnung stärker an ihnen auszurichten.

Der Entwurf ist in bestimmten Bereichen zwar ein Fortschritt, doch müssen 
einige zentrale Punkte stärker berücksichtigt werden, um tatsächlich 
wirksame Ergebnisse zu erzielen.

Plastikverschmutzung an der Quelle verhindern:
Wir fordern ein Verbot nicht notwendiger Einwegkunststoffe, verbindliche 
Reduktionsziele sowie das schrittweise Auslaufen von giftigen und nicht 
recycelbaren Verpackungen. Der vorliegende Entwurf verbietet solche 
Produkte bislang nicht und legt keine quantitativen Reduktionsziele fest. Er 
konzentriert sich vor allem auf Sammlung und Recycling, was den Anstieg 
des Verpackungsabfalls nicht umkehren kann. Zudem fehlen Mechanismen, 
um unerwünschte Ersatzstoffe zu verhindern oder gefährliche Materialien 
auszuschliessen, wodurch die öffentliche Gesundheit und die Umwelt 
weiterhin gefährdet bleiben.
Eine Angleichung an die neue EU-Verordnung über Verpackungen und 
Verpackungsabfälle (PPWR) würde die Position der Schweiz stärken, da 
diese Anforderungen an Recycelbarkeit, Gestaltungskriterien, 
Wiederverwendungsziele, recycelten Materialanteil, Verbote bestimmter 
Einwegkunststoffe und strenge Grenzwerte für PFAS festlegt.

Investition in Wiederverwendung und Kreislaufwirtschaftsinfrastruktur:
Die erweiterte Herstellerverantwortung (EPR) sollte nicht nur als Instrument 
zur Finanzierung der nachgelagerten Entsorgung genutzt werden, sondern 
auch zur Finanzierung grossflächiger Wiederverwendungssysteme und zur 
Entwicklung nationaler Standards. Der aktuelle Entwurf erkennt dieses 
strategische Potenzial bislang nicht an. Ein wichtiger Schritt wäre, einen Teil 
der Vorauszahlungsabgabe (TEA) auf Wiederverwendungssysteme 
umzuleiten, wie dies bereits in Frankreich praktiziert wird, wo eine einzige 
Organisation sowohl die Beiträge für Wiederverwendung als auch für 
Recycling verwaltet. Ebenso sollte das begrenzte und fragmentierte 
Pfandsystem für Getränkebehälter ausgeweitet werden: Das Pfandsystem 
in Deutschland zeigt, wie universelle Pfandregelungen (für Mehrweg- und 
Einwegbehälter) dank effizientem Management und harmonisierten 
Standards Rücklaufquoten von über 90 % erreichen können. Ohne 
entsprechende Investitionen und Harmonisierung wird die 
Wiederverwendung in der Schweiz marginal bleiben.

Sichere Materialien gewährleisten:
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Verpackungen, einschliesslich recycelter Verpackungen, müssen frei von 
gefährlichen Stoffen und nicht absichtlich zugesetzten Stoffen (NIAS) sein. 
Dies ist entscheidend, um die öffentliche Gesundheit zu schützen und 
sichere Recyclingkreisläufe zu gewährleisten. Der Entwurf der Verordnung 
fördert derzeit zwar recycelte Kunststoffe, behandelt jedoch deren 
chemische Sicherheit nicht, wodurch eine regulatorische Lücke entsteht, die 
ernsthafte Auswirkungen auf den Lebensmittelkontakt und Konsumgüter 
haben kann.

Greenwashing beenden und Transparenz stärken:
Wir fordern vollständige Transparenz bezüglich der chemischen 
Zusammensetzung, der Recycelbarkeit und der End-of-Life-Bestimmung 
von Verpackungen. Irreführende Angaben; einschliesslich, aber nicht 
beschränkt auf die Recyclingfähigkeit von Kunststoffen und „Neutralität“; 
müssen verboten werden, und die Verantwortung der Unternehmen über 
den gesamten Lebenszyklus hinweg muss sichergestellt sein. Zwar führt die 
Verordnung einige Berichtspflichten ein, diese bleiben jedoch fragmentiert 
und undurchsichtig. Es gibt keine systematische Transparenzpflicht oder ein 
belastbares Prüfverfahren, und die Definition von Recycling lässt Raum für 
irreführende Interpretationen.

Fazit:
Insgesamt zeigen diese Mängel, dass die Verordnung weiterhin Recycling 
über Prävention, Reduktion und Sicherheit stellt. Durch die Integration 
verbindlicher Reduktionsziele, einer soliden Finanzierung für 
Wiederverwendung, Regeln zur chemischen Sicherheit, einer Angleichung 
an die EU sowie starker Transparenzpflichten hat die Schweiz die Chance, 
einen glaubwürdigen internationalen Standard zu setzen und ein 
Verpackungssystem zu schaffen, das sowohl die Umwelt als auch die 
öffentliche Gesundheit wirklich schützt.

Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme2

Titel Art. 1 Gegenstand und Geltungsbereich

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag --

Begründung Der derzeitige Geltungsbereich der Verordnung ist zu begrenzt, da er drei 
Schlüsselelemente, die für ein sicheres und kreislauffähiges 
Verpackungssystem unerlässlich sind, nicht ausdrücklich berücksichtigt:
- die Notwendigkeit, giftige Stoffe in Verpackungen zu beschränken oder zu 
verbieten,
- die Verpflichtung, wiederverwendbare Verpackungssysteme zu entwickeln 
und bereitzustellen,
- sowie die Anforderung einer Kennzeichnungspflicht, um Transparenz für 
Verbraucher und Betreiber zu gewährleisten.

Die ausdrückliche Aufnahme dieser Elemente in den Geltungsbereich (Art. 
1) ist wichtig, um ihre Relevanz als übergeordnete Grundsätze der 
Verordnung zu signalisieren und die Übereinstimmung mit den Zielen der 
Schweiz in Bezug auf Abfallreduzierung, Kreislaufwirtschaft und Schutz der 
öffentlichen Gesundheit sicherzustellen.

Titel Art. 2 Begriffe

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung
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Gegenvorschlag b. Mehrwegverpackungen: Jede Verpackung, die so gestaltet, hergestellt 
und in Verkehr gebracht wird, dass sie innerhalb eines organisierten 
Mehrwegsystems mehrfach wiederverwendet werden kann, wobei ihre 
Schutz- und Funktionseigenschaften über eine ausreichende Anzahl von 
Nutzungen erhalten bleiben, sodass sie ihren ökologischen Break-even-
Punkt in Bezug auf Nachhaltigkeit übertrifft. Die Anzahl der Nutzungen wird 
durch unabhängige, konsekutive Lebenszyklusbewertungen bestimmt.

f. Kunststoffverpackungen: Jede Verpackung, die ganz oder teilweise aus 
irgendeiner Form von chemisch modifizierten, biobasierten oder 
synthetischen Polymeren besteht, einschliesslich aller Zusatzstoffe oder 
sonstigen Stoffe.
[Keine Ausnahme für PET]

h. Stoffliche Verwertung: die mechanische Verarbeitung von Abfallstoffen zu 
Produkten, Materialien oder Stoffen, sei es für den ursprünglichen Zweck 
oder für andere Zwecke, mit Ausnahme der energetischen Verwertung und 
der Verwendung als Brennstoff.

h.bis Hochwertiges Recycling: jedes Recyclingverfahren, bei dem recycelte 
Materialien hergestellt werden, die aufgrund ihrer erhaltenen technischen 
Eigenschaften von gleicher Qualität wie die ursprünglichen Materialien sind 
und als Ersatz für Primärrohstoffe für Verpackungen oder andere 
Anwendungen verwendet werden, bei denen die Qualität des recycelten 
Materials erhalten bleibt.

j. Recyclingquote: Anteil der Verpackungen nach Gewicht, gemessen beim 
Eingang der Abfälle in eine Recyclinganlage innerhalb eines 
Kalenderjahres, im Vergleich zum Gesamtgewicht der aus diesem Material 
hergestellten und in der Schweiz zur Wiederverwendung zurückgegebenen 
Verpackungen.

q. Inerte Verpackungen: Verpackungsmaterial, das unter den vorgesehenen 
Verwendungsbedingungen weder chemisch noch physikalisch mit den 
verpackten Gütern oder der Umwelt in Wechselwirkung tritt und somit für 
eine sichere Wiederverwendung und Wiederverwertung geeignet ist.

r. Mehrwegsystem: organisatorische, technische oder finanzielle Mittel, die 
die Wiederverwendung in geschlossenen oder offenen Kreisläufen 
ermöglichen, unterstützt durch eine angemessene Logistik und gefördert 
durch geeignete Anreizsysteme, in der Regel durch ein Pfandsystem.

s. Rücklaufquote von Verpackungen: Verhältnis zwischen der Anzahl der an 
Verbraucher:innen und Endnutzer:innen abgegebenen vollen Verpackungen 
und der Anzahl der Verpackungen, die nach der Reinigung wieder befüllt 
werden können.

t. Wiederverwendungsquote von Verpackungen: Verhältnis zwischen der 
Anzahl der an Verbraucher:innen und Endnutzer:innen abgegebenen 
Vollverpackungen und der Anzahl der wiederverwendeten und wieder in 
Verkehr gebrachten Vollverpackungen.
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Begründung b. Mehrwegverpackungen:
Die aktuelle Definition von „Mehrwegverpackungen“ ist zu allgemein gefasst 
und könnte es ermöglichen, schwache oder halbwegs wiederverwendbare 
Produkte als „Mehrweg“ zu vermarkten. Die überarbeitete Definition stellt 
klar, dass echte Mehrwegverpackungen folgende Kriterien erfüllen müssen:
- Sie sind Teil eines organisierten Mehrwegsystems (Sammel-, Reinigungs- 
oder Nachfüllsystem).
- Sie behalten ihre funktionellen und schützenden Eigenschaften über 
mehrere Nutzungszyklen hinweg.
- Sie absolvieren die Mindestanzahl an Zyklen, die erforderlich ist, um die 
Umweltbelastung einer entsprechenden Einwegverpackung auszugleichen 
– zu bestimmen durch unabhängige, konsekutive 
Lebenszyklusbewertungen.
Durch diese Formulierung richtet sich die Schweiz an internationalen Best 
Practices aus (Ellen MacArthur Foundation, Reloop, Zero Waste Europe, 
ECOS) und schafft zugleich die Grundlage dafür, dass das UVEK 
Schwellenwerte für unterschiedliche Materialien und Anwendungen 
sachgerecht und evidenzbasiert anpassen kann.

Zudem enthält die Verordnung keine Definition von „Inertheit“. Dabei 
handelt es sich um ein zentrales Konzept, um sicherzustellen, dass 
Verpackungsmaterialien für Lebensmittel und Getränke sicher, 
wiederverwendbar und mit hochwertigem Recycling kompatibel sind. Die 
Einführung einer Definition von Inertheit würde dazu beitragen, 
internationale Best Practices festzulegen und die Führungsrolle der Schweiz 
bei sicheren, zirkulären Verpackungssystemen zu stärken.

Darüber hinaus ist die aktuelle Definition von Materialrecycling zu allgemein 
gefasst und schliesst nicht die üblichen Ausschlüsse wie 
Energiegewinnung, Verarbeitung zu Brennstoff oder Verfüllung ein.

Die Aufnahme von Buchstabe h.bis definiert die ideale Form des 
Recyclings, bei der Downcycling ausgeschlossen ist, also das Recycling in 
Produkte wie Kleidung oder Möbel, die anschliessend nicht weiter recycelt 
werden können.

Die Ergänzung des Textes zu Punkt j. stellt sicher, dass die Menge des 
recycelten Materials am Eingang der Recyclinganlage gemessen wird. Dies 
ist eine Sicherheitsmassnahme, um sicherzustellen, dass für das Recycling 
vorgesehenes Material nachvollziehbar bleibt, insbesondere beim Export.

Die Ergänzung von Buchstabe r. ermöglicht die Definition von 
Mehrwegsystemen. Dieser Begriff, übernommen aus dem europäischen 
Recht (Verordnung 2025/40), ist nicht nur notwendig, weil er in dieser 
Verordnung verwendet wird, sondern auch, um zu betonen, dass 
Wiederverwendungsaktivitäten Teil von Systemen mit organisatorischer 
Struktur, finanziellen Abläufen, Anreizmechanismen usw. sein müssen.

Die Ergänzung von Buchstabe s. übernimmt die Definition der 
Rücklaufquote, wie sie im erläuternden Bericht zur Überarbeitung dieser 
Verordnung enthalten ist. Der Begriff „Standard“ wurde ebenfalls gestrichen, 
da sich die Wiederverwendung von Verpackungen und deren 
anschliessende Rücknahme auch auf nicht standardisierte Verpackungen 
beziehen kann. Es ist wichtig, diese Definition aufzunehmen, da der Begriff 
später in der Verordnung verwendet wird.

Die Ergänzung von Buchstabe t. ermöglicht die Definition der 
Wiederverwendungsquote, die in einem neuen Artikel 19bis aufgenommen 
wird. Dabei folgt sie einer Logik, die der bei den Recyclingquoten 
angewendeten ähnelt, mit dem Ziel, verbindliche Wiederverwendungsziele 
festzulegen. Im Gegensatz zur „Rücklaufquote“ berücksichtigt diese Quote 
nur Verpackungen, die tatsächlich wiederverwendet werden, d.h. nach dem 
Wiederverwendungsprozess wieder in den Verkehr gebracht werden.

Titel Art. 3 Allgemeine Anforderungen an Verpackungen

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung
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Gegenvorschlag Händler:innen und Hersteller:innen, die Verpackungen in Verkehr bringen, 
müssen sicherstellen, dass die Verpackungen:
a. notwendig, sicher und nachhaltig sind, basierend auf evidenzbasierten 
Kriterien;
b. über standardisierte Kennzeichnung verfügen, die das Vorhandensein 
oder Fehlen relevanter Chemikalien, den Anteil an Recyclingmaterial und 
die bevorzugte Rückgabemethode zeigt;
c. keine irreführenden Umweltangaben enthalten;
d. so gestaltet sind, dass sie keine wesentlichen Hindernisse oder 
unverhältnismässigen Kosten bei Sammlung, Wiederverwendung, 
Behandlung oder Recycling verursachen;
e. den grösstmöglichen Anteil an Recyclingmaterial enthalten, ohne die 
menschliche Gesundheit zu gefährden.

Hinzufügen: Art. 3bis Kontrolle der Anforderungen an Verpackungen
Das BAFU veröffentlicht regelmässig Bewertungen zu den verschiedenen 
Arten von Verpackungen und den Möglichkeiten ihrer Entsorgung am Ende 
ihrer Lebensdauer, um festzustellen, welche Optionen hinsichtlich der 
Umweltbelastung und der Risiken für die menschliche Gesundheit sowie 
unter Berücksichtigung des Stands der Technik vorzuziehen sind.
Hinzufügen: Art. 3tris Verpflichtung der Einzelhandelsgeschäfte zur 
Rücknahme von Verpackungen.
1. Einzelhandelsgeschäfte müssen alle Arten von Verpackungen von 
Produkten kostenlos für die Konsumentinnen und Konsumenten 
zurücknehmen.
2. Für Einzelhandelsgeschäfte mit einer Verkaufsfläche von mehr als 200 
m² muss eine gut sichtbare Plattform zum Auspacken zur Verfügung gestellt 
werden.
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Begründung Artikel 3 legt wichtige allgemeine Grundsätze fest, ist jedoch in seiner 
derzeitigen Form noch zu schwach. Der Verweis darauf, dass Massnahmen 
nur „soweit wirtschaftlich tragbar“ erforderlich sind, schafft eine Lücke, die 
es Unternehmen ermöglicht, die Einhaltung aus finanziellen Gründen zu 
umgehen. Dies untergräbt die Wirksamkeit der Verordnung und sollte 
gestrichen werden.

Punkt a enthält nun drei zentrale Anforderungen für alle Verpackungen:
- Notwendig bedeutet, dass die Verpackung erforderlich ist; unnötige 
Verpackungen sollten verboten oder schrittweise abgeschafft werden.
- Sicher bedeutet, dass keine problematischen Stoffe oder Chemikalien 
enthalten sind, die Freisetzung von Mikro- und Nanoplastik reduziert wird 
und etablierte Sicherheitskriterien erfüllt werden.
- Nachhaltig bedeutet, dass die Verpackung so gestaltet ist, dass 
Wiederverwendung und hochwertiges Recycling in grossem Massstab 
prioritär berücksichtigt werden. Wo Einwegverpackungen erforderlich sind, 
werden Gewicht und Volumen auf das Minimum reduziert, das notwendig 
ist, um die Funktionalität sicherzustellen, ohne die Recycelbarkeit zu 
beeinträchtigen.

Die neuen Punkte b und c wurden hinzugefügt, um Transparenz für die 
Konsument:innen, Verantwortung der Produzent:innen und die Einhaltung 
geeigneter Rückgabesysteme sicherzustellen. Die Handhabung von 
Umweltangaben könnte sich an Art.14 der EU-Verordnung über 
Verpackungen und Verpackungsabfälle (PPWR) orientieren.

Punkt c ist problematisch, da die Forderung nach „einem möglichst hohen 
Anteil “ an Recyclingmaterial ohne Unterscheidung zwischen den 
Materialien nicht akzeptabel ist. Während recyceltes Glas wünschenswert 
ist, können recycelte Kunststoffe und Karton problematische Stoffe 
konzentrieren (einschliesslich Persistenz, Bioakkumulation, Mobilität, 
Karzinogenität, Mutagenität, Reproduktionstoxizität, spezifische 
Organtoxizität bei wiederholter Exposition und/oder endokrine Disruption). 
Besonders besorgniserregend ist dies bei Verpackungen für Lebensmittel 
und Getränke. Verpackungen sollten keine problematischen Chemikalien 
enthalten, und der Recyclinganteil muss sowohl für die menschliche 
Gesundheit als auch für die Umwelt unbedenklich sein.

Bezüglich des Vorschlags, Artikel 3tris aufzunehmen: Die Verpflichtung für 
den Handel, alle Arten von Verpackungen kostenfrei von Konsument:innen 
zurückzunehmen, gewährleistet Konsistenz und Zugänglichkeit im 
Verpackungssystem. Diese Massnahme unterstützt die Abfallvermeidung, 
indem sie Anreize für den Handel schafft, übermässige oder nicht 
recycelbare Verpackungen zu reduzieren, und gleichzeitig den Konsument:
innen eine ordnungsgemässe Entsorgung erleichtert.
Die Verpflichtung ergänzt bestehende Rücknahmesysteme, ohne sie zu 
ersetzen. Sie ermöglicht es Konsument:innen, Verpackungen (sowohl 
recycelbare als auch nicht recycelbare) am Verkaufsort zurückzugeben, 
erhöht die Bequemlichkeit und fördert Gewohnheiten, die für den künftigen 
Ausbau von Mehrwegsystemen entscheidend sein werden.
Für den Handel schafft diese Massnahme Anreize für einen schrittweisen 
Übergang zu Verpackungsreduktion und Designoptimierung. Zudem fördert 
sie Transparenz und geteilte Verantwortung entlang der 
Wertschöpfungskette, im Einklang mit dem Prinzip der erweiterten 
Herstellerverantwortung (EPR), ohne unverhältnismässige betriebliche 
Belastungen aufzuerlegen.
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Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag a. diese Verpackungen für die Verbraucher:innen kostenfrei an allen 
Verkaufsstellen und während der gesamten Öffnungszeiten 
zurückzunehmen;

c. in den Verkaufsstellen an gut sichtbarer Stelle deutlich darauf 
hinzuweisen, dass solche Verpackungen zurückgenommen werden und 
angeben, wie diese anschliessend weiterverarbeitet werden.

Begründung Der aktuelle Artikel verpflichtet Händler:innen und Hersteller:innen zwar zur 
Rücknahme von Getränkekartons und Einweg-Kunststoffverpackungen, legt 
jedoch nicht fest, dass dies kostenfrei für die Konsument:innen erfolgen 
muss. Ohne diese Klarstellung könnten Einzelhändler:innen Gebühren oder 
andere Bedingungen auferlegen, die die Rückgabe von Verpackungen 
erschweren und die Wirksamkeit der Rücknahmepflicht beeinträchtigen 
würden.
Die Ergänzung der Formulierung in Punkt a „für Konsument:innen kostenfrei
“ stellt sicher, dass das Rücknahmesystem zugänglich ist und mit dem 
Verursacherprinzip übereinstimmt, wonach Produzent:innen und Händler:
innen (nicht die Konsument:innen) die finanziellen Verantwortung für 
Verpackungsabfälle tragen. Diese Massnahme trägt zudem dazu bei, die 
Rücklaufquoten zu erhöhen und eine faire Umsetzung in allen 
Verkaufsstellen zu gewährleisten.

Die Ergänzung bei Punkt c. der Verpflichtung, Nachweise darüber zu 
veröffentlichen, wo zurückgegebene Verpackungen letztlich entsorgt 
werden, sorgt für mehr Transparenz für die Konsument:innen und erhöht 
gleichzeitig die Verantwortlichkeit der Händler:innen, da Rücknahme nicht 
automatisch Recycling garantiert.

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 3

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag --

Begründung Dies widerspricht dem Prinzip, dass die Rücknahme von Verpackungen 
kostenfrei für Konsument:innen erfolgen muss (Art.4 Buchstabe a).

Wir schlagen daher vor, Artikel 4 Absatz 3 zu streichen.

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 5 Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag b. sicherzustellen, dass die Entsorgungskosten durch Beiträge gemäss dem 
Verursacherprinzip gedeckt werden; diese Beiträge sind ausschliesslich für 
die Deckung der Entsorgungskosten sowie zur Unterstützung von 
Vermeidungs- und Mehrwegmassnahmen zu verwenden und dürfen nicht 
auf die Verbraucher:innen abgewälzt werden.

e. hochwertiges Recycling im grossen Umfang priorisieren sowie die Menge 
des Restabfalls gemäss den in Art.6 festgelegten Zielvorgaben klar 
berichten und reduzieren

Begründung Artikel 5 verlangt zu Recht, dass die Entsorgungskosten durch Beiträge 
gemäss dem Verursacherprinzip gedeckt werden. Der Text legt jedoch nicht 
fest, wer diese Kosten letztlich trägt. Ohne Klarstellung besteht das Risiko, 
dass die Kosten auf die Konsument:innen abgewälzt werden, was die 
Fairness untergräbt und den Anreiz für Produzent:innen schwächt, 
Verpackungen besser zu gestalten.

Um die Wirksamkeit sicherzustellen, muss klar sein, dass die Beiträge von 
denjenigen getragen werden, die Verpackungen in Verkehr bringen, und 
nicht von den Konsument:innen. Darüber hinaus sollten die Beiträge nicht 
nur die Entsorgung abdecken, sondern auch die Abfallvermeidung und den 
Aufbau von Mehrwegsystemen unterstützen, im Einklang mit der 
erweiterten Herstellerverantwortung (EPR). Dies schafft die richtigen 
ökonomischen Anreize und stellt sicher, dass Ressourcen in nachhaltige 
Lösungen kanalisiert werden.

Punkt e wurde überarbeitet, um Verweise auf die Verbrennung (nicht 
empfohlene Entsorgungsmethode) zu entfernen und eine öffentliche 
Berichterstattung vorzuschreiben.

Titel Art. 5 Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1bis. Zusätzlich zu den in Abs. 1 festgelegten Recyclingquoten ist die 
insgesamt in Verkehr gebrachte Menge an Verpackungsabfällen 
schrittweise zu verringern. Die Menge der Verpackungsabfälle ist bis 2030 
um mindestens 5 %, bis 2035 um 10 % und bis 2040 um 15 % gegenüber 
dem Niveau von 2018 zu reduzieren, im Einklang mit den Zielen der EU-
Verordnung über Verpackungen und Verpackungsabfälle (PPWR).

Begründung Artikel 6 legt derzeit nur relative Recyclingziele (Prozentsätze) fest. Zwar 
sind diese wichtig, sie garantieren jedoch keine tatsächliche Reduktion des 
Verpackungsabfalls, da Recyclingquoten steigen können, während das 
Gesamtvolumen an Abfall ebenfalls zunimmt.

Um echten Fortschritt bei der Abfallvermeidung sicherzustellen, sollte die 
Verordnung relative Recyclingziele mit absoluten Reduktionszielen für 
Verpackungsabfälle kombinieren, im Einklang mit der künftigen EU-
Verordnung über Verpackungen und Verpackungsabfälle (PPWR).

Die Einführung messbarer Reduktionsziele – 5% bis 2030, 10% bis 2035 
und 15% bis 2040 im Vergleich zu den Werten von 2018 – würde die 
Schweiz an europäische Best Practices angleichen und sicherstellen, dass 
politische Massnahmen zu einer tatsächlichen Verringerung des gesamten 
in Verkehr gebrachten Verpackungsabfalls führen.

Alternativ könnte Artikel6 auch die Wiederverwendbarkeit von 
Verpackungen berücksichtigen, die durch Händler:innen in Verkehr 
gebracht wird, um Getränkekartons und andere Einwegverpackungen zu 
ersetzen. Wenn dies ordnungsgemäss umgesetzt wird, könnte dies in die 
Berechnung einbezogen oder zur gemessenen Recyclingquote angerechnet 
werden.

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag --

Begründung Dieser Mechanismus würde in der Praxis zusätzliche Kosten für Konsument:
innen verursachen und widerspricht damit dem Prinzip, dass die 
Rücknahme von Verpackungen kostenfrei für Konsument:innen erfolgen 
muss (Art.4 Buchstabe a) und dass Produzent:innen und Händler:innen die 
Verantwortung im Einklang mit der erweiterten Herstellerverantwortung 
(EPR) tragen sollten.

Wir schlagen daher vor, Artikel 6 Absatz 2 zu streichen. Anstelle neuer 
Verbrauchergebühren oder Steuern sollte die Verordnung auf ein 
Pfandsystem für alle Getränkeverpackungen setzen. Ein Pfand 
unterscheidet sich grundlegend von einer Gebühr:
- Ein Pfand ist vollständig rückzahlbar, schafft einen direkten Anreiz für 
Konsument:innen, Verpackungen zurückzugeben, und ermöglicht höhere 
Rücklaufquoten;
- Eine Steuer oder Gebühr ist nicht rückzahlbar, verschiebt die Kosten auf 
die Konsument:innen, ohne das Verhalten oder das Verpackungsdesign zu 
verbessern.
Die Pfandpflicht (wie in Art.17 vorgeschlagen) gewährleistet einen fairen, 
geschlossenen Kreislauf für alle Materialien, stärkt die Verantwortlichkeit 
entlang der gesamten Wertschöpfungskette und vermeidet eine 
Benachteiligung der Konsument:innen, während es eine wirksame 
Abfallreduktion fördert.
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Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Werden die Recyclingquoten weiterhin nicht erreicht, kann das UVEK die 
Verpflichtungen und Leistungsanforderungen des in Artikel 17 festgelegten 
Pfandsystems verstärken, insbesondere für Verpackungsmaterialien oder 
Akteure, die hauptsächlich für die Nichterreichung der Ziele verantwortlich 
sind. Dies kann höhere Pfandbeträge, gezielte Rücknahmepflichten oder 
zusätzliche Massnahmen zur Verbesserung der Sammelqualität und der 
Verwertungsergebnisse umfassen.

Begründung Der Artikel sieht derzeit vor, dass das UVEK ein Pfandsystem einführen 
kann, falls die Recyclingquoten nicht erreicht werden. Unter unserem 
Vorschlag gilt jedoch bereits ein universelles Pfandsystem (Artikel 17) für 
alle Getränkeverpackungen. Dieser Absatz sollte daher dazu dienen, das 
bestehende System zu stärken und anzupassen, wenn die Leistung 
einzelner Materialien oder Betreiber unzureichend bleibt. Dies gewährleistet 
politische Kohärenz und vereinfacht die Umsetzung. Ein Pfandsystem ist ein 
strukturelles Instrument, das hohe Rücklauf- und Rückgabemengen für alle 
Materialien sicherstellt, während Artikel 6 Absatz 3 dem UVEK die 
Flexibilität bietet, das System gezielt zu optimieren, wenn spezifische 
Materialien oder Betreiber hinter den Erwartungen zurückbleiben. Solche 
Anpassungen (z.B. höhere Pfandbeträge oder strengere Rückgabepflichten) 
würden die Effizienz des Gesamtsystems verbessern, ohne parallele 
Mechanismen oder zusätzliche administrative Belastungen zu schaffen.

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Hersteller;innen, die leere Einwegverpackungen aus Glas für die 
Verwendung im Inland abgeben oder solche Verpackungen einführen, 
müssen für diese einer vom BAFU beauftragten Organisation (Organisation) 
eine vorgezogene Entsorgungsgebühr (Gebühr) entrichten

Begründung Die Steuer sollte nur für Einwegglasverpackungen gelten, nicht für Mehrweg-
/Wiederbefüllbares Glas.

Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Die Gebührenpflicht gilt auch für Hersteller:innen, die befüllte 
Einwegverpackungen aus Glas abgeben oder einführen.

Begründung Die Steuer sollte nur für Einwegglasverpackungen gelten, nicht für Mehrweg-
/Wiederbefüllbares Glas

Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag d. Hersteller:innen, die die Rücknahme und Wiederbefüllung von 
Glasverpackungen anbieten.

Begründung Die Steuer sollte nur für Einwegglasverpackungen gelten, nicht für Mehrweg-
/Wiederbefüllbares Glas
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Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 10 Verwendung der Gebühr

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung
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Gegenvorschlag Ändern Buchstabe d: „Informationskampagnen, insbesondere zur prioritären 
Förderung der Wiederverwendung und stofflichen Verwertung von 
Glasverpackungen ...” 
Neue Buchstabe nach (d) einfügen:
d bis. die Entwicklung von Standards und Infrastrukturen für 
Mehrwegverpackungssysteme;
Einleitenden Satz ändern:
„Die Organisation muss die Einnahmen aus der Abgabe zur Finanzierung 
der folgenden Tätigkeiten im Zusammenhang mit Glasverpackungen 
verwenden; gleichwertige Massnahmen sind auch für Kunststoff- und 
andere Getränkeverpackungen einzuführen.“
Nach (d bis) einfügen:
d ter. die Finanzierung des Aufbaus und des Betriebs von 
Mehrwegsystemen;
Letzten Satz der Begründung ändern:
„Die Aufnahme solcher Bestimmungen würde den Übergang zu 
Mehrwegverpackungen, insbesondere bei Getränken, stärken und 
sicherstellen, dass die Abgabe Mehrweg fördert und nicht den Ersatz durch 
Einwegkunststoffe begünstigt.“
Hinzufügen: Art. 10bis «Verwendung der Gebühr für die Wiederverwendung
Mindestens 10 % der vorweggenommenen Entsorgungsgebühr müssen zur 
Unterstützung von Aktivitäten im Zusammenhang mit der 
Wiederverwendung von Verpackungen gemäss Art. 10 Bst. a und b 
verwendet werden.»
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Begründung Artikel 10 beschränkt derzeit die Verwendung der Entsorgungsgebühr auf 
Aktivitäten im Zusammenhang mit Glasverpackungen. Dies führt zu einem 
Ungleichgewicht: Glas wird benachteiligt, während Kunststoff und andere 
Verpackungsmaterialien keiner gleichwertigen finanziellen Verantwortung 
unterliegen. Zudem wird derzeit nicht zwischen Einweg- und Mehrweg-
Glasverpackungen unterschieden. Dies birgt das Risiko, Substitutionen hin 
zu Kunststoff zu begünstigen, was dem Ziel der Reduktion des gesamten 
Verpackungsabfalls und dem Schutz der öffentlichen Gesundheit 
widerspricht.

Das Prinzip der erweiterten Herstellerverantwortung (EPR) verlangt, dass 
alle Verpackungsmaterialien in fairer Weise zu den Kosten für Sammlung, 
Behandlung sowie den Aufbau und Betrieb von Wiederverwendungs- und 
Recyclinginfrastrukturen beitragen. Entsprechende Massnahmen sollten 
daher auch für Kunststoffe und andere Materialien eingeführt werden.

Darüber hinaus sieht Artikel 10 derzeit keine Finanzierung für die 
Entwicklung von Standards und Systemen zur Wiederverwendung vor. Die 
Aufnahme solcher Bestimmungen und die Möglichkeit, Steuereinnahmen 
auch für den Aufbau und Betrieb von Mehrwegsystemen zu verwenden, 
würden den Übergang zu wiederverwendbaren Verpackungen – 
insbesondere bei Getränken – deutlich stärken. Ebenso wichtig ist, dass die 
Ausgestaltung der Abgabe die Wiederverwendung fördert und keine Anreize 
für den Umstieg auf Einwegkunststoffe schafft.

Buchstabe d.: Die Wiederverwendung von Glasverpackungen trägt zur 
Schonung natürlicher Ressourcen, zur Stärkung der Kreislaufwirtschaft und 
zur Verbesserung der Umweltbilanz bei – insbesondere im Vergleich zu 
Einweg-Glasverpackungen (siehe Carbotech-Bericht, 2024). Umfragen in 
der Schweizer Bevölkerung zeigen, dass viele Menschen die Begriffe 
„Recycling“ und „Wiederverwendung“ verwechseln. Obwohl bereits 
Lösungen für die Wiederverwendung von Glasverpackungen existieren, 
sind diese bislang wenig bekannt. Obwohl dieser Artikel bereits in der 
früheren Version der OEV enthalten war, wurde von Vetroswiss keine 
Informationskampagne zur Förderung der Wiederverwendung durchgeführt. 
Das Wort „vorrangig“ verdeutlicht daher das Mandat von Vetroswiss, 
Informationskampagnen in erster Linie zugunsten der Wiederverwendung 
durchzuführen.

Während die Wiederverwendung von Glasverpackungen klare ökologische 
Vorteile gegenüber Einweg-Glas und Kunststoffverpackungen bietet, fehlen 
derzeit die notwendigen Investitionen, um diese Systeme wirtschaftlich 
tragfähig zu machen. In Frankreich schreibt das Anti-Waste-Gesetz für eine 
Kreislaufwirtschaft (AGEC) vor, dass Öko-Organisationen und Produzenten, 
die der erweiterten Herstellerverantwortung unterliegen, mindestens 5 % 
ihrer jährlichen finanziellen Beiträge für die Entwicklung von 
Wiederverwendungslösungen bereitstellen müssen.
Nach dem Vorbild dieser Regelung in Nachbarländern wäre es sinnvoll, 
auch in der OEm einen entsprechenden Prozentsatz für dieses Ziel 
festzuschreiben. Dies würde die konkrete Umsetzung der Buchstaben a. 
und b. von Artikel 10 ermöglichen.

Titel Art. 11 Zahlungen an Dritte, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 11 Zahlungen an Dritte, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 11 Zahlungen an Dritte, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 12 Rückerstattung, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 12 Rückerstattung, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 12 Rückerstattung, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 5

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Anpassen: Buchst. c. um ausschliesslich Einwegverpackungen zu 
spezifizieren.

Einfügen : Buchst. e. Eine Aufschlüsselung der Steuereinnahmen, die für 
die Wiederverwendung verwendet werden, im Verhältnis zu den 
Gesamteinnahmen.

Begründung Die aktuellen Jahresberichte von Vetroswiss sowie die von Swiss Recycle 
veröffentlichten Materialflüsse für Glasverpackungen weisen auf einen sehr 
geringen Anteil wiederverwendeter Ganzverpackungen hin, die von TEA-
Rückvergütungen profitieren. Allerdings scheint niemand genau zu wissen, 
welche Wiederverwendungsaktivitäten in der Schweiz tatsächlich finanziert 
werden. Daher ist mehr Transparenz in Bezug auf die Finanzierung dieser 
Aktivitäten erforderlich.

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Das BAFU veröffentlicht den Bericht mit Ausnahme von Informationen, die 
dem Geschäfts- oder Fabrikationsgeheimnis gemäss den anwendbaren 
Rechtsvorschriften unterliegen, sofern die Berufung auf solche Geheimnisse 
nicht die wirksame Umsetzung dieser Verordnung einschränkt oder 
Verpflichtungen zum Schutz von Umwelt und Gesundheit beeinträchtigt.

Begründung Die Bestimmung muss so formuliert werden, dass die Berufung auf 
Geschäftsgeheimnisse nicht dazu verwendet werden kann, Transparenz, 
Überwachung oder Durchsetzung der Verordnung zu verhindern.
Kommerzielle Vertraulichkeit darf nicht über den Verpflichtungen zum 
Umwelt- und Gesundheitsschutz stehen.

Titel Art. 15 Verfahren

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 16 Kennzeichnung

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Anpassung Titel: Pfandpflicht für Getränkeverpackungen, Abs. 1
Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die 
Getränke in Mehrweg- oder Einwegverpackungen an Endverbraucherinnen 
und Endverbraucher abgeben, müssen auf diese Verpackungen ein Pfand 
erheben. Sie sind verpflichtet, die in ihrem Sortiment geführten 
Verpackungen gegen Erstattung des Pfands zurückzunehmen.

Begründung Die aktuelle Verordnung führt zu einer Verzerrung: Ein Pfand ist derzeit nur 
für wiederverwendbare Getränkeverpackungen verpflichtend (Art.17), 
während Pfand auf Einweg-Getränkeverpackungen (PET, Aluminium, Glas) 
nur als Korrekturmassnahme vorgesehen ist, falls die Recyclingquoten nicht 
erreicht werden (Art.19). Dieses Ungleichgewicht birgt das Risiko, dass 
wiederverwendbare Verpackungen am Verkaufsort teurer werden und 
Konsument:innen dadurch billigere Einweg-Optionen bevorzugen.
Um gleiche Wettbewerbsbedingungen zu schaffen und die 
Wiederverwendung nicht zu untergraben, sollte die Verordnung ein 
universelles Pfandsystem für alle Getränkeverpackungen – sowohl 
wiederverwendbar als auch Einweg – einführen. Ein solches System würde:
- eine faire Behandlung aller Verpackungsarten sicherstellen,
- die erweiterte Herstellerverantwortung (EPR) unterstützen, indem 
gewährleistet wird, dass alle Verpackungen zu Sammlung und Entsorgung 
beitragen,
- und Konsument:innen motivieren, alle Getränkeverpackungen 
zurückzugeben, wodurch die Rücklaufquoten steigen und Littering reduziert 
wird.

Artikel 17 sollte daher überarbeitet werden, um eine Pfandpflicht für alle 
Getränkeverpackungen einzuführen. Artikel 19 sollte entsprechend 
angepasst werden, sodass seine Bestimmungen bestehende 
Verpflichtungen stärken und nicht erst bei unzureichenden Recyclingquoten 
ein Pfand einführen.

Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Buchstabe a: „Die Branchenorganisation oder die Organisation, die Teil 
eines Wiederverwendungssystems ist, hat zum Ziel, Getränkeverpackungen 
gemeinschaftlich zu sammeln, zu reinigen und wiederzuverwenden.“

Buchstabe e: „Sie erreicht innerhalb der ersten drei Jahre ihres Bestehens 
eine Rücklaufquote der von ihren Mitgliedern in Verkehr gebrachten 
wiederverwendbaren Verpackungen von mindestens 20% und diese Quote 
beträgt nach fünf Jahren mindestens 50%; zudem ergreift sie Massnahmen, 
um diese Quoten in der Folge zu erhöhen.“

Buchstabe f (hinzufügen): „Wenn die Zielquote nicht erreicht wird, analysiert 
das BAFU die zu ergreifenden Massnahmen in Absprache mit den 
betroffenen Akteuren.“

Begründung Buchstabe a: Heute funktionieren Wiederverwendungssysteme in der 
Schweiz auch ohne standardisierte Verpackungen. Zwar ermöglicht 
Standardisierung eine langfristige Optimierung der logistischen Abläufe, sie 
ist jedoch keine zwingende Voraussetzung für die Umsetzung der 
Wiederverwendung. Aus diesem Grund wird vorgeschlagen, den Begriff 
„standardisiert“ zu streichen, um KMU und Initiativen, die sich für 
Wiederverwendung engagieren, aber noch nicht auf standardisierte 
Verpackungen umgestellt haben, nicht zu behindern.

Im erläuternden Bericht wird eine Branchenorganisation als 
„Zusammenschluss von Herstellern und Händlern, der möglicherweise nur 
Recyclingunternehmen umfasst oder eine gemischte Form annimmt (...)“ 
beschrieben. Diese Definition legt nahe, dass eine solche Organisation 
Recyclingunternehmen enthalten muss, was im Fall der Wiederverwendung 
nicht zutrifft, da hier andere Akteure beteiligt sind (Reinigungsunternehmen, 
Logistikdienstleister usw.). Deshalb schlagen wir vor, die Ausnahme von der 
Pfandpflicht auch auf Organisationen auszuweiten, die Teil eines 
Wiederverwendungssystems sind, um mit dem europäischen Recht 
übereinzustimmen und Unternehmen und KMU, die in der 
Wiederverwendung aktiv sind – einschliesslich Organisationen der 
Zivilgesellschaft, z.B. der neuen Vereinigung Swiss REuse – von dieser 
Ausnahme profitieren zu lassen.

Buchstaben e und f: Wiederverwendungssysteme benötigen eine gewisse 
Anlaufzeit. Zahlreiche Studien zeigen, dass bereits ein moderater Rücklauf 
ökologisch signifikante Vorteile bringen kann. Wir schlagen daher vor, den 
derzeit vorgesehenen Rücklaufwert zu senken, um ihn für bestehende 
Initiativen in der Schweiz realistischer erreichbar zu machen, und einen 
Dialog mit dem BAFU vorzusehen, falls der Zielwert nicht erreicht wird, um 
gemeinsam die zu ergreifenden Massnahmen zu identifizieren. Zum 
Vergleich: Frankreich hat in seinem Anti-Gaspillage-Gesetz AGEC das Ziel 
gesetzt, 10% Wiederverwendung von Glasverpackungen bis 2027 zu 
erreichen.

Titel Art. 18 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Einwegverpackungen aus PET und 
Metall, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 18 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Einwegverpackungen aus PET und 
Metall, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 18 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Einwegverpackungen aus PET und 
Metall, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Artikel 19bis – Zielvorgabe für die Wiederverwendung von 
Getränkeverpackungen

Absatz 1: Der Wiederverwendungsanteil von Getränkeverpackungen muss 
bis 2040 mindestens 40% erreichen. Für wirtschaftliche Akteure, die die 
Schwelle von 1 Million Franken Lohnsumme oder Umsatz überschreiten, 
muss dieser Anteil innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten dieser 
Verordnung mindestens 20% betragen.

Absatz 2: Die Modalitäten zur Erreichung dieses Ziels sowie die betroffenen 
Verpackungsarten werden vom DETEC in Abstimmung mit den 
wirtschaftlichen Akteuren festgelegt.

Absatz 3: Wird der Rücklaufanteil nicht erreicht, kann das DETEC die 
Händler:innen und Hersteller:innen verpflichten, einen bestimmten 
Prozentsatz ihres Produktsortiments in wiederverwendbaren 
Getränkeverpackungen in Verkehr zu bringen.

Begründung Wie Artikel 6 stützt sich auch Artikel 19 ausschliesslich auf relative 
Recyclingquoten (Prozentsätze). Dies ist irreführend: Selbst wenn die 
Recyclingquote steigt, kann das Gesamtvolumen an nicht recyceltem Glas, 
PET oder Aluminium konstant bleiben oder sogar zunehmen, wenn der 
Gesamtverbrauch wächst. Dies untergräbt die Umwelteffektivität der 
Bestimmung.
Um echten Fortschritt zu gewährleisten, sollte die Verordnung relative Ziele 
mit absoluten Obergrenzen für nicht recycelte Mengen kombinieren. 
Beispielsweise sollte die Gesamtmenge an nicht recyceltem PET, 
Aluminium oder Glas einen definierten Referenzwert nicht überschreiten 
(z.B. die Menge beim Inkrafttreten der vorherigen BCO oder ein niedrigerer 
Schwellenwert). Eine solche Regelung würde verhindern, dass verbesserte 
Recyclingquoten ein Wachstum des Gesamtabfalls verschleiern.

Bezüglich der Aufnahme von Artikel 19bis:

Die wichtigsten Handelspartner der Schweiz haben Ziele zur 
Wiederverwendung von Verpackungen in ihrer jeweiligen Gesetzgebung 
verankert. Beispiele finden sich insbesondere in der neuen europäischen 
Verpackungsverordnung, dem Anti-Waste-Gesetz in Frankreich, dem 
Verpackungsgesetz in Deutschland und dem Abfallgesetz in Österreich.

Die Wiederverwendung von Glasverpackungen entspricht somit nicht nur 
diesen internationalen Rahmenbedingungen, sondern auch der LPE: Sie 
trägt zur Schonung natürlicher Ressourcen und zur Stärkung der 
Kreislaufwirtschaft (Kapitel 5) bei, begrenzte Abfallproduktion zu fördern und 
die Abfallbehandlung im Inland sicherzustellen (LPE Art.30).

Wie im erläuternden Bericht zur Revision hervorgehoben wird, bietet 
wiederverwendbare Verpackung in den meisten Fällen ökologische Vorteile 
gegenüber Einwegverpackungen.

Die Festlegung von Wiederverwendungszielen ermöglicht es der Schweiz, 
sich an internationale Marktentwicklungen anzupassen und die 
Umweltauswirkungen der Branche zu verbessern, während den 
wirtschaftlichen Akteuren die Freiheit bleibt, den jeweils geeigneten Weg zur 
Zielerreichung zu wählen.

Das 40%-Ziel basiert auf der Quote der Europäischen Union (Verordnung 
2025/40) für alkoholische und alkoholfreie Getränke. Ein Zwischenziel wird 
nur für wirtschaftliche Akteure über einer bestimmten Schwelle festgelegt.
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Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Werden die in Abs. 1 festgelegten Recyclingquoten nicht erreicht, kann das 
UVEK die mit der in Artikel 17 vorgesehenen Pfandpflicht verbundenen 
Verpflichtungen verstärken und zusätzliche Massnahmen einführen, um die 
Zielerreichung sicherzustellen.

Begründung Artikel 19 sieht derzeit vor, dass ein Pfand auf Einweg-
Getränkeverpackungen nur erhoben werden darf, wenn Mindest-
Recyclingquoten nicht erreicht werden. Damit wird das Pfand eher zu einer 
Sanktionsmassnahme als zu einem zentralen Element des 
Verpackungssystems. Ein solcher Ansatz ist unzureichend: Hohe relative 
Recyclingquoten können weiterhin mit wachsenden Gesamtmengen an 
Abfall und grossen absoluten Mengen nicht recycelter Verpackungen 
einhergehen.

Um dies zu adressieren, sollte das Pfandsystem universell auf alle 
Getränkeverpackungen angewendet werden (Art.17), während Artikel 19 
und Artikel 19bis darauf fokussiert werden sollten, dass Recycling- und 
Wiederverwendungsziele erreicht und im Zeitverlauf gestärkt werden.
In dieser Logik sollte Artikel 19 reformuliert werden, um:
- von der Einführung des Pfands nur als Korrekturmassnahme 
wegzukommen,
- und stattdessen die Pfandpflichten zu verstärken oder zu verschärfen 
sowie zusätzliche Massnahmen einzuführen, falls Recycling- und 
Wiederverwendungsziele nicht erreicht werden.

Dies würde die Kohärenz mit den Prinzipien der erweiterten 
Herstellerverantwortung (EPR) sicherstellen und Schlupflöcher verhindern, 
die es Unternehmen erlauben, sich auf relative Prozentsätze zu stützen, 
während die absoluten Abfallmengen weiterhin steigen.

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 20 Mitteilungspflicht betreffend Getränkeverpackungen

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag a. das Volumen und das Gewicht der im Vorjahr für den Konsum in der 
Schweiz produzierten oder importierten Getränke, getrennt nach Mehrweg- 
und Einwegverpackungen sowie nach den für ihre Herstellung verwendeten 
Materialien und den verschiedenen Getränkearten;

c. das Gewicht der in der Schweiz konsumierten Getränkeverpackungen 
unter Angabe der Verwertungsarten (Wiederverwendung, stoffliche 
Verwertung, energetische Verwertung) sowie des Verwertungsortes 
(Schweiz oder Ausland).

Begründung Die derzeitige Bestimmung verlangt hauptsächlich Angaben zum Volumen. 
Dies reicht jedoch nicht aus, um die Auswirkungen auf die Umwelt und die 
Kreislaufwirtschaft zu überwachen. Unternehmen sollten sowohl das 
Volumen als auch das Gewicht von Getränkeverpackungen angeben, 
ebenso wie den Verbleib am Ende der Lebensdauer (Wiederverwendung, 
Materialrecycling, energetische Verwertung) und den Ort der Behandlung 
(Schweiz oder Ausland). Ohne diese Informationen lässt sich nicht 
nachvollziehen, ob die Schweiz tatsächlich Abfall reduziert, die 
Wiederverwendung erhöht und die Auswirkungen des Exports von Abfällen 
begrenzt.

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag a. das Volumen und das Gewicht der im Vorjahr für den Konsum in der 
Schweiz verwendeten Verpackungen für Waren, getrennt nach den für ihre 
Herstellung verwendeten Materialien;
b. Kunststoffverpackungen, unterteilt nach den verschiedenen Polymeren, 
insbesondere PET, Polyethylen (PE), Polypropylen (PP), Polystyrol (PS), 
Polyvinylchlorid (PVC) sowie Verbundmaterialien

Begründung Um Trends zu erfassen, sollten sowohl Volumen als auch Gewicht 
angegeben werden. Verbundmaterialien müssen ebenfalls gesondert 
ausgewiesen werden, da sie besondere Herausforderungen für das 
Recycling darstellen und nicht in allgemeinen Kategorien versteckt werden 
sollten.

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag a. das Volumen und das Gewicht der Verpackungen, die im Vorjahr für den 
Inlandverbrauch verwendet wurden, aufgegliedert nach 
Verpackungsmaterialien;

Begründung Volumen und Gewicht sollen angegeben werden.

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 3bis. Der Detailhandel ist verpflichtet, dem BAFU jährlich, nach dessen 
Vorgaben und vor Ende Februar, den Prozentsatz seines Sortiments 
mitzuteilen, der in Einwegverpackungen verkauft wird.

Begründung Grosse Einzelhändler haben einen starken Einfluss auf die Wahl der 
Verpackungen. Indem sie den Anteil ihres Sortiments angeben, der in 
Einwegverpackungen verkauft wird, werden sie für die Abfallvermeidung zur 
Verantwortung gezogen und können transparent verglichen werden.

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 5

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Das BAFU kann jährlich in aggregierter oder nicht aggregierter Form die für 
die Herstellung von Verpackungen verwendeten Materialmengen sowie die 
angewandten Verwertungsarten veröffentlichen.

Begründung Die Erlaubnis für das BAFU, Daten in disaggregierter Form zu 
veröffentlichen, erhöht die Transparenz und ermöglicht eine genauere 
Überwachung der Verwertungsstrategien.

Titel Art. 22 Rücknahme und Verwertung, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag (…) müssen dem BAFU jährlich bis Ende Februar das Volumen und das 
Gewicht der im Vorjahr zurückgenommenen oder verwerteten 
Verpackungen mitteilen. Sie müssen nach den für die Herstellung dieser 
Verpackungen verwendeten Materialien, den angewandten 
Verwertungsarten sowie dem Verwertungsort (Schweiz oder Ausland) 
unterscheiden.

Begründung Um ein vollständiges Bild zu erhalten, müssen Unternehmen Angaben zu 
Volumen und Gewicht, Verwertungsarten und dazu machen, ob die 
Behandlung in der Schweiz oder im Ausland erfolgt. Dadurch wird eine 
genaue Nachverfolgung der Ströme und Umweltauswirkungen gewährleistet.

Titel Art. 22 Rücknahme und Verwertung, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Jede Person (…) ist verpflichtet, dem BAFU jährlich bis Ende Februar und 
unter Unterscheidung der für ihre Herstellung verwendeten Materialien das 
Volumen und das Gewicht der im Vorjahr verwerteten Verpackungen 
mitzuteilen sowie den Namen des Verwertungsunternehmens, die 
angewandte Verwertungsart. Bei Kunststoffen ist mindestens zwischen 
folgenden Polymeren zu unterscheiden: PET, PE, PP, PS, PVC sowie 
Verbundmaterialien.

Neu Abs. 3: Das BAFU unterstützt Branchenorganisationen, die in der 
Wiederverwendung tätig sind, bei der Erstellung von Statistiken über das 
Inverkehrbringen von Mehrwegverpackungen sowie deren Rücklaufquote.

Neu Abs. 4: Es wird eine Kontrolle durchgeführt, um die Richtigkeit der von 
Händler:innen und Hersteller:innen gemeldeten Angaben zu überprüfen.

Begründung Abs. 2 
Das Gleiche gilt für professionelle Verwertungsakteure: Volumen und 
Gewicht sowie Verbundstoffe müssen gemeldet werden, um die 
tatsächlichen Herausforderungen beim Recycling widerzuspiegeln.

Abs. 3 (neu)
Zuverlässige Statistiken zur Wiederverwendung sind unerlässlich. Ohne 
Daten ist es unmöglich, Wiederverwendungssysteme wirksam zu 
unterstützen. Das BAFU sollte Organisationen bei der Erstellung dieser 
Statistiken unterstützen.

Abs. 4 (neu)
Die Angaben müssen überprüft werden. Ohne unabhängige Kontrollen 
besteht die Gefahr, dass die Daten unvollständig, irreführend oder 
inkonsistent sind, was das Vertrauen und die Durchsetzung untergräbt.

Titel Art. 23 Mitteilung an private Meldestellen, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 23 Mitteilung an private Meldestellen, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 24 Vollzug

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 25 Aufhebung und Änderung bisherigen Rechts

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 26 Übergangsbestimmung

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 27 Inkrafttreten

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --



1605 / 2947

Feldschlösschen Getränke AG

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Sehr geehrte Damen und Herren 
wir haben uns in unserem Schreiben (Beilage) zu zwei Punkten geäussert: 
1. Sinnvoller Rezyklatanteil bei PET-Getränkeflaschen (Art 3)
2. Ausweitung der VEG-Pflicht ist notwendig und gerecht (Art 7)

für ergänzende Auskünfte stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung.

Anhang: Getränkeverpackungsverordnung Eingabe Feldschlösschen_13 10 25.pdf
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Ferro Recycling

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Gemäss der Verordnung über Getränkeverpackungen sind bisher jedoch nur 
die Inverkehrbringer von Getränkeverpackungen aus Metallen verpflichtet, sich 
finanziell am Recycling zu beteiligen. Inverkehrbringern von anderen 
Verpackungen aus Aluminium und Stahlblech profitieren von einem 
funktionierenden Recycling, haben jedoch keine Pflicht, dieses 
mitzufinanzieren. Das Stahlblechverpackungen-Recycling hat somit ein 
ähnliches Trittbrettfahrer-Problem, wie es bei den Verpackungen aus Glas 
bekannt ist.
Mit der neuen Verpackungsverordnung wird dieses Trittbrettfahrer-Problem 
nicht gelöst. Zwar müssen Inverkehrbringer von Verpackungen aus Stahlblech 
künftig gewisse Mitteilungspflichten erfüllen. Eine Pflicht, sich finanziell am 
Recycling zu beteiligen, fehlt jedoch.
Um die Sammel- und das Recycling von Stahlblech zu sichern und die 
Finanzierung langfristig fair und stabil aufzustellen, beantragt die Ferro 
Recycling, dass das Trittbrettfahrer-Problem beim Stahlblech-Recycling im 
Rahmen des Verordnungspaket 20 und / oder in einer nächsten Revision der 
Verpackungsverordnung berücksichtigt wird.

Anhang: Ferro Recycling Vernehmlassungsantwort Verordnungspaket Umwelt Frühling 2026 VerpV 20251015_VFinal.pdf
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Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme2
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Titel Art. 2 Begriffe

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag In dieser Verordnung bedeuten:
a. Verpackungen und Verpackungsbestandteile: aus beliebigen 
Materialien hergestellte Produkte zur Aufnahme, zum Schutz, zur 
Handhabung, zur Lieferung oder Darbietung von Waren;
b. Mehrwegverpackungen: Verpackungen, die zur Wiederverwendung 
vorgesehen sind;
c. Einwegverpackungen: Verpackungen, die zur einmaligen Verwendung 
vorgesehen sind;
d. Getränkeverpackungen: Flaschen und Dosen für flüssige 
Lebensmittel, die zum Trinken bestimmt sind;
e. Getränkekartons: Getränkeverpackungen, die mehrheitlich aus Karton 
und zu geringen Anteilen aus Kunststoff bestehen und teilweise 
Aluminium beinhalten können;
f. Verpackungen aus Kunststoff: alle Verpackungen aus einem oder 
mehreren Kunststoff-Polymeren; ausgenommen sind 
Getränkeverpackungen aus Polyethylenterephthalat (PET);
g. Serviceverpackungen: Verpackungen, die für die Befüllung in der 
Verkaufsstelle vorgesehen sind, sofern sie eine Verpackungsfunktion 
erfüllen;
h. stoffliche Verwertung: die Herstellung neuer Verpackungen oder 
anderer Produkte aus gebrauchten Verpackungen (Recycling);
i. Rezyklate: Materialien, die durch Recyclingverfahren gewonnen 
wurden und Primärrohstoffe ersetzen;
j. Verwertungsquote: der prozentuale Anteil der während eines 
Kalenderjahres stofflich verwerteten Verpackungen am gesamten für die 
Verwendung im Inland abgegebenen Gewicht der Verpackungen aus 
dem verwendeten Material;
k. Behandlungsreste: Materialien aus der Behandlung von separat 
gesammelten Abfällen, welche nicht stofflich verwertet werden können;
l. Verbraucherinnen und Verbraucher: natürliche Personen, die zu 
Zwecken handeln, die ausserhalb ihrer gewerblichen, geschäftlichen 
oder beruflichen Tätigkeiten liegen;
m. Endabnehmerinnen und Endabnehmer: Verbraucherinnen und 
Verbraucher sowie alle natürlichen oder juristischen Personen mit 
Wohnsitz oder Niederlassung in der Schweiz, die ein Produkt im 
Rahmen ihrer gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit nutzen und dieses 
in der an sie gelieferten Form nicht erneut in Verkehr bringen;
n. Herstellerinnen und Hersteller: natürliche oder juristische Personen, 
die Produkte und Bestandteile beruflich oder gewerblich herstellen oder 
zur gewerblichen Abgabe einführen;
o. Händlerinnen und Händler: natürliche oder juristische Personen, die 
Produkte und Bestandteile in der Schweiz beziehen und sie gewerblich 
abgeben;
p. Stand der Technik: der aktuelle Entwicklungsstand von Verfahren, 
Einrichtungen und Betriebsweisen, der:
1. bei vergleichbaren Anlagen oder Tätigkeiten im In- oder Ausland 
erfolgreich erprobt ist oder bei Versuchen erfolgreich eingesetzt wurde 
und nach den Regeln der Technik auf andere Anlagen oder Tätigkeiten 
übertragen werden kann, und
2. für einen mittleren und wirtschaftlich gesunden Betrieb der 
betreffenden Branche wirtschaftlich tragbar ist.

Begründung d. Ohne diese Präzisierung würden auch weitere Verpackungen aus Metall 
(Alumi-nium und Stahlblech) in die Verwertungsquote der Aluminium-
Getränkedosen ein-fliessen.
Der Begriff «Rezyklate» ist für widerverwertete Metalle unüblich. Zudem 
wird mit der Definition «zu Rezyklaten verwertet» festgehalten, dass eine 
Output-Quote er-hoben werden soll. Durch die vorgeschlagene Anpassung 
kann das BAFU die pro Wertstoff gültige Verwertungsquote in einem 
Factsheet definieren – so wie es heute bereits für die VGV-Fraktionen der 
Fall ist. Allfällige Anpassungen bei den Messpunkten und den 
Berechnungsmethoden wä-ren somit ohne Verordnungsanpassung möglich.
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Titel Art. 5 Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die 
verpflichtet sind, Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff 
zurückzunehmen, und von diesen beauftragte private 
Branchenorganisationen, müssen:

a. Beteiligte Akteure der Entsorgungskette für erbrachte Leistungen 
vergüten;
c. sicherstellen, dass der Anteil der Getränkeverpackungen aus PET an 
der gesamten gesammelten Masse 2 Prozent nicht übersteigt;
d. stetig Massnahmen treffen, damit die Sammelquote wie auch die 
Qualität und Reinheit der Sammlung steigt;
e. nicht stofflich verwertbare Verpackungen und Behandlungsreste 
zunächst stofflich-energetisch und dann rein energetisch verwerten.

Begründung Der vorgeschlagene Absatz a stellt einen tiefgreifenden Eingriff in die 
wirtschaftliche Freiheit sowie in die Prinzipien der Marktwirtschaft dar. In der 
Sammlung von Ver-packungen ist eine einheitliche und identische 
kostendeckende Entschädigung oder Vergütungen nicht umsetzbar. 
Insbesondere Branchenorganisationen und ihre Mitglieder müssen die 
Möglichkeit haben, eigenständig Vergütungs- und Entschädigungsmodelle 
und nicht-kostende-ckende Entschädigungen auszuhandeln, beispielsweise 
für Sammelleitungen in Verkaufsstellen oder die Nutzung bestehender 
Rücklogistiksysteme. Eine vom Bund vorgeschriebene kostendeckende 
Entschädigung würde diesen Gestaltungs-spielraum unzulässig 
einschränken und ist in der Praxis nicht umsetzbar. Zudem kann eine 
effiziente und wirtschaftlich gestaltete Sammlung für Endverbrau-cher 
günstiger angeboten werden, was wiederum zu höheren Sammelmengen 
und gesteigerten Verwertungsquoten führt, ein Ziel, das im Interesse aller 
Beteiligten liegt. Die Einführung einer solchen Bestimmung, speziell in 
Bezug auf die Sammlung von Getränkekartons und Einwegverpackungen 
aus Kunststoff, würde einen gefährli-chen Präzedenzfall schaffen. Dieser 
könnte weitreichende Folgen für andere Branchenorganisationen haben, da 
damit in die privatwirtschaftliche Vertragsfreiheit und in bewährte 
Branchenlösungen eingegriffen würde.

Titel Art. 18 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Einwegverpackungen aus PET und 
Metall, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die 
Getränke in Einwegverpackungen aus PET oder Metall an 
Endabnehmerinnen und Endabnehmer abgeben und die Entsorgung aller 
von ihnen abgegebenen Verpackungen nicht durch die Mitgliedschaft bei 
einer privaten Branchenorganisation oder durch finanzielle Beiträge an eine 
solche sicherstellen, müssen:

a. solche Einwegverpackungen getrennt von den brennbaren Abfällen 
zurücknehmen;
b. solche Einwegverpackungen auf eigene Rechnung der stofflichen 
Verwertung zuführen; und
c. an gut sichtbarer Stelle deutlich darauf hinweisen, dass sie solche 
Einwegverpackungen zurücknehmen.

Begründung Hinweis: «bei allen Verkaufsstellen» entbindet den Online-Handel, 
Lieferdienste und andere Händler ohne klassische Filialen von den 
Rücknahmepflichten. Diese offenere Formulierung ermöglicht es, 
verschiedene Verkaufskanäle abzubilden, ohne dass die Rücknahmepflicht 
gelockert wird. Details zu den Rücknahmepflichten seiner Mitglieder und 
zum Betrieb von Sammel-stellen kann Ferro in den Statuten regeln.
Die offene Formulierung soll alle Händler, Hersteller und 
Branchenorganisationen abdecken (siehe auch Kommentar zu Buchstabe 
a).
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Titel Art. 18 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Einwegverpackungen aus PET und 
Metall, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Übernimmt eine private Branchenorganisation die Aufgaben nach Absatz 1, 
so ist sie für die Einhaltung der Pflichten gemäss Buchstaben a-c 
verantwortlich, sofern die Pflicht zur getrenn-ten Sammlung nicht den 
Kantonen obliegt.

Begründung Die Pflicht zur getrennten Sammlung von Metallen (inklusive 
Konservendosen aus Stahlbelch) ist in Art. 13 Abs. 1 VVEA an die Kantone 
übertragen, welche diese Pflicht in den meisten Fällen an die Gemeinden 
delegiert haben. Bei den Gemein-den werden Getränkedosen aus 
Aluminium meistens gemeinsam mit weiteren Me-tall-Fraktionen wie 
beispielsweise Tierfutterschalen, Tuben aus Aluminium oder 
Konservendosen gesammelt. Würden die privaten Branchenorganisationen 
ver-pflichtet, die Aluminium-Getränkedosen vollständig über eine eigene 
Sammlung zu-rückzunehmen, würde dies bei den Gemeinden zu einer 
Ausdünnung der Metall-sammlung führen. Die Metallsammlung würde somit 
teurer und die Gemeinden wür-den zudem die Sammelentschädigungen der 
IGORA-Genossenschaft verlieren. Die Sammlung der Branchenorganisation 
soll deshalb subsidiär zur Sammlung der Ge-meinden erfolgen und dazu 
beitragen, die in Artikel 19 geforderten Mindestverwer-tungsquoten zu 
erreichen.
Hersteller und Händler, die keinen vorgezogenen Recyclingbeitrag zahlen 
und so-mit nicht zur Finanzierung der Sammelentschädigungen für 
Gemeinden beitragen, sollen hingegen verpflichtet sein, die Sammlung 
selbständig zu betreiben.

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Geben Herstellerinnen und Hersteller jährlich mehr als 100 t verwertbare 
Einwegverpackungen für Getränke aus einem anderen 
Verpackungsmaterial als Glas, PET oder Aluminium oder Getränkekartons 
ab, so kann das UVEK auch für dieses eine Mindestverwertungsquote und 
Massnahmen nach Absatz 2 festlegen.

Begründung Dieser Absatz braucht zwei Präzisierungen:
1. Weil die VerpV, im Gegensatz zur VGV, ein viel grösseres Spektrum an 
Ver-packungen abdeckt, muss dieser Absatz auf Getränkeverpackungen 
einge-schränkt werden.
2. Damit Getränkekartons, die bereits im zweiten Abschnitt erfasst werden, 
nicht auch noch bei den Getränkeverpackungen miterfasst werden, müssen 
diese in die Materialliste aufgenommen werden.

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Herstellerinnen und Hersteller von Produkten in Einwegverpackungen, die 
nicht von der Mitteilungspflicht nach Artikel 20 erfasst sind, müssen dem 
BAFU nach dessen Vorgaben jeweils bis Ende Februar mitteilen:

a. das Gewicht der Verpackungen, die für die im Vorjahr für den 
Inlandverbrauch hergestellten oder eingeführten Waren verwendet 
wurden, aufgegliedert nach Verpackungsmaterialien;
b. Verpackungen aus Kunststoff aufgelistet nach den verschiedenen 
Polymeren, insbesondere PET, PE, PP, PS, PVC.

Begründung Es fehlt eine klare Abgrenzung zwischen den Mitteilungspflichten von Artikel 
20 und Artikel 21. So ist beispielsweise unklar, ob Bestandteile der 
Verpackungen und Um-verpackungen (z.B. Folien) gemäss Artikel 20 oder 
21 gemeldet werden müssen.



1616 / 2947

Titel Art. 27 Inkrafttreten

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung Die Ferro Recycling geht davon aus, dass Meldepflichtige erstmals bis Ende 
Feb-ruar 2030 die Zahlen für das Jahr 2029 melden müssen.
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Foederation der Schweiz. Nahrungsmittel-Industrien (fial)

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Zustimmung

Begründung: Die fial unterstützt die Anpassung der Abfallverordnung im Grundsatz. 
Dadurch dass weitge-hend europäisches Recht übernommen wird, resp. die 
Verordnung so gestaltet ist, dass sie mit der europäischen Regelung 
kompatibel ist, wir in der Schweiz aber etwas mehr Spielraum in der 
Umsetzung erhalten, sollte sich der Mehraufwand auch für binnenorientierte 
Unter-nehmen in Grenzen halten. Unternehmen, die in die EU exportieren, 
werden sich ohnehin am EU-Recht orientieren müssen.

Die Priorisierung der Wiederverwendung und der stofflichen Verwertung von 
Abfällen sofern technisch möglich, wirtschaftlich tragbar und 
umweltfreundlicher (insbesondere die stoffliche Verwertung von zur 
Kompostierung oder Vergärung geeigneten Abfällen; vermehrtes Schliessen 
von Stoffkreisläufen) begrüssen wir und dies entspricht auch der heute 
gelebten Praxis.

Auch die Ausweitung der Separatsammlungspflicht von biogenen Abfällen 
auf Industrie und Gewerbe können wir unterstützen. Insbesondere die 
Fremdstoffabtrennung bei biogenen Ab-fällen zu Lasten des Verursachers 
der Abfälle könnte aber zu erhöhtem Investitionsbedarf bei KMU führen. 
Hier braucht es ausreichende Übergangsfristen und Begleitmassnahmen für 
KMU.

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)
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Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Die fial unterstützt die Ausdehnung der heutigen 
Getränkeverpackungsverordnung (VGV) auf alle Verpackungsarten im 
Grundsatz. In Zeiten, in denen die Schweizer Wirtschaft in multiplen Krisen 
steckt (US-Zölle, Frankenstärke etc.) und entsprechend stark gefordert ist, 
muss aller-dings mit Augenmass reguliert und der Wirtschaft die 
grösstmögliche Flexibilität zugestanden werden. Wichtig ist, dass die 
Wirtschaft weiterhin und wie bewährt Spielraum hat, sich eigen-ständig zu 
organisieren. Ebenfalls braucht es eine Safe-Harbor-Regel, wonach PPWR-
konforme Verpackungen in der Schweiz ebenfalls automatisch als konform 
gelten. Dies stärkt Planungssicherheit und reduziert administrativen 
Aufwand aufgrund von Doppelspurig-keiten resp. abweichenden 
Regulierungen. 

Wir begrüssen in diesem Sinne, dass die VerpV im Grossen Ganzen 
weniger weit geht als die PPWR der EU. Allerdings finden sich in 
Einzelfällen dennoch strengere Regelungen als in der PPWR im Sinne 
eines Swiss Finishs. Swiss-Finish-Elemente sind konsequent zu vermeiden 
und zu eliminieren.

Umsetzungsfristen: 
Die PPWR wurde in der EU definitiv verabschiedet. Die zentralen 
Verpflichtungen zur Reduktion der Verpackung auf das erforderliche 
Minimum sowie die ersten Anforderun-gen an einen Mindestanteil an 
Rezyklaten treten allerdings erst ab dem 1. Januar 2030 in Kraft. In der 
Schweiz sollen diese Vorgaben aber bereits auf den 1. Januar 2027 in Kraft 
treten, was schlicht nicht realistisch ist. Fial-Mitgliedfirmen, die in die EU 
exportieren, wer-den die PPWR ohnehin einhalten müssen. Da hierzu auch 
neue Verpackungslösungen eingesetzt werden müssen, die teils im Hinblick 
auf die EU-Regelungen entwickelt wer-den, sind mit der EU harmonisierte 
Übergangsbestimmungen (2030/2035/2040) zwingend notwendig, um 
Redesign-Doppelzyklen und Wettbewerbsnachteile zu vermeiden. Dies 
ermöglicht Unternehmen, die sowohl im In- und Ausland ihre Produkte 
vertreiben, ganz-heitliche Lösungen für den gesamten europäischen Markt 
umzusetzen, ohne dafür Wett-bewerbsnachteile in Kauf nehmen zu 
müssen. 
Für Verpackungen mit Lebensmittelkontakt – insbesondere für Säuglings-
/Babynahrung – gelten Übergangsfristen, bis sicherheitstechnische 
Nachweise gemäss EFSA-Guidance (u. a. NIAS/Migration, 
Recyclingprozesse/Decontamination, Exposition) vorliegen. Pro-
duktsicherheit hat Vorrang; Pflichten zu Rezyklat-Mindestanteilen und 
Design-Vorgaben sollten für diese Anwendungen erst synchron mit den EU-
Fristen gelten.

Maximalanteil von PET in der Sammlung von Kunststoffflaschen:
Damit wird das heutige System zementiert. Nach heutigem Stand der 
Technik ist die se-parate Sammlung von PET-Getränkeflaschen die 
ökologisch sinnvollste Lösung. Theore-tisch könnte es aber sein, dass eine 
gemischte Sammlung in einigen Jahren die ökolo-gisch sinnvollere Lösung 
ist. Indem Art.4 Abs.1 Bst.b VerpV und Art.18 Abs.1 Bst.b mit dem Verweis 
zum Stand der Technik ergänzt werden, könnte dem besser Rechnung ge-
tragen werden.

Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme2
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Titel Art. 3 Allgemeine Anforderungen an Verpackungen

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die mit 
Ware befüllte Verpackungen abgeben, stellen sicher, dass Verpackungen, 
soweit technisch sinnvoll und wirtschaftlich tragbar:

a. vom Verpackungsvolumen und der Verpackungsmasse her auf das 
Mindestmass begrenzt sind, das zur Gewährleistung der Funktionalität 
der verpackten Ware angemessen ist;
b. bei der Sammlung, Behandlung und dem Recycling nicht zu 
erheblichen technischen Schwierigkeiten oder erheblichen Mehrkosten 
führen; und
c. einen unter Berücksichtigung der einwandfreien Funktionalität 
möglichst hohen Anteil an Rezyklaten enthalten.

Begründung Gemäss Art. 3 VerpV müssen Unternehmen sicherstellen, dass 
Verpackungsvolumen und Verpackungsmasse auf das Minimum begrenzt 
sind, das zur Gewährleistung der er-forderlichen Sicherheit und Hygiene 
angemessen ist. Die Packaging and Packaging Was-te Regulation (PPWR) 
demgegenüber spricht von «Reduktion von Gewicht und Volumen, auf das 
Minimum, das zur Gewährleistung der Funktionalität erforderlich ist»; wobei 
die Funktionalität ausdrücklich auch die Verbraucherakzeptanz einschliesst. 
Der Schweizer Text ist an die PPRW anzugleichen, da so auch die 
Erwartung der Konsumentinnen und Konsumenten an 
Geschenkverpackungen, Saisonverpackungen oder Aktionsverpackun-gen 
berücksichtigt wird, die mehrere Packungen zu einem tieferen Preis 
beinhalten.

Laut Art. 3 lit. c VerpV ist sicherzustellen, dass Verpackungen einen 
möglichst hohen An-teil an Rezyklaten enthalten, soweit dies technisch 
möglich und wirtschaftlich tragbar ist. Diese Regelung greift zu kurz, da zu 
hohe Rezyklatanteile negative Auswirkungen auf den Kreislauf von 
Kunststoffen haben können. So hat heute z.B. ein 100-prozentiger Rezykla-
tanteil bei PET negative Folgen auf den Kreislauf, da nicht alle kritischen 
Verunreinigun-gen vollständig entfernt werden können. Bei PET-
Getränkeflaschen hat sich z.B. ein Rezyklatanteil von 75 Prozent als 
effizient erwiesen, da auch nach 11 Recyclingzyklen kein signifikanter 
Materialabbau festgestellt werden konnte.

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die mit 
Ware befüllte Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff an 
Endabnehmerinnen und Endabnehmer abgeben und die Entsorgung aller 
von ihnen abgegebenen Verpackungen nicht durch die Mitgliedschaft bei 
einer privaten Branchenorganisation oder durch finanzielle Beiträge an eine 
solche sicherstellen, müssen:

a. solche Verpackungen bei allen Verkaufsstellen während den 
gesamten Öffnungszeiten zurücknehmen;
b. solche Verpackungen, soweit technisch möglich, der stofflichen 
Verwertung zuführen; und
c. in den Verkaufsstellen an gut sichtbarer Stelle deutlich darauf 
hinzuweisen, dass solche Verpackungen zurückgenommen werden.

Begründung In erster Linie ist es an den betroffenen Akteuren und Branchen, 
Massnahmen zu ergrei-fen und Kreisläufe zu schliessen. Bei der in Art. 4 
formulierten subsidiären Rücknahme-pflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff braucht es deshalb Anpassungen. 
Unter einer subsidiären Rücknahmepflicht verstehen die Mitglieder der fial, 
dass der Branchenorganisation Freiheiten und gewisse Flexibilitäten 
überlassen werden – insbesondere bezüglich der Organisation und 
Finanzierung der Sammlung. Der Bund gibt mit den sehr ambitionierten 
Verwertungsquoten (Art. 6) die Zielsetzung vor. Die Umset-zung zur 
Zielerreichung soll den Branchenorganisationen, z.B. RecyPac überlassen 
wer-den.
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Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 1

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Herstellerinnen und Hersteller, die leere Verpackungen aus Glas für die 
Verwendung im Inland abgeben oder solche Verpackungen einführen, 
müssen für diese einer vom BAFU beauftragten Organisation (Organisation) 
eine vorgezogene Entsorgungsgebühr (Gebühr) entrichten.

Begründung Die fial lehnt die Erweiterung der VEG auf Glasverpackungen für 
Lebensmittel und Kos-metika klar ab. Hier braucht es zuerst, unter 
Einbezug aller wesentlichen Akteure, eine transparente Darlegung und 
Analyse der gegenwärtigen Finanzierungslage und Kostensituation. Diese 
objektive und nachvollziehbare Grundlage fehlt. Stand heute ist nicht klar, 
ob eine Erweiterung der VEG die Finanzierungslücke überhaupt schliessen 
würde.
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Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 4

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Das BAFU kann die in einer privaten Branchenorganisation 
zusammengeschlossenen Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen 
und Hersteller von den Pflichten nach Absatz 1 auf Gesuch der 
Branchenorganisation hin befreien, wenn:

a. die Branchenorganisation die gemeinsame Sammlung, Reinigung und 
Wiederverwendung von standardisierten Mehrwegverpackungen für 
Getränke bezweckt;
b. der Branchenorganisation mindestens 10 Händlerinnen und Händlern 
oder Herstellerinnen und Herstellern von Getränken in 
Mehrwegverpackungen angeschlossen sind;
c. die Branchenorganisation über ein öffentlich einsehbares, regelmässig 
aktualisiertes Mitgliederverzeichnis verfügt;
d. die Branchenorganisation dem BAFU jährlich bis zum 31. März ein 
Konzept für die Finanzierung, die Weiterentwicklung und die Information 
der Verbraucherinnen und Verbraucher sowie die Statistik des Vorjahres 
vorlegt; und
e. die Branchenorganisation innerhalb der ersten drei Jahre ihres 
Bestehens nachweislich eine Rücklaufquote der durch ihre Mitglieder in 
Verkehr gebrachten Mehrwegverpackungen von mindestens 60 Prozent 
erreicht und nach fünf Jahren die Rücklaufquote mindestens 80 Prozent 
beträgt.

Begründung Laut Artikel 17 Absatz 4 VerpV kann das BAFU die in einer privaten 
Branchenorganisatio-nen zusammengeschlossenen Händler und Hersteller 
von der Pfandpflicht für Mehrweg-verpackungen befreien, wenn bestimmte 
Voraussetzungen erfüllt sind. Die mehrfache Verwendung von 
Verpackungen ist sicherlich zu fördern. Die Befreiung von der Pfand-pflicht 
birgt aus unserer Sicht aber mehr Risiken für bewährte Systeme als 
insgesamt Vorteile: 
-In der Schweiz gibt es seit Jahrzehnten freiwillige Mehrwegsysteme für 
Glasflaschen, die mit Pfand arbeiten. Sie bieten hohe Rücklaufquoten und 
stabile Abläufe, gehen aber auch mit Kosten und Aufwand einher. Wenn 
Mehrwegsysteme ohne Pfand ein-geführt werden, entsteht ein 
Ungleichgewicht. Bewährte Pfandsysteme würden wirt-schaftlich unter 
Druck gesetzt.
-Schon bei den Mehrweg-Glasflaschen mit Pfand gehen heute rund 10 
Prozent verlo-ren. Ohne Pfand sinkt der Anreiz, Mehrweg-Glasflaschen 
zurückzugeben zusätzlich. Der ökologische Nutzen von Mehrwegsystemen 
hängt aber letztlich von der Anzahl der Nutzungszyklen ab. Verluste von 
Mehrweg-Glasflaschen schmälern neben dem wirtschaftlichen auch den 
ökologischen Nutzen.

Falls sich der Bundesrat trotzdem für die Schaffung der Möglichkeit von 
Mehrwegsyste-men ohne Pfand entscheidet, müssten klarere und 
verbindliche Voraussetzungen festge-legt werden. Insbesondere ist die 
Formulierung «10 Händlerinnen und Händler oder Her-stellerinnen und 
Hersteller» (Art. 17 Abs. 4 lit. b VerpV) als Voraussetzung für eine Bran-
chenlösung untauglich. Massgeblich kann nicht die Zahl der Beteiligten, 
sondern nur das Vertriebsvolumen sein. Es müsste daher ein 
Mindestvertriebsvolumen festgelegt werden, das mindestens zu erreichen 
ist. Zudem sind auch verbindliche Vorgaben zur System-trennung zu 
machen, damit Flaschen aus pfandfreien Mehrwegsystemen nicht in 
bewähr-te Pfandsysteme fliessen und diesen schaden.
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Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 1

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Herstellerinnen und Hersteller von Produkten in Einwegverpackungen 
müssen dem BAFU nach dessen Vorgaben jeweils bis Ende Februar 
mitteilen:

a. das Gewicht der Verpackungen, die für die im Vorjahr für den 
Inlandverbrauch hergestellten oder eingeführten Waren verwendet 
wurden, aufgegliedert nach Verpackungsmaterialien;
b. Verpackungen aus Kunststoff aufgelistet nach den verschiedenen 
Polymeren, insbesondere PET, PE, PP, PS, PVC.

Begründung Die Mitteilungspflichten in Art. 21 sind in der vorliegenden Form zu komplex 
und mit zu hohem Aufwand verbunden – ohne dass dadurch ein Mehrwert 
erkannt werden kann. Auch eine Übergangsfrist bis 2029 wird das Problem 
nicht lösen - hier braucht es starke Vereinfachungen und praxisorientierte 
und unternehmensfreundliche Umsetzungen. Eine Angleichung an die EU 
macht hier für Unternehmen, die nicht in die EU exportieren kei-nen Sinn, 
sondern verursacht nur Zusatzaufwand. EU-exportorientierte Unternehmen 
müssen hingegen die Bestimmungen sowieso zwingend einhalten, dazu 
braucht es keine Bestimmung in der Schweizer Verordnung.
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Food Packaging Forum Foundation

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Das Food Packaging Forum begrüsst diese Initiative zur Verbesserung der 
Vorschriften zur Abfallvermeidung und -bewirtschaftung in der Schweiz. Als 
unabhängige und gemeinnützige Organisation für 
Wissenschaftskommunikation stützt sich unser Feedback zum Entwurfstext 
auf öffentlich zugängliche wissenschaftliche Erkenntnisse zu Lebensmitteln 
kontaktienden Gegenständen, einschliesslich Lebensmittelverpackungen. 

Der aktuelle Entwurf zielt zwar darauf ab, sowohl Anreize zur Vermeidung 
von Abfallerzeugung als auch zur ordnungsgemässen Bewirtschaftung zu 
schaffen, sobald ein Produkt zu Abfall wird, jedoch fehlt es an einer klaren 
Umsetzung der Abfallhierarchie. Gemäss der Abfallhierarchie, wie sie in 
anderen regionalen und nationalen Vorschriften, einschliesslich der 
Abfallrahmenrichtlinie der Europäischen Union, anerkannt ist, hat die 
Wiederverwendung eindeutig Vorrang vor dem Recycling. In der 
vorgeschlagenen Schweizer Verordnung wird die Wiederverwendung auf 
die gleiche Stufe wie das Recycling gestellt. Der Wortlaut des Textes sollte 
daher angepasst werden, um klarzustellen, dass die Wiederverwendung 
bevorzugt und priorisiert werden sollte.

Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme1

Titel Art. 3 Bst. n.-r

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag n.Wiederverwendung: Verfahren, bei dem Gegenstände und deren 
Bestandteile, die keine Abfälle sind oder ihre Abfalleigenschaft nach dem 
Durchlaufen eines Verwertungsverfahrens verloren haben, wieder für 
denselben oder einen vergleichbaren Zweck eingesetzt werden, für den sie 
ursprünglich bestimmt waren;

o.Vorbereitung zur Wiederverwendung: Verwertungsverfahren, bei dem 
Abfälle durch Behandlungsschritte wie Prüfung, Reinigung, Reparatur so 
aufbereitet werden, dass sie wiederverwendet werden können;
p.Stoffliche Verwertung: Verwertungsverfahren, bei dem die stofflichen 
Eigenschaften von Abfällen genutzt werden, indem die Abfälle so 
behandelt werden, dass sie als Sekundärrohstoffe wieder eingesetzt 
werden können;
q.Stofflich-energetische Verwertung: Verwertungsverfahren, bei dem 
Abfälle gleichzeitig sowohl stofflich als auch energetisch verwertet 
werden;
r.Energetische Verwertung: Verwertungsverfahren, bei dem Abfälle im 
Rahmen ihrer Entsorgung als Energiequelle genutzt werden;

s. Compostable packaging: packaging which, under specific and controlled 
conditions, can be biologically degraded to CO2, water, inorganic 
compounds, and biomass, in an industrial composting facility within 6 
months, leaving no toxic residues;

Begründung Weder die VVEA noch die VerpV definieren die Begriffe „biologisch 
abbaubar“ oder „kompostierbar“ in Bezug auf Materialien. Angesichts der 
zunehmenden Verbreitung kompostierbarer Materialien auf dem Schweizer 
Markt ist es sinnvoll, eine Definition festzulegen, um unzutreffende Angaben 
zu vermeiden und sicherzustellen, dass kompostierbare Materialien 
tatsächlich mit den in der Schweiz verfügbaren Technologien behandelt 
werden können. 

Es ist wichtig, dass die Definition mindestens einen bestimmten Zeitrahmen 
für den biologischen Abbau, standardisierte Methoden zum Nachweis der 
Sicherheit und standardisierte Methoden zur Bewertung des vollständigen 
Abbaus zu CO2, Wasser, anorganischen Verbindungen und Biomasse 
enthält.
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Titel Art. 12 Allgemeine Verwertungspflicht nach dem Stand der Technik

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1 Abfälle sind vorrangig für die Wiederverwendung vorzubereiten oder – 
nachrangig – stofflich zu verwerten, sofern dies technisch möglich ist und 
die Umwelt weniger belastet als:
a.eine andere Entsorgung; oder 
b.die Herstellung neuer Produkte.
2 Die Vorbereitung zur Wiederverwendung und die stoffliche Verwertung 
nach Absatz 1 müssen nach dem Stand der Technik erfolgen.
3 Ist eine Vorbereitung zur Wiederverwendung oder eine stoffliche 
Verwertung nach dem Stand der Technik nicht möglich, sind die Abfälle 
vorrangig stofflich-energetisch und dann rein energetisch zu verwerten.

Begründung Die in den Texten von Art. 10 und Art. 12 dieser Verordnung definierte 
Abfallhierarchie stellt „Recycling“ und „Vorbereitung zur Wiederverwendung“ 
auf die gleiche Stufe, während die Umsetzung von „Wiederverwendung“ 
nicht ausdrücklich priorisiert wird. Dies steht jedoch nicht im Einklang mit 
der Definition der Abfallhierarchie, wie sie von der EU und anderen 
internationalen Vorschriften angewendet wird. Die Abfallhierarchie räumt 
stattdessen der Reduzierung, Vermeidung und Wiederverwendung 
eindeutig Vorrang vor dem Recycling ein. Im Wortlaut dieser Verordnung 
sollte die Vorbereitung zur Wiederverwendung Vorrang vor dem Recycling 
haben. Unsere Änderungsvorschläge zu Punkt 1 des Artikels tragen dem 
Rechnung. Darüber hinaus schafft der Verweis darauf, dass Massnahmen 
nur dann erforderlich sind, wenn sie „wirtschaftlich tragbar“ sind, eine Lücke, 
die es Unternehmen ermöglicht, die Einhaltung der Vorschriften aus 
finanziellen Gründen zu umgehen. Dies untergräbt die Wirksamkeit der 
Verordnung und kann gestrichen werden.

Titel Art. 13 Abs. 1 und 4

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1 Die Kantone sorgen dafür, dass verwertbare Anteile von 
Siedlungsabfällen nach Artikel 3 Buchstabe a Ziffern 1–3 wie Glas, Papier, 
Karton, Metalle, biogene Abfälle und Textilien so weit wie möglich getrennt 
gesammelt und vorrangig für die Wiederverwendung vorbereitet oder 
nachrangig stofflich verwertet werden.
4 Die Inhaberinnen und Inhaber von Abfällen aus Unternehmen mit 250 
oder mehr Vollzeitstellen müssen verwertbare Anteile ihrer Abfälle, die von 
der Zusammensetzung her mit Siedlungsabfällen nach Artikel 3 Buchstabe 
a Ziffern 1–3 vergleichbar sind, so weit wie möglich und sinnvoll getrennt 
sammeln und für die Wiederverwendung vorbereiten oder stofflich 
verwerten.

Begründung Die Abfallhierarchie räumt der Reduzierung, Vermeidung und 
Wiederverwendung Vorrang vor dem Recycling ein. Die Aufnahme dieser 
Priorisierung von Wiederverwendungssystemen in die Verordnung ist auch 
wertvoll, um Leitlinien und Anreize für die Entwicklung von 
Wiederverwendungssystemen zu schaffen. Unser vorgeschlagener Text 
geht darauf ein.

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)
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Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Das Food Packaging Forum begrüsst diese Initiative zur Verbesserung der 
aktuellen Verpackungsvorschriften in der Schweiz. Als unabhängige und 
gemeinnützige Organisation für Wissenschaftskommunikation und 
Forschung basiert unser Feedback zum Entwurfstext auf den öffentlich 
zugänglichen wissenschaftlichen Erkenntnissen zu Bedarfsgegenständen, 
einschliesslich Verpackungen für Lebensmittel und Getränke. Der aktuelle 
Entwurf stellt zwar in vielen Bereichen einen grossen Fortschritt dar, 
dennoch gibt es noch einige wichtige Aspekte und deutliche Lücken, die 
nicht mit den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen übereinstimmen 
und somit dazu führen, die öffentliche Gesundheit zu gefährden. Daher sind 
Änderungen im Text erforderlich, um das Ziel der Verordnung zu erreichen, 
nämlich die Auswirkungen von Verpackungen auf die Umwelt zu reduzieren 
und die Gesundheit zu schützen.

Angesichts der mittlerweile weltweit anerkannten Krise der 
Plastikverschmutzung und der Erkenntnis, dass Recycling allein das 
Problem nicht lösen kann, könnte die Schweiz das Problem an der Quelle 
angehen, indem sie nicht essentielle Einwegverpackungen aus Plastik 
einschränkt, verbindliche Reduktionsziele festlegt, Mehrwegsysteme 
unterstützt, die Materialsicherheit verbessert, und nicht recycelbare 
Verpackungen aus dem Verkehr zieht. Der aktuelle Text enthält weder 
Beschränkungen für nicht essentielle Artikel noch quantitative 
Reduktionsziele. Er konzentriert sich hauptsächlich auf eine verbesserte 
Sammlung und Verwertung, was jedoch laut neuesten Modellrechnungen 
nicht ausreichen wird, um den erheblichen Anstieg der Verpackungsabfälle 
zu bewältigen. Darüber hinaus enthält der Text keine Mechanismen, um 
bedauerliche Substitutionen (zB das Ersetzen eines bedenklichen 
Verpackungsmaterials mit einem anderen, weniger gut erforschten Material) 
zu verhindern oder gefährliche Chemikalien in Materialien zu reduzieren 
oder verbieten, wodurch die öffentliche Gesundheit und die Umwelt 
gefährdet bleiben. Eine Angleichung an die neue EU-Verordnung über 
Verpackungen und Verpackungsabfälle (PPWR) würde die Position der 
Schweiz stärken, da die PPWR Anforderungen an die Recyclingfähigkeit, 
Designkriterien, Wiederverwendungsziele, Recyclinganteile, Verbote 
bestimmter Einwegkunststoffe und strenge Grenzwerte für sämtliche PFAS 
einführt.

Um die öffentliche Gesundheit angemessen zu schützen, muss die 
chemische Sicherheit von Verpackungen gewährleistet sein. Dies gilt 
insbesondere für chemisch komplexe und nicht inerte Materialien wie 
Kunststoffe, Papier und Karton, sowie für die Beschichtungen in Dosen. Die 
Herstellung und physikalische Struktur dieser komplexen, nicht inerten 
Materialien erhöht das Risiko erheblich, dass bekannte und unbekannte 
gefährliche Chemikalien vorhanden sind und in Lebensmittel gelangen, 
wodurch die Gesundheit der Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten 
gefährdet wird. Die Verwendung von inerten Materialien wie Edelstahl, Glas 
und glasierter Keramik verringert die Bedenken hinsichtlich der chemischen 
Sicherheit erheblich. Verpackungen, insbesondere solche aus recycelten 
Materialien, sollten frei von gefährlichen oder ungeprüften Stoffen sein. Dies 
ist für den Schutz der öffentlichen Gesundheit und die Gewährleistung 
sicherer Mehrwegsysteme sowie Recyclingkreisläufe unerlässlich. Die 
Verordnung fördert recycelte Kunststoffe, geht jedoch nicht auf die 
schwerwiegenden und wissenschaftlich belegten Sicherheitsbedenken in 
Bezug auf recycelter Kunststoffe und Papier ein. Insgesamt räumt der Text 
dem Recycling Vorrang vor Prävention, Reduzierung und Sicherheit ein. 
Damit wird die menschliche Gesundheit zuungunsten einer scheinbaren 
Ressourceneffizienz vernachlässigt und ein regulatorischer Präzedenzfall 
geschaffen, der die öffentliche Gesundheit nicht ausreichend schützt. Die 
Vorlage dient also vorwiegend dem Erhalt des Status Quo bei der 
Verwendung von Einwegverpackungen, anstatt einen notwendigen 
Systemwechsel hin zu gesundem Mehrweg anzustossen. Im Gegenteil: die 
Vorlage verhindert diesen notwendigen Wechsel, wenn der Fokus nicht 
verlagert wird – weg vom Recycling hin zu Mehrweg.

Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme2
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Titel Art. 1 Gegenstand und Geltungsbereich

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Diese Verordnung regelt:
a. die Anforderungen an das Inverkehrbringen von Verpackungen, 
einschliesslich Beschränkungen für gefährliche Stoffe (wenn nicht vom 
ChemRRV Verordnung abgedeckt);
b. die Bereitstellung von Mehrwegverpackungssystemen;
c. die Kennzeichnung von Verpackungen;
d. die Rücknahme von Verpackungen sowie deren Entsorgung;
e. die Finanzierung der Entsorgung von Verpackungen aus Glas.

Begründung Der derzeitige Geltungsbereich der Verordnung ist zu begrenzt, da er drei 
Schlüsselelemente, die für ein sicheres und kreislauffähiges 
Verpackungssystem unerlässlich sind, nicht ausdrücklich berücksichtigt:¨

- die Notwendigkeit, bekannte gefährliche Stoffe in Verpackungen zu 
beschränken oder zu verbieten,
- die Verpflichtung, wiederverwendbare Verpackungssysteme zu entwickeln 
und bereitzustellen,
- und die Anforderung einer Kennzeichnungspflicht, um Transparenz für 
Verbraucher und Betreiber zu gewährleisten. 

Die ausdrückliche Aufnahme dieser Elemente in den Geltungsbereich (Art. 
1) ist wichtig, um ihre Relevanz als übergeordnete Grundsätze der 
Verordnung zu signalisieren und die Übereinstimmung mit den Zielen der 
Schweiz in Bezug auf Abfallreduzierung, Kreislaufwirtschaft und Schutz der 
öffentlichen Gesundheit sicherzustellen. Die Abfallhierarchie priorisiert 
Reduktion, Vermeidung und Wiederverwendung vor Recycling. Die 
Einbeziehung von Mehrwegssystemen in den Geltungsbereich der 
Verordnung ist unerlässslich, um Leitlinien und Anreize für die Entwicklung 
von Mehrwegssystemen zu schaffen.

Quellen:
Muncke, J. et al. (2025). “Health impacts of exposure to synthetic chemicals 
in food.” Nature Medicine. DOI: 10.1038/s41591-025-03697-5 

Muncke, J. et al. (2023). “A vision for safer food contact materials: Public 
health concerns as drivers for improved testing.” Environment International. 
DOI: 10.1016/j.envint.2023.108161

Titel Art. 2 Begriffe

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung
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Gegenvorschlag In dieser Verordnung bedeuten:
a. Verpackungen und Verpackungsbestandteile: aus beliebigen 
Materialien hergestellte Produkte zur Aufnahme, zum Schutz, zur 
Handhabung, zur Lieferung oder Darbietung von Waren;
b. Mehrwegverpackungen: Verpackungen, die zur Wiederverwendung 
vorgesehen sind;
c. Einwegverpackungen: Verpackungen, die zur einmaligen Verwendung 
vorgesehen sind;
d. Getränkeverpackungen: Verpackungen für flüssige Lebensmittel, die 
zum Trinken bestimmt sind;
e. Getränkekartons: Getränkeverpackungen, die mehrheitlich aus Karton 
und zu geringen Anteilen aus Kunststoff bestehen und teilweise 
Aluminium beinhalten können;

f. Verpackungen aus Kunststoff: alle Verpackungen aus einem oder 
mehreren Kunststoff-Polymeren;

g. Serviceverpackungen: Verpackungen, die für die Befüllung in der 
Verkaufsstelle vorgesehen sind, sofern sie eine Verpackungsfunktion 
erfüllen;
h. stoffliche Verwertung: die Herstellung neuer Verpackungen, 
einschliesslich solcher für Lebensmittel- und Getränkeanwendungen, 
aus gebrauchten Verpackungen (Closed-Loop-Recycling);
i. Rezyklate: Materialien, die durch Recyclingverfahren gewonnen 
wurden und Primärrohstoffe ersetzen;
j. Verwertungsquote: der prozentuale Anteil der während eines 
Kalenderjahres zu Rezyklaten verwerteten Verpackungen am gesamten 
für die Verwendung im Inland abgegebenen Gewicht der Verpackungen 
aus dem verwendeten Material;
k. Behandlungsreste: Materialien aus der Behandlung von separat 
gesammelten Abfällen, welche nicht stofflich verwertet werden können;
l. Verbraucherinnen und Verbraucher: natürliche Personen, die zu 
Zwecken handeln, die ausserhalb ihrer gewerblichen, geschäftlichen 
oder beruflichen Tätigkeiten liegen;
m. Endabnehmerinnen und Endabnehmer: Verbraucherinnen und 
Verbraucher sowie alle natürlichen oder juristischen Personen mit 
Wohnsitz oder Niederlassung in der Schweiz, die ein Produkt im 
Rahmen ihrer gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit nutzen und dieses 
in der an sie gelieferten Form nicht erneut in Verkehr bringen;
n. Herstellerinnen und Hersteller: natürliche oder juristische Personen, 
die Produkte und Bestandteile beruflich oder gewerblich herstellen oder 
zur gewerblichen Abgabe einführen;
o. Händlerinnen und Händler: natürliche oder juristische Personen, die 
Produkte und Bestandteile in der Schweiz beziehen und sie gewerblich 
abgeben;
p. Stand der Technik: der aktuelle Entwicklungsstand von Verfahren, 
Einrichtungen und Betriebsweisen, der:
1. bei vergleichbaren Anlagen oder Tätigkeiten im In- oder Ausland 
erfolgreich erprobt ist oder bei Versuchen erfolgreich eingesetzt wurde 
und nach den Regeln der Technik auf andere Anlagen oder Tätigkeiten 
übertragen werden kann, und
2. für einen mittleren und wirtschaftlich gesunden Betrieb der 
betreffenden Branche wirtschaftlich tragbar ist.

q. Neuartige Verpackungsmaterialien: Verpackungen, die ganz oder 
teilweise aus biologischen Rohstoffen (biobasiert) bestehen oder für die 
biologische Abbaubarkeit bzw. Kompostierung ausgelegt sind;
r. Kompostierbare Verpackungen: Verpackungen, die unter bestimmten und 
kontrollierten Bedingungen innerhalb von 6 Monaten in einer 
Kompostieranlage zu CO2, Wasser, anorganischen Stoffen und Biomasse 
abgebaut werden kann, ohne toxische Rückstände zu hinterlassen;
s. Inerte Verpackungen: Verpackungsmaterialien, die unter den 
vorgesehenen Verwendungsbedingungen nicht chemisch oder physikalisch 
mit den verpackten Gütern oder der Umwelt interagieren und dadurch für 
die sichere und hygienische Wiederverwendung und das Recycling 
geeignet sind, da sie ihre chemischen Inhaltsstoffe nicht ans Füllgut 
abgeben und auch keine Chemikalien (zB Detergenzien, Aromen oder 
Farbstoffe) aufnehmen und so länger im Einsatz bleiben können.
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Begründung In der aktuellen Liste der Definitionen fehlen relevante Begriffe. Während 
Kunststoffverpackungen definiert sind, werden andere 
Verpackungsmaterialien nicht definiert, und neuartige Materialien 
(Buchstabe q) wie kompostierbare, biologisch abbaubare oder biobasierte 
Verpackungen werden nicht erwähnt. Dies führt zu einer Regelungslücke, 
da neuartige Materialien auf dem Schweizer Markt zunehmend verwendet 
werden. Die Aufnahme einer Definition für kompostierbare Verpackungen 
(Buchstabe r) ist notwendig, um Greenwashing zu verhindern und 
sicherzustellen, dass als kompostierbar vermarktete Verpackungen unter 
den in der Schweiz gegebenen Bedingungen auch tatsächlich 
kompostierbar sind. Darüber hinaus ist unklar, warum PET von der 
Regelung ausgenommen werden soll (Buchstabe f), da es sich um einen 
Kunststoff handelt und als PET gekennzeichnete Behälter aus 
verschiedenen Plastikarten bestehen können (zB PA). Ebenso ist es wichtig 
zu klären, dass bei Getränkekartons (Buchstabe e) die Schicht, die in 
direkten Kontakt mit Lebensmitteln kommt, aus Kunststoff besteht (idR PE), 
was unter dem Gesichtspunkt der chemischen Sicherheit Auswirkungen auf 
die menschliche Gesundheit hat. Die Aussage, dass der Kunststoffanteil in 
solchen Getränkekartons minimal ist, ist daher irreführend.

Darüber hinaus enthält die Verordnung keine Definition des Begriffs 
„Inertheit“ (Buchstabe s). Dies ist ein Schlüsselbegriff, um sicherzustellen, 
dass Verpackungsmaterialien für Lebensmittel und Getränke chemisch 
unbedenklich und somit für die Wiederverwendung geeignet und mit einem 
hochwertigen Recycling vereinbar sind. Die Definition von Inertheit würde 
dazu beitragen, internationale Best Practices festzulegen und die 
Führungsrolle der Schweiz im Bereich sicherer 
Kreislaufverpackungssysteme zu stärken. 

Die derzeitige Definition in Buchstabe h „Stoffliches Recycling“ ist zu weit 
gefasst. Durch die uneingeschränkte Einbeziehung der Herstellung „anderer 
Produkte“ ermöglicht sie Downcycling (z. B. PET-Flaschen, die zu Textilien 
oder Bänken recycelt werden). Solche Praktiken gewährleisten keine 
Kreislaufwirtschaft und führen nicht zur gewünschten Reduktion des 
Ressourcenverbrauchs, da diese Produkte nicht wieder zu neuen 
Lebensmittel- oder Getränkeverpackungen recycelt werden können. Um die 
öffentliche Gesundheit zu schützen und hochwertige Recyclingkreisläufe zu 
erhalten, ist es wichtig, festzulegen, dass beim Materialrecycling neue 
Verpackungen von gleichwertiger Qualität hergestellt werden sollten, 
einschliesslich Anwendungen für Lebensmittel und Getränke. Dieser 
geschlossene Kreislauf erhöht die Sicherheit für die Verbraucher und 
unterstützt die Ziele der Kreislaufwirtschaft der Schweiz.

Um eine sichere und hygienische Wiederverwendung zu ermöglichen, 
rechtfertigen die verfügbaren Erkenntnisse zur chemischen Migration die 
Priorisierung inerter Materialien . Solche Materialien weisen keine oder nur 
minimale chemische und physikalische Wechselwirkungen mit dem Füllgut 
auf. Die aktuellen Vorschriften berücksichtigen die Inertheit nicht 
ausreichend. Der derzeitige Ansatz sieht zwar eine qualitative Messung der 
Gesamtmigration vor, doch ist der derzeitige Grenzwert (60 mg/kg 
Lebensmittel) angesichts der aktuellen Erkenntnisse zu Toxizität viel zu 
hoch. Wir schlagen vor, das Thema Inertheit als eine zentrale Anforderung 
für die Kreislaufwirtschaft, insbesondere für die Wiederverwendung von 
Lebensmittelverpackungen, hervorzuheben und Forschung und Entwicklung 
auf neue Messmethoden auszurichten. Inertheit ist eine sinnvolle und leicht 
umsetzbare Massnahme zur Verringerung der Exposition des Menschen 
gegenüber gefährlichen Chemikalien, die aus nicht inerten Materialien (wie 
Plastik etc.) mit Lebensmittelkontakt migrieren. 

Weitere Informationen über Inertheit und die Rolle gefährlicher Chemikalien 
in recycelten und wiederverwendbaren Verpackungen finden Sie unter:

Geueke, B., et al. (2023). “Hazardous chemicals in recycled and reusable 
plastic food packaging.” Plastics. DOI: 10.1017/plc.2023.7

Titel Art. 3 Allgemeine Anforderungen an Verpackungen

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung
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Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die mit 
Ware befüllte Verpackungen abgeben, stellen sicher, dass Verpackungen:
a. auf das notwendige Mindestmass an Volumen und Masse begrenzt sind, 
dabei jedoch für Wiederverwendung und Recycling ausgelegt sind und 
technisch schwierige oder nicht recycelbare Formate vermieden werden;
b. so gestaltet sind, dass sie bei Sammlung, Wiederverwendung, 
Behandlung oder Recycling keine erheblichen technischen Schwierigkeiten 
oder übermässigen Mehrkosten verursachen;
c. Rezyklate nur enthalten, sofern dies für die jeweilige Materialart geeignet 
und für die menschliche Gesundheit und die Umwelt unbedenklich ist, und 
frei sind von problematischen Chemikalien (einschliesslich der 
Gefahreneigenschaften Persistenz, Bioakkumulation, Mobilität, 
Karzinogenität, Mutagenität, Reproduktionstoxizität, spezifische Zielorgan-
Toxizität bei wiederholter Exposition und/oder endokrine Disruption);
d. zur Vermeidung und Verringerung des gesamten 
Verpackungsabfallaufkommens beitragen;
e. zunehmend in Mehrwegformaten bereitgestellt werden, wobei 
schrittweise Wiederverwendungsziele festgelegt werden;
f. einer obligatorischen Kennzeichnung unterliegen, die 
Wiederverwendbarkeit, Recyclinganteil, Recyclingfähigkeit sowie das 
Vorhandensein oder Nichtvorhandensein von besorgniserregenden Stoffen 
angibt.
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Begründung Der vorgeschlagene Artikeltext unterstützt zwar wichtige Aspekte wie 
Abfallminimierung und Recyclingfähigkeit, berücksichtigt jedoch weitere 
wichtige Aspekte nicht und fördert den Einsatz von recycelten Inhaltsstoffen, 
ohne die chemische Sicherheit zu berücksichtigen, wodurch die 
menschliche Gesundheit ausser Acht gelassen wird. Wichtig ist, dass die 
Bezugnahme auf Massnahmen, die nur „soweit wirtschaftlich tragbar“ 
erforderlich sind, eine Lücke schafft, die es Unternehmen ermöglicht, die 
Einhaltung aus finanziellen Gründen zu umgehen. Dies untergräbt die 
Wirksamkeit der Verordnung und kann daher gestrichen werden. 

Punkt (a) zur Minimierung von Volumen und Masse muss mit Punkt (b) 
verbunden bleiben, da der Fokus auf eine Gewichtsreduzierung 
unerwünschte Anreize für komplexe, nicht recycelbare Verpackungen 
schaffen könnte. Die beiden Bedingungen zusammen sind wichtig, um 
unbeabsichtigte Folgen zu vermeiden. 

Der ursprünglich für Punkt (c) vorgeschlagene Text ist problematisch, da er 
„den höchstmöglichen Anteil“ an recycelten Inhaltsstoffen vorschreibt, ohne 
die chemische Sicherheit der Materialien zu berücksichtigen. Während 
veröffentlichte Forschungsergebnisse zeigen, dass recycelte Inhaltsstoffe in 
hochinerten Materialien wie Glas und Edelstahl wünschenswert sind und 
nur geringe chemische Bedenken aufwerfen, belegen die Erkenntnisse, 
dass recycelte Inhaltsstoffe in Materialien mit geringer Inertheit wie 
Kunststoffen, Papier und Pappe gefährliche Stoffe konzentrieren können, 
was zu inakzeptablen Risiken für die menschliche Gesundheit führt. Für 
Lebensmittel- und Getränkeverpackungen, die zum Schutz von 
Lebensmitteln bestimmt sind, die von Schweizer Verbrauchern konsumiert 
werden, ist dies äusserst besorgniserregend. Zum Schutz der Gesundheit 
sollten Verpackungen keine bekannten gefährlichen Chemikalien oder 
Chemikalien enthalten, deren Sicherheit nicht mit geeigneten Methoden 
geprüft wurde. 

Um den Gesundheitsschutz zu gewährleisten, könnten zusätzliche 
Bestimmungen hinzugefügt werden, die (i) ein Verbot bedenklicher 
Chemikalien, (ii) klare Ziele für wiederverwendbare Verpackungen, bei 
denen die Materialinertheit im Vordergrund steht, und (iii) eine 
Kennzeichnungspflicht in Bezug auf Wiederverwendbarkeit, Recyclinganteil, 
Recyclingfähigkeit und bedenkliche Chemikalien vorsehen. Angesichts der 
Tatsache, dass die Recyclingsysteme die wachsenden Abfallmengen nicht 
bewältigen können, sollte der Artikel auch die Notwendigkeit widerspiegeln, 
die Gesamtmenge an Verpackungsabfällen zu reduzieren, indem nach 
Möglichkeit der Wiederverwendung von inerten Materialien Vorrang 
eingeräumt wird.

Wir empfehlen, diese beiden Quellen zu berücksichtigen, die 
evidenzbasierte Listen mit bedenklichen Chemikalien enthalten, die 
bekanntermassen in auf dem Markt erhältlichen Materialien mit 
Lebensmittelkontakt vorkommen:

Zimmermann L., et al. (2022). “Implementing the EU Chemicals Strategy for 
Sustainability: The case of Food Contact Chemicals of Concern.” Journal of 
Hazardous Materials. DOI: 10.1016/j.jhazmat.2022.129167

Wiesinger, H., et al. (2025). Food Contact Chemicals Priority (FCCprio) List 
(0.1) [Data set]. Zenodo. DOI: 10.5281/zenodo.14881618 

Wir empfehlen, diese beiden Quellen zu berücksichtigen, die Belege für die 
Notwendigkeit einer Anpassung der regulatorischen Anforderungen für die 
Sicherheitsprüfung von Materialien mit Lebensmittelkontakt liefern:

Muncke et al. (2017). “Scientific challenges in the risk assessment of food 
contact materials. Environmental Health Perspectives.” DOI: 10.1289
/EHP644 

Muncke et al. (2023). “A vision for safer food contact materials: Public 
health concerns as drivers for improved testing.” Environment International. 
DOI: 10.1016/j.envint.2023.108161
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Fédération Romande des consommateurs FRC

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Au niveau général, la FRC exprime un avis favorable sur le texte proposé à 
condition que les modifications présentées ci-dessous soient retenues. Elles 
doivent en effet impérativement être adoptées afin de garantir une véritable 
prévention et réduction des déchets.

Alors que le « L » dans OLED désigne la limitation des déchets, ce volet est en 
effet trop peu développé dans le projet d'ordonnance. Nous proposons donc de 
définir clairement ce terme en s'appuyant sur la notion de prévention telle que 
définie par l'UE.

Anhang: 251010_ordonnances enviro printemps 26_FRC.pdf
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Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme1

Titel Art. 3 Bst. n.-r

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag n.Wiederverwendung: Verfahren, bei dem Gegenstände und deren 
Bestandteile, die keine Abfälle sind oder ihre Abfalleigenschaft nach dem 
Durchlaufen eines Verwertungsverfahrens verloren haben, wieder für 
denselben oder einen vergleichbaren Zweck eingesetzt werden, für den sie 
ursprünglich bestimmt waren;

o.Vorbereitung zur Wiederverwendung: Verwertungsverfahren, bei dem 
Abfälle durch Behandlungsschritte wie Prüfung, Reinigung, Reparatur so 
aufbereitet werden, dass sie wiederverwendet werden können;
p.Stoffliche Verwertung: Verwertungsverfahren, bei dem die stofflichen 
Eigenschaften von Abfällen genutzt werden, indem die Abfälle so 
behandelt werden, dass sie als Sekundärrohstoffe wieder eingesetzt 
werden können;
q.Stofflich-energetische Verwertung: Verwertungsverfahren, bei dem 
Abfälle gleichzeitig sowohl stofflich als auch energetisch verwertet 
werden;
r.Energetische Verwertung: Verwertungsverfahren, bei dem Abfälle im 
Rahmen ihrer Entsorgung als Energiequelle genutzt werden.

Ajouter : let. s. limitation : toute mesure prise avant qu'une substance, une 
matière ou un produit ne devienne un déchet et réduisant : 1. La quantité de 
déchets, y compris par l'intermédiaire de la réutilisation ou de la 
prolongation de la vie des produits, 2. Les effets nocifs des déchets produits 
sur l'environnement et la santé humaine, ou 3. La teneur en substances 
préoccupantes des matières et produits.

Begründung Ci-dessous, nous entendons par substances préoccupantes des (groupes 
de) substances qui sont évaluées par les scientifiques comme présentant 
un danger pour la santé humaine ou l'environnement. La littérature 
scientifique préconise l'utilisation de critères d'évaluation comme la toxicité, 
la bioaccumulation, le potentiel de migration ou encore la persistance dans 
l'environnement (Environmental Sciences & Technology / Juillet 2025, par 
Empa, Eawag etc.).

Titel Art. 12 Allgemeine Verwertungspflicht nach dem Stand der Technik

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag 1 Abfälle sind für die Wiederverwendung vorzubereiten oder stofflich zu 
verwerten, wenn dies technisch möglich und wirtschaftlich tragbar ist und 
die Umwelt weniger belastet als:

a.eine andere Entsorgung; oder
b.die Herstellung neuer Produkte.

2 Die Vorbereitung zur Wiederverwendung und die stoffliche Verwertung 
nach Absatz 1 müssen nach dem Stand der Technik erfolgen.
3 Ist eine Vorbereitung zur Wiederverwendung oder eine stoffliche 
Verwertung nach dem Stand der Technik nicht möglich, sind die Abfälle 
vorrangig stofflich-energetisch und dann rein energetisch zu verwerten.

Begründung --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung
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Begründung: Pour l'OLED comme pour l'OEm, nos propositions s'articulent donc autour de 
trois axes clés :
limiter la production de déchets,
soutenir la préparation à la réutilisation des objets et des emballages, et
réduire les produits et emballages à usage unique et encourager leur 
valorisation.

L'actuelle révision de l'OEB s'inspire des développements en cours au sein de 
l'UE, mais ne retient pour l'instant que les éléments liés à la valorisation 
matière. Dès lors, elle laisse de côté, ou n'intègre que très partiellement, les 
aspects relatifs à la limitation des emballages et au soutien à la réutilisation. 
Or, limiter la quantité d'emballages mis sur le marché, et donc la quantité de 
déchets générés, constitue un levier essentiel pour réduire les impacts 
environnementaux ainsi que les coûts liés à leur gestion.

La FRC salue l'élargissement de l'ordonnance aux différentes catégories 
d'emballages. Elle estime cependant que, sans les adaptations concernant la 
limitation des déchets et la réutilisation proposés, cette révision risque d'être 
immédiatement obsolète face aux évolutions en cours chez nos principaux 
partenaires commerciaux, et de ne pas amener de véritables résultats en 
termes de limitation des déchets. C'est pourquoi notre avis général est plutôt 
favorable, pour autant que les modifications suivantes soient considérées.

L'OEm introduit une nouvelle obligation de reprise pour les briques à boissons 
et les emballages plastiques à usage unique. Ce nouvel article permet aux 
commerçants et fabricants de répercuter les coûts d'élimination sur les 
consommateurs.

Déjà soumis à la taxe au sac (exception faite du canton de Genève), les 
consommateurs ne seraient pas incités à trier davantage ces emballages, 
tandis que les fabricants et commerçants ne seraient pas encouragés à réduire 
la quantité d'emballages mis sur le marché, puisque leurs coûts comme leur 
responsabilité seraient transférés aux consommateurs. 

Nous exigeons une reprise gratuite pour les consommatrices et 
consommateurs afin de réellement encourager le tri et la réduction des 
déchets. Charge aux fabricants et aux commerçants de déterminer avec le 
DETEC le meilleur système afin d'atteindre les objectifs chiffrés à l'art. 6 al. 1 
(taxe d'élimination anticipée, contribution anticipée de recyclage…). 

Par ailleurs, il est essentiel que la valorisation matière des briques à boissons 
et emballages à usage unique en matières plastiques soit réalisée tout en 
veillant à minimiser les effets néfastes sur la santé humaine et l'environnement.

Anhang: 251010_ordonnances enviro printemps 26_FRC.pdf
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Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme2

Titel Art. 3 Allgemeine Anforderungen an Verpackungen

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die mit 
Ware befüllte Verpackungen abgeben, stellen sicher, dass Verpackungen, 
soweit technisch möglich und wirtschaftlich tragbar:

a. vom Verpackungsvolumen und der Verpackungsmasse her auf das 
Mindestmass begrenzt sind, das zur Gewährleistung der erforderlichen 
Sicherheit und Hygiene der verpackten Ware angemessen ist;
b. bei der Sammlung, Behandlung und dem Recycling nicht zu 
erheblichen technischen Schwierigkeiten oder erheblichen Mehrkosten 
führen; und
c. einen möglichst hohen Anteil an Rezyklaten enthalten.

Begründung L'ajout de la let. d permet de s'aligner sur le droit européen (Règlement 2025
/40, PPWR) et de garantir que les emballages soient sûrs, tant pour 
l'environnement que pour la santé humaine. Cet aspect est fondamental, 
compte tenu des impacts significatifs causés par les emballages, en 
particulier les emballages plastiques. L'insertion de cette disposition permet 
d'appliquer le principe de précaution, afin d'éviter des conséquences 
indésirables et des charges futures pour la société. Cette formulation est 
également cohérente avec l'art. 35i LPE, qui précise que le Conseil fédéral 
peut définir des exigences relatives aux emballages en fonction de leurs 
nuisances pour l'environnement (al. 1), tout en tenant compte des 
dispositions adoptées par les principaux partenaires commerciaux (al. 2). 

Nous précisons également la nécessité de « minimiser l'exposition aux 
microplastiques et aux dangers présentés par certains groupes de 
substances ». Une telle formulation se fonde sur une approche basée sur le 
danger plutôt que sur le risque, pour évaluer la dangerosité de certains 
emballages et surtout de certains groupes de substances (produits 
chimiques) présents dans les emballages. Cette approche est préconisée 
dans la littérature scientifique et permet une concrétisation efficace du 
principe de précaution, basée sur la connaissance des propriétés 
intrinsèques des emballages et des substances qui les composent.

Nous proposons également de s'inspirer de la Loi sur les déchets et les 
sites pollués du canton du Jura (LDSP, art. 18) en élargissant son champ 
d'action afin d'inciter les commerces à réduire la quantité d'emballages mis 
sur le marché. Ceci en les obligeant à reprendre tous les emballages 
vendus et en mettant à disposition des plateformes de déballage là où la 
place le permet.
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Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die mit 
Ware befüllte Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff an 
Endabnehmerinnen und Endabnehmer abgeben und die Entsorgung aller 
von ihnen abgegebenen Verpackungen nicht durch die Mitgliedschaft bei 
einer privaten Branchenorganisation oder durch finanzielle Beiträge an eine 
solche sicherstellen, müssen:

a. solche Verpackungen bei allen Verkaufsstellen während den 
gesamten Öffnungszeiten zurücknehmen;
b. solche Verpackungen, soweit technisch möglich, der stofflichen 
Verwertung zuführen; und
c. in den Verkaufsstellen an gut sichtbarer Stelle deutlich darauf 
hinzuweisen, dass solche Verpackungen zurückgenommen werden.

Begründung La LPE souligne que « La production de déchets doit être limitée dans la 
mesure du possible » (art. 30). Au niveau européen, ce principe se traduit 
par des objectifs progressifs de réduction des déchets d'emballages fixés 
dans le règlement sur les emballages. Pour nous aligner avec nos 
partenaires commerciaux et la loi fédérale, nous proposons de modifier les 
exigences générales à l'article 3 en ce sens.

L'ajout de la let. d permet de s'aligner sur le droit européen (Règlement 2025
/40, PPWR) et de garantir que les emballages soient sûrs, tant pour 
l'environnement que pour la santé humaine. Cet aspect est fondamental, 
compte tenu des impacts significatifs causés par les emballages, en 
particulier les emballages plastiques. L'insertion de cette disposition permet 
d'appliquer le principe de précaution, afin d'éviter des conséquences 
indésirables et des charges futures pour la société. Cette formulation est 
également cohérente avec l'art. 35i LPE, qui précise que le Conseil fédéral 
peut définir des exigences relatives aux emballages en fonction de leurs 
nuisances pour l'environnement (al. 1), tout en tenant compte des 
dispositions adoptées par les principaux partenaires commerciaux (al. 2).

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Die Verwertungsquote bei Getränkeverpackungen aus Glas, PET und 
Aluminium muss je mindestens 75 Prozent betragen.

Begründung En Suisse, des objectifs chiffrés existent depuis longtemps pour le 
recyclage mais rien n'existe pour la réutilisation. La récente enquête de la 
FRC sur le suremballage a d'ailleurs parfaitement démontré le problème 
posé par l'absence d'alternatives aux emballages . Si nous voulons 
promouvoir la réutilisation au même niveau que le recyclage, il faut aussi 
fixer des objectifs pour cette stratégie.

L'Union européenne et plusieurs de ses États membres disposent déjà de 
taux de réutilisation pour les emballages dans leurs législations. Nous 
proposons donc de nous aligner sur ces pratiques et de soutenir 
concrètement l'économie circulaire des emballages pour boissons en fixant 
un taux de réutilisation dans l'OEm. Les modalités pour atteindre ce taux 
seraient définies en concertation avec les acteurs économiques, afin de 
laisser à l'économie la liberté de s'organiser.
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GVRZ ARA Schönau

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Vgl. Abwasserverband Morgental

Stellungnahme GVRZ zur VVEA
Verordnung über die Vermeidung und Entsorgung von Abfällen (VVEA)

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir bedanken uns für die Möglichkeit, im Rahmen des Verordnungspakets 
Umwelt Herbst 2025 Stel-lung zur Verordnung über die Vermeidung und die 
Entsorgung von Abfällen nehmen zu können.

Der Gewässerschutzverband Region Zug (GVRZ) setzt sich für saubere und 
lebendige Gewässer ein. Er bekennt sich zur Kreislaufwirtschaft und möchte 
im Folgenden auf einige Aspekte hinweisen, welche im Zusammenhang mit 
der Verwertung biogener Abfälle zu beachten sind.

Die landwirtschaftliche Verwertung sortenreiner sowie nährstoffreicher und 
strukturbildender Abfälle erachten wir als sinnvoll und damit auch die 
Konkretisierung der im USG festgelegten Verwertungshie-rarchie gemäss Art. 
34 Abs. 2 VVEA. Bei der landwirtschaftlichen Verwertung müssen allerdings 
aus Sicht des Gewässer- und Bodenschutzes folgende Voraussetzungen 
erfüllt sein:

•Es dürfen keine Nährstoffüberschüsse (insbesondere Stickstoff) erzeugt 
werden, welche durch Versi-ckerung und Abschwemmung das Grundwasser 
und die Oberflächengewässer belasten. Gemäss den Umweltzielen der 
Landwirtschaft sind die landwirtschaftsbedingten Stickstoffeinträge in die 
Gewässer (insb. ins Grundwasser) nach wie vor deutlich zu hoch. Es besteht 
die Gefahr, dass eine Zunahme der landwirtschaftlichen Vergärung diesem 
Umweltziel zuwiderläuft.

•Die Abfälle müssen vollständig frei von Fremdstoffen sein. Ansonsten findet 
eine kontinuierliche An-reicherung dieser Stoffe im Boden statt, sofern sie nicht 
biologisch abbaubar sind. Insbesondere Ver-packungsmaterialien wie 
Kunststoffe können sich im Boden anreichern und zudem in die Gewässer 
abgeschwemmt werden, mit negativen Auswirkungen auf die Fauna (Stichwort 
Mikroplastik). Eine vollständige Entfernung ist bei der landwirtschaftlichen 
Verwertung heute technisch nicht möglich. Verpackte biogene Abfälle sollten 
daher nicht in Vergärungsanlagen ausserhalb von ARA verrottet oder vergärt 
werden.

•Die Abfälle dürfen keine unerwünschten Stoffe enthalten. Die Schwierigkeit 
besteht darin, dass sich eingesetzte Stoffe auch erst viele Jahre später als 
schädlich und damit unerwünscht herausstellen können. Insbesondere bei 
persistenten Verbindungen verbleiben diese Stoffe im Boden resp. im Ge-
wässer. Die Problematik der PFAS zeigt dies beispielhaft.

Viele Abwasserreinigungsanlagen nehmen seit langem (bereits vor der 
Entstehung landwirtschaftlicher Biogasanlagen) biogene Abfälle an und 
vergären diese zusammen mit dem Klärschlamm (sog. Co-Vergärung). Dieser 
Entsorgungsweg wurde und wird stetig weiterentwickelt, so dass 
Abwasserreini-gungsanlagen einen wichtigen Beitrag für die sichere und 
sinnvolle Entsorgung dieser Abfälle leisten:

•Phosphor: Mit der Rückgewinnung des Phosphors aus dem Klärschlamm wird 
dieser Nährstoffkreis-lauf geschlossen.

•Stickstoff: Bereits heute produzieren einige Abwasserreinigungsanlagen aus 
dem Faulwasser hoch-wertige Qualitätsdünger und schliessen damit auch den 
Stickstoffkreislauf. Auch hier wird die Entwick-lung weitergehen.

•Fremdstoffe: Abwasserreinigungsanlagen halten Plastik und andere 
Fremdstoffe wirksam zurück.
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•Energie: Der Energiegehalt der Abfälle wird in den meisten Fällen vollständig 
genutzt, indem mit Wärmekraftkoppelung Strom und Wärme produziert wird 
oder indem das Klärgas zu Biogas aufbe-reitet und ins Gasnetz eingespeist 
wird.

Diese neue Situation der stofflichen Verwertung bei der Co-Vergärung auf 
Abwassereinigungsanlagen ist bei der Umsetzung, d.h. bei der Aktualisierung 
der Positivliste sowie bei der Erstellung der Vollzugs-hilfen zu berücksichtigen.

Aus obigen Darlegungen ergeben sich folgende Anträge:

Art. 34 Abs. 3 Bst. B
Als flankierende Massnahme zur vorrangigen Verwertung in Kompostierungs- 
und Vergärungsmass-nahme (gemäss neuem Art. 34 Abs. 2 VVEA) soll im 
Abs. 3 Bst. b festgelegt werden, dass die Verpa-ckung «vollständig entfernt» 
werden muss (statt nur «möglichst vollständig entfernt»). Wie oben dar-gelegt 
ist es für den langfristigen Erhalt der Funktionen unserer Böden zentral, dass 
sich keine Fremd-stoffe anreichern. Jeglicher Eintrag in Böden und Gewässer 
sollte vermieden werden. Für solche Abfäl-le existiert mit den 
Abwasserreinigungsanlagen ein bewährter Entsorgungsweg, welcher den 
Eintrag von Fremdstoffen in die Umwelt verhindert.

Positivliste und Vollzugshilfen
Bei der Aktualisierung der Positivliste sowie bei der Erstellung der 
Vollzugshilfen sind die oben be-schriebenen Weiterentwicklungen auf 
Abwasserreinigungsanlagen zur Schliessung der Nährstoffkreis-läufe sowie 
zur Energierückgewinnung und zum Rückhalt der Fremdstoffe zu 
berücksichtigen. In der Vollzugshilfe soll den Kantonen zudem 
Handlungsspielraum gegeben werden, um von der Verwer-tungshierarchie 
gemäss Art. 34 Abs. 2 VVEA abweichen zu können (beispielsweise in 
Regionen mit vielen Schweinemästereien, wo bestehende 
Nährstoffüberschüsse nicht noch vergrössert werden sollten).

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme bei der 
Weiterbehandlung dieses Geschäftes und stehen für Rückfragen jederzeit 
gerne zur Verfügung. Gerne melden wir auch bereits unser Interesse an, bei 
der Aktualisierung der Positivliste sowie bei der Erstellung der Vollzugshilfen 
mitzuarbeiten.

Anhang: Stellungnahme GVRZ zur VVEA.pdf
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Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --
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GastroSuisse

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: GastroSuisse unterstützt, dass die stoffliche Verwertung von Abfällen priorisiert 
werden soll. Die ressourcenschonende Kreislaufwirtschaft ist ein wichtiger 
Aspekt, um die gesetzten Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Wir unterstützen 
insbesondere Massnahmen, die das Re-cycling und die Wieder- sowie 
Weiterverwertung von Ressourcen stärken. Das Gastgewerbe lebt einen 
verantwortungsvollen und bewussten Umgang mit Lebensmitteln, indem es auf 
Qualität und Regionalität setzt und vermeidbare Lebensmittelverluste auf ein 
Minimum zu reduzieren versucht. Die Wertschätzung für die Lebensmittel und 
der respektvolle Umgang mit ihnen gehören zu den Leitwerten der Branche 
und sind tief im Selbstverständnis veran-kert. Für eine praktikable Umsetzung 
bedarf es jedoch geringfügiger Anpassungen. Gastro-Suisse schlägt Ihnen im 
Folgenden zwei Änderungen vor und bittet Sie, diese zu prüfen.

Anhang: Verordnungspaket Umwelt Frühling 2026_Stellungnahme GastroSuisse.pdf
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Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme1

Titel Art. 14 Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1 Biogene Abfälle sind separat zu sammeln und Fremdstoffe sind so früh 
wie möglich auszuschleusen. Biogene Abfälle sind rein stofflich oder durch 
Vergären zu verwerten, sofern:

a.sie sich aufgrund ihrer Eigenschaften, insbesondere ihrer Nährstoff- 
und Schadstoffgehalte, dafür eignen; und
b.die Verwertung nicht durch andere Vorschriften des Bundesrechts 
untersagt ist.

Art. 14 Abs. 1 der Abfallverordnung soll erst am 1. Januar 2028 in Kraft 
treten und nicht bereits am 1. Juni 2026.
Ausnahmen von Art. 14 Abs. 1 in einem Abs. 3 und Ergänzung der Liste der 
zur Kompostierung oder Vergärung geeigneten Abfälle
Art. 14 Abs. 3 (neu): 
Biogene Abfälle nach Abs. 1 Bst. a und b dürfen ausnahmsweise 
energetisch oder stofflich-energetisch verwertet werden, wenn die Pflicht 
nach Abs. 1:
a.ein Risiko für die Hygiene im Betrieb und für die Tier- oder 
Menschengesund-heit darstellt, 
b.technisch nicht umsetzbar ist, oder 
c.zu einem nicht zumutbaren Arbeitsaufwand bei der Entpackung von 
Kleinst-mengen führt.
Art. 14 Abs. 4 (neu): 
Der Bund legt [in der Liste der zur Kompostierung oder Vergärung 
geeigneten Abfälle] die Kriterien und Verfahren zur Beurteilung nach Absatz 
3 fest.

Begründung Die Unternehmen benötigen mehr Zeit, um die Sammel- und 
Verwertungslogistik anzupas-sen. Sie müssen gegebenenfalls neue 
Verträge mit Recyclingunternehmen aushandeln. Auch lässt sich die 
Separatsammlungspflicht nicht von heute auf morgen umsetzen. Die Be-
triebe müssen ihre Infrastruktur und Prozesse anpassen und das Personal 
schulen. Im Sinne einer wirkungsvollen Umsetzung der neuen Pflichten 
bitten wir Sie, die Frist bis zum Inkraft-treten bis zum 1. Januar 2028 zu 
verlängern. 

Ausnahmen von Art. 14 Abs. 1 in einem Abs. 3 und Ergänzung der Liste der 
zur Kompostierung oder Vergärung geeigneten Abfälle:
Es braucht klar festgelegte Ausnahmen von der stofflichen 
Verwertungspflicht in einem neu-en Art. 14 Abs. 3 und eine einfach 
verständliche Auflistung der nicht für die stoffliche Verwer-tung geeigneten 
biogenen Abfälle. Abgelaufene Produkte und Produkte mit starken Ge-
ruchsemissionen sollen explizit mit dem Kehricht entsorgt werden können, 
um eine Beein-trächtigung der Hygienestandards zu vermeiden. Zudem 
sollten abgelaufene biogene Abfälle in Kleinstverpackungen nicht 
gesammelt werden müssen. Das Auspacken und Separieren würde zu 
hohen Mehraufwänden führen, die in keinem sinnvollen Verhältnis zum 
Nutzen stehen. Die «Liste der zur Kompostierung oder Vergärung 
geeigneten Abfälle» legt haupt-sächlich fest, welche biogenen Abfälle für 
die stoffliche Verwertung geeignet sind. Eine ein-deutige Negativliste fehlt 
dagegen. Für die Unternehmen wäre eine solche Negativliste eine sinnvolle 
Hilfestellung. Wir schlagen folgende Ergänzung in Art. 14 Abs. 3 und Abs. 4 
vor.

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: --

Anhang: Verordnungspaket Umwelt Frühling 2026_Stellungnahme GastroSuisse.pdf
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Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme2

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die mit 
Ware befüllte Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff an 
Endabnehmerinnen und Endabnehmer abgeben und die Entsorgung aller 
von ihnen abgegebenen Verpackungen nicht durch die Mitgliedschaft bei 
einer privaten Branchenorganisation oder durch finanzielle Beiträge an eine 
solche sicherstellen, müssen:

a. solche Verpackungen bei allen Verkaufsstellen während den 
gesamten Öffnungszeiten zurücknehmen;
b. solche Verpackungen, soweit technisch möglich, der stofflichen 
Verwertung zuführen; und

Eventualiter: Art. 4 Abs. 1 Bst. c
in den Verkaufsstellen, auf der Speisekarte oder auf dem Produkt an gut 
sichtbarer Stelle deutlich darauf hinzuweisen, dass solche Verpackungen 
zurückgenommen wer-den.

Begründung Keine weiteren Vorschriften zur Information
Die gastgewerblichen Unternehmen sind mit immer mehr Deklarations- und 
Informationsvor-schriften konfrontiert. Je mehr Hinweise die Betriebe 
anbringen müssen, desto weniger fo-kussieren sich die Gäste auf die 
wirklich relevanten Deklarationen und Informationen. Die zunehmende 
Informationsflut überfordert die Gäste. Sie könnte sogar dazu führen, dass 
die Gäste den zur Verfügung gestellten Informationen immer weniger 
Aufmerksamkeit schen-ken. Im Gegenzug fragt sich, inwiefern ein Hinweis 
auf die Rücknahmepflicht nützt. Schliess-lich dürften die Konsumenten auch 
ohne Hinweis in den Verkaufsstellen rasch erfahren, dass eine allgemeine 
Rücknahmepflicht gilt. GastroSuisse schlägt vor, Art. 4 Abs. 1 Bst. c zu 
streichen. 

Eventualiter empfehlen wir, den Betrieben mehr Flexibilität bei der 
Umsetzung zu gewähren. Ob sie den Hinweis in den Verkaufsstellen, auf 
der Speisekarte oder auf dem Produkt an-bringen wollen, sollte ihnen 
überlassen werden.

Titel Art. 5 Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag

Begründung Auch lehnen wir es ab, dass die Rücknahmepflichtigen im Gastgewerbe 
jährlich einen Be-richt zu Entsorgungskosten, Rücknahmequoten und 
Verwertung schreiben müssen. Damit würden Daten auf Vorrat und doppelt 
beschafft. Es wäre effizienter und ausreichend, die Daten ausschliesslich 
von den Recyclingstellen und von den Herstellern bzw. Lieferanten 
miteinander zu vergleichen.
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Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1 Die Verwertungsquote bei rücknahmepflichtigen Getränkekartons muss 
mindestens 70 Prozent betragen, jene bei rücknahmepflichtigen 
Einwegverpackungen aus Kunststoff mindestens 55 Prozent.
Art. 6, Abs. 5 (neu) Kantonale und kommunale vorgezogene 
Entsorgungsgebühren auf Einwegverpackun-gen sind nicht zulässig.

Begründung Nach Art. 65 Abs. 1 USG sind die Kantone befugt, Ausführungsvorschriften 
zu erlassen, so-fern der Bundesrat seine Kompetenz nicht ausdrücklich 
wahrgenommen hat. In Art. 6 Abs. 1 der Verpackungsverordnung legt der 
Bundesrat Mindestverwertungsquoten fest. Werden die Quoten nicht 
erreicht, kann der Bundesrat gemäss Abs. 2 eine vorgezogene 
Entsorgungsge-bühr erheben. Aufgrund der nachträglich-derogatorischen 
Wirkung des Art. 6 sind vorgezo-gene kantonale oder kommunale 
Entsorgungsgebühren auf Einwegverpackungen nicht mehr zulässig. 
GastroSuisse empfiehlt, ein solches Verbot explizit zu nennen, um Klarheit 
zu schaf-fen. Das Verbot garantiert eine schweizweit einheitliche Praxis und 
erleichtert eine national umsetzbare Recycling-Lösung.

Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Im Gegenzug begrüssen wir sehr, dass die Restaurationsbetriebe gemäss 
Art. 17 Abs. 3 Bst. a von der Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für 
Getränke befreit sind, wenn sie das Einsammeln der 
Mehrwegverpackungen sicherstellen.
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Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Das BAFU kann die in einer privaten Branchenorganisation 
zusammengeschlossenen Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen 
und Hersteller von den Pflichten nach Absatz 1 auf Gesuch der 
Branchenorganisation hin befreien, wenn:

a. die Branchenorganisation die gemeinsame Sammlung, Reinigung und 
Wiederverwendung von standardisierten Mehrwegverpackungen für 
Getränke bezweckt;
b. der Branchenorganisation mindestens 10 Händlerinnen und Händlern 
oder Herstellerinnen und Herstellern von Getränken in 
Mehrwegverpackungen angeschlossen sind;
c. die Branchenorganisation über ein öffentlich einsehbares, regelmässig 
aktualisiertes Mitgliederverzeichnis verfügt;
d. die Branchenorganisation dem BAFU jährlich bis zum 31. März ein 
Konzept für die Finanzierung, die Weiterentwicklung und die Information 
der Verbraucherinnen und Verbraucher sowie die Statistik des Vorjahres 
vorlegt; und
e. die Branchenorganisation innerhalb der ersten fünf Jahre ihres 
Bestehens nachweislich eine Rücklaufquote der durch ihre Mitglieder in 
Verkehr gebrachten Mehrwegverpackungen von mindestens 55 Prozent 
erreicht oder nachweist, dass das vorgeschlagene 
Wiederverwendungssystem insge-samt energieeffizienter ist als das 
derzeitige Einwegflaschensystem.

Begründung Gemäss Artikel 5 Absatz 1 und 3 VGV muss bereits heute für Getränke in 
Mehrwegverpa-ckungen ein Pfand von mindestens 30 Rappen erhoben 
werden. Der Art. 17 Abs. 4 sieht neu die Möglichkeit vor, dass sich Händler 
und Herstellerinnen von der Pfandpflicht befreien kön-nen, sofern eine 
private Branchenorganisation eine gemeinsame Sammlung, Reinigung und 
Wiederverwendung von standardisierten Mehrwegverpackungen 
sicherstellt. GastroSuisse begrüsst die vorgesehene Ausnahme, da sie den 
Einsatz von Mehrwegverpackungen fördert. Solche monetären Anreize sind 
gegenüber Verboten und Einschränkungen vorzuziehen. Al-lerdings halten 
wir die geforderte Rücklaufquote nach Art. 17 Abs. 4 Bst. e für unnötig 
restrik-tiv. GastroSuisse empfiehlt eine Senkung. Zudem soll die 
Rücklaufquote entfallen, wenn an-derweitig nachgewiesen werden kann, 
dass das Wiederverwendungssystem energieeffizien-ter ist als ein 
Einwegflaschensystem.



1666 / 2947

Genossenschaft Ökostrom Schweiz

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Befürwortung der neuen Pflichten betreffend biogene Abfälle
Ökostrom Schweiz setzt sich für die optimale Verwertung von biogenen 
Abfällen sowie das Schliessen von Nährstoffkreisläufen ein. Wir haben die 
dahingehenden Bestrebungen der eidgenössischen Bun-desversammlung im 
Rahmen der pa. Iv. 20.433 «Schweizer Kreislaufwirtschaft stärken» unterstützt 
und befürworten auch deren Umsetzung auf Verordnungsstufe. 
Unser Fachverband befürwortet insbesondere die neu auf Verordnungsstufe 
eingeführten Pflichten be-züglich der Verwertung biogener Abfälle (Art. 14 
VVEA). Die Erweiterung der Separatsammlungspflicht auf betriebsspezifische 
biogene Abfälle wie auch die stoffliche Verwertungspflicht dürften dazu 
beitragen, dass mehr Nährstoffe dem Stoffkreislauf erhalten bleiben. Des 
Weiteren befürworten wir die Pflicht zur frühzeitigen Abscheidung von 
Fremdstoffen. Es ist äusserst wichtig, dass Fremdstoffmaterialien wie 
Kunststoffe nicht in landwirtschaftliche Böden eingetragen werden und dass 
dabei das Verursacherprin-zip zur Anwendung kommt. Das Entfernen der 
Fremdstoffe mit den damit verbundenen Kosten darf nicht auf die Letzten der 
Prozesskette abgewälzt werden, sondern muss– wie im Erläuternden Bericht 
ausge-führt – durch eine verursachergerechte Finanzierung sichergestellt 
werden. Dass der Verordnungsgeber es unterlässt, diesbezüglich explizite 
Bestimmungen niederzuschreiben, ist ein Wermutstropfen der laufenden 
Teilrevision.
Konsequentere Bestimmungen notwendig zwecks Schliessen von 
Nährstoffkreisläufen
Während die oben genannten Grundsatzpflichten zu begrüssen sind, lässt 
deren Umsetzung in den wei-teren Verordnungsbestimmungen es teilweise an 
Konsequenz vermissen. So wird insbesondere zu we-nig zwischen 
Abwasserreinigungsanlagen (ARA) einerseits und Kompostieranlagen sowie 
«Vergärungsan-lagen ausserhalb ARA» andererseits differenziert. Mithilfe 
letzterer Anlagen werden die Nährstoffkreis-läufe vollumfänglich geschlossen. 
Die anfallenden Kompost- und Vergärungsprodukte dienen als hoch-wertige 
Pflanzendünger in Gartenbaubetrieben und in der Landwirtschaft. Das ist bei 
der Co-Vergärung in ARA hingegen nicht der Fall. Wie der Erläuternde Bericht 
richtigerweise ausführt, können die biogenen Abfälle in ARA nur ansatzweise 
stofflich genutzt werden. Die Bestimmungen der VVEA sollten daher so 
angepasst werden, dass sie zu einer verbesserten Kanalisierung von biogenen 
Abfällen führen und das Schliessen von Nährstoffkreisläufen begünstigen. 
Zusammen mit gezielten Anpassungen der «Liste der zur Kompostierung oder 
Vergärung geeigneten Abfälle» (Teil der Vollzugshilfe) und deren 
konsequentem Vollzug in den Kantonen könnte die stoffliche 
Verwertungspflicht für biogene Abfälle wirkungsvoll umgesetzt werden.
Schliesslich ist zu betonen, dass der Wegfall der «100-t-Mengenschwelle» in 
Art. 34 Abs. 1 nicht zu rest-riktiven Folgeanpassungen in der VVEA oder in den 
Vollzugshilfen führen darf. Es ist sinnvoll, eine voll-zugsbezogene 
Mindestschwelle beizubehalten, damit der Vollzug bei Anlagen mit nur sehr 
geringen Abfall-Annahmemengen mit Augenmass erfolgt.

Anhang: 2025 10 10 VVEA_Stellungnahme_Ökostrom Schweiz_VERSAND.pdf
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Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme1

Titel Art. 3 Bst. n.-r

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag n.Wiederverwendung: Verfahren, bei dem Gegenstände und deren 
Bestandteile, die keine Abfälle sind oder ihre Abfalleigenschaft nach dem 
Durchlaufen eines Verwertungsverfahrens verloren haben, wieder für 
denselben oder einen vergleichbaren Zweck eingesetzt werden, für den sie 
ursprünglich bestimmt waren;

o.Vorbereitung zur Wiederverwendung: Verwertungsverfahren, bei dem 
Abfälle durch Behandlungsschritte wie Prüfung, Reinigung, Reparatur so 
aufbereitet werden, dass sie wiederverwendet werden können;
p.Stoffliche Verwertung: Verwertungsverfahren, bei dem die stofflichen 
Eigenschaften von Abfällen genutzt werden, indem die Abfälle so 
behandelt werden, dass sie gesamthaft als Sekundärrohstoffe wieder 
eingesetzt werden können;
q.Stofflich-energetische Verwertung: Verwertungsverfahren, bei dem 
Abfälle gleichzeitig sowohl stofflich als auch energetisch verwertet 
werden;
r.Energetische Verwertung: Verwertungsverfahren, bei dem Abfälle im 
Rahmen ihrer Entsorgung als Energiequelle genutzt werden.

Begründung Die Präzisierung stellt sicher, dass Bestimmungen bezüglich der stofflichen 
Verwertung auf das vollumfängliche Schliessen von Stoffkreisläufen 
abzielen. Das entspricht der Intention des Gesetzgebers bzw. der pa. Iv. 
20.433 «Schweizer Kreislaufwirtschaft stärken».

Titel Art. 14 Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1 Biogene Abfälle sind separat zu sammeln und Fremdstoffe sind so früh 
wie möglich zu entfernen. Biogene Abfälle sind rein stofflich 
beziehungsweise durch Vergären zu verwerten; wenn immer möglich zuerst 
durch Vergären und danach als organischer Dünger, sofern:

a. sie sich aufgrund ihrer Eigenschaften, insbesondere ihrer Nährstoff- 
und Schadstoffgehalte, dafür eignen; und
b.die Verwertung nicht durch andere Vorschriften des Bundesrechts 
untersagt ist.

Begründung "entfernen" entspricht dem branchenüblichen Wording

Wir unterstützen hier die Stossrichtung des Antrags von Biomasse Suisse: 
Biogene Abfälle sollten aus ökologischen Gründen idealerweise zuerst zur 
Bioenergie-produktion genutzt und die entstehenden flüssigen und festen 
Vergärungsprodukte danach als organischer Dünger verwertet werden.
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Titel Art. 34 Betrieb

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1 In Kompostierungs- und Vergärungsanlagen müssen biogene Abfälle 
verrottet oder vergärt werden, die sich aufgrund ihrer Eigenschaften, 
insbesondere ihrer Nährstoff-, Schadstoff- und Fremdstoffgehalte, für das 
entsprechende Verfahren und für die Verwertung als Dünger im Sinne von 
Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a der Dünger-Verordnung vom 1. November 
2023 (DüV) eignen. Ausgenommen vom Erfordernis der Eignung als 
Dünger sind Abfälle, die in Anlagen zur Co-Vergärung in 
Abwasserreinigungsanlagen vergärt werden.
2 Sortenreine sowie nährstoffreiche biogene Abfälle müssen in 
Kompostierungs- und Vergärungsanlagen ausserhalb von 
Abwasserreinigungsanlagen verwertet werden.
3 Verpackte biogene Abfälle dürfen in Kompostierungs- und 
Vergärungsanlagen nach Absatz 1 ausserhalb von 
Abwasserreinigungsanlagen nur verrottet oder vergärt werden, wenn:

a.die Verpackung sowie die Kennzeichnung biologisch abbaubar sind 
und sich für das entsprechende Verfahren eignen; oder
b.die Verpackung sowie die Kennzeichnung vorrangig vor oder 
spätestens während der Verrottung oder Vergärung möglichst 
vollständig entfernt werden.

4 Im Übrigen gelten die Vorschriften der DüV und der ChemRRV betreffend 
Kompost und Gärgut.

Begründung Der Begriff «vorrangig» eröffnet unnötigen Interpretationsspielraum. Die 
VVEA enthält mit Art. 34 Abs. 1 und Abs. 3 klare Bestimmungen, in denen 
die Voraussetzungen für eine Verwertung in Kompostieranlagen und 
Vergärungsanlagen ausserhalb ARA festgelegt sind. Werden diese 
Voraussetzungen erfüllt, sind biogene Abfälle entsprechend zu kanalisieren 
und einer vollumfänglich stofflichen Verwertung zuzuführen.

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --
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Goba AG

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Unterstützen Stellungnahme SVUG:
Als produzierendes, innovatives und nachhaltiges KMU aus der Ostschweiz 
ist es uns ein grosses Anliegen, Ihnen die Wichtigkeit anlässlich der 
Stellungsnahme vom 26.September 2025 seitens SVUG zur Totalrevision 
der Verordnung über Getränkeverpackungen zu unterschreichen.
Wir unterstützen diese Stellungnahme des SVUG und bitten Sie, die darin 
formulierten Änderungswünsche und Empfehlungen zu berücksichtigen. 
Aus unserer Sicht tragen diese dazu bei, die Verordnung ausgewogen, 
wirksam und praxisnah zu gestalten.

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Unterstützen Stellungnahme SVUG:
Als produzierendes, innovatives und nachhaltiges KMU aus der Ostschweiz 
ist es uns ein grosses Anliegen, Ihnen die Wichtigkeit anlässlich der 
Stellungsnahme vom 26.September 2025 seitens SVUG zur Totalrevision 
der Verordnung über Getränkeverpackungen zu unterschreichen.
Wir unterstützen diese Stellungnahme des SVUG und bitten Sie, die darin 
formulierten Änderungswünsche und Empfehlungen zu berücksichtigen. 
Aus unserer Sicht tragen diese dazu bei, die Verordnung ausgewogen, 
wirksam und praxisnah zu gestalten.
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Greenpeace Suisse

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: (explication commune pour OLED et OEm) Avec 
l'Alliance Environnement, nous saluons la révision 
de l'Ordonnance sur la limitation et l'élimination 
des déchets (OLED), et la création d'une nouvelle 
ordonnance couvrant l'ensemble des Emballages 
(OEm). En même temps, nous constatons que 
des lacunes importantes subsistent, concernant 
entre autres la réutilisation, la limitation des 
déchets, la transparence dans un but de 
préservation de la santé humaine et de 
l'environnement, sujets qui nous préoccupent.
Plusieurs éléments du contexte actuel motivent 
nos commentaires: les quantités élevées de 
déchets par habitant en Suisse dont une grosse 
partie provient des produits et emballages à 
usage unique, la présence généralisée des 
plastiques dans l'environnement, et enfin les 
risques pour la santé humaine dûs à cette 
pollution généralisée par les plastiques mais aussi 
dûs aux substances ou produits chimiques 
préoccupantes qu'ils contiennent. Nous 
rappelons la volonté exprimée par le Parlement 
lors de la révision de la LPE, pour développer 
l'économie circulaire en Suisse, qui dépasse de 
loin la simple valorisation matière (recyclage), et 
la relevance de s'aligner au minimum sur les 
principaux partenaires commerciaux de la Suisse.
Nos suggestions s'articulent autour de quatre 
éléments principaux :
- Limiter la production de déchets ; 
- Soutenir la (préparation à la) réutilisation des 
objets et des emballages ;
- Réduire les produits et emballages à usage 
unique ;
5
- Protéger la santé humaine et l'environnement.
Concernant l'OLED en particulier, notre avis est 
plutôt favorable à condition que l'ensemble des 
modifications suggérées soient retenues. Cellesci doivent être adoptées afin 
de prévenir et 
réduire les déchets.

Anhang: 250923 Prise Position GREENPEACE OLED.pdf
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Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme1

Titel Art. 3 Bst. n.-r

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag n.Wiederverwendung: Verfahren, bei dem Gegenstände und deren 
Bestandteile, die keine Abfälle sind oder ihre Abfalleigenschaft nach dem 
Durchlaufen eines Verwertungsverfahrens verloren haben, wieder für 
denselben oder einen vergleichbaren Zweck eingesetzt werden, für den sie 
ursprünglich bestimmt waren;

o.Vorbereitung zur Wiederverwendung: Verwertungsverfahren, bei dem 
Abfälle durch Behandlungsschritte wie Prüfung, Reinigung, Reparatur so 
aufbereitet werden, dass sie wiederverwendet werden können;
p.Stoffliche Verwertung: Verwertungsverfahren, bei dem die stofflichen 
Eigenschaften von Abfällen genutzt werden, indem die Abfälle so 
behandelt werden, dass sie als Sekundärrohstoffe wieder eingesetzt 
werden können;
q.Stofflich-energetische Verwertung: Verwertungsverfahren, bei dem 
Abfälle gleichzeitig sowohl stofflich als auch energetisch verwertet 
werden;
r.Energetische Verwertung: Verwertungsverfahren, bei dem Abfälle im 
Rahmen ihrer Entsorgung als Energiequelle genutzt werden.

Begründung - Let. n. : la définition de la préparation à la réutilisation inscrit 
cette stratégie dans la valorisation des déchets (“toute 
opération de valorisation des déchets qui...”). Il faut donc de 
manière symétrique indiquer que la réutilisation s'inscrit dans la 
limitation des déchets. Il faut aussi supprimer la mention « après 
avoir subi une opération de valorisation ». En effet, cet élément 
apporte de la confusion en renvoyant à la valorisation en 
général, sans autre précision, et alors que la réutilisation s'inscrit 
ici dans la famille des stratégies de limitation et non de 
valorisation des déchets.
- Let. o. : La formulation existante (rendre des déchets à nouveau 
utilisables) est problématique. Ce n'est pas en qualité de déchet 
qu'un objet est rendu à nouveau utilisable, ce sont plutôt les 
propriétés fonctionnelles de l'objet devenu pour un temps un
déchet, qui sont restaurées. Cette proposition est alignée avec 
la Directive 2008/98/CE, de l'UE.
- Let. p. : Le terme « réemployé » crée de la confusion par rapport 
aux notions de (préparation à la) réutilisation. On propose donc 
une formulation plus proche de celle de l'UE (Directive 
2008/98/CE).
- Let. s. Alors que le « L » dans OLED désigne la limitation des 
déchets, cette intention est trop peu développée dans le projet 
d'ordonnance. Nous proposons donc de définir clairement ce 
terme en s'appuyant sur la notion de prévention telle que définie 
par la Directive 2008/98/CE de l'Union Européenne et sur la 
Convention de Bâle, art. 4 al. 2 let. a. et c. Cette proposition 
permet de couvrir en partie les nouvelles dispositions de l'art. 
35i LPE (ecodesign). 
Par préoccupantes, nous entendons des (groupes de) 
substances qui sont évaluées par les scientifiques comme 
problématiques, c'est-à-dire présentant un danger pour la santé 
humaine ou l'environnement. La littérature scientifique 
préconise l'utilisation de critères d'évaluation comme la toxicité, 
la bioaccumulation, le potentiel de migration ou encore la 
persistance dans l'environnement (Environmental Sciences & 
Technology / Juillet 2025, par Empa, Eawag etc.).

Art. 11 de la Section 2 Limitation des déchets
1 L'OFEV et les cantons encouragent la limitation des déchets au moyen de 
mesures appropriées, notamment de sensibilisation et d'information de la 
population et des entreprises. Ils collaborent pour ce faire avec les 
organisations économiques concernées.
2 Quiconque fabrique des produits doit concevoir des processus conformes 
à l'état de la technique de manière à ce que soit produit le moins possible 
de déchets et que ces derniers contiennent le moins possible de 
substances dangereuses pour l'environnement. 
Al. 1: « L'OFEV et les cantons encouragent la limitation des déchets, y 
compris par la réutilisation et la prolongation de la durée de vie des objets et 
leurs composants, au moyen de mesures appropriées, notamment de 
sensibilisation et d'information de la population et des entreprises. Ils 
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collaborent pour ce faire avec les organisations économiques et de la 
société civile concernées. »

Al. 2: « (...) de manière à ce que soit produit le moins possible de déchets et 
que ces derniers contiennent le moins possible de substances dangereuses 
pour l'environnement et la santé humaine. »

Ajouter al.3 
“L'OFEV édicte et met à jour régulièrement par voie d'ordonnance 
départementale une liste d'emballages à usage unique et de courte durée 
dont la mise sur le marché est interdite. Cette liste s'aligne au moins sur les 
dispositions en vigueur des principaux partenaires commerciaux de la 
Suisse.”
Al. 1. : Bien que les dispositions sur la limitation des déchets n'aient pas été 
directement modifiées par la récente révision de la LPE, la notion de 
(préparation à la) réutilisation impose de clarifier que la réutilisation entre 
bien dans le champ de la limitation de déchets (tandis que la préparation à 
la réutilisation concerne la valorisation des déchets).

Al. 2. : L'ajout de la dimension de santé humaine reprend ici la définition de 
la limitation proposée à l'art. 3, let. s. ci-dessus.

Al. 3. : L'article 30a de la LPE permet au Conseil fédéral d'« interdire la mise 
dans le commerce de produits destinés à un usage unique et de courte 
durée, si les avantages liés à cet usage ne justifient pas les atteintes à 
l'environnement qu'il entraîne ».

Dans l'UE, la Directive relative à la réduction de l'incidence de certains 
produits en plastique sur l'environnement interdit déjà la mise sur le marché 
d'une sélection de produits en plastique à usage unique et de courte durée 
dont les avantages ne compensent pas les dommages environnementaux.
Nous proposons de nous appuyer sur notre loi fédérale et de nous aligner 
au moins sur l'exemple européen pour évaluer régulièrement quels 
emballages à usage unique et de courte durée pourraient être retirés du 
marché suisse. 
Nous suggérons cependant d'aller un pas plus loin que nos partenaires 
économiques principaux, en élargissant le champ d'action à tous les 
emballages à usage unique et de courte durée, veillant ainsi à éviter les 
substitutions matière qui s'avèrent parfois regrettables.

Titel Art. 12 Allgemeine Verwertungspflicht nach dem Stand der Technik

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag 1 Abfälle sind für die Wiederverwendung vorzubereiten oder stofflich zu 
verwerten, wenn dies technisch möglich und wirtschaftlich tragbar ist und 
die Umwelt weniger belastet als:

a.eine andere Entsorgung; oder
b.die Herstellung neuer Produkte.

2 Die Vorbereitung zur Wiederverwendung und die stoffliche Verwertung 
nach Absatz 1 müssen nach dem Stand der Technik erfolgen.
3 Ist eine Vorbereitung zur Wiederverwendung oder eine stoffliche 
Verwertung nach dem Stand der Technik nicht möglich, sind die Abfälle 
vorrangig stofflich-energetisch und dann rein energetisch zu verwerten.

Begründung Le titre de l'Art. 12 nécessite d'être modifié, afin de l'aligner avec l'art. 30d 
LPE et les modifications proposées ci-dessous.

L'ajout de l'Al. 1bis permet la mise en œuvre de stratégies de préparation à 
la réutilisation en Suisse, en ligne avec la volonté parlementaire exprimée 
dans l'Art 30d LPE.

La préparation à la réutilisation (contrôle, nettoyage, réparation ou 
transformation des objets) a été intégrée dans la dernière révision de la LPE 
comme stratégie de valorisation des déchets. Pour garantir sa mise en 
œuvre, nous proposons d'intégrer explicitement ce concept à l'article 12 de 
l'OLED, en précisant que l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) et les 
cantons doivent encourager cette stratégie.

L'ajout de l'art. 1ter vise à renforcer la hiérarchie entre préparation à la 
réutilisation et recyclage ou valorisation matière, au travers de l'évaluation 
régulière des stratégies plus ou moins respectueuses de l'environnement.
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Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Notre commentaire général concernant la 
révision de l'OLED et la création de la nouvelle 
OEm est exprimé dans notre réponse à la 
consultation sur l'OLED (Document Word 
séparé).
Concernant l'OEm en particulier, notre avis est 
plutôt favorable pour autant que l'ensemble des 
modifications suggérées soient intégrées.
L'actuelle révision de l'OEB, tout en s'inspirant 
des développements en cours au sein de l'UE, 
ne retient pour l'instant que les éléments liés à 
la valorisation matière (recyclage). Elle laisse de 
côté, ou n'intègre que trop partiellement, des 
aspects essentiels relatifs à la limitation des 
emballages et au soutien à la réutilisation.
Pourtant, limiter la quantité d'emballages mis 
sur le marché, et donc la quantité de déchets 
générés, constitue un levier essentiel pour 
réduire les impacts environnementaux ainsi que 
les coûts liés à leur gestion. 
Dans un contexte ou la Suisse est le 8ème pays 
au monde générant le plus de déchets 
plastiques à usage unique par habitant au 
monde (Minderoo 2021), des conditions cadres 
favorisant la collecte et le recyclage du 
plastique ne vont hélàs en aucune manière 
diminuer les quantités observées. L'étude 
« Kunststoff Recycling und Verwertung » 
commanditée par l'OFEV avait par ailleurs 
démontré en 2017 que le rapport coût/bénéfice 
du recyclage du plastique était défavorable. A 
défaut de commencer chronologiquement par 
les mesures concrètes de limitation et de 
5
soutien à la réutilisation, il est donc essentiel de 
développer ces dernières en parallèle avec 
celles de la valorisation matière, et non à la suite 
de celles-ci.
Nous saluons l'élargissement de l'ordonnance 
aux différentes catégories d'emballages. 
Cependant, nous estimons que, sans les 
adaptations que nous proposons concernant la 
limitation des déchets et la réutilisation, cette 
révision risque de ne pas amener de véritables 
résultats, que ce soit en termes de limitation 
des déchets, ou en termes de limitation de 
l'exposition de la population aux plastiques et 
aux substances ou produits chimiques 
préoccupants qui les composent.
Le rapport explicatif mentionne que des ateliers 
réunissant des représentants d'associations
professionnelles, de branches économiques et 
de grandes entreprises ont été organisés
pour valider le projet de révision. Nous 
regrettons toutefois que ces ateliers n'aient pas 
inclus de
représentants de la société civile ni d'acteurs 
plus innovants du secteur, tels que les 
opérateurs de
systèmes de réutilisation, afin de recueillir 
également leurs points de vue en amont du 
processus. Il est désormais essentiel d'intégrer 
en particulier la voix de l'association de branche 
Swiss REuse, établie le 2 Sept 2025, dans tous 
travaux concernant l'OEm.

Anhang: 251008 Prise Position GREENPEACE OEm (1).pdf
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Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme2

Titel Art. 2 Begriffe

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag In dieser Verordnung bedeuten:
a. Verpackungen und Verpackungsbestandteile: aus beliebigen 
Materialien hergestellte Produkte zur Aufnahme, zum Schutz, zur 
Handhabung, zur Lieferung oder Darbietung von Waren;
b. Mehrwegverpackungen: Verpackungen, die zur Wiederverwendung 
vorgesehen sind;
c. Einwegverpackungen: Verpackungen, die zur einmaligen Verwendung 
vorgesehen sind;
d. Getränkeverpackungen: Verpackungen für flüssige Lebensmittel, die 
zum Trinken bestimmt sind;
e. Getränkekartons: Getränkeverpackungen, die mehrheitlich aus Karton 
und zu geringen Anteilen aus Kunststoff bestehen und teilweise 
Aluminium beinhalten können;
f. Verpackungen aus Kunststoff: alle Verpackungen aus einem oder 
mehreren Kunststoff-Polymeren; ausgenommen sind 
Getränkeverpackungen aus Polyethylenterephthalat (PET);
g. Serviceverpackungen: Verpackungen, die für die Befüllung in der 
Verkaufsstelle vorgesehen sind, sofern sie eine Verpackungsfunktion 
erfüllen;
h. stoffliche Verwertung: die Herstellung neuer Verpackungen oder 
anderer Produkte aus gebrauchten Verpackungen (Recycling);
i. Rezyklate: Materialien, die durch Recyclingverfahren gewonnen 
wurden und Primärrohstoffe ersetzen;
j. Verwertungsquote: der prozentuale Anteil der während eines 
Kalenderjahres zu Rezyklaten verwerteten Verpackungen am gesamten 
für die Verwendung im Inland abgegebenen Gewicht der Verpackungen 
aus dem verwendeten Material;
k. Behandlungsreste: Materialien aus der Behandlung von separat 
gesammelten Abfällen, welche nicht stofflich verwertet werden können;
l. Verbraucherinnen und Verbraucher: natürliche Personen, die zu 
Zwecken handeln, die ausserhalb ihrer gewerblichen, geschäftlichen 
oder beruflichen Tätigkeiten liegen;
m. Endabnehmerinnen und Endabnehmer: Verbraucherinnen und 
Verbraucher sowie alle natürlichen oder juristischen Personen mit 
Wohnsitz oder Niederlassung in der Schweiz, die ein Produkt im 
Rahmen ihrer gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit nutzen und dieses 
in der an sie gelieferten Form nicht erneut in Verkehr bringen;
n. Herstellerinnen und Hersteller: natürliche oder juristische Personen, 
die Produkte und Bestandteile beruflich oder gewerblich herstellen oder 
zur gewerblichen Abgabe einführen;
o. Händlerinnen und Händler: natürliche oder juristische Personen, die 
Produkte und Bestandteile in der Schweiz beziehen und sie gewerblich 
abgeben;
p. Stand der Technik: der aktuelle Entwicklungsstand von Verfahren, 
Einrichtungen und Betriebsweisen, der:
1. bei vergleichbaren Anlagen oder Tätigkeiten im In- oder Ausland 
erfolgreich erprobt ist oder bei Versuchen erfolgreich eingesetzt wurde 
und nach den Regeln der Technik auf andere Anlagen oder Tätigkeiten 
übertragen werden kann, und
2. für einen mittleren und wirtschaftlich gesunden Betrieb der 
betreffenden Branche wirtschaftlich tragbar ist.
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Begründung Let. a. : définir les emballages comme « articles qui protègent des 
produits » permet de s'aligner avec le droit européen (Règlement 
2025/40, PPWR) et de mieux exprimer la nature secondaire des 
emballages par rapport aux produits. Par ailleurs, la définition 
européenne utilise le terme « manipulation » à la place de « manutention 
» et nous proposons de reprendre ce terme également.
- Let. b. : Le rapport explicatif concernant la modification de l'OLED 
mentionne que les expressions « faire l'objet d'une réutilisation » ou « 
9
préparation à la réutilisation » sont synonymes, mais il n'est pas 
mentionné la notion de « destiné à la réutilisation ». Pour une
meilleure cohérence avec la LPE et l'OLED, il faut donc définir ici les 
emballages réutilisables comme « tout emballage destiné à faire l'objet 
d'une préparation à la réutilisation ».
- Ajout de la let. q. pour définir les systèmes de réutilisation. Ce terme, 
repris du droit européen (Règlement 2025/40), est nécessaire non 
seulement parce qu'il sera utilisé dans la présente ordonnance, mais 
aussi pour souligner que les activités de réutilisation doivent
s'inscrire dans des systèmes comportant une structure organisationnelle, 
des flux financiers, des mécanismes d'incitation, etc.
- Ajout de la let. r., reprenant la définition du taux de récupération figurant 
dans le rapport explicatif relatif à la révision de la présente ordonnance. 
Le terme « standard » a par ailleurs été supprimé, car la réutilisation des 
emballages, et leur récupération subséquente peuvent également 
concerner des emballages non standardisés. Il est important d'insérer 
cette définition, étant donné que le terme est utilisé ci-après dans 
l'ordonnance.
- Ajout de la let. s., qui définit le taux de réutilisation, lequel est repris 
dans un nouvel article 19bis, selon une logique analogue à celle 
appliquée aux taux de recyclage, en vue de permettre la fixation 
d'objectifs contraignants en matière de réutilisation. Contrairement
au « taux de récupération », ce taux ne prend en compte que les 
emballages effectivement réutilisés, c'est-à-dire remis sur le marché à 
l'issue des processus de la réutilisation.

Titel Art. 3 Allgemeine Anforderungen an Verpackungen

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die mit 
Ware befüllte Verpackungen abgeben, stellen sicher, dass Verpackungen, 
soweit technisch möglich und wirtschaftlich tragbar:

a. vom Verpackungsvolumen und der Verpackungsmasse her auf das 
Mindestmass begrenzt sind, das zur Gewährleistung der erforderlichen 
Sicherheit und Hygiene der verpackten Ware angemessen ist;
b. bei der Sammlung, Behandlung und dem Recycling nicht zu 
erheblichen technischen Schwierigkeiten oder erheblichen Mehrkosten 
führen; und
c. einen möglichst hohen Anteil an Rezyklaten enthalten.
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Begründung ‘- L'ajout de « limiter la quantité de déchets d'emballages produits » 
permet d'inscrire le principe de réduction des déchets d'emballages dans 
l'ordonnance, s'alignant ainsi avec les objectifs fixés par les principaux 
partenaires commerciaux de la Suisse, et en cohérence
avec l'art. 32a-octies LPE ainsi qu'avec l'art. 30 LPE (« La production de 
déchets doit être limitée dans la mesure du possible. »). Cela est 
également en accord avec l'art. 43 du PPWR (Règlement 2025/40) de 
l'UE, qui fixe des objectifs progressifs de réduction des
déchets d'emballages (« Prévention des déchets : Chaque État membre 
réduit la quantité de déchets d'emballages produits par habitant (...) »). 
Cette proposition permet donc de s'aligner à la fois avec la révision de la 
LPE et le droit européen, tout en laissant la liberté aux acteurs 
économiques de s'organiser pour mettre en œuvre ce principe. Par 
ailleurs, la notion des emballages "pleins" est supprimée, car les 
fabricants d'emballages vides ont également une responsabilité en 
matière d'écoconception des emballages qu'ils produisent.
- La mention « ni de coûts supplémentaires importants » dans la let. b. de 
l'art. 3 n'est pas nécessaire, étant donné que l'introduction mentionne 
déjà « économiquement supportable » et que la mise en place de 
systèmes innovants (tels que les systèmes de réutilisation) implique 
souvent des investissements initiaux importants (et donc des coûts
supplémentaires). Cette mention risquerait donc de limiter la mise en 
place de systèmes de réutilisation, pourtant cohérents avec les objectifs 
de limitation et de réduction des déchets.
- L'ajout de la let. d permet de s'aligner sur le droit européen (Règlement 
2025/40, PPWR) et de garantir que les emballages soient sûrs, tant pour 
l'environnement que pour la santé humaine. Cet aspect est fondamental, 
compte tenu des impacts significatifs causés par les emballages, en 
particulier les emballages plastiques. L'insertion de cette disposition 
permet d'appliquer le principe de précaution, afin d'éviter des 
conséquences indésirables et des charges futures pour la société. Cette 
formulation est également cohérente avec l'art. 35i LPE, qui précise que 
le Conseil fédéral peut définir des exigences relatives aux emballages en 
fonction de leurs nuisances pour l'environnement (al. 1), tout en tenant
compte des dispositions adoptées par les principaux partenaires 
commerciaux (al. 2). 
Nous suggérons de compléter en précisant la nécessité de ‘minimiser 
l'exposition aux microplastiques et aux dangers présentés par certains 
groupes de substances'. Une telle formulation se fonde sur une approche 
basée sur le danger (hazard-based) plutôt que sur le risque, pour évaluer 
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la dangerosité de certains emballages et surtout de certains groupes de 
substances (produits chimiques) présents dans les emballages. Cette 
approche est préconisée dans la littérature scientifique (Monclús, L.; Arp, 
H. P. H.; Groh, K. J.; Faltynkova, A.; Løseth, M. E.; Muncke, J.; Wang, Z.; 
Wolf, R.; Zimmermann, L.; Wagner, M. (2025) Mapping the chemical 
complexity of plastics, Nature, 643, 349-355, doi:10.1038/s41586-025-
09184-8). Elle permet une concrétisation efficace du principe de 
précaution, basée sur la connaissance des propriétés intrinsèques des 
emballages et des substances qui les composent, sans passer par des 
études longues et coûteuses (souvent à charge de la société), visant à 
établir un lien de cause à effet entre emballage, contexte particulier, et 
les effets néfastes sur la santé humaine ou l'environnement. 
Ajout de l'art. 3bis : L'état de la technique en matière de fabrication des 
emballages et de leur gestion en fin de vie évolue rapidement. Les 
analyses comparatives entre différents types d'emballages et de 
systèmes de traitement nécessitent des investissements importants. Afin 
d'orienter les acteurs économiques vers des choix respectueux des
ressources, et ainsi les soutenir dans la mise en œuvre de la LPE et de 
l'OLED, l'OFEV devrait se charger de développer des études 
comparatives permettant d'évaluer scientifiquement
les alternatives les plus adaptées.
Ajout de l'Art. 3tris : Nous proposons également de s'inspirer de la Loi 
sur les déchets et les sites pollués du canton du Jura (LDSP, art. 18) en 
élargissant son champ d'action afin d'inciter les commerces à réduire la 
quantité d'emballages mis sur le marché. Ceci en les obligeant à 
reprendre tous les emballages vendus et en mettant à disposition des 
plateformes de déballages là où la place le permet.
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Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die mit 
Ware befüllte Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff an 
Endabnehmerinnen und Endabnehmer abgeben und die Entsorgung aller 
von ihnen abgegebenen Verpackungen nicht durch die Mitgliedschaft bei 
einer privaten Branchenorganisation oder durch finanzielle Beiträge an eine 
solche sicherstellen, müssen:

a. solche Verpackungen bei allen Verkaufsstellen während den 
gesamten Öffnungszeiten zurücknehmen;
b. solche Verpackungen, soweit technisch möglich, der stofflichen 
Verwertung zuführen; und
c. in den Verkaufsstellen an gut sichtbarer Stelle deutlich darauf 
hinzuweisen, dass solche Verpackungen zurückgenommen werden.

Begründung Al1 - Let. a et Al. 3: Le rapport indique que l'on renonce à prescrire une 
reprise gratuite sur la base de la situation actuelle (sacs payants). C'est 
une décision problématique à de nombreux égards, probablement liée 
aux acteurs consultés préalablement au développement de ce projet 
d'ordonnance. Cette option contrevient selon nous au principe de 
causalité mentionné dans le présent projet (art. 5, al. 1, let. a. et b.) car 
les auteurs de la nuisance sont ici clairement les producteurs et les 
commerçants. Dès lors, soit un commerçant ou un fabricant est affilié à
une organisation de branche privée et lui verse une contribution qui sera 
utilisée pour couvrir les coûts (TEA ou CAR), soit il ne l'est pas et couvre 
ces coûts directement. Sinon, on risque de n'avoir aucune incitation à la 
limitation des déchets pour les fabricants et commerçants. C'est le 
consommateur qui subit des choix qu'il ne contrôle pas et qui paye à
la fin.
D'autre part, comme il n'y a pas de mention d'un prix maximum du sac 
pour plastique (à part qu'il ne doit pas être fixé dans un but lucratif), on 
s'attend à des incitations floues pour les consommateurs qui devront en 
réalité arbitrer entre taxe au sac actuelle (hormis à Genève), et nouvelle 
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taxe au sac pour plastique. Cela d'autant plus que le prix du sac taxé 
actuel n'est pas homogène entre les cantons, avec de fortes variations. Il 
est donc fort probable que la taxe au sac pour plastique n'incite pas au tri 
et donc à la valorisation. Vu ces éléments, on peut considérer cette 
nouvelle disposition comme juridiquement fragile, ouvrant la voie à de 
possibles actions visant à l'abroger.
À tout le moins, si la reprise n'est pas gratuite, il convient de fixer la 
proportion maximale des coûts pouvant être couverts par la taxe au sac 
pour plastique, taxe dont le montant devrait rester complémentaire et les 
revenus additionnels par rapport aux contributions des producteurs et 
commerçants. Dans le même scénario (reprise qui n'est pas gratuite), il
faudrait alors prévoir des modalités pour que les consommateurs 
puissent réduire par eux- mêmes la quantité de leurs déchets plastiques 
(p. ex. grâce à des plateformes de désemballage dans les commerces de 
taille importante).
Al. 1 – Let. b : il est essentiel que la valorisation matière des briques à 
boissons et emballages à usage unique en matières plastiques minimise 
les effets néfastes sur la santé humaine et l'environnement. Une 
approche scientifique basée sur les dangers (hazard-based) et non sur 
les risques est préconisée par la communauté scientifique. Par ailleurs, 
le rapport « Forever Toxic : The science on health threats from plastic 
recycling » publié en 2023 par Greenpeace USA a montré que les 
produits chimiques dangereux se retrouvent dans le plastique recyclé par 
trois voies d'entrées : leur présence dans le plastique vierge de départ, 
l'absorption de contaminants avant le recyclage et l'apparition de 
nouveaux produits chimiques toxiques lors du processus de recyclage 
lui-même.
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Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 3

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Erfolgt die Rücknahme nicht kostenlos, so ist der Preis der Rücknahme so 
festzulegen, dass dieser die Entsorgungskosten deckt. Die Preisfestlegung 
darf nicht gewinnorientiert geschehen.

Begründung Se reporter à l'explication de l'alinéa précédent. (Art. 3 Al. 1)

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag 1 Die Verwertungsquote bei rücknahmepflichtigen Getränkekartons muss 
mindestens 70 Prozent betragen, jene bei rücknahmepflichtigen 
Einwegverpackungen aus Kunststoff mindestens 55 Prozent.

Begründung Al1 - Let. a et Al. 3: Le rapport indique que l'on renonce à prescrire une 
reprise gratuite sur la base de la situation actuelle (sacs payants). C'est 
une décision problématique à de nombreux égards, probablement liée 
aux acteurs consultés préalablement au développement de ce projet 
d'ordonnance. Cette option contrevient selon nous au principe de 
causalité mentionné dans le présent projet (art. 5, al. 1, let. a. et b.) car 
les auteurs de la nuisance sont ici clairement les producteurs et les 
commerçants. Dès lors, soit un commerçant ou un fabricant est affilié à
une organisation de branche privée et lui verse une contribution qui sera 
utilisée pour couvrir les coûts (TEA ou CAR), soit il ne l'est pas et couvre 
ces coûts directement. Sinon, on risque de n'avoir aucune incitation à la 
limitation des déchets pour les fabricants et commerçants. C'est le 
consommateur qui subit des choix qu'il ne contrôle pas et qui paye à
la fin.
D'autre part, comme il n'y a pas de mention d'un prix maximum du sac 
pour plastique (à part qu'il ne doit pas être fixé dans un but lucratif), on 
s'attend à des incitations floues pour les consommateurs qui devront en 
réalité arbitrer entre taxe au sac actuelle (hormis à Genève), et nouvelle 
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taxe au sac pour plastique. Cela d'autant plus que le prix du sac taxé 
actuel n'est pas homogène entre les cantons, avec de fortes variations. Il 
est donc fort probable que la taxe au sac pour plastique n'incite pas au tri 
et donc à la valorisation. Vu ces éléments, on peut considérer cette 
nouvelle disposition comme juridiquement fragile, ouvrant la voie à de 
possibles actions visant à l'abroger.
À tout le moins, si la reprise n'est pas gratuite, il convient de fixer la 
proportion maximale des coûts pouvant être couverts par la taxe au sac 
pour plastique, taxe dont le montant devrait rester complémentaire et les 
revenus additionnels par rapport aux contributions des producteurs et 
commerçants. Dans le même scénario (reprise qui n'est pas gratuite), il
faudrait alors prévoir des modalités pour que les consommateurs 
puissent réduire par eux- mêmes la quantité de leurs déchets plastiques 
(p. ex. grâce à des plateformes de désemballage dans les commerces de 
taille importante).
Al. 1 – Let. b : il est essentiel que la valorisation matière des briques à 
boissons et emballages à usage unique en matières plastiques minimise 
les effets néfastes sur la santé humaine et l'environnement. Une 
approche scientifique basée sur les dangers (hazard-based) et non sur 
les risques est préconisée par la communauté scientifique. Par ailleurs, 
le rapport « Forever Toxic : The science on health threats from plastic 
recycling » publié en 2023 par Greenpeace USA a montré que les 
produits chimiques dangereux se retrouvent dans le plastique recyclé par 
trois voies d'entrées : leur présence dans le plastique vierge de départ, 
l'absorption de contaminants avant le recyclage et l'apparition de nouveaux 
produits chimiques toxiques lors du processus de recyclage lui-même.
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Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Werden die in Absatz 1 festgehaltenen Verwertungsquoten für 
rücknahmepflichtige Getränkekartons und rücknahmepflichtige 
Einwegverpackungen aus Kunststoff nicht erreicht, so unterbreitet das 
UVEK dem Bundesrat als Massnahme, Herstellerinnen und Hersteller zu 
verpflichten, eine vorgezogene Entsorgungsgebühr auf die 
rücknahmepflichtigen Getränkekartons und rücknahmepflichtige 
Einwegverpackungen aus Kunststoff zu erheben.

Begründung Dans la mesure où nous proposons de supprimer l' Art. 6 Al. 1, il n'est 
plus nécessaire de proposer la mesure de l'Al. 2.
Si l'Art. 6 Al. 1 devait néanmoins rester dans la présente ordonnance, les 
considérations faites aux alinéas 1 et 3 de l'Art. 4 sont telles que l'Al. 2 
de l'Art. 6 n'est de toute façon plus nécessaire.

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Werden die Verwertungsquoten auch mit den Massnahmen nach Absatz 2 
nicht erreicht, so kann das UVEK Händlerinnen und Händler sowie 
Herstellerinnen und Hersteller verpflichten:

a. auf rücknahmepflichtige Getränkekartons und rücknahmepflichtige 
Einwegverpackungen aus Kunststoff ein Mindestpfand zu erheben;
b. solche Verpackungen gegen Rückerstattung des Pfandes 
zurückzunehmen; und
c. die zurückgenommenen Verpackungen auf eigene Rechnung der 
Verwertung zuzuführen.

Begründung Dans la mesure où nous proposons de supprimer l' Art. 6 Al. 1, il n'est 
plus nécessaire de proposer la mesure de l'Al. 3.
Cependant, si l'Art. 6 Al. 1 devait malgré tout rester dans la présente 
ordonnance, le mécanisme de consigne est intéressant, dans la mesure 
où il permettrait de mettre sur le même pied (du point de vue de la 
collecte) l'emballage à usage unique et l'emballage réutilisable

Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Nous saluons l'élargissement de la TEA à tout emballage en verre. Nous 
insistons pour que cette augmentation des revenus de la taxe permette 
d'enfin financer toutes les activités prévues à l'art. 10 et pas seulement 
les activités en lien avec la valorisation matière. Une attention particulière 
devrait être apportée au financement des activités de la réutilisation, et 
de la préparation à la réutilisation des emballages en verre.

Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 1

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Die Gebühr pro Verpackung beträgt mindestens einem und höchstens 10 
Rappen.

Begründung L'alinéa 2 fixe déjà les modalités de détermination de la taxe, en 
précisant qu'elle est définie en consultation avec les milieux concernés. 
Étant donné les fortes variations du marché, nous ne voyons pas 
l'intérêt d'introduire dans l'ordonnance une fourchette pour le montant
de la taxe prélevée.
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Titel Art. 10 Verwendung der Gebühr

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Die Organisation muss die Gebühr für folgende Tätigkeiten verwenden:
a.die Sammlung und den Transport von Altglas;
b.das Reinigen und Sortieren von intakten Verpackungen aus Glas;
c.das Reinigen und Aufbereiten von Glasscherben zur Herstellung von 
Verpackungen und anderen Produkten;
d.die Information, insbesondere zur Förderung der Wiederverwendung 
und der stofflichen Verwertung von Verpackungen aus Glas; für die 
Information dürfen höchstens 10 Prozent der jährlichen 
Gebühreneinnahmen verwendet werden;
e.die Rückerstattung von Gebühren (Art. 12);
f.ihre eigenen Tätigkeiten im Rahmen des Auftrages des BAFU;
g.die Deckung des Aufwands des BAFU für die Erfüllung seiner 
Aufgaben nach dieser Verordnung.

Begründung Let. d. : La réutilisation des emballages en verre permet de préserver 
les ressources naturelles, de renforcer l'économie circulaire et 
d'améliorer leur impact écologique, surtout par rapport aux emballages 
en verre à usage unique, voir rapport de Carbotech (2024). Les 
emballages en verre réutilisables présentent aussi l'avantage, par rapport 
au plastique par exemple, d'être un matériau inerte et non toxique, qui 
limite les dangers pour la santé humaine et l'environnement. Des 
sondages d'opinion auprès de la population suisse démontrent qu'une 
majorité des personnes confondent les termes « recyclage » et « 
réutilisation ». 
De plus, même si des solutions pour réutiliser les emballages en verre 
existent aujourd'hui, elles sont méconnues. Même si cet article existait 
déjà dans la précédente version de l'OEB, aucune campagne n'a été 
menée par Vetroswiss pour favoriser la réutilisation. Pour être cohérent 
avec la LPE, en particulier ses Art. 30 et 10h, la mention « prioritairement 
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» permet de clarifier le mandat de Vetroswiss de faire des campagnes 
d'information en soutien, en premier lieu, de la réutilisation.
- Ajout de l'art. 10bis : Selon les statistiques de Vetroswiss, moins de 1% 
des rétrocessions de la TEA ont été utilisées par le passé pour financer 
des activités liées à la réutilisation (art. 10, let. a. et b.). Pourtant, les 
acteurs souhaitant développer la réutilisation des emballages en verre 
sont bien présents en Suisse, ils viennent d'ailleurs de lancer le 2 
Septembre l'Association Swiss REuse.
- Si la réutilisation des emballages en verre présente des avantages 
écologiques évidents par rapport aux emballages en verre à usage 
unique et en plastique à usage unique, les investissements nécessaires 
pour rendre ces systèmes économiquement supportables font 
aujourd'hui défaut. En France, loi anti-gaspillage pour une économie 
circulaire (AGEC) prévoit que les éco-organismes et producteurs (ou 
systèmes individuels) soumis à la responsabilité élargie des producteurs
doivent allouer au moins 5 % de leurs contributions financières annuelles 
au développement de solutions de réutilisation. S'inspirant de cette 
exigence chez nos voisins, il serait pertinent d'inscrire dans l'OEm un 
pourcentage dédié à cet objectif. Cela permettrait d'activer concrètement 
les let. a. et b. de l'art. 10. 
Nous suggérons un chiffre de 10%, dépassant celui de nos voisins 
français, afin de tendre vers une égalité de traitement entre réutilisation 
et recyclage, dans l'esprit de la LPE, Art 30d.
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Titel Art. 11 Zahlungen an Dritte, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Wer Zahlungen der Organisation für Tätigkeiten nach Artikel 10 
beansprucht, muss dieser bis spätestens 31. März des nachfolgenden 
Jahres ein begründetes Gesuch einreichen. Die Organisation kann die 
Angaben bestimmen, welche die Gesuche enthalten müssen.

Begründung Afin de simplifier les démarches administratives, une organisation faisant 
partie d'un système de réutilisation ou une organisation de branche 
privée engagée dans la réutilisation pourrait également solliciter le 
versement de Vetroswiss pour les activités définies à l'art. 10. Cela 
permettrait d'éviter que chaque petit producteur engagé dans la 
réutilisation doive effectuer une demande individuelle – ce qui 
représenterait un obstacle administratif important pour ce type d'acteurs 
– et faciliterait la gestion des rétrocessions par des organisations 
(associations, coopératives, etc.) en charge de la mise en œuvre du 
système de réutilisation des emballages

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 1

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Sie muss dem BAFU jährlich bis spätestens am 31. Mai einen Bericht über 
ihre Tätigkeiten im Vorjahr einreichen. Dieser Bericht muss insbesondere 
enthalten:

a.die Jahresrechnung;
b.den Revisionsbericht;
c.die Anzahl der ihr für das Vorjahr mitgeteilten gebührenbelasteten 
Verpackungen aus Glas, aufgegliedert nach der Gebührenhöhe;
d.eine Aufstellung über die Verwendung der Gebühr nach Betrag, Zweck 
und Empfänger.

Begründung Les rapports annuels actuels de Vetroswiss, ainsi que les flux de 
matières pour les emballages en verre publiés par Swiss Recycle, 
indiquent un pourcentage très faible d'emballages entiers réutilisés 
bénéficiant d'une part des rétrocessions de la TEA. Toutefois, selon 
l'organisation Durabilitas ayant rencontré des représentants de l'industrie, 
de Vetroswiss et de l'OFEV, personne ne semble savoir précisément 
quelles activités de réutilisation sont effectivement financées en Suisse. 
C'est pourquoi une transparence accrue concernant le financement de 
ces activités s'impose

Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 1

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Das BAFU kann die in einer privaten Branchenorganisation 
zusammengeschlossenen Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen 
und Hersteller von den Pflichten nach Absatz 1 auf Gesuch der 
Branchenorganisation hin befreien, wenn:

a. die Branchenorganisation die gemeinsame Sammlung, Reinigung und 
Wiederverwendung von standardisierten Mehrwegverpackungen für 
Getränke bezweckt;
b. der Branchenorganisation mindestens 10 Händlerinnen und Händlern 
oder Herstellerinnen und Herstellern von Getränken in 
Mehrwegverpackungen angeschlossen sind;
c. die Branchenorganisation über ein öffentlich einsehbares, regelmässig 
aktualisiertes Mitgliederverzeichnis verfügt;
d. die Branchenorganisation dem BAFU jährlich bis zum 31. März ein 
Konzept für die Finanzierung, die Weiterentwicklung und die Information 
der Verbraucherinnen und Verbraucher sowie die Statistik des Vorjahres 
vorlegt; und
e. die Branchenorganisation innerhalb der ersten drei Jahre ihres 
Bestehens nachweislich eine Rücklaufquote der durch ihre Mitglieder in 
Verkehr gebrachten Mehrwegverpackungen von mindestens 60 Prozent 
erreicht und nach fünf Jahren die Rücklaufquote mindestens 80 Prozent 
beträgt.

Begründung Let. a. : Aujourd'hui, des filières de réutilisation fonctionnent en Suisse 
sans recourir à des emballages standardisés. En effet, si la 
standardisation permet d'optimiser les flux logistiques à long terme, elle 
ne constitue pas une condition obligatoire à la mise en œuvre de la 
réutilisation. Pour cette raison, il est proposé de supprimer le terme « 
standardisés » afin de ne pas freiner l'action des PME et des filières qui 
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s'engagent dans la réutilisation mais qui n'ont pas encore effectué la 
transition vers des emballages standardisés.
- Dans le rapport explicatif, une organisation de branche privée est 
décrite comme « un regroupement de fabricants et de commerçants. Elle 
peut ne compter que des entreprises de recyclage ou revêtir une forme 
mixte. Une organisation de branche est créée par les milieux 
économiques sur une base volontaire pour remplir une tâche donnée ». 
Cette définition semble impliquer qu'une telle organisation doit inclure 
des entreprises de recyclage, ce qui n'est pas cohérent dans le cas de la 
réutilisation, où d'autres types d'acteurs sont impliqués (entreprises de 
lavage, acteurs logistiques, etc.). C'est pourquoi nous proposons d'ouvrir 
l'exemption de la consigne à des organisations faisant partie d'un 
système de réutilisation, afin de s'aligner avec le droit européen et de
permettre à des entreprises et PME actives dans la réutilisation – y 
compris celles regroupées dans des organisations créées par la société 
civile, par exemple la nouvelle association Swiss REuse – de bénéficier 
de cette exception.
- Let e. et f. : Les systèmes de réutilisation nécessitent un certain temps 
pour se mettre en place. De nombreuses études montrent que, même 
avec un taux de récupération modéré, la réutilisation des bouteilles peut 
générer des bénéfices écologiques significatifs. Nous proposons donc 
d'abaisser le taux actuellement envisagé, afin de le rendre plus 
atteignable pour les initiatives existantes en Suisse, et de prévoir un 
dialogue avec l'OFEV dans le cas où ce taux ne serait pas atteint, afin 
d'identifier collectivement les mesures à envisager. Par comparaison, la 
France s'est donné, dans sa loi AGEC anti-gaspillage, l'objectif de 10% 
de réemploi des emballages en verre en 2027.
- Cela dit, ces objectifs ne devraient pas être supprimés, car le but ultime 
des systèmes de réutilisation est bien de récupérer les bouteilles. Il serait 
donc incohérent de développer de tels systèmes sans garantir un certain 
niveau de récupération. Si les taux fixés ne sont pas atteints, il 
conviendrait d'engager une réflexion sur d'éventuelles mesures 
d'incitation pour encourager la récupération.
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Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Die Verwertungsquote bei Getränkeverpackungen aus Glas, PET und 
Aluminium muss je mindestens 75 Prozent betragen.

Begründung ‘- Les principaux partenaires commerciaux de la Suisse ont inscrit des 
objectifs de réutilisation des emballages dans leurs législations 
respectives. On en retrouve notamment dans le nouveau règlement 
européen sur les emballages, dans la loi anti-gaspillage en France, dans 
la loi sur les emballages en Allemagne, ainsi que dans la loi sur les 
déchets en Autriche.
- La réutilisation des emballages en verre est donc non seulement en 
cohérence avec ces conditions-cadres internationales, mais également 
avec la LPE : elle permet de préserver les ressources naturelles et de 
renforcer l'économie circulaire (chapitre 5), de limiter la production de 
déchets et de favoriser le traitement des déchets sur le territoire national
(Art. 30).
- Comme le souligne le rapport explicatif de la révision, les emballages 
réutilisables présentent, dans la plupart des cas, des avantages 
écologiques par rapport aux emballages à usage unique.
- Fixer des objectifs de réutilisation permettrait à la Suisse de s'aligner 
sur les évolutions du marché international et d'améliorer l'impact 
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environnemental de l'industrie, tout en laissant la liberté aux acteurs 
économiques de définir la trajectoire la plus adaptée pour atteindre cet 
objectif. Cela suppose la définition de critères tels que des trajectoires
différenciées selon le chiffre d'affaires ou la branche, des objectifs 
intermédiaires supplémentaires etc. L'objectif de 40 % est basé sur le 
taux fixé par l'Union européenne (Règlement 2025/40) pour les boissons 
alcoolisées et non alcoolisées. 
- Afin d'inciter les grands acteurs économiques à développer la 
réutilisation en parallèle avec le recyclage, dans l'esprit de la LPE, un 
objectif intermédiaire, relativement base, est proposé également.

Titel Art. 20 Mitteilungspflicht betreffend Getränkeverpackungen

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Herstellerinnen und Hersteller von Getränken müssen dem BAFU nach 
dessen Vorgaben jeweils bis Ende Februar mitteilen:

a.das im Vorjahr für den Inlandverbrauch hergestellte oder eingeführte 
Getränkevolumen, aufgegliedert nach Mehrweg- und 
Einwegverpackungen, nach Verpackungsmaterialien und Getränkearten;
b.das Gewicht der verwertbaren Einwegverpackungen (einschliesslich 
Getränkekartons), die für die im Vorjahr für den Inlandverbrauch 
hergestellten oder eingeführten Getränke verwendet wurden, 
aufgegliedert nach Verpackungsmaterialien und Getränkearten.

Begründung Let. a : Volume et poids sont des indicateurs nécessaires, afin de pouvoir 
suivre l'évolution des quantités dans le temps.
Let. c : Suivre les modes de valorisation et le lieu où ces activités sont 
réalisées pour les emballages de boissons est essentiel pour évaluer les 
progrès accomplis par rapport aux objectifs fixés, ainsi que pour mesurer 
les impacts de la branche à l'échelle nationale
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Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Herstellerinnen und Hersteller von Produkten in Einwegverpackungen 
müssen dem BAFU nach dessen Vorgaben jeweils bis Ende Februar 
mitteilen:

a. das Gewicht der Verpackungen, die für die im Vorjahr für den 
Inlandverbrauch hergestellten oder eingeführten Waren verwendet 
wurden, aufgegliedert nach Verpackungsmaterialien;
b. Verpackungen aus Kunststoff aufgelistet nach den verschiedenen 
Polymeren, insbesondere PET, PE, PP, PS, PVC.

Begründung Let. a : Volume et poids sont des indicateurs nécessaires, afin de 
pouvoir suivre l'évolution des quantités dans le temps.
Let. b : Les emballages composites (multi-material) posant des 
difficultés particulières pour la valorisation matière, il convient de 
distinguer en particulier cette catégorie.

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Herstellerinnen und Hersteller von leeren Einweg-Serviceverpackungen, 
müssen dem BAFU nach dessen Vorgaben jeweils bis Ende Februar 
mitteilen:

a. das Gewicht der Verpackungen, die im Vorjahr für den 
Inlandverbrauch verwendet wurden, aufgegliedert nach 
Verpackungsmaterialien;
b. Verpackungen aus Kunststoff aufgegliedert nach den verschiedenen 
Polymeren, insbesondere PET, PE, PP, PS, PVC.

Begründung Let. a : Volume et poids sont des indicateurs nécessaires, afin de 
pouvoir suivre l'évolution des quantités dans le temps.
Let. b : Les emballages composites (multi-material) posant des 
difficultés particulières pour la valorisation matière, il convient de 
distinguer en particulier cette catégorie.

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Die Pflichten nach den Absätzen 1 und 2 gelten nur für Unternehmen, die 
nicht gemäss Artikel 7 gebührenpflichtig sind und in zwei 
aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren den Schwellenwert von einer Million 
Franken AHV-Lohnsumme oder einer Million Franken Umsatz überschreiten.

Begründung La grande distribution joue un rôle déterminant dans la mise sur le 
marché de produits emballés à usage unique, notamment par le choix de 
ses fournisseurs. Leur demander d'indiquer le pourcentage de leur 
assortiment vendu dans de tels emballages permet d'améliorer la 
transparence envers les consommateurs et de responsabiliser à la fois 
les fabricants et les distributeurs finaux.

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 5

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Das BAFU kann die Mengen der eingesetzten Verpackungsmaterialien in 
aggregierter Form jährlich publizieren.

Begründung Les cantons et collectivités, la société civile mais aussi les acteurs 
économiques, doivent pouvoir compter sur une transparence aussi 
grande que possible sur les quantités et les modes de valorisation des 
emballages, afin de pouvoir ajuster leurs mesures concrètes.
Le Global Commitment de la Fondation Ellen McArthur illustre le degré 
de transparence auquel plus de 1'000 organisations, représentant 20% 
des emballages plastiques au niveau mondial, adhèrent déjà depuis 
plusieurs années. Plusieurs de ces entreprises ont d'ailleurs des 
quartiers généraux en Suisse : Amcor, Nestlé, Tetra Pak



1799 / 2947

Titel Art. 22 Rücknahme und Verwertung, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die 
verpflichtet sind, Einwegverpackungen zurückzunehmen (Art. 4 Abs. 1, Art. 
6 Abs. 2, Art. 18 Abs. 1, Art. 19 Abs. 2), müssen dem BAFU jeweils bis 
Ende Februar für das Vorjahr das Gewicht der zurückgenommenen und der 
verwerteten Verpackungen mitteilen. Die Angaben sind nach den 
Verpackungsmaterialien aufzugliedern.

Begründung Volume et poids sont des indicateurs nécessaires, afin de pouvoir suivre 
l'évolution des quantités dans le temps. 
Suivre les modes de valorisation et le lieu où ces activités sont réalisées 
pour les emballages à usage unique est essentiel pour évaluer les 
progrès accomplis par rapport aux objectifs fixés, ainsi que pour mesurer 
les impacts de la branche à l'échelle nationale

Titel Art. 22 Rücknahme und Verwertung, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Wer gewerbsmässig rücknahmepflichtige Einwegverpackungen verwertet, 
zur Verwertung einführt oder ausführt, muss dem BAFU für jedes 
Verpackungsmaterial jeweils bis Ende Februar für das Vorjahr das Gewicht, 
die Verwertungsunternehmung und die Art der Verwertung mitteilen. 
Kunststoffe müssen mindestens nach den Polymeren PET, PE, PP, PS, 
PVC aufgegliedert werden.

Begründung ‘- Al. 2. : Volume et poids sont des indicateurs nécessaires, afin de 
pouvoir suivre l'évolution des quantités dans le temps. De plus, les 
emballages composites (multi-material) posant des difficultés 
particulières pour la valorisation matière, il convient de distinguer en 
particulier cette catégorie.
- Ajout de l'Al. 3 : Dans le rapport d'accompagnement à la révision, il est 
indiqué que « les emballages réutilisables sont exclus (de l'obligation de 
communiquer) afin d'encourager davantage leur utilisation ». Cette 
affirmation est contestable, dans la mesure où, sans données statistiques 
sur la réutilisation des emballages, il est difficile de mettre en
place des mesures ciblées pour soutenir efficacement cette stratégie. 
Nous estimons plus pertinent d'instaurer une obligation de 
communication, accompagnée d'un soutien de l'OFEV, afin de 
véritablement encourager le développement des systèmes de
réutilisation.
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- Ajout de l'al. 4 : Les consommateurs ont besoin d'allégations 
environnementales fiables, comparables et vérifiables pour prendre des 
décisions en toute connaissance de cause. Toutefois, une étude de 2020 
a révélé que plus de la moitié des allégations environnementales des 
entreprises fournissent des informations vagues, trompeuses ou 
infondées (communiqué de presse du Conseil Européen, 2024). C'est 
pourquoi nous proposons de mettre en place des contrôles (autorité 
compétente et modalités exactes à définir) afin de vérifier que les 
informations communiquées soient exactes.
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Handel Schweiz

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Zustimmung

Begründung: Handel Schweiz hat die Entscheide des Parlaments unterstützt und begrüsst 
die Bestrebungen zur
Stärkung der Kreislaufwirtschaft und in diesem konkreten Fall zur Verringerung 
der Umweltbelastung
durch Verpackungen. Daher stehen wir dem Verordnungsentwurf grundsätzlich 
positiv gegenüber und
möchten folgende Punkte hervorheben:
Handlungsspielraum für die Wirtschaft
Die Verordnung gibt derWirtschaft die Möglichkeit, eigenständig Lösungen zu 
entwickeln- ein Ansatz,
der sich in der Schweiz bereits bei anderen Verpackungen bewährthat. Private 
Branchenorganisationen
arbeiten schon heute am Aufbau einer schweizweiten Sammlung für 
Getränkekartons und Kunststoffverpackungen.
Klare und verlässliche Rahmenbedingungen
Klare Ziele und Vorgaben schaffen Planungssicherheit für Unternehmen. So 
können notwendige Investitionen
in Infrastruktur und Prozesse gezielt erfolgen, was die Wettbewerbsfähigkeit 
stärktund
gleichzeitig den ökologischen Nutzen erhöht. Der Verordnungsentwurf sorgt 
dabei für die notwendige
Klarheit.
Anlehnung an EU-Begriffe
UmWettbewerbsnachteile für die Schweizzu vermeiden,ist eine Orientierung an 
denim EU-Recht
verwendeten Begriffen und Definitionen zentral. Diese Angleichung 
sorgtfürTransparenz gegenüber
Konsumentinnen und Konsumenten und sichert Rechtssicherheit für die 
Industrie.

Anhang: Handel Schweiz, K. Engeli, Basel 20251014 an DC. Totalrevision der Verordnungüber Getränkeverpackungen.pdf
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Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Zustimmung

Begründung: Handel Schweiz hat die Entscheide des Parlaments unterstützt und begrüsst 
die Bestrebungen zur
Stärkung der Kreislaufwirtschaft und in diesem konkreten Fall zur Verringerung 
der Umweltbelastung
durch Verpackungen. Daher stehen wir dem Verordnungsentwurf grundsätzlich 
positiv gegenüber und
möchten folgende Punkte hervorheben:
Handlungsspielraum für die Wirtschaft
Die Verordnung gibt derWirtschaft die Möglichkeit, eigenständig Lösungen zu 
entwickeln- ein Ansatz,
der sich in der Schweiz bereits bei anderen Verpackungen bewährthat. Private 
Branchenorganisationen
arbeiten schon heute am Aufbau einer schweizweiten Sammlung für 
Getränkekartons und Kunststoffverpackungen.
Klare und verlässliche Rahmenbedingungen
Klare Ziele und Vorgaben schaffen Planungssicherheit für Unternehmen. So 
können notwendige Investitionen
in Infrastruktur und Prozesse gezielt erfolgen, was die Wettbewerbsfähigkeit 
stärktund
gleichzeitig den ökologischen Nutzen erhöht. Der Verordnungsentwurf sorgt 
dabei für die notwendige
Klarheit.
Anlehnung an EU-Begriffe
UmWettbewerbsnachteile für die Schweizzu vermeiden,ist eine Orientierung an 
denim EU-Recht
verwendeten Begriffen und Definitionen zentral. Diese Angleichung 
sorgtfürTransparenz gegenüber
Konsumentinnen und Konsumenten und sichert Rechtssicherheit für die 
Industrie.

Anhang: Handel Schweiz, K. Engeli, Basel 20251014 an DC. Totalrevision der Verordnungüber Getränkeverpackungen.pdf
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Heineken Schweiz

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Im Rahmen der Vernehmlassung zur neuen Verpackungsverordnung 
(VerpV) möchten wir uns wie folgt äussern:

Der Schweizerische Verein für umweltgerechte Getränkeverpackungen 
(SVUG) hat mit Schreiben vom 26. September 2025 zur VerpV Stellung 
genommen. Wir unterstützen die Stellungnahme des SVUG und bitten Sie, 
die darin formulierten Änderungswünsche und Empfehlungen zu 
berücksichtigen. Aus unserer Sicht tragen diese dazu bei, die Verordnung 
ausgewogen, wirksam und praxisnah zu gestalten.
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Henkel AG & Co. KGaA

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Zustimmung

Begründung: Vielen Dank für die Möglichkeit zur Kommentierung. Wir sind uns unserer 
Herstellerverantwortung bewusst und sehen in der neuen 
Verpackungsverordnung und der VVEA einen Schritt in die richtige Richtung. 
Besonders positiv hervorzuheben ist, dass die Vorlage eine enge 
Zusammenarbeit mit der Wirtschaft vorsieht. Wir sehen in dem vorliegenden 
Entwurf Möglichkeiten zur Optimierung. Unsere Anmerkungen finden Sie im 
beigefügten Dokument. 

Mit freundlichen Grüßen

Anhang: Henkel AG Vernehmlassung VerpV und VVEA.pdf
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Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Zustimmung
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Begründung: Vielen Dank für die Möglichkeit zur Kommentierung. Wir sind uns unserer 
Herstellerverantwortung bewusst und sehen in der neuen 
Verpackungsverordnung und der VVEA einen Schritt in die richtige Richtung. 
Besonders positiv hervorzuheben ist, dass die Vorlage eine enge 
Zusammenarbeit mit der Wirtschaft vorsieht. Wir sehen in dem vorliegenden 
Entwurf Möglichkeiten zur Optimierung. Unsere Anmerkungen finden Sie im 
beigefügten Dokument. 

Mit freundlichen Grüßen

Anhang: Henkel AG Vernehmlassung VerpV und VVEA.pdf



1821 / 2947



1822 / 2947



1823 / 2947



1824 / 2947



1825 / 2947



1826 / 2947



1827 / 2947



1828 / 2947



1829 / 2947



1830 / 2947



1831 / 2947



1832 / 2947



1833 / 2947

HotellerieSuisse

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: HotellerieSuisse befürwortet die Stärkung der Kreislaufwirtschaft und die 
Förderung des Recyclings, fordert aber praxistaugliche und 
verhältnismässige Umsetzungsbedingungen für die Beherbergungsbetriebe

Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme1
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Titel Art. 14 Abs. 1

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag 1 Biogene Abfälle sind separat zu sammeln und Fremdstoffe sind so früh 
wie möglich auszuschleusen. Biogene Abfälle sind rein stofflich oder durch 
Vergären zu verwerten, sofern:

a.sie sich aufgrund ihrer Eigenschaften, insbesondere ihrer Nährstoff- 
und Schadstoffgehalte, dafür eignen; und
b.die Verwertung nicht durch andere Vorschriften des Bundesrechts 
untersagt ist.

Begründung Art. 14 Abs. 1 der Abfallverordnung soll erst am 1. Januar 2028 in Kraft 
treten und nicht bereits am 1. Juni 2026.

Die Unternehmen benötigen mehr Zeit, um die Sammel- und 
Verwertungslogistik anzupassen. Sie müssen gegebenenfalls neue 
Verträge mit Recyclingunternehmen aushandeln. Auch lässt sich die 
Separatsammlungspflicht nicht von heute auf morgen umsetzen. Die 
Betriebe müssen ihre Infrastruktur und Prozesse anpassen und das 
Personal schulen. Im Sinne einer wirkungsvollen Umsetzung der neuen 
Pflichten bitten wir Sie, die Frist bis zum Inkrafttreten bis zum 1. Januar 
2028 zu verlängern.

Ausnahmen von Art. 14 Abs. 1 in einem Abs. 3 und Ergänzung der Liste der 
zur Kompostierung oder Vergärung geeigneten Abfälle

Es braucht klar festgelegte Ausnahmen von der stofflichen 
Verwertungspflicht in einem neuen Art. 14 Abs. 3 und eine einfach 
verständliche Auflistung der nicht für die stoffliche Verwertung geeigneten 
biogenen Abfälle. Abgelaufene Produkte und Produkte mit starken 
Geruchsemissionen sollen explizit mit dem Kehricht entsorgt werden 
können, um eine Beeinträchtigung der Hygienestandards zu vermeiden. 
Zudem sollten abgelaufene biogene Abfälle in Kleinstverpackungen nicht 
gesammelt werden müssen. Das Auspacken und Separieren würde zu 
hohen Mehr-aufwänden führen, die in keinem sinnvollen Verhältnis zum 
Nutzen stehen. Die «Liste der zur Kompostierung oder Vergärung 
geeigneten Abfälle» legt hauptsächlich fest, welche biogenen Abfälle für die 
stoffliche Verwertung geeignet sind. Eine eindeutige Negativliste fehlt 
dagegen. Für die Unternehmen wäre eine solche Negativliste eine sinnvolle 
Hilfestellung. Wir schlagen folgende Ergänzung in Art. 14 Abs. 3 und Abs. 4 
vor:

Art. 14 Abs. 3 (neu): 
Biogene Abfälle nach Abs. 1 Bst. a und b dürfen ausnahmsweise 
energetisch oder stofflich-energetisch verwertet werden, wenn die Pflicht 
nach Abs. 1:
a.ein Risiko für die Hygiene im Betrieb und für die Tier- oder 
Menschengesundheit darstellt, 
b.technisch nicht umsetzbar ist, oder 
c.zu einem nicht zumutbaren Arbeitsaufwand bei der Entpackung von 
Kleinstmengen führt.

Art. 14 Abs. 4 (neu): 
Der Bund legt [in der Liste der zur Kompostierung oder Vergärung 
geeigneten Abfälle] die Kriterien und Verfahren zur Beurteilung nach Absatz 
3 fest.

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)
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Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Ablehnung

Begründung: HotellerieSuisse unterstützt die Zielrichtung der Vorlage, die 
Kreislaufwirtschaft zu fördern und das Recycling von Verpackungen zu 
stärken. Positiv ist insbesondere, dass die Verordnung marktwirtschaftliche 
Lösungen innerhalb der Branchen vorsieht, auf übermässige 
Detailvorgaben verzichtet und damit unternehmerische Spielräume wahrt. 
Auch die Möglichkeit, bestimmte Materialien aus dem kantonalen 
Siedlungsabfallmonopol herauszunehmen, wird begrüsst. Ebenso sinnvoll 
erscheint eine moderate Annäherung an europäische Regelungen – 
vorausgesetzt, es wird auf starre Verbote oder verbindliche Quoten 
verzichtet. Erfahrungen aus dem Ausland zeigen, dass solche Ansätze oft 
zu weniger nachhaltigen und schwer umsetzbaren Alternativen führen.

Gleichzeitig bestehen aus Sicht der Beherbergungsbranche weiterhin 
wesentliche Klärungsbedarfe. Die Vorlage ist stark auf 
Konsumverpackungen (B2C) ausgerichtet und berücksichtigt die 
betrieblichen Realitäten im Business-to-Business-Bereich – wie sie in der 
Hotellerie, in der Restauration und in der Zulieferlogistik bestehen – nur 
unzureichend. Zudem ist der Anwendungsbereich zu breit gefasst: 
Zahlreiche Verpackungsarten können aus Gründen der Produktsicherheit 
oder aufgrund von Hygiene- und Kontaminationsrisiken weder sinnvoll 
recycelt noch wiederverwendet wer-den. Hier braucht es gezielte 
Ausnahmen und klar definierte Mengenschwellen, um die Umsetzung 
praktikabel zu gestalten.

Insgesamt ist die Verordnung in der vorliegenden Form noch nicht 
umsetzungsreif. Erst wenn die offenen Punkte geklärt, Pflichten eindeutig 
zugeordnet und praktikable Ausnahmen geschaffen sind, kann sie einen 
wirksamen Beitrag zur Förderung der Kreislaufwirtschaft leisten – im 
Einklang mit einer wettbewerbsfähigen und nachhaltigen 
Beherbergungswirtschaft

Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme2

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die mit 
Ware befüllte Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff an 
Endabnehmerinnen und Endabnehmer abgeben und die Entsorgung aller 
von ihnen abgegebenen Verpackungen nicht durch die Mitgliedschaft bei 
einer privaten Branchenorganisation oder durch finanzielle Beiträge an eine 
solche sicherstellen, müssen:

a. solche Verpackungen bei allen Verkaufsstellen während den 
gesamten Öffnungszeiten zurücknehmen;
b. solche Verpackungen, soweit technisch möglich, der stofflichen 
Verwertung zuführen; und
c. in den Verkaufsstellen, auf der Speisekarte oder auf dem Produkt an 
gut sichtbarer Stelle deutlich darauf hinzuweisen, dass solche 
Verpackungen zurückgenommen werden.

Begründung Die gastgewerblichen Unternehmen sind mit immer mehr Deklarations- und 
Informationsvorschriften konfrontiert. Je mehr Hinweise die Betriebe 
anbringen müssen, desto weniger fokussieren sich die Gäste auf die 
wirklich relevanten Deklarationen und Informationen. Die zunehmende 
Informationsflut überfordert die Gäste. Sie könnte sogar dazu führen, dass 
die Gäste den zur Verfügung gestellten Informationen immer weniger 
Aufmerksamkeit schenken. Im Gegenzug fragt sich, inwiefern ein Hinweis 
auf die Rücknahmepflicht nützt. Schliesslich dürften die Konsumenten auch 
ohne Hinweis in den Verkaufsstellen rasch erfahren, dass eine allgemeine 
Rücknahmepflicht gilt. HotellerieSuisse schlägt vor, Art. 4 Abs. 1 Bst. c zu 
streichen. 
Eventualiter empfehlen wir, den Betrieben mehr Flexibilität bei der 
Umsetzung zu gewähren. Ob sie den Hinweis in den Verkaufsstellen, auf 
der Speisekarte oder auf dem Produkt anbringen wollen, sollte ihnen 
überlassen werden
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Titel Art. 5 Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag

Begründung Auch lehnen wir es ab, dass die Rücknahmepflichtigen im Gastgewerbe 
jährlich einen Bericht zu Entsorgungskosten, Rücknahmequoten und 
Verwertung schreiben müssen. Damit würden Daten auf Vorrat und doppelt 
beschafft. Es wäre effizienter und ausreichend, die Daten ausschliesslich 
von den Recyclingstellen und von den Herstellern bzw. Lieferanten 
miteinander zu vergleichen.

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 4

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung Nach Art. 65 Abs. 1 USG sind die Kantone befugt, Ausführungsvorschriften 
zu erlassen, sofern der Bundesrat seine Kompetenz nicht ausdrücklich 
wahrgenommen hat. In Art. 6 Abs. 1 der Verpackungsverordnung legt der 
Bundesrat Mindestverwertungsquoten fest. Werden die Quoten nicht 
erreicht, kann der Bundesrat gemäss Abs. 2 eine vorgezogene 
Entsorgungsgebühr erheben. Aufgrund der nachträglich-derogatorischen 
Wirkung des Art. 6 sind vorgezogene kantonale oder kommunale 
Entsorgungsgebühren auf Einwegverpackungen nicht mehr zulässig. 
HotellerieSuisse empfiehlt, ein solches Verbot explizit zu nennen, um 
Klarheit zu schaffen. Das Verbot garantiert eine schweizweit einheitliche 
Praxis und erleichtert eine national umsetzbare Recycling-Lösung.

Art. 6 Abs. 5 (neu): 
Kantonale und kommunale vorgezogene Entsorgungsgebühren auf 
Einwegverpackungen sind nicht zulässig.
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Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Das BAFU kann die in einer privaten Branchenorganisation 
zusammengeschlossenen Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen 
und Hersteller von den Pflichten nach Absatz 1 auf Gesuch der 
Branchenorganisation hin befreien, wenn:

a. die Branchenorganisation die gemeinsame Sammlung, Reinigung und 
Wiederverwendung von standardisierten Mehrwegverpackungen für 
Getränke bezweckt;
b. der Branchenorganisation mindestens 10 Händlerinnen und Händlern 
oder Herstellerinnen und Herstellern von Getränken in 
Mehrwegverpackungen angeschlossen sind;
c. die Branchenorganisation über ein öffentlich einsehbares, regelmässig 
aktualisiertes Mitgliederverzeichnis verfügt;
d. die Branchenorganisation dem BAFU jährlich bis zum 31. März ein 
Konzept für die Finanzierung, die Weiterentwicklung und die Information 
der Verbraucherinnen und Verbraucher sowie die Statistik des Vorjahres 
vorlegt; und
e. die Branchenorganisation innerhalb der ersten fünf Jahre ihres 
Bestehens nachweislich eine Rücklaufquote der durch ihre Mitglieder in 
Verkehr gebrachten Mehrwegverpackungen von mindestens 55 Prozent 
erreicht oder nachweist, dass das vorgeschlagene 
Wiederverwendungssystem insgesamt energieeffizienter ist als das 
derzeitige Einwegflaschensystem.

Begründung Gemäss Artikel 5 Absatz 1 und 3 VGV muss bereits heute für Getränke in 
Mehrwegverpackungen ein Pfand von mindestens 30 Rappen erhoben 
werden. Der Art. 17 Abs. 4 sieht neu die Möglichkeit vor, dass sich Händler 
und Herstellerinnen von der Pfandpflicht befreien können, sofern eine pri-
vate Branchenorganisation eine gemeinsame Sammlung, Reinigung und 
Wiederverwendung von standardisierten Mehrwegverpackungen 
sicherstellt. HotellerieSuisse begrüsst die vorgesehene Ausnahme, da sie 
den Einsatz von Mehrwegverpackungen fördert. Solche monetären Anreize 
sind gegenüber Verboten und Einschränkungen vorzuziehen. Allerdings 
halten wir die geforderte Rück-laufquote nach Art. 17 Abs. 4 Bst. e für 
unnötig restriktiv. HotellerieSuisse empfiehlt eine Senkung. Zudem soll die 
Rücklaufquote entfallen, wenn anderweitig nachgewiesen werden kann, 
dass das Wiederverwendungssystem energieeffizienter ist als ein 
Einwegflaschensystem.
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IGORA

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Heute leisten viele Inverkehrbringer von Getränkedosen, Lebensmitteltuben, 
Tiernahrungsschalen und anderen Verpackungen aus Aluminium vorgezogene 
Recyclingbeiträge (VRB), um gemeinsam das Aluminium-Recycling zu stärken. 
Mit diesen freiwilligen VRB kann die IGORA die Betreiber der Sammlungen 
entschädigen. Ein Grossteil des VRB wird über diesen Mechanismus an die 
Gemeinden ausbezahlt, denen basierend auf Art. 13 VVEA die Sammlung von 
Metallen obliegt.
Gemäss der Verordnung über Getränkeverpackungen sind bisher jedoch nur 
die Inverkehrbringer von Getränkeverpackungen aus Metallen verpflichtet, sich 
finanziell am Recycling zu beteiligen. Inverkehrbringern von anderen 
Verpackungen aus Aluminium profitieren von einem funktionierenden 
Recycling, haben jedoch keine Pflicht, dieses mitzufinanzieren. Das Aluminium-
Recycling hat somit ein ähnliches Trittbrettfahrer-Problem, wie es bei den 
Verpackungen aus Glas bekannt ist.
IGORA-Genossenschaft für Aluminium-Recycling
Hohlstrasse 532, 8048 Zürich, T +41 44 387 50 10
ZI En Budron E9, CP. 402, 1052 Le Mont s. Lausanne, Tel. +41 21 653 36 91
info@igora.ch, www.igora.ch
Ein Mitglied der IGSU und von Swiss Recycle
Mit der neuen Verpackungsverordnung wird dieses Trittbrettfahrer-Problem 
nicht gelöst.
Zwar müssen Inverkehrbringer von Verpackungen aus Aluminium künftig 
gewisse
Mitteilungspflichten erfüllen. Eine Pflicht, sich finanziell am Recycling zu 
beteiligen, fehlt
jedoch. Gleichzeitig schwächt die Verpackungsverordnung die Subsidiarität bei 
der
Rücknahme von Aluminium-Getränkedosen, was ein Rückschritt gegenüber 
der VGV ist.
Aus Sicht der IGORA-Genossenschaft stellt die vorliegende 
Verpackungsverordnung eine
nicht genutzte Gelegenheit dar.
Um die Sammel- und Recyclingquoten zu sichern und die Finanzierung 
langfristig fair und
stabil aufzustellen, beantragt die IGORA-Genossenschaft, dass das 
Trittbrettfahrer-Problem
beim Aluminium-Recycling im Rahmen des Verordnungspaket 20 und / oder in 
einer
nächsten Revision der Verpackungsverordnung berücksichtigt wird. Zudem 
darf die
bewährte Subsidiarität bei der Rücknahme von Aluminium-Getränkedosen 
keinesfalls
geschwächt werden.

Anhang: IGORA Genossenschaft Vernehmlassungsantwort Verordnungspaket Umwelt Frühling 2026 VerpV 20251015_VFinal.
pdf
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Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme2
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Titel Art. 2 Begriffe

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag In dieser Verordnung bedeuten:
a. Verpackungen und Verpackungsbestandteile: aus beliebigen 
Materialien hergestellte Produkte zur Aufnahme, zum Schutz, zur 
Handhabung, zur Lieferung oder Darbietung von Waren;
b. Mehrwegverpackungen: Verpackungen, die zur Wiederverwendung 
vorgesehen sind;
c. Einwegverpackungen: Verpackungen, die zur einmaligen Verwendung 
vorgesehen sind;
d. Getränkeverpackungen: Flaschen und Dosen für flüssige 
Lebensmittel, die zum Trinken bestimmt sind;
e. Getränkekartons: Getränkeverpackungen, die mehrheitlich aus Karton 
und zu geringen Anteilen aus Kunststoff bestehen und teilweise 
Aluminium beinhalten können;
f. Verpackungen aus Kunststoff: alle Verpackungen aus einem oder 
mehreren Kunststoff-Polymeren; ausgenommen sind 
Getränkeverpackungen aus Polyethylenterephthalat (PET);
g. Serviceverpackungen: Verpackungen, die für die Befüllung in der 
Verkaufsstelle vorgesehen sind, sofern sie eine Verpackungsfunktion 
erfüllen;
h. stoffliche Verwertung: die Herstellung neuer Verpackungen oder 
anderer Produkte aus gebrauchten Verpackungen (Recycling);
i. Rezyklate: Materialien, die durch Recyclingverfahren gewonnen 
wurden und Primärrohstoffe ersetzen;
j. Verwertungsquote: der prozentuale Anteil der während eines 
Kalenderjahres stofflich verwerteten Verpackungen am gesamten für die 
Verwendung im Inland abgegebenen Gewicht der Verpackungen aus 
dem verwendeten Material;
k. Behandlungsreste: Materialien aus der Behandlung von separat 
gesammelten Abfällen, welche nicht stofflich verwertet werden können;
l. Verbraucherinnen und Verbraucher: natürliche Personen, die zu 
Zwecken handeln, die ausserhalb ihrer gewerblichen, geschäftlichen 
oder beruflichen Tätigkeiten liegen;
m. Endabnehmerinnen und Endabnehmer: Verbraucherinnen und 
Verbraucher sowie alle natürlichen oder juristischen Personen mit 
Wohnsitz oder Niederlassung in der Schweiz, die ein Produkt im 
Rahmen ihrer gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit nutzen und dieses 
in der an sie gelieferten Form nicht erneut in Verkehr bringen;
n. Herstellerinnen und Hersteller: natürliche oder juristische Personen, 
die Produkte und Bestandteile beruflich oder gewerblich herstellen oder 
zur gewerblichen Abgabe einführen;
o. Händlerinnen und Händler: natürliche oder juristische Personen, die 
Produkte und Bestandteile in der Schweiz beziehen und sie gewerblich 
abgeben;
p. Stand der Technik: der aktuelle Entwicklungsstand von Verfahren, 
Einrichtungen und Betriebsweisen, der:
1. bei vergleichbaren Anlagen oder Tätigkeiten im In- oder Ausland 
erfolgreich erprobt ist oder bei Versuchen erfolgreich eingesetzt wurde 
und nach den Regeln der Technik auf andere Anlagen oder Tätigkeiten 
übertragen werden kann, und
2. für einen mittleren und wirtschaftlich gesunden Betrieb der 
betreffenden Branche wirtschaftlich tragbar ist.

Begründung d: Ohne diese Präzisierung würden auch weitere Verpackungen aus Metall 
(Alumi-nium und Stahlblech) in die Verwertungsquote der Aluminium-
Getränkedosen ein-fliessen.
j: Der Begriff «Rezyklate» ist für widerverwertete Metalle unüblich. Zudem 
wird mit der Definition «zu Rezyklaten verwertet» festgehalten, dass eine 
Output-Quote er-hoben werden soll. Durch die vorgeschlagene Anpassung 
kann das BAFU die pro Wertstoff gültige Verwertungsquote in einem 
Factsheet definieren – so wie es heute bereits für die VGV-Fraktionen der 
Fall ist. Allfällige Anpassungen bei den Messpunkten und den 
Berechnungsmethoden wä-ren somit ohne Verordnungsanpassung möglich.
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Titel Art. 5 Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die 
verpflichtet sind, Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff 
zurückzunehmen, und von diesen beauftragte private 
Branchenorganisationen, müssen:

a. beteiligte Akteure der Entsorgungskette für erbrachte Leistungen 
vergüten;
c. sicherstellen, dass der Anteil der Getränkeverpackungen aus PET an 
der gesamten gesammelten Masse 2 Prozent nicht übersteigt;
d. stetig Massnahmen treffen, damit die Sammelquote wie auch die 
Qualität und Reinheit der Sammlung steigt;
e. nicht stofflich verwertbare Verpackungen und Behandlungsreste 
zunächst stofflich-energetisch und dann rein energetisch verwerten.

Begründung Der vorgeschlagene Absatz a stellt einen tiefgreifenden Eingriff in die 
wirtschaftliche Freiheit sowie in die Prinzipien der Marktwirtschaft dar. In der 
Sammlung von Ver-packungen ist eine einheitliche und identische 
kostendeckende Entschädigung oder Vergütungen nicht umsetzbar. 
Insbesondere Branchenorganisationen und ihre Mitglieder müssen die 
Möglichkeit haben, eigenständig Vergütungs- und Entschädigungsmodelle 
und nicht-kostende-ckende Entschädigungen auszuhandeln, beispielsweise 
für Sammelleistungen in Verkaufsstellen oder die Nutzung bestehender 
Rücklogistiksysteme. Eine vom Bund vorgeschriebene kostendeckende 
Entschädigung würde diesen Gestaltungs-spielraum unzulässig 
einschränken und ist in der Praxis nicht umsetzbar. Zudem kann eine 
effiziente und wirtschaftlich gestaltete Sammlung für Endverbrau-cher 
günstiger angeboten werden, was wiederum zu höheren Sammelmengen 
und gesteigerten Verwertungsquoten führt, ein Ziel, das im Interesse aller 
Beteiligten liegt. Die Einführung einer solchen Bestimmung, speziell in 
Bezug auf die Sammlung von Getränkekartons und Einwegverpackungen 
aus Kunststoff, würde einen gefährli-chen Präzedenzfall schaffen. Dieser 
könnte weitreichende Folgen für andere Branchenorganisationen haben, da 
damit in die privatwirtschaftliche Vertragsfreiheit und in bewährte 
Branchenlösungen eingegriffen würde.

Titel Art. 5 Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 18 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Einwegverpackungen aus PET und 
Metall, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die 
Getränke in Einwegverpackungen aus PET oder Metall an 
Endabnehmerinnen und Endabnehmer abgeben und die Entsorgung aller 
von ihnen abgegebenen Verpackungen nicht durch die Mitgliedschaft bei 
einer privaten Branchenorganisation oder durch finanzielle Beiträge an eine 
solche sicherstellen, müssen:

a.solche Einwegverpackungen bei allen Verkaufsstellen während den 
gesamten Öffnungszeiten zurücknehmen;
b.solche Einwegverpackungen auf eigene Rechnung der stofflichen 
Verwertung zuführen; und
c. an gut sichtbarer Stelle deutlich darauf hinweisen, dass sie solche 
Einwegverpackungen zurücknehmen.

Begründung Hinweis: «bei allen Verkaufsstellen» entbindet den Online-Handel, 
Lieferdienste und andere Händler ohne klassische Filialen von den 
Rücknahmepflichten. Diese offenere Formulierung ermöglicht es, 
verschiedene Verkaufskanäle abzubilden, ohne dass die Rücknahmepflicht 
gelockert wird. Details zu den Rücknahmepflichten seiner Mitglieder und 
zum Betrieb von Sammel-stellen kann IGORA in den Statuten regeln.
Die offene Formulierung soll alle Händler, Hersteller und 
Branchenorganisationen abdecken (siehe auch Kommentar zu Buchstabe 
a).

Titel Art. 18 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Einwegverpackungen aus PET und 
Metall, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Übernimmt eine private Branchenorganisation die Aufgaben nach Absatz 1, 
so ist sie für die Einhaltung der Pflichten gemäss Buchstaben a-c 
verantwortlich sofern die Pflicht zur getrennten Sammlung nicht den 
Kantonen obliegt.

Begründung Die Pflicht zur getrennten Sammlung von Metallen (inklusive 
Getränkedosen aus Aluminium) ist in Art. 13 Abs. 1 VVEA an die Kantone 
übertragen, welche diese Pflicht in den meisten Fällen an die Gemeinden 
delegiert haben. Bei den Gemein-den werden Getränkedosen aus 
Aluminium meistens gemeinsam mit weiteren Me-tall-Fraktionen wie 
beispielsweise Tierfutterschalen, Tuben aus Aluminium oder 
Konservendosen gesammelt. Würden die privaten Branchenorganisationen 
ver-pflichtet, die Aluminium-Getränkedosen vollständig über eine eigene 
Sammlung zu-rückzunehmen, würde dies bei den Gemeinden zu einer 
Ausdünnung der Metall-sammlung führen. Die Metallsammlung würde somit 
teurer und die Gemeinden wür-den zudem die Sammelentschädigungen der 
IGORA-Genossenschaft verlieren. Die Sammlung der Branchenorganisation 
soll deshalb subsidiär zur Sammlung der Ge-meinden erfolgen und dazu 
beitragen, die in Artikel 19 geforderten Mindestverwer-tungsquoten zu 
erreichen. Hersteller und Händler, die keinen vorgezogenen 
Recyclingbeitrag zahlen und so-mit nicht zur Finanzierung der 
Sammelentschädigungen für Gemeinden beitragen, sollen hingegen 
verpflichtet sein, die Sammlung selbständig zu betreiben.
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Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Geben Herstellerinnen und Hersteller jährlich mehr als 100 t verwertbare 
Einwegverpackungen für Getränke aus einem anderen 
Verpackungsmaterial als Glas, PET oder Aluminium oder Getränkekartons 
ab, so kann das UVEK auch für dieses eine Mindestverwertungsquote und 
Massnahmen nach Absatz 2 festlegen.

Begründung Dieser Absatz braucht zwei Präzisierungen:
1. Weil die VerpV, im Gegensatz zur VGV, ein viel grösseres Spektrum an 
Ver-packungen abdeckt, muss dieser Absatz auf Getränkeverpackungen 
einge-schränkt werden.
2. Damit Getränkekartons, die bereits im zweiten Abschnitt erfasst werden, 
nicht auch noch bei den Getränkeverpackungen miterfasst werden, müssen 
diese in die Materialliste aufgenommen werden.

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Herstellerinnen und Hersteller von Produkten in Einwegverpackungen, die 
nicht von der Mitteilungspflicht nach Artikel 20 erfasst sind, müssen dem 
BAFU nach dessen Vorgaben jeweils bis Ende Februar mitteilen:

a. das Gewicht der Verpackungen, die für die im Vorjahr für den 
Inlandverbrauch hergestellten oder eingeführten Waren verwendet 
wurden, aufgegliedert nach Verpackungsmaterialien;
b. Verpackungen aus Kunststoff aufgelistet nach den verschiedenen 
Polymeren, insbesondere PET, PE, PP, PS, PVC.

Begründung Es fehlt eine klare Abgrenzung zwischen den Mitteilungspflichten von Artikel 
20 und Artikel 21. So ist beispielsweise unklar, ob Bestandteile der 
Verpackungen und Um-verpackungen (z.B. Folien) gemäss Artikel 20 oder 
21 gemeldet werden müssen.

Titel Art. 27 Inkrafttreten

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung Die IGORA-Genossenschaft geht davon aus, dass Meldepflichtige erstmals 
bis Ende Februar 2030 die Zahlen für das Jahr 2029 melden müssen.
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InfraWatt

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme1

Titel Variante 2 betreffend Art. 3 Bst. a Ziff. 4

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag In dieser Verordnung bedeuten:
a.Siedlungsabfälle:

4. Hydroxidschlämme aus der sauren Wäsche von Filterasche aus 
Anlagen zur thermischen Behandlung von Abfällen nach Ziffern 1-3, 
die bei der thermischen Behandlung anfallen, bis und mit deren 
Verwertung oder Ablagerung;

Begründung Die Motion 24.3475 «Regulatorische Blockaden beim Zink-Recycling 
beheben» fordert den Bundesrat auf, die Abfallverordnung so anzupassen, 
dass die regulatorischen Hindernisse beim Zink-Recycling beseitigt werden 
können.

In der Begründung zur Motion wird ausgeführt: „Zink wird nicht aus 
Schlacke, sondern aus Filterasche bzw. Hydroxidschlamm rückgewonnen”. 
Die vom Parlament verlangte Verordnungsänderung beschränkt sich somit 
auf einen spezifischen Rückstand aus der thermischen Behandlung von 
Siedlungsabfällen – den Hydroxidschlamm.

In den Varianten 1 und 2 des Entwurfs hat der Bundesrat den 
parlamentarischen Auftrag jedoch auf alle Verbrennungsrückstände aus 
Kehrichtverbrennungsanlagen (KVA) ausgeweitet. Somit umfassen beide 
Varianten nun auch Schlacken aus KVA. Jährlich fallen deutlich mehr 
Schlacken (rund 800'000 Tonnen) an als Hydroxidschlämme (25'000 
Tonnen). Die vom Bundesrat vorgeschlagene Ausweitung des 
Geltungsbereiches der Motion ist daher erheblich.

Mit der Erweiterung des Begriffs „Siedlungsabfall” auf sämtliche KVA-
Rückstände schlägt der Bundesrat vor, den rechtlichen Status von 
Hunderttausenden Tonnen Abfall zu ändern. InfraWatt ist der Auffassung, 
dass dieser Vorschlag und seine Auswirkungen auf die Schweizer 
Abfallwirtschaft einer gründlichen Analyse und 
Regulierungsfolgenabschätzung erfordern. InfraWatt stimmt deshalb der 
Variante 1 nur unter Vorbehalt und mit der oben formulierten Einschränkung 
zu.

Titel Art. 34 Betrieb

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung
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Gegenvorschlag 1 In Kompostierungs- und Vergärungsanlagen müssen biogene Abfälle 
verrottet oder vergärt werden, die sich aufgrund ihrer Eigenschaften, 
insbesondere ihrer Nährstoff-, Schadstoff- und Fremdstoffgehalte, für das 
entsprechende Verfahren und für die Verwertung als Dünger im Sinne von 
Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a der Dünger-Verordnung vom 1. November 
2023 (DüV) eignen. Ausgenommen vom Erfordernis der Eignung als 
Dünger sind Abfälle, die in Anlagen zur Co-Vergärung in 
Abwasserreinigungsanlagen vergärt werden.
3 Verpackte biogene Abfälle dürfen in Kompostierungs- und 
Vergärungsanlagen nach Absatz 1 ausserhalb von 
Abwasserreinigungsanlagen nur verrottet oder vergärt werden, wenn:

a.die Verpackung sowie die Kennzeichnung biologisch abbaubar sind 
und sich für das entsprechende Verfahren eignen; oder
b.die Verpackung sowie die Kennzeichnung vorrangig vor oder 
spätestens während der Verrottung oder Vergärung vollständig entfernt 
werden.

4 Im Übrigen gelten die Vorschriften der DüV und der ChemRRV betreffend 
Kompost und Gärgut.
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Begründung Der Absatz 2 ist ersatzlos zu streichen oder zumindest so anzupassen, 
dass die Verwertung umweltverträglich und wirtschaftlich erfolgen muss. 
Viele Abwasserreinigungsanlagen nehmen traditionellerweise biogene 
Abfälle an und vergären diese zusammen mit dem Klärschlamm. Der 
pauschale Vorrang der landwirtschaftlichen Verwertung ohne 
Berücksichtigung obiger Kriterien ist nicht zielführend. Die Vorgaben der 
Positivliste haben sich in der Praxis bewährt und sind absolut ausreichend.

Absatz 3 Bst. b: Anstelle von «möglichst vollständig entfernt» ist 
«vollständig entfernt» vorauszusetzen. 
Als flankierende Massnahme zur vorrangigen Verwertung in 
Kompostierungs- und Vergärungsmassnahme (gemäss neuem Art. 34 Abs. 
2 VVEA) soll im Abs. 3 Bst. b festgelegt werden, dass die Verpackung 
«vollständig entfernt» werden muss (statt nur «möglichst vollständig 
entfernt»). Wie weiter unten dargelegt ist es für den langfristigen Erhalt der 
Funktionen unserer Böden zentral, dass sich keine Fremdstoffe anreichern. 
Jeglicher Eintrag in Böden und Gewässer sollte vermieden werden. Für 
solche Abfälle existiert mit den Abwasserreinigungsanlagen ein bewährter 
Entsorgungsweg, welcher den Eintrag von Fremdstoffen in die Umwelt 
verhindert.

Detaillierte Ausführung:
Die landwirtschaftliche Verwertung sortenreiner sowie nährstoffreicher und 
strukturbildender Abfälle erachten wir als sinnvoll und damit auch die 
Konkretisierung der im USG festgelegten Verwertungshierarchie gemäss 
Art. 34 Abs. 2 VVEA. Bei der landwirtschaftlichen Verwertung müssen 
allerdings aus Sicht des Gewässer- und Bodenschutzes folgende 
Voraussetzungen erfüllt sein:
•Vermeidung von Nährstoffüberschüssen: Es dürfen keine 
Nährstoffüberschüsse (insbesondere Stickstoff) erzeugt werden, die durch 
Versickerung und Abschwemmung das Grundwasser und die 
Oberflächengewässer belasten. Die landwirtschaftsbedingten 
Stickstoffeinträge in die Gewässer liegen nach wie vor deutlich über den 
gesetzten Umweltzielen. Eine Zunahme der landwirtschaftlichen Vergärung 
könnte diese Ziele gefährden.
•Ausschluss von Fremdstoffen: Die Abfälle müssen vollständig frei von 
Fremdstoffen sein. Ansonsten findet eine kontinuierliche Anreicherung 
dieser Stoffe im Boden statt, sofern sie nicht biologisch abbaubar sind. 
Insbesondere Verpackungsmaterialien wie Kunststoffe können sich im 
Boden anreichern und zudem in die Gewässer abgeschwemmt werden, mit 
negativen Auswirkungen auf die Fauna (Stichwort Mikroplastik). Eine 
vollständige Entfernung ist bei der landwirtschaftlichen Verwertung heute 
technisch nicht möglich. Verpackte biogene Abfälle sollten daher nicht in 
Vergärungsanlagen ausserhalb von Abwasserreinigungsanlagen (ARA) 
verrottet oder vergärt werden.
•Keine unerwünschten Stoffe: Die Abfälle dürfen keine unerwünschten 
Stoffe enthalten. Problematisch ist hierbei, dass sich eingesetzte Stoffe 
auch erst viele Jahre später als schädlich und damit unerwünscht 
herausstellen können. Langlebige (persistente) Verbindungen, wie 
beispielsweise PFAS, verbleiben in Boden und Gewässern.

Viele ARA nehmen seit langem (bereits vor der Entstehung 
landwirtschaftlicher Biogasanlagen) biogene Abfälle an und vergären diese 
zusammen mit dem Klärschlamm (sog. Co-Vergärung). Dieser 
Entsorgungsweg wurde und wird kontinuierlich weiterentwickelt und leistet 
somit einen wichtigen Beitrag zu einer sicheren und sinnvollen Verwertung:
•Phosphor: Mit der Rückgewinnung des Phosphors aus dem Klärschlamm 
wird dieser Nähr-stoffkreislauf geschlossen. 
•Stickstoff: Bereits heute produzieren einige ARA aus dem Faulwasser 
hochwertige Quali-tätsdünger und schliessen damit auch den 
Stickstoffkreislauf. Diese Entwicklung wird weiter fortschreiten. 
•Fremdstoffe: ARA halten Plastik und andere Fremdstoffe wirksam zurück.
•Energie: Der Energiegehalt der Abfälle wird in den meisten Fällen 
vollständig genutzt, indem mit Wärmekraftkoppelung Strom und Wärme 
produziert wird oder indem das Klärgas zu Bio-gas aufbereitet und ins 
Gasnetz eingespeist wird. 

Diese neue Situation der stofflichen Verwertung bei der Co-Vergärung auf 
ARA ist bei der Umsetzung, d.h. bei der Aktualisierung der Positivliste sowie 
bei der Erstellung der Vollzugshilfen und zu berücksichtigen.

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)
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Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --
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InnoRecycling AG

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Die InnoRecycling AG istein Unternehmen welches seit über 25 Jahren 
Altkunststoffe sammelt
und so vorbehandelt, dass diese dem werkstofflichen Recycling zugeführt 
werden können. Auch
gehört InnoRecycling AGzu den wegbereitenden Pionieren der Schweiz in der 
Sammlung und
dem Kreislaufschliessen von gebrauchten Kunststoffverpackungen aus dem 
Haushalt.
Vor diesem Hintergrund setzen wir uns aktiv mit Innovationen u.a. im Bereich 
Umweltschutz und
Vorsorge i.S. des geltenden USG(Art. 1 Abs. 2 USG) auseinander und 
unterstützen alle
diesbezüglichen Tendenzen in Politik und Wirtschaft.
Wir erachten in der Überarbeitungdes geltenden Abfallrechts vom 1.Januar 
2016 als wichtigen
Schritt zur Umsetzung des seit vielen Jahren vom Gesetzgeber zum Ausdruck 
gebrachten
Willens und Bekenntnisses zur grünen, ressourcenschonenden 
Kreislaufwirtschaft. Aus
naturwissenschaftlichen, ökonomischen, aber auch aus politischen Gründen 
sind wir
überzeugt, dass kein Weg an einer gelebten Kreistaufwirtschaft vorbeiführt. 
Speziell die
ressourcenarme Schweiz hat darauf bedacht zu sein, die zur Aufrechterhaltung 
einer gesunden
Wirtschaft und damit zum Erhalt eines angemessenen landesweiten 
Wohlstandes notwendigen
Grundlagen zu schonen und schützen. Dazu gehört insbesondere auch 
derSchutz von
endlichen Rohstoffen, soweit deren Verwendung in derWirtschaft einstweilen 
nicht durch
erneuerbare Rohstoffe ersetzt werden kann.
Nebst wirtschaftlichen (Stichworte:Qualitative und quantitative Verfügbarkeit), 
politischen
(Stichworte: Abhängigkeiten und fragile Lieferketten) Überlegungen gibt es 
aber auch ganz
handfeste ökologische Gründe, die für die Kreislaufwirtschaft sprechen. Dies 
zeigt sich
insbesondere im Zusammenhang mit dem Umgang von Abfall in unserem 
Land. Denn die der
Kreistaufwirtschaft immanenten Wiederverwendung und Wiederverwertung von 
Abfällen schont
nicht nur Rohstoffe und macht unser Land weniger abhängig von zumeist 
ausländischen
Lieferketten, vielmehr trägt eine systematisch umgesetzte Kreistaufwirtschaft 
auch wesentlich
zur Verringerung von umweltschädlichen Emissionen einerseits und damit 
verbunden künftigen
volkswirtschaftlichen Schäden zufolge Umweltverschmutzung bei. Sowohl 
ökologische wie
auch ökonomische Argumente lassen es heute nicht länger zu, den Aspekt der
Ressourcenschonung im Bereich der Abfallentsorgung unberücksichtigt zu 
lassen.
Diese Zusammenhänge lassen sich anhand der Abfallfraktion Kunststoff 
sehrgut zeigen.
Kunststoffabfall galt in der Abfallverbrennungsbranche lange Zeit als stofflich 
nicht verwertbare
Abfallfraktion und wurde darum anfänglich im Rahmen seiner thermischen 
Behandlung in den
Schweizer KVAs allenfalls subsidiär energetisch verwertet. Aufgrund der relativ 
geringen
Energieausbeute im Rahmen dieses Abfallentsorgungsprozesses ist diese 
Form der Verwertung
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aber nicht nur aufgrund der geringen Energieausbeute subsidiär, vielmehr 
gehen damit endliche
Rohstoffe endgültig verloren, wobei hierbei schädliche Gase, insbesondere 
CO2, in unsere
Umwelt freigesetzt werden. Beides gilt es zu vermeiden, zum einen, weil die 
Schädlichkeit der
CO2 Emissionen längst erkannt ist, zum anderen, weil endliche und nicht leicht 
zu ersetzende
Rohstoffe zu wertvoll sind, um einfach verbrannt zu werden.
Zwischenzeitlich ist erkannt und unbestritten, dass Kunststoffabfälle 
überwiegend stofflich
verwertbar sind, so erreichen heute Kunststoffsammlungen von gemischten
Haushaltskunststoffabfällen eine Industrierückführungsquote von deutlich über 
50%. Oder
anders und im Sinn und Geist des Abfaltrechts (Art. 3 Lit. mVVEA) 
ausgedrückt, ist heute selbst
vom BAFU anerkannt, dass der für die stoffliche Verwertung von 
Kunststoffabfall der Stand der
Technik erreicht ist. Dies zeigt sich etwa am registrierten CO2-
Kompensationsprogramm 0172
von InnoRecycling AG, bei dem im Programmbeschrieb dieser Stand der 
Technik als gegeben
bestätigt wurde'. Mithin ist heute erstellt, dass auch Kunststoffabfälle nach dem 
Stand der
Technik stofflich verwertbaren Abfall darstellen.
Diese Registrierung erfolgte gestützt auf ein Gesuch im Jahr 2016, also im 
Jahr, in welchem die
geltende Abfallverordnung in Kraft gesetzt wurde. Im Programmbeschrieb wird 
denn auch mit
Verweis auf die damals noch junge VVEA festgehalten, dass weder im 
Umweltschutzgesetz USG
(USG, 1983) noch in derVVEA konkrete Vorschriften über die Verwertung von 
Kunststoffabfällen
enthalten sind. Es wird aber darauf hingewiesen, dass eine (grundsätzliche) 
Festlegung im
Umweltschutzrecht besteht, dass Abfälle soweit möglich verwertet werden 
sollen (Art. 12 VVEA)
und die thermische Behandlung nach dem Stand derTechnik grundsätzlich nur 
noch subsidiär
zulässigsei (Art. 10 VVEA).

Anhang: InnoRecycling AG, Eschlikon 20251016 an DC. Verordnungspaket Umwelt Frühling 2026 Stellungnahme zur 
Revision der Abfall-Verordnung VVEA (SR 814.600).pdf
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Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme1

Titel Art. 10 Pflicht zur thermischen Behandlung

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Siedlungsabfälle nach Artikel 3 Buchstabe a Ziffern 1–3 und Abfälle 
vergleichbarer Zusammensetzung, Klärschlamm, brennbare Anteile von 
Bauabfällen und andere brennbare Abfälle müssen in geeigneten Anlagen 
thermisch behandelt werden, soweit sie nicht der Wiederverwendung 
zugeführt oder stofflich oder zumindest stofflich-energetisch verwertet 
werden können.

Begründung Art. 10 legt unter dem Abschnitt der VVEAAllgemeinen Vorschriften die 
Pflicht zur Priorität der
Wiederverwendung oder Wiederverwertung, jedenfalls die Subsidiarität der 
bloss thermischen
Behandlungfest.
Art. 12legt unter dem Abschnitt derVVEA Verwertung von Abfällen die 
Pflicht zur
Wiederverwendung resp. Wiederverwertung von Abfällen fest und verknüpft 
diese Pflicht mit
dem Stand der Technik. Neu, und das begrüssen wir besonders, wird eine 
Hierarchie der
Verwendungresp. Verwertung festgelegt. Diese folgt dem grösstmöglichen 
Umweltnutzen - und
setzt damit die Idee der Vorsorge gemäss USGwie auch der bisherige 
Regelungsgehalt der
bestehenden VVEA konsequent fort.
dem bereits damals verfolgten Ziel, bei Abfällen möglichst eine stoffliche 
Verwertung(nach
revidiertem USG und VVEA gar Wiederverwendung) angestrebt wurde. Die 
aktuelle Marginalie
von Art. 10VVEA ist darum auch historisch begründet und passt nicht länger 
zum revidierten
Regelungsinhalt der Bestimmung.
Wir erachten darum speziell wegen der oft verzögerten oder gar fehlenden 
Umsetzung von
Umweltrecht unmissverständlich formulierte Regelungen (inklusive deren 
Marginalien) für die
Umsetzungdieser Normen als zentral.
dem bereits damals verfolgten Ziel, bei Abfällen möglichst eine stoffliche 
Verwertung(nach
revidiertem USG und VVEA gar Wiederverwendung) angestrebt wurde. Die 
aktuelle Marginalie
von Art. 10VVEA ist darum auch historisch begründet und passt nicht länger 
zum revidierten
Regelungsinhalt der Bestimmung.
Wir erachten darum speziell wegen der oft verzögerten oder gar fehlenden 
Umsetzung von
Umweltrecht unmissverständlich formulierte Regelungen (inklusive deren 
Marginalien) für die
Umsetzungdieser Normen als zentral.
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Titel Art. 12 Allgemeine Verwertungspflicht nach dem Stand der Technik

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1 Abfälle sind für die Wiederverwendung vorzubereiten oder stofflich zu 
verwerten, wenn dies technisch möglich und wirtschaftlich tragbar ist und 
die Umwelt weniger belastet als:

a.eine andere Entsorgung; oder
b.die Herstellung neuer Produkte.

2 Die Vorbereitung zur Wiederverwendung und die stoffliche Verwertung 
nach Absatz 1 müssen nach dem Stand der Technik erfolgen.
3 Ist eine Vorbereitung zur Wiederverwendung oder eine stoffliche 
Verwertung nach dem Stand der Technik nicht möglich, sind die Abfälle 
vorrangig stofflich-energetisch und dann rein energetisch zu verwerten.

Begründung Art. 12legt unter dem Abschnitt derVVEA Verwertung von Abfällen die 
Pflicht zur
Wiederverwendung resp. Wiederverwertung von Abfällen fest und verknüpft 
diese Pflicht mit
dem Stand der Technik. Neu, und das begrüssen wir besonders, wird eine 
Hierarchie der
Verwendungresp. Verwertung festgelegt. Diese folgt dem grösstmöglichen 
Umweltnutzen - und
setzt damit die Idee der Vorsorge gemäss USGwie auch der bisherige 
Regelungsgehalt der
bestehenden VVEA konsequent fort.

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --
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Interessengemeinschaft saubere Umwelt (IGSU)

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Anhang: Vernehmlassungsantwort_Verordnungspaket Umwelt Fruhling 2026_DEF 5.9.25.pdf
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Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme1

Titel Änderung anderer Erlasse: 1. Ordnungsbussenverordnung vom 16. Januar 
2019:

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Die IGSU unterstützt die vorgeschlagene Umsetzung des Littering-Verbots in 
der Ordnungsbussenverordnung vom 16. Januar 2019 (OBV; SR 314.11).
Eine Littering-Busse hat in erster Linie eine präventive Wirkung, da sie 
eindeutig zum Ausdruck bringt, dass Littering gesellschaftlich nicht akzeptiert 
ist und nicht toleriert wird. Die repressive Wirkung ist von untergeordneter 
Bedeutung – auch weil die Ahndung in der Praxis enorm schwierig ist, wie die 
Erfahrung zahlreicher Städte und Gemeinden zeigt. 

Entsprechend erachtet die IGSU die Einführung auf Bundesebene per se als 
deutlich wichtiger als die konkrete Ausgestaltung. Die Harmonisierung schafft 
eine einheitliche Rechtslage und vereinfacht damit gerade auch die 
Kommunikation im Rahmen der nationalen Litteringbekämpfung. 

Bezüglich der Ausgestaltung der Littering-Busse ist vor allem darauf zu achten, 
dass die Ahndung eines entsprechenden Fehlverhaltens in der Praxis 
möglichst einfach, effizient, allgemeinverständlich und mit möglichst geringem 
administrativem Aufwand erfolgen kann. Dies ist aus Sicht der IGSU gegeben, 
da die vorgeschlagene Umsetzung in der Ordnungsbussenvorordnung
•sich stark an den bisherigen kantonalen Regelungen orientiert; 
•die beiden unterschiedenen Tatbestände klar und einfach sowie mit 
eingängigen Beispielen definiert; 
•zur weiteren Beschreibung allgemein bekannte Grössen hinzuzieht 
(Abfallsäcke 35l, 60l, 110l);
•hinsichtlich der Art der Abfälle keine Unterscheidungen vornimmt, solange sie 
in die Kategorien «Siedlungsabfälle» oder «siedlungsabfallähnliche Abfälle» 
fallen; 
•sowie auch hinsichtlich des Ursprungs der Abfälle keine Unterscheidungen 
vornimmt. 

Gleichzeitig stützt die vorgeschlagene Umsetzung die Überzeugung der IGSU, 
dass grundsätzlich die Handlung des Litterns zu bestrafen ist – unabhängig 
von Art und Material der gelitterten Abfälle, solange sie in die Kategorien 
«Siedlungsabfälle» oder «siedlungsabfallähnliche Abfälle» fallen.

Fazit und Ausblick:
Die IGSU erachtet die vorgeschlagene Umsetzung der Littering-Busse in der 
Ordnungsbussenverordnung als effizient und zielführend. Nach der 
Inkraftsetzung wird darauf zu achten sein, wie sich die Busse in der Praxis 
bewährt. 

Im Kapitel «Auswirkungen auf die Wirtschaft, Umwelt und Gesundheit» äussert 
der erläuternde Bericht die Erwartung, dass mit der Vereinheitlichung und der 
damit einhergehenden Vereinfachung des Vollzugs «ein allfälliger Rückgang 
des Litterings» eintreten wird. Dies wäre selbstverständlich wünschenswert. 
Die bisherigen Erfahrungen lehren jedoch, dass eine Littering-Busse als 
Einzelmassnahme nicht zu grossen Veränderungen führt. Entsprechend wird 
es entscheidend sein, dass Akteure wie Städte und Gemeinden sich auch 
künftig nicht allein auf die Wirkung der Busse verlassen, sondern diese als Teil 
eines umfassenden Massnahmenmixes verstehen, in dessen Rahmen die 
Busse einen Beitrag für eine Stärkung der Norm des Nicht-Litterns und für eine 
saubere Umwelt leisten kann. 

Wie Gemeinden und Städte ihre Anti-Littering-Massnahmen bestmöglich 
umsetzen und miteinander kombinieren, erforscht die IGSU aktuell in 
Zusammenarbeit mit der Hochschule für Angewandte Psychologie FHNW. Ziel 
der mehrjährigen Studie ist es, erstmals ganzheitliche Best-Practices in der 
Littering-Bekämpfung zu erarbeiten, die auf wissenschaftlichen Erkenntnissen 
aus der Schweiz beruhen. Alle Resultate werden nach und nach auf www.igsu.
ch/forschung publiziert.

Anhang: Vernehmlassungsantwort_Verordnungspaket Umwelt Fruhling 2026_DEF 5.9.25.pdf
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Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --
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Interessensgemeinschaft Detailhandel Schweiz IG DHS

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: --

Anhang: 2025 10 14_IG Detailhandel_Verordnungspaket Umwelt Frühling 2026_Vernehmlassungsantwort.pdf
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Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme1
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Titel Art. 34 Betrieb

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1 In Kompostierungs- und Vergärungsanlagen müssen biogene Abfälle 
verrottet oder vergärt werden, die sich aufgrund ihrer Eigenschaften, 
insbesondere ihrer Nährstoff-, Schadstoff- und Fremdstoffgehalte, für das 
entsprechende Verfahren und für die Verwertung als Dünger im Sinne von 
Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a der Dünger-Verordnung vom 1. November 
2023 (DüV) eignen. Ausgenommen vom Erfordernis der Eignung als 
Dünger sind Abfälle, die in Anlagen zur Co-Vergärung in 
Abwasserreinigungsanlagen vergärt werden.
2 Sortenreine sowie nährstoffreiche biogene Abfälle müssen vorrangig in 
Kompostierungs- und Vergärungsanlagen ausserhalb von 
Abwasserreinigungsanlagen verwertet werden.
3 Verpackte biogene Abfälle dürfen in Kompostierungs- und 
Vergärungsanlagen nach Absatz 1 ausserhalb von 
Abwasserreinigungsanlagen nur verrottet oder vergärt werden, wenn:

a.die Verpackung sowie die Kennzeichnung biologisch abbaubar sind 
und sich für das entsprechende Verfahren eignen; oder
b.die Verpackung sowie die Kennzeichnung vorrangig vor oder 
spätestens während der Verrottung oder Vergärung möglichst 
vollständig entfernt werden.

4 Im Übrigen gelten die Vorschriften der DüV und der ChemRRV betreffend 
Kompost und Gärgut.

Begründung Das Ziel, den Kunststoffeintrag in Kompost/Gärgut zu eliminieren, teilt die 
IG DHS ausdrücklich. Mit Abs. 3 Bst. b wird sichergestellt, dass 
verschiedene Methoden bei der Vergärung zum Einsatz kommen können, 
um dieses Ziel zu erreichen. Entscheidend ist, dass das Endprodukt sauber 
ist und nicht, dass die Methode vorgeschrieben wird.
Eine Entpackungspflicht wurde im Rahmen der PaIv. 20.433 politisch 
abgelehnt und gilt es daher zu berücksichtigen. 
Aus dieser Sicht begrüsst die IG DHS den Artikel in vorliegender Form.

Titel Änderung anderer Erlasse: 1. Ordnungsbussenverordnung vom 16. Januar 
2019:

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Die IG Detailhandel Schweiz unterstützt die Umsetzung der nationalen 
Litteringbusse. Sie schätzt sie als wirkungsvolle Massnahme gegen das 
gesellschaftliche Problem Littering ein.

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Die Mitgliedsunternehmen der IG Detailhandel Schweiz (Coop, Denner, 
Migros) verfolgen bereits heute ambitionierte Ziele bzgl. Kreislaufschliessung 
und Ressourceneffizienz. So arbeiten sie beispielsweise laufend daran, 
Verpackungen zu reduzieren, ökologisch zu optimieren und kreislauffähig zu 
machen. Im Bereich der Kunststoffsammlung leisteten die Mitglieder der IG 
Detailhandel Schweiz (IG DHS) mit Pilotprojekten wichtige Pionierarbeit, von 
dessen Erfahrung insb. das mit RecyPac angestrebte nationale System 
erheblich profitieren kann. 
Die Mitglieder der IG DHS sind überzeugt, dass auch im Bereich 
Kreislaufwirtschaft das Prinzip der Subsidiarität konsequent anzuwenden ist 
und somit in der vorliegenden Verordnung berücksichtigt werden muss. Der 
Bund kann die Bemühungen der privaten Branchenorganisationen 
entscheidend mitunterstützen, indem wie mit der vorliegenden Verordnung das 
Siedlungsabfallmonopol bei Kunststoff aufgehoben wird, was den Aufbau einer 
national koordinierten Sammlung durch RecyPac entscheidend vereinfachen 
wird. Auch wird die Umsetzung von Art. 32ater USG (Finanzierung über private 
Branchenorganisationen) von hoher Bedeutung sein, um private 
Branchenorganisationen zu stärken und die teilweise vorliegende 
Trittbrettfahrerproblematik bei der Finanzierung zu lösen.
Subsidiäre Rücknahmepflicht: mehr Flexibilität für Branchenorganisationen
In erster Linie ist es an den betroffenen Akteuren und Branchen, Massnahmen 
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zu ergreifen und Kreisläufe zu schliessen. Bei der in Art. 4 formulierten 
subsidiären Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und Einwegverpackungen 
aus Kunststoff braucht es deshalb Anpassungen. Unter einer subsidiären 
Rücknahmepflicht verstehen die Mitglieder der IG DHS, dass der 
Branchenorganisation Freiheiten und gewisse Flexibilitäten überlassen werden 
– insbesondere bezüglich der Organisation und Finanzierung der Sammlung. 
Der Bund gibt mit den sehr ambitionierten Verwertungsquoten (Art. 6) die 
Zielsetzung vor. Die Umsetzung zur Zielerreichung soll den 
Branchenorganisationen, z.B. RecyPac überlassen werden. Mit anderen 
Worten kann und soll diesen ermöglicht werden, die Details zu den 
Rücknahmepflichten und zum Betrieb von Sammelstellen bspw. in den 
Statuten o.ä. zu regeln. Die Vorgabe, dass die Branchenorganisation auch 
sicherstellen muss, dass bei jeder Verkaufsstelle gesammelt werden kann (Art. 
4 Abs. 2), gilt es daher in der Verordnung zu streichen:
-Im Detailhandel wird es bei vielen Verkaufsstellen aus logistischen und 
Platzgründen nicht möglich sein, eine Sammlung anzubieten.
-Dort wo es heute aufgrund vorliegender Konzessionen möglich ist, bieten die 
Mitglieder der IG DHS bereits Kunststoffsammlungen an. Als Mitgründerin 
nehmen die Mitglieder der IG DHS ihre Verantwortung für die Zielsetzungen 
von RecyPac und des Bundes bereits heute wahr. 
-Bei RecyPac wird Stand heute 92 Prozent des Sammelguts über den 
Detailhandel gesammelt. Langfristig braucht es jedoch zwingend auch aktive 
Bemühungen der Gemeinden. Denn ohne die Beteiligung der Gemeinden an 
der Kunststoffsammlung sind die erstrebten Quoten nicht realisierbar. Mit der 
bestehenden Formulierung in Art. 4 wird allerdings eine Weiterentwicklung zu 
einer Hol-Sammlung verunmöglicht. 
Kein Automatismus bei Nicht-Erreichen der ambitionierten Verwertungsquoten:
Die Zeit zur Zielerreichung der höchst ambitioniert gesetzten 
Verwertungsquoten bei Kunststoff und Getränkekartons ist äusserst knapp und 
Stand heute technisch (noch) nicht realistisch. Vor diesem Hintergrund darf es 
bei Art. 6 Abs. 2 "Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquoten" keinen 
Automatismus geben, der bei Nicht-Erreichen der Ziele zu einer VEG führen 
würde, auch weil der Zusammenhang zwischen VEG und Verwertungsquote 
nicht direkt gegeben ist. 
Mitteilungspflichten: Aufwand und Nutzen stehen in keinem Verhältnis
Die Mitteilungspflichten in Art. 21 sind in der vorliegenden Form zu komplex 
und mit zu hohem Aufwand verbunden – ohne dass dadurch ein Mehrwert 
erkannt werden kann. Auch eine Übergangsfrist bis 2029 wird das Problem 
nicht lösen - hier braucht es starke Vereinfachungen und praxisorientierte und 
unternehmensfreundliche Umsetzungen. Eine Angleichung an die EU macht 
hier für Unternehmen, die nicht in die EU exportieren keinen Sinn, sondern 
verursacht nur Zusatzaufwand. EU-exportorientierte Unternehmen müssen 
hingegen die Bestimmungen sowieso zwingend einhalten, dazu braucht es 
keine Bestimmung in der Schweizer Verordnung. 

Fehlende objektive Grundlage für Ausweitung der VEG auf Glasverpackungen 
Die IG DHS lehnt die Erweiterung der VEG auf Glasverpackungen für 
Lebensmittel und Kosmetika vehement ab (3. Abschnitt). Hier braucht es 
zuerst, unter Einbezug aller wesentlichen Akteure, eine transparente 
Darlegung und Analyse der gegenwärtigen Finanzierungslage und 
Kostensituation. Diese objektive und nachvollziehbare Grundlage fehlt. Stand 
heute ist nicht klar, ob eine Erweiterung der VEG die Finanzierungslücke 
überhaupt schliessen würde oder ob dies bspw. auch mit einer Erhöhung der 
bestehenden VEG auf Glas-Getränkeverpackungen möglich wäre. Statt die 
VEG zu erweitern und dadurch die Komplexität und die (Regulierungs-)Kosten 
für den Detailhandel massgeblich zu erhöhen, muss die Ausgangslage sauber 
analysiert und verschiedene Optionen transparent durchgerechnet werden. Die 
privaten Branchenorganisationen haben es in der Vergangenheit mehrfach 
vorgezeigt, wie Finanzierungslücken unkompliziert geschlossen werden 
können. Eine gezielte Stärkung der bestehenden Branchenorganisationen führt 
zudem zu einer Eindämmung der Trittbrettfahrerproblematik.

Anhang: 2025 10 14_IG Detailhandel_Verordnungspaket Umwelt Frühling 2026_Vernehmlassungsantwort.pdf
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Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme2

Titel Art. 1 Gegenstand und Geltungsbereich

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Diese Verordnung regelt:
a.die Anforderungen an das Inverkehrbringen von Verpackungen;
b.die Rücknahme von Verpackungen sowie deren Entsorgung;
c.die Finanzierung der Entsorgung von Verpackungen aus Glas.

2NEU:
Die Verordnung gilt nicht für Verpackungen, die aufgrund der darin 
beförderten Waren nicht für die Wiederverwendung oder Wiederverwertung 
geeignet sind.

Begründung Aus Gründen der Sicherheit sollte der Geltungsbereich der Verordnung 
eingeschränkt werden. Mit diesem Zusatz werden die Voraussetzungen 
geschaffen, dass Verpackungen von Gefahrengütern (z.B. Chemikalien) 
oder möglicherweise kontaminierte Verpackungen (z.B. aus dem 
Gesundheitswesen oder Laboren) vom Anwendungsbereich dieser 
Verordnung ausgeschlossen werden.
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Titel Art. 2 Begriffe

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag In dieser Verordnung bedeuten:
a. Verpackungen und Verpackungsbestandteile: aus beliebigen 
Materialien hergestellte Produkte zur Aufnahme, zum Schutz, zur 
Handhabung, zur Lieferung oder Darbietung von Waren;
b. Mehrwegverpackungen: Verpackungen, die zur Wiederverwendung 
vorgesehen sind;
c. Einwegverpackungen: Verpackungen, die zur einmaligen Verwendung 
vorgesehen sind;
d. Getränkeverpackungen: Verpackungen für flüssige Lebensmittel, die 
zum Trinken bestimmt sind;
e. Getränkekartons: Verpackungen für Getränke und Lebensmittel, die 
mehrheitlich aus Karton und zu geringen Anteilen aus Kunststoff 
bestehen und teilweise Aluminium beinhalten können;
f. Verpackungen aus Kunststoff: alle Verpackungen aus einem oder 
mehreren Kunststoff-Polymeren; ausgenommen sind 
Getränkeverpackungen aus Polyethylenterephthalat (PET);
g. Serviceverpackungen: Verpackungen, die für die Befüllung in der 
Verkaufsstelle vorgesehen sind, sofern sie eine Verpackungsfunktion 
erfüllen;
h. stoffliche Verwertung: die Herstellung neuer Verpackungen oder 
anderer Produkte aus gebrauchten Verpackungen (Recycling);
i. Rezyklate: Materialien, die durch Recyclingverfahren gewonnen 
wurden und Primärrohstoffe ersetzen;
j. Verwertungsquote: der prozentuale Anteil der während eines 
Kalenderjahres stofflich verwerteten Verpackungen am gesamten für die 
Verwendung im Inland abgegebenen Gewicht der Verpackungen aus 
dem verwendeten Material;
k. Behandlungsreste: Materialien aus der Behandlung von separat 
gesammelten Abfällen, welche nicht stofflich verwertet werden können;
l. Verbraucherinnen und Verbraucher: natürliche Personen, die zu 
Zwecken handeln, die ausserhalb ihrer gewerblichen, geschäftlichen 
oder beruflichen Tätigkeiten liegen;
m. Endabnehmerinnen und Endabnehmer: Verbraucherinnen und 
Verbraucher sowie alle natürlichen oder juristischen Personen mit 
Wohnsitz oder Niederlassung in der Schweiz, die ein Produkt im 
Rahmen ihrer gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit nutzen und dieses 
in der an sie gelieferten Form nicht erneut in Verkehr bringen;
n. Herstellerinnen und Hersteller: natürliche oder juristische Personen, 
die Produkte und Bestandteile beruflich oder gewerblich herstellen oder 
zur gewerblichen Abgabe einführen;
o. Händlerinnen und Händler: natürliche oder juristische Personen, die 
Produkte und Bestandteile in der Schweiz beziehen und sie gewerblich 
abgeben;
p. Stand der Technik: der aktuelle Entwicklungsstand von Verfahren, 
Einrichtungen und Betriebsweisen, der:
1. bei vergleichbaren Anlagen oder Tätigkeiten im In- oder Ausland 
erfolgreich erprobt ist oder bei Versuchen erfolgreich eingesetzt wurde 
und nach den Regeln der Technik auf andere Anlagen oder Tätigkeiten 
übertragen werden kann, und
2. für einen mittleren und wirtschaftlich gesunden Betrieb der 
betreffenden Branche wirtschaftlich tragbar ist.

Begründung In Getränkekartons werden mittlerweile auch Lebensmittel abgepackt. 
Indem die Definition auf Verpackungen ausgeweitet wird, werden auch 
diese Getränkekartons erfasst.

j: Mit der Definition «zu Rezyklaten verwertet» wird festgehalten, dass eine 
Output-Quote erhoben werden soll. In der EU ist bei den Kunststoffen 
jedoch der Input in den Extruder als Messpunkt definiert. 
Allfällige Anpassungen bei den Messpunkten und den 
Berechnungsmethoden wären somit ohne Verordnungsanpassung möglich.
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Titel Art. 3 Allgemeine Anforderungen an Verpackungen

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die mit 
Ware befüllte Verpackungen abgeben, stellen sicher, dass Verpackungen, 
soweit technisch möglich und wirtschaftlich tragbar:

a. vom Verpackungsvolumen und der Verpackungsmasse her auf das 
Mindestmass begrenzt sind, das zur Gewährleistung der erforderlichen 
Sicherheit und Hygiene der verpackten Ware angemessen ist;
b. bei der Sammlung, Behandlung und dem Recycling nicht zu 
erheblichen technischen Schwierigkeiten oder erheblichen Mehrkosten 
führen; und
c. einen möglichst hohen Anteil an Rezyklaten enthalten.

Begründung Grundsätzlich teilen die Mitglieder der IG DHS die Zielsetzung des Artikels 
und verfolgen diese konsequent über interne Richtlinien und Vorgaben (zu 
Verpackungsreduktion und Rezyklatanteil). Auch pflegen die Mitglieder der 
IG DHS einen systematischen Austausch zu diesen Themen innerhalb der 
Wertschöpfungskette (Themenplattformen Swiss Recycle). 
Aus unserer Sicht braucht es dazu keine weiteren rechtlichen Vorgaben. 
Vielmehr können diese zu Rechtsunsicherheit und einem hohen Aufwand 
führen. 
Beispielsweise stellt sich die Frage, wie das Mindestmass überprüft wird 
und wie sich dies zwischen den Verpackungsarten unterscheiden würde.
Bei Verpackungen steht der Produktschutz (und bei Lebensmittel die 
Auswirkung auf das Haltbarkeitsdatum) im Zentrum. Bei Produkten (insb. 
Lebensmittel) muss vielmehr die Gesamtökologie betrachtet werden. Wenn 
durch die Umstellung auf eine recyclingfähige Verpackung der 
Produktschutz leidet, kann dies letztendlich nicht als ein Gewinn an 
Nachhaltigkeit betrachtet werden. 
Zudem: Rezyklat lässt sich bei Lebensmittelverpackungen nur umsetzen, 
wenn es auch konforme Rezyklate am Markt in genügender Menge und 
akzeptablen Preis gibt. Daher ist es unerlässlich, dass entsprechende 
Sortier- und Recyclinganlagen aufgebaut werden. 
Ansonsten müssten hier produktsensible Verpackungen ausgenommen 
werden.

Kritisch sehen wir auch den Zeitpunkt der Inkraftsetzung des Artikels:
Das Ändern der Verpackungen gemäss D4R-Vorgaben braucht viel Zeit, 
viele Tests und unter Umständen Investitionen in Anlagentechnologien. Das 
kann mitunter Jahre benötigen. In der EU treten mit der PPWR die ersten 
Anforderungen an einen Mindestanteil an Rezyklaten u.a. daher erst ab 
dem 1. Januar 2030 in Kraft. In der Schweiz sollen diese Vorgaben aber 
bereits auf den 1. Januar 2027 in Kraft treten. Unternehmen, die in die EU 
exportieren, werden die PPWR ohnehin einhalten müssen. Da hierzu auch 
neue Verpackungslösungen eingesetzt werden müssen, die teils im Hinblick 
auf die EU-Regelungen entwickelt werden, sind mindestens harmonisierte 
Übergangsbestimmungen notwendig. Dies ermöglicht Unternehmen, die 
sowohl im In- und Ausland ihre Produkte vertreiben, ganzheitliche Lösungen 
für den gesamten europäischen Markt umzusetzen, ohne dafür 
Wettbewerbsnachteile in Kauf nehmen zu müssen.

Darüber hinaus muss darauf hingewiesen werden, dass es für Händlerinnen 
und Händler schwierig ist Anforderungen an den Rezyklatanteil von 
Verpackungen von Import- und Markenartikeln zu stellen.

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die mit 
Ware befüllte Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff an 
Endabnehmerinnen und Endabnehmer abgeben und die Entsorgung aller 
von ihnen abgegebenen Verpackungen nicht durch die Mitgliedschaft bei 
einer privaten Branchenorganisation oder durch finanzielle Beiträge an eine 
solche sicherstellen, müssen:

a. solche Verpackungen getrennt zurücknehmen;
b. solche Verpackungen, soweit nach dem Stand der Technik möglich, 
der stofflichen Verwertung zuführen; und
c. an gut sichtbarer Stelle deutlich darauf hinzuweisen, dass solche 
Verpackungen zurückgenommen werden.



1899 / 2947

Begründung Um eine schweizweit möglichst flächendeckende Sammlung 
sicherzustellen, ist es nachvollziehbar und sinnvoll, dass der Bund 
Unternehmen, die sich nicht einer privaten Branchenorganisationen 
anschliessen, detaillierte Pflichten nach Bst. a-c auferlegt oder diese zu 
finanziellen Beiträgen an die privaten Branchenorganisationen zwingen 
kann.
Nicht nachvollziehbar ist hingegen, wenn die Branchenorganisation sich 
ebenfalls an Bst. a halten soll. 
Die Bestimmung ist zudem dahingehend klarzustellen, dass Händlerinnen 
und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller von den Pflichten gemäss 
Bst. a-c befreit sind, wenn sie die Entsorgung der von ihnen abgegebenen 
Verpackungen durch die Mitgliedschaft bei einer Branchenorganisation oder 
durch finanzielle Beiträge sicherstellen, auch wenn diese 
Branchenorganisation nicht sämtliche abgegebenen Verpackungen 
entgegennimmt, d.h. die Pflichten gemäss Bst. a-c- sollen nicht auf 
Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller anwendbar 
sein, die Mitglied einer Branchenorganisation sind. 
Unter einer subsidiären Rücknahmepflicht verstehen die Mitglieder der IG 
DHS, dass der Branchenorganisation (wie z.B. RecyPac) gewisse 
Freiheiten überlassen werden, insbesondere in Bezug auf die Organisation 
der Sammlung. Im Sinne der Subsidiarität sollte deshalb der 
Branchenorganisation die Ausgestaltung überlassen werden, um ein 
möglichst flächendeckendes Sammelsystem zu erreichen. Die Vorgabe, 
dass eine Branchenorganisation ebenfalls bei allen Verkaufsstellen eine 
Sammlung betreiben muss, ist zu weitgehend (Art. 4 Abs. 2) und muss 
deshalb gestrichen werden. 

Im Detailhandel wird es bei vielen Verkaufsstellen aus logistischen Gründen 
nicht möglich sein, eine Sammlung anzubieten. Gleichzeitig wird es auch 
Sammlungen der öffentlichen Hand brauchen, um die ambitionierten Ziele 
zu erreichen. Die aktuelle Formulierung zementiert die Bring-Sammlung. 
Eine Hol-Sammlung durch die öffentliche Hand (oder die 
Branchenorganisation), die ab gewissen Volumen durchaus Sinn machen 
kann, wird dadurch verunmöglicht. Aufgrund der zu erwartenden Volumina, 
insbesondere in dicht besiedelten Gebieten, und den ambitionierten 
Sammelquoten könnte sich die Sammlung somit nicht weiterentwickeln. 
Mit Vorgabe der sehr ambitionierten Verwertungsquoten (Art. 6) haben 
Branchenorganisationen wie RecyPac und deren Mitglieder bereits 
genügend Anreiz ein möglichst flächendeckendes Sammelsystem 
sicherzustellen. 
Dort wo RecyPac bereits sammeln kann, nehmen die Mitglieder IG DHS 
ihre Verantwortung schon heute wahr und bieten entsprechende 
Sammlungen an. Bei RecyPac wird Stand heute 92 Prozent des 
Sammelguts über den Detailhandel gesammelt.
Mit der Vorgabe einer subsidiären Rücknahmepflicht von Kunststoff und 
Getränkekartons im nationalen Recht geht die IG DHS davon aus, dass 
anderweitige kantonale und kommunale Vorgaben zu kostenlosen 
Rücknahmepflichten für den Detailhandel hinfällig werden (bspw. Pflicht zur 
kostenlosen Rücknahme von Umverpackungen im Nachkassenbereich). 
a. : Diese Bestimmung macht nur Sinn, wenn sich ein Unternehmen gegen 
eine Mitgliedschaft bei einer privaten Branchenorganisation entscheidet 
(siehe oben). Für private Branchenorganisationen ist diese Formulierung zu 
weitgehend und der Verweis auf Bst. a sollte entsprechend in Absatz 2 
gestrichen werden. Indem «bei allen Verkaufsstellen während den 
gesamten Öffnungszeiten» gestrichen wird, wird die Rücknahmepflicht für 
den stationären Handel abgeschwächt. Es muss also nicht mehr bei jeder 
Filiale eine Sammlung angeboten werden. Details zu den 
Rücknahmepflichten seiner Mitglieder und zum Betrieb von Sammelstellen 
kann die Branchenorganisation, wie z.B. RecyPac, bspw. in den Statuten o.
ä. regeln. 
Die vorgeschlagene Formulierung würde zudem die Bring-Sammlung an die 
Verkaufsstellen zementieren. Durch die offenere Formulierung wird es 
Händlern, Herstellern und Branchenorganisationen ermöglicht, andere 
Sammlungen (z.B. Holsammlung) zu entwickeln. Zudem entbindet die 
Formulierung “bei allen Verkaufsstellen” den Online-Handel, Lieferdienste 
und andere Händler ohne klassische Filialen von den Rücknahmepflichten.

Die vorgeschlagene Neuformulierung ermöglicht, verschiedene 
Verkaufskanäle abzubilden, ohne dass die Rücknahmepflicht gelockert wird. 
Durch die Ergänzung «getrennt» und die Anpassung von Buchstabe b wird 
sichergestellt, dass die Rücknahme separat erfolgt und die Verpackungen 
nach dem Stand der Technik verwertet werden.
b.: In Art. 2p wird der Stand der Technik definiert, deshalb sollte hier auch 
diese Formulierung übernommen werden. 
c.:(siehe Kommentar zu Buchstabe a)
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Im Sinne der Subsidiarität soll die Ausgestaltung des flächendeckenden 
Sammelsystems der Branchenorganisation überlassen werden. Aus 
logistischen Gründen wird es im Detailhandel nicht möglich sein, bei allen 
Verkaufsstellen eine Sammlung anzubieten. 
Wie bereits oben erwähnt, wird es zwingend auch Sammlungen der 
öffentlichen Hand brauchen, um die ambitionierten Ziele zu erreichen.

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Übernimmt eine private Branchenorganisation die Aufgaben nach Absatz 1, 
so ist sie für die Einhaltung der Pflichten gemäss Buchstaben b-c 
verantwortlich.

Begründung Für private Branchenorganisationen macht Bst. a keinen Sinn (vgl. 
Begründung oben), entsprechend soll diese Pflicht für private 
Branchenorganisationen gestrichen werden. 
Die private Branchenorganisation stellt über ihre Mitgliedschaftsbedingungen
/Statuten sicher, dass es zu einer flächendeckenden Sammlung kommt. 
Zudem gibt die Verordnung sehr ambitionierte Verwertungsquoten als Ziel 
vor. Es braucht somit keine weiteren Detailbestimmungen seitens Bund. 
Vielmehr käme dies einer absoluten und nicht einer subsidiären 
Rücknahmepflicht gleich.
Auch wird eine mögliche Weiterentwicklung des Systems (Hol-Sammlung) 
durch diese Bestimmung verhindert, denn die gegenwärtige Bring-
Sammlung wird zementiert.

Titel Art. 5 Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die 
verpflichtet sind, Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff 
zurückzunehmen, oder von diesen beauftragte private 
Branchenorganisationen, müssen:

b. sicherstellen, dass die Entsorgungskosten durch verursachergerechte 
Beiträge gedeckt werden; diese Beiträge müssen zweckgebunden sein 
und dürfen nur für die Deckung der Entsorgungskosten verwendet 
werden;
c. sicherstellen, dass der Anteil der Getränkeverpackungen aus PET an 
der gesamten gesammelten Masse 2 Prozent nicht übersteigt;
d. stetig Massnahmen treffen, damit die Sammelquote wie auch die 
Qualität und Reinheit der Sammlung steigt;
e. nicht stofflich verwertbare Verpackungen und Behandlungsreste 
zunächst stofflich-energetisch und dann rein energetisch verwerten.

Begründung Unser Verständnis ist, dass Händlerinnen und Händler sowie 
Herstellerinnen und Hersteller von den Pflichten gemäss Bst. a-e befreit 
sind, wenn sie die Entsorgung der von ihnen abgegebenen Getränkekartons 
und Einwegverpackungen aus Kunststoff durch die Mitgliedschaft bei einer 
Branchenorganisation oder durch finanzielle Beiträge sicherstellen, auch 
wenn diese Branchenorganisation nicht sämtliche abgegebenen 
Verpackungen entgegennimmt, d.h. diese Pflichten sollten nicht auf 
Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller anwendbar 
sein, die Mitglied einer Branchenorganisation sind.
a.: Buchstabe a ist ein tiefer Eingriff in die wirtschaftliche Freiheit. 
Insbesondere die private Branchenorganisation und ihr angehörige 
Inverkehrbringer sollten die Möglichkeit haben, nicht kostendeckende 
Entschädigungen (z.B. für Sammelleistungen in Filialen oder die Benutzung 
der Rücklogistik) zu vereinbaren. Aus ordnungspolitischer Sicht müssen 
diese Preise durch den Markt bestimmt werden.
2 Wir gehen davon aus, dass Händlerinnen/Herstellerinnen, die Mitglied 
einer Branchenorganisation sind, nicht berichtspflichtig sind, sondern dass 
die Berichtspflicht in diesen Fällen (bei Mitgliedschaft einer 
Branchenorganisation) an die Branchenorganisation delegiert und von 
dieser umgesetzt werden kann.
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Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1 Die Verwertungsquote bei rücknahmepflichtigen Getränkekartons muss, 
soweit technisch möglich und wirtschaftlich tragbar, mindestens 70 Prozent 
betragen, jene bei rücknahmepflichtigen Einwegverpackungen aus 
Kunststoff mindestens 55 Prozent.

Begründung Gemäss Art. 52 Abs. 1 Bst. d der europäischen Verordnung (EU) 2025/40 
soll die Verwertungsquote für alle Kunststoff-Verpackungen – also inklusive 
Getränkeverpackungen aus Kunststoffen – bis 2030 bei 55 Prozent liegen. 
Die Schweizer Verordnung schliesst hingegen Einweg-
Getränkeverpackungen aus Kunststoff von der Quote aus. Im Sinne der 
Vergleichbarkeit und Einheitlichkeit mit der EU sollte die Schweiz die 
gleiche Berechnungsmethode anwenden wie die EU. 
Die Verwertungsquote für Getränkeverpackungen aus PET (Art. 19 Abs. 1 
VerpV) kann weiterhin als eigenständige Mindestverwertungsquote erhoben 
werden.

Wie bereits ausgeführt, sind die vorgesehenen Quoten sehr ambitioniert 
und deren Erreichung bis 2030 nicht realistisch. Vor diesem Hintergrund 
und aufgrund der in Abs. 2 festgehaltenen Rechtsfolgen sollte präzisiert 
werden, dass die Verwertungsquoten an Voraussetzungen der technischen 
Möglichkeit und wirtschaftlichen Tragbarkeit geknüpft sind.

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Werden die in Absatz 1 festgehaltenen Verwertungsquoten für 
rücknahmepflichtige Getränkekartons und rücknahmepflichtige 
Einwegverpackungen aus Kunststoff nicht erreicht, so kann das UVEK dem 
Bundesrat als Massnahme vorschlagen, Herstellerinnen und Hersteller zu 
verpflichten, eine vorgezogene Entsorgungsgebühr auf die 
rücknahmepflichtigen Getränkekartons und rücknahmepflichtige 
Einwegverpackungen aus Kunststoff zu erheben.

Begründung Die in Absatz 1 festgelegten Ziele bei den Verwertungsquoten sind äusserst 
ambitioniert. Einerseits wird Stand heute aufgrund des 
Siedlungsabfallmonopols nur in vereinzelten Regionen gesammelt – die 
Abdeckung nimmt dank RecyPac zwar laufend zu und die subsidiäre 
Rücknahmepflicht (Art. 4) wird dies zusätzlich verstärken. Doch die Zeit zur 
Zielerreichung ist äusserst knapp und nicht realistisch – auch weil die 
Verordnung erst 2027 in Kraft treten soll. Zudem ist die Verwertungsquote 
bei Kunststoff auch aus technischen Gründen noch viel tiefer als bei 
anderen Materialien, was sich ebenfalls negativ auf die Zielerreichung 
auswirken wird. 
Begründung
Art. 3 Allgemeine Anforderungen an Verpackungen 
Grundsätzlich teilen die Mitglieder der IG DHS die Zielsetzung des Artikels 
und verfolgen diese konsequent über interne Richtlinien und Vorgaben (zu 
Verpackungsreduktion und Rezyklatanteil). Auch pflegen die Mitglieder der 
IG DHS einen systematischen Austausch zu diesen Themen innerhalb der 
Wertschöpfungskette (Themenplattformen Swiss Recycle). 
Aus unserer Sicht braucht es dazu keine weiteren rechtlichen Vorgaben. 
Vielmehr können diese zu Rechtsunsicherheit und einem hohen Aufwand 
führen. 
Beispielsweise stellt sich die Frage, wie das Mindestmass überprüft wird 
und wie sich dies zwischen den Verpackungsarten unterscheiden würde.
Bei Verpackungen steht der Produktschutz (und bei Lebensmittel die 
Auswirkung auf das Haltbarkeitsdatum) im Zentrum. Bei Produkten (insb. 
Lebensmittel) muss vielmehr die Gesamtökologie betrachtet werden. Wenn 
durch die Umstellung auf eine recyclingfähige Verpackung der 
Produktschutz leidet, kann dies letztendlich nicht als ein Gewinn an 
Nachhaltigkeit betrachtet werden. 
Zudem: Rezyklat lässt sich bei Lebensmittelverpackungen nur umsetzen, 
wenn es auch konforme Rezyklate am Markt in genügender Menge und 
akzeptablen Preis gibt. Daher ist es unerlässlich, dass entsprechende 
Sortier- und Recyclinganlagen aufgebaut werden. 
Ansonsten müssten hier produktsensible Verpackungen ausgenommen 
werden.
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Kritisch sehen wir auch den Zeitpunkt der Inkraftsetzung des Artikels:
Das Ändern der Verpackungen gemäss D4R-Vorgaben braucht viel Zeit, 
viele Tests und unter Umständen Investitionen in Anlagentechnologien. Das 
kann mitunter Jahre benötigen. In der EU treten mit der PPWR die ersten 
Anforderungen an einen Mindestanteil an Rezyklaten u.a. daher erst ab 
dem 1. Januar 2030 in Kraft. In der Schweiz sollen diese Vorgaben aber 
bereits auf den 1. Januar 2027 in Kraft treten. Unternehmen, die in die EU 
exportieren, werden die PPWR ohnehin einhalten müssen. Da hierzu auch 
neue Verpackungslösungen eingesetzt werden müssen, die teils im Hinblick 
auf die EU-Regelungen entwickelt werden, sind mindestens harmonisierte 
Übergangsbestimmungen notwendig. Dies ermöglicht Unternehmen, die 
sowohl im In- und Ausland ihre Produkte vertreiben, ganzheitliche Lösungen 
für den gesamten europäischen Markt umzusetzen, ohne dafür 
Wettbewerbsnachteile in Kauf nehmen zu müssen.

Darüber hinaus muss darauf hingewiesen werden, dass es für Händlerinnen 
und Händler schwierig ist Anforderungen an den Rezyklatanteil von 
Verpackungen von Import- und Markenartikeln zu stellen.

Artikel 4 – Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff
Allgemeine Rückmeldung zu Art. 4: Um eine schweizweit möglichst 
flächendeckende Sammlung sicherzustellen, ist es nachvollziehbar und 
sinnvoll, dass der Bund Unternehmen, die sich nicht einer privaten 
Branchenorganisationen anschliessen, detaillierte Pflichten nach Bst. a-c 
auferlegt oder diese zu finanziellen Beiträgen an die privaten 
Branchenorganisationen zwingen kann.
Nicht nachvollziehbar ist hingegen, wenn die Branchenorganisation sich 
ebenfalls an Bst. a halten soll. 
Die Bestimmung ist zudem dahingehend klarzustellen, dass Händlerinnen 
und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller von den Pflichten gemäss 
Bst. a-c befreit sind, wenn sie die Entsorgung der von ihnen abgegebenen 
Verpackungen durch die Mitgliedschaft bei einer Branchenorganisation oder 
durch finanzielle Beiträge sicherstellen, auch wenn diese 
Branchenorganisation nicht sämtliche abgegebenen Verpackungen 
entgegennimmt, d.h. die Pflichten gemäss Bst. a-c- sollen nicht auf 
Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller anwendbar 
sein, die Mitglied einer Branchenorganisation sind. 
Unter einer subsidiären Rücknahmepflicht verstehen die Mitglieder der IG 
DHS, dass der Branchenorganisation (wie z.B. RecyPac) gewisse 
Freiheiten überlassen werden, insbesondere in Bezug auf die Organisation 
der Sammlung. Im Sinne der Subsidiarität sollte deshalb der 
Branchenorganisation die Ausgestaltung überlassen werden, um ein 
möglichst flächendeckendes Sammelsystem zu erreichen. Die Vorgabe, 
dass eine Branchenorganisation ebenfalls bei allen Verkaufsstellen eine 
Sammlung betreiben muss, ist zu weitgehend (Art. 4 Abs. 2) und muss 
deshalb gestrichen werden. 

Im Detailhandel wird es bei vielen Verkaufsstellen aus logistischen Gründen 
nicht möglich sein, eine Sammlung anzubieten. Gleichzeitig wird es auch 
Sammlungen der öffentlichen Hand brauchen, um die ambitionierten Ziele 
zu erreichen. Die aktuelle Formulierung zementiert die Bring-Sammlung. 
Eine Hol-Sammlung durch die öffentliche Hand (oder die 
Branchenorganisation), die ab gewissen Volumen durchaus Sinn machen 
kann, wird dadurch verunmöglicht. Aufgrund der zu erwartenden Volumina, 
insbesondere in dicht besiedelten Gebieten, und den ambitionierten 
Sammelquoten könnte sich die Sammlung somit nicht weiterentwickeln. 
Mit Vorgabe der sehr ambitionierten Verwertungsquoten (Art. 6) haben 
Branchenorganisationen wie RecyPac und deren Mitglieder bereits 
genügend Anreiz ein möglichst flächendeckendes Sammelsystem 
sicherzustellen. 
Dort wo RecyPac bereits sammeln kann, nehmen die Mitglieder IG DHS 
ihre Verantwortung schon heute wahr und bieten entsprechende 
Sammlungen an. Bei RecyPac wird Stand heute 92 Prozent des 
Sammelguts über den Detailhandel gesammelt.
Mit der Vorgabe einer subsidiären Rücknahmepflicht von Kunststoff und 
Getränkekartons im nationalen Recht geht die IG DHS davon aus, dass 
anderweitige kantonale und kommunale Vorgaben zu kostenlosen 
Rücknahmepflichten für den Detailhandel hinfällig werden (bspw. Pflicht zur 
kostenlosen Rücknahme von Umverpackungen im Nachkassenbereich). 
Diese Bestimmung macht nur Sinn, wenn sich ein Unternehmen gegen eine 
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Mitgliedschaft bei einer privaten Branchenorganisation entscheidet (siehe 
oben). Für private Branchenorganisationen ist diese Formulierung zu 
weitgehend und der Verweis auf Bst. a sollte entsprechend in Absatz 2 
gestrichen werden. Indem «bei allen Verkaufsstellen während den 
gesamten Öffnungszeiten» gestrichen wird, wird die Rücknahmepflicht für 
den stationären Handel abgeschwächt. Es muss also nicht mehr bei jeder 
Filiale eine Sammlung angeboten werden. Details zu den 
Rücknahmepflichten seiner Mitglieder und zum Betrieb von Sammelstellen 
kann die Branchenorganisation, wie z.B. RecyPac, bspw. in den Statuten o.
ä. regeln. 
Die vorgeschlagene Formulierung würde zudem die Bring-Sammlung an die 
Verkaufsstellen zementieren. Durch die offenere Formulierung wird es 
Händlern, Herstellern und Branchenorganisationen ermöglicht, andere 
Sammlungen (z.B. Holsammlung) zu entwickeln. Zudem entbindet die 
Formulierung “bei allen Verkaufsstellen” den Online-Handel, Lieferdienste 
und andere Händler ohne klassische Filialen von den Rücknahmepflichten.

Die vorgeschlagene Neuformulierung ermöglicht, verschiedene 
Verkaufskanäle abzubilden, ohne dass die Rücknahmepflicht gelockert wird. 
Durch die Ergänzung «getrennt» und die Anpassung von Buchstabe b wird 
sichergestellt, dass die Rücknahme separat erfolgt und die Verpackungen 
nach dem Stand der Technik verwertet werden.

In Art. 2p wird der Stand der Technik definiert, deshalb sollte hier auch 
diese Formulierung übernommen werden. 
(siehe Kommentar zu Buchstabe a)
Im Sinne der Subsidiarität soll die Ausgestaltung des flächendeckenden 
Sammelsystems der Branchenorganisation überlassen werden. Aus 
logistischen Gründen wird es im Detailhandel nicht möglich sein, bei allen 
Verkaufsstellen eine Sammlung anzubieten. 
Wie bereits oben erwähnt, wird es zwingend auch Sammlungen der 
öffentlichen Hand brauchen, um die ambitionierten Ziele zu erreichen. 
Für private Branchenorganisationen macht Bst. a keinen Sinn (vgl. 
Begründung oben), entsprechend soll diese Pflicht für private 
Branchenorganisationen gestrichen werden. 
Die private Branchenorganisation stellt über ihre Mitgliedschaftsbedingungen
/Statuten sicher, dass es zu einer flächendeckenden Sammlung kommt. 
Zudem gibt die Verordnung sehr ambitionierte Verwertungsquoten als Ziel 
vor. Es braucht somit keine weiteren Detailbestimmungen seitens Bund. 
Vielmehr käme dies einer absoluten und nicht einer subsidiären 
Rücknahmepflicht gleich.
Auch wird eine mögliche Weiterentwicklung des Systems (Hol-Sammlung) 
durch diese Bestimmung verhindert, denn die gegenwärtige Bring-
Sammlung wird zementiert.

Artikel 5 – Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff
Unser Verständnis ist, dass Händlerinnen und Händler sowie 
Herstellerinnen und Hersteller von den Pflichten gemäss Bst. a-e befreit 
sind, wenn sie die Entsorgung der von ihnen abgegebenen Getränkekartons 
und Einwegverpackungen aus Kunststoff durch die Mitgliedschaft bei einer 
Branchenorganisation oder durch finanzielle Beiträge sicherstellen, auch 
wenn diese Branchenorganisation nicht sämtliche abgegebenen 
Verpackungen entgegennimmt, d.h. diese Pflichten sollten nicht auf 
Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller anwendbar 
sein, die Mitglied einer Branchenorganisation sind.

Buchstabe a ist ein tiefer Eingriff in die wirtschaftliche Freiheit. 
Insbesondere die private Branchenorganisation und ihr angehörige 
Inverkehrbringer sollten die Möglichkeit haben, nicht kostendeckende 
Entschädigungen (z.B. für Sammelleistungen in Filialen oder
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Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Werden die Verwertungsquoten auch mit den Massnahmen nach Absatz 2 
nicht erreicht, so kann das UVEK dem Bundesrat vorschlagen Händlerinnen 
und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller verpflichten:

a. auf rücknahmepflichtige Getränkekartons und rücknahmepflichtige 
Einwegverpackungen aus Kunststoff ein Mindestpfand zu erheben;
b. solche Verpackungen gegen Rückerstattung des Pfandes 
zurückzunehmen; und
c. die zurückgenommenen Verpackungen auf eigene Rechnung der 
Verwertung zuzuführen.

Begründung Die hier vorgesehenen Rechtsfolgen sollten nicht ohne eine 
Verordnungsänderung erlassen werden können, da sie einschneidende 
Pflichten der Akteure begründen, deren Umsetzung eine entsprechende 
Vorlaufzeit bedarf. Der politische Diskurs muss gewährleistet bleiben, auch 
im Sinne der Rechtssicherheit. 
Wie in Absatz 1 definiert, sollen zur Verwertungsquote, analog zur EU, 
Getränkeverpackungen mitgerechnet werden.

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Das UVEK kann die Pfandpflicht nach Absatz 3 auf diejenigen 
Verpackungen einschränken, welche die wesentliche Ursache für die 
ungenügende Verwertungsquote bilden. Es kann Ausnahmen von der 
Pfandpflicht festlegen, wenn die Verwertung der Verpackungen auf andere 
Weise sichergestellt ist.
5Neu:
Kantonale und kommunale vorgezogene Entsorgungsgebühren sind nicht 
zulässig.

Begründung Wie in Absatz 1 definiert, sollen zur Verwertungsquote, analog zur EU, 
Getränkeverpackungen mitgerechnet werden.

Art. 6 der Verpackungsverordnung soll mit einem weiteren Absatz ergänzt 
werden. 

Die Begründung für die Ergänzung des Artikels: 
•Die Kantone dürfen nach Art. 65 Abs. 1 USG Ausführungsvorschriften 
erlassen, solange der Bundesrat von seiner Kompetenz nicht ausdrücklich 
Gebrauch gemacht hat. Art. 30a Bst. a USG regelt, dass der Bundesrat das 
Inverkehrbringen von Produkten verbieten kann, die für eine einmalige und 
kurzfristige Verwendung bestimmt sind, wenn deren Nutzen die durch sie 
verursachte Umweltbelastung nicht rechtfertigt. 
•Mit Art. 6 Abs. 1 der VerpV ist davon auszugehen, dass der Bundesrat von 
seiner Kompetenz ausdrücklich Gebrauch gemacht hat, indem er besagte 
Verwertungsquote bei rücknahmepflichtigen Einwegverpackungen aus 
Kunststoff bei mindestens 55 Prozent festlegt respektive bei deren 
Nichteinhalten nach Abs. 2 eine vorgezogene Entsorgungsgebühr erheben 
kann. 
•Folglich sind kantonale und kommunale vorgezogene 
Entsorgungsgebühren nicht zulässig, wie im ergänzten Absatz. 5 präzisiert 
wird.
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Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Herstellerinnen und Hersteller, die leere Getränkeverpackungen aus Glas 
für die Verwendung im Inland abgeben oder solche Verpackungen 
einführen, müssen für diese einer vom BAFU beauftragten Organisation 
(Organisation) eine vorgezogene Entsorgungsgebühr (Gebühr) entrichten.

Begründung Die Mitglieder der IG DHS haben ein grosses Interesse, dass das System 
des Glasrecyclings in der Schweiz funktioniert und auch entsprechend 
nachhaltig finanziert werden kann. Die Ausweitung der VEG-Pflicht für 
Verpackungen aus Glas auf Lebensmittel und Kosmetikprodukte kann die 
IG DHS nicht nachvollziehen und wird entsprechend abgelehnt. Grund dafür 
ist, dass die aktuelle Finanzierungssituation zu unklar ist. Es fehlt an einer 
sauberen und transparenten Analyse der IST-Situation sowie an 
Berechnungen von verschiedenen Alternativszenarien zu einer 
vollumfänglichen VEG auf Glas. 

Anders als bei privaten Branchenorganisationen im Recyclingbereich fehlen 
der IG Detailhandel detaillierte Zahlen zu den Systemkosten etc. Auch muss 
davon ausgegangen werden, dass es zwischen den Gemeinden grosse 
Unterschiede (und Optimierungspotenzial) bei den Kosten für die 
Glassammlungen gibt.
Gerade die privaten Branchenorganisationen haben in den vergangenen 
Jahren mehrmals aufgezeigt, dass es verschiedene Optionen gibt, 
Finanzierungslücken zu schliessen.
Eine Ausweitung der VEG auf sämtliche Produkte ist regulatorisch der 
stärkste Eingriff. Für den Detailhandel bedeutet dies hohe Kosten und vor 
allem eine hohe Komplexität, da neu bei sämtlichen Glasverpackungen quer 
durchs Sortiment eine VEG eingeführt werden müsste – obwohl der Anteil 
von Glasflaschen noch immer über 90 Prozent des Anteils des Sammelguts 
ausmacht.
Auch liegen keine Zahlen vor, ob die bestehende Finanzierungslücke mit 
einer Ausweitung auf sämtliche Glasverpackungen geschlossen werden 
kann. Im schlechtesten Fall erhöht man die Komplexität und Kosten für die 
Unternehmen, ohne dabei die Finanzierungslücke ganz zu schliessen.
Eine andere Variante wäre beispielsweise die bestehende VEG auf den 
Getränke-Glasverpackungen leicht zu erhöhen. 
Bevor die VEG pauschal auf alle Lebensmittel und Kosmetika ausgeweitet 
wird, braucht es eine Gesamtschau, in dieser sollen die verschiedenen 
Szenarien/Optionen objektiv durchgerechnet und diese anschliessend mit 
allen wesentlichen Wertschöpfungsstufen an einem Runden Tisch diskutiert 
werden. 

In der neuen Verpackungsverordnung sollen daher unter dem 3. Abschnitt 
die bestehenden Bestimmungen aus der VGV eingefügt werden sowie die 
Verordnung über die Höhe der vorgezogenen Entsorgungsgebühr für 
Getränkeverpackungen aus Glas unverändert fortgeführt werden.

Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Die Gebührenpflicht gilt auch für Herstellerinnen und Hersteller, die befüllte 
Getränkeverpackungen aus Glas abgeben oder einführen.

Begründung --

Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Keine Gebühr müssen entrichten:
Herstellerinnen und Hersteller, die Verpackungen mit einem Füllvolumen 
von weniger als 0,02 l abgeben oder einführen;
Herstellerinnen und Hersteller, die pro Kalenderhalbjahr weniger als 
500 Verpackungen abgeben oder einführen;
Herstellerinnen und Hersteller, die leere und befüllte Verpackungen 
abgeben oder einführen, die für Lebensmittel noch für Kosmetikprodukte 
eingesetzt werden.

Begründung Vgl. oben
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Titel Art. 18 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Einwegverpackungen aus PET und 
Metall, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die 
Getränke in Einwegverpackungen aus PET oder Metall an 
Endabnehmerinnen und Endabnehmer abgeben und die Entsorgung aller 
von ihnen abgegebenen Verpackungen nicht durch die Mitgliedschaft bei 
einer privaten Branchenorganisation oder durch finanzielle Beiträge an eine 
solche sicherstellen, müssen:

a.solche Einwegverpackungen getrennt zurücknehmen;
b.solche Einwegverpackungen auf eigene Rechnung der stofflichen 
Verwertung zuführen; und
c.an gut sichtbarer Stelle deutlich darauf hinweisen, dass sie solche 
Einwegverpackungen zurücknehmen.

Begründung Das Alu- und PET-Recycling in der Schweiz funktioniert gut. Details zu den 
Rücknahmepflichten ihrer Mitglieder und zum Betrieb von Sammelstellen 
können Branchenorganisationen wie IGORA oder PRS in den Statuten 
regeln – hier braucht es keine Vorgaben in der Verordnung. 

Zudem entbindet die Formulierung “bei allen Verkaufsstellen” den Online-
Handel, Lieferdienste und andere Händler ohne klassische Filialen von den 
Rücknahmepflichten. 

c.: Vgl. Kommentar zu Buchstabe a: Mit einer offenen Formulierung sollen 
alle Händler, Hersteller und Branchenorganisationen angesprochen werden 
– nicht nur die Verkaufsstellen.

Titel Art. 18 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Einwegverpackungen aus PET und 
Metall, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Übernimmt eine private Branchenorganisation die Aufgaben nach Absatz 1, 
so ist sie für die Einhaltung der Pflichten gemäss Buchstaben a-c 
verantwortlich, sofern die Pflicht zur getrennten Sammlung nicht den 
Kantonen obliegt.

Begründung --
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Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Herstellerinnen und Hersteller von Produkten in Einwegverpackungen 
müssen dem BAFU nach dessen Vorgaben jeweils bis Ende Februar 
mitteilen:

a. das Gewicht der Verpackungen, die für die im Vorjahr für den 
Inlandverbrauch hergestellten oder eingeführten Waren verwendet 
wurden, aufgegliedert nach Verpackungsmaterialien;

Begründung Die Mitteilungspflichten bedeuten einen grossen Aufwand für die 
Unternehmen und sollten daher soweit möglich auf das Minimum 
beschränkt werden (nämlich aufs Gewicht pro Verpackungsmaterial – ohne 
dabei das Verpackungsmaterial Kunststoff weiter aufzuschlüsseln, vgl. Abs. 
1 lit. b). 
Für die Herstellerinnen und Hersteller ist diese Umsetzung mit 
verschiedenen Herausforderungen verbunden. Daher ist es erforderlich, 
eine gewisse Zeit einzuräumen, um die notwendigen Prozesse aufzubauen 
und zu etablieren.
b: Bei den Mitteilungspflichten sollten weiterhin nur die Hauptmaterialien 
einer Verpackung gemeldet werden. Eine weitere Aufschlüsslung des 
Verpackungsmaterials Kunststoff bringt einen massiven Mehraufwand für 
die Unternehmen, ohne dass dadurch ein Mehrwert erkennbar wird. Über 
Buchstabe a sind die Meldepflichten bereits genügend umschrieben. Stand 
heute ist diese Aufschlüsselung nach den einzelnen Polymeren gar nicht 
möglich und es ist höchst fraglich, ob dies zeitlich bis zum Inkrafttreten 2029 
umsetzbar ist. 
Unternehmen, die in die EU exportieren, werden dies umsetzen müssen– 
für alle anderen Unternehmen macht es allerdings keinen Sinn, diesen 
Mehraufwand zu stemmen.

Buchstabe b muss deshalb gestrichen werden.

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Herstellerinnen und Hersteller von leeren Einweg-Serviceverpackungen, 
müssen dem BAFU nach dessen Vorgaben jeweils bis Ende Februar 
mitteilen:

a. das Gewicht der Verpackungen, die im Vorjahr für den 
Inlandverbrauch verwendet wurden, aufgegliedert nach 
Verpackungsmaterialien;

Begründung Streichen: Siehe Kommentar zu Abs. 1 lit. b
Diese Aufschlüsslung bringt einen grossen Aufwand und kaum einen 
Mehrwert. Über lit. a sind die Meldepflichten bereits genügend umschrieben. 
Lit. b muss deshalb gestrichen werden.

Titel Art. 22 Rücknahme und Verwertung, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die 
verpflichtet sind, Einwegverpackungen zurückzunehmen (Art. 4 Abs. 1, Art. 
6 Abs. 2, Art. 18 Abs. 1, Art. 19 Abs. 2), müssen dem BAFU jeweils bis 
Ende Februar für das Vorjahr das Gewicht der zurückgenommenen und der 
verwerteten Verpackungen mitteilen. Die Angaben sind nach den 
Verpackungsmaterialien aufzugliedern.

Begründung Diese Mitteilungspflichten bedeuten für die Unternehmen einen enormen 
Aufwand und gewisse dieser Daten werden den Händlerinnen und 
Herstellerinnen nicht vorliegen, bspw. dann, wenn das Gewicht der 
zurückgenommenen und verwerteten Verpackungen nicht durch sie 
erhoben wird.
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Titel Art. 22 Rücknahme und Verwertung, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Wer gewerbsmässig rücknahmepflichtige Einwegverpackungen verwertet, 
zur Verwertung einführt oder ausführt, muss dem BAFU für jedes 
Verpackungsmaterial jeweils bis Ende Februar für das Vorjahr das Gewicht, 
die Verwertungsunternehmung und die Art der Verwertung mitteilen.

Begründung In Angleichung an Artikel 21 sollte auch auf diese Aufschlüsselung 
verzichtet werden.
Diese Aufschlüsselung bringt einen grossen Aufwand und kaum einen 
Mehrwert.

Titel Art. 23 Mitteilung an private Meldestellen, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Mitteilungspflichtige können die Angaben nach den Artikeln 20–22 auch bis 
Ende Februar privaten Meldestellen mitteilen. In diesem Fall müssen sie 
dafür sorgen, dass die Meldestellen die Angaben zusammenfassen und 
dem BAFU jeweils bis Ende April mitteilen.

Begründung Wir gehen davon aus, dass die Mitteilungspflicht vollumfänglich an eine 
Branchenorganisation delegiert werden kann und diese dann als private 
Meldestelle fungiert.

Titel Art. 26 Übergangsbestimmung

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Bis zum Inkrafttreten von Artikel 4 am 1. Januar 2028 dürfen Händlerinnen 
und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die mit Ware befüllte 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff in Verkehr 
bringen, diese Verpackungen aus den Siedlungsabfällen nach Artikel 3 
Buchstabe a Ziffern 1-3 der Abfallverordnung vom 4. Dezember 2015 
freiwillig zurücknehmen, wenn sie:

a. solche Verpackungen, soweit technisch möglich, der stofflichen 
Verwertung zuführen;
b. das BAFU sowie die betroffenen kantonalen und kommunalen 
Behörden über ihre Tätigkeit laufend informieren; und
c. in den Verkaufsstellen an gut sichtbarer Stelle deutlich darauf 
hinzuweisen, dass solche Verpackungen zurückgenommen werden.

Begründung Eine flächendeckendeckende, schweizweit koordinierte Sammlung kann am 
schnellsten erreicht werden, wenn das Beantragen von Konzessionen durch 
Branchenorganisationen wie RecyPac wegfällt. 
Die Übergangsbestimmung sollte daher unabhängig von der Verordnung 
bereits ab 2026 greifen.
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KEWU AG

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Ablehnung

Begründung: Siehe Stellungnahme in der Beilage

Anhang: Stellungnahme Deponie KEWU AG.pdf
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Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --
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KMU-forum

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Ablehnung

Begründung: Die Mitglieder des KMU-Forums unterstützen die Zielsetzung der Revision, 
durch die die Kreislaufwirtschaft gestärkt werden soll. Sie sind jedoch der 
Ansicht, dass mehrere der in der Vorlage vorgeschlagenen Massnahmen 
einen zu hohen Verwaltungsaufwand und zu hohe Regulierungskosten für die 
betroffenen KMU verursachen würden. Diese scheinen in ver-schiedener 
Hinsicht über das im Umweltschutzgesetz festgelegte Mandat hinauszugehen 
und stellen zum Teil strengere Anforderungen als die EU-Regulierung. Zudem 
besteht die Gefahr eines noch grösseren „Swiss Finish”, falls die Vorschriften 
in der EU, die Übergangsfristen bis 2030 bzw. 2035 vorsehen, im Rahmen der 
derzeitigen Bemühungen um Bürokratieabbau überarbeitet und vereinfacht 
werden (wie dies bei der CSDDD und der CSRD der Fall ist). Wir sind deshalb 
der Meinung, dass die Totalrevision verschoben werden muss. Der Bundes-rat 
hat am 20. August 2025 beschlossen, die Anstrengungen zur Stärkung des 
Wirtschafts-standorts Schweiz zu intensivieren. Einerseits hat er die 
zuständigen Departemente beauf-tragt, Entlastungsvorschläge in bestehenden 
Regulierungen zügig zu prüfen. Bei noch nicht abgeschlossenen Vorhaben mit 
hohen Kostenfolgen für Unternehmen soll andererseits die Möglichkeit einer 
Verschiebung geprüft werden (siehe Medienmitteilung).

Wir sind der Meinung, dass die Totalrevision der Verordnung über 
Getränkeverpa-ckungen sistiert werden sollte. Das weitere Vorgehen soll erst 
beschlossen werden, wenn feststeht, wie die EU ihre Regulierung in diesem 
Bereich entschlacken will und welche Vereinfachungen eingeführt werden.

Anhang: Stellungnahme des KMU-Forums vom 14.10.2025 zur Totalrevision der Verordnung über Getränkeverpackungen.pdf
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Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme2

Titel Art. 3 Allgemeine Anforderungen an Verpackungen

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die mit 
Ware befüllte Verpackungen abgeben, stellen sicher, dass Verpackungen, 
soweit technisch möglich und wirtschaftlich tragbar:

a. vom Verpackungsvolumen und der Verpackungsmasse her auf das 
Mindestmass begrenzt sind, das zur Gewährleistung der erforderlichen 
Sicherheit und Hygiene der verpackten Ware angemessen ist;
b. bei der Sammlung, Behandlung und dem Recycling nicht zu 
erheblichen technischen Schwierigkeiten oder erheblichen Mehrkosten 
führen; und
c. einen möglichst hohen Anteil an Rezyklaten enthalten.

Begründung Buchstabe a dieses Artikels besagt, dass Verpackungen hinsichtlich ihres 
Volumens und ihrer Masse auf das Mindestmass zu begrenzen sind, das 
zur Gewährleistung der erforderlichen Sicherheit und Hygiene der 
verpackten Waren angemessen ist, sofern dies technisch möglich und 
wirtschaftlich tragbar ist.
Diese Bestimmung geht unserer Meinung nach zu weit und sollte, analog zu 
Artikel 30a des Umweltschutzgesetzes (USG), nur für Verpackungen gelten, 
die aus Materialien bestehen, für die es keine bekannten Verfahren für eine 
umweltverträgliche Entsorgung gibt. Alternativ fordern wir, den restriktiveren 
Geltungsbereich der EU-Verordnung 2025/40 über Verpackun-gen und 
Verpackungsabfälle zu übernehmen. Diese sieht Einschränkungen lediglich 
bei Um-verpackungen, Transportverpackungen und Verpackungen für den 
elektronischen Handel vor. Bei diesen Verpackungen sollte das Verhältnis 
des Leerraums zum Produkt 50% nicht überschreiten.
Zu berücksichtigen ist darüber hinaus, dass Verpackungen oft untrennbar 
mit den Produkten verbunden sind und von Kundinnen und Kunden mitunter 
als Teil des Produkts betrachtet werden, beispielsweise 
Weihnachtsverpackungen, Adventskalender usw. Ein Verbot dieser 
Verpackungen würde unserer Meinung nach die Wirtschaftsfreiheit 
unverhältnismässig ein-schränken. Aus diesem Grund sollten 
entsprechende Ausnahmen in Artikel 3 vorgesehen werden.
Wie eingangs erwähnt, ist es in jedem Fall nötig, abzuwarten, wie die EU 
ihre Regulierung im Rahmen eines Omnibus-Pakets entschlacken könnte, 
bevor in der Schweiz endgültige
Massnahmen bzw. Regeln, wie sie in diesem Artikel 3 definiert werden, 
festgelegt werden.
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Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die mit 
Ware befüllte Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff an 
Endabnehmerinnen und Endabnehmer abgeben und die Entsorgung aller 
von ihnen abgegebenen Verpackungen nicht durch die Mitgliedschaft bei 
einer privaten Branchenorganisation oder durch finanzielle Beiträge an eine 
solche sicherstellen, müssen:

a. solche Verpackungen bei allen Verkaufsstellen während den 
gesamten Öffnungszeiten zurücknehmen;
b. solche Verpackungen, soweit technisch möglich, der stofflichen 
Verwertung zuführen; und
c. in den Verkaufsstellen an gut sichtbarer Stelle deutlich darauf 
hinzuweisen, dass solche Verpackungen zurückgenommen werden.

Begründung Wir fordern, dass Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und 
Hersteller von Kleinstmengen, mit weniger als 1'000 Getränkekartons und 
weniger als 1'000 Einwegverpa-ckungen aus Kunststoff pro Kalenderjahr, 
von der subsidiären Rücknahmepflicht gemäss Art. 4 des Entwurfs, den 
Anforderungen an die Entsorgung gemäss Art. 5 sowie den in Art. 6 vor-
gesehenen Massnahmen (bei ungenügenden Verwertungsquoten) 
ausgenommen werden. Gemäss Art. 1 Buchstabe c des 
Unternehmensentlastungsgesetzes (UEG) dürfen KMU nicht übermässig 
belastet werden. Art. 4 Abs. 1 Bst. c UEG sieht ausserdem vor, dass für sie 
ver-einfachte oder kostengünstigere Regelungen vorgesehen werden 
sollen. Durch die Einfüh-rung einer Bagatellgrenze im Fall von 
Kleinstmengen soll diesen Grundsätzen Rechnung ge-tragen werden. Damit 
soll eine unnötige Belastung der betroffenen Unterneh-men/Organisationen 
verhindert werden.

Titel Art. 5 Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Die Rücknahmepflichtigen nach Absatz 1 publizieren jährlich einen Bericht, 
in welchem sie die Erfüllung der Vorgaben nach Absatz 1 Buchstaben a-e 
nachvollziehbar und kontrollierbar darlegen. Sie stellen diesen Bericht dem 
Bundesamt für Umwelt (BAFU) zu.

Begründung Im Jahr 2011 hat unsere Kommission vom Bundesrat den formellen Auftrag 
erhalten, im Rahmen von Vernehmlassungsverfahren zu prüfen, ob die 
Bundesämter bei der Ausarbei-tung von Vorlagen und im Rahmen der 
obligatorischen Regulierungsfolgenabschätzung (RFA) eine Messung der 
Regulierungskosten für Unternehmen sowie eine KMU-
Verträglichkeitsanalyse bezüglich des administrativen Aufwands 
durchgeführt haben . Die Mitglieder des KMU-Forums, die von der Vorlage 
in ihren Branchen bzw. Unternehmen direkt betroffen sind, halten die im 
Rahmen der VOBU vorgenommenen Analysen und Schätzun-gen für zu 
optimistisch. Es ist davon auszugehen, dass die entstehenden Auflagen 
(administ-rative Belastungen und Kosten) deutlich höher ausfallen werden 
als prognostiziert. Da mehre-re Schwellenwerte im Entwurf zu niedrig 
angesetzt sind, ist das Kosten-Nutzen-Verhältnis der geplanten 
Massnahmen teilweise unangemessen hoch. Dies betrifft auch die 
verschiedenen Berichts-, Mitteilungs- und Reportingpflichten (z.B. Art. 5 
Abs. 2 und 21 Abs. 1 und 2). Daher ist es unserer Meinung nach 
erforderlich, die Sinnhaftigkeit der Massnahmen und ihre Aus-wirkungen auf 
die betroffenen Unternehmen im Rahmen der weiteren Arbeiten einer 
genaue-ren Analyse und Abschätzung zu unterziehen. Damit soll eine 
fundiertere Grundlage für die Entscheidungsfindung geschaffen werden.
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Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 1

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Herstellerinnen und Hersteller, die leere Verpackungen aus Glas für die 
Verwendung im Inland abgeben oder solche Verpackungen einführen, 
müssen für diese einer vom BAFU beauftragten Organisation (Organisation) 
eine vorgezogene Entsorgungsgebühr (Gebühr) entrichten.

Begründung Die Vorlage sieht eine Ausweitung der Pflicht zur Erhebung einer 
vorgezogenen Entsor-gungsgebühr auf weitere Verpackungen aus Glas vor. 
Bisher betrifft dies nur Getränkeverpa-ckungen. Um den betroffenen 
Unternehmen unnötigen Aufwand zu ersparen, fordern wir, auf die 
Einführung dieser neuen Pflicht zu verzichten, da sie nur einen relativ 
kleinen Teil der rezyklierten Glasmenge betrifft. Alternativ fordern wir, die 
Schwellenwerte in Art. 7 Abs. 3 wie folgt anzupassen

Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Keine Gebühr müssen entrichten:
Herstellerinnen und Hersteller, die pro Kalenderhalbjahr weniger als 5000 
Verpackungen mit einem Füllvolumen von höchstens 0.15 l abgeben oder 
einführen;
Herstellerinnen und Hersteller, die pro Kalenderhalbjahr weniger als 1000 
Verpackungen mit einem Füllvolumen von mehr als 0.15 l abgeben oder 
einführen;
Herstellerinnen und Hersteller, die leere und befüllte Verpackungen 
abgeben oder einführen, die weder für Lebensmittel noch für 
Kosmetikprodukte eingesetzt werden.

Begründung Die Vorlage sieht eine Ausweitung der Pflicht zur Erhebung einer 
vorgezogenen Entsor-gungsgebühr auf weitere Verpackungen aus Glas vor. 
Bisher betrifft dies nur Getränkeverpa-ckungen. Um den betroffenen 
Unternehmen unnötigen Aufwand zu ersparen, fordern wir, auf die 
Einführung dieser neuen Pflicht zu verzichten, da sie nur einen relativ 
kleinen Teil der rezyklierten Glasmenge betrifft. Alternativ fordern wir, die 
Schwellenwerte in Art. 7 Abs. 3 wie folgt anzupassen

Zu Buchstabe a: Zur visuellen Darstellung der Menge, 10'000 Packungen à 
0,15 l pro Jahr ergeben einen Inhalt von 1,5 m³. Dieser lässt sich 
problemlos unter einem Bürotisch verstau-en. Die von uns vorgeschlagene 
Ausnahme für z.B. kleine Kosmetikproduzenten ist deshalb 
verhältnismässig und gemäss UEG angebracht. 
Zu Buchstabe b: Mit dem in der Vorlage vorgeschlagenen Schwellenwert 
wären sehr viele Kleinstbetriebe des Lebensmittelsektors betroffen, da 
Einmach- oder Konfitürengläser neu der vorgezogenen Entsorgungsgebühr 
unterstellt wären. Eine breitere Ausnahme ist deshalb hier ebenfalls nötig.
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Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Herstellerinnen und Hersteller von Produkten in Einwegverpackungen 
müssen dem BAFU nach dessen Vorgaben jeweils bis Ende Februar 
mitteilen:

a. das Gewicht der Verpackungen, die für die im Vorjahr für den 
Inlandverbrauch hergestellten oder eingeführten Waren verwendet 
wurden, aufgegliedert nach Verpackungsmaterialien;
b. Verpackungen aus Kunststoff aufgelistet nach den verschiedenen 
Polymeren, insbesondere PET, PE, PP, PS, PVC.

Begründung Mit diesem Artikel werden die bestehenden Mitteilungspflichten für 
Getränkeverpackungen auf alle Verpackungstypen und -materialien 
ausgebaut. In Absatz 3 werden Bagatellgrenzen definiert. Demnach sind 
Unternehmen von der Bestimmung ausgenommen, die in zwei auf-
einanderfolgenden Geschäftsjahren die Schwellenwerte von einer Million 
Franken AHV-Lohnsumme und einer Million Franken Umsatz nicht 
erreichen. Gemäss dem erläuternden Bericht können somit ca. 70 Prozent 
der Schweizer Unternehmen von der Mitteilungspflicht ausgeschlossen 
werden. Von den rund 50'000 Unternehmen sind somit etwa 35'000 von der 
Mitteilungspflicht befreit. 
Diese Schwellenwerte sind ungeeignet. So könnte z.B. eine grössere 
Bäckerei aufgrund ihrer Lohn- oder Umsatzgrösse unter die 
Mitteilungspflicht fallen, obwohl sie hauptsächlich Einweg-
Serviceverpackungen (Wegglibeutel und Brotpapier) sowie ein oder zwei 
Rollen Kunstfolien (Einwegverpackungen) verwendet, um Pralinen, 
Lebkuchen etc. einzupacken. Der hier gene-rierte Aufwand stünde in 
keinem Verhältnis zu den gewonnenen Daten.
Wir fordern deshalb eine Erhöhung der Schwellenwerte. Da nur wenige 
Unternehmen für den Grossteil der Verpackungsmengen verantwortlich 
sind, ist es nicht sinnvoll, mehr als 13'000 kleine und mittelständische 
Unternehmen mit vergleichsweise geringen Verpackungsmengen in die 
Pflicht zu nehmen. Die Schwellenwerte sollten unserer Meinung nach bei 5 
Millionen Franken AHV-Lohnsumme bzw. 15 Millionen Franken Umsatz 
liegen. So würden nur die wirklich relevanten Unternehmen verpflichtet.

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Herstellerinnen und Hersteller von leeren Einweg-Serviceverpackungen, 
müssen dem BAFU nach dessen Vorgaben jeweils bis Ende Februar 
mitteilen:

a. das Gewicht der Verpackungen, die im Vorjahr für den 
Inlandverbrauch verwendet wurden, aufgegliedert nach 
Verpackungsmaterialien;
b. Verpackungen aus Kunststoff aufgegliedert nach den verschiedenen 
Polymeren, insbesondere PET, PE, PP, PS, PVC.

Begründung Im Jahr 2011 hat unsere Kommission vom Bundesrat den formellen Auftrag 
erhalten, im Rahmen von Vernehmlassungsverfahren zu prüfen, ob die 
Bundesämter bei der Ausarbei-tung von Vorlagen und im Rahmen der 
obligatorischen Regulierungsfolgenabschätzung (RFA) eine Messung der 
Regulierungskosten für Unternehmen sowie eine KMU-
Verträglichkeitsanalyse bezüglich des administrativen Aufwands 
durchgeführt haben . Die Mitglieder des KMU-Forums, die von der Vorlage 
in ihren Branchen bzw. Unternehmen direkt betroffen sind, halten die im 
Rahmen der VOBU vorgenommenen Analysen und Schätzun-gen für zu 
optimistisch. Es ist davon auszugehen, dass die entstehenden Auflagen 
(administ-rative Belastungen und Kosten) deutlich höher ausfallen werden 
als prognostiziert. Da mehre-re Schwellenwerte im Entwurf zu niedrig 
angesetzt sind, ist das Kosten-Nutzen-Verhältnis der geplanten 
Massnahmen teilweise unangemessen hoch. Dies betrifft auch die 
verschiedenen Berichts-, Mitteilungs- und Reportingpflichten (z.B. Art. 5 
Abs. 2 und 21 Abs. 1 und 2). Daher ist es unserer Meinung nach 
erforderlich, die Sinnhaftigkeit der Massnahmen und ihre Aus-wirkungen auf 
die betroffenen Unternehmen im Rahmen der weiteren Arbeiten einer 
genaue-ren Analyse und Abschätzung zu unterziehen. Damit soll eine 
fundiertere Grundlage für die Entscheidungsfindung geschaffen werden.
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KUNSTSTOFF.swiss - Verband der Schweizer Kunststoffindustrie

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Der Anwendungsbereich ist zu weit gefasst. Es gibt diverse 
Verpackungskategorien, die sich aus Gründen der Sicherheit und der 
Kontamination nicht recyceln oder wiederverwenden lassen. Hier sollte eine 
Einschränkung vorgenommen werden, welche wir in Art. 1 als Abs. 2 
beantragen.

Ferner ist kritisch, dass für gewerblich genutzte recycelbare 
Verpackungsformate, welche nicht in den etablierten Sammlungen 
(RecyPack, Bring Plastic Back, ERDE etc.) abgegeben werden können, 
noch keine Sammelsysteme existieren. Der Aufbau eines solchen Systems 
braucht Zeit und Finanzierung. In Belgien existiert ein EPV-finanziertes 
System Valipac. Ein solches System wird aber nicht bis 2030 bereitstehen, 
daher sollte geprüft werden, ob für diese Verpackungskategorien die Frist 
zum Erreichen der 55% verlängert wird um 5-10 Jahre.

Ansonsten begrüssen wir die VerpV in der vorliegenden Fassung. Sie lässt 
der Industrie Raum, Lösungen umzusetzen, während die wichtigsten Ziele, 
die Recyclingfähigkeit von Verpackungen und Recyclingquoten geregelt 
werden.

Positiv vermerken wir, dass auf Verbote verzichtet wird. Diese führen oft 
zum Wechsel auf weniger nachhaltige Lösungen, und lassen sich schwer 
durchsetzen, wie die Erfahrungen aus Europa aus der 
Einwegplastikrichtlinie (EU) 2019/904 zeigen. 

Der gebotene Raum muss jedoch von der Industrie mit innovativen und 
nachhaltigen Lösungen gefüllt werden. Dass dies funktionieren kann, 
beweist das System PET Recycling Schweiz mit Recyclingquoten von 82% 
bei PET Getränkeflaschen in einem System einer vorgezogenen 
Entsorgungsgebühr. In der Industrie gibt es zahlreiche Beispiele, wie 
Unternehmen diesen gebotenen Raum nachhaltig nutzen. Unsere Mitglieder 
Rotho, WEZ oder Utz beispielsweise stellen langlebige 
Transportverpackungen her. Die Mitglieder Biplast, KG, Resilux, Envases, 
Greiner und andere stellen recyclingfähige Verpackungen her, und 
verwenden zunehmend Sekundärmaterial.

Was wir vermissen ist die Regelung von Verpackungen aus Metall und 
PPK, für welche ebenfalls Anforderungen und Recyclingquoten definiert 
werden sollten.

Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme2
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Titel Art. 1 Gegenstand und Geltungsbereich

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Diese Verordnung regelt:
a.die Anforderungen an das Inverkehrbringen von Verpackungen;
b.die Rücknahme von Verpackungen sowie deren Entsorgung;
c.die Finanzierung der Entsorgung von Verpackungen aus Glas.

2 Die Verordnung gilt nicht für Verpackungen, die aufgrund der darin 
verpackten Waren nicht mehr für die Wiederverwendung oder 
Wiederverwertung geeignet sind.

Begründung Aus Gründen der Sicherheit sollte der Geltungsbereich der Verordnung 
eingeschränkt werden . Mit diesem Zusatz werden die Voraussetzungen 
geschaffen, dass Verpackungen von Gefahrengütern (z.B. Chemikalien) 
oder sonstige kontaminierte Verpackungen (z.B. aus dem 
Gesundheitswesen oder Laboren) von dieser Verordnung ausgeschlossen 
werden können.

Titel Art. 2 Begriffe

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Art. 2 lit. a.:
Positiv, dass sich die Verordnung über alle Packmaterialien erstreckt.
Art. 2 lit. h.:
Positiv, dass aus gebrauchten Flaschen bei der stofflichen Verwertung 
(Recycling) auch andere Produkte herstellen lassen. Das erlaubt die 
Aufnahme verschiedener Qualitäten in den Kreislauf und entspricht der 
Definition in der Abfallrahmenrichtlinie der EU, Richtlinie 2008/98/EG in Art. 
3 (17): „Recycling“: jedes Verwertungsverfahren, durch das 
Abfallmaterialien zu Erzeugnissen, Materialien oder Stoffen entweder für 
den ursprünglichen Zweck oder für andere Zwecke aufbereitet werden
Art. 2 lit. p. Ziff. 2
Positiv dass auf die wirtschaftliche Tragbarkeit Rücksicht genommen wird.
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Titel Art. 3 Allgemeine Anforderungen an Verpackungen

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die mit 
Ware befüllte Verpackungen abgeben, stellen sicher, dass Verpackungen, 
soweit technisch möglich und wirtschaftlich tragbar:

a. vom Verpackungsvolumen und der Verpackungsmasse her auf das 
Mindestmass begrenzt sind, das zur Gewährleistung der erforderlichen 
Sicherheit und Hygiene der verpackten Ware angemessen ist;
b. bei der Sammlung, Behandlung und dem Recycling nicht zu 
erheblichen technischen Schwierigkeiten oder erheblichen Mehrkosten 
führen; und
c. einen möglichst hohen Anteil an Rezyklaten enthalten, wobei die 
Verfügbarkeit der erforderlichen Qualitäten und Mengen zu 
berücksichtigen ist.

Begründung Aktuell stehen Rezyklate im Wettbewerb mit billigem Neumaterial aus 
Asien. Das erschwert die Marktfähigkeit. Dazu stagnieren erstmals seit 20 
Jahren die Recyclingkapazitäten in Europa, und viele Recycler gehen in 
Insolvenz. Ausserdem liefern nicht alle Recycler die Qualität, welche für 
Verpackungen erforderlich ist. Daher sollte ein Vorbehalt angebracht 
werden, den wir in Lit. c hinzugefügt haben und beantragen.

Positiv: die klare Definition der Verantwortlichkeiten: diejenigen Akteure, 
welche mit Ware befüllte Verpackungen abgeben. Damit wird eine grosse 
Rechtsunsicherheit, wie sie durch die Fülle der Definitionen der PPWR in 
Art. 3 vorhanden ist, verhindert.

Positiv: keine festen Quoten. Das erlaubt einen bestmöglichen Einsatz von 
Rezyklaten. Dieser wird bei nicht-kontaktsensitiven Produkten hoch sein 
(heute schon, vgl. zB. Handy Flasche von Migros oder Fox Flasche von 
Coop). Das erspart auch das komplizierte "safety net" welches in der PPWR 
aufgestellt wurde. Jedoch sollte trotzdem festgehalten werden, dass auf die 
Marktbedingungen nicht nur technisch und von der ökonomischen 
Tragbarkeit aus geachtet wird.

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 3

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 4

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 5 Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die 
verpflichtet sind, Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff 
zurückzunehmen, und von diesen beauftragte private 
Branchenorganisationen sowie übrige Sammelsysteme, müssen:

a. alle beteiligten Akteure der Entsorgungskette kostendeckend für 
erbrachte Leistungen entschädigen;
b. sicherstellen, dass die Entsorgungskosten durch verursachergerechte 
Beiträge gedeckt werden; diese Beiträge müssen zweckgebunden sein 
und dürfen nur für die Deckung der Entsorgungskosten verwendet 
werden;
c. sicherstellen, dass der Anteil der Getränkeverpackungen aus PET an 
der gesamten gesammelten Masse 2 Prozent nicht übersteigt;
d. stetig Massnahmen treffen, damit die Sammelquote wie auch die 
Qualität und Reinheit der Sammlung und der Rezyklate steigt;
e. nicht stofflich verwertbare Verpackungen und Behandlungsreste 
zunächst stofflich-energetisch und dann rein energetisch verwerten.

Begründung Die Anforderungen sollten für alle Sammelsysteme gelten, nicht nur für 
rücknahmepflichtige Inverkehrbringer und von ihnen beauftragte private 
Branchenorganisationen.
Positiv: wir begrüssen die Verpflichtung, Massnahmen zu treffen, um die 
Sammelquote zu steigern. Die Massnahmen betreffend der Qualität und 
Reinheit sollten auch für die Aufbereitung (Recycling) gelten, um eine 
möglichst hochwertige Verwendung der gewonnenen Granulate zu 
ermöglichen. Dazu schlagen wir eine Ergänzung vor.

Titel Art. 5 Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1 Die Verwertungsquote bei rücknahmepflichtigen Getränkekartons muss 
mindestens 70 Prozent betragen, jene bei rücknahmepflichtigen 
Einwegverpackungen aus Kunststoff mindestens 55 Prozent.
3 Die Verwertungsquote bei übrigen Einwegverpackungen betragen:
a) 30 % bei Holz; 
b) 80 % bei Eisenmetallen;
c) 60 % bei Aluminium ausser Getränkeverpackungen; 
d) 75 % bei Glas ausser Getränkeverpackungen; 
e) 85 % bei Papier und Karton ausser Getränkekartons;

Begründung Wir begrüssen das Recyclingziel für Kunststoffverpackungen von 55%. 
Dieses ist harmonisiert mit dem EU Ziel in der PPWR Art. 51 (1)(d)(i). Wir 
gehen davon aus, dass PET Getränkeflaschen mit in die Berechnung 
einbezogen werden, da es sich auch um Einwegverpackungen aus 
Kunststoff handelt.

Negativ: es bestehen keine Verwertungsquoten für Metall-; Alu- , Glas-und 
Kartonverpackungen, die nicht als Getränkeverpackungen gelten. Hier 
sollten analog zur PPWR auch Ziele definiert werden, um Kunststoffe und 
Getränkekartons nicht zu diskriminieren und Marktverzerrungen 
herbeizuführen.
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Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Werden die in Absatz 1 festgehaltenen Verwertungsquoten für 
rücknahmepflichtige Getränkekartons und rücknahmepflichtige 
Einwegverpackungen aus Kunststoff nicht erreicht, kann das UVEK dem 
Bundesrat als Massnahme vorschlagen, Herstellerinnen und Hersteller zu 
verpflichten, eine vorgezogene Entsorgungsgebühr auf die 
rücknahmepflichtigen Getränkekartons und rücknahmepflichtige 
Einwegverpackungen aus Kunststoff zu erheben. Er soll bei der Festlegung 
der Höhe der Gebühr die Umweltbilanz der zu rücknahmepflichtigen 
Verpackungen berücksichtigen.

Begründung Wir unterstützen die Einführung einer vorgezogenen Entsorgungsgebühr, 
wenn die Verwertungsquoten durch Systeme der nachgelagerten 
Finanzierung nicht erreicht werden können. Um mehr Flexibilität bei der 
Erreichung der Ziele zu schaffen, schlagen wir vor, dass der Automatismus 
der Massnahmenunterbreitung bei Nichterreichen der Quoten durch eine 
Kann-Formulierung ersetzt wird.
Entscheidend ist bei der vorgezogenen Gebühr dabei, dass die Gebühr die 
ökologische Gesamtbilanz der zu entsorgenden Produkte berücksichtigt 
(Zusatz beim Art. 6 Abs. 2). Auf diese Weise werden die Entwicklung 
nachhaltiger Produkte gestärkt und deren Marktdurchsetzung gefördert.

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Die Einführung eines Pfandes sollte ultima ratio bleiben. Immerhin kann das 
Pfand gemäss Absatz 4 auf bestimmte Verpackungen beschränkt werden. 
Ebenso die Möglichkeit einer Ausnahme.

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Die Einführung eines Pfandes sollte ultima ratio bleiben. Immerhin kann das 
Pfand gemäss Absatz 4 auf bestimmte Verpackungen beschränkt werden. 
Ebenso die Möglichkeit einer Ausnahme.

Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 1

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 2

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 3

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 1

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 2

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 3

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 1

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 2

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 3

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 10 Verwendung der Gebühr

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 11 Zahlungen an Dritte, Abs. 1

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 11 Zahlungen an Dritte, Abs. 2

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 11 Zahlungen an Dritte, Abs. 3

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 12 Rückerstattung, Abs. 1

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 12 Rückerstattung, Abs. 2

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 12 Rückerstattung, Abs. 3

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 1

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 2

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 3

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 4

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 5

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 1

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 2

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 3

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 4

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 15 Verfahren

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 16 Kennzeichnung

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 1

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 2

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 3

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 4

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 18 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Einwegverpackungen aus PET und 
Metall, Abs. 1

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 18 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Einwegverpackungen aus PET und 
Metall, Abs. 2

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 18 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Einwegverpackungen aus PET und 
Metall, Abs. 3

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 1

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 2

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 3

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Geben Herstellerinnen und Hersteller jährlich mehr als 100 t verwertbare 
Einwegverpackungen für Getränke aus einem anderen 
Verpackungsmaterial als Glas, PET oder Aluminium ab, so kann das UVEK 
auch für dieses eine Mindestverwertungsquote und Massnahmen nach 
Absatz 2 festlegen.

Begründung Eine Präzisierung erscheint uns notwendig, da die VerpV einen 
umfassenderen Verpackungsbegriff als die VGV abdeckt. Daher sollte 
dieser Absatz auf Getränkeverpackungen beschränkt werden. Dazu sollten 
die Getränkekartons in die Materialliste aufgenommen werden, um die 
Systematik der VerpV abzubilden.

Titel Art. 20 Mitteilungspflicht betreffend Getränkeverpackungen

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Herstellerinnen und Hersteller von Produkten in Einwegverpackungen 
müssen dem BAFU nach dessen Vorgaben jeweils bis Ende Februar 
mitteilen:

a. das Gewicht der Verpackungen, die für die im Vorjahr für den 
Inlandverbrauch hergestellten oder eingeführten Waren verwendet 
wurden, aufgegliedert nach Verpackungsmaterialien;

Begründung Die Aufschlüsselung nach Lit. b bringt einen grossen Aufwand und kaum 
Mehrwert. Über lit. a sind die Meldepflichten bereits ausreichend festgelegt.

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Herstellerinnen und Hersteller von leeren Einweg-Serviceverpackungen, 
müssen dem BAFU nach dessen Vorgaben jeweils bis Ende Februar 
mitteilen:

a. das Gewicht der Verpackungen, die im Vorjahr für den 
Inlandverbrauch verwendet wurden, aufgegliedert nach 
Verpackungsmaterialien;

Begründung Die Aufschlüsselung nach Lit. b bringt einen grossen Aufwand und kaum 
Mehrwert. Über lit. a sind die Meldepflichten bereits ausreichend festgelegt.

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Die Pflichten nach den Absätzen 1 und 2 gelten nur für Unternehmen, die 
nicht gemäss Artikel 7 gebührenpflichtig sind und in zwei 
aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren den Schwellenwert von einer Million 
Franken AHV-Lohnsumme oder einer Million Franken Umsatz überschreiten 
oder die mehr als 10 Tonnen Verpackungen pro Jahr in Verkehr bringen.

Begründung Die de-minimis Schwelle sollte auch Materialbezogen sein (Analog PPWR)

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 4

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 5

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 22 Rücknahme und Verwertung, Abs. 1

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 22 Rücknahme und Verwertung, Abs. 2

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 23 Mitteilung an private Meldestellen, Abs. 1

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 23 Mitteilung an private Meldestellen, Abs. 2

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 24 Vollzug

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 25 Aufhebung und Änderung bisherigen Rechts

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 26 Übergangsbestimmung

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 27 Inkrafttreten

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1 Diese Verordnung tritt unter Vorbehalt der Absätze 2 und 3 am 1. Januar 
2027 in Kraft.
2 Artikel 4 tritt am 1. Januar 2028 in Kraft.
3 Artikel 21 tritt am 1. Januar 2029 in Kraft.
4 Artikel 6 tritt wie folgt in Kraft
a. für rücknahmepflichtige Einwegverpackungen aus Kunststoff, für welche 
zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Verordnung in der Schweiz nutzbare 
Sammelsysteme bestehen, am 1. Januar 2030
b. für rücknahmepflichtige Einwegverpackungen aus Kunststoff, für welche 
zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Verordnung noch keine in der Schweiz 
nutzbare Sammelsysteme bestehen, am 1. Januar 2035.

Begründung Die Recyclingquoten müssten theoretisch am 1. Januar 2027 erfüllt sein. 
Damit übertrifft die VerpV das Ziel der PPWR, welche in der PPWD bereits 
2018 festgelegt wurde. Wir beantragen das Setzen von Fristen, gestaffelt 
nach Kategorien.
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KVA Thurgau

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme1

Titel Variante 1 betreffend Art. 3 Bst. a Ziff. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Variante 2 betreffend Art. 3 Bst. a Ziff. 4

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag In dieser Verordnung bedeuten:
a.Siedlungsabfälle:

4. Rückstände aus Abfällen nach den Ziffern 1–3, die bei der 
thermischen Behandlung anfallen, bis und mit deren Verwertung oder 
Ablagerung;

Begründung --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --
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KYMA sea conservation & research

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: KYMA sea conservation & research begrüsst die Revision der 
Verpackungsverordnung als einen zeitgemässen und wichtigen Schritt zur 
Stärkung der Kreislaufwirtschaftspolitik in der Schweiz. Der erweiterte 
Geltungsbereich des Entwurfs wird positiv bewertet, und insbesondere die 
Integration der Erfahrungen aus dem EU-Prozess ist sehr wertvoll.

Im März 2025 veröffentlichte die Swiss Plastic Action Koalition eine 
gemeinsame Erklärung mit zehn klaren Forderungen (https://trashhero.org
/wp-content/uploads/2025/03/2025-03-10-Swiss-Plastic-Action-
Gemeinsame-Erklaerung.pdf), um sicherzustellen, dass die 
Verpackungspolitik der Schweiz Plastikverschmutzung wirksam verhindert, 
sichere Materialien fördert und die Infrastruktur für eine echte 
Kreislaufwirtschaft aufbaut. Wir halten diese Forderungen weiterhin für 
wesentlich und sehen die aktuelle Konsultation als Gelegenheit, die 
Verordnung stärker an ihnen auszurichten.

Der Entwurf ist in bestimmten Bereichen zwar ein Fortschritt, doch müssen 
einige zentrale Punkte stärker berücksichtigt werden, um tatsächlich 
wirksame Ergebnisse zu erzielen.

Plastikverschmutzung an der Quelle verhindern:
Wir fordern ein Verbot nicht notwendiger Einwegkunststoffe, verbindliche 
Reduktionsziele sowie das schrittweise Auslaufen von giftigen und nicht 
recycelbaren Verpackungen. Der vorliegende Entwurf verbietet solche 
Produkte bislang nicht und legt keine quantitativen Reduktionsziele fest. Er 
konzentriert sich vor allem auf Sammlung und Recycling, was den Anstieg 
des Verpackungsabfalls nicht umkehren kann. Zudem fehlen Mechanismen, 
um unerwünschte Ersatzstoffe zu verhindern oder gefährliche Materialien 
auszuschliessen, wodurch die öffentliche Gesundheit und die Umwelt 
weiterhin gefährdet bleiben.
Eine Angleichung an die neue EU-Verordnung über Verpackungen und 
Verpackungsabfälle (PPWR) würde die Position der Schweiz stärken, da 
diese Anforderungen an Recycelbarkeit, Gestaltungskriterien, 
Wiederverwendungsziele, recycelten Materialanteil, Verbote bestimmter 
Einwegkunststoffe und strenge Grenzwerte für PFAS festlegt.

Investition in Wiederverwendung und Kreislaufwirtschaftsinfrastruktur:
Die erweiterte Herstellerverantwortung (EPR) sollte nicht nur als Instrument 
zur Finanzierung der nachgelagerten Entsorgung genutzt werden, sondern 
auch zur Finanzierung grossflächiger Wiederverwendungssysteme und zur 
Entwicklung nationaler Standards. Der aktuelle Entwurf erkennt dieses 
strategische Potenzial bislang nicht an. Ein wichtiger Schritt wäre, einen Teil 
der Vorauszahlungsabgabe (TEA) auf Wiederverwendungssysteme 
umzuleiten, wie dies bereits in Frankreich praktiziert wird, wo eine einzige 
Organisation sowohl die Beiträge für Wiederverwendung als auch für 
Recycling verwaltet. Ebenso sollte das begrenzte und fragmentierte 
Pfandsystem für Getränkebehälter ausgeweitet werden: Das Pfandsystem 
in Deutschland zeigt, wie universelle Pfandregelungen (für Mehrweg- und 
Einwegbehälter) dank effizientem Management und harmonisierten 
Standards Rücklaufquoten von über 90 % erreichen können. Ohne 
entsprechende Investitionen und Harmonisierung wird die 
Wiederverwendung in der Schweiz marginal bleiben.

Sichere Materialien gewährleisten:
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Verpackungen, einschliesslich recycelter Verpackungen, müssen frei von 
gefährlichen Stoffen und nicht absichtlich zugesetzten Stoffen (NIAS) sein. 
Dies ist entscheidend, um die öffentliche Gesundheit zu schützen und 
sichere Recyclingkreisläufe zu gewährleisten. Der Entwurf der Verordnung 
fördert derzeit zwar recycelte Kunststoffe, behandelt jedoch deren 
chemische Sicherheit nicht, wodurch eine regulatorische Lücke entsteht, die 
ernsthafte Auswirkungen auf den Lebensmittelkontakt und Konsumgüter 
haben kann.

Greenwashing beenden und Transparenz stärken:
Wir fordern vollständige Transparenz bezüglich der chemischen 
Zusammensetzung, der Recycelbarkeit und der End-of-Life-Bestimmung 
von Verpackungen. Irreführende Angaben; einschliesslich, aber nicht 
beschränkt auf die Recyclingfähigkeit von Kunststoffen und „Neutralität“; 
müssen verboten werden, und die Verantwortung der Unternehmen über 
den gesamten Lebenszyklus hinweg muss sichergestellt sein. Zwar führt die 
Verordnung einige Berichtspflichten ein, diese bleiben jedoch fragmentiert 
und undurchsichtig. Es gibt keine systematische Transparenzpflicht oder ein 
belastbares Prüfverfahren, und die Definition von Recycling lässt Raum für 
irreführende Interpretationen.

Fazit:
Insgesamt zeigen diese Mängel, dass die Verordnung weiterhin Recycling 
über Prävention, Reduktion und Sicherheit stellt. Durch die Integration 
verbindlicher Reduktionsziele, einer soliden Finanzierung für 
Wiederverwendung, Regeln zur chemischen Sicherheit, einer Angleichung 
an die EU sowie starker Transparenzpflichten hat die Schweiz die Chance, 
einen glaubwürdigen internationalen Standard zu setzen und ein 
Verpackungssystem zu schaffen, das sowohl die Umwelt als auch die 
öffentliche Gesundheit wirklich schützt.

Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme2

Titel Art. 1 Gegenstand und Geltungsbereich

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Diese Verordnung regelt:
a.die Anforderungen an das Inverkehrbringen von Verpackungen;
b.die Rücknahme von Verpackungen sowie deren Entsorgung;
c.die Finanzierung der Entsorgung von Verpackungen aus Glas.

Begründung Der derzeitige Geltungsbereich der Verordnung ist zu begrenzt, da er drei 
Schlüsselelemente, die für ein sicheres und kreislauffähiges 
Verpackungssystem unerlässlich sind, nicht ausdrücklich berücksichtigt:
- die Notwendigkeit, giftige Stoffe in Verpackungen zu beschränken oder zu 
verbieten,
- die Verpflichtung, wiederverwendbare Verpackungssysteme zu entwickeln 
und bereitzustellen,
- sowie die Anforderung einer Kennzeichnungspflicht, um Transparenz für 
Verbraucher und Betreiber zu gewährleisten.

Die ausdrückliche Aufnahme dieser Elemente in den Geltungsbereich (Art. 
1) ist wichtig, um ihre Relevanz als übergeordnete Grundsätze der 
Verordnung zu signalisieren und die Übereinstimmung mit den Zielen der 
Schweiz in Bezug auf Abfallreduzierung, Kreislaufwirtschaft und Schutz der 
öffentlichen Gesundheit sicherzustellen.

Titel Art. 2 Begriffe

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung
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Gegenvorschlag b. Mehrwegverpackungen: Jede Verpackung, die so gestaltet, hergestellt 
und in Verkehr gebracht wird, dass sie innerhalb eines organisierten 
Mehrwegsystems mehrfach wiederverwendet werden kann, wobei ihre 
Schutz- und Funktionseigenschaften über eine ausreichende Anzahl von 
Nutzungen erhalten bleiben, sodass sie ihren ökologischen Break-even-
Punkt in Bezug auf Nachhaltigkeit übertrifft. Die Anzahl der Nutzungen wird 
durch unabhängige, konsekutive Lebenszyklusbewertungen bestimmt.

f. Kunststoffverpackungen: Jede Verpackung, die ganz oder teilweise aus 
irgendeiner Form von chemisch modifizierten, biobasierten oder 
synthetischen Polymeren besteht, einschliesslich aller Zusatzstoffe oder 
sonstigen Stoffe.
[Keine Ausnahme für PET]

h. Stoffliche Verwertung: die mechanische Verarbeitung von Abfallstoffen zu 
Produkten, Materialien oder Stoffen, sei es für den ursprünglichen Zweck 
oder für andere Zwecke, mit Ausnahme der energetischen Verwertung und 
der Verwendung als Brennstoff.

h.bis Hochwertiges Recycling: jedes Recyclingverfahren, bei dem recycelte 
Materialien hergestellt werden, die aufgrund ihrer erhaltenen technischen 
Eigenschaften von gleicher Qualität wie die ursprünglichen Materialien sind 
und als Ersatz für Primärrohstoffe für Verpackungen oder andere 
Anwendungen verwendet werden, bei denen die Qualität des recycelten 
Materials erhalten bleibt.

j. Recyclingquote: Anteil der Verpackungen nach Gewicht, gemessen beim 
Eingang der Abfälle in eine Recyclinganlage innerhalb eines 
Kalenderjahres, im Vergleich zum Gesamtgewicht der aus diesem Material 
hergestellten und in der Schweiz zur Wiederverwendung zurückgegebenen 
Verpackungen.

q. Inerte Verpackungen: Verpackungsmaterial, das unter den vorgesehenen 
Verwendungsbedingungen weder chemisch noch physikalisch mit den 
verpackten Gütern oder der Umwelt in Wechselwirkung tritt und somit für 
eine sichere Wiederverwendung und Wiederverwertung geeignet ist.

r. Mehrwegsystem: organisatorische, technische oder finanzielle Mittel, die 
die Wiederverwendung in geschlossenen oder offenen Kreisläufen 
ermöglichen, unterstützt durch eine angemessene Logistik und gefördert 
durch geeignete Anreizsysteme, in der Regel durch ein Pfandsystem.

s. Rücklaufquote von Verpackungen: Verhältnis zwischen der Anzahl der an 
Verbraucher:innen und Endnutzer:innen abgegebenen vollen Verpackungen 
und der Anzahl der Verpackungen, die nach der Reinigung wieder befüllt 
werden können.

t. Wiederverwendungsquote von Verpackungen: Verhältnis zwischen der 
Anzahl der an Verbraucher:innen und Endnutzer:innen abgegebenen 
Vollverpackungen und der Anzahl der wiederverwendeten und wieder in 
Verkehr gebrachten Vollverpackungen.
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Begründung b. Mehrwegverpackungen:
Die aktuelle Definition von „Mehrwegverpackungen“ ist zu allgemein gefasst 
und könnte es ermöglichen, schwache oder halbwegs wiederverwendbare 
Produkte als „Mehrweg“ zu vermarkten. Die überarbeitete Definition stellt 
klar, dass echte Mehrwegverpackungen folgende Kriterien erfüllen müssen:
- Sie sind Teil eines organisierten Mehrwegsystems (Sammel-, Reinigungs- 
oder Nachfüllsystem).
- Sie behalten ihre funktionellen und schützenden Eigenschaften über 
mehrere Nutzungszyklen hinweg.
- Sie absolvieren die Mindestanzahl an Zyklen, die erforderlich ist, um die 
Umweltbelastung einer entsprechenden Einwegverpackung auszugleichen 
– zu bestimmen durch unabhängige, konsekutive 
Lebenszyklusbewertungen.
Durch diese Formulierung richtet sich die Schweiz an internationalen Best 
Practices aus (Ellen MacArthur Foundation, Reloop, Zero Waste Europe, 
ECOS) und schafft zugleich die Grundlage dafür, dass das UVEK 
Schwellenwerte für unterschiedliche Materialien und Anwendungen 
sachgerecht und evidenzbasiert anpassen kann.

Zudem enthält die Verordnung keine Definition von „Inertheit“. Dabei 
handelt es sich um ein zentrales Konzept, um sicherzustellen, dass 
Verpackungsmaterialien für Lebensmittel und Getränke sicher, 
wiederverwendbar und mit hochwertigem Recycling kompatibel sind. Die 
Einführung einer Definition von Inertheit würde dazu beitragen, 
internationale Best Practices festzulegen und die Führungsrolle der Schweiz 
bei sicheren, zirkulären Verpackungssystemen zu stärken.

Darüber hinaus ist die aktuelle Definition von Materialrecycling zu allgemein 
gefasst und schliesst nicht die üblichen Ausschlüsse wie 
Energiegewinnung, Verarbeitung zu Brennstoff oder Verfüllung ein.

Die Aufnahme von Buchstabe h.bis definiert die ideale Form des 
Recyclings, bei der Downcycling ausgeschlossen ist, also das Recycling in 
Produkte wie Kleidung oder Möbel, die anschliessend nicht weiter recycelt 
werden können.

Die Ergänzung des Textes zu Punkt j. stellt sicher, dass die Menge des 
recycelten Materials am Eingang der Recyclinganlage gemessen wird. Dies 
ist eine Sicherheitsmassnahme, um sicherzustellen, dass für das Recycling 
vorgesehenes Material nachvollziehbar bleibt, insbesondere beim Export.

Die Ergänzung von Buchstabe r. ermöglicht die Definition von 
Mehrwegsystemen. Dieser Begriff, übernommen aus dem europäischen 
Recht (Verordnung 2025/40), ist nicht nur notwendig, weil er in dieser 
Verordnung verwendet wird, sondern auch, um zu betonen, dass 
Wiederverwendungsaktivitäten Teil von Systemen mit organisatorischer 
Struktur, finanziellen Abläufen, Anreizmechanismen usw. sein müssen.

Die Ergänzung von Buchstabe s. übernimmt die Definition der 
Rücklaufquote, wie sie im erläuternden Bericht zur Überarbeitung dieser 
Verordnung enthalten ist. Der Begriff „Standard“ wurde ebenfalls gestrichen, 
da sich die Wiederverwendung von Verpackungen und deren 
anschliessende Rücknahme auch auf nicht standardisierte Verpackungen 
beziehen kann. Es ist wichtig, diese Definition aufzunehmen, da der Begriff 
später in der Verordnung verwendet wird.

Die Ergänzung von Buchstabe t. ermöglicht die Definition der 
Wiederverwendungsquote, die in einem neuen Artikel 19bis aufgenommen 
wird. Dabei folgt sie einer Logik, die der bei den Recyclingquoten 
angewendeten ähnelt, mit dem Ziel, verbindliche Wiederverwendungsziele 
festzulegen. Im Gegensatz zur „Rücklaufquote“ berücksichtigt diese Quote 
nur Verpackungen, die tatsächlich wiederverwendet werden, d.h. nach dem 
Wiederverwendungsprozess wieder in den Verkehr gebracht werden.

Titel Art. 3 Allgemeine Anforderungen an Verpackungen

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung
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Gegenvorschlag Händler:innen und Hersteller:innen, die Verpackungen in Verkehr bringen, 
müssen sicherstellen, dass die Verpackungen:
a. notwendig, sicher und nachhaltig sind, basierend auf evidenzbasierten 
Kriterien;
b. über standardisierte Kennzeichnung verfügen, die das Vorhandensein 
oder Fehlen relevanter Chemikalien, den Anteil an Recyclingmaterial und 
die bevorzugte Rückgabemethode zeigt;
c. keine irreführenden Umweltangaben enthalten;
d. so gestaltet sind, dass sie keine wesentlichen Hindernisse oder 
unverhältnismässigen Kosten bei Sammlung, Wiederverwendung, 
Behandlung oder Recycling verursachen;
e. den grösstmöglichen Anteil an Recyclingmaterial enthalten, ohne die 
menschliche Gesundheit zu gefährden.

Hinzufügen: Art. 3bis Kontrolle der Anforderungen an Verpackungen
Das BAFU veröffentlicht regelmässig Bewertungen zu den verschiedenen 
Arten von Verpackungen und den Möglichkeiten ihrer Entsorgung am Ende 
ihrer Lebensdauer, um festzustellen, welche Optionen hinsichtlich der 
Umweltbelastung und der Risiken für die menschliche Gesundheit sowie 
unter Berücksichtigung des Stands der Technik vorzuziehen sind.
Hinzufügen: Art. 3tris Verpflichtung der Einzelhandelsgeschäfte zur 
Rücknahme von Verpackungen.
1. Einzelhandelsgeschäfte müssen alle Arten von Verpackungen von 
Produkten kostenlos für die Konsumentinnen und Konsumenten 
zurücknehmen.
2. Für Einzelhandelsgeschäfte mit einer Verkaufsfläche von mehr als 200 
m² muss eine gut sichtbare Plattform zum Auspacken zur Verfügung gestellt 
werden.
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Begründung Artikel 3 legt wichtige allgemeine Grundsätze fest, ist jedoch in seiner 
derzeitigen Form noch zu schwach. Der Verweis darauf, dass Massnahmen 
nur „soweit wirtschaftlich tragbar“ erforderlich sind, schafft eine Lücke, die 
es Unternehmen ermöglicht, die Einhaltung aus finanziellen Gründen zu 
umgehen. Dies untergräbt die Wirksamkeit der Verordnung und sollte 
gestrichen werden.

Punkt a enthält nun drei zentrale Anforderungen für alle Verpackungen:
- Notwendig bedeutet, dass die Verpackung erforderlich ist; unnötige 
Verpackungen sollten verboten oder schrittweise abgeschafft werden.
- Sicher bedeutet, dass keine problematischen Stoffe oder Chemikalien 
enthalten sind, die Freisetzung von Mikro- und Nanoplastik reduziert wird 
und etablierte Sicherheitskriterien erfüllt werden.
- Nachhaltig bedeutet, dass die Verpackung so gestaltet ist, dass 
Wiederverwendung und hochwertiges Recycling in grossem Massstab 
prioritär berücksichtigt werden. Wo Einwegverpackungen erforderlich sind, 
werden Gewicht und Volumen auf das Minimum reduziert, das notwendig 
ist, um die Funktionalität sicherzustellen, ohne die Recycelbarkeit zu 
beeinträchtigen.

Die neuen Punkte b und c wurden hinzugefügt, um Transparenz für die 
Konsument:innen, Verantwortung der Produzent:innen und die Einhaltung 
geeigneter Rückgabesysteme sicherzustellen. Die Handhabung von 
Umweltangaben könnte sich an Art.14 der EU-Verordnung über 
Verpackungen und Verpackungsabfälle (PPWR) orientieren.

Punkt c ist problematisch, da die Forderung nach „einem möglichst hohen 
Anteil “ an Recyclingmaterial ohne Unterscheidung zwischen den 
Materialien nicht akzeptabel ist. Während recyceltes Glas wünschenswert 
ist, können recycelte Kunststoffe und Karton problematische Stoffe 
konzentrieren (einschliesslich Persistenz, Bioakkumulation, Mobilität, 
Karzinogenität, Mutagenität, Reproduktionstoxizität, spezifische 
Organtoxizität bei wiederholter Exposition und/oder endokrine Disruption). 
Besonders besorgniserregend ist dies bei Verpackungen für Lebensmittel 
und Getränke. Verpackungen sollten keine problematischen Chemikalien 
enthalten, und der Recyclinganteil muss sowohl für die menschliche 
Gesundheit als auch für die Umwelt unbedenklich sein.

Bezüglich des Vorschlags, Artikel 3tris aufzunehmen: Die Verpflichtung für 
den Handel, alle Arten von Verpackungen kostenfrei von Konsument:innen 
zurückzunehmen, gewährleistet Konsistenz und Zugänglichkeit im 
Verpackungssystem. Diese Massnahme unterstützt die Abfallvermeidung, 
indem sie Anreize für den Handel schafft, übermässige oder nicht 
recycelbare Verpackungen zu reduzieren, und gleichzeitig den Konsument:
innen eine ordnungsgemässe Entsorgung erleichtert.
Die Verpflichtung ergänzt bestehende Rücknahmesysteme, ohne sie zu 
ersetzen. Sie ermöglicht es Konsument:innen, Verpackungen (sowohl 
recycelbare als auch nicht recycelbare) am Verkaufsort zurückzugeben, 
erhöht die Bequemlichkeit und fördert Gewohnheiten, die für den künftigen 
Ausbau von Mehrwegsystemen entscheidend sein werden.
Für den Handel schafft diese Massnahme Anreize für einen schrittweisen 
Übergang zu Verpackungsreduktion und Designoptimierung. Zudem fördert 
sie Transparenz und geteilte Verantwortung entlang der 
Wertschöpfungskette, im Einklang mit dem Prinzip der erweiterten 
Herstellerverantwortung (EPR), ohne unverhältnismässige betriebliche 
Belastungen aufzuerlegen.
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Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag a. diese Verpackungen für die Verbraucher:innen kostenfrei an allen 
Verkaufsstellen und während der gesamten Öffnungszeiten 
zurückzunehmen;

c. in den Verkaufsstellen an gut sichtbarer Stelle deutlich darauf 
hinzuweisen, dass solche Verpackungen zurückgenommen werden und 
angeben, wie diese anschliessend weiterverarbeitet werden.

Begründung Der aktuelle Artikel verpflichtet Händler:innen und Hersteller:innen zwar zur 
Rücknahme von Getränkekartons und Einweg-Kunststoffverpackungen, legt 
jedoch nicht fest, dass dies kostenfrei für die Konsument:innen erfolgen 
muss. Ohne diese Klarstellung könnten Einzelhändler:innen Gebühren oder 
andere Bedingungen auferlegen, die die Rückgabe von Verpackungen 
erschweren und die Wirksamkeit der Rücknahmepflicht beeinträchtigen 
würden.
Die Ergänzung der Formulierung in Punkt a „für Konsument:innen kostenfrei
“ stellt sicher, dass das Rücknahmesystem zugänglich ist und mit dem 
Verursacherprinzip übereinstimmt, wonach Produzent:innen und Händler:
innen (nicht die Konsument:innen) die finanziellen Verantwortung für 
Verpackungsabfälle tragen. Diese Massnahme trägt zudem dazu bei, die 
Rücklaufquoten zu erhöhen und eine faire Umsetzung in allen 
Verkaufsstellen zu gewährleisten.

Die Ergänzung bei Punkt c. der Verpflichtung, Nachweise darüber zu 
veröffentlichen, wo zurückgegebene Verpackungen letztlich entsorgt 
werden, sorgt für mehr Transparenz für die Konsument:innen und erhöht 
gleichzeitig die Verantwortlichkeit der Händler:innen, da Rücknahme nicht 
automatisch Recycling garantiert.

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 3

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag --

Begründung Dies widerspricht dem Prinzip, dass die Rücknahme von Verpackungen 
kostenfrei für Konsument:innen erfolgen muss (Art.4 Buchstabe a).

Wir schlagen daher vor, Artikel 4 Absatz 3 zu streichen.

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 5 Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag b. sicherzustellen, dass die Entsorgungskosten durch Beiträge gemäss dem 
Verursacherprinzip gedeckt werden; diese Beiträge sind ausschliesslich für 
die Deckung der Entsorgungskosten sowie zur Unterstützung von 
Vermeidungs- und Mehrwegmassnahmen zu verwenden und dürfen nicht 
auf die Verbraucher:innen abgewälzt werden.

e. hochwertiges Recycling im grossen Umfang priorisieren sowie die Menge 
des Restabfalls gemäss den in Art.6 festgelegten Zielvorgaben klar 
berichten und reduzieren

Begründung Artikel 5 verlangt zu Recht, dass die Entsorgungskosten durch Beiträge 
gemäss dem Verursacherprinzip gedeckt werden. Der Text legt jedoch nicht 
fest, wer diese Kosten letztlich trägt. Ohne Klarstellung besteht das Risiko, 
dass die Kosten auf die Konsument:innen abgewälzt werden, was die 
Fairness untergräbt und den Anreiz für Produzent:innen schwächt, 
Verpackungen besser zu gestalten.

Um die Wirksamkeit sicherzustellen, muss klar sein, dass die Beiträge von 
denjenigen getragen werden, die Verpackungen in Verkehr bringen, und 
nicht von den Konsument:innen. Darüber hinaus sollten die Beiträge nicht 
nur die Entsorgung abdecken, sondern auch die Abfallvermeidung und den 
Aufbau von Mehrwegsystemen unterstützen, im Einklang mit der 
erweiterten Herstellerverantwortung (EPR). Dies schafft die richtigen 
ökonomischen Anreize und stellt sicher, dass Ressourcen in nachhaltige 
Lösungen kanalisiert werden.

Punkt e wurde überarbeitet, um Verweise auf die Verbrennung (nicht 
empfohlene Entsorgungsmethode) zu entfernen und eine öffentliche 
Berichterstattung vorzuschreiben.

Titel Art. 5 Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1bis. Zusätzlich zu den in Abs. 1 festgelegten Recyclingquoten ist die 
insgesamt in Verkehr gebrachte Menge an Verpackungsabfällen 
schrittweise zu verringern. Die Menge der Verpackungsabfälle ist bis 2030 
um mindestens 5 %, bis 2035 um 10 % und bis 2040 um 15 % gegenüber 
dem Niveau von 2018 zu reduzieren, im Einklang mit den Zielen der EU-
Verordnung über Verpackungen und Verpackungsabfälle (PPWR).

Begründung Artikel 6 legt derzeit nur relative Recyclingziele (Prozentsätze) fest. Zwar 
sind diese wichtig, sie garantieren jedoch keine tatsächliche Reduktion des 
Verpackungsabfalls, da Recyclingquoten steigen können, während das 
Gesamtvolumen an Abfall ebenfalls zunimmt.

Um echten Fortschritt bei der Abfallvermeidung sicherzustellen, sollte die 
Verordnung relative Recyclingziele mit absoluten Reduktionszielen für 
Verpackungsabfälle kombinieren, im Einklang mit der künftigen EU-
Verordnung über Verpackungen und Verpackungsabfälle (PPWR).

Die Einführung messbarer Reduktionsziele – 5% bis 2030, 10% bis 2035 
und 15% bis 2040 im Vergleich zu den Werten von 2018 – würde die 
Schweiz an europäische Best Practices angleichen und sicherstellen, dass 
politische Massnahmen zu einer tatsächlichen Verringerung des gesamten 
in Verkehr gebrachten Verpackungsabfalls führen.

Alternativ könnte Artikel6 auch die Wiederverwendbarkeit von 
Verpackungen berücksichtigen, die durch Händler:innen in Verkehr 
gebracht wird, um Getränkekartons und andere Einwegverpackungen zu 
ersetzen. Wenn dies ordnungsgemäss umgesetzt wird, könnte dies in die 
Berechnung einbezogen oder zur gemessenen Recyclingquote angerechnet 
werden.

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag --

Begründung Dieser Mechanismus würde in der Praxis zusätzliche Kosten für Konsument:
innen verursachen und widerspricht damit dem Prinzip, dass die 
Rücknahme von Verpackungen kostenfrei für Konsument:innen erfolgen 
muss (Art.4 Buchstabe a) und dass Produzent:innen und Händler:innen die 
Verantwortung im Einklang mit der erweiterten Herstellerverantwortung 
(EPR) tragen sollten.

Wir schlagen daher vor, Artikel 6 Absatz 2 zu streichen. Anstelle neuer 
Verbrauchergebühren oder Steuern sollte die Verordnung auf ein 
Pfandsystem für alle Getränkeverpackungen setzen. Ein Pfand 
unterscheidet sich grundlegend von einer Gebühr:
- Ein Pfand ist vollständig rückzahlbar, schafft einen direkten Anreiz für 
Konsument:innen, Verpackungen zurückzugeben, und ermöglicht höhere 
Rücklaufquoten;
- Eine Steuer oder Gebühr ist nicht rückzahlbar, verschiebt die Kosten auf 
die Konsument:innen, ohne das Verhalten oder das Verpackungsdesign zu 
verbessern.
Die Pfandpflicht (wie in Art.17 vorgeschlagen) gewährleistet einen fairen, 
geschlossenen Kreislauf für alle Materialien, stärkt die Verantwortlichkeit 
entlang der gesamten Wertschöpfungskette und vermeidet eine 
Benachteiligung der Konsument:innen, während es eine wirksame 
Abfallreduktion fördert.
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Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Werden die Recyclingquoten weiterhin nicht erreicht, kann das UVEK die 
Verpflichtungen und Leistungsanforderungen des in Artikel 17 festgelegten 
Pfandsystems verstärken, insbesondere für Verpackungsmaterialien oder 
Akteure, die hauptsächlich für die Nichterreichung der Ziele verantwortlich 
sind. Dies kann höhere Pfandbeträge, gezielte Rücknahmepflichten oder 
zusätzliche Massnahmen zur Verbesserung der Sammelqualität und der 
Verwertungsergebnisse umfassen.

Begründung Der Artikel sieht derzeit vor, dass das UVEK ein Pfandsystem einführen 
kann, falls die Recyclingquoten nicht erreicht werden. Unter unserem 
Vorschlag gilt jedoch bereits ein universelles Pfandsystem (Artikel 17) für 
alle Getränkeverpackungen. Dieser Absatz sollte daher dazu dienen, das 
bestehende System zu stärken und anzupassen, wenn die Leistung 
einzelner Materialien oder Betreiber unzureichend bleibt. Dies gewährleistet 
politische Kohärenz und vereinfacht die Umsetzung. Ein Pfandsystem ist ein 
strukturelles Instrument, das hohe Rücklauf- und Rückgabemengen für alle 
Materialien sicherstellt, während Artikel 6 Absatz 3 dem UVEK die 
Flexibilität bietet, das System gezielt zu optimieren, wenn spezifische 
Materialien oder Betreiber hinter den Erwartungen zurückbleiben. Solche 
Anpassungen (z.B. höhere Pfandbeträge oder strengere Rückgabepflichten) 
würden die Effizienz des Gesamtsystems verbessern, ohne parallele 
Mechanismen oder zusätzliche administrative Belastungen zu schaffen.

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Hersteller;innen, die leere Einwegverpackungen aus Glas für die 
Verwendung im Inland abgeben oder solche Verpackungen einführen, 
müssen für diese einer vom BAFU beauftragten Organisation (Organisation) 
eine vorgezogene Entsorgungsgebühr (Gebühr) entrichten

Begründung Die Steuer sollte nur für Einwegglasverpackungen gelten, nicht für Mehrweg-
/Wiederbefüllbares Glas.

Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Die Gebührenpflicht gilt auch für Hersteller:innen, die befüllte 
Einwegverpackungen aus Glas abgeben oder einführen.

Begründung Die Steuer sollte nur für Einwegglasverpackungen gelten, nicht für Mehrweg-
/Wiederbefüllbares Glas

Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag d. Hersteller:innen, die die Rücknahme und Wiederbefüllung von 
Glasverpackungen anbieten.

Begründung Die Steuer sollte nur für Einwegglasverpackungen gelten, nicht für Mehrweg-
/Wiederbefüllbares Glas
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Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 10 Verwendung der Gebühr

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung
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Gegenvorschlag Ändern Buchstabe d: „Informationskampagnen, insbesondere zur prioritären 
Förderung der Wiederverwendung und stofflichen Verwertung von 
Glasverpackungen ...” 
Neue Buchstabe nach (d) einfügen:
d bis. die Entwicklung von Standards und Infrastrukturen für 
Mehrwegverpackungssysteme;
Einleitenden Satz ändern:
„Die Organisation muss die Einnahmen aus der Abgabe zur Finanzierung 
der folgenden Tätigkeiten im Zusammenhang mit Glasverpackungen 
verwenden; gleichwertige Massnahmen sind auch für Kunststoff- und 
andere Getränkeverpackungen einzuführen.“
Nach (d bis) einfügen:
d ter. die Finanzierung des Aufbaus und des Betriebs von 
Mehrwegsystemen;
Letzten Satz der Begründung ändern:
„Die Aufnahme solcher Bestimmungen würde den Übergang zu 
Mehrwegverpackungen, insbesondere bei Getränken, stärken und 
sicherstellen, dass die Abgabe Mehrweg fördert und nicht den Ersatz durch 
Einwegkunststoffe begünstigt.“
Hinzufügen: Art. 10bis «Verwendung der Gebühr für die Wiederverwendung
Mindestens 10 % der vorweggenommenen Entsorgungsgebühr müssen zur 
Unterstützung von Aktivitäten im Zusammenhang mit der 
Wiederverwendung von Verpackungen gemäss Art. 10 Bst. a und b 
verwendet werden.»



1949 / 2947

Begründung Artikel 10 beschränkt derzeit die Verwendung der Entsorgungsgebühr auf 
Aktivitäten im Zusammenhang mit Glasverpackungen. Dies führt zu einem 
Ungleichgewicht: Glas wird benachteiligt, während Kunststoff und andere 
Verpackungsmaterialien keiner gleichwertigen finanziellen Verantwortung 
unterliegen. Zudem wird derzeit nicht zwischen Einweg- und Mehrweg-
Glasverpackungen unterschieden. Dies birgt das Risiko, Substitutionen hin 
zu Kunststoff zu begünstigen, was dem Ziel der Reduktion des gesamten 
Verpackungsabfalls und dem Schutz der öffentlichen Gesundheit 
widerspricht.

Das Prinzip der erweiterten Herstellerverantwortung (EPR) verlangt, dass 
alle Verpackungsmaterialien in fairer Weise zu den Kosten für Sammlung, 
Behandlung sowie den Aufbau und Betrieb von Wiederverwendungs- und 
Recyclinginfrastrukturen beitragen. Entsprechende Massnahmen sollten 
daher auch für Kunststoffe und andere Materialien eingeführt werden.

Darüber hinaus sieht Artikel 10 derzeit keine Finanzierung für die 
Entwicklung von Standards und Systemen zur Wiederverwendung vor. Die 
Aufnahme solcher Bestimmungen und die Möglichkeit, Steuereinnahmen 
auch für den Aufbau und Betrieb von Mehrwegsystemen zu verwenden, 
würden den Übergang zu wiederverwendbaren Verpackungen – 
insbesondere bei Getränken – deutlich stärken. Ebenso wichtig ist, dass die 
Ausgestaltung der Abgabe die Wiederverwendung fördert und keine Anreize 
für den Umstieg auf Einwegkunststoffe schafft.

Buchstabe d.: Die Wiederverwendung von Glasverpackungen trägt zur 
Schonung natürlicher Ressourcen, zur Stärkung der Kreislaufwirtschaft und 
zur Verbesserung der Umweltbilanz bei – insbesondere im Vergleich zu 
Einweg-Glasverpackungen (siehe Carbotech-Bericht, 2024). Umfragen in 
der Schweizer Bevölkerung zeigen, dass viele Menschen die Begriffe 
„Recycling“ und „Wiederverwendung“ verwechseln. Obwohl bereits 
Lösungen für die Wiederverwendung von Glasverpackungen existieren, 
sind diese bislang wenig bekannt. Obwohl dieser Artikel bereits in der 
früheren Version der OEV enthalten war, wurde von Vetroswiss keine 
Informationskampagne zur Förderung der Wiederverwendung durchgeführt. 
Das Wort „vorrangig“ verdeutlicht daher das Mandat von Vetroswiss, 
Informationskampagnen in erster Linie zugunsten der Wiederverwendung 
durchzuführen.

Während die Wiederverwendung von Glasverpackungen klare ökologische 
Vorteile gegenüber Einweg-Glas und Kunststoffverpackungen bietet, fehlen 
derzeit die notwendigen Investitionen, um diese Systeme wirtschaftlich 
tragfähig zu machen. In Frankreich schreibt das Anti-Waste-Gesetz für eine 
Kreislaufwirtschaft (AGEC) vor, dass Öko-Organisationen und Produzenten, 
die der erweiterten Herstellerverantwortung unterliegen, mindestens 5 % 
ihrer jährlichen finanziellen Beiträge für die Entwicklung von 
Wiederverwendungslösungen bereitstellen müssen.
Nach dem Vorbild dieser Regelung in Nachbarländern wäre es sinnvoll, 
auch in der OEm einen entsprechenden Prozentsatz für dieses Ziel 
festzuschreiben. Dies würde die konkrete Umsetzung der Buchstaben a. 
und b. von Artikel 10 ermöglichen.

Titel Art. 11 Zahlungen an Dritte, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 11 Zahlungen an Dritte, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 11 Zahlungen an Dritte, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 12 Rückerstattung, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 12 Rückerstattung, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 12 Rückerstattung, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 5

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Anpassen: Buchst. c. um ausschliesslich Einwegverpackungen zu 
spezifizieren.

Einfügen : Buchst. e. Eine Aufschlüsselung der Steuereinnahmen, die für 
die Wiederverwendung verwendet werden, im Verhältnis zu den 
Gesamteinnahmen.

Begründung Die aktuellen Jahresberichte von Vetroswiss sowie die von Swiss Recycle 
veröffentlichten Materialflüsse für Glasverpackungen weisen auf einen sehr 
geringen Anteil wiederverwendeter Ganzverpackungen hin, die von TEA-
Rückvergütungen profitieren. Allerdings scheint niemand genau zu wissen, 
welche Wiederverwendungsaktivitäten in der Schweiz tatsächlich finanziert 
werden. Daher ist mehr Transparenz in Bezug auf die Finanzierung dieser 
Aktivitäten erforderlich.

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Das BAFU veröffentlicht den Bericht mit Ausnahme von Informationen, die 
dem Geschäfts- oder Fabrikationsgeheimnis gemäss den anwendbaren 
Rechtsvorschriften unterliegen, sofern die Berufung auf solche Geheimnisse 
nicht die wirksame Umsetzung dieser Verordnung einschränkt oder 
Verpflichtungen zum Schutz von Umwelt und Gesundheit beeinträchtigt.

Begründung Die Bestimmung muss so formuliert werden, dass die Berufung auf 
Geschäftsgeheimnisse nicht dazu verwendet werden kann, Transparenz, 
Überwachung oder Durchsetzung der Verordnung zu verhindern.
Kommerzielle Vertraulichkeit darf nicht über den Verpflichtungen zum 
Umwelt- und Gesundheitsschutz stehen.

Titel Art. 15 Verfahren

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 16 Kennzeichnung

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Anpassung Titel: Pfandpflicht für Getränkeverpackungen, Abs. 1
Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die 
Getränke in Mehrweg- oder Einwegverpackungen an Endverbraucherinnen 
und Endverbraucher abgeben, müssen auf diese Verpackungen ein Pfand 
erheben. Sie sind verpflichtet, die in ihrem Sortiment geführten 
Verpackungen gegen Erstattung des Pfands zurückzunehmen.

Begründung Die aktuelle Verordnung führt zu einer Verzerrung: Ein Pfand ist derzeit nur 
für wiederverwendbare Getränkeverpackungen verpflichtend (Art.17), 
während Pfand auf Einweg-Getränkeverpackungen (PET, Aluminium, Glas) 
nur als Korrekturmassnahme vorgesehen ist, falls die Recyclingquoten nicht 
erreicht werden (Art.19). Dieses Ungleichgewicht birgt das Risiko, dass 
wiederverwendbare Verpackungen am Verkaufsort teurer werden und 
Konsument:innen dadurch billigere Einweg-Optionen bevorzugen.
Um gleiche Wettbewerbsbedingungen zu schaffen und die 
Wiederverwendung nicht zu untergraben, sollte die Verordnung ein 
universelles Pfandsystem für alle Getränkeverpackungen – sowohl 
wiederverwendbar als auch Einweg – einführen. Ein solches System würde:
- eine faire Behandlung aller Verpackungsarten sicherstellen,
- die erweiterte Herstellerverantwortung (EPR) unterstützen, indem 
gewährleistet wird, dass alle Verpackungen zu Sammlung und Entsorgung 
beitragen,
- und Konsument:innen motivieren, alle Getränkeverpackungen 
zurückzugeben, wodurch die Rücklaufquoten steigen und Littering reduziert 
wird.

Artikel 17 sollte daher überarbeitet werden, um eine Pfandpflicht für alle 
Getränkeverpackungen einzuführen. Artikel 19 sollte entsprechend 
angepasst werden, sodass seine Bestimmungen bestehende 
Verpflichtungen stärken und nicht erst bei unzureichenden Recyclingquoten 
ein Pfand einführen.

Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Buchstabe a: „Die Branchenorganisation oder die Organisation, die Teil 
eines Wiederverwendungssystems ist, hat zum Ziel, Getränkeverpackungen 
gemeinschaftlich zu sammeln, zu reinigen und wiederzuverwenden.“

Buchstabe e: „Sie erreicht innerhalb der ersten drei Jahre ihres Bestehens 
eine Rücklaufquote der von ihren Mitgliedern in Verkehr gebrachten 
wiederverwendbaren Verpackungen von mindestens 20% und diese Quote 
beträgt nach fünf Jahren mindestens 50%; zudem ergreift sie Massnahmen, 
um diese Quoten in der Folge zu erhöhen.“

Buchstabe f (hinzufügen): „Wenn die Zielquote nicht erreicht wird, analysiert 
das BAFU die zu ergreifenden Massnahmen in Absprache mit den 
betroffenen Akteuren.“

Begründung Buchstabe a: Heute funktionieren Wiederverwendungssysteme in der 
Schweiz auch ohne standardisierte Verpackungen. Zwar ermöglicht 
Standardisierung eine langfristige Optimierung der logistischen Abläufe, sie 
ist jedoch keine zwingende Voraussetzung für die Umsetzung der 
Wiederverwendung. Aus diesem Grund wird vorgeschlagen, den Begriff 
„standardisiert“ zu streichen, um KMU und Initiativen, die sich für 
Wiederverwendung engagieren, aber noch nicht auf standardisierte 
Verpackungen umgestellt haben, nicht zu behindern.

Im erläuternden Bericht wird eine Branchenorganisation als 
„Zusammenschluss von Herstellern und Händlern, der möglicherweise nur 
Recyclingunternehmen umfasst oder eine gemischte Form annimmt (...)“ 
beschrieben. Diese Definition legt nahe, dass eine solche Organisation 
Recyclingunternehmen enthalten muss, was im Fall der Wiederverwendung 
nicht zutrifft, da hier andere Akteure beteiligt sind (Reinigungsunternehmen, 
Logistikdienstleister usw.). Deshalb schlagen wir vor, die Ausnahme von der 
Pfandpflicht auch auf Organisationen auszuweiten, die Teil eines 
Wiederverwendungssystems sind, um mit dem europäischen Recht 
übereinzustimmen und Unternehmen und KMU, die in der 
Wiederverwendung aktiv sind – einschliesslich Organisationen der 
Zivilgesellschaft, z.B. der neuen Vereinigung Swiss REuse – von dieser 
Ausnahme profitieren zu lassen.

Buchstaben e und f: Wiederverwendungssysteme benötigen eine gewisse 
Anlaufzeit. Zahlreiche Studien zeigen, dass bereits ein moderater Rücklauf 
ökologisch signifikante Vorteile bringen kann. Wir schlagen daher vor, den 
derzeit vorgesehenen Rücklaufwert zu senken, um ihn für bestehende 
Initiativen in der Schweiz realistischer erreichbar zu machen, und einen 
Dialog mit dem BAFU vorzusehen, falls der Zielwert nicht erreicht wird, um 
gemeinsam die zu ergreifenden Massnahmen zu identifizieren. Zum 
Vergleich: Frankreich hat in seinem Anti-Gaspillage-Gesetz AGEC das Ziel 
gesetzt, 10% Wiederverwendung von Glasverpackungen bis 2027 zu 
erreichen.

Titel Art. 18 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Einwegverpackungen aus PET und 
Metall, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 18 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Einwegverpackungen aus PET und 
Metall, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 18 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Einwegverpackungen aus PET und 
Metall, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Artikel 19bis – Zielvorgabe für die Wiederverwendung von 
Getränkeverpackungen

Absatz 1: Der Wiederverwendungsanteil von Getränkeverpackungen muss 
bis 2040 mindestens 40% erreichen. Für wirtschaftliche Akteure, die die 
Schwelle von 1 Million Franken Lohnsumme oder Umsatz überschreiten, 
muss dieser Anteil innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten dieser 
Verordnung mindestens 20% betragen.

Absatz 2: Die Modalitäten zur Erreichung dieses Ziels sowie die betroffenen 
Verpackungsarten werden vom DETEC in Abstimmung mit den 
wirtschaftlichen Akteuren festgelegt.

Absatz 3: Wird der Rücklaufanteil nicht erreicht, kann das DETEC die 
Händler:innen und Hersteller:innen verpflichten, einen bestimmten 
Prozentsatz ihres Produktsortiments in wiederverwendbaren 
Getränkeverpackungen in Verkehr zu bringen.

Begründung Wie Artikel 6 stützt sich auch Artikel 19 ausschliesslich auf relative 
Recyclingquoten (Prozentsätze). Dies ist irreführend: Selbst wenn die 
Recyclingquote steigt, kann das Gesamtvolumen an nicht recyceltem Glas, 
PET oder Aluminium konstant bleiben oder sogar zunehmen, wenn der 
Gesamtverbrauch wächst. Dies untergräbt die Umwelteffektivität der 
Bestimmung.
Um echten Fortschritt zu gewährleisten, sollte die Verordnung relative Ziele 
mit absoluten Obergrenzen für nicht recycelte Mengen kombinieren. 
Beispielsweise sollte die Gesamtmenge an nicht recyceltem PET, 
Aluminium oder Glas einen definierten Referenzwert nicht überschreiten 
(z.B. die Menge beim Inkrafttreten der vorherigen BCO oder ein niedrigerer 
Schwellenwert). Eine solche Regelung würde verhindern, dass verbesserte 
Recyclingquoten ein Wachstum des Gesamtabfalls verschleiern.

Bezüglich der Aufnahme von Artikel 19bis:

Die wichtigsten Handelspartner der Schweiz haben Ziele zur 
Wiederverwendung von Verpackungen in ihrer jeweiligen Gesetzgebung 
verankert. Beispiele finden sich insbesondere in der neuen europäischen 
Verpackungsverordnung, dem Anti-Waste-Gesetz in Frankreich, dem 
Verpackungsgesetz in Deutschland und dem Abfallgesetz in Österreich.

Die Wiederverwendung von Glasverpackungen entspricht somit nicht nur 
diesen internationalen Rahmenbedingungen, sondern auch der LPE: Sie 
trägt zur Schonung natürlicher Ressourcen und zur Stärkung der 
Kreislaufwirtschaft (Kapitel 5) bei, begrenzte Abfallproduktion zu fördern und 
die Abfallbehandlung im Inland sicherzustellen (LPE Art.30).

Wie im erläuternden Bericht zur Revision hervorgehoben wird, bietet 
wiederverwendbare Verpackung in den meisten Fällen ökologische Vorteile 
gegenüber Einwegverpackungen.

Die Festlegung von Wiederverwendungszielen ermöglicht es der Schweiz, 
sich an internationale Marktentwicklungen anzupassen und die 
Umweltauswirkungen der Branche zu verbessern, während den 
wirtschaftlichen Akteuren die Freiheit bleibt, den jeweils geeigneten Weg zur 
Zielerreichung zu wählen.

Das 40%-Ziel basiert auf der Quote der Europäischen Union (Verordnung 
2025/40) für alkoholische und alkoholfreie Getränke. Ein Zwischenziel wird 
nur für wirtschaftliche Akteure über einer bestimmten Schwelle festgelegt.
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Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Werden die in Abs. 1 festgelegten Recyclingquoten nicht erreicht, kann das 
UVEK die mit der in Artikel 17 vorgesehenen Pfandpflicht verbundenen 
Verpflichtungen verstärken und zusätzliche Massnahmen einführen, um die 
Zielerreichung sicherzustellen.

Begründung Artikel 19 sieht derzeit vor, dass ein Pfand auf Einweg-
Getränkeverpackungen nur erhoben werden darf, wenn Mindest-
Recyclingquoten nicht erreicht werden. Damit wird das Pfand eher zu einer 
Sanktionsmassnahme als zu einem zentralen Element des 
Verpackungssystems. Ein solcher Ansatz ist unzureichend: Hohe relative 
Recyclingquoten können weiterhin mit wachsenden Gesamtmengen an 
Abfall und grossen absoluten Mengen nicht recycelter Verpackungen 
einhergehen.

Um dies zu adressieren, sollte das Pfandsystem universell auf alle 
Getränkeverpackungen angewendet werden (Art.17), während Artikel 19 
und Artikel 19bis darauf fokussiert werden sollten, dass Recycling- und 
Wiederverwendungsziele erreicht und im Zeitverlauf gestärkt werden.
In dieser Logik sollte Artikel 19 reformuliert werden, um:
- von der Einführung des Pfands nur als Korrekturmassnahme 
wegzukommen,
- und stattdessen die Pfandpflichten zu verstärken oder zu verschärfen 
sowie zusätzliche Massnahmen einzuführen, falls Recycling- und 
Wiederverwendungsziele nicht erreicht werden.

Dies würde die Kohärenz mit den Prinzipien der erweiterten 
Herstellerverantwortung (EPR) sicherstellen und Schlupflöcher verhindern, 
die es Unternehmen erlauben, sich auf relative Prozentsätze zu stützen, 
während die absoluten Abfallmengen weiterhin steigen.

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 20 Mitteilungspflicht betreffend Getränkeverpackungen

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag a. das Volumen und das Gewicht der im Vorjahr für den Konsum in der 
Schweiz produzierten oder importierten Getränke, getrennt nach Mehrweg- 
und Einwegverpackungen sowie nach den für ihre Herstellung verwendeten 
Materialien und den verschiedenen Getränkearten;

c. das Gewicht der in der Schweiz konsumierten Getränkeverpackungen 
unter Angabe der Verwertungsarten (Wiederverwendung, stoffliche 
Verwertung, energetische Verwertung) sowie des Verwertungsortes 
(Schweiz oder Ausland).

Begründung Die derzeitige Bestimmung verlangt hauptsächlich Angaben zum Volumen. 
Dies reicht jedoch nicht aus, um die Auswirkungen auf die Umwelt und die 
Kreislaufwirtschaft zu überwachen. Unternehmen sollten sowohl das 
Volumen als auch das Gewicht von Getränkeverpackungen angeben, 
ebenso wie den Verbleib am Ende der Lebensdauer (Wiederverwendung, 
Materialrecycling, energetische Verwertung) und den Ort der Behandlung 
(Schweiz oder Ausland). Ohne diese Informationen lässt sich nicht 
nachvollziehen, ob die Schweiz tatsächlich Abfall reduziert, die 
Wiederverwendung erhöht und die Auswirkungen des Exports von Abfällen 
begrenzt.

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag a. das Volumen und das Gewicht der im Vorjahr für den Konsum in der 
Schweiz verwendeten Verpackungen für Waren, getrennt nach den für ihre 
Herstellung verwendeten Materialien;
b. Kunststoffverpackungen, unterteilt nach den verschiedenen Polymeren, 
insbesondere PET, Polyethylen (PE), Polypropylen (PP), Polystyrol (PS), 
Polyvinylchlorid (PVC) sowie Verbundmaterialien

Begründung Um Trends zu erfassen, sollten sowohl Volumen als auch Gewicht 
angegeben werden. Verbundmaterialien müssen ebenfalls gesondert 
ausgewiesen werden, da sie besondere Herausforderungen für das 
Recycling darstellen und nicht in allgemeinen Kategorien versteckt werden 
sollten.

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag a. das Volumen und das Gewicht der Verpackungen, die im Vorjahr für den 
Inlandverbrauch verwendet wurden, aufgegliedert nach 
Verpackungsmaterialien;

Begründung Volumen und Gewicht sollen angegeben werden.

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 3bis. Der Detailhandel ist verpflichtet, dem BAFU jährlich, nach dessen 
Vorgaben und vor Ende Februar, den Prozentsatz seines Sortiments 
mitzuteilen, der in Einwegverpackungen verkauft wird.

Begründung Grosse Einzelhändler haben einen starken Einfluss auf die Wahl der 
Verpackungen. Indem sie den Anteil ihres Sortiments angeben, der in 
Einwegverpackungen verkauft wird, werden sie für die Abfallvermeidung zur 
Verantwortung gezogen und können transparent verglichen werden.

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 5

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Das BAFU kann jährlich in aggregierter oder nicht aggregierter Form die für 
die Herstellung von Verpackungen verwendeten Materialmengen sowie die 
angewandten Verwertungsarten veröffentlichen.

Begründung Die Erlaubnis für das BAFU, Daten in disaggregierter Form zu 
veröffentlichen, erhöht die Transparenz und ermöglicht eine genauere 
Überwachung der Verwertungsstrategien.

Titel Art. 22 Rücknahme und Verwertung, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag (…) müssen dem BAFU jährlich bis Ende Februar das Volumen und das 
Gewicht der im Vorjahr zurückgenommenen oder verwerteten 
Verpackungen mitteilen. Sie müssen nach den für die Herstellung dieser 
Verpackungen verwendeten Materialien, den angewandten 
Verwertungsarten sowie dem Verwertungsort (Schweiz oder Ausland) 
unterscheiden.

Begründung Um ein vollständiges Bild zu erhalten, müssen Unternehmen Angaben zu 
Volumen und Gewicht, Verwertungsarten und dazu machen, ob die 
Behandlung in der Schweiz oder im Ausland erfolgt. Dadurch wird eine 
genaue Nachverfolgung der Ströme und Umweltauswirkungen gewährleistet.

Titel Art. 22 Rücknahme und Verwertung, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Jede Person (…) ist verpflichtet, dem BAFU jährlich bis Ende Februar und 
unter Unterscheidung der für ihre Herstellung verwendeten Materialien das 
Volumen und das Gewicht der im Vorjahr verwerteten Verpackungen 
mitzuteilen sowie den Namen des Verwertungsunternehmens, die 
angewandte Verwertungsart. Bei Kunststoffen ist mindestens zwischen 
folgenden Polymeren zu unterscheiden: PET, PE, PP, PS, PVC sowie 
Verbundmaterialien.

Neu Abs. 3: Das BAFU unterstützt Branchenorganisationen, die in der 
Wiederverwendung tätig sind, bei der Erstellung von Statistiken über das 
Inverkehrbringen von Mehrwegverpackungen sowie deren Rücklaufquote.

Neu Abs. 4: Es wird eine Kontrolle durchgeführt, um die Richtigkeit der von 
Händler:innen und Hersteller:innen gemeldeten Angaben zu überprüfen.

Begründung Abs. 2 
Das Gleiche gilt für professionelle Verwertungsakteure: Volumen und 
Gewicht sowie Verbundstoffe müssen gemeldet werden, um die 
tatsächlichen Herausforderungen beim Recycling widerzuspiegeln.

Abs. 3 (neu)
Zuverlässige Statistiken zur Wiederverwendung sind unerlässlich. Ohne 
Daten ist es unmöglich, Wiederverwendungssysteme wirksam zu 
unterstützen. Das BAFU sollte Organisationen bei der Erstellung dieser 
Statistiken unterstützen.

Abs. 4 (neu)
Die Angaben müssen überprüft werden. Ohne unabhängige Kontrollen 
besteht die Gefahr, dass die Daten unvollständig, irreführend oder 
inkonsistent sind, was das Vertrauen und die Durchsetzung untergräbt.

Titel Art. 23 Mitteilung an private Meldestellen, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 23 Mitteilung an private Meldestellen, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 24 Vollzug

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 25 Aufhebung und Änderung bisherigen Rechts

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 26 Übergangsbestimmung

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 27 Inkrafttreten

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Karl Fleischmann

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Trash Hero World begrüsst die Revision der Verpackungsverordnung als 
einen zeitgemässen und wichtigen Schritt zur Stärkung der 
Kreislaufwirtschaftspolitik in der Schweiz. Der erweiterte Geltungsbereich 
des Entwurfs wird positiv bewertet, und insbesondere die Integration der 
Erfahrungen aus dem EU-Prozess ist sehr wertvoll.

Im März 2025 veröffentlichte die Swiss Plastic Action Koalition eine 
gemeinsame Erklärung mit zehn klaren Forderungen (https://trashhero.org
/wp-content/uploads/2025/03/2025-03-10-Swiss-Plastic-Action-
Gemeinsame-Erklaerung.pdf), um sicherzustellen, dass die 
Verpackungspolitik der Schweiz Plastikverschmutzung wirksam verhindert, 
sichere Materialien fördert und die Infrastruktur für eine echte 
Kreislaufwirtschaft aufbaut. Wir halten diese Forderungen weiterhin für 
wesentlich und sehen die aktuelle Konsultation als Gelegenheit, die 
Verordnung stärker an ihnen auszurichten.

Der Entwurf ist in bestimmten Bereichen zwar ein Fortschritt, doch müssen 
einige zentrale Punkte stärker berücksichtigt werden, um tatsächlich 
wirksame Ergebnisse zu erzielen.

Plastikverschmutzung an der Quelle verhindern:
Wir fordern ein Verbot nicht notwendiger Einwegkunststoffe, verbindliche 
Reduktionsziele sowie das schrittweise Auslaufen von giftigen und nicht 
recycelbaren Verpackungen. Der vorliegende Entwurf verbietet solche 
Produkte bislang nicht und legt keine quantitativen Reduktionsziele fest. Er 
konzentriert sich vor allem auf Sammlung und Recycling, was den Anstieg 
des Verpackungsabfalls nicht umkehren kann. Zudem fehlen Mechanismen, 
um unerwünschte Ersatzstoffe zu verhindern oder gefährliche Materialien 
auszuschliessen, wodurch die öffentliche Gesundheit und die Umwelt 
weiterhin gefährdet bleiben.
Eine Angleichung an die neue EU-Verordnung über Verpackungen und 
Verpackungsabfälle (PPWR) würde die Position der Schweiz stärken, da 
diese Anforderungen an Recycelbarkeit, Gestaltungskriterien, 
Wiederverwendungsziele, recycelten Materialanteil, Verbote bestimmter 
Einwegkunststoffe und strenge Grenzwerte für PFAS festlegt.

Investition in Wiederverwendung und Kreislaufwirtschaftsinfrastruktur:
Die erweiterte Herstellerverantwortung (EPR) sollte nicht nur als Instrument 
zur Finanzierung der nachgelagerten Entsorgung genutzt werden, sondern 
auch zur Finanzierung grossflächiger Wiederverwendungssysteme und zur 
Entwicklung nationaler Standards. Der aktuelle Entwurf erkennt dieses 
strategische Potenzial bislang nicht an. Ein wichtiger Schritt wäre, einen Teil 
der Vorauszahlungsabgabe (TEA) auf Wiederverwendungssysteme 
umzuleiten, wie dies bereits in Frankreich praktiziert wird, wo eine einzige 
Organisation sowohl die Beiträge für Wiederverwendung als auch für 
Recycling verwaltet. Ebenso sollte das begrenzte und fragmentierte 
Pfandsystem für Getränkebehälter ausgeweitet werden: Das Pfandsystem 
in Deutschland zeigt, wie universelle Pfandregelungen (für Mehrweg- und 
Einwegbehälter) dank effizientem Management und harmonisierten 
Standards Rücklaufquoten von über 90 % erreichen können. Ohne 
entsprechende Investitionen und Harmonisierung wird die 
Wiederverwendung in der Schweiz marginal bleiben.

Sichere Materialien gewährleisten:
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Verpackungen, einschliesslich recycelter Verpackungen, müssen frei von 
gefährlichen Stoffen und nicht absichtlich zugesetzten Stoffen (NIAS) sein. 
Dies ist entscheidend, um die öffentliche Gesundheit zu schützen und 
sichere Recyclingkreisläufe zu gewährleisten. Der Entwurf der Verordnung 
fördert derzeit zwar recycelte Kunststoffe, behandelt jedoch deren 
chemische Sicherheit nicht, wodurch eine regulatorische Lücke entsteht, die 
ernsthafte Auswirkungen auf den Lebensmittelkontakt und Konsumgüter 
haben kann.

Greenwashing beenden und Transparenz stärken:
Wir fordern vollständige Transparenz bezüglich der chemischen 
Zusammensetzung, der Recycelbarkeit und der End-of-Life-Bestimmung 
von Verpackungen. Irreführende Angaben; einschliesslich, aber nicht 
beschränkt auf die Recyclingfähigkeit von Kunststoffen und „Neutralität“; 
müssen verboten werden, und die Verantwortung der Unternehmen über 
den gesamten Lebenszyklus hinweg muss sichergestellt sein. Zwar führt die 
Verordnung einige Berichtspflichten ein, diese bleiben jedoch fragmentiert 
und undurchsichtig. Es gibt keine systematische Transparenzpflicht oder ein 
belastbares Prüfverfahren, und die Definition von Recycling lässt Raum für 
irreführende Interpretationen.

Fazit:
Insgesamt zeigen diese Mängel, dass die Verordnung weiterhin Recycling 
über Prävention, Reduktion und Sicherheit stellt. Durch die Integration 
verbindlicher Reduktionsziele, einer soliden Finanzierung für 
Wiederverwendung, Regeln zur chemischen Sicherheit, einer Angleichung 
an die EU sowie starker Transparenzpflichten hat die Schweiz die Chance, 
einen glaubwürdigen internationalen Standard zu setzen und ein 
Verpackungssystem zu schaffen, das sowohl die Umwelt als auch die 
öffentliche Gesundheit wirklich schützt.

Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme2

Titel Art. 1 Gegenstand und Geltungsbereich

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag --

Begründung Der derzeitige Geltungsbereich der Verordnung ist zu begrenzt, da er drei 
Schlüsselelemente, die für ein sicheres und kreislauffähiges 
Verpackungssystem unerlässlich sind, nicht ausdrücklich berücksichtigt:
- die Notwendigkeit, giftige Stoffe in Verpackungen zu beschränken oder zu 
verbieten,
- die Verpflichtung, wiederverwendbare Verpackungssysteme zu entwickeln 
und bereitzustellen,
- sowie die Anforderung einer Kennzeichnungspflicht, um Transparenz für 
Verbraucher und Betreiber zu gewährleisten.

Die ausdrückliche Aufnahme dieser Elemente in den Geltungsbereich (Art. 
1) ist wichtig, um ihre Relevanz als übergeordnete Grundsätze der 
Verordnung zu signalisieren und die Übereinstimmung mit den Zielen der 
Schweiz in Bezug auf Abfallreduzierung, Kreislaufwirtschaft und Schutz der 
öffentlichen Gesundheit sicherzustellen.

Titel Art. 2 Begriffe

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung
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Gegenvorschlag b. Mehrwegverpackungen: Jede Verpackung, die so gestaltet, hergestellt 
und in Verkehr gebracht wird, dass sie innerhalb eines organisierten 
Mehrwegsystems mehrfach wiederverwendet werden kann, wobei ihre 
Schutz- und Funktionseigenschaften über eine ausreichende Anzahl von 
Nutzungen erhalten bleiben, sodass sie ihren ökologischen Break-even-
Punkt in Bezug auf Nachhaltigkeit übertrifft. Die Anzahl der Nutzungen wird 
durch unabhängige, konsekutive Lebenszyklusbewertungen bestimmt.

f. Kunststoffverpackungen: Jede Verpackung, die ganz oder teilweise aus 
irgendeiner Form von chemisch modifizierten, biobasierten oder 
synthetischen Polymeren besteht, einschliesslich aller Zusatzstoffe oder 
sonstigen Stoffe.
[Keine Ausnahme für PET]

h. Stoffliche Verwertung: die mechanische Verarbeitung von Abfallstoffen zu 
Produkten, Materialien oder Stoffen, sei es für den ursprünglichen Zweck 
oder für andere Zwecke, mit Ausnahme der energetischen Verwertung und 
der Verwendung als Brennstoff.

h.bis Hochwertiges Recycling: jedes Recyclingverfahren, bei dem recycelte 
Materialien hergestellt werden, die aufgrund ihrer erhaltenen technischen 
Eigenschaften von gleicher Qualität wie die ursprünglichen Materialien sind 
und als Ersatz für Primärrohstoffe für Verpackungen oder andere 
Anwendungen verwendet werden, bei denen die Qualität des recycelten 
Materials erhalten bleibt.

j. Recyclingquote: Anteil der Verpackungen nach Gewicht, gemessen beim 
Eingang der Abfälle in eine Recyclinganlage innerhalb eines 
Kalenderjahres, im Vergleich zum Gesamtgewicht der aus diesem Material 
hergestellten und in der Schweiz zur Wiederverwendung zurückgegebenen 
Verpackungen.

q. Inerte Verpackungen: Verpackungsmaterial, das unter den vorgesehenen 
Verwendungsbedingungen weder chemisch noch physikalisch mit den 
verpackten Gütern oder der Umwelt in Wechselwirkung tritt und somit für 
eine sichere Wiederverwendung und Wiederverwertung geeignet ist.

r. Mehrwegsystem: organisatorische, technische oder finanzielle Mittel, die 
die Wiederverwendung in geschlossenen oder offenen Kreisläufen 
ermöglichen, unterstützt durch eine angemessene Logistik und gefördert 
durch geeignete Anreizsysteme, in der Regel durch ein Pfandsystem.

s. Rücklaufquote von Verpackungen: Verhältnis zwischen der Anzahl der an 
Verbraucher:innen und Endnutzer:innen abgegebenen vollen Verpackungen 
und der Anzahl der Verpackungen, die nach der Reinigung wieder befüllt 
werden können.

t. Wiederverwendungsquote von Verpackungen: Verhältnis zwischen der 
Anzahl der an Verbraucher:innen und Endnutzer:innen abgegebenen 
Vollverpackungen und der Anzahl der wiederverwendeten und wieder in 
Verkehr gebrachten Vollverpackungen.
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Begründung b. Mehrwegverpackungen:
Die aktuelle Definition von „Mehrwegverpackungen“ ist zu allgemein gefasst 
und könnte es ermöglichen, schwache oder halbwegs wiederverwendbare 
Produkte als „Mehrweg“ zu vermarkten. Die überarbeitete Definition stellt 
klar, dass echte Mehrwegverpackungen folgende Kriterien erfüllen müssen:
- Sie sind Teil eines organisierten Mehrwegsystems (Sammel-, Reinigungs- 
oder Nachfüllsystem).
- Sie behalten ihre funktionellen und schützenden Eigenschaften über 
mehrere Nutzungszyklen hinweg.
- Sie absolvieren die Mindestanzahl an Zyklen, die erforderlich ist, um die 
Umweltbelastung einer entsprechenden Einwegverpackung auszugleichen 
– zu bestimmen durch unabhängige, konsekutive 
Lebenszyklusbewertungen.
Durch diese Formulierung richtet sich die Schweiz an internationalen Best 
Practices aus (Ellen MacArthur Foundation, Reloop, Zero Waste Europe, 
ECOS) und schafft zugleich die Grundlage dafür, dass das UVEK 
Schwellenwerte für unterschiedliche Materialien und Anwendungen 
sachgerecht und evidenzbasiert anpassen kann.

Zudem enthält die Verordnung keine Definition von „Inertheit“. Dabei 
handelt es sich um ein zentrales Konzept, um sicherzustellen, dass 
Verpackungsmaterialien für Lebensmittel und Getränke sicher, 
wiederverwendbar und mit hochwertigem Recycling kompatibel sind. Die 
Einführung einer Definition von Inertheit würde dazu beitragen, 
internationale Best Practices festzulegen und die Führungsrolle der Schweiz 
bei sicheren, zirkulären Verpackungssystemen zu stärken.

Darüber hinaus ist die aktuelle Definition von Materialrecycling zu allgemein 
gefasst und schliesst nicht die üblichen Ausschlüsse wie 
Energiegewinnung, Verarbeitung zu Brennstoff oder Verfüllung ein.

Die Aufnahme von Buchstabe h.bis definiert die ideale Form des 
Recyclings, bei der Downcycling ausgeschlossen ist, also das Recycling in 
Produkte wie Kleidung oder Möbel, die anschliessend nicht weiter recycelt 
werden können.

Die Ergänzung des Textes zu Punkt j. stellt sicher, dass die Menge des 
recycelten Materials am Eingang der Recyclinganlage gemessen wird. Dies 
ist eine Sicherheitsmassnahme, um sicherzustellen, dass für das Recycling 
vorgesehenes Material nachvollziehbar bleibt, insbesondere beim Export.

Die Ergänzung von Buchstabe r. ermöglicht die Definition von 
Mehrwegsystemen. Dieser Begriff, übernommen aus dem europäischen 
Recht (Verordnung 2025/40), ist nicht nur notwendig, weil er in dieser 
Verordnung verwendet wird, sondern auch, um zu betonen, dass 
Wiederverwendungsaktivitäten Teil von Systemen mit organisatorischer 
Struktur, finanziellen Abläufen, Anreizmechanismen usw. sein müssen.

Die Ergänzung von Buchstabe s. übernimmt die Definition der 
Rücklaufquote, wie sie im erläuternden Bericht zur Überarbeitung dieser 
Verordnung enthalten ist. Der Begriff „Standard“ wurde ebenfalls gestrichen, 
da sich die Wiederverwendung von Verpackungen und deren 
anschliessende Rücknahme auch auf nicht standardisierte Verpackungen 
beziehen kann. Es ist wichtig, diese Definition aufzunehmen, da der Begriff 
später in der Verordnung verwendet wird.

Die Ergänzung von Buchstabe t. ermöglicht die Definition der 
Wiederverwendungsquote, die in einem neuen Artikel 19bis aufgenommen 
wird. Dabei folgt sie einer Logik, die der bei den Recyclingquoten 
angewendeten ähnelt, mit dem Ziel, verbindliche Wiederverwendungsziele 
festzulegen. Im Gegensatz zur „Rücklaufquote“ berücksichtigt diese Quote 
nur Verpackungen, die tatsächlich wiederverwendet werden, d.h. nach dem 
Wiederverwendungsprozess wieder in den Verkehr gebracht werden.

Titel Art. 3 Allgemeine Anforderungen an Verpackungen

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung
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Gegenvorschlag Händler:innen und Hersteller:innen, die Verpackungen in Verkehr bringen, 
müssen sicherstellen, dass die Verpackungen:
a. notwendig, sicher und nachhaltig sind, basierend auf evidenzbasierten 
Kriterien;
b. über standardisierte Kennzeichnung verfügen, die das Vorhandensein 
oder Fehlen relevanter Chemikalien, den Anteil an Recyclingmaterial und 
die bevorzugte Rückgabemethode zeigt;
c. keine irreführenden Umweltangaben enthalten;
d. so gestaltet sind, dass sie keine wesentlichen Hindernisse oder 
unverhältnismässigen Kosten bei Sammlung, Wiederverwendung, 
Behandlung oder Recycling verursachen;
e. den grösstmöglichen Anteil an Recyclingmaterial enthalten, ohne die 
menschliche Gesundheit zu gefährden.

Hinzufügen: Art. 3bis Kontrolle der Anforderungen an Verpackungen
Das BAFU veröffentlicht regelmässig Bewertungen zu den verschiedenen 
Arten von Verpackungen und den Möglichkeiten ihrer Entsorgung am Ende 
ihrer Lebensdauer, um festzustellen, welche Optionen hinsichtlich der 
Umweltbelastung und der Risiken für die menschliche Gesundheit sowie 
unter Berücksichtigung des Stands der Technik vorzuziehen sind.
Hinzufügen: Art. 3tris Verpflichtung der Einzelhandelsgeschäfte zur 
Rücknahme von Verpackungen.
1. Einzelhandelsgeschäfte müssen alle Arten von Verpackungen von 
Produkten kostenlos für die Konsumentinnen und Konsumenten 
zurücknehmen.
2. Für Einzelhandelsgeschäfte mit einer Verkaufsfläche von mehr als 200 
m² muss eine gut sichtbare Plattform zum Auspacken zur Verfügung gestellt 
werden.
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Begründung Artikel 3 legt wichtige allgemeine Grundsätze fest, ist jedoch in seiner 
derzeitigen Form noch zu schwach. Der Verweis darauf, dass Massnahmen 
nur „soweit wirtschaftlich tragbar“ erforderlich sind, schafft eine Lücke, die 
es Unternehmen ermöglicht, die Einhaltung aus finanziellen Gründen zu 
umgehen. Dies untergräbt die Wirksamkeit der Verordnung und sollte 
gestrichen werden.

Punkt a enthält nun drei zentrale Anforderungen für alle Verpackungen:
- Notwendig bedeutet, dass die Verpackung erforderlich ist; unnötige 
Verpackungen sollten verboten oder schrittweise abgeschafft werden.
- Sicher bedeutet, dass keine problematischen Stoffe oder Chemikalien 
enthalten sind, die Freisetzung von Mikro- und Nanoplastik reduziert wird 
und etablierte Sicherheitskriterien erfüllt werden.
- Nachhaltig bedeutet, dass die Verpackung so gestaltet ist, dass 
Wiederverwendung und hochwertiges Recycling in grossem Massstab 
prioritär berücksichtigt werden. Wo Einwegverpackungen erforderlich sind, 
werden Gewicht und Volumen auf das Minimum reduziert, das notwendig 
ist, um die Funktionalität sicherzustellen, ohne die Recycelbarkeit zu 
beeinträchtigen.

Die neuen Punkte b und c wurden hinzugefügt, um Transparenz für die 
Konsument:innen, Verantwortung der Produzent:innen und die Einhaltung 
geeigneter Rückgabesysteme sicherzustellen. Die Handhabung von 
Umweltangaben könnte sich an Art.14 der EU-Verordnung über 
Verpackungen und Verpackungsabfälle (PPWR) orientieren.

Punkt c ist problematisch, da die Forderung nach „einem möglichst hohen 
Anteil “ an Recyclingmaterial ohne Unterscheidung zwischen den 
Materialien nicht akzeptabel ist. Während recyceltes Glas wünschenswert 
ist, können recycelte Kunststoffe und Karton problematische Stoffe 
konzentrieren (einschliesslich Persistenz, Bioakkumulation, Mobilität, 
Karzinogenität, Mutagenität, Reproduktionstoxizität, spezifische 
Organtoxizität bei wiederholter Exposition und/oder endokrine Disruption). 
Besonders besorgniserregend ist dies bei Verpackungen für Lebensmittel 
und Getränke. Verpackungen sollten keine problematischen Chemikalien 
enthalten, und der Recyclinganteil muss sowohl für die menschliche 
Gesundheit als auch für die Umwelt unbedenklich sein.

Bezüglich des Vorschlags, Artikel 3tris aufzunehmen: Die Verpflichtung für 
den Handel, alle Arten von Verpackungen kostenfrei von Konsument:innen 
zurückzunehmen, gewährleistet Konsistenz und Zugänglichkeit im 
Verpackungssystem. Diese Massnahme unterstützt die Abfallvermeidung, 
indem sie Anreize für den Handel schafft, übermässige oder nicht 
recycelbare Verpackungen zu reduzieren, und gleichzeitig den Konsument:
innen eine ordnungsgemässe Entsorgung erleichtert.
Die Verpflichtung ergänzt bestehende Rücknahmesysteme, ohne sie zu 
ersetzen. Sie ermöglicht es Konsument:innen, Verpackungen (sowohl 
recycelbare als auch nicht recycelbare) am Verkaufsort zurückzugeben, 
erhöht die Bequemlichkeit und fördert Gewohnheiten, die für den künftigen 
Ausbau von Mehrwegsystemen entscheidend sein werden.
Für den Handel schafft diese Massnahme Anreize für einen schrittweisen 
Übergang zu Verpackungsreduktion und Designoptimierung. Zudem fördert 
sie Transparenz und geteilte Verantwortung entlang der 
Wertschöpfungskette, im Einklang mit dem Prinzip der erweiterten 
Herstellerverantwortung (EPR), ohne unverhältnismässige betriebliche 
Belastungen aufzuerlegen.
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Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag a. diese Verpackungen für die Verbraucher:innen kostenfrei an allen 
Verkaufsstellen und während der gesamten Öffnungszeiten 
zurückzunehmen;

c. in den Verkaufsstellen an gut sichtbarer Stelle deutlich darauf 
hinzuweisen, dass solche Verpackungen zurückgenommen werden und 
angeben, wie diese anschliessend weiterverarbeitet werden.

Begründung Der aktuelle Artikel verpflichtet Händler:innen und Hersteller:innen zwar zur 
Rücknahme von Getränkekartons und Einweg-Kunststoffverpackungen, legt 
jedoch nicht fest, dass dies kostenfrei für die Konsument:innen erfolgen 
muss. Ohne diese Klarstellung könnten Einzelhändler:innen Gebühren oder 
andere Bedingungen auferlegen, die die Rückgabe von Verpackungen 
erschweren und die Wirksamkeit der Rücknahmepflicht beeinträchtigen 
würden.
Die Ergänzung der Formulierung in Punkt a „für Konsument:innen kostenfrei
“ stellt sicher, dass das Rücknahmesystem zugänglich ist und mit dem 
Verursacherprinzip übereinstimmt, wonach Produzent:innen und Händler:
innen (nicht die Konsument:innen) die finanziellen Verantwortung für 
Verpackungsabfälle tragen. Diese Massnahme trägt zudem dazu bei, die 
Rücklaufquoten zu erhöhen und eine faire Umsetzung in allen 
Verkaufsstellen zu gewährleisten.

Die Ergänzung bei Punkt c. der Verpflichtung, Nachweise darüber zu 
veröffentlichen, wo zurückgegebene Verpackungen letztlich entsorgt 
werden, sorgt für mehr Transparenz für die Konsument:innen und erhöht 
gleichzeitig die Verantwortlichkeit der Händler:innen, da Rücknahme nicht 
automatisch Recycling garantiert.

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 3

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag --

Begründung Dies widerspricht dem Prinzip, dass die Rücknahme von Verpackungen 
kostenfrei für Konsument:innen erfolgen muss (Art.4 Buchstabe a).

Wir schlagen daher vor, Artikel 4 Absatz 3 zu streichen.

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 5 Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag b. sicherzustellen, dass die Entsorgungskosten durch Beiträge gemäss dem 
Verursacherprinzip gedeckt werden; diese Beiträge sind ausschliesslich für 
die Deckung der Entsorgungskosten sowie zur Unterstützung von 
Vermeidungs- und Mehrwegmassnahmen zu verwenden und dürfen nicht 
auf die Verbraucher:innen abgewälzt werden.

e. hochwertiges Recycling im grossen Umfang priorisieren sowie die Menge 
des Restabfalls gemäss den in Art.6 festgelegten Zielvorgaben klar 
berichten und reduzieren

Begründung Artikel 5 verlangt zu Recht, dass die Entsorgungskosten durch Beiträge 
gemäss dem Verursacherprinzip gedeckt werden. Der Text legt jedoch nicht 
fest, wer diese Kosten letztlich trägt. Ohne Klarstellung besteht das Risiko, 
dass die Kosten auf die Konsument:innen abgewälzt werden, was die 
Fairness untergräbt und den Anreiz für Produzent:innen schwächt, 
Verpackungen besser zu gestalten.

Um die Wirksamkeit sicherzustellen, muss klar sein, dass die Beiträge von 
denjenigen getragen werden, die Verpackungen in Verkehr bringen, und 
nicht von den Konsument:innen. Darüber hinaus sollten die Beiträge nicht 
nur die Entsorgung abdecken, sondern auch die Abfallvermeidung und den 
Aufbau von Mehrwegsystemen unterstützen, im Einklang mit der 
erweiterten Herstellerverantwortung (EPR). Dies schafft die richtigen 
ökonomischen Anreize und stellt sicher, dass Ressourcen in nachhaltige 
Lösungen kanalisiert werden.

Punkt e wurde überarbeitet, um Verweise auf die Verbrennung (nicht 
empfohlene Entsorgungsmethode) zu entfernen und eine öffentliche 
Berichterstattung vorzuschreiben.

Titel Art. 5 Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1bis. Zusätzlich zu den in Abs. 1 festgelegten Recyclingquoten ist die 
insgesamt in Verkehr gebrachte Menge an Verpackungsabfällen 
schrittweise zu verringern. Die Menge der Verpackungsabfälle ist bis 2030 
um mindestens 5 %, bis 2035 um 10 % und bis 2040 um 15 % gegenüber 
dem Niveau von 2018 zu reduzieren, im Einklang mit den Zielen der EU-
Verordnung über Verpackungen und Verpackungsabfälle (PPWR).

Begründung Artikel 6 legt derzeit nur relative Recyclingziele (Prozentsätze) fest. Zwar 
sind diese wichtig, sie garantieren jedoch keine tatsächliche Reduktion des 
Verpackungsabfalls, da Recyclingquoten steigen können, während das 
Gesamtvolumen an Abfall ebenfalls zunimmt.

Um echten Fortschritt bei der Abfallvermeidung sicherzustellen, sollte die 
Verordnung relative Recyclingziele mit absoluten Reduktionszielen für 
Verpackungsabfälle kombinieren, im Einklang mit der künftigen EU-
Verordnung über Verpackungen und Verpackungsabfälle (PPWR).

Die Einführung messbarer Reduktionsziele – 5% bis 2030, 10% bis 2035 
und 15% bis 2040 im Vergleich zu den Werten von 2018 – würde die 
Schweiz an europäische Best Practices angleichen und sicherstellen, dass 
politische Massnahmen zu einer tatsächlichen Verringerung des gesamten 
in Verkehr gebrachten Verpackungsabfalls führen.

Alternativ könnte Artikel6 auch die Wiederverwendbarkeit von 
Verpackungen berücksichtigen, die durch Händler:innen in Verkehr 
gebracht wird, um Getränkekartons und andere Einwegverpackungen zu 
ersetzen. Wenn dies ordnungsgemäss umgesetzt wird, könnte dies in die 
Berechnung einbezogen oder zur gemessenen Recyclingquote angerechnet 
werden.

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag --

Begründung Dieser Mechanismus würde in der Praxis zusätzliche Kosten für Konsument:
innen verursachen und widerspricht damit dem Prinzip, dass die 
Rücknahme von Verpackungen kostenfrei für Konsument:innen erfolgen 
muss (Art.4 Buchstabe a) und dass Produzent:innen und Händler:innen die 
Verantwortung im Einklang mit der erweiterten Herstellerverantwortung 
(EPR) tragen sollten.

Wir schlagen daher vor, Artikel 6 Absatz 2 zu streichen. Anstelle neuer 
Verbrauchergebühren oder Steuern sollte die Verordnung auf ein 
Pfandsystem für alle Getränkeverpackungen setzen. Ein Pfand 
unterscheidet sich grundlegend von einer Gebühr:
- Ein Pfand ist vollständig rückzahlbar, schafft einen direkten Anreiz für 
Konsument:innen, Verpackungen zurückzugeben, und ermöglicht höhere 
Rücklaufquoten;
- Eine Steuer oder Gebühr ist nicht rückzahlbar, verschiebt die Kosten auf 
die Konsument:innen, ohne das Verhalten oder das Verpackungsdesign zu 
verbessern.
Die Pfandpflicht (wie in Art.17 vorgeschlagen) gewährleistet einen fairen, 
geschlossenen Kreislauf für alle Materialien, stärkt die Verantwortlichkeit 
entlang der gesamten Wertschöpfungskette und vermeidet eine 
Benachteiligung der Konsument:innen, während es eine wirksame 
Abfallreduktion fördert.
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Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Werden die Recyclingquoten weiterhin nicht erreicht, kann das UVEK die 
Verpflichtungen und Leistungsanforderungen des in Artikel 17 festgelegten 
Pfandsystems verstärken, insbesondere für Verpackungsmaterialien oder 
Akteure, die hauptsächlich für die Nichterreichung der Ziele verantwortlich 
sind. Dies kann höhere Pfandbeträge, gezielte Rücknahmepflichten oder 
zusätzliche Massnahmen zur Verbesserung der Sammelqualität und der 
Verwertungsergebnisse umfassen.

Begründung Der Artikel sieht derzeit vor, dass das UVEK ein Pfandsystem einführen 
kann, falls die Recyclingquoten nicht erreicht werden. Unter unserem 
Vorschlag gilt jedoch bereits ein universelles Pfandsystem (Artikel 17) für 
alle Getränkeverpackungen. Dieser Absatz sollte daher dazu dienen, das 
bestehende System zu stärken und anzupassen, wenn die Leistung 
einzelner Materialien oder Betreiber unzureichend bleibt. Dies gewährleistet 
politische Kohärenz und vereinfacht die Umsetzung. Ein Pfandsystem ist ein 
strukturelles Instrument, das hohe Rücklauf- und Rückgabemengen für alle 
Materialien sicherstellt, während Artikel 6 Absatz 3 dem UVEK die 
Flexibilität bietet, das System gezielt zu optimieren, wenn spezifische 
Materialien oder Betreiber hinter den Erwartungen zurückbleiben. Solche 
Anpassungen (z.B. höhere Pfandbeträge oder strengere Rückgabepflichten) 
würden die Effizienz des Gesamtsystems verbessern, ohne parallele 
Mechanismen oder zusätzliche administrative Belastungen zu schaffen.

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Hersteller;innen, die leere Einwegverpackungen aus Glas für die 
Verwendung im Inland abgeben oder solche Verpackungen einführen, 
müssen für diese einer vom BAFU beauftragten Organisation (Organisation) 
eine vorgezogene Entsorgungsgebühr (Gebühr) entrichten

Begründung Die Steuer sollte nur für Einwegglasverpackungen gelten, nicht für Mehrweg-
/Wiederbefüllbares Glas.

Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Die Gebührenpflicht gilt auch für Hersteller:innen, die befüllte 
Einwegverpackungen aus Glas abgeben oder einführen.

Begründung Die Steuer sollte nur für Einwegglasverpackungen gelten, nicht für Mehrweg-
/Wiederbefüllbares Glas

Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag d. Hersteller:innen, die die Rücknahme und Wiederbefüllung von 
Glasverpackungen anbieten.

Begründung Die Steuer sollte nur für Einwegglasverpackungen gelten, nicht für Mehrweg-
/Wiederbefüllbares Glas
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Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 10 Verwendung der Gebühr

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung
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Gegenvorschlag Ändern Buchstabe d: „Informationskampagnen, insbesondere zur prioritären 
Förderung der Wiederverwendung und stofflichen Verwertung von 
Glasverpackungen ...” 
Neue Buchstabe nach (d) einfügen:
d bis. die Entwicklung von Standards und Infrastrukturen für 
Mehrwegverpackungssysteme;
Einleitenden Satz ändern:
„Die Organisation muss die Einnahmen aus der Abgabe zur Finanzierung 
der folgenden Tätigkeiten im Zusammenhang mit Glasverpackungen 
verwenden; gleichwertige Massnahmen sind auch für Kunststoff- und 
andere Getränkeverpackungen einzuführen.“
Nach (d bis) einfügen:
d ter. die Finanzierung des Aufbaus und des Betriebs von 
Mehrwegsystemen;
Letzten Satz der Begründung ändern:
„Die Aufnahme solcher Bestimmungen würde den Übergang zu 
Mehrwegverpackungen, insbesondere bei Getränken, stärken und 
sicherstellen, dass die Abgabe Mehrweg fördert und nicht den Ersatz durch 
Einwegkunststoffe begünstigt.“
Hinzufügen: Art. 10bis «Verwendung der Gebühr für die Wiederverwendung
Mindestens 10 % der vorweggenommenen Entsorgungsgebühr müssen zur 
Unterstützung von Aktivitäten im Zusammenhang mit der 
Wiederverwendung von Verpackungen gemäss Art. 10 Bst. a und b 
verwendet werden.»
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Begründung Artikel 10 beschränkt derzeit die Verwendung der Entsorgungsgebühr auf 
Aktivitäten im Zusammenhang mit Glasverpackungen. Dies führt zu einem 
Ungleichgewicht: Glas wird benachteiligt, während Kunststoff und andere 
Verpackungsmaterialien keiner gleichwertigen finanziellen Verantwortung 
unterliegen. Zudem wird derzeit nicht zwischen Einweg- und Mehrweg-
Glasverpackungen unterschieden. Dies birgt das Risiko, Substitutionen hin 
zu Kunststoff zu begünstigen, was dem Ziel der Reduktion des gesamten 
Verpackungsabfalls und dem Schutz der öffentlichen Gesundheit 
widerspricht.

Das Prinzip der erweiterten Herstellerverantwortung (EPR) verlangt, dass 
alle Verpackungsmaterialien in fairer Weise zu den Kosten für Sammlung, 
Behandlung sowie den Aufbau und Betrieb von Wiederverwendungs- und 
Recyclinginfrastrukturen beitragen. Entsprechende Massnahmen sollten 
daher auch für Kunststoffe und andere Materialien eingeführt werden.

Darüber hinaus sieht Artikel 10 derzeit keine Finanzierung für die 
Entwicklung von Standards und Systemen zur Wiederverwendung vor. Die 
Aufnahme solcher Bestimmungen und die Möglichkeit, Steuereinnahmen 
auch für den Aufbau und Betrieb von Mehrwegsystemen zu verwenden, 
würden den Übergang zu wiederverwendbaren Verpackungen – 
insbesondere bei Getränken – deutlich stärken. Ebenso wichtig ist, dass die 
Ausgestaltung der Abgabe die Wiederverwendung fördert und keine Anreize 
für den Umstieg auf Einwegkunststoffe schafft.

Buchstabe d.: Die Wiederverwendung von Glasverpackungen trägt zur 
Schonung natürlicher Ressourcen, zur Stärkung der Kreislaufwirtschaft und 
zur Verbesserung der Umweltbilanz bei – insbesondere im Vergleich zu 
Einweg-Glasverpackungen (siehe Carbotech-Bericht, 2024). Umfragen in 
der Schweizer Bevölkerung zeigen, dass viele Menschen die Begriffe 
„Recycling“ und „Wiederverwendung“ verwechseln. Obwohl bereits 
Lösungen für die Wiederverwendung von Glasverpackungen existieren, 
sind diese bislang wenig bekannt. Obwohl dieser Artikel bereits in der 
früheren Version der OEV enthalten war, wurde von Vetroswiss keine 
Informationskampagne zur Förderung der Wiederverwendung durchgeführt. 
Das Wort „vorrangig“ verdeutlicht daher das Mandat von Vetroswiss, 
Informationskampagnen in erster Linie zugunsten der Wiederverwendung 
durchzuführen.

Während die Wiederverwendung von Glasverpackungen klare ökologische 
Vorteile gegenüber Einweg-Glas und Kunststoffverpackungen bietet, fehlen 
derzeit die notwendigen Investitionen, um diese Systeme wirtschaftlich 
tragfähig zu machen. In Frankreich schreibt das Anti-Waste-Gesetz für eine 
Kreislaufwirtschaft (AGEC) vor, dass Öko-Organisationen und Produzenten, 
die der erweiterten Herstellerverantwortung unterliegen, mindestens 5 % 
ihrer jährlichen finanziellen Beiträge für die Entwicklung von 
Wiederverwendungslösungen bereitstellen müssen.
Nach dem Vorbild dieser Regelung in Nachbarländern wäre es sinnvoll, 
auch in der OEm einen entsprechenden Prozentsatz für dieses Ziel 
festzuschreiben. Dies würde die konkrete Umsetzung der Buchstaben a. 
und b. von Artikel 10 ermöglichen.

Titel Art. 11 Zahlungen an Dritte, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 11 Zahlungen an Dritte, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 11 Zahlungen an Dritte, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 12 Rückerstattung, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 12 Rückerstattung, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 12 Rückerstattung, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 5

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Anpassen: Buchst. c. um ausschliesslich Einwegverpackungen zu 
spezifizieren.

Einfügen : Buchst. e. Eine Aufschlüsselung der Steuereinnahmen, die für 
die Wiederverwendung verwendet werden, im Verhältnis zu den 
Gesamteinnahmen.

Begründung Die aktuellen Jahresberichte von Vetroswiss sowie die von Swiss Recycle 
veröffentlichten Materialflüsse für Glasverpackungen weisen auf einen sehr 
geringen Anteil wiederverwendeter Ganzverpackungen hin, die von TEA-
Rückvergütungen profitieren. Allerdings scheint niemand genau zu wissen, 
welche Wiederverwendungsaktivitäten in der Schweiz tatsächlich finanziert 
werden. Daher ist mehr Transparenz in Bezug auf die Finanzierung dieser 
Aktivitäten erforderlich.

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Das BAFU veröffentlicht den Bericht mit Ausnahme von Informationen, die 
dem Geschäfts- oder Fabrikationsgeheimnis gemäss den anwendbaren 
Rechtsvorschriften unterliegen, sofern die Berufung auf solche Geheimnisse 
nicht die wirksame Umsetzung dieser Verordnung einschränkt oder 
Verpflichtungen zum Schutz von Umwelt und Gesundheit beeinträchtigt.

Begründung Die Bestimmung muss so formuliert werden, dass die Berufung auf 
Geschäftsgeheimnisse nicht dazu verwendet werden kann, Transparenz, 
Überwachung oder Durchsetzung der Verordnung zu verhindern.
Kommerzielle Vertraulichkeit darf nicht über den Verpflichtungen zum 
Umwelt- und Gesundheitsschutz stehen.

Titel Art. 15 Verfahren

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 16 Kennzeichnung

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Anpassung Titel: Pfandpflicht für Getränkeverpackungen, Abs. 1
Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die 
Getränke in Mehrweg- oder Einwegverpackungen an Endverbraucherinnen 
und Endverbraucher abgeben, müssen auf diese Verpackungen ein Pfand 
erheben. Sie sind verpflichtet, die in ihrem Sortiment geführten 
Verpackungen gegen Erstattung des Pfands zurückzunehmen.

Begründung Die aktuelle Verordnung führt zu einer Verzerrung: Ein Pfand ist derzeit nur 
für wiederverwendbare Getränkeverpackungen verpflichtend (Art.17), 
während Pfand auf Einweg-Getränkeverpackungen (PET, Aluminium, Glas) 
nur als Korrekturmassnahme vorgesehen ist, falls die Recyclingquoten nicht 
erreicht werden (Art.19). Dieses Ungleichgewicht birgt das Risiko, dass 
wiederverwendbare Verpackungen am Verkaufsort teurer werden und 
Konsument:innen dadurch billigere Einweg-Optionen bevorzugen.
Um gleiche Wettbewerbsbedingungen zu schaffen und die 
Wiederverwendung nicht zu untergraben, sollte die Verordnung ein 
universelles Pfandsystem für alle Getränkeverpackungen – sowohl 
wiederverwendbar als auch Einweg – einführen. Ein solches System würde:
- eine faire Behandlung aller Verpackungsarten sicherstellen,
- die erweiterte Herstellerverantwortung (EPR) unterstützen, indem 
gewährleistet wird, dass alle Verpackungen zu Sammlung und Entsorgung 
beitragen,
- und Konsument:innen motivieren, alle Getränkeverpackungen 
zurückzugeben, wodurch die Rücklaufquoten steigen und Littering reduziert 
wird.

Artikel 17 sollte daher überarbeitet werden, um eine Pfandpflicht für alle 
Getränkeverpackungen einzuführen. Artikel 19 sollte entsprechend 
angepasst werden, sodass seine Bestimmungen bestehende 
Verpflichtungen stärken und nicht erst bei unzureichenden Recyclingquoten 
ein Pfand einführen.

Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Buchstabe a: „Die Branchenorganisation oder die Organisation, die Teil 
eines Wiederverwendungssystems ist, hat zum Ziel, Getränkeverpackungen 
gemeinschaftlich zu sammeln, zu reinigen und wiederzuverwenden.“

Buchstabe e: „Sie erreicht innerhalb der ersten drei Jahre ihres Bestehens 
eine Rücklaufquote der von ihren Mitgliedern in Verkehr gebrachten 
wiederverwendbaren Verpackungen von mindestens 20% und diese Quote 
beträgt nach fünf Jahren mindestens 50%; zudem ergreift sie Massnahmen, 
um diese Quoten in der Folge zu erhöhen.“

Buchstabe f (hinzufügen): „Wenn die Zielquote nicht erreicht wird, analysiert 
das BAFU die zu ergreifenden Massnahmen in Absprache mit den 
betroffenen Akteuren.“

Begründung Buchstabe a: Heute funktionieren Wiederverwendungssysteme in der 
Schweiz auch ohne standardisierte Verpackungen. Zwar ermöglicht 
Standardisierung eine langfristige Optimierung der logistischen Abläufe, sie 
ist jedoch keine zwingende Voraussetzung für die Umsetzung der 
Wiederverwendung. Aus diesem Grund wird vorgeschlagen, den Begriff 
„standardisiert“ zu streichen, um KMU und Initiativen, die sich für 
Wiederverwendung engagieren, aber noch nicht auf standardisierte 
Verpackungen umgestellt haben, nicht zu behindern.

Im erläuternden Bericht wird eine Branchenorganisation als 
„Zusammenschluss von Herstellern und Händlern, der möglicherweise nur 
Recyclingunternehmen umfasst oder eine gemischte Form annimmt (...)“ 
beschrieben. Diese Definition legt nahe, dass eine solche Organisation 
Recyclingunternehmen enthalten muss, was im Fall der Wiederverwendung 
nicht zutrifft, da hier andere Akteure beteiligt sind (Reinigungsunternehmen, 
Logistikdienstleister usw.). Deshalb schlagen wir vor, die Ausnahme von der 
Pfandpflicht auch auf Organisationen auszuweiten, die Teil eines 
Wiederverwendungssystems sind, um mit dem europäischen Recht 
übereinzustimmen und Unternehmen und KMU, die in der 
Wiederverwendung aktiv sind – einschliesslich Organisationen der 
Zivilgesellschaft, z.B. der neuen Vereinigung Swiss REuse – von dieser 
Ausnahme profitieren zu lassen.

Buchstaben e und f: Wiederverwendungssysteme benötigen eine gewisse 
Anlaufzeit. Zahlreiche Studien zeigen, dass bereits ein moderater Rücklauf 
ökologisch signifikante Vorteile bringen kann. Wir schlagen daher vor, den 
derzeit vorgesehenen Rücklaufwert zu senken, um ihn für bestehende 
Initiativen in der Schweiz realistischer erreichbar zu machen, und einen 
Dialog mit dem BAFU vorzusehen, falls der Zielwert nicht erreicht wird, um 
gemeinsam die zu ergreifenden Massnahmen zu identifizieren. Zum 
Vergleich: Frankreich hat in seinem Anti-Gaspillage-Gesetz AGEC das Ziel 
gesetzt, 10% Wiederverwendung von Glasverpackungen bis 2027 zu 
erreichen.

Titel Art. 18 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Einwegverpackungen aus PET und 
Metall, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 18 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Einwegverpackungen aus PET und 
Metall, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 18 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Einwegverpackungen aus PET und 
Metall, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Artikel 19bis – Zielvorgabe für die Wiederverwendung von 
Getränkeverpackungen

Absatz 1: Der Wiederverwendungsanteil von Getränkeverpackungen muss 
bis 2040 mindestens 40% erreichen. Für wirtschaftliche Akteure, die die 
Schwelle von 1 Million Franken Lohnsumme oder Umsatz überschreiten, 
muss dieser Anteil innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten dieser 
Verordnung mindestens 20% betragen.

Absatz 2: Die Modalitäten zur Erreichung dieses Ziels sowie die betroffenen 
Verpackungsarten werden vom DETEC in Abstimmung mit den 
wirtschaftlichen Akteuren festgelegt.

Absatz 3: Wird der Rücklaufanteil nicht erreicht, kann das DETEC die 
Händler:innen und Hersteller:innen verpflichten, einen bestimmten 
Prozentsatz ihres Produktsortiments in wiederverwendbaren 
Getränkeverpackungen in Verkehr zu bringen.

Begründung Wie Artikel 6 stützt sich auch Artikel 19 ausschliesslich auf relative 
Recyclingquoten (Prozentsätze). Dies ist irreführend: Selbst wenn die 
Recyclingquote steigt, kann das Gesamtvolumen an nicht recyceltem Glas, 
PET oder Aluminium konstant bleiben oder sogar zunehmen, wenn der 
Gesamtverbrauch wächst. Dies untergräbt die Umwelteffektivität der 
Bestimmung.
Um echten Fortschritt zu gewährleisten, sollte die Verordnung relative Ziele 
mit absoluten Obergrenzen für nicht recycelte Mengen kombinieren. 
Beispielsweise sollte die Gesamtmenge an nicht recyceltem PET, 
Aluminium oder Glas einen definierten Referenzwert nicht überschreiten 
(z.B. die Menge beim Inkrafttreten der vorherigen BCO oder ein niedrigerer 
Schwellenwert). Eine solche Regelung würde verhindern, dass verbesserte 
Recyclingquoten ein Wachstum des Gesamtabfalls verschleiern.

Bezüglich der Aufnahme von Artikel 19bis:

Die wichtigsten Handelspartner der Schweiz haben Ziele zur 
Wiederverwendung von Verpackungen in ihrer jeweiligen Gesetzgebung 
verankert. Beispiele finden sich insbesondere in der neuen europäischen 
Verpackungsverordnung, dem Anti-Waste-Gesetz in Frankreich, dem 
Verpackungsgesetz in Deutschland und dem Abfallgesetz in Österreich.

Die Wiederverwendung von Glasverpackungen entspricht somit nicht nur 
diesen internationalen Rahmenbedingungen, sondern auch der LPE: Sie 
trägt zur Schonung natürlicher Ressourcen und zur Stärkung der 
Kreislaufwirtschaft (Kapitel 5) bei, begrenzte Abfallproduktion zu fördern und 
die Abfallbehandlung im Inland sicherzustellen (LPE Art.30).

Wie im erläuternden Bericht zur Revision hervorgehoben wird, bietet 
wiederverwendbare Verpackung in den meisten Fällen ökologische Vorteile 
gegenüber Einwegverpackungen.

Die Festlegung von Wiederverwendungszielen ermöglicht es der Schweiz, 
sich an internationale Marktentwicklungen anzupassen und die 
Umweltauswirkungen der Branche zu verbessern, während den 
wirtschaftlichen Akteuren die Freiheit bleibt, den jeweils geeigneten Weg zur 
Zielerreichung zu wählen.

Das 40%-Ziel basiert auf der Quote der Europäischen Union (Verordnung 
2025/40) für alkoholische und alkoholfreie Getränke. Ein Zwischenziel wird 
nur für wirtschaftliche Akteure über einer bestimmten Schwelle festgelegt.
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Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Werden die in Abs. 1 festgelegten Recyclingquoten nicht erreicht, kann das 
UVEK die mit der in Artikel 17 vorgesehenen Pfandpflicht verbundenen 
Verpflichtungen verstärken und zusätzliche Massnahmen einführen, um die 
Zielerreichung sicherzustellen.

Begründung Artikel 19 sieht derzeit vor, dass ein Pfand auf Einweg-
Getränkeverpackungen nur erhoben werden darf, wenn Mindest-
Recyclingquoten nicht erreicht werden. Damit wird das Pfand eher zu einer 
Sanktionsmassnahme als zu einem zentralen Element des 
Verpackungssystems. Ein solcher Ansatz ist unzureichend: Hohe relative 
Recyclingquoten können weiterhin mit wachsenden Gesamtmengen an 
Abfall und grossen absoluten Mengen nicht recycelter Verpackungen 
einhergehen.

Um dies zu adressieren, sollte das Pfandsystem universell auf alle 
Getränkeverpackungen angewendet werden (Art.17), während Artikel 19 
und Artikel 19bis darauf fokussiert werden sollten, dass Recycling- und 
Wiederverwendungsziele erreicht und im Zeitverlauf gestärkt werden.
In dieser Logik sollte Artikel 19 reformuliert werden, um:
- von der Einführung des Pfands nur als Korrekturmassnahme 
wegzukommen,
- und stattdessen die Pfandpflichten zu verstärken oder zu verschärfen 
sowie zusätzliche Massnahmen einzuführen, falls Recycling- und 
Wiederverwendungsziele nicht erreicht werden.

Dies würde die Kohärenz mit den Prinzipien der erweiterten 
Herstellerverantwortung (EPR) sicherstellen und Schlupflöcher verhindern, 
die es Unternehmen erlauben, sich auf relative Prozentsätze zu stützen, 
während die absoluten Abfallmengen weiterhin steigen.

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 20 Mitteilungspflicht betreffend Getränkeverpackungen

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag a. das Volumen und das Gewicht der im Vorjahr für den Konsum in der 
Schweiz produzierten oder importierten Getränke, getrennt nach Mehrweg- 
und Einwegverpackungen sowie nach den für ihre Herstellung verwendeten 
Materialien und den verschiedenen Getränkearten;

c. das Gewicht der in der Schweiz konsumierten Getränkeverpackungen 
unter Angabe der Verwertungsarten (Wiederverwendung, stoffliche 
Verwertung, energetische Verwertung) sowie des Verwertungsortes 
(Schweiz oder Ausland).

Begründung Die derzeitige Bestimmung verlangt hauptsächlich Angaben zum Volumen. 
Dies reicht jedoch nicht aus, um die Auswirkungen auf die Umwelt und die 
Kreislaufwirtschaft zu überwachen. Unternehmen sollten sowohl das 
Volumen als auch das Gewicht von Getränkeverpackungen angeben, 
ebenso wie den Verbleib am Ende der Lebensdauer (Wiederverwendung, 
Materialrecycling, energetische Verwertung) und den Ort der Behandlung 
(Schweiz oder Ausland). Ohne diese Informationen lässt sich nicht 
nachvollziehen, ob die Schweiz tatsächlich Abfall reduziert, die 
Wiederverwendung erhöht und die Auswirkungen des Exports von Abfällen 
begrenzt.

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag a. das Volumen und das Gewicht der im Vorjahr für den Konsum in der 
Schweiz verwendeten Verpackungen für Waren, getrennt nach den für ihre 
Herstellung verwendeten Materialien;
b. Kunststoffverpackungen, unterteilt nach den verschiedenen Polymeren, 
insbesondere PET, Polyethylen (PE), Polypropylen (PP), Polystyrol (PS), 
Polyvinylchlorid (PVC) sowie Verbundmaterialien

Begründung Um Trends zu erfassen, sollten sowohl Volumen als auch Gewicht 
angegeben werden. Verbundmaterialien müssen ebenfalls gesondert 
ausgewiesen werden, da sie besondere Herausforderungen für das 
Recycling darstellen und nicht in allgemeinen Kategorien versteckt werden 
sollten.

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag a. das Volumen und das Gewicht der Verpackungen, die im Vorjahr für den 
Inlandverbrauch verwendet wurden, aufgegliedert nach 
Verpackungsmaterialien;

Begründung Volumen und Gewicht sollen angegeben werden.

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 3bis. Der Detailhandel ist verpflichtet, dem BAFU jährlich, nach dessen 
Vorgaben und vor Ende Februar, den Prozentsatz seines Sortiments 
mitzuteilen, der in Einwegverpackungen verkauft wird.

Begründung Grosse Einzelhändler haben einen starken Einfluss auf die Wahl der 
Verpackungen. Indem sie den Anteil ihres Sortiments angeben, der in 
Einwegverpackungen verkauft wird, werden sie für die Abfallvermeidung zur 
Verantwortung gezogen und können transparent verglichen werden.

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 5

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Das BAFU kann jährlich in aggregierter oder nicht aggregierter Form die für 
die Herstellung von Verpackungen verwendeten Materialmengen sowie die 
angewandten Verwertungsarten veröffentlichen.

Begründung Die Erlaubnis für das BAFU, Daten in disaggregierter Form zu 
veröffentlichen, erhöht die Transparenz und ermöglicht eine genauere 
Überwachung der Verwertungsstrategien.

Titel Art. 22 Rücknahme und Verwertung, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag (…) müssen dem BAFU jährlich bis Ende Februar das Volumen und das 
Gewicht der im Vorjahr zurückgenommenen oder verwerteten 
Verpackungen mitteilen. Sie müssen nach den für die Herstellung dieser 
Verpackungen verwendeten Materialien, den angewandten 
Verwertungsarten sowie dem Verwertungsort (Schweiz oder Ausland) 
unterscheiden.

Begründung Um ein vollständiges Bild zu erhalten, müssen Unternehmen Angaben zu 
Volumen und Gewicht, Verwertungsarten und dazu machen, ob die 
Behandlung in der Schweiz oder im Ausland erfolgt. Dadurch wird eine 
genaue Nachverfolgung der Ströme und Umweltauswirkungen gewährleistet.

Titel Art. 22 Rücknahme und Verwertung, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Jede Person (…) ist verpflichtet, dem BAFU jährlich bis Ende Februar und 
unter Unterscheidung der für ihre Herstellung verwendeten Materialien das 
Volumen und das Gewicht der im Vorjahr verwerteten Verpackungen 
mitzuteilen sowie den Namen des Verwertungsunternehmens, die 
angewandte Verwertungsart. Bei Kunststoffen ist mindestens zwischen 
folgenden Polymeren zu unterscheiden: PET, PE, PP, PS, PVC sowie 
Verbundmaterialien.

Neu Abs. 3: Das BAFU unterstützt Branchenorganisationen, die in der 
Wiederverwendung tätig sind, bei der Erstellung von Statistiken über das 
Inverkehrbringen von Mehrwegverpackungen sowie deren Rücklaufquote.

Neu Abs. 4: Es wird eine Kontrolle durchgeführt, um die Richtigkeit der von 
Händler:innen und Hersteller:innen gemeldeten Angaben zu überprüfen.

Begründung Abs. 2 
Das Gleiche gilt für professionelle Verwertungsakteure: Volumen und 
Gewicht sowie Verbundstoffe müssen gemeldet werden, um die 
tatsächlichen Herausforderungen beim Recycling widerzuspiegeln.

Abs. 3 (neu)
Zuverlässige Statistiken zur Wiederverwendung sind unerlässlich. Ohne 
Daten ist es unmöglich, Wiederverwendungssysteme wirksam zu 
unterstützen. Das BAFU sollte Organisationen bei der Erstellung dieser 
Statistiken unterstützen.

Abs. 4 (neu)
Die Angaben müssen überprüft werden. Ohne unabhängige Kontrollen 
besteht die Gefahr, dass die Daten unvollständig, irreführend oder 
inkonsistent sind, was das Vertrauen und die Durchsetzung untergräbt.

Titel Art. 23 Mitteilung an private Meldestellen, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 23 Mitteilung an private Meldestellen, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 24 Vollzug

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 25 Aufhebung und Änderung bisherigen Rechts

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 26 Übergangsbestimmung

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 27 Inkrafttreten

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Kompostforum Schweiz

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Das Kompostforum Schweiz begrüsst grundsätzlich die in der 
Gesetzesvorlage erarbeiteten Regelungen, mit denen das Schliessen von 
Kreisläufen beim Konsumieren, Handeln und Rezyklieren von Gütern in der 
Schweiz angestrebt wird.
Die geplante, flächendeckende Bussenregelung gibt der Thematisierung 
von Littering als ein zu ahndendes Fehlverhalten aus legislativer Sicht ein 
dringend benötigtes Gewicht. Die Kompostierwerke als verarbeitende 
Instanz von potenziell verschmutztem Grüngut und anbietende Instanz von 
daraus resultierenden Kompostprodukten sind von der 
Fremdstoffverschmutzung gleich doppelt betroffen: als Träger des 
Mehraufwandes für Sieb- und weitere Sortiermassnahmen zur Entfernung 
von Störstoffen aus dem angelieferten Grüngut und auch als Produzenten 
von zwangsläufig Mikroplastik enthaltendem Kompost, der von der 
Kundschaft aus verständlichen Gründen nicht goutiert wird. Mit dem 
Kompost gelangen unerwünschte Fremdstofffrachten direkt in die Böden. 
Das Kompostforum Schweiz plädiert deshalb für mehr Verbindlichkeit beim 
Anwenden des Verursacherprinzips: Wer Fremdstoffe zu Beginn der 
Entsorgungskette ins Grüngut fehltentsorgt, soll für die finanziellen 
Folgekosten aufkommen. Weiter sollen Gelder für Massnahmen zur 
Vermeidung von Entsorgungsfehlverhalten zur Verfügung stehen: Hierfür 
kommen z. B. bildungsbezogene Massnahmen in Frage wie obligatorische 
Abfallkurse für die Einwohnerschaft. Die konsequente Verknüpfung 
zwischen Fehlverhalten und finanzieller Ahndung vermisst das 
Kompostforum im vorliegenden Entwurf. Aus demselben Grund möchten wir 
im Text der OBV konkreter auf die Grüntonne als erstes und 
ausschlaggebendes Glied im Vermeiden von verschmutztem Grüngut 
hinweisen und dort einen Schwerpunkt für die Anwendung von 
Massnahmen setzen.
Ferner möchten wir uns für eine konsequentere Trennung zwischen den 
Verwertungswegen Kompostier-/Vergäranlage und 
Abwasserreinigungsanlage (ARA) aussprechen.

Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme1

Titel Art. 3 Bst. n.-r

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Zu Bst. p:
Wir begrüssen, dass stoffliche Kreisläufe gezielter geschlossen werden 
sollen: Biomasse soll in Form von Kompost als Dünger und 
Bodenverbesserer sowie für den Humusaufbau direkt stofflich verwertet 
werden. Ohne vorgängige Vergärung ist die Humusproduktion wirtschaftlich 
und betrieblich effektiv.

Zu Bst. q:
Die stofflich-energetische Verwertung ist nicht in jedem Fall wirtschaftlich 
und betrieblich sinnvoll (beispielsweise bei für Vergärung weniger geeignete 
Biomasse mit geringerer Energiedichte).

Titel Art. 10 Pflicht zur thermischen Behandlung

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Wir begrüssen den Artikel in dieser Form. Auf gut geführten 
Kompostanlagen werden die Siedlungsabfälle triagiert. 
Material, das für die thermische Nutzung besser geeignet ist, wird für die 
Verbrennung aussortiert.
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Titel Art. 12 Allgemeine Verwertungspflicht nach dem Stand der Technik

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Wir begrüssen den Artikel in dieser Form.

Titel Art. 13 Abs. 1 und 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Zu Abs. 1:
Wir begrüssen den Artikel in dieser Form. Der Entsorger kann damit für eine 
möglichst gute Trennung der Materialien verantwortlich gemacht werden. 

Zu Abs. 4:
Wir begrüssen den Artikel in dieser Form. Durch diesen Punkt werden auch 
Grossverteiler in die Pflicht genommen, z. B. abgelaufene, für die 
Kompostierung geeignete Nahrungsmittel von Verpackungen zu trennen 
und ihrer Pflicht für die Materialtriage nachzukommen.

Titel Art. 14 Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1 Biogene Abfälle sind separat zu sammeln und Fremdstoffe sind ab Beginn 
der Sammelkette nicht zu tolerieren und so früh wie möglich zu entfernen. 
Biogene Abfälle sind rein stofflich oder durch Vergären zu verwerten, sofern:

a.sie sich aufgrund ihrer Eigenschaften, insbesondere ihrer Nährstoff- 
und Schadstoffgehalte, dafür eignen; und
b.die Verwertung nicht durch andere Vorschriften des Bundesrechts 
untersagt ist.

Begründung --

Titel Art. 34 Betrieb

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1 In Kompostierungs- und Vergärungsanlagen müssen biogene Abfälle 
verrottet oder vergärt werden, die sich aufgrund ihrer Eigenschaften, 
insbesondere ihrer Nährstoff-, Schadstoff- und Fremdstoffgehalte, für das 
entsprechende Verfahren und für die Verwertung als Dünger im Sinne von 
Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a der Dünger-Verordnung vom 1. November 
2023 (DüV) eignen. Ausgenommen vom Erfordernis der Eignung als 
Dünger sind Abfälle, die in Anlagen zur Co-Vergärung in 
Abwasserreinigungsanlagen vergärt werden.
2 Sortenreine sowie nährstoffreiche biogene Abfälle müssen in 
Kompostierungs- und Vergärungsanlagen ausserhalb von 
Abwasserreinigungsanlagen verwertet werden.
3 Verpackte biogene Abfälle dürfen in Kompostierungs- und 
Vergärungsanlagen nach Absatz 1 ausserhalb von 
Abwasserreinigungsanlagen nur verrottet oder vergärt werden, wenn:

a.die Verpackung sowie die Kennzeichnung biologisch abbaubar sind 
und sich für das entsprechende Verfahren eignen; oder
b.die Verpackung sowie die Kennzeichnung von der anliefernden 
Instanz vor der Verrottung oder Vergärung vollständig entfernt werden.

4 Im Übrigen gelten die Vorschriften der DüV und der ChemRRV betreffend 
Kompost und Gärgut.

Begründung Zur Änderung in Art. 34, Abs. 2:
Das Wort «vorrangig» soll zur Schärfung zwischen den Entsorgungswegen 
Kompostierung/Vergärung vs. ARA in der Passage entfernt werden.

Zur Änderung in Art. 34 Abs. 3b:
Anlieferer sind für komplett fremdstofffreies, also ausgepacktes Material 
zuständig. Das Vermischen mit reinem Grünmaterial und nachgelagertem 
(notabene unvollständigem) Entfernen der Fremdstoffe ist nicht zielführend.
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Titel Änderung anderer Erlasse: 1. Ordnungsbussenverordnung vom 16. Januar 
2019:

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Anhang 2 Bussenliste 2 Ziff. 9003: 
Tatbestand 2: 
Mehrere als Fremdstoffe geltende Kleinabfälle in einer für Grüngut 
vorgesehenen Tonne, wie Zigarettenstummel, Verpackungen, Dosen, 
Flaschen, Kaugummi oder Zeitungen, ab zwei Stück bis
zu einem Volumen von 35 Litern

Begründung Bei mindestens einem Tatbestand soll als konkretes Szenario die 
Grünguttonne thematisiert sein. Der Tatbestand Nr. 2 zum Beispiel müsste 
ergänzt werden.

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Das Kompostforum Schweiz begrüsst grundsätzlich die Inhalte der 
Gesetzesvorlage zur Förderung des Kunststoffrecyclings. Die Kompostier- 
und Vergärbranche wird regelmässig für die Verwertung der 
verschiedensten BAW angefragt. Verpackungen sind auch in Zukunft 
notwendig. Im Zuge der technischen Innovationen werden 
umweltfreundliche Materialkombinationen erprobt und Entsorgungswege 
geprüft. Wir vermissen jedoch explizite Ausformulierungen zum Umgang mit 
biologisch abbaubaren Werkstoffen: Wie sollen diese auf passende Weise 
in die Entsorgungs- oder Recyclingkette eingegliedert werden? 
Unter unseren Mitgliedern finden sich viele Vertretungen aus der 
Landwirtschaft. Diese sind Verschmutzungen in Böden besonders 
ausgesetzt. Als konkretes Bespiel sei hier das Vorkommen von PFAS auf 
einem ehemals industriell genutzten Areal erwähnt. Was ins Erdreich 
gelangt, kommt irgendwann wieder zum Vorschein. Fremdstoffeinträge als 
schweizweites Problem am Ursprung zu unterbinden, kann nicht die 
Aufgabe jeder einzelnen Gemeinde sein. Ein griffiges Durchsetzen durch 
die Bundesbehörden ist hier gefragt.

Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme2
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Titel Art. 2 Begriffe

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag In dieser Verordnung bedeuten:
a. Verpackungen und Verpackungsbestandteile: aus beliebigen 
Materialien hergestellte Produkte zur Aufnahme, zum Schutz, zur 
Handhabung, zur Lieferung, zur Kennzeichnung oder Darbietung von 
Waren;
b. Mehrwegverpackungen: Verpackungen, die zur Wiederverwendung 
vorgesehen sind;
c. Einwegverpackungen: Verpackungen, die zur einmaligen Verwendung 
vorgesehen sind;
d. Getränkeverpackungen: Verpackungen für flüssige Lebensmittel, die 
zum Trinken bestimmt sind;
e. Getränkekartons: Getränkeverpackungen, die mehrheitlich aus Karton 
und zu geringen Anteilen aus Kunststoff bestehen und teilweise 
Aluminium beinhalten können;
f. Verpackungen aus Kunststoff: alle Verpackungen aus einem oder 
mehreren Kunststoff-Polymeren; ausgenommen sind 
Getränkeverpackungen aus Polyethylenterephthalat (PET);
g. Serviceverpackungen: Verpackungen, die für die Befüllung in der 
Verkaufsstelle vorgesehen sind, sofern sie eine Verpackungsfunktion 
erfüllen;
h. stoffliche Verwertung: die Herstellung neuer Verpackungen oder 
anderer Produkte aus gebrauchten Verpackungen (Recycling);
i. Rezyklate: Materialien, die durch Recyclingverfahren gewonnen 
wurden und Primärrohstoffe ersetzen;
j. Verwertungsquote: der prozentuale Anteil der während eines 
Kalenderjahres zu Rezyklaten verwerteten Verpackungen am gesamten 
für die Verwendung im Inland abgegebenen Gewicht der Verpackungen 
aus dem verwendeten Material;
k. Behandlungsreste: Materialien aus der Behandlung von separat 
gesammelten Abfällen, welche nicht stofflich verwertet werden können;
l. Verbraucherinnen und Verbraucher: natürliche Personen, die zu 
Zwecken handeln, die ausserhalb ihrer gewerblichen, geschäftlichen 
oder beruflichen Tätigkeiten liegen;
m. Endabnehmerinnen und Endabnehmer: Verbraucherinnen und 
Verbraucher sowie alle natürlichen oder juristischen Personen mit 
Wohnsitz oder Niederlassung in der Schweiz, die ein Produkt im 
Rahmen ihrer gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit nutzen und dieses 
in der an sie gelieferten Form nicht erneut in Verkehr bringen;
n. Herstellerinnen und Hersteller: natürliche oder juristische Personen, 
die Produkte und Bestandteile beruflich oder gewerblich herstellen oder 
zur gewerblichen Abgabe einführen;
o. Händlerinnen und Händler: natürliche oder juristische Personen, die 
Produkte und Bestandteile in der Schweiz beziehen und sie gewerblich 
abgeben;
p. Stand der Technik: der aktuelle Entwicklungsstand von Verfahren, 
Einrichtungen und Betriebsweisen, der:
1. bei vergleichbaren Anlagen oder Tätigkeiten im In- oder Ausland 
erfolgreich erprobt ist oder bei Versuchen erfolgreich eingesetzt wurde 
und nach den Regeln der Technik auf andere Anlagen oder Tätigkeiten 
übertragen werden kann, und
2. für einen mittleren und wirtschaftlich gesunden Betrieb der 
betreffenden Branche wirtschaftlich tragbar ist.

Begründung Vorschlag aufgrund von Labeletiketten auf Gemüse/Früchten.

Titel Art. 3 Allgemeine Anforderungen an Verpackungen

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Wir begrüssen insbesondere die unter Buchstabe b aufgeführte 
Textpassage.
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Konferenz der Kantonalen Polizeikommandantinnen und -kommandanten der Schweiz 
(KKPKS)

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Zustimmung

Begründung: Grundsätzliche Zustimmung mit einigen Punkten, die aus polizeilicher Sicht 
beachtet werden müssten. Diesbezüglich wird auf die beigefügte 
Stellungnahme verwiesen.

Anhang: Stellungnahme KKPKS Vernehmlassung Verordnungspaket Umwelt Frühling 2026 sig.pdf
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Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --



1989 / 2947

Konferenz der Umweltämter KVU

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Wir begrüssen die Revision der VVEA grundsätzlich und stützen uns mit der 
nachfolgenden Stellungnahme auf die Einschätzungen des Vorstands des 
Cercle déchets. Die vorliegenden Anpassungen leisten einen wichtigen 
Beitrag zur kreislaufgerechten Abfallwirtschaft. Insbesondere ist es positiv, 
dass die stoffliche vor der energetischen Verwertung verankert wurde. 
Ausserdem klärt die Zuteilung von Verbrennungsrückständen aus Anlagen 
zur thermischen Behandlung zur Kategorie der Siedlungsabfälle diverse 
wettbewerbsrechtliche Fragen in Bezug auf die Behandlung im Inland. 
Ebenso wird der Fokus auf eine Fremdstoffausschleusung und Ausweitung 
der Separatsammlung auf biogene Abfälle aus Industrie und Gewerbe als 
dringend notwendig erachtet. Die Erweiterung der Litteringbussen auf 
grössere Mengen bis 110 Liter erscheint uns mit Blick auf den 
administrativen Aufwand ebenfalls sinnvoll.
Insbesondere folgende Punkte der Vorlage erachten wir allerdings als 
kritisch:
•Bei bestehenden thermischen Verwertungsanlagen soll die Nutzung von 
CO2 aus Rauchgas neu nicht mehr als Energienutzung ausserhalb der 
Anlagen gelten. 
•Die Ausweitung des Begriffs Verwertungsverfahren auf Prüfung und 
Reinigung von Gegenständen führt zu einem nicht absehbaren 
Mehraufwand für die Kantone im Vollzug ohne ersichtlichen 
umweltrelevanten Nutzen.
•Begriffe werden innerhalb der Verordnung teilweise nicht einheitlich 
verwendet (insbesondere Art. 10 und Art. 13 Abs. 1). Beispielsweise wird 
sowohl die «energetische» als auch die «thermisch» Verwertung verwendet.
Wir bedanken uns für die Berücksichtigung unserer Anliegen. Für 
Rückfragen stehen sowohl wir als auch der Cercle déchets zur Verfügung.

Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme1

Titel Variante 1 betreffend Art. 3 Bst. a Ziff. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Ein umsetzbarer Vollzug ist nur bei Variante 1 gewährleistet. Die Zuordnung 
des Inputs zu Siedlungsabfall und Marktkehricht ist nicht eindeutig und je 
nach Einzugsgebiet und Preispolitik der KVA variabel. Zudem sinkt die 
Umweltleistung, sollte ein Teil der Filterasche weiterhin mit dem 
Wälzrohrverfahren im Ausland behandelt werden. Da KVAs öffentlich-
rechtliche Anlagen sind, ist Variante 1 zu bevorzugen.

Titel Variante 2 betreffend Art. 3 Bst. a Ziff. 4

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag In dieser Verordnung bedeuten:
a.Siedlungsabfälle:

4. Rückstände aus Abfällen nach den Ziffern 1–3, die bei der 
thermischen Behandlung anfallen, bis und mit deren Verwertung oder 
Ablagerung;

Begründung Ein umsetzbarer Vollzug ist nur bei Variante 1 gewährleistet. Die Zuordnung 
des Inputs zu Siedlungsabfall und Marktkehricht ist nicht eindeutig und je 
nach Einzugsgebiet und Preispolitik der KVA variabel. Zudem sinkt die 
Umweltleistung, sollte ein Teil der Filterasche weiterhin mit dem 
Wälzrohrverfahren im Ausland behandelt werden. Da KVAs öffentlich-
rechtliche Anlagen sind, ist Variante 1 zu bevorzugen.
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Titel Art. 3 Bst. n.-r

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Wir schlagen entweder eine Anpassung von Art. 12 (s. nachfolgend) oder 
aber eine Anpassung der Definition in Art. 3 Bst. n vor. Werden 
Behandlungsschritte wie «Prüfung» und «Reinigung» als Verfahren zur 
Abfallbehandlung bzw. -aufbereitung definiert, führt dies in der Praxis zu 
einer nicht absehbaren Zunahme von Abfallbetrieben, die gemäss den 
aktuell gültigen Erlassen im Abfallrecht einer Bewilligungspflicht durch die 
Kantone un-terstehen.

Begründung Werden Behandlungsschritte wie «Prüfung» und «Reinigung» als Verfahren 
zur Abfallbehandlung bzw. -aufbereitung definiert, führt dies in der Praxis zu 
einer nicht absehbaren Zunahme von Abfallbetrieben, die gemäss den 
aktuell gültigen Erlassen im Abfallrecht einer Bewilligungspflicht durch die 
Kantone unterstehen.

Während Prüfungen oder auch Reinigungen. direkt vor Ort oder in einem 
Betrieb A stattfinden können, kann die Reparatur eines Gegenstands oder 
Geräts – nach einer initialen Prüfung und allfälligen – oft auch zentral in 
einem Reparaturbetrieb B durchgeführt werden. In anderen Fällen führt ein 
Betrieb C aber auch alle Schritte durch. Die Definition von einem Betrieb A 
als Abfallbetrieb, weil er gemäss Definition eine Abfall-Behandlung bzw. -
Aufbereitung durchführt, zieht somit sämtliche Pflichten für nk/ak Betriebe 
nach sich, wie beispielsweise eine jährliche Abfallmeldung oder bei ak-
Abfällen eine VeVA Bewilligung mit regelmässiger kantonaler Kontrolle vor 
Ort.

Titel Art. 10 Pflicht zur thermischen Behandlung

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 12 Allgemeine Verwertungspflicht nach dem Stand der Technik

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1 Abfälle sind für die Wiederverwendung vorzubereiten oder stofflich zu 
verwerten, wenn dies technisch möglich und wirtschaftlich tragbar ist und 
die Umwelt weniger belastet als:

a.eine andere Entsorgung; oder
b.die Herstellung neuer Produkte.

2 Die Vorbereitung zur Wiederverwendung und die stoffliche Verwertung 
nach Absatz 1 müssen nach dem Stand der Technik erfolgen.
3 Ist eine Vorbereitung zur Wiederverwendung oder eine stoffliche 
Verwertung nach dem Stand der Technik nicht möglich, sind die Abfälle 
vorrangig stofflich-energetisch und dann rein energetisch zu verwerten.
4 (neu) Betriebe und Betriebsstätten, die bewegliche Sachen (wie Güter, 
Waren, Produkte, Gegenstände) entgegennehmen und zwischenlagern, um 
sie im Hinblick auf eine Wiederverwendung lediglich zu prüfen und zu 
reinigen, bevor sie weitergegeben oder weiterverkauft werden, werden von 
der Bewilligungspflicht nach Art. 8 VeVA und der Berichterstattung nach Art. 
27 VVEA befreit.

Anpassung des Titels: Allgemeine Verwertungspflicht nach dem Stand der 
Technik

Begründung Werden Behandlungsschritte wie «Prüfung» und «Reinigung» als Verfahren 
zur Abfallbehandlung bzw. -aufbereitung definiert, führt dies in der Praxis zu 
einer nicht absehbaren Zunahme von Abfallbetrieben, die gemäss den 
aktuell gültigen Erlassen im Abfallrecht einer Bewilligungspflicht durch die 
Kantone unterstehen.

Während Prüfungen oder auch Reinigungen. direkt vor Ort oder in einem 
Betrieb A stattfinden können, kann die Reparatur eines Gegenstands oder 
Geräts – nach einer initialen Prüfung und allfälligen – oft auch zentral in 
einem Reparaturbetrieb B durchgeführt werden. In anderen Fällen führt ein 
Betrieb C aber auch alle Schritte durch. Die Definition von einem Betrieb A 
als Abfallbetrieb, weil er gemäss Definition eine Abfall-Behandlung bzw. -
Aufbereitung durchführt, zieht somit sämtliche Pflichten für nk/ak Betriebe 
nach sich, wie beispielsweise eine jährliche Abfallmeldung oder bei ak-
Abfällen eine VeVA Bewilligung mit regelmässiger kantonaler Kontrolle vor 
Ort. Um dies zu vermeiden, schlagen wir entweder eine Anpassung von Art. 
12 (s. nachfolgend) oder aber eine Anpassung der Definition in Art. 3 Bst. n 
vor.

Titel Art. 13 Abs. 1 und 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14 Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14a Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 22 Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 24 Abs. 1 zweiter Satz

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 31 Bst. c

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Anlagen zur thermischen Behandlung von Abfällen dürfen errichtet oder in 
ihrer Kapazität erweitert werden, wenn die baulichen Einrichtungen 
gewährleisten, dass:

c. bei Anlagen, mindestens 80 Prozent des Energiegehalts ausserhalb 
der Anlagen genutzt wird; die Nutzung von Energie zur Abscheidung von 
CO2 aus dem Rauchgas gilt als Nutzung ausserhalb der Anlagen.

Begründung Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb nur bei der energetischen Verwertung 
von Siedlungsabfällen (KVA) Vorgaben zur energetischen Effizienz gemacht 
werden. Die Vorgaben sollten für alle thermischen / energetischen 
Verwertungsanlagen (z. B. Altholzverbrennungen) gelten. Insbesondere 
neue Anlagen sind energetisch optimiert zu betreiben.

Titel Art. 32 Abs. 2 Bst. a und g

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 2 Inhaberinnen und Inhaber von Anlagen müssen diese so betreiben, dass:
a.von Abfällen mindestens 55 Prozent des Energiegehalts ausserhalb 
der Anlagen genutzt wird; die Nutzung von Energie zur Abscheidung von 
CO2 aus dem Rauchgas gilt als Nutzung ausserhalb der Anlagen;
g. bei Anlagen Metalle aus der Filterasche zurückgewonnen werden.

Begründung Es ist nicht nachvollziehbar, wieso nur bei der energetischen Verwertung 
von Siedlungsabfällen (KVA) Vorgaben zur energetischen Effizienz gemacht 
werden. Die Vorgaben sollten für alle thermischen / energetischen 
Verwertungsanlagen (z. B. Altholzverbrennungen) gelten. 

Neu fällt in Art. 32 Abs. 2 Bst. a die Nutzung von Energie zur Abscheidung 
von CO2 aus dem Rauchgas als Nutzung ausserhalb der Anlagen weg. Der 
erläuternde Bericht geht auf diese Änderung nicht ein und für uns ist sie 
nicht nachvollziehbar: Es ist absehbar, dass thermische 
Verwertungsanlagen einen beträchtlichen Anteil ihrer Energie für die CO2 
Abscheidung aufwenden werden müssen und der bisherige 
Energienutzungsgrad dadurch sinken wird. Dies gilt es zu berücksichtigen. 
Um die Klimaziele zu erfüllen, braucht es CO2-Abscheidung bei grossen 
Punktquellen wie thermischen Kehrichtverwertungsanlagen.
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Titel Art. 34 Betrieb

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Die Streichung der Mengenschwelle hat keine Auswirkungen auf den 
Vollzug.
Der Hinweis auf den Fremdstoffgehalt bzgl. der Eignung ist sehr wertvoll, 
insbesondere um Annahmekriterien auf den Anlagen zu definieren bzw. 
ungeeignete Abfälle zurückzuweisen. Die damit implizierte 
verursachergerechte Weiterverrechnung von Aufwendungen zur 
Fremdstoffabscheidung hilft den Verwertungsanlagen.
Die Erweiterung um Kennzeichnungen neben Verpackungen präzisiert den 
Begriff der verpackten biogenen Abfälle und nimmt die Abgeberinnen und 
Abgeber sowie Produzentinnen und Produzenten in die Pflicht.

Titel Art. 36 Abs. 2 Bst. c

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 49

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Anhang 4: Anforderungen an Abfälle für die Herstellung von Zement und 
Beton, Ziff. 2.4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Anhang 5: Anforderungen an Abfälle zur Ablagerung, Ziff. 3.1 Bst. a–b

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Anhang 5: Anforderungen an Abfälle zur Ablagerung, Ziff. 4.1 Bst. a

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Anhang 5: Anforderungen an Abfälle zur Ablagerung, Ziff. 4.3 Einleitungssatz

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Anhang 7: Anforderungen an Holzabfälle zur stofflichen und thermischen 
Verwertung

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Titel neu: Anforderungen an Holzabfälle zur stofflichen und energetischen 
Verwertung

Begründung Im Titel von Anhang 7 ist zwecks Einheitlichkeit "thermische Verwertung" 
durch "energetische Verwertung" zu ersetzen.

Titel Änderung anderer Erlasse: 1. Ordnungsbussenverordnung vom 16. Januar 
2019:

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Es erscheint uns insbesondere zur administrativen Vereinfachung sinnvoll, 
die Ablagerung von Siedlungsabfällen bis zu einer Menge von 110 Litern 
ebenfalls über die Ordnungsbussen zu sanktionieren. Wir weisen jedoch 
darauf hin, dass es sich in diesen Fällen streng genommen nicht mehr um 
Littering, sondern um illegale Entsorgung handelt.

Titel Änderung anderer Erlasse: 2. Luftreinhalte-Verordnung vom 16. Dezember 
1985: Anhang 2 Ziff. 842 Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Wir begrüssen die vorliegen Totalrevision und die Entwicklung hin zu einer 
generellen Verpackungsverordnung. Diese Rückmeldung stützt sich auf die 
Einschätzung des Vorstands des Cercle déchets. Die Verordnung stellt 
erstmals grundlegende Anforderungen an die Herstellung von 
Verpackungsmaterialien und den Einsatz von Rezyklaten in neuen 
Verpackungen und legt ein Augenmerk auf die Rezyklierbarkeit von 
Verpackungen. Mit der VerpV wird flächendeckend und somit einheitlich die 
Rücknahmepflicht und Verwertung von Einwegverpackungen aus 
Kunststoffen und Getränkekartons geregelt. Der Ausbau der VEG bei Glas 
ist dringend notwendig, um die Gemeinden finanziell zu entlasten. Die 
Mitteilungspflicht beim Inverkehrbringen, der Rücknahme und der 
Verwertung von Verpackungen ist zu begrüssen, aus unserer Sicht aber 
unzureichend, um eine ausreichende Transparenz der Stoffströme zu 
gewährleisten. Die Verwertungsquote für rücknahmepflichtige 
Einwegverpackungen aus Kunststoff soll mit einem Zielpfad versehen und 
bis 2040 kontinuierlich erhöht werden. Dies gewährleistet, dass auch im 
Bereich der Produktion das Design4Recycling vermehrt, aufgenommen und 
umgesetzt werden muss.

Wir bedanken uns für die Berücksichtigung unserer Anliegen. Für 
Rückfragen stehen sowohl wir als auch der Cercle déchets zur Verfügung.

Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme2

Titel Art. 1 Gegenstand und Geltungsbereich

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 2 Begriffe

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag In dieser Verordnung bedeuten:
a. Verpackungen und Verpackungsbestandteile: aus beliebigen 
Materialien hergestellte Produkte zur Aufnahme, zum Schutz, zur 
Handhabung, zur Lieferung oder Darbietung von Waren;
b. Mehrwegverpackungen: Verpackungen, die zur Wiederverwendung 
vorgesehen sind;
c. Einwegverpackungen: Verpackungen, die zur einmaligen Verwendung 
vorgesehen sind;
d. Getränkeverpackungen: Verpackungen für flüssige Lebensmittel, die 
zum Trinken bestimmt sind;
e. Getränkekartons: Getränkeverpackungen, die mehrheitlich aus Karton 
und zu geringen Anteilen aus Kunststoff bestehen und teilweise 
Aluminium beinhalten können;
f. Verpackungen aus Kunststoff: alle Verpackungen aus einem oder 
mehreren Kunststoff-Polymeren; ausgenommen sind 
Getränkeverpackungen aus Polyethylenterephthalat (PET);
g. Serviceverpackungen: Verpackungen, die für die Befüllung in der 
Verkaufsstelle vorgesehen sind, sofern sie eine Verpackungsfunktion 
erfüllen;
h. stoffliche Verwertung: die Herstellung neuer Verpackungen oder 
anderer Produkte aus gebrauchten Verpackungen (Recycling);
i. Rezyklate: Materialien, die durch Recyclingverfahren gewonnen 
wurden und Primärrohstoffe ersetzen;
j. Verwertungsquote: der prozentuale Anteil der während eines 
Kalenderjahres zu Rezyklaten verwerteten Verpackungen am gesamten 
für die Verwendung im Inland abgegebenen Gewicht der Verpackungen 
aus dem verwendeten Material;
k. Behandlungsreste: Materialien aus der Behandlung von separat 
gesammelten Abfällen, welche nicht stofflich verwertet werden können;
l. Verbraucherinnen und Verbraucher: natürliche Personen, die zu 
Zwecken handeln, die ausserhalb ihrer gewerblichen, geschäftlichen 
oder beruflichen Tätigkeiten liegen;
m. Endabnehmerinnen und Endabnehmer: Verbraucherinnen und 
Verbraucher sowie alle natürlichen oder juristischen Personen mit 
Wohnsitz oder Niederlassung in der Schweiz, die ein Produkt im 
Rahmen ihrer gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit nutzen und dieses 
in der an sie gelieferten Form nicht erneut in Verkehr bringen;
n. Inverkehrbringerinnen und Inverkehrbringer: natürliche oder juristische 
Personen, die Produkte und Bestandteile beruflich oder gewerblich 
herstellen, zur gewerblichen Abgabe einführen oder in der Schweiz 
beziehen und sie gewerblich abgeben;
p. Stand der Technik: der aktuelle Entwicklungsstand von Verfahren, 
Einrichtungen und Betriebsweisen, der:
1. bei vergleichbaren Anlagen oder Tätigkeiten im In- oder Ausland 
erfolgreich erprobt ist oder bei Versuchen erfolgreich eingesetzt wurde 
und nach den Regeln der Technik auf andere Anlagen oder Tätigkeiten 
übertragen werden kann, und
2. für einen mittleren und wirtschaftlich gesunden Betrieb der 
betreffenden Branche wirtschaftlich tragbar ist.

Begründung Neu wird in der VerpV zwischen Herstellerinnen und Hersteller und 
Händlerinnen und Händler unterschieden. Der bisher verwendete Begriff 
des Inverkehrbringers würde die Lesbarkeit und die Kohärenz mit anderen 
gesetzlichen Grundlagen wesentlich erhöhen.
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Titel Art. 3 Allgemeine Anforderungen an Verpackungen

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die mit 
Ware befüllte Verpackungen abgeben, stellen sicher, dass Verpackungen, 
soweit technisch möglich und wirtschaftlich tragbar:

a. vom Verpackungsvolumen und der Verpackungsmasse her auf das 
Mindestmass begrenzt sind, das zur Gewährleistung der erforderlichen 
Sicherheit und Hygiene der verpackten Ware angemessen ist;
b. für die Sammlung, die Behandlung und das Recycling ; und
c. einen möglichst hohen Anteil an Rezyklaten enthalten.

Begründung Bei diesem Antrag ist der Vollzug durch die kantonalen Behörden unklar. 
Ferner müsste insbesondere Buchstabe b angepasst werden, um seine 
Wirksamkeit zu erhöhen: Die thermische Verwertung ist für Verpackungen 
grundsätzlich der günstigere Weg, insbesondere im Winter. Eine stärkere 
Formulierung fördert ausserdem Design4Recycling.

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 5 Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die 
verpflichtet sind, Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff 
zurückzunehmen, und von diesen beauftragte private 
Branchenorganisationen, müssen:

a. alle beteiligten Akteure der Entsorgungskette kostendeckend für 
erbrachte Leistungen entschädigen;
b. sicherstellen, dass die Entsorgungskosten durch verursachergerechte 
Beiträge gedeckt werden; diese Beiträge müssen zweckgebunden sein 
und dürfen nur für die Deckung der Entsorgungskosten verwendet 
werden;
c. sicherstellen, dass der Anteil der Getränkeverpackungen aus PET an 
der gesamten gesammelten Masse 2 Prozent nicht übersteigt;
d. stetig Massnahmen treffen, damit die Sammelquote wie auch die 
Qualität und Reinheit der Sammlung steigt;
e. nicht stofflich verwertbare Verpackungen und Behandlungsreste aus 
der Sammlung und Erstbehandlung (Sortierung) zunächst stofflich-
energetisch und dann rein energetisch im Inland verwerten. Die 
Rückführung von Mengen-Äquivalente ist dabei ausreichend.

Begründung Durch die Präzisierung unter Bst. e wird klar, dass die geforderte 
Verwertung für Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und 
Hersteller nach der Sammlung und Sortierung abgeschlossen ist. Allfällige 
weitere Behandlungsrückstände, die bei späteren Aufbereitungsprozessen 
anfallen, sollen nicht mehr unter diese Regelung fallen. Durch die geforderte 
Verwertung im Inland wird sichergestellt, dass Sortierreste und 
Behandlungsrückstände nach dem Stand der Technik verwertet und nicht 
unkontrolliert in Drittländer exportiert werden. Dieses Vorgehen wird auch 
bereits bei bestehenden Systemen angewendet (beispielsweise KUH-Bag).

Titel Art. 5 Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Die Rücknahmepflichtigen nach Absatz 1 publizieren jährlich einen Bericht, 
in welchem sie die Erfüllung der Vorgaben nach Absatz 1 Buchstaben a-e 
sowie Art. 6 Abs. 1 nachvollziehbar und kontrollierbar darlegen. Sie stellen 
diesen Bericht dem Bundesamt für Umwelt (BAFU) zu. Sie behalten 
Nachweise und Berechnungen von Kennzahlen für 5 Jahre auf und 
gewähren der Behörde auf Nachfrage Einsicht.

Begründung Es ist sinnvoll, den unter Absatz 2 geforderten Bericht um die 
Verwertungsquote gemäss Art. 6 Abs. 1 zu ergänzen, damit alle für die 
Transparenz notwendigen Unterlagen in einem Bericht vorliegen.

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1 Die Verwertungsquote bei rücknahmepflichtigen Getränkekartons muss 
mindestens 70 Prozent betragen, jene bei rücknahmepflichtigen 
Einwegverpackungen aus Kunststoff mindestens 55 Prozent und ab 2024 
70 Prozent.

Begründung Gemäss erläuterndem Bericht hat der VSPR das Ziel langfristig höhere 
Verwertungsquoten zu erreichen. Auch die EU hat in der 
Verpackungsverordnung für die Zukunft höhere Verwertungsquoten 
gefordert. Die Quoten in Art. 6 Abs. 1 VerpV sind diesem Ziel entsprechend 
zu setzen. Allenfalls wäre für die Zielsetzung eine Unterscheidung zwischen 
Sammel- und Industrierückführungsquote prüfenswert, da die Sammelquote 
einen entscheidenden Einfluss auf die Verwertungsquote hat.
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Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Werden die in Absatz 1 festgehaltenen Verwertungsquoten für 
rücknahmepflichtige Getränkekartons und rücknahmepflichtige 
Einwegverpackungen aus Kunststoff nicht erreicht, so unterbreitet das 
UVEK dem Bundesrat als Massnahme, Herstellerinnen und Hersteller zu 
verpflichten, eine vorgezogene Entsorgungsgebühr auf die 
rücknahmepflichtigen Getränkekartons und rücknahmepflichtige 
Einwegverpackungen aus Kunststoff zu erheben.

Begründung Für Abs. 2 ist eine Präzisierung notwendig. Es ist unklar, ob die 
Verwertungsquoten gesamthaft (und im Durchschnitt) für 
rücknahmepflichtige Einwegverpackungen gilt oder ob pro Fraktion 
(aufgelistet nach den verschiedenen Polymeren, insbesondere PET, PE, 
PP, PS, PVC) eine Verwertungsquote von mind. 55 % erreicht werden 
muss, um die Massnahmen VEG und allenfalls Pfand zu vermeiden. Für 
den zweiten Fall (pro Fraktion) ist unklar, wie für eine Fraktion die in Abs. 2 
genannten Massnahmen angewandt werden sollen.

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 10 Verwendung der Gebühr

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 11 Zahlungen an Dritte, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 11 Zahlungen an Dritte, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 11 Zahlungen an Dritte, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 12 Rückerstattung, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 12 Rückerstattung, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 12 Rückerstattung, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 5

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 15 Verfahren

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 16 Kennzeichnung

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 18 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Einwegverpackungen aus PET und 
Metall, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 18 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Einwegverpackungen aus PET und 
Metall, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 18 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Einwegverpackungen aus PET und 
Metall, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 20 Mitteilungspflicht betreffend Getränkeverpackungen

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Herstellerinnen und Hersteller von Getränken müssen dem BAFU nach 
dessen Vorgaben jeweils bis Ende Februar mitteilen:

a.das im Vorjahr für den Inlandverbrauch hergestellte oder eingeführte 
Getränkevolumen, aufgegliedert nach Mehrweg- und 
Einwegverpackungen, nach Verpackungsmaterialien und Getränkearten;
b.das Gewicht der verwertbaren Einwegverpackungen, die für die im 
Vorjahr für den Inlandverbrauch hergestellten oder eingeführten 
Getränke verwendet wurden, aufgegliedert nach 
Verpackungsmaterialien und Getränkearten.

c. (neu) Verpackungen aus Kunststoff aufgelistet nach den verschiedenen 
Polymeren, insbesondere PET, PE, PP, PS, PVC.
2 (neu) Das BAFU stellt entsprechende digitale Vorlagen zur Erfüllung der 
Mitteilungspflicht zur Verfügung.
3 (neu) Das BAFU publiziert die Mengen der eingesetzten 
Verpackungsmaterialien in aggregierter Form jährlich.

Begründung Die Vorgaben von Art. 20 sind den Vorgaben in Art. 21 und 22 
anzugleichen. Die unterschiedlichen Verpackungsarten sind gleich zu 
behandeln.

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 5

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Das BAFU publiziert jährlich die Mengen der eingesetzten 
Verpackungsmaterialien in aggregierter Form.

Begründung Gemäss Erläuterungen soll die Mitteilungspflicht über entsprechende 
elektronische Vorlagen vom BAFU (Abs. 4) möglichst einfach gestaltet sein. 
Hier ist darauf zu achten, dass darunter nicht der Detaillierungsgrad der 
Transparenz leidet.
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Titel Art. 22 Rücknahme und Verwertung, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag --

Begründung In Art. 22 sind verschiedene Absätze anzupassen im Sinne einer 
vollständigen und nachvollziehbaren Mitteilungspflicht. Dies ermöglicht die 
transparente und nachvollziehbare Erfassung von Stoffströmen.

Titel Art. 22 Rücknahme und Verwertung, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Wer gewerbsmässig rücknahmepflichtige Einwegverpackungen verwertet, 
zur Verwertung einführt oder ausführt, muss dem BAFU für jedes 
Verpackungsmaterial jeweils bis Ende Februar für das Vorjahr das Gewicht, 
die in der Verwertungskette bis zum Ende der Abfalleigenschaft 
nachgelagerten Verwertungsunternehmungen und die Art der Verwertung 
sowie die hergestellte Menge Rezyklat mitteilen. Kunststoffe müssen 
mindestens nach den Polymeren PET, PE, PP, PS, PVC aufgegliedert 
werden.

Abs. 3 (neu). Das BAFU stellt entsprechende digitale Vorlagen zur Erfüllung 
der Mitteilungspflicht zur Verfügung.

Abs 4 (neu). Das BAFU publiziert jährlich die Mengen der 
zurückgenommenen und verwerteten Verpackungsmaterialien, sowie die 
Länder in denen die Verwertung stattfindet, in aggregierter Form.

Begründung In Art. 22 sind verschiedene Absätze anzupassen im Sinne einer 
vollständigen und nachvollziehbaren Mitteilungspflicht. Dies ermöglicht die 
transparente und nachvollziehbare Erfassung von Stoffströmen.

Titel Art. 23 Mitteilung an private Meldestellen, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Die Anforderungen an die privaten Meldestellen sind zu präzisieren.

Begründung Sowohl in der Verordnung als auch in den Erläuterungen fehlen 
Ausführungen zur Art resp. zu Anforderungen an die privaten Meldestellen. 
Es ist dementsprechend nicht ausreichend klar, wer diese Aufgaben 
zukünftig wahrnehmen soll.

Titel Art. 23 Mitteilung an private Meldestellen, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Das BAFU ist berechtigt, alle Einzelmeldungen einzusehen.

Begründung Sowohl in der Verordnung als auch in den Erläuterungen fehlen 
Ausführungen zur Art resp. zu Anforderungen an die privaten Meldestellen. 
Es ist dementsprechend nicht ausreichend klar, wer diese Aufgaben 
zukünftig wahrnehmen soll.

Anträge: Die Anforderungen an die privaten Meldestellen sind zu 
präzisieren.

Titel Art. 24 Vollzug

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 25 Aufhebung und Änderung bisherigen Rechts

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 26 Übergangsbestimmung

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 27 Inkrafttreten

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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LIGNUM Holzwirtschaft Schweiz

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Wir unterstützen die Stärkung der Kreislaufwirtschaft. Im diesem Sinne 
haben wir uns auch weitestgehend positiv zur Pa. Iv. 20.433 
«Kreislaufwirtschaft stärken» geäussert. Insofern begrüssen wir auch deren 
Umsetzung inner-halb der VVEA. 
Neben der VVEA, welche auch die Vermeidung von Abfall zum Ziel hat, 
nehmen wir ebenfalls Bezug auf das Umweltschutzgesetz. Auch dort haben 
Themen wie Ressourcenschonung, Kreislaufwirtschaft, Kaskadennutzung, 
Re-use etc. einen wichtigen Stellenwert. Unter diesem Gesichtspunkt finden 
wir es eine verpasste Chance, wenn diese Thematik nicht sinngemäss auch 
stärker in die Abfallverordnung VVEA einfliesst. Die Definition des Abfalls 
wäre grundsätzlich zu überdenken. Produkte, welche weiter genutzt werden 
können und auch noch einen Wa-renwert haben, sollten nicht länger als 
Abfall bezeichnet und behandelt werden. Diese sind als Rohstoffe (Recyc-
ling-Produkte) für weitere Produkte oder als Energieträger für Kraftwerke 
oder Heizungen zu klassieren. Dieses wird analog auch in der 
Europäischen Bauprodukte-Regulierung CPR und damit indirekt auch im 
schweizerischen Bauproduktegesetz BauPG umgesetzt. Bei Bauprodukten, 
welche nach dem Abbruch und der Aufbereitung (z.B. im Recyclinghof) 
noch einen Warenwert haben, wird in Ökobilanzen das sogenannte «Ende 
des Abfalls» festge-legt. Dies führt dazu, dass die recyclebaren Produkte 
gefördert werden und nicht einfach als «Abfall» zusammen mit Kehricht und 
dergleichen entsorgt werden.

Anhang: Stellungnahme_Lignum_VVEA_20251016.pdf

Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme1
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Titel Anhang 4: Anforderungen an Abfälle für die Herstellung von Zement und 
Beton, Ziff. 2.4

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag 2.4 Werden Abfälle bei ihrer Verwendung als Brennstoffe zu mindestens 20 
Gewichtsprozent stofflich verwertet, so gilt dies als stofflich-energetische 
Verwertung.

Begründung Ein Aspekt, der unserseits Fragen aufwirft, betrifft die in Anhang 4 unter Ziff. 
2.4 neu formulierten Anforderungen an Abfälle für die Herstellung von Beton 
und Zement. Wenn Abfälle bei ihrer Verwendung als Brennstoffe zu min-
destens 20 Gewichtsprozent stofflich verwertet werden, gilt dies gemäss der 
Ziff. 2.4 als stofflich-energetische Verwertung. Das scheint uns nicht 
nachvollziehbar. Anteile von nur 20% sind deutlich zu tief, um auch von 
stoffli-cher Verwertung sprechen zu können. Sollte eine solche Bestimmung 
tatsächlich als zielführend erachtet werden, müsste diese Vorgabe aus 
unserer Sicht zumindest für alle Baumaterialien anwendbar sein. 
Andernfalls, und ins-besondere falls davon auszugehen ist, dass für die 
Herstellung von anderen Materialien mit Abfällen höhere An-forderungen an 
die Anteile gestellt werden, um bei der Verwertung von einer stofflich-
energetischen Verwertung ausgehen zu können, entsteht hier eine 
Ungleichbehandlung unter den verschiedenen Baumaterialien. 
Durch die Verbrennung von stofflich weiterverwendbaren Produkten, gehen 
in den Stoffkreisläufen wertvolle Roh-stoffe verloren. Die Verbrennung sollte 
dabei auch im Sinne des Klimaschutzes eher gebremst als noch gefördert 
werden. Grundsätzlich sollten Produkte, die sich stofflich verwerten lassen, 
nicht in Zementwerken verbrannt werden.

Auch erlauben wir uns in diesem Zusammenhang auf die Norm SN EN 
15804 + A2:2019 zu verweisen, wonach bei Verfahren zur energetischen 
Verwertung von Abfällen nur dann von «Materialien für die energetische 
Verwer-tung (materials for energy recovery)» die Rede ist, wenn der 
Energieertrag des Verfahrens zur energetischen Verwertung über 60 % 
liegt. Hier gilt es zu sicherzustellen, dass es bei der Umsetzung der neu 
formulierten Ziff. 2.4 der VVEA, nicht zu widersprüchlichen Be- und 
Verrechnungen gegenüber der erwähnten Norm kommen wür-de. 
Zusätzlich möchten wir auf folgenden Sachverhalt aufmerksam machen, 
welcher nach unserem Erachten bisher in der Revision nicht berücksichtigt 
wurde. Aufgrund der an den Bundesrat überwiesenen Mo. 24.4064 
«Deponie-raum für Holzaschen sicherstellen» regen wir an, die im Art 52.a 
genannte Frist bis 31. Dezember 2025 zu über-prüfen und gegebenenfalls 
zu verlängern, damit – wie von der Motion verlangt - alle Arten von 
Holzaschen auch in Zukunft so lange deponiert werden können, bis 
sinnvolle Verwertungspfade verfügbar sind.

Wir bitten Sie, diese Aspekte nochmals vertieft zu überprüfen und 
insbesondere sicherzustellen, dass mit Ziff. 4 in Anhang 2.4 keine 
Ungleichbehandlung von verschiedenen Baumaterialien geschaffen wird. 
Für die Vertiefung dieser Fragen stehen wir selbstverständlich gerne zur 
Verfügung.

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --
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Lidl Schweiz

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Als Gründungsmitglied von RecyPac gehören wir zur breiten Allianz aus 
Inverkehrbringern,
Detailhändlern, Verpackungsproduzenten, Gemeinden und Verwertern, die im 
Sinne von Art. 41a des
Umweltschutzgesetzes die Branchenvereinbarung «RecyPac - Kreislauf Plastik 
und Getränkekarton»
gegründet haben. Mit ihren aktuell 45 Mitgliedern (Stand August 2025) 
repräsentiert RecyPac einen
bedeutenden Teil des Marktes für Kunststoffverpackungen und 
Getränkekartons in der Schweiz. Ein
zentrales Ziel von RecyPac besteht darin, eine schweizweiteinheitliche, 
flächendeckende Sammel- und
Recyclinglösung für diese Verpackungsmaterialien aufzubauen und als Service 
Public für alle
Konsumentinnen und Konsumenten zu etablieren. Zur erfolgreichen 
Umsetzung dieses Vorhabens ist
RecyPac auf einen national harmonisierten rechtlichen Rahmen für die 
Sammlung und Verwertung
dieser Wertstoffe angewiesen.
Lidl Schweiz begrüsst ausdrücklich, dass der Bundesrat beabsichtigt, bewährte 
Konzepte aus der
Verordnung über Getränkeverpackungen (VGV) auf die Sammlung und das 
Recycling von
gebrauchten Kunststoffverpackungen und Getränkekartons zu übertragen. 
Auch die Einführung von
Verpackungsanforderungen -insbesondere die Pflicht zur Reduktion von 
Verpackungsmaterial -
sowie die Festlegung an die EU angeglichener Mindestverwertungsquoten und 
Anforderungen an die
Entsorgunggebrauchter Verpackungen werden von Lidl Schweiz als 
zielführend und notwendig
erachtet. Im Sinne einer zielgerichteten Umsetzung ist es für Lidl Schweiz von 
Bedeutung, dass klare
Ziele definiert werden. Ab 2030 sollen Kunststoffverpackungen die folgenden 
Mindestanteile an
Rezyklat aus Post-Consumer-Abfällen enthalten:
D
WDTL
Lidl Schweiz
30% für Einweg-Getränkeflaschen aus Kunststoff.
30% für kontaktempfindliche Verpackungen, deren Hauptbestandteil PET ist 
(ausgenommen
Einweg-Getränkeflaschen).
Lidl Schweiz schlägt des Weiteren vor, Artikel 6 um einen Absatz5 zu 
ergänzen. Ziel ist es, eine
schweizweit einheitliche und möglichst niederschwellige Sammlung zu 
gewährleisten. Als national
tätiger Detailhändler ist es für Lidl Schweiz von grosser Bedeutung, dass die 
Prozesse in allen
Kantonen gleich gestaltet und umgesetzt werden können.

Anhang: Lidl Schweiz DL AG, Weinfelden 20251014 an DC. Verordnungen zur Stärkung der Kreislaufwirtschaft.pdf
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Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme2

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Das UVEK kann die Pfandpflicht nach Absatz 3 auf diejenigen 
Verpackungen einschränken, welche die wesentliche Ursache für die 
ungenügende Verwertungsquote bilden. Es kann Ausnahmen von der 
Pfandpflicht festlegen, wenn die Verwertung der Verpackungen auf andere 
Weise sichergestellt ist.

Vorschlag: Abs. 5: Kantonale und kommunale vorgezogene 
Entsorgungsgebühren sind nicht zulässig.

Begründung Die Kantone dürfen nach Art. 65 Abs. 1 USG Ausführungsvorschriften 
erlassen, solange der
Bundesrat von seiner Kompetenz nicht ausdrücklich Gebrauch gemacht hat. 
Art. 30a Bst. a
USG regelt, dass der Bundesrat das Inverkehrbringen von Produkten 
verbieten kann, die für
eine einmalige und kurzfristige Verwendung bestimmt sind, wenn deren 
Nutzen die durch sie
verursachte Umweltbelastung nicht rechtfertigt.
Mit Art. 6 Abs. 1 der VerpV ist davon auszugehen, dass der Bundesrat von 
seiner Kompetenz
ausdrücklich Gebrauch gemacht hat, indem er besagte Verwertungsquote 
bei
rücknahmepflichtigen Einwegverpackungen aus Kunststoff bei mindestens 
55 Prozent
festlegt respektive bei deren Nichteinhalten nach Abs. 2 eine vorgezogene
Entsorgungsgebühr erheben kann.
Folglich sind kantonale und kommunale vorgezogene Entsorgungsgebühren 
nicht zulässig,
wie im ergänzten Absatz. 5 präzisiert wird.
Weiterist dies auch im Sinne einer für die Wirtschaft national umsetzbaren 
Lösungfür das
Recycling von Einwegverpackungen aus Kunststoff, die in Einklang mit dem
Verordnungspaket Umwelt Frühling 2026 steht, da dieses z.B. mit dem 
Littering-Verbot in
Art. 31b Abs. 7 USG und der neuen Ordnungsbussenverordnung eine 
schweizweit
harmonisierte Littering-Busse einführt.
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McDonald's Schweiz

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Wir bedanken uns für die Möglichkeit zur Stellungnahme. McDonald's Schweiz 
hat die beiden Vorlagen, namentlich die Verordnung über die Vermeidung und 
die Entsorgung von Abfällen (Abfallverordnung) und die Verordnung über 
Getränkeverpackungen zu einer Verordnung über Verpackungen 
(Verpackungsverordnung) sorgfältig geprüft und äussert sich dazu gerne wie 
folgt:

McDonald's Schweiz begrüsst, dass der Bundesrat betreffend 
Verpackungsverordnung einen eigenständigen nationalen, auf die hiesigen 
Bedingungen angepassten Vorschlag macht. Ein solcher schafft 
Rechtssicherheit für die betroffenen Unternehmen und reduziert den 
regulatorischen Flickenteppich aus kantonalen und kommunalen 
Einzelregelungen. Positiv hervorzuheben ist auch, dass mit dem Inkrafttreten 
auf 1. Januar 2028 ein realistischer Zeithorizont gesetzt wird. Aktuell 
vorhandene Lücken, wie eine fehlende Recyclinglösung für industrielle 
Plastikabfälle, können bis dann realistischerweise geschlossen werden. Es 
entstehen durch die geplanten Massnahmen zusätzliche Kosten und 
administrativer Aufwand für die betroffenen Unternehmen, gerade daher ist 
eine verhältnismässige Umsetzung zu beachten.

Anhang: 20251010_Verordnungspaket Umwelt Frühling 2026_Stellungnahme McDonald's Schweiz.pdf
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Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme1
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Titel Art. 12 Allgemeine Verwertungspflicht nach dem Stand der Technik

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Es sind Ausnahmeregelungen einzuführen.

Begründung Es braucht Ausnahmeregelungen von der Verwertungspflicht. Abgelaufene 
Produkte und Produkte mit starken Geruchsemissionen sollen 
ausnahmsweise mit dem Kehricht entsorgt werden können, um eine 
Beeinträchtigung der Hygienestandards zu vermeiden. Zudem sollten 
abgelaufene biogene Abfälle in Kleinstverpackungen nicht gesammelt 
werden müssen. Der Mehraufwand steht in keinem sinnvollen Verhältnis 
zum erzielten Nutzen. Wir überlassen es dem Verordnungsgeber, dies mit 
einer entsprechenden Formulierung an geeigneter Stelle in die 
Abfallverordnung zu integrieren.

Titel Art. 14 Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag betreffend IV: Diese Verordnung tritt am 1. Juni 2026 in Kraft
Anpassungsvorschlag: IV 1: Artikel 14 Abs. 1 tritt am 1. Januar 2028 in Kraft

Begründung •Die Organisation geeigneter Recyclingpartner, der Aufbau der notwendigen 
Infrastruktur in nahezu 200 Restaurants sowie die Etablierung einer 
funktionierenden Logistikkette erfordern eine angemessene Vorlaufzeit, die 
mit Inkrafttreten am 1. Juni 2026 nicht gewährleistet wäre. 

•Es ist ineffizient, dass die Abfallverordnung (biogene Abfälle) und die 
Verpackungsverordnung (Plastikrücknahmepflichten) zu unterschiedlichen 
Zeitpunkten in Kraft treten sollen. Eine zeitgleiche Einführung per 1. Januar 
2028 erlaubt es, Synergien zu nutzen und die Systeme für organische sowie 
Plastikabfälle koordiniert umzusetzen. 

•Da nach Informationen aus dem BAFU der definitive Verordnungstext erst 
nach dem finalen Bundesrats Beschluss vorliegen wird (geplant 
02.06.2026), fehlt den Unternehmen bis dahin die notwendige 
Rechtssicherheit. Eine angemessene Übergangsfrist ist daher angezeigt, 
um die erforderliche Planungs- und Investitionssicherheit zu schaffen.

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Wir bedanken uns für die Möglichkeit zur Stellungnahme. McDonald's Schweiz 
hat die beiden Vorlagen, namentlich die Verordnung über die Vermeidung und 
die Entsorgung von Abfällen (Abfallverordnung) und die Verordnung über 
Getränkeverpackungen zu einer Verordnung über Verpackungen 
(Verpackungsverordnung) sorgfältig geprüft und äussert sich dazu gerne wie 
folgt:

McDonald's Schweiz begrüsst, dass der Bundesrat betreffend 
Verpackungsverordnung einen eigenständigen nationalen, auf die hiesigen 
Bedingungen angepassten Vorschlag macht. Ein solcher schafft 
Rechtssicherheit für die betroffenen Unternehmen und reduziert den 
regulatorischen Flickenteppich aus kantonalen und kommunalen 
Einzelregelungen. Positiv hervorzuheben ist auch, dass mit dem Inkrafttreten 
auf 1. Januar 2028 ein realistischer Zeithorizont gesetzt wird. Aktuell 
vorhandene Lücken, wie eine fehlende Recyclinglösung für industrielle 
Plastikabfälle, können bis dann realistischerweise geschlossen werden. Es 
entstehen durch die geplanten Massnahmen zusätzliche Kosten und 
administrativer Aufwand für die betroffenen Unternehmen, gerade daher ist 
eine verhältnismässige Umsetzung zu beachten.

Anhang: 20251010_Verordnungspaket Umwelt Frühling 2026_Stellungnahme McDonald's Schweiz.pdf
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Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme2
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Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Art. 6 Abs. 1: Die Verwertungsquote bei rücknahmepflichtigen 
Getränkekartons muss, soweit technisch möglich und wirtschaftlich tragbar, 
mindestens 70 Prozent betragen, jene bei rücknahmepflichtigen 
Einwegverpackungen und Getränkeverpackungen aus Kunststoff 
mindestens 55 Prozent.

Begründung •Gemäss Art. 52 Abs. 1 Bst. d der europäischen Verordnung (EU) 2025/40 
soll die Verwertungsquote für alle Kunststoff-Verpackungen – also inklusive 
Getränkeverpackungen aus Kunststoffen – bis 2030 bei 55 Prozent liegen. 
Die Schweizer Verordnung schliesst hingegen Einweg-
Getränkeverpackungen aus Kunststoff von der Quote aus. Im Sinne der 
Vergleichbarkeit und Einheitlichkeit mit der EU, sollte die Schweiz die 
gleiche Berechnungsmethode anwenden wie die EU. 

•Die Verwertungsquote für Getränkeverpackungen aus PET (Art. 19 Abs. 1 
VerpV) kann weiterhin als eigenständige Mindestverwertungsquote erhoben 
werden.

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Art. 6. Abs. 2: Werden die in Absatz 1 festgehaltenen Verwertungsquoten 
für rücknahmepflichtige Getränkekartons und rücknahmepflichtige 
Einwegverpackungen aus Kunststoff nicht erreicht, so kann das UVEK dem 
Bundesrat als Massnahme vorschlagen, Herstellerinnen und Hersteller zu 
verpflichten, eine vorgezogene Entsorgungsgebühr auf die 
rücknahmepflichtigen Getränkekartons und rücknahmepflichtige 
Einwegverpackungen aus Kunststoff zu erheben.

Begründung •Die in Absatz 1 festgelegten Ziele bei den Verwertungsquoten sind 
äusserst ambitioniert. Einerseits wird Stand heute aufgrund des 
Siedlungsabfallmonopols nur in vereinzelten Regionen gesammelt – die 
Abdeckung nimmt zwar laufend zu und die subsidiäre Rücknahmepflicht 
(Art. 4) wird dies zusätzlich verstärken. Doch ist die Verwertungsquote bei 
Kunststoff auch aus technischen Gründen noch viel tiefer als bei anderen 
Materialien, was sich ebenfalls negativ auf die Zielerreichung auswirken 
wird.

•Es darf daher keinen Automatismus bei Nicht-Erreichen der Ziele geben. 
Einer der Stärken dieser Verordnung ist, dass diese ohne 
Finanzierungsregulierung für die Sammlung von Einwegkunststoff und 
Getränkekartons auskommt – dies darf nicht bei der ersten Gelegenheit 
umgestossen werden und direkt auf einen VEG gewechselt werden.
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Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Zu Abs. 4 kein Kommentar, es ist ein zusätzlicher Abs. 5 einzuführen: 
Art. 6 Abs. 5: Kantonale und kommunale vorgezogene 
Entsorgungsgebühren sind nicht zulässig.

Begründung •Die Kantone dürfen nach Art. 65 Abs. 1 USG Ausführungsvorschriften 
erlassen, solange der Bundesrat von seiner Kompetenz nicht ausdrücklich 
Gebrauch gemacht hat. Art. 30a Bst. a USG regelt, dass der Bundesrat das 
Inverkehrbringen von Produkten verbieten kann, die für eine einmalige und 
kurzfristige Verwendung bestimmt sind, wenn deren Nutzen die durch sie 
verursachte Umweltbelastung nicht rechtfertigt. 

•Mit Art. 6 Abs. 1 der VerpV ist davon auszugehen, dass der Bundesrat von 
seiner Kompetenz ausdrücklich Gebrauch gemacht hat, indem er besagte 
Verwertungsquote bei rücknahmepflichtigen Einwegverpackungen aus 
Kunststoff bei mindestens 55 Prozent festlegt respektive bei deren 
Nichteinhalten nach Abs. 2 eine vorgezogene Entsorgungsgebühr erheben 
kann. 

•Folglich sind kantonale und kommunale vorgezogene 
Entsorgungsgebühren nicht zulässig, wie im ergänzten Absatz. 5 präzisiert 
wird. 

•Weiter ist dies auch im Sinne einer für die Wirtschaft national umsetzbaren 
Lösung für das Recycling von Einwegverpackungen aus Kunststoff, die in 
Einklang mit dem Verordnungspaket Umwelt Frühling 2026 steht, da dieses 
z.B. mit dem Littering-Verbot in Art. 31b Abs. 7 USG und der neuen 
Ordnungsbussenverordnung eine schweizweit harmonisierte Littering-Busse 
einführt.

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Folgender Art. 21 Abs. 1 b ist zu streichen:
b. Verpackungen aus Kunststoff aufgelistet nach den verschiedenen 
Polymeren, insbesondere PET, PE, PP, PS, PVC.

Begründung •Bei den Mitteilungspflichten sollten weiterhin nur die Hauptmaterialien einer 
Verpackung gemeldet werden. Eine weitere Aufschlüsslung des 
Verpackungsmaterials Kunststoff bringt einen massiven Mehraufwand für 
die Unternehmen, ohne dass dadurch ein Mehrwert erkennbar wird. Über 
Buchstabe a sind die Meldepflichten bereits genügend umschrieben. Stand 
heute ist diese Aufschlüsselung gar nicht möglich und es ist höchst fraglich, 
ob dies zeitlich bis zum Inkrafttreten 2029 umsetzbar ist.

•Unternehmen, die in die EU exportieren, werden dies umsetzen – für alle 
anderen Unternehmen macht es allerdings keinen Sinn diesen 
Mehraufwand zu stemmen.

•Buchstabe b kann deshalb gestrichen werden.

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Folgender Art. 21 Abs. 2 b ist zu streichen:
b. Verpackungen aus Kunststoff aufgegliedert nach den verschiedenen 
Polymeren, insbesondere PET, PE, PP, PS, PVC.

Begründung •Vgl. Begründung zu Artikel 21 Abs 1 b 

•Diese Aufschlüsslung bringt einen grossen Aufwand und kaum Mehrwert. 
Über Buchstabe a sind die Meldepflichten bereits genügend umschrieben. 
Buchstabe b kann deshalb gestrichen werden.
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Titel Art. 22 Rücknahme und Verwertung, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Streichen des folgenden letzten Satzes: 
Verpackungen aus Kunststoff aufgegliedert nach den verschiedenen 
Polymeren, insbesondere PET, PE, PP, PS, PVC.

Begründung •In Angleichung an Artikel 21 kann auch auf diese Aufschlüsselung 
verzichtet werden.
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Mineralquelle Eptingen AG

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Unterstützen Stellungnahme SVUG

Der Schweizerische Verein für umweltgerechte Getränkeverpackungen 
(SVUG) hat mit Schreiben vom 26.
September 2025 zur VerpV Stellung genommen. Wir unterstützen die 
Stellungnahme des SVUG und bitten
Sie, die darin formulierten Änderungswünsche und Empfehlungen zu 
berücksichtigen. Aus unserer Sicht
tragen diese dazu bei, die Verordnung ausgewogen, wirksam und praxisnah zu 
gestalten.

Anhang: Mineralquelle Eptingen AG, S. Bätscher, Eptingen 20251001 an DC.Totalrevision der Verordnung über 
Getränkeverpackungen - Vernehmlassung.pdf
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Municipalité de Bercher

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Ablehnung

Begründung: Standardstellungnahme Westschweizer Gemeinde

Anhang: 20251015 CF - Révision ordonnance emballages.pdf
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Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme2

Titel Art. 1 Gegenstand und Geltungsbereich

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Soutien au principe
d'harmonisation. Importance de
l'appUquer concrètement dans les
mesures opérationnelles (éviter
des systèmes isolés comme le sac
payant Art. 4). Pourquoi seul le
financement des emballages en
verre est-il couvert ? Distorsion de
concurrence.
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Titel Art. 2 Begriffe

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag In dieser Verordnung bedeuten:
a. Verpackungen und Verpackungsbestandteile: aus beliebigen 
Materialien hergestellte Produkte zur Aufnahme, zum Schutz, zur 
Handhabung, zur Lieferung oder Darbietung von Waren;
b. Mehrwegverpackungen: Verpackungen, die zur Wiederverwendung 
vorgesehen sind;
c. Einwegverpackungen: Verpackungen, die zur einmaligen Verwendung 
vorgesehen sind;
d. Getränkeverpackungen: Verpackungen für flüssige Lebensmittel, die 
zum Trinken bestimmt sind;
e. Getränkekartons: Getränkeverpackungen, die mehrheitlich aus Karton 
und zu geringen Anteilen aus Kunststoff bestehen und teilweise 
Aluminium beinhalten können;
f. Verpackungen aus Kunststoff: alle Verpackungen aus einem oder 
mehreren Kunststoff-Polymeren; ausgenommen sind 
Getränkeverpackungen aus Polyethylenterephthalat (PET);
g. Serviceverpackungen: Verpackungen, die für die Befüllung in der 
Verkaufsstelle vorgesehen sind, sofern sie eine Verpackungsfunktion 
erfüllen;
h. stoffliche Verwertung: die Herstellung neuer Verpackungen oder 
anderer Produkte aus gebrauchten Verpackungen (Recycling);
i. Rezyklate: Materialien, die durch Recyclingverfahren gewonnen 
wurden und Primärrohstoffe ersetzen;
j. Verwertungsquote: der prozentuale Anteil der während eines 
Kalenderjahres zu Rezyklaten verwerteten Verpackungen am gesamten 
für die Verwendung im Inland abgegebenen Gewicht der Verpackungen 
aus dem verwendeten Material;
k. Behandlungsreste: Materialien aus der Behandlung von separat 
gesammelten Abfällen, welche nicht stofflich verwertet werden können;
l. Verbraucherinnen und Verbraucher: natürliche Personen, die zu 
Zwecken handeln, die ausserhalb ihrer gewerblichen, geschäftlichen 
oder beruflichen Tätigkeiten liegen;
m. Endabnehmerinnen und Endabnehmer: Verbraucherinnen und 
Verbraucher sowie alle natürlichen oder juristischen Personen mit 
Wohnsitz oder Niederlassung in der Schweiz, die ein Produkt im 
Rahmen ihrer gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit nutzen und dieses 
in der an sie gelieferten Form nicht erneut in Verkehr bringen;
n. Herstellerinnen und Hersteller: natürliche oder juristische Personen, 
die Produkte und Bestandteile beruflich oder gewerblich herstellen oder 
zur gewerblichen Abgabe einführen;
o. Händlerinnen und Händler: natürliche oder juristische Personen, die 
Produkte und Bestandteile in der Schweiz beziehen und sie gewerblich 
abgeben;
p. Stand der Technik: der aktuelle Entwicklungsstand von Verfahren, 
Einrichtungen und Betriebsweisen, der:
1. bei vergleichbaren Anlagen oder Tätigkeiten im In- oder Ausland 
erfolgreich erprobt ist oder bei Versuchen erfolgreich eingesetzt wurde 
und nach den Regeln der Technik auf andere Anlagen oder Tätigkeiten 
übertragen werden kann, und
2. für einen mittleren und wirtschaftlich gesunden Betrieb der 
betreffenden Branche wirtschaftlich tragbar ist.

Begründung Introduire la notion de préparation
à la réutilisation, systèmes de réutilisation et taux de
récupération pour les emballages réutilisables.
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Titel Art. 3 Allgemeine Anforderungen an Verpackungen

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die mit 
Ware befüllte Verpackungen abgeben, stellen sicher, dass Verpackungen, 
soweit technisch möglich und wirtschaftlich tragbar:

a. vom Verpackungsvolumen und der Verpackungsmasse her auf das 
Mindestmass begrenzt sind, das zur Gewährleistung der erforderlichen 
Sicherheit und Hygiene der verpackten Ware angemessen ist;
b. bei der Sammlung, Behandlung und dem Recycling nicht zu 
erheblichen technischen Schwierigkeiten oder erheblichen Mehrkosten 
führen; und
c. einen möglichst hohen Anteil an Rezyklaten enthalten.

Begründung Demande d'ajout d'indicateurs
chiffrés de réduction des
volumes/masses de matière
première mis sur te marché.
Conditionner la poursuite des
systèmes de branche à ces
indicateurs et non seulement au
recyclage.

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die mit 
Ware befüllte Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff an 
Endabnehmerinnen und Endabnehmer abgeben und die Entsorgung aller 
von ihnen abgegebenen Verpackungen nicht durch die Mitgliedschaft bei 
einer privaten Branchenorganisation oder durch finanzielle Beiträge an eine 
solche sicherstellen, müssen:

a. solche Verpackungen bei allen Verkaufsstellen während den 
gesamten Öffnungszeiten zurücknehmen;
b. solche Verpackungen, soweit technisch möglich, der stofflichen 
Verwertung zuführen; und
c. in den Verkaufsstellen an gut sichtbarer Stelle deutlich darauf 
hinzuweisen, dass solche Verpackungen zurückgenommen werden.

Begründung Opposition au sac payant : rompt
l'harmonisation et moins efficace
que le modèle PET/métal.
Conditionnertoute solution de
branche à un pourcentage minimal
de matière recyctée dans les
emballages et à une diminution de
l'utilisation de matière première
non issue du recyclage.
Exiger une seule organisation de
branche.
Al. 3 : le prix doit couvrir
['ensemble du processus (collecte,
transport, traitement, etc.) et pas
uniquement l'élimination.

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Übernimmt eine private Branchenorganisation die Aufgaben nach Absatz 1, 
so ist sie für die Einhaltung der Pflichten gemäss Buchstaben a-c 
verantwortlich.

Begründung --
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Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 3

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Erfolgt die Rücknahme nicht kostenlos, so ist der Preis der Rücknahme so 
festzulegen, dass dieser die Entsorgungskosten deckt. Die Preisfestlegung 
darf nicht gewinnorientiert geschehen.

Begründung --

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 4

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Vorbehalten bleiben besondere Massnahmen des UVEK nach Artikel 6.

Begründung --

Titel Art. 5 Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die 
verpflichtet sind, Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff 
zurückzunehmen, und von diesen beauftragte private 
Branchenorganisationen, müssen:

a. alle beteiligten Akteure der Entsorgungskette kostendeckend für 
erbrachte Leistungen entschädigen;
b. sicherstellen, dass die Entsorgungskosten durch verursachergerechte 
Beiträge gedeckt werden; diese Beiträge müssen zweckgebunden sein 
und dürfen nur für die Deckung der Entsorgungskosten verwendet 
werden;
c. sicherstellen, dass der Anteil der Getränkeverpackungen aus PET an 
der gesamten gesammelten Masse 2 Prozent nicht übersteigt;
d. stetig Massnahmen treffen, damit die Sammelquote wie auch die 
Qualität und Reinheit der Sammlung steigt;
e. nicht stofflich verwertbare Verpackungen und Behandlungsreste 
zunächst stofflich-energetisch und dann rein energetisch verwerten.

Begründung Exiger la couverture intégrale des frais communaux de collecte par TAR
/TEA. Eviter un double paiement par le citoyen.

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag 1 Die Verwertungsquote bei rücknahmepflichtigen Getränkekartons muss 
mindestens 70 Prozent betragen, jene bei rücknahmepflichtigen 
Einwegverpackungen aus Kunststoff mindestens 55 Prozent.

Begründung Objectifs trop faibles. Parle-t-on du taux de recyclage ou
du taux de collecte? Pas d'échéances fixées. TEA à prévoir dès le départ 
comme pour le verre. Inclure des objectifs de réduction d'utilisation de 
matière première non issue du
recyclable.

Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Soutien, mais risque d'effet rebond avec une orientation des
industriels vers d'autres matériaux que le verre, matériaux moins durables 
(ex. fermeture St-Prex). Comment financer les filières de
réemploi/réutilisation ?
Pourquoi ne prélève-t-on pas de
TEA sur les autres emballages ?
Distorsion de concurrence.
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Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Siehe Kommentar Art. 7 Abs. 1

Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Siehe Kommentar Art. 7 Abs. 1

Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Siehe Kommentar Art. 7 Abs. 1

Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Siehe Kommentar Art. 7 Abs. 1

Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Siehe Kommentar Art. 7 Abs. 1

Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Siehe Kommentar Art. 7 Abs. 1

Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Siehe Kommentar Art. 7 Abs. 1

Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Siehe Kommentar Art. 7 Abs. 1

Titel Art. 10 Verwendung der Gebühr

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Siehe Kommentar Art. 7 Abs. 1
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Titel Art. 11 Zahlungen an Dritte, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Siehe Kommentar Art. 7 Abs. 1

Titel Art. 11 Zahlungen an Dritte, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Siehe Kommentar Art. 7 Abs. 1

Titel Art. 11 Zahlungen an Dritte, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Siehe Kommentar Art. 7 Abs. 1

Titel Art. 12 Rückerstattung, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Siehe Kommentar Art. 7 Abs. 1

Titel Art. 12 Rückerstattung, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Siehe Kommentar Art. 7 Abs. 1

Titel Art. 12 Rückerstattung, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Siehe Kommentar Art. 7 Abs. 1

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Siehe Kommentar Art. 7 Abs. 1

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Siehe Kommentar Art. 7 Abs. 1

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Siehe Kommentar Art. 7 Abs. 1
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Titel Art. 13 Organisation, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Siehe Kommentar Art. 7 Abs. 1

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 5

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Siehe Kommentar Art. 7 Abs. 1

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Siehe Kommentar Art. 7 Abs. 1

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Siehe Kommentar Art. 7 Abs. 1

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Siehe Kommentar Art. 7 Abs. 1

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Siehe Kommentar Art. 7 Abs. 1

Titel Art. 15 Verfahren

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Siehe Kommentar Art. 7 Abs. 1
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Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 1

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die 
Getränke in Mehrwegverpackungen an Endabnehmerinnen und 
Endabnehmer abgeben, müssen ein Pfand erheben. Sie müssen 
Mehrwegverpackungen, die sie in ihrem Sortiment führen, gegen 
Rückerstattung des Pfandes zurücknehmen.

Begründung Exemption bienvenue.
Supprimer la consigne obligatoire et la rendre facultative. Elle risque de 
penaliser les fabricants convaincus par la reutilisation.
Distorsion de concurrence entre reutilisation et recyclage.
Le choix de la consigne devrait etre laisse libre a l'organisation de branche 
ou aux commerc;;ants
et fabricants.
Taux demandes irrealistes pour la vitiviniculture (temps de garde en cave) 
et brasseries artisanales.

Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 2

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Das Pfand beträgt für alle Mehrwegverpackungen für Getränke mindestens 
30 Rappen.

Begründung Siehe Kommentar Art. 17 Abs. 1

Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 3

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Von den Pflichten nach Absatz 1 befreit sind:
a.Inhaberinnen und Inhaber von Restaurationsbetrieben, die das 
Einsammeln der Mehrwegverpackungen sicherstellen;
b.Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die 
bei der Hauslieferung den Verbraucherinnen und Verbrauchern für die 
nicht zurückgegebenen Mehrwegverpackungen für Getränke einen 
Betrag in der Höhe des Pfandes in Rechnung stellen.

Begründung Siehe Kommentar Art. 17 Abs. 1

Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 4

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Das BAFU kann die in einer privaten Branchenorganisation 
zusammengeschlossenen Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen 
und Hersteller von den Pflichten nach Absatz 1 auf Gesuch der 
Branchenorganisation hin befreien, wenn:

a. die Branchenorganisation die gemeinsame Sammlung, Reinigung und 
Wiederverwendung von standardisierten Mehrwegverpackungen für 
Getränke bezweckt;
b. der Branchenorganisation mindestens 10 Händlerinnen und Händlern 
oder Herstellerinnen und Herstellern von Getränken in 
Mehrwegverpackungen angeschlossen sind;
c. die Branchenorganisation über ein öffentlich einsehbares, regelmässig 
aktualisiertes Mitgliederverzeichnis verfügt;
d. die Branchenorganisation dem BAFU jährlich bis zum 31. März ein 
Konzept für die Finanzierung, die Weiterentwicklung und die Information 
der Verbraucherinnen und Verbraucher sowie die Statistik des Vorjahres 
vorlegt; und
e. die Branchenorganisation innerhalb der ersten drei Jahre ihres 
Bestehens nachweislich eine Rücklaufquote der durch ihre Mitglieder in 
Verkehr gebrachten Mehrwegverpackungen von mindestens 60 Prozent 
erreicht und nach fünf Jahren die Rücklaufquote mindestens 80 Prozent 
beträgt.

Begründung Siehe Kommentar Art. 17 Abs. 1
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Titel Art. 18 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Einwegverpackungen aus PET und 
Metall, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Übernimmt eine private Branchenorganisation die Aufgaben nach Absatz 1, 
so ist sie für die Einhaltung der Pflichten gemäss Buchstaben a-c 
verantwortlich.

Begründung Système performant, mais rétribution insuffisante pour
couvrir les frais de collecte communaux. Distorsion de concurrence avec la 
TEA du verre. La reprise des emballages par une organisation de branche 
doit pouvoir se faire sur tout le territoire et pas uniquement aux points de 
vente. Si l'on veut encourager la réutilisation, ne devrait-on pas taxer les 
emballages à usage unique?

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Die Verwertungsquote bei Getränkeverpackungen aus Glas, PET und 
Aluminium muss je mindestens 75 Prozent betragen.

Begründung Garantir couverture intégrale des frais communaux pour éviter un double 
paiement du citoyen. Parle-t-on du taux de recyclage ou du taux de collecte?

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Herstellerinnen und Hersteller von Produkten in Einwegverpackungen 
müssen dem BAFU nach dessen Vorgaben jeweils bis Ende Februar 
mitteilen:

a. das Gewicht der Verpackungen, die für die im Vorjahr für den 
Inlandverbrauch hergestellten oder eingeführten Waren verwendet 
wurden, aufgegliedert nach Verpackungsmaterialien;
b. Verpackungen aus Kunststoff aufgelistet nach den verschiedenen 
Polymeren, insbesondere PET, PE, PP, PS, PVC.

Begründung Données à utiliser aussi pour
suivre la réduction des déchets à
la source (cf. Art. 3).
L'obligation de communiquer doit
être similaire pour les différents
types d'emballages.

Titel Art. 26 Übergangsbestimmung

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Bis zum Inkrafttreten von Artikel 4 am 1. Januar 2028 dürfen Händlerinnen 
und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die mit Ware befüllte 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff in Verkehr 
bringen, diese Verpackungen aus den Siedlungsabfällen nach Artikel 3 
Buchstabe a Ziffern 1-3 der Abfallverordnung vom 4. Dezember 2015 
freiwillig zurücknehmen, wenn sie:

a. solche Verpackungen, soweit technisch möglich, der stofflichen 
Verwertung zuführen;
b. das BAFU sowie die betroffenen kantonalen und kommunalen 
Behörden über ihre Tätigkeit laufend informieren; und
c. in den Verkaufsstellen an gut sichtbarer Stelle deutlich darauf 
hinzuweisen, dass solche Verpackungen zurückgenommen werden.

Begründung Délai trop long au vu de la motion Dobler(2021). Néanmoins
conditionner la mise en oeuvre à existence d'une filière
performante. Pas d'obligation de collecte pour les villes et les communes. Si 
elles proposent la collecte, alors elles doivent être indemnisées à hauteur 
des coûts.
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Nestlé Schweiz

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Sehr geehrte Frau Dick, 
Sehr geehrte Frau Lanz,

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, im Rahmen der Vernehmlassung zum 
Umweltverordnungspaket Frühjahr 2026 Stellung zu nehmen, insbesondere 
zur Revision der Verordnung über die Begrenzung und Entsorgung von 
Abfällen (VVEA; SR 814.600) sowie zur Totalrevision der Verordnung über 
Getränkeverpackungen (VGV; SR 814.621), die künftig als 
Verpackungsverordnung (VerpV) bezeichnet wird.
Nestlé setzt sich seit vielen Jahren dafür ein, die Umweltauswirkungen von 
Verpackungen zu verringern. Zwischen 2018 und 2024 haben wir das 
Gesamtgewicht unserer Kunststoffverpackungen halbiert; rund 87 % sind 
heute recyclingfähig, und über 43 % bestehen aus recycelten und/oder 
erneuerbaren Materialien. Darüber hinaus verfolgen wir ehrgeizige Ziele, 
etwa die Reduktion des Einsatzes von Neuplastik um ein Drittel bis 2025. 
Zudem engagieren wir uns für den Ausbau der Sammel- und 
Recyclinginfrastruktur und haben unter anderem die Brancheninitiative 
RecyPac mitbegründet, die ein harmonisiertes nationales System für die 
Sammlung und das Recycling von Kunststoffen und Getränkekartons 
aufbaut.
Vor diesem Hintergrund begrüssen wir den grundsätzlichen Ansatz der 
VerpV und der VVEA, die Kreislaufwirtschaft zu stärken und das Recycling 
von Verpackungen zu fördern. Wir möchten folgende Punkte hervorheben:
-Wir befürworten die Angleichung bestimmter Bestimmungen der revidierten 
Verordnungen – insbesondere der Artikel 2, 3 und 6 – an die EU-
Verordnung über Verpackungen und Verpackungsabfälle (PPWR).

-Wir sprechen uns für einen klaren und einheitlichen Rechtsrahmen aus, der 
eine wirksame Umsetzung in der gesamten Branche ermöglicht.

-Wir würden die Einrichtung eines Runden Tisches begrüssen, an dem alle 
relevanten Akteure zusammenkommen, um technische Fragen zu erörtern 
und die Umsetzung zu begleiten. Nestlé Schweiz steht bereit, sich aktiv in 
diesen Prozess einzubringen.
Unten finden Sie unsere detaillierten Kommentare zu den einzelnen 
Artikeln. Für Rückfragen steht Ihnen Kathrin Martin, Public-Affairs-
Managerin bei Nestlé Suisse, gerne zur Verfügung (E-Mail: kathrin.
martin@ch.nestle.com, Telefon: +41 219 24 50 78).
Wir danken Ihnen für die Kenntnisnahme und die Berücksichtigung unserer 
Anliegen.
Mit freundlichen Grüssen,

Nestlé Schweiz

Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme1

Titel Art. 14 Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1 Biogene Abfälle sind separat zu sammeln und Fremdstoffe sind so früh 
wie möglich auszuschleusen. Biogene Abfälle sind rein stofflich oder durch 
Vergären zu verwerten, sofern:

a.sie sich aufgrund ihrer Eigenschaften, insbesondere ihrer Nährstoff- 
und Schadstoffgehalte, dafür eignen; und
b.die Verwertung nicht durch andere Vorschriften des Bundesrechts 
untersagt ist.

Begründung Nestlé unterstützt die fortlaufende Arbeit des Europäischen Komitees für 
Normung (CEN), das gemäss Artikel 9 der PPWR beauftragt ist, 
harmonisierte Normen für die Kompostierbarkeit in Haushalten und die 
industrielle Kompostierbarkeit zu entwickeln.
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Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Sehr geehrte Frau Dick, 
Sehr geehrte Frau Lanz,

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, im Rahmen der Vernehmlassung zum 
Umweltverordnungspaket Frühjahr 2026 Stellung zu nehmen, insbesondere 
zur Revision der Verordnung über die Begrenzung und Entsorgung von 
Abfällen (VVEA; SR 814.600) sowie zur Totalrevision der Verordnung über 
Getränkeverpackungen (VGV; SR 814.621), die künftig als 
Verpackungsverordnung (VerpV) bezeichnet wird.
Nestlé setzt sich seit vielen Jahren dafür ein, die Umweltauswirkungen von 
Verpackungen zu verringern. Zwischen 2018 und 2024 haben wir das 
Gesamtgewicht unserer Kunststoffverpackungen halbiert; rund 87 % sind 
heute recyclingfähig, und über 43 % bestehen aus recycelten und/oder 
erneuerbaren Materialien. Darüber hinaus verfolgen wir ehrgeizige Ziele, 
etwa die Reduktion des Einsatzes von Neuplastik um ein Drittel bis 2025. 
Zudem engagieren wir uns für den Ausbau der Sammel- und 
Recyclinginfrastruktur und haben unter anderem die Brancheninitiative 
RecyPac mitbegründet, die ein harmonisiertes nationales System für die 
Sammlung und das Recycling von Kunststoffen und Getränkekartons 
aufbaut.
Vor diesem Hintergrund begrüssen wir den grundsätzlichen Ansatz der 
VerpV und der VVEA, die Kreislaufwirtschaft zu stärken und das Recycling 
von Verpackungen zu fördern. Wir möchten folgende Punkte hervorheben:
-Wir befürworten die Angleichung bestimmter Bestimmungen der revidierten 
Verordnungen – insbesondere der Artikel 2, 3 und 6 – an die EU-
Verordnung über Verpackungen und Verpackungsabfälle (PPWR).

-Wir sprechen uns für einen klaren und einheitlichen Rechtsrahmen aus, der 
eine wirksame Umsetzung in der gesamten Branche ermöglicht.

-Wir würden die Einrichtung eines Runden Tisches begrüssen, an dem alle 
relevanten Akteure zusammenkommen, um technische Fragen zu erörtern 
und die Umsetzung zu begleiten. Nestlé Schweiz steht bereit, sich aktiv in 
diesen Prozess einzubringen.
Unten finden Sie unsere detaillierten Kommentare zu den einzelnen 
Artikeln. Für Rückfragen steht Ihnen Kathrin Martin, Public-Affairs-
Managerin bei Nestlé Suisse, gerne zur Verfügung (E-Mail: kathrin.
martin@ch.nestle.com, Telefon: +41 219 24 50 78).
Wir danken Ihnen für die Kenntnisnahme und die Berücksichtigung unserer 
Anliegen.
Mit freundlichen Grüssen,

Nestlé Schweiz

Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme2

Titel Art. 2 Begriffe

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung
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Gegenvorschlag In dieser Verordnung bedeuten:
a. Verpackungen und Verpackungsbestandteile: aus beliebigen 
Materialien hergestellte Produkte zur Aufnahme, zum Schutz, zur 
Handhabung, zur Lieferung oder Darbietung von Waren;
b. Mehrwegverpackungen: Verpackungen, die zur Wiederverwendung 
vorgesehen sind;
c. Einwegverpackungen: Verpackungen, die zur einmaligen Verwendung 
vorgesehen sind;
d. Getränkeverpackungen: Verpackungen für flüssige Lebensmittel, die 
zum Trinken bestimmt sind;
e. Getränkekartons: Getränkeverpackungen, die mehrheitlich aus Karton 
und zu geringen Anteilen aus Kunststoff bestehen und teilweise 
Aluminium beinhalten können;
f. Verpackungen aus Kunststoff: alle Verpackungen aus einem oder 
mehreren Kunststoff-Polymeren; ausgenommen sind 
Getränkeverpackungen aus Polyethylenterephthalat (PET);
g. Serviceverpackungen: Verpackungen, die für die Befüllung in der 
Verkaufsstelle vorgesehen sind, sofern sie eine Verpackungsfunktion 
erfüllen;
h. stoffliche Verwertung: die Herstellung neuer Verpackungen oder 
anderer Produkte aus gebrauchten Verpackungen (Recycling);
i. Rezyklate: Materialien, die durch Recyclingverfahren gewonnen 
wurden und Primärrohstoffe ersetzen;
j. Verwertungsquote: der prozentuale Anteil der während eines 
Kalenderjahres zu Rezyklaten verwerteten Verpackungen am gesamten 
für die Verwendung im Inland abgegebenen Gewicht der Verpackungen 
aus dem verwendeten Material;
k. Behandlungsreste: Materialien aus der Behandlung von separat 
gesammelten Abfällen, welche nicht stofflich verwertet werden können;
l. Verbraucherinnen und Verbraucher: natürliche Personen, die zu 
Zwecken handeln, die ausserhalb ihrer gewerblichen, geschäftlichen 
oder beruflichen Tätigkeiten liegen;
m. Endabnehmerinnen und Endabnehmer: Verbraucherinnen und 
Verbraucher sowie alle natürlichen oder juristischen Personen mit 
Wohnsitz oder Niederlassung in der Schweiz, die ein Produkt im 
Rahmen ihrer gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit nutzen und dieses 
in der an sie gelieferten Form nicht erneut in Verkehr bringen;
n. Herstellerinnen und Hersteller: natürliche oder juristische Personen, 
die Produkte und Bestandteile beruflich oder gewerblich herstellen oder 
zur gewerblichen Abgabe einführen;
o. Händlerinnen und Händler: natürliche oder juristische Personen, die 
Produkte und Bestandteile in der Schweiz beziehen und sie gewerblich 
abgeben;
p. Stand der Technik: der aktuelle Entwicklungsstand von Verfahren, 
Einrichtungen und Betriebsweisen, der:
1. bei vergleichbaren Anlagen oder Tätigkeiten im In- oder Ausland 
erfolgreich erprobt ist oder bei Versuchen erfolgreich eingesetzt wurde 
und nach den Regeln der Technik auf andere Anlagen oder Tätigkeiten 
übertragen werden kann, und
2. für einen mittleren und wirtschaftlich gesunden Betrieb der 
betreffenden Branche wirtschaftlich tragbar ist.
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Begründung a. Verpackungen und Verpackungsbestandteile:
Zur Sicherstellung von Kohärenz und Wettbewerbsfähigkeit empfehlen wir, 
die Definition in Artikel2 Buchstabea an die Formulierung von Artikel3 
Absatz1 der EU-Verpackungsverordnung (PPWR) anzugleichen: 
„Verpackung“ einen Gegenstand, unabhängig davon, aus welchen 
Materialien dieser gefertigt ist, der zur Nutzung durch einen 
Wirtschaftsakteur zur Aufnahme oder zum Schutz, zur Handhabung, zur 
Lieferung oder zur Darbietung von Produkten an einen anderen 
Wirtschaftsakteur oder an einen Endabnehmer bestimmt ist und aufgrund 
seiner Funktion, seines Materials und seiner Gestaltung nach 
Verpackungsformat differenziert werden kann, einschliesslich …“. Diese 
Definition trägt der wirtschaftlichen Realität besser Rechnung, da sie sowohl 
den traditionellen Einzelhandel als auch den Onlinehandel abdeckt.

b. Mehrwegverpackungen
Zur Wahrung der Kohärenz und Wettbewerbsfähigkeit empfehlen wir eine 
Angleichung an PPWR Art.11: „Verpackungen, die mit dem Ziel konzipiert, 
gestaltet und in Verkehr gebracht werden, mehrfach wiederverwendet zu 
werden.“

e. Getränkekartons: Die vorgeschlagene Definition, die sich auf „Getränke“ 
konzentriert, spiegelt die aktuelle Verwendung für Lebensmittel (z.B. 
Saucen, Suppen) nicht wider. 

f. Verpackungen aus Kunststoff:
Wir ersuchen um weitere Präzisierungen hinsichtlich der vorgeschlagenen 
Terminologie. Insbesondere stellt sich die Frage, ob diese Definition auch 
Verbundverpackungen umfasst, die aus Kunststoff und anderen Materialien 
bestehen. Zum Beispiel: Würde eine Kartonschachtel mit einem 
transparenten PET-Fenster als „Kunststoffverpackung“ gelten?
Zusätzlich möchten wir klären, ob ein Schwellenwert für den Kunststoffanteil 
definiert ist, ab dem die Definition Anwendung findet.

Wir empfehlen eine Angleichung an die Definition von „Verbundverpackung“ 
gemäss PPWR Art. 3 Abs. 24: „Verbundverpackung eine 
Verpackungseinheit, die aus zwei oder mehr unterschiedlichen Materialien 
besteht, die Teil des Gewichts des Hauptverpackungsmaterials sind und die 
nicht per Hand getrennt werden können und daher eine feste Einheit bilden, 
es sei denn, eines der Materialien macht einen unwesentlichen Teil der 
Verpackungseinheit und in jedem Fall nicht mehr als 5 % der Gesamtmasse 
der Verpackungseinheit aus und mit Ausnahme von Etiketten, Firnissen, 
Farben, Druckfarben, Klebstoffen und Lackierungen; die Richtlinie (EU) 2019
/904 bleibt davon unberührt;“

j. Verwertungsquote:
Eine Präzisierung der Definition ist erforderlich, um die Systemgrenzen klar 
festzulegen – insbesondere, wie Importe und Exporte berücksichtigt 
werden. Zudem ist eine Angleichung an den Input-Ansatz der EU gemäss 
Umsetzungsentscheidung 2019/665 notwendig, damit die 
Verwertungsquoten international vergleichbar sind und Schweizer 
Unternehmen keine Wettbewerbsnachteile erleiden.
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Titel Art. 3 Allgemeine Anforderungen an Verpackungen

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die mit 
Ware befüllte Verpackungen abgeben, stellen sicher, dass Verpackungen, 
soweit technisch möglich und wirtschaftlich tragbar:

a. vom Verpackungsvolumen und der Verpackungsmasse her auf das 
Mindestmass begrenzt sind, das zur Gewährleistung der erforderlichen 
Sicherheit und Hygiene der verpackten Ware angemessen ist;
b. bei der Sammlung, Behandlung und dem Recycling nicht zu 
erheblichen technischen Schwierigkeiten oder erheblichen Mehrkosten 
führen; und
c. einen möglichst hohen Anteil an Rezyklaten enthalten.

Begründung Wir stimmen den drei in den Buchstaben a, b und c genannten Kriterien zu. 
Um Kohärenz und Wettbewerbsfähigkeit sicherzustellen, sollte die 
Umsetzung von Artikel 3 mit der EU-Verordnung über Verpackungen und 
Verpackungsabfälle (PPWR) abgestimmt werden und keinen „Swiss Finish“ 
enthalten.

Art. 3 al.c : Zur Kohärenz empfehlen wir die Angleichung an PPWR Artikel 7 
Absätze 1 und 2, die Mindestanteile an Rezyklaten in 
Kunststoffverpackungen festlegen.

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die mit 
Ware befüllte Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff an 
Endabnehmerinnen und Endabnehmer abgeben und die Entsorgung aller 
von ihnen abgegebenen Verpackungen nicht durch die Mitgliedschaft bei 
einer privaten Branchenorganisation oder durch finanzielle Beiträge an eine 
solche sicherstellen, müssen:

a. solche Verpackungen getrennt von den brennbaren Abfällen 
zurücknehmen;
b. solche Verpackungen, nach dem Stand der Technik , der stofflichen 
Verwertung zuführen; und
c. an gut sichtbarer Stelle deutlich darauf hinweisen, dass solche 
Verpackungen zurückgenommen werden.

Begründung Art.4 al.a: Indem «bei allen Verkaufsstellen während den gesamten 
Öffnungszeiten» gestrichen wird, wird die Rücknahmepflicht für den 
stationären Handel abgeschwächt. Es muss also nicht mehr bei jeder Filiale 
eine Sammlung angeboten werden. Durch die offenere Formulierung 
werden zudem auch Händler und Hersteller ohne stationäre Verkaufsstellen 
(z.B. Online-Handel, Lieferdienste, Gastronomie) in die Verantwortung 
genommen. Für sie gilt dann dieselbe Hierarchie wie für den stationären 
Handel.

Art.4 al.b: Sinnvoller erscheint die Formulierung «nach dem Stand der 
Technik», weil diese Formulierung die Rücknamepflichtigen verpflichtet, 
nach Lösungen für die stoffliche Verwertung zu suchen. Der Begriff Stand 
der Technik ist zudem in Artikel 2 sowie in der VVEA definiert.

Art. 4 al.c: Die offene Formulierung soll alle Händler, Hersteller und 
Branchenorganisationen abdecken (siehe auch Kommentar zu Buchstabe 
a).
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Titel Art. 5 Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die 
verpflichtet sind, Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff 
zurückzunehmen, und von diesen beauftragte private 
Branchenorganisationen, müssen:

a. alle beteiligten Akteure der Entsorgungskette kostendeckend für 
erbrachte Leistungen entschädigen;
b. sicherstellen, dass die Entsorgungskosten durch verursachergerechte 
Beiträge gedeckt werden; diese Beiträge müssen zweckgebunden sein 
und dürfen nur für die Deckung der Entsorgungskosten verwendet 
werden;
e. nicht stofflich verwertbare Verpackungen und Behandlungsreste 
zunächst stofflich-energetisch und dann rein energetisch verwerten.

Begründung Wir unterstützen die Regelung, dass PET-Getränkeverpackungen nur in 
einem minimalen Umfang enthalten sind, sowie die kontinuierliche 
Verbesserung von Qualität und Reinheit der Sammlung. Die Pflichten 
gemäss Artikel 5 lit. c und d sind für einzelne Händler oder Hersteller jedoch 
nicht praktikabel, da sie weder den PET-Anteil der Gesamtsammlung 
überwachen noch laufend Massnahmen zur Verbesserung steuern können. 
Diese Verantwortung liegt systemgerecht bei den beauftragten 
Branchenorganisationen, die über die nötige Übersicht und Kompetenz 
verfügen.

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Werden die in Absatz 1 festgehaltenen Verwertungsquoten für 
rücknahmepflichtige Getränkekartons und rücknahmepflichtige 
Einwegverpackungen aus Kunststoff nicht erreicht, so kann das UVEK dem 
Bundesrat als Massnahme vorschlagen, Herstellerinnen und Hersteller zu 
verpflichten, eine vorgezogene Entsorgungsgebühr auf die 
rücknahmepflichtigen Getränkekartons und rücknahmepflichtige 
Einwegverpackungen aus Kunststoff zu erheben.

Begründung Falls eine vorgezogene Entsorgungsgebühr eingeführt wird, sollten die 
erhobenen Mittel zweckgebunden ausschliesslich für den Ausbau und die 
Verbesserung der Recyclinginfrastruktur verwendet werden, um die 
Wirksamkeit der Massnahme sicherzustellen.

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Das UVEK kann die Pfandpflicht nach Absatz 3 auf diejenigen 
Verpackungen einschränken, welche die wesentliche Ursache für die 
ungenügende Verwertungsquote bilden. Es kann Ausnahmen von der 
Pfandpflicht festlegen, wenn die Verwertung der Verpackungen auf andere 
Weise sichergestellt ist.

Begründung Zur Sicherstellung von Kohärenz und Chancengleichheit unterstützen wir 
die Angleichung an die Definitionen von „Design for Recycling“, wie sie 
derzeit im Rahmen der EU-Verpackungsverordnung (PPWR) entwickelt 
werden.



2051 / 2947

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Herstellerinnen und Hersteller von Produkten in Einwegverpackungen bzw. 
deren beauftragte private Branchenorganisationen müssen dem BAFU nach 
dessen Vorgaben jeweils bis Ende Mai mitteilen:

a. das Gewicht der Verpackungen, die für die im Vorjahr für den 
Inlandverbrauch hergestellten oder eingeführten Waren verwendet 
wurden, aufgegliedert nach Verpackungsmaterialien;
b. Verpackungen aus Kunststoff aufgelistet nach den verschiedenen 
Polymeren, insbesondere PET, PE, PP, PS, PVC.

Begründung Wir würden die Einrichtung eines Runden Tisches begrüssen, der alle 
relevanten Akteure zusammenbringt, um technische Fragen zu klären und 
die Umsetzung der Meldepflichten zu begleiten. Wir wären bereit, aktiv an 
diesem Forum mitzuwirken.

Titel Art. 22 Rücknahme und Verwertung, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller bzw. deren 
beauftragte private Branchenorganisationen, die verpflichtet sind, 
Einwegverpackungen zurückzunehmen (Art. 4 Abs. 1, Art. 6 Abs. 2, Art. 18 
Abs. 1, Art. 19 Abs. 2), müssen dem BAFU jeweils bis Ende Mai für das 
Vorjahr das Gewicht der zurückgenommenen und der verwerteten 
Verpackungen mitteilen. Die Angaben sind nach den 
Verpackungsmaterialien aufzugliedern.

Begründung --
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OceanCare

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Dans son préambule, la nouvelle ordonnance sur les emballages fait 
référence explicite à plusieurs articles de la LPE comme base légale. Ainsi, 
par conséquence, elle entend – en accordance avec l'objectif de la LPE 
définit dans son article premier – à « réduire les atteintes à l'environnement 
liées aux emballages » (rapport explicatif du 25 juin 2015, p. 5). Cependant, 
dans sa globalité, il est peu clair comment l'ordonnance proposée est 
supposée de réaliser cet objectif central.

De manière générale, l'ordonnance semble s'intéresser davantage à des 
aspects d'ordre économique plutôt qu'environnemental. Très révélateur 
dans ce sens nous semble le rapport explicatif du 25 juin 2025 
accompagnant la publication de l'ordonnance. À titre indicatif, mais fort 
parlant, la dernière section de ce rapport qui parle des conséquences 
attendues et potentielles de l'ordonnance consacre un tiers de page (sous-
section 6.1) aux ‘conséquences pour l'environnement', contre plus de 5 
pages (sous-section 6.2) sur les ‘conséquences pour l'économie' suivi par 
une discussion des ‘conséquences pour la société et les ménages' (sous-
section 6.3) qui elle aussi parle essentiellement des aspects économiques 
et financières.

En lien avec ce constat, des questions importantes restent ouvertes quant à 
l'effectivité finale de l'ordonnance. Bien qu'il soit reconnu que « les 
emballages occasionnent des atteintes importantes à l'environnement tout 
au long de la chaîne de création de valeur, depuis l'extraction des matières 
premières jusqu'à l'élimination, en passant par la production et le transport » 
(rapport explicatif, p. 5), nous ne voyons pas comment et de quelle manière 
l'ordonnance dans sa globalité offre une réponse compréhensive aux défis 
énoncés.

D'abord, alors que l'ordonnance porte le nouveau titre d'‘Ordonnance sur les 
emballages', remplaçant ainsi l'ancienne ‘Ordonnance sur les emballages 
pour boissons', dans les faits, elle reste principalement focalisée sur cette 
catégorie d'emballages en particulier.

D'ailleurs, en lien avec notre remarque sur l'absence d'une référence 
explicite à l'art. 30a let. a LPE dans le préambule de l'ordonnance (voir 
après, avis détaillé sur le Préambule à la fin de cet avis général), le Conseil 
fédéral semble vouloir rester loin - et ceci de manière principielle et à priori - 
de toute mesure proactive et contraignante de la part des autorités 
fédérales. Bien que le rapport explicatif, p. 20, reconnaisse tout à fait que 
d'autres acteurs politiques, notamment l'Union européenne, ont pris des 
mesures allant jusqu'à l'interdiction de plusieurs emballages à usage unique 
en matières plastiques, l'ordonnance elle-même reste loin de tout mesure 
d'interdiction, voire de limitation. Dans son état actuel, l'ordonnance ne 
contient aucun objectif contraignant en matière de réduction des 
emballages. Ce choix est difficilement compréhensible, et selon notre 
compréhension, il va à l'encontre de l'esprit même de l'ordonnance et de sa 
‘loi mère', la LPE. 

Alors, dans les faits, l'ordonnance reste très orientée vers la collecte et le 
recyclage comme ‘solutions'. Un tel champ d'action limité ne couvre 
clairement pas l'ensemble de ‘la chaîne de création de valeur, depuis 
l'extraction des matières premières jusqu'à l'élimination, en passant par la 
production et le transport'. Avec son focus quasi unilatéral sur la collecte et 
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le recycle, l'ordonnance dans son état actuel par exemple ignore largement 
les nombreuses questions qui existent par rapport à la composition 
chimique des produits en plastique et leur impact sur la santé 
(environnementale). Et de manière plus globale, dans la pratique, 
l'ordonnance ne répond pas à la vision plus large d'une économie circulaire 
dans la laquelle elle est sensé de s'inscrire. 

En résumé, nous appelons le Conseil fédéral à retravailler le texte actuel, 
afin qu'il :

•Couvre plus explicitement des emballages et d'autres objets (comme les 
plats et les gobelets, sacs, ou les couverts et les pailles) de la restauration à 
emporter.

•Va plus en amont de la chaine de création de valeur et dépasse son focus 
actuel dur la collecte et le recyclage.

Dans ce contexte, le Conseil fédéral ferait bien de considérer :

•Des mesures régulatives d'ordre plus proactive qui, en lien avec l'art. 30a 
let. a et 35i de la LPE, cherche à considérablement diminuer la quantité des 
différents emballages à usage unique (de tout type, y compris la vaisselle 
jetable les couverts en plastique ou sacs en plastique) et d'autres objets 
non-réutilisables communément utilisés dans le secteur de la 
consommation à emporter (tels que les pailles ou les agitateurs), y compris 
par des limitations concrètes. Si le Conseil fédéral prend au sérieux son 
propre constat que « [l]es atteintes à l'environnement se sont multipliées au 
cours des dernières décennies en raison de l'augmentation constante des 
matériaux d'emballage utilisés » (rapport explicatif du 25 juin 2025, p.2), il 
ne peut pas s'empêcher de prendre de telles mesures. Et cela, bien-sûr, 
commence par l'inscription des dispositions pertinentes aussi dans cette 
ordonnance. 

•La composition chimique des emballages comme un facteur important, 
aussi bien dans l'acceptation de leur mise sur le marché, que dans le cadre 
de leur éventuel recyclage.

•Des mesures pour stimuler la réutilisation des emballages comme premier 
choix avant toute autre option de valorisation. De telles mesures méritent 
d'aller au-delà des simples campagnes d'information, invoquées 
actuellement sous l'art. 10 let. d de l'ordonnance. 

Remarque sur la Préambule : Dans l'état actuel, le préambule ne mentionne 
que la lettre b. de l'art. 30a de la LPE. Cependant, afin d'avoir une 
ordonnance capable de réellement répondre au but principal, art. 1 de cette 
même loi sur la protection de l'environnement, « de protéger les hommes, 
les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les 
atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les 
ressources naturelles », il faut qu'on y mentionne aussi explicitement la 
lettre a de l'art. 30a LPE. Ceci est indispensable pour conférer une base 
légale explicite à l'ordonnance, permettant les autorités à agir efficacement 
à l'encontre des ‘produits destinés à un usage unique et de courte durée, si 
les avantages liés à cet usage ne justifient pas les atteintes à 
l'environnement qu'il entraîne'. Une telle démarche pourrait se montrer 
nécessaire dans certains cas afin d'arriver efficacement et effectivement à 
une économie d'emballages réellement circulaire (voir notre avis général 
sur l'ordonnance ci-dessus). Pour cette raison, une mention explicite de 
l'art. 30a let a. LPE dans le préambule de l'ordonnance se présente comme 
nécessaire. 

--
La présente soumission concerne la réponse individuelle d'OceanCare. -- 
Nous avons participé à, et supportons également la réponse de la ‘Coalition 
Swiss Plastic Action'.

Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme2
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Titel Art. 1 Gegenstand und Geltungsbereich

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag

Begründung --

Titel Art. 2 Begriffe

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag

Begründung --

Titel Art. 3 Allgemeine Anforderungen an Verpackungen

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die mit 
Ware befüllte Verpackungen abgeben, stellen sicher, dass Verpackungen, 
soweit technisch möglich und wirtschaftlich tragbar:

a. vom Verpackungsvolumen und der Verpackungsmasse her auf das 
Mindestmass begrenzt sind, das zur Gewährleistung der erforderlichen 
Sicherheit und Hygiene der verpackten Ware angemessen ist;
b. bei der Sammlung, Behandlung und dem Recycling nicht zu 
erheblichen technischen Schwierigkeiten oder erheblichen Mehrkosten 
führen; und
c. einen möglichst hohen Anteil an Rezyklaten enthalten.

Begründung --

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag

Begründung --

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 3

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 4

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 5 Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die 
verpflichtet sind, Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff 
zurückzunehmen, und von diesen beauftragte private 
Branchenorganisationen, müssen:

a. alle beteiligten Akteure der Entsorgungskette kostendeckend für 
erbrachte Leistungen entschädigen;
b. sicherstellen, dass die Entsorgungskosten durch verursachergerechte 
Beiträge gedeckt werden; diese Beiträge müssen zweckgebunden sein 
und dürfen nur für die Deckung der Entsorgungskosten verwendet 
werden;
c. sicherstellen, dass der Anteil der Getränkeverpackungen aus PET an 
der gesamten gesammelten Masse 2 Prozent nicht übersteigt;
d. stetig Massnahmen treffen, damit die Sammelquote wie auch die 
Qualität und Reinheit der Sammlung steigt;
e. nicht stofflich verwertbare Verpackungen und Behandlungsreste 
zunächst stofflich-energetisch und dann rein energetisch verwerten.

Begründung --

Titel Art. 5 Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1 Die Verwertungsquote bei rücknahmepflichtigen Getränkekartons muss 
mindestens 70 Prozent betragen, jene bei rücknahmepflichtigen 
Einwegverpackungen aus Kunststoff mindestens 55 Prozent.

Begründung --

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag

Begründung --

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 3

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 4

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 1

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 2

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 3

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 1

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 2

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 3

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 1

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 2

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 3

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 10 Verwendung der Gebühr

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 11 Zahlungen an Dritte, Abs. 1

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 11 Zahlungen an Dritte, Abs. 2

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 11 Zahlungen an Dritte, Abs. 3

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 12 Rückerstattung, Abs. 1

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 12 Rückerstattung, Abs. 2

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 12 Rückerstattung, Abs. 3

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 1

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 2

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 13 Organisation, Abs. 3

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 4

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 5

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung Bien que nous nous abstenions d'un commentaire de fond sur cette 
disposition, nous tenons cependant à noter qu'à notre compréhension, il y a 
ici un usage erroné du concept du ‘secret professionnel' ; contrairement à la 
version allemande qui parle bel et bien – et il nous semble correctement – 
de ‘Geschäftsgeheimnis'. Une pareille confusion semble se présenter aussi 
dans l'art. 14 al. 4 (voyez à cette occasion nos commentaires plus amples 
au sujet du mauvaise usage du ‘secret professionnel').

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 1

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 2

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 3

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 4

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung Dans l'absence d'un commentaire de fond sur cet article, nous avons 
néanmoins deux commentaires de formes.

Notre premier commentaire porte sur la version française du texte 
seulement. Bien qu'il s'agisse d'une formulation directement repris de 
l'ancienne OEB, art. 16 § 4, la mention d'une « exception des informations 
tombant sous le secret professionnel ou le secret de fabrication », nous 
semble confus. Il est difficile à comprendre comment le ‘secret 
professionnel' tel qu'il est compris dans le droit suisse selon l'art. 321 du 
code pénal, s'appliquerait ici. Il n'est pas clair comment cet article du code 
pénal (qui, comme définit dans son § 1, s'applique à des catégories 
professionnelles spécifiques tel que les médecins, les psychologues, …, ou 
les avocats) peut être invoqué dans les cas des activités professionnelles 
d'un ordre très différent comme ceux essentiellement couvert par cette 
ordonnance. Un usage non-définit de ce concept légal en dehors de son 
cadre habituel est confus. Ceci mérite une clarification, voire reformulation. 
Dans ce contexte, force est de constater que la version allemande de 
l'ordonnance parle de ‘Geschäfstgeheimnis' et non pas de 
‘Berufsgeheimnis', et le texte italien parle de ‘segreto d'affari' et pas non 
plus de ‘segreto professionale'. Donc, il semble au moins qu'il y a ici une 
discrépance de formulation importe entre les différentes versions 
linguistiques du texte. Concrètement, dans le texte français le mot ‘secret 
professionnel' vaut mieux être remplacé par ‘secret d'affaires' ou ‘secret 
commercial'.

Ensuite, aussi dans le cas où il s'agit bel et bien du ‘secret d'affaires/ 
commercial' il est important que cela est bien définit en lien avec la 
législation pertinente (code pénal, art. 162 ; droit des obligations, art. 321a, 
art. 340, … ; Loi fédérale contre la concurrence déloyale, art. 4, art. 6 ; 
autres ( ?)). Le Conseil fédéral doit veiller à ce que l'invocation d'un tel 
secret n'empêchera d'aucune manière la réalisation effective de 
l'ordonnance ou va à l'encontre des obligations de protection 
environnementale et de santé humaine. Une reformulation de cet alinéa afin 
de mieux encadrer et préciser les secrets mentionnés est ainsi hautement 
recommandé.

Titel Art. 15 Verfahren

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 16 Kennzeichnung

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 1

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 2

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 3

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 4

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 18 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Einwegverpackungen aus PET und 
Metall, Abs. 1

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 18 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Einwegverpackungen aus PET und 
Metall, Abs. 2

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 18 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Einwegverpackungen aus PET und 
Metall, Abs. 3

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Die Verwertungsquote bei Getränkeverpackungen aus Glas, PET und 
Aluminium muss je mindestens 75 Prozent betragen.

Begründung --

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 3

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 4

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 20 Mitteilungspflicht betreffend Getränkeverpackungen

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 1

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 2

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 3

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 4

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 5

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 22 Rücknahme und Verwertung, Abs. 1

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 22 Rücknahme und Verwertung, Abs. 2

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --



2062 / 2947

Titel Art. 23 Mitteilung an private Meldestellen, Abs. 1

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 23 Mitteilung an private Meldestellen, Abs. 2

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 24 Vollzug

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 25 Aufhebung und Änderung bisherigen Rechts

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 26 Übergangsbestimmung

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 27 Inkrafttreten

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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PET-Recycling Schweiz PRS

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Die aktuell gültige Verordnung über Getränkeverpackungen VGV gibt den 
Rechtsrahmen für diese 
Erfolgsgeschichte vor. Der Verein PRS PET-Recycling Schweiz und seine 
Mitglieder begrüssen, dass der 
Bundesrat die Eckpunkte der VGV im Rahmen der vorliegenden 
Gesamtrevision nahezu unverändert 
lassen möchte. Weil sich die Kreislaufwirtschaft der PET-Getränkeflaschen seit 
dem Inkrafttreten der VGV 
im Jahr 2021 weiterentwickelt hat und weil eine neue Rücknahmepflicht für 
Einwegverpackungen aus 
Kunststoffen und Getränkekartons eingeführt wird – welche von uns 
ausdrücklich begrüsst wird – haben 
wir trotzdem einige Änderungsanträge. Diese finden Sie auf den nächsten 
Seiten.

Anhang: Verordnungspaket Umwelt Frühling 2026_Vernehmlassungsantwort_PET-Recycling Schweiz.pdf
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Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme2

Titel Art. 2 Begriffe

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag In dieser Verordnung bedeuten:
a. Verpackungen und Verpackungsbestandteile: aus beliebigen 
Materialien hergestellte Produkte zur Aufnahme, zum Schutz, zur 
Handhabung, zur Lieferung oder Darbietung von Waren;
b. Mehrwegverpackungen: Verpackungen, die zur Wiederverwendung 
vorgesehen sind;
c. Einwegverpackungen: Verpackungen, die zur einmaligen Verwendung 
vorgesehen sind;
d. Getränkeverpackungen: Flaschen und Dosen für flüssige 
Lebensmittel, die zum Trinken bestimmt sind;
e. Getränkekartons: Getränkeverpackungen, die mehrheitlich aus Karton 
und zu geringen Anteilen aus Kunststoff bestehen und teilweise 
Aluminium beinhalten können;
f. Verpackungen aus Kunststoff: alle Verpackungen aus einem oder 
mehreren Kunststoff-Polymeren; ausgenommen sind 
Getränkeverpackungen aus Polyethylenterephthalat (PET);
g. Serviceverpackungen: Verpackungen, die für die Befüllung in der 
Verkaufsstelle vorgesehen sind, sofern sie eine Verpackungsfunktion 
erfüllen;
h. stoffliche Verwertung: die Herstellung neuer Verpackungen oder 
anderer Produkte aus gebrauchten Verpackungen (Recycling);
i. Rezyklate: Materialien, die durch Recyclingverfahren gewonnen 
wurden und Primärrohstoffe ersetzen;
j. Verwertungsquote: der prozentuale Anteil der während eines 
Kalenderjahres stofflich verwerteten Verpackungen am gesamten für die 
Verwendung im Inland abgegebenen Gewicht der Verpackungen aus 
dem verwendeten Material;
k. Behandlungsreste: Materialien aus der Behandlung von separat 
gesammelten Abfällen, welche nicht stofflich verwertet werden können;
l. Verbraucherinnen und Verbraucher: natürliche Personen, die zu 
Zwecken handeln, die ausserhalb ihrer gewerblichen, geschäftlichen 
oder beruflichen Tätigkeiten liegen;
m. Endabnehmerinnen und Endabnehmer: Verbraucherinnen und 
Verbraucher sowie alle natürlichen oder juristischen Personen mit 
Wohnsitz oder Niederlassung in der Schweiz, die ein Produkt im 
Rahmen ihrer gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit nutzen und dieses 
in der an sie gelieferten Form nicht erneut in Verkehr bringen;
n. Herstellerinnen und Hersteller: natürliche oder juristische Personen, 
die Produkte und Bestandteile beruflich oder gewerblich herstellen oder 
zur gewerblichen Abgabe einführen;
o. Händlerinnen und Händler: natürliche oder juristische Personen, die 
Produkte und Bestandteile in der Schweiz beziehen und sie gewerblich 
abgeben;
p. Stand der Technik: der aktuelle Entwicklungsstand von Verfahren, 
Einrichtungen und Betriebsweisen, der:
1. bei vergleichbaren Anlagen oder Tätigkeiten im In- oder Ausland 
erfolgreich erprobt ist oder bei Versuchen erfolgreich eingesetzt wurde 
und nach den Regeln der Technik auf andere Anlagen oder Tätigkeiten 
übertragen werden kann, und
2. für einen mittleren und wirtschaftlich gesunden Betrieb der 
betreffenden Branche wirtschaftlich tragbar ist.
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Begründung Die Streichung des bisherigen Absatz 2 VGV hat zur Folge, dass künftig 
auch in PET abgefüllte Milch und Milchmischgetränke in die 
Quotenberechnung miteinfliessen. In Kombination mit Art.2Bst.d VerpV 
wird der Verantwortungsbereich von PRS nicht nur auf Milchflaschen aus 
PET sondern auch auf andere Getränkeverpackungen aus PET – wie zum 
Beispiel Becher – ausgeweitet. Es braucht deshalb eine Anpassung von 
Art. 2 Bst. d.
d.: Ohne diese Präzisierung würden auch Becher aus PET in die 
Verwertungsquote der PET-Getränkeflaschen einfliessen. Das heutige 
Recyclingsystem ist jedoch nicht auf Becher ausgelegt und kann diese nur 
mit Einschränkungen sortieren und stofflich verwerten. 
Getränkeverpackungen aus PET, die keine Flaschen sind, sind in der 
gemischten Plastiksammlung besser aufgehoben. 
j.: Mit der Definition «zu Rezyklaten verwertet» wird festgehalten, dass eine 
Output-Quote erhoben werden soll. In der EU ist bei den Kunststoffen 
jedoch der Input in den Extruder als Messpunkt definiert. Durch die 
vorgeschlagene Anpassung kann das BAFU die pro Wertstoff gültige 
Verwertungsquote in einem Factsheet definieren – so wie es heute bereits 
für die VGV-Fraktionen der Fall ist. 
Allfällige Anpassungen bei den Messpunkten und den 
Berechnungsmethoden wären somit ohne Verordnungsanpassung möglich

Titel Art. 3 Allgemeine Anforderungen an Verpackungen

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die mit 
Ware befüllte Verpackungen abgeben, stellen sicher, dass Verpackungen, 
soweit technisch möglich und wirtschaftlich tragbar:

a. vom Verpackungsvolumen und der Verpackungsmasse her auf das 
Mindestmass begrenzt sind, das zur Gewährleistung der erforderlichen 
Sicherheit und Hygiene der verpackten Ware angemessen ist;
b. bei der Sammlung, Behandlung und dem Recycling durch 
Branchenorganisationen nicht zu erheblichen technischen 
Schwierigkeiten oder erheblichen Mehrkosten führen; und
c. einen möglichst hohen Anteil an Rezyklaten enthalten.

Begründung Die Ergänzung «durch Branchenorganisationen» beschreibt, wer betroffen 
sein muss, damit Massnahmen eingeleitet werden können. Dieser Ansatz 
hat sich in der VGV bewährt und soll auch in die VerpV einfliessen.
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Titel Art. 5 Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die 
verpflichtet sind, Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff 
zurückzunehmen, und von diesen beauftragte private 
Branchenorganisationen, müssen:

a. Beteiligten Akteure der Entsorgungskette für erbrachte Leistungen 
vergüten;
b. sicherstellen, dass die Entsorgungskosten durch verursachergerechte 
Beiträge gedeckt werden; diese Beiträge müssen zweckgebunden sein 
und dürfen nur für die Deckung der Entsorgungskosten verwendet 
werden;
c. sicherstellen, dass der Anteil der Getränkeverpackungen aus PET an 
der gesamten gesammelten Masse 2 Prozent nicht übersteigt;
d. stetig Massnahmen treffen, damit die Sammelquote wie auch die 
Qualität und Reinheit der Sammlung steigt;
e. nicht stofflich verwertbare Verpackungen und Behandlungsreste 
zunächst stofflich-energetisch und dann rein energetisch verwerten.

Begründung Der vorgeschlagene Absatz a stellt einen tiefgreifenden Eingriff in die 
wirtschaftliche Freiheit sowie in die Prinzipien der Marktwirtschaft dar. In der 
Sammlung von Verpackungen ist eine einheitliche und identische 
kostendeckende Entschädigung oder Vergütungen nicht umsetzbar.
Insbesondere Branchenorganisationen und ihre Mitglieder müssen die 
Möglichkeit haben, eigenständig Vergütungs- und Entschädigungsmodelle 
und nicht-kostendeckende Entschädigungen auszuhandeln, beispielsweise 
für Sammelleistungen in Verkaufsstellen oder die Nutzung bestehender 
Rücklogistiksysteme. Eine vom Bund vorgeschriebene kostendeckende 
Entschädigung würde diesen Gestaltungsspielraum unzulässig 
einschränken und ist in der Praxis nicht umsetzbar.
Zudem kann eine effiziente und wirtschaftlich gestaltete Sammlung für 
Endverbraucher günstiger angeboten werden, was wiederum zu höheren 
Verein PRS PET-Recycling Schweiz
Hohlstrasse 532, 8048 Zürich, T 044 344 10 80, info@prs.ch, petrecycling.ch
Agence Suisse romande, ZI En Budron E9, 1052 Le Mont sur Lausanne, T 
021 653 36 91, romandie@prs.ch, petrecycling.ch
MWST-Nr. CHE-107.490.410
Sammelmengen und gesteigerten Verwertungsquoten führt, ein Ziel, das im 
Interesse aller Beteiligten liegt.
Die Einführung einer solchen Bestimmung, speziell in Bezug auf die 
Sammlung von Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, 
würde einen gefährlichen Präzedenzfall schaffen. Dieser könnte 
weitreichende Folgen für andere Branchenorganisationen haben, da damit 
in die privatwirtschaftliche Vertragsfreiheit und in bewährte 
Brachenlösungen eingegriffen würde.

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1 Die Verwertungsquote bei rücknahmepflichtigen Getränkekartons muss 
mindestens 70 Prozent betragen, jene bei rücknahmepflichtigen 
Einwegverpackungen und Getränkeverpackungen aus Kunststoff 
mindestens 55 Prozent.

Begründung Gemäss Art. 52 Abs. 1 Bst. d der europäischen Verordnung (EU) 2025/40 
soll die Verwertungsquote für alle Kunststoff-Verpackungen – also inklusive 
Getränkeverpackungen aus Kunststoffen – bis 2030 bei 55 Prozent liegen. 
Die Schweizer Verordnung schliesst hingegen 
EinwegGetränkeverpackungen aus Kunststoff von der Quote aus. Im Sinne 
der 
Vergleichbarkeit und Einheitlichkeit mit der EU, sollte die Schweiz die 
gleiche Berechnungsmethode anwenden wie die EU. 
Die Verwertungsquote für Getränkeverpackungen aus PET (Art. 19 Abs. 1 
VerpV) kann als weiterhin als eigenständige Mindestverwertungsquote 
erhoben werden.
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Titel Art. 18 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Einwegverpackungen aus PET und 
Metall, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die 
Getränke in Einwegverpackungen aus PET oder Metall an 
Endabnehmerinnen und Endabnehmer abgeben und die Entsorgung aller 
von ihnen abgegebenen Verpackungen nicht durch die Mitgliedschaft bei 
einer privaten Branchenorganisation oder durch finanzielle Beiträge an eine 
solche sicherstellen, müssen:

a.solche Einwegverpackungen getrennt von den brennbaren Abfällen 
zurücknehmen;
b.solche Einwegverpackungen auf eigene Rechnung der stofflichen 
Verwertung zuführen; und
c. an gut sichtbarer Stelle deutlich darauf hinweisen, dass sie solche 
Einwegverpackungen zurücknehmen.

Begründung Als Endabnehmer gelten natürliche Personen (Verbraucher) und 
Unternehmen, welche die Verpackungen nicht erneut in Verkehr bringen 
(z.B. Gastronomie). Dies im Gegensatz zur aktuell gültigen VGV, welche 
nur 
eine Rücknahmepflicht bei der Abgabe an Verbraucher kennt. Der Verein 
PRS und seine Mitglieder leben diese umfassendere Rücknahmepflicht 
jedoch bereits heute, weshalb keine Auswirkungen durch diese Erweiterung 
zu erwarten sind.
Hinweis: «bei allen Verkaufsstellen» entbindet den Online-Handel, 
Lieferdienste und andere Händler ohne klassische Filialen von den 
Rücknahmepflichten. Diese offenere Formulierung ermöglicht es, 
verschiedene Verkaufskanäle abzubilden, ohne dass die Rücknahmepflicht 
gelockert wird.
Details zu den Rücknahmepflichten seiner Mitglieder und zum Betrieb von 
Sammelstellen kann PRS in den Statuten regeln.
c.: Die offene Formulierung soll alle Händler, Hersteller und 
Branchenorganisationen abdecken (siehe auch Kommentar zu 
Buchstabe a).

Titel Art. 18 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Einwegverpackungen aus PET und 
Metall, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Übernimmt eine private Branchenorganisation die Aufgaben nach Absatz 1, 
so ist sie für die Einhaltung der Pflichten gemäss Buchstaben a-c 
verantwortlich, sofern 
die Pflicht zur getrennten Sammlung nicht den 
Kantonen obliegt.

Begründung Die Pflicht zur getrennten Sammlung von Metallen (inklusive 
Getränkedosen aus Aluminium) ist in Art. 13 Abs. 1 VVEA an die Kantone 
übertragen, welche diese Pflicht in den meisten Fällen an die Gemeinden 
delegiert haben. Bei den Gemeinden werden Getränkedosen aus 
Aluminium 
meistens gemeinsam mit weiteren Metall-Fraktionen wie beispielsweise
Tierfutterschalen, Tuben aus Aluminium oder Konservendosen gesammelt. 
Würden die privaten Branchenorganisationen verpflichtet, die 
AluminiumGetränkedosen vollständig über eine eigene Sammlung 
zurückzunehmen, 
würde dies bei den Gemeinden zu einer Ausdünnung der Metallsammlung 
führen. Die Metallsammlung würde somit teurer und die Gemeinden würden 
zudem die Sammelentschädigungen der IGORA-Genossenschaft verlieren. 
Die Sammlung der Branchenorganisation soll deshalb subsidiär zur 
Sammlung der Gemeinden erfolgen und dazu beitragen, die in Artikel 19 
geforderten Mindestverwertungsquoten zu erreichen.
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Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Geben Herstellerinnen und Hersteller jährlich mehr als 100 t verwertbare 
Einwegverpackungen für Getränke aus einem anderen 
Verpackungsmaterial als Glas, PET oder Aluminium oder Getränkekartons 
ab, so kann das UVEK auch für dieses eine Mindestverwertungsquote und 
Massnahmen nach Absatz 2 festlegen.

Begründung Dieser Absatz braucht zwei Präzisierungen:
1. . Weil die VerpV, im Gegensatz zur VGV, ein viel grösseres Spektrum 
an Verpackungen abdeckt, muss dieser Absatz auf 
Getränkeverpackungen eingeschränkt werden.
2. Damit Getränkekartons, die bereits im zweiten Abschnitt erfasst werden, 
nicht auch noch bei den Getränkeverpackungen miterfasst werden, müssen 
diese in die Materialliste aufgenommen werden.

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Herstellerinnen und Hersteller von Produkten in Einwegverpackungen, die 
nicht von der 
Mitteilungspflicht nach Artikel 20 erfasst sind, müssen dem BAFU nach 
dessen Vorgaben jeweils bis Ende Februar mitteilen:

a. das Gewicht der Verpackungen, die für die im Vorjahr für den 
Inlandverbrauch hergestellten oder eingeführten Waren verwendet 
wurden, aufgegliedert nach Verpackungsmaterialien;

Begründung Es fehlt eine klare Abgrenzung zwischen den Mitteilungspflichten von 
Artikel 20 und Artikel 21. So ist beispielsweise unklar, ob 
Flaschenbestandteile (z.B. Deckel oder Ringe) von PET-Getränkeflaschen 
gemäss Artikel 20 oder 21 gemeldet werden müssen. 
Getränkekartons fallen mit der Anpassung von Artikel 20 in die 
Mitteilungspflicht von Artikel 21, was systematisch logischer ist. 
b.: Diese Aufschlüsslung bringt einen grossen Aufwand und kaum 
Mehrwert. 
Über Buchstabe a sind die Meldepflichten bereits genügend umschrieben. 
Buchstabe b kann gestrichen werden.

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Herstellerinnen und Hersteller von leeren Einweg-Serviceverpackungen, 
müssen dem BAFU nach dessen Vorgaben jeweils bis Ende Februar 
mitteilen:

a. das Gewicht der Verpackungen, die im Vorjahr für den 
Inlandverbrauch verwendet wurden, aufgegliedert nach 
Verpackungsmaterialien;

Begründung Diese Aufschlüsslung bringt einen grossen Aufwand und kaum Mehrwert. 
Über Buchstabe a sind die Meldepflichten bereits genügend umschrieben. 
Buchstabe b kann gestrichen werden.

Titel Art. 22 Rücknahme und Verwertung, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Wer gewerbsmässig rücknahmepflichtige Einwegverpackungen verwertet, 
zur Verwertung einführt oder ausführt, muss dem BAFU für jedes 
Verpackungsmaterial jeweils bis Ende Februar für das Vorjahr das Gewicht, 
die Verwertungsunternehmung und die Art der Verwertung mitteilen.

Begründung In Angleichung an Artikel 21 kann auf diese Aufschlüsselung verzichtet 
werden.
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Titel Art. 27 Inkrafttreten

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung PET-Recycling Schweiz geht davon aus, dass Meldepflichtige erstmals bis 
Ende Februar 2030 die Zahlen für das Jahr 2029 melden müssen.
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Procter & Gamble International Operations SA

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme2

Titel Art. 1 Gegenstand und Geltungsbereich

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag a.die Anforderungen an das Inverkehrbringen von Verkaufsverpackungen;

Begründung Sollten mit "Verpackungen" tatsächlich auch Transportverpackungen
/gewerbliche Verpackungen/Verpackungen im Logistikbereich gemeint sein, 
regen wir eine Konkretisierung des Geltungsbereiches an, die sich mit 
folgenden Fragen auseinandersetzt:
•Würden Transportverpackungen zwischen zwei Werken/Standorten 
derselben Firma unter das Gesetz fallen?
•Würden Transportverpackungen zur Ausfuhr aus der Schweiz unter das 
Gesetz fallen?
•Container, Bahnkesselwagen u.ä. sollten nicht als Verpackunge gelten
•Verpackungen zum Transport gefährlicher Güter im Business to buseinss 
Bereich sollten vom Verpackungsgesetz ausgenommen werden, denn für 
die Recyclingwirtschaft ist es alles andere als förderlich, Gefahrstoffbehälter 
recyceln zu müssen.
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Titel Art. 2 Begriffe

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag j. Verwertungsquote: der prozentuale Anteil der während eines 
Kalenderjahres im Europäischen Wirtschaftsraum zu Rezyklaten 
verwerteten Verpackungen am gesamten für die Verwendung im Inland 
abgegebenen Gewicht der Verpackungen aus dem verwendeten Material;

m. Endabnehmerinnen und Endabnehmer: Verbraucherinnen und 
Verbraucher sowie alle natürlichen oder juristischen Personen mit 
Wohnsitz oder Niederlassung in der Schweiz, die ein Produkt im 
Rahmen ihrer gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit nutzen und dieses 
in der an sie gelieferten Form nicht erneut in Verkehr bringen;
n. Herstellerinnen und Hersteller: natürliche oder juristische Personen, 
die Produkte und Bestandteile beruflich oder gewerblich herstellen oder 
zur gewerblichen Abgabe einführen;
o. Händlerinnen und Händler: natürliche oder juristische Personen, die 
Produkte und Bestandteile in der Schweiz beziehen und sie gewerblich 
abgeben;
p. Stand der Technik: der aktuelle Entwicklungsstand von Verfahren, 
Einrichtungen und Betriebsweisen, der:
1. bei vergleichbaren Anlagen oder Tätigkeiten im In- oder Ausland 
erfolgreich erprobt ist oder bei Versuchen erfolgreich eingesetzt wurde 
und nach den Regeln der Technik auf andere Anlagen oder Tätigkeiten 
übertragen werden kann, und
2. für einen mittleren und wirtschaftlich gesunden Betrieb der 
betreffenden Branche wirtschaftlich tragbar ist.

Begründung Ziel des Gesetzes ist die sinnvolle Verwertung von in der Schweiz in 
Verkehr gebrachten Verpackungen. Unter ökologischen Gesichtspunkten ist 
es dabei zweitrangig, ob diese Mengen in der Schweiz oder einem der 
Nachbarländer zu Rezyklat werden. Natürlich muss eine solche Verwertung 
von Schweizer Material ordentlich dokumentiert werden, aber einer 
effizienten Kreislaufwirtschaft wäre es zuträglich, wenn industrielle 
Skaleneffekte durch große Anlagen realisiert werden könnten, und sich die 
Kreislaufwirtschaft innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes etabliert.

Titel Art. 3 Allgemeine Anforderungen an Verpackungen

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag a. vom Verpackungsvolumen und der Verpackungsmasse her auf das 
Mindestmass begrenzt sind, das zur Gewährleistung der erforderlichen 
Sicherheit und Hygiene und Darbietung der verpackten Ware angemessen 
ist;

Begründung Die Darbietung von Waren ist eine legitime Verpackungsfunktion. Dies 
betrifft sowohl Displays, als auch Geschenkverpackungen, als auch 
Verpackungscharakteristika von Markenprodukten. Wir möchten doch nicht, 
dass der Goldhase eines bekannten Schweizer Chocolatiers sein 
Glöckchen verliert.

Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Gebührenpflichtige müssen der Organisation spätestens 30 Tage nach 
Ablauf eines Kalenderjahres die Anzahl der gebührenbelasteten 
Verpackungen aus Glas mitteilen, (...)

Begründung Viele Hersteller bringen sowohl Glasverpackungen als auch Verpackungen 
aus anderen Materialien in Verkehr. Meistens sind sämtliche 
Verpackungsdaten in ein und demselben internen Datensystem hinterlegt. 
Unterschiedliche Berichtszeiträume würden zu hoher Komplexität und 
Fehleranfälligkeit bei den jeweiligen Berichten führen. Wir regen deshalb 
eine jährliche Berichtspflicht an (analog zu Artikel 21 Satz 1).
Sollte dies zu Schwierigkeiten bei der Finanzierung des Glasrecyclings 
führen, könnte man auch über eine unterjährige Abschlagszahlung 
nachdenken, wobei aber die eigentliche Berichtspflicht mit genauem 
Kostenbescheid auf einer jährlichen Frequenz belassen würde.
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Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag b. Verpackungen aus Kunststoff aufgelistet nach den verschiedenen 
Polymeren, insbesondere PET, PE, PP, PS, PVC oder andere.

Begründung zu a): 
Wir bitten um Klarstellung, dass sich die Meldung des 
Verpackungsmaterials am Hauptmaterial einer Verpackung orientiert und 
regen an, die 95/5 Regel zu übernehmen. Das hiesse z.B dass eine 
Kartonage als Karton gilt, wenn sie zu 95% aus Zellulose besteht, auch 
wenn bis zu 5% andere Materialien wie z.B. Kleber oder Etikett enthalten 
sind. Diese Regel hat sich in der Praxis bewährt. Eine getrennte Meldung 
von Verpackungsmaterialien im unteren einstelligen Prozentbereich würde 
die Wirtschaft überfordern. 

Es muss die Möglichkeit einer Eingruppierung in "andere"/"Other" geben. 
Denn es gibt eine Vielzahl von Polymeren, mehr als die im Text genannten. 
In manchen Verpackungen befinden sich ausserdem mehrere 
unterschiedliche Polymere, um die Verpackungsfunktion zu gewährleisten, z.
B. bei Pumpsprayflaschen. Desweiteren werden im Verpackgunsbereich 
auch manchmal Polymermischungen verwendet. All dies spricht für eine 
Eingruppierungsklasse "andere Polymerere". 

Ein Hinweis zur Gewichtsmeldungen bei Transportverpackungen: 
Sollten Transportverpackungen unter dieses Gesetz fallen, sei auf die 
funktionsbedingten Ungenauigkeiten im hingewiesen: 
Das Umwickeln von Kartonstapeln auf Paletten mit Strech-folien erfolgt 
situationsbedingt so, dass die Ladung für den Transport gesichert ist. Dieser 
nicht standardisierte Prozess führt zu unterschiedlichen Wicklungen der 
Folie und damit zu unterschiedlichen Gewichten der Verpackung, die nicht 
einzelgenau sind. Hier wird übelicherweise auf Durchschnittswerte Bezug 
genommen. Diese Unschärfe muss möglich bleiben. 
Feuchte Kartons wiegen signifikant mehr als trockene. Auch hier muss es 
Toleranzen geben.
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Promarca

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Promarca unterstützt die Stossrichtung und die Zielsetzung der Verordnung 
über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV), da die 
Kreislaufwirtschaft für unsere Mitglieder ein zentrales Anliegen ist. Die 
Markenartikelindustrie ist sich ihrer Verantwortung bewusst und arbeitet bereits 
heute aktiv an der Schliessung von Materialkreisläufen. 

Besonders positiv hervorzuheben ist, dass die Vorlage eine enge 
Zusammenarbeit mit der Wirtschaft vorsieht. Promarca plädiert dafür, diesen 
Ansatz weiter zu verstärken: Bewährte Branchenvereinbarungen und freiwillige 
Massnahmen sollen gezielt gestärkt und gleichzeitig regulatorische sowie 
administrative Hürden abgebaut werden. Die VerpV sollte klare Orientierung 
und eine ambitionierte Vision bieten, der Branche jedoch zugleich genügend 
Handlungsspielraum lassen, um innovative Lösungen zu entwickeln und 
umzusetzen.

Promarca bedauert jedoch, dass diese Initiative vor allem die Inverkehrbringer, 
die Branchenlösungen und die Konsumentinnen und Konsumenten in die 
Pflicht nimmt, um die Verordnung umzusetzen. 

Für die Mitglieder von Promarca ist entscheidend, dass eine optimierte 
Kreislaufwirtschaft einfach zugänglich ist und Konsumentinnen und 
Konsumenten durch ein flächendeckendes Netz von Sammelstellen in allen 
Gemeinden und bei den Detailhändlern eingebunden werden. Gleichzeitig gilt 
es, Handelshemmnisse zu vermeiden, Designfreiheit zu bewahren und die 
Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Markenartikelindustrie im europäischen 
Umfeld zu sichern. 

Nur so lassen sich Nachhaltigkeit, Innovation und wirtschaftliche Stärke 
miteinander verbinden.

Anhang: Promarca_Vernehmlassungsantwort VerpV_Final.pdf
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Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme2

Titel Art. 3 Allgemeine Anforderungen an Verpackungen

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die mit 
Ware befüllte Verpackungen abgeben, stellen sicher, dass Verpackungen, 
soweit technisch möglich und wirtschaftlich tragbar:

b. bei der Sammlung, Behandlung und dem Recycling nicht zu 
erheblichen technischen Schwierigkeiten oder erheblichen 
Mehrkosten führen; und

c. einen Anteil an Rezyklaten enthalten.

Begründung Zu Art. 3, lit. a Mindestmassprinzip: Aus Sicht von Promarca ist dabei 
entscheidend, dass diese Vorgabe Herstellern gleichzeitig die notwendige 
Flexibilität belässt, um das Gewicht und Volumen ihrer Verpackungen zu 
optimieren, ohne dabei die mit dem Verpackungsdesign verbundenen 
Rechte am geistigen Eigentum einzuschränken. 
Verpackungsdesign ist in vielen Fällen untrennbar mit dem Produkt selbst 
verbunden, trägt wesentlich zur sofortigen Wiedererkennung durch die 
Konsumentinnen und Konsumenten bei und stärkt die Vertrauensbeziehung 
zur Marke. Darüber hinaus kann ein differenziertes Verpackungsdesign 
einen wirksamen Beitrag zur Verhinderung von Produktfälschungen leisten, 
die bei standardisierten oder allzu simplen Verpackungsformen erheblich 
erleichtert würden.

3.Art. 3, lit. c Rezyklate: Rezyklate dürfen im Lebensmittelkontakt derzeit 
nur nach vorgängiger Bewilligung durch das Bundesamt für 
Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) eingesetzt werden. 
Dieses Verfahren ist komplex und verursacht administrative Kosten. Zudem 
sind geeignete Rezyklate eine knappe Ressource, deren Beschaffung 
wegen fehlender Recyclingwerke in der Schweiz im Ausland erfolgen muss, 
was die Kosten zusätzlich erhöhen könnte. Promarca plädiert daher für 
vereinfachte Bewilligungsverfahren und verlässliche Rahmenbedingungen 
zur Sicherung der Versorgung.

Titel Art. 5 Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die 
verpflichtet sind, Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff 
zurückzunehmen, und von diesen beauftragte private 
Branchenorganisationen, müssen:

b. sicherstellen, dass die Entsorgungskosten durch verursachergerechte 
Beiträge gedeckt werden; diese Beiträge müssen zweckgebunden sein 
und dürfen nur für die Deckung der Entsorgungskosten verwendet 
werden;
c. sicherstellen, dass der Anteil der Getränkeverpackungen aus PET an 
der gesamten gesammelten Masse 2 Prozent nicht übersteigt;
d. stetig Massnahmen treffen, damit die Sammelquote wie auch die 
Qualität und Reinheit der Sammlung steigt;
e. nicht stofflich verwertbare Verpackungen und Behandlungsreste 
zunächst stofflich-energetisch und dann rein energetisch verwerten.

Begründung Zu Art. 5 lit. a Entschädigung: Die Pflicht zur ausschliesslich 
kostendeckenden Entschädigung stellt einen Eingriff in die wirtschaftliche 
Freiheit dar. Private Branchenorganisationen und ihre Inverkehrbringer 
müssen die Möglichkeit behalten, freiwillig auch nicht-kostendeckende 
Entschädigungen zu vereinbaren. Nur so bleibt die notwendige Flexibilität 
erhalten, um pragmatische, effiziente und kundennahe Lösungen zu 
gewährleisten.
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Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag

Begründung Promarca distanziert sich von den festgelegten Verwertungsquoten sowie 
von den vorgesehenen Massnahmen für den Fall, dass die Ziele nicht 
erreicht werden. 
Da in der Schweiz derzeit noch kein funktionierendes Recyclingwerk für 
Getränkekartons besteht, lassen sich die vorgeschlagenen Quoten nur 
schwer realistisch einschätzen. Eine flächendeckende Lösung setzt neben 
der nötigen Infrastruktur auch die aktive Einbindung und Information der 
Konsumentinnen und Konsumenten voraus. Wichtig ist daher, zunächst den 
Aufbau der Infrastruktur, die Sensibilisierung der Bevölkerung sowie ein 
dichtes Netz an Sammelstellen und eine koordinierte Umsetzung 
sicherzustellen, bevor Quoten und mögliche Sanktionen verbindlich 
festgelegt werden.

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Werden die in Absatz 1 festgehaltenen Verwertungsquoten für 
rücknahmepflichtige Getränkekartons und rücknahmepflichtige 
Einwegverpackungen aus Kunststoff nicht erreicht, so unterbreitet das 
UVEK dem Bundesrat als Massnahme, Herstellerinnen und Hersteller zu 
verpflichten, eine vorgezogene Entsorgungsgebühr auf die 
rücknahmepflichtigen Getränkekartons und rücknahmepflichtige 
Einwegverpackungen aus Kunststoff zu erheben.

Begründung Promarca distanziert sich von den festgelegten Verwertungsquoten sowie 
von den vorgesehenen Massnahmen für den Fall, dass die Ziele nicht 
erreicht werden. 
Da in der Schweiz derzeit noch kein funktionierendes Recyclingwerk für 
Getränkekartons besteht, lassen sich die vorgeschlagenen Quoten nur 
schwer realistisch einschätzen. Eine flächendeckende Lösung setzt neben 
der nötigen Infrastruktur auch die aktive Einbindung und Information der 
Konsumentinnen und Konsumenten voraus. Wichtig ist daher, zunächst den 
Aufbau der Infrastruktur, die Sensibilisierung der Bevölkerung sowie ein 
dichtes Netz an Sammelstellen und eine koordinierte Umsetzung 
sicherzustellen, bevor Quoten und mögliche Sanktionen verbindlich 
festgelegt werden.

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 3

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag

Begründung Promarca distanziert sich von den festgelegten Verwertungsquoten sowie 
von den vorgesehenen Massnahmen für den Fall, dass die Ziele nicht 
erreicht werden. 
Da in der Schweiz derzeit noch kein funktionierendes Recyclingwerk für 
Getränkekartons besteht, lassen sich die vorgeschlagenen Quoten nur 
schwer realistisch einschätzen. Eine flächendeckende Lösung setzt neben 
der nötigen Infrastruktur auch die aktive Einbindung und Information der 
Konsumentinnen und Konsumenten voraus. Wichtig ist daher, zunächst den 
Aufbau der Infrastruktur, die Sensibilisierung der Bevölkerung sowie ein 
dichtes Netz an Sammelstellen und eine koordinierte Umsetzung 
sicherzustellen, bevor Quoten und mögliche Sanktionen verbindlich 
festgelegt werden.
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Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 4

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Das UVEK kann die Pfandpflicht nach Absatz 3 auf diejenigen 
Verpackungen einschränken, welche die wesentliche Ursache für die 
ungenügende Verwertungsquote bilden. Es kann Ausnahmen von der 
Pfandpflicht festlegen, wenn die Verwertung der Verpackungen auf andere 
Weise sichergestellt ist.

Ergänzung zu Artikel 6: 
Lit. 5: Kantonale und kommunale vorgezogene Entsorgungsgebühren sind 
nicht zulässig.

Begründung Erläuterung: Kantonale oder kommunale vorgezogene 
Entsorgungsgebühren würden zu einer Fragmentierung des Marktes führen 
und damit unnötige Bürokratie sowie Doppelbelastungen für Unternehmen 
verursachen. Eine einheitliche bundesweite Lösung ist daher zwingend, um 
Effizienz, Fairness und Rechtssicherheit zu gewährleisten.

Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 1

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Die Gebühr pro Verpackung beträgt mindestens einem und höchstens 10 
Rappen.

Begründung Promarca anerkennt die Bedeutung eines funktionierenden Glasrecyclings 
und unterstützt das Ziel, die Kreislaufwirtschaft auch in diesem Bereich 
weiter zu stärken. Gleichzeitig weist Promarca darauf hin, dass die 
vorgesehene vorgezogene Entsorgungsgebühr von bis zu 10 Rp. pro 
Verpackung für Hersteller und Händler mit spürbaren Kosten und 
administrativem Aufwand verbunden ist.

Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Das UVEK legt die Höhe der Gebühr auf Grund der voraussichtlichen 
Kosten der Tätigkeiten nach Artikel 10 fest. Es hört vorgängig die 
interessierten Kreise an.

Begründung Damit die Umsetzung effizient und praxisnah gelingt, ist es wichtig, die 
betroffenen Wirtschaftskreise aktiv einzubeziehen, die Kosten fair zu 
verteilen und den notwendigen Spielraum für Branchenlösungen zu 
bewahren.

Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Gebührenpflichtige müssen der Organisation spätestens 30 Tage nach 
Ablauf eines Kalenderhalbjahres die Anzahl der gebührenbelasteten 
Verpackungen aus Glas mitteilen, die sie während dieses Zeitraumes 
abgegeben oder eingeführt haben. Sie gliedern die Angaben nach den 
Vorgaben der Organisation und nach der Gebührenhöhe.

Begründung Promarca spricht sich für eine jährliche statt halbjährliche Berichtspflicht 
aus. Zahlreiche Hersteller bringen sowohl Glasverpackungen als auch 
Verpackungen aus anderen Materialien auf den Markt. In der Praxis sind 
alle Verpackungsdaten in einem zentralen internen Datensystem erfasst. 
Unterschiedliche Berichtszeiträume würden daher unnötige Komplexität 
schaffen und die Fehleranfälligkeit der Berichte erheblich erhöhen. Eine 
einheitliche jährliche Berichtsperiode gewährleistet Effizienz, 
Datenkonsistenz und Rechtssicherheit für Unternehmen.
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Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Die Gebühr für die während eines Kalenderjahres abgegebenen oder 
eingeführten Verpackungen wird jeweils 60 Tage nach dessen Ablauf fällig. 
Bei verspäteter Zahlung ist ein Verzugszins geschuldet; auf 
Vorauszahlungen kann die Organisation einen Vergütungszins gewähren.

Begründung --

Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 3

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 16 Kennzeichnung

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Zu Art. 16 Kennzeichnung: Entscheidend ist, dass dafür ein einheitliches, 
schweizweit verwendetes Logo eingeführt wird, damit Konsumentinnen und 
Konsumenten die Verpackungen einfach erkennen und reibungslos in den 
Kreislauf zurückgeben können. Nur eine flächendeckende, konsistente 
Lösung verhindert Verwirrung und ermöglicht die Rückgabe im Alltag.

Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 1

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die 
Getränke in Mehrwegverpackungen an Endabnehmerinnen und 
Endabnehmer abgeben, müssen ein Pfand erheben. Sie müssen 
Mehrwegverpackungen, die sie in ihrem Sortiment führen, gegen 
Rückerstattung des Pfandes zurücknehmen.

Begründung Promarca spricht sie gegen die Einführung einer Pfandpdlicht und weist 
darauf hin, dass die vorgesehene vorgezogene Entsorgungsgebühr von bis 
zu 30 Rp. pro Verpackung für Hersteller und Händler mit spürbaren Kosten 
und administrativem Aufwand verbunden ist.

Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 2

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Das Pfand beträgt für alle Mehrwegverpackungen für Getränke mindestens 
30 Rappen.

Begründung Promarca spricht sie gegen die Einführung einer Pfandpdlicht und weist 
darauf hin, dass die vorgesehene vorgezogene Entsorgungsgebühr von bis 
zu 30 Rp. pro Verpackung für Hersteller und Händler mit spürbaren Kosten 
und administrativem Aufwand verbunden ist.
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Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 4

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Das BAFU kann die in einer privaten Branchenorganisation 
zusammengeschlossenen Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen 
und Hersteller von den Pflichten nach Absatz 1 auf Gesuch der 
Branchenorganisation hin befreien, wenn:

a. die Branchenorganisation die gemeinsame Sammlung, Reinigung und 
Wiederverwendung von standardisierten Mehrwegverpackungen für 
Getränke bezweckt;
b. der Branchenorganisation mindestens 10 Händlerinnen und Händlern 
oder Herstellerinnen und Herstellern von Getränken in 
Mehrwegverpackungen angeschlossen sind;
c. die Branchenorganisation über ein öffentlich einsehbares, regelmässig 
aktualisiertes Mitgliederverzeichnis verfügt;
d. die Branchenorganisation dem BAFU jährlich bis zum 31. März ein 
Konzept für die Finanzierung, die Weiterentwicklung und die Information 
der Verbraucherinnen und Verbraucher sowie die Statistik des Vorjahres 
vorlegt; und
e. die Branchenorganisation innerhalb der ersten drei Jahre ihres 
Bestehens nachweislich eine Rücklaufquote der durch ihre Mitglieder in 
Verkehr gebrachten Mehrwegverpackungen von mindestens 60 Prozent 
erreicht und nach fünf Jahren die Rücklaufquote mindestens 80 Prozent 
beträgt.

Begründung Art. 17 lit. a. Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke: 
Promarca unterstützt die Standardisierung von Mehrwegverpackungen 
nicht. Es ist zu beachten, dass das Verpackungsdesign in vielen Fällen 
untrennbar mit dem Produkt verbunden ist (siehe Punkt 2).

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Promarca unterstützt das Ziel einer hohen Verwertungsquote bei Glas, PET 
und Aluminium. Diese Materialien verfügen bereits über etablierte Sammel- 
und Recyclingsysteme, wodurch die Zielwerte grundsätzlich erreichbar 
erscheinen.

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 2

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag

Begründung Promarca spricht sich gegen Sanktionen wie eine Pfandpflicht aus. 
Vorrangig ist es, die bestehenden Systeme weiter zu optimieren, die 
Konsumentinnen und Konsumenten noch stärker einzubinden und die 
Infrastruktur kontinuierlich auszubauen.

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 3

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag

Begründung Promarca spricht sich gegen Sanktionen wie eine Pfandpflicht aus. 
Vorrangig ist es, die bestehenden Systeme weiter zu optimieren, die 
Konsumentinnen und Konsumenten noch stärker einzubinden und die 
Infrastruktur kontinuierlich auszubauen.
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Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 4

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag

Begründung Promarca spricht sich gegen Sanktionen wie eine Pfandpflicht aus. 
Vorrangig ist es, die bestehenden Systeme weiter zu optimieren, die 
Konsumentinnen und Konsumenten noch stärker einzubinden und die 
Infrastruktur kontinuierlich auszubauen.

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Das BAFU stellt entsprechende digitale Vorlagen zur Erfüllung der 
Mitteilungspflicht zur Verfügung.

Begründung Die vom BAFU bereitgestellten digitalen Vorlagen sollen benutzerfreundlich 
sein und auf bestehenden Daten aufbauen, um Doppelspurigkeit zu 
vermeiden. Eine frühzeitige Konsultation mit den betroffenen Herstellern ist 
eine Grundvoraussetzung zum Erfolg.

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 5

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Das BAFU kann die Mengen der eingesetzten Verpackungsmaterialien in 
aggregierter Form jährlich publizieren.

Begründung Zudem ist sicherzustellen, dass sensible Geschäfts- und Produktionsdaten 
vertraulich behandelt werden. Für kleinere Unternehmen braucht es 
vereinfachte Verfahren und klare Bagatellgrenzen. Nur so lässt sich 
Transparenz schaffen, ohne die Wettbewerbsfähigkeit der 
Markenartikelindustrie zu beeinträchtigen.

Titel Art. 27 Inkrafttreten

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag 1 Diese Verordnung tritt unter Vorbehalt der Absätze 2 und 3 am 1. Januar 
2027 in Kraft.
2 Artikel 4 tritt am 1. Januar 2028 in Kraft.
3 Artikel 21 tritt am 1. Januar 2029 in Kraft.

Begründung Zu Art. 27 Inkrafttreten: Promarca anerkennt die Ziele der Verordnung, hält 
die vorgesehenen Fristen jedoch für sehr ambitioniert. Da der Aufbau von 
Infrastruktur, Lieferketten, Verpackungsdesign, neuen Materialien und 
Reporting-Systemen Zeit erfordert, sind längere Übergangsfristen 
angezeigt. 
Es ist entscheidend, dass sich die Schweiz bei der Umsetzung eng am 
Zeitplan und an den Vorgaben der Europäischen Union orientiert. Eine 
vorzeitige nationale Alleinlösung könnte insbesondere für grössere und 
international tätige Unternehmen erhebliche operative und regulatorische 
Schwierigkeiten mit sich bringen. Ziel muss daher eine koordinierte, 
international abgestimmte Einführung sein, die Rechtssicherheit schafft und 
Wettbewerbsnachteile vermeidet.
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Prométerre

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: --

Anhang: 25 PPO 00P DETEC 10-10-2025 prise de position signée OLED et OEm.pdf
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Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme1

Titel Änderung anderer Erlasse: 1. Ordnungsbussenverordnung vom 16. Januar 
2019:

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Anhang 2 Bussenliste 2 Ziff. 9003
•Toute infraction de littering impliquant un volume inférieur à 110 litres soit 
sanctionnée par une amende uniforme, indépendamment du volume 
concerné ;
•Et que, le montant actuel de 300 CHF soit revu à la hausse à 1'000 francs 
minimum, afin de mieux refléter la gravité des conséquences et 
d'augmenter l'effet préventif du dispositif.

Begründung Prométerre salue l'instauration d'amendes d'ordre harmonisées à l'échelle 
nationale pour lutter contre le littering. Cette uniformisation permet de 
donner un message clair au niveau national et de renforcer l'efficacité et la 
cohérence de la lutte contre cette problématique. 

Cela étant, nous jugeons que les montants actuellement proposés sont trop 
faibles pour produire un véritable effet dissuasif. Une amende de 100 à 300 
francs ne suffit pas à décourager des comportements négligents ou 
irrespectueux, surtout lorsque les dégâts causés sont durables. Les enjeux 
en matière de protection de l'environnement, mais aussi de santé animale, 
justifient une révision à la hausse de ces montants.

Par ailleurs, il n'est pas pertinent d'établir une distinction selon la quantité 
de déchets abandonnés en dessous du seuil de 110 litres. Un seul objet 
jeté — canette, bout de plastique, déchet métallique — peut entraîner des 
conséquences dramatiques pour l'environnement mais également pour la 
santé animale. Lorsqu'un déchet, même le plus petit soit-il, se retrouve dans 
le fourrage et lorsque ce dernier est ingéré par un animal, il peut provoquer 
des blessures internes, des souffrances importantes, voire la mort du bétail. 
Ces incidents génèrent des pertes économiques lourdes pour les 
agriculteurs, souvent de plusieurs milliers de francs, en plus de la perte 
animale elle-même. Il est donc indispensable que chaque acte de littering, 
quel qu'en soit le volume jusqu'à 110 litres, soit traité avec la même rigueur 
et avec un montant aussi élevé que possible. Dans ce contexte, nous 
jugeons qu'une amende de 1'000 CHF au minimum aurait un réel effet 
dissuasif et devrait donc être mise en place. 

Prométerre demande, au titre de la cohérence et de l'efficacité de la 
mesure, que le dispositif s'accompagne aussi de campagnes fortes 
d'information et d'un dispositif opérationnel de contrôle des infractions dans 
le terrain et la nature.

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung
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Begründung: Prométerre prend acte de la révision totale de l'Ordonnance sur les 
emballages pour boissons (OEB), qui deviendra l'Ordonnance sur les 
emballages (OEm). Cette refonte constitue une opportunité bienvenue pour 
moderniser le cadre réglementaire en matière de gestion des déchets 
d'emballages.

Dans ce contexte, nous demandons que cette révision soit mise à profit pour 
interdire l'utilisation d'emballages de boissons en aluminium, en raison des 
risques qu'ils posent en milieu agricole, notamment pour la santé du bétail 
ainsi que de leur impact environnemental élevé. La production de l'aluminium 
est également énergivore, génératrice d'émissions importantes et implique une 
extraction de ressources naturelles non renouvelables. Une fois jetés dans la 
nature, ces emballages peuvent facilement se retrouver dans le fourrage 
destiné aux animaux. Leur ingestion peut provoquer des blessures internes 
graves, voire entraîner la mort d'animaux, avec des conséquences 
émotionnelles et économiques importantes pour les agriculteurs.

Dans une logique de de protection de l'environnement et de la santé animale, 
Prométerre appelle à proscrire les emballages de boissons en aluminium dans 
le cadre de la nouvelle OEm, au profit d'alternatives, déjà existantes, plus 
respectueuses de l'environnement et de la santé animale.

Anhang: 25 PPO 00P DETEC 10-10-2025 prise de position signée OLED et OEm.pdf
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REAL Luzern

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Zustimmung

Begründung: Der Abfallzweckverband REAL stimmt der Revision der Verordnung über die 
Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen (WEA) zu. Die Begründungen 
dazu legen wir in der beiliegenden Stellungnahme im Detail dar.

Anhang: [495507486] Begleitschreiben Stellungnahme Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(VVEA).pdf
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Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme1

Titel Variante 1 betreffend Art. 3 Bst. a Ziff. 4

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Der Begriff «Siedlungsabfälle» soll lediglich um Hydroxidrückstände, die aus 
der sauren Wäsche von
Filterasche anfallen, ergänzt werden. Obwohl der Auftrag des Parlaments 
sich auf KVA-Hydroxidschlamm bezieht, sind in der zur Vernehmlassung 
gebrachten VVEA, sämtliche KVA-Verbrennungsrückstände mitgemeint. 
Dies erweitert die regulierten Massenströme und Volumen beträchtlich ohne
erkennbaren Nutzen für Umwelt oder Gesellschaft.

Begründung Die Motion 24.3475 «Regulatorische Blockaden beim Zink-Recycling 
beheben» fordert den Bundes­ rat auf, die Abfallverordnung dahingehend 
abzuändern, dass die regulatorische Blockade beim Zink­ Recycling 
behoben werden kann. Mit einer gezielten Anpassung von Art. 3 Bst. a kann 
diese Ziel ohne massiven Eingriff in das bestehende und funktionierende 
System der thermischen Abfallver­ wertung erreicht werden.

Titel Art. 3 Bst. n.-r

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag n.Wiederverwendung: Behandlung, bei dem Gegenstände und deren 
Bestandteile, die keine Abfälle sind oder ihre Abfalleigenschaft nach dem 
Durchlaufen eines Behandlungsverfahrensverloren haben, wieder für 
denselben oder einen vergleichbaren Zweck eingesetzt werden, für den sie 
ursprünglich bestimmt waren;

o.Vorbereitung zur Wiederverwendung: Behandlungsverfahren, bei dem 
Abfälle durch Behandlungsschritte wie Prüfung, Reinigung, Reparatur so 
aufbereitet werden, dass sie wiederverwendet werden können;
p.Stoffliche Verwertung: Verwertungsverfahren, bei dem die stofflichen 
Eigenschaften von Abfällen genutzt werden, indem die Abfälle so 
behandelt werden, dass sie als Sekundärrohstoffe wieder eingesetzt 
werden können;
q.Stofflich-energetische Verwertung: Verwertungsverfahren, bei dem 
Abfälle gleichzeitig sowohl stofflich als auch energetisch verwertet 
werden;
r.Energetische Verwertung: Verwertungsverfahren, bei dem Abfälle im 
Rahmen ihrer Entsorgung als Energiequelle genutzt werden.

Begründung n. Wiederverwendung: Verfahren, bei dem Gegenstände und deren 
Bestandteile, die keine Abfälle sind oder ihre Abfalleigenschaft nach dem 
Durchlaufen eines Verwertungsverfahrens verloren haben, wieder für 
denselben oder einen vergleichbaren Zweck eingesetzt werden, für den sie 
ursprünglich bestimmt waren;
n. Wiederverwendung: In Anlehnung an das USG, schlagen wir vor, den 
Begriff Verfahren durch den Begriff Behandlung zu ersetzen. Der Begriff 
Verfahren wird klassisch eher mit einem Recyclingverfahren gleichgesetzt, 
womit aber eine Wiederverwendung nicht gemeint ist. Das Wort 
Behandlung differenziert besser.
o. Vorbereitung zur Wiederverwendung: Verwertungsverfah en, bei dem 
Abfälle durch Behandlungs­ schritte wie Prüfung, Reinigung, Reparatur so 
aufbereitet werden, dass sie wiederverwendet werden können;
o. Vorbereitung zur Wiederverwendung: In Anlehnung an das USG Art. 
6bis, schlagen wir vor, den Begriff Verfahren durch den Begriff Behandlung 
zu ersetzen. In den Erläuterungen soll sichergestellt werden, dass der 
Begriff «refurbishment» auch unter den Begriff fällt, insbesondere im Fall 
von E-Ge­ räten.
q. Stofflich-energetische Verwertung: Verwertungsverfahren, bei dem 
Abfälle gleichzeitig sowohl stoff­ lich als auch energetisch verwertet werden;

Titel Art. 10 Pflicht zur thermischen Behandlung

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 12 Allgemeine Verwertungspflicht nach dem Stand der Technik

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1 Abfälle sind für die Wiederverwendung vorzubereiten oder stofflich zu 
verwerten, wenn dies technisch möglich und wirtschaftlich tragbar ist und 
die Umwelt weniger belastet als:

a.eine andere Entsorgung; oder
b.die Herstellung neuer Produkte.

2 Die Vorbereitung zur Wiederverwendung und die stoffliche Verwertung 
nach Absatz 1 müssen nach dem Stand der Technik erfolgen.
3 Ist eine Vorbereitung zur Wiederverwendung oder eine stoffliche 
Verwertung nach dem Stand der Technik nicht möglich, sind die Abfälle 
vorrangig stofflich-energetisch und dann rein energetisch zu verwerten.

Begründung Aus unserer Sicht ist die folgende Erläuterung aus dem Bericht «Erst wenn 
für spezifische Abfallfrakti­ onen konkrete Vorgaben in einer Verordnung 
festgelegt und der Stand der Technik definiert wurden, ist der Vollzug 
entsprechend anzupassen» nicht klar was das Thema der Vorbereitung zur 
Wiederverwen­ dung betrifft. Wir möchten darauf beharren, dass die 
Vorbereitung zur Wiederverwendung bei der öf­ fentlichen Sammelstelle 
schon jetzt möglich ist (wie es der Fall ist für Alttextilien Sammlung oder 
Sperr­ gutsammlung mit Pretty Good), wenn die Gemeinde und Städte es 
sinnvoll finden und es anbieten möchten, dies ohne, dass konkrete 
Vorgaben in einer Verordnung festgelegt werden müssen.
Wir darauf hinweisen, dass die aktuellen Sammelverträge der 
Branchenorganisationen im Bereich E­ Schrott die Vorbereitung zur 
Wiederverwendung nicht zulassen. Da die Kostenabgeltung ausschliess­ lich 
über diese beiden Branchenorganisationen erfolgt, sind 
Sammelstellenverträge Bedingung für eine Entschädigung. Es heisst, dass 
momentan die Vorbereitung zur Wiederverwendung für Altgeräte an den 
öffentlichen Sammelstellen nicht möglich ist, was nicht im Sinne der 
Kreislaufwirtschaft ist.

Titel Art. 13 Abs. 1 und 4

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 14 Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1 Biogene Abfälle sind separat zu sammeln und Fremdstoffe sind so früh 
wie möglich auszuschleusen. Biogene Abfälle sind rein stofflich oder durch 
Vergären zu verwerten, sofern:

a.sie sich aufgrund ihrer Eigenschaften, insbesondere ihrer Nährstoff- 
und Schadstoffgehalte, dafür eignen; und
b.die Verwertung nicht durch andere Vorschriften des Bundesrechts 
untersagt ist.

Die Speisereste sollen von der Pflicht der Separatsammlung ausgenommen 
werden. Es soll den Städten und Gemeinde frei gelassen werden, ob sie die 
Separatsammlung von Speiseresten anbie­ ten. Die Definition der biogenen 
Abfälle muss genug offen sein.
Wir schlagen vor, dass in der Vollzugshilfe

klar definiert wird, auf welche biogenen Abfälle (Art der Abfälle) die Pflicht 
sich genau be­ zieht und wie weit die Pflicht gedacht ist Uede Gemeinde 
muss sammeln oder jede Person muss sammeln können bei ihrer 
Liegenschaft?)
mögliche Massnahmen zur frühzeitige Ausschleusen von Fremdstoffen 
aufgezeigt werden und es keine Pflicht gibt, direkt bei der Sammlung eine 
umfassende Fremdstoffanalyse durchzuführen.

Begründung Die Pflicht zur Sammlung von Speiseresten würde aus unserer Sicht die 
Existenz zahlreicher Kompos­ tierungsanlagen (z. B. 
Feldrandkompostierungen) gefährden oder erfordern, dass diese mit einer 
Ver­ gärungsstufe nachgerüstet werden. Zudem müssten die 
Sammelsysteme der Gemeinden und Städte

angepasst werden. Dies würde einen erheblichen Aufwand sowie den 
Ausbau von Infrastrukturen nach sich ziehen, die heute insbesondere in 
ländlichen Gebieten, wo vielerorts Feldrandkompostierungen bestehen, 
nicht vorhanden sind.
Bei einer Pflicht zur Fremdstoffausschleusung direkt bei der Sammlung 
müssten die Kehrichtfahrzeuge mit modernster Technik nachgerüstet 
werden. Eine manuelle Ausschleusung ist bei den anfallenden Mengen 
nicht realistisch. Zwar existiert die dafür notwendige Technik bereits, sie ist 
jedoch noch nicht ausgereift und nicht praxiserprobt.
Zudem dürften sämtliche Gemeinden nur noch Container für die 
Grüngutsammlung zulassen und müss­ ten diese mit einem ldent-System 
ausrüsten. Andernfalls wäre eine Zuordnung des Grünguts zu einer 
Liegenschaft nicht möglich. Folglich müsste eine Containerpflicht für 
Grüngut eingeführt werden, was dazu führen würde, dass mehr biogene 
Abfälle im Kehricht landen
Diese Anpassungen hätten erhebliche Kostenfolgen für viele Gemeinden 
und Abfallzweckverbände und würden zudem beträchtliche Zeit in Anspruch 
nehmen.

Titel Art. 14a Abs. 2

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 22 Abs. 2

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 24 Abs. 1 zweiter Satz

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Als Rohmaterial oder als Brennstoffe dürfenjedoch keine gemischten und 
keine gemischt gesammelten
und nachträglich sortierten Siedlungsabfälle nach Artikel 3 Buchstabe a 
Ziffern 1-3 verwendet werden.

Titel Art. 31 Bst. c

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 32 Abs. 2 Bst. a und g

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 34 Betrieb

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 36 Abs. 2 Bst. c

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Anhang 4: Anforderungen an Abfälle für die Herstellung von Zement und 
Beton, Ziff. 2.4

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Anhang 5: Anforderungen an Abfälle zur Ablagerung, Ziff. 3.1 Bst. a–b

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Anhang 5: Anforderungen an Abfälle zur Ablagerung, Ziff. 4.1 Bst. a

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Anhang 5: Anforderungen an Abfälle zur Ablagerung, Ziff. 4.3 Einleitungssatz

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Anhang 7: Anforderungen an Holzabfälle zur stofflichen und thermischen 
Verwertung

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Änderung anderer Erlasse: 1. Ordnungsbussenverordnung vom 16. Januar 
2019:

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Anhang 2 Bussenliste 2 Ziff. 9003

Zur Vereinfachung des Vollzugs beantragen wir die Anzahl Kategorien zu 
reduzieren und zwischen
„klassischem Littering“ und dem widerrechtliches Entsorgen grösserer 
Mengen an Siedlungsabfällen
zu unterscheiden. Hinweis: In der Vollzugshilfe „Siedlsungsabfallfinanzierung
“ des BAFU wird eine
Deponierung von mehr als 35 Litern dann auch als «illegale 
Abfallablagerung» definiert.

Begründung Die Kommunen sind aktuell weiter verantwortlich für das Aussprechen der 
Littering - Bussen, der Vollzug bleibt bei den Kantonen und Gemeinden.
Wir begrüssen, dass neben dem achtlosen Wegwerfen oder Liegenlassen 
kleiner Mengen an Siedlungsabfällen auch die widerrechtliche Entsorgung 
grösserer Mengen an Siedlungsabfällen in die Ordnungsbussenvorordnung 
aufgenommen wird. Der administrative Aufwand verringert sich, wenn 
liegengelassene oder weggeworfene Abfälle bis zu einer Menge von 110 
Litern ebenfalls über die Ordnungsbussen sanktioniert werden.

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Ablehnung

Begründung: Wir begrüssen: 
-die Festlegung von Anforderungen an die Herstellung von 
Verpackungsmaterialien.
-den Ausbau der vorgezogenen Entsorgungsgebühr (VEG) auf Glas.
-die Bestrebungen, Einwegverpackungen und Getränkekartons schweizweit 
einheitlich zu Sammeln und zu verwerten.
Die Entlassung der Kunststoffe und Getränkekartons aus dem 
Entsorgungsmonopol wirft zahlrei-che offene Fragen auf. Aus diesem Grund 
lehnen wir den Vorschlag ab. Konkret bemängeln bzw. lehnen wir folgende 
Punkte ab:
-Es fehlt eine genaue Definition der «Branchenorganisation». Da z.B. auch 
Recyc-lingorganisationen eine Branchenorganisation bilden können, ist mit 
einem Wildwuchs und keinem einheitlichen Sammelsystem zu rechnen. Um 
die Quoten zu erreichen, ist es wichtig, dass es jeweils nur eine 
Branchenorganisation gibt.
-Der Mechanismus, wie die Kostendeckung (Anforderungen in Art. 5 vom 
BAFU) defi-niert und geprüft wird, sowie die Konsequenzen, falls diese 
Anforderungen nicht erfüllt sind, müssen klar definiert sein. 
-Risiko der Sicherstellung der Finanzierung der Entsorgung, da z.B. 
ausländische On-lineversandplattformen nicht verpflichtet werden, einer 
Branchenorganisation einen Mit-gliederbeitrag zu bezahlen. 
-Der Einbezug weiterer Stakeholder der Entsorgungskette durch die 
Branchenorganisation erfolgt auf freiwilliger Basis und dem “good will” der 
Branchenorganisation. Die öffentliche Hand muss bei Entscheidungen, 
insbesondere über Gestaltung des Rücknahmesystems und der Höhe der 
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Entschädigungen) ein angemessenes Mitsprache- und Mitbestim-mungsrecht 
erhalten. 
-Die Sammlung bei Rücknahmepflichtigen muss auf privatem Grund und 
schweizweit statt-finden.
-Die vorgeschlagenen Übergangsfristen bringen Rechtsunsicherheit für die 
öffentliche Hand.
-Der Kehrichtsack wird schwerer, wenn der voluminöse Kunststoff aus dem 
Kehricht-sack entfernt wird. Da die Einnahmen aus den Gebührensäcken via 
Volumen laufen, die Entsorgungskosten aber gewichtsabhängig finanziert sind, 
werden die Kehrichtsackge-bühren steigen. Nur so kann die öffentliche Hand 
sicherstellen, dass die Abfallrechnung selbstfinanziert bleibt.
-Unrealistisch hohe Verwertungsquote für rücknahmepflichtige 
Einwegverpackungen aus Kunststoff und Getränkekarton. Bei einer allfälligen 
Einführung eines vorgezogenen Recyclingbeitrages dürfen den Sammelstellen 
keine finanziellen Einbussen wegen man-gelnder Qualität des Sammelgutes 
entstehen. Zusätzlich zur Verwertungsquote braucht es für die Steuerung der 
Zielwerte weitere Quoten (Sammel- und Industrierückführungs-quote). Damit 
die Rezyklierbarkeit der Verpackungen zu einem gewichtigen Kriterium beim 
Design wird, soll ein Zielpfad festgelegt werden, der eine kontinuierliche 
Erhöhung der Quoten bis 2040 vorsieht.
-Die Mitteilungspflicht beim Inverkehrbringen, der Rücknahme und der 
Verwertung von Verpackungen ist grundsätzlich zu begrüssen. Aus unserer 
Sicht ist sie jedoch unzu-reichend, um eine ausreichende Transparenz der 
Stoffströme zu gewährleisten Es müs-sen für alle Verpackungsarten dieselben 
Vorgaben gelten.

Wie vom BAFU angekündet, wird die Vorlage mit den Kriterien für die 
Anerkennung einer Bran-chenorganisation im Rahmen des Verordnungspakets 
20 in die Vernehmlassung gehen. Wir bean-tragen, die Bestimmungen über 
die Rücknahme und die Entsorgung von Einwegkunststoffverpa-ckungen und 
Getränkekartons (u.a. Art. 4, 5 und 26) der VerpV bis zur Festlegung der 
Kriterien für die Anerkennung einer Branchenorganisation auf 
Verordnungsstufe gemäss Art. 32ater USG auf Eis zu legen. Zuerst müssen 
folgende Punkte auf Verordnungsstufe geregelt werden: 
-die Definition des Begriffs “Branchenorganisation”; 
-die Präzisierung der Pflichten der Branchenorganisation (insbesondere 
bezüglich Orga-nisation der Sammlung, der finanziellen Aspekte, der 
Kommunikation, der Logistik);
-die Festlegung der Kriterien für die Anerkennung einer Branchenorganisation 
gemäss Art. 32ater (z.B. Rücknahme durch Hersteller/Händler auf privatem 
Grund, kostende-ckende Entschädigung, Transparenz bei Stoff- und 
Finanzströmen, regionale Transpor-te, Non-Profit Organisation, Mitsprache der 
öffentlichen Hand – siehe dazu die Aner-kennungskriterien im Anhang)
-die Festlegung des Mechanismus zur Prüfung der Anforderungen (bzw. 
Anerken-nungskriterien) sowie die Konsequenzen und das Verfahren für den 
Fall, dass die Branchenorganisation die Ziele (bzw. die Anerkennungskriterien) 
nicht erreicht;
-eine klare Definition, welche Kosten mit den Gebühren/Beiträgen gedeckt 
werden (ana-log Glas);
-die Übernahme der Anforderungen gemäss Anhang. 
Mit der Vorlage werden die Einwegkunststoffverpackungen und 
Getränkekartons aus dem Sied-lungsabfallmonopol entzogen. Für die 
öffentliche Hand ist es wichtig, dass dies geordnet geschieht und nur durch 
EINE Branchenorganisation erfolgt. Andernfalls wird der Wildwuchs weiter 
gefördert.

Anhang: Stellungnahme VerpV REAL 2025-09-25.pdf
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Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme2

Titel Art. 1 Gegenstand und Geltungsbereich

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 2 Begriffe

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag In dieser Verordnung bedeuten:
a. Verpackungen und Verpackungsbestandteile: aus beliebigen 
Materialien hergestellte Produkte zur Aufnahme, zum Schutz, zur 
Handhabung, zur Lieferung oder Darbietung von Waren;
b. Mehrwegverpackungen: Verpackungen, die zur Wiederverwendung 
vorgesehen sind;
c. Einwegverpackungen: Verpackungen, die zur einmaligen Verwendung 
vorgesehen sind;
d. Getränkeverpackungen: Verpackungen für flüssige Lebensmittel, die 
zum Trinken bestimmt sind;
e. Getränkekartons: Getränkeverpackungen, die mehrheitlich aus Karton 
und zu geringen Anteilen aus Kunststoff bestehen und teilweise 
Aluminium beinhalten können;
f. Verpackungen aus Kunststoff: alle Verpackungen aus einem oder 
mehreren Kunststoff-Polymeren; ausgenommen sind 
Getränkeverpackungen aus Polyethylenterephthalat (PET);
g. Serviceverpackungen: Verpackungen, die für die Befüllung in der 
Verkaufsstelle vorgesehen sind, sofern sie eine Verpackungsfunktion 
erfüllen;
h. stoffliche Verwertung: die Herstellung neuer Verpackungen oder 
anderer Produkte aus gebrauchten Verpackungen (Recycling);
i. Rezyklate: Materialien, die durch Recyclingverfahren aus Post-
Consumer-Abfällen gewonnen wurden und Primärrohstoffe ersetzen;
j. Verwertungsquote: der prozentuale Anteil der während eines 
Kalenderjahres der Verwertung

zugeführten Verpackungen zu Rezyklaten verwerteten Verpackungen am 
gesamten für die Verwendung im Inland abgegebenen Gewicht der 
Verpackungen aus dem verwendeten Material;

k. Behandlungsreste: Materialien aus der Behandlung von separat 
gesammelten Abfällen, welche nicht stofflich verwertet werden können;
m. Endabnehmerinnen und Endabnehmer: Endverbraucherinnen und 
Endverbraucher sowie alle natürlichen oder juristischen Personen mit 
Wohnsitz oder Niederlassung in der Schweiz, die ein Produkt im 
Rahmen ihrer gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit nutzen und dieses 
in der an sie gelieferten Form nicht erneut in Verkehr bringen;
n. Inverkehrbringerinnen und Inverkehrbringer: natürliche oder juristische 
Personen, die Produkte und Bestandteile beruflich oder gewerblich 
herstellen oder zur gewerblichen Abgabe einführen oder in der Schweiz 
beziehen und sie gewerblich abgeben;

Bst. (neu): Sammelquote: der prozentuale Anteil der während eines 
Kalenderjahres
der Sammlung zugeführten Menge am gesamten für die Verwendung im 
Inland abgegebenen
Gewicht der Verpackungen aus dem verwendeten Material;
- Bst. (neu): Industrierückführungsquote: Anteil der als Sekundärrohstoff 
verfügbaren
Einwegverpackungen im Verhältnis zur gesammelten Ware

p. Stand der Technik: der aktuelle Entwicklungsstand von Verfahren, 
Einrichtungen und Betriebsweisen, der:
1. bei vergleichbaren Anlagen oder Tätigkeiten im In- oder Ausland 
erfolgreich erprobt ist oder bei Versuchen erfolgreich eingesetzt wurde 
und nach den Regeln der Technik auf andere Anlagen oder Tätigkeiten 
übertragen werden kann, und
2. für einen mittleren und wirtschaftlich gesunden Betrieb der 
betreffenden Branche wirtschaftlich tragbar ist.
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Begründung i. Rezyklate: Materialien, die durch Recyclingverfahren gewonnen wurden 
und Primärrohstoffe ersetzen.
Hier ist es wichtig, dass die Rezyklate nicht aus Industrieabfällen produziert 
werden, sondern aus Post-
Consumer-Abfällen. Mit der Sammlung und stofflichen Verwertung von 
gebrauchten Verpackungen
muss das Rezyklat in neuen Verpackungen eingesetzt werden.
j. Verwertungsquote: Der prozentuale Anteil der während eines 
Kalenderjahres zu Rezyklaten verwerteten
Verpackungen am gesamten für die Verwendung im Inland abgegebenen 
Gewicht der Verpackungen
aus dem verwendeten Material.
Die vorgeschlagene Definition entspricht nicht jener der EU. Damit der 
Vergleich mit der EU möglich ist,
schlagen wir vor, die EU-Definition zu übernehmen. Zudem ist im 
Erläuterungsbericht die Verwertungsquote
unterschiedlich definiert (Einleitung und Kapitel der Kunststoffe).
Bst. (neu): Die Verwertungsquote gibt keine Information darüber, ob die 
Sammelmenge genügend
hoch ist und gegebenenfalls Massnahmen getroffen werden müssen. Wir 
schlagen deshalb die Definition
einer Sammelquote vor.
Bst. (neu): Zur Überprüfung des Standes der Technik bei der Verwertung 
braucht es eine Industrierückführungsquote,
welche aufgegliedert nach den verschiedenen Polymeren, insbesondere 
PET, PE,
PP, PS, PVC, Getränkeverpackungen aus PET, ausgewiesen wird.
l. Verbraucherinnen und Verbraucher: natürliche Personen, die zu Zwecken 
handeln, die ausserhalb
ihrer gewerblichen, geschäftlichen oder beruflichen Tätigkeiten liegen;
Wir sehen keinen Unterschied zur Definition der Bst. m und schlagen vor 
diesen Bst. zu streichen.
m. Endabnehmerinnen und Endabnehmer: Verbraucherinnen und 
Verbraucher sowie alle natürlichen
oder juristischen Personen mit Wohnsitz oder Niederlassung in der 
Schweiz, die ein Produkt im Rahmen
ihrer gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit nutzen und dieses in der an 
sie gelieferten Form nicht
erneut in Verkehr bringen;
Ein Mehrwert, den Begriff «Endabnehmerinnen» zu verwenden ist nicht 
gegeben und führt zu Verwirrung,
weil oft von Verbraucherinnen die Rede ist. Der Begriff auf Französisch ist 
«utilisateur final». Wir
schlagen vor, auch auf Deutsch den Begriff «Endverbraucherinnen» zu 
verwenden. Die Ergänzung
mit Abnehmer bringt hier keine Klarheit. Die Übersetzung auf Französisch 
soll zudem geprüft werden.
Die Übersetzung von «Inverkehrbringen» führt zu Verwirrung: «ne le remet 
pas dans le commerce» ist
nicht klar. Es kann verstanden werden, dass die Endverbraucherinnen die 
Verpackung nicht an den
Detailhändler (le commerce) abgeben, wenn sie sich davon entledigen 
wollen.
Seite 4 von 19
n. Herstellerinnen und Hersteller: natürliche oder juristische Personen, die 
Produkte und Bestandteile
beruflich oder gewerblich herstellen oder zur gewerblichen Abgabe 
einführen;
Neu wird in der VerpV zwischen Herstellerinnen und Herstellern und 
Händlerinnen und Händler unterschieden.
Der bisher verwendete Begriff des «Inverkehrbringers» würde die 
Lesbarkeit und die Kohärenz
mit anderen gesetzlichen Grundlagen wesentlich erhöhen.

Titel Art. 3 Allgemeine Anforderungen an Verpackungen

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung
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Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die mit 
Ware befüllte Verpackungen abgeben, stellen sicher, dass Verpackungen, 
soweit technisch möglich und wirtschaftlich tragbar:
Neuer Bst.: für Sammlung, Behandlung und Recycling geeignet sind;
- Die Anforderungen gemäss Art. 3 sollen auch für Verpackungen aus 
Karton/Papier und
weiteren Materialien (Holz, BAW) gelten.
- Ergänzung der Anforderungen für die Minimierung der Karton
/Papierverpackungen und
weiterer Materialien, wie in der EU-Verordnung 2025/4 über Verpackungen 
und Verpackungsabfälle
- Bst. b. bei der Sammlung, Behandlung und dem Recycling nicht zu 
erheblichen technischen
Schwierigkeiten oder erheblichen Mehrkosten führen;
- Aufnahme einer verbindlichen Industrierückführungsquote für Kunststoffe, 
Getränkekartons
und PET in den Anhang der Verordnung analog zur EU
- Aufnahme von Zielen zur Erhöhung der Recyclingfähigkeit von 
Verpackungen
- Der Stand der Technik soll im Anhang zur Verordnung präzisiert werden. 
Wer Verpackungen
entsorgt, muss sicherstellen, dass die Verwertung umweltverträglich und 
nach dem
Stand der Technik erfolgt; insbesondere müssen:
- Schadstoffe und schadstoffhaltige Additive frühzeitig ausgeschleust und 
getrennt entsorgt
werden, um die Verschleppung von Schadstoffen zu vermeiden;
- Gesammelte Verpackungen hochwertig stofflich verwertet werden;
- die Industrierückführungsquote gemäss Anhang eingehalten werden.

a. vom Verpackungsvolumen und der Verpackungsmasse her auf das 
Mindestmass begrenzt sind, das zur Gewährleistung der erforderlichen 
Sicherheit und Hygiene der verpackten Ware angemessen ist;
b. bei der Sammlung, Behandlung und dem Recycling nicht zu 
erheblichen technischen Schwierigkeiten oder erheblichen Mehrkosten 
führen; und
c. einen möglichst hohen Anteil an Rezyklaten enthalten.

Begründung Aus der Vorlage ist nicht ersichtlich, ob Verpackungen aus Papier/Karton 
und weiteren Materialien wie
BAW, Holz, etc. auch unter die Definition „Verpackungen“ fällt und 
dementsprechend, ob die Anforderungen
gemäss Artikel 3 auch für diese Materialien gelten. Die Anforderungen 
gemäss Art. 3 sowie
Mitteilungsplichten sollen für alle Verpackungsmaterialien gelten. Zudem 
soll eine Pflicht zur Minimierung
wie in der EU-Verordnung 2025/4 über Verpackungen und 
Verpackungsabfälle eingeführt werden.
Bst. b muss angepasst werden, um seine Wirksamkeit zu erhöhen: Beim 
Recycling vieler Kunststoffe
bestehen nach heutigem Stand der Technik erhebliche Einschränkungen. 
Um eine möglichst hohe Industrierückführungsquote
zu erreichen, ist es dringend notwendig, dass Händlerinnen und Händler
Seite 5 von 19
sowie Herstellerinnen und Hersteller beim Einsatz von Verpackungen 
darauf achten, technische
Schwierigkeiten zu vermeiden.
Händlerinnen und Händler sollen den Druck auf die Hersteller erhöhen, 
bereits beim Verpackungsdesign
ein effizientes Recycling zu ermöglichen (Design for Recycling). Die 
thermische Verwertung stellt
für Verpackungen grundsätzlich den günstigeren Weg dar, insbesondere im 
Winter.
Bst. c soll mit verbindlichen Zielen versehen werden.
Der Stand der Technik bei der Entsorgung von Verpackungen wird in der 
Vorlage nicht spezifisch präzisiert.
Wir schlagen vor, diesen im Anhang zur Verordnung klar zu definieren. Die 
Festlegung des
Standes der Technik in der VerpV stellt sicher, dass:
- gleich lange Spiesse für die Recyclingunternehmen festgelegt werden und
- bei Export von Verpackungen die gleichen Anforderungen an die 
Entsorgung im Ausland gelten
wie in der Schweiz.
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Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die mit 
Ware befüllte Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff an 
Endabnehmerinnen und Endabnehmer abgeben und die Entsorgung aller 
von ihnen abgegebenen Verpackungen nicht durch die Mitgliedschaft bei 
einer privaten Branchenorganisation oder durch finanzielle Beiträge an eine 
solche sicherstellen, müssen:

a. solche Verpackungen bei allen Verkaufsstellen während den 
gesamten Öffnungszeiten zurücknehmen;
b. solche Verpackungen, soweit technisch möglich, der stofflichen 
Verwertung zuführen; und
c. in den Verkaufsstellen an gut sichtbarer Stelle deutlich darauf 
hinzuweisen, dass solche Verpackungen zurückgenommen werden.

Begründung Wir lehnen diesen Artikel aufgrund der fehlenden Definition der 
Branchenorganisation ab (siehe Begründung
und Antrag unter «Generelle Stellungnahme»). Wir möchten folgende 
zusätzlichen Bemerkungen
machen:
- Wir begrüssen, dass die Rücknahmepflicht nur für Hersteller und Händler 
gilt und dass es
keine Sammelpflicht für Gemeinden, Verbände und Städte gibt.
- Die Sammlung bei Rücknahmepflichtigen muss auf privatem Grund und 
schweizweit stattfinden.
- Die Gemeinden, Städte und Verbände sollen freiwillig entscheiden 
können, ob sie die
Sammlung von Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff 
anbieten wollen.
Allerdings wird der politische Druck steigen, dass auch die öffentliche Hand 
Sammelstellen
anbietet (Vergleich mit PET).
- Zudem soll für die Mitglieder einer Branchenorganisation, die nicht 
Hersteller oder Händler
sind, keine Rücknahmepflicht und Sammelpflicht gelten. Auch wenn 
Gemeinden,
Städte oder Verbände Mitglieder einer Branchenorganisation sind, sollen sie 
und ihre Mitglieder
dadurch nicht verpflichtet werden, Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus
Kunststoff zu sammeln.
- Die subsidiäre Rücknahmepflicht gilt für Händler und Hersteller. 
Onlineplattformen werden
nicht in die Pflicht genommen.
- Wir erwarten einen hohen administrativen Aufwand für das BAFU, da auch 
Quartierläden,
Bauernhofläden und der Onlinehandel überprüft werden müssen, ob sie 
einer Branchenorganisation
angeschlossen sind oder selbst sammeln

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Übernimmt eine private Branchenorganisation die Aufgaben nach Absatz 1, 
so ist sie für die Einhaltung der Pflichten gemäss Buchstaben a-c 
verantwortlich.

Begründung siehe Begründung und Antrag unter «Generelle Stellungnahme»
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Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 3

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Erfolgt die Rücknahme nicht kostenlos, so ist der Preis der Rücknahme so 
festzulegen, dass dieser die Entsorgungskosten deckt. Die Preisfestlegung 
darf nicht gewinnorientiert geschehen.

Begründung siehe Begründung und Antrag unter «Generelle Stellungnahme»
Wir lehnen diesen Artikel ab (siehe Begründung und Antrag unter 
«Generelle Stellungnahme»). Wir
möchten folgende zusätzliche Bemerkung machen:
- Es soll Klarheit geschaffen werden, was in den Entsorgungskosten 
enthalten ist. Die Sammelund
Transportkosten, die Verwertungskosten sowie Informations-, 
Kommunikations, und Verwaltungskosten
der Gemeinden sollen im Begriff Entsorgungskosten enthalten sein (analog
Art. 10 für Glasverpackungen).

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 4

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Vorbehalten bleiben besondere Massnahmen des UVEK nach Artikel 6.

Begründung - Wir lehnen diesen Artikel 4 ab. Wir beantragen die Bestimmungen über die 
Rücknahme
und die Verwertung von Einweg Kunststoffverpackungen und 
Getränkekartons (u.a Art.
4, 5 und 26) der VerpV auf Eis zu legen, bis die Kriterien für die 
Anerkennung einer
Branchenorganisation gemäss Art. 32ater USG auf Verordnungsstufe 
festgelegt sind.
Siehe «Generelle Stellungnahme» und Anhang.
- Art. 4, Abs. 1 Bst a: solche Verpackungen bei allen Verkaufsstellen auf 
privatem Grund
und schweizweit während den gesamten Öffnungszeiten zurücknehmen;
- Bagatellgrenze einführen z.B. für Bauernhofläden, Kioske u.ä. Kleinstläden.
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Titel Art. 5 Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die 
verpflichtet sind, Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff 
zurückzunehmen, und von diesen beauftragte private 
Branchenorganisationen, müssen:

a. alle beteiligten Akteure der Entsorgungskette kostendeckend für 
erbrachte Leistungen entschädigen;
b. sicherstellen, dass die Entsorgungskosten durch verursachergerechte 
Beiträge gedeckt werden; diese Beiträge müssen zweckgebunden sein 
und dürfen nur für die Deckung der Entsorgungskosten verwendet 
werden;
c. sicherstellen, dass der Anteil der Getränkeverpackungen aus PET an 
der gesamten gesammelten Masse 2 Prozent nicht übersteigt;
d. stetig Massnahmen treffen, damit die Sammelquote wie auch die 
Qualität und Reinheit der Sammlung steigt;
e. nicht stofflich verwertbare Verpackungen und Behandlungsreste 
zunächst stofflich-energetisch und dann rein energetisch verwerten.

Begründung Wir lehnen diesen Artikel ab (siehe «Generelle Stellungnahme»). Wir 
beantragen eine Neuformulierung
mit den Anforderungen an die Branchenorganisation (siehe Anhang). Die 
Anforderungen an die Verwertung
(Stand der Technik) soll in einem separaten Artikel (siehe Vorschlag neuer 
Art. 3bis) festgehalten
werden. Wir möchten folgende artikelspezifischen Bemerkungen machen:
- Bst a: Wir begrüssen, dass die Akteure der Entsorgungskette 
kostendeckend entschädigt werden.
- Falls die öffentlichen Sammelstellen auch Einwegverpackungen aus 
Kunststoff und Getränkekartons
sammeln, gehören die gesammelten Abfälle der öffentlichen Sammelstelle 
bis zum
Abtransport (und nicht der Branchenorganisation). Der private Vertrag mit 
der öffentlichen
Sammelstelle darf dies nicht regeln.
- Die Einführung der Sammlung von Kunststoffverpackungen führt zu einem 
Verlust bei den
Einnahmen der Kehrichtsäcke. Durch die Sammlung von Verpackungen aus 
Kunststoffen
werden die Kehrichtsäcke an Volumen verlieren und an Gewicht gewinnen. 
Da sich der Verbrennungspreis
auf das Gewicht bezieht, die Einnahmen der Sackgebühr aber auf das
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Volumen, werden die Kehrichtsackgebühren erhöht werden müssen, was 
für die Kommunen
äusserst schwierig umsetzbar ist (politischer Gegenwind).
Festlegen der Anforderungen an die Entsorgung (Stand der Technik) in 
einem separaten
Artikel, siehe Vorschlag Art. 3 bis
- Neuformulieren der Anforderungen an die Branchenorganisation gemäss 
unserem Vorschlag
(siehe Antrag unter Generelle Stellungnahme und Anhang).
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Titel Art. 5 Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Die Rücknahmepflichtigen nach Absatz 1 publizieren jährlich einen Bericht, 
in welchem sie die Erfüllung der Vorgaben nach Absatz 1 Buchstaben a-e 
nachvollziehbar und kontrollierbar darlegen. Sie stellen diesen Bericht dem 
Bundesamt für Umwelt (BAFU) zu.

Begründung Solange es auf Verordnungsstufe nicht klar ist, wie das BAFU das Erfüllen 
der Vorgaben gemäss Absatz
2 kontrollieren kann und wird, lehnen wir diesen Artikel ab. Es besteht keine 
Klarheit zum Kontrollmechanismus
und dazu, welche Massnahmen getroffen werden, falls diese Anforderungen 
nicht erfüllt
werden.
Ausserdem ist es sinnvoll, den unter Absatz 2 geforderten Bericht, um die 
Verwertungsquote gemäss
Art. 6 Abs. 1 zu ergänzen, damit alle für die Transparenz notwendigen 
Unterlagen in einem Bericht
vorliegen.
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Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1 Die Verwertungsquote bei rücknahmepflichtigen Getränkekartons muss 
mindestens 70 Prozent betragen, jene bei rücknahmepflichtigen 
Einwegverpackungen aus Kunststoff mindestens 55 Prozent.
- Definition einer realistischen Verwertungsquote Sammelquote oder bei 
einer vorgezogenen
Finanzierung eine qualitätsunabhängige Entschädigung der Sammlung.
- Definition eines Zielwertes (inkl Zielpfad) für eine 
Industrierückführungsquote
- Festlegen eines Zielpfades für die Sammelquoten und 
Industrierückführungsquoten in
einem Anhang dieser Verordnung, damit es rechtsverbindlich ist.
- Die Datengrundlagen und Berechnungsarten sind transparent darzustellen.
- eine Vollzugshilfe des BAFU, um sicherzustellen, dass die 
Datengrundlagen und Berechnungsarten
transparent dargestellt werden

Begründung Eine Quote ist ein Indikator, mit dem die Funktionsweise eines Systems 
bewertet wird – sie schafft somit
Transparenz. Zur Beurteilung und kontinuierlichen Verbesserung des 
gesamten Entsorgungssystems
sind entsprechend Sammelquote (Aussage zur Sammelmenge), 
Verwertungsquote (Vergleichbarkeit
mit den EU Zielen) und Industrierückführungsquote (Aussage zur 
Recyclingtechnologie) unabdingbar.
In diesem Zusammenhang schlagen wir folgendes vor:
- Zur Beurteilung und kontinuierlichen Steigerung der Sammelmengen wäre 
es zielführender,
einen Zielpfad für eine Sammelquote (Anteil gesammelte 
Einwegverpackungen im
Verhältnis zu in Verkehr gebrachter Ware) mit Zieljahr zu definieren. Für 
eine Verwertungsquote
von 70% und 55 % muss nach heutigen Erkenntnissen eine Sammelquote
von 100 % erreicht werden. Das ist nicht realistisch. Das Ziel und der 
Zielpfad sollen sich
auf die Sammelquote beziehen.
- Wir erachten die 70% und 55% selbst bezogen auf eine Sammelquote als 
unrealistisch,
wenn die Finanzierung nachgelagert erfolgt (kostenpflichtiger Sammelsack). 
Dies zeigen
die bereits seit einigen Jahren etablierten Sammelsacksysteme wie der Kuh-
Bag oder
auch der Zentralschweizer Kunststoffsammelsack.
- Bei einer rein vorgezogenen Finanzierung besteht das grosse Risiko von 
schlechter
Qualität. Für die Sammelstellen bedeutet dies wiederum, dass die 
Entschädigungen gekürzt
werden resp. hoher Aufwand entsteht, um die Qualität für die Recycler 
akzeptabel
zu halten. Wir beantragen entweder die Definition einer realistischen 
Sammelquote oder
eine qualitätsunabhängige Entschädigung für die Sammlung.
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- Für die Beurteilung des Stands der Technik schlagen wir die Einführung 
eines Zielwerts
für eine Industrierückführungsquote (Anteil verwertete Einwegverpackungen 
im Verhältnis
zu gesammelter Ware) vor. Die Industrierückführungsquote soll jährlich 
publiziert
werden – aufgelistet nach den verschiedenen Polymeren (insbesondere 
PET, PE, PP,
PS, PVC).
- In jedem Fall müssen die Datengrundlagen und Berechnungsarten 
transparent dargestellt
werden. Dafür wäre eine Vollzugshilfe des BAFU wünschenswert.
- In Art. 22 sind verschiedene Absätze anzupassen im Sinne einer 
vollständigen und nachvollziehbaren
Mitteilungspflicht. Dies ermöglicht die transparente und nachvollziehbare
Erfassung von Stoffströmen.
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Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Werden die in Absatz 1 festgehaltenen Verwertungsquoten für 
rücknahmepflichtige Getränkekartons und rücknahmepflichtige 
Einwegverpackungen aus Kunststoff nicht erreicht, so unterbreitet das 
UVEK dem Bundesrat als Massnahme, Herstellerinnen und Hersteller zu 
verpflichten, eine vorgezogene Entsorgungsgebühr auf die 
rücknahmepflichtigen Getränkekartons und rücknahmepflichtige 
Einwegverpackungen aus Kunststoff zu erheben.
- Wir verstehen Abs. 2 als Anreiz für die freiwilligen Rücknahmesysteme, 
ein gutes Sammelsystem
unter Einbezug der anderen Stakeholder anzubieten. Wenn die Ziele nicht
erreicht werden, könnte der Bund bzw. die vom Bund beauftragte 
Organisation diese
Aufgaben übernehmen. Damit die Androhung der Einführung einer VEG 
realistisch ist,
sollte geprüft werden, ob der Bund den damit verbundenen administrativen 
Aufwand bewältigen
könnte und ob sich die VEG mit einem kostenpflichtigen Sammelsack 
ersetzen
resp. kombinieren lässt.

Begründung Die Einführung einer VEG würde die Qualität der Sammlung verschlechtern 
(siehe auch Argumente
unter Art. 6, Abs. 1 zu vorgezogenem, freiwilligen Beitrag). Die vom Bund 
beauftragte Organisation
sollte entsprechend keine VEG erheben, sondern weiterhin die Lösung mit 
der nachgelagerten Finanzierung
via kostenpflichtigem Sammelsack anbieten. Da Art. 32abis USG eine VEG 
vorsieht, wäre zu
prüfen, ob die Lösung eines kostenpflichtigen Sammelsacks auch möglich 
wäre. Falls mit Art. 32abis
USG nur die Erhebung einer VEG zur Finanzierung der Entsorgung möglich 
ist: inwieweit ist eine Kombination
aus VEG (z.B. für Marketing/Info) und kostenpflichtigem Sammelsack 
(Sammlung, etc.) möglich?
Zudem ist die Einführung mit einem wesentlichen administrativen Aufwand 
für den Bund verbunden
und in der Sparpolitik kaum umsetzbar.

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 3

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag

Begründung Die Einführung einer Pfandpflicht ist auf Kunststoffeinwegverpackungen 
kaum umsetzbar. Bei PET-Flaschen,
Alu-Dosen und Glasflaschen ist es technisch möglich, obwohl es mit einem 
Infrastrukturwechsel
verbunden wäre. Hingegen gibt es keine Automaten für die Rücknahme von 
z.B. Säcken.
Wir schlagen vor, diesen Absatz zu streichen. Wenn er beibehalten wird, 
müsste präziser formuliert
werden, auf welche Verpackungen er sich beziehen würde, wie zum 
Beispiel Hohlkörper, Flaschen und
Getränkekartons.

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 4

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag

Begründung Siehe Absatz 3.
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Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 1

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Herstellerinnen und Hersteller, die leere Verpackungen aus Glas für die 
Verwendung im Inland abgeben oder solche Verpackungen einführen, 
müssen für diese einer vom BAFU beauftragten Organisation (Organisation) 
eine vorgezogene Entsorgungsgebühr (Gebühr) entrichten.
Erweiterung der VEG auf medizinische Glasverpackungen, wenn mit 
vertretbarem Aufwand
möglich.

Begründung Wir begrüssen die Ausweitung der VEG auf weitere Glasverpackungen. Im 
Zuge der Erweiterung der
VEG fordern wir eine Anpassung der Entschädigung für die Glassammlung, 
so dass sie kostendeckend
für die Gemeinden, Verbände und Städte ist. Aus unserer Sicht ist die 
Ausnahme von medizinischen
Glasverpackungen nicht begründet. Die VEG muss auch auf medizinische 
Glasverpackungen erhoben
werden, wenn dies mit vertretbarem Aufwand umsetzbar ist.

Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Keine Gebühr müssen entrichten:
Herstellerinnen und Hersteller, die Verpackungen mit einem Füllvolumen 
von weniger als 0,02 l abgeben oder einführen;
Herstellerinnen und Hersteller, die pro Kalenderhalbjahr weniger als 
500 Verpackungen abgeben oder einführen;
Herstellerinnen und Hersteller, die leere und befüllte Verpackungen 
abgeben oder einführen, die weder für Lebensmittel noch für 
Kosmetikprodukte noch für medizinische Produkte eingesetzt werden.

Begründung --

Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Die Organisation muss die Endverbraucherinnen und Endverbraucher über 
die Höhe der Gebühr in geeigneter Weise in Kenntnis setzen.

Begründung Wie in Art. 2 beantragt, soll der Begriff Verbraucherinnen durch 
Endverbraucherinnen ersetzt werden.
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Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 10 Verwendung der Gebühr

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 11 Zahlungen an Dritte, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 11 Zahlungen an Dritte, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 11 Zahlungen an Dritte, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 12 Rückerstattung, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 12 Rückerstattung, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 13 Organisation, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 5

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 15 Verfahren

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 16 Kennzeichnung

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die 
Getränke an Endabnehmerinnen oder Endabnehmer abgeben, müssen:

a.Mehrwegverpackungen als solche kennzeichnen; dies gilt nicht für 
Restaurationsbetriebe;
b.auf pfandbelasteten Getränkeverpackungen das erhobene Pfand 
angeben;

- Siehe Ergänzung unter Art. 17

Begründung --

Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 1

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Artikel 17 streichen
- Artikel 16 ergänzen: Buchstabe c (NEU). Sie müssen 
Mehrwegverpackungen, die sie in
ihrem Sortiment führen, gegen Rückerstattung eines allfälligen Pfands 
zurücknehmen.

Begründung Wir beantragen, die Pfandpflicht für Mehrwegflaschen aus Glas zu 
streichen. Gemäss den Statistiken
des BAFU ist der Mehrweganteil an Glasflaschen in den letzten 15 Jahren 
gesunken. Die Tatsache,
dass eine Pfandpflicht nur für Mehrwegglasflaschen besteht, könnte dazu 
führen, dass der Anbieter
bevorzugt, Getränke in Einwegflaschen anzubieten. Dies führt jedoch zu 
einer Ungleichheit zwischen
einerseits den Einweg- und andererseits den Mehrwegverpackungen. Das 
BAFU schlägt mit Absatz 4
eine Befreiung von der Pfandpflicht vor. Wir begrüssen diesen Ansatz, sind 
jedoch der Ansicht, dass er
zu einer Benachteiligung derjenigen Anbieter führt, die aus 
kreislaufwirtschaftlichen Überlegungen
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Mehrwegverpackungen anbieten wollen. Es sind Befreiungsmöglichkeiten z.
B. für Restaurantbetriebe
vorgesehen, für die keine zusätzlichen Anforderungen wie in Artikel 4, 
Absätze b.-e., festgelegt sind.
Zudem möchten wir darauf hinweisen, dass die Verwendung des Begriffs 
«Branchenorganisation» in
diesem Zusammenhang zu Verwirrung führt. Die Branchenorganisation 
unter Absatz 4 könnte eine andere
Zusammenstellung im Vergleich zu Artikel 5 haben oder zur 
Überschneidung mit anderen Branchenorganisationen,
die die gleichen Verpackungen enthalten, führen. Es besteht zusätzlich das 
Risiko,
dass das Erfassen der Mehrwegverpackungen zweimal geschieht 
(Branchenorganisation gemäss Artikel
5 einerseits, Branchenorganisation gemäss Artikel 17 Absatz 4 
andererseits).
Aus diesen Gründen schlagen wir vor, die Pfandpflicht auf 
Mehrwegflaschen zu streichen. Die Einführung
eines Pfandes auf freiwilliger Basis soll weiterhin möglich sein und 
entsprechend gekennzeichnet
werden.
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Titel Art. 18 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Einwegverpackungen aus PET und 
Metall, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die 
Getränke in Einwegverpackungen aus PET oder Metall an 
Endabnehmerinnen und Endabnehmer abgeben und die Entsorgung aller 
von ihnen abgegebenen Verpackungen nicht durch die Mitgliedschaft bei 
einer privaten Branchenorganisation oder durch finanzielle Beiträge an eine 
solche sicherstellen, müssen:

a.solche Einwegverpackungen bei allen Verkaufsstellen privatem
Grund und schweizweit während den gesamten Öffnungszeiten 
zurücknehmen;

b.solche Einwegverpackungen auf eigene Rechnung der stofflichen 
Verwertung zuführen; und
c.in den Verkaufsstellen an gut sichtbarer Stelle deutlich darauf 
hinweisen, dass sie solche Einwegverpackungen zurücknehmen.

Begründung Wir begrüssen die Präzisierung, dass, falls eine Branchenorganisation die 
Pflichten gemäss Abs. 1 Bst.
a.-c. übernimmt, die PET-Flaschen und Alu-Dosen bei allen Verkaufsstellen 
auf Privatgrund schweizweit
zurückgenommen werden. Wir möchten darauf hinweisen, dass die VRB-
Entschädigungen nicht
kostendeckend sind. Wenn keine Verbesserung zu verzeichnen ist, stellt 
sich die Frage, ob ein Vollobligatorium
mit VEG-Pflicht gemäss Art. 32abis USG nicht besser geeignet wäre, um 
sicherstellen, dass
der Sammelaufwand der öffentlichen Hand kostendeckend entschädigt wird.

Titel Art. 18 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Einwegverpackungen aus PET und 
Metall, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 18 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Einwegverpackungen aus PET und 
Metall, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag - Übernahme der Anforderungen an die Sammelquote und 
Industrierückführungsquote
gemäss Artikel 6
- Die Datengrundlagen und Berechnungsarten sind transparent darzustellen.
- Festlegen von Zielwerten für eine Sammelquote und eine 
Industrierückführungsquote
(Anteil verwertete Einwegverpackungen im Verhältnis zu gesammelter 
Ware) in einem
Anhang dieser Verordnung, damit es rechtsverbindlich ist.
- Vollzugshilfe des BAFU, um sicherzustellen, dass die Datengrundlagen 
und Berechnungsarten
transparent dargestellt werden.
- Begriff “Verwertungsquote” ersetzen durch “Sammelquote” (analog 
Kunststoff), auch im
Titel des Artikels und in den anderen Absätzen.

Begründung Analog zu Verpackungen aus Kunststoff und Getränkekartons schlagen wir 
vor, eine Sammelquote
und eine Industrierückführungsquote für die Mitteilungspflicht einzuführen.
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Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Wird die Verwertungsquote nicht erreicht, so kann das UVEK Händlerinnen 
und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller verpflichten:

a.auf Einwegverpackungen aus den betroffenen Materialien ein 
Mindestpfand zu erheben;
b.solche Verpackungen gegen Rückerstattung des Pfandes 
zurückzunehmen; und
c.die zurückgenommenen Verpackungen auf eigene Rechnung der 
Verwertung zuzuführen.

- Begriff “Verwertungsquote” ersetzen durch “Sammelquote” (analog 
Kunststoff), auch im
Titel des Artikels und in den anderen Absätzen.

Begründung --

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Das UVEK kann die Pfandpflicht auf diejenigen Verpackungen 
einschränken, welche die wesentliche Ursache für die ungenügende 
Verwertungsquote bilden. Es kann Ausnahmen von der Pfandpflicht 
festlegen, wenn die Verwertung der Verpackungen auf andere Weise 
sichergestellt ist.
Begriff Verwertungsquote ersetzen durch Sammelquote (analog Kunststoff), 
auch im Titel
des Artikels und in den anderen Absätzen.

Begründung --

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Geben Herstellerinnen und Hersteller jährlich mehr als 100 t verwertbare 
Einwegverpackungen aus einem anderen Verpackungsmaterial als Glas, 
PET oder Aluminium ab, so kann das UVEK auch für dieses eine 
Mindestverwertungsquote und Massnahmen nach Absatz 2 festlegen.
- Den Begriff “Verwertungsquote” ersetzen durch “Sammelquote” (analog 
Kunststoff),
auch im Titel des Artikels und in den anderen Absätzen.
- Verpackungen aus Kunststoffen und Getränkekartons auch in der 
Auflistung aufnehmen
- nicht nur Glas, PET und Alu.

Begründung In diesem Artikel gibt es eine Überschneidung mit den Kunststoffen. Daher 
sollen auch die Verpackungen
aus Kunststoffen und Getränkekartons ausgenommen werden – nicht nur 
Glas, PET, Alu.
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Titel Art. 20 Mitteilungspflicht betreffend Getränkeverpackungen

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Herstellerinnen und Hersteller von Getränken müssen dem BAFU nach 
dessen Vorgaben jeweils bis Ende Februar mitteilen:

a.das im Vorjahr für den Inlandverbrauch hergestellte oder eingeführte 
Getränkevolumen, aufgegliedert nach Mehrweg- und 
Einwegverpackungen, nach Verpackungsmaterialien und Getränkearten;
b.das Gewicht der verwertbaren Einwegverpackungen (einschliesslich 
Getränkekartons), die für die im Vorjahr für den Inlandverbrauch 
hergestellten oder eingeführten Getränke verwendet wurden, 
aufgegliedert nach Verpackungsmaterialien und Getränkearten.

- Bst. c. (neu) Verpackungen aus Kunststoff aufgelistet nach den 
verschiedenen Polymeren,
insbesondere PET, PE, PP, PS, PVC.
- Abs. 2 (neu) Das BAFU stellt entsprechende digitale Vorlagen zur 
Erfüllung der Mitteilungspflicht
zur Verfügung.
- Abs. 3 (neu) Das BAFU publiziert die Mengen der eingesetzten 
Verpackungsmaterialien
in aggregierter Form jährlich.
- Zudem sollte es keine Überschneidung der Mengenmeldungen geben 
aufgrund des Inhalts
der Verpackung.

Begründung Die Vorgaben von Art. 20 sind den Vorgaben in Art. 21 und 22 
anzugleichen. Die unterschiedlichen
Verpackungsarten sind gleich zu behandeln.
Es kann eine Verwirrung geben, da Getränkeverpackungen auch aus z.B. 
PE hergestellt sein können.

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 5

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Das BAFU publiziert jährlich die Mengen der eingesetzten 
Verpackungsmaterialien in aggregierter Form.

Begründung Gemäss Erläuterungen soll die Mitteilungspflicht über entsprechende 
elektronische Vorlagen vom
BAFU (Abs. 4) möglichst einfach gestaltet sein. Hier ist darauf zu achten, 
dass darunter nicht der Detaillierungsgrad
der Transparenz leidet.

Titel Art. 22 Rücknahme und Verwertung, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die 
verpflichtet sind, Einwegverpackungen zurückzunehmen (Art. 4 Abs. 1, Art. 
6 Abs. 2, Art. 18 Abs. 1, Art. 19 Abs. 2), müssen dem BAFU jeweils bis 
Ende Februar für das Vorjahr das Gewicht der zurückgenommenen und der 
verwerteten Verpackungen mitteilen. Die Angaben sind nach den 
Verpackungsmaterialien aufzugliedern.
- Abs.2 Wer gewerbsmässig rücknahmepflichtige Einwegverpackungen 
verwertet, zur Verwertung
einführt oder ausführt, muss dem BAFU für jedes Verpackungsmaterial 
jeweils
bis Ende Februar für das Vorjahr das Gewicht, die Sammelquote, die 
Verwertungsquote,
die Industrierückführungsquote, die in der Verwertungskette bis zum Ende
der Abfalleigenschaft nachgelagerten Verwertungsunternehmungen und die 
Art der
Verwertung sowie die hergestellte Menge Rezyklat mitteilen. Kunststoffe 
müssen mindestens
nach den Polymeren PET, PE, PP, PS, PVC und Getränkeverpackungen 
aus PET
aufgegliedert werden.
- Abs. 3 (neu). Das BAFU stellt entsprechende digitale Vorlagen zur 
Erfüllung der Mitteilungspflicht
zur Verfügung.
- Abs 4 (neu). Das BAFU publiziert jährlich die Mengen der 
zurückgenommenen und
verwerteten Verpackungsmaterialien sowie die Länder, in denen die 
Verwertung
stattfindet, in aggregierter Form.
- Abs 4 (neu). Das BAFU publiziert jährlich die Sammelquote, die 
Verwertungsquote
und die Industrierückführungsquote gegliedert nach Art der Verpackungen. 
Kunststoffe
müssen mindestens nach den Polymeren PET, PE, PP, PS, PVC und 
Getränkeverpackungen
aus PET aufgegliedert werden.

Begründung Siehe Begründung in Art. 6

Titel Art. 22 Rücknahme und Verwertung, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Wer gewerbsmässig rücknahmepflichtige Einwegverpackungen verwertet, 
zur Verwertung einführt oder ausführt, muss dem BAFU für jedes 
Verpackungsmaterial jeweils bis Ende Februar für das Vorjahr das Gewicht, 
die Verwertungsunternehmung und die Art der Verwertung mitteilen. 
Kunststoffe müssen mindestens nach den Polymeren PET, PE, PP, PS, 
PVC aufgegliedert werden.

Begründung - Vgl. Abs. 1
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Titel Art. 23 Mitteilung an private Meldestellen, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 23 Mitteilung an private Meldestellen, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 24 Vollzug

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 25 Aufhebung und Änderung bisherigen Rechts

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 26 Übergangsbestimmung

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag streichen

Begründung Wir beantragen, dass Einwegverpackungen aus Kunststoffen und 
Getränkekartons bis zum Inkrafttreten
von Artikel 4 am 1. Januar 2028 im Siedlungsabfallmonopol verbleiben. 
Eine Aufhebung des Siedlungsabfallmonopols
für diese beiden Abfallfraktionen, bevor die VerpV in Kraft tritt, würde zu 
einer Rechtsunsicherheit
für Gemeinden, Verbände und Städte führen.
Die Rücknahmepflicht für Herstellerinnen und Hersteller sowie Händlerinnen 
und Händler ist das Kernstück
dieser Verordnung, da sie die Sammlung von Kunststoffen den Kantonen, 
Gemeinden, Verbänden
und Städten entzieht und die Verantwortlichkeiten anders festlegt. Durch 
den Vorschlag, den Artikel
später in Kraft zu setzen, werden die Verantwortlichkeiten unklar. Zudem 
haben die Gemeinden, Verbände
und Städte kaum die Möglichkeit, bei der Einführung neuer Sammlungen 
ihre Anforderungen (u.
a. Sammlung nur auf privatem Grund, Sammlung bei allen Verkaufsstellen) 
sicherzustellen.
Für die Gemeinden, Verbände und Städte ist es wesentlich, dass:
Seite 19 von 19
 die Rücknahmepflicht nur für Herstellerinnen und Hersteller sowie 
Händlerinnen und Händler
gilt;
 es keine Sammelpflicht für Gemeinden und Städte gibt;
 die Sammlung bei Rücknahmepflichtigen auf privatem Grund stattfindet;
 die Sammlung dieser Fraktionen bei allen Verkaufsstellen erfolgt;
 die Gemeinden, Verbände und Städte freiwillig entscheiden können, ob sie 
die Sammlung von
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff anbieten wollen. 
Wenn sie diese
Sammlung anbieten, müssen sie kostendeckend entschädigt werden;
 der Begriff “Branchenorganisation” definiert wird, um Wildwuchs zu 
vermeiden, der dadurch
entsteht, dass noch weitere Branchenorganisation gegründet werden.
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Titel Art. 27 Inkrafttreten

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Rahel Schaub

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Trash Hero World begrüsst die Revision der Verpackungsverordnung als 
einen zeitgemässen und wichtigen Schritt zur Stärkung der 
Kreislaufwirtschaftspolitik in der Schweiz. Der erweiterte Geltungsbereich 
des Entwurfs wird positiv bewertet, und insbesondere die Integration der 
Erfahrungen aus dem EU-Prozess ist sehr wertvoll.

Im März 2025 veröffentlichte die Swiss Plastic Action Koalition eine 
gemeinsame Erklärung mit zehn klaren Forderungen (https://trashhero.org
/wp-content/uploads/2025/03/2025-03-10-Swiss-Plastic-Action-
Gemeinsame-Erklaerung.pdf), um sicherzustellen, dass die 
Verpackungspolitik der Schweiz Plastikverschmutzung wirksam verhindert, 
sichere Materialien fördert und die Infrastruktur für eine echte 
Kreislaufwirtschaft aufbaut. Wir halten diese Forderungen weiterhin für 
wesentlich und sehen die aktuelle Konsultation als Gelegenheit, die 
Verordnung stärker an ihnen auszurichten.

Der Entwurf ist in bestimmten Bereichen zwar ein Fortschritt, doch müssen 
einige zentrale Punkte stärker berücksichtigt werden, um tatsächlich 
wirksame Ergebnisse zu erzielen.

Plastikverschmutzung an der Quelle verhindern:
Wir fordern ein Verbot nicht notwendiger Einwegkunststoffe, verbindliche 
Reduktionsziele sowie das schrittweise Auslaufen von giftigen und nicht 
recycelbaren Verpackungen. Der vorliegende Entwurf verbietet solche 
Produkte bislang nicht und legt keine quantitativen Reduktionsziele fest. Er 
konzentriert sich vor allem auf Sammlung und Recycling, was den Anstieg 
des Verpackungsabfalls nicht umkehren kann. Zudem fehlen Mechanismen, 
um unerwünschte Ersatzstoffe zu verhindern oder gefährliche Materialien 
auszuschliessen, wodurch die öffentliche Gesundheit und die Umwelt 
weiterhin gefährdet bleiben.
Eine Angleichung an die neue EU-Verordnung über Verpackungen und 
Verpackungsabfälle (PPWR) würde die Position der Schweiz stärken, da 
diese Anforderungen an Recycelbarkeit, Gestaltungskriterien, 
Wiederverwendungsziele, recycelten Materialanteil, Verbote bestimmter 
Einwegkunststoffe und strenge Grenzwerte für PFAS festlegt.

Investition in Wiederverwendung und Kreislaufwirtschaftsinfrastruktur:
Die erweiterte Herstellerverantwortung (EPR) sollte nicht nur als Instrument 
zur Finanzierung der nachgelagerten Entsorgung genutzt werden, sondern 
auch zur Finanzierung grossflächiger Wiederverwendungssysteme und zur 
Entwicklung nationaler Standards. Der aktuelle Entwurf erkennt dieses 
strategische Potenzial bislang nicht an. Ein wichtiger Schritt wäre, einen Teil 
der Vorauszahlungsabgabe (TEA) auf Wiederverwendungssysteme 
umzuleiten, wie dies bereits in Frankreich praktiziert wird, wo eine einzige 
Organisation sowohl die Beiträge für Wiederverwendung als auch für 
Recycling verwaltet. Ebenso sollte das begrenzte und fragmentierte 
Pfandsystem für Getränkebehälter ausgeweitet werden: Das Pfandsystem 
in Deutschland zeigt, wie universelle Pfandregelungen (für Mehrweg- und 
Einwegbehälter) dank effizientem Management und harmonisierten 
Standards Rücklaufquoten von über 90 % erreichen können. Ohne 
entsprechende Investitionen und Harmonisierung wird die 
Wiederverwendung in der Schweiz marginal bleiben.

Sichere Materialien gewährleisten:
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Verpackungen, einschliesslich recycelter Verpackungen, müssen frei von 
gefährlichen Stoffen und nicht absichtlich zugesetzten Stoffen (NIAS) sein. 
Dies ist entscheidend, um die öffentliche Gesundheit zu schützen und 
sichere Recyclingkreisläufe zu gewährleisten. Der Entwurf der Verordnung 
fördert derzeit zwar recycelte Kunststoffe, behandelt jedoch deren 
chemische Sicherheit nicht, wodurch eine regulatorische Lücke entsteht, die 
ernsthafte Auswirkungen auf den Lebensmittelkontakt und Konsumgüter 
haben kann.

Greenwashing beenden und Transparenz stärken:
Wir fordern vollständige Transparenz bezüglich der chemischen 
Zusammensetzung, der Recycelbarkeit und der End-of-Life-Bestimmung 
von Verpackungen. Irreführende Angaben; einschliesslich, aber nicht 
beschränkt auf die Recyclingfähigkeit von Kunststoffen und „Neutralität“; 
müssen verboten werden, und die Verantwortung der Unternehmen über 
den gesamten Lebenszyklus hinweg muss sichergestellt sein. Zwar führt die 
Verordnung einige Berichtspflichten ein, diese bleiben jedoch fragmentiert 
und undurchsichtig. Es gibt keine systematische Transparenzpflicht oder ein 
belastbares Prüfverfahren, und die Definition von Recycling lässt Raum für 
irreführende Interpretationen.

Fazit:
Insgesamt zeigen diese Mängel, dass die Verordnung weiterhin Recycling 
über Prävention, Reduktion und Sicherheit stellt. Durch die Integration 
verbindlicher Reduktionsziele, einer soliden Finanzierung für 
Wiederverwendung, Regeln zur chemischen Sicherheit, einer Angleichung 
an die EU sowie starker Transparenzpflichten hat die Schweiz die Chance, 
einen glaubwürdigen internationalen Standard zu setzen und ein 
Verpackungssystem zu schaffen, das sowohl die Umwelt als auch die 
öffentliche Gesundheit wirklich schützt.

Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme2

Titel Art. 1 Gegenstand und Geltungsbereich

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag --

Begründung Der derzeitige Geltungsbereich der Verordnung ist zu begrenzt, da er drei 
Schlüsselelemente, die für ein sicheres und kreislauffähiges 
Verpackungssystem unerlässlich sind, nicht ausdrücklich berücksichtigt:
- die Notwendigkeit, giftige Stoffe in Verpackungen zu beschränken oder zu 
verbieten,
- die Verpflichtung, wiederverwendbare Verpackungssysteme zu entwickeln 
und bereitzustellen,
- sowie die Anforderung einer Kennzeichnungspflicht, um Transparenz für 
Verbraucher und Betreiber zu gewährleisten.

Die ausdrückliche Aufnahme dieser Elemente in den Geltungsbereich (Art. 
1) ist wichtig, um ihre Relevanz als übergeordnete Grundsätze der 
Verordnung zu signalisieren und die Übereinstimmung mit den Zielen der 
Schweiz in Bezug auf Abfallreduzierung, Kreislaufwirtschaft und Schutz der 
öffentlichen Gesundheit sicherzustellen.

Titel Art. 2 Begriffe

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung
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Gegenvorschlag b. Mehrwegverpackungen: Jede Verpackung, die so gestaltet, hergestellt 
und in Verkehr gebracht wird, dass sie innerhalb eines organisierten 
Mehrwegsystems mehrfach wiederverwendet werden kann, wobei ihre 
Schutz- und Funktionseigenschaften über eine ausreichende Anzahl von 
Nutzungen erhalten bleiben, sodass sie ihren ökologischen Break-even-
Punkt in Bezug auf Nachhaltigkeit übertrifft. Die Anzahl der Nutzungen wird 
durch unabhängige, konsekutive Lebenszyklusbewertungen bestimmt.

f. Kunststoffverpackungen: Jede Verpackung, die ganz oder teilweise aus 
irgendeiner Form von chemisch modifizierten, biobasierten oder 
synthetischen Polymeren besteht, einschliesslich aller Zusatzstoffe oder 
sonstigen Stoffe.
[Keine Ausnahme für PET]

h. Stoffliche Verwertung: die mechanische Verarbeitung von Abfallstoffen zu 
Produkten, Materialien oder Stoffen, sei es für den ursprünglichen Zweck 
oder für andere Zwecke, mit Ausnahme der energetischen Verwertung und 
der Verwendung als Brennstoff.

h.bis Hochwertiges Recycling: jedes Recyclingverfahren, bei dem recycelte 
Materialien hergestellt werden, die aufgrund ihrer erhaltenen technischen 
Eigenschaften von gleicher Qualität wie die ursprünglichen Materialien sind 
und als Ersatz für Primärrohstoffe für Verpackungen oder andere 
Anwendungen verwendet werden, bei denen die Qualität des recycelten 
Materials erhalten bleibt.

j. Recyclingquote: Anteil der Verpackungen nach Gewicht, gemessen beim 
Eingang der Abfälle in eine Recyclinganlage innerhalb eines 
Kalenderjahres, im Vergleich zum Gesamtgewicht der aus diesem Material 
hergestellten und in der Schweiz zur Wiederverwendung zurückgegebenen 
Verpackungen.

q. Inerte Verpackungen: Verpackungsmaterial, das unter den vorgesehenen 
Verwendungsbedingungen weder chemisch noch physikalisch mit den 
verpackten Gütern oder der Umwelt in Wechselwirkung tritt und somit für 
eine sichere Wiederverwendung und Wiederverwertung geeignet ist.

r. Mehrwegsystem: organisatorische, technische oder finanzielle Mittel, die 
die Wiederverwendung in geschlossenen oder offenen Kreisläufen 
ermöglichen, unterstützt durch eine angemessene Logistik und gefördert 
durch geeignete Anreizsysteme, in der Regel durch ein Pfandsystem.

s. Rücklaufquote von Verpackungen: Verhältnis zwischen der Anzahl der an 
Verbraucher:innen und Endnutzer:innen abgegebenen vollen Verpackungen 
und der Anzahl der Verpackungen, die nach der Reinigung wieder befüllt 
werden können.

t. Wiederverwendungsquote von Verpackungen: Verhältnis zwischen der 
Anzahl der an Verbraucher:innen und Endnutzer:innen abgegebenen 
Vollverpackungen und der Anzahl der wiederverwendeten und wieder in 
Verkehr gebrachten Vollverpackungen.
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Begründung b. Mehrwegverpackungen:
Die aktuelle Definition von „Mehrwegverpackungen“ ist zu allgemein gefasst 
und könnte es ermöglichen, schwache oder halbwegs wiederverwendbare 
Produkte als „Mehrweg“ zu vermarkten. Die überarbeitete Definition stellt 
klar, dass echte Mehrwegverpackungen folgende Kriterien erfüllen müssen:
- Sie sind Teil eines organisierten Mehrwegsystems (Sammel-, Reinigungs- 
oder Nachfüllsystem).
- Sie behalten ihre funktionellen und schützenden Eigenschaften über 
mehrere Nutzungszyklen hinweg.
- Sie absolvieren die Mindestanzahl an Zyklen, die erforderlich ist, um die 
Umweltbelastung einer entsprechenden Einwegverpackung auszugleichen 
– zu bestimmen durch unabhängige, konsekutive 
Lebenszyklusbewertungen.
Durch diese Formulierung richtet sich die Schweiz an internationalen Best 
Practices aus (Ellen MacArthur Foundation, Reloop, Zero Waste Europe, 
ECOS) und schafft zugleich die Grundlage dafür, dass das UVEK 
Schwellenwerte für unterschiedliche Materialien und Anwendungen 
sachgerecht und evidenzbasiert anpassen kann.

Zudem enthält die Verordnung keine Definition von „Inertheit“. Dabei 
handelt es sich um ein zentrales Konzept, um sicherzustellen, dass 
Verpackungsmaterialien für Lebensmittel und Getränke sicher, 
wiederverwendbar und mit hochwertigem Recycling kompatibel sind. Die 
Einführung einer Definition von Inertheit würde dazu beitragen, 
internationale Best Practices festzulegen und die Führungsrolle der Schweiz 
bei sicheren, zirkulären Verpackungssystemen zu stärken.

Darüber hinaus ist die aktuelle Definition von Materialrecycling zu allgemein 
gefasst und schliesst nicht die üblichen Ausschlüsse wie 
Energiegewinnung, Verarbeitung zu Brennstoff oder Verfüllung ein.

Die Aufnahme von Buchstabe h.bis definiert die ideale Form des 
Recyclings, bei der Downcycling ausgeschlossen ist, also das Recycling in 
Produkte wie Kleidung oder Möbel, die anschliessend nicht weiter recycelt 
werden können.

Die Ergänzung des Textes zu Punkt j. stellt sicher, dass die Menge des 
recycelten Materials am Eingang der Recyclinganlage gemessen wird. Dies 
ist eine Sicherheitsmassnahme, um sicherzustellen, dass für das Recycling 
vorgesehenes Material nachvollziehbar bleibt, insbesondere beim Export.

Die Ergänzung von Buchstabe r. ermöglicht die Definition von 
Mehrwegsystemen. Dieser Begriff, übernommen aus dem europäischen 
Recht (Verordnung 2025/40), ist nicht nur notwendig, weil er in dieser 
Verordnung verwendet wird, sondern auch, um zu betonen, dass 
Wiederverwendungsaktivitäten Teil von Systemen mit organisatorischer 
Struktur, finanziellen Abläufen, Anreizmechanismen usw. sein müssen.

Die Ergänzung von Buchstabe s. übernimmt die Definition der 
Rücklaufquote, wie sie im erläuternden Bericht zur Überarbeitung dieser 
Verordnung enthalten ist. Der Begriff „Standard“ wurde ebenfalls gestrichen, 
da sich die Wiederverwendung von Verpackungen und deren 
anschliessende Rücknahme auch auf nicht standardisierte Verpackungen 
beziehen kann. Es ist wichtig, diese Definition aufzunehmen, da der Begriff 
später in der Verordnung verwendet wird.

Die Ergänzung von Buchstabe t. ermöglicht die Definition der 
Wiederverwendungsquote, die in einem neuen Artikel 19bis aufgenommen 
wird. Dabei folgt sie einer Logik, die der bei den Recyclingquoten 
angewendeten ähnelt, mit dem Ziel, verbindliche Wiederverwendungsziele 
festzulegen. Im Gegensatz zur „Rücklaufquote“ berücksichtigt diese Quote 
nur Verpackungen, die tatsächlich wiederverwendet werden, d.h. nach dem 
Wiederverwendungsprozess wieder in den Verkehr gebracht werden.

Titel Art. 3 Allgemeine Anforderungen an Verpackungen

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung
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Gegenvorschlag Händler:innen und Hersteller:innen, die Verpackungen in Verkehr bringen, 
müssen sicherstellen, dass die Verpackungen:
a. notwendig, sicher und nachhaltig sind, basierend auf evidenzbasierten 
Kriterien;
b. über standardisierte Kennzeichnung verfügen, die das Vorhandensein 
oder Fehlen relevanter Chemikalien, den Anteil an Recyclingmaterial und 
die bevorzugte Rückgabemethode zeigt;
c. keine irreführenden Umweltangaben enthalten;
d. so gestaltet sind, dass sie keine wesentlichen Hindernisse oder 
unverhältnismässigen Kosten bei Sammlung, Wiederverwendung, 
Behandlung oder Recycling verursachen;
e. den grösstmöglichen Anteil an Recyclingmaterial enthalten, ohne die 
menschliche Gesundheit zu gefährden.

Hinzufügen: Art. 3bis Kontrolle der Anforderungen an Verpackungen
Das BAFU veröffentlicht regelmässig Bewertungen zu den verschiedenen 
Arten von Verpackungen und den Möglichkeiten ihrer Entsorgung am Ende 
ihrer Lebensdauer, um festzustellen, welche Optionen hinsichtlich der 
Umweltbelastung und der Risiken für die menschliche Gesundheit sowie 
unter Berücksichtigung des Stands der Technik vorzuziehen sind.
Hinzufügen: Art. 3tris Verpflichtung der Einzelhandelsgeschäfte zur 
Rücknahme von Verpackungen.
1. Einzelhandelsgeschäfte müssen alle Arten von Verpackungen von 
Produkten kostenlos für die Konsumentinnen und Konsumenten 
zurücknehmen.
2. Für Einzelhandelsgeschäfte mit einer Verkaufsfläche von mehr als 200 
m² muss eine gut sichtbare Plattform zum Auspacken zur Verfügung gestellt 
werden.
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Begründung Artikel 3 legt wichtige allgemeine Grundsätze fest, ist jedoch in seiner 
derzeitigen Form noch zu schwach. Der Verweis darauf, dass Massnahmen 
nur „soweit wirtschaftlich tragbar“ erforderlich sind, schafft eine Lücke, die 
es Unternehmen ermöglicht, die Einhaltung aus finanziellen Gründen zu 
umgehen. Dies untergräbt die Wirksamkeit der Verordnung und sollte 
gestrichen werden.

Punkt a enthält nun drei zentrale Anforderungen für alle Verpackungen:
- Notwendig bedeutet, dass die Verpackung erforderlich ist; unnötige 
Verpackungen sollten verboten oder schrittweise abgeschafft werden.
- Sicher bedeutet, dass keine problematischen Stoffe oder Chemikalien 
enthalten sind, die Freisetzung von Mikro- und Nanoplastik reduziert wird 
und etablierte Sicherheitskriterien erfüllt werden.
- Nachhaltig bedeutet, dass die Verpackung so gestaltet ist, dass 
Wiederverwendung und hochwertiges Recycling in grossem Massstab 
prioritär berücksichtigt werden. Wo Einwegverpackungen erforderlich sind, 
werden Gewicht und Volumen auf das Minimum reduziert, das notwendig 
ist, um die Funktionalität sicherzustellen, ohne die Recycelbarkeit zu 
beeinträchtigen.

Die neuen Punkte b und c wurden hinzugefügt, um Transparenz für die 
Konsument:innen, Verantwortung der Produzent:innen und die Einhaltung 
geeigneter Rückgabesysteme sicherzustellen. Die Handhabung von 
Umweltangaben könnte sich an Art.14 der EU-Verordnung über 
Verpackungen und Verpackungsabfälle (PPWR) orientieren.

Punkt c ist problematisch, da die Forderung nach „einem möglichst hohen 
Anteil “ an Recyclingmaterial ohne Unterscheidung zwischen den 
Materialien nicht akzeptabel ist. Während recyceltes Glas wünschenswert 
ist, können recycelte Kunststoffe und Karton problematische Stoffe 
konzentrieren (einschliesslich Persistenz, Bioakkumulation, Mobilität, 
Karzinogenität, Mutagenität, Reproduktionstoxizität, spezifische 
Organtoxizität bei wiederholter Exposition und/oder endokrine Disruption). 
Besonders besorgniserregend ist dies bei Verpackungen für Lebensmittel 
und Getränke. Verpackungen sollten keine problematischen Chemikalien 
enthalten, und der Recyclinganteil muss sowohl für die menschliche 
Gesundheit als auch für die Umwelt unbedenklich sein.

Bezüglich des Vorschlags, Artikel 3tris aufzunehmen: Die Verpflichtung für 
den Handel, alle Arten von Verpackungen kostenfrei von Konsument:innen 
zurückzunehmen, gewährleistet Konsistenz und Zugänglichkeit im 
Verpackungssystem. Diese Massnahme unterstützt die Abfallvermeidung, 
indem sie Anreize für den Handel schafft, übermässige oder nicht 
recycelbare Verpackungen zu reduzieren, und gleichzeitig den Konsument:
innen eine ordnungsgemässe Entsorgung erleichtert.
Die Verpflichtung ergänzt bestehende Rücknahmesysteme, ohne sie zu 
ersetzen. Sie ermöglicht es Konsument:innen, Verpackungen (sowohl 
recycelbare als auch nicht recycelbare) am Verkaufsort zurückzugeben, 
erhöht die Bequemlichkeit und fördert Gewohnheiten, die für den künftigen 
Ausbau von Mehrwegsystemen entscheidend sein werden.
Für den Handel schafft diese Massnahme Anreize für einen schrittweisen 
Übergang zu Verpackungsreduktion und Designoptimierung. Zudem fördert 
sie Transparenz und geteilte Verantwortung entlang der 
Wertschöpfungskette, im Einklang mit dem Prinzip der erweiterten 
Herstellerverantwortung (EPR), ohne unverhältnismässige betriebliche 
Belastungen aufzuerlegen.
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Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag a. diese Verpackungen für die Verbraucher:innen kostenfrei an allen 
Verkaufsstellen und während der gesamten Öffnungszeiten 
zurückzunehmen;

c. in den Verkaufsstellen an gut sichtbarer Stelle deutlich darauf 
hinzuweisen, dass solche Verpackungen zurückgenommen werden und 
angeben, wie diese anschliessend weiterverarbeitet werden.

Begründung Der aktuelle Artikel verpflichtet Händler:innen und Hersteller:innen zwar zur 
Rücknahme von Getränkekartons und Einweg-Kunststoffverpackungen, legt 
jedoch nicht fest, dass dies kostenfrei für die Konsument:innen erfolgen 
muss. Ohne diese Klarstellung könnten Einzelhändler:innen Gebühren oder 
andere Bedingungen auferlegen, die die Rückgabe von Verpackungen 
erschweren und die Wirksamkeit der Rücknahmepflicht beeinträchtigen 
würden.
Die Ergänzung der Formulierung in Punkt a „für Konsument:innen kostenfrei
“ stellt sicher, dass das Rücknahmesystem zugänglich ist und mit dem 
Verursacherprinzip übereinstimmt, wonach Produzent:innen und Händler:
innen (nicht die Konsument:innen) die finanziellen Verantwortung für 
Verpackungsabfälle tragen. Diese Massnahme trägt zudem dazu bei, die 
Rücklaufquoten zu erhöhen und eine faire Umsetzung in allen 
Verkaufsstellen zu gewährleisten.

Die Ergänzung bei Punkt c. der Verpflichtung, Nachweise darüber zu 
veröffentlichen, wo zurückgegebene Verpackungen letztlich entsorgt 
werden, sorgt für mehr Transparenz für die Konsument:innen und erhöht 
gleichzeitig die Verantwortlichkeit der Händler:innen, da Rücknahme nicht 
automatisch Recycling garantiert.

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 3

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag --

Begründung Dies widerspricht dem Prinzip, dass die Rücknahme von Verpackungen 
kostenfrei für Konsument:innen erfolgen muss (Art.4 Buchstabe a).

Wir schlagen daher vor, Artikel 4 Absatz 3 zu streichen.

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 5 Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag b. sicherzustellen, dass die Entsorgungskosten durch Beiträge gemäss dem 
Verursacherprinzip gedeckt werden; diese Beiträge sind ausschliesslich für 
die Deckung der Entsorgungskosten sowie zur Unterstützung von 
Vermeidungs- und Mehrwegmassnahmen zu verwenden und dürfen nicht 
auf die Verbraucher:innen abgewälzt werden.

e. hochwertiges Recycling im grossen Umfang priorisieren sowie die Menge 
des Restabfalls gemäss den in Art.6 festgelegten Zielvorgaben klar 
berichten und reduzieren

Begründung Artikel 5 verlangt zu Recht, dass die Entsorgungskosten durch Beiträge 
gemäss dem Verursacherprinzip gedeckt werden. Der Text legt jedoch nicht 
fest, wer diese Kosten letztlich trägt. Ohne Klarstellung besteht das Risiko, 
dass die Kosten auf die Konsument:innen abgewälzt werden, was die 
Fairness untergräbt und den Anreiz für Produzent:innen schwächt, 
Verpackungen besser zu gestalten.

Um die Wirksamkeit sicherzustellen, muss klar sein, dass die Beiträge von 
denjenigen getragen werden, die Verpackungen in Verkehr bringen, und 
nicht von den Konsument:innen. Darüber hinaus sollten die Beiträge nicht 
nur die Entsorgung abdecken, sondern auch die Abfallvermeidung und den 
Aufbau von Mehrwegsystemen unterstützen, im Einklang mit der 
erweiterten Herstellerverantwortung (EPR). Dies schafft die richtigen 
ökonomischen Anreize und stellt sicher, dass Ressourcen in nachhaltige 
Lösungen kanalisiert werden.

Punkt e wurde überarbeitet, um Verweise auf die Verbrennung (nicht 
empfohlene Entsorgungsmethode) zu entfernen und eine öffentliche 
Berichterstattung vorzuschreiben.

Titel Art. 5 Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1bis. Zusätzlich zu den in Abs. 1 festgelegten Recyclingquoten ist die 
insgesamt in Verkehr gebrachte Menge an Verpackungsabfällen 
schrittweise zu verringern. Die Menge der Verpackungsabfälle ist bis 2030 
um mindestens 5 %, bis 2035 um 10 % und bis 2040 um 15 % gegenüber 
dem Niveau von 2018 zu reduzieren, im Einklang mit den Zielen der EU-
Verordnung über Verpackungen und Verpackungsabfälle (PPWR).

Begründung Artikel 6 legt derzeit nur relative Recyclingziele (Prozentsätze) fest. Zwar 
sind diese wichtig, sie garantieren jedoch keine tatsächliche Reduktion des 
Verpackungsabfalls, da Recyclingquoten steigen können, während das 
Gesamtvolumen an Abfall ebenfalls zunimmt.

Um echten Fortschritt bei der Abfallvermeidung sicherzustellen, sollte die 
Verordnung relative Recyclingziele mit absoluten Reduktionszielen für 
Verpackungsabfälle kombinieren, im Einklang mit der künftigen EU-
Verordnung über Verpackungen und Verpackungsabfälle (PPWR).

Die Einführung messbarer Reduktionsziele – 5% bis 2030, 10% bis 2035 
und 15% bis 2040 im Vergleich zu den Werten von 2018 – würde die 
Schweiz an europäische Best Practices angleichen und sicherstellen, dass 
politische Massnahmen zu einer tatsächlichen Verringerung des gesamten 
in Verkehr gebrachten Verpackungsabfalls führen.

Alternativ könnte Artikel6 auch die Wiederverwendbarkeit von 
Verpackungen berücksichtigen, die durch Händler:innen in Verkehr 
gebracht wird, um Getränkekartons und andere Einwegverpackungen zu 
ersetzen. Wenn dies ordnungsgemäss umgesetzt wird, könnte dies in die 
Berechnung einbezogen oder zur gemessenen Recyclingquote angerechnet 
werden.

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag --

Begründung Dieser Mechanismus würde in der Praxis zusätzliche Kosten für Konsument:
innen verursachen und widerspricht damit dem Prinzip, dass die 
Rücknahme von Verpackungen kostenfrei für Konsument:innen erfolgen 
muss (Art.4 Buchstabe a) und dass Produzent:innen und Händler:innen die 
Verantwortung im Einklang mit der erweiterten Herstellerverantwortung 
(EPR) tragen sollten.

Wir schlagen daher vor, Artikel 6 Absatz 2 zu streichen. Anstelle neuer 
Verbrauchergebühren oder Steuern sollte die Verordnung auf ein 
Pfandsystem für alle Getränkeverpackungen setzen. Ein Pfand 
unterscheidet sich grundlegend von einer Gebühr:
- Ein Pfand ist vollständig rückzahlbar, schafft einen direkten Anreiz für 
Konsument:innen, Verpackungen zurückzugeben, und ermöglicht höhere 
Rücklaufquoten;
- Eine Steuer oder Gebühr ist nicht rückzahlbar, verschiebt die Kosten auf 
die Konsument:innen, ohne das Verhalten oder das Verpackungsdesign zu 
verbessern.
Die Pfandpflicht (wie in Art.17 vorgeschlagen) gewährleistet einen fairen, 
geschlossenen Kreislauf für alle Materialien, stärkt die Verantwortlichkeit 
entlang der gesamten Wertschöpfungskette und vermeidet eine 
Benachteiligung der Konsument:innen, während es eine wirksame 
Abfallreduktion fördert.
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Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Werden die Recyclingquoten weiterhin nicht erreicht, kann das UVEK die 
Verpflichtungen und Leistungsanforderungen des in Artikel 17 festgelegten 
Pfandsystems verstärken, insbesondere für Verpackungsmaterialien oder 
Akteure, die hauptsächlich für die Nichterreichung der Ziele verantwortlich 
sind. Dies kann höhere Pfandbeträge, gezielte Rücknahmepflichten oder 
zusätzliche Massnahmen zur Verbesserung der Sammelqualität und der 
Verwertungsergebnisse umfassen.

Begründung Der Artikel sieht derzeit vor, dass das UVEK ein Pfandsystem einführen 
kann, falls die Recyclingquoten nicht erreicht werden. Unter unserem 
Vorschlag gilt jedoch bereits ein universelles Pfandsystem (Artikel 17) für 
alle Getränkeverpackungen. Dieser Absatz sollte daher dazu dienen, das 
bestehende System zu stärken und anzupassen, wenn die Leistung 
einzelner Materialien oder Betreiber unzureichend bleibt. Dies gewährleistet 
politische Kohärenz und vereinfacht die Umsetzung. Ein Pfandsystem ist ein 
strukturelles Instrument, das hohe Rücklauf- und Rückgabemengen für alle 
Materialien sicherstellt, während Artikel 6 Absatz 3 dem UVEK die 
Flexibilität bietet, das System gezielt zu optimieren, wenn spezifische 
Materialien oder Betreiber hinter den Erwartungen zurückbleiben. Solche 
Anpassungen (z.B. höhere Pfandbeträge oder strengere Rückgabepflichten) 
würden die Effizienz des Gesamtsystems verbessern, ohne parallele 
Mechanismen oder zusätzliche administrative Belastungen zu schaffen.

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Hersteller;innen, die leere Einwegverpackungen aus Glas für die 
Verwendung im Inland abgeben oder solche Verpackungen einführen, 
müssen für diese einer vom BAFU beauftragten Organisation (Organisation) 
eine vorgezogene Entsorgungsgebühr (Gebühr) entrichten

Begründung Die Steuer sollte nur für Einwegglasverpackungen gelten, nicht für Mehrweg-
/Wiederbefüllbares Glas.

Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Die Gebührenpflicht gilt auch für Hersteller:innen, die befüllte 
Einwegverpackungen aus Glas abgeben oder einführen.

Begründung Die Steuer sollte nur für Einwegglasverpackungen gelten, nicht für Mehrweg-
/Wiederbefüllbares Glas

Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag d. Hersteller:innen, die die Rücknahme und Wiederbefüllung von 
Glasverpackungen anbieten.

Begründung Die Steuer sollte nur für Einwegglasverpackungen gelten, nicht für Mehrweg-
/Wiederbefüllbares Glas
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Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 10 Verwendung der Gebühr

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung
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Gegenvorschlag Ändern Buchstabe d: „Informationskampagnen, insbesondere zur prioritären 
Förderung der Wiederverwendung und stofflichen Verwertung von 
Glasverpackungen ...” 
Neue Buchstabe nach (d) einfügen:
d bis. die Entwicklung von Standards und Infrastrukturen für 
Mehrwegverpackungssysteme;
Einleitenden Satz ändern:
„Die Organisation muss die Einnahmen aus der Abgabe zur Finanzierung 
der folgenden Tätigkeiten im Zusammenhang mit Glasverpackungen 
verwenden; gleichwertige Massnahmen sind auch für Kunststoff- und 
andere Getränkeverpackungen einzuführen.“
Nach (d bis) einfügen:
d ter. die Finanzierung des Aufbaus und des Betriebs von 
Mehrwegsystemen;
Letzten Satz der Begründung ändern:
„Die Aufnahme solcher Bestimmungen würde den Übergang zu 
Mehrwegverpackungen, insbesondere bei Getränken, stärken und 
sicherstellen, dass die Abgabe Mehrweg fördert und nicht den Ersatz durch 
Einwegkunststoffe begünstigt.“
Hinzufügen: Art. 10bis «Verwendung der Gebühr für die Wiederverwendung
Mindestens 10 % der vorweggenommenen Entsorgungsgebühr müssen zur 
Unterstützung von Aktivitäten im Zusammenhang mit der 
Wiederverwendung von Verpackungen gemäss Art. 10 Bst. a und b 
verwendet werden.»
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Begründung Artikel 10 beschränkt derzeit die Verwendung der Entsorgungsgebühr auf 
Aktivitäten im Zusammenhang mit Glasverpackungen. Dies führt zu einem 
Ungleichgewicht: Glas wird benachteiligt, während Kunststoff und andere 
Verpackungsmaterialien keiner gleichwertigen finanziellen Verantwortung 
unterliegen. Zudem wird derzeit nicht zwischen Einweg- und Mehrweg-
Glasverpackungen unterschieden. Dies birgt das Risiko, Substitutionen hin 
zu Kunststoff zu begünstigen, was dem Ziel der Reduktion des gesamten 
Verpackungsabfalls und dem Schutz der öffentlichen Gesundheit 
widerspricht.

Das Prinzip der erweiterten Herstellerverantwortung (EPR) verlangt, dass 
alle Verpackungsmaterialien in fairer Weise zu den Kosten für Sammlung, 
Behandlung sowie den Aufbau und Betrieb von Wiederverwendungs- und 
Recyclinginfrastrukturen beitragen. Entsprechende Massnahmen sollten 
daher auch für Kunststoffe und andere Materialien eingeführt werden.

Darüber hinaus sieht Artikel 10 derzeit keine Finanzierung für die 
Entwicklung von Standards und Systemen zur Wiederverwendung vor. Die 
Aufnahme solcher Bestimmungen und die Möglichkeit, Steuereinnahmen 
auch für den Aufbau und Betrieb von Mehrwegsystemen zu verwenden, 
würden den Übergang zu wiederverwendbaren Verpackungen – 
insbesondere bei Getränken – deutlich stärken. Ebenso wichtig ist, dass die 
Ausgestaltung der Abgabe die Wiederverwendung fördert und keine Anreize 
für den Umstieg auf Einwegkunststoffe schafft.

Buchstabe d.: Die Wiederverwendung von Glasverpackungen trägt zur 
Schonung natürlicher Ressourcen, zur Stärkung der Kreislaufwirtschaft und 
zur Verbesserung der Umweltbilanz bei – insbesondere im Vergleich zu 
Einweg-Glasverpackungen (siehe Carbotech-Bericht, 2024). Umfragen in 
der Schweizer Bevölkerung zeigen, dass viele Menschen die Begriffe 
„Recycling“ und „Wiederverwendung“ verwechseln. Obwohl bereits 
Lösungen für die Wiederverwendung von Glasverpackungen existieren, 
sind diese bislang wenig bekannt. Obwohl dieser Artikel bereits in der 
früheren Version der OEV enthalten war, wurde von Vetroswiss keine 
Informationskampagne zur Förderung der Wiederverwendung durchgeführt. 
Das Wort „vorrangig“ verdeutlicht daher das Mandat von Vetroswiss, 
Informationskampagnen in erster Linie zugunsten der Wiederverwendung 
durchzuführen.

Während die Wiederverwendung von Glasverpackungen klare ökologische 
Vorteile gegenüber Einweg-Glas und Kunststoffverpackungen bietet, fehlen 
derzeit die notwendigen Investitionen, um diese Systeme wirtschaftlich 
tragfähig zu machen. In Frankreich schreibt das Anti-Waste-Gesetz für eine 
Kreislaufwirtschaft (AGEC) vor, dass Öko-Organisationen und Produzenten, 
die der erweiterten Herstellerverantwortung unterliegen, mindestens 5 % 
ihrer jährlichen finanziellen Beiträge für die Entwicklung von 
Wiederverwendungslösungen bereitstellen müssen.
Nach dem Vorbild dieser Regelung in Nachbarländern wäre es sinnvoll, 
auch in der OEm einen entsprechenden Prozentsatz für dieses Ziel 
festzuschreiben. Dies würde die konkrete Umsetzung der Buchstaben a. 
und b. von Artikel 10 ermöglichen.

Titel Art. 11 Zahlungen an Dritte, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 11 Zahlungen an Dritte, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 11 Zahlungen an Dritte, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 12 Rückerstattung, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 12 Rückerstattung, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 12 Rückerstattung, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 5

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --



2162 / 2947

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Anpassen: Buchst. c. um ausschliesslich Einwegverpackungen zu 
spezifizieren.

Einfügen : Buchst. e. Eine Aufschlüsselung der Steuereinnahmen, die für 
die Wiederverwendung verwendet werden, im Verhältnis zu den 
Gesamteinnahmen.

Begründung Die aktuellen Jahresberichte von Vetroswiss sowie die von Swiss Recycle 
veröffentlichten Materialflüsse für Glasverpackungen weisen auf einen sehr 
geringen Anteil wiederverwendeter Ganzverpackungen hin, die von TEA-
Rückvergütungen profitieren. Allerdings scheint niemand genau zu wissen, 
welche Wiederverwendungsaktivitäten in der Schweiz tatsächlich finanziert 
werden. Daher ist mehr Transparenz in Bezug auf die Finanzierung dieser 
Aktivitäten erforderlich.

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Das BAFU veröffentlicht den Bericht mit Ausnahme von Informationen, die 
dem Geschäfts- oder Fabrikationsgeheimnis gemäss den anwendbaren 
Rechtsvorschriften unterliegen, sofern die Berufung auf solche Geheimnisse 
nicht die wirksame Umsetzung dieser Verordnung einschränkt oder 
Verpflichtungen zum Schutz von Umwelt und Gesundheit beeinträchtigt.

Begründung Die Bestimmung muss so formuliert werden, dass die Berufung auf 
Geschäftsgeheimnisse nicht dazu verwendet werden kann, Transparenz, 
Überwachung oder Durchsetzung der Verordnung zu verhindern.
Kommerzielle Vertraulichkeit darf nicht über den Verpflichtungen zum 
Umwelt- und Gesundheitsschutz stehen.

Titel Art. 15 Verfahren

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 16 Kennzeichnung

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Anpassung Titel: Pfandpflicht für Getränkeverpackungen, Abs. 1
Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die 
Getränke in Mehrweg- oder Einwegverpackungen an Endverbraucherinnen 
und Endverbraucher abgeben, müssen auf diese Verpackungen ein Pfand 
erheben. Sie sind verpflichtet, die in ihrem Sortiment geführten 
Verpackungen gegen Erstattung des Pfands zurückzunehmen.

Begründung Die aktuelle Verordnung führt zu einer Verzerrung: Ein Pfand ist derzeit nur 
für wiederverwendbare Getränkeverpackungen verpflichtend (Art.17), 
während Pfand auf Einweg-Getränkeverpackungen (PET, Aluminium, Glas) 
nur als Korrekturmassnahme vorgesehen ist, falls die Recyclingquoten nicht 
erreicht werden (Art.19). Dieses Ungleichgewicht birgt das Risiko, dass 
wiederverwendbare Verpackungen am Verkaufsort teurer werden und 
Konsument:innen dadurch billigere Einweg-Optionen bevorzugen.
Um gleiche Wettbewerbsbedingungen zu schaffen und die 
Wiederverwendung nicht zu untergraben, sollte die Verordnung ein 
universelles Pfandsystem für alle Getränkeverpackungen – sowohl 
wiederverwendbar als auch Einweg – einführen. Ein solches System würde:
- eine faire Behandlung aller Verpackungsarten sicherstellen,
- die erweiterte Herstellerverantwortung (EPR) unterstützen, indem 
gewährleistet wird, dass alle Verpackungen zu Sammlung und Entsorgung 
beitragen,
- und Konsument:innen motivieren, alle Getränkeverpackungen 
zurückzugeben, wodurch die Rücklaufquoten steigen und Littering reduziert 
wird.

Artikel 17 sollte daher überarbeitet werden, um eine Pfandpflicht für alle 
Getränkeverpackungen einzuführen. Artikel 19 sollte entsprechend 
angepasst werden, sodass seine Bestimmungen bestehende 
Verpflichtungen stärken und nicht erst bei unzureichenden Recyclingquoten 
ein Pfand einführen.

Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Buchstabe a: „Die Branchenorganisation oder die Organisation, die Teil 
eines Wiederverwendungssystems ist, hat zum Ziel, Getränkeverpackungen 
gemeinschaftlich zu sammeln, zu reinigen und wiederzuverwenden.“

Buchstabe e: „Sie erreicht innerhalb der ersten drei Jahre ihres Bestehens 
eine Rücklaufquote der von ihren Mitgliedern in Verkehr gebrachten 
wiederverwendbaren Verpackungen von mindestens 20% und diese Quote 
beträgt nach fünf Jahren mindestens 50%; zudem ergreift sie Massnahmen, 
um diese Quoten in der Folge zu erhöhen.“

Buchstabe f (hinzufügen): „Wenn die Zielquote nicht erreicht wird, analysiert 
das BAFU die zu ergreifenden Massnahmen in Absprache mit den 
betroffenen Akteuren.“

Begründung Buchstabe a: Heute funktionieren Wiederverwendungssysteme in der 
Schweiz auch ohne standardisierte Verpackungen. Zwar ermöglicht 
Standardisierung eine langfristige Optimierung der logistischen Abläufe, sie 
ist jedoch keine zwingende Voraussetzung für die Umsetzung der 
Wiederverwendung. Aus diesem Grund wird vorgeschlagen, den Begriff 
„standardisiert“ zu streichen, um KMU und Initiativen, die sich für 
Wiederverwendung engagieren, aber noch nicht auf standardisierte 
Verpackungen umgestellt haben, nicht zu behindern.

Im erläuternden Bericht wird eine Branchenorganisation als 
„Zusammenschluss von Herstellern und Händlern, der möglicherweise nur 
Recyclingunternehmen umfasst oder eine gemischte Form annimmt (...)“ 
beschrieben. Diese Definition legt nahe, dass eine solche Organisation 
Recyclingunternehmen enthalten muss, was im Fall der Wiederverwendung 
nicht zutrifft, da hier andere Akteure beteiligt sind (Reinigungsunternehmen, 
Logistikdienstleister usw.). Deshalb schlagen wir vor, die Ausnahme von der 
Pfandpflicht auch auf Organisationen auszuweiten, die Teil eines 
Wiederverwendungssystems sind, um mit dem europäischen Recht 
übereinzustimmen und Unternehmen und KMU, die in der 
Wiederverwendung aktiv sind – einschliesslich Organisationen der 
Zivilgesellschaft, z.B. der neuen Vereinigung Swiss REuse – von dieser 
Ausnahme profitieren zu lassen.

Buchstaben e und f: Wiederverwendungssysteme benötigen eine gewisse 
Anlaufzeit. Zahlreiche Studien zeigen, dass bereits ein moderater Rücklauf 
ökologisch signifikante Vorteile bringen kann. Wir schlagen daher vor, den 
derzeit vorgesehenen Rücklaufwert zu senken, um ihn für bestehende 
Initiativen in der Schweiz realistischer erreichbar zu machen, und einen 
Dialog mit dem BAFU vorzusehen, falls der Zielwert nicht erreicht wird, um 
gemeinsam die zu ergreifenden Massnahmen zu identifizieren. Zum 
Vergleich: Frankreich hat in seinem Anti-Gaspillage-Gesetz AGEC das Ziel 
gesetzt, 10% Wiederverwendung von Glasverpackungen bis 2027 zu 
erreichen.

Titel Art. 18 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Einwegverpackungen aus PET und 
Metall, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 18 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Einwegverpackungen aus PET und 
Metall, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --



2165 / 2947

Titel Art. 18 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Einwegverpackungen aus PET und 
Metall, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Artikel 19bis – Zielvorgabe für die Wiederverwendung von 
Getränkeverpackungen

Absatz 1: Der Wiederverwendungsanteil von Getränkeverpackungen muss 
bis 2040 mindestens 40% erreichen. Für wirtschaftliche Akteure, die die 
Schwelle von 1 Million Franken Lohnsumme oder Umsatz überschreiten, 
muss dieser Anteil innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten dieser 
Verordnung mindestens 20% betragen.

Absatz 2: Die Modalitäten zur Erreichung dieses Ziels sowie die betroffenen 
Verpackungsarten werden vom DETEC in Abstimmung mit den 
wirtschaftlichen Akteuren festgelegt.

Absatz 3: Wird der Rücklaufanteil nicht erreicht, kann das DETEC die 
Händler:innen und Hersteller:innen verpflichten, einen bestimmten 
Prozentsatz ihres Produktsortiments in wiederverwendbaren 
Getränkeverpackungen in Verkehr zu bringen.

Begründung Wie Artikel 6 stützt sich auch Artikel 19 ausschliesslich auf relative 
Recyclingquoten (Prozentsätze). Dies ist irreführend: Selbst wenn die 
Recyclingquote steigt, kann das Gesamtvolumen an nicht recyceltem Glas, 
PET oder Aluminium konstant bleiben oder sogar zunehmen, wenn der 
Gesamtverbrauch wächst. Dies untergräbt die Umwelteffektivität der 
Bestimmung.
Um echten Fortschritt zu gewährleisten, sollte die Verordnung relative Ziele 
mit absoluten Obergrenzen für nicht recycelte Mengen kombinieren. 
Beispielsweise sollte die Gesamtmenge an nicht recyceltem PET, 
Aluminium oder Glas einen definierten Referenzwert nicht überschreiten 
(z.B. die Menge beim Inkrafttreten der vorherigen BCO oder ein niedrigerer 
Schwellenwert). Eine solche Regelung würde verhindern, dass verbesserte 
Recyclingquoten ein Wachstum des Gesamtabfalls verschleiern.

Bezüglich der Aufnahme von Artikel 19bis:

Die wichtigsten Handelspartner der Schweiz haben Ziele zur 
Wiederverwendung von Verpackungen in ihrer jeweiligen Gesetzgebung 
verankert. Beispiele finden sich insbesondere in der neuen europäischen 
Verpackungsverordnung, dem Anti-Waste-Gesetz in Frankreich, dem 
Verpackungsgesetz in Deutschland und dem Abfallgesetz in Österreich.

Die Wiederverwendung von Glasverpackungen entspricht somit nicht nur 
diesen internationalen Rahmenbedingungen, sondern auch der LPE: Sie 
trägt zur Schonung natürlicher Ressourcen und zur Stärkung der 
Kreislaufwirtschaft (Kapitel 5) bei, begrenzte Abfallproduktion zu fördern und 
die Abfallbehandlung im Inland sicherzustellen (LPE Art.30).

Wie im erläuternden Bericht zur Revision hervorgehoben wird, bietet 
wiederverwendbare Verpackung in den meisten Fällen ökologische Vorteile 
gegenüber Einwegverpackungen.

Die Festlegung von Wiederverwendungszielen ermöglicht es der Schweiz, 
sich an internationale Marktentwicklungen anzupassen und die 
Umweltauswirkungen der Branche zu verbessern, während den 
wirtschaftlichen Akteuren die Freiheit bleibt, den jeweils geeigneten Weg zur 
Zielerreichung zu wählen.

Das 40%-Ziel basiert auf der Quote der Europäischen Union (Verordnung 
2025/40) für alkoholische und alkoholfreie Getränke. Ein Zwischenziel wird 
nur für wirtschaftliche Akteure über einer bestimmten Schwelle festgelegt.
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Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Werden die in Abs. 1 festgelegten Recyclingquoten nicht erreicht, kann das 
UVEK die mit der in Artikel 17 vorgesehenen Pfandpflicht verbundenen 
Verpflichtungen verstärken und zusätzliche Massnahmen einführen, um die 
Zielerreichung sicherzustellen.

Begründung Artikel 19 sieht derzeit vor, dass ein Pfand auf Einweg-
Getränkeverpackungen nur erhoben werden darf, wenn Mindest-
Recyclingquoten nicht erreicht werden. Damit wird das Pfand eher zu einer 
Sanktionsmassnahme als zu einem zentralen Element des 
Verpackungssystems. Ein solcher Ansatz ist unzureichend: Hohe relative 
Recyclingquoten können weiterhin mit wachsenden Gesamtmengen an 
Abfall und grossen absoluten Mengen nicht recycelter Verpackungen 
einhergehen.

Um dies zu adressieren, sollte das Pfandsystem universell auf alle 
Getränkeverpackungen angewendet werden (Art.17), während Artikel 19 
und Artikel 19bis darauf fokussiert werden sollten, dass Recycling- und 
Wiederverwendungsziele erreicht und im Zeitverlauf gestärkt werden.
In dieser Logik sollte Artikel 19 reformuliert werden, um:
- von der Einführung des Pfands nur als Korrekturmassnahme 
wegzukommen,
- und stattdessen die Pfandpflichten zu verstärken oder zu verschärfen 
sowie zusätzliche Massnahmen einzuführen, falls Recycling- und 
Wiederverwendungsziele nicht erreicht werden.

Dies würde die Kohärenz mit den Prinzipien der erweiterten 
Herstellerverantwortung (EPR) sicherstellen und Schlupflöcher verhindern, 
die es Unternehmen erlauben, sich auf relative Prozentsätze zu stützen, 
während die absoluten Abfallmengen weiterhin steigen.

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 20 Mitteilungspflicht betreffend Getränkeverpackungen

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag a. das Volumen und das Gewicht der im Vorjahr für den Konsum in der 
Schweiz produzierten oder importierten Getränke, getrennt nach Mehrweg- 
und Einwegverpackungen sowie nach den für ihre Herstellung verwendeten 
Materialien und den verschiedenen Getränkearten;

c. das Gewicht der in der Schweiz konsumierten Getränkeverpackungen 
unter Angabe der Verwertungsarten (Wiederverwendung, stoffliche 
Verwertung, energetische Verwertung) sowie des Verwertungsortes 
(Schweiz oder Ausland).

Begründung Die derzeitige Bestimmung verlangt hauptsächlich Angaben zum Volumen. 
Dies reicht jedoch nicht aus, um die Auswirkungen auf die Umwelt und die 
Kreislaufwirtschaft zu überwachen. Unternehmen sollten sowohl das 
Volumen als auch das Gewicht von Getränkeverpackungen angeben, 
ebenso wie den Verbleib am Ende der Lebensdauer (Wiederverwendung, 
Materialrecycling, energetische Verwertung) und den Ort der Behandlung 
(Schweiz oder Ausland). Ohne diese Informationen lässt sich nicht 
nachvollziehen, ob die Schweiz tatsächlich Abfall reduziert, die 
Wiederverwendung erhöht und die Auswirkungen des Exports von Abfällen 
begrenzt.

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag a. das Volumen und das Gewicht der im Vorjahr für den Konsum in der 
Schweiz verwendeten Verpackungen für Waren, getrennt nach den für ihre 
Herstellung verwendeten Materialien;
b. Kunststoffverpackungen, unterteilt nach den verschiedenen Polymeren, 
insbesondere PET, Polyethylen (PE), Polypropylen (PP), Polystyrol (PS), 
Polyvinylchlorid (PVC) sowie Verbundmaterialien

Begründung Um Trends zu erfassen, sollten sowohl Volumen als auch Gewicht 
angegeben werden. Verbundmaterialien müssen ebenfalls gesondert 
ausgewiesen werden, da sie besondere Herausforderungen für das 
Recycling darstellen und nicht in allgemeinen Kategorien versteckt werden 
sollten.

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag a. das Volumen und das Gewicht der Verpackungen, die im Vorjahr für den 
Inlandverbrauch verwendet wurden, aufgegliedert nach 
Verpackungsmaterialien;

Begründung Volumen und Gewicht sollen angegeben werden.

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 3bis. Der Detailhandel ist verpflichtet, dem BAFU jährlich, nach dessen 
Vorgaben und vor Ende Februar, den Prozentsatz seines Sortiments 
mitzuteilen, der in Einwegverpackungen verkauft wird.

Begründung Grosse Einzelhändler haben einen starken Einfluss auf die Wahl der 
Verpackungen. Indem sie den Anteil ihres Sortiments angeben, der in 
Einwegverpackungen verkauft wird, werden sie für die Abfallvermeidung zur 
Verantwortung gezogen und können transparent verglichen werden.

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 5

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Das BAFU kann jährlich in aggregierter oder nicht aggregierter Form die für 
die Herstellung von Verpackungen verwendeten Materialmengen sowie die 
angewandten Verwertungsarten veröffentlichen.

Begründung Die Erlaubnis für das BAFU, Daten in disaggregierter Form zu 
veröffentlichen, erhöht die Transparenz und ermöglicht eine genauere 
Überwachung der Verwertungsstrategien.

Titel Art. 22 Rücknahme und Verwertung, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag (…) müssen dem BAFU jährlich bis Ende Februar das Volumen und das 
Gewicht der im Vorjahr zurückgenommenen oder verwerteten 
Verpackungen mitteilen. Sie müssen nach den für die Herstellung dieser 
Verpackungen verwendeten Materialien, den angewandten 
Verwertungsarten sowie dem Verwertungsort (Schweiz oder Ausland) 
unterscheiden.

Begründung Um ein vollständiges Bild zu erhalten, müssen Unternehmen Angaben zu 
Volumen und Gewicht, Verwertungsarten und dazu machen, ob die 
Behandlung in der Schweiz oder im Ausland erfolgt. Dadurch wird eine 
genaue Nachverfolgung der Ströme und Umweltauswirkungen gewährleistet.

Titel Art. 22 Rücknahme und Verwertung, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Jede Person (…) ist verpflichtet, dem BAFU jährlich bis Ende Februar und 
unter Unterscheidung der für ihre Herstellung verwendeten Materialien das 
Volumen und das Gewicht der im Vorjahr verwerteten Verpackungen 
mitzuteilen sowie den Namen des Verwertungsunternehmens, die 
angewandte Verwertungsart. Bei Kunststoffen ist mindestens zwischen 
folgenden Polymeren zu unterscheiden: PET, PE, PP, PS, PVC sowie 
Verbundmaterialien.

Neu Abs. 3: Das BAFU unterstützt Branchenorganisationen, die in der 
Wiederverwendung tätig sind, bei der Erstellung von Statistiken über das 
Inverkehrbringen von Mehrwegverpackungen sowie deren Rücklaufquote.

Neu Abs. 4: Es wird eine Kontrolle durchgeführt, um die Richtigkeit der von 
Händler:innen und Hersteller:innen gemeldeten Angaben zu überprüfen.

Begründung Abs. 2 
Das Gleiche gilt für professionelle Verwertungsakteure: Volumen und 
Gewicht sowie Verbundstoffe müssen gemeldet werden, um die 
tatsächlichen Herausforderungen beim Recycling widerzuspiegeln.

Abs. 3 (neu)
Zuverlässige Statistiken zur Wiederverwendung sind unerlässlich. Ohne 
Daten ist es unmöglich, Wiederverwendungssysteme wirksam zu 
unterstützen. Das BAFU sollte Organisationen bei der Erstellung dieser 
Statistiken unterstützen.

Abs. 4 (neu)
Die Angaben müssen überprüft werden. Ohne unabhängige Kontrollen 
besteht die Gefahr, dass die Daten unvollständig, irreführend oder 
inkonsistent sind, was das Vertrauen und die Durchsetzung untergräbt.

Titel Art. 23 Mitteilung an private Meldestellen, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 23 Mitteilung an private Meldestellen, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 24 Vollzug

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 25 Aufhebung und Änderung bisherigen Rechts

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 26 Übergangsbestimmung

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 27 Inkrafttreten

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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RecyPac

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Zustimmung

Begründung: Dass der Bundesrat bewährte Konzepte der Verordnung über 
Getränkeverpackungen (VGV) für die Sammlung und das Recycling von 
gebrauchten Plastik-Verpackungen und Getränkekartons anwenden will, wird 
von RecyPac ausdrücklich begrüsst. Auch die Einführung von Anforderungen 
an Verpackun-gen (inklusive der Pflicht zur Reduktion der Verpackungen), die 
an die EU angeglichenen Mindestver-wertungsquoten sowie Anforderungen an 
die Entsorgung von gebrauchten Verpackungen werden von RecyPac als 
sinnvoll betrachtet. Um die Ziele der Verordnung zu erreichen, ersucht 
RecyPac den Bundesrat, die Inkraftsetzung der Verordnung inklusive der 
Übergangsbestimmung bereits für das Jahr 2026 zu planen. 

Unsere Änderungsanträge finden Sie auf den nächsten Seiten. Für die Haltung 
der Gemeinden zur Verpackungsverordnung verweisen wir Sie auf die 
Stellungnahme des Schweizerischen Verbands Kommunale Infrastruktur, einer 
Sektion des Schweizerischen Städteverbands. Der Verein RecyPac und seine 
Mitglieder danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme.

Anhang: 20251015_Vernehmlassung VerpV_Stellungnahme RecyPac.pdf



2171 / 2947



2172 / 2947



2173 / 2947



2174 / 2947



2175 / 2947



2176 / 2947



2177 / 2947

Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme2

Titel Art. 1 Gegenstand und Geltungsbereich

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Diese Verordnung regelt:
a.die Anforderungen an das Inverkehrbringen von Verpackungen;
b.die Rücknahme von Verpackungen sowie deren Entsorgung;
c.die Finanzierung der Entsorgung von Verpackungen aus Glas.

2Die Verordnung gilt nicht für Verpackungen, die aufgrund der darin 
verpackten Waren nicht mehr für die Wiederverwendung oder 
Wiederverwertung geeignet sind.

Begründung Aus Gründen der Sicherheit sollte der Geltungsbereich der Verordnung 
einge-schränkt werden können. Mit diesem Zusatz werden die 
Voraussetzungen geschaf-fen, dass Verpackungen von Gefahrengütern (z.
B. Benzinkanister) oder möglicher-weise kontaminierte Verpackungen (z.B. 
aus dem Gesundheitswesen oder Labo-ren) von dieser Verordnung 
ausgeschlossen werden können.

Titel Art. 2 Begriffe

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung
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Gegenvorschlag In dieser Verordnung bedeuten:
a. Verpackungen und Verpackungsbestandteile: aus beliebigen 
Materialien hergestellte Produkte zur Aufnahme, zum Schutz, zur 
Handhabung, zur Lieferung oder Darbietung von Waren;
b. Mehrwegverpackungen: Verpackungen, die zur Wiederverwendung 
vorgesehen sind;
c. Einwegverpackungen: Verpackungen, die zur einmaligen Verwendung 
vorgesehen sind;
d. Getränkeverpackungen: Flaschen und Dosen für flüssige 
Lebensmittel, die zum Trinken bestimmt sind;
e. Getränkekartons: Verpackungen für Getränke und Lebensmittel, die 
mehrheitlich aus Karton und zu geringen Anteilen aus Kunststoff 
bestehen und teilweise Aluminium beinhalten können;
f. Verpackungen aus Kunststoff: alle Verpackungen aus einem oder 
mehreren Kunststoff-Polymeren; ausgenommen sind 
Getränkeverpackungen aus Polyethylenterephthalat (PET);
g. Serviceverpackungen: Verpackungen, die für die Befüllung in der 
Verkaufsstelle vorgesehen sind, sofern sie eine Verpackungsfunktion 
erfüllen;
h. stoffliche Verwertung: die Herstellung neuer Verpackungen oder 
anderer Produkte aus gebrauchten Verpackungen (Recycling);
i. Rezyklate: Materialien, die durch Recyclingverfahren gewonnen 
wurden und Primärrohstoffe ersetzen;
j. Verwertungsquote: der prozentuale Anteil der während eines 
Kalenderjahres stofflich verwerteten Verpackungen am gesamten für die 
Verwendung im Inland abgegebenen Gewicht der Verpackungen aus 
dem verwendeten Material;
k. Behandlungsreste: Materialien aus der Behandlung von separat 
gesammelten Abfällen, welche nicht stofflich verwertet werden können;
l. Verbraucherinnen und Verbraucher: natürliche Personen, die zu 
Zwecken handeln, die ausserhalb ihrer gewerblichen, geschäftlichen 
oder beruflichen Tätigkeiten liegen;
m. Endabnehmerinnen und Endabnehmer: Verbraucherinnen und 
Verbraucher sowie alle natürlichen oder juristischen Personen mit 
Wohnsitz oder Niederlassung in der Schweiz, die ein Produkt im 
Rahmen ihrer gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit nutzen und dieses 
in der an sie gelieferten Form nicht erneut in Verkehr bringen;
n. Herstellerinnen und Hersteller: natürliche oder juristische Personen, 
die Produkte und Bestandteile beruflich oder gewerblich herstellen oder 
zur gewerblichen Abgabe einführen;
o. Händlerinnen und Händler: natürliche oder juristische Personen, die 
Produkte und Bestandteile in der Schweiz beziehen und sie gewerblich 
abgeben;
p. Stand der Technik: der aktuelle Entwicklungsstand von Verfahren, 
Einrichtungen und Betriebsweisen, der:
1. bei vergleichbaren Anlagen oder Tätigkeiten im In- oder Ausland 
erfolgreich erprobt ist oder bei Versuchen erfolgreich eingesetzt wurde 
und nach den Regeln der Technik auf andere Anlagen oder Tätigkeiten 
übertragen werden kann, und
2. für einen mittleren und wirtschaftlich gesunden Betrieb der 
betreffenden Branche wirtschaftlich tragbar ist.

Begründung d.: Mit dieser sehr weit gefassten Definition gelten die Mehrheit der 
Getränkekartons auch als Getränkeverpackungen. Mit Getränken gefüllte 
Getränkekartons müssten somit nach Art. 20 und mit Lebensmittel gefüllte 
Getränkekartons nach Art. 21 gemeldet werden. Indem die 
Getränkeverpackungen auf Flaschen oder Dosen eingeschränkt werden, 
wird die Einheitlichkeit bei der Meldepflicht sichergestellt.
e.: In Getränkekartons werden mittlerweile auch Lebensmittel abgepackt. 
Indem die Definition auf Verpackungen ausgeweitet wird, werden auch 
diese Getränkekartons erfasst. Ohne diese Ausweitung, müssten mit 
Lebensmitteln befüllte Getränkekartons bei den Meldepflichten (Art. 20-22) 
von mit Getränken befüllten Getränkekartons abgegrenzt werden. Die 
Ausweitung schafft Klarheit.
j.: Mit der Definition «zu Rezyklaten verwertet» wird festgehalten, dass eine 
Output-Quote erhoben werden soll. In der EU ist bei den Kunststoffen 
jedoch der Input in den Extruder als Messpunkt definiert. Durch die 
vorgeschlagene Anpassung kann das BAFU die pro Wertstoff gültige 
Verwertungsquote in einem Factsheet definieren – so wie es heute bereits 
für die VGV-Fraktionen der Fall ist. Allfällige Anpassungen bei den 
Messpunkten und den Berechnungsmethoden wären somit ohne Verord-
nungsanpassung möglich.
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Titel Art. 3 Allgemeine Anforderungen an Verpackungen

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die mit 
Ware befüllte Verpackungen abgeben, stellen sicher, dass Verpackungen, 
soweit technisch möglich und wirtschaftlich tragbar:

a. vom Verpackungsvolumen und der Verpackungsmasse her auf das 
Mindestmass begrenzt sind, das zur Gewährleistung der erforderlichen 
Sicherheit und Hygiene der verpackten Ware angemessen ist;
b. bei der Sammlung, Behandlung und dem Recycling nicht zu 
erheblichen technischen Schwierigkeiten oder erheblichen Mehrkosten 
führen; und
c. einen möglichst hohen Anteil an Rezyklaten enthalten.

Begründung RecyPac begrüsst, dass Anforderungen an Verpackungen eingeführt 
werden sollen. Die Vermeidung / Reduktion, die Förderung der 
Rezyklierbarkeit und der Widereinsatz von Rezyklaten sind entscheidend, 
damit die Umstellung von einer linearen Wirtschaft auf die 
Kreislaufwirtschaft gelingen kann. 
Falls die in Artikel 3 genannten Anforderungen durch den Bund mittels 
Ausführungsbestimmungen, Verfügungen oder anderen Mitteln präzisiert 
werden, ist auf einen «Swiss Finish» zu verzichten. Entscheidend für den 
Erfolg von Artikel 3 ist, dass der Bund bei Umsetzung die Regelungen der 
wichtigsten Handelspartner der Schweiz berücksichtigt – so wie das vom 
Parlament mit Art. 35i Abs. 2 USG vorgesehen ist.
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Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die mit 
Ware befüllte Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff 
abgeben und die Entsorgung aller von ihnen abgegebenen Verpackungen 
nicht durch die Mitgliedschaft bei einer privaten Branchenorganisation oder 
durch finanzielle Beiträge an eine solche sicherstellen, müssen:

a. solche Verpackungen getrennt von den brennbaren Abfällen 
zurücknehmen;
b. solche Verpackungen, nach dem Stand der Technik der stofflichen 
Verwertung zuführen; und
c. an gut sichtbarer Stelle deutlich darauf hinzuweisen, dass solche 
Verpackungen zurückgenommen werden.

Begründung Mit der aktuellen Formulierung liegt die subsidiäre Rücknahmepflicht 
einseitig bei Händlerinnen mit Kontakt zu Endabnehmern (insb. Detail- und 
Fachhandel). Im Sinne der erweiterten Herstellerverantwortung ist es jedoch 
wichtig, dass alle Händler und Hersteller der Vertriebskette unter die 
subsidiäre Rücknahmepflicht fallen und so gemeinsam für die Organisation 
des Recyclings verantwortlich gemacht werden. Dies kann gewährleistet 
werden, indem «an Endabnehmerinnen und Endabnehmer» gestrichen 
wird. 
a.: Die vorgeschlagene Formulierung würde zudem die Bringsammlung an 
die Ver-kaufsstellen zementieren. Durch die offenere Formulierung wird es 
Händlern, Her-stellern und Branchenorganisationen ermöglicht, andere 
Sammlungen (z.B. Hol-sammlung) zu entwickeln.

Durch die Ergänzung «getrennt von den brennbaren Abfällen» und die 
Anpassung von Buchstabe b wird sichergestellt, dass die Rücknahme 
separat erfolgt und die Verpackungen nach dem Stand der Technik 
verwertet werden.

b.:Sinnvoller erscheint die Formulierung «nach dem Stand der Technik», 
weil diese Formulierung die Rücknamepflichtigen verpflichtet, nach 
Lösungen für die stoffliche Verwertung zu suchen. Der Begriff Stand der 
Technik ist zudem in Artikel 2 sowie in der VVEA definiert. 
Dies im Gegensatz zur Formulierung «soweit technisch möglich». Diese 
kann Rücknahmepflichtige ermutigen, Gründe zu finden, weshalb eine 
stoffliche Verwer-tung nicht möglich sei, um so die Rücknahmepflicht nicht 
umsetzen zu müssen.

c.: Die offene Formulierung soll alle Händler, Hersteller und 
Branchenorganisationen abdecken (siehe auch Kommentar zu Buchstabe 
a).
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Titel Art. 5 Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Wer Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunst-stoff 
zurückzunimmt, muss:

b. sicherstellen, dass die Entsorgungskosten durch verursachergerechte 
Beiträge gedeckt werden; diese Beiträge müssen zweckgebunden sein 
und dürfen nur für die Deckung der Entsorgungskosten verwendet 
werden;
c. sicherstellen, dass der Anteil der Getränkeverpackungen aus PET an 
der gesamten gesammelten Masse 2 Prozent nicht übersteigt;
d. stetig Massnahmen treffen, damit die Sammelquote wie auch die 
Qualität und Reinheit der Sammlung steigt;
e. nicht stofflich verwertbare Verpackungen und Behandlungsreste 
zunächst stofflich-energetisch und dann rein energetisch verwerten.

Begründung Die Anforderungen von Artikel 5 würden gemäss der ursprünglichen 
Formulierung nur für rücknahmepflichtige Händler, Hersteller und für 
Branchenorganisationen gelten. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass 
private Sammelsysteme, die mit Konzessionen arbeiten, und Gemeinden 
von Artikel 5 abweichende Sammlungen betreiben dürften. Die 
vorgeschlagene Formulierung stellt sicher, dass für alle Sammlungen die 
gleichen Rahmenbedingungen gelten. 
a.: Buchstabe a ist ein tiefer Eingriff in die wirtschaftliche Freiheit. 
Insbesondere die Branchenorganisation und ihre Mitglieder sollten die 
Möglichkeit haben, nicht-kostendeckende Entschädigungen zu vereinbaren 
(z.B. für Sammelleistungen in Filialen oder die Benutzung der Rücklogistik). 
Für die Endabnehmer wird die Sammlung günstiger, was zu höheren 
Sammelmen-gen und Verwertungsquoten beitragen kann.

Titel Art. 5 Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Wer Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunst-stoff 
zurückzunimmt oder von diesen beauftragte private 
Branchenorganisationen, publizieren jährlich einen Bericht, in welchem sie 
die Erfüllung der Vorgaben nach Absatz 1 Buchstaben a-e nachvollziehbar 
und kontrollierbar darlegen. Sie stellen diesen Bericht dem Bundesamt für 
Umwelt (BAFU) zu.

Begründung Analog zu Absatz 1: Nicht nur rücknahmepflichtige Händler, Hersteller und 
Bran-chenorganisationen sollten die Berichterstattungspflicht erfüllen 
müssen, sondern auch alle anderen Organisationen (inklusive Gemeinden), 
die eine solche Samm-lung betreiben.

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1 Die Verwertungsquote bei rücknahmepflichtigen Getränkekartons muss 
mindestens 70 Prozent betragen, jene bei rücknahmepflichtigen 
Einwegverpackungen und Getränkeverpackungen aus Kunststoff 
mindestens 55 Prozent.

Begründung Gemäss Art. 52 Abs. 1 Bst. d der europäischen Verordnung (EU) 2025/40 
soll die Verwertungsquote für alle Kunststoff-Verpackungen – also inklusive 
Getränkever-packungen aus Kunststoffen – bis 2030 bei 55 Prozent liegen. 
Die Schweizer Ver-ordnung schliesst hingegen Einweg-
Getränkeverpackungen aus Kunststoff von der Quote aus. Im Sinne der 
Vergleichbarkeit und Einheitlichkeit mit der EU, sollte die Schweiz die 
gleiche Berechnungsmethode anwenden wie die EU. 
Die Verwertungsquote für Getränkeverpackungen aus PET (Art. 19 Abs. 1 
VerpV) kann als weiterhin als eigenständige Mindestverwertungsquote 
erhoben werden.
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Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Werden die in Absatz 1 festgehaltenen Verwertungsquoten für 
rücknahmepflichtige Getränkekartons und rücknahmepflichtige 
Einwegverpackungen aus Kunststoff nicht erreicht, so kann das UVEK dem 
Bundesrat Massnahmen vorschlagen, Herstellerinnen und Hersteller zu 
verpflichten, eine vorgezogene Entsorgungsgebühr auf die 
rücknahmepflichtigen Getränkekartons und rücknahmepflichtige 
Einwegverpackungen aus Kunststoff zu erheben.

Begründung Wenn bereits eine vorgezogene Finanzierung – beispielweise über einen 
vorgezogenen Recyclingbeitrag (VRB) – besteht, dann würde die staatlich 
verordnete vorgezogene Entsorgungsgebühr (VEG) nur den freiwilligen 
VRB ersetzen. Für die Endabnehmer würde sich nichts ändern, weshalb in 
diesem Szenario auch kaum mit höheren Sammelmengen und -quoten 
gerechnet werden könnte. 
Eine VEG ist primär dann sinnvoll, wenn eine Branchenorganisation 
aufgrund von Trittbrettfahrern ein Finanzierungsproblem hat, welches selbst 
unter Anwendung von Art. 32ater USG nicht gelöst werden kann. Um 
diesen verschiedenen Szenarien Rechnung zu tragen, sollte die Muss-
Formulierung in eine Kann-Formulierung genändert werden.

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Geben Herstellerinnen und Hersteller jährlich mehr als 100 t verwertbare 
Einwegverpackungen für Getränke aus einem anderen 
Verpackungsmaterial als Glas, PET oder Aluminium oder Getränkekartons 
ab, so kann das UVEK auch für dieses eine Mindestverwertungsquote und 
Massnahmen nach Absatz 2 festlegen.

Begründung Dieser Absatz braucht zwei Präzisierungen:
1.Weil die VerpV, im Gegensatz zur VGV, ein viel grösseres Spektrum an 
Verpackungen abdeckt, muss dieser Absatz auf Getränkeverpackungen 
eingeschränkt werden.
2.Damit Getränkekartons, die bereits im zweiten Abschnitt erfasst werden, 
nicht auch noch bei den Getränkeverpackungen miterfasst werden, müs-
sen diese in die Materialliste aufgenommen werden.

Titel Art. 20 Mitteilungspflicht betreffend Getränkeverpackungen

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Herstellerinnen und Hersteller von Getränken müssen dem BAFU nach 
dessen Vorgaben jeweils bis Ende Februar mitteilen:

a.das im Vorjahr für den Inlandverbrauch hergestellte oder eingeführte 
Getränkevolumen, aufgegliedert nach Mehrweg- und 
Einwegverpackungen, nach Verpackungsmaterialien und Getränkearten;
b.das Gewicht der verwertbaren Einwegverpackungen , die für die im 
Vorjahr für den Inlandverbrauch hergestellten oder eingeführten 
Getränke verwendet wurden, aufgegliedert nach 
Verpackungsmaterialien und Getränkearten.

Begründung In der VGV gab es bisher keine Mitteilungspflichten für Getränkekartons. 
Weil Getränkekartons in der VerpV im zweiten Abschnitt, zusammen mit 
den Einwegverpackungen aus Kunststoff, reguliert werden, macht es keinen 
Sinn, wenn die Meldepflicht bei den Getränkeverpackungen angesiedelt ist.
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Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Herstellerinnen und Hersteller von Produkten in Einwegverpackungen, die 
nicht von der Mitteilungspflicht nach Artikel 20 erfasst sind, müssen dem 
BAFU nach dessen Vorgaben jeweils bis Ende Februar mitteilen:

a. das Gewicht der Verpackungen, die für die im Vorjahr für den 
Inlandverbrauch hergestellten oder eingeführten Waren verwendet 
wurden, aufgegliedert nach Verpackungsmaterialien;

Begründung Es fehlt eine klare Abgrenzung zwischen den Mitteilungspflichten von Artikel 
20 und Artikel 21. So ist beispielsweise unklar, ob Flaschenbestandteile (z.
B. Deckel oder Ringe) von PET-Getränkeflaschen gemäss Artikel 20 oder 
21 gemeldet werden müssen. 
Getränkekartons fallen mit der Anpassung von Artikel 20 in die 
Mitteilungspflicht von Artikel 21, was systematisch logischer ist. 
b: Diese Aufschlüsslung bringt einen grossen Aufwand und kaum Mehrwert. 
Über Buchstabe a sind die Meldepflichten bereits genügend umschrieben. 
Buchstabe b kann gestrichen werden.

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Herstellerinnen und Hersteller von leeren Einweg-Serviceverpackungen, , 
die nicht von der Mitteilungspflicht nach Artikel 20 erfasst sind, müssen dem 
BAFU nach dessen Vorgaben jeweils bis Ende Februar mitteilen:

a. das Gewicht der Verpackungen, die im Vorjahr für den 
Inlandverbrauch verwendet wurden, aufgegliedert nach 
Verpackungsmaterialien;

Begründung Siehe Kommentar zu Absatz 1.

Titel Art. 22 Rücknahme und Verwertung, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Wer gewerbsmässig rücknahmepflichtige Einwegverpackungen verwertet, 
zur Verwertung einführt oder ausführt, muss dem BAFU für jedes 
Verpackungsmaterial jeweils bis Ende Februar für das Vorjahr das Gewicht, 
die Verwertungsunternehmung und die Art der Verwertung mitteilen.

Begründung In Angleichung an Artikel 21 kann auf diese Aufschlüsselung verzichtet 
werden.

Titel Art. 26 Übergangsbestimmung

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Bis zum Inkrafttreten von Artikel 4 am 1. Januar 2028 dürfen Händlerinnen 
und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die mit Ware befüllte 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff in Verkehr 
bringen, diese Verpackungen aus den Siedlungsabfällen nach Artikel 3 
Buchstabe a Ziffern 1-3 der Abfallverordnung vom 4. Dezember 2015 
freiwillig zurücknehmen, wenn sie:

a. solche Verpackungen, soweit technisch möglich, der stofflichen 
Verwertung zuführen;
b. das BAFU sowie die betroffenen kantonalen und kommunalen 
Behörden über ihre Tätigkeit laufend informieren; und
c. in den Verkaufsstellen an gut sichtbarer Stelle deutlich darauf 
hinzuweisen, dass solche Verpackungen zurückgenommen werden.

Begründung Damit die in Artikel 6 definierten Quotenziele erreicht werden können, ist es 
von fundamentaler Bedeutung, dass die subsidiäre Rücknahmepflichten 
gemäss Arti-kel 4 oder diese Übergangsbestimmung so schnell wie möglich 
in Kraft treten. Soll-te eine frühere Inkrafttretung von Artikel 4 nicht möglich 
sein, so muss mindestens dieser Übergangsbestimmung gemeinsam mit 
dem Rest der Verordnung in Kraft treten.
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Titel Art. 27 Inkrafttreten

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1 Diese Verordnung tritt unter Vorbehalt der Absätze 2 und 3 am 1. Juli 
2026 in Kraft.
3 Artikel 21 tritt am 1. Januar 2029 in Kraft.

Begründung Je schneller die Verordnung in Kraft gesetzt wird, desto schneller greift auch 
Artikel 26, der es Händlerinnen und Händlern sowie Herstellerinnen und 
Herstellern ermöglichen wird, die dafür benötige Rücknahmeinfrastruktur 
(Sammelbehälter, Logistik, etc.) aufzubauen.
Damit die Mindestverwertungsquoten möglichst bald erfüllt werden können, 
sollte die Einführung der subsidiären Rücknahmepflicht nicht weiter 
verzögert werden.
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Renergia Zentralschweiz AG

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Ablehnung

Begründung: Mit der Annahme der Motion 24.3475 "Regulatorische Blockade beim Zink-
Recycling beheben" hat das Parlament den Bundesrat aufgefordert, "die 
Abfallverordnung (VVEA) dahingehend abzuändern, dass die regulatorische 
Blockade beim Zink-Recycling behoben werden kann." Sowohl im Titel als 
auch im eingereichten Text bezieht sich die Motion auf das Zink-Recycling. 
In der Begründung zur Motion wird präzisiert: „Zink wird nicht aus Schlacke, 
sondern aus Filterasche bzw. Hydroxidschlamm rückgewonnen”. Die vom 
Parlament verlangte Verordnungsänderung zielt somit klar auf KVA-
Hydroxidschlamm und nicht auf weitere KVA-Verbrennungsrückstände.
In seiner Stellungnahme vom 04.09.2024 zur Motion 24.3475 hat der 
Bundesrat den Parlamentsauftrag auf sämtliche KVA-
Verbrennungsrückstände ausgedehnt. Im Erläuterungsbericht wird 
entsprechend festgehalten, «dass auch alle Verbrennungsrückstände einer 
KVA als Siedlungsabfälle zu qualifizieren sind, bis sie verwertet oder 
abgelagert werden. Bis zum Ende des Verwertungsprozesses oder der 
Ablagerung handelt es sich bei diesen Rückständen damit um 
Siedlungsabfälle».
Obwohl der Auftrag des Parlaments sich auf KVA-Hydroxidschlamm 
(25'000t pro Jahr) bezieht, nimmt der Bundesrat somit diesen Auftrag zum 
Anlass, sämtliche KVA-Verbrennungsrückstände zu regulieren. Dies 
erweitert die regulierten Massenströme und Volumen beträchtlich (Stand 
2024):
•Hydroxidschlämme: 25'000t pro Jahr (ursprünglicher Geltungsbereich der 
Motion 24.3475)
•Zusätzlich: Filterasche (trocken): 80'000t pro Jahr, bzw. nach saure 
Wäsche 120'000t gewaschene Filterasche
•Zusätzlich: Aus Hydroxidschlämmen gewonnenen Zink: 1'700t pro Jahr
•Zusätzlich: KVA-Schlacke: 800'000t pro Jahr
•Zusätzlich: Aus KVA-Schlacke rückgewonnenen Metallen: 90'000t pro Jahr
Der Bundesrat begründet diese Erweiterung mit dem Argument, die 
Zuständigkeit der Kantone für die Entsorgung der gesamten KVA-
Verbrennungsrückstände sei eine «langjährige Praxis». Wir widersprechen 
diese Aussage mit Entschlossenheit: uns ist kein einziger Kanton bekannt, 
der heute die Entsorgung der KVA-Verbrennungsrückstände 
flächendeckend zuordnet. 
Der Einbezug aller KVA-Rückstände in die Definition Siedlungsabfälle kann 
potenziell höhere Kosten durch weniger Wettbewerb und zudem geringere 
Innovationsanreize generieren. Die Entwicklung neuer Verwertungs- oder 
Recyclingwege könnte verlangsamt werden, wenn nur staatliche Stellen die 
Rückstände verwalten.
Die heutige Entsorgung der Rückstände ist ein gut funktionierendes 
System. Der Eingriff durch die Einführung eines neuen Staatsmonopols 
hätte keine ökologischen Vorteile brächte jedoch voraussichtlich 
ökonomische Nachteile. Wir sind der Ansicht, dass ein so tiefgreifender 
Eingriff und seine Auswirkungen auf die Schweizer Abfallwirtschaft einer 
gründlichen Analyse und Regulierungsfolgenabschätzung bedürfen.

Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme1
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Titel Variante 2 betreffend Art. 3 Bst. a Ziff. 4

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag In dieser Verordnung bedeuten:
a.Siedlungsabfälle:

4. Hydroxidrückstände die aus der sauren Wäsche von Filterasche 
aus Anlagen zu thermischen Behandlung von Abfällen nach den 
Ziffern 1-3 anfallen

Begründung Die Motion 24.3475 «Regulatorische Blockaden beim Zink-Recycling 
beheben» fordert den Bundesrat auf, die Abfallverordnung dahingehend 
abzuändern, dass die regulatorische Blockade beim Zink-Recycling 
behoben werden kann. Mit einer gezielten Anpassung von Art. 3 Bst. a kann 
diese Ziel ohne massiven Eingriff in das bestehende und funktionierende 
System der thermischen Abfallverwertung erreicht werden.

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Zustimmung

Begründung: Die Kapazitäten bei der thermischen Abfallverwertung in der Schweiz sind 
erschöpft. Der Renergia Zentralschweiz AG begrüsst daher die neue 
Verpackungsverordnung ausdrücklich und hofft, dass die angestrebt 
Steigerung der stofflichen Verwertung von Einwegverpackungen aus 
Kunststoff und Getränkekarton auch eintreffen wird.

Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme2
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Titel Art. 5 Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die 
verpflichtet sind, Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff 
zurückzunehmen, und von diesen beauftragte private 
Branchenorganisationen, müssen:

a. alle beteiligten Akteure der Entsorgungskette kostendeckend für 
erbrachte Leistungen entschädigen;
b. sicherstellen, dass die Entsorgungskosten durch verursachergerechte 
Beiträge gedeckt werden; diese Beiträge müssen zweckgebunden sein 
und dürfen nur für die Deckung der Entsorgungskosten verwendet 
werden;
c. sicherstellen, dass der Anteil der Getränkeverpackungen aus PET an 
der gesamten gesammelten Masse 2 Prozent nicht übersteigt;
d. stetig Massnahmen treffen, damit die Sammelquote wie auch die 
Qualität und Reinheit der Sammlung steigt;
e. nicht stofflich verwertbare Verpackungen und Behandlungsreste 
zunächst stofflich-energetisch und dann rein energetisch verwerten.

f.sicherstellen, dass die stofflich-energetische oder rein energetische 
Verwertung der Behandlungsreste in der Schweiz erfolgt.

Begründung Das Parlament hat am 15. März 2024 eine Änderung des 
Umweltschutzgesetzes beschlossen. Diese Änderung wurde im Bundesblatt 
publiziert ( BBI 2024 682) und sieht eine umfassende Ergänzung des 
Artikels 31b vor, unter Anderem mit einem neuen Absatz 5.» Die Abfälle 
nach Absatz 4 müssen wiederverwendet oder stofflich verwertet werden. 
Die stoffliche Verwertung hat so weit zu erfolgen, wie es technisch möglich 
und wirtschaftlich tragbar ist. Die energetische Verwertung der nicht stofflich 
verwertbaren Anteile hat im Inland zu erfolgen.»
Der letzte Satz des oben zitierten neuen Absatzes 5 präzisiert, dass die 
energetische Verwertung der Behandlungsreste in der Schweiz erfolgen 
muss. Da die separat gesammelten Einwegverpackungen aus Kunststoff 
und Getränkekarton ins benachbarte Ausland sortiert werden, ist den Art. 
31b Absatz 5 USG von entscheidender praktischer Bedeutung. Sowohl die 
Schweizer Zementindustrie als auch die Schweizer KVA sind bereit und in 
der Lage, die hochkalorischen Behandlungsreste aus der Sortierung von 
Schweizer Kunststoffabfällen im Inland zu verwerten. Angesichts der 
angespannten Energiemärkte sollte die Schweiz nicht leichtfertig auf 
mehrere zehntausend Tonnen ihrer eigenen energiereichen Abfälle 
verzichten.
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Rivella

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Unterstützung Stellungnahme SVUG

Anhang: Verpackungsverordnung Stellungnahme SVUG 20250926.pdf
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Roman Peter

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Trash Hero World begrüsst die Revision der Verpackungsverordnung als 
einen zeitgemässen und wichtigen Schritt zur Stärkung der 
Kreislaufwirtschaftspolitik in der Schweiz. Der erweiterte Geltungsbereich 
des Entwurfs wird positiv bewertet, und insbesondere die Integration der 
Erfahrungen aus dem EU-Prozess ist sehr wertvoll.

Im März 2025 veröffentlichte die Swiss Plastic Action Koalition eine 
gemeinsame Erklärung mit zehn klaren Forderungen (https://trashhero.org
/wp-content/uploads/2025/03/2025-03-10-Swiss-Plastic-Action-
Gemeinsame-Erklaerung.pdf), um sicherzustellen, dass die 
Verpackungspolitik der Schweiz Plastikverschmutzung wirksam verhindert, 
sichere Materialien fördert und die Infrastruktur für eine echte 
Kreislaufwirtschaft aufbaut. Wir halten diese Forderungen weiterhin für 
wesentlich und sehen die aktuelle Konsultation als Gelegenheit, die 
Verordnung stärker an ihnen auszurichten.

Der Entwurf ist in bestimmten Bereichen zwar ein Fortschritt, doch müssen 
einige zentrale Punkte stärker berücksichtigt werden, um tatsächlich 
wirksame Ergebnisse zu erzielen.

Plastikverschmutzung an der Quelle verhindern:
Wir fordern ein Verbot nicht notwendiger Einwegkunststoffe, verbindliche 
Reduktionsziele sowie das schrittweise Auslaufen von giftigen und nicht 
recycelbaren Verpackungen. Der vorliegende Entwurf verbietet solche 
Produkte bislang nicht und legt keine quantitativen Reduktionsziele fest. Er 
konzentriert sich vor allem auf Sammlung und Recycling, was den Anstieg 
des Verpackungsabfalls nicht umkehren kann. Zudem fehlen Mechanismen, 
um unerwünschte Ersatzstoffe zu verhindern oder gefährliche Materialien 
auszuschliessen, wodurch die öffentliche Gesundheit und die Umwelt 
weiterhin gefährdet bleiben.
Eine Angleichung an die neue EU-Verordnung über Verpackungen und 
Verpackungsabfälle (PPWR) würde die Position der Schweiz stärken, da 
diese Anforderungen an Recycelbarkeit, Gestaltungskriterien, 
Wiederverwendungsziele, recycelten Materialanteil, Verbote bestimmter 
Einwegkunststoffe und strenge Grenzwerte für PFAS festlegt.

Investition in Wiederverwendung und Kreislaufwirtschaftsinfrastruktur:
Die erweiterte Herstellerverantwortung (EPR) sollte nicht nur als Instrument 
zur Finanzierung der nachgelagerten Entsorgung genutzt werden, sondern 
auch zur Finanzierung grossflächiger Wiederverwendungssysteme und zur 
Entwicklung nationaler Standards. Der aktuelle Entwurf erkennt dieses 
strategische Potenzial bislang nicht an. Ein wichtiger Schritt wäre, einen Teil 
der Vorauszahlungsabgabe (TEA) auf Wiederverwendungssysteme 
umzuleiten, wie dies bereits in Frankreich praktiziert wird, wo eine einzige 
Organisation sowohl die Beiträge für Wiederverwendung als auch für 
Recycling verwaltet. Ebenso sollte das begrenzte und fragmentierte 
Pfandsystem für Getränkebehälter ausgeweitet werden: Das Pfandsystem 
in Deutschland zeigt, wie universelle Pfandregelungen (für Mehrweg- und 
Einwegbehälter) dank effizientem Management und harmonisierten 
Standards Rücklaufquoten von über 90 % erreichen können. Ohne 
entsprechende Investitionen und Harmonisierung wird die 
Wiederverwendung in der Schweiz marginal bleiben.

Sichere Materialien gewährleisten:
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Verpackungen, einschliesslich recycelter Verpackungen, müssen frei von 
gefährlichen Stoffen und nicht absichtlich zugesetzten Stoffen (NIAS) sein. 
Dies ist entscheidend, um die öffentliche Gesundheit zu schützen und 
sichere Recyclingkreisläufe zu gewährleisten. Der Entwurf der Verordnung 
fördert derzeit zwar recycelte Kunststoffe, behandelt jedoch deren 
chemische Sicherheit nicht, wodurch eine regulatorische Lücke entsteht, die 
ernsthafte Auswirkungen auf den Lebensmittelkontakt und Konsumgüter 
haben kann.

Greenwashing beenden und Transparenz stärken:
Wir fordern vollständige Transparenz bezüglich der chemischen 
Zusammensetzung, der Recycelbarkeit und der End-of-Life-Bestimmung 
von Verpackungen. Irreführende Angaben; einschliesslich, aber nicht 
beschränkt auf die Recyclingfähigkeit von Kunststoffen und „Neutralität“; 
müssen verboten werden, und die Verantwortung der Unternehmen über 
den gesamten Lebenszyklus hinweg muss sichergestellt sein. Zwar führt die 
Verordnung einige Berichtspflichten ein, diese bleiben jedoch fragmentiert 
und undurchsichtig. Es gibt keine systematische Transparenzpflicht oder ein 
belastbares Prüfverfahren, und die Definition von Recycling lässt Raum für 
irreführende Interpretationen.

Fazit:
Insgesamt zeigen diese Mängel, dass die Verordnung weiterhin Recycling 
über Prävention, Reduktion und Sicherheit stellt. Durch die Integration 
verbindlicher Reduktionsziele, einer soliden Finanzierung für 
Wiederverwendung, Regeln zur chemischen Sicherheit, einer Angleichung 
an die EU sowie starker Transparenzpflichten hat die Schweiz die Chance, 
einen glaubwürdigen internationalen Standard zu setzen und ein 
Verpackungssystem zu schaffen, das sowohl die Umwelt als auch die 
öffentliche Gesundheit wirklich schützt.

Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme2

Titel Art. 1 Gegenstand und Geltungsbereich

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag --

Begründung Der derzeitige Geltungsbereich der Verordnung ist zu begrenzt, da er drei 
Schlüsselelemente, die für ein sicheres und kreislauffähiges 
Verpackungssystem unerlässlich sind, nicht ausdrücklich berücksichtigt:
- die Notwendigkeit, giftige Stoffe in Verpackungen zu beschränken oder zu 
verbieten,
- die Verpflichtung, wiederverwendbare Verpackungssysteme zu entwickeln 
und bereitzustellen,
- sowie die Anforderung einer Kennzeichnungspflicht, um Transparenz für 
Verbraucher und Betreiber zu gewährleisten.

Die ausdrückliche Aufnahme dieser Elemente in den Geltungsbereich (Art. 
1) ist wichtig, um ihre Relevanz als übergeordnete Grundsätze der 
Verordnung zu signalisieren und die Übereinstimmung mit den Zielen der 
Schweiz in Bezug auf Abfallreduzierung, Kreislaufwirtschaft und Schutz der 
öffentlichen Gesundheit sicherzustellen.

Titel Art. 2 Begriffe

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung
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Gegenvorschlag b. Mehrwegverpackungen: Jede Verpackung, die so gestaltet, hergestellt 
und in Verkehr gebracht wird, dass sie innerhalb eines organisierten 
Mehrwegsystems mehrfach wiederverwendet werden kann, wobei ihre 
Schutz- und Funktionseigenschaften über eine ausreichende Anzahl von 
Nutzungen erhalten bleiben, sodass sie ihren ökologischen Break-even-
Punkt in Bezug auf Nachhaltigkeit übertrifft. Die Anzahl der Nutzungen wird 
durch unabhängige, konsekutive Lebenszyklusbewertungen bestimmt.

f. Kunststoffverpackungen: Jede Verpackung, die ganz oder teilweise aus 
irgendeiner Form von chemisch modifizierten, biobasierten oder 
synthetischen Polymeren besteht, einschliesslich aller Zusatzstoffe oder 
sonstigen Stoffe.
[Keine Ausnahme für PET]

h. Stoffliche Verwertung: die mechanische Verarbeitung von Abfallstoffen zu 
Produkten, Materialien oder Stoffen, sei es für den ursprünglichen Zweck 
oder für andere Zwecke, mit Ausnahme der energetischen Verwertung und 
der Verwendung als Brennstoff.

h.bis Hochwertiges Recycling: jedes Recyclingverfahren, bei dem recycelte 
Materialien hergestellt werden, die aufgrund ihrer erhaltenen technischen 
Eigenschaften von gleicher Qualität wie die ursprünglichen Materialien sind 
und als Ersatz für Primärrohstoffe für Verpackungen oder andere 
Anwendungen verwendet werden, bei denen die Qualität des recycelten 
Materials erhalten bleibt.

j. Recyclingquote: Anteil der Verpackungen nach Gewicht, gemessen beim 
Eingang der Abfälle in eine Recyclinganlage innerhalb eines 
Kalenderjahres, im Vergleich zum Gesamtgewicht der aus diesem Material 
hergestellten und in der Schweiz zur Wiederverwendung zurückgegebenen 
Verpackungen.

q. Inerte Verpackungen: Verpackungsmaterial, das unter den vorgesehenen 
Verwendungsbedingungen weder chemisch noch physikalisch mit den 
verpackten Gütern oder der Umwelt in Wechselwirkung tritt und somit für 
eine sichere Wiederverwendung und Wiederverwertung geeignet ist.

r. Mehrwegsystem: organisatorische, technische oder finanzielle Mittel, die 
die Wiederverwendung in geschlossenen oder offenen Kreisläufen 
ermöglichen, unterstützt durch eine angemessene Logistik und gefördert 
durch geeignete Anreizsysteme, in der Regel durch ein Pfandsystem.

s. Rücklaufquote von Verpackungen: Verhältnis zwischen der Anzahl der an 
Verbraucher:innen und Endnutzer:innen abgegebenen vollen Verpackungen 
und der Anzahl der Verpackungen, die nach der Reinigung wieder befüllt 
werden können.

t. Wiederverwendungsquote von Verpackungen: Verhältnis zwischen der 
Anzahl der an Verbraucher:innen und Endnutzer:innen abgegebenen 
Vollverpackungen und der Anzahl der wiederverwendeten und wieder in 
Verkehr gebrachten Vollverpackungen.
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Begründung b. Mehrwegverpackungen:
Die aktuelle Definition von „Mehrwegverpackungen“ ist zu allgemein gefasst 
und könnte es ermöglichen, schwache oder halbwegs wiederverwendbare 
Produkte als „Mehrweg“ zu vermarkten. Die überarbeitete Definition stellt 
klar, dass echte Mehrwegverpackungen folgende Kriterien erfüllen müssen:
- Sie sind Teil eines organisierten Mehrwegsystems (Sammel-, Reinigungs- 
oder Nachfüllsystem).
- Sie behalten ihre funktionellen und schützenden Eigenschaften über 
mehrere Nutzungszyklen hinweg.
- Sie absolvieren die Mindestanzahl an Zyklen, die erforderlich ist, um die 
Umweltbelastung einer entsprechenden Einwegverpackung auszugleichen 
– zu bestimmen durch unabhängige, konsekutive 
Lebenszyklusbewertungen.
Durch diese Formulierung richtet sich die Schweiz an internationalen Best 
Practices aus (Ellen MacArthur Foundation, Reloop, Zero Waste Europe, 
ECOS) und schafft zugleich die Grundlage dafür, dass das UVEK 
Schwellenwerte für unterschiedliche Materialien und Anwendungen 
sachgerecht und evidenzbasiert anpassen kann.

Zudem enthält die Verordnung keine Definition von „Inertheit“. Dabei 
handelt es sich um ein zentrales Konzept, um sicherzustellen, dass 
Verpackungsmaterialien für Lebensmittel und Getränke sicher, 
wiederverwendbar und mit hochwertigem Recycling kompatibel sind. Die 
Einführung einer Definition von Inertheit würde dazu beitragen, 
internationale Best Practices festzulegen und die Führungsrolle der Schweiz 
bei sicheren, zirkulären Verpackungssystemen zu stärken.

Darüber hinaus ist die aktuelle Definition von Materialrecycling zu allgemein 
gefasst und schliesst nicht die üblichen Ausschlüsse wie 
Energiegewinnung, Verarbeitung zu Brennstoff oder Verfüllung ein.

Die Aufnahme von Buchstabe h.bis definiert die ideale Form des 
Recyclings, bei der Downcycling ausgeschlossen ist, also das Recycling in 
Produkte wie Kleidung oder Möbel, die anschliessend nicht weiter recycelt 
werden können.

Die Ergänzung des Textes zu Punkt j. stellt sicher, dass die Menge des 
recycelten Materials am Eingang der Recyclinganlage gemessen wird. Dies 
ist eine Sicherheitsmassnahme, um sicherzustellen, dass für das Recycling 
vorgesehenes Material nachvollziehbar bleibt, insbesondere beim Export.

Die Ergänzung von Buchstabe r. ermöglicht die Definition von 
Mehrwegsystemen. Dieser Begriff, übernommen aus dem europäischen 
Recht (Verordnung 2025/40), ist nicht nur notwendig, weil er in dieser 
Verordnung verwendet wird, sondern auch, um zu betonen, dass 
Wiederverwendungsaktivitäten Teil von Systemen mit organisatorischer 
Struktur, finanziellen Abläufen, Anreizmechanismen usw. sein müssen.

Die Ergänzung von Buchstabe s. übernimmt die Definition der 
Rücklaufquote, wie sie im erläuternden Bericht zur Überarbeitung dieser 
Verordnung enthalten ist. Der Begriff „Standard“ wurde ebenfalls gestrichen, 
da sich die Wiederverwendung von Verpackungen und deren 
anschliessende Rücknahme auch auf nicht standardisierte Verpackungen 
beziehen kann. Es ist wichtig, diese Definition aufzunehmen, da der Begriff 
später in der Verordnung verwendet wird.

Die Ergänzung von Buchstabe t. ermöglicht die Definition der 
Wiederverwendungsquote, die in einem neuen Artikel 19bis aufgenommen 
wird. Dabei folgt sie einer Logik, die der bei den Recyclingquoten 
angewendeten ähnelt, mit dem Ziel, verbindliche Wiederverwendungsziele 
festzulegen. Im Gegensatz zur „Rücklaufquote“ berücksichtigt diese Quote 
nur Verpackungen, die tatsächlich wiederverwendet werden, d.h. nach dem 
Wiederverwendungsprozess wieder in den Verkehr gebracht werden.

Titel Art. 3 Allgemeine Anforderungen an Verpackungen

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung
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Gegenvorschlag Händler:innen und Hersteller:innen, die Verpackungen in Verkehr bringen, 
müssen sicherstellen, dass die Verpackungen:
a. notwendig, sicher und nachhaltig sind, basierend auf evidenzbasierten 
Kriterien;
b. über standardisierte Kennzeichnung verfügen, die das Vorhandensein 
oder Fehlen relevanter Chemikalien, den Anteil an Recyclingmaterial und 
die bevorzugte Rückgabemethode zeigt;
c. keine irreführenden Umweltangaben enthalten;
d. so gestaltet sind, dass sie keine wesentlichen Hindernisse oder 
unverhältnismässigen Kosten bei Sammlung, Wiederverwendung, 
Behandlung oder Recycling verursachen;
e. den grösstmöglichen Anteil an Recyclingmaterial enthalten, ohne die 
menschliche Gesundheit zu gefährden.

Hinzufügen: Art. 3bis Kontrolle der Anforderungen an Verpackungen
Das BAFU veröffentlicht regelmässig Bewertungen zu den verschiedenen 
Arten von Verpackungen und den Möglichkeiten ihrer Entsorgung am Ende 
ihrer Lebensdauer, um festzustellen, welche Optionen hinsichtlich der 
Umweltbelastung und der Risiken für die menschliche Gesundheit sowie 
unter Berücksichtigung des Stands der Technik vorzuziehen sind.
Hinzufügen: Art. 3tris Verpflichtung der Einzelhandelsgeschäfte zur 
Rücknahme von Verpackungen.
1. Einzelhandelsgeschäfte müssen alle Arten von Verpackungen von 
Produkten kostenlos für die Konsumentinnen und Konsumenten 
zurücknehmen.
2. Für Einzelhandelsgeschäfte mit einer Verkaufsfläche von mehr als 200 
m² muss eine gut sichtbare Plattform zum Auspacken zur Verfügung gestellt 
werden.
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Begründung Artikel 3 legt wichtige allgemeine Grundsätze fest, ist jedoch in seiner 
derzeitigen Form noch zu schwach. Der Verweis darauf, dass Massnahmen 
nur „soweit wirtschaftlich tragbar“ erforderlich sind, schafft eine Lücke, die 
es Unternehmen ermöglicht, die Einhaltung aus finanziellen Gründen zu 
umgehen. Dies untergräbt die Wirksamkeit der Verordnung und sollte 
gestrichen werden.

Punkt a enthält nun drei zentrale Anforderungen für alle Verpackungen:
- Notwendig bedeutet, dass die Verpackung erforderlich ist; unnötige 
Verpackungen sollten verboten oder schrittweise abgeschafft werden.
- Sicher bedeutet, dass keine problematischen Stoffe oder Chemikalien 
enthalten sind, die Freisetzung von Mikro- und Nanoplastik reduziert wird 
und etablierte Sicherheitskriterien erfüllt werden.
- Nachhaltig bedeutet, dass die Verpackung so gestaltet ist, dass 
Wiederverwendung und hochwertiges Recycling in grossem Massstab 
prioritär berücksichtigt werden. Wo Einwegverpackungen erforderlich sind, 
werden Gewicht und Volumen auf das Minimum reduziert, das notwendig 
ist, um die Funktionalität sicherzustellen, ohne die Recycelbarkeit zu 
beeinträchtigen.

Die neuen Punkte b und c wurden hinzugefügt, um Transparenz für die 
Konsument:innen, Verantwortung der Produzent:innen und die Einhaltung 
geeigneter Rückgabesysteme sicherzustellen. Die Handhabung von 
Umweltangaben könnte sich an Art.14 der EU-Verordnung über 
Verpackungen und Verpackungsabfälle (PPWR) orientieren.

Punkt c ist problematisch, da die Forderung nach „einem möglichst hohen 
Anteil “ an Recyclingmaterial ohne Unterscheidung zwischen den 
Materialien nicht akzeptabel ist. Während recyceltes Glas wünschenswert 
ist, können recycelte Kunststoffe und Karton problematische Stoffe 
konzentrieren (einschliesslich Persistenz, Bioakkumulation, Mobilität, 
Karzinogenität, Mutagenität, Reproduktionstoxizität, spezifische 
Organtoxizität bei wiederholter Exposition und/oder endokrine Disruption). 
Besonders besorgniserregend ist dies bei Verpackungen für Lebensmittel 
und Getränke. Verpackungen sollten keine problematischen Chemikalien 
enthalten, und der Recyclinganteil muss sowohl für die menschliche 
Gesundheit als auch für die Umwelt unbedenklich sein.

Bezüglich des Vorschlags, Artikel 3tris aufzunehmen: Die Verpflichtung für 
den Handel, alle Arten von Verpackungen kostenfrei von Konsument:innen 
zurückzunehmen, gewährleistet Konsistenz und Zugänglichkeit im 
Verpackungssystem. Diese Massnahme unterstützt die Abfallvermeidung, 
indem sie Anreize für den Handel schafft, übermässige oder nicht 
recycelbare Verpackungen zu reduzieren, und gleichzeitig den Konsument:
innen eine ordnungsgemässe Entsorgung erleichtert.
Die Verpflichtung ergänzt bestehende Rücknahmesysteme, ohne sie zu 
ersetzen. Sie ermöglicht es Konsument:innen, Verpackungen (sowohl 
recycelbare als auch nicht recycelbare) am Verkaufsort zurückzugeben, 
erhöht die Bequemlichkeit und fördert Gewohnheiten, die für den künftigen 
Ausbau von Mehrwegsystemen entscheidend sein werden.
Für den Handel schafft diese Massnahme Anreize für einen schrittweisen 
Übergang zu Verpackungsreduktion und Designoptimierung. Zudem fördert 
sie Transparenz und geteilte Verantwortung entlang der 
Wertschöpfungskette, im Einklang mit dem Prinzip der erweiterten 
Herstellerverantwortung (EPR), ohne unverhältnismässige betriebliche 
Belastungen aufzuerlegen.
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Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag a. diese Verpackungen für die Verbraucher:innen kostenfrei an allen 
Verkaufsstellen und während der gesamten Öffnungszeiten 
zurückzunehmen;

c. in den Verkaufsstellen an gut sichtbarer Stelle deutlich darauf 
hinzuweisen, dass solche Verpackungen zurückgenommen werden und 
angeben, wie diese anschliessend weiterverarbeitet werden.

Begründung Der aktuelle Artikel verpflichtet Händler:innen und Hersteller:innen zwar zur 
Rücknahme von Getränkekartons und Einweg-Kunststoffverpackungen, legt 
jedoch nicht fest, dass dies kostenfrei für die Konsument:innen erfolgen 
muss. Ohne diese Klarstellung könnten Einzelhändler:innen Gebühren oder 
andere Bedingungen auferlegen, die die Rückgabe von Verpackungen 
erschweren und die Wirksamkeit der Rücknahmepflicht beeinträchtigen 
würden.
Die Ergänzung der Formulierung in Punkt a „für Konsument:innen kostenfrei
“ stellt sicher, dass das Rücknahmesystem zugänglich ist und mit dem 
Verursacherprinzip übereinstimmt, wonach Produzent:innen und Händler:
innen (nicht die Konsument:innen) die finanziellen Verantwortung für 
Verpackungsabfälle tragen. Diese Massnahme trägt zudem dazu bei, die 
Rücklaufquoten zu erhöhen und eine faire Umsetzung in allen 
Verkaufsstellen zu gewährleisten.

Die Ergänzung bei Punkt c. der Verpflichtung, Nachweise darüber zu 
veröffentlichen, wo zurückgegebene Verpackungen letztlich entsorgt 
werden, sorgt für mehr Transparenz für die Konsument:innen und erhöht 
gleichzeitig die Verantwortlichkeit der Händler:innen, da Rücknahme nicht 
automatisch Recycling garantiert.

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 3

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag --

Begründung Dies widerspricht dem Prinzip, dass die Rücknahme von Verpackungen 
kostenfrei für Konsument:innen erfolgen muss (Art.4 Buchstabe a).

Wir schlagen daher vor, Artikel 4 Absatz 3 zu streichen.

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --



2200 / 2947

Titel Art. 5 Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag b. sicherzustellen, dass die Entsorgungskosten durch Beiträge gemäss dem 
Verursacherprinzip gedeckt werden; diese Beiträge sind ausschliesslich für 
die Deckung der Entsorgungskosten sowie zur Unterstützung von 
Vermeidungs- und Mehrwegmassnahmen zu verwenden und dürfen nicht 
auf die Verbraucher:innen abgewälzt werden.

e. hochwertiges Recycling im grossen Umfang priorisieren sowie die Menge 
des Restabfalls gemäss den in Art.6 festgelegten Zielvorgaben klar 
berichten und reduzieren

Begründung Artikel 5 verlangt zu Recht, dass die Entsorgungskosten durch Beiträge 
gemäss dem Verursacherprinzip gedeckt werden. Der Text legt jedoch nicht 
fest, wer diese Kosten letztlich trägt. Ohne Klarstellung besteht das Risiko, 
dass die Kosten auf die Konsument:innen abgewälzt werden, was die 
Fairness untergräbt und den Anreiz für Produzent:innen schwächt, 
Verpackungen besser zu gestalten.

Um die Wirksamkeit sicherzustellen, muss klar sein, dass die Beiträge von 
denjenigen getragen werden, die Verpackungen in Verkehr bringen, und 
nicht von den Konsument:innen. Darüber hinaus sollten die Beiträge nicht 
nur die Entsorgung abdecken, sondern auch die Abfallvermeidung und den 
Aufbau von Mehrwegsystemen unterstützen, im Einklang mit der 
erweiterten Herstellerverantwortung (EPR). Dies schafft die richtigen 
ökonomischen Anreize und stellt sicher, dass Ressourcen in nachhaltige 
Lösungen kanalisiert werden.

Punkt e wurde überarbeitet, um Verweise auf die Verbrennung (nicht 
empfohlene Entsorgungsmethode) zu entfernen und eine öffentliche 
Berichterstattung vorzuschreiben.

Titel Art. 5 Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1bis. Zusätzlich zu den in Abs. 1 festgelegten Recyclingquoten ist die 
insgesamt in Verkehr gebrachte Menge an Verpackungsabfällen 
schrittweise zu verringern. Die Menge der Verpackungsabfälle ist bis 2030 
um mindestens 5 %, bis 2035 um 10 % und bis 2040 um 15 % gegenüber 
dem Niveau von 2018 zu reduzieren, im Einklang mit den Zielen der EU-
Verordnung über Verpackungen und Verpackungsabfälle (PPWR).

Begründung Artikel 6 legt derzeit nur relative Recyclingziele (Prozentsätze) fest. Zwar 
sind diese wichtig, sie garantieren jedoch keine tatsächliche Reduktion des 
Verpackungsabfalls, da Recyclingquoten steigen können, während das 
Gesamtvolumen an Abfall ebenfalls zunimmt.

Um echten Fortschritt bei der Abfallvermeidung sicherzustellen, sollte die 
Verordnung relative Recyclingziele mit absoluten Reduktionszielen für 
Verpackungsabfälle kombinieren, im Einklang mit der künftigen EU-
Verordnung über Verpackungen und Verpackungsabfälle (PPWR).

Die Einführung messbarer Reduktionsziele – 5% bis 2030, 10% bis 2035 
und 15% bis 2040 im Vergleich zu den Werten von 2018 – würde die 
Schweiz an europäische Best Practices angleichen und sicherstellen, dass 
politische Massnahmen zu einer tatsächlichen Verringerung des gesamten 
in Verkehr gebrachten Verpackungsabfalls führen.

Alternativ könnte Artikel6 auch die Wiederverwendbarkeit von 
Verpackungen berücksichtigen, die durch Händler:innen in Verkehr 
gebracht wird, um Getränkekartons und andere Einwegverpackungen zu 
ersetzen. Wenn dies ordnungsgemäss umgesetzt wird, könnte dies in die 
Berechnung einbezogen oder zur gemessenen Recyclingquote angerechnet 
werden.

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag --

Begründung Dieser Mechanismus würde in der Praxis zusätzliche Kosten für Konsument:
innen verursachen und widerspricht damit dem Prinzip, dass die 
Rücknahme von Verpackungen kostenfrei für Konsument:innen erfolgen 
muss (Art.4 Buchstabe a) und dass Produzent:innen und Händler:innen die 
Verantwortung im Einklang mit der erweiterten Herstellerverantwortung 
(EPR) tragen sollten.

Wir schlagen daher vor, Artikel 6 Absatz 2 zu streichen. Anstelle neuer 
Verbrauchergebühren oder Steuern sollte die Verordnung auf ein 
Pfandsystem für alle Getränkeverpackungen setzen. Ein Pfand 
unterscheidet sich grundlegend von einer Gebühr:
- Ein Pfand ist vollständig rückzahlbar, schafft einen direkten Anreiz für 
Konsument:innen, Verpackungen zurückzugeben, und ermöglicht höhere 
Rücklaufquoten;
- Eine Steuer oder Gebühr ist nicht rückzahlbar, verschiebt die Kosten auf 
die Konsument:innen, ohne das Verhalten oder das Verpackungsdesign zu 
verbessern.
Die Pfandpflicht (wie in Art.17 vorgeschlagen) gewährleistet einen fairen, 
geschlossenen Kreislauf für alle Materialien, stärkt die Verantwortlichkeit 
entlang der gesamten Wertschöpfungskette und vermeidet eine 
Benachteiligung der Konsument:innen, während es eine wirksame 
Abfallreduktion fördert.
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Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Werden die Recyclingquoten weiterhin nicht erreicht, kann das UVEK die 
Verpflichtungen und Leistungsanforderungen des in Artikel 17 festgelegten 
Pfandsystems verstärken, insbesondere für Verpackungsmaterialien oder 
Akteure, die hauptsächlich für die Nichterreichung der Ziele verantwortlich 
sind. Dies kann höhere Pfandbeträge, gezielte Rücknahmepflichten oder 
zusätzliche Massnahmen zur Verbesserung der Sammelqualität und der 
Verwertungsergebnisse umfassen.

Begründung Der Artikel sieht derzeit vor, dass das UVEK ein Pfandsystem einführen 
kann, falls die Recyclingquoten nicht erreicht werden. Unter unserem 
Vorschlag gilt jedoch bereits ein universelles Pfandsystem (Artikel 17) für 
alle Getränkeverpackungen. Dieser Absatz sollte daher dazu dienen, das 
bestehende System zu stärken und anzupassen, wenn die Leistung 
einzelner Materialien oder Betreiber unzureichend bleibt. Dies gewährleistet 
politische Kohärenz und vereinfacht die Umsetzung. Ein Pfandsystem ist ein 
strukturelles Instrument, das hohe Rücklauf- und Rückgabemengen für alle 
Materialien sicherstellt, während Artikel 6 Absatz 3 dem UVEK die 
Flexibilität bietet, das System gezielt zu optimieren, wenn spezifische 
Materialien oder Betreiber hinter den Erwartungen zurückbleiben. Solche 
Anpassungen (z.B. höhere Pfandbeträge oder strengere Rückgabepflichten) 
würden die Effizienz des Gesamtsystems verbessern, ohne parallele 
Mechanismen oder zusätzliche administrative Belastungen zu schaffen.

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Hersteller;innen, die leere Einwegverpackungen aus Glas für die 
Verwendung im Inland abgeben oder solche Verpackungen einführen, 
müssen für diese einer vom BAFU beauftragten Organisation (Organisation) 
eine vorgezogene Entsorgungsgebühr (Gebühr) entrichten

Begründung Die Steuer sollte nur für Einwegglasverpackungen gelten, nicht für Mehrweg-
/Wiederbefüllbares Glas.

Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Die Gebührenpflicht gilt auch für Hersteller:innen, die befüllte 
Einwegverpackungen aus Glas abgeben oder einführen.

Begründung Die Steuer sollte nur für Einwegglasverpackungen gelten, nicht für Mehrweg-
/Wiederbefüllbares Glas

Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag d. Hersteller:innen, die die Rücknahme und Wiederbefüllung von 
Glasverpackungen anbieten.

Begründung Die Steuer sollte nur für Einwegglasverpackungen gelten, nicht für Mehrweg-
/Wiederbefüllbares Glas
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Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 10 Verwendung der Gebühr

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung
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Gegenvorschlag Ändern Buchstabe d: „Informationskampagnen, insbesondere zur prioritären 
Förderung der Wiederverwendung und stofflichen Verwertung von 
Glasverpackungen ...” 
Neue Buchstabe nach (d) einfügen:
d bis. die Entwicklung von Standards und Infrastrukturen für 
Mehrwegverpackungssysteme;
Einleitenden Satz ändern:
„Die Organisation muss die Einnahmen aus der Abgabe zur Finanzierung 
der folgenden Tätigkeiten im Zusammenhang mit Glasverpackungen 
verwenden; gleichwertige Massnahmen sind auch für Kunststoff- und 
andere Getränkeverpackungen einzuführen.“
Nach (d bis) einfügen:
d ter. die Finanzierung des Aufbaus und des Betriebs von 
Mehrwegsystemen;
Letzten Satz der Begründung ändern:
„Die Aufnahme solcher Bestimmungen würde den Übergang zu 
Mehrwegverpackungen, insbesondere bei Getränken, stärken und 
sicherstellen, dass die Abgabe Mehrweg fördert und nicht den Ersatz durch 
Einwegkunststoffe begünstigt.“
Hinzufügen: Art. 10bis «Verwendung der Gebühr für die Wiederverwendung
Mindestens 10 % der vorweggenommenen Entsorgungsgebühr müssen zur 
Unterstützung von Aktivitäten im Zusammenhang mit der 
Wiederverwendung von Verpackungen gemäss Art. 10 Bst. a und b 
verwendet werden.»
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Begründung Artikel 10 beschränkt derzeit die Verwendung der Entsorgungsgebühr auf 
Aktivitäten im Zusammenhang mit Glasverpackungen. Dies führt zu einem 
Ungleichgewicht: Glas wird benachteiligt, während Kunststoff und andere 
Verpackungsmaterialien keiner gleichwertigen finanziellen Verantwortung 
unterliegen. Zudem wird derzeit nicht zwischen Einweg- und Mehrweg-
Glasverpackungen unterschieden. Dies birgt das Risiko, Substitutionen hin 
zu Kunststoff zu begünstigen, was dem Ziel der Reduktion des gesamten 
Verpackungsabfalls und dem Schutz der öffentlichen Gesundheit 
widerspricht.

Das Prinzip der erweiterten Herstellerverantwortung (EPR) verlangt, dass 
alle Verpackungsmaterialien in fairer Weise zu den Kosten für Sammlung, 
Behandlung sowie den Aufbau und Betrieb von Wiederverwendungs- und 
Recyclinginfrastrukturen beitragen. Entsprechende Massnahmen sollten 
daher auch für Kunststoffe und andere Materialien eingeführt werden.

Darüber hinaus sieht Artikel 10 derzeit keine Finanzierung für die 
Entwicklung von Standards und Systemen zur Wiederverwendung vor. Die 
Aufnahme solcher Bestimmungen und die Möglichkeit, Steuereinnahmen 
auch für den Aufbau und Betrieb von Mehrwegsystemen zu verwenden, 
würden den Übergang zu wiederverwendbaren Verpackungen – 
insbesondere bei Getränken – deutlich stärken. Ebenso wichtig ist, dass die 
Ausgestaltung der Abgabe die Wiederverwendung fördert und keine Anreize 
für den Umstieg auf Einwegkunststoffe schafft.

Buchstabe d.: Die Wiederverwendung von Glasverpackungen trägt zur 
Schonung natürlicher Ressourcen, zur Stärkung der Kreislaufwirtschaft und 
zur Verbesserung der Umweltbilanz bei – insbesondere im Vergleich zu 
Einweg-Glasverpackungen (siehe Carbotech-Bericht, 2024). Umfragen in 
der Schweizer Bevölkerung zeigen, dass viele Menschen die Begriffe 
„Recycling“ und „Wiederverwendung“ verwechseln. Obwohl bereits 
Lösungen für die Wiederverwendung von Glasverpackungen existieren, 
sind diese bislang wenig bekannt. Obwohl dieser Artikel bereits in der 
früheren Version der OEV enthalten war, wurde von Vetroswiss keine 
Informationskampagne zur Förderung der Wiederverwendung durchgeführt. 
Das Wort „vorrangig“ verdeutlicht daher das Mandat von Vetroswiss, 
Informationskampagnen in erster Linie zugunsten der Wiederverwendung 
durchzuführen.

Während die Wiederverwendung von Glasverpackungen klare ökologische 
Vorteile gegenüber Einweg-Glas und Kunststoffverpackungen bietet, fehlen 
derzeit die notwendigen Investitionen, um diese Systeme wirtschaftlich 
tragfähig zu machen. In Frankreich schreibt das Anti-Waste-Gesetz für eine 
Kreislaufwirtschaft (AGEC) vor, dass Öko-Organisationen und Produzenten, 
die der erweiterten Herstellerverantwortung unterliegen, mindestens 5 % 
ihrer jährlichen finanziellen Beiträge für die Entwicklung von 
Wiederverwendungslösungen bereitstellen müssen.
Nach dem Vorbild dieser Regelung in Nachbarländern wäre es sinnvoll, 
auch in der OEm einen entsprechenden Prozentsatz für dieses Ziel 
festzuschreiben. Dies würde die konkrete Umsetzung der Buchstaben a. 
und b. von Artikel 10 ermöglichen.

Titel Art. 11 Zahlungen an Dritte, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 11 Zahlungen an Dritte, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 11 Zahlungen an Dritte, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 12 Rückerstattung, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 12 Rückerstattung, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 12 Rückerstattung, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 5

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Anpassen: Buchst. c. um ausschliesslich Einwegverpackungen zu 
spezifizieren.

Einfügen : Buchst. e. Eine Aufschlüsselung der Steuereinnahmen, die für 
die Wiederverwendung verwendet werden, im Verhältnis zu den 
Gesamteinnahmen.

Begründung Die aktuellen Jahresberichte von Vetroswiss sowie die von Swiss Recycle 
veröffentlichten Materialflüsse für Glasverpackungen weisen auf einen sehr 
geringen Anteil wiederverwendeter Ganzverpackungen hin, die von TEA-
Rückvergütungen profitieren. Allerdings scheint niemand genau zu wissen, 
welche Wiederverwendungsaktivitäten in der Schweiz tatsächlich finanziert 
werden. Daher ist mehr Transparenz in Bezug auf die Finanzierung dieser 
Aktivitäten erforderlich.

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Das BAFU veröffentlicht den Bericht mit Ausnahme von Informationen, die 
dem Geschäfts- oder Fabrikationsgeheimnis gemäss den anwendbaren 
Rechtsvorschriften unterliegen, sofern die Berufung auf solche Geheimnisse 
nicht die wirksame Umsetzung dieser Verordnung einschränkt oder 
Verpflichtungen zum Schutz von Umwelt und Gesundheit beeinträchtigt.

Begründung Die Bestimmung muss so formuliert werden, dass die Berufung auf 
Geschäftsgeheimnisse nicht dazu verwendet werden kann, Transparenz, 
Überwachung oder Durchsetzung der Verordnung zu verhindern.
Kommerzielle Vertraulichkeit darf nicht über den Verpflichtungen zum 
Umwelt- und Gesundheitsschutz stehen.

Titel Art. 15 Verfahren

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 16 Kennzeichnung

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Anpassung Titel: Pfandpflicht für Getränkeverpackungen, Abs. 1
Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die 
Getränke in Mehrweg- oder Einwegverpackungen an Endverbraucherinnen 
und Endverbraucher abgeben, müssen auf diese Verpackungen ein Pfand 
erheben. Sie sind verpflichtet, die in ihrem Sortiment geführten 
Verpackungen gegen Erstattung des Pfands zurückzunehmen.

Begründung Die aktuelle Verordnung führt zu einer Verzerrung: Ein Pfand ist derzeit nur 
für wiederverwendbare Getränkeverpackungen verpflichtend (Art.17), 
während Pfand auf Einweg-Getränkeverpackungen (PET, Aluminium, Glas) 
nur als Korrekturmassnahme vorgesehen ist, falls die Recyclingquoten nicht 
erreicht werden (Art.19). Dieses Ungleichgewicht birgt das Risiko, dass 
wiederverwendbare Verpackungen am Verkaufsort teurer werden und 
Konsument:innen dadurch billigere Einweg-Optionen bevorzugen.
Um gleiche Wettbewerbsbedingungen zu schaffen und die 
Wiederverwendung nicht zu untergraben, sollte die Verordnung ein 
universelles Pfandsystem für alle Getränkeverpackungen – sowohl 
wiederverwendbar als auch Einweg – einführen. Ein solches System würde:
- eine faire Behandlung aller Verpackungsarten sicherstellen,
- die erweiterte Herstellerverantwortung (EPR) unterstützen, indem 
gewährleistet wird, dass alle Verpackungen zu Sammlung und Entsorgung 
beitragen,
- und Konsument:innen motivieren, alle Getränkeverpackungen 
zurückzugeben, wodurch die Rücklaufquoten steigen und Littering reduziert 
wird.

Artikel 17 sollte daher überarbeitet werden, um eine Pfandpflicht für alle 
Getränkeverpackungen einzuführen. Artikel 19 sollte entsprechend 
angepasst werden, sodass seine Bestimmungen bestehende 
Verpflichtungen stärken und nicht erst bei unzureichenden Recyclingquoten 
ein Pfand einführen.

Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Buchstabe a: „Die Branchenorganisation oder die Organisation, die Teil 
eines Wiederverwendungssystems ist, hat zum Ziel, Getränkeverpackungen 
gemeinschaftlich zu sammeln, zu reinigen und wiederzuverwenden.“

Buchstabe e: „Sie erreicht innerhalb der ersten drei Jahre ihres Bestehens 
eine Rücklaufquote der von ihren Mitgliedern in Verkehr gebrachten 
wiederverwendbaren Verpackungen von mindestens 20% und diese Quote 
beträgt nach fünf Jahren mindestens 50%; zudem ergreift sie Massnahmen, 
um diese Quoten in der Folge zu erhöhen.“

Buchstabe f (hinzufügen): „Wenn die Zielquote nicht erreicht wird, analysiert 
das BAFU die zu ergreifenden Massnahmen in Absprache mit den 
betroffenen Akteuren.“

Begründung Buchstabe a: Heute funktionieren Wiederverwendungssysteme in der 
Schweiz auch ohne standardisierte Verpackungen. Zwar ermöglicht 
Standardisierung eine langfristige Optimierung der logistischen Abläufe, sie 
ist jedoch keine zwingende Voraussetzung für die Umsetzung der 
Wiederverwendung. Aus diesem Grund wird vorgeschlagen, den Begriff 
„standardisiert“ zu streichen, um KMU und Initiativen, die sich für 
Wiederverwendung engagieren, aber noch nicht auf standardisierte 
Verpackungen umgestellt haben, nicht zu behindern.

Im erläuternden Bericht wird eine Branchenorganisation als 
„Zusammenschluss von Herstellern und Händlern, der möglicherweise nur 
Recyclingunternehmen umfasst oder eine gemischte Form annimmt (...)“ 
beschrieben. Diese Definition legt nahe, dass eine solche Organisation 
Recyclingunternehmen enthalten muss, was im Fall der Wiederverwendung 
nicht zutrifft, da hier andere Akteure beteiligt sind (Reinigungsunternehmen, 
Logistikdienstleister usw.). Deshalb schlagen wir vor, die Ausnahme von der 
Pfandpflicht auch auf Organisationen auszuweiten, die Teil eines 
Wiederverwendungssystems sind, um mit dem europäischen Recht 
übereinzustimmen und Unternehmen und KMU, die in der 
Wiederverwendung aktiv sind – einschliesslich Organisationen der 
Zivilgesellschaft, z.B. der neuen Vereinigung Swiss REuse – von dieser 
Ausnahme profitieren zu lassen.

Buchstaben e und f: Wiederverwendungssysteme benötigen eine gewisse 
Anlaufzeit. Zahlreiche Studien zeigen, dass bereits ein moderater Rücklauf 
ökologisch signifikante Vorteile bringen kann. Wir schlagen daher vor, den 
derzeit vorgesehenen Rücklaufwert zu senken, um ihn für bestehende 
Initiativen in der Schweiz realistischer erreichbar zu machen, und einen 
Dialog mit dem BAFU vorzusehen, falls der Zielwert nicht erreicht wird, um 
gemeinsam die zu ergreifenden Massnahmen zu identifizieren. Zum 
Vergleich: Frankreich hat in seinem Anti-Gaspillage-Gesetz AGEC das Ziel 
gesetzt, 10% Wiederverwendung von Glasverpackungen bis 2027 zu 
erreichen.

Titel Art. 18 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Einwegverpackungen aus PET und 
Metall, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 18 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Einwegverpackungen aus PET und 
Metall, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 18 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Einwegverpackungen aus PET und 
Metall, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Artikel 19bis – Zielvorgabe für die Wiederverwendung von 
Getränkeverpackungen

Absatz 1: Der Wiederverwendungsanteil von Getränkeverpackungen muss 
bis 2040 mindestens 40% erreichen. Für wirtschaftliche Akteure, die die 
Schwelle von 1 Million Franken Lohnsumme oder Umsatz überschreiten, 
muss dieser Anteil innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten dieser 
Verordnung mindestens 20% betragen.

Absatz 2: Die Modalitäten zur Erreichung dieses Ziels sowie die betroffenen 
Verpackungsarten werden vom DETEC in Abstimmung mit den 
wirtschaftlichen Akteuren festgelegt.

Absatz 3: Wird der Rücklaufanteil nicht erreicht, kann das DETEC die 
Händler:innen und Hersteller:innen verpflichten, einen bestimmten 
Prozentsatz ihres Produktsortiments in wiederverwendbaren 
Getränkeverpackungen in Verkehr zu bringen.

Begründung Wie Artikel 6 stützt sich auch Artikel 19 ausschliesslich auf relative 
Recyclingquoten (Prozentsätze). Dies ist irreführend: Selbst wenn die 
Recyclingquote steigt, kann das Gesamtvolumen an nicht recyceltem Glas, 
PET oder Aluminium konstant bleiben oder sogar zunehmen, wenn der 
Gesamtverbrauch wächst. Dies untergräbt die Umwelteffektivität der 
Bestimmung.
Um echten Fortschritt zu gewährleisten, sollte die Verordnung relative Ziele 
mit absoluten Obergrenzen für nicht recycelte Mengen kombinieren. 
Beispielsweise sollte die Gesamtmenge an nicht recyceltem PET, 
Aluminium oder Glas einen definierten Referenzwert nicht überschreiten 
(z.B. die Menge beim Inkrafttreten der vorherigen BCO oder ein niedrigerer 
Schwellenwert). Eine solche Regelung würde verhindern, dass verbesserte 
Recyclingquoten ein Wachstum des Gesamtabfalls verschleiern.

Bezüglich der Aufnahme von Artikel 19bis:

Die wichtigsten Handelspartner der Schweiz haben Ziele zur 
Wiederverwendung von Verpackungen in ihrer jeweiligen Gesetzgebung 
verankert. Beispiele finden sich insbesondere in der neuen europäischen 
Verpackungsverordnung, dem Anti-Waste-Gesetz in Frankreich, dem 
Verpackungsgesetz in Deutschland und dem Abfallgesetz in Österreich.

Die Wiederverwendung von Glasverpackungen entspricht somit nicht nur 
diesen internationalen Rahmenbedingungen, sondern auch der LPE: Sie 
trägt zur Schonung natürlicher Ressourcen und zur Stärkung der 
Kreislaufwirtschaft (Kapitel 5) bei, begrenzte Abfallproduktion zu fördern und 
die Abfallbehandlung im Inland sicherzustellen (LPE Art.30).

Wie im erläuternden Bericht zur Revision hervorgehoben wird, bietet 
wiederverwendbare Verpackung in den meisten Fällen ökologische Vorteile 
gegenüber Einwegverpackungen.

Die Festlegung von Wiederverwendungszielen ermöglicht es der Schweiz, 
sich an internationale Marktentwicklungen anzupassen und die 
Umweltauswirkungen der Branche zu verbessern, während den 
wirtschaftlichen Akteuren die Freiheit bleibt, den jeweils geeigneten Weg zur 
Zielerreichung zu wählen.

Das 40%-Ziel basiert auf der Quote der Europäischen Union (Verordnung 
2025/40) für alkoholische und alkoholfreie Getränke. Ein Zwischenziel wird 
nur für wirtschaftliche Akteure über einer bestimmten Schwelle festgelegt.
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Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Werden die in Abs. 1 festgelegten Recyclingquoten nicht erreicht, kann das 
UVEK die mit der in Artikel 17 vorgesehenen Pfandpflicht verbundenen 
Verpflichtungen verstärken und zusätzliche Massnahmen einführen, um die 
Zielerreichung sicherzustellen.

Begründung Artikel 19 sieht derzeit vor, dass ein Pfand auf Einweg-
Getränkeverpackungen nur erhoben werden darf, wenn Mindest-
Recyclingquoten nicht erreicht werden. Damit wird das Pfand eher zu einer 
Sanktionsmassnahme als zu einem zentralen Element des 
Verpackungssystems. Ein solcher Ansatz ist unzureichend: Hohe relative 
Recyclingquoten können weiterhin mit wachsenden Gesamtmengen an 
Abfall und grossen absoluten Mengen nicht recycelter Verpackungen 
einhergehen.

Um dies zu adressieren, sollte das Pfandsystem universell auf alle 
Getränkeverpackungen angewendet werden (Art.17), während Artikel 19 
und Artikel 19bis darauf fokussiert werden sollten, dass Recycling- und 
Wiederverwendungsziele erreicht und im Zeitverlauf gestärkt werden.
In dieser Logik sollte Artikel 19 reformuliert werden, um:
- von der Einführung des Pfands nur als Korrekturmassnahme 
wegzukommen,
- und stattdessen die Pfandpflichten zu verstärken oder zu verschärfen 
sowie zusätzliche Massnahmen einzuführen, falls Recycling- und 
Wiederverwendungsziele nicht erreicht werden.

Dies würde die Kohärenz mit den Prinzipien der erweiterten 
Herstellerverantwortung (EPR) sicherstellen und Schlupflöcher verhindern, 
die es Unternehmen erlauben, sich auf relative Prozentsätze zu stützen, 
während die absoluten Abfallmengen weiterhin steigen.

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 20 Mitteilungspflicht betreffend Getränkeverpackungen

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag a. das Volumen und das Gewicht der im Vorjahr für den Konsum in der 
Schweiz produzierten oder importierten Getränke, getrennt nach Mehrweg- 
und Einwegverpackungen sowie nach den für ihre Herstellung verwendeten 
Materialien und den verschiedenen Getränkearten;

c. das Gewicht der in der Schweiz konsumierten Getränkeverpackungen 
unter Angabe der Verwertungsarten (Wiederverwendung, stoffliche 
Verwertung, energetische Verwertung) sowie des Verwertungsortes 
(Schweiz oder Ausland).

Begründung Die derzeitige Bestimmung verlangt hauptsächlich Angaben zum Volumen. 
Dies reicht jedoch nicht aus, um die Auswirkungen auf die Umwelt und die 
Kreislaufwirtschaft zu überwachen. Unternehmen sollten sowohl das 
Volumen als auch das Gewicht von Getränkeverpackungen angeben, 
ebenso wie den Verbleib am Ende der Lebensdauer (Wiederverwendung, 
Materialrecycling, energetische Verwertung) und den Ort der Behandlung 
(Schweiz oder Ausland). Ohne diese Informationen lässt sich nicht 
nachvollziehen, ob die Schweiz tatsächlich Abfall reduziert, die 
Wiederverwendung erhöht und die Auswirkungen des Exports von Abfällen 
begrenzt.

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag a. das Volumen und das Gewicht der im Vorjahr für den Konsum in der 
Schweiz verwendeten Verpackungen für Waren, getrennt nach den für ihre 
Herstellung verwendeten Materialien;
b. Kunststoffverpackungen, unterteilt nach den verschiedenen Polymeren, 
insbesondere PET, Polyethylen (PE), Polypropylen (PP), Polystyrol (PS), 
Polyvinylchlorid (PVC) sowie Verbundmaterialien

Begründung Um Trends zu erfassen, sollten sowohl Volumen als auch Gewicht 
angegeben werden. Verbundmaterialien müssen ebenfalls gesondert 
ausgewiesen werden, da sie besondere Herausforderungen für das 
Recycling darstellen und nicht in allgemeinen Kategorien versteckt werden 
sollten.

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag a. das Volumen und das Gewicht der Verpackungen, die im Vorjahr für den 
Inlandverbrauch verwendet wurden, aufgegliedert nach 
Verpackungsmaterialien;

Begründung Volumen und Gewicht sollen angegeben werden.

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 3bis. Der Detailhandel ist verpflichtet, dem BAFU jährlich, nach dessen 
Vorgaben und vor Ende Februar, den Prozentsatz seines Sortiments 
mitzuteilen, der in Einwegverpackungen verkauft wird.

Begründung Grosse Einzelhändler haben einen starken Einfluss auf die Wahl der 
Verpackungen. Indem sie den Anteil ihres Sortiments angeben, der in 
Einwegverpackungen verkauft wird, werden sie für die Abfallvermeidung zur 
Verantwortung gezogen und können transparent verglichen werden.

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 5

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Das BAFU kann jährlich in aggregierter oder nicht aggregierter Form die für 
die Herstellung von Verpackungen verwendeten Materialmengen sowie die 
angewandten Verwertungsarten veröffentlichen.

Begründung Die Erlaubnis für das BAFU, Daten in disaggregierter Form zu 
veröffentlichen, erhöht die Transparenz und ermöglicht eine genauere 
Überwachung der Verwertungsstrategien.

Titel Art. 22 Rücknahme und Verwertung, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag (…) müssen dem BAFU jährlich bis Ende Februar das Volumen und das 
Gewicht der im Vorjahr zurückgenommenen oder verwerteten 
Verpackungen mitteilen. Sie müssen nach den für die Herstellung dieser 
Verpackungen verwendeten Materialien, den angewandten 
Verwertungsarten sowie dem Verwertungsort (Schweiz oder Ausland) 
unterscheiden.

Begründung Um ein vollständiges Bild zu erhalten, müssen Unternehmen Angaben zu 
Volumen und Gewicht, Verwertungsarten und dazu machen, ob die 
Behandlung in der Schweiz oder im Ausland erfolgt. Dadurch wird eine 
genaue Nachverfolgung der Ströme und Umweltauswirkungen gewährleistet.

Titel Art. 22 Rücknahme und Verwertung, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Jede Person (…) ist verpflichtet, dem BAFU jährlich bis Ende Februar und 
unter Unterscheidung der für ihre Herstellung verwendeten Materialien das 
Volumen und das Gewicht der im Vorjahr verwerteten Verpackungen 
mitzuteilen sowie den Namen des Verwertungsunternehmens, die 
angewandte Verwertungsart. Bei Kunststoffen ist mindestens zwischen 
folgenden Polymeren zu unterscheiden: PET, PE, PP, PS, PVC sowie 
Verbundmaterialien.

Neu Abs. 3: Das BAFU unterstützt Branchenorganisationen, die in der 
Wiederverwendung tätig sind, bei der Erstellung von Statistiken über das 
Inverkehrbringen von Mehrwegverpackungen sowie deren Rücklaufquote.

Neu Abs. 4: Es wird eine Kontrolle durchgeführt, um die Richtigkeit der von 
Händler:innen und Hersteller:innen gemeldeten Angaben zu überprüfen.

Begründung Abs. 2 
Das Gleiche gilt für professionelle Verwertungsakteure: Volumen und 
Gewicht sowie Verbundstoffe müssen gemeldet werden, um die 
tatsächlichen Herausforderungen beim Recycling widerzuspiegeln.

Abs. 3 (neu)
Zuverlässige Statistiken zur Wiederverwendung sind unerlässlich. Ohne 
Daten ist es unmöglich, Wiederverwendungssysteme wirksam zu 
unterstützen. Das BAFU sollte Organisationen bei der Erstellung dieser 
Statistiken unterstützen.

Abs. 4 (neu)
Die Angaben müssen überprüft werden. Ohne unabhängige Kontrollen 
besteht die Gefahr, dass die Daten unvollständig, irreführend oder 
inkonsistent sind, was das Vertrauen und die Durchsetzung untergräbt.

Titel Art. 23 Mitteilung an private Meldestellen, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 23 Mitteilung an private Meldestellen, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 24 Vollzug

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 25 Aufhebung und Änderung bisherigen Rechts

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 26 Übergangsbestimmung

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 27 Inkrafttreten

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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STRID SA

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Ablehnung

Begründung: Nous saluons la volonté de réviser en profondeur l'ordonnance sur les 
emballages, afin de couvrir tous les flux, d'introduire des exigences dès la 
conception et de renforcer la responsabilité des metteurs sur le marché. 
C'est une évolution attendue depuis longtemps et qui répond à la volonté 
politique exprimée par l'initiative parlementaire 20.433 et la motion Dobler 
20.3695.

Toutefois, plusieurs points essentiels limitent la portée et l'acceptabilité de 
ce projet :

1. L'absence d'objectifs contraignants de réduction et d'intégration de 
matière recyclée. Sans obligations chiffrées et progressives, la quantité 
d'emballages continuera à croître et la circularité restera limitée.

2. Un financement insuffisant et inéquitable : les modèles proposés, à 
l'exception des emballages en verre, reposent sur une CAR ou un sac 
payant. Ils ne garantissent pas la couverture des charges de collecte des 
communes. Cette charge supplémentaire pour les communes a pour 
conséquence une double charge pour les citoyennes et citoyens : la taxe 
déchets communal + une CAR ou un achat de sac taxé. Ceci contrevient au 
principe de causalité voulu par la LPE. La CAR doit être sous contrôle de 
l'OFEV (TEA) avec une transparence complète de son utilisation pour 
garantir une couverture à 100 % des frais de collecte et de traitement. Ce 
fonctionnement doit être défini dans la loi sur l'organisation des solutions de 
branche.

3. Organisation de branche : le projet reste flou sur ses conditions de 
reconnaissance. La Suisse a besoin d'une solution nationale unique, non 
lucrative, transparente et incluant les communes. Les solutions de branche 
doivent être définies dans la loi avant d'introduire cette notion dans une 
ordonnance.

4. Le taux de recyclage est irréaliste et sans trajectoire progressive. Les 
objectifs de 55 % pour les plastiques et 70 % pour les briques doivent être 
inscrits dans une trajectoire d'amélioration par étapes (2028, 2035, 2040).

5. Risque d'effets négatifs : l'extension de la TEA au verre corrige une 
lacune, mais risque de pousser à la substitution par d'autres matériaux 
(PET, canettes). Dans un souci d'équité, la TEA devrait être étendue à 
l'ensemble des emballages sans exception de matière.

6. Consigne obligatoire : elle est inadaptée dans certains secteurs 
(notamment viticole). Les taux fixés (60 % en 3 ans, 80 % en 5 ans) sont 
irréalistes et ne tiennent pas compte des pratiques suisses. Cette obligation 
de consigne doit être supprimée.

En résumé, cette révision est une opportunité unique pour renforcer la 
cohérence et l'efficacité de la politique suisse de l'élimination et de la 
limitation des déchets. Mais en l'état, l'ordonnance reste trop timide. Elle 
doit aller plus loin en matière d'objectifs, de financement, de limitation, de 
réutilisation et de calendrier, pour ces raisons nous la refusons.

Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme2
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Titel Art. 1 Gegenstand und Geltungsbereich

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Volonté d'harmonisation sur l'ensemble des flux

Titel Art. 2 Begriffe

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 3 Allgemeine Anforderungen an Verpackungen

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die mit 
Ware befüllte Verpackungen abgeben, stellen sicher, dass Verpackungen, 
soweit technisch möglich und wirtschaftlich tragbar:

a. vom Verpackungsvolumen und der Verpackungsmasse her auf das 
Mindestmass begrenzt sind, das zur Gewährleistung der erforderlichen 
Sicherheit und Hygiene der verpackten Ware angemessen ist;
b. bei der Sammlung, Behandlung und dem Recycling nicht zu 
erheblichen technischen Schwierigkeiten oder erheblichen Mehrkosten 
führen; und
c. einen möglichst hohen Anteil an Rezyklaten enthalten.

Begründung --

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die mit 
Ware befüllte Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff an 
Endabnehmerinnen und Endabnehmer abgeben und die Entsorgung aller 
von ihnen abgegebenen Verpackungen nicht durch die Mitgliedschaft bei 
einer privaten Branchenorganisation oder durch finanzielle Beiträge an eine 
solche sicherstellen, müssen:

a. solche Verpackungen bei allen Verkaufsstellen während den 
gesamten Öffnungszeiten zurücknehmen;
b. solche Verpackungen, soweit technisch möglich, der stofflichen 
Verwertung zuführen; und
c. in den Verkaufsstellen an gut sichtbarer Stelle deutlich darauf 
hinzuweisen, dass solche Verpackungen zurückgenommen werden.

Begründung --

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Übernimmt eine private Branchenorganisation die Aufgaben nach Absatz 1, 
so ist sie für die Einhaltung der Pflichten gemäss Buchstaben a-c 
verantwortlich.

Begründung --
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Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 3

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Erfolgt die Rücknahme nicht kostenlos, so ist der Preis der Rücknahme so 
festzulegen, dass dieser die Entsorgungskosten deckt. Die Preisfestlegung 
darf nicht gewinnorientiert geschehen.

Begründung Les coûts des collectes doivent également être pris en compte.

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 4

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Vorbehalten bleiben besondere Massnahmen des UVEK nach Artikel 6.

Begründung --

Titel Art. 5 Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die 
verpflichtet sind, Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff 
zurückzunehmen, und von diesen beauftragte private 
Branchenorganisationen, müssen:

a. alle beteiligten Akteure der Entsorgungskette kostendeckend für 
erbrachte Leistungen entschädigen;
b. sicherstellen, dass die Entsorgungskosten durch verursachergerechte 
Beiträge gedeckt werden; diese Beiträge müssen zweckgebunden sein 
und dürfen nur für die Deckung der Entsorgungskosten verwendet 
werden;
c. sicherstellen, dass der Anteil der Getränkeverpackungen aus PET an 
der gesamten gesammelten Masse 2 Prozent nicht übersteigt;
d. stetig Massnahmen treffen, damit die Sammelquote wie auch die 
Qualität und Reinheit der Sammlung steigt;
e. nicht stofflich verwertbare Verpackungen und Behandlungsreste 
zunächst stofflich-energetisch und dann rein energetisch verwerten.

Begründung --

Titel Art. 5 Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1 Die Verwertungsquote bei rücknahmepflichtigen Getränkekartons muss 
mindestens 70 Prozent betragen, jene bei rücknahmepflichtigen 
Einwegverpackungen aus Kunststoff mindestens 55 Prozent.

Begründung --
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Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Werden die in Absatz 1 festgehaltenen Verwertungsquoten für 
rücknahmepflichtige Getränkekartons und rücknahmepflichtige 
Einwegverpackungen aus Kunststoff nicht erreicht, so unterbreitet das 
UVEK dem Bundesrat als Massnahme, Herstellerinnen und Hersteller zu 
verpflichten, eine vorgezogene Entsorgungsgebühr auf die 
rücknahmepflichtigen Getränkekartons und rücknahmepflichtige 
Einwegverpackungen aus Kunststoff zu erheben.

Begründung --

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 3

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Werden die Verwertungsquoten auch mit den Massnahmen nach Absatz 2 
nicht erreicht, so kann das UVEK Händlerinnen und Händler sowie 
Herstellerinnen und Hersteller verpflichten:

a. auf rücknahmepflichtige Getränkekartons und rücknahmepflichtige 
Einwegverpackungen aus Kunststoff ein Mindestpfand zu erheben;
b. solche Verpackungen gegen Rückerstattung des Pfandes 
zurückzunehmen; und
c. die zurückgenommenen Verpackungen auf eigene Rechnung der 
Verwertung zuzuführen.

Begründung --

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 4

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Das UVEK kann die Pfandpflicht nach Absatz 3 auf diejenigen 
Verpackungen einschränken, welche die wesentliche Ursache für die 
ungenügende Verwertungsquote bilden. Es kann Ausnahmen von der 
Pfandpflicht festlegen, wenn die Verwertung der Verpackungen auf andere 
Weise sichergestellt ist.

Begründung --

Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Herstellerinnen und Hersteller, die leere Verpackungen aus Glas für die 
Verwendung im Inland abgeben oder solche Verpackungen einführen, 
müssen für diese einer vom BAFU beauftragten Organisation (Organisation) 
eine vorgezogene Entsorgungsgebühr (Gebühr) entrichten.

Begründung --

Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 10 Verwendung der Gebühr

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 11 Zahlungen an Dritte, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 11 Zahlungen an Dritte, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 11 Zahlungen an Dritte, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 12 Rückerstattung, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 12 Rückerstattung, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 12 Rückerstattung, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 5

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --



2221 / 2947

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 15 Verfahren

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 16 Kennzeichnung

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die 
Getränke an Endabnehmerinnen oder Endabnehmer abgeben, müssen:

a.Mehrwegverpackungen als solche kennzeichnen; dies gilt nicht für 
Restaurationsbetriebe;
b.auf pfandbelasteten Getränkeverpackungen das erhobene Pfand 
angeben;

Begründung --

Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 1

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die 
Getränke in Mehrwegverpackungen an Endabnehmerinnen und 
Endabnehmer abgeben, müssen ein Pfand erheben. Sie müssen 
Mehrwegverpackungen, die sie in ihrem Sortiment führen, gegen 
Rückerstattung des Pfandes zurücknehmen.

Begründung --

Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 2

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Das Pfand beträgt für alle Mehrwegverpackungen für Getränke mindestens 
30 Rappen.

Begründung --
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Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 3

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Von den Pflichten nach Absatz 1 befreit sind:
a.Inhaberinnen und Inhaber von Restaurationsbetrieben, die das 
Einsammeln der Mehrwegverpackungen sicherstellen;
b.Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die 
bei der Hauslieferung den Verbraucherinnen und Verbrauchern für die 
nicht zurückgegebenen Mehrwegverpackungen für Getränke einen 
Betrag in der Höhe des Pfandes in Rechnung stellen.

Begründung --

Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 4

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Das BAFU kann die in einer privaten Branchenorganisation 
zusammengeschlossenen Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen 
und Hersteller von den Pflichten nach Absatz 1 auf Gesuch der 
Branchenorganisation hin befreien, wenn:

a. die Branchenorganisation die gemeinsame Sammlung, Reinigung und 
Wiederverwendung von standardisierten Mehrwegverpackungen für 
Getränke bezweckt;
b. der Branchenorganisation mindestens 10 Händlerinnen und Händlern 
oder Herstellerinnen und Herstellern von Getränken in 
Mehrwegverpackungen angeschlossen sind;
c. die Branchenorganisation über ein öffentlich einsehbares, regelmässig 
aktualisiertes Mitgliederverzeichnis verfügt;
d. die Branchenorganisation dem BAFU jährlich bis zum 31. März ein 
Konzept für die Finanzierung, die Weiterentwicklung und die Information 
der Verbraucherinnen und Verbraucher sowie die Statistik des Vorjahres 
vorlegt; und
e. die Branchenorganisation innerhalb der ersten drei Jahre ihres 
Bestehens nachweislich eine Rücklaufquote der durch ihre Mitglieder in 
Verkehr gebrachten Mehrwegverpackungen von mindestens 60 Prozent 
erreicht und nach fünf Jahren die Rücklaufquote mindestens 80 Prozent 
beträgt.

Begründung --

Titel Art. 18 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Einwegverpackungen aus PET und 
Metall, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die 
Getränke in Einwegverpackungen aus PET oder Metall an 
Endabnehmerinnen und Endabnehmer abgeben und die Entsorgung aller 
von ihnen abgegebenen Verpackungen nicht durch die Mitgliedschaft bei 
einer privaten Branchenorganisation oder durch finanzielle Beiträge an eine 
solche sicherstellen, müssen:

a.solche Einwegverpackungen bei allen Verkaufsstellen während den 
gesamten Öffnungszeiten zurücknehmen;
b.solche Einwegverpackungen auf eigene Rechnung der stofflichen 
Verwertung zuführen; und
c.in den Verkaufsstellen an gut sichtbarer Stelle deutlich darauf 
hinweisen, dass sie solche Einwegverpackungen zurücknehmen.

Begründung ajout d'un nouveau paragraphe "d."

Titel Art. 18 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Einwegverpackungen aus PET und 
Metall, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Übernimmt eine private Branchenorganisation die Aufgaben nach Absatz 1, 
so ist sie für die Einhaltung der Pflichten gemäss Buchstaben a-c 
verantwortlich.

Begründung --
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Titel Art. 18 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Einwegverpackungen aus PET und 
Metall, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Wird die Verwertungsquote nicht erreicht, so kann das UVEK Händlerinnen 
und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller verpflichten:

a.auf Einwegverpackungen aus den betroffenen Materialien ein 
Mindestpfand zu erheben;
b.solche Verpackungen gegen Rückerstattung des Pfandes 
zurückzunehmen; und
c.die zurückgenommenen Verpackungen auf eigene Rechnung der 
Verwertung zuzuführen.

Begründung --

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Das UVEK kann die Pfandpflicht auf diejenigen Verpackungen 
einschränken, welche die wesentliche Ursache für die ungenügende 
Verwertungsquote bilden. Es kann Ausnahmen von der Pfandpflicht 
festlegen, wenn die Verwertung der Verpackungen auf andere Weise 
sichergestellt ist.

Begründung --

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Geben Herstellerinnen und Hersteller jährlich mehr als 100 t verwertbare 
Einwegverpackungen aus einem anderen Verpackungsmaterial als Glas, 
PET oder Aluminium ab, so kann das UVEK auch für dieses eine 
Mindestverwertungsquote und Massnahmen nach Absatz 2 festlegen.

Begründung --

Titel Art. 20 Mitteilungspflicht betreffend Getränkeverpackungen

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung La transparence est nécessaire, la charge administrative supplémentaire 
est cependant à surveiller.

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung La transparence est nécessaire, la charge administrative supplémentaire 
est cependant à surveiller.
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Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung La transparence est nécessaire, la charge administrative supplémentaire 
est cependant à surveiller.

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung La transparence est nécessaire, la charge administrative supplémentaire 
est cependant à surveiller.

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung La transparence est nécessaire, la charge administrative supplémentaire 
est cependant à surveiller.

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 5

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung La transparence est nécessaire, la charge administrative supplémentaire 
est cependant à surveiller.

Titel Art. 22 Rücknahme und Verwertung, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 22 Rücknahme und Verwertung, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 23 Mitteilung an private Meldestellen, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung La transparence est nécessaire, la charge administrative supplémentaire 
est cependant à surveiller.

Titel Art. 23 Mitteilung an private Meldestellen, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung La transparence est nécessaire, la charge administrative supplémentaire 
est cependant à surveiller.
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Titel Art. 24 Vollzug

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 25 Aufhebung und Änderung bisherigen Rechts

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 26 Übergangsbestimmung

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Bis zum Inkrafttreten von Artikel 4 am 1. Januar 2028 dürfen Händlerinnen 
und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die mit Ware befüllte 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff in Verkehr 
bringen, diese Verpackungen aus den Siedlungsabfällen nach Artikel 3 
Buchstabe a Ziffern 1-3 der Abfallverordnung vom 4. Dezember 2015 
freiwillig zurücknehmen, wenn sie:

a. solche Verpackungen, soweit technisch möglich, der stofflichen 
Verwertung zuführen;
b. das BAFU sowie die betroffenen kantonalen und kommunalen 
Behörden über ihre Tätigkeit laufend informieren; und
c. in den Verkaufsstellen an gut sichtbarer Stelle deutlich darauf 
hinzuweisen, dass solche Verpackungen zurückgenommen werden.

Begründung --

Titel Art. 27 Inkrafttreten

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Sabine Müller

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Trash Hero World begrüsst die Revision der Verpackungsverordnung als 
einen zeitgemässen und wichtigen Schritt zur Stärkung der 
Kreislaufwirtschaftspolitik in der Schweiz. Der erweiterte Geltungsbereich 
des Entwurfs wird positiv bewertet, und insbesondere die Integration der 
Erfahrungen aus dem EU-Prozess ist sehr wertvoll.

Im März 2025 veröffentlichte die Swiss Plastic Action Koalition eine 
gemeinsame Erklärung mit zehn klaren Forderungen (https://trashhero.org
/wp-content/uploads/2025/03/2025-03-10-Swiss-Plastic-Action-
Gemeinsame-Erklaerung.pdf), um sicherzustellen, dass die 
Verpackungspolitik der Schweiz Plastikverschmutzung wirksam verhindert, 
sichere Materialien fördert und die Infrastruktur für eine echte 
Kreislaufwirtschaft aufbaut. Wir halten diese Forderungen weiterhin für 
wesentlich und sehen die aktuelle Konsultation als Gelegenheit, die 
Verordnung stärker an ihnen auszurichten.

Der Entwurf ist in bestimmten Bereichen zwar ein Fortschritt, doch müssen 
einige zentrale Punkte stärker berücksichtigt werden, um tatsächlich 
wirksame Ergebnisse zu erzielen.

Plastikverschmutzung an der Quelle verhindern:
Wir fordern ein Verbot nicht notwendiger Einwegkunststoffe, verbindliche 
Reduktionsziele sowie das schrittweise Auslaufen von giftigen und nicht 
recycelbaren Verpackungen. Der vorliegende Entwurf verbietet solche 
Produkte bislang nicht und legt keine quantitativen Reduktionsziele fest. Er 
konzentriert sich vor allem auf Sammlung und Recycling, was den Anstieg 
des Verpackungsabfalls nicht umkehren kann. Zudem fehlen Mechanismen, 
um unerwünschte Ersatzstoffe zu verhindern oder gefährliche Materialien 
auszuschliessen, wodurch die öffentliche Gesundheit und die Umwelt 
weiterhin gefährdet bleiben.
Eine Angleichung an die neue EU-Verordnung über Verpackungen und 
Verpackungsabfälle (PPWR) würde die Position der Schweiz stärken, da 
diese Anforderungen an Recycelbarkeit, Gestaltungskriterien, 
Wiederverwendungsziele, recycelten Materialanteil, Verbote bestimmter 
Einwegkunststoffe und strenge Grenzwerte für PFAS festlegt.

Investition in Wiederverwendung und Kreislaufwirtschaftsinfrastruktur:
Die erweiterte Herstellerverantwortung (EPR) sollte nicht nur als Instrument 
zur Finanzierung der nachgelagerten Entsorgung genutzt werden, sondern 
auch zur Finanzierung grossflächiger Wiederverwendungssysteme und zur 
Entwicklung nationaler Standards. Der aktuelle Entwurf erkennt dieses 
strategische Potenzial bislang nicht an. Ein wichtiger Schritt wäre, einen Teil 
der Vorauszahlungsabgabe (TEA) auf Wiederverwendungssysteme 
umzuleiten, wie dies bereits in Frankreich praktiziert wird, wo eine einzige 
Organisation sowohl die Beiträge für Wiederverwendung als auch für 
Recycling verwaltet. Ebenso sollte das begrenzte und fragmentierte 
Pfandsystem für Getränkebehälter ausgeweitet werden: Das Pfandsystem 
in Deutschland zeigt, wie universelle Pfandregelungen (für Mehrweg- und 
Einwegbehälter) dank effizientem Management und harmonisierten 
Standards Rücklaufquoten von über 90 % erreichen können. Ohne 
entsprechende Investitionen und Harmonisierung wird die 
Wiederverwendung in der Schweiz marginal bleiben.

Sichere Materialien gewährleisten:
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Verpackungen, einschliesslich recycelter Verpackungen, müssen frei von 
gefährlichen Stoffen und nicht absichtlich zugesetzten Stoffen (NIAS) sein. 
Dies ist entscheidend, um die öffentliche Gesundheit zu schützen und 
sichere Recyclingkreisläufe zu gewährleisten. Der Entwurf der Verordnung 
fördert derzeit zwar recycelte Kunststoffe, behandelt jedoch deren 
chemische Sicherheit nicht, wodurch eine regulatorische Lücke entsteht, die 
ernsthafte Auswirkungen auf den Lebensmittelkontakt und Konsumgüter 
haben kann.

Greenwashing beenden und Transparenz stärken:
Wir fordern vollständige Transparenz bezüglich der chemischen 
Zusammensetzung, der Recycelbarkeit und der End-of-Life-Bestimmung 
von Verpackungen. Irreführende Angaben; einschliesslich, aber nicht 
beschränkt auf die Recyclingfähigkeit von Kunststoffen und „Neutralität“; 
müssen verboten werden, und die Verantwortung der Unternehmen über 
den gesamten Lebenszyklus hinweg muss sichergestellt sein. Zwar führt die 
Verordnung einige Berichtspflichten ein, diese bleiben jedoch fragmentiert 
und undurchsichtig. Es gibt keine systematische Transparenzpflicht oder ein 
belastbares Prüfverfahren, und die Definition von Recycling lässt Raum für 
irreführende Interpretationen.

Fazit:
Insgesamt zeigen diese Mängel, dass die Verordnung weiterhin Recycling 
über Prävention, Reduktion und Sicherheit stellt. Durch die Integration 
verbindlicher Reduktionsziele, einer soliden Finanzierung für 
Wiederverwendung, Regeln zur chemischen Sicherheit, einer Angleichung 
an die EU sowie starker Transparenzpflichten hat die Schweiz die Chance, 
einen glaubwürdigen internationalen Standard zu setzen und ein 
Verpackungssystem zu schaffen, das sowohl die Umwelt als auch die 
öffentliche Gesundheit wirklich schützt.

Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme2

Titel Art. 1 Gegenstand und Geltungsbereich

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag --

Begründung Der derzeitige Geltungsbereich der Verordnung ist zu begrenzt, da er drei 
Schlüsselelemente, die für ein sicheres und kreislauffähiges 
Verpackungssystem unerlässlich sind, nicht ausdrücklich berücksichtigt:
- die Notwendigkeit, giftige Stoffe in Verpackungen zu beschränken oder zu 
verbieten,
- die Verpflichtung, wiederverwendbare Verpackungssysteme zu entwickeln 
und bereitzustellen,
- sowie die Anforderung einer Kennzeichnungspflicht, um Transparenz für 
Verbraucher und Betreiber zu gewährleisten.

Die ausdrückliche Aufnahme dieser Elemente in den Geltungsbereich (Art. 
1) ist wichtig, um ihre Relevanz als übergeordnete Grundsätze der 
Verordnung zu signalisieren und die Übereinstimmung mit den Zielen der 
Schweiz in Bezug auf Abfallreduzierung, Kreislaufwirtschaft und Schutz der 
öffentlichen Gesundheit sicherzustellen.

Titel Art. 2 Begriffe

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung
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Gegenvorschlag b. Mehrwegverpackungen: Jede Verpackung, die so gestaltet, hergestellt 
und in Verkehr gebracht wird, dass sie innerhalb eines organisierten 
Mehrwegsystems mehrfach wiederverwendet werden kann, wobei ihre 
Schutz- und Funktionseigenschaften über eine ausreichende Anzahl von 
Nutzungen erhalten bleiben, sodass sie ihren ökologischen Break-even-
Punkt in Bezug auf Nachhaltigkeit übertrifft. Die Anzahl der Nutzungen wird 
durch unabhängige, konsekutive Lebenszyklusbewertungen bestimmt.

f. Kunststoffverpackungen: Jede Verpackung, die ganz oder teilweise aus 
irgendeiner Form von chemisch modifizierten, biobasierten oder 
synthetischen Polymeren besteht, einschliesslich aller Zusatzstoffe oder 
sonstigen Stoffe.
[Keine Ausnahme für PET]

h. Stoffliche Verwertung: die mechanische Verarbeitung von Abfallstoffen zu 
Produkten, Materialien oder Stoffen, sei es für den ursprünglichen Zweck 
oder für andere Zwecke, mit Ausnahme der energetischen Verwertung und 
der Verwendung als Brennstoff.

h.bis Hochwertiges Recycling: jedes Recyclingverfahren, bei dem recycelte 
Materialien hergestellt werden, die aufgrund ihrer erhaltenen technischen 
Eigenschaften von gleicher Qualität wie die ursprünglichen Materialien sind 
und als Ersatz für Primärrohstoffe für Verpackungen oder andere 
Anwendungen verwendet werden, bei denen die Qualität des recycelten 
Materials erhalten bleibt.

j. Recyclingquote: Anteil der Verpackungen nach Gewicht, gemessen beim 
Eingang der Abfälle in eine Recyclinganlage innerhalb eines 
Kalenderjahres, im Vergleich zum Gesamtgewicht der aus diesem Material 
hergestellten und in der Schweiz zur Wiederverwendung zurückgegebenen 
Verpackungen.

q. Inerte Verpackungen: Verpackungsmaterial, das unter den vorgesehenen 
Verwendungsbedingungen weder chemisch noch physikalisch mit den 
verpackten Gütern oder der Umwelt in Wechselwirkung tritt und somit für 
eine sichere Wiederverwendung und Wiederverwertung geeignet ist.

r. Mehrwegsystem: organisatorische, technische oder finanzielle Mittel, die 
die Wiederverwendung in geschlossenen oder offenen Kreisläufen 
ermöglichen, unterstützt durch eine angemessene Logistik und gefördert 
durch geeignete Anreizsysteme, in der Regel durch ein Pfandsystem.

s. Rücklaufquote von Verpackungen: Verhältnis zwischen der Anzahl der an 
Verbraucher:innen und Endnutzer:innen abgegebenen vollen Verpackungen 
und der Anzahl der Verpackungen, die nach der Reinigung wieder befüllt 
werden können.

t. Wiederverwendungsquote von Verpackungen: Verhältnis zwischen der 
Anzahl der an Verbraucher:innen und Endnutzer:innen abgegebenen 
Vollverpackungen und der Anzahl der wiederverwendeten und wieder in 
Verkehr gebrachten Vollverpackungen.
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Begründung b. Mehrwegverpackungen:
Die aktuelle Definition von „Mehrwegverpackungen“ ist zu allgemein gefasst 
und könnte es ermöglichen, schwache oder halbwegs wiederverwendbare 
Produkte als „Mehrweg“ zu vermarkten. Die überarbeitete Definition stellt 
klar, dass echte Mehrwegverpackungen folgende Kriterien erfüllen müssen:
- Sie sind Teil eines organisierten Mehrwegsystems (Sammel-, Reinigungs- 
oder Nachfüllsystem).
- Sie behalten ihre funktionellen und schützenden Eigenschaften über 
mehrere Nutzungszyklen hinweg.
- Sie absolvieren die Mindestanzahl an Zyklen, die erforderlich ist, um die 
Umweltbelastung einer entsprechenden Einwegverpackung auszugleichen 
– zu bestimmen durch unabhängige, konsekutive 
Lebenszyklusbewertungen.
Durch diese Formulierung richtet sich die Schweiz an internationalen Best 
Practices aus (Ellen MacArthur Foundation, Reloop, Zero Waste Europe, 
ECOS) und schafft zugleich die Grundlage dafür, dass das UVEK 
Schwellenwerte für unterschiedliche Materialien und Anwendungen 
sachgerecht und evidenzbasiert anpassen kann.

Zudem enthält die Verordnung keine Definition von „Inertheit“. Dabei 
handelt es sich um ein zentrales Konzept, um sicherzustellen, dass 
Verpackungsmaterialien für Lebensmittel und Getränke sicher, 
wiederverwendbar und mit hochwertigem Recycling kompatibel sind. Die 
Einführung einer Definition von Inertheit würde dazu beitragen, 
internationale Best Practices festzulegen und die Führungsrolle der Schweiz 
bei sicheren, zirkulären Verpackungssystemen zu stärken.

Darüber hinaus ist die aktuelle Definition von Materialrecycling zu allgemein 
gefasst und schliesst nicht die üblichen Ausschlüsse wie 
Energiegewinnung, Verarbeitung zu Brennstoff oder Verfüllung ein.

Die Aufnahme von Buchstabe h.bis definiert die ideale Form des 
Recyclings, bei der Downcycling ausgeschlossen ist, also das Recycling in 
Produkte wie Kleidung oder Möbel, die anschliessend nicht weiter recycelt 
werden können.

Die Ergänzung des Textes zu Punkt j. stellt sicher, dass die Menge des 
recycelten Materials am Eingang der Recyclinganlage gemessen wird. Dies 
ist eine Sicherheitsmassnahme, um sicherzustellen, dass für das Recycling 
vorgesehenes Material nachvollziehbar bleibt, insbesondere beim Export.

Die Ergänzung von Buchstabe r. ermöglicht die Definition von 
Mehrwegsystemen. Dieser Begriff, übernommen aus dem europäischen 
Recht (Verordnung 2025/40), ist nicht nur notwendig, weil er in dieser 
Verordnung verwendet wird, sondern auch, um zu betonen, dass 
Wiederverwendungsaktivitäten Teil von Systemen mit organisatorischer 
Struktur, finanziellen Abläufen, Anreizmechanismen usw. sein müssen.

Die Ergänzung von Buchstabe s. übernimmt die Definition der 
Rücklaufquote, wie sie im erläuternden Bericht zur Überarbeitung dieser 
Verordnung enthalten ist. Der Begriff „Standard“ wurde ebenfalls gestrichen, 
da sich die Wiederverwendung von Verpackungen und deren 
anschliessende Rücknahme auch auf nicht standardisierte Verpackungen 
beziehen kann. Es ist wichtig, diese Definition aufzunehmen, da der Begriff 
später in der Verordnung verwendet wird.

Die Ergänzung von Buchstabe t. ermöglicht die Definition der 
Wiederverwendungsquote, die in einem neuen Artikel 19bis aufgenommen 
wird. Dabei folgt sie einer Logik, die der bei den Recyclingquoten 
angewendeten ähnelt, mit dem Ziel, verbindliche Wiederverwendungsziele 
festzulegen. Im Gegensatz zur „Rücklaufquote“ berücksichtigt diese Quote 
nur Verpackungen, die tatsächlich wiederverwendet werden, d.h. nach dem 
Wiederverwendungsprozess wieder in den Verkehr gebracht werden.

Titel Art. 3 Allgemeine Anforderungen an Verpackungen

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung
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Gegenvorschlag Händler:innen und Hersteller:innen, die Verpackungen in Verkehr bringen, 
müssen sicherstellen, dass die Verpackungen:
a. notwendig, sicher und nachhaltig sind, basierend auf evidenzbasierten 
Kriterien;
b. über standardisierte Kennzeichnung verfügen, die das Vorhandensein 
oder Fehlen relevanter Chemikalien, den Anteil an Recyclingmaterial und 
die bevorzugte Rückgabemethode zeigt;
c. keine irreführenden Umweltangaben enthalten;
d. so gestaltet sind, dass sie keine wesentlichen Hindernisse oder 
unverhältnismässigen Kosten bei Sammlung, Wiederverwendung, 
Behandlung oder Recycling verursachen;
e. den grösstmöglichen Anteil an Recyclingmaterial enthalten, ohne die 
menschliche Gesundheit zu gefährden.

Hinzufügen: Art. 3bis Kontrolle der Anforderungen an Verpackungen
Das BAFU veröffentlicht regelmässig Bewertungen zu den verschiedenen 
Arten von Verpackungen und den Möglichkeiten ihrer Entsorgung am Ende 
ihrer Lebensdauer, um festzustellen, welche Optionen hinsichtlich der 
Umweltbelastung und der Risiken für die menschliche Gesundheit sowie 
unter Berücksichtigung des Stands der Technik vorzuziehen sind.
Hinzufügen: Art. 3tris Verpflichtung der Einzelhandelsgeschäfte zur 
Rücknahme von Verpackungen.
1. Einzelhandelsgeschäfte müssen alle Arten von Verpackungen von 
Produkten kostenlos für die Konsumentinnen und Konsumenten 
zurücknehmen.
2. Für Einzelhandelsgeschäfte mit einer Verkaufsfläche von mehr als 200 
m² muss eine gut sichtbare Plattform zum Auspacken zur Verfügung gestellt 
werden.



2231 / 2947

Begründung Artikel 3 legt wichtige allgemeine Grundsätze fest, ist jedoch in seiner 
derzeitigen Form noch zu schwach. Der Verweis darauf, dass Massnahmen 
nur „soweit wirtschaftlich tragbar“ erforderlich sind, schafft eine Lücke, die 
es Unternehmen ermöglicht, die Einhaltung aus finanziellen Gründen zu 
umgehen. Dies untergräbt die Wirksamkeit der Verordnung und sollte 
gestrichen werden.

Punkt a enthält nun drei zentrale Anforderungen für alle Verpackungen:
- Notwendig bedeutet, dass die Verpackung erforderlich ist; unnötige 
Verpackungen sollten verboten oder schrittweise abgeschafft werden.
- Sicher bedeutet, dass keine problematischen Stoffe oder Chemikalien 
enthalten sind, die Freisetzung von Mikro- und Nanoplastik reduziert wird 
und etablierte Sicherheitskriterien erfüllt werden.
- Nachhaltig bedeutet, dass die Verpackung so gestaltet ist, dass 
Wiederverwendung und hochwertiges Recycling in grossem Massstab 
prioritär berücksichtigt werden. Wo Einwegverpackungen erforderlich sind, 
werden Gewicht und Volumen auf das Minimum reduziert, das notwendig 
ist, um die Funktionalität sicherzustellen, ohne die Recycelbarkeit zu 
beeinträchtigen.

Die neuen Punkte b und c wurden hinzugefügt, um Transparenz für die 
Konsument:innen, Verantwortung der Produzent:innen und die Einhaltung 
geeigneter Rückgabesysteme sicherzustellen. Die Handhabung von 
Umweltangaben könnte sich an Art.14 der EU-Verordnung über 
Verpackungen und Verpackungsabfälle (PPWR) orientieren.

Punkt c ist problematisch, da die Forderung nach „einem möglichst hohen 
Anteil “ an Recyclingmaterial ohne Unterscheidung zwischen den 
Materialien nicht akzeptabel ist. Während recyceltes Glas wünschenswert 
ist, können recycelte Kunststoffe und Karton problematische Stoffe 
konzentrieren (einschliesslich Persistenz, Bioakkumulation, Mobilität, 
Karzinogenität, Mutagenität, Reproduktionstoxizität, spezifische 
Organtoxizität bei wiederholter Exposition und/oder endokrine Disruption). 
Besonders besorgniserregend ist dies bei Verpackungen für Lebensmittel 
und Getränke. Verpackungen sollten keine problematischen Chemikalien 
enthalten, und der Recyclinganteil muss sowohl für die menschliche 
Gesundheit als auch für die Umwelt unbedenklich sein.

Bezüglich des Vorschlags, Artikel 3tris aufzunehmen: Die Verpflichtung für 
den Handel, alle Arten von Verpackungen kostenfrei von Konsument:innen 
zurückzunehmen, gewährleistet Konsistenz und Zugänglichkeit im 
Verpackungssystem. Diese Massnahme unterstützt die Abfallvermeidung, 
indem sie Anreize für den Handel schafft, übermässige oder nicht 
recycelbare Verpackungen zu reduzieren, und gleichzeitig den Konsument:
innen eine ordnungsgemässe Entsorgung erleichtert.
Die Verpflichtung ergänzt bestehende Rücknahmesysteme, ohne sie zu 
ersetzen. Sie ermöglicht es Konsument:innen, Verpackungen (sowohl 
recycelbare als auch nicht recycelbare) am Verkaufsort zurückzugeben, 
erhöht die Bequemlichkeit und fördert Gewohnheiten, die für den künftigen 
Ausbau von Mehrwegsystemen entscheidend sein werden.
Für den Handel schafft diese Massnahme Anreize für einen schrittweisen 
Übergang zu Verpackungsreduktion und Designoptimierung. Zudem fördert 
sie Transparenz und geteilte Verantwortung entlang der 
Wertschöpfungskette, im Einklang mit dem Prinzip der erweiterten 
Herstellerverantwortung (EPR), ohne unverhältnismässige betriebliche 
Belastungen aufzuerlegen.
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Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag a. diese Verpackungen für die Verbraucher:innen kostenfrei an allen 
Verkaufsstellen und während der gesamten Öffnungszeiten 
zurückzunehmen;

c. in den Verkaufsstellen an gut sichtbarer Stelle deutlich darauf 
hinzuweisen, dass solche Verpackungen zurückgenommen werden und 
angeben, wie diese anschliessend weiterverarbeitet werden.

Begründung Der aktuelle Artikel verpflichtet Händler:innen und Hersteller:innen zwar zur 
Rücknahme von Getränkekartons und Einweg-Kunststoffverpackungen, legt 
jedoch nicht fest, dass dies kostenfrei für die Konsument:innen erfolgen 
muss. Ohne diese Klarstellung könnten Einzelhändler:innen Gebühren oder 
andere Bedingungen auferlegen, die die Rückgabe von Verpackungen 
erschweren und die Wirksamkeit der Rücknahmepflicht beeinträchtigen 
würden.
Die Ergänzung der Formulierung in Punkt a „für Konsument:innen kostenfrei
“ stellt sicher, dass das Rücknahmesystem zugänglich ist und mit dem 
Verursacherprinzip übereinstimmt, wonach Produzent:innen und Händler:
innen (nicht die Konsument:innen) die finanziellen Verantwortung für 
Verpackungsabfälle tragen. Diese Massnahme trägt zudem dazu bei, die 
Rücklaufquoten zu erhöhen und eine faire Umsetzung in allen 
Verkaufsstellen zu gewährleisten.

Die Ergänzung bei Punkt c. der Verpflichtung, Nachweise darüber zu 
veröffentlichen, wo zurückgegebene Verpackungen letztlich entsorgt 
werden, sorgt für mehr Transparenz für die Konsument:innen und erhöht 
gleichzeitig die Verantwortlichkeit der Händler:innen, da Rücknahme nicht 
automatisch Recycling garantiert.

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 3

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag --

Begründung Dies widerspricht dem Prinzip, dass die Rücknahme von Verpackungen 
kostenfrei für Konsument:innen erfolgen muss (Art.4 Buchstabe a).

Wir schlagen daher vor, Artikel 4 Absatz 3 zu streichen.

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 5 Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag b. sicherzustellen, dass die Entsorgungskosten durch Beiträge gemäss dem 
Verursacherprinzip gedeckt werden; diese Beiträge sind ausschliesslich für 
die Deckung der Entsorgungskosten sowie zur Unterstützung von 
Vermeidungs- und Mehrwegmassnahmen zu verwenden und dürfen nicht 
auf die Verbraucher:innen abgewälzt werden.

e. hochwertiges Recycling im grossen Umfang priorisieren sowie die Menge 
des Restabfalls gemäss den in Art.6 festgelegten Zielvorgaben klar 
berichten und reduzieren

Begründung Artikel 5 verlangt zu Recht, dass die Entsorgungskosten durch Beiträge 
gemäss dem Verursacherprinzip gedeckt werden. Der Text legt jedoch nicht 
fest, wer diese Kosten letztlich trägt. Ohne Klarstellung besteht das Risiko, 
dass die Kosten auf die Konsument:innen abgewälzt werden, was die 
Fairness untergräbt und den Anreiz für Produzent:innen schwächt, 
Verpackungen besser zu gestalten.

Um die Wirksamkeit sicherzustellen, muss klar sein, dass die Beiträge von 
denjenigen getragen werden, die Verpackungen in Verkehr bringen, und 
nicht von den Konsument:innen. Darüber hinaus sollten die Beiträge nicht 
nur die Entsorgung abdecken, sondern auch die Abfallvermeidung und den 
Aufbau von Mehrwegsystemen unterstützen, im Einklang mit der 
erweiterten Herstellerverantwortung (EPR). Dies schafft die richtigen 
ökonomischen Anreize und stellt sicher, dass Ressourcen in nachhaltige 
Lösungen kanalisiert werden.

Punkt e wurde überarbeitet, um Verweise auf die Verbrennung (nicht 
empfohlene Entsorgungsmethode) zu entfernen und eine öffentliche 
Berichterstattung vorzuschreiben.

Titel Art. 5 Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1bis. Zusätzlich zu den in Abs. 1 festgelegten Recyclingquoten ist die 
insgesamt in Verkehr gebrachte Menge an Verpackungsabfällen 
schrittweise zu verringern. Die Menge der Verpackungsabfälle ist bis 2030 
um mindestens 5 %, bis 2035 um 10 % und bis 2040 um 15 % gegenüber 
dem Niveau von 2018 zu reduzieren, im Einklang mit den Zielen der EU-
Verordnung über Verpackungen und Verpackungsabfälle (PPWR).

Begründung Artikel 6 legt derzeit nur relative Recyclingziele (Prozentsätze) fest. Zwar 
sind diese wichtig, sie garantieren jedoch keine tatsächliche Reduktion des 
Verpackungsabfalls, da Recyclingquoten steigen können, während das 
Gesamtvolumen an Abfall ebenfalls zunimmt.

Um echten Fortschritt bei der Abfallvermeidung sicherzustellen, sollte die 
Verordnung relative Recyclingziele mit absoluten Reduktionszielen für 
Verpackungsabfälle kombinieren, im Einklang mit der künftigen EU-
Verordnung über Verpackungen und Verpackungsabfälle (PPWR).

Die Einführung messbarer Reduktionsziele – 5% bis 2030, 10% bis 2035 
und 15% bis 2040 im Vergleich zu den Werten von 2018 – würde die 
Schweiz an europäische Best Practices angleichen und sicherstellen, dass 
politische Massnahmen zu einer tatsächlichen Verringerung des gesamten 
in Verkehr gebrachten Verpackungsabfalls führen.

Alternativ könnte Artikel6 auch die Wiederverwendbarkeit von 
Verpackungen berücksichtigen, die durch Händler:innen in Verkehr 
gebracht wird, um Getränkekartons und andere Einwegverpackungen zu 
ersetzen. Wenn dies ordnungsgemäss umgesetzt wird, könnte dies in die 
Berechnung einbezogen oder zur gemessenen Recyclingquote angerechnet 
werden.

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag --

Begründung Dieser Mechanismus würde in der Praxis zusätzliche Kosten für Konsument:
innen verursachen und widerspricht damit dem Prinzip, dass die 
Rücknahme von Verpackungen kostenfrei für Konsument:innen erfolgen 
muss (Art.4 Buchstabe a) und dass Produzent:innen und Händler:innen die 
Verantwortung im Einklang mit der erweiterten Herstellerverantwortung 
(EPR) tragen sollten.

Wir schlagen daher vor, Artikel 6 Absatz 2 zu streichen. Anstelle neuer 
Verbrauchergebühren oder Steuern sollte die Verordnung auf ein 
Pfandsystem für alle Getränkeverpackungen setzen. Ein Pfand 
unterscheidet sich grundlegend von einer Gebühr:
- Ein Pfand ist vollständig rückzahlbar, schafft einen direkten Anreiz für 
Konsument:innen, Verpackungen zurückzugeben, und ermöglicht höhere 
Rücklaufquoten;
- Eine Steuer oder Gebühr ist nicht rückzahlbar, verschiebt die Kosten auf 
die Konsument:innen, ohne das Verhalten oder das Verpackungsdesign zu 
verbessern.
Die Pfandpflicht (wie in Art.17 vorgeschlagen) gewährleistet einen fairen, 
geschlossenen Kreislauf für alle Materialien, stärkt die Verantwortlichkeit 
entlang der gesamten Wertschöpfungskette und vermeidet eine 
Benachteiligung der Konsument:innen, während es eine wirksame 
Abfallreduktion fördert.
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Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Werden die Recyclingquoten weiterhin nicht erreicht, kann das UVEK die 
Verpflichtungen und Leistungsanforderungen des in Artikel 17 festgelegten 
Pfandsystems verstärken, insbesondere für Verpackungsmaterialien oder 
Akteure, die hauptsächlich für die Nichterreichung der Ziele verantwortlich 
sind. Dies kann höhere Pfandbeträge, gezielte Rücknahmepflichten oder 
zusätzliche Massnahmen zur Verbesserung der Sammelqualität und der 
Verwertungsergebnisse umfassen.

Begründung Der Artikel sieht derzeit vor, dass das UVEK ein Pfandsystem einführen 
kann, falls die Recyclingquoten nicht erreicht werden. Unter unserem 
Vorschlag gilt jedoch bereits ein universelles Pfandsystem (Artikel 17) für 
alle Getränkeverpackungen. Dieser Absatz sollte daher dazu dienen, das 
bestehende System zu stärken und anzupassen, wenn die Leistung 
einzelner Materialien oder Betreiber unzureichend bleibt. Dies gewährleistet 
politische Kohärenz und vereinfacht die Umsetzung. Ein Pfandsystem ist ein 
strukturelles Instrument, das hohe Rücklauf- und Rückgabemengen für alle 
Materialien sicherstellt, während Artikel 6 Absatz 3 dem UVEK die 
Flexibilität bietet, das System gezielt zu optimieren, wenn spezifische 
Materialien oder Betreiber hinter den Erwartungen zurückbleiben. Solche 
Anpassungen (z.B. höhere Pfandbeträge oder strengere Rückgabepflichten) 
würden die Effizienz des Gesamtsystems verbessern, ohne parallele 
Mechanismen oder zusätzliche administrative Belastungen zu schaffen.

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Hersteller;innen, die leere Einwegverpackungen aus Glas für die 
Verwendung im Inland abgeben oder solche Verpackungen einführen, 
müssen für diese einer vom BAFU beauftragten Organisation (Organisation) 
eine vorgezogene Entsorgungsgebühr (Gebühr) entrichten

Begründung Die Steuer sollte nur für Einwegglasverpackungen gelten, nicht für Mehrweg-
/Wiederbefüllbares Glas.

Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Die Gebührenpflicht gilt auch für Hersteller:innen, die befüllte 
Einwegverpackungen aus Glas abgeben oder einführen.

Begründung Die Steuer sollte nur für Einwegglasverpackungen gelten, nicht für Mehrweg-
/Wiederbefüllbares Glas

Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag d. Hersteller:innen, die die Rücknahme und Wiederbefüllung von 
Glasverpackungen anbieten.

Begründung Die Steuer sollte nur für Einwegglasverpackungen gelten, nicht für Mehrweg-
/Wiederbefüllbares Glas
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Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 10 Verwendung der Gebühr

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung
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Gegenvorschlag Ändern Buchstabe d: „Informationskampagnen, insbesondere zur prioritären 
Förderung der Wiederverwendung und stofflichen Verwertung von 
Glasverpackungen ...” 
Neue Buchstabe nach (d) einfügen:
d bis. die Entwicklung von Standards und Infrastrukturen für 
Mehrwegverpackungssysteme;
Einleitenden Satz ändern:
„Die Organisation muss die Einnahmen aus der Abgabe zur Finanzierung 
der folgenden Tätigkeiten im Zusammenhang mit Glasverpackungen 
verwenden; gleichwertige Massnahmen sind auch für Kunststoff- und 
andere Getränkeverpackungen einzuführen.“
Nach (d bis) einfügen:
d ter. die Finanzierung des Aufbaus und des Betriebs von 
Mehrwegsystemen;
Letzten Satz der Begründung ändern:
„Die Aufnahme solcher Bestimmungen würde den Übergang zu 
Mehrwegverpackungen, insbesondere bei Getränken, stärken und 
sicherstellen, dass die Abgabe Mehrweg fördert und nicht den Ersatz durch 
Einwegkunststoffe begünstigt.“
Hinzufügen: Art. 10bis «Verwendung der Gebühr für die Wiederverwendung
Mindestens 10 % der vorweggenommenen Entsorgungsgebühr müssen zur 
Unterstützung von Aktivitäten im Zusammenhang mit der 
Wiederverwendung von Verpackungen gemäss Art. 10 Bst. a und b 
verwendet werden.»
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Begründung Artikel 10 beschränkt derzeit die Verwendung der Entsorgungsgebühr auf 
Aktivitäten im Zusammenhang mit Glasverpackungen. Dies führt zu einem 
Ungleichgewicht: Glas wird benachteiligt, während Kunststoff und andere 
Verpackungsmaterialien keiner gleichwertigen finanziellen Verantwortung 
unterliegen. Zudem wird derzeit nicht zwischen Einweg- und Mehrweg-
Glasverpackungen unterschieden. Dies birgt das Risiko, Substitutionen hin 
zu Kunststoff zu begünstigen, was dem Ziel der Reduktion des gesamten 
Verpackungsabfalls und dem Schutz der öffentlichen Gesundheit 
widerspricht.

Das Prinzip der erweiterten Herstellerverantwortung (EPR) verlangt, dass 
alle Verpackungsmaterialien in fairer Weise zu den Kosten für Sammlung, 
Behandlung sowie den Aufbau und Betrieb von Wiederverwendungs- und 
Recyclinginfrastrukturen beitragen. Entsprechende Massnahmen sollten 
daher auch für Kunststoffe und andere Materialien eingeführt werden.

Darüber hinaus sieht Artikel 10 derzeit keine Finanzierung für die 
Entwicklung von Standards und Systemen zur Wiederverwendung vor. Die 
Aufnahme solcher Bestimmungen und die Möglichkeit, Steuereinnahmen 
auch für den Aufbau und Betrieb von Mehrwegsystemen zu verwenden, 
würden den Übergang zu wiederverwendbaren Verpackungen – 
insbesondere bei Getränken – deutlich stärken. Ebenso wichtig ist, dass die 
Ausgestaltung der Abgabe die Wiederverwendung fördert und keine Anreize 
für den Umstieg auf Einwegkunststoffe schafft.

Buchstabe d.: Die Wiederverwendung von Glasverpackungen trägt zur 
Schonung natürlicher Ressourcen, zur Stärkung der Kreislaufwirtschaft und 
zur Verbesserung der Umweltbilanz bei – insbesondere im Vergleich zu 
Einweg-Glasverpackungen (siehe Carbotech-Bericht, 2024). Umfragen in 
der Schweizer Bevölkerung zeigen, dass viele Menschen die Begriffe 
„Recycling“ und „Wiederverwendung“ verwechseln. Obwohl bereits 
Lösungen für die Wiederverwendung von Glasverpackungen existieren, 
sind diese bislang wenig bekannt. Obwohl dieser Artikel bereits in der 
früheren Version der OEV enthalten war, wurde von Vetroswiss keine 
Informationskampagne zur Förderung der Wiederverwendung durchgeführt. 
Das Wort „vorrangig“ verdeutlicht daher das Mandat von Vetroswiss, 
Informationskampagnen in erster Linie zugunsten der Wiederverwendung 
durchzuführen.

Während die Wiederverwendung von Glasverpackungen klare ökologische 
Vorteile gegenüber Einweg-Glas und Kunststoffverpackungen bietet, fehlen 
derzeit die notwendigen Investitionen, um diese Systeme wirtschaftlich 
tragfähig zu machen. In Frankreich schreibt das Anti-Waste-Gesetz für eine 
Kreislaufwirtschaft (AGEC) vor, dass Öko-Organisationen und Produzenten, 
die der erweiterten Herstellerverantwortung unterliegen, mindestens 5 % 
ihrer jährlichen finanziellen Beiträge für die Entwicklung von 
Wiederverwendungslösungen bereitstellen müssen.
Nach dem Vorbild dieser Regelung in Nachbarländern wäre es sinnvoll, 
auch in der OEm einen entsprechenden Prozentsatz für dieses Ziel 
festzuschreiben. Dies würde die konkrete Umsetzung der Buchstaben a. 
und b. von Artikel 10 ermöglichen.

Titel Art. 11 Zahlungen an Dritte, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 11 Zahlungen an Dritte, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 11 Zahlungen an Dritte, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 12 Rückerstattung, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 12 Rückerstattung, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 12 Rückerstattung, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 5

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Anpassen: Buchst. c. um ausschliesslich Einwegverpackungen zu 
spezifizieren.

Einfügen : Buchst. e. Eine Aufschlüsselung der Steuereinnahmen, die für 
die Wiederverwendung verwendet werden, im Verhältnis zu den 
Gesamteinnahmen.

Begründung Die aktuellen Jahresberichte von Vetroswiss sowie die von Swiss Recycle 
veröffentlichten Materialflüsse für Glasverpackungen weisen auf einen sehr 
geringen Anteil wiederverwendeter Ganzverpackungen hin, die von TEA-
Rückvergütungen profitieren. Allerdings scheint niemand genau zu wissen, 
welche Wiederverwendungsaktivitäten in der Schweiz tatsächlich finanziert 
werden. Daher ist mehr Transparenz in Bezug auf die Finanzierung dieser 
Aktivitäten erforderlich.

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Das BAFU veröffentlicht den Bericht mit Ausnahme von Informationen, die 
dem Geschäfts- oder Fabrikationsgeheimnis gemäss den anwendbaren 
Rechtsvorschriften unterliegen, sofern die Berufung auf solche Geheimnisse 
nicht die wirksame Umsetzung dieser Verordnung einschränkt oder 
Verpflichtungen zum Schutz von Umwelt und Gesundheit beeinträchtigt.

Begründung Die Bestimmung muss so formuliert werden, dass die Berufung auf 
Geschäftsgeheimnisse nicht dazu verwendet werden kann, Transparenz, 
Überwachung oder Durchsetzung der Verordnung zu verhindern.
Kommerzielle Vertraulichkeit darf nicht über den Verpflichtungen zum 
Umwelt- und Gesundheitsschutz stehen.

Titel Art. 15 Verfahren

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 16 Kennzeichnung

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Anpassung Titel: Pfandpflicht für Getränkeverpackungen, Abs. 1
Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die 
Getränke in Mehrweg- oder Einwegverpackungen an Endverbraucherinnen 
und Endverbraucher abgeben, müssen auf diese Verpackungen ein Pfand 
erheben. Sie sind verpflichtet, die in ihrem Sortiment geführten 
Verpackungen gegen Erstattung des Pfands zurückzunehmen.

Begründung Die aktuelle Verordnung führt zu einer Verzerrung: Ein Pfand ist derzeit nur 
für wiederverwendbare Getränkeverpackungen verpflichtend (Art.17), 
während Pfand auf Einweg-Getränkeverpackungen (PET, Aluminium, Glas) 
nur als Korrekturmassnahme vorgesehen ist, falls die Recyclingquoten nicht 
erreicht werden (Art.19). Dieses Ungleichgewicht birgt das Risiko, dass 
wiederverwendbare Verpackungen am Verkaufsort teurer werden und 
Konsument:innen dadurch billigere Einweg-Optionen bevorzugen.
Um gleiche Wettbewerbsbedingungen zu schaffen und die 
Wiederverwendung nicht zu untergraben, sollte die Verordnung ein 
universelles Pfandsystem für alle Getränkeverpackungen – sowohl 
wiederverwendbar als auch Einweg – einführen. Ein solches System würde:
- eine faire Behandlung aller Verpackungsarten sicherstellen,
- die erweiterte Herstellerverantwortung (EPR) unterstützen, indem 
gewährleistet wird, dass alle Verpackungen zu Sammlung und Entsorgung 
beitragen,
- und Konsument:innen motivieren, alle Getränkeverpackungen 
zurückzugeben, wodurch die Rücklaufquoten steigen und Littering reduziert 
wird.

Artikel 17 sollte daher überarbeitet werden, um eine Pfandpflicht für alle 
Getränkeverpackungen einzuführen. Artikel 19 sollte entsprechend 
angepasst werden, sodass seine Bestimmungen bestehende 
Verpflichtungen stärken und nicht erst bei unzureichenden Recyclingquoten 
ein Pfand einführen.

Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Buchstabe a: „Die Branchenorganisation oder die Organisation, die Teil 
eines Wiederverwendungssystems ist, hat zum Ziel, Getränkeverpackungen 
gemeinschaftlich zu sammeln, zu reinigen und wiederzuverwenden.“

Buchstabe e: „Sie erreicht innerhalb der ersten drei Jahre ihres Bestehens 
eine Rücklaufquote der von ihren Mitgliedern in Verkehr gebrachten 
wiederverwendbaren Verpackungen von mindestens 20% und diese Quote 
beträgt nach fünf Jahren mindestens 50%; zudem ergreift sie Massnahmen, 
um diese Quoten in der Folge zu erhöhen.“

Buchstabe f (hinzufügen): „Wenn die Zielquote nicht erreicht wird, analysiert 
das BAFU die zu ergreifenden Massnahmen in Absprache mit den 
betroffenen Akteuren.“

Begründung Buchstabe a: Heute funktionieren Wiederverwendungssysteme in der 
Schweiz auch ohne standardisierte Verpackungen. Zwar ermöglicht 
Standardisierung eine langfristige Optimierung der logistischen Abläufe, sie 
ist jedoch keine zwingende Voraussetzung für die Umsetzung der 
Wiederverwendung. Aus diesem Grund wird vorgeschlagen, den Begriff 
„standardisiert“ zu streichen, um KMU und Initiativen, die sich für 
Wiederverwendung engagieren, aber noch nicht auf standardisierte 
Verpackungen umgestellt haben, nicht zu behindern.

Im erläuternden Bericht wird eine Branchenorganisation als 
„Zusammenschluss von Herstellern und Händlern, der möglicherweise nur 
Recyclingunternehmen umfasst oder eine gemischte Form annimmt (...)“ 
beschrieben. Diese Definition legt nahe, dass eine solche Organisation 
Recyclingunternehmen enthalten muss, was im Fall der Wiederverwendung 
nicht zutrifft, da hier andere Akteure beteiligt sind (Reinigungsunternehmen, 
Logistikdienstleister usw.). Deshalb schlagen wir vor, die Ausnahme von der 
Pfandpflicht auch auf Organisationen auszuweiten, die Teil eines 
Wiederverwendungssystems sind, um mit dem europäischen Recht 
übereinzustimmen und Unternehmen und KMU, die in der 
Wiederverwendung aktiv sind – einschliesslich Organisationen der 
Zivilgesellschaft, z.B. der neuen Vereinigung Swiss REuse – von dieser 
Ausnahme profitieren zu lassen.

Buchstaben e und f: Wiederverwendungssysteme benötigen eine gewisse 
Anlaufzeit. Zahlreiche Studien zeigen, dass bereits ein moderater Rücklauf 
ökologisch signifikante Vorteile bringen kann. Wir schlagen daher vor, den 
derzeit vorgesehenen Rücklaufwert zu senken, um ihn für bestehende 
Initiativen in der Schweiz realistischer erreichbar zu machen, und einen 
Dialog mit dem BAFU vorzusehen, falls der Zielwert nicht erreicht wird, um 
gemeinsam die zu ergreifenden Massnahmen zu identifizieren. Zum 
Vergleich: Frankreich hat in seinem Anti-Gaspillage-Gesetz AGEC das Ziel 
gesetzt, 10% Wiederverwendung von Glasverpackungen bis 2027 zu 
erreichen.

Titel Art. 18 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Einwegverpackungen aus PET und 
Metall, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 18 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Einwegverpackungen aus PET und 
Metall, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 18 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Einwegverpackungen aus PET und 
Metall, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Artikel 19bis – Zielvorgabe für die Wiederverwendung von 
Getränkeverpackungen

Absatz 1: Der Wiederverwendungsanteil von Getränkeverpackungen muss 
bis 2040 mindestens 40% erreichen. Für wirtschaftliche Akteure, die die 
Schwelle von 1 Million Franken Lohnsumme oder Umsatz überschreiten, 
muss dieser Anteil innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten dieser 
Verordnung mindestens 20% betragen.

Absatz 2: Die Modalitäten zur Erreichung dieses Ziels sowie die betroffenen 
Verpackungsarten werden vom DETEC in Abstimmung mit den 
wirtschaftlichen Akteuren festgelegt.

Absatz 3: Wird der Rücklaufanteil nicht erreicht, kann das DETEC die 
Händler:innen und Hersteller:innen verpflichten, einen bestimmten 
Prozentsatz ihres Produktsortiments in wiederverwendbaren 
Getränkeverpackungen in Verkehr zu bringen.

Begründung Wie Artikel 6 stützt sich auch Artikel 19 ausschliesslich auf relative 
Recyclingquoten (Prozentsätze). Dies ist irreführend: Selbst wenn die 
Recyclingquote steigt, kann das Gesamtvolumen an nicht recyceltem Glas, 
PET oder Aluminium konstant bleiben oder sogar zunehmen, wenn der 
Gesamtverbrauch wächst. Dies untergräbt die Umwelteffektivität der 
Bestimmung.
Um echten Fortschritt zu gewährleisten, sollte die Verordnung relative Ziele 
mit absoluten Obergrenzen für nicht recycelte Mengen kombinieren. 
Beispielsweise sollte die Gesamtmenge an nicht recyceltem PET, 
Aluminium oder Glas einen definierten Referenzwert nicht überschreiten 
(z.B. die Menge beim Inkrafttreten der vorherigen BCO oder ein niedrigerer 
Schwellenwert). Eine solche Regelung würde verhindern, dass verbesserte 
Recyclingquoten ein Wachstum des Gesamtabfalls verschleiern.

Bezüglich der Aufnahme von Artikel 19bis:

Die wichtigsten Handelspartner der Schweiz haben Ziele zur 
Wiederverwendung von Verpackungen in ihrer jeweiligen Gesetzgebung 
verankert. Beispiele finden sich insbesondere in der neuen europäischen 
Verpackungsverordnung, dem Anti-Waste-Gesetz in Frankreich, dem 
Verpackungsgesetz in Deutschland und dem Abfallgesetz in Österreich.

Die Wiederverwendung von Glasverpackungen entspricht somit nicht nur 
diesen internationalen Rahmenbedingungen, sondern auch der LPE: Sie 
trägt zur Schonung natürlicher Ressourcen und zur Stärkung der 
Kreislaufwirtschaft (Kapitel 5) bei, begrenzte Abfallproduktion zu fördern und 
die Abfallbehandlung im Inland sicherzustellen (LPE Art.30).

Wie im erläuternden Bericht zur Revision hervorgehoben wird, bietet 
wiederverwendbare Verpackung in den meisten Fällen ökologische Vorteile 
gegenüber Einwegverpackungen.

Die Festlegung von Wiederverwendungszielen ermöglicht es der Schweiz, 
sich an internationale Marktentwicklungen anzupassen und die 
Umweltauswirkungen der Branche zu verbessern, während den 
wirtschaftlichen Akteuren die Freiheit bleibt, den jeweils geeigneten Weg zur 
Zielerreichung zu wählen.

Das 40%-Ziel basiert auf der Quote der Europäischen Union (Verordnung 
2025/40) für alkoholische und alkoholfreie Getränke. Ein Zwischenziel wird 
nur für wirtschaftliche Akteure über einer bestimmten Schwelle festgelegt.
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Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Werden die in Abs. 1 festgelegten Recyclingquoten nicht erreicht, kann das 
UVEK die mit der in Artikel 17 vorgesehenen Pfandpflicht verbundenen 
Verpflichtungen verstärken und zusätzliche Massnahmen einführen, um die 
Zielerreichung sicherzustellen.

Begründung Artikel 19 sieht derzeit vor, dass ein Pfand auf Einweg-
Getränkeverpackungen nur erhoben werden darf, wenn Mindest-
Recyclingquoten nicht erreicht werden. Damit wird das Pfand eher zu einer 
Sanktionsmassnahme als zu einem zentralen Element des 
Verpackungssystems. Ein solcher Ansatz ist unzureichend: Hohe relative 
Recyclingquoten können weiterhin mit wachsenden Gesamtmengen an 
Abfall und grossen absoluten Mengen nicht recycelter Verpackungen 
einhergehen.

Um dies zu adressieren, sollte das Pfandsystem universell auf alle 
Getränkeverpackungen angewendet werden (Art.17), während Artikel 19 
und Artikel 19bis darauf fokussiert werden sollten, dass Recycling- und 
Wiederverwendungsziele erreicht und im Zeitverlauf gestärkt werden.
In dieser Logik sollte Artikel 19 reformuliert werden, um:
- von der Einführung des Pfands nur als Korrekturmassnahme 
wegzukommen,
- und stattdessen die Pfandpflichten zu verstärken oder zu verschärfen 
sowie zusätzliche Massnahmen einzuführen, falls Recycling- und 
Wiederverwendungsziele nicht erreicht werden.

Dies würde die Kohärenz mit den Prinzipien der erweiterten 
Herstellerverantwortung (EPR) sicherstellen und Schlupflöcher verhindern, 
die es Unternehmen erlauben, sich auf relative Prozentsätze zu stützen, 
während die absoluten Abfallmengen weiterhin steigen.

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 20 Mitteilungspflicht betreffend Getränkeverpackungen

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag a. das Volumen und das Gewicht der im Vorjahr für den Konsum in der 
Schweiz produzierten oder importierten Getränke, getrennt nach Mehrweg- 
und Einwegverpackungen sowie nach den für ihre Herstellung verwendeten 
Materialien und den verschiedenen Getränkearten;

c. das Gewicht der in der Schweiz konsumierten Getränkeverpackungen 
unter Angabe der Verwertungsarten (Wiederverwendung, stoffliche 
Verwertung, energetische Verwertung) sowie des Verwertungsortes 
(Schweiz oder Ausland).

Begründung Die derzeitige Bestimmung verlangt hauptsächlich Angaben zum Volumen. 
Dies reicht jedoch nicht aus, um die Auswirkungen auf die Umwelt und die 
Kreislaufwirtschaft zu überwachen. Unternehmen sollten sowohl das 
Volumen als auch das Gewicht von Getränkeverpackungen angeben, 
ebenso wie den Verbleib am Ende der Lebensdauer (Wiederverwendung, 
Materialrecycling, energetische Verwertung) und den Ort der Behandlung 
(Schweiz oder Ausland). Ohne diese Informationen lässt sich nicht 
nachvollziehen, ob die Schweiz tatsächlich Abfall reduziert, die 
Wiederverwendung erhöht und die Auswirkungen des Exports von Abfällen 
begrenzt.

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag a. das Volumen und das Gewicht der im Vorjahr für den Konsum in der 
Schweiz verwendeten Verpackungen für Waren, getrennt nach den für ihre 
Herstellung verwendeten Materialien;
b. Kunststoffverpackungen, unterteilt nach den verschiedenen Polymeren, 
insbesondere PET, Polyethylen (PE), Polypropylen (PP), Polystyrol (PS), 
Polyvinylchlorid (PVC) sowie Verbundmaterialien

Begründung Um Trends zu erfassen, sollten sowohl Volumen als auch Gewicht 
angegeben werden. Verbundmaterialien müssen ebenfalls gesondert 
ausgewiesen werden, da sie besondere Herausforderungen für das 
Recycling darstellen und nicht in allgemeinen Kategorien versteckt werden 
sollten.

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag a. das Volumen und das Gewicht der Verpackungen, die im Vorjahr für den 
Inlandverbrauch verwendet wurden, aufgegliedert nach 
Verpackungsmaterialien;

Begründung Volumen und Gewicht sollen angegeben werden.

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 3bis. Der Detailhandel ist verpflichtet, dem BAFU jährlich, nach dessen 
Vorgaben und vor Ende Februar, den Prozentsatz seines Sortiments 
mitzuteilen, der in Einwegverpackungen verkauft wird.

Begründung Grosse Einzelhändler haben einen starken Einfluss auf die Wahl der 
Verpackungen. Indem sie den Anteil ihres Sortiments angeben, der in 
Einwegverpackungen verkauft wird, werden sie für die Abfallvermeidung zur 
Verantwortung gezogen und können transparent verglichen werden.

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 5

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Das BAFU kann jährlich in aggregierter oder nicht aggregierter Form die für 
die Herstellung von Verpackungen verwendeten Materialmengen sowie die 
angewandten Verwertungsarten veröffentlichen.

Begründung Die Erlaubnis für das BAFU, Daten in disaggregierter Form zu 
veröffentlichen, erhöht die Transparenz und ermöglicht eine genauere 
Überwachung der Verwertungsstrategien.

Titel Art. 22 Rücknahme und Verwertung, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag (…) müssen dem BAFU jährlich bis Ende Februar das Volumen und das 
Gewicht der im Vorjahr zurückgenommenen oder verwerteten 
Verpackungen mitteilen. Sie müssen nach den für die Herstellung dieser 
Verpackungen verwendeten Materialien, den angewandten 
Verwertungsarten sowie dem Verwertungsort (Schweiz oder Ausland) 
unterscheiden.

Begründung Um ein vollständiges Bild zu erhalten, müssen Unternehmen Angaben zu 
Volumen und Gewicht, Verwertungsarten und dazu machen, ob die 
Behandlung in der Schweiz oder im Ausland erfolgt. Dadurch wird eine 
genaue Nachverfolgung der Ströme und Umweltauswirkungen gewährleistet.

Titel Art. 22 Rücknahme und Verwertung, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Jede Person (…) ist verpflichtet, dem BAFU jährlich bis Ende Februar und 
unter Unterscheidung der für ihre Herstellung verwendeten Materialien das 
Volumen und das Gewicht der im Vorjahr verwerteten Verpackungen 
mitzuteilen sowie den Namen des Verwertungsunternehmens, die 
angewandte Verwertungsart. Bei Kunststoffen ist mindestens zwischen 
folgenden Polymeren zu unterscheiden: PET, PE, PP, PS, PVC sowie 
Verbundmaterialien.

Neu Abs. 3: Das BAFU unterstützt Branchenorganisationen, die in der 
Wiederverwendung tätig sind, bei der Erstellung von Statistiken über das 
Inverkehrbringen von Mehrwegverpackungen sowie deren Rücklaufquote.

Neu Abs. 4: Es wird eine Kontrolle durchgeführt, um die Richtigkeit der von 
Händler:innen und Hersteller:innen gemeldeten Angaben zu überprüfen.

Begründung Abs. 2 
Das Gleiche gilt für professionelle Verwertungsakteure: Volumen und 
Gewicht sowie Verbundstoffe müssen gemeldet werden, um die 
tatsächlichen Herausforderungen beim Recycling widerzuspiegeln.

Abs. 3 (neu)
Zuverlässige Statistiken zur Wiederverwendung sind unerlässlich. Ohne 
Daten ist es unmöglich, Wiederverwendungssysteme wirksam zu 
unterstützen. Das BAFU sollte Organisationen bei der Erstellung dieser 
Statistiken unterstützen.

Abs. 4 (neu)
Die Angaben müssen überprüft werden. Ohne unabhängige Kontrollen 
besteht die Gefahr, dass die Daten unvollständig, irreführend oder 
inkonsistent sind, was das Vertrauen und die Durchsetzung untergräbt.

Titel Art. 23 Mitteilung an private Meldestellen, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 23 Mitteilung an private Meldestellen, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 24 Vollzug

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 25 Aufhebung und Änderung bisherigen Rechts

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 26 Übergangsbestimmung

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 27 Inkrafttreten

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Saidef SA / UVTD

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Zustimmung

Begründung: Saidef SA s'oriente vers l'option 1 concernant l'art 3 et 4.
Nous saluons que l'économie circulaire et le recyclage de la matière se 
fasse ou s'impose dans la bonne filière (déchets organiques domestiques -> 
GastroVert SA). Cela prend la bonne direction et tant mieux

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --
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Satom SA

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme1

Titel Variante 1 betreffend Art. 3 Bst. a Ziff. 4

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag

Begründung Nous sommes favorables à la clarification de la notion de « déchets 
urbains », plus précisément à l'option 1 qui concerne l'ensemble des résidus 
produits dans des installations de traitement thermique des déchets, 
valorisation ou stockage inclus. 

Néanmoins, l'extension du monopole implique la mise en œuvre de 
mécanismes de régulation efficaces et propres à garantir l'intérêt collectif, 
de sorte à protéger les administrés de coûts excessifs de filières de 
récupération et d'élimination qui ne répondraient ni aux conditions du 
caractère économiquement supportable, ni à l'état de la technique. 
Une telle évolution de la notion de déchets urbains doit dès lors être 
accompagnée d'un développement adapté des mécanismes de régulation.
Une surveillance rigoureuse des prix s'impose si l'option envisagée est 
retenue.

En effet, les tarifs appliqués par les décharges ont connu une hausse 
spectaculaire au cours des dernières années. Alors qu'ils s'élevaient à 
environ 100 CHF par tonne, ils atteignent désormais près de 250 CHF par 
tonne. Cette augmentation de 150 % ne repose sur aucune justification 
technique ou économique. Elle s'explique notamment par les volumes dans 
les décharges type C et D disponibles très restreints, ainsi que par les 
restrictions imposées par certains cantons, qui limitent l'accès à leurs 
décharges afin de réserver les capacités aux besoins propres de leurs 
UVTD.

Ce contexte crée une pression artificielle sur les prix, favorisant des 
comportements opportunistes sur un marché déjà tendu. Une telle évolution 
ne reflète en rien les coûts réels de traitement ou de gestion des mâchefers 
dans les décharges. Elle soulève des questions sur la transparence des 
pratiques tarifaires et sur la nécessité d'un suivi systématique pour éviter 
des dérives financières injustifiées.

En ce qui concerne la récupération des métaux dans les boues 
d'hydroxydes, différentes filières de récupération sont actuellement en cours 
de projets en Suisse, il convient d'éviter d'octroyer des monopoles à des 
prototypes dont le caractère économiquement supportable pour les 
administrés n'est pas établi dès lors que des filières sont disponibles à 
l'étranger.
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Titel Variante 2 betreffend Art. 3 Bst. a Ziff. 4

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag In dieser Verordnung bedeuten:
a.Siedlungsabfälle:

4. Rückstände aus Abfällen nach den Ziffern 1–3, die bei der 
thermischen Behandlung anfallen, bis und mit deren Verwertung oder 
Ablagerung;

Begründung Une telle distinction entraînerait une complexité administrative significative, 
avec une partie des résidus soumise à une procédure d'appel d'offres, 
tandis que l'autre relèverait d'une tarification imposée par les cantons. 
La traçabilité de ces flux de résidus est également compliquée à mettre en 
œuvre.
Une partie des résidus serait gérée selon des procédures de marché public 
(appel d'offres), tandis qu'une autre suivrait un régime administratif. Cela 
impliquerait des processus parallèles de gestion, de facturation et de suivi, 
augmentant la charge administrative.

Titel Art. 3 Bst. n.-r

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag n.Wiederverwendung: Verfahren, bei dem Gegenstände und deren 
Bestandteile, die keine Abfälle sind oder ihre Abfalleigenschaft nach dem 
Durchlaufen eines Verwertungsverfahrens verloren haben, wieder für 
denselben oder einen vergleichbaren Zweck eingesetzt werden, für den sie 
ursprünglich bestimmt waren;

o.Vorbereitung zur Wiederverwendung: Verwertungsverfahren, bei dem 
Abfälle durch Behandlungsschritte wie Prüfung, Reinigung, Reparatur so 
aufbereitet werden, dass sie wiederverwendet werden können;
p.Stoffliche Verwertung: Verwertungsverfahren, bei dem die stofflichen 
Eigenschaften von Abfällen genutzt werden, indem die Abfälle so 
behandelt werden, dass sie als Sekundärrohstoffe wieder eingesetzt 
werden können;
q.Stofflich-energetische Verwertung: Verwertungsverfahren, bei dem 
Abfälle gleichzeitig sowohl stofflich als auch energetisch verwertet 
werden;
r.Energetische Verwertung: Verwertungsverfahren, bei dem Abfälle im 
Rahmen ihrer Entsorgung als Energiequelle genutzt werden.

Begründung Dans le cadre de la révision de l'OLED, et en cohérence avec les principes 
de l'économie circulaire ainsi que l'ordonnance sur la limitation des déchets, 
Satom SA propose d'intégrer deux notions fondamentales.
Ces principes doivent orienter la politique suisse en matière de gestion des 
déchets, en mettant l'accent sur la prévention à la source.
Les deux premiers niveaux de la pyramide des 5R – Renoncer et Réduire – 
sont les plus efficaces pour diminuer l'impact environnemental. Ils doivent 
être clairement définis et soutenus :
Renoncer : Éviter la production de déchets en renonçant à l'utilisation de 
produits ou services non essentiels ou ayant un fort impact environnemental.
Réduire : Diminuer la quantité de déchets générés en optimisant les 
processus, les comportements de consommation et la conception des 
produits.
Satom SA estime que l'esprit initial de la limitation des déchets s'est dilué 
au fil du temps. Il est essentiel de le remettre au cœur de la révision de 
l'OLED.

Titel Art. 10 Pflicht zur thermischen Behandlung

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 12 Allgemeine Verwertungspflicht nach dem Stand der Technik

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag --

Begründung Mettre en oeuvre cette disposition notamment en interdisant les emballages 
et étiquettes à usage unique non biodégradables des aliments et les 
produits en plastique à usage unique, cas échéant avec un délai transitoire.

Titel Art. 13 Abs. 1 und 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Satom soutient pleinement cette mesure, en particulier l'obligation de 
séparer les biodéchets afin d'éviter leur incinération.
Cette approche constitue une avancée significative vers une gestion 
circulaire des ressources, en permettant la valorisation des biodéchets par 
compostage ou méthanisation. Elle s'inscrit dans une logique de durabilité, 
en réduisant les émissions liées à l'incinération. Elle permet ainsi d'éviter les 
résidus de mâchefers en mettant en place une vraie économie circulaire 
avec un retour de la matière organique dans les cycles naturels. Dans le 
cas de la méthanisation, elle offre en outre la possibilité de produire du 
biogaz, renforçant ainsi les bénéfices environnementaux.
La séparation à la source des biodéchets est un atout essentiel pour 
atteindre les objectifs de la stratégie suisse en matière de réduction des 
déchets et de préservation des ressources.
Satom a mis en œuvre avec succès un système de collecte séparée des 
déchets alimentaires au sein de ses communes. Le système Gastrovert.
Cette démarche permet la valorisation des déchets alimentaires tout en 
garantissant leur qualité. Pour ce faire, un dispositif de contrôle par carte 
d'accès a été mis en place, permettant de limiter l'accès aux points de 
collecte aux seuls usagers autorisés tout en assurant la traçabilité. Ce 
système contribue efficacement à réduire la présence de substances 
indésirables dans les biodéchets, telles que les plastiques ou autres 
éléments non compostables.
Par ailleurs, la collecte est organisée de manière dynamique : les bacs sont 
vidés et échangé en fonction de leur taux de remplissage, ce qui optimise 
les tournées et réduit les nuisances. Un nettoyage régulier des contenants 
est également assuré, garantissant des conditions d'hygiène optimales.
Enfin, afin d'encourager les communes à adopter ce type de collecte, 
Satom SA a mis en place une tarification différenciée. Ce mécanisme 
permet de ne pas pénaliser financièrement les collectivités qui s'engagent 
dans cette démarche vertueuse, en tenant compte des efforts consentis 
pour améliorer la qualité des flux de déchets.
Le succès de cette collecte a dépassé les frontières régionales : le système 
mis en place par Satom a suscité l'intérêt d'autres régions en Suisse, qui 
ont commencé à l'adopter à leur tour.
Cette diffusion témoigne de la pertinence du modèle et de son efficacité 
dans la gestion durable des biodéchets.

Titel Art. 14 Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14a Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 22 Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 24 Abs. 1 zweiter Satz

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 31 Bst. c

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 32 Abs. 2 Bst. a und g

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 34 Betrieb

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag

Begründung Satom SA soutient pleinement l'article concerné, tout en formulant une 
demande de modification de l'alinéa 3b.
En effet, les emballages et les étiquettes ne sont jamais éliminés durant le 
processus de décomposition. Leur retrait s'effectue soit en amont, soit en 
aval. Le retrait en amont présente un avantage majeur : les substances 
étrangères sont encore intactes, ce qui facilite leur extraction. À l'inverse, 
lorsqu'elles sont fragmentées au cours du processus, leur élimination 
devient plus complexe et favorise la dispersion de microplastiques dans 
l'environnement.
Par ailleurs, Satom SA recommande que des mesures préventives soient 
prises pour limiter la présence de matières non compostables dans les 
biodéchets. À ce titre, elle propose :
•L'interdiction des étiquettes sur les produits alimentaires commercialisés en 
Suisse.
•L'interdiction des sacs plastiques à usage unique distribués pour les fruits 
et légumes. Seuls des sacs compostables devraient être mis à disposition 
par les distributeurs.
•Les étiquettes de prix sur les produits alimentaires doivent être vendus 
avec des matériaux compostables
De telles alternatives existent déjà et sont imposés dans de nombreux pays. 
Une telle mesure représenterait une avancée significative dans la lutte 
contre la pollution plastique, un enjeu majeur pour les installations de 
compostage et de méthanisation. Ces installations sont fortement 
perturbées par la présence de substances étrangères, qui compromettent 
leur bon fonctionnement et la qualité de leurs produits (compost).

Titel Art. 36 Abs. 2 Bst. c

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 49

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Anhang 4: Anforderungen an Abfälle für die Herstellung von Zement und 
Beton, Ziff. 2.4

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Anhang 5: Anforderungen an Abfälle zur Ablagerung, Ziff. 3.1 Bst. a–b

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Anhang 5: Anforderungen an Abfälle zur Ablagerung, Ziff. 4.1 Bst. a

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Anhang 5: Anforderungen an Abfälle zur Ablagerung, Ziff. 4.3 Einleitungssatz

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Anhang 7: Anforderungen an Holzabfälle zur stofflichen und thermischen 
Verwertung

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Änderung anderer Erlasse: 1. Ordnungsbussenverordnung vom 16. Januar 
2019:

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag --

Begründung Satom SA exprime ses réserves quant à l'efficacité dissuasive des amendes 
proposées pour lutter contre le littering. Selon elle, les montants 
actuellement envisagés sont trop faibles pour avoir un réel impact sur les 
comportements inciviques. Certains actes ne peuvent être découragés que 
par des sanctions significatives. Il suffit d'observer l'état de certains bords 
de routes, des champs, parcs publics ou zones de détente pour constater 
les effets néfastes de comportements irresponsables d'une minorité, qui 
portent atteinte à l'environnement et génèrent des coûts importants pour les 
collectivités.
Ces coûts, liés au nettoyage, à la gestion des déchets et à la dégradation 
des espaces naturels et agricoles, ne seront jamais compensés par des 
amendes trop faibles. Il est donc essentiel que le montant des sanctions soit 
proportionné à la gravité de l'acte et à son impact environnemental.
Satom SA recommande que ces amendes tiennent compte du lieu où le 
littering se produit. Lorsqu'un déchet est abandonné en pleine nature, dans 
une forêt, dans une zone protégée ou à proximité de cours d'eau les 
conséquences sont bien plus graves qu'en milieu urbain. Une gradation des 
sanctions selon la sensibilité écologique du site permettrait de mieux 
protéger les milieux naturels et d'envoyer un signal fort aux contrevenants.
L'étude METAROAD du DETEC-OFEV-EREP met en évidence ce problème 
: les végétaux situés en bord de route ne peuvent pas être valorisés par 
compostage ou méthanisation, non pas à cause d'un excès en polluants 
chimiques, mais en raison de la présence trop importante de substances 
étrangères pas compatibles avec ORChim.
Satom SA propose de faire une distinction claire entre le phénomène de 
"littering" et celui de l'élimination illégale de déchets.
Le littering désigne l'abandon de petits déchets dans l'espace public ou 
naturel, comme des emballages, mégots ou canettes. En revanche, lorsque 
les déchets abandonnés dépassent le volume d'un sac de 35 litres, il ne 
s'agit plus de simple littering, mais bien d'une élimination illégale.
Ce changement de catégorie implique une gravité accrue du comportement. 
Il ne s'agit plus d'un acte d'incivilité ponctuel, mais d'une infraction 
environnementale sérieuse, qui doit être sanctionnée de manière 
différenciée et proportionnée à l'impact qu'il crée.

Titel Änderung anderer Erlasse: 2. Luftreinhalte-Verordnung vom 16. Dezember 
1985: Anhang 2 Ziff. 842 Abs. 2

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme2

Titel Art. 1 Gegenstand und Geltungsbereich

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 2 Begriffe

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag --

Begründung Les définitions proposées ne sont pas suffisantes pour permettre de définir 
une stratégie sur la limitation de la production de déchets tout d'abord puis 
ensuite sur les efficacités des systèmes de recyclage. 
Il est important de constater que certaines filières ou méthodes de 
recyclage font du « downcycling » en remettant sur le marché des matières 
de moins bonnes qualités. Dans une économie véritablement circulaire un 
matériau recyclé doit retrouver ses mêmes qualités. De plus les filières de 
recyclage sont souvent contaminées par de nombreuses substances 
étrangères qui nuisent à la filière et engendrent des coûts importants.
Il est donc crucial de différencier :
•Pourcentage de diminution annuelle du volume de plastiques mis sur le 
marché national, par rapport à une année de référence.
•Pourcentage de diminution annuelle du volume de plastiques à usage 
unique mis sur le marché national, par rapport à une année de référence.
•Le taux de recyclage mesure ce qui entre dans le processus.
•Le taux de recyclé mesure ce qui en sort réellement sous forme de matière 
réutilisée.
•Taux de substances étrangères dans une filière de recyclage , 
Pourcentage de matières ou éléments non conformes ou non recyclables 
présents dans un flux de matériaux destiné au recyclage. Ceci permet 
d'identifier les sources de contamination (collecte, tri, comportement des 
usagers) pour mettre en place des actions correctives ciblées.
•La mesure du cycle de vie du recyclage avant mise en décharge ou 
incinération. Ceci permet de définir combien de fois un matériau peut être 
recyclé avant de devenir inutilisable et de renforcer la responsabilité élargie 
des producteurs (REP) et la transparence sur la recyclabilité réelle des 
emballages

Titel Art. 3 Allgemeine Anforderungen an Verpackungen

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag --

Begründung Dans le cadre de la révision de l'ordonnance sur les emballages, nous 
recommandons que les solutions de valorisation soient optimisées, tant sur 
le plan logistique qu'environnemental et économique.
Il est essentiel que la mise en œuvre garantisse une efficacité globale du 
système.
Une approche pragmatique et comparative des impacts environnementaux 
et économiques doit être adoptée, afin d'assurer une utilisation cohérente et 
durable des ressources disponibles.
Si la technologie envisagée pour le recyclage ou la valorisation implique des 
coûts élevés, il convient de s'interroger sur la pertinence de cet 
investissement, et d'évaluer si ces moyens ne pourraient pas être mieux 
mobilisés dans d'autres mesures offrant une efficacité environnementale 
supérieure.
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Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 4

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 5 Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag

Begründung Actuellement, les filières de recyclage des plastiques depuis la Suisse sont 
principalement situées en France, en Allemagne et en Autriche. Ces trois 
pays exportent une partie de leurs déchets plastiques vers des États tiers 
qui ne disposent pas des infrastructures nécessaires pour les valoriser 
thermiquement. En conséquence, ces déchets finissent souvent en 
décharge. Cela entraîne des nuisances environnementales majeures, 
inacceptables en Suisse. Cette chaîne d'exportation est écologiquement 
intolérable, car elle repose uniquement sur des considérations économiques.
Satom SA propose donc d'interdire l'exportation de déchets plastiques vers 
des pays qui, à leur tour, les réexportent vers des États tiers, où la fraction 
non recyclable est mise en décharge.

Titel Art. 5 Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag --

Begründung Il ne suffit pas de fixer un taux global de recyclage, il est également crucial 
de réduire la quantité de plastique en circulation afin de limiter les impacts 
environnementaux.

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 3

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 4

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 1

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 2

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag

Begründung --

Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag --

Begründung Sous réserve des emballages qui devraient être interdits, afin de favoriser 
une gestion durable des déchets plastiques et d'encourager l'écoconception 
et le type de plastiques recyclables il est proposé que le montant de la taxe 
appliquée aux plastiques soit proportionnel à trois critères :

1. Le type de plastique utilisé : certains plastiques sont plus polluants ou 
plus difficiles à recycler que d'autres. Par exemple, les plastiques 
complexes ou contenant des additifs toxiques génèrent davantage de 
nuisances. Une taxation différenciée permettrait de décourager l'usage de 
matériaux problématiques.

2. La recyclabilité du matériau : les plastiques facilement recyclables 
(comme le PET) peuvent être réintégrés dans des cycles matières 
multiples. À l'inverse, les plastiques multicouches sont souvent incinérés.

3. Le poids du plastique mis sur le marché : plus un produit est lourd, plus il 
génère de déchets et de coûts de traitement. Une taxe proportionnelle au 
poids encourage la réduction à la source et la conception de produits plus 
légers et moins gourmands en ressources.

Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 2

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 3

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 1

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 2

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 3

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 10 Verwendung der Gebühr

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 11 Zahlungen an Dritte, Abs. 1

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 11 Zahlungen an Dritte, Abs. 2

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 11 Zahlungen an Dritte, Abs. 3

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 12 Rückerstattung, Abs. 1

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 12 Rückerstattung, Abs. 2

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 12 Rückerstattung, Abs. 3

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 1

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 2

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 3

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 4

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 5

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 1

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 2

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 3

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 4

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 15 Verfahren

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 16 Kennzeichnung

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 1

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 2

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 3

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 4

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 18 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Einwegverpackungen aus PET und 
Metall, Abs. 1

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 18 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Einwegverpackungen aus PET und 
Metall, Abs. 2

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 18 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Einwegverpackungen aus PET und 
Metall, Abs. 3

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 1

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 2

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 3

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 4

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 20 Mitteilungspflicht betreffend Getränkeverpackungen

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 1

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 2

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 3

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 4

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 5

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 22 Rücknahme und Verwertung, Abs. 1

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 22 Rücknahme und Verwertung, Abs. 2

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 23 Mitteilung an private Meldestellen, Abs. 1

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 23 Mitteilung an private Meldestellen, Abs. 2

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 24 Vollzug

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 26 Übergangsbestimmung

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 27 Inkrafttreten

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Schweizer Bauernverband

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Guten Tag, unsere Stellungnahme finden Sie im hochgeladenen Dokument.

Anhang: 251002_Stellungnahme SBV_Vernehmlassung Umweltpaket Frühling 2026_SBV_VVEA-OBV.pdf
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Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Guten Tag, unsere Stellungnahme befindet sich im hochgeladenen Dokument. 
Vielen Dank für die Berücksichtigung. Freundliche Grüsse.

Anhang: 251002_Stellungnahme SBV_Vernehmlassung VP Umwelt Frühling 2026_VGV.pdf
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Schweizer Brauerei-Verband (SBV)

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Unterstützen Stellungnahme SVUG

Anhang: Verpackungsverordnung Stellungnahme SBV 20250926.pdf
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Schweizer Obstverband

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Unterstützung Stellungnahme SVUG

Anhang: Verordnung über Verpackungen Stellungnahme SOV.pdf
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Schweizerischer Gewerbeverband sgv

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Der sgv begrüsst den Willen des Bundesrates, die in Art. 30d Abs. 3 USG 
neu festgelegte Verwer-tungskaskade, welche die stofflich-energetische 
Verwertung von Abfällen gegenüber der rein energe-tischen Verwertung 
priorisiert, auch auf Stufe der VVEA nachzuvollziehen.
Dabei ist es allerdings von zentraler Bedeutung, dass bei der Umsetzung in 
der VVEA auch der tat-sächliche Wille des Gesetzgebers vollzogen wird. 
Dieser zielt darauf ab, Stoffkreisläufe zu schliessen, indem der 
reststofffreien, stofflich-energetischen Abfallverwertung eine vorrangige 
Rolle zugestanden wird. Damit wird wertvoller Deponieraum gespart. Vor 
diesem Hintergrund lehnen wir die vorge-schlagene Aufnahme eines 
Kriteriums des Ascheanteils (Anhang 4) für die stofflich-energetische 
Verwertung ab. Die Verwertung von grossen Mengen Abfallfraktionen, 
welche nur ei-nen geringen Aschenanteil aufweisen, schont kostbaren 
Deponieraum genauso wie kleine Mengen von Abfällen mit grossem 
Ascheanteil. Somit erfüllen beide die gesellschaftlichen Anforderungen an 
eine funktionierende, ressourcenschonende Kreislaufwirtschaft. Daran 
müsste sich ein allfälliges Krite-rium messen. Allerdings sind wir der 
Meinung, dass ein solches gar nicht benötigt wird – die Regelung im USG 
erscheint durchaus ausreichend und klar, damit sich die Akteure in der 
Abfallwirtschaft dies-bezüglich abstimmen können.
Des Weiteren ist es aus gesellschaftlicher Sicht nach wie vor wichtig, dass 
Artikel 24 die sinnvolle stofflich-energetische Verwertung von gemischt 
gesammelten Siedlungsabfällen nicht verbietet. Die Bemühungen, den 
Artikel für die nachträglich sortierten Siedlungsabfälle zu lockern, können 
wir durchaus nachvollziehen. Allerdings müsste aus 
gesamtgesellschaftlicher Sicht eine weitergehende Öffnung erfolgen. 
So ist die Zementindustrie nach einer aktuellen Branchenschätzung derzeit 
in der Lage, rund 350'000 Tonnen zusätzlicher Abfallfraktionen als 
alternative Brennstoffe zu verwerten. Dies macht maximal 
5 % des in der Schweiz anfallenden Siedlungsabfalls aus und 
konkurrenziert die KVA in keiner Weise. Die stofflich-energetische 
Verwertung von nicht rezyklierbaren Abfällen via Zementindustrie spart – 
gegenüber der Verwertung in einer KVA – rund 24'000 Tonnen Schlacke 
pro Jahr ein. Weniger Schla-cke bedeutet weniger Deponieraum, der dafür 
zur Verfügung gestellt werden muss.
Die Zementindustrie ist sich ihrer Verantwortung bei der Entsorgung 
entsprechender Abfälle bewusst. Eine Korrektur von Art. 24 würde zwei 
drängende, gesellschaftliche Fragestellungen angehen. Ei-nerseits könnten 
weitere Stoffkreisläufe geschlossen werden und andererseits könnten die 
CO2 -Emissionen durch die besser mögliche Verwertung von 
Abfallfraktionen als Ersatzbrennstoffe in Ze-mentwerken weiter reduziert 
werden.

Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme1
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Titel Variante 1 betreffend Art. 3 Bst. a Ziff. 4

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag In dieser Verordnung bedeuten:
a.Siedlungsabfälle:

4.alle Rückstände, die in Anlagen zur thermischen Behandlung von 
Abfällen nach den Ziffern 1–3 anfallen, bis und mit deren Verwertung 
oder Ablagerung;

Begründung Der sgv lehnt es ab, dass im Rahmen der laufenden Revision der VVEA die 
Verbrennungsrückstände aus KVA neu als Siedlungsabfälle eingestuft 
werden sollen. Damit würde faktisch ein Siedlungsabfall-Perpetuum Mobile 
eingeführt – KVA wären wohl die einzigen Behandlungsanlagen, nach 
welchen es faktisch zu keiner Änderung an den behandelten Abfällen 
kommen würde: Siedlungsabfall bliebe trotz Behandlung Siedlungsabfall. 
Zudem hätte eine solche Einstufung und konsequente Umsetzung zur 
Folge, dass Schlacken aus den KVA künftig nicht von Zementwerken als 
Ersatzstoffe angenommen werden dürften, falls sich dies als technisch 
machbar und sinnvoll erweist. Damit würde eine möglicherweise sinnvolle 
Verwertungspra-xis verhindert, bei der diese Rückstände mineralisch in den 
Zementöfen genutzt werden könnten.

Titel Variante 2 betreffend Art. 3 Bst. a Ziff. 4

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag In dieser Verordnung bedeuten:
a.Siedlungsabfälle:

4. Rückstände aus Abfällen nach den Ziffern 1–3, die bei der 
thermischen Behandlung anfallen, bis und mit deren Verwertung oder 
Ablagerung;

Begründung Der sgv lehnt es ab, dass im Rahmen der laufenden Revision der VVEA die 
Verbrennungsrückstände aus KVA neu als Siedlungsabfälle eingestuft 
werden sollen. Damit würde faktisch ein Siedlungsabfall-Perpetuum Mobile 
eingeführt – KVA wären wohl die einzigen Behandlungsanlagen, nach 
welchen es faktisch zu keiner Änderung an den behandelten Abfällen 
kommen würde: Siedlungsabfall bliebe trotz Behandlung Siedlungsabfall. 
Zudem hätte eine solche Einstufung und konsequente Umsetzung zur 
Folge, dass Schlacken aus den KVA künftig nicht von Zementwerken als 
Ersatzstoffe angenommen werden dürften, falls sich dies als technisch 
machbar und sinnvoll erweist. Damit würde eine möglicherweise sinnvolle 
Verwertungspra-xis verhindert, bei der diese Rückstände mineralisch in den 
Zementöfen genutzt werden könnten.

Titel Art. 12 Allgemeine Verwertungspflicht nach dem Stand der Technik

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1 Abfälle sind für die Wiederverwendung vorzubereiten oder stofflich zu 
verwerten, wenn dies technisch möglich und wirtschaftlich tragbar ist und 
die Umwelt weniger belastet als:

a.eine andere Entsorgung; oder
b.die Herstellung neuer Produkte.

2 Die Vorbereitung zur Wiederverwendung und die stoffliche Verwertung 
nach Absatz 1 müssen nach dem Stand der Technik erfolgen.
3 Ist eine Vorbereitung zur Wiederverwendung oder eine stoffliche 
Verwertung nach dem Stand der Technik nicht möglich, sind die Abfälle 
vorrangig stofflich-energetisch und dann rein energetisch zu verwerten.

Begründung In Artikel 12 Abs. 3 wird – dem Willen des Gesetzesgeber entsprechend – 
die neue Verwertungshie-rarchie in die VVEA aufgenommen. Mit Erstaunen 
haben wir vor diesem Hintergrund die Ausführun-gen im entsprechenden 
Abschnitt im Erläuterungsbericht zur Kenntnis genommen. Demgemäss sei 
die neue Verwertungshierarchie in Art. 30d USG und Art. 12 VVEA von rein 
programmatischer Natur (vgl. Erläuterungsbericht, S.7). Die neue 
Verwertungshierarchie zielt jedoch darauf ab, eine möglichst reststofffreie 
Entsorgung und damit einhergehend eine ressourcenschonende 
Kreislaufwirtschaft zu ermöglichen. Dies darf unseres Erachtens auf keinen 
Fall als reine Formalität abgetan werden. Wir fordern daher, dass der 
Vollzug der gesetzlich verankerten Verwertungshierarchie zeitnah und 
konse-quent von den verantwortlichen Behörden umgesetzt wird.
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Titel Art. 14 Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1 Biogene Abfälle sind separat zu sammeln und Fremdstoffe sind so früh 
wie möglich auszuschleusen. Biogene Abfälle sind rein stofflich oder durch 
Vergären zu verwerten, sofern:

a.sie sich aufgrund ihrer Eigenschaften, insbesondere ihrer Nährstoff- 
und Schadstoffgehalte, dafür eignen; und
b.die Verwertung nicht durch andere Vorschriften des Bundesrechts 
untersagt ist.

«Kann das Ausschleusen von Fremdstoffen nach dem Stand der Technik 
nur mit unverhältnismässi-gem wirtschaftlichem Aufwand erfolgen, dürfen 
die betroffenen biogenen Abfälle stofflich-energetisch verwertet werden.»

Begründung «Kann das Ausschleusen von Fremdstoffen nach dem Stand der Technik 
nur mit unverhältnismässi-gem wirtschaftlichem Aufwand erfolgen, dürfen 
die betroffenen biogenen Abfälle stofflich-energetisch verwertet werden.»
Wir begrüssen, dass biogene Abfälle separat gesammelt und möglichst 
hochwertig verwertet werden sollen. Die aktuelle Fassung von Art. 14 Abs. 
1 ist jedoch zu unflexibel und lässt keinen Raum für realistische 
Vollzugsbedingungen. Insbesondere verlangt die Pflicht zum frühzeitigen 
Ausschleusen von Fremdstoffen wie PFAS oder Mikroplastik erhebliche 
technische und wirtschaftliche Aufwendungen, die in vielen Fällen nicht 
verhältnismässig sind.
Wir fordern deshalb, dass Art. 14 so angepasst wird, dass biogene Abfälle 
auch dann stofflich-energetisch verwertet werden dürfen, wenn das 
Ausschleusen solcher Fremdstoffe nicht wirtschaftlich sinnvoll umsetzbar 
ist. Damit wird der Zielsetzung des Gesetzgebers – eine hochwertige und 
möglichst reststofffreie Kreislaufwirtschaft – entsprochen, ohne 
unverhältnismässige Anforderungen an die Entsorgungsunternehmen zu 
stellen

Titel Art. 14a Abs. 2

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 24 Abs. 1 zweiter Satz

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag 1 … Als Rohmaterial oder als Brennstoffe dürfen jedoch keine gemischten 
und keine gemischt gesammelten und nachträglich sortierten 
Siedlungsabfälle nach Artikel 3 Buchstabe a Ziffern 1–3 verwendet werden.

Begründung Das Verwertungsverbot von gemischtem Siedlungsabfall und gemischt 
gesammeltem und nachträg-lich sortiertem Siedlungsabfall sollte 
aufgehoben werden. Dies erlaubt es den Zementwerken, den nicht-
rezyklierbaren Teil dieser Abfälle stofflich-energetisch zu verwerten. 
Die geplante Verknüpfung von Artikel 3 und Artikel 24 im Rahmen der 
aktuellen Vernehmlassung muss sehr sorgfältig erfolgen. Da auch Artikel 3 
aktuell überarbeitet wird, ist sicherzustellen, dass in Artikel 24 
ausschliesslich die Ziffern 1–3 von Artikel 3 Buchstabe a übernommen 
werden. Unter der neuen Ziffer 4 von Artikel 3 wird neu auch die Schlacke 
aus Abfallverbrennungsanlagen als Siedlungs-abfall definiert. Würde diese 
automatisch unter Artikel 24 fallen, dürfte sie künftig nicht mehr von den 
Zementwerken als alternativer Roh- und Brennstoff (ARM-Stoffstrom) 
genutzt werden, sofern dies allenfalls zukünftig technisch und ökologisch 
sinnvoll möglich wäre. Wir fordern daher, dass die Defini-tionen klar 
getrennt bleiben und, da wo möglich, Stoffkreisläufe im Sinne der 
Kreislaufwirtschaft ge-schlossen werden.
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Titel Art. 31 Bst. c

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Anlagen zur thermischen Behandlung von Abfällen dürfen errichtet oder in 
ihrer Kapazität erweitert werden, wenn die baulichen Einrichtungen 
gewährleisten, dass:

c. bei Anlagen, in denen Siedlungsabfälle nach Artikel 3 Buchstabe a 
Ziffern 1–3 oder Abfälle vergleichbarer Zusammensetzung verbrannt 
werden, mindestens 80 Prozent des Energiegehalts ausserhalb der 
Anlagen genutzt wird; die Nutzung von Energie zur Abscheidung von 
CO2 aus dem Rauchgas gilt als Nutzung ausserhalb der Anlagen.

Begründung Der aktuelle Entwurf von Art. 31 VVEA sieht vor, dass zusätzliche 
Kehrichtverbrennungsanlagen (KVA) gebaut oder deren Kapazitäten 
erweitert werden dürfen. Aus Sicht der Zementindustrie ist es jedoch 
zentral, dass vor jeglichen Erweiterungen von KVA-Kapazitäten zunächst 
die bestehenden Mitverwertungsmöglichkeiten in den Zementwerken voll 
ausgeschöpft werden. Ein allfälliger Ausbau der KVA-Kapazitäten würde 
nicht nur zu höheren Kosten führen, sondern auch dem Ziel einer mög-lichst 
ressourcenschonenden Kreislaufwirtschaft zuwiderlaufen. 
Die Zementwerke verfügen noch über freie Kapazitäten, um weitere, 
geeignete Abfallströme energe-tisch und stofflich-energetisch zu verwerten. 
Dies entspricht der im USG verankerten Verwertungs-kaskade und trägt 
gleichzeitig zur CO-Reduktion bei.

Titel Anhang 4: Anforderungen an Abfälle für die Herstellung von Zement und 
Beton, Ziff. 2.4

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 2.4 Werden Abfälle bei ihrer Verwendung als Brennstoffe verwertet, so gilt 
dies als stofflich-energetische Verwertung.

Begründung In Anhang 4 der VVEA wird definiert, unter welchen Bedingungen 
brennbare Abfälle der stofflich-energetischen beziehungsweise der rein 
energetischen Verwertung zugeordnet werden. Die vorgese-hene 
Unterscheidung erfolgt dabei ausschliesslich anhand des Ascheanteils. Dies 
ist nicht sinnvoll. Denn der Ascheanteil ist insbesondere dann kein 
relevantes Kriterium, wenn grosse Mengen an Abfäl-len verwertet werden 
und die dabei anfallende Asche nicht deponiert werden muss. Im letzten 
Jahr hat die Zementindustrie bereits 43'000 Tonnen Asche aus 
verschiedenen alternativen Roh- und Brennstoffen im Zement verwertet. 
Entsprechend einer aktuellen Branchenumfrage hat die Branche weitere 
Kapazitäten, um diesen Wert um gut einen Drittel (ca. 24'000 Tonnen) 
auszubauen. Der Ascheanteil per se stellt somit keine geeignete Grundlage 
für die Definition der Verwertungsart dar. 
Wir regen an, die Definition der stofflich-energetischen Verwertung in Ziffer 
2.4 allgemeiner zu fassen. So wird dem Anliegen des Gesetzesgebers bei 
der Implementierung der Verwertungshierarchie Rechnung getragen und 
eine ressourcenschonende, funktionierende Kreislaufwirtschaft aufgebaut.

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)
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Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Ablehnung

Begründung: Der Schweizerische Gewerbeverband sgv unterstützt das grundsätzliche 
Ziel, die durch Verpackun-gen verursachte Umweltbelastung von der 
Entstehung bis zur Entsorgung eines Produkts zu mindern. Dennoch sind 
wir der Meinung, dass die Totalrevision der VerpV sistiert werden sollte. 
Mehrere der in der Vorlage vorgeschlagenen Massnahmen führen zu einem 
zu hohen Verwaltungs-aufwand und zu hohen Regulierungskosten für die 
betroffenen KMU. Sie scheinen in verschiedener Hinsicht über das im 
Umweltschutzgesetz festgelegte Mandat hinauszugehen und stellen zum 
Teil strengere Anforderungen als die EU-Regulierung. Zudem besteht die 
Gefahr eines noch grösseren «Swiss Finish», falls die Vorschriften in der 
EU, die Übergangsfristen bis 2030 bzw. 2035 vorse-hen, im Rahmen der 
derzeitigen Bemühungen um Bürokratieabbau überarbeitet und vereinfacht 
werden. Das weitere Vorgehen soll deshalb erst beschlossen werden, wenn 
feststeht, wie die EU ihre Regulierung in diesem Bereich entschlacken will 
und welche Vereinfachungen eingeführt werden.
Entscheidend ist, dass die Kreislaufwirtschaft zu einem Vertriebs- und 
Logistikansatz wird, der öko-nomisch tragfähig ist. Ohne Wirtschaftlichkeit 
sind weder Finanzierung noch Nachhaltigkeit gesichert. Die Umsetzung 
muss deshalb praxistauglich sein und darf die betroffenen Akteure nicht 
überfordern. Insbesondere kleinere Verkaufsstellen und Detailhändler 
benötigen verhältnismässige Pflichten und einfache Verfahren. Klare 
Definitionen sowie ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Aufwand und 
Nutzen sind dabei zentral. Es ist zu kritisieren, dass keine umfassende 
Regulierungsfolgeab-schätzung vorgenommen wurde – die durchgeführte 
volkswirtschaftliche Beurteilung (VOBU) ist kein gleichwertiger Ersatz.
Es ist davon auszugehen, dass die entstehenden Auflagen (administrative 
Belastungen und Kosten) deutlich höher ausfallen werden als prognostiziert. 
Da mehrere Schwellenwerte im Entwurf zu niedrig angesetzt sind, ist das 
Kosten-Nutzen-Verhältnis der geplanten Massnahmen teilweise unangemes-
sen hoch. Dies betrifft auch die verschiedenen Berichts-, Mitteilungs- und 
Reportingpflichten (z.B. Art. 5 Abs. 2 und 21 Abs. 1 und 2). Daher ist es 
unserer Meinung nach erforderlich, die Sinnhaftigkeit der Massnahmen und 
ihre Auswirkungen auf die betroffenen Unternehmen im Rahmen der 
weiteren Ar-beiten einer genaueren Analyse und Abschätzung zu 
unterziehen. Damit soll eine fundiertere Grund-lage für die 
Entscheidungsfindung geschaffen werden.

Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme2
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Titel Art. 3 Allgemeine Anforderungen an Verpackungen

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung Diese Bestimmung geht unserer Meinung nach zu weit und sollte, analog zu 
Artikel 30a des Umwelt-schutzgesetzes (USG), nur für Verpackungen 
gelten, die aus Materialien bestehen, für die es keine bekannten Verfahren 
für eine umweltverträgliche Entsorgung gibt. Alternativ fordern wir, den 
restrikti-veren Geltungsbereich der EU-Verordnung 2025/40 über 
Verpackungen und Verpackungsabfälle zu übernehmen. Diese sieht 
Einschränkungen lediglich bei Umverpackungen, Transportverpackungen 
und Verpackungen für den elektronischen Handel vor.
Zu berücksichtigen ist darüber hinaus, dass Verpackungen oft untrennbar 
mit den Produkten verbun-den sind und von Kundinnen und Kunden 
mitunter als Teil des Produkts betrachtet werden, beispiels-weise 
Weihnachtsverpackungen, Adventskalender usw. Ein Verbot dieser 
Verpackungen würde unse-rer Meinung nach die Wirtschaftsfreiheit 
unverhältnismässig einschränken. Aus diesem Grund sollten entsprechende 
Ausnahmen in Artikel 3 vorgesehen werden. 
Wie eingangs erwähnt, ist es in jedem Fall nötig, abzuwarten, wie die EU 
ihre Regulierung im Rahmen eines Omnibus-Pakets entschlacken könnte, 
bevor in der Schweiz endgültige Massnahmen bzw. Re-geln, wie sie in 
diesem Artikel 3 definiert werden, festgelegt werden.
Weiter ist anzunehmen, dass die Verordnung kumulativ zum 
Tabakproduktegesetz (TabPG) anwend-bar und somit sämtliche 
Verpackungen der Tabakindustrie betroffen wären. Zudem, sofern Einweg-
verpackungen aus Kunststoff benutzt werden, wären kumulativ auch 
folgende Artikel anwendbar: Die Artikel 4 bis 6 (subsidiäre 
Rücknahmepflicht; Entsorgungs(-kosten)anforderungen, inkl. Berichterstat-
tungspflicht; Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten); die 
Artikel 21 bis 23, die umfas-sende, jährliche Mitteilungspflichten an das 
UVEK vorschreiben. Wir fordern – wenn überhaupt – ei-nen 
zielgerichteteren Anwendungsbereich, beispielsweise die Beschränkung auf 
«fast-moving consu-mer goods».
Auf die Überwälzung der Entsorgungskosten auf die Hersteller / Händler ist 
zu verzichten. Sind für bestimmte Waren aus Sicherheits- und 
Hygienegründen Einwegverpackungen aus Kunststoff notwen-dig, ist nicht 
nachvollziehbar, weshalb einseitig der Hersteller / Händler für diese Kosten 
aufkommen muss.
Anmerkung zu Art. 3 Buchstabe c
Zu hohe Rezyklatanteile können negative Effekte auf den Kreislauf von 
Kunststoffen haben. In einem geschlossenen Kreislaufsystem sollte bei PET 
nur ein 100-prozentiger Rezyklatanteil angestrebt wer-den, wenn alle 
kritischen Verunreinigungen vollständig entfernt werden können. Mit 
heutigen mecha-nischen Recyclingverfahren ist dies nicht möglich. Bei PET-
Getränkeflaschen, die zu 25 Prozent aus neuem und zu 75 Prozent aus 
recyceltem PET bestehen, wurde in 11 Recyclingzyklen kein signifikan-ter 
Materialabbau festgestellt, was auf das Potenzial für kontinuierliches 
Recycling ohne Qualitätsein-bussen schliessen lässt.
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Titel Art. 5 Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die 
verpflichtet sind, Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff 
zurückzunehmen, und von diesen beauftragte private 
Branchenorganisationen, müssen:

a. alle beteiligten Akteure der Entsorgungskette kostendeckend für 
erbrachte Leistungen entschädigen;
b. sicherstellen, dass die Entsorgungskosten durch verursachergerechte 
Beiträge gedeckt werden; diese Beiträge müssen zweckgebunden sein 
und dürfen nur für die Deckung der Entsorgungskosten verwendet 
werden;
c. sicherstellen, dass der Anteil der Getränkeverpackungen aus PET an 
der gesamten gesammelten Masse 2 Prozent nicht übersteigt;
d. stetig Massnahmen treffen, damit die Sammelquote wie auch die 
Qualität und Reinheit der Sammlung steigt;
e. nicht stofflich verwertbare Verpackungen und Behandlungsreste 
zunächst stofflich-energetisch und dann rein energetisch verwerten.

Begründung Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe c verlangt, dass der Anteil der 
Getränkeverpackungen aus PET an der gesamten gesammelten (Kunststoff-
)Masse 2 Prozent nicht übersteigt. Damit wird das heutige Sys-tem 
zementiert. Nach heutigem Stand der Technik ist die separate Sammlung 
von PET-Getränkeflaschen die ökologisch sinnvollste Lösung. Theoretisch 
könnte es sein, dass die gemischte Sammlung in Zukunft zur ökologisch 
sinnvolleren Lösung wird. Dem sollte Rechnung getragen wer-den.

Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag a. Herstellerinnen und Hersteller, die pro Kalenderhalbjahr weniger als 
5'000 Verpackungen mit einem Füllvolumen von höchstens 0.15 l abgeben 
oder einführen;
b. Herstellerinnen und Hersteller, die pro Kalenderhalbjahr weniger als 
1'000 Verpackungen mit einem Füllvolumen von mehr als 0.15 l abgeben 
oder einführen;
c. Herstellerinnen und Hersteller, die leere und befüllte Verpackungen 
abgeben oder einführen, die weder für Lebensmittel noch für 
Kosmetikprodukte eingesetzt werden.»

Begründung Wir begrüssen grundsätzlich die geplante Ausweitung der Pflicht einer 
vorgezogene Entsorgungsge-bühr (VEG) auf sämtliche Glasverpackungen 
für Lebensmittel und Kosmetikprodukte. Damit wird die bestehende 
Trittbrettfahrer-Problematik teilweise angegangen. Um den neu betroffenen 
Unternehmen unnötigen Aufwand zu ersparen, fordern wir, die 
Schwellenwerte in Art. 7 Abs. 3 wie folgt anzupas-sen (siehe 
Gegenvorschlag, GGA)
Gemäss Art. 1 Buchstabe c des Unternehmensentlastungsgesetzes (UEG) 
dürfen KMU nicht über-mässig belastet werden. Art. 4 Abs. 1 Bst. c UEG 
sieht ausserdem vor, dass für sie vereinfachte oder kostengünstigere 
Regelungen vorgesehen werden sollen. Durch die höhere Bagatellgrenze 
im Fall von Kleinstmengen soll diesen Grundsätzen Rechnung getragen 
werden. Damit soll eine unnötige Belas-tung der betroffenen Unternehmen
/Organisationen verhindert werden. 
Trotz der Ausweitung des Geltungsbereichs trägt die VerpV der Realität des 
Einkaufstourismus und dem Einkaufen auf ausländischen Online-
Plattformen keine Rechnung. Ausländische Online-Plattformen, unterliegen 
weder den Rücknahme- oder Finanzierungspflichten, noch entrichten sie 
eine vorgezogene Entsorgungsgebühr oder leisten Beiträge an 
Branchenorganisationen, deren Entsor-gungssysteme sie jedoch indirekt 
mitnutzen. Dieses Problem muss mit dem Verordnungspaket adres-siert 
und gelöst werden. Denn diese Trittbrettfahrerproblematik führt zu einer 
ungleichen Wettbe-werbs- und Kostenverteilung zulasten der inländischen 
Hersteller und Händler.
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Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Das BAFU kann die in einer privaten Branchenorganisation 
zusammengeschlossenen Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen 
und Hersteller von den Pflichten nach Absatz 1 auf Gesuch der 
Branchenorganisation hin befreien, wenn:

a. die Branchenorganisation die gemeinsame Sammlung, Reinigung und 
Wiederverwendung von standardisierten Mehrwegverpackungen für 
Getränke bezweckt;
b. der Branchenorganisation mindestens 10 Händlerinnen und Händlern 
oder Herstellerinnen und Herstellern von Getränken in 
Mehrwegverpackungen angeschlossen sind;
c. die Branchenorganisation über ein öffentlich einsehbares, regelmässig 
aktualisiertes Mitgliederverzeichnis verfügt;
d. die Branchenorganisation dem BAFU jährlich bis zum 31. März ein 
Konzept für die Finanzierung, die Weiterentwicklung und die Information 
der Verbraucherinnen und Verbraucher sowie die Statistik des Vorjahres 
vorlegt; und
e. die Branchenorganisation innerhalb der ersten drei Jahre ihres 
Bestehens nachweislich eine Rücklaufquote der durch ihre Mitglieder in 
Verkehr gebrachten Mehrwegverpackungen von mindestens 60 Prozent 
erreicht und nach fünf Jahren die Rücklaufquote mindestens 80 Prozent 
beträgt.

Begründung Die Befreiung von der Pfandpflicht gefährdet etablierte Mehrwegsysteme. 
Laut Artikel 17 Absatz 4 VerpV kann das BAFU die in einer privaten 
Branchenorganisationen zusammengeschlossenen Händ-ler und Hersteller 
von der Pfandpflicht für Mehrwegverpackungen befreien, wenn bestimmte 
Voraus-setzungen erfüllt sind. Weil die mehrfache Verwendung von 
Verpackungen Ressourcen schont und, je nach Material, Energie spart, 
verdient die Förderung von Mehrwegsystemen Anerkennung. Allerdings ist 
mit der geplanten Ausnahmeregelung ein Paradigmenwechsel verbunden, 
der mit Risiken für be-währte Systeme einhergeht.
So gibt es in der Schweiz seit Jahrzehnten freiwillige Mehrwegsysteme für 
Glasflaschen, die mit Pfand arbeiten. Sie bieten hohe Rücklaufquoten und 
stabile Abläufe. Unternehmen, die sich an Pfandsyste-men beteiligen, 
bilden Rückstellungen für ausstehende Pfandbeträge. Zudem verursacht die 
Bewirt-schaftung eines Pfandsystems Verwaltungskosten. Wenn 
Mehrwegsysteme ohne Pfand eingeführt werden, entsteht ein 
Ungleichgewicht. Bewährte Pfandsysteme würden wirtschaftlich unter Druck 
ge-setzt.
Es besteht das Risiko, dass Mehrwegsysteme ohne Pfand die Infrastruktur 
bewährter Systeme nut-zen oder beeinträchtigen, ohne finanziell und 
organisatorisch dazu beizutragen. Schwierigkeiten kön-nen entstehen, 
wenn Verpackungen aus Mehrwegsystemen ohne Pfand nicht mit den 
bewährten Sys-temen kompatibel sind. So sind Mehrweg-Glasflaschen sind 
in der Regel hochwertiger und deshalb teurer als Einweg-Glasflaschen. 
Hohe Rückgabequoten sind für die Wirtschaftlichkeit eines Mehrweg-
systems entscheidend. Trotz Pfand wird ein Teil der Mehrweg-Glasflaschen 
nicht retourniert. Schät-zungen gehen von rund 10 Prozent aus. Ohne 
Pfand sinkt der Anreiz, Mehrweg-Glasflaschen zurück-zugeben, die 
Verluste nehmen zu.
Mehrweg ohne Pfand wirkt wie Einweg und führt zu vermehrten Fehlwürfen 
in die Glassammlung. Damit untergräbt Mehrweg ohne Pfand das Prinzip 
der Wiederverwendung. Das Pfand für Mehrweg-systeme ermöglicht eine 
klare Unterscheidung. Ausnahmen für einzelne Mehrwegsysteme wären die-
ser Klarheit abträglich.
Aufgrund der genannten Risiken sollte an der Pfandpflicht für 
Mehrwegverpackungen festgehalten werden. Die vorgeschlagene 
Ausnahmeregelung könnte mehr schaden als nützen.
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Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Die Pflichten nach den Absätzen 1 und 2 gelten nur für Unternehmen, die 
nicht gemäss Artikel 7 gebührenpflichtig sind und in zwei 
aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren den Schwellenwert von einer Million 
Franken AHV-Lohnsumme oder einer Million Franken Umsatz überschreiten.

Begründung Mit diesem Artikel werden die bestehenden Mitteilungspflichten für 
Getränkeverpackungen auf alle Verpackungstypen und -materialien 
ausgedehnt. In Absatz 3 werden Bagatellgrenzen definiert. Dem-nach sind 
Unternehmen von der Bestimmung ausgenommen, die in zwei 
aufeinanderfolgenden Ge-schäftsjahren die Schwellenwerte von einer 
Million Franken AHV-Lohnsumme und einer Million Fran-ken Umsatz nicht 
erreichen. Gemäss dem erläuternden Bericht können somit ca. 70 Prozent 
der Schweizer Unternehmen von der Mitteilungspflicht ausgeschlossen 
werden. Von den rund 50'000 Un-ternehmen sind somit etwa 35'000 von 
der Mitteilungspflicht befreit. 
Diese Schwellenwerte sind ungeeignet. So könnte z. B. eine grössere 
Bäckerei aufgrund ihrer Lohn- oder Umsatzgrösse unter die 
Mitteilungspflicht fallen, obwohl sie hauptsächlich Einweg-
Serviceverpackungen (Wegglibeutel und Brotpapier) sowie ein oder zwei 
Rollen Kunstfolien (Einweg-verpackungen) verwendet, um Pralinen, 
Lebkuchen etc. einzupacken. Der hier generierte Aufwand stünde in keinem 
Verhältnis zu den gewonnenen Daten. Wir fordern deshalb eine Erhöhung 
der Schwellenwerte. Da nur wenige Unternehmen für den Grossteil der 
Verpackungsmengen verantwort-lich sind, ist es nicht sinnvoll, mehr als 
13'000 kleine und mittelständische Unternehmen mit ver-gleichsweise 
geringen Verpackungsmengen in die Pflicht zu nehmen. Die 
Schwellenwerte sollten un-serer Meinung nach bei fünf Millionen Franken 
AHV-Lohnsumme bzw. 15 Millionen Franken Umsatz liegen. So würden nur 
die relevanten Unternehmen verpflichtet.

Anmerkung zu Artikel 65
Laut Artikel 65 Absatz 1 USG dürfen die Kantone Vorschriften erlassen, 
solange der Bundesrat von seiner Kompetenz nicht ausdrücklich Gebrauch 
gemacht hat. Mit Artikel 6 Absatz 1 VerpV macht der Bundesrat von seiner 
Kompetenz ausdrücklich Gebrauch, indem er für rücknahmepflichtige 
Geträn-kekartons eine Verwertungsquote von mindestens 70 Prozent und 
für Einwegverpackungen aus Kunststoff von mindestens 55 Prozent 
festlegt. Zudem sieht Absatz 2 vor, dass beim Nichterreichen dieser Quoten 
eine VEG erhoben werden kann.
Daraus folgt, dass kantonale (und kommunale) VEG nicht zulässig sind. 
Laut Artikel 37 USG müssen kantonale Abfallerlasse vom Bund genehmigt 
werden. Der Bund sollte sicherstellen, dass keine kan-tonalen oder 
kommunalen VEG eingeführt werden.
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Schweizerischer Gewerkschaftsbund (SGB)

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Zustimmung

Begründung: Mit dem vorliegenden Verordnungspaket sollen die Abfallverordnung (VVEA) 
und die Ord-nungsbussenverordnung (OBV) teilrevidiert sowie die Verordnung 
über Getränkeverpackungen (VGV) zu einer neuen Verordnung über 
Verpackungen (VerpV) totalrevidiert werden. Diese An-passungen erfolgen 
hauptsächlich zwecks Umsetzung der Parlamentarischen Initiative 20.433 
"Schweizer Kreislaufwirtschaft stärken" sowie der Motion 24.3475 
"Regulatorische Blockaden beim Zink-Recycling beheben". Der SGB kann 
sowohl den vorgeschlagenen Teilrevisionen als auch der Totalrevision der 
VGV (zur neuen VerpV) zustimmen.
Darüber hinaus ist es für uns jedoch entscheidend, dass im Rahmen dieses 
Verordnungspakets auch der Umsetzung der vom Ständerat angenommenen 
Motion 24.3540 "Schaffung einer Wert-schöpfungskette für rezykliertes Glas in 
der Schweiz" umfassend Rechnung getragen wird. Diese (vom Präsidenten 
des SGB eingereichte) Motion fordert den Bundesrat dazu auf, auf verhältnis-
mässige Weise Beschränkungen für die Verwendung von nicht rezykliertem 
Glas und rezyklier-tem Glas, das weit entfernt von den Konsumstandorten 
produziert wird, einzuführen, um die Herstellung und Vermarktung von 
rezykliertem Glas in der Schweiz wirtschaftlich rentabel zu machen. Umgesetzt 
werden soll die Motion explizit auf dem Verordnungsweg, und zwar in An-
wendung der Artikel 30d und 32abis des Umweltschutzgesetzes (USG).
In der ständerätlichen Debatte zur Motion 24.3540 wurde bereits explizit auf 
die hiermit laufen-de Vernehmlassung, und die in deren Rahmen gebotene 
Integration der Umsetzung dieser Moti-on, verwiesen. Teilweise beinhaltet die 
vorgeschlagene neue VerpV auch bereits Bestimmungen, welche der 
Umsetzung der Motion 24.3540 dienlich sind. Dazu gehören namentlich 
einerseits die Möglichkeit, die durch die vorgezogene Entsorgungsgebühr 
erzielten Einnahmen auch für "das Reinigen und Sortieren von intakten 
Verpackungen aus Glas" (Art. 10 Bst. b E-VerpV) zu ver-wenden, sowie 
andererseits die vorgesehenen Ausnahmen von der Pfandpflicht bei Mehrweg-
verpackungen für Getränke (Art. 17 E-VerpV). Wir fordern den Bundesrat aber 
dennoch dazu auf, eine Gesamtschau der für die Umsetzung der Motion 
nötigen Bestimmungen zu machen, bzw. die Ergänzung der VerpV um weitere 
Bestimmungen zur sinngemässen Umsetzung der Mo-tion abschliessend zu 
prüfen.

Anhang: 251022_RW_VL_Verordnungspaket Umwelt.pdf
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Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme2

Titel Art. 3 Allgemeine Anforderungen an Verpackungen

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die mit 
Ware befüllte Verpackungen abgeben, stellen sicher, dass Verpackungen, 
soweit technisch möglich und wirtschaftlich tragbar:

a. vom Verpackungsvolumen und der Verpackungsmasse her auf das 
Mindestmass begrenzt sind, das zur Gewährleistung der erforderlichen 
Sicherheit und Hygiene der verpackten Ware angemessen ist;
b. bei der Sammlung, Behandlung und dem Recycling nicht zu 
erheblichen technischen Schwierigkeiten oder erheblichen Mehrkosten 
führen; und
c. einen möglichst hohen Anteil an Rezyklaten enthalten.

d. einen möglichst kurzen Transportweg zum Verpackungsort haben.

Begründung Im Resultat wäre das Verordnungspaket mit diesem Vorgehen – im Falle 
einer hoffentlich baldi-gen Zustimmung des Nationalrats zur Motion 24.3540 
– direkt bereit für die Inkraftsetzung und damit die Erfüllung von drei (statt 
nur zwei) parlamentarischen Aufträgen.

Titel Art. 10 Verwendung der Gebühr

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Die Organisation muss die Gebühr für folgende Tätigkeiten verwenden:
a.die Sammlung und den Transport von Altglas;
b.das Reinigen und Sortieren von intakten Verpackungen aus Glas;
c.das Reinigen und Aufbereiten von Glasscherben zur Herstellung von 
Verpackungen und anderen Produkten;
d.die Information, insbesondere zur Förderung der Wiederverwendung 
und der stofflichen Verwertung von Verpackungen aus Glas; für die 
Information dürfen höchstens 10 Prozent der jährlichen 
Gebühreneinnahmen verwendet werden;
e.die Rückerstattung von Gebühren (Art. 12);
f.ihre eigenen Tätigkeiten im Rahmen des Auftrages des BAFU;
g.die Deckung des Aufwands des BAFU für die Erfüllung seiner 
Aufgaben nach dieser Verordnung.

Begründung In der ständerätlichen Debatte zur Motion 24.3540 wurde bereits explizit auf 
die hiermit laufen-de Vernehmlassung, und die in deren Rahmen gebotene 
Integration der Umsetzung dieser Moti-on, verwiesen. Teilweise beinhaltet 
die vorgeschlagene neue VerpV auch bereits Bestimmungen, welche der 
Umsetzung der Motion 24.3540 dienlich sind. Dazu gehören namentlich 
einerseits die Möglichkeit, die durch die vorgezogene Entsorgungsgebühr 
erzielten Einnahmen auch für "das Reinigen und Sortieren von intakten 
Verpackungen aus Glas" (Art. 10 Bst. b E-VerpV) zu ver-wenden, sowie 
andererseits die vorgesehenen Ausnahmen von der Pfandpflicht bei 
Mehrweg-verpackungen für Getränke (Art. 17 E-VerpV). Wir fordern den 
Bundesrat aber dennoch dazu auf, eine Gesamtschau der für die 
Umsetzung der Motion nötigen Bestimmungen zu machen, bzw. die 
Ergänzung der VerpV um weitere Bestimmungen zur sinngemässen 
Umsetzung der Mo-tion abschliessend zu prüfen.
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Schweizerischer Kosmetik- und Waschmittelverband

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Wir unterstützen im Grundsatz die Stossrichtung und die Zielsetzung Vorlage, 
da die Kreislaufwirtschaft für unsere Mitglieder ein wichtiges Anliegen ist. Die 
Kosmetik-, Wasch- und Reinigungsmittelindustrie ist sich ihrer Verantwortung 
bewusst und arbeitet bereits heute aktiv an der Schliessung von 
Materialkreislaufen, sei es auf nationaler oder europäischer Ebene.
Besonders positiv hervorzuheben ist, dass die Vorlage eine enge 
Zusammenarbeit mit der
Wirtschaft vorsieht. Der SKW möchte diesen Ansatz weiter verstärken: 
Bewährte Branchenvereinbarungen und freiwillige Massnahmen sollen gezielt 
gestärkt, und gleichzeitig
regulatorische sowie administrative Hürden abgebaut werden.
Die Verpackungsverordnung soll eine klare Orientierung und eine ambitionierte 
Vision bieten, der Industrie und dem Handel jedoch zugleich genügend 
Handlungsspielraum lassen, um innovative Lösungen zu entwickeln und 
umzusetzen.
2
Es gibt im Entwurf der neuen Verpackungsverordnung einige Vorgaben, 
welche dem Ziel, die Kreislaufwirtschaft in der Schweiz zu verankern, 
entgegenstehen.
Der SKW ersucht den Bundesrat deshalb, folgende Punkte zu berücksichtigen:
1. Zum erläuternden Bericht
Punkt 6.2 HINWEIS
Die wirtschaftlichen Auswirkungen der vorgesehenen Massnahmen sind bisher 
nur schwer abschätzbar, da keine belastbaren Studien vorliegen. Klar ist 
jedoch, dass erhebliche Investitionen in Verpackungsdesign, neue Materialien, 
Rezyklate sowie Logistik und Reporting Systeme nötig sein werden, was 
insbesondere KMU stark belastet. Vor diesem Hintergrund plädiert der SKW 
dafür, die volkswirtschaftlichen Auswirkungen vertieft zu analysieren und 
flankierende Massnahmen zu prüfen, damit die Wettbewerbsfähigkeit der 
Schweizer Industrie nicht geschwächt wird.

Anhang: SKW StN Umwelt Frühjahr 2026.pdf



2291 / 2947



2292 / 2947



2293 / 2947



2294 / 2947



2295 / 2947



2296 / 2947



2297 / 2947

Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme2

Titel Art. 1 Gegenstand und Geltungsbereich

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Diese Verordnung regelt:
a.die Anforderungen an das Inverkehrbringen von Verpackungen;
b.die Rücknahme von Verpackungen sowie deren Entsorgung;
c.die Finanzierung der Entsorgung von Verpackungen aus Glas.

Art. 1 zusätzlicher neuer Abs. 2; ANTRAG
«Die Verordnung gilt nicht für Verpackungen, die aufgrund der darin 
verpackten Waren nicht mehr für die Wiederverwendung oder 
Wiederverwertung geeignet sind.»

Begründung Begründung: Aus Gründen der Sicherheit sollte der Geltungsbereich der 
Verordnung eingeschränkt werden können. Mit diesem Zusatz werden die 
Voraussetzungen geschaffen, dass Verpackungen von Gefahrengütern 
oder möglicherweise kontaminierte Verpackungen (z.B. aus dem 
Gesundheitswesen oder Labors) von dieser Verordnung ausgeschlossen 
werden können.
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Titel Art. 2 Begriffe

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag In dieser Verordnung bedeuten:
a. Verpackungen und Verpackungsbestandteile: aus beliebigen 
Materialien hergestellte Produkte zur Aufnahme, zum Schutz, zur 
Handhabung, zur Lieferung oder Darbietung von Waren;
b. Mehrwegverpackungen: Verpackungen, die zur Wiederverwendung 
vorgesehen sind;
c. Einwegverpackungen: Verpackungen, die zur einmaligen Verwendung 
vorgesehen sind;
d. Getränkeverpackungen: Verpackungen für flüssige Lebensmittel, die 
zum Trinken bestimmt sind;
e. Getränkekartons: Getränkeverpackungen, die mehrheitlich aus Karton 
und zu geringen Anteilen aus Kunststoff bestehen und teilweise 
Aluminium beinhalten können;
f. Verpackungen aus Kunststoff: alle Verpackungen aus einem oder 
mehreren Kunststoff-Polymeren; ausgenommen sind 
Getränkeverpackungen aus Polyethylenterephthalat (PET);
g. Serviceverpackungen: Verpackungen, die für die Befüllung in der 
Verkaufsstelle vorgesehen sind, sofern sie eine Verpackungsfunktion 
erfüllen;
h. stoffliche Verwertung: die Herstellung neuer Verpackungen oder 
anderer Produkte aus gebrauchten Verpackungen (Recycling);
i. Rezyklate: Materialien, die durch Recyclingverfahren gewonnen 
wurden und Primärrohstoffe ersetzen;
j. Verwertungsquote: der prozentuale Anteil der während eines 
Kalenderjahres zu Rezyklaten verwerteten Verpackungen am gesamten 
für die Verwendung im Inland abgegebenen Gewicht der Verpackungen 
aus dem verwendeten Material;
k. Behandlungsreste: Materialien aus der Behandlung von separat 
gesammelten Abfällen, welche nicht stofflich verwertet werden können;
l. Verbraucherinnen und Verbraucher: natürliche Personen, die zu 
Zwecken handeln, die ausserhalb ihrer gewerblichen, geschäftlichen 
oder beruflichen Tätigkeiten liegen;
m. Endabnehmerinnen und Endabnehmer: Verbraucherinnen und 
Verbraucher sowie alle natürlichen oder juristischen Personen mit 
Wohnsitz oder Niederlassung in der Schweiz, die ein Produkt im 
Rahmen ihrer gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit nutzen und dieses 
in der an sie gelieferten Form nicht erneut in Verkehr bringen;
n. Herstellerinnen und Hersteller: natürliche oder juristische Personen, 
die Produkte und Bestandteile beruflich oder gewerblich herstellen oder 
zur gewerblichen Abgabe einführen;
o. Händlerinnen und Händler: natürliche oder juristische Personen, die 
Produkte und Bestandteile in der Schweiz beziehen und sie gewerblich 
abgeben;
p. Stand der Technik: der aktuelle Entwicklungsstand von Verfahren, 
Einrichtungen und Betriebsweisen, der:
1. bei vergleichbaren Anlagen oder Tätigkeiten im In- oder Ausland 
erfolgreich erprobt ist oder bei Versuchen erfolgreich eingesetzt wurde 
und nach den Regeln der Technik auf andere Anlagen oder Tätigkeiten 
übertragen werden kann, und
2. für einen mittleren und wirtschaftlich gesunden Betrieb der 
betreffenden Branche wirtschaftlich tragbar ist.

Begründung Hier sollte genauer definiert werden, welche Kunststoffe gesammelt werden. 
Eine Harmonisierung mit der EU ist nötig bezüglich Art und Kennzeichnung 
der Kunststoffe.
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Titel Art. 3 Allgemeine Anforderungen an Verpackungen

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die mit 
Ware befüllte Verpackungen abgeben, stellen sicher, dass Verpackungen, 
soweit technisch möglich und wirtschaftlich tragbar:

a. vom Verpackungsvolumen und der Verpackungsmasse her auf das 
Mindestmass begrenzt sind, das zur Gewährleistung der erforderlichen 
Sicherheit und Hygiene der verpackten Ware angemessen ist;
b. bei der Sammlung, Behandlung und dem Recycling nicht zu 
erheblichen technischen Schwierigkeiten oder erheblichen Mehrkosten 
führen; und
c. einen möglichst hohen Anteil an Rezyklaten enthalten, wobei die 
Verfügbarkeit der erforderlichen Qualitäten und Mengen zu 
berücksichtigen ist.

Begründung Aus unserer Sicht ist entscheidend, dass diese Vorgabe Herstellern 
gleichzeitig die notwendige Flexibilität belasst, um das Gewicht und 
Volumen ihrer Verpackungen zu optimieren, ohne dabei die mit dem 
Verpackungsdesign verbundenen Rechte am geistigen Eigentum 
einzuschränken.
3
Verpackungsdesign ist in vielen Fällen untrennbar mit dem Produkt selbst 
verbunden, tragt wesentlich zur sofortigen Wiedererkennung durch die 
Konsumentinnen und Konsumenten bei und stärkt die 
Vertrauensbeziehung. Darüber hinaus kann ein differenziertes 
Verpackungsdesign einen
wirksamen Beitrag zur Verhinderung von Produktfälschungen leisten, die 
bei standardisierten oder allzu simplen Verpackungsformen erheblich 
erleichtert werden.
Falls die in Artikel 3 genannten Anforderungen durch den Bund mittels 
Ausführungsbestimmungen, Verfügungen oder anderen Mitteln präzisiert 
werden, ist auf
einen «Swiss Finish» zu verzichten. Entscheidend für den Erfolg von Artikel 
3 ist,
dass der Bund bei Umsetzung die Regelungen der wichtigsten 
Handelspartner der
Schweiz berücksichtigt – so wie das vom Parlament mit Art. 35i Abs. 2 USG 
vorgesehen ist.
c: Begründung: Aktuell stehen Rezyklate im Wettbewerb mit billigem 
Neumaterial aus Asien. Das erschwert die Marktfähigkeit erheblich. Dazu 
stagnieren erstmals seit 20 Jahren die Recyclingkapazitäten in Europa, und 
viele Recycler gehen in Insolvenz. Ausserdem liefern nicht alle Recycler die 
Qualität, welche für Verpackungen erforderlich ist. Daher sollte ein 
Vorbehalt angebracht werden, den wir in lit.c hinzugefügt haben und 
beantragen. Positiv: keine festen Quoten. Das erlaubt einen bestmöglichen 
Einsatz von Rezyklaten. Dieser wird bei nicht-kontaktsensitiven Produkten 
hoch sein.
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Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die mit 
Ware befüllte Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff 
abgeben und die Entsorgung aller von ihnen abgegebenen Verpackungen 
nicht durch die Mitgliedschaft bei einer privaten Branchenorganisation oder 
durch finanzielle Beiträge an eine solche sicherstellen, müssen:

a. solche Verpackungen bei allen Verkaufsstellen während den 
gesamten Öffnungszeiten zurücknehmen;
b. solche Verpackungen, soweit technisch möglich, der stofflichen 
Verwertung zuführen; und
c. in den Verkaufsstellen an gut sichtbarer Stelle deutlich darauf 
hinzuweisen, dass solche Verpackungen zurückgenommen werden.

Begründung Begründung: Mit der aktuellen Formulierung liegt die subsidiäre 
Rücknahmepflicht einseitig bei
Händlerinnen mit Kontakt zu Endabnehmern (insb. Detail- und Fachhandel). 
Im
Sinne der erweiterten Herstellerverantwortung ist es jedoch wichtig, dass 
alle Händler und Hersteller der Vertriebskette unter die subsidiäre 
Rücknahmepflicht fallen
und so gemeinsam für die Organisation des Recyclings verantwortlich 
gemacht
werden. Dies kann gewährleistet werden, indem «an Endabnehmerinnen 
und Endabnehmer» gestrichen wird. Viele Fachhändler wie Apotheken oder 
Drogerien sind gar nicht in der Lage, leere Tuben und Töpfe 
zurückzunehmen.

Titel Art. 5 Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die 
verpflichtet sind, Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff 
zurückzunehmen, und von diesen beauftragte private 
Branchenorganisationen, müssen:

a. alle beteiligten Akteure der Entsorgungskette kostendeckend für 
erbrachte Leistungen entschädigen;
b. sicherstellen, dass die Entsorgungskosten durch verursachergerechte 
Beiträge gedeckt werden; diese Beiträge müssen zweckgebunden sein 
und dürfen nur für die Deckung der Entsorgungskosten verwendet 
werden;
c. sicherstellen, dass der Anteil der Getränkeverpackungen aus PET an 
der gesamten gesammelten Masse 2 Prozent nicht übersteigt;
d. stetig Massnahmen treffen, damit die Sammelquote wie auch die 
Qualität und Reinheit der Sammlung steigt;
e. nicht stofflich verwertbare Verpackungen und Behandlungsreste 
zunächst stofflich-energetisch und dann rein energetisch verwerten.

Begründung Begründung: Die Pflicht zur ausschliesslich kostendeckenden 
Entschädigung stellt einen Eingriff in die wirtschaftliche Freiheit dar. Private 
Branchenorganisationen und ihre Inverkehrbringer müssen die Möglichkeit 
behalten, freiwillig auch nicht-kostendeckende Entschädigungen zu
vereinbaren. Nur so bleibt die notwendige Flexibilität erhalten, um 
pragmatische, effiziente und kundennahe Lösungen zu gewährleisten.



2301 / 2947

Titel Art. 5 Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Die Rücknahmepflichtigen nach Absatz 1 publizieren jährlich einen Bericht, 
in welchem sie die Erfüllung der Vorgaben nach Absatz 1 Buchstaben a-e 
nachvollziehbar und kontrollierbar darlegen. Sie stellen diesen Bericht dem 
Bundesamt für Umwelt (BAFU) zu.

Begründung Begründung: Das würde bedeuten, dass jedes Handelsunternehmen 
schreibt einen Bericht über sein Recyclingschreiben muss. Das ist ein 
riesiger administrativer Aufwand, den wir ablehnen. Eine Zentrale 
Sammlung über die Gemeinden wäre viel sinnvoller.

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Werden die in Absatz 1 festgehaltenen Verwertungsquoten für 
rücknahmepflichtige Getränkekartons und rücknahmepflichtige 
Einwegverpackungen aus Kunststoff nicht erreicht, so unterbreitet das 
UVEK dem Bundesrat als Massnahme, Herstellerinnen und Hersteller zu 
verpflichten, eine vorgezogene Entsorgungsgebühr auf die 
rücknahmepflichtigen Getränkekartons und rücknahmepflichtige 
Einwegverpackungen aus Kunststoff zu erheben.

Begründung Der SKW distanziert sich von den festgelegten Verwertungsquoten sowie 
von den vorgesehenen Massnahmen für den Fall, dass die Ziele nicht 
erreicht werden.
Begründung: Da in der Schweiz derzeit noch kein funktionierendes 
Recyclingwerk für Getränkekartons besteht, lassen sich die 
vorgeschlagenen Quoten nur schwer realistisch einschätzen. Eine 
flächendeckende Lösung setzt neben der nötigen Infrastruktur auch die 
aktive Einbindung und Information der Konsumentinnen und Konsumenten 
voraus. Wichtig ist daher,
zunächst den Aufbau der Infrastruktur, die Sensibilisierung der Bevölkerung 
sowie ein
dichtes Netz an Sammelstellen und eine koordinierte Umsetzung 
sicherzustellen, bevor
Quoten und mögliche Sanktionen verbindlich festgelegt werden.

Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Herstellerinnen und Hersteller, die leere Verpackungen aus Glas für die 
Verwendung im Inland abgeben oder solche Verpackungen einführen, 
müssen für diese einer vom BAFU beauftragten Organisation (Organisation) 
eine vorgezogene Entsorgungsgebühr (Gebühr) entrichten.

Begründung Der SKW anerkennt die Bedeutung eines funktionierenden Glasrecyclings 
und unterstutzt
das Ziel, die Kreislaufwirtschaft auch in diesem Bereich weiter zu stärken.
Gleichzeitig weisen wir darauf hin, dass die vorgesehene vorgezogene 
Entsorgungsgebühr von bis zu 10 Rp. pro Verpackung für Hersteller und 
Händler mit spurbaren Kosten und
administrativem Aufwand verbunden ist. Damit die Umsetzung effizient und 
praxisnah
gelingt, ist es wichtig, die betroffenen Wirtschaftskreise aktiv einzubeziehen, 
die Kosten
fair zu verteilen.

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 1

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 2

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Wird die Verwertungsquote nicht erreicht, so kann das UVEK Händlerinnen 
und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller verpflichten:

a.auf Einwegverpackungen aus den betroffenen Materialien ein 
Mindestpfand zu erheben;
b.solche Verpackungen gegen Rückerstattung des Pfandes 
zurückzunehmen; und
c.die zurückgenommenen Verpackungen auf eigene Rechnung der 
Verwertung zuzuführen.

Begründung Der SKW unterstutzt das Ziel einer hohen Verwertungsquote bei Glas, PET 
und Aluminium. Diese Materialien verfügen bereits über etablierte Sammel- 
und Recyclingsysteme, wodurch die Zielwerte grundsätzlich erreichbar 
erscheinen. Dennoch sind wir absolut gegen
Sanktionen wie eine Pfandpflicht aus. Vorrangig ist es, die bestehenden 
Systeme weiter
5
zu optimieren, die Konsumentinnen und Konsumenten noch starker 
einzubinden und die
Infrastruktur kontinuierlich auszubauen.

Titel Art. 20 Mitteilungspflicht betreffend Getränkeverpackungen

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Herstellerinnen und Hersteller von Getränken müssen dem BAFU nach 
dessen Vorgaben jeweils bis Ende Februar mitteilen:

a.das im Vorjahr für den Inlandverbrauch hergestellte oder eingeführte 
Getränkevolumen, aufgegliedert nach Mehrweg- und 
Einwegverpackungen, nach Verpackungsmaterialien und Getränkearten;
b.das Gewicht der verwertbaren Einwegverpackungen (einschliesslich 
Getränkekartons), die für die im Vorjahr für den Inlandverbrauch 
hergestellten oder eingeführten Getränke verwendet wurden, 
aufgegliedert nach Verpackungsmaterialien und Getränkearten.

Begründung Der SKW fordert, wie bei allen schweizerischen Gesetzgebungserlassen, 
dass die Vorgaben keinen «Swiss Finish» enthalten, sondern am Modell der 
Europäischen Union orientiert und so schlank wie möglich gehalten werden. 
Die Mitteilungspflichten müssen praxisnah und
verhältnismässig bleiben. Die vom BAFU bereitgestellten digitalen Vorlagen 
sollen
benutzerfreundlich sein und auf bestehenden Daten aufbauen, um 
Doppelspurigkeit zu
vermeiden. Eine frühzeitige Konsultation mit den betroffenen Herstellern ist 
eine
Grundvoraussetzung zum Erfolg.
Zudem ist sicherzustellen, dass sensible Geschäfts- und Produktionsdaten 
vertraulich
behandelt werden. Für kleinere Unternehmen braucht es vereinfachte 
Verfahren und klare
Bagatellgrenzen. Nur so lasst sich Transparenz schaffen, ohne die 
Wettbewerbsfähigkeit unserer Industriezweige zu beeinträchtigen.

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 1

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Herstellerinnen und Hersteller von Produkten in Einwegverpackungen 
müssen dem BAFU nach dessen Vorgaben jeweils bis Ende Februar 
mitteilen:

a. das Gewicht der Verpackungen, die für die im Vorjahr für den 
Inlandverbrauch hergestellten oder eingeführten Waren verwendet 
wurden, aufgegliedert nach Verpackungsmaterialien;
b. Verpackungen aus Kunststoff aufgelistet nach den verschiedenen 
Polymeren, insbesondere PET, PE, PP, PS, PVC.

Begründung --
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Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 2

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Herstellerinnen und Hersteller von leeren Einweg-Serviceverpackungen, 
müssen dem BAFU nach dessen Vorgaben jeweils bis Ende Februar 
mitteilen:

a. das Gewicht der Verpackungen, die im Vorjahr für den 
Inlandverbrauch verwendet wurden, aufgegliedert nach 
Verpackungsmaterialien;
b. Verpackungen aus Kunststoff aufgegliedert nach den verschiedenen 
Polymeren, insbesondere PET, PE, PP, PS, PVC.

Begründung Begründung: Die Aufschlüsselung nach lit. b bringt einen übermässig 
grossen und unzumutbaren Aufwand für die betroffenen Firmen und deren 
Zulieferer, der Aufwand bringt kaum einen Mehrwert. Über lit.a sind die 
Meldepflichten jeweils bereits ausreichend festgelegt

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Das BAFU stellt entsprechende digitale Vorlagen zur Erfüllung der 
Mitteilungspflicht zur Verfügung.

Begründung Für digitale Vorlagen müssten auch noch Schnittstellen zwischen den EDV-
Systemen geschaffen werden, damit die Daten ins System des BAFU 
abgefüllt werden können

Titel Art. 23 Mitteilung an private Meldestellen, Abs. 2

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Das BAFU ist berechtigt, alle Einzelmeldungen einzusehen.

Begründung Begründung: Führt zu einem allzu hohen Personalaufwand bei BAFU und 
ist damit volkswirtschaftlich unerwünscht.

Titel Art. 27 Inkrafttreten

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1 Diese Verordnung tritt unter Vorbehalt der Absätze 2 und 3 am 
«Inkrafttreten der VO per 1. Januar 2029»

Begründung Begründung: Der SKW anerkennt die Ziele der Verordnung, hält aber die 
vorgesehenen Fristen für allzu ambitioniert. Da Aufbau von Infrastruktur, 
Lieferketten, Verpackungsdesign, neuen Materialien und Reporting-
Systemen erfordert viel Zeit. Deshalb sind längere Übergangsfristen 
unbedingt notwendig.
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Schweizerischer Verein für umweltgerechte Getränkeverpackungen SVUG

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Wir danken Ihnen für die Einladung, zur Vorlage Stellung zu nehmen. Der 
Schweizerische Verein für umweltgerechte Getränkeverpackungen (SVUG) 
unterstützt
das Ziel dieser Revision, die durch Verpackungen verursachte 
Umweltbelastung von der
Entstehung bis zur Entsorgung eines Produkts zu mindern. Der Entwurf bildet 
eine solide Grundlage. Wir erlauben uns jedoch, Änderungsvorschläge und 
Empfehlungen
einzubringen.

Anhang: Verpackungsverordnung Stellungnahme SVUG 20250926.pdf
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Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme2

Titel Art. 1 Gegenstand und Geltungsbereich

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Diese Verordnung regelt:
a.die Anforderungen an das Inverkehrbringen von Verpackungen;
b.die Rücknahme von Verpackungen sowie deren Entsorgung;
c.die Finanzierung der Entsorgung von Verpackungen aus Glas.

Begründung --

Titel Art. 2 Begriffe

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag "Zu Bst. d: Die VGV war auf Getränke beschränkt. Milchprodukte gelten 
hingegen als Lebensmittel (Art.4LMG) und waren deswegen und aufgrund 
von Art.1Abs.2VGV von den Sammel- und Recyclingpflichten 
ausgenommen. Diese neue Begriffsdefinition erweitert den 
Verantwortungsbereich von PRS. Weil keine Anforderungen an die Form 
der Getränkeverpackungen gemacht werden, fallen auch Becher (z.B. von 
Caffè Latte) unter diesen Begriff. Es braucht eine Einschränkung.

Zu Bst. f: Durch die Anpassung der Definition von Getränkeverpackungen in 
Buchstabed wird präzisiert, dass nur PET-Getränkeflaschen nicht als 
«Verpackungen aus Kunststoff» gelten.

Für die Sammlung von Verpackungen aus Metallen (z.B. Aluminium, 
Stahlblech) sind gemäss Art.13Abs.1 der Abfallverordnung die Kantone 
zuständig. Mit der IGORA und Ferro Recycling tragen jedoch zwei 
Recycling-Organisationen wesentlich zu Finanzierung dieser Sammlungen 
bei. Beide Sammelsysteme leiden jedoch unter einer Trittbrettfahrer-
Problematik. Die Situation kann mit der von Glas verglichen werden. IGORA 
und Ferro Recycling sind auf den neuen Art.32aterUSG angewiesen. Es 
sollte überprüft werden, ob die Metallverpackungen in der VerpV erwähnt 
werden müssen, damit dieser Artikel in Zukunft greift.

Mögliche Anpassung: «Verpackungen aus Metall: alle Verpackungen, die 
mehrheitlich aus Metallen bestehen; ausgenommen sind 
Getränkeverpackungen aus Aluminium;» "

Begründung --

Titel Art. 3 Allgemeine Anforderungen an Verpackungen

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Zu Bst. c: Hohe Rezyklat-Anteile können negative Effekte auf den Kreislauf 
von Kunststoffen haben. Zudem ist es fraglich, ob Rezyklate aus 
gemischten Sammlungen überhaupt für kontaktsensitive Anwendungen 
aufbereitet werden sollten. Es gibt genügend andere Verpackungen und 
Produkte, in denen dieses Rezyklat ebenfalls Primärmaterial ersetzen kann.

Begründung --

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 5 Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Zu Bst. c: Damit wird das heutige System zementiert. Nach heutigem Stand 
der Technik ist die separate Sammlung von PET-Getränkeflaschen die 
ökologisch sinnvollste Lösung. Theoretisch könnte es sein, dass eine 
gemischte Sammlung in einigen Jahren die ökologisch sinnvollere Lösung 
ist. Dem sollte Rechnung getragen werden.

Begründung --

Titel Art. 5 Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung "Laut Artikel 65 Absatz 1 USG dürfen die Kantone Vorschriften erlassen, 
solange der Bundesrat von seiner Kompetenz nicht ausdrücklich Gebrauch 
gemacht hat. Mit Artikel 6 Absatz 1 VerpV macht der Bundesrat von seiner 
Kompetenz ausdrücklich Gebrauch, indem er für rücknahmepflichtige 
Getränkekartons eine Verwertungsquote von mindestens 70 Prozent und für 
Einwegverpackungen aus Kunststoff von mindestens 55 Prozent festlegt. 
Zudem sieht Absatz 2 vor, dass beim Nichterreichen dieser Quoten eine 
vorgezogene Entsorgungsgebühr erhoben werden kann.

Daraus folgt, dass kantonale (und kommunale) vorgezogene 
Entsorgungsgebühren nicht zulässig sind. Laut Artikel 37 USG müssen 
kantonale Abfallerlasse vom Bund genehmigt werden. Der Bund sollte 
sicherstellen, dass keine kantonalen oder kommunalen vorgezogenen 
Entsorgungsgebühren eingeführt werden."
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Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung "Wir begrüssen die geplante Ausweitung der VEG-Pflicht auf sämtliche 
Glasverpackungen für Lebensmittel und Kosmetikprodukte bei Artikel 7 
VerpV. Damit wird die bestehende Trittbrettfahrer-Problematik wirksam 
angegangen. Die Finanzierung der Glasentsorgung wird langfristig gesichert 
und gerechter verteilt. Es ist aus unserer Sicht korrekt, alle Verursacher in 
die Verantwortung zu nehmen, damit Finanzierungslücken nicht länger 
zulasten von Gemeinden gehen.

Finanzierungslücken dürfen nicht dadurch geschlossen werden, dass die 
bestehenden VEG auf Getränkeverpackungen erhöht wird. Eine 
Verteuerung für Glasflaschen, während andere Glasverpackungen 
ausgenommen bleiben, wäre ungerecht. Das Argument, eine Erhöhung der 
VEG für Getränkeflaschen sei administrativ einfacher umzusetzen, 
überzeugt nicht. Eine Vereinfachung darf nicht zulasten von Fairness und 
Fairness gehen. Die Querfinanzierung der Entsorgung von Lebensmittel- 
und Kosmetikglas ist der Getränkebranche nicht länger zumutbar."

Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 10 Verwendung der Gebühr

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 11 Zahlungen an Dritte, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 11 Zahlungen an Dritte, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 11 Zahlungen an Dritte, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 12 Rückerstattung, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 12 Rückerstattung, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 12 Rückerstattung, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 5

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 15 Verfahren

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 16 Kennzeichnung

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 1

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 2

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 3

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 4

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag "Mehrwegsysteme mit Pfand erweisen sich in der Schweiz seit Jahrzehnten 
als verlässlich. Eine Aufweichung der Pfandpflicht durch parallele Systeme 
ohne Pfand würde etablierte Strukturen schwächen. Aufgrund der damit 
verbundenen Risiken sollte an der Pfandpflicht für Mehrwegverpackungen 
festgehalten werden. Die vorgeschlagene Ausnahmeregelung könnte mehr 
schaden als nützen. 

Eventualiter müssten geregelt werden: technische Kompatibilität, 
Rückgabewege, Qualitätsstandards und eine Schadenersatzpflicht. Nur so 
lässt sich verhindern, dass pfandfreie Systeme die Stabilität, Effizienz und 
Wirtschaftlichkeit der bewährten Systeme beeinträchtigen. 

Eine konsequente Trennung zwischen pfandgestützten Mehrwegsystemen 
und pfandfreien Einwegsystemen erachten wir als unumgänglich für die 
Funktionsfähigkeit und Glaubwürdigkeit der bestehenden Strukturen. 

Die Formulierung «10 Händlerinnen und Händler oder Herstellerinnen und 
Hersteller» ist nicht aussagekräftig. Massgebend ist nicht die Zahl der 
Beteiligten, sondern das Vertriebsvolumen. Daher empfiehlt es sich, ein 
Mindestvertriebsvolumen festzulegen, das zu erreichen ist. Auf diese Weise 
lassen sich Kleinstlösungen mit geringer Wirkung, aber hohem 
Koordinationsaufwand, vermeiden. "

Begründung --

Titel Art. 18 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Einwegverpackungen aus PET und 
Metall, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Zu Bst. b: Es ist nicht festgehalten, dass nach dem Stand der Technik 
verwertet werden soll. 

Mögliche Anpassung: «solche Einwegverpackungen auf eigene Rechnung 
nach dem Stand der Technik stofflich zu verwerten; und»

Begründung --
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Titel Art. 18 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Einwegverpackungen aus PET und 
Metall, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Zu Abs. 2: Bisher haben rücknahmepflichtige Inverkehrbringer die Pflicht, 
die Mindestverwertungsquote gemäss Art.8 VGV zu erreichen. Die 
Organisation der Sammlung ist den Inverkehrbringern und den von ihnen 
beauftragten Branchenorganisationen überlassen. Diese organisatorische 
Flexibilität hat dazu geführt, dass für PET-Getränkeflaschen, Glasflaschen 
und Aluminium-Getränkedosen unterschiedliche Sammelsysteme 
entstanden sind, die jedoch alle die geforderten Mindestverwertungsquoten 
seit vielen Jahren problemlos übertreffen. 

Zweck einer Branchenorganisation ist, dass rücknahmepflichtige 
Inverkehrbringer die Sammlung an eine zentrale Organisation auslagern 
können, welche die Einhaltung der Mindestverwertungsquoten übernimmt 
und die dafür notwendige Rücknahmeinfrastruktur betreibt oder organisiert. 
Wenn auch private Branchenorganisationen die Pflichten von Absatz1 
Buchstabea übernehmen müssten, dann müssten Inverkehrbringer künftig 
auch Glasflaschen und Aluminium-Getränkedosen bei allen Verkaufsstellen 
zurücknehmen. Damit würde die Sammlung von Glas und Aluminium weiter 
fragmentiert (zusätzlich zu den Sammelpflichten der Kantone gemäss Art.13 
Abs.1 VVEA). Damit würden die Kosten pro Sammelstelle steigen, was 
auch die Gemeinden treffen wird. Dazu kommt, dass auch kleine Filialen 
künftig auch Glasflaschen und Aluminium-Getränkedosen sammeln 
müssten, was diese vor grosse logistische Herausforderungen stellen 
würde. 

Mögliche Anpassung: «Übernimmt eine private Branchenorganisation die 
Aufgaben nach Absatz 1, so ist sie für die Einhaltung der Pflichten gemäss 
Buchstaben b und c verantwortlich.»

Begründung --

Titel Art. 18 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Einwegverpackungen aus PET und 
Metall, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 20 Mitteilungspflicht betreffend Getränkeverpackungen

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 5

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 22 Rücknahme und Verwertung, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 22 Rücknahme und Verwertung, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Zu Abs. 2: Künftig müssen auch Nebenströme (insb. HDPE von 
Plastikflaschen und Deckeln) gemeldet werden, weil diese in die 55% Quote 
einfliessen. 

Mögliche Anpassung: Streichen des letzten Satzes. Kosten-Nutzen-
Verhältnis der Aufgliederung hinterfragen.

Begründung --

Titel Art. 23 Mitteilung an private Meldestellen, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 23 Mitteilung an private Meldestellen, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 24 Vollzug

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 25 Aufhebung und Änderung bisherigen Rechts

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 26 Übergangsbestimmung

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 27 Inkrafttreten

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --



2319 / 2947

Stadt Bern

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Anhang zu Beilage sind Vorschläge für Anforderungen an die 
Branchenorganisation die über das VP19 hinausgehen. (vgl. auch SSV - fast 
deckungsgleich)

Der Gemeinderat begrüsst die Anpassungen der Verordnung über die Vermei-
dung und die Entsorgung von Abfällen (VVEA) und der Ordnungsbussenver-
ordnung (OBV) grundsätzlich. Die vorliegenden Anpassungen leisten einen 
wich-tigen Beitrag zur kreislaufgerechten Abfallwirtschaft, was auch in der 
Energie- und Klimastrategie der Stadt Bern verankert ist. Insbesondere ist es 
positiv, dass die stoffliche vor der energetischen Verwertung verankert wurde. 
Ausserdem klärt die Zuteilung von Verbrennungsrückständen aus Anlagen zur 
thermischen Behandlung zur Kategorie der Siedlungsabfälle diverse 
wettbewerbsrechtliche Fragen in Bezug auf die Behandlung im Inland.
Der Gemeinderat sieht aber Klärungsbedarf bei nachfolgenden Punkten:

Die Abfallvermeidung sollte an erster Stelle stehen bei der Abfallhierarchie und 
entsprechende Sensibilisierungsmassnahmen sind beim Bund anzuordnen.
Die Verantwortung für die Rückstände aus der thermischen Behandlung soll 
beim jeweiligen Anlagenbetreiber liegen und nicht bei den Standortgemeinden. 
Die Pflicht zur Separatsammlung von biogenen Abfällen soll genau definiert 
werden und die Entscheidung zur Sammlung der Speisereste soll den Städten 
und Gemeinden überlassen werden. Die Pflicht zur Sammlung von Speiseres-
ten würde die Existenz diverser Kompostierungsanlagen gefährden, eine Nach-
rüstung der Vergärungs-stufe erfordern und entsprechend wesentliche Kosten 
verursachen.
Der Vorrang der stofflichen Verwertung erscheint im Bereich der Grüngutver-
wertung nicht sinnvoll, da eine reine Kompostieranlage einem Vergärwerk 
(stofflich-ener-getische Verwertung) vorgezogen würde.
Die Fremdstoffausschleusung beim Grüngut an der Quelle wird begrüsst, al-
lerdings darf kein Zwang entstehen für die Gemeinden, technische Hilfsmittel 
zur Fremdstoffüberwachung wie z.B. Kamerasysteme oder Zugangsbeschrän-
kungen für Container einzusetzen.
Littering: die Abgrenzung zwischen Littering und illegaler Entsorgung ist nicht 
klar. Die Kommunen sind der Ansicht, dass grössere Mengen als ein 35-l Sack 
unter die illegale Entsorgung fallen sollen. Es sollte klarer abgegrenzt werden 
zwischen Littering und illegaler Entsorgung.

Anhang: Brief zu Verordnungspaket Umwelt Frühling 2026 Erö.pdf
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Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Ablehnung

Begründung: Vgl. SSV. Leicht angepasste Version. Siehe auch generelle Stellungnahme in 
Beilage zu Brief

Der Gemeinderat begrüsst zwar auch die Stossrichtung der Totalrevision der 
Verpackungsverordnung, so etwa die Festlegung von Anforderungen an die 
Her-stellung von Verpackungsmaterialien, damit die Ressourcenschonung 
bereits bei der Herstellung berücksichtigt werden. Er bedauert jedoch, dass 
keine weiteren Massnahmen zur Vermeidung von Verpackungen und 
insbesondere keine Ziele zur Rezyklierbarkeit und zum Rezyklateinsatz wie sie 
in der EU-Richtlinie festgelegt sind, in dieser Verordnung vorgeschrieben 
werden. Der Gemeinderat lehnt die To-talrevision der Verpackungsverordnung 
in der vorliegenden Form denn auch eher ab.

Der Ausbau der Pflicht zur vorgezogenen Entsorgungsgebühr bei Glas ist drin-
gend notwendig, da schon heute alle Arten von Glasverpackungen in den Glas-
containern landen. Der Gemeinderat begrüsst diese Erweiterung, da damit die 
Fi-nanzierung der Entsorgung von Altglas auf alle Glasverpackungen verteilt 
wird. Er erwartet aber für die Gemeinden eine kostendeckende Vergütung für 
die Sammel- und Transportaufwände. 
In der Vorlage ist zudem der Stand der Technik für die Entsorgung von 
Kunststof-fen und anderer neu aus dem Monopol zu entlassende Abfälle nicht 
definiert. Um sicherzustellen, dass Mindeststandards bei der Verwertung 
eingehalten werden und die Schadstoffe und schadstoffhaltige Additive 
frühzeitig ausgeschleust werden, wird die Aufnahme eines neuen Artikels zur 
Festlegung des Standes der Technik vorgeschlagen. Dieser Artikel soll 
allgemein gefasst werden und alle Ab-fallarten umfassen.

Die Mitteilungspflicht beim Inverkehrbringen, der Rücknahme und der 
Verwertung von Verpackungen ist grundsätzlich zu begrüssen. Sie ist muss 
jedoch erweitert werden, um eine ausreichende Transparenz der Stoffströme 
zu gewährleisten. Die in der Vorlage festgelegte Verwertungsquote für 
rücknahmepflichtige Einwegver-packungen aus Kunststoff erscheint dem 
Gemeinderat nicht realistisch. Neben der Verwertungsquote braucht es einen 
Zielpfad, der eine kontinuierliche Erhöhung bis 2040 vorsieht. Es bedarf einer 
klaren Differenzierung der Quoten für alle Arten von Verpackungen sowie 
Vorgaben, welche Quote bis wann zu erreichen ist. 

Der Gemeinderat begrüsst die Bestrebungen, die Sammlung und stoffliche Ver-
wertung von Verpackungen aus Kunststoff und Getränkekarton schweizweit 
und einheitlich sicherzustellen. Der Vernehmlassungsentwurf sieht vor, dass 
die Ver-packungen aus Kunststoff und Getränkekarton aus dem 
Siedlungsmonopol ent-lassen werden und eine Rücknahmepflicht für Hersteller 
und Händler eingeführt wird. Die Gemeinden und Städte sind von diesen 
neuen Bestimmungen stark be-troffen. Es ist wichtig, dass die 
Rahmenbedingungen, unter denen die Sammlung, der Transport, die 
Behandlung sowie deren Finanzierung stattfinden werden, auf 
Verordnungsstufe klar definiert werden. In diesem Zusammenhang werden die 
Bemühungen des Bundesamts für Umwelt, die Rahmenbedingungen für die 
Ent-sorgung von Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff in 
der VerpV festzulegen, begrüsst. Die vorgeschlagenen Bestimmungen bringen 
jedoch wesentliche Unklarheiten ins System und führen zu Rechtsunsicherheit 
für die Ge-meinden und Städte (siehe Ausführungen dazu in der Beilage). Aus 
diesem Grund lehnt der Gemeinderat die Bestimmungen über die Rücknahme 
und die Entsorgung von Einweg-Kunststoffverpackungen und Getränkekartons 
(Art. 4, 5 und 26) ab, solange die Rahmenbedingungen für die Sammlung und 
Verwertung dieser Abfall-fraktionen nicht genauer definiert sind. 

Der Gemeinderat beantragt, die Verpackungsverordnung bis zur Festlegung 
der Kriterien für die Anerkennung einer Branchenorganisation auf 
Verordnungsstufe gemäss Art. 32ater USG auf Eis zu legen. In der Beilage 
führt der Gemeinderat diejenigen Kriterien auf, die seiner Ansicht nach auf 
Verordnungsstufe zu regeln sind.

Mit der Vorlage werden die Einweg-Kunststoffverpackungen und 
Getränkekartons dem Siedlungsabfallmonopol entzogen. Für die Gemeinden 
und Städte ist es wichtig, dass dies geordnet geschieht und nur durch eine 
Branchenorganisation erfolgt. In der Beilage wird präzisiert, welche Punkte 
dafür aufzunehmen sind.
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Anhang: Brief zu Verordnungspaket Umwelt Frühling 2026 Erö.pdf
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Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme2

Titel Art. 1 Gegenstand und Geltungsbereich

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Der Gemeinderat begrüsst, dass die Milchprodukte nicht mehr vom 
Geltungsbe-reich der VerpV ausgenommen werden

Titel Art. 2 Begriffe

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag In dieser Verordnung bedeuten:
a. Verpackungen und Verpackungsbestandteile: aus beliebigen 
Materialien hergestellte Produkte zur Aufnahme, zum Schutz, zur 
Handhabung, zur Lieferung oder Darbietung von Waren;
b. Mehrwegverpackungen: Verpackungen, die zur Wiederverwendung 
vorgesehen sind;
c. Einwegverpackungen: Verpackungen, die zur einmaligen Verwendung 
vorgesehen sind;
d. Getränkeverpackungen: Verpackungen für flüssige Lebensmittel, die 
zum Trinken bestimmt sind;
e. Getränkekartons: Getränkeverpackungen, die mehrheitlich aus Karton 
und zu geringen Anteilen aus Kunststoff bestehen und teilweise 
Aluminium beinhalten können;
f. Verpackungen aus Kunststoff: alle Verpackungen aus einem oder 
mehreren Kunststoff-Polymeren; ausgenommen sind 
Getränkeverpackungen aus Polyethylenterephthalat (PET);
g. Serviceverpackungen: Verpackungen, die für die Befüllung in der 
Verkaufsstelle vorgesehen sind, sofern sie eine Verpackungsfunktion 
erfüllen;
h. stoffliche Verwertung: die Herstellung neuer Verpackungen oder 
anderer Produkte aus gebrauchten Verpackungen (Recycling);
i. Rezyklate: Materialien, die durch Recyclingverfahren aus Post-
Consumer-Abfällen gewonnen wurden und Primärrohstoffe ersetzen;
j. Verwertungsquote: der prozentuale Anteil der während eines 
Kalenderjahres der Verwertung zugeführten Verpackungen am 
gesamten für die Verwendung im Inland abgegebenen Gewicht der 
Verpackungen aus dem verwendeten Material;
k. Behandlungsreste: Materialien aus der Behandlung von separat 
gesammelten Abfällen, welche nicht stofflich verwertet werden können;
m. Endverbraucherinnen und Endverbraucher: Verbraucherinnen und 
Verbraucher sowie alle natürlichen oder juristischen Personen mit 
Wohnsitz oder Niederlassung in der Schweiz, die ein Produkt im 
Rahmen ihrer gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit nutzen und dieses 
in der an sie gelieferten Form nicht erneut in Verkehr bringen;
n. Inverkehrbringerinnen und Inverkehrbringer: natürliche oder juristische 
Personen, die Produkte und Bestandteile beruflich oder gewerblich 
herstellen, oder zur gewerblichen Abgabe einführen oder in der Schweiz 
beziehen und sie gewerblich abgeben;
p. Stand der Technik: der aktuelle Entwicklungsstand von Verfahren, 
Einrichtungen und Betriebsweisen, der:
1. bei vergleichbaren Anlagen oder Tätigkeiten im In- oder Ausland 
erfolgreich erprobt ist oder bei Versuchen erfolgreich eingesetzt wurde 
und nach den Regeln der Technik auf andere Anlagen oder Tätigkeiten 
übertragen werden kann, und
2. für einen mittleren und wirtschaftlich gesunden Betrieb der 
betreffenden Branche wirtschaftlich tragbar ist.

Bst. (neu): Sammelquote: Prozentualer Anteil der während eines 
Kalenderjah-res gesammelten Menge am gesamten für die Verwendung im 
Inland abgege-benen Gewicht der Verpackungen aus dem verwendeten 
Material;

Bst. (neu): Industrierückführungsquote: Anteil der als Sekundärrohstoff ver-
fügbaren Einwegverpackungen im Verhältnis zur gesammelten Ware.
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Begründung i. Rezyklate: Hier ist es wichtig, dass die Rezyklate nicht aus 
Industrieabfällen produziert werden, sondern aus Post-Consumer-Abfällen. 
Mit der Sammlung und stofflichen Verwertung von gebrauchten 
Verpackungen muss das Rezyklat in neu-en Verpackungen eingesetzt 
werden.
j. Verwertungsquote: Die vorgeschlagene Definition entspricht nicht jener 
der EU. Damit der Vergleich mit der EU möglich ist, wird vorgeschlagen, die 
EU-Definition zu übernehmen. Zudem ist im Erläuterungsbericht die 
Verwertungsquote unterschiedlich definiert (Einleitung und Kapitel der 
Kunststoffe). 
l. Verbraucherinnen und Verbraucher: Der Gemeinderat sieht keinen 
Unterschied zur Definition in Bst. m und schlagen vor diesen Bst. zu 
streichen.
m. Endabnehmerinnen und Endabnehmer: Ein Mehrwert, den Begriff 
«Endab-nehmerinnen» zu verwenden ist nicht gegeben und führt zu 
Verwirrung, weil oft von Verbraucherinnen die Rede ist. Der Begriff auf 
Französisch ist «utilisateur final». Der Gemeinderat schlägt vor, auch auf 
Deutsch den Begriff «Endverbrau-cherinnen» zu verwenden. Die Ergänzung 
mit Abnehmer bringt hier keine Klarheit. 
n. Herstellerinnen und Hersteller und o. Händlerinnen und Händler: Neu 
wird in der VerpV zwischen Herstellerinnen und Herstellern und 
Händlerinnen und Händler unterschieden. Der bisher verwendete Begriff 
des «Inverkehrbringers» würde die Lesbarkeit und die Kohärenz mit 
anderen gesetzlichen Grundlagen wesentlich er-höhen.
Bst. (neu): Die Verwertungsquote gibt keine Information über das 
reibungslose Funktionieren der Sammelsysteme. Ein solcher Indikator ist 
wichtig für die Ent-sorgungskette, damit Massnahmen getroffen werden 
können, falls die Sammel-menge nicht genügend hoch ist. Der Gemeinderat 
schlägt die Einführung einer Definition einer Sammelquote vor und die 
jährliche Veröffentlichung der Sammel-quote durch das BAFU. 
Bst. (neu): Analog zur Sammelquote, schlägt Der Gemeinderat die 
Einführung einer Definition des Begriffs «Industrierückführungsquote» vor 
und die jährliche Veröffentlichung der Industrierückführungsquote, 
aufgelistet nach den verschie-denen Polymeren, insbesondere PET, PE, 
PP, PS, PVC, Getränkeverpackungen aus PET und Abfallfraktionen durch 
das BAFU. Mit dieser Quote kann der Stand der Technik des 
Rücknahmesystems geprüft und Transparenz geschaffen werden.
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Titel Art. 3 Allgemeine Anforderungen an Verpackungen

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die mit 
Ware befüllte Verpackungen abgeben, stellen sicher, dass Verpackungen, 
soweit technisch möglich und wirtschaftlich tragbar:

a. vom Verpackungsvolumen und der Verpackungsmasse her auf das 
Mindestmass begrenzt sind, das zur Gewährleistung der erforderlichen 
Sicherheit und Hygiene der verpackten Ware angemessen ist;
b. bei der Sammlung und der Behandlung nicht zu erheblichen 
technischen Schwierigkeiten führen; und
c. einen möglichst hohen Anteil an Rezyklaten enthalten.

Neuer Bst. d: für Sammlung, Behandlung und Recycling geeignet sind;

Begründung Aus der Vorlage ist nicht ersichtlich, ob Verpackungen aus Papier/Karton 
und wei-teren Materialien wie BAW, Holz, etc. auch unter die Definition von 
Verpackungen fallen und dementsprechend, ob die Anforderungen gemäss 
Artikel 3 auch für Verpackungen aus Karton und weiteren Materialien 
gelten. Die Anforderungen ge-mäss Art. 3 sollen auch für Verpackungen 
aus Karton und weiteren Materialien gelten. 
Bst. b muss angepasst werden, um seine Wirksamkeit zu erhöhen: Die 
thermische Verwertung ist für Verpackungen grundsätzlich der günstigere 
Weg, insbesondere im Winter. Eine stärkere Formulierung fördert 
ausserdem Design4Recycling. 

Anträge: 
Die Anforderungen gemäss Art. 3 sollen auch für Verpackungen aus Karton 
und die weiteren Materialien (Bambus, BAW) gelten.
Aufnahme einer verbindlichen Rezyklateinsatzquote für Kunststoffe, Geträn-
kekartons und PET in den Anhang der Verordnung analog zur EU
Aufnahme von Zielen zur Erhöhung der Recyclingfähigkeit von 
Verpackungen
Bst. b. bei der Sammlung und der Behandlung und dem Recycling nicht zu 
erheblichen technischen Schwierigkeiten oder erheblichen Mehrkosten füh-
ren; 
Neuer Bst. d: für Sammlung, Behandlung und Recycling geeignet sind; 

Antrag neuer Artikel 3bis: Anforderungen an die Entsorgung (Stand der 
Tech-nik») 

Der Stand der Technik der Entsorgung von Verpackungen wird nicht 
spezifisch auf Verordnungsstufe präzisiert. Der Gemeinderat schlägt vor, 
einen neuen Artikel vor dem Abschnitt der Kunststoffsammlung einzufügen, 
damit die technischen Anforderungen der Behandlung und Verwertung 
(Stand der Technik) von allen Ver-packungen definiert werden. Die 
Anforderungen an das Recycling gelten auch für Recyclingunternehmen. 
Die Festlegung des Standes der Technik in der VerpV stellt sicher, dass 
gleich lange Spiesse für die Recyclingunternehmen festgelegt werden.
Zudem möchte der Gemeinderat darauf hinweisen, dass der Begriff «Stand 
der Technik» in der Verordnung angewendet aber nirgends definiert wird. 

Anträge: 
Art.3 bis. (Neu)
Wer Verpackungen entsorgt, muss sicherstellen, dass die Entsorgung 
umwelt-verträglich und nach dem Stand der Technik erfolgt; insbesondere 
müssen:
Bst. (neu) Schadstoffe und schadstoffhaltige Additive frühzeitig ausge-
schleust und getrennt entsorgt werden, um die Verschleppung von 
Schadstoffen zu vermeiden; 
Bst. (neu): Gesammelte Verpackungen hochwertig stofflich verwertet 
werden;
Bst. (neu): die Industrierückführungsquote gemäss Anhang eingehalten 
werden. 
Neuer Anhang in der Verordnung mit Zielpfad für die Sammelquote und die 
In-dustrierückführungsquote für Kunststoffe, Getränkekartons, PET-
Getränkeflaschen.
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Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die mit 
Ware befüllte Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff an 
Endabnehmerinnen und Endabnehmer abgeben und die Entsorgung aller 
von ihnen abgegebenen Verpackungen nicht durch die Mitgliedschaft bei 
einer privaten Branchenorganisation oder durch finanzielle Beiträge an eine 
solche sicherstellen, müssen:

a. solche Verpackungen bei allen Verkaufsstellen während den 
gesamten Öffnungszeiten zurücknehmen;
b. solche Verpackungen, soweit technisch möglich, der stofflichen 
Verwertung zuführen; und
c. in den Verkaufsstellen an gut sichtbarer Stelle deutlich darauf 
hinzuweisen, dass solche Verpackungen zurückgenommen werden.

Begründung Der Gemeinderat lehnt diesen Artikel aufgrund der fehlenden Definition der 
Bran-chenorganisation ab (siehe Begründung und Antrag unter «Generelle 
Stellungnah-me»). Er möchte jedoch folgende zusätzliche spezifische 
Bemerkungen machen: 
Der Gemeinderat begrüsst, dass die Rücknahmepflicht nur für Hersteller 
und Händler gilt und dass es keine Sammelpflicht für Gemeinden und 
Städte gibt. 
Die Sammlung bei Rücknahmepflichtigen muss auf privatem Grund und 
schweizweit stattfinden. Der öffentliche Grund wird schon heute stark bean-
sprucht und soll nicht zusätzlich durch Container für die Sammlung der 
Kunst-stoffsäcke belastet werden.
Die Gemeinden und Städte sollen freiwillig entscheiden können, ob sie die 
Sammlung von Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff 
an-bieten wollen. Allerdings wird der politische Druck steigen, dass auch die 
öf-fentliche Hand Sammelstellen anbietet (Vergleich mit PET).
Zudem soll für die Mitglieder einer Branchenorganisation, die nicht 
Hersteller oder Händler sind, keine Rücknahmepflicht und Sammelpflicht 
gelten. Auch wenn Gemeinden, Städte oder Verbände von Gemeinden und 
Städten Mitglie-der einer Branchenorganisation sind, sollen sie und ihre 
Mitglieder dadurch nicht verpflichtet werden Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff zu sammeln. 
Es ist nicht klar, ob die Logistik regional durch die öffentliche Hand selbst 
organisiert werden kann, falls sie sammelt. Kurze Transportwege zur 
Verdich-tung sind wichtig.
Die Subsidiäre Rücknahmepflicht gilt für Händler und Hersteller. Onlineplatt-
formen werden nicht in die Pflicht genommen. Dies sollte geändert werden, 
da viele Verpackungen im Onlinehandel entstehen.
Der Gemeinderat erwartet einen hohen administrativen Aufwand für das 
BAFU, da auch Quartierläden, Bauernhofläden und der Onlinehandel 
überprüft werden müssen, ob sie einer Branchenorganisation 
angeschlossen sind oder selbst sammeln.

Anträge
Der Gemeinderat lehnt diesen Artikel ab. Er beantragt die 
Verpackungsverord-nung und insbesondere die Bestimmungen über die 
Rücknahme und die Entsor-gung von Einweg Kunststoffverpackungen und 
Getränkekartons ab (u.a. Art. 4, 5 und 26) der VerpV auf Eis zu legen, bis 
die Kriterien für die Anerkennung einer Branchenorganisation gemäss Art. 
32ater USG auf Verordnungsstufe festgelegt werden. Siehe Begründung, 
Antrag unter «Generelle Stellungnahme» und An-hang.
Art. 3, Abs. 1 Bst a: solche Verpackungen bei allen Verkaufsstellen auf 
privatem Grund und schweizweit während den gesamten Öffnungszeiten 
zurücknehmen;
Bagatellgrenze einführen z.B. für Bauernhofläden, Kioske u.ä. Kleinstläden.
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Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Übernimmt eine private Branchenorganisation die Aufgaben nach Absatz 1, 
so ist sie für die Einhaltung der Pflichten gemäss Buchstaben a-c 
verantwortlich.

Begründung Der Gemeinderat lehnt diesen Artikel ab (siehe Begründung und Antrag 
unter «Ge-nerelle Stellungnahme»).

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 3

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Erfolgt die Rücknahme nicht kostenlos, so ist der Preis der Rücknahme so 
festzulegen, dass dieser die Entsorgungskosten deckt. Die Preisfestlegung 
darf nicht gewinnorientiert geschehen.

Begründung Der Gemeinderat lehnt diesen Artikel ab (siehe Begründung und Antrag 
unter «Ge-nerelle Stellungnahme»). Er möchte jedoch folgende 
zusätzlichen Bemerkungen machen: 
Es muss Klarheit geschaffen werden, was in den Entsorgungskosten 
enthalten ist. Die Sammel- und Transportkosten und Verwertungskosten 
sowie Informa-tions- und Kommunikationskosten sowie der Overhead 
sollten im Begriff Ent-sorgungskosten enthalten sein (analog Art. 10 für 
Glasverpackungen).

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 4

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Vorbehalten bleiben besondere Massnahmen des UVEK nach Artikel 6.

Begründung Vgl. vorherige Absätze.
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Titel Art. 5 Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die 
verpflichtet sind, Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff 
zurückzunehmen, und von diesen beauftragte private 
Branchenorganisationen, müssen:

a. alle beteiligten Akteure der Entsorgungskette kostendeckend für 
erbrachte Leistungen entschädigen;
b. sicherstellen, dass die Entsorgungskosten durch verursachergerechte 
Beiträge gedeckt werden; diese Beiträge müssen zweckgebunden sein 
und dürfen nur für die Deckung der Entsorgungskosten verwendet 
werden;
c. sicherstellen, dass der Anteil der Getränkeverpackungen aus PET an 
der gesamten gesammelten Masse 2 Prozent nicht übersteigt;
d. stetig Massnahmen treffen, damit die Sammelquote wie auch die 
Qualität und Reinheit der Sammlung steigt;
e. nicht stofflich verwertbare Verpackungen und Behandlungsreste 
zunächst stofflich-energetisch und dann rein energetisch verwerten.

Begründung Der Gemeinderat lehnt diesen Artikel ab (siehe Begründung und Antrag 
unter «Generelle Stellungnahme»). Er beantragt eine Reformulierung mit 
den Anforde-rungen an die Branchenorganisation. Die Anforderungen an 
die Entsorgung (Stand der Technik) soll in einem eigenen Artikel (siehe 
Vorschlag neuen Art. 3bis) fest-gehalten werden. Der Gemeinderat möchte 
jedoch folgende zusätzlichen artikel-spezifischen Bemerkungen machen: 
Der Gemeinderat begrüsst, dass Bst. a der Vorlage bestätigt, dass die 
Akteu-re der Entsorgungskette kostendeckend entschädigt werden müssen.
Falls die öffentlichen Sammelstellen auch Einwegverpackungen aus 
Kunststoff und Getränkekartons sammeln, gehören die gesammelten 
Abfälle der öffentli-chen Sammelstelle bis zum Abtransport und nicht der 
Branchenorganisation. Das Eigentum geht erst mit dem Abtransport an die 
Branchenorganisation über.
Die Einführung der Sammlung von Kunststoffverpackungen führt zu einem 
Ver-lust bei den Einnahmen der Kehrichtsäcke. Durch die Sammlung von 
Verpa-ckungen aus Kunststoffen werden die Kehrichtsäcke an Volumen 
verlieren und an Gewicht gewinnen. Da sich der Verbrennungspreis auf das 
Gewicht bezieht, die Einnahmen der Sackgebühr aber auf das Volumen, 
wird die Rechnung der Kehrichtabfuhr belastet (die Reduktion von 
Verbrennungskosten kann die Min-dereinnahmen bei den Säcken nicht 
kompensieren). Dies hat zur Konsequenz, dass die Kehrichtsackgebühren 
voraussichtlich erhöht werden müssen.

Anträge
Festlegen der Anforderungen an die Entsorgung (Stand der Technik) in 
einem eigenen Artikel, siehe Vorschlag Art. 3bis
Reformulieren der Anforderungen an die Branchenorganisation gemäss 
Vorschlag im Anhang. Im Hinblick auf klare Rahmenbedingungen müssen 
insbesondere folgende Anforderungen an die Branchenorganisation (durch 
Anerkennung) auf Verordnungsstufe festgelegt werden: 
Anforderungen an die Branchenorganisation bezüglich 
•der Organisation der Sammlung
•die finanziellen Aspekte, 
•dem Umfang der Kommunikation
•der Festlegung der Logistik
wie insbesondere: 
Gemeinden und Städte werden einbezogen und haben eine Mitsprache und 
angemessene Mitbestimmungsmöglichkeiten bei Entscheiden, u. a. über die 
Gestaltung des Rücknahmesystems und die Höhe der Entschädigungen. 
Die Gemeinden und Städte entscheiden freiwillig, ob sie die Sammlung von 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff anbieten wollen. 
Die Sammlung bei Rücknahmepflichtigen muss an allen Verkaufsstellen, 
schweizweit und auf privatem Grund stattfinden. 
Falls die öffentlichen Sammelstellen auch Kunststoffe sammeln, müssen sie 
kostendeckend entschädigt werden (wie im Vorschlag vom BAFU 
vorgeschrieben).
Die Organisation darf keine Gewinne erzielen, sie ist als Non-Profit-
Organisation zu betreiben.
Die Finanzflüsse müssen transparent dargelegt sein.
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Titel Art. 5 Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Die Rücknahmepflichtigen nach Absatz 1 publizieren jährlich einen Bericht, 
in welchem sie die Erfüllung der Vorgaben nach Absatz 1 Buchstaben a-e 
nachvollziehbar und kontrollierbar darlegen. Sie stellen diesen Bericht dem 
Bundesamt für Umwelt (BAFU) zu.

Begründung Der Gemeinderat lehnt diesen Artikel ab (siehe Erklärungen unter 
«Generelle Stel-lungnahme»). Er möchte jedoch folgende zusätzliche 
Bemerkungen machen: 
Die Kriterien, die unter Absatz 1 festgelegt sind, sind für die Gemeinden und 
Städte sehr wichtig, da sie Rechtssicherheit zum Beispiel für die 
kostendeckende Entschädigungen beim neuen Sammel- und 
Recyclingsystem von Verpackungen aus Kunststoffen und Getränkekarton 
geben. Genauso wichtig ist es, dass die Erfüllung der Anforderungen an die 
Branchenorganisation, Hersteller und Händler vom Bundesamt für Umwelt 
geprüft werden. Wie oben erwähnt, lehnt der Gemein-derat diesen Artikel 
ab, solange es auf Verordnungsstufe nicht klar ist, wie das BAFU das 
Erfüllen dieser Anforderungen aus dem Bericht gemäss Absatz 2 kon-
trollieren wird. Es besteht eine Unklarheit zum Kontrollmechanismus und 
dazu, welche Massnahmen getroffen werden, falls diese Anforderungen 
nicht erfüllt sind. 
Ausserdem ist es sinnvoll, den unter Absatz 2 geforderten Bericht, um die 
Sam-melquote, Verwertungsquote und Industrierückführungsquote gemäss 
Art. 6 Abs. 1 zu ergänzen, damit alle für die Transparenz notwendigen 
Unterlagen in einem Bericht vorliegen.
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Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1 Die Verwertungsquote bei rücknahmepflichtigen Getränkekartons muss 
mindestens 70 Prozent betragen, jene bei rücknahmepflichtigen 
Einwegverpackungen aus Kunststoff mindestens 55 Prozent.

Begründung Eine Quote ist ein Indikator, mit dem die Funktionsweise eines Systems 
bewertet werden kann – sie schafft somit Transparenz. Zur Beurteilung und 
kontinuierlichen Verbesserung des gesamten Entsorgungssystems sind 
entsprechend Sammelquo-te, Verwertungsquote und 
Industrierückführungsquote unabdingbar. 
In der Vorlage wird eine Verwertungsquote für Einwegverpackungen aus 
Kunst-stoffen und Getränkekartons analog zur PET, Alu und 
Glasverpackungen vorge-schlagen. Wenn sie nicht erreicht ist, kann der 
Bund Massnahmen treffen, was wiederum einen Anreiz dafür schafft, dass 
die Rücknahmepflichtigen ihr Rück-nahmesystem effizient gestalten. 
In diesem Zusammenhang schlägt der Gemeinderat Folgendes vor: 
Zur Beurteilung und kontinuierlichen Verbesserung der Sammlung wäre es 
ziel-führend, einen Zielpfad bzw. Zielwert für eine Sammelquote (Anteil 
gesam-melte Einwegverpackungen im Verhältnis zu in Verkehr gebrachter 
Ware) zu definieren. Für eine Verwertungsquote von 70% und 55 % muss 
nach heutigen Erkenntnissen eine Sammelquote von 100 % erreicht 
werden. Das ist nicht rea-listisch. Das Ziel soll sich auf die Sammelquote 
beziehen. Der Gemeinderat erachtet die 70% und 55% selbst bezogen auf 
eine Sammelquote als unrealis-tisch, wenn die Finanzierung nachgelagert 
erfolgt (kostenpflichtige Sammel-sack). Bei einer rein vorgezogenen 
Finanzierung besteht hingegen das grosse Risiko von sehr schlechter 
Qualität Für die Sammelstellen bedeutet dies wie-derum, dass die 
Entschädigungen gekürzt werden resp. hoher Aufwand ent-steht, um die 
Qualität für die Recycler akzeptabel zu halten und die Verluste bei den 
Kehrichtsackeinnahmen enorm steigen. Der Gemeinderat beantragt die 
Definition einer realistischen Sammelquote und eine qualitätsunabhängige 
Entschädigung für die Sammlung. 
Für die Beurteilung des Stands der Technik schlägt der Gemeinderat die 
Ein-führung eines Zielwerts für eine Industrierückführungsquote (Anteil 
verwer-tete Einwegverpackungen im Verhältnis zu gesammelter Ware) vor. 
Die Indust-rierückführungsquote soll jährlich publiziert werden – aufgelistet 
nach den ver-schiedenen Polymeren. Insbesondere PET, PE, PP, PS, PVC 
werden aufgelis-tet nach den verschiedenen Polymeren. 
In jedem Fall müssen die Datengrundlagen und Berechnungsarten 
transparent dargestellt werden. Dafür wäre eine Vollzugshilfe des BAFU 
wünschenswert.
In Art. 22 sind verschiedene Absätze anzupassen im Sinne einer 
vollständigen und nachvollziehbaren Mitteilungspflicht. Dies ermöglicht die 
transparente und nachvollziehbare Erfassung von Stoffströmen.

Antrag: 
Definition einer realistischen Sammelquote mit einem Zielpfad oder eine 
qualitätsunabhängige Entschädigung der Sammlung.
Die Datengrundlagen und Berechnungsarten sind transparent darzustellen. 
Es ist eine Frist zu definieren, innerhalb derer die Sammelquote erreicht wer-
den muss. 
Festlegung eines Zielpfades für die Sammelquoten und 
Industrierückführungs-quoten in einem Anhang dieser Verordnung, damit er 
rechtsverbindlich ist. 
Erstellung einer Vollzugshilfe des BAFU, um sicherzustellen, dass die 
Daten-grundlagen und Berechnungsarten transparent und einheitlich 
dargestellt wer-den.
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Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Werden die in Absatz 1 festgehaltenen Verwertungsquoten für 
rücknahmepflichtige Getränkekartons und rücknahmepflichtige 
Einwegverpackungen aus Kunststoff nicht erreicht, so unterbreitet das 
UVEK dem Bundesrat als Massnahme, Herstellerinnen und Hersteller zu 
verpflichten, eine vorgezogene Entsorgungsgebühr auf die 
rücknahmepflichtigen Getränkekartons und rücknahmepflichtige 
Einwegverpackungen aus Kunststoff zu erheben.

Begründung Die Einführung einer VEG würde die Qualität der Sammlung verschlechtern, 
da der Anreiz nur Kunststoffe und Verpackungen getrennt zu sammeln, 
wenn der Sam-melsack kostenlos ist, sehr wahrscheinlich fallen und auch 
Kehricht darin entsorgt werden würde. Die vom Bund beauftragte 
Organisation sollte keine reine VEG er-heben, sondern weiterhin die Lösung 
des kostenpflichtigen Sammelsacks anbie-ten. Da Art. 32abis USG eine 
VEG vorsieht, wäre zu prüfen, ob die Lösung eines kostenpflichtigen 
Sammelsacks zusätzlich zur VEG auch möglich wäre. 

Antrag: 
Abs. 2 wird als Anreiz für die freiwilligen Rücknahmesysteme verstanden, 
ein gu-tes Sammelsystem unter Einbezug der anderen Stakeholder 
anzubieten. Wenn dies nicht der Fall ist, könnte der Bund bzw. die vom 
Bund beauftragte Organisa-tion diese Aufgaben übernehmen. Damit die 
Androhung der Einführung einer VEG realistisch ist, sollte geprüft werden, 
ob der Bund den damit verbundenen admi-nistrativen Aufwand bewältigen 
könnte und ob sich die VEG mit einem kosten-pflichtigen Sammelsack 
kombinieren lässt.

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 3

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag

Begründung Die Einführung einer Pfandpflicht ist auf Kunststoffeinwegverpackungen 
kaum umsetzbar. Bei PET-Flaschen, Alu-Dosen und Glasflaschen ist es 
technisch mög-lich, obwohl es mit einem Infrastrukturwechsel verbunden 
wäre. Hingegen gibt es keine Automaten für die Rücknahme von z.B. 
Säcken.
Der Gemeinderat schlägt vor, diesen Absatz zu streichen. Wenn er 
beibehalten bliebe, müsste präziser formuliert werden, auf welche 
Verpackungen er sich be-ziehen würde, wie zum Beispiel Hohlkörper, 
Flaschen und Getränkekartons. 
Antrag: 
Absätze 3 und 4 streichen.

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 4

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag

Begründung Die Einführung einer Pfandpflicht ist auf Kunststoffeinwegverpackungen 
kaum umsetzbar. Bei PET-Flaschen, Alu-Dosen und Glasflaschen ist es 
technisch mög-lich, obwohl es mit einem Infrastrukturwechsel verbunden 
wäre. Hingegen gibt es keine Automaten für die Rücknahme von z.B. 
Säcken.
Der Gemeinderat schlägt vor, diesen Absatz zu streichen. Wenn er 
beibehalten bliebe, müsste präziser formuliert werden, auf welche 
Verpackungen er sich be-ziehen würde, wie zum Beispiel Hohlkörper, 
Flaschen und Getränkekartons. 
Antrag: 
Absätze 3 und 4 streichen.
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Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Herstellerinnen und Hersteller, die leere Verpackungen aus Glas für die 
Verwendung im Inland abgeben oder solche Verpackungen einführen, 
müssen für diese einer vom BAFU beauftragten Organisation (Organisation) 
eine vorgezogene Entsorgungsgebühr (Gebühr) entrichten.

Begründung Der Gemeinderat begrüsst die Ausweitung der VEG auf weitere 
Glasverpackungen sehr. Im Zuge der Erweiterung der VEG fordert der 
Gemeinderat eine Anpassung der Entschädigung für die Glassammlung, so 
dass sie wirklich kostendeckend für die Gemeinden und Städte ist. Aus 
Sicht des Gemeinderats ist die Ausnahme von medizinischen 
Glasverpackungen nicht begründet. Die VEG muss auch auf medi-zinische 
Glasverpackungen erhoben werden, damit alle Glasverpackungen unter die 
VEG-Pflicht fallen. 
Antrag: 
Erweiterung der VEG auf medizinische Glasverpackungen.

Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Keine Gebühr müssen entrichten:
Herstellerinnen und Hersteller, die Verpackungen mit einem Füllvolumen 
von weniger als 0,02 l abgeben oder einführen;
Herstellerinnen und Hersteller, die pro Kalenderhalbjahr weniger als 
500 Verpackungen abgeben oder einführen;
Herstellerinnen und Hersteller, die leere und befüllte Verpackungen 
abgeben oder einführen, die weder für Lebensmittel, Kosmetikprodukte 
noch für medizinische Produkte eingesetzt werden.

Begründung Bst. c ergänzen mit medizinischen Produkten.

Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Die Organisation muss die Endverbraucherinnen über die Höhe der Gebühr 
in geeigneter Weise in Kenntnis setzen.

Begründung Wie in Art. 2 beantragt, soll der Begriff Verbraucherinnen durch 
Endverbrauche-rinnen ersetzt werden. 
Antrag: 
Abs. 3: Die Organisation muss die Endverbraucherinnen über die Höhe der 
Ge-bühr in geeigneter Weise in Kenntnis setzen.
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Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 10 Verwendung der Gebühr

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 11 Zahlungen an Dritte, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 11 Zahlungen an Dritte, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 11 Zahlungen an Dritte, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 12 Rückerstattung, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 12 Rückerstattung, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 12 Rückerstattung, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 5

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 15 Verfahren

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 16 Kennzeichnung

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die 
Getränke an Endabnehmerinnen oder Endabnehmer abgeben, müssen:

a.Mehrwegverpackungen als solche kennzeichnen; dies gilt nicht für 
Restaurationsbetriebe;
b.auf pfandbelasteten Getränkeverpackungen das erhobene Pfand 
angeben;

Begründung Antrag: 
Siehe Ergänzung unter Art. 17

Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 1

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die 
Getränke in Mehrwegverpackungen an Endabnehmerinnen und 
Endabnehmer abgeben, müssen ein Pfand erheben. Sie müssen 
Mehrwegverpackungen, die sie in ihrem Sortiment führen, gegen 
Rückerstattung des Pfandes zurücknehmen.

Begründung Der Gemeinderat beantragt, die Pfandpflicht für Mehrwegflaschen aus Glas 
zu streichen. Gemäss den Statistiken des BAFU ist der Mehrweganteil an 
Glasfla-schen in den letzten 15 Jahren regelmässig gesunken. Die 
Tatsache, dass eine Pfandpflicht nur für Mehrwegglasflaschen besteht, 
könnte dazu führen, dass der Anbieter bevorzugt, Getränke in 
Einwegflaschen anzubieten. Dies führt jedoch zu einer Ungleichheit 
zwischen einerseits den Einweg- und andererseits den Mehr-
wegverpackungen. Das BAFU schlägt mit Absatz 4 eine Befreiung von der 
Pfand-pflicht vor. Dies führt zu einer Benachteiligung derjenigen Anbieter, 
die aus kreis-laufwirtschaftlichen Überlegungen Mehrwegverpackungen 
anbieten wollen. Es sind schon Befreiungen vorgesehen z.B. für 
Restaurantbetriebe, für die keine zusätzli-chen Anforderungen wie in Artikel 
4, Absätze b.-e., festgelegt sind. 
Zudem wird darauf hingewiesen, dass die Verwendung des Begriffs 
«Branchenor-ganisation» in diesem Zusammenhang zu Verwirrung führt. 
Die Branchenorganisa-tion unter dem Absatz 4 könnte eine andere 
Zusammenstellung im Vergleich zum Artikel 5 haben oder zur 
Überschneidung mit anderen Branchenorganisationen, die die gleichen 
Verpackungen verantworten, führen. Es besteht zusätzlich das Risi-ko, dass 
das Erfassen der Mehrwegverpackungen zweimal geschieht (Branchen-
organisation gemäss Artikel 5 einerseits, Branchenorganisation gemäss 
Artikel 17 Absatz 4 andererseits).
Aus diesen Gründen schlägt der Gemeinderat vor, die Pfandpflicht auf 
Mehrweg-flaschen zu streichen. Die Einführung eines Pfandes auf 
freiwilliger Basis soll weiterhin möglich sein und entsprechend 
gekennzeichnet werden.
Antrag: 
Artikel 17 streichen
Artikel 16 ergänzen mit:
Buchstabe c (NEU). Sie müssen Mehrwegverpackungen, die sie in ihrem 
Sor-timent führen, gegen Rückerstattung eines allfälligen Pfands 
zurücknehmen.
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Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 2

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Das Pfand beträgt für alle Mehrwegverpackungen für Getränke mindestens 
30 Rappen.

Begründung Vgl. Absatz 1.

Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 3

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Von den Pflichten nach Absatz 1 befreit sind:
a.Inhaberinnen und Inhaber von Restaurationsbetrieben, die das 
Einsammeln der Mehrwegverpackungen sicherstellen;
b.Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die 
bei der Hauslieferung den Verbraucherinnen und Verbrauchern für die 
nicht zurückgegebenen Mehrwegverpackungen für Getränke einen 
Betrag in der Höhe des Pfandes in Rechnung stellen.

Begründung Vgl. Absatz 1.

Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 4

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Das BAFU kann die in einer privaten Branchenorganisation 
zusammengeschlossenen Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen 
und Hersteller von den Pflichten nach Absatz 1 auf Gesuch der 
Branchenorganisation hin befreien, wenn:

a. die Branchenorganisation die gemeinsame Sammlung, Reinigung und 
Wiederverwendung von standardisierten Mehrwegverpackungen für 
Getränke bezweckt;
b. der Branchenorganisation mindestens 10 Händlerinnen und Händlern 
oder Herstellerinnen und Herstellern von Getränken in 
Mehrwegverpackungen angeschlossen sind;
c. die Branchenorganisation über ein öffentlich einsehbares, regelmässig 
aktualisiertes Mitgliederverzeichnis verfügt;
d. die Branchenorganisation dem BAFU jährlich bis zum 31. März ein 
Konzept für die Finanzierung, die Weiterentwicklung und die Information 
der Verbraucherinnen und Verbraucher sowie die Statistik des Vorjahres 
vorlegt; und
e. die Branchenorganisation innerhalb der ersten drei Jahre ihres 
Bestehens nachweislich eine Rücklaufquote der durch ihre Mitglieder in 
Verkehr gebrachten Mehrwegverpackungen von mindestens 60 Prozent 
erreicht und nach fünf Jahren die Rücklaufquote mindestens 80 Prozent 
beträgt.

Begründung Vgl. Absatz 1.
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Titel Art. 18 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Einwegverpackungen aus PET und 
Metall, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die 
Getränke in Einwegverpackungen aus PET oder Metall an 
Endabnehmerinnen und Endabnehmer abgeben und die Entsorgung aller 
von ihnen abgegebenen Verpackungen nicht durch die Mitgliedschaft bei 
einer privaten Branchenorganisation oder durch finanzielle Beiträge an eine 
solche sicherstellen, müssen:

a.solche Einwegverpackungen bei allen Verkaufsstellen auf privatem 
Grund und schweizweit während den gesamten Öffnungszeiten 
zurücknehmen;
b.solche Einwegverpackungen auf eigene Rechnung der stofflichen 
Verwertung zuführen; und
c.in den Verkaufsstellen an gut sichtbarer Stelle deutlich darauf 
hinweisen, dass sie solche Einwegverpackungen zurücknehmen.

Begründung Der Gemeinderat begrüsst die Präzisierung, dass falls eine 
Branchenorganisation die Pflichten gemäss Abs. 1 Bst. a.-c. übernimmt, die 
PET-Flaschen und Alu-Dosen bei allen Verkaufsstellen auf Privatgrund 
schweizweit zurückgenommen werden. Es wird darauf hinweisen, dass die 
VRB-Entschädigungen nicht kosten-deckend sind. Wenn keine 
Verbesserung zu verzeichnen ist, stellt sich die Frage, ob ein 
Vollobligatorium mit VEG-Pflicht gemäss Art. 32abis USG nicht besser ge-
eignet wäre, um sicherstellen, dass der Sammelaufwand der öffentlichen 
Hand kostendeckend entschädigt wird.

Titel Art. 18 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Einwegverpackungen aus PET und 
Metall, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 18 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Einwegverpackungen aus PET und 
Metall, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Die Verwertungsquote bei Getränkeverpackungen aus Glas, PET und 
Aluminium muss je mindestens 75 Prozent betragen.

Begründung Analog zu Verpackungen aus Kunststoff und Getränkekartons schlägt Der 
Ge-meinderat vor, eine Sammelquote und eine Industrierückführungsquote 
für die Mitteilungspflicht einzuführen. 
Antrag: 
Übernahme der Anforderungen an die Sammelquote und Industrierückfüh-
rungsquote gemäss Artikel 6.
Das BAFU soll prüfen, welche Sammelquote geeignet ist. 
Die Datengrundlagen und Berechnungsarten sind transparent darzustellen. 
Festlegung von Zielwerten für eine Sammelquote und eine Industrierückfüh-
rungsquote (Anteil verwertete Einwegverpackungen im Verhältnis zu 
gesammel-ter Ware) in einem Anhang dieser Verordnung, damit sie 
rechtsverbindlich sind. 
Die Erstellung einer Vollzugshilfe des BAFU, um sicherzustellen, dass die 
Da-tengrundlagen und Berechnungsarten transparent und einheitlich 
dargestellt werden.
Den Begriff “Verwertungsquote” ersetzen durch “Sammelquote” (analog 
Kunst-stoff), auch im Titel des Artikels und in den anderen Absätzen.
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Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Wird die Verwertungsquote nicht erreicht, so kann das UVEK Händlerinnen 
und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller verpflichten:

a.auf Einwegverpackungen aus den betroffenen Materialien ein 
Mindestpfand zu erheben;
b.solche Verpackungen gegen Rückerstattung des Pfandes 
zurückzunehmen; und
c.die zurückgenommenen Verpackungen auf eigene Rechnung der 
Verwertung zuzuführen.

Begründung Antrag: 
Begriff “Verwertungsquote” ersetzen durch “Sammelquote” (analog 
Kunststoff), auch im Titel des Artikels und in den anderen Absätzen.

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Das UVEK kann die Pfandpflicht auf diejenigen Verpackungen 
einschränken, welche die wesentliche Ursache für die ungenügende 
Verwertungsquote bilden. Es kann Ausnahmen von der Pfandpflicht 
festlegen, wenn die Verwertung der Verpackungen auf andere Weise 
sichergestellt ist.

Begründung Antrag: 
Begriff Verwertungsquote ersetzen durch Sammelquote (analog Kunststoff), 
auch im Titel des Artikels und in den anderen Absätzen

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Geben Herstellerinnen und Hersteller jährlich mehr als 100 t verwertbare 
Einwegverpackungen aus einem anderen Verpackungsmaterial als Glas, 
PET oder Aluminium ab, so kann das UVEK auch für dieses eine 
Mindestverwertungsquote und Massnahmen nach Absatz 2 festlegen.

Begründung In diesem Artikel gibt es eine Überschneidung mit den Kunststoffen. Daher 
sollten wohl auch die Verpackungen aus Kunststoffen und Getränkekartons 
ausgenom-men werden – nicht nur Glas, PET, Alu.
Antrag: 
Den Begriff “Verwertungsquote” ersetzen durch “Sammelquote” (analog 
Kunst-stoff), auch im Titel des Artikels und in den anderen Absätzen.
Verpackungen aus Kunststoffen und Getränkekartons auch in der Auflistung 
aufnehmen – nicht nur Glas, PET und Alu: … aus einem anderen Verpa-
ckungsmaterial als Glas, PET, oder Aluminium, Kunststoffen oder Getränke-
kartons ab,…
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Titel Art. 20 Mitteilungspflicht betreffend Getränkeverpackungen

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Herstellerinnen und Hersteller von Getränken müssen dem BAFU nach 
dessen Vorgaben jeweils bis Ende Februar mitteilen:

a.das im Vorjahr für den Inlandverbrauch hergestellte oder eingeführte 
Getränkevolumen, aufgegliedert nach Mehrweg- und 
Einwegverpackungen, nach Verpackungsmaterialien und Getränkearten;
b.das Gewicht der verwertbaren Einwegverpackungen (einschliesslich 
Getränkekartons), die für die im Vorjahr für den Inlandverbrauch 
hergestellten oder eingeführten Getränke verwendet wurden, 
aufgegliedert nach Verpackungsmaterialien und Getränkearten.

c. Verpackungen aus Kunststoff aufgelistet nach den verschiedenen 
Polyme-ren, insbesondere PET, PE, PP, PS, PVC.
2 (neu) Das BAFU stellt entsprechende digitale Vorlagen zur Erfüllung der 
Mit-teilungspflicht zur Verfügung.
3 (neu) Das BAFU publiziert die Mengen der eingesetzten 
Verpackungsmateria-lien in aggregierter Form jährlich.

Begründung Die Vorgaben von Art. 20 sind den Vorgaben in Art. 21 und 22 
anzugleichen. Die unterschiedlichen Verpackungsarten sind gleich zu 
behandeln.
Es kann eine Verwirrung geben, da Getränkeverpackungen auch aus z.B. 
PE her-gestellt sein können. 
Anträge: 
b. das Gewicht der verwertbaren Einwegverpackungen (einschliesslich 
Getränke-kartons), die für die im Vorjahr für den Inlandverbrauch 
hergestellten oder einge-führten Getränke verwendet wurden, aufgegliedert 
nach Verpackungsmaterialien und Getränkearten.
c. Verpackungen aus Kunststoff aufgelistet nach den verschiedenen 
Polyme-ren, insbesondere PET, PE, PP, PS, PVC.
2 (neu) Das BAFU stellt entsprechende digitale Vorlagen zur Erfüllung der 
Mit-teilungspflicht zur Verfügung.
3 (neu) Das BAFU publiziert die Mengen der eingesetzten 
Verpackungsmateria-lien in aggregierter Form jährlich.
Zudem sollte es keine Überschneidung der Mengenmeldungen geben 
aufgrund des Inhalts der Verpackung.

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 5

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Das BAFU publiziert jährlich die Mengen der eingesetzten 
Verpackungsmaterialien in aggregierter Form.

Begründung --

Titel Art. 22 Rücknahme und Verwertung, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die 
verpflichtet sind, Einwegverpackungen zurückzunehmen (Art. 4 Abs. 1, Art. 
6 Abs. 2, Art. 18 Abs. 1, Art. 19 Abs. 2), müssen dem BAFU jeweils bis 
Ende Februar für das Vorjahr das Gewicht der zurückgenommenen und der 
verwerteten Verpackungen mitteilen. Die Angaben sind nach den 
Verpackungsmaterialien aufzugliedern.

Begründung Siehe Begründung in Art. 6

Titel Art. 22 Rücknahme und Verwertung, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Wer gewerbsmässig rücknahmepflichtige Einwegverpackungen verwertet, 
zur Verwertung einführt oder ausführt, muss dem BAFU für jedes 
Verpackungsmaterial jeweils bis Ende Februar für das Vorjahr das Gewicht, 
die Sammelquote, die Verwertungsquote, die Industrierückführungsquote, 
die in der Verwertungskette bis zum Ende der Abfalleigenschaft 
nachgelagerten Verwertungsunternehmungen und die Art der Verwertung 
sowie die hergestellte Menge Rezyklat mitteilen. Kunststoffe müssen 
mindestens nach den Polymeren PET, PE, PP, PS, PVC aufgegliedert 
werden.

Abs. 3 (neu). Das BAFU stellt entsprechende digitale Vorlagen zur Erfüllung 
der Mitteilungspflicht zur Verfügung.
Abs 4 (neu). Das BAFU publiziert jährlich die Mengen der 
zurückgenommenen und verwerteten Verpackungsmaterialien sowie die 
Länder, in denen die Ver-wertung stattfindet, in aggregierter Form.
Abs 4 (neu). Das BAFU publiziert jährlich die Sammelquote, die 
Verwertungs-quote und die Industrierückführungsquote gegliedert nach Art 
der Verpackun-gen. Kunststoffe müssen mindestens nach den Polymeren 
PET, PE, PP, PS, PVC und Getränkeverpackungen aus PET aufgegliedert 
werden.

Begründung Siehe Begründung in Art. 6

Titel Art. 23 Mitteilung an private Meldestellen, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 23 Mitteilung an private Meldestellen, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 24 Vollzug

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 25 Aufhebung und Änderung bisherigen Rechts

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 26 Übergangsbestimmung

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag

Begründung Der Gemeinderat beantragt, dass Einwegverpackungen aus Kunststoffen 
und Ge-tränkekartons bis zum Inkrafttreten von Artikel 4 am 1. Januar 2028 
im Siedlungs-abfallmonopol verbleiben. Eine Aufhebung des 
Siedlungsabfallmonopols für die-se beiden Abfallfraktionen, bevor die VerpV 
in Kraft tritt, würde zu einer Rechts-unsicherheit für Gemeinden und Städte 
führen.
Die Rücknahmepflicht für Herstellerinnen und Hersteller sowie Händlerinnen 
und Händler ist das Kernstück dieser Verordnung, da sie die Sammlung von 
Kunst-stoffen den Kantonen, Gemeinden und Städten entzieht und die 
Verantwortlichkei-ten anders festlegt. Durch den Vorschlag, den Artikel 
später in Kraft zu setzen, werden die Verantwortlichkeiten unklar. Zudem 
haben die Gemeinden und Städte kaum die Möglichkeit, bei der Einführung 
neuer Sammlungen ihre Anforderungen (u. a. Sammlung nur auf privatem 
Grund, Sammlung bei allen Verkaufsstellen) sicherzustellen.
Für die Gemeinden und Städte ist es wesentlich, dass 
die Rücknahmepflicht nur für Herstellerinnen und Hersteller sowie Händlerin-
nen und Händler gilt;
es keine Sammelpflicht für Gemeinden und Städte gibt; 
die Sammlung bei Rücknahmepflichtigen muss auf privatem Grund 
stattfinden;
die Sammlung dieser Fraktionen bei allen Verkaufsstellen erfolgt;
die Gemeinden und Städte freiwillig entscheiden können, ob sie die 
Sammlung von Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff 
anbieten wol-len. Wenn sie diese Sammlung anbieten, müssen sie 
kostendeckend entschä-digt werden; 
der Begriff “Branchenorganisation” definiert wird, um Wildwuchs zu 
vermeiden, der dadurch entsteht, dass noch weitere Branchenorganisation 
gegründet wer-den. 
Antrag: 
streichen

Titel Art. 27 Inkrafttreten

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Stiftung Auto Recycling Schweiz

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Ablehnung

Begründung: Die eher ablehnende Haltung ist vor allem dem Art. 3 Bst. a Ziff. 4 
geschuldet. Beide Varianten haben einen grossen Einfluss auf die 
Verantwortlichkeiten und es sind hohe Kosten und administrative 
Aufwendungen seitens KVA-Betreiber und Kantone zu erwarten. Die 
Schweiz hat bisher eine relativ schlanke Abfallbewirtschaftung. Die 
Bürokratie darf nicht Überhand nehmen.

Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme1

Titel Variante 1 betreffend Art. 3 Bst. a Ziff. 4

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag In dieser Verordnung bedeuten:
a.Siedlungsabfälle:

4.alle Rückstände, die in Anlagen zur thermischen Behandlung von 
Abfällen nach den Ziffern 1–3 anfallen, bis und mit deren Verwertung 
oder Ablagerung;

Begründung Die beiden Varianten bewirken, dass nun auch die Rückstände – bei 
Variante 2 zumindest teilweise – in den Zuständigkeitsbereich der Kantone 
fallen. Das ist ein Systemwechsel, der den freien Markt der 
Rückstandsverwertung und -entsorgung einschränkt. Beide Varianten 
verursachen auf Seiten der KVA-Betreiber wie auch den Kantonen einen 
erhöhten Aufwand und damit höhere Kosten, die schliesslich auf die 
Abfallgebühren und -preise abgewälzt werden. Ein ökologischer Vorteil ist 
aber nicht ersichtlich.
Sollte sich eine Anpassung durchsetzen, würden wir die Variante 1 
bevorzugen.

Titel Variante 2 betreffend Art. 3 Bst. a Ziff. 4

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag --

Begründung Siehe unter Variante 1

Titel Art. 3 Bst. n.-r

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag g. Stofflich-energetische Verwertung: Verwertungsverfahren, bei dem 
Abfälle so aufbereitet werden, dass ein Teil (der Anteil wäre zu definieren, z.
B. 30%) stofflich und der Restanteil energetisch verwertet werden.

Begründung Gleichzeitig stofflich und energetisch ist nicht möglich

Titel Art. 10 Pflicht zur thermischen Behandlung

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 12 Allgemeine Verwertungspflicht nach dem Stand der Technik

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung Wir können dem Vorschlag nicht zustimmen, solange nicht klar ist, wie die 
Begriffe «technisch möglich» und «wirtschaftlich tragbar» zu verstehen sind. 
Es ist absehbar, dass die Wirtschaft und die Umweltbehörden nicht das 
gleiche darunter verstehen. «Wirtschaftlich tragbar» deutet auf erhöhte 
Kosten hin. Wir sind gegen Auflagen, welche mehr Bürokratie und Kosten 
verursachen.

Titel Art. 13 Abs. 1 und 4

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14 Abs. 1

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung Betrifft Autobranche nicht

Titel Art. 14a Abs. 2

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung Betrifft Autobranche nicht

Titel Art. 22 Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 24 Abs. 1 zweiter Satz

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 31 Bst. c

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 32 Abs. 2 Bst. a und g

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 34 Betrieb

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung Betrifft Autobranche nicht

Titel Art. 36 Abs. 2 Bst. c

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 49

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Anhang 4: Anforderungen an Abfälle für die Herstellung von Zement und 
Beton, Ziff. 2.4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Anhang 5: Anforderungen an Abfälle zur Ablagerung, Ziff. 3.1 Bst. a–b

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Anhang 5: Anforderungen an Abfälle zur Ablagerung, Ziff. 4.1 Bst. a

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Anhang 5: Anforderungen an Abfälle zur Ablagerung, Ziff. 4.3 Einleitungssatz

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Anhang 7: Anforderungen an Holzabfälle zur stofflichen und thermischen 
Verwertung

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung Betrifft Autobranche nicht
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Titel Änderung anderer Erlasse: 1. Ordnungsbussenverordnung vom 16. Januar 
2019:

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Änderung anderer Erlasse: 2. Luftreinhalte-Verordnung vom 16. Dezember 
1985: Anhang 2 Ziff. 842 Abs. 2

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung Betrifft Autobranche nicht

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Ablehnung

Begründung: Wir lehnen die neue VerpV generell ab. Auf Verpackungen kann nicht 
einfach verzichtet werden. Sie erfüllen eine wichtige Funktion wie Schutz 
vor Beschädigung, Schutz durch äussere Einflüsse, Transportsicherheit etc. 
Die Rücknahmeverpflichtung und der ganze administrative Prozess führt zu 
einer grossen Bürokratie und damit zu hohen Kosten, welche 
schlussendlich der Kunde zu tragen hat.

Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme2

Titel Art. 1 Gegenstand und Geltungsbereich

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag --

Begründung Wir lehnen die neue VerpV generell ab. Auf Verpackungen kann nicht 
einfach verzichtet werden. Sie erfüllen eine wichtige Funktion wie Schutz 
vor Beschädigung, Schutz durch äussere Einflüsse, Transportsicherheit etc.

Titel Art. 2 Begriffe

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 3 Allgemeine Anforderungen an Verpackungen

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die mit 
Ware befüllte Verpackungen abgeben, stellen sicher, dass Verpackungen, 
soweit technisch möglich und wirtschaftlich tragbar:

a. vom Verpackungsvolumen und der Verpackungsmasse her auf das 
Mindestmass begrenzt sind, das zur Gewährleistung der erforderlichen 
Sicherheit und Hygiene der verpackten Ware angemessen ist;
b. bei der Sammlung, Behandlung und dem Recycling nicht zu 
erheblichen technischen Schwierigkeiten oder erheblichen Mehrkosten 
führen; und
c. einen möglichst hohen Anteil an Rezyklaten enthalten.

Begründung Zustimmung zu Bst a und b nur, wenn die VerpV angenommen wird. 
Ablehnung Bst. c, da der Beweis und die Berechung des Rezyklatanteils 
schwierig und aufwendig ist. Das verursacht unnötige Kosten.
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Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag --

Begründung Die Organisation der Rücknahmepflicht verursacht einen grossen 
organisatorischen und administrativen Aufwand, der Kosten verursacht. 
Schlussendlich zahlen die Kunden die zusätzlichen Kosten.

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 4

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 5 Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag --

Begründung Zustimmung nur, wenn die VerpV umgesetzt werden muss.

Titel Art. 5 Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag --

Begründung Hohe administrative Auflagen für die Verpackung verteuern die Produkte. 
Für KMUs ist der Aufwand zu gross.

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 3

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag --

Begründung Hohe administrative Auflagen für die Verpackung verteuern die Produkte. 
Für KMUs ist der Aufwand zu gross.

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 4

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 1

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag --

Begründung Hohe administrative Auflagen für die Verpackung verteuern die Produkte. 
Für KMUs ist der Aufwand zu gross. Hohe Bürokratie.

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 3

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag --

Begründung Die Pflichten gelten bereits für kleine Unternehmen. Die Anforderungen sind 
hoch und gehen mit einer grossen Bürokratie einher.

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag --

Begründung Zustimmung nur, wenn die VerpV umgesetzt werden muss.

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 5

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag --

Begründung Zustimmung nur, wenn die VerpV umgesetzt werden muss.

Titel Art. 22 Rücknahme und Verwertung, Abs. 1

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag --

Begründung Hohe administrative Auflagen für die Verpackung verteuern die Produkte. 
Für KMUs ist der Aufwand zu gross.
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Titel Art. 22 Rücknahme und Verwertung, Abs. 2

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag --

Begründung Hohe administrative Auflagen für die Verpackung verteuern die Produkte. 
Für KMUs ist der Aufwand zu gross.

Titel Art. 23 Mitteilung an private Meldestellen, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag --

Begründung Zustimmung nur, wenn die VerpV umgesetzt werden muss.

Titel Art. 23 Mitteilung an private Meldestellen, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag --

Begründung Zustimmung nur, wenn die VerpV umgesetzt werden muss.

Titel Art. 26 Übergangsbestimmung

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag --

Begründung Zustimmung nur, wenn die VerpV umgesetzt werden muss.

Titel Art. 27 Inkrafttreten

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Stiftung ZAR

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme1

Titel Variante 1 betreffend Art. 3 Bst. a Ziff. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung 1.Mit der vorgeschlagenen Version 1 wird die von beiden Räten 
überwiesene und vom Bundesrat angenommene Motion 24.3475 
«Regulatorische Blockade beim Zink-Recycling beheben» erfüllt.
2.Für den Umgang mit den Rückständen aus der thermischen Behandlung 
in Kehrichtverwertungsanlagen (KVA) können im Rahmen der kant. 
Abfallplanung gem. Art. 31 Umweltschutzgesetz (USG) und Art. 4 VVEA 
kantonsübergreifend ökologisch sinnvolle Lösungen gewählt werden, ohne 
dass diese durch die Wettbewerbsbehörde verunmöglicht werden.
Weitere Bemerkungen: s. Beilage

Titel Variante 2 betreffend Art. 3 Bst. a Ziff. 4

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag In dieser Verordnung bedeuten:
a.Siedlungsabfälle:

4. Rückstände aus Abfällen nach den Ziffern 1–3, die bei der 
thermischen Behandlung anfallen, bis und mit deren Verwertung oder 
Ablagerung;

Begründung Die zur Diskussion vorgeschlagene Variante 2 ist weder sachlich richtig 
noch umsetzbar.
Weitere Bemerkungen zur Analogie zum Klärschlamm und zu
Art. 727 Abs. 2 ZGB siehe in der Beilage
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Titel Art. 3 Bst. n.-r

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag n.Wiederverwendung: Verfahren, bei dem Gegenstände und deren 
Bestandteile, die keine Abfälle sind oder ihre Abfalleigenschaft nach dem 
Durchlaufen eines Verwertungsverfahrens verloren haben, wieder für 
denselben oder einen vergleichbaren Zweck eingesetzt werden, für den sie 
ursprünglich bestimmt waren;

o.Vorbereitung zur Wiederverwendung: Verwertungsverfahren, bei dem 
Abfälle durch Behandlungsschritte wie Prüfung, Reinigung, Reparatur so 
aufbereitet werden, dass sie wiederverwendet werden können;
p.Stoffliche Verwertung: Verwertungsverfahren, bei dem die stofflichen 
Eigenschaften von Abfällen genutzt werden, indem die Abfälle so 
behandelt werden, dass sie als Sekundärrohstoffe wieder eingesetzt 
werden können;
q.Stofflich-energetische Verwertung: Verwertungsverfahren, bei dem 
Abfälle gleichzeitig sowohl stofflich als auch energetisch verwertet 
werden;
r.Energetische Verwertung: Verwertungsverfahren, bei dem Abfälle im 
Rahmen ihrer Entsorgung als Energiequelle genutzt werden.

Begründung Siehe beiliegende Bemerkungen mit zwei Anträgen: 
1.Neue Definition
n. Wiederverwendung und stoffliche Verwertung
Abfälle, die durch industrielle, physikalische oder chemische Verfahren im 
Rahmen der Verwertung so aufbereitet werden, dass sie Eigenschaften wie 
Stoffe oder Erzeugnisse aus Primärmaterialien aufweisen, werden nach der 
Produktegesetzgebung bzw. den technischen Normen beurteilt und können 
bei der stofflichen Verwertung wieder eingesetzt werden.
2. Wiederverwendung und stoffliche Verwertung nicht getrennt definieren

Titel Art. 10 Pflicht zur thermischen Behandlung

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 12 Allgemeine Verwertungspflicht nach dem Stand der Technik

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Abs. 1 und 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14 Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14a Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 22 Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 24 Abs. 1 zweiter Satz

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 31 Bst. c

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 32 Abs. 2 Bst. a und g

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 2 Inhaberinnen und Inhaber von Anlagen müssen diese so betreiben, dass:
a.von Siedlungsabfällen nach Artikel 3 Buchstabe a Ziffern 1–3 und 
Abfällen vergleichbarer Zusammensetzung mindestens 55 Prozent des 
Energiegehalts ausserhalb der Anlagen genutzt wird;
g.bei Anlagen, in denen Siedlungsabfälle nach Artikel 3 Buchstabe a 
Ziffern 1–3 oder Abfälle vergleichbarer Zusammensetzung verbrannt 
werden, Metalle aus der Filterasche zurückgewonnen werden.

Begründung In Art. 32 Abs. 2 Bst. a sind mindestens 75 Prozent des Energiebedarfs 
ausserhalb der Anlagen genutzt wird.

Titel Art. 34 Betrieb

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 36 Abs. 2 Bst. c

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Anhang 4: Anforderungen an Abfälle für die Herstellung von Zement und 
Beton, Ziff. 2.4

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 2.4 Werden Abfälle bei ihrer Verwendung als Brennstoffe zu mindestens 20 
Gewichtsprozent stofflich verwertet, so gilt dies als stofflich-energetische 
Verwertung.

Begründung --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)
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Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --
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Stiftung für Konsumentenschutz

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: --

Anhang: 25_10_Verordnungspaket_Umwelt_Fruehling_Konsumentenschutz.pdf
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Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: --
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Swiss Medtech

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Verzicht auf Stellungnahme

Begründung: --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Ablehnung

Begründung: Wir bedanken uns für die Möglichkeit, zum Verordnungspaket Umwelt Frühling 
2026 Stellung nehmen zu können. Gerne weisen wir auf die besondere 
Situation von Verpackungen im Bereich der Medizinprodukte hin, welche im 
vorliegenden Paket zu wenig berücksichtigt wird. Aus diesem Grund nehmen 
wir im Folgenden, insbesondere zur Verordnung über Verpackungen (VerpV), 
Stellung.

Swiss Medtech lehnt die Anpassungen in der Verpackungsverordnung VerpV 
zum jetzigen Zeitpunkt ab.

Zwar können wir die Zielsetzung hinter dem neuem Verordnungspaket 
nachvollziehen, aufgrund der aktuell hohen administrativen, bürokratischen 
und tarifären Belastungen der Unternehmen regen wir jedoch an, 
insbesondere die Einführung einer Mitteilungspflicht gemäss Art. 21. Abs. 1 
VerpV vor-erst auszusetzen. Ausserdem wurden sektorspezifische 
Anforderungen in der VerpV zu wenig berücksichtigt. Oftmals unterliegen die 
Verpackungen von Medizinprodukten spezifischen regulatorischen Vorgaben. 
Änderungen könnten daher schnell eine neue Zulassung nach sich ziehen.

Anhang: 251014_SMT_VNL_Umwelt Frühling 2026.pdf
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Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme2

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Art. 4 VerpV: Rücknahmepflicht – Eher Ablehnung

Medizinprodukte kommen nahezu überall im Gesundheitswesen zur 
Anwendung. Viele davon werden an Institutionen wie Spitäler, Praxen oder 
Heime als Endabnehmer abgegeben. Zahlreiche dieser Institutionen haben 
bereits eigene Entsorgungsvereinbarungen mit Lieferanten abgeschlossen 
oder kümmern sich in Eigenregie um die Entsorgung der 
Verpackungsmaterialien. Andere Medizinprodukte, welche in 
Einwegverpackungen aus Kunststoff an Endabnehmerinnen und 
Endabnehmer gelangen, sind auf der Liste der Mittel und Gegenstände 
(MiGeL) gelistet. Sie werden von Handelsfirmen, aber auch sogenannten 
Abgabestellen und Apotheken direkt an die Endverbraucherinnen und 
Endverbraucher, in diesem Fall die Patientinnen und Patienten selbst, 
abgegeben.
Während Swiss Medtech nachvollziehen kann, dass auch Abgabestellen 
Einwegverpackungen aus Kunststoff zurücknehmen sollen, ist zu 
berücksichtigen, dass Abgabestellen bereits heute diverse Auflagen zu 
erfüllen haben und somit einer erheblichen administrativen Belastung 
ausgesetzt sind. Ihnen zusätzlich die Rücknahme und Entsorgung von 
Einwegverpackungen aus Kunststoff aufzubürden, erscheint fraglich. 
Die Produkte der MiGeL unterliegen der Tarifsetzung durch das BAG, 
welches einen sogenannten Höchstvergütungsbetrag definiert. Dies ist der 
Betrag, den die Krankenversicherer für ein Produkt maximal vergüten. 
Erhalten die Abgabestellen zusätzlichen Aufwand in der Rücknahme und 
Entsorgung von Einwegverpackungen aus Kunststoff, müssen diese 
Aufwände in der Berechnung des Höchstvergütungsbetrages berücksichtigt 
werden.

Begründung --

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 1

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Art. 21 Abs. 1 VerpV: Mitteilungspflicht – Ablehnung

Swiss Medtech kann das Bedürfnis einer soliden Datengrundlage über die 
Menge und das Gewicht der verschiedenen Verpackungsmaterialien seitens 
BAFU nachvollziehen. Absenkpfade, Massnahmen und Beurteilung der 
Zielerreichung können nur basierend auf einer soliden Datengrundlage 
erfolgen. Jedoch muss die Erhebung dieser Datengrundlage auch die 
administrative Belastung der Unternehmen im Auge haben. In der aktuell 
angespannten Weltlage mit unsicheren Zukunftsaussichten für 
Unternehmen in der Schweiz erscheint es nicht opportun, diesen 
zusätzliche administrative Aufgaben aufzubürden. Eine Erfassung des 
Gewichtes der Verpackungen in der vorgeschlagenen Granularität führt in 
den Unternehmen zu einem grossen Aufwand. Um den Aufwand konkret 
einschätzen zu können, muss zuerst in Art. 21. Abs. 4 VerpV geklärt sein, in 
welcher Art die digitalen Vorlagen zur Verfügung stehen werden.
Swiss Medtech regt daher an, die Einführung einer Mitteilungspflicht vorerst 
auszusetzen. Falls die Behörden trotz der formulierten Bedenken an den 
Reporting-Pflichten festhalten, muss genau geprüft werden, auf welcher 
Ebene resp. bei welcher Organisationseinheit eines Unternehmens dies 
angesiedelt würde. Zudem gilt es, auf einen Swiss Finish zu verzichten und 
sicherzustellen, dass dieselben Daten wie in der EU abgefragt würden.

Begründung --
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Swiss Recycle

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Zustimmung
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Begründung: Sehr geehrter Herr Bundesrat

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit, uns zum Verordnungspaket Umwelt 
Frühling 2026 äussern zu können.
Swiss Recycle ist Dachorganisation und das Kompetenzzentrum für Recycling 
und Kreislaufschliessung in der Schweiz. Der nicht gewinnorientierte Verein 
vereint die wichtigsten Produzentenverantwortungsorganisationen (PRO) als 
Mitglieder unter einem Dach. Durch Sensibilisierungsarbeit, 
Wissensvermittlung, Vernetzung und Umsetzungsmöglichkeiten unterstützen 
wir unterschiedliche Anspruchsgruppen rund um die Separatsammlung, das 
Recycling und die Kreislaufwirtschaft. 

Nachfolgend nehmen wir Stellung zur Verpackungsverordnung. 

1.Allgemeine Rückmeldung:
Swiss Recycle begrüsst die geplante Verpackungsverordnung. Sie stellt einen 
gelungenen, wichtigen und nötigen Schritt für die Stärkung der 
Kreislaufwirtschaft von Verpackungen dar. 
Insbesondere schafft die subsidiäre Rücknahmepflicht für Kunststoff-
Verpackungen und Getränkekartons mit ehrgeizigen Zielen verlässliche 
Rahmenbedingungen für ein schweizweites Recyclingsystem und ermöglicht 
die erweiterte Produzentenverantwortung (EPV / Extended Producer 
Responsibility, EPR). 
Die nötigen übergeordneten Anforderungen schaffen die 
Rahmenbedingungen, dass die Wirtschaft ihre Eigenverantwortung für 
kreislauffähige Verpackungen wahrnehmen kann. Der Bundesrat nimmt damit 
zentrale Forderungen aus der parlamentarischen Initiative 20.433 sowie der 
Motion Dobler 20.3695 auf. Eine zügige Umsetzung ist nun entscheidend, um 
Klarheit und Planungssicherheit für die betroffenen Akteure zu schaffen.

Allerdings erlauben wir uns, Änderungsvorschläge und Empfehlungen 
einzubringen.

1.1.Allgemeiner Hinweis Branchenorganisation
Zu Beginn möchten wir einen zentralen Punkt hervorheben: Die im 
erläuternden Bericht vorgeschlagene Beschreibung einer privaten 
Branchenorganisation widerspricht sowohl der bewährten Praxis in der 
Schweiz als auch der internationalen Stossrichtung. Nach anerkannten 
Grundsätzen der erweiterten Produzentenverantwortung sollen 
Branchenorganisation, welche ein privatwirtschaftliches Recyclingsystem 
betreiben, von den verpflichteten Inverkehrbringer:innen getragen und 
gesteuert werden; nicht von anderen Akteuren mit wirtschaftlichen Interessen, 
um Interessenkonflikte zu vermeiden. Auch der europäische Dachverband der 
EPV-Systeme für Verpackungen EXPRA, benennt, was erfolgreiche Systeme 
ausmacht. Sie weisen dabei klar darauf hin, dass 
Produzentenverantwortungsorganisationen (PRO), also 
Branchenorganisationen, zur Umsetzung des EPV-Systems, von der 
verpflichteten Industrie getragen werden sollten: 
«Effective PRO Governance and Transparency: PROs should be owned by 
obligated industry players, with a broad representation of companies to make 
decisions and guide management to avoid a conflict of interests and to oversee 
and steer the performance of the PRO.»(siehe : EXPRA (2024): 30 years of 
optimum EPR – how to make the best of it)
Das schliesst nicht aus – bzw. ist sogar wichtig – dass Akteure der ganzen 
Wertschöpfungskette über andere Wege (z.B. Beirat o.Ä.) eingebunden 
werden. Wir bitten deshalb diesen Punkt, insbesondere mit Blick auf das noch 
folgende Verordnungspaket 20 zur Anerkennung von Branchenorganisationen, 
zu berücksichtigen.

2.Detaillierte Rückmeldung
Im Folgenden benennen wir unsere konkreten Änderungs- und 
Ergänzungsvorschläge nach Artikel:

Die nachfolgenden Änderungsanträge entsprechen jener unserer Mitglieder 
Ferro Recycling, IGORA, PET-Recycling Schweiz und RecyPac.

Für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme möchten wir uns bedanken.
Bei weitergehenden Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse
Swiss Recycle

Rahel Ostgen, Co-Geschäftsleiterin
Viviane Pfister, Co-Geschäftsleiterin



2369 / 2947

Anhang: VP_19_Vernehmlassungsantwort_Swiss_Recycle.pdf
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Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme2

Titel Art. 1 Gegenstand und Geltungsbereich

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Diese Verordnung regelt:
a.die Anforderungen an das Inverkehrbringen von Verpackungen;
b.die Rücknahme von Verpackungen sowie deren Entsorgung;
c.die Finanzierung der Entsorgung von Verpackungen aus Glas.

2 Die Verordnung gilt nicht für Verpackungen, die aufgrund der darin 
verpackten Waren nicht mehr für die Wiederverwendung oder 
Wiederverwertung geeignet sind.

Begründung Aus Gründen der Sicherheit sollte der Geltungsbereich der Verordnung 
eingeschränkt werden können. Mit diesem Zusatz werden die 
Voraussetzungen geschaffen, dass Verpackungen von Gefahrengütern (z.
B. Benzinkanister) oder möglicherweise kontaminierte Verpackungen (z.B. 
aus dem Gesundheitswesen oder Laboren) von dieser Verordnung 
ausgeschlossen werden können.

Titel Art. 2 Begriffe

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung
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Gegenvorschlag In dieser Verordnung bedeuten:
a. Verpackungen und Verpackungsbestandteile: aus beliebigen 
Materialien hergestellte Produkte zur Aufnahme, zum Schutz, zur 
Handhabung, zur Lieferung oder Darbietung von Waren;
b. Mehrwegverpackungen: Verpackungen, die zur Wiederverwendung 
vorgesehen sind;
c. Einwegverpackungen: Verpackungen, die zur einmaligen Verwendung 
vorgesehen sind;
d. Getränkeverpackungen: Flaschen und Dosen für flüssige 
Lebensmittel, die zum Trinken bestimmt sind;
e. Getränkekartons: Verpackungen für Getränke und Lebensmittel, die 
mehrheitlich aus Karton und zu geringen Anteilen aus Kunststoff 
bestehen und teilweise Aluminium beinhalten können;
f. Verpackungen aus Kunststoff: alle Verpackungen aus einem oder 
mehreren Kunststoff-Polymeren; ausgenommen sind 
Getränkeverpackungen aus Polyethylenterephthalat (PET);
g. Serviceverpackungen: Verpackungen, die für die Befüllung in der 
Verkaufsstelle vorgesehen sind, sofern sie eine Verpackungsfunktion 
erfüllen;
h. stoffliche Verwertung: die Herstellung neuer Verpackungen oder 
anderer Produkte aus gebrauchten Verpackungen (Recycling);
i. Rezyklate: Materialien, die durch Recyclingverfahren gewonnen 
wurden und Primärrohstoffe ersetzen;
j. Verwertungsquote: der prozentuale Anteil der während eines 
Kalenderjahres stofflich verwerteten Verpackungen am gesamten für die 
Verwendung im Inland abgegebenen Gewicht der Verpackungen aus 
dem verwendeten Material;
k. Behandlungsreste: Materialien aus der Behandlung von separat 
gesammelten Abfällen, welche nicht stofflich verwertet werden können;
l. Verbraucherinnen und Verbraucher: natürliche Personen, die zu 
Zwecken handeln, die ausserhalb ihrer gewerblichen, geschäftlichen 
oder beruflichen Tätigkeiten liegen;
m. Endabnehmerinnen und Endabnehmer: Verbraucherinnen und 
Verbraucher sowie alle natürlichen oder juristischen Personen mit 
Wohnsitz oder Niederlassung in der Schweiz, die ein Produkt im 
Rahmen ihrer gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit nutzen und dieses 
in der an sie gelieferten Form nicht erneut in Verkehr bringen;
n. Herstellerinnen und Hersteller: natürliche oder juristische Personen, 
die Produkte und Bestandteile beruflich oder gewerblich herstellen oder 
zur gewerblichen Abgabe einführen;
o. Händlerinnen und Händler: natürliche oder juristische Personen, die 
Produkte und Bestandteile in der Schweiz beziehen und sie gewerblich 
abgeben;
p. Stand der Technik: der aktuelle Entwicklungsstand von Verfahren, 
Einrichtungen und Betriebsweisen, der:
1. bei vergleichbaren Anlagen oder Tätigkeiten im In- oder Ausland 
erfolgreich erprobt ist oder bei Versuchen erfolgreich eingesetzt wurde 
und nach den Regeln der Technik auf andere Anlagen oder Tätigkeiten 
übertragen werden kann, und
2. für einen mittleren und wirtschaftlich gesunden Betrieb der 
betreffenden Branche wirtschaftlich tragbar ist.

Begründung d. Mit dieser sehr weit gefassten Definition gelten die Mehrheit der 
Getränkekartons auch als Getränkeverpackungen. Mit Getränken gefüllte 
Getränkekartons müssten somit nach Art. 20 und mit Lebensmittel gefüllte 
Getränkekartons nach Art. 21 gemeldet werden. Indem die 
Getränkeverpackungen auf Flaschen oder Dosen eingeschränkt werden, 
wird die Einheitlichkeit bei der Meldepflicht sichergestellt.
e. In Getränkekartons werden mittlerweile auch Lebensmittel abgepackt. 
Indem die Definition auf Verpackungen ausgeweitet wird, werden auch 
diese Getränkekartons erfasst. Ohne diese Ausweitung, müssten mit 
Lebensmitteln befüllte Getränkekartons bei den Meldepflichten (Art. 20-22) 
von mit Getränken befüllten Getränkekartons abgegrenzt werden. Die 
Ausweitung schafft Klarheit. 
j. Mit der Definition «zu Rezyklaten verwertet» wird festgehalten, dass eine 
Output-Quote erhoben werden soll. In der EU ist bei den Kunststoffen 
jedoch der Input in den Extruder als Messpunkt definiert. Durch die 
vorgeschlagene Anpassung kann das BAFU die pro Wertstoff gültige 
Verwertungsquote in einem Factsheet definieren – so wie es heute bereits 
für die VGV-Fraktionen der Fall ist. Allfällige Anpassungen bei den 
Messpunkten und den Berechnungsmethoden wären somit ohne 
Verordnungsanpassung möglich.
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Titel Art. 3 Allgemeine Anforderungen an Verpackungen

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die mit 
Ware befüllte Verpackungen abgeben, stellen sicher, dass Verpackungen, 
soweit technisch möglich und wirtschaftlich tragbar:

a. vom Verpackungsvolumen und der Verpackungsmasse her auf das 
Mindestmass begrenzt sind, das zur Gewährleistung der erforderlichen 
Sicherheit und Hygiene der verpackten Ware angemessen ist;
b. bei der Sammlung, Behandlung und dem Recycling durch 
Branchenorganisationen nicht zu erheblichen technischen 
Schwierigkeiten oder erheblichen Mehrkosten führen; und
c. einen möglichst hohen Anteil an Rezyklaten enthalten.

Begründung Die Ergänzung «durch Branchenorganisationen» beschriebt, wer betroffen 
sein muss, damit Massnahmen eingeleitet werden können. Dieser Ansatz 
hat sich in der VGV bewährt und soll auch in die VerpV einfliessen. 

Swiss Recycle begrüsst, dass Anforderungen an Verpackungen eingeführt 
werden sollen. Die Vermeidung / Reduktion, die Förderung der 
Rezyklierbarkeit und der Wiedereinsatz von Rezyklaten sind entscheidend, 
damit die Umstellung von einer linearen Wirtschaft auf die 
Kreislaufwirtschaft gelingen kann. Falls die in Artikel 3 genannten 
Anforderungen durch den Bund mittels Ausführungsbestimmungen, 
Verfügungen oder anderen Mitteln präzisiert werden, ist auf einen «Swiss 
Finish» zu verzichten. Entscheidend für den Erfolg von Artikel 3 ist, dass 
sich die Schweizer Anforderungen an denjenigen der Europäischen Union 
orientieren – so wie das vom Parlament mit Art. 35i Abs. 2 USG vorgesehen 
ist.

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die mit 
Ware befüllte Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff 
abgeben und die Entsorgung aller von ihnen abgegebenen Verpackungen 
nicht durch die Mitgliedschaft bei einer privaten Branchenorganisation oder 
durch finanzielle Beiträge an eine solche sicherstellen, müssen:

a. solche Verpackungen getrennt von den brennbaren Abfällen 
zurücknehmen;
b. solche Verpackungen nach dem Stand der Technik der stofflichen 
Verwertung zuführen; und
c. an gut sichtbarer Stelle deutlich darauf hinzuweisen, dass solche 
Verpackungen zurückgenommen werden.
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Begründung Mit der aktuellen Formulierung liegt die subsidiäre Rücknahmepflicht 
einseitig bei Händlerinnen mit Kontakt zu Endabnehmern (insb. Detail- und 
Fachhandel). Im Sinne der erweiterten Produzentenverantwortung ist es 
jedoch wichtig, dass alle Händler:innen und Hersteller:innen der 
Vertriebskette unter die subsidiäre Rücknahmepflicht fallen und so 
gemeinsam für die Organisation des Recyclings verantwortlich gemacht 
werden. Dies kann gewährleistet werden, indem «an Endabnehmerinnen 
und Endabnehmer» gestrichen wird. 

Ausserdem: Die im erläuternden Bericht vorgeschlagene Beschreibung 
einer privaten Branchenorganisation widerspricht sowohl der bewährten 
Praxis in der Schweiz als auch der internationalen Stossrichtung. Nach 
anerkannten Grundsätzen der erweiterten Produzentenverantwortung sollen 
Branchenorganisation, welche ein privatwirtschaftliches Recycling-
/Kreislaufsystem betreiben, von den verpflichteten Inverkehrbringer:innen 
getragen und gesteuert werden – nicht von anderen Akteuren mit 
wirtschaftlichen Interessen (bspw. Recyclingbetriebe) – um 
Interessenkonflikte zu vermeiden. 
Auch der europäische Dachverband der EPV-Systeme für Verpackungen 
EXPRA, benennt, was erfolgreiche Systeme ausmacht. Sie weisen dabei 
klar darauf hin, dass Produzenten-Verantwortungsorganisationen (Producer 
responsibility organizations, PRO), also Branchenorganisationen, zur 
Umsetzung des EPV-Systems, von der verpflichteten Industrie getragen 
werden sollten: 
«Effective PRO Governance and Transparency: PROs should be owned by 
obligated industry players, with a broad representation of companies to 
make decisions and guide management to avoid a conflict of interests and 
to oversee and steer the performance of the PRO.»
(siehe : EXPRA (2024): 30 years of optimum EPR – how to make the best 
of it)
Das schliesst aber nicht aus – bzw. ist sogar wichtig – dass Akteure der 
ganzen Wertschöpfungskette über andere Wege (z.B. Beirat o.Ä.) 
eingebunden werden. Wir bitten deshalb diesen Punkt, insbesondere mit 
Blick auf das noch folgende Verordnungspaket 20 zur Anerkennung von 
Branchenorganisationen, zu berücksichtigen.

a. Die vorgeschlagene Formulierung ist stark auf den stationären Handel 
ausgerichtet. Durch die offenere Formulierung werden auch Händler und 
Hersteller ohne stationäre Verkaufsstellen (z.B. Online-Handel, 
Lieferdienste, Gastronomie) in die Verantwortung genommen. Für sie gilt 
dann dieselbe Hierarchie wie für den stationären Handel. 

Die vorgeschlagene Formulierung würde zudem die Bringsammlung an die 
Verkaufsstellen zementieren. Durch die offenere Formulierung wird es 
Händlern, Herstellern und Branchenorganisationen ermöglicht, andere 
Sammlungen (z.B. Holsammlung) zu entwickeln. Durch die Ergänzung 
«getrennt von den brennbaren Abfällen» und die Anpassung von Buchstabe 
b wird sichergestellt, dass die Rücknahme separat erfolgt und die 
Verpackungen nach dem Stand der Technik verwertet werden.

b. Sinnvoller erscheint die Formulierung «nach dem Stand der Technik», 
weil diese Formulierung die Rücknamepflichtigen verpflichtet, nach 
Lösungen für die stoffliche Verwertung zu suchen. Der Begriff Stand der 
Technik ist zudem in Artikel 2 sowie in der VVEA definiert. 
Dies im Gegensatz zur Formulierung «soweit technisch möglich». Diese 
kann Rücknahmepflichtige ermutigen, Gründe zu finden, weshalb eine 
stoffliche Verwertung nicht möglich sei, um so die Rücknahmepflicht nicht 
umsetzen zu müssen.

c.Die offene Formulierung soll alle Händler, Hersteller und 
Branchenorganisationen abdecken (siehe auch Kommentar zu Buchstabe 
a).
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Titel Art. 5 Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Wer Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff 
zurückzunimmt, muss:
a. beteiligte Akteure der Entsorgungskette für erbrachte Leistungen 
vergüten;¶
b. sicherstellen, dass die Entsorgungskosten durch verursachergerechte 
Beiträge gedeckt werden; diese Beiträge müssen zweckgebunden sein und 
dürfen nur für die Deckung der Entsorgungskosten verwendet werden;

c. sicherstellen, dass der Anteil der Getränkeverpackungen aus PET an 
der gesamten gesammelten Masse 2 Prozent nicht übersteigt;
d. stetig Massnahmen treffen, damit die Sammelquote wie auch die 
Qualität und Reinheit der Sammlung steigt;
e. nicht stofflich verwertbare Verpackungen und Behandlungsreste 
zunächst stofflich-energetisch und dann rein energetisch verwerten.

Begründung Der vorgeschlagene Absatz a stellt einen tiefgreifenden Eingriff in die 
wirtschaftliche Freiheit sowie in die Prinzipien der Marktwirtschaft dar. In der 
Sammlung von Verpackungen ist eine einheitliche und identische 
kostendeckende Entschädigung oder Vergütungen nicht umsetzbar.
Insbesondere Branchenorganisationen und ihre Mitglieder müssen die 
Möglichkeit haben, eigenständig Vergütungs- und Entschädigungsmodelle 
und nicht-kostendeckende Entschädigungen auszuhandeln, beispielsweise 
für Sammelleistungen in Verkaufsstellen oder die Nutzung bestehender 
Rücklogistiksysteme. Eine vom Bund vorgeschriebene kostendeckende 
Entschädigung würde diesen Gestaltungsspielraum unzulässig 
einschränken und ist in der Praxis nicht umsetzbar.
Zudem kann eine effiziente und wirtschaftlich gestaltete Sammlung für 
Endverbraucher günstiger angeboten werden, was wiederum zu höheren 
Sammelmengen und gesteigerten Verwertungsquoten führt, ein Ziel, das im 
Interesse aller Beteiligten liegt.
Die Einführung einer solchen Bestimmung, speziell in Bezug auf die 
Sammlung von Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, 
würde einen gefährlichen Präzedenzfall schaffen. Dieser könnte 
weitreichende Folgen für andere Branchenorganisationen haben, da damit 
in die privatwirtschaftliche Vertragsfreiheit und in bewährte 
Branchenlösungen eingegriffen würde
Buchstabe a ist ein tiefer Eingriff in die wirtschaftliche Freiheit. 
Insbesondere die Branchenorganisation und ihre Mitglieder sollten die 
Möglichkeit haben, nicht-kostendeckende Entschädigungen zu vereinbaren 
(z.B. für Sammelleistungen in Filialen oder die Benutzung der Rücklogistik). 
Für die Endabnehmer:innen wird die Sammlung günstiger, was zu höheren 
Sammelmengen und Verwertungsquoten beitragen kann.

Titel Art. 5 Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Wer Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff 
zurücknimmt oder von diesen beauftragte private Branchenorganisationen, 
publizieren jährlich einen Bericht, in welchem sie die Erfüllung der Vorgaben 
nach Absatz 1 Buchstaben a-e nachvollziehbar und kontrollierbar darlegen. 
Sie stellen diesen Bericht dem Bundesamt für Umwelt (BAFU) zu.

Begründung Analog zu Absatz 1: Nicht nur rücknahmepflichtige Händler:innen, Hersteller:
innen und Branchenorganisationen sollten die Berichterstattungspflicht 
erfüllen müssen, sondern auch alle anderen Organisationen (inklusive 
Gemeinden), die eine solche Sammlung betreiben.
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Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1 Die Verwertungsquote bei rücknahmepflichtigen Getränkekartons muss 
mindestens 70 Prozent betragen, jene bei rücknahmepflichtigen 
Einwegverpackungen und Getränkeverpackungen aus Kunststoff 
mindestens 55 Prozent.

Begründung Gemäss Art. 52 Abs. 1 Bst. d der europäischen Verordnung (EU) 2025/40 
soll die Verwertungsquote für alle Kunststoff-Verpackungen – also inklusive 
Getränkeverpackungen aus Kunststoffen – bis 2030 bei 55 Prozent liegen. 
Die Schweizer Verordnung schliesst hingegen Einweg-
Getränkeverpackungen aus Kunststoff von der Quote aus. Im Sinne der 
Vergleichbarkeit und Einheitlichkeit mit der EU, sollte die Schweiz die 
gleiche Berechnungsmethode anwenden wie die EU. 
Die Verwertungsquote für Getränkeverpackungen aus PET (Art. 19 Abs. 1 
VerpV) kann als weiterhin als eigenständige Mindestverwertungsquote 
erhoben werden.

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Werden die in Absatz 1 festgehaltenen Verwertungsquoten für 
rücknahmepflichtige Getränkekartons und rücknahmepflichtige 
Einwegverpackungen aus Kunststoff nicht erreicht, so kann das UVEK dem 
Bundesrat als Massnahme vorschlagen, Herstellerinnen und Hersteller zu 
verpflichten, eine vorgezogene Entsorgungsgebühr auf die 
rücknahmepflichtigen Getränkekartons und rücknahmepflichtige 
Einwegverpackungen aus Kunststoff zu erheben.

Begründung Wenn bereits eine vorgezogene Finanzierung – beispielweise über einen 
vorgezogenen Recyclingbeitrag (vRB) – besteht, dann würde die staatlich 
verordnete vorgezogene Entsorgungsgebühr (VEG) nur den freiwilligen vRB 
ersetzen. Für die Endabnehmer:innen würde sich nichts ändern, weshalb in 
diesem Szenario auch kaum mit höheren Sammelmengen und -quoten 
gerechnet werden könnte. 
Eine VEG ist primär dann sinnvoll, wenn eine Branchenorganisation 
aufgrund von Trittbrettfahrern ein Finanzierungsproblem hat, welches selbst 
unter Anwendung von Art. 32ater USG nicht gelöst werden kann. Um 
diesen verschiedenen Szenarien Rechnung zu tragen, sollte die Muss-
Formulierung in eine Kann-Formulierung geändert werden.

Titel Art. 18 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Einwegverpackungen aus PET und 
Metall, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die 
Getränke in Einwegverpackungen aus PET oder Metall an 
Endabnehmerinnen und Endabnehmer abgeben und die Entsorgung aller 
von ihnen abgegebenen Verpackungen nicht durch die Mitgliedschaft bei 
einer privaten Branchenorganisation oder durch finanzielle Beiträge an eine 
solche sicherstellen, müssen:

a.solche Einwegverpackungen getrennt von den brennbaren Abfällen 
zurücknehmen;
b.solche Einwegverpackungen auf eigene Rechnung der stofflichen 
Verwertung zuführen; und
c. an gut sichtbarer Stelle deutlich darauf hinweisen, dass sie solche 
Einwegverpackungen zurücknehmen.

Begründung a. Hinweis: «bei allen Verkaufsstellen» entbindet den Online-Handel, 
Lieferdienste und andere Händler ohne klassische Filialen von den 
Rücknahmepflichten. Diese offenere Formulierung ermöglicht es, 
verschiedene Verkaufskanäle abzubilden, ohne dass die Rücknahmepflicht 
gelockert wird. 

c. Die offene Formulierung soll alle Händler, Hersteller und 
Branchenorganisationen abdecken (siehe auch Kommentar zu Buchstabe 
a).
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Titel Art. 18 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Einwegverpackungen aus PET und 
Metall, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Übernimmt eine private Branchenorganisation die Aufgaben nach Absatz 1, 
so ist sie für die Einhaltung der Pflichten gemäss Buchstaben a-c 
verantwortlich, sofern die Pflicht zur getrennten Sammlung nicht den 
Kantonen obliegt.

Begründung Die Pflicht zur getrennten Sammlung von Metallen (inklusive 
Getränkedosen aus Aluminium) ist in Art. 13 Abs. 1 VVEA an die Kantone 
übertragen, welche diese Pflicht in den meisten Fällen an die Gemeinden 
delegiert haben. Bei den Gemein-den werden Getränkedosen aus 
Aluminium meistens gemeinsam mit weiteren Metall-Fraktionen wie 
beispielsweise Tierfutterschalen, Tuben aus Aluminium oder 
Konservendosen gesammelt. Würden die privaten Branchenorganisationen 
verpflichtet, die Aluminium-Getränkedosen vollständig über eine eigene 
Sammlung zurückzunehmen, würde dies bei den Gemeinden zu einer 
Ausdünnung der Metallsammlung führen. Die Metallsammlung würde somit 
teurer und die Gemeinden würden zudem die Sammelentschädigungen der 
IGORA-Genossenschaft verlieren. Die Sammlung der Branchenorganisation 
soll deshalb subsidiär zur Sammlung der Gemeinden erfolgen und dazu 
beitragen, die in Artikel 19 geforderten Mindestverwertungsquoten zu 
erreichen. 
Hersteller und Händler, die keinen vorgezogenen Recyclingbeitrag zahlen 
und somit nicht zur Finanzierung der Sammelentschädigungen für 
Gemeinden beitragen, sollen hingegen verpflichtet sein, die Sammlung 
selbständig zu betreiben.

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Geben Herstellerinnen und Hersteller jährlich mehr als 100 t verwertbare 
Einwegverpackungen für Getränke aus einem anderen 
Verpackungsmaterial als Glas, PET oder Aluminium oder Getränkekartons 
ab, so kann das UVEK auch für dieses eine Mindestverwertungsquote und 
Massnahmen nach Absatz 2 festlegen.

Begründung Dieser Absatz braucht zwei Präzisierungen: 
1. Weil die VerpV, im Gegensatz zur VGV, ein viel grösseres Spektrum an 
Verpackungen abdeckt, muss dieser Absatz auf Getränkeverpackungen 
eingeschränkt werden. 
2. Damit Getränkekartons, die bereits im zweiten Abschnitt erfasst werden, 
nicht auch noch bei den Getränkeverpackungen miterfasst werden, müssen 
diese in die Materialliste aufgenommen werden.

Titel Art. 20 Mitteilungspflicht betreffend Getränkeverpackungen

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Herstellerinnen und Hersteller von Getränken müssen dem BAFU nach 
dessen Vorgaben jeweils bis Ende Februar mitteilen:

a.das im Vorjahr für den Inlandverbrauch hergestellte oder eingeführte 
Getränkevolumen, aufgegliedert nach Mehrweg- und 
Einwegverpackungen, nach Verpackungsmaterialien und Getränkearten;
b.das Gewicht der verwertbaren Einwegverpackungen, die für die im 
Vorjahr für den Inlandverbrauch hergestellten oder eingeführten 
Getränke verwendet wurden, aufgegliedert nach 
Verpackungsmaterialien und Getränkearten.

Begründung In der VGV gab es bisher keine Mitteilungspflichten für Getränkekartons. 
Weil Getränkekartons in der VerpV im zweiten Abschnitt, zusammen mit 
den Einwegverpackungen aus Kunststoff, reguliert werden, macht es keinen 
Sinn, wenn die Meldepflicht bei den Getränkeverpackungen angesiedelt ist
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Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Herstellerinnen und Hersteller von Produkten in Einwegverpackungen, die 
nicht von der Mitteilungspflicht nach Artikel 20 erfasst sind, müssen dem 
BAFU nach dessen Vorgaben jeweils bis Ende Februar mitteilen:

a. das Gewicht der Verpackungen, die für die im Vorjahr für den 
Inlandverbrauch hergestellten oder eingeführten Waren verwendet 
wurden, aufgegliedert nach Verpackungsmaterialien;

Begründung Es fehlt eine klare Abgrenzung zwischen den Mitteilungspflichten von Artikel 
20 und Artikel 21. So ist beispielsweise unklar, ob Flaschenbestandteile (z.
B. Deckel oder Ringe) von PET-Getränkeflaschen gemäss Artikel 20 oder 
21 gemeldet werden müssen. 

b. Diese Aufschlüsslung bringt einen grossen Aufwand und kaum Mehrwert. 
Über Buchstabe a sind die Meldepflichten bereits genügend umschrieben. 
Buchstabe b kann gestrichen werden. 
Getränkekartons fallen mit der Anpassung von Artikel 20 in die 
Mitteilungspflicht von Artikel 21, was systematisch logischer ist.

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Herstellerinnen und Hersteller von leeren Einweg-Serviceverpackungen, die 
nicht von der Mitteilungspflicht nach Artikel 20 erfasst sind, müssen dem 
BAFU nach dessen Vorgaben jeweils bis Ende Februar mitteilen:

a. das Gewicht der Verpackungen, die im Vorjahr für den 
Inlandverbrauch verwendet wurden, aufgegliedert nach 
Verpackungsmaterialien;

Begründung Siehe Kommentar zu Absatz 1. 
b. Diese Aufschlüsslung bringt einen grossen Aufwand und kaum Mehrwert. 
Über Buchstabe a sind die Meldepflichten bereits genügend umschrieben. 
Buchstabe b kann gestrichen werden.

Titel Art. 22 Rücknahme und Verwertung, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Wer gewerbsmässig rücknahmepflichtige Einwegverpackungen verwertet, 
zur Verwertung einführt oder ausführt, muss dem BAFU für jedes 
Verpackungsmaterial jeweils bis Ende Februar für das Vorjahr das Gewicht, 
die Verwertungsunternehmung und die Art der Verwertung mitteilen.

Begründung In Angleichung an Artikel 21 kann auf diese Aufschlüsselung verzichtet 
werden.

Titel Art. 27 Inkrafttreten

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1 Diese Verordnung tritt unter Vorbehalt der Absätze 2 und 3 am 1. Juli 
2026 in Kraft.
2 Artikel 4 tritt am 1. Januar 2028 in Kraft.
3 Artikel 21 tritt am 1. Januar 2029 in Kraft.

Begründung 1. Je schneller die Verordnung in Kraft gesetzt wird, desto schneller greift 
auch Artikel 26, der es Händlerinnen und Händlern sowie Herstellerinnen 
und Herstellern ermöglichen wird, die dafür benötige 
Rücknahmeinfrastruktur (Sammelbehälter, Logistik, etc.) aufzubauen.
3. Swiss Recycle geht davon aus, dass Meldepflichtige erstmals bis Ende 
Februar 2030 die Zahlen für das Jahr 2029 melden müssen.
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Swiss Retail Federation

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Art. 12 Allgemeine Verwertungspflicht
Die Stärkung der Kreislaufwirtschaft durch eine verpflichtende 
Wiederverwendung oder stoffliche Verwertung ist sachlich sinnvoll. Allerdings 
sind klare Auslegungshilfen erforderlich, um Rechtssicherheit und einheitliche 
Anwendung zu gewährleisten.

Art. 14 & 34 Biogene Abfälle
Die Pflicht zur separaten Sammlung biogener Abfälle ist in kleinen 
Verkaufsstellen praktisch nicht umsetzbar. Verkaufsstellen mit einer Fläche bis 
zu 200 m² müssen deshalb explizit von dieser Pflicht ausgenommen werden. 
Eine Entpackungspflicht wurde im Rahmen der PaIv. 20.433 politisch 
abgelehnt und gilt es daher zu berücksichtigen. Die Verantwortung für das 
Entfernen nicht abbaubarer Verpackungen muss deshalb eindeutig bei den 
Behandlungsanlagen oder spezialisierten Dienstleistern liegen.

Anhang: 251016_Stellungnahme_SWISS RETAIL FEDERATION_final.pdf



2386 / 2947



2387 / 2947



2388 / 2947



2389 / 2947



2390 / 2947



2391 / 2947



2392 / 2947



2393 / 2947



2394 / 2947



2395 / 2947

Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme1

Titel Art. 14 Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1 Biogene Abfälle sind separat zu sammeln und Fremdstoffe sind durch die 
Kompostierungs- und Vergärungsanlagen auszuschleusen. Biogene Abfälle 
sind rein stofflich oder durch Vergären zu verwerten, sofern:

a.sie sich aufgrund ihrer Eigenschaften, insbesondere ihrer Nährstoff- 
und Schadstoffgehalte, dafür eignen; und
b.die Verwertung nicht durch andere Vorschriften des Bundesrechts 
untersagt ist.

Art. 14 Abs. 1bis (neu):
Abweichend von Absatz 1 sind Verkaufsstellen mit einer Verkaufsfläche von 
bis zu 200 m² von der Pflicht zur separaten Sammlung biogener Abfälle 
ausgenommen.

Begründung --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Ablehnung

Begründung: Die SWISS RETAIL FEDERATION moniert massgebliche Punkte des 
Verordnungspakets, auch wenn sie die übergeordneten Ziele der 
überarbeiteten Verpackungs- und Abfallverordnung, insbesondere die 
Förderung geschlossener Kreisläufe und die Schonung von Ressourcen 
unterstützt. Wir bemängeln insbesondere, dass dieses Paket in der 
vorliegenden Form zu einer deutlichen Verlagerung der Verantwortung 
zulasten des Detailhandels führt – einerseits durch die Verschiebung von 
Haushaltsabfällen zum Detailhandel, andererseits durch eine Entlastung der 
Herstellerverantwortung.

Entscheidend ist, dass die Umsetzung praxistauglich bleibt und die betroffenen 
Akteure nicht überfordert werden. Insbesondere kleinere Verkaufsstellen und 
Detailhändler ohne Anbindung an eine Branchenorganisation benötigen 
verhältnismässige Pflichten und einfache Verfahren. Klare Definitionen sowie 
ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Aufwand und Nutzen sind dabei 
zentral.

Umso erstaunlicher und zu bemängeln ist es, dass keine umfassende 
Regulierungsfolgenabschätzung vorgenommen wurde – die durchgeführte 
volkswirtschaftliche Beurteilung (VOBU) ist kein gleichwertiger Ersatz –, 
insbesondere im Hinblick auf die erwarteten Kosten einer Teilnahme an einer 
Branchenorganisation wie RecyPac, die finanziellen Auswirkungen und 
sonstigen Aufwände für die Wirtschaft sowie die möglichen Preisfolgen für 
Konsumentinnen und Konsumenten.

Auch wenn die SWISS RETAIL FEDERATION das Projekt «Sammlung 2025» 
zwecks Konzeption von Recypac aktiv unterstützt hat, lehnt sie eine faktische 
Verpflichtung zum Anschluss an eine Branchenorganisation über die 
Verpackungsverordnung entschieden ab. Wahlfreiheit und Praxistauglichkeit 
alternativer Lösungen müssen im Vordergrund stehen – ebenso die guten 
Argumente für einen Anschluss. Der Druck, effizient und kundenbasiert zu 
arbeiten, muss aufrecht gehalten werden. Zudem ist sicherzustellen, dass nur 
Fraktionen gesammelt werden, die nach heutigem Stand der Technik 
wirtschaftlich tragfähig rezykliert werden können und für deren Rezyklate 
tatsächlich eine Nachfrage besteht.

Die SWISS RETAIL FEDERATION kann das Verordnungspaket folglich nur 
gutheissen, wenn folgende wichtigen Anpassungen berücksichtigt werden: 

1.Regelungslücke beim Einkaufstourismus und Onlinehandel ist zwingend zu 
schliessen 

Die Verpackungsverordnung trägt der Realität des Einkaufstourismus und dem 
Einkaufen auf ausländischen Online-Plattformen keine Rechnung. Gemäss 
einer aktuellen Studie der Universität St. Gallen (2025) ist der 
Einkaufstourismus seit 2022 um weitere knapp 10 Prozent gewachsen. Der 
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Lebensmitteleinkauf macht dabei mit 3.99 Milliarden Franken pro Jahr fast die 
Hälfte des gesamten Ausgabebetrags aus. Es braucht folglich eine Lösung für 
eingeführte Waren und deren Verpackungen, die mit der VerpV von Schweizer 
Detailhändlern verpflichtend zurückgenommen werden müssten. Dies führt 
bereits heute zu einer Querfinanzierung und zum bekannten 
Trittbrettfahrerproblem bei der VEG auf Glas sowie der Verordnung über die 
Rückgabe, die Rücknahme und die Entsorgung elektrischer und elektronischer 
Geräte (VREG). Dasselbe gilt für ausländische Online-Plattformen, die weder 
den Rücknahme- oder Finanzierungspflichten unterliegen. Sie entrichten 
folglich weder eine vorgezogene Entsorgungsgebühr noch leisten sie Beiträge 
an Branchenorganisationen, deren Entsorgungssysteme sie jedoch indirekt 
mitnutzen. Dieses Problem muss mit dem Verordnungspaket zwingend 
adressiert und gelöst werden. Diese Trittbrettfahrerproblematik führt zu einer 
ungleichen Wettbewerbs- und Kostenverteilung zulasten der inländischen 
Händlerinnen und Händler, die zur Finanzierung und Rücknahme verpflichtet 
sind und folglich durch den Einkauftourismus mit Umsatzverlusten sowie 
Ressourcen-Bindung und Mehraufwänden doppeltbelastet werden.

2.Hersteller müssen sich zwingend an der Finanzierung des Systems 
beteiligen.

Markenhersteller entscheiden über die Gestaltung, das Material und die 
Rezyklierbarkeit von Verpackungen und sind somit zentral für deren 
Umweltwirkung verantwortlich. Entsprechend müssen sie auch bei der 
geplanten Rücknahme und Finanzierung von Getränkekartons und 
Kunststoffverpackungen stärker in die Pflicht genommen werden.

Die aktuelle Formulierung, wonach nur Hersteller rücknahmepflichtig sind, die 
direkt an Endabnehmerinnen und Endabnehmer liefern, greift zu kurz und führt 
dazu, dass sich ein Grossteil der Markenhersteller aus der Verantwortung 
ziehen kann. Damit wird die Verantwortung faktisch auf den Detailhandel 
verlagert – obwohl dieser weder über die Verpackungsgestaltung noch über 
die Materialwahl entscheidet. Das ist aus Sicht der SWISS RETAIL 
FEDERATION stossend und widerspricht dem Grundsatz der erweiterten 
Herstellerverantwortung.

Um eine faire und verursachergerechte Finanzierung sicherzustellen, müssen 
folglich auch Hersteller, die über den Handel vertreiben, verpflichtet werden, 
sich über eine Mitgliedschaft bei einer Branchenorganisation oder über ein 
gleichwertiges System an der Finanzierung zu beteiligen. Nur so kann die 
Rücknahmepflicht des Detailhandels angemessen kompensiert und ein 
Gleichgewicht in der Verantwortung entlang der Wertschöpfungskette 
hergestellt werden.

3.Übergangsfrist für die Verwertungsquoten sind zwingend. 

Die im Entwurf festgelegten Verwertungsquoten von 70 % für Getränkekartons 
und 55 % für Kunststoffverpackungen sind in der vorgesehenen Form absolut 
unrealistisch. Weder bestehen heute die erforderlichen Sammel- und 
Sortierkapazitäten, noch ist die technische Verwertungsinfrastruktur in diesem 
Umfang verfügbar. Unklar bleibt weiter, wie gross die Nachfrage nach diesen 
Rezyklaten effektiv ist. Umso gravierender ist, dass die Verordnung keinerlei 
Übergangsfrist vorsieht.

Selbst die vom Bund in Auftrag gegebene volkswirtschaftliche Beurteilung 
(VOBU) hält ausdrücklich fest, dass eine zeitliche Übergangsphase notwendig 
wäre, um eine geordnete Umsetzung zu ermöglichen. Diese Empfehlung 
wurde in der VerpV jedoch nicht übernommen.

Die SWISS RETAIL FEDERATION fordert daher, dass die Verwertungsquoten 
erst nach einer Übergangsfrist von mindestens fünf Jahren verbindlich gelten. 
Nur so kann der Aufbau der erforderlichen Systeme und Märkte für Rezyklate 
realistisch erfolgen, ohne die betroffenen Akteure unverhältnismässig zu 
belasten.

4.Rücknahmepflicht muss verhältnismässig unter Berücksichtigung von 
Hygienevorschriften ausgestaltet werden 

Eine Rücknahmepflicht in den Verkaufsstellen von allen 
Kunststoffverpackungen, auch solchen mit direktem Kontakt zu Lebensmitteln, 
ist aus Hygienegründen auszuschliessen, da die Trennung von 
Lebensmittelströmen und Rücknahmeströmen v.a. bei kleineren 
Verkaufsflächen nicht möglich ist. Dies könnte zu Problemen in der 
Lebensmittelsicherheit führen, da verunreinigte Materialien mikrobielles 
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Wachstum und Kontaminationsrisiken erhöhen. Ein Lebensmittelgeschäft ist 
kein Recyclinghof.

Anhang: 251016_Stellungnahme_SWISS RETAIL FEDERATION_final.pdf
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Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme2

Titel Art. 3 Allgemeine Anforderungen an Verpackungen

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die mit 
Ware befüllte Verpackungen abgeben, stellen sicher, dass Verpackungen, 
soweit technisch möglich und wirtschaftlich tragbar:

a. vom Verpackungsvolumen und der Verpackungsmasse her auf das 
Mindestmass begrenzt sind, das zur Gewährleistung der erforderlichen 
Sicherheit und Hygiene der verpackten Ware angemessen ist;
b. bei der Sammlung, Behandlung und dem Recycling nicht zu 
erheblichen technischen Schwierigkeiten oder erheblichen Mehrkosten 
führen; und
c. einen möglichst hohen Anteil an Rezyklaten enthalten.

Begründung Die Begriffe „erhebliche technische Schwierigkeiten“ oder „möglichst hoher 
Anteil an Rezyklaten“ sowie «einen möglichst hohen Anteil an Rezyklaten» 
sind unbestimmt und lassen erheblichen Interpretationsspielraum offen. Für 
den Vollzug ist unklar, wie Daten zu Rezyklierbarkeit und Rezyklatgehalt 
erhoben werden sollen und wie ein möglichst hoher Rezyklaten-Anteil 
bemessen wird. Grundsätzlich muss daher der Produkteschutz 
insbesondere bei Lebensmitteln im Vordergrund stehen und die 
Gesamtökologie betrachtet werden.
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Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die mit 
Ware befüllte Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff 
abgeben und die Entsorgung aller von ihnen abgegebenen Verpackungen 
nicht durch die Mitgliedschaft bei einer privaten Branchenorganisation oder 
durch finanzielle Beiträge an eine solche sicherstellen, müssen:

a. solche Verpackungen zurücknehmen;
b. solche Verpackungen, soweit technisch möglich, der stofflichen 
Verwertung zuführen; und
c. an gut sichtbarer Stelle deutlich darauf hinzuweisen, dass solche 
Verpackungen zurückgenommen werden.

Art. 4 Abs. 5 (neu): Von der subsidiären Rücknahmepflicht ausgenommen 
sind Verkaufsstellen mit einer Verkaufsfläche bis zu 200m2.

Begründung Im Detailhandel wird es für viele Verkaufsstellen aus logistischen und 
platztechnischen Gründen nicht möglich sein, eine Sammlung anzubieten. 
Die Pflicht zur Rücknahme bei allen Verkaufsstellen ist insbesondere für 
Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von bis zu 200 m² praktisch nicht 
umsetzbar. Begrenzte Platzverhältnisse sowie geltende Hygienevorschriften 
stehen einer solchen Verpflichtung entgegen. Eine explizite Ausnahme für 
kleinere Verkaufsstellen ist daher zwingend erforderlich.

Gleichzeitig müssen Herstellerinnen und Hersteller stärker in die 
Verantwortung genommen werden. Durch die derzeitige Einschränkung auf 
Hersteller, die Waren direkt an Endabnehmerinnen und Endabnehmer 
liefern, wird der Geltungsbereich zu stark begrenzt. Dieser Passus ist zu 
streichen, damit alle Hersteller von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff – unabhängig vom Vertriebskanal – 
zumindest zu einem finanziellen Beitrag verpflichtet werden.

Darüber hinaus braucht es Flexibilität bei der Ausgestaltung der 
Rücknahme. Die Möglichkeit, Sammelpflichten über zentrale Sammelstellen 
oder andere freiwillige Branchenlösungen zu erfüllen, muss ausdrücklich 
vorgesehen sein. Ein faktischer Zwang zur Teilnahme an einer 
Branchenorganisation ist hingegen abzulehnen. Ebenso ist sicherzustellen, 
dass nicht jede einzelne Filiale eine eigene Sammelstelle betreiben muss.

Unklar bleibt im erläuternden Bericht, was unter einer Rückgabe in 
«zumutbarer Gehdistanz» zu verstehen ist. Die Rücknahmepflicht sollte so 
formuliert werden, dass sie auch dann als erfüllt gilt, wenn Detailhändler im 
Rahmen von Vereinbarungen mit Gemeinden oder Dritten eine 
gemeinsame Sammlung sicherstellen. Für Detailhändler, die einer 
Branchenorganisation angehören oder finanzielle Beiträge leisten, muss 
zudem explizit festgehalten werden, dass sie von den Pflichten gemäss 
Buchstaben a–c ausgenommen sind.

Mit der subsidiären Rücknahmepflicht auf nationaler Ebene geht die SWISS 
RETAIL FEDERATION davon aus, dass kantonale und kommunale 
Rücknahmepflichten oder vorgezogene Entsorgungsgebühren nicht mehr 
zulässig sind. Es darf nicht zu zusätzlichen Rücknahmepflichten für 
Detailhändler aufgrund lokaler Vorschriften kommen.

Mit den vorgeschlagenen Anpassungen wird sichergestellt, dass die 
Rücknahme- und Hinweispflicht bestehen bleibt, aber praxisgerecht 
ausgestaltet und verhältnismässig angewendet wird.

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Übernimmt eine private Branchenorganisation die Aufgaben nach Absatz 1, 
so ist sie anstelle der Händlerinnen und Händler für die Einhaltung der 
Pflichten gemäss Buchstaben a-c verantwortlich.

Begründung --
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Titel Art. 5 Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die 
verpflichtet sind, Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff 
zurückzunehmen, und von diesen beauftragte private 
Branchenorganisationen, müssen:

b. sicherstellen, dass die Entsorgungskosten durch verursachergerechte 
Beiträge gedeckt werden; diese Beiträge müssen zweckgebunden sein 
und dürfen nur für die Deckung der Entsorgungskosten verwendet 
werden;
c. sicherstellen, dass der Anteil der Getränkeverpackungen aus PET an 
der gesamten gesammelten Masse 2 Prozent nicht übersteigt;
d. stetig Massnahmen treffen, damit die Sammelquote wie auch die 
Qualität und Reinheit der Sammlung steigt;
e. nicht stofflich verwertbare Verpackungen und Behandlungsreste 
zunächst stofflich-energetisch und dann rein energetisch verwerten.

Begründung Die Formulierung „alle beteiligten Akteure“ bei der kostendeckenden 
Entschädigung ist unklar. Ohne Präzisierung besteht die Gefahr 
unkontrollierbarer Kostensteigerungen. Eine verursachergerechte 
Finanzierung, die ökonomisch tragbar bleibt, ist erforderlich. 
Entschädigungen müssen angemessen und praktikabel gestaltet werden 
und mit einer möglichst hohen Effizienz umgesetzt werden.

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag 1 Die Verwertungsquote bei rücknahmepflichtigen Getränkekartons muss 
mindestens 70 Prozent betragen, jene bei rücknahmepflichtigen 
Einwegverpackungen aus Kunststoff mindestens 55 Prozent.

Begründung Die vorgesehenen Verwertungsquoten von 70 % für Getränkekartons und 
55 % für Kunststoffverpackungen sind zum jetzigen Zeitpunkt technisch und 
logistisch nicht realistisch erreichbar. Zudem bleibt unklar, ob und wie die 
Berechnungsmethode Importe und den grenzüberschreitenden 
Onlinehandel berücksichtigt.

Bereits auf Verordnungsebene verbindlich festzulegen, welche konkreten 
Eskalationsmassnahmen bei Nichterreichen der Quoten greifen – 
insbesondere die Einführung eines Pfandsystems oder einer Pfandpflicht – 
ist unverhältnismässig und systematisch verfrüht.

Die SWISS RETAIL FEDERATION beantragt daher, die Absätze 3 und 4 zu 
streichen und stattdessen Absatz 2 dahingehend zu ergänzen, dass das 
UVEK dem Bundesrat auch andere geeignete Massnahmen zur 
Zielerreichung vorschlagen kann.
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Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Werden die in Absatz 1 festgehaltenen Verwertungsquoten für 
rücknahmepflichtige Getränkekartons und rücknahmepflichtige 
Einwegverpackungen aus Kunststoff nicht erreicht, so kann das UVEK dem 
Bundesrat als Massnahme vorschlagen, Herstellerinnen und Hersteller zu 
verpflichten, eine vorgezogene Entsorgungsgebühr auf die 
rücknahmepflichtigen Getränkekartons und rücknahmepflichtige 
Einwegverpackungen aus Kunststoff zu erheben oder andere geeignete 
Massnahmen zur Erreichung der Verwertungsquoten zu treffen.

Begründung Bereits auf Verordnungsebene verbindlich festzulegen, welche konkreten 
Eskalationsmassnahmen bei Nichterreichen der Quoten greifen – 
insbesondere die Einführung eines Pfandsystems oder einer Pfandpflicht – 
ist unverhältnismässig und systematisch verfrüht.

Die SWISS RETAIL FEDERATION beantragt daher, die Absätze 3 und 4 zu 
streichen und stattdessen Absatz 2 dahingehend zu ergänzen, dass das 
UVEK dem Bundesrat auch andere geeignete Massnahmen zur 
Zielerreichung vorschlagen kann.

Um die ambitionierten Verwertungsziele überhaupt erreichen zu können, ist 
nach Inkrafttreten der Verordnung eine Übergangsfrist von mindestens fünf 
Jahren erforderlich. Entsprechend soll das Inkrafttreten von Artikel 6 auf den 
1. Januar 2032 festgelegt werden (siehe Änderungsantrag zu Artikel 27).

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 3

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Werden die Verwertungsquoten auch mit den Massnahmen nach Absatz 2 
nicht erreicht, so kann das UVEK Händlerinnen und Händler sowie 
Herstellerinnen und Hersteller verpflichten:

a. auf rücknahmepflichtige Getränkekartons und rücknahmepflichtige 
Einwegverpackungen aus Kunststoff ein Mindestpfand zu erheben;
b. solche Verpackungen gegen Rückerstattung des Pfandes 
zurückzunehmen; und
c. die zurückgenommenen Verpackungen auf eigene Rechnung der 
Verwertung zuzuführen.

Begründung --

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 4

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Das UVEK kann die Pfandpflicht nach Absatz 3 auf diejenigen 
Verpackungen einschränken, welche die wesentliche Ursache für die 
ungenügende Verwertungsquote bilden. Es kann Ausnahmen von der 
Pfandpflicht festlegen, wenn die Verwertung der Verpackungen auf andere 
Weise sichergestellt ist.

Begründung --
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Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 1

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Herstellerinnen und Hersteller, die leere Verpackungen aus Glas für die 
Verwendung im Inland abgeben oder solche Verpackungen einführen, 
müssen für diese einer vom BAFU beauftragten Organisation (Organisation) 
eine vorgezogene Entsorgungsgebühr (Gebühr) entrichten.

Begründung Eine Ausweitung der vorgezogenen Entsorgungsgebühr (VEG) auf 
sämtliche Glasverpackungen im Lebensmittel- und Kosmetikbereich führt 
durch die erhöhte Komplexität zu erheblichen Mehrkosten. Ohne 
transparente Kosten-Nutzen-Analyse und detailliertem Aufzeigen, dass die 
Finanzierungslücke nicht auch anders geschlossen werden könnte, ist eine 
solche Erweiterung nicht gerechtfertigt. Die SWISS RETAIL FEDERATION 
lehnt daher die Ausweitung klar ab. Bereits die vom Bund in Auftrag 
gegebene volkswirtschaftliche Beurteilung (VOBU) hält fest, dass die 
Massnahme keine direkte ökologische Verbesserung, sondern primär eine 
Finanzierungslösung darstellen würde.

Die VOBU weist zudem darauf hin, dass eine Erweiterung der bestehenden 
VEG relativ aufwendig umzusetzen wäre und im Verhältnis zum erwarteten 
Nutzen nur begrenzte Wirkung entfalten dürfte. Der Bericht bezeichnet es 
ausdrücklich als vertretbar, am bestehenden System festzuhalten und die 
geringe Finanzierungslücke in Kauf zu nehmen, anstatt neue, komplexe 
Gebührenstrukturen einzuführen.

Es bestehen erhebliche praktische und wirtschaftliche Bedenken. Die im 
Entwurf gewählte Formulierung («Herstellerinnen und Hersteller, die befüllte 
Verpackungen aus Glas abgeben oder einführen») würde zu 
Doppelerfassungen und Doppelbelastungen führen, da Importeure oder 
Händler auch dann gebührenpflichtig wären, wenn der eigentliche 
Produzent die VEG bereits abgeführt hat. Dies betrifft insbesondere den 
Detailhandel mit einem breiten Sortiment an Kosmetik- und 
Pflegeprodukten, bei denen Glasverpackungen in vielfältiger Form 
vorkommen – von Parfümflakons und Cremetiegeln bis hin zu 
Babynahrungsgläsern oder Duftkerzen. Der administrative Aufwand zur 
Identifikation, Erfassung und Deklaration der gebührenpflichtigen Artikel 
wäre enorm und stünde in keinem Verhältnis zum ökologischen Nutzen, 
insbesondere bei Kleinstverpackungen wie Nagellackfläschchen oder 
Produktproben, die knapp über der Mengenausnahme von < 20 ml liegen. 
Zudem müssten leere Einmachgläser, die leer an Konsumenten verkauft 
werden und folglich keine Verpackungsfunktion haben, explizit von der VEG-
Erweiterung ausgeschlossen werden.

Es ist des Weiteren unklar, ob und in welchem Umfang die Ausweitung 
tatsächlich zur Schliessung der behaupteten Finanzierungslücke beitragen 
würde. Bevor eine solche Massnahme umgesetzt wird, braucht es eine 
vollständige, transparente Analyse der bestehenden Kostenstruktur und der 
von den Gemeinden bereits getragenen Entsorgungskosten. Dabei muss 
insbesondere das Problem der Trittbrettfahrer zuerst gelöst werden, da 
sonst jene Unternehmen benachteiligt werden, die sich an der Finanzierung 
und Rücknahme beteiligen. Besonders problematisch ist, dass ausländische 
Online-Plattformen ohne Schweizer Niederlassung von den Rücknahme- 
und Finanzierungspflichten ausgenommen sind, da ihre Lieferungen 
rechtlich als private Importe von Käuferinnen und Käufer gelten. Dadurch 
entsteht eine ungleiche Wettbewerbs- und Kostenverteilung zulasten der 
inländischen Händlerinnen und Händler, die an den nationalen Systemen 
teilnehmen und deren Finanzierung sicherstellen.

Änderungsantrag: 
Beibehaltung des Status quo gemäss geltender Verordnung über 
Getränkeverpackungen (VGV; SR 814.621), Abschnitt 4: Vorgezogene 
Entsorgungsgebühr für Getränkeverpackungen aus Glas sowie der 
Verordnung über die Höhe der vorgezogenen Entsorgungsgebühr für 
Getränkeverpackungen aus Glas (VEG-Verordnung).
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Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 2

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Die Gebührenpflicht gilt auch für Herstellerinnen und Hersteller, die befüllte 
Verpackungen aus Glas abgeben oder einführen.

Begründung Siehe Begründung in Art. 7 Abs. 1

Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 3

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Keine Gebühr müssen entrichten:
Herstellerinnen und Hersteller, die Verpackungen mit einem Füllvolumen 
von weniger als 0,02 l abgeben oder einführen;
Herstellerinnen und Hersteller, die pro Kalenderhalbjahr weniger als 
500 Verpackungen abgeben oder einführen;
Herstellerinnen und Hersteller, die leere und befüllte Verpackungen 
abgeben oder einführen, die weder für Lebensmittel noch für 
Kosmetikprodukte eingesetzt werden.

Begründung Siehe Begründung in Art. 7 Abs. 1

Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 1

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Die Gebühr pro Verpackung beträgt mindestens einem und höchstens 10 
Rappen.

Begründung Siehe Begründung in Art. 7 Abs. 1

Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 2

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Das UVEK legt die Höhe der Gebühr auf Grund der voraussichtlichen 
Kosten der Tätigkeiten nach Artikel 10 fest. Es hört vorgängig die 
interessierten Kreise an.

Begründung Siehe Begründung in Art. 7 Abs. 1

Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 3

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Die Organisation muss die Verbraucherinnen und Verbraucher über die 
Höhe der Gebühr in geeigneter Weise in Kenntnis setzen.

Begründung Siehe Begründung in Art. 7 Abs. 1

Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 1

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Gebührenpflichtige müssen der Organisation spätestens 30 Tage nach 
Ablauf eines Kalenderhalbjahres die Anzahl der gebührenbelasteten 
Verpackungen aus Glas mitteilen, die sie während dieses Zeitraumes 
abgegeben oder eingeführt haben. Sie gliedern die Angaben nach den 
Vorgaben der Organisation und nach der Gebührenhöhe.

Begründung Siehe Begründung in Art. 7 Abs. 1



2413 / 2947

Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 2

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Die Gebühr für die während eines Kalenderhalbjahres abgegebenen oder 
eingeführten Verpackungen wird jeweils 60 Tage nach dessen Ablauf fällig. 
Bei verspäteter Zahlung ist ein Verzugszins geschuldet; auf 
Vorauszahlungen kann die Organisation einen Vergütungszins gewähren.

Begründung Siehe Begründung in Art. 7 Abs. 1

Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 3

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Überträgt die Organisation die Erhebung der Gebühr bei der Einfuhr dem 
Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG), so gilt für die Erhebung, 
die Fälligkeit und die Zinsen sinngemäss die Zollgesetzgebung.

Begründung Siehe Begründung in Art. 7 Abs. 1

Titel Art. 10 Verwendung der Gebühr

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Die Organisation muss die Gebühr für folgende Tätigkeiten verwenden:
a.die Sammlung und den Transport von Altglas;
b.das Reinigen und Sortieren von intakten Verpackungen aus Glas;
c.das Reinigen und Aufbereiten von Glasscherben zur Herstellung von 
Verpackungen und anderen Produkten;
d.die Information, insbesondere zur Förderung der Wiederverwendung 
und der stofflichen Verwertung von Verpackungen aus Glas; für die 
Information dürfen höchstens 10 Prozent der jährlichen 
Gebühreneinnahmen verwendet werden;
e.die Rückerstattung von Gebühren (Art. 12);
f.ihre eigenen Tätigkeiten im Rahmen des Auftrages des BAFU;
g.die Deckung des Aufwands des BAFU für die Erfüllung seiner 
Aufgaben nach dieser Verordnung.

Begründung Siehe Begründung in Art. 7 Abs. 1

Titel Art. 11 Zahlungen an Dritte, Abs. 1

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Wer Zahlungen der Organisation für Tätigkeiten nach Artikel 10 
beansprucht, muss dieser bis spätestens 31. März des nachfolgenden 
Jahres ein begründetes Gesuch einreichen. Die Organisation kann die 
Angaben bestimmen, welche die Gesuche enthalten müssen.

Begründung Siehe Begründung in Art. 7 Abs. 1

Titel Art. 11 Zahlungen an Dritte, Abs. 2

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Die Organisation leistet Zahlungen an Dritte nur, soweit diese die 
Tätigkeiten wirtschaftlich und sachgemäss ausführen. Sie kann zu diesem 
Zweck Abklärungen durchführen.

Begründung Siehe Begründung in Art. 7 Abs. 1

Titel Art. 11 Zahlungen an Dritte, Abs. 3

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Die Organisation leistet Zahlungen für Tätigkeiten nach Artikel 10 
Buchstaben a–d auf Grund der verfügbaren Mittel. Sie berücksichtigt dabei 
insbesondere die Menge und Qualität des Altglases und die Belastung der 
Umwelt durch diese Tätigkeiten.

Begründung Siehe Begründung in Art. 7 Abs. 1
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Titel Art. 12 Rückerstattung, Abs. 1

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Wer Verpackungen, auf denen eine Gebühr entrichtet worden ist, exportiert, 
hat auf begründetes Gesuch hin Anspruch auf Rückerstattung der Gebühr.

Begründung Siehe Begründung in Art. 7 Abs. 1

Titel Art. 12 Rückerstattung, Abs. 2

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Beträgt der Rückerstattungsanspruch weniger als 25 Franken, so wird er 
nicht ausbezahlt.

Begründung Siehe Begründung in Art. 7 Abs. 1

Titel Art. 12 Rückerstattung, Abs. 3

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Gesuche um Rückerstattung der Gebühr können bei der Organisation für 
jedes Kalenderhalbjahr eingereicht werden, müssen aber spätestens bis 
31. März des nachfolgenden Jahres gestellt werden.

Begründung Siehe Begründung in Art. 7 Abs. 1

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 1

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Das BAFU beauftragt eine geeignete private Organisation mit der 
Erhebung, der Verwaltung und der Verwendung der Gebühr. Die 
Organisation darf keine wirtschaftlichen Interessen im Zusammenhang mit 
der Herstellung, der Ein- oder Ausfuhr, der Abgabe oder der Entsorgung 
von Verpackungen wahrnehmen.

Begründung Siehe Begründung in Art. 7 Abs. 1

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 2

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Das BAFU schliesst mit der Organisation jeweils für längstens fünf Jahre 
einen Vertrag ab. Dieser regelt insbesondere den Anteil der Gebühr, den 
die Organisation für ihre eigenen Tätigkeiten beanspruchen darf, sowie die 
Voraussetzungen und Folgen einer vorzeitigen Vertragsauflösung.

Begründung Siehe Begründung in Art. 7 Abs. 1

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 3

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Die Organisation muss interne Kontrollen der Geschäftsführung durchführen 
und vom BAFU genehmigte, unabhängige Dritte mit der Prüfung der 
internen Kontrollergebnisse und mit der Revision betrauen. Sie muss ihnen 
alle erforderlichen Auskünfte erteilen und Akteneinsicht gewähren.

Begründung Siehe Begründung in Art. 7 Abs. 1

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 4

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Sie kann mit dem BAZG die Erhebung der Gebühr bei der Einfuhr 
vereinbaren. Das BAZG kann sich dabei verpflichten, der Organisation die 
Angaben in den Zollanmeldungen sowie weitere Feststellungen im 
Zusammenhang mit der Ein- oder Ausfuhr von Getränkeverpackungen 
mitzuteilen.

Begründung Siehe Begründung in Art. 7 Abs. 1
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Titel Art. 13 Organisation, Abs. 5

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Die Organisation wahrt gegenüber Dritten das Geschäftsgeheimnis der 
Gebührenpflichtigen.

Begründung Siehe Begründung in Art. 7 Abs. 1

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 1

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Das BAFU beaufsichtigt die Organisation. Es kann ihr Weisungen erteilen, 
insbesondere über die Verwendung der Gebühr.

Begründung Siehe Begründung in Art. 7 Abs. 1

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 2

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Die Organisation muss dem BAFU alle erforderlichen Auskünfte erteilen 
sowie Akteneinsicht gewähren.

Begründung Siehe Begründung in Art. 7 Abs. 1

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 3

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Sie muss dem BAFU jährlich bis spätestens am 31. Mai einen Bericht über 
ihre Tätigkeiten im Vorjahr einreichen. Dieser Bericht muss insbesondere 
enthalten:

a.die Jahresrechnung;
b.den Revisionsbericht;
c.die Anzahl der ihr für das Vorjahr mitgeteilten gebührenbelasteten 
Verpackungen aus Glas, aufgegliedert nach der Gebührenhöhe;
d.eine Aufstellung über die Verwendung der Gebühr nach Betrag, Zweck 
und Empfänger.

Begründung Siehe Begründung in Art. 7 Abs. 1

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 4

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Das BAFU veröffentlicht den Bericht; vorbehalten sind Angaben, die unter 
das Geschäfts- oder Fabrikationsgeheimnis fallen oder Rückschlüsse 
darauf ermöglichen.

Begründung Siehe Begründung in Art. 7 Abs. 1

Titel Art. 15 Verfahren

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Über Gesuche um Rückerstattung der Gebühr (Art. 12) und Zahlungen an 
Dritte (Art. 11) entscheidet die Organisation durch Verfügung.

Begründung Siehe Begründung in Art. 7 Abs. 1
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Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Herstellerinnen und Hersteller von Produkten in Einwegverpackungen 
müssen dem BAFU nach dessen Vorgaben jeweils bis Ende Februar 
mitteilen:

a. das Gewicht der Verpackungen, die für die im Vorjahr für den 
Inlandverbrauch hergestellten oder eingeführten Waren verwendet 
wurden, aufgegliedert nach Verpackungsmaterialien;

Begründung Die geplanten Mitteilungspflichten betreffend Getränkeverpackungen führen 
zu erheblichen administrativen Mehraufwänden. Die Aufbereitung von 
Daten aufgegliedert nach Mehrweg- und Einwegverpackungen, nach 
Verpackungsmaterialien und Getränkearten und das Gewicht der 
verwertbaren Einwegverpackungen bedeutet bereits einen extremen 
Aufwand. Die in Art. 21 und Art. 22 aufgeführte Auflistung der 
Kunststoffverpackungen nach den verschiedenen Polymeren ist jedoch 
absolut unverhältnismässig und somit klar abzulehnen.

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Herstellerinnen und Hersteller von leeren Einweg-Serviceverpackungen, 
müssen dem BAFU nach dessen Vorgaben jeweils bis Ende Februar 
mitteilen:

a. das Gewicht der Verpackungen, die im Vorjahr für den 
Inlandverbrauch verwendet wurden, aufgegliedert nach 
Verpackungsmaterialien;

Begründung Die geplanten Mitteilungspflichten betreffend Getränkeverpackungen führen 
zu erheblichen administrativen Mehraufwänden. Die Aufbereitung von 
Daten aufgegliedert nach Mehrweg- und Einwegverpackungen, nach 
Verpackungsmaterialien und Getränkearten und das Gewicht der 
verwertbaren Einwegverpackungen bedeutet bereits einen extremen 
Aufwand. Die in Art. 21 und Art. 22 aufgeführte Auflistung der 
Kunststoffverpackungen nach den verschiedenen Polymeren ist jedoch 
absolut unverhältnismässig und somit klar abzulehnen.

Titel Art. 22 Rücknahme und Verwertung, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Wer gewerbsmässig rücknahmepflichtige Einwegverpackungen verwertet, 
zur Verwertung einführt oder ausführt, muss dem BAFU für jedes 
Verpackungsmaterial jeweils bis Ende Februar für das Vorjahr das Gewicht, 
die Verwertungsunternehmung und die Art der Verwertung mitteilen.

Begründung --

Titel Art. 27 Inkrafttreten

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1 Diese Verordnung tritt unter Vorbehalt der Absätze 2 und 3 am 1. Januar 
2027 in Kraft.
2 Artikel 4 tritt am 1. Januar 2028 in Kraft.
3 Artikel 21 tritt am 1. Januar 2029 in Kraft.
4 Artikel 6 tritt am 1. Januar 2032 in Kraft.

Begründung --
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SwissZinc AG

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme1

Titel Variante 1 betreffend Art. 3 Bst. a Ziff. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Mit dieser Version wird der Auftrag der Motion 24.3475 umgesetzt

Titel Variante 2 betreffend Art. 3 Bst. a Ziff. 4

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag In dieser Verordnung bedeuten:
a.Siedlungsabfälle:

4. Rückstände aus Abfällen nach den Ziffern 1–3, die bei der 
thermischen Behandlung anfallen, bis und mit deren Verwertung oder 
Ablagerung;

Begründung Mit dieser Variante wird der Auftrag der Motion 24.3475 nicht erfüllt. Der 
Vorschlag der Variante 2 ist weder sachlich richtig noch umsetzbar und 
muss demzufolge verworfen werden.

Titel Art. 3 Bst. n.-r

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Damit wird klar, dass Produkte oder Gegenständen, die den Vorgang eines 
Verwertungsverfahrens durchlaufen und dabei ihre Abfalleigenschaft 
verloren haben, nicht mehr als Abfall qualifiziert werden.

Titel Art. 10 Pflicht zur thermischen Behandlung

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 12 Allgemeine Verwertungspflicht nach dem Stand der Technik

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Abs. 1 und 4

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 14 Abs. 1

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14a Abs. 2

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 22 Abs. 2

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 24 Abs. 1 zweiter Satz

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 31 Bst. c

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 32 Abs. 2 Bst. a und g

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 34 Betrieb

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 36 Abs. 2 Bst. c

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Anhang 4: Anforderungen an Abfälle für die Herstellung von Zement und 
Beton, Ziff. 2.4

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Anhang 5: Anforderungen an Abfälle zur Ablagerung, Ziff. 3.1 Bst. a–b

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Anhang 5: Anforderungen an Abfälle zur Ablagerung, Ziff. 4.1 Bst. a

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Anhang 5: Anforderungen an Abfälle zur Ablagerung, Ziff. 4.3 Einleitungssatz

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Anhang 7: Anforderungen an Holzabfälle zur stofflichen und thermischen 
Verwertung

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Änderung anderer Erlasse: 1. Ordnungsbussenverordnung vom 16. Januar 
2019:

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --



2420 / 2947

Swisscarton

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme2

Titel Art. 3 Allgemeine Anforderungen an Verpackungen

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die mit 
Ware befüllte Verpackungen abgeben, stellen sicher, dass Verpackungen, 
soweit technisch möglich und wirtschaftlich tragbar:

a. vom Verpackungsvolumen und der Verpackungsmasse her auf das 
Mindestmass begrenzt sind, das zur Gewährleistung der erforderlichen 
Sicherheit und Hygiene der verpackten Ware angemessen ist;
b. bei der Sammlung, Behandlung und dem Recycling nicht zu 
erheblichen technischen Schwierigkeiten oder erheblichen Mehrkosten 
führen; und
c. einen möglichst hohen Anteil an Rezyklaten enthalten.

Begründung Art. 3 Allgemeine Anforderungen an Verpackungen 
Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die mit 
Ware befüllte Verpackungen abgeben, stellen sicher, dass Verpackungen, 
soweit technisch möglich und wirtschaftlich tragbar: 
1.vom Verpackungsvolumen und der Verpackungsmasse her auf das 
Mindestmass begrenzt sind, das zur Gewährleistung der erforderlichen 
Sicherheit und Hygiene der verpackten Ware angemessen ist; 
2.die allgemein anerkannten Normen zur Anwendung gelangen und bei der 
Sammlung, Behandlung und dem Recycling nicht zu erheblichen 
technischen Schwierigkeiten oder erheblichen Mehrkosten führen; und 
3.einen möglichst hohen Anteil an Rezyklaten enthalten.
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Swissmem

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Zustimmung

Begründung: Wir danken Ihnen für die Gelegenheit, zu den Revisionen im 
Verordnungspaket Umwelt Frühling 2026 Stellung zu nehmen. Swissmem ist 
der führende Verband für KMU und Grossunternehmen der schweizerischen 
Tech-Industrie. Swissmem fördert die nationale und die internationale 
Wettbewerbsfähigkeit ihrer über 1'400 Mitgliedsfirmen durch eine wirkungsvolle 
Interessenvertretung, bedarfsgerechte Dienstleistungen, eine gezielte 
Vernetzung sowie eine arbeitsmarktgerechte Aus- und Weiterbildung der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Die Schweizer Tech-Industrie ist eine vielseitige und innovative Hightech-
Branche, die in sämtlichen Lebens- und Wirtschaftsbereichen leistungsstarke 
Lösungen anbietet. Sie erwirtschaftet rund 7% des Bruttoinlandproduktes und 
nimmt damit in der schweizerischen Volkswirtschaft eine Schlüsselrolle ein. 
Die Branche ist mit 330'000 Beschäftigten die grösste industrielle Arbeitgeberin 
der Schweiz und leistet mit Ausfuhren im Wert von CHF 68,3 Milliarden 24% 
der gesamten Güterexporte. 55% der ausgeführten Güter der Tech-Industrie 
werden in die EU, 14.8% in die USA und 7.4% nach China exportiert.

Allgemeine Würdigung
Swissmem begrüsst grundsätzlich die Stärkung der Kreislaufwirtschaft. Dabei 
müssen immer auch die betriebliche Perspektive, die technischen 
Möglichkeiten und die Wirtschaftlichkeit von Lösungen berücksichtigt werden. 
Dies ist bisher mit den entsprechenden Formulierungen gewährleistet und 
muss beibehalten werden. Die Vorlagen sind grundsätzlich pragmatisch 
ausgestaltet, jedoch ist sicherzustellen, dass kein Swiss Finish Einzug hält 
(VerpV). Auch sind Kosteneffizienz, praktikable, einfache Umsetzung und faire 
Rahmenbedingungen zwingend notwendig und angesichts der sehr 
angespannten wirtschaftlichen Situation, in welcher sich zahlreiche Firmen der 
Tech-Industrie befinden, noch wichtiger geworden.

Abfallverordnung (VVEA) – Teil I Stärkung der Kreislaufwirtschaft
Die Definition diverser Begriffe, die im USG eingeführt wurden, ist sinnvoll und 
sorgt für
Klarheit. Auch die Anpassungen aufgrund der im USG festgelegten Stärkung 
der
Abfallhierarchie ist zu begrüssen. Ein wichtiges Kriterium dabei ist, dass der 
entsprechende
Verwertungsschritt technisch möglich und wirtschaftlich tragbar ist (Art. 12 
VVEA). Auf
diese Kriterien darf auf keinen Fall verzichtet werden. Gerade bei der 
Wiederverwendung, die
durch die Anpassungen aufgenommen wird, dürften im industriellen Umfeld 
technische
Möglichkeiten und die Wirtschaftlichkeit nicht in jedem Fall gegeben sein. Auch 
technische
Normen (nicht nur Möglichkeiten) können in spezifischen Bereichen Konzepte 
wie
Wiederverwendung oder Einsatz von Sekundärmaterial limitieren.

Abfallverordnung (VVEA) – Teil II Zink-Recycling
Das Parlament hat den Vorstoss 24.3475 | Regulatorische Blockade beim Zink-
Recycling
beheben | Geschäft | Das Schweizer Parlament beschlossen. Der Bundesrat 
hat folglich den
Auftrag, die Abfallverordnung im Sinne der Motion zu ändern, d.h. 
Rechtssicherheit schaffen,
dass die Initiative der KVAs (SwissZinc) für eine Zinkrückgewinnungsanlage 
nicht als
Wettbewerbseingriff beurteilt wird. Dafür sollen Rückstände aus der 
Verbrennung von
Siedlungsabfällen (z. B. Schlacke, Filterasche oder Hydroxidschlamm) 
ebenfalls als
Siedlungsabfälle qualifiziert werden. Der Bundesrat will dies mit der 
Klarstellung umsetzen,
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dass Rückstände aus der Verbrennung von Siedlungsabfällen (z. B. Schlacke 
oder
Filterasche) ebenfalls als Siedlungsabfälle zu qualifizieren sind. Somit werde 
die aktuelle
Praxis rechtlich geklärt und für ein grösseres Projekt gefestigt.
Grundsätzlich ist die Herstellung rechtlicher Klarheit zur Ermöglichung grosser 
Investitionen zu
begrüssen. Da es sich um die Weiterführung der bestehenden Praxis (im 
kleinen Rahmen) und
um eine sehr spezifische Behandlung von Rückständen handelt, für die wohl 
kaum ein
Schweizer Markt entstehen kann, ist dagegen nichts einzuwenden. Zudem ist 
die
Rückgewinnung von Metallen aus Filteraschen von KVAs grundsätzlich ab 
1.1.2026
vorgeschrieben (sofern die Kapazitäten vorhanden sind). Die Technologie 
dazu stammt aus
unserer Tech-Industrie. Wenn jedoch eine andere juristische Möglichkeit 
besteht als die
Ausweitung des Siedlungsabfalls-Monopols auf die genannten Rückstände, 
würden wir dies
unbedingt vorziehen.

Anhang: Swissmem STN VVEA und VerpV - final.pdf
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Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme1

Titel Variante 1 betreffend Art. 3 Bst. a Ziff. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Variante 1 für Art. 3 Bst. a Ziff. 4 ist zu bevorzugen, da das Vorgehen 
praxistauglicher ist.

Titel Variante 2 betreffend Art. 3 Bst. a Ziff. 4

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag In dieser Verordnung bedeuten:
a.Siedlungsabfälle:

4. Rückstände aus Abfällen nach den Ziffern 1–3, die bei der 
thermischen Behandlung anfallen, bis und mit deren Verwertung oder 
Ablagerung;

Begründung --

Titel Art. 3 Bst. n.-r

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 10 Pflicht zur thermischen Behandlung

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 12 Allgemeine Verwertungspflicht nach dem Stand der Technik

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Ein wichtiges Kriterium dabei ist, dass der entsprechende
Verwertungsschritt technisch möglich und wirtschaftlich tragbar ist (Art. 12 
VVEA). Auf
diese Kriterien darf auf keinen Fall verzichtet werden. Gerade bei der 
Wiederverwendung, die
durch die Anpassungen aufgenommen wird, dürften im industriellen Umfeld 
technische
Möglichkeiten und die Wirtschaftlichkeit nicht in jedem Fall gegeben sein. 
Auch technische
Normen (nicht nur Möglichkeiten) können in spezifischen Bereichen 
Konzepte wie
Wiederverwendung oder Einsatz von Sekundärmaterial limitieren.

Titel Art. 13 Abs. 1 und 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14 Abs. 1

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 14a Abs. 2

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 22 Abs. 2

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 24 Abs. 1 zweiter Satz

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 31 Bst. c

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 32 Abs. 2 Bst. a und g

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 34 Betrieb

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 36 Abs. 2 Bst. c

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 49

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Anhang 4: Anforderungen an Abfälle für die Herstellung von Zement und 
Beton, Ziff. 2.4

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Anhang 5: Anforderungen an Abfälle zur Ablagerung, Ziff. 3.1 Bst. a–b

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Anhang 5: Anforderungen an Abfälle zur Ablagerung, Ziff. 4.1 Bst. a

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Anhang 5: Anforderungen an Abfälle zur Ablagerung, Ziff. 4.3 Einleitungssatz

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Anhang 7: Anforderungen an Holzabfälle zur stofflichen und thermischen 
Verwertung

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Änderung anderer Erlasse: 1. Ordnungsbussenverordnung vom 16. Januar 
2019:

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Änderung anderer Erlasse: 2. Luftreinhalte-Verordnung vom 16. Dezember 
1985: Anhang 2 Ziff. 842 Abs. 2

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Ablehnung
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Begründung: Wir danken Ihnen für die Gelegenheit, zu den Revisionen im 
Verordnungspaket Umwelt Frühling 2026 Stellung zu nehmen. Swissmem ist 
der führende Verband für KMU und Grossunternehmen der schweizerischen 
Tech-Industrie. Swissmem fördert die nationale und die internationale 
Wettbewerbsfähigkeit ihrer über 1'400 Mitgliedsfirmen durch eine wirkungsvolle 
Interessenvertretung, bedarfsgerechte Dienstleistungen, eine gezielte 
Vernetzung sowie eine arbeitsmarktgerechte Aus- und Weiterbildung der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Die Schweizer Tech-Industrie ist eine vielseitige und innovative Hightech-
Branche, die in sämtlichen Lebens- und Wirtschaftsbereichen leistungsstarke 
Lösungen anbietet. Sie erwirtschaftet rund 7% des Bruttoinlandproduktes und 
nimmt damit in der schweizerischen Volkswirtschaft eine Schlüsselrolle ein. 
Die Branche ist mit 330'000 Beschäftigten die grösste industrielle Arbeitgeberin 
der Schweiz und leistet mit Ausfuhren im Wert von CHF 68,3 Milliarden 24% 
der gesamten Güterexporte. 55% der ausgeführten Güter der Tech-Industrie 
werden in die EU, 14.8% in die USA und 7.4% nach China exportiert.

Allgemeine Würdigung
Swissmem begrüsst grundsätzlich die Stärkung der Kreislaufwirtschaft. Dabei 
müssen immer auch die betriebliche Perspektive, die technischen 
Möglichkeiten und die Wirtschaftlichkeit von Lösungen berücksichtigt werden. 
Dies ist bisher mit den entsprechenden Formulierungen gewährleistet und 
muss beibehalten werden. Die Vorlagen sind grundsätzlich pragmatisch 
ausgestaltet, jedoch ist sicherzustellen, dass kein Swiss Finish Einzug hält 
(VerpV). Auch sind Kosteneffizienz, praktikable, einfache Umsetzung und faire 
Rahmenbedingungen zwingend notwendig und angesichts der sehr 
angespannten wirtschaftlichen Situation, in welcher sich zahlreiche Firmen der 
Tech-Industrie befinden, noch wichtiger geworden.
Das Recycling von Verpackungen und Verpackungsmaterialien zu stärken ist 
sinnvoll. Dabei sind primär marktwirtschaftliche Ansätze oder 
Umsetzungslösungen innerhalb der betroffenen Branchen zu realisieren. Die 
Effizienz muss dabei immer gewährleistet sein. Den Ansatz, dass eher 
Rahmenbedingungen gesetzt als Details reguliert werden, begrüssen wir. Sehr 
zu begrüssen ist, dass gewisse Materialien aus dem Siedlungsabfallmonopol 
der Kantone herausgenommen werden, damit sich für diese 
privatwirtschaftliche Initiativen entwickeln können. Die Vorlage lässt einigen 
Spielraum für die Ausgestaltung, hingegen sind dadurch in verschiedenen 
Punkten die verpflichteten Akteure nicht eindeutig. Auch eine gewisse 
Annäherung an die EU-Verordnung «Packaging and Packaging Waste 
Regulation» (PPWR) ist zu begrüssen, jedoch geht diese viel zu weit, z.B. bei 
den Mitteilungspflichten.
Im erläuternden Bericht wird zwar die Thematik von parallelen 
Sammelsystemen und Branchenlösungen erwähnt. Jedoch wird nicht 
dargelegt, wie in der Praxis verhindert werden soll, dass Verbraucher und 
Endabnehmerinnen mit verschiedenen Sammelsystemen konfrontiert sind. Die 
Sammlung muss einfach handhabbar ausgestaltet werden.
In der aktuellen Form wird der Vorschlag somit abgelehnt, weil deutlicher 
Verbesserungsbedarf besteht.

Anhang: Swissmem STN VVEA und VerpV - final.pdf
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Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme2

Titel Art. 1 Gegenstand und Geltungsbereich

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1 Diese Verordnung regelt:
a.die Anforderungen an das Inverkehrbringen von Verpackungen;
b.die Rücknahme von Verpackungen sowie deren Entsorgung;
c.die Finanzierung der Entsorgung von Verpackungen aus Glas.

2 Die Verordnung gilt nicht für Verpackungen, die aufgrund der 
Beschaffenheit der darin enthaltenen Waren oder aufgrund einer 
Verschmutzung nicht für eine Wiederverwendung oder ein Recycling 
geeignet sind.

Begründung Der Geltungsbereich der Verordnung ist zu weit gefasst. Gewisse 
Verpackungen wie beispielsweise für Gefahrgut oder Chemikalien oder 
verschmutzte Verpackungen eignen sich nicht für das Recycling und sollten 
ausgenommen sein.
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Titel Art. 2 Begriffe

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag In dieser Verordnung bedeuten:
a. Verpackungen und Verpackungsbestandteile: aus beliebigen Materialien 
hergestellte Produkte zur Aufnahme, zum Schutz, zur Handhabung, zur 
Lieferung oder Darbietung von Waren;
b. Mehrwegverpackungen: Verpackungen, die zur Wiederverwendung 
vorgesehen sind;
c. Einwegverpackungen: Verpackungen, die zur einmaligen Verwendung 
vorgesehen sind;
d. Getränkeverpackungen: Verpackungen für flüssige Lebensmittel, die zum 
Trinken bestimmt sind;
e. Getränkekartons: Getränkeverpackungen, die mehrheitlich aus Karton 
und zu geringen Anteilen aus Kunststoff bestehen und teilweise Aluminium 
beinhalten können;
f. Verpackungen aus Kunststoff: alle Verpackungen aus einem oder 
mehreren Kunststoff-Polymeren; ausgenommen sind 
Getränkeverpackungen aus Polyethylenterephthalat (PET);
g. Serviceverpackungen: Verpackungen, die für die Befüllung in der 
Verkaufsstelle vorgesehen sind, sofern sie eine Verpackungsfunktion 
erfüllen;
h. stoffliche Verwertung: die Herstellung neuer Verpackungen oder anderer 
Produkte aus gebrauchten Verpackungen (Recycling);
i. Rezyklate: Materialien, die durch Recyclingverfahren gewonnen wurden 
und Primärrohstoffe ersetzen;
j. Verwertungsquote: der prozentuale Anteil des Gewichts der 
Verpackungen, die während eines Kalenderjahres einem anerkannten 
Recyclingverfahren zugeführt werden am Gesamtgewicht der im selben 
Zeitraum zu Abfall gewordenen Verpackungen dieses Materials;
k. Behandlungsreste: Materialien aus der Behandlung von separat 
gesammelten Abfällen, welche nicht stofflich verwertet werden können;
l. Verbraucherinnen und Verbraucher: natürliche Personen, die zu Zwecken 
handeln, die ausserhalb ihrer gewerblichen, geschäftlichen oder beruflichen 
Tätigkeiten liegen;
m. Endabnehmerinnen und Endabnehmer: Verbraucherinnen und 
Verbraucher sowie alle natürlichen oder juristischen Personen mit Wohnsitz 
oder Niederlassung in der Schweiz, die ein Produkt im Rahmen ihrer 
gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit nutzen und dieses in der an sie 
gelieferten Form nicht erneut in Verkehr bringen;
n. Herstellerinnen und Hersteller: natürliche oder juristische Personen, die 
Produkte und Bestandteile beruflich oder gewerblich herstellen oder zur 
gewerblichen Abgabe einführen;
o. Händlerinnen und Händler: natürliche oder juristische Personen, die 
Produkte und Bestandteile in der Schweiz beziehen und sie gewerblich 
abgeben;
p. Stand der Technik: der aktuelle Entwicklungsstand von Verfahren, 
Einrichtungen und Betriebsweisen, der:
1. bei vergleichbaren Anlagen oder Tätigkeiten im In- oder Ausland 
erfolgreich erprobt ist oder bei Versuchen erfolgreich eingesetzt wurde und 
nach den Regeln der Technik auf andere Anlagen oder Tätigkeiten 
übertragen werden kann, und
2. für einen mittleren und wirtschaftlich gesunden Betrieb der betreffenden 
Branche wirtschaftlich tragbar ist.

Begründung Die Definition der Verwertungsquote ist an die EU anzulehnen, um die 
Vergleichbarkeit zu gewährleisten.
Die Definition des Stands der Technik (Art. 2 Bstb. p) in Anlehnung an 
andere Verordnungen wird begrüsst.
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Titel Art. 3 Allgemeine Anforderungen an Verpackungen

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die mit 
Ware befüllte Verpackungen abgeben, stellen sicher, dass Verpackungen, 
soweit technisch möglich und wirtschaftlich tragbar:
a. vom Verpackungsvolumen und der Verpackungsmasse her auf das 
Mindestmass begrenzt sind, das zur Gewährleistung der erforderlichen 
Sicherheit, Hygiene, Funktionalität und Verbraucherakzeptanz der 
verpackten Ware angemessen ist;
b. bei der Sammlung, Behandlung und dem Recycling nicht zu erheblichen 
technischen Schwierigkeiten oder erheblichen Mehrkosten führen; und
c. einen möglichst hohen Anteil an Rezyklaten enthalten, wobei die 
Verfügbarkeit der erforderlichen Qualität und Menge von Rezyklaten zu 
berücksichtigen ist.

Begründung Anforderungen an alle Verpackungen (Art. 3) sind wie vorgeschlagen 
allgemein zu halten, weil im Einzelfall aus verschiedenen Gründen 
Volumina, Masse, Verhalten im Verwertungsprozesse oder Rezyklat-Anteil 
nicht im Sinne der Kreislaufwirtschaft optimiert werden können. Sie sind 
nicht nur an Sicherheit und Hygiene auszurichten. Zu berücksichtigen ist, 
dass die Verfügbarkeit von Rezyklaten in Europa voraussichtlich noch 
länger nicht in der notwendigen Qualität und Menge vorhanden ist.
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Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Art. 4 Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und Einwegverpackungen aus 
Kunststoff, Abs. 1
Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die mit 
Ware befüllte Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff an 
Endabnehmerinnen und Endabnehmer in der Schweiz abgeben, müssen für 
alle von ihnen abgegebenen Verpackungen:
a. solche Verpackungen bei allen öffentlich zugänglichen Verkaufsstellen, 
sofern solche vorhanden sind, während den gesamten Öffnungszeiten 
zurücknehmen;
b. solche Verpackungen, soweit technisch möglich und wirtschaftlich 
tragbar, der stofflichen Verwertung zuführen; und
c. in den Verkaufsstellen an gut sichtbarer Stelle deutlich darauf hinweisen, 
dass solche Verpackungen zurückgenommen werden.

Begründung Die Vorgaben zu Einwegverpackungen aus Kunststoff (Art. 4 bis 6) gelten 
bei Abgabe an Endabnehmerinnen und Endabnehmer, wobei dies auch 
gewerbliche und industrielle Akteure sein können. Damit liegt eine grosse 
Betroffenheit der Industrie in folgenden möglichen Rollen vor:
1.Herstellerin von verpackten Produkten oder Bestandteilen für den 
Schweizer Markt
2.Herstellerin von verpackten Produkten oder Bestandteilen für den Export
3.Verwenderin von in der Schweiz hergestellten verpackten Produkten oder 
Bestandteilen (= Endabnehmerin)
4.Verwenderin von importierten verpackten Produkten oder Bestandteilen (= 
Herstellerin)
5.Händlerin von in der Schweiz hergestellten verpackten Produkten oder 
Bestandteilen
6.Händlerin von importierten verpackten Produkten oder Bestandteilen (= 
Herstellerin)
Meist werden mehrere Rollen gleichzeitig auf ein Industrieunternehmen 
zutreffen. Wichtig ist deshalb, dass die Rücknahmepflicht klar und 
praktikabel ausgestaltet werden kann. Rücknahmepflichtig sind nach 
unserem Verständnis die Akteure in obigen Fällen 1, 4, 5 und 6, wobei im 4. 
Fall nicht von einer Rücknahme gesprochen werden kann, da die 
Verpackung nicht abgegeben wird.
In der Praxis wird der Anschluss an eine entsprechende 
Branchenorganisation die einfachste Möglichkeit sein, um die Pflichten zu 
erfüllen. Wichtig ist, dass Akteure, die eine Branchenorganisation mit den 
Pflichten in Art. 4 beauftragen, von diesen befreit sind und somit 
beispielsweise keine Rücknahme anbieten müssen.
Industrieunternehmen entsorgen in der Produktion anfallende 
Verpackungen (Fälle 3 und 4) oder nach der Auslieferung direkt 
zurückgenommene Verpackungen (Fälle 1, 5 und 6) jedoch oft auf eigene 
Kosten. Dies wird in der Vorlage nicht berücksichtigt, und ihre Entsorgung 
wird doppelt finanziert. Das muss vermieden werden (siehe 
Änderungsvorschlag Art. 4 Abs. 2). Ebenfalls unklar ist, wie die 
„Verkaufsstelle“ im Falle von Industrieunternehmen verstanden werden soll. 
Bei Produktionsstandorten handelt es sich nicht um Verkaufsstellen (Art. 4 
Abs. 1 Bstb a).
Die Rücknahmepflichten sollen nur für in der Schweiz in Verkehr gebrachte 
Produkte bzw. Verpackungen gelten (Art. 4 Abs. 1). Zudem ist die 
Rücknahmepflicht in Art. 4 nicht einfach verständlich formuliert (Art. 4 neuer 
Abs. 2). Die stoffliche Verwertung soll nicht nur vorgesehen sein, wenn 
diese technisch möglich ist, sondern unter der Bedingung, dass sie auch 
wirtschaftlich tragbar ist (Art. 4 Abs. 1 Bstb. b). Eine exorbitant teure 
stoffliche Verwertung ist nicht zumutbar.
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Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 2 Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller können 
die Entsorgung aller von ihnen abgegebenen Verpackungen durch die 
Mitgliedschaft bei einer privaten Branchenorganisation oder durch 
finanzielle Beiträge an eine solche sicherstellen. Übernimmt eine private 
Branchenorganisation die Aufgaben nach Absatz 1, so ist sie für die 
Einhaltung der Pflichten gemäss Buchstaben a-c verantwortlich. Durch 
Händlerinnen und Händler oder Herstellerinnen und Hersteller selber 
zurückgenommene Verpackungen werden dabei in Abzug gebracht. Für 
diese gilt, soweit technisch möglich und wirtschaftlich tragbar, die Pflicht zur 
stofflichen Verwertung.

2bis Ausländische Online-Versandhandelsunternehmen gemäss USG Art. 
32abis können vom Bundesrat gemäss USG Art. 32ater verpflichtet werden, 
die Entsorgung aller von ihnen in der Schweiz abgegebenen Verpackungen 
durch Mitgliedschaft bei einer privaten Branchenorganisation oder durch 
finanzielle Beiträge an eine solche sicherzustellen, sollte die Entsorgung 
nicht anderweitig sichergestellt und finanziert sein.

Begründung Die Rücknahmepflicht in Art. 4 ist nicht einfach verständlich formuliert (Art. 4 
neuer Abs. 2).

Industrieunternehmen entsorgen in der Produktion anfallende 
Verpackungen (Fälle 3 und 4) oder nach der Auslieferung direkt 
zurückgenommene Verpackungen (Fälle 1, 5 und 6) jedoch oft auf eigene 
Kosten. Dies wird in der Vorlage nicht berücksichtigt, und ihre Entsorgung 
wird doppelt finanziert. Das muss vermieden werden (siehe 
Änderungsvorschlag Art. 4 Abs. 2).

Ein wichtiger Punkt, der nicht adressiert wurde, ist derjenige von 
trittbrettfahrenden ausländische Online-Versandhandelsunternehmen und 
ausländischen Herstellern. Dies betrifft diverse Produkte, die Verbraucher 
und Verbraucherinnen im Ausland direkt beziehen, wie beispielsweise 
Handwerkzeuge, Küchengeräte, Waschmaschinen etc. Auch diese sollten 
bezüglich Rücknahme, Entsorgung und Finanzierung entsprechend in die 
Pflicht genommen werden können. Solange tatsächlich Lösungen 
umgesetzt werden, durch welche die Endabnehmerinnen die Kosten tragen, 
wird dieses Problem nicht entstehen. Sollte dies jedoch nicht der Fall sein, 
können den betroffenen Schweizer Unternehmen in einem schwierigen 
wirtschaftlichen Umfeld Wettbewerbsnachteile drohen, da ungedeckte 
Entsorgungskosten auf andere Akteure abgewälzt werden. Die neuen Art. 
32abis und 32ater des Umweltschutzgesetzes (USG) erlauben es neu, 
genau dies anzugehen (Art. 4 neuer Abs. 2bis).

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Die Verordnung lässt zwar offen, wer genau die Kosten für die Entsorgung 
tragen soll. Jedoch ist die Absicht der Vorlage nach unserem Verständnis, 
dass Verbraucherinnen und Verbraucher sowie Endabnehmerinnen und 
Endabnehmer diese decken sollen. Dass der Preis höchstens 
kostendeckend sein darf, ist im Sinne der Kosteneffizienz und zu begrüssen.

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 5 Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die 
verpflichtet sind, Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff 
zurückzunehmen, und von diesen beauftragte private 
Branchenorganisationen, müssen:
a. alle beteiligten Akteure der Entsorgungskette kostendeckend für 
erbrachte Leistungen entschädigen;
b. sicherstellen, dass die Entsorgungskosten durch verursachergerechte 
Beiträge gedeckt werden; diese Beiträge müssen zweckgebunden sein und 
dürfen nur für die Deckung der Entsorgungskosten verwendet werden;
e. nicht stofflich verwertbare Verpackungen und Behandlungsreste zunächst 
stofflich-energetisch und dann rein energetisch verwerten.

1bis Private Branchenorganisationen, die mit der Rücknahme beauftragt 
sind, müssen:
a.sicherstellen, dass der Anteil der Getränkeverpackungen aus PET an der 
gesamten gesammelten Masse 2 Prozent nicht übersteigt;
b.stetig Massnahmen treffen, damit die Sammelquote wie auch die Qualität 
und Reinheit der Sammlung steigt.

Begründung Die Anforderungen und Rahmenbedingungen für die Entsorgung bezüglich 
Finanzierung werden begrüsst (kostendeckend für die Beteiligten, jedoch 
nicht darüber hinaus). Hingegen können Rücknahmepflichtige im Falle von 
Industrieunternehmen nicht verpflichtet werden, den Anteil PET-
Getränkeverpackungen zu überprüfen oder stetig neue Massnahmen zu 
ergreifen, um die Sammelquote und die Qualität und Reinheit der 
Sammlung zu steigern. Private Branchenorganisationen sind dazu eher in 
der Lage (Art. 5 neuer Abs. 1bis)

Titel Art. 5 Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Werden die in Absatz 1 festgehaltenen Verwertungsquoten für 
rücknahmepflichtige Getränkekartons und rücknahmepflichtige 
Einwegverpackungen aus Kunststoff nicht erreicht, so kann das UVEK dem 
Bundesrat als Massnahme vorschlagen, Herstellerinnen und Hersteller zu 
verpflichten, eine vorgezogene Entsorgungsgebühr auf die 
rücknahmepflichtigen Getränkekartons und rücknahmepflichtige 
Einwegverpackungen aus Kunststoff zu erheben.

Begründung Die Anlehnung der Verwertungsqouten (Art. 6) an die in der EU geltenden 
Quoten wird begrüsst. Auch die Orientierung von allfälligen Massnahmen an 
den tatsächlichen Ursachen für eine ungenügende Verwertungsquote ist 
sinnvoll. Eine vorgezogene Entsorgungsgebühr ist allerdings nur eine 
Möglichkeit zur Hebung der Verwertungsquote.
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Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 1

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 2

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 3

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 1

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 2

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 3

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 1

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 2

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 3

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 10 Verwendung der Gebühr

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 11 Zahlungen an Dritte, Abs. 1

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 11 Zahlungen an Dritte, Abs. 2

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 11 Zahlungen an Dritte, Abs. 3

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 12 Rückerstattung, Abs. 1

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 12 Rückerstattung, Abs. 2

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 12 Rückerstattung, Abs. 3

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 13 Organisation, Abs. 1

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 2

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 3

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 4

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 5

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 1

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 2

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 3

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 4

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 15 Verfahren

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 16 Kennzeichnung

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 1

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 2

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 3

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 4

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 18 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Einwegverpackungen aus PET und 
Metall, Abs. 1

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 18 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Einwegverpackungen aus PET und 
Metall, Abs. 2

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 18 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Einwegverpackungen aus PET und 
Metall, Abs. 3

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 1

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 2

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 3

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 4

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 20 Mitteilungspflicht betreffend Getränkeverpackungen

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Herstellerinnen und Hersteller von Produkten in Einwegverpackungen bzw. 
deren beauftragte private Branchenorganisationen müssen dem BAFU nach 
dessen Vorgaben jeweils bis Ende März mitteilen:
a. das Gewicht der Verpackungen, die für die im Vorjahr für den 
Inlandverbrauch hergestellten oder eingeführten Waren verwendet wurden, 
aufgegliedert nach Verpackungsmaterialien.

1bis Die Mitteilungspflicht bezieht sich nur auf Verpackungen, die durch die 
Herstellerin oder den Händler selbst in Verkehr gebracht wurden. 
Verpackungen von Vorprodukten oder aus vorgelagerten Lieferketten sind 
davon ausgenommen. Zudem gilt die Mitteilungspflicht nach Absatz 1 nicht 
für Transportverpackungen und Verpackungen, die typischerweise nicht bei 
privaten Endverbrauchern als Abfall anfallen.

Begründung Verpackungen, die typischerweise nicht bei privaten Endverbrauchern als 
Abfall anfallen (beispielsweise aufgrund der Gebindeart oder Grösse), sowie 
Transportverpackungen sind von der Mitteilungspflicht auszunehmen (Art. 
21 neuer Abs. 1bis).
Die Mitteilungspflicht muss analog den Rücknahme- und 
Entsorgungspflichten an die beauftragte private Branchenorganisation 
übergeben werden können (Art. 21 Abs. 1 und Art. 22 Abs. 1).
Grundsätzlich sind die Kunststoffkategorien an den EU-Vorgaben 
auszurichten. Die PPWR bezieht sich in Anhang II Tabelle 2 auf folgende 
Kunststoffkategorien: «PET starr», «PE starr, PP starr, HDPE und PP 
starr», «Folien/flexibel», «PS, XPS, EPS», «Andere starre Kunststoffe» und 
«Biologisch abbaubar (starr und flexibel)».
Eine neue Nomenklatur sei zudem unter dem Circular Economy Act für die 
PPWR noch in Arbeit und dürfte zudem abgewartet werden, damit sie in der 
Schweiz nicht nach kurzer Zeit wieder angepasst werden muss (Art. 21 Abs. 
1 Bstb b und Abs. 2 Bstb b).
Fristen zur Einreichung von Berichten sind auf das erste Quartal 
auszurichten, um den Unternehmen genügend Zeit zuzugestehen (Art. 21 
Abs. 1 und Art. 22 Abs. 1).

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Herstellerinnen und Hersteller von leeren Einweg-Serviceverpackungen, 
müssen dem BAFU nach dessen Vorgaben jeweils bis Ende Februar 
mitteilen:
a. das Gewicht der Verpackungen, die im Vorjahr für den Inlandverbrauch 
verwendet wurden, aufgegliedert nach Verpackungsmaterialien.

Begründung Grundsätzlich sind die Kunststoffkategorien an den EU-Vorgaben 
auszurichten. Die PPWR bezieht sich in Anhang II Tabelle 2 auf folgende 
Kunststoffkategorien: «PET starr», «PE starr, PP starr, HDPE und PP 
starr», «Folien/flexibel», «PS, XPS, EPS», «Andere starre Kunststoffe» und 
«Biologisch abbaubar (starr und flexibel)».
Eine neue Nomenklatur sei zudem unter dem Circular Economy Act für die 
PPWR noch in Arbeit und dürfte zudem abgewartet werden, damit sie in der 
Schweiz nicht nach kurzer Zeit wieder angepasst werden muss (Art. 21 Abs. 
1 Bstb b und Abs. 2 Bstb b).
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Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Die Pflichten nach den Absätzen 1 und 2 gelten nur für Unternehmen, die 
nicht gemäss Artikel 7 gebührenpflichtig sind und in zwei 
aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren den Schwellenwert von 1 t 
Verpackungsgewicht überschreiten.

Begründung Die Mitteilungspflicht für Einwegverpackungen ist zu breit gefasst. Eine auf 
Mengen bezogene Mindestgrenze ist für die Meldepflicht zu definieren. Die 
Ausnahme von Unternehmen mit Bezug auf AHV-Lohnsumme oder Umsatz 
ist nicht praktikabel. So werden unter Umständen auch Kleinstmengen 
meldepflichtig, was einen unverhältnismässigen administrativen Aufwand 
generiert. Davon ist unbedingt abzusehen. Dennoch ist eine Bagatellgrenze 
zwingend notwendig, z.B. 1 Tonne (Art. 21 Abs. 3).

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 5

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 22 Rücknahme und Verwertung, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller bzw. deren 
beauftragte private Branchenorganisationen, die verpflichtet sind, 
Einwegverpackungen zurückzunehmen (Art. 4 Abs. 1, Art. 6 Abs. 2, Art. 18 
Abs. 1, Art. 19 Abs. 2), müssen dem BAFU jeweils bis Ende März für das 
Vorjahr das Gewicht der zurückgenommenen und der verwerteten 
Verpackungen mitteilen. Die Angaben sind nach den 
Verpackungsmaterialien aufzugliedern.

Begründung Die Mitteilungspflicht muss analog den Rücknahme- und 
Entsorgungspflichten an die beauftragte private Branchenorganisation 
übergeben werden können (Art. 21 Abs. 1 und Art. 22 Abs. 1).
Fristen zur Einreichung von Berichten sind auf das erste Quartal 
auszurichten, um den Unternehmen genügend Zeit zuzugestehen (Art. 21 
Abs. 1 und Art. 22 Abs. 1).

Titel Art. 22 Rücknahme und Verwertung, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 23 Mitteilung an private Meldestellen, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 23 Mitteilung an private Meldestellen, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 24 Vollzug

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 25 Aufhebung und Änderung bisherigen Rechts

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 26 Übergangsbestimmung

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 27 Inkrafttreten

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1 Diese Verordnung tritt unter Vorbehalt der Absätze 2 bis 5 am 1. Januar 
2027 in Kraft.
2 Artikel 4 tritt am 1. Januar 2028 in Kraft.
3 Artikel 21 tritt am 1. Januar 2029 in Kraft.
4 Die Anforderungen nach Artikel 3 Absatz 1 Buchstaben a, b und c treten 
erst am 1. Januar 2030 in Kraft.
5 Artikel 6 tritt wie folgt in Kraft:
a.für rücknahmepflichtige Einwegverpackungen aus Kunststoff, für welche 
zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Verordnung in der Schweiz nutzbare 
Sammelsysteme bestehen, am 1. Januar 2030.
b.für rücknahmepflichtige Einwegverpackungen aus Kunststoff, für welche 
zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Verordnung noch keine in der Schweiz 
nutzbare Sammelsysteme bestehen, am 1. Januar 2035.

Begründung Die Anforderungen an Verpackungsminimierung und Rezyklatanteile in Art. 
3 stellen tiefgreifende Eingriffe in Produktionsprozesse dar, die Investitionen 
in neue Anlagen und Verpackungslösungen erfordern. In der EU treten 
vergleichbare Vorgaben gemäss der PPWR erst ab dem 1. Januar 2030 in 
Kraft. Eine frühere Umsetzung in der Schweiz würde zu einem Swiss Finish 
führen und die internationale Wettbewerbsfähigkeit der betroffenen 
Unternehmen beeinträchtigen. Mit einem Inkrafttreten per 2030 wird die 
notwendige Harmonisierung mit der EU sichergestellt (Art. 27 neuer Abs. 4).
Zudem setzt eine einheitliche Umsetzung der Recyclingziele voraus, dass 
ausreichende Sammel- und Verwertungsinfrastrukturen verfügbar sind. 
Diese lassen sich jedoch je nach Material unterschiedlich schnell aufbauen. 
Eine starre Frist per 1. Januar 2027 würde Unternehmen 
unverhältnismässig belasten. Ein gestaffeltes Vorgehen ist daher nicht nur 
sachgerecht, sondern auch notwendig, um eine realistische und 
verhältnismässige Umsetzung zu gewährleisten (Art. 27 neuer Abs. 5).
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TRIDEL SA Lausanne

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Zustimmung

Begründung: --

Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme1

Titel Variante 1 betreffend Art. 3 Bst. a Ziff. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Variante 2 betreffend Art. 3 Bst. a Ziff. 4

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag In dieser Verordnung bedeuten:
a.Siedlungsabfälle:

4. Rückstände aus Abfällen nach den Ziffern 1–3, die bei der 
thermischen Behandlung anfallen, bis und mit deren Verwertung oder 
Ablagerung;

Begründung --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Zustimmung

Begründung: --
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Trash Hero World

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Trash Hero World begrüsst die Revision der Verpackungsverordnung als 
einen zeitgemässen und wichtigen Schritt zur Stärkung der 
Kreislaufwirtschaftspolitik in der Schweiz. Der erweiterte Geltungsbereich 
des Entwurfs wird positiv bewertet, und insbesondere die Integration der 
Erfahrungen aus dem EU-Prozess ist sehr wertvoll.

Im März 2025 veröffentlichte die Swiss Plastic Action Koalition eine 
gemeinsame Erklärung mit zehn klaren Forderungen (https://trashhero.org
/wp-content/uploads/2025/03/2025-03-10-Swiss-Plastic-Action-
Gemeinsame-Erklaerung.pdf), um sicherzustellen, dass die 
Verpackungspolitik der Schweiz Plastikverschmutzung wirksam verhindert, 
sichere Materialien fördert und die Infrastruktur für eine echte 
Kreislaufwirtschaft aufbaut. Wir halten diese Forderungen weiterhin für 
wesentlich und sehen die aktuelle Konsultation als Gelegenheit, die 
Verordnung stärker an ihnen auszurichten.

Der Entwurf ist in bestimmten Bereichen zwar ein Fortschritt, doch müssen 
einige zentrale Punkte stärker berücksichtigt werden, um tatsächlich 
wirksame Ergebnisse zu erzielen.

Plastikverschmutzung an der Quelle verhindern:
Wir fordern ein Verbot nicht notwendiger Einwegkunststoffe, verbindliche 
Reduktionsziele sowie das schrittweise Auslaufen von giftigen und nicht 
recycelbaren Verpackungen. Der vorliegende Entwurf verbietet solche 
Produkte bislang nicht und legt keine quantitativen Reduktionsziele fest. Er 
konzentriert sich vor allem auf Sammlung und Recycling, was den Anstieg 
des Verpackungsabfalls nicht umkehren kann. Zudem fehlen Mechanismen, 
um unerwünschte Ersatzstoffe zu verhindern oder gefährliche Materialien 
auszuschliessen, wodurch die öffentliche Gesundheit und die Umwelt 
weiterhin gefährdet bleiben.
Eine Angleichung an die neue EU-Verordnung über Verpackungen und 
Verpackungsabfälle (PPWR) würde die Position der Schweiz stärken, da 
diese Anforderungen an Recycelbarkeit, Gestaltungskriterien, 
Wiederverwendungsziele, recycelten Materialanteil, Verbote bestimmter 
Einwegkunststoffe und strenge Grenzwerte für PFAS festlegt.

Investition in Wiederverwendung und Kreislaufwirtschaftsinfrastruktur:
Die erweiterte Herstellerverantwortung (EPR) sollte nicht nur als Instrument 
zur Finanzierung der nachgelagerten Entsorgung genutzt werden, sondern 
auch zur Finanzierung grossflächiger Wiederverwendungssysteme und zur 
Entwicklung nationaler Standards. Der aktuelle Entwurf erkennt dieses 
strategische Potenzial bislang nicht an. Ein wichtiger Schritt wäre, einen Teil 
der Vorauszahlungsabgabe (TEA) auf Wiederverwendungssysteme 
umzuleiten, wie dies bereits in Frankreich praktiziert wird, wo eine einzige 
Organisation sowohl die Beiträge für Wiederverwendung als auch für 
Recycling verwaltet. Ebenso sollte das begrenzte und fragmentierte 
Pfandsystem für Getränkebehälter ausgeweitet werden: Das Pfandsystem 
in Deutschland zeigt, wie universelle Pfandregelungen (für Mehrweg- und 
Einwegbehälter) dank effizientem Management und harmonisierten 
Standards Rücklaufquoten von über 90 % erreichen können. Ohne 
entsprechende Investitionen und Harmonisierung wird die 
Wiederverwendung in der Schweiz marginal bleiben.

Sichere Materialien gewährleisten:
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Verpackungen, einschliesslich recycelter Verpackungen, müssen frei von 
gefährlichen Stoffen und nicht absichtlich zugesetzten Stoffen (NIAS) sein. 
Dies ist entscheidend, um die öffentliche Gesundheit zu schützen und 
sichere Recyclingkreisläufe zu gewährleisten. Der Entwurf der Verordnung 
fördert derzeit zwar recycelte Kunststoffe, behandelt jedoch deren 
chemische Sicherheit nicht, wodurch eine regulatorische Lücke entsteht, die 
ernsthafte Auswirkungen auf den Lebensmittelkontakt und Konsumgüter 
haben kann.

Greenwashing beenden und Transparenz stärken:
Wir fordern vollständige Transparenz bezüglich der chemischen 
Zusammensetzung, der Recycelbarkeit und der End-of-Life-Bestimmung 
von Verpackungen. Irreführende Angaben; einschliesslich, aber nicht 
beschränkt auf die Recyclingfähigkeit von Kunststoffen und „Neutralität“; 
müssen verboten werden, und die Verantwortung der Unternehmen über 
den gesamten Lebenszyklus hinweg muss sichergestellt sein. Zwar führt die 
Verordnung einige Berichtspflichten ein, diese bleiben jedoch fragmentiert 
und undurchsichtig. Es gibt keine systematische Transparenzpflicht oder ein 
belastbares Prüfverfahren, und die Definition von Recycling lässt Raum für 
irreführende Interpretationen.

Fazit:
Insgesamt zeigen diese Mängel, dass die Verordnung weiterhin Recycling 
über Prävention, Reduktion und Sicherheit stellt. Durch die Integration 
verbindlicher Reduktionsziele, einer soliden Finanzierung für 
Wiederverwendung, Regeln zur chemischen Sicherheit, einer Angleichung 
an die EU sowie starker Transparenzpflichten hat die Schweiz die Chance, 
einen glaubwürdigen internationalen Standard zu setzen und ein 
Verpackungssystem zu schaffen, das sowohl die Umwelt als auch die 
öffentliche Gesundheit wirklich schützt.

Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme2

Titel Art. 1 Gegenstand und Geltungsbereich

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag --

Begründung Der derzeitige Geltungsbereich der Verordnung ist zu begrenzt, da er drei 
Schlüsselelemente, die für ein sicheres und kreislauffähiges 
Verpackungssystem unerlässlich sind, nicht ausdrücklich berücksichtigt:
- die Notwendigkeit, giftige Stoffe in Verpackungen zu beschränken oder zu 
verbieten,
- die Verpflichtung, wiederverwendbare Verpackungssysteme zu entwickeln 
und bereitzustellen,
- sowie die Anforderung einer Kennzeichnungspflicht, um Transparenz für 
Verbraucher und Betreiber zu gewährleisten.

Die ausdrückliche Aufnahme dieser Elemente in den Geltungsbereich (Art. 
1) ist wichtig, um ihre Relevanz als übergeordnete Grundsätze der 
Verordnung zu signalisieren und die Übereinstimmung mit den Zielen der 
Schweiz in Bezug auf Abfallreduzierung, Kreislaufwirtschaft und Schutz der 
öffentlichen Gesundheit sicherzustellen.

Titel Art. 2 Begriffe

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung
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Gegenvorschlag b. Mehrwegverpackungen: Jede Verpackung, die so gestaltet, hergestellt 
und in Verkehr gebracht wird, dass sie innerhalb eines organisierten 
Mehrwegsystems mehrfach wiederverwendet werden kann, wobei ihre 
Schutz- und Funktionseigenschaften über eine ausreichende Anzahl von 
Nutzungen erhalten bleiben, sodass sie ihren ökologischen Break-even-
Punkt in Bezug auf Nachhaltigkeit übertrifft. Die Anzahl der Nutzungen wird 
durch unabhängige, konsekutive Lebenszyklusbewertungen bestimmt.

f. Kunststoffverpackungen: Jede Verpackung, die ganz oder teilweise aus 
irgendeiner Form von chemisch modifizierten, biobasierten oder 
synthetischen Polymeren besteht, einschliesslich aller Zusatzstoffe oder 
sonstigen Stoffe.
[Keine Ausnahme für PET]

h. Stoffliche Verwertung: die mechanische Verarbeitung von Abfallstoffen zu 
Produkten, Materialien oder Stoffen, sei es für den ursprünglichen Zweck 
oder für andere Zwecke, mit Ausnahme der energetischen Verwertung und 
der Verwendung als Brennstoff.

h.bis Hochwertiges Recycling: jedes Recyclingverfahren, bei dem recycelte 
Materialien hergestellt werden, die aufgrund ihrer erhaltenen technischen 
Eigenschaften von gleicher Qualität wie die ursprünglichen Materialien sind 
und als Ersatz für Primärrohstoffe für Verpackungen oder andere 
Anwendungen verwendet werden, bei denen die Qualität des recycelten 
Materials erhalten bleibt.

j. Recyclingquote: Anteil der Verpackungen nach Gewicht, gemessen beim 
Eingang der Abfälle in eine Recyclinganlage innerhalb eines 
Kalenderjahres, im Vergleich zum Gesamtgewicht der aus diesem Material 
hergestellten und in der Schweiz zur Wiederverwendung zurückgegebenen 
Verpackungen.

q. Inerte Verpackungen: Verpackungsmaterial, das unter den vorgesehenen 
Verwendungsbedingungen weder chemisch noch physikalisch mit den 
verpackten Gütern oder der Umwelt in Wechselwirkung tritt und somit für 
eine sichere Wiederverwendung und Wiederverwertung geeignet ist.

r. Mehrwegsystem: organisatorische, technische oder finanzielle Mittel, die 
die Wiederverwendung in geschlossenen oder offenen Kreisläufen 
ermöglichen, unterstützt durch eine angemessene Logistik und gefördert 
durch geeignete Anreizsysteme, in der Regel durch ein Pfandsystem.

s. Rücklaufquote von Verpackungen: Verhältnis zwischen der Anzahl der an 
Verbraucher:innen und Endnutzer:innen abgegebenen vollen Verpackungen 
und der Anzahl der Verpackungen, die nach der Reinigung wieder befüllt 
werden können.

t. Wiederverwendungsquote von Verpackungen: Verhältnis zwischen der 
Anzahl der an Verbraucher:innen und Endnutzer:innen abgegebenen 
Vollverpackungen und der Anzahl der wiederverwendeten und wieder in 
Verkehr gebrachten Vollverpackungen.
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Begründung b. Mehrwegverpackungen:
Die aktuelle Definition von „Mehrwegverpackungen“ ist zu allgemein gefasst 
und könnte es ermöglichen, schwache oder halbwegs wiederverwendbare 
Produkte als „Mehrweg“ zu vermarkten. Die überarbeitete Definition stellt 
klar, dass echte Mehrwegverpackungen folgende Kriterien erfüllen müssen:
- Sie sind Teil eines organisierten Mehrwegsystems (Sammel-, Reinigungs- 
oder Nachfüllsystem).
- Sie behalten ihre funktionellen und schützenden Eigenschaften über 
mehrere Nutzungszyklen hinweg.
- Sie absolvieren die Mindestanzahl an Zyklen, die erforderlich ist, um die 
Umweltbelastung einer entsprechenden Einwegverpackung auszugleichen 
– zu bestimmen durch unabhängige, konsekutive 
Lebenszyklusbewertungen.
Durch diese Formulierung richtet sich die Schweiz an internationalen Best 
Practices aus (Ellen MacArthur Foundation, Reloop, Zero Waste Europe, 
ECOS) und schafft zugleich die Grundlage dafür, dass das UVEK 
Schwellenwerte für unterschiedliche Materialien und Anwendungen 
sachgerecht und evidenzbasiert anpassen kann.

Zudem enthält die Verordnung keine Definition von „Inertheit“. Dabei 
handelt es sich um ein zentrales Konzept, um sicherzustellen, dass 
Verpackungsmaterialien für Lebensmittel und Getränke sicher, 
wiederverwendbar und mit hochwertigem Recycling kompatibel sind. Die 
Einführung einer Definition von Inertheit würde dazu beitragen, 
internationale Best Practices festzulegen und die Führungsrolle der Schweiz 
bei sicheren, zirkulären Verpackungssystemen zu stärken.

Darüber hinaus ist die aktuelle Definition von Materialrecycling zu allgemein 
gefasst und schliesst nicht die üblichen Ausschlüsse wie 
Energiegewinnung, Verarbeitung zu Brennstoff oder Verfüllung ein.

Die Aufnahme von Buchstabe h.bis definiert die ideale Form des 
Recyclings, bei der Downcycling ausgeschlossen ist, also das Recycling in 
Produkte wie Kleidung oder Möbel, die anschliessend nicht weiter recycelt 
werden können.

Die Ergänzung des Textes zu Punkt j. stellt sicher, dass die Menge des 
recycelten Materials am Eingang der Recyclinganlage gemessen wird. Dies 
ist eine Sicherheitsmassnahme, um sicherzustellen, dass für das Recycling 
vorgesehenes Material nachvollziehbar bleibt, insbesondere beim Export.

Die Ergänzung von Buchstabe r. ermöglicht die Definition von 
Mehrwegsystemen. Dieser Begriff, übernommen aus dem europäischen 
Recht (Verordnung 2025/40), ist nicht nur notwendig, weil er in dieser 
Verordnung verwendet wird, sondern auch, um zu betonen, dass 
Wiederverwendungsaktivitäten Teil von Systemen mit organisatorischer 
Struktur, finanziellen Abläufen, Anreizmechanismen usw. sein müssen.

Die Ergänzung von Buchstabe s. übernimmt die Definition der 
Rücklaufquote, wie sie im erläuternden Bericht zur Überarbeitung dieser 
Verordnung enthalten ist. Der Begriff „Standard“ wurde ebenfalls gestrichen, 
da sich die Wiederverwendung von Verpackungen und deren 
anschliessende Rücknahme auch auf nicht standardisierte Verpackungen 
beziehen kann. Es ist wichtig, diese Definition aufzunehmen, da der Begriff 
später in der Verordnung verwendet wird.

Die Ergänzung von Buchstabe t. ermöglicht die Definition der 
Wiederverwendungsquote, die in einem neuen Artikel 19bis aufgenommen 
wird. Dabei folgt sie einer Logik, die der bei den Recyclingquoten 
angewendeten ähnelt, mit dem Ziel, verbindliche Wiederverwendungsziele 
festzulegen. Im Gegensatz zur „Rücklaufquote“ berücksichtigt diese Quote 
nur Verpackungen, die tatsächlich wiederverwendet werden, d.h. nach dem 
Wiederverwendungsprozess wieder in den Verkehr gebracht werden.

Titel Art. 3 Allgemeine Anforderungen an Verpackungen

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung
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Gegenvorschlag Händler:innen und Hersteller:innen, die Verpackungen in Verkehr bringen, 
müssen sicherstellen, dass die Verpackungen:
a. notwendig, sicher und nachhaltig sind, basierend auf evidenzbasierten 
Kriterien;
b. über standardisierte Kennzeichnung verfügen, die das Vorhandensein 
oder Fehlen relevanter Chemikalien, den Anteil an Recyclingmaterial und 
die bevorzugte Rückgabemethode zeigt;
c. keine irreführenden Umweltangaben enthalten;
d. so gestaltet sind, dass sie keine wesentlichen Hindernisse oder 
unverhältnismässigen Kosten bei Sammlung, Wiederverwendung, 
Behandlung oder Recycling verursachen;
e. den grösstmöglichen Anteil an Recyclingmaterial enthalten, ohne die 
menschliche Gesundheit zu gefährden.

Hinzufügen: Art. 3bis Kontrolle der Anforderungen an Verpackungen
Das BAFU veröffentlicht regelmässig Bewertungen zu den verschiedenen 
Arten von Verpackungen und den Möglichkeiten ihrer Entsorgung am Ende 
ihrer Lebensdauer, um festzustellen, welche Optionen hinsichtlich der 
Umweltbelastung und der Risiken für die menschliche Gesundheit sowie 
unter Berücksichtigung des Stands der Technik vorzuziehen sind.
Hinzufügen: Art. 3tris Verpflichtung der Einzelhandelsgeschäfte zur 
Rücknahme von Verpackungen.
1. Einzelhandelsgeschäfte müssen alle Arten von Verpackungen von 
Produkten kostenlos für die Konsumentinnen und Konsumenten 
zurücknehmen.
2. Für Einzelhandelsgeschäfte mit einer Verkaufsfläche von mehr als 200 
m² muss eine gut sichtbare Plattform zum Auspacken zur Verfügung gestellt 
werden.
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Begründung Artikel 3 legt wichtige allgemeine Grundsätze fest, ist jedoch in seiner 
derzeitigen Form noch zu schwach. Der Verweis darauf, dass Massnahmen 
nur „soweit wirtschaftlich tragbar“ erforderlich sind, schafft eine Lücke, die 
es Unternehmen ermöglicht, die Einhaltung aus finanziellen Gründen zu 
umgehen. Dies untergräbt die Wirksamkeit der Verordnung und sollte 
gestrichen werden.

Punkt a enthält nun drei zentrale Anforderungen für alle Verpackungen:
- Notwendig bedeutet, dass die Verpackung erforderlich ist; unnötige 
Verpackungen sollten verboten oder schrittweise abgeschafft werden.
- Sicher bedeutet, dass keine problematischen Stoffe oder Chemikalien 
enthalten sind, die Freisetzung von Mikro- und Nanoplastik reduziert wird 
und etablierte Sicherheitskriterien erfüllt werden.
- Nachhaltig bedeutet, dass die Verpackung so gestaltet ist, dass 
Wiederverwendung und hochwertiges Recycling in grossem Massstab 
prioritär berücksichtigt werden. Wo Einwegverpackungen erforderlich sind, 
werden Gewicht und Volumen auf das Minimum reduziert, das notwendig 
ist, um die Funktionalität sicherzustellen, ohne die Recycelbarkeit zu 
beeinträchtigen.

Die neuen Punkte b und c wurden hinzugefügt, um Transparenz für die 
Konsument:innen, Verantwortung der Produzent:innen und die Einhaltung 
geeigneter Rückgabesysteme sicherzustellen. Die Handhabung von 
Umweltangaben könnte sich an Art.14 der EU-Verordnung über 
Verpackungen und Verpackungsabfälle (PPWR) orientieren.

Punkt c ist problematisch, da die Forderung nach „einem möglichst hohen 
Anteil “ an Recyclingmaterial ohne Unterscheidung zwischen den 
Materialien nicht akzeptabel ist. Während recyceltes Glas wünschenswert 
ist, können recycelte Kunststoffe und Karton problematische Stoffe 
konzentrieren (einschliesslich Persistenz, Bioakkumulation, Mobilität, 
Karzinogenität, Mutagenität, Reproduktionstoxizität, spezifische 
Organtoxizität bei wiederholter Exposition und/oder endokrine Disruption). 
Besonders besorgniserregend ist dies bei Verpackungen für Lebensmittel 
und Getränke. Verpackungen sollten keine problematischen Chemikalien 
enthalten, und der Recyclinganteil muss sowohl für die menschliche 
Gesundheit als auch für die Umwelt unbedenklich sein.

Bezüglich des Vorschlags, Artikel 3tris aufzunehmen: Die Verpflichtung für 
den Handel, alle Arten von Verpackungen kostenfrei von Konsument:innen 
zurückzunehmen, gewährleistet Konsistenz und Zugänglichkeit im 
Verpackungssystem. Diese Massnahme unterstützt die Abfallvermeidung, 
indem sie Anreize für den Handel schafft, übermässige oder nicht 
recycelbare Verpackungen zu reduzieren, und gleichzeitig den Konsument:
innen eine ordnungsgemässe Entsorgung erleichtert.
Die Verpflichtung ergänzt bestehende Rücknahmesysteme, ohne sie zu 
ersetzen. Sie ermöglicht es Konsument:innen, Verpackungen (sowohl 
recycelbare als auch nicht recycelbare) am Verkaufsort zurückzugeben, 
erhöht die Bequemlichkeit und fördert Gewohnheiten, die für den künftigen 
Ausbau von Mehrwegsystemen entscheidend sein werden.
Für den Handel schafft diese Massnahme Anreize für einen schrittweisen 
Übergang zu Verpackungsreduktion und Designoptimierung. Zudem fördert 
sie Transparenz und geteilte Verantwortung entlang der 
Wertschöpfungskette, im Einklang mit dem Prinzip der erweiterten 
Herstellerverantwortung (EPR), ohne unverhältnismässige betriebliche 
Belastungen aufzuerlegen.
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Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag a. diese Verpackungen für die Verbraucher:innen kostenfrei an allen 
Verkaufsstellen und während der gesamten Öffnungszeiten 
zurückzunehmen;

c. in den Verkaufsstellen an gut sichtbarer Stelle deutlich darauf 
hinzuweisen, dass solche Verpackungen zurückgenommen werden und 
angeben, wie diese anschliessend weiterverarbeitet werden.

Begründung Der aktuelle Artikel verpflichtet Händler:innen und Hersteller:innen zwar zur 
Rücknahme von Getränkekartons und Einweg-Kunststoffverpackungen, legt 
jedoch nicht fest, dass dies kostenfrei für die Konsument:innen erfolgen 
muss. Ohne diese Klarstellung könnten Einzelhändler:innen Gebühren oder 
andere Bedingungen auferlegen, die die Rückgabe von Verpackungen 
erschweren und die Wirksamkeit der Rücknahmepflicht beeinträchtigen 
würden.
Die Ergänzung der Formulierung in Punkt a „für Konsument:innen kostenfrei
“ stellt sicher, dass das Rücknahmesystem zugänglich ist und mit dem 
Verursacherprinzip übereinstimmt, wonach Produzent:innen und Händler:
innen (nicht die Konsument:innen) die finanziellen Verantwortung für 
Verpackungsabfälle tragen. Diese Massnahme trägt zudem dazu bei, die 
Rücklaufquoten zu erhöhen und eine faire Umsetzung in allen 
Verkaufsstellen zu gewährleisten.

Die Ergänzung bei Punkt c. der Verpflichtung, Nachweise darüber zu 
veröffentlichen, wo zurückgegebene Verpackungen letztlich entsorgt 
werden, sorgt für mehr Transparenz für die Konsument:innen und erhöht 
gleichzeitig die Verantwortlichkeit der Händler:innen, da Rücknahme nicht 
automatisch Recycling garantiert.

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 3

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag --

Begründung Dies widerspricht dem Prinzip, dass die Rücknahme von Verpackungen 
kostenfrei für Konsument:innen erfolgen muss (Art.4 Buchstabe a).

Wir schlagen daher vor, Artikel 4 Absatz 3 zu streichen.

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 5 Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag b. sicherzustellen, dass die Entsorgungskosten durch Beiträge gemäss dem 
Verursacherprinzip gedeckt werden; diese Beiträge sind ausschliesslich für 
die Deckung der Entsorgungskosten sowie zur Unterstützung von 
Vermeidungs- und Mehrwegmassnahmen zu verwenden und dürfen nicht 
auf die Verbraucher:innen abgewälzt werden.

e. hochwertiges Recycling im grossen Umfang priorisieren sowie die Menge 
des Restabfalls gemäss den in Art.6 festgelegten Zielvorgaben klar 
berichten und reduzieren

Begründung Artikel 5 verlangt zu Recht, dass die Entsorgungskosten durch Beiträge 
gemäss dem Verursacherprinzip gedeckt werden. Der Text legt jedoch nicht 
fest, wer diese Kosten letztlich trägt. Ohne Klarstellung besteht das Risiko, 
dass die Kosten auf die Konsument:innen abgewälzt werden, was die 
Fairness untergräbt und den Anreiz für Produzent:innen schwächt, 
Verpackungen besser zu gestalten.

Um die Wirksamkeit sicherzustellen, muss klar sein, dass die Beiträge von 
denjenigen getragen werden, die Verpackungen in Verkehr bringen, und 
nicht von den Konsument:innen. Darüber hinaus sollten die Beiträge nicht 
nur die Entsorgung abdecken, sondern auch die Abfallvermeidung und den 
Aufbau von Mehrwegsystemen unterstützen, im Einklang mit der 
erweiterten Herstellerverantwortung (EPR). Dies schafft die richtigen 
ökonomischen Anreize und stellt sicher, dass Ressourcen in nachhaltige 
Lösungen kanalisiert werden.

Punkt e wurde überarbeitet, um Verweise auf die Verbrennung (nicht 
empfohlene Entsorgungsmethode) zu entfernen und eine öffentliche 
Berichterstattung vorzuschreiben.

Titel Art. 5 Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1bis. Zusätzlich zu den in Abs. 1 festgelegten Recyclingquoten ist die 
insgesamt in Verkehr gebrachte Menge an Verpackungsabfällen 
schrittweise zu verringern. Die Menge der Verpackungsabfälle ist bis 2030 
um mindestens 5 %, bis 2035 um 10 % und bis 2040 um 15 % gegenüber 
dem Niveau von 2018 zu reduzieren, im Einklang mit den Zielen der EU-
Verordnung über Verpackungen und Verpackungsabfälle (PPWR).

Begründung Artikel 6 legt derzeit nur relative Recyclingziele (Prozentsätze) fest. Zwar 
sind diese wichtig, sie garantieren jedoch keine tatsächliche Reduktion des 
Verpackungsabfalls, da Recyclingquoten steigen können, während das 
Gesamtvolumen an Abfall ebenfalls zunimmt.

Um echten Fortschritt bei der Abfallvermeidung sicherzustellen, sollte die 
Verordnung relative Recyclingziele mit absoluten Reduktionszielen für 
Verpackungsabfälle kombinieren, im Einklang mit der künftigen EU-
Verordnung über Verpackungen und Verpackungsabfälle (PPWR).

Die Einführung messbarer Reduktionsziele – 5% bis 2030, 10% bis 2035 
und 15% bis 2040 im Vergleich zu den Werten von 2018 – würde die 
Schweiz an europäische Best Practices angleichen und sicherstellen, dass 
politische Massnahmen zu einer tatsächlichen Verringerung des gesamten 
in Verkehr gebrachten Verpackungsabfalls führen.

Alternativ könnte Artikel6 auch die Wiederverwendbarkeit von 
Verpackungen berücksichtigen, die durch Händler:innen in Verkehr 
gebracht wird, um Getränkekartons und andere Einwegverpackungen zu 
ersetzen. Wenn dies ordnungsgemäss umgesetzt wird, könnte dies in die 
Berechnung einbezogen oder zur gemessenen Recyclingquote angerechnet 
werden.

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag --

Begründung Dieser Mechanismus würde in der Praxis zusätzliche Kosten für Konsument:
innen verursachen und widerspricht damit dem Prinzip, dass die 
Rücknahme von Verpackungen kostenfrei für Konsument:innen erfolgen 
muss (Art.4 Buchstabe a) und dass Produzent:innen und Händler:innen die 
Verantwortung im Einklang mit der erweiterten Herstellerverantwortung 
(EPR) tragen sollten.

Wir schlagen daher vor, Artikel 6 Absatz 2 zu streichen. Anstelle neuer 
Verbrauchergebühren oder Steuern sollte die Verordnung auf ein 
Pfandsystem für alle Getränkeverpackungen setzen. Ein Pfand 
unterscheidet sich grundlegend von einer Gebühr:
- Ein Pfand ist vollständig rückzahlbar, schafft einen direkten Anreiz für 
Konsument:innen, Verpackungen zurückzugeben, und ermöglicht höhere 
Rücklaufquoten;
- Eine Steuer oder Gebühr ist nicht rückzahlbar, verschiebt die Kosten auf 
die Konsument:innen, ohne das Verhalten oder das Verpackungsdesign zu 
verbessern.
Die Pfandpflicht (wie in Art.17 vorgeschlagen) gewährleistet einen fairen, 
geschlossenen Kreislauf für alle Materialien, stärkt die Verantwortlichkeit 
entlang der gesamten Wertschöpfungskette und vermeidet eine 
Benachteiligung der Konsument:innen, während es eine wirksame 
Abfallreduktion fördert.
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Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Werden die Recyclingquoten weiterhin nicht erreicht, kann das UVEK die 
Verpflichtungen und Leistungsanforderungen des in Artikel 17 festgelegten 
Pfandsystems verstärken, insbesondere für Verpackungsmaterialien oder 
Akteure, die hauptsächlich für die Nichterreichung der Ziele verantwortlich 
sind. Dies kann höhere Pfandbeträge, gezielte Rücknahmepflichten oder 
zusätzliche Massnahmen zur Verbesserung der Sammelqualität und der 
Verwertungsergebnisse umfassen.

Begründung Der Artikel sieht derzeit vor, dass das UVEK ein Pfandsystem einführen 
kann, falls die Recyclingquoten nicht erreicht werden. Unter unserem 
Vorschlag gilt jedoch bereits ein universelles Pfandsystem (Artikel 17) für 
alle Getränkeverpackungen. Dieser Absatz sollte daher dazu dienen, das 
bestehende System zu stärken und anzupassen, wenn die Leistung 
einzelner Materialien oder Betreiber unzureichend bleibt. Dies gewährleistet 
politische Kohärenz und vereinfacht die Umsetzung. Ein Pfandsystem ist ein 
strukturelles Instrument, das hohe Rücklauf- und Rückgabemengen für alle 
Materialien sicherstellt, während Artikel 6 Absatz 3 dem UVEK die 
Flexibilität bietet, das System gezielt zu optimieren, wenn spezifische 
Materialien oder Betreiber hinter den Erwartungen zurückbleiben. Solche 
Anpassungen (z.B. höhere Pfandbeträge oder strengere Rückgabepflichten) 
würden die Effizienz des Gesamtsystems verbessern, ohne parallele 
Mechanismen oder zusätzliche administrative Belastungen zu schaffen.

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Hersteller;innen, die leere Einwegverpackungen aus Glas für die 
Verwendung im Inland abgeben oder solche Verpackungen einführen, 
müssen für diese einer vom BAFU beauftragten Organisation (Organisation) 
eine vorgezogene Entsorgungsgebühr (Gebühr) entrichten

Begründung Die Steuer sollte nur für Einwegglasverpackungen gelten, nicht für Mehrweg-
/Wiederbefüllbares Glas.

Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Die Gebührenpflicht gilt auch für Hersteller:innen, die befüllte 
Einwegverpackungen aus Glas abgeben oder einführen.

Begründung Die Steuer sollte nur für Einwegglasverpackungen gelten, nicht für Mehrweg-
/Wiederbefüllbares Glas

Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag d. Hersteller:innen, die die Rücknahme und Wiederbefüllung von 
Glasverpackungen anbieten.

Begründung Die Steuer sollte nur für Einwegglasverpackungen gelten, nicht für Mehrweg-
/Wiederbefüllbares Glas
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Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 10 Verwendung der Gebühr

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung
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Gegenvorschlag Ändern Buchstabe d: „Informationskampagnen, insbesondere zur prioritären 
Förderung der Wiederverwendung und stofflichen Verwertung von 
Glasverpackungen ...” 
Neue Buchstabe nach (d) einfügen:
d bis. die Entwicklung von Standards und Infrastrukturen für 
Mehrwegverpackungssysteme;
Einleitenden Satz ändern:
„Die Organisation muss die Einnahmen aus der Abgabe zur Finanzierung 
der folgenden Tätigkeiten im Zusammenhang mit Glasverpackungen 
verwenden; gleichwertige Massnahmen sind auch für Kunststoff- und 
andere Getränkeverpackungen einzuführen.“
Nach (d bis) einfügen:
d ter. die Finanzierung des Aufbaus und des Betriebs von 
Mehrwegsystemen;
Letzten Satz der Begründung ändern:
„Die Aufnahme solcher Bestimmungen würde den Übergang zu 
Mehrwegverpackungen, insbesondere bei Getränken, stärken und 
sicherstellen, dass die Abgabe Mehrweg fördert und nicht den Ersatz durch 
Einwegkunststoffe begünstigt.“
Hinzufügen: Art. 10bis «Verwendung der Gebühr für die Wiederverwendung
Mindestens 10 % der vorweggenommenen Entsorgungsgebühr müssen zur 
Unterstützung von Aktivitäten im Zusammenhang mit der 
Wiederverwendung von Verpackungen gemäss Art. 10 Bst. a und b 
verwendet werden.»
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Begründung Artikel 10 beschränkt derzeit die Verwendung der Entsorgungsgebühr auf 
Aktivitäten im Zusammenhang mit Glasverpackungen. Dies führt zu einem 
Ungleichgewicht: Glas wird benachteiligt, während Kunststoff und andere 
Verpackungsmaterialien keiner gleichwertigen finanziellen Verantwortung 
unterliegen. Zudem wird derzeit nicht zwischen Einweg- und Mehrweg-
Glasverpackungen unterschieden. Dies birgt das Risiko, Substitutionen hin 
zu Kunststoff zu begünstigen, was dem Ziel der Reduktion des gesamten 
Verpackungsabfalls und dem Schutz der öffentlichen Gesundheit 
widerspricht.

Das Prinzip der erweiterten Herstellerverantwortung (EPR) verlangt, dass 
alle Verpackungsmaterialien in fairer Weise zu den Kosten für Sammlung, 
Behandlung sowie den Aufbau und Betrieb von Wiederverwendungs- und 
Recyclinginfrastrukturen beitragen. Entsprechende Massnahmen sollten 
daher auch für Kunststoffe und andere Materialien eingeführt werden.

Darüber hinaus sieht Artikel 10 derzeit keine Finanzierung für die 
Entwicklung von Standards und Systemen zur Wiederverwendung vor. Die 
Aufnahme solcher Bestimmungen und die Möglichkeit, Steuereinnahmen 
auch für den Aufbau und Betrieb von Mehrwegsystemen zu verwenden, 
würden den Übergang zu wiederverwendbaren Verpackungen – 
insbesondere bei Getränken – deutlich stärken. Ebenso wichtig ist, dass die 
Ausgestaltung der Abgabe die Wiederverwendung fördert und keine Anreize 
für den Umstieg auf Einwegkunststoffe schafft.

Buchstabe d.: Die Wiederverwendung von Glasverpackungen trägt zur 
Schonung natürlicher Ressourcen, zur Stärkung der Kreislaufwirtschaft und 
zur Verbesserung der Umweltbilanz bei – insbesondere im Vergleich zu 
Einweg-Glasverpackungen (siehe Carbotech-Bericht, 2024). Umfragen in 
der Schweizer Bevölkerung zeigen, dass viele Menschen die Begriffe 
„Recycling“ und „Wiederverwendung“ verwechseln. Obwohl bereits 
Lösungen für die Wiederverwendung von Glasverpackungen existieren, 
sind diese bislang wenig bekannt. Obwohl dieser Artikel bereits in der 
früheren Version der OEV enthalten war, wurde von Vetroswiss keine 
Informationskampagne zur Förderung der Wiederverwendung durchgeführt. 
Das Wort „vorrangig“ verdeutlicht daher das Mandat von Vetroswiss, 
Informationskampagnen in erster Linie zugunsten der Wiederverwendung 
durchzuführen.

Während die Wiederverwendung von Glasverpackungen klare ökologische 
Vorteile gegenüber Einweg-Glas und Kunststoffverpackungen bietet, fehlen 
derzeit die notwendigen Investitionen, um diese Systeme wirtschaftlich 
tragfähig zu machen. In Frankreich schreibt das Anti-Waste-Gesetz für eine 
Kreislaufwirtschaft (AGEC) vor, dass Öko-Organisationen und Produzenten, 
die der erweiterten Herstellerverantwortung unterliegen, mindestens 5 % 
ihrer jährlichen finanziellen Beiträge für die Entwicklung von 
Wiederverwendungslösungen bereitstellen müssen.
Nach dem Vorbild dieser Regelung in Nachbarländern wäre es sinnvoll, 
auch in der OEm einen entsprechenden Prozentsatz für dieses Ziel 
festzuschreiben. Dies würde die konkrete Umsetzung der Buchstaben a. 
und b. von Artikel 10 ermöglichen.

Titel Art. 11 Zahlungen an Dritte, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 11 Zahlungen an Dritte, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 11 Zahlungen an Dritte, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 12 Rückerstattung, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 12 Rückerstattung, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 12 Rückerstattung, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 5

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Anpassen: Buchst. c. um ausschliesslich Einwegverpackungen zu 
spezifizieren.

Einfügen : Buchst. e. Eine Aufschlüsselung der Steuereinnahmen, die für 
die Wiederverwendung verwendet werden, im Verhältnis zu den 
Gesamteinnahmen.

Begründung Die aktuellen Jahresberichte von Vetroswiss sowie die von Swiss Recycle 
veröffentlichten Materialflüsse für Glasverpackungen weisen auf einen sehr 
geringen Anteil wiederverwendeter Ganzverpackungen hin, die von TEA-
Rückvergütungen profitieren. Allerdings scheint niemand genau zu wissen, 
welche Wiederverwendungsaktivitäten in der Schweiz tatsächlich finanziert 
werden. Daher ist mehr Transparenz in Bezug auf die Finanzierung dieser 
Aktivitäten erforderlich.

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Das BAFU veröffentlicht den Bericht mit Ausnahme von Informationen, die 
dem Geschäfts- oder Fabrikationsgeheimnis gemäss den anwendbaren 
Rechtsvorschriften unterliegen, sofern die Berufung auf solche Geheimnisse 
nicht die wirksame Umsetzung dieser Verordnung einschränkt oder 
Verpflichtungen zum Schutz von Umwelt und Gesundheit beeinträchtigt.

Begründung Die Bestimmung muss so formuliert werden, dass die Berufung auf 
Geschäftsgeheimnisse nicht dazu verwendet werden kann, Transparenz, 
Überwachung oder Durchsetzung der Verordnung zu verhindern.
Kommerzielle Vertraulichkeit darf nicht über den Verpflichtungen zum 
Umwelt- und Gesundheitsschutz stehen.

Titel Art. 15 Verfahren

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 16 Kennzeichnung

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Anpassung Titel: Pfandpflicht für Getränkeverpackungen, Abs. 1
Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die 
Getränke in Mehrweg- oder Einwegverpackungen an Endverbraucherinnen 
und Endverbraucher abgeben, müssen auf diese Verpackungen ein Pfand 
erheben. Sie sind verpflichtet, die in ihrem Sortiment geführten 
Verpackungen gegen Erstattung des Pfands zurückzunehmen.

Begründung Die aktuelle Verordnung führt zu einer Verzerrung: Ein Pfand ist derzeit nur 
für wiederverwendbare Getränkeverpackungen verpflichtend (Art.17), 
während Pfand auf Einweg-Getränkeverpackungen (PET, Aluminium, Glas) 
nur als Korrekturmassnahme vorgesehen ist, falls die Recyclingquoten nicht 
erreicht werden (Art.19). Dieses Ungleichgewicht birgt das Risiko, dass 
wiederverwendbare Verpackungen am Verkaufsort teurer werden und 
Konsument:innen dadurch billigere Einweg-Optionen bevorzugen.
Um gleiche Wettbewerbsbedingungen zu schaffen und die 
Wiederverwendung nicht zu untergraben, sollte die Verordnung ein 
universelles Pfandsystem für alle Getränkeverpackungen – sowohl 
wiederverwendbar als auch Einweg – einführen. Ein solches System würde:
- eine faire Behandlung aller Verpackungsarten sicherstellen,
- die erweiterte Herstellerverantwortung (EPR) unterstützen, indem 
gewährleistet wird, dass alle Verpackungen zu Sammlung und Entsorgung 
beitragen,
- und Konsument:innen motivieren, alle Getränkeverpackungen 
zurückzugeben, wodurch die Rücklaufquoten steigen und Littering reduziert 
wird.

Artikel 17 sollte daher überarbeitet werden, um eine Pfandpflicht für alle 
Getränkeverpackungen einzuführen. Artikel 19 sollte entsprechend 
angepasst werden, sodass seine Bestimmungen bestehende 
Verpflichtungen stärken und nicht erst bei unzureichenden Recyclingquoten 
ein Pfand einführen.

Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Buchstabe a: „Die Branchenorganisation oder die Organisation, die Teil 
eines Wiederverwendungssystems ist, hat zum Ziel, Getränkeverpackungen 
gemeinschaftlich zu sammeln, zu reinigen und wiederzuverwenden.“

Buchstabe e: „Sie erreicht innerhalb der ersten drei Jahre ihres Bestehens 
eine Rücklaufquote der von ihren Mitgliedern in Verkehr gebrachten 
wiederverwendbaren Verpackungen von mindestens 20% und diese Quote 
beträgt nach fünf Jahren mindestens 50%; zudem ergreift sie Massnahmen, 
um diese Quoten in der Folge zu erhöhen.“

Buchstabe f (hinzufügen): „Wenn die Zielquote nicht erreicht wird, analysiert 
das BAFU die zu ergreifenden Massnahmen in Absprache mit den 
betroffenen Akteuren.“

Begründung Buchstabe a: Heute funktionieren Wiederverwendungssysteme in der 
Schweiz auch ohne standardisierte Verpackungen. Zwar ermöglicht 
Standardisierung eine langfristige Optimierung der logistischen Abläufe, sie 
ist jedoch keine zwingende Voraussetzung für die Umsetzung der 
Wiederverwendung. Aus diesem Grund wird vorgeschlagen, den Begriff 
„standardisiert“ zu streichen, um KMU und Initiativen, die sich für 
Wiederverwendung engagieren, aber noch nicht auf standardisierte 
Verpackungen umgestellt haben, nicht zu behindern.

Im erläuternden Bericht wird eine Branchenorganisation als 
„Zusammenschluss von Herstellern und Händlern, der möglicherweise nur 
Recyclingunternehmen umfasst oder eine gemischte Form annimmt (...)“ 
beschrieben. Diese Definition legt nahe, dass eine solche Organisation 
Recyclingunternehmen enthalten muss, was im Fall der Wiederverwendung 
nicht zutrifft, da hier andere Akteure beteiligt sind (Reinigungsunternehmen, 
Logistikdienstleister usw.). Deshalb schlagen wir vor, die Ausnahme von der 
Pfandpflicht auch auf Organisationen auszuweiten, die Teil eines 
Wiederverwendungssystems sind, um mit dem europäischen Recht 
übereinzustimmen und Unternehmen und KMU, die in der 
Wiederverwendung aktiv sind – einschliesslich Organisationen der 
Zivilgesellschaft, z.B. der neuen Vereinigung Swiss REuse – von dieser 
Ausnahme profitieren zu lassen.

Buchstaben e und f: Wiederverwendungssysteme benötigen eine gewisse 
Anlaufzeit. Zahlreiche Studien zeigen, dass bereits ein moderater Rücklauf 
ökologisch signifikante Vorteile bringen kann. Wir schlagen daher vor, den 
derzeit vorgesehenen Rücklaufwert zu senken, um ihn für bestehende 
Initiativen in der Schweiz realistischer erreichbar zu machen, und einen 
Dialog mit dem BAFU vorzusehen, falls der Zielwert nicht erreicht wird, um 
gemeinsam die zu ergreifenden Massnahmen zu identifizieren. Zum 
Vergleich: Frankreich hat in seinem Anti-Gaspillage-Gesetz AGEC das Ziel 
gesetzt, 10% Wiederverwendung von Glasverpackungen bis 2027 zu 
erreichen.

Titel Art. 18 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Einwegverpackungen aus PET und 
Metall, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 18 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Einwegverpackungen aus PET und 
Metall, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 18 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Einwegverpackungen aus PET und 
Metall, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Artikel 19bis – Zielvorgabe für die Wiederverwendung von 
Getränkeverpackungen

Absatz 1: Der Wiederverwendungsanteil von Getränkeverpackungen muss 
bis 2040 mindestens 40% erreichen. Für wirtschaftliche Akteure, die die 
Schwelle von 1 Million Franken Lohnsumme oder Umsatz überschreiten, 
muss dieser Anteil innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten dieser 
Verordnung mindestens 20% betragen.

Absatz 2: Die Modalitäten zur Erreichung dieses Ziels sowie die betroffenen 
Verpackungsarten werden vom DETEC in Abstimmung mit den 
wirtschaftlichen Akteuren festgelegt.

Absatz 3: Wird der Rücklaufanteil nicht erreicht, kann das DETEC die 
Händler:innen und Hersteller:innen verpflichten, einen bestimmten 
Prozentsatz ihres Produktsortiments in wiederverwendbaren 
Getränkeverpackungen in Verkehr zu bringen.

Begründung Wie Artikel 6 stützt sich auch Artikel 19 ausschliesslich auf relative 
Recyclingquoten (Prozentsätze). Dies ist irreführend: Selbst wenn die 
Recyclingquote steigt, kann das Gesamtvolumen an nicht recyceltem Glas, 
PET oder Aluminium konstant bleiben oder sogar zunehmen, wenn der 
Gesamtverbrauch wächst. Dies untergräbt die Umwelteffektivität der 
Bestimmung.
Um echten Fortschritt zu gewährleisten, sollte die Verordnung relative Ziele 
mit absoluten Obergrenzen für nicht recycelte Mengen kombinieren. 
Beispielsweise sollte die Gesamtmenge an nicht recyceltem PET, 
Aluminium oder Glas einen definierten Referenzwert nicht überschreiten 
(z.B. die Menge beim Inkrafttreten der vorherigen BCO oder ein niedrigerer 
Schwellenwert). Eine solche Regelung würde verhindern, dass verbesserte 
Recyclingquoten ein Wachstum des Gesamtabfalls verschleiern.

Bezüglich der Aufnahme von Artikel 19bis:

Die wichtigsten Handelspartner der Schweiz haben Ziele zur 
Wiederverwendung von Verpackungen in ihrer jeweiligen Gesetzgebung 
verankert. Beispiele finden sich insbesondere in der neuen europäischen 
Verpackungsverordnung, dem Anti-Waste-Gesetz in Frankreich, dem 
Verpackungsgesetz in Deutschland und dem Abfallgesetz in Österreich.

Die Wiederverwendung von Glasverpackungen entspricht somit nicht nur 
diesen internationalen Rahmenbedingungen, sondern auch der LPE: Sie 
trägt zur Schonung natürlicher Ressourcen und zur Stärkung der 
Kreislaufwirtschaft (Kapitel 5) bei, begrenzte Abfallproduktion zu fördern und 
die Abfallbehandlung im Inland sicherzustellen (LPE Art.30).

Wie im erläuternden Bericht zur Revision hervorgehoben wird, bietet 
wiederverwendbare Verpackung in den meisten Fällen ökologische Vorteile 
gegenüber Einwegverpackungen.

Die Festlegung von Wiederverwendungszielen ermöglicht es der Schweiz, 
sich an internationale Marktentwicklungen anzupassen und die 
Umweltauswirkungen der Branche zu verbessern, während den 
wirtschaftlichen Akteuren die Freiheit bleibt, den jeweils geeigneten Weg zur 
Zielerreichung zu wählen.

Das 40%-Ziel basiert auf der Quote der Europäischen Union (Verordnung 
2025/40) für alkoholische und alkoholfreie Getränke. Ein Zwischenziel wird 
nur für wirtschaftliche Akteure über einer bestimmten Schwelle festgelegt.
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Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Werden die in Abs. 1 festgelegten Recyclingquoten nicht erreicht, kann das 
UVEK die mit der in Artikel 17 vorgesehenen Pfandpflicht verbundenen 
Verpflichtungen verstärken und zusätzliche Massnahmen einführen, um die 
Zielerreichung sicherzustellen.

Begründung Artikel 19 sieht derzeit vor, dass ein Pfand auf Einweg-
Getränkeverpackungen nur erhoben werden darf, wenn Mindest-
Recyclingquoten nicht erreicht werden. Damit wird das Pfand eher zu einer 
Sanktionsmassnahme als zu einem zentralen Element des 
Verpackungssystems. Ein solcher Ansatz ist unzureichend: Hohe relative 
Recyclingquoten können weiterhin mit wachsenden Gesamtmengen an 
Abfall und grossen absoluten Mengen nicht recycelter Verpackungen 
einhergehen.

Um dies zu adressieren, sollte das Pfandsystem universell auf alle 
Getränkeverpackungen angewendet werden (Art.17), während Artikel 19 
und Artikel 19bis darauf fokussiert werden sollten, dass Recycling- und 
Wiederverwendungsziele erreicht und im Zeitverlauf gestärkt werden.
In dieser Logik sollte Artikel 19 reformuliert werden, um:
- von der Einführung des Pfands nur als Korrekturmassnahme 
wegzukommen,
- und stattdessen die Pfandpflichten zu verstärken oder zu verschärfen 
sowie zusätzliche Massnahmen einzuführen, falls Recycling- und 
Wiederverwendungsziele nicht erreicht werden.

Dies würde die Kohärenz mit den Prinzipien der erweiterten 
Herstellerverantwortung (EPR) sicherstellen und Schlupflöcher verhindern, 
die es Unternehmen erlauben, sich auf relative Prozentsätze zu stützen, 
während die absoluten Abfallmengen weiterhin steigen.

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 20 Mitteilungspflicht betreffend Getränkeverpackungen

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag a. das Volumen und das Gewicht der im Vorjahr für den Konsum in der 
Schweiz produzierten oder importierten Getränke, getrennt nach Mehrweg- 
und Einwegverpackungen sowie nach den für ihre Herstellung verwendeten 
Materialien und den verschiedenen Getränkearten;

c. das Gewicht der in der Schweiz konsumierten Getränkeverpackungen 
unter Angabe der Verwertungsarten (Wiederverwendung, stoffliche 
Verwertung, energetische Verwertung) sowie des Verwertungsortes 
(Schweiz oder Ausland).

Begründung Die derzeitige Bestimmung verlangt hauptsächlich Angaben zum Volumen. 
Dies reicht jedoch nicht aus, um die Auswirkungen auf die Umwelt und die 
Kreislaufwirtschaft zu überwachen. Unternehmen sollten sowohl das 
Volumen als auch das Gewicht von Getränkeverpackungen angeben, 
ebenso wie den Verbleib am Ende der Lebensdauer (Wiederverwendung, 
Materialrecycling, energetische Verwertung) und den Ort der Behandlung 
(Schweiz oder Ausland). Ohne diese Informationen lässt sich nicht 
nachvollziehen, ob die Schweiz tatsächlich Abfall reduziert, die 
Wiederverwendung erhöht und die Auswirkungen des Exports von Abfällen 
begrenzt.

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag a. das Volumen und das Gewicht der im Vorjahr für den Konsum in der 
Schweiz verwendeten Verpackungen für Waren, getrennt nach den für ihre 
Herstellung verwendeten Materialien;
b. Kunststoffverpackungen, unterteilt nach den verschiedenen Polymeren, 
insbesondere PET, Polyethylen (PE), Polypropylen (PP), Polystyrol (PS), 
Polyvinylchlorid (PVC) sowie Verbundmaterialien

Begründung Um Trends zu erfassen, sollten sowohl Volumen als auch Gewicht 
angegeben werden. Verbundmaterialien müssen ebenfalls gesondert 
ausgewiesen werden, da sie besondere Herausforderungen für das 
Recycling darstellen und nicht in allgemeinen Kategorien versteckt werden 
sollten.

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag a. das Volumen und das Gewicht der Verpackungen, die im Vorjahr für den 
Inlandverbrauch verwendet wurden, aufgegliedert nach 
Verpackungsmaterialien;

Begründung Volumen und Gewicht sollen angegeben werden.

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 3bis. Der Detailhandel ist verpflichtet, dem BAFU jährlich, nach dessen 
Vorgaben und vor Ende Februar, den Prozentsatz seines Sortiments 
mitzuteilen, der in Einwegverpackungen verkauft wird.

Begründung Grosse Einzelhändler haben einen starken Einfluss auf die Wahl der 
Verpackungen. Indem sie den Anteil ihres Sortiments angeben, der in 
Einwegverpackungen verkauft wird, werden sie für die Abfallvermeidung zur 
Verantwortung gezogen und können transparent verglichen werden.

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 5

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Das BAFU kann jährlich in aggregierter oder nicht aggregierter Form die für 
die Herstellung von Verpackungen verwendeten Materialmengen sowie die 
angewandten Verwertungsarten veröffentlichen.

Begründung Die Erlaubnis für das BAFU, Daten in disaggregierter Form zu 
veröffentlichen, erhöht die Transparenz und ermöglicht eine genauere 
Überwachung der Verwertungsstrategien.

Titel Art. 22 Rücknahme und Verwertung, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag (…) müssen dem BAFU jährlich bis Ende Februar das Volumen und das 
Gewicht der im Vorjahr zurückgenommenen oder verwerteten 
Verpackungen mitteilen. Sie müssen nach den für die Herstellung dieser 
Verpackungen verwendeten Materialien, den angewandten 
Verwertungsarten sowie dem Verwertungsort (Schweiz oder Ausland) 
unterscheiden.

Begründung Um ein vollständiges Bild zu erhalten, müssen Unternehmen Angaben zu 
Volumen und Gewicht, Verwertungsarten und dazu machen, ob die 
Behandlung in der Schweiz oder im Ausland erfolgt. Dadurch wird eine 
genaue Nachverfolgung der Ströme und Umweltauswirkungen gewährleistet.

Titel Art. 22 Rücknahme und Verwertung, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Jede Person (…) ist verpflichtet, dem BAFU jährlich bis Ende Februar und 
unter Unterscheidung der für ihre Herstellung verwendeten Materialien das 
Volumen und das Gewicht der im Vorjahr verwerteten Verpackungen 
mitzuteilen sowie den Namen des Verwertungsunternehmens, die 
angewandte Verwertungsart. Bei Kunststoffen ist mindestens zwischen 
folgenden Polymeren zu unterscheiden: PET, PE, PP, PS, PVC sowie 
Verbundmaterialien.

Neu Abs. 3: Das BAFU unterstützt Branchenorganisationen, die in der 
Wiederverwendung tätig sind, bei der Erstellung von Statistiken über das 
Inverkehrbringen von Mehrwegverpackungen sowie deren Rücklaufquote.

Neu Abs. 4: Es wird eine Kontrolle durchgeführt, um die Richtigkeit der von 
Händler:innen und Hersteller:innen gemeldeten Angaben zu überprüfen.

Begründung Abs. 2 
Das Gleiche gilt für professionelle Verwertungsakteure: Volumen und 
Gewicht sowie Verbundstoffe müssen gemeldet werden, um die 
tatsächlichen Herausforderungen beim Recycling widerzuspiegeln.

Abs. 3 (neu)
Zuverlässige Statistiken zur Wiederverwendung sind unerlässlich. Ohne 
Daten ist es unmöglich, Wiederverwendungssysteme wirksam zu 
unterstützen. Das BAFU sollte Organisationen bei der Erstellung dieser 
Statistiken unterstützen.

Abs. 4 (neu)
Die Angaben müssen überprüft werden. Ohne unabhängige Kontrollen 
besteht die Gefahr, dass die Daten unvollständig, irreführend oder 
inkonsistent sind, was das Vertrauen und die Durchsetzung untergräbt.

Titel Art. 23 Mitteilung an private Meldestellen, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 23 Mitteilung an private Meldestellen, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 24 Vollzug

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 25 Aufhebung und Änderung bisherigen Rechts

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 26 Übergangsbestimmung

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 27 Inkrafttreten

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Umweltallianz

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Siehe STN Greenpeace

Anhang: 251009 Prise Position All Env OLED Relu.pdf
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Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Siehe STN Greenpeace

Anhang: 251009 Prise Position All Env OEm Relu.pdf
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VaLoo

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Wir begrüssen die konsequentere Ausrichtung der schweizerischen 
Abfallwirtschaft auf die Postulate der Kreislaufwirtschaft, die bereits mit 
einer Revision vom 15. März 2024 auf Gesetzesebene im 
Umweltschutzgesetz verankert worden sind. Insbesondere zeigt die 
Präzisierung der allgemeinen Verwertungspflicht den Weg in eine stoffliche 
Verwertung von Abfällen nach dem Stand der Technik auf. Art. 12 VVEA in 
der vorgesehenen Fassung findet unsere uneingeschränkte Zustimmung.

VaLoo als Schweizer Netzwerk für kreislauffähige Sanitärsysteme hat sich 
das Ziel gesetzt, das Schliessen von Wasser- und Nährstoffkreisläufen in 
der Schweiz zu fördern, indem wir die Akteur:innen vernetzen, die 
Gesellschaft informieren und mithelfen, geeignete Rahmenbedingungen zu 
schaffen. In der Schweiz werden zahlreiche innovative Verfahren entwickelt 
oder sind schon zur Marktreife gelangt, die menschliche Ausscheidungen 
(Urin und Kot) als Grundlage für die Rückgewinnung von 
Pflanzennährstoffen nutzen.

Die vorgesehene Rückgewinnung von Phosphor und künftig auch Stickstoff 
aus kommunalem Abwasser wird durch die hohe Verdünnung erschwert 
(VSA 2023). Schweizer Forschungsinstitutionen und Start-ups sind Vorreiter 
in der Entwicklung innovativer Verfahren, die es erlauben, Nährstoffe aus 
menschlichen Ausscheidungen direkt an der Quelle zurückzugewinnen. Ein 
Transport durch die Kanalisation ist nicht notwendig, und somit werden die 
Nährstoffe auch nicht durch andere Abwässer und Fremdwasser verdünnt. 
Dieser Ansatz kann dazu beitragen, die Reinigung auf der Kläranlage zu 
vereinfachen (Hubaux, 2025) und gleichzeitig die Versorgung mit sicheren 
Düngern zu gewährleisten. 

Obschon das Anliegen der stofflichen Verwertung dieser Abfälle bei den 
Beratungen zur genannten Revision des Umweltschutzgesetzes keinen 
ausdrücklichen Eingang in den Gesetzestext gefunden hat, wurde im 
Ständerat betont, dass die stoffliche Verwertung von menschlichen 
Ausscheidungen im Rahmen der Kreislaufwirtschaft weiterzuverfolgen ist 
(Ständerätin Céline Vara [NE], AB 2023 S 1118 f.). Es geht somit darum, 
innovativen und qualitätsgesicherten Verfahren der stofflichen Verwertung 
menschlicher Ausscheidungen zum Durchbruch zu verhelfen. 

Für Referenzen - sehe Anhang.

Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme1

Titel Art. 12 Allgemeine Verwertungspflicht nach dem Stand der Technik

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Siehe Begründung generelle Stellungnahme.

Titel Art. 14 Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Wir beantragen, Art. 14 VVEA mit einem zusätzlichen Absatz 3 mit folgendem 
Wortlaut zu ergänzen:
Art. 14 Abs. 3 
3 Separat gesammelte menschliche Ausscheidungen gelten als biogene 
Abfälle.
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Begründung Mit dieser Präzisierung der VVEA könnten separat gesammelte menschliche 
Ausscheidungen künftig stofflich verwertet werden. Hiermit würde das wichtige 
Anliegen der Kreislaufwirtschaft beachtet. Überdies entspricht diese Lösung 
der Verwertungshierarchie, wie sie neu in Art. 30d USG und Art. 12 VVEA zum 
Ausdruck kommt.

Ein inzwischen erprobter Ansatz ist beispielsweise die Kompostierung von 
Trockentoiletteninhalten, d.h. separat gesammelte menschliche 
Ausscheidungen mit Toilettenpapier und Holzresten. Ein Pilotprojekt in Uster, 
Trockentoiletteninhalte in marktfähigen Kompost einzuarbeiten, ist sehr 
erfolgreich verlaufen (Carpentier und Huch, 2025); das Pilotprojekt bestätigt 
wissenschaftliche Ergebnisse (Häfner et al, 2023) solcher Düngemittel, und 
betont damit das geringere Umweltrisiko bezüglich Arzneimittelrückstände als 
in Klärschlamm oder Gülle (Schinkel und Eberhard, 2025). Verschiedene 
Anlagenbetreiber:innen (Kompostierung und Vergärung) bestätigten uns ihr 
Interesse an separat gesammelten menschlichen Ausscheidungen als 
Ausgangsmaterial. 

Ein Hindernis für die Umsetzung sei jedoch eine Düngerbewilligungspflicht, 
denn das Inverkehrbringen eines neuen Produkts sei bei den oben genannten 
Anlagen nicht das Ziel. Wir erachten es deshalb als nicht zielführend, diese 
Produkte einer Düngerbewilligungspflicht zu unterwerfen. Es ist sinnvoller, die 
stoffliche Verwertung von separat gesammelten menschlichen 
Ausscheidungen zuzulassen und den Stand der Technik zu definieren, welcher 
die Qualität des Produkts garantiert.

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unseres Anliegens und sind auch 
sehr gerne bereit, mit Ihren Fachleuten des Bundesamtes für Umwelt einen 
fachlichen Dialog zu führen, um allseits tragfähige Lösungen zu finden.

Für Referenzen - sehe Anhang.

Anhang: VaLoo Abschlussbericht Pilotversuch Kompostierung Uster 2022-24_250512.pdf
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Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --



2605 / 2947

VaLoo

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Wir danken Ihnen für die Gelegenheit, uns zur geplanten Teilrevision der 
VVEA im Rahmen der Umsetzung der Parlamentarischen Initiative 
«Schweizer Kreislaufwirtschaft stärken» zu äussern. 
Wir begrüssen die konsequentere Ausrichtung der schweizerischen 
Abfallwirtschaft auf die Postulate der Kreislaufwirtschaft, die bereits mit 
einer Revision vom 15. März 2024 auf Gesetzesebene im 
Umweltschutzgesetz verankert worden sind. Insbesondere zeigt die 
Präzisierung der allgemeinen Verwertungspflicht den Weg in eine stoffliche 
Verwertung von Abfällen nach dem Stand der Technik auf. Art. 12 VVEA in 
der vorgesehenen Fassung findet unsere uneingeschränkte Zustimmung.
VaLoo als Schweizer Netzwerk für kreislauffähige Sanitärsysteme hat sich 
das Ziel gesetzt, das Schliessen von Wasser- und Nährstoffkreisläufen in 
der Schweiz zu fördern, indem wir die Akteur:innen vernetzen, die 
Gesellschaft informieren und mithelfen, geeignete Rahmenbedingungen zu 
schaffen. In der Schweiz werden zahlreiche innovative Verfahren entwickelt 
oder sind schon zur Marktreife gelangt, die menschliche Ausscheidungen 
(Urin und Kot) als Grundlage für die Rückgewinnung von 
Pflanzennährstoffen nutzen. 
Die vorgesehene Rückgewinnung von Phosphor und künftig auch Stickstoff 
aus kommunalem Abwasser wird durch die hohe Verdünnung erschwert 
(VSA 2023). Schweizer Forschungsinstitutionen und Start-ups sind Vorreiter 
in der Entwicklung innovativer Verfahren, die es erlauben, Nährstoffe aus 
menschlichen Ausscheidungen direkt an der Quelle zurückzugewinnen. Ein 
Transport durch die Kanalisation ist nicht notwendig, und somit werden die 
Nährstoffe auch nicht durch andere Abwässer und Fremdwasser verdünnt. 
Dieser Ansatz kann dazu beitragen, die Reinigung auf der Kläranlage zu 
vereinfachen (Hubaux, 2025) und gleichzeitig die Versorgung mit sicheren 
Düngern zu gewährleisten. 

Obschon das Anliegen der stofflichen Verwertung dieser Abfälle bei den 
Beratungen zur genannten Revision des Umweltschutzgesetzes keinen 
ausdrücklichen Eingang in den Gesetzestext gefunden hat, wurde im 
Ständerat betont, dass die stoffliche Verwertung von menschlichen 
Ausscheidungen im Rahmen der Kreislaufwirtschaft weiterzuverfolgen ist 
(Ständerätin Céline Vara [NE], AB 2023 S 1118 f.). Es geht somit darum, 
innovativen und qualitätsgesicherten Verfahren der stofflichen Verwertung 
menschlicher Ausscheidungen zum Durchbruch zu verhelfen.

Referenzen siehe Anhang - Vernehmlassung VaLoo.

Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme1

Titel Art. 12 Allgemeine Verwertungspflicht nach dem Stand der Technik

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14 Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Wir beantragen, Art. 14 VVEA mit einem zusätzlichen Absatz 3 mit folgendem 
Wortlaut zu ergänzen:
Art. 14 Abs. 3
3 Separat gesammelte menschliche Ausscheidungen gelten als biogene 
Abfälle.
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Begründung Ein inzwischen erprobter Ansatz ist beispielsweise die Kompostierung von 
Trockentoiletteninhalten, d.h. separat gesammelte menschliche 
Ausscheidungen mit Toilettenpapier und Holzresten. Ein Pilotprojekt in Uster, 
Trockentoiletteninhalte in marktfähigen Kompost einzuarbeiten, ist sehr 
erfolgreich verlaufen (Carpentier und Huch, 2025); das Pilotprojekt bestätigt 
wissenschaftliche Ergebnisse (Häfner et al, 2023) solcher Düngemittel, und 
betont damit das geringere Umweltrisiko bezüglich Arzneimittelrückstände als 
in Klärschlamm oder Gülle (Schinkel und Eberhard, 2025). Verschiedene 
Anlagenbetreiber:innen (Kompostierung und Vergärung) bestätigten uns ihr 
Interesse an separat gesammelten menschlichen Ausscheidungen als 
Ausgangsmaterial. 

Ein Hindernis für die Umsetzung sei jedoch eine Düngerbewilligungspflicht, 
denn das Inverkehrbringen eines neuen Produkts sei bei den oben genannten 
Anlagen nicht das Ziel. Wir erachten es deshalb als nicht zielführend, diese 
Produkte einer Düngerbewilligungspflicht zu unterwerfen. Es ist sinnvoller, die 
stoffliche Verwertung von separat gesammelten menschlichen 
Ausscheidungen zuzulassen und den Stand der Technik zu definieren, welcher 
die Qualität des Produkts garantiert.

Mit dieser Präzisierung der VVEA könnten separat gesammelte menschliche 
Ausscheidungen künftig stofflich verwertet werden. Hiermit würde das wichtige 
Anliegen der Kreislaufwirtschaft beachtet. Überdies entspricht diese Lösung 
der Verwertungshierarchie, wie sie neu in Art. 30d USG und Art. 12 VVEA zum 
Ausdruck kommt.

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unseres Anliegens und sind auch 
sehr gerne bereit, mit Ihren Fachleuten des Bundesamtes für Umwelt einen 
fachlichen Dialog zu führen, um allseits tragfähige Lösungen zu finden.

Referenzen siehe Anhänge.

Anhang: VaLoo Abschlussbericht Pilotversuch Kompostierung Uster 2022-24_250512.pdf
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Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --
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Verband Baustoff Kreislauf Schweiz

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Geschätzte Damen und Herren

Vorab bedanken wir uns herzlich für die Möglichkeit, uns zum 
Verordnungspaket Umwelt Frühling 2026 äussern zu können. Die 
grundsätzliche Stossrichtung in der Verwertungshierarchie begrüssen wir 
ausdrücklich. Sie ermöglicht eine effektive Kreislaufwirtschaft. Unsere 
Anliegen zur Vorlage betreffen einerseits die Begrifflichkeiten in 
Abstimmung mit den Normen. Andererseits stehen wir im Sinne der 
Kreislaufwirtschaft in der Wertschöpfungskette der mineralischen Baustoffe 
der Ausweitung des Siedlungsabfallmonopols ablehnend gegenüber.

Bitte entnehmen Sie unsere Anliegen der detaillierten Stellungnahme. Wir 
danken für die Berücksichtigung und sind gerne bereit im persönlichen 
Gespräch mögliche Lösungen zu diskutieren.

Beste Grüsse

Michael Widmer

Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme1

Titel Variante 1 betreffend Art. 3 Bst. a Ziff. 4

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag In dieser Verordnung bedeuten:
a.Siedlungsabfälle:

4.alle Rückstände, die in Anlagen zur thermischen Behandlung von 
Abfällen nach den Ziffern 1–3 anfallen, bis und mit deren Verwertung 
oder Ablagerung;

Begründung Dass Verbrennungsrückstände aus Kehrrichtverbrennungsanlagen neu als 
Siedlungsabfälle eingestuft werden sollen, ist abzulehnen, da dies zu einer 
Rückstufung und Abschwächung der Kreislaufwirtschaft führen würde. Eine 
stoffliche Aufwertung von solchen Stoffen wäre demnach nicht mehr 
möglich, was die Ziele der Kreislaufwirtschaft grundsätzlich in Frage stellt.

Die Einstufung sämtlicher Rückstände aus KVA's als Siedlungsabfall betrifft 
nicht nur das Zink-Recycling, sondern auch die Schlacken. Damit greift der 
Gesetzgeber in einen funktionierenden Wettbewerb und Markt ein. Das 
ausgeweitete Monopol schafft nicht nur Rechts- und Investitionsunsicherheit 
bei den privatrechtlich betriebenen Deponien, Anlagebetreibern und 
Werken, sondern kann zu einer Marktkonzentration führen, da öffentlich-
rechtliche KVA Entsorgungsverträge direkt an eigene oder kantonsnahe 
Einrichtung vergeben könnten, ohne Ausschreibungspflicht.

Im Sinne einer hochwertigen und effizienten Nutzung von Abfällen, sollen 
Schlacken aus KVA weiterhin als Ersatzstoffe angenommen und verwertet 
werden dürfen, falls sich dies als technisch machbar und sinnvoll erweist.
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Titel Variante 2 betreffend Art. 3 Bst. a Ziff. 4

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag In dieser Verordnung bedeuten:
a.Siedlungsabfälle:

4. Rückstände aus Abfällen nach den Ziffern 1–3, die bei der 
thermischen Behandlung anfallen, bis und mit deren Verwertung oder 
Ablagerung;

Begründung Dass Verbrennungsrückstände aus Kehrrichtverbrennungsanlagen neu als 
Siedlungsabfälle eingestuft werden sollen, ist abzulehnen, da dies zu einer 
Rückstufung und Abschwächung der Kreislaufwirtschaft führen würde. Eine 
stoffliche Aufwertung von solchen Stoffen wäre demnach nicht mehr 
möglich, was die Ziele der Kreislaufwirtschaft grundsätzlich in Frage stellt.

Die Einstufung sämtlicher Rückstände aus KVA's als Siedlungsabfall betrifft 
nicht nur das Zink-Recycling, sondern auch die Schlacken. Damit greift der 
Gesetzgeber in einen funktionierenden Wettbewerb und Markt ein. Das 
ausgeweitete Monopol schafft nicht nur Rechts- und Investitionsunsicherheit 
bei den privatrechtlich betriebenen Deponien, Anlagebetreibern und 
Werken, sondern kann zu einer Marktkonzentration führen, da öffentlich-
rechtliche KVA Entsorgungsverträge direkt an eigene oder kantonsnahe 
Einrichtung vergeben könnten, ohne Ausschreibungspflicht.

Im Sinne einer hochwertigen und effizienten Nutzung von Abfällen, sollen 
Schlacken aus KVA weiterhin als Ersatzstoffe angenommen und verwertet 
werden dürfen, falls sich dies als technisch machbar und sinnvoll erweist.
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Titel Art. 3 Bst. n.-r

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag n.Wiederverwendung: Verfahren, bei dem Gegenstände und deren 
Bestandteile, die keine Abfälle sind oder ihre Abfalleigenschaft nach dem 
Durchlaufen eines Verwertungsverfahrens verloren haben, wieder für 
denselben oder einen vergleichbaren Zweck eingesetzt werden, für den sie 
ursprünglich bestimmt waren;

o.Vorbereitung zur Wiederverwendung: Verwertungsverfahren, bei dem 
Abfälle durch Behandlungsschritte wie Prüfung, Reinigung, Reparatur so 
aufbereitet werden, dass sie wiederverwendet werden können;
p.Stoffliche Verwertung: Verwertungsverfahren, bei dem die stofflichen 
Eigenschaften von Abfällen genutzt werden, indem die Abfälle so 
behandelt werden, dass sie als Sekundärrohstoffe wieder eingesetzt 
werden können;
q.Stofflich-energetische Verwertung: Verwertungsverfahren, bei dem 
Abfälle gleichzeitig sowohl stofflich als auch energetisch verwertet 
werden;
r.Energetische Verwertung: Verwertungsverfahren, bei dem Abfälle im 
Rahmen ihrer Entsorgung als Energiequelle genutzt werden.

Begründung In Art 3 Bst. p wird der Begriff «Sekundärrohstoffe» im Bezug auf die 
Erläuterung der stofflichen Verwertung genutzt. Der Begriff 
«Sekundärrohstoffe» sollte von Recyclingprodukten abgegrenzt werden, um 
Unsicherheiten und Missverständnisse zu vermeiden.
Materialien, die der stofflichen Verwertung zugeführt werden, können aus 
bestehenden Bauobjekten stammen oder aus Aushüben oder sonstigen 
Quellen.
Wenn Rückbaumaterial aus Bauobjekten verwertet wird, spricht man in den 
technischen Normen von Recycling (Zitat SN EN 12620 Zif 3.5: Recycling-
Gesteinskörnung: Gesteinskörnung aus aufbereitetem anorganischem 
Material, das zuvor als Baustoff eingesetzt war. In weiteren Normen finden 
sich analoge Formulierungen.). Diese Definition ist in dem Sinne 
massgeblich, als RC-Material nicht die gleich umfangreichen 
Materialprüfungen durchlaufen muss wie Material aus primären Quellen. Es 
wird davon ausgegangen, das RC-Material mit der erstmaligen Einführung 
in den Baustoffkreislauf auf seine Eignung geprüft wurde.
Material aus Aushüben, kann beispielsweise poröse Komponenten 
enthalten, die umweltrechtlich gesehen unkritisch sind, aber im Beton zu 
frühzeitigen Schäden führen können. Die entsprechenden Prüfungen sind 
bei der erstmaligen Verwendung als Baustoff vorgesehen. In diesem Sinne 
sind verwertete Stoffe aus Aushüben anders als RC-Material zu behandeln.
Wir schlagen daher für den Art. 3, Bst. p der VVEA folgende Formulierung 
vor:

p. Stoffliche Verwertung: Verwertungsverfahren, bei dem die stofflichen 
Eigenschaften von Abfällen genutzt werden, indem die Abfälle so behandelt 
werden, dass sie als Recyclingbaustoffe (Produkte aus Abfällen, die zuvor 
als Baustoff eingesetzt waren) oder Sekundärrohstoffe (Produkte, aus 
Abfällen, die zuvor nicht als Baustoff eingesetzt waren) eingesetzt werden 
können.

Titel Art. 24 Abs. 1 zweiter Satz

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag 1 … Als Rohmaterial oder als Brennstoffe dürfen jedoch keine gemischten 
und keine gemischt gesammelten und nachträglich sortierten 
Siedlungsabfälle nach Artikel 3 Buchstabe a Ziffern 1–3 verwendet werden.

Begründung Das Verwertungsverbot von gemischtem Siedlungsabfall und gemischt 
gesammeltem und nachträglich sortiertem Siedlungsabfall sollte 
aufgehoben und der nicht-rezyklierbare Teil dieser Abfälle sollte stofflich-
energetisch verwerten werden können.
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Titel Anhang 4: Anforderungen an Abfälle für die Herstellung von Zement und 
Beton, Ziff. 2.4

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag 2.4 Werden Abfälle bei ihrer Verwendung als Brennstoffe zu mindestens 20 
Gewichtsprozent stofflich verwertet, so gilt dies als stofflich-energetische 
Verwertung.

Begründung Bei der Zuordnung der Abfälle zur stofflich-energetischen oder rein 
energetischen Verwertung wird der Ascheanteil herangezogen. Dies ist zu 
hinterfragen. Der Ascheanteil ist insbesondere dann kein relevantes 
Kriterium, wenn grosse Mengen an Abfällen verwertet werden und die dabei 
anfallende Asche nicht deponiert werden muss, da sie weiterverwendet wird 
(Zement). Ziel der Verwertungshierarchie ist es unter anderem, zu 
deponierende Reststoffe zu vermeiden und damit eine reststoffarme 
Kreislaufwirtschaft zu fördern.

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --
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Verband Schweizer Abwasser- und Gewässerschutzfachleute VSA

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Sehr geehrte Damen und Herren
Wir bedanken uns für die Möglichkeit, im Rahmen des Verordnungspakets 
Umwelt Herbst 2025 Stellung zur Verordnung über die Vermeidung und die 
Entsorgung von Abfällen nehmen zu können.
Der VSA setzt sich für saubere und lebendige Gewässer ein. Er bekennt 
sich zur Kreislaufwirtschaft und weist im Folgenden auf einige Aspekte hin, 
welche im Zusammenhang mit der Verwertung biogener Abfälle zu 
beachten sind.
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme bei der 
Weiterbehandlung dieses Geschäf-tes und stehen für Rückfragen jederzeit 
gerne zur Verfügung. Gerne melden wir auch bereits unser Interesse an, bei 
der Aktualisierung der Positivliste sowie bei der Erstellung der 
Vollzugshilfen mitzuarbeiten.
Beste Grüsse
Stefan Hasler, Direktor VSA

Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme1

Titel Art. 34 Betrieb

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 3 Verpackte biogene Abfälle dürfen in Kompostierungs- und 
Vergärungsanlagen nach Absatz 1 ausserhalb von 
Abwasserreinigungsanlagen nur verrottet oder vergärt werden, wenn:

a....
b.die Verpackung sowie die Kennzeichnung vorrangig vor oder spätestens 
während der Verrottung oder Vergärung vollständig entfernt werden.
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Begründung Die landwirtschaftliche Verwertung sortenreiner sowie nährstoffreicher und 
strukturbildender Abfälle erachten wir als sinnvoll und damit auch die 
Konkretisierung der im USG festgelegten Verwertungshierarchie gemäss Art. 
34 Abs. 2 VVEA. Bei der landwirtschaftlichen Verwertung müssen allerdings 
aus Sicht des Gewässer- und Bodenschutzes folgende Voraussetzungen 
erfüllt sein:
•Es dürfen keine Nährstoffüberschüsse (insbesondere Stickstoff) erzeugt 
werden, welche durch Versickerung und Abschwemmung das Grundwasser 
und die Oberflächengewässer belasten. Gemäss den Umweltzielen der 
Landwirtschaft sind die landwirtschaftsbedingten Stickstoffeinträge in die 
Gewässer (insb. ins Grundwasser) nach wie vor deutlich zu hoch. Es besteht 
die Gefahr, dass eine Zunahme der landwirtschaftlichen Vergärung diesem 
Umweltziel zuwiderläuft.
•Die Abfälle müssen vollständig frei von Fremdstoffen sein. Ansonsten findet 
eine kontinuierliche Anreicherung dieser Stoffe im Boden statt, sofern sie nicht 
biologisch abbaubar sind. Insbesondere Verpackungsmaterialien wie 
Kunststoffe können sich im Boden anreichern und zudem in die Gewässer 
abgeschwemmt werden, mit negativen Auswirkungen auf die Fauna (Stichwort 
Mikroplastik). Eine vollständige Entfernung ist bei der landwirtschaftlichen 
Verwertung heute technisch nicht möglich. Verpackte biogene Abfälle sollten 
daher nicht in Vergärungsanlagen ausserhalb von ARA verrottet oder vergärt 
werden.
•Die Abfälle dürfen keine unerwünschten Stoffe enthalten. Die Schwierigkeit 
besteht darin, dass sich eingesetzte Stoffe auch erst viele Jahre später als 
schädlich und damit unerwünscht herausstellen können. Insbesondere bei 
persistenten Verbindungen verbleiben diese Stoffe im Boden resp. im 
Gewässer. Die Problematik der PFAS zeigt dies beispielhaft.

Viele Abwasserreinigungsanlagen nehmen seit langem (bereits vor der 
Entstehung landwirtschaftlicher Biogasanlagen) biogene Abfälle an und 
vergären diese zusammen mit dem Klärschlamm (sog. Co-Vergärung). Dieser 
Entsorgungsweg wurde und wird stetig weiterentwickelt, so dass 
Abwasserreinigungsanlagen einen wichtigen Beitrag für die sichere und 
sinnvolle Entsorgung dieser Abfälle leisten:
•Phosphor: Mit der Rückgewinnung des Phosphors aus dem Klärschlamm wird 
dieser Nährstoffkreislauf geschlossen. 
•Stickstoff: Bereits heute produzieren einige Abwasserreinigungsanlagen aus 
dem Faulwasser hochwertige Qualitätsdünger und schliessen damit auch den 
Stickstoffkreislauf. Auch hier wird die Entwicklung weitergehen. 
•Fremdstoffe: Abwasserreinigungsanlagen halten Plastik und andere 
Fremdstoffe wirksam zurück.
•Energie: Der Energiegehalt der Abfälle wird in den meisten Fällen vollständig 
genutzt, indem mit Wärmekraftkoppelung Strom und Wärme produziert wird 
oder indem das Klärgas zu Biogas aufbereitet und ins Gasnetz eingespeist 
wird. 

Diese neue Situation der stofflichen Verwertung bei der Co-Vergärung auf 
Abwassereinigungsanlagen ist bei der Umsetzung, d.h. bei der Aktualisierung 
der Positivliste sowie bei der Erstellung der Vollzugshilfen und zu 
berücksichtigen.

Aus obigen Darlegungen ergeben sich folgende Anträge:

Art. 34 Abs. 3 Bst. b
Als flankierende Massnahme zur vorrangigen Verwertung in Kompostierungs- 
und Vergärungsmassnahme (gemäss neuem Art. 34 Abs. 2 VVEA) soll im Abs. 
3 Bst. b festgelegt werden, dass die Verpackung «vollständig entfernt» werden 
muss (statt nur «möglichst vollständig entfernt»). Wie oben dargelegt ist es für 
den langfristigen Erhalt der Funktionen unserer Böden zentral, dass sich keine 
Fremdstoffe anreichern. Jeglicher Eintrag in Böden und Gewässer sollte 
vermieden werden. Für solche Abfälle existiert mit den 
Abwasserreinigungsanlagen ein bewährter Entsorgungsweg, welcher den 
Eintrag von Fremdstoffen in die Umwelt verhindert.

Positivliste und Vollzugshilfen
Bei der Aktualisierung der Positivliste sowie bei der Erstellung der 
Vollzugshilfen sind die oben beschriebenen Weiterentwicklungen auf 
Abwasserreinigungsanlagen zur Schliessung der Nährstoffkreisläufe sowie zur 
Energierückgewinnung und zum Rückhalt der Fremdstoffe zu berücksichtigen. 
In der Vollzugshilfe soll den Kantonen zudem Handlungsspielraum gegeben 
werden, um von der Verwertungshierarchie gemäss Art. 34 Abs. 2 VVEA 
abweichen zu können (beispielsweise in Regionen mit vielen 
Schweinemästereien, wo bestehende Nährstoffüberschüsse nicht noch 
vergrössert werden sollten).
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Anhang: Stellungnahme VSA zur VVEA Oktober 2025 v02.pdf
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Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --
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Verband Schweizer Plastic Recycler VSPR

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Der VSPR begrüsst deshalb grundsätzlich jede Initiative, die das Recycling 
von Kunststoffen und Verpackungen fördert. Dazu gehört unseres Erachtens 
auch die neue Verpackungsver-ordnung, welche zum Ziel hat, Verpackungen 
jeglicher Art möglichst umfassend der stoffli-chen Verwertung zuzuführen. 
Ebenso hat der VSPR jedoch grosses Interesse daran, dass die-se wichtigen 
Sammlungen, die bereits heute auf 12‘000 Tonnen gesammelte Verpackungen 
kommen, auch künftig ihre Berechtigung in einem freien Markt haben werden. 
Es sind funkti-onierende Systeme mit qualitativ hohen Ansprüchen auf dem 
Markt, welche zusammen mit dem VSPR und dessen Zertifizierung in 
jahrelanger Aufbauarbeit die Basis für eine funktionie-rende und transparente 
Sammlung und Kreislaufwirtschaft im Bereich der Verpackungen gelegt haben.

Anhang: Vernehmlassung_Verpackungsverordnung VSPR (1).pdf
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Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme2

Titel Art. 2 Begriffe

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag In dieser Verordnung bedeuten:
a. Verpackungen und Verpackungsbestandteile: aus beliebigen 
Materialien hergestellte Produkte zur Aufnahme, zum Schutz, zur 
Handhabung, zur Lieferung oder Darbietung von Waren;
b. Mehrwegverpackungen: Verpackungen, die zur Wiederverwendung 
vorgesehen sind;
c. Einwegverpackungen: Verpackungen, die zur einmaligen Verwendung 
vorgesehen sind;
d. Getränkeverpackungen: Verpackungen für flüssige Lebensmittel, die 
zum Trinken bestimmt sind;
e. Getränkekartons: Getränkeverpackungen, die mehrheitlich aus Karton 
und zu geringen Anteilen aus Kunststoff bestehen und teilweise 
Aluminium beinhalten können;
f. Verpackungen aus Kunststoff: alle Verpackungen aus einem oder 
mehreren Kunststoff-Polymeren; ausgenommen sind 
Getränkeverpackungen aus Polyethylenterephthalat (PET);
g. Serviceverpackungen: Verpackungen, die für die Befüllung in der 
Verkaufsstelle vorgesehen sind, sofern sie eine Verpackungsfunktion 
erfüllen;
h. stoffliche Verwertung: die Herstellung neuer Verpackungen oder 
anderer Produkte aus gebrauchten Verpackungen (Recycling);
i. Rezyklate: Materialien, die durch Recyclingverfahren gewonnen 
wurden und Primärrohstoffe ersetzen;
j. Verwertungsquote: der prozentuale Anteil der während eines 
Kalenderjahres zu Rezyklaten verwerteten Verpackungen am gesamten 
für die Verwendung im Inland abgegebenen Gewicht der Verpackungen 
aus dem verwendeten Material;
k. Behandlungsreste: Materialien aus der Behandlung von separat 
gesammelten Abfällen, welche nicht stofflich verwertet werden können;
l. Verbraucherinnen und Verbraucher: natürliche Personen, die zu 
Zwecken handeln, die ausserhalb ihrer gewerblichen, geschäftlichen 
oder beruflichen Tätigkeiten liegen;
m. Endabnehmerinnen und Endabnehmer: Verbraucherinnen und 
Verbraucher sowie alle natürlichen oder juristischen Personen mit 
Wohnsitz oder Niederlassung in der Schweiz, die ein Produkt im 
Rahmen ihrer gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit nutzen und dieses 
in der an sie gelieferten Form nicht erneut in Verkehr bringen;
n. Herstellerinnen und Hersteller: natürliche oder juristische Personen, 
die Produkte und Bestandteile beruflich oder gewerblich herstellen oder 
zur gewerblichen Abgabe einführen;
o. Händlerinnen und Händler: natürliche oder juristische Personen, die 
Produkte und Bestandteile in der Schweiz beziehen und sie gewerblich 
abgeben;
p. Stand der Technik: der aktuelle Entwicklungsstand von Verfahren, 
Einrichtungen und Betriebsweisen, der:
1. bei vergleichbaren Anlagen oder Tätigkeiten im In- oder Ausland 
erfolgreich erprobt ist oder bei Versuchen erfolgreich eingesetzt wurde 
und nach den Regeln der Technik auf andere Anlagen oder Tätigkeiten 
übertragen werden kann, und
2. für einen mittleren und wirtschaftlich gesunden Betrieb der 
betreffenden Branche wirtschaftlich tragbar ist.
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Begründung Unter dem Buchstaben „J“ (wie auch später in Art. 6, Abs. 1) wird eine 
sogenannte „Verwer-tungsquote“ erwähnt, deren Definition aus unserer 
Sicht schwer verständlich ist und die auch nicht unserer bisherigen 
Terminologie, welche wir in unserem bewährten VSPR-Monitoringsystem 
verwenden, entspricht.
Wir empfehlen deshalb eine klare Unterscheidung zu machen zwischen 
„Industrierückfüh-rungsquote“ und „Sammelquote“.
„Ein Indikator zur Bewertung der Effizienz der Behandlung von gemischten 
Kunststoffen. Ver-hältnis der Menge rezyklierter (stofflich verwerteter) 
Materialien im Verhältnis zu der in die Verarbeitung eingebrachten Mengen 
in Prozent. Als stofflich verwertet gelten Materialien, wenn sie eine 
Endbehandlung durchlaufen haben und als Sekundärrohstoff vorliegen (ana-
log zur technischen Recyclingquote gemäss Gasser, Böni und Wäger, 2017)
“.
„Massenanteil der effektiv gesammelten gemischten Kunststoffe in Bezug 
auf die theoretisch anfallende Menge gemischter Kunststoffabfälle. Die 
Sammelquote misst, wie flächende-ckend die Sammlung von gemischten 
Kunststoffen angeboten wird“.

Titel Art. 3 Allgemeine Anforderungen an Verpackungen

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die mit 
Ware befüllte Verpackungen abgeben, stellen sicher, dass Verpackungen, 
soweit technisch möglich und wirtschaftlich tragbar:

a. vom Verpackungsvolumen und der Verpackungsmasse her auf das 
Mindestmass begrenzt sind, das zur Gewährleistung der erforderlichen 
Sicherheit und Hygiene der verpackten Ware angemessen ist;
b. bei der Sammlung, Behandlung und dem Recycling nicht zu 
erheblichen technischen Schwierigkeiten oder erheblichen Mehrkosten 
führen; und
c. einen möglichst hohen Anteil an Rezyklaten enthalten.

Begründung Der VSPR kann sich mit den allgemeinen Anforderungen an Verpackungen, 
wie sie im Ver-ordnungstext formuliert sind, anschliessen. Jedoch 
vermissen wir klare Vorgaben in Bezug auf das Design for Recycling. Mit 
anderen Worten: Dass bei der Verpackungskonzeption nicht nur ästhetische 
und funktionale Aspekte berücksichtigt werden, sondern auch der gesamte 
Lebenszyklus der Verpackung.
Ziel muss es sein, Verpackungen so zu gestalten, dass sie effizient recycelt 
und als Sekundär-rohstoffe wiederverwendet werden können. Gerade in 
diesem Bereich müssten der Handel, respektive die Inverkehrbringer von 
Verpackungen noch mehr und mit klaren Vorgaben und 
Rahmenbedingungen in Pflicht genommen werden. Auch hier spricht der 
VSPR ganz direkt den Vollzug des neuen Rechts an: Ohne klare, 
zwingende und auch praktische Vorgaben wird der Vollzug der neuen 
Normen aufgrund von wirtschaftlichen Überlegungen der Mitbe-werber nicht 
(freiwillig) funktionieren - was äusserst bedauerlich wäre (vgl. dazu auch 
hier-nach, weiter unten betr. klarer Zielvorgaben).
Entsprechende Instrumente dazu, respektive Richtlinien für das Design for 
Recycling fehlen in der Verordnung weitgehend. Hier würden wir uns etwas 
mehr Mut der Behörden erhoffen. 
Auch stellt sich die berechtigte Frage, weshalb keine klaren Quoten, wie sie 
sich beispielswei-se in den EU-Richtlinien finden, vorgegeben werden. 
Diese Verordnung bestimmt, welche Verpackungen auf den Markt gebracht 
werden dürfen und enthalten Vorgaben zur Vermei-dung und Entsorgung 
von Verpackungsabfällen. Alle Verpackungen müssen grundlegende 
Anforderungen an Herstellung, Zusammensetzung sowie 
Wiederverwendbarkeit oder Ver-wertbarkeit erfüllen. Verpackungen sollten 
des Weiteren so gestaltet, gefertigt und vertrieben werden, dass sie so oft 
wie möglich wiederverwendet oder hochwertig recycelt werden kön-nen und 
dass ihre Auswirkungen auf die Umwelt während ihres gesamten 
Lebenszyklus und des Lebenszyklus der Produkte, für die sie konzipiert 
wurden, so gering wie möglich gehalten werden
Mit der in Absatz 3 gewählten Formulierung, dass Verpackungen einen 
möglichst hohen An-teil an Rezyklaten enthalten sollen, wird kaum etwas 
erreicht. Auch die Messung und Kontrolle deren Umsetzung ist in der 
Verordnung nicht geregelt.
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Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die mit 
Ware befüllte Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff an 
Endabnehmerinnen und Endabnehmer abgeben und die Entsorgung aller 
von ihnen abgegebenen Verpackungen nicht durch die Mitgliedschaft bei 
einer privaten Branchenorganisation oder durch finanzielle Beiträge an eine 
solche sicherstellen, müssen:

a. solche Verpackungen bei allen Verkaufsstellen während den 
gesamten Öffnungszeiten zurücknehmen;
b. solche Verpackungen, soweit technisch möglich, der stofflichen 
Verwertung zuführen; und
c. in den Verkaufsstellen an gut sichtbarer Stelle deutlich darauf 
hinzuweisen, dass solche Verpackungen zurückgenommen werden.

Begründung So begrüsst der VSPR, dass diese Rücknahmepflicht über die 
Verpackungen, welche in einem privaten Haushalt anfallen, auf sämtliche 
Verpackungen (auch aus Industrie und Gewerbe) ausgedehnt wird. 

Der VSPR begrüsst es, dass der Geltungsbereich auf alle 
Verpackungstypen und -materialien ausgeweitet wird. Unsere kritischen 
Punkte haben wir bereits in den allgemeinen Bemerkun-gen formuliert 
(siehe hier oben, (Anmerkung GGA)). Dass Einwegverpackungen und 
Getränkekartons durch eine subsidiäre Rück-nahmepflicht für 
Inverkehrbringende (Herstellende und Handelnde) aus dem Entsorgungs-
monopol der öffentlichen Hand für Siedlungsabfälle herausgenommen 
werden, können wir ebenfalls unterstützen. 

Diese Kritik ist auch vor dem Hintergrund zu sehen und darum berechtigt, 
weil bereits unter geltendem Abfallrecht der Vollzug des Grundsatzes der 
Priorität der stofflichen Verwertung (Art. 10 VVEA) nach dem Stand der 
Technik mangels klarer zeitlicher Umsetzungsvorgaben teilweise bis heute 
nicht umgesetzt wurden. In Fachkreisen (u.a. Vereinigung für Umweltrecht 
VUR/ADE) ist man sich denn auch einig, dass eines der grössten Defizite 
des Schweizer Um-weltschutzrechts nicht dessen Regelung sondern deren 
Umsetzung ist. Fristen dienen darum nicht nur der Erreichung von 
Umweltschutzzielen sondern auch der Kontrolle der Umsetzung von 
Umweltschutznormen.
Neu soll der Geltungsbereich grundsätzlich sämtliche Verpackungstypen 
und -materialien umfassen. Hier stellt sich jedoch in Anbetracht der vielen 
Branchen mit sehr unterschiedli-chen Verpackungseinheiten die Frage, wie 
das effektiv durchgesetzt und seitens der Behör-den auch überwacht und 
kontrolliert werden kann. Gerade der Bereich der Gewerbe- und 
Industrieverpackungen bietet einerseits ein grosses Potenzial für die 
Kreislaufwirtschaft und das Recycling, andererseits aber auch Gefahren 
durch verschiedene Kontaminationen durch Inhaltsstoffe von 
Verpackungen, welche die Qualität und den Einsatz von hochwertigen 
Rezyklaten beeinträchtigen könnte. Hier fehlen sowohl in der Verordnung 
wie auch im erläu-ternden Bericht klare Aussagen, respektive Vorgaben und 
Rahmenbedingungen. Mindestens aber ein Verweis auf eine stoffliche 
Verwertungspflicht nach dem Stand der Technik, wie es das 
Umweltschutzrecht der Schweiz kennt, insbesondere die Abfallverordnung, 
wäre ange-bracht um zu verhindern, dass aktuell nicht oder nur schwer 
stofflich recyklierbare Kunst-stoffverpackungen auch auf lange Sicht von 
deren stofflichen Verwertungspflicht ausge-nommen bleiben. Der Stand der 
Technik ist ein sich laufend entwickelnder technischer Stand und kann nicht 
fix geregelt werden. Für eine dennoch praktikable Anwendung dieses Grund-
satzes im Rahmen der Anwendung von Umweltschutznormen sorgt seit 
März 2025 die Voll-zugshilfe des BAFU Allgemeine Bestimmungen der 
VVEA insbesondere im Bereich Abfallent-sorgung und -verwertung (Kapitel 
3 der Vollzugshilfe). Eine Übersicht über die in Pflicht ge-nommen 
Branchen, respektive deren auf den Markt gebrachten Verpackungen und 
Waren könnte helfen. Beispielsweise sprechen wir hier vom allenfalls 
kontaminierten Chemikalien-behältnissen bis hin zu Verpackungen aus dem 
Medizinalbereich (Infusionen, etc.). Was bei Verpackungen aus Haushalten 
völlig klar ist, scheint bei Verpackungen aus Gewerbe- und Industrie 
weitgehend im Unklaren zu liegen. Die neue Verpackungsverordnung mit all 
ihren Bestimmungen orientiert sich deshalb sehr stark an 
Haushaltsverpackungen, welche nun auf alle anderen Bereiche von 
Verpackungen ausgedehnt werden sollen. Dies ist aus unserer Sicht mit 
etwelchen Fragezeichen verbunden, die noch näher geprüft werden müssen.
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Titel Art. 5 Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die 
verpflichtet sind, Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff 
zurückzunehmen, und von diesen beauftragte private 
Branchenorganisationen, müssen:

a. alle beteiligten Akteure der Entsorgungskette kostendeckend für 
erbrachte Leistungen entschädigen;
b. sicherstellen, dass die Entsorgungskosten durch verursachergerechte 
Beiträge gedeckt werden; diese Beiträge müssen zweckgebunden sein 
und dürfen nur für die Deckung der Entsorgungskosten verwendet 
werden;
c. sicherstellen, dass der Anteil der Getränkeverpackungen aus PET an 
der gesamten gesammelten Masse 2 Prozent nicht übersteigt;
d. stetig Massnahmen treffen, damit die Sammelquote wie auch die 
Qualität und Reinheit der Sammlung steigt;
e. nicht stofflich verwertbare Verpackungen und Behandlungsreste 
zunächst stofflich-energetisch und dann rein energetisch verwerten.

Begründung Der VSPR begrüsst grundsätzlich die Anforderungen an die Entsorgung von 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff.
In der Verordnung werden mehrfach (namentlich auch in Art. 4 und Art. 5) 
„private Bran-chenorganisationen“ erwähnt. Entsprechende Kriterien und 
Anforderungen für solche Bran-chenorganisationen fehlen jedoch vollends.

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1 Die Verwertungsquote bei rücknahmepflichtigen Getränkekartons muss 
mindestens 70 Prozent betragen, jene bei rücknahmepflichtigen 
Einwegverpackungen aus Kunststoff mindestens 55 Prozent.

Begründung Für den VSPR fehlen in der Verordnung wie auch in den erläuternden 
Bemerkungen auch klare qualitative, quantitative und zeitliche 
Zielsetzungen, respektive Rahmenbedingungen für deren Umsetzung. Auch 
was den Einsatz von Rezyklaten betrifft, bleibt die Verordnung völlig 
unverbindlich und auch nicht messbar. Der VSPR bedauert das sehr, denn 
nur das würde dem Kunststoffverpackungsrecycling wirklich Auftrieb geben. 
Gerade die EU-Richtlinien sind in ihren Zielsetzungen viel klarer und vor 
allem auch verbindlicher.

In Absatz 1 wird für die rücknahmepflichtigen Einwegverpackungen aus 
Kunststoff gemäss Artikel 4 eine Verwertungsquote von 55 Prozent für 
Kunststoffverpackungen und 70 Prozent für Getränkekartons definiert. Nach 
über zehn Jahren Erfahrung in der Sammlung von Haus-haltsverpackungen 
bezweifelt der VSPR, dass diese Quoten innert nützlicher Zeit erreicht wer-
den können. Daran wird auch das Wegfallen der Konzession wenig ändern. 
Der Wegfall der Konzession ist nur auf den ersten Blick eine Vereinfachung 
für das Recycling. Das gemäss USG für die Abfallentsorgung in der 
Endverantwortung stehende Gemeinwesen wird gut da-ran tun, alle 
Entsorger auf ihrem Hoheitsgebiet vertraglich für ihre 
Entsorgungsaktivitäten in die Pflicht zu nehmen um nicht am Ende selbst für 
Versäumnisse aufkommen zu müssen. Eine administrative Vereinfachung 
ist darum nicht ersichtlich. Zudem: Für viele Kund:innen ist die Entsorgung, 
respektive das Recycling von Verpackungen einfach zu teuer und steht 
meistens in Konkurrenz zum in der Regel günstigeren Kehrichtsack. Im 
Bereich des Kunststoff-recyclings bestehen nicht die gelichen 
Rahmenbedingungen wie beispielsweise bei anderen Wertstoffen wie Glas, 
Metall, Papier oder Karton.
Vor diesem Hintergrund ist es absehbar, dass auch künftig mit viel 
geringeren Verwertungs-quoten zu rechnen ist, als es die Verordnung 
vorsieht. Entsprechend würde es der VSPR be-grüssen, wenn klare und 
verbindliche zeitliche Vorgaben gemacht werden, ab wann weiter-gehende 
Massnahmen (z.B VEG) ergriffen werden und dass bestehende 
Branchenorganisa-tionen verpflichtet werden, diese Ziele durch ein 
gemeinsames und koordiniertes Vorgehen erreicht werden müssen.
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Titel Art. 20 Mitteilungspflicht betreffend Getränkeverpackungen

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Herstellerinnen und Hersteller von Getränken müssen dem BAFU nach 
dessen Vorgaben jeweils bis Ende Februar mitteilen:

a.das im Vorjahr für den Inlandverbrauch hergestellte oder eingeführte 
Getränkevolumen, aufgegliedert nach Mehrweg- und 
Einwegverpackungen, nach Verpackungsmaterialien und Getränkearten;
b.das Gewicht der verwertbaren Einwegverpackungen (einschliesslich 
Getränkekartons), die für die im Vorjahr für den Inlandverbrauch 
hergestellten oder eingeführten Getränke verwendet wurden, 
aufgegliedert nach Verpackungsmaterialien und Getränkearten.

Begründung Der VSPR befürchtet im Rahmen der Mitteilungspflichten einen enormen 
bürokratischen Auf-wand. Auch die Anforderungen an Mitteilungs- und 
Berichterstattungspflichten beim Inver-kehrbringen, der Rücknahme und der 
Verwertung sind teilweise noch unzureichend definiert und sind 
entsprechend zu präzisieren.
Der VSPR betreibt seit Jahren ein sehr differenziertes und äusserst 
bewährtes Monitoringsys-tem, dem alle VSPR-Sammelsystem 
angeschlossen sind und sich daran beteiligen. Der VSPR ist eine seit vielen 
Jahren ausgewiesene Branchenorganisation im Bereich Kunststoffrecyc-ling 
mit funktionierenden Standards im Bereich Sammlung, Verwertung und 
Monitoring. Der VSPR ist darum beim Aufbau und der Umsetzung
/Weiterentwicklung eines praktikablen Mo-nitoringsystems beizuziehen.
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Verband Stahl-, Metall- und Papier-Recycling Schweiz VSMR

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: --

Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme1

Titel Variante 1 betreffend Art. 3 Bst. a Ziff. 4

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag In dieser Verordnung bedeuten:
a.Siedlungsabfälle:
4. Hydroxidschlämme aus saurer Wäsche von Filterasche aus Anlagen zur 
thermischen Behandlung von Abfällen nach den Ziffern 1–3 anfallen, bis 
und mit deren Verwertung oder Ablagerung;

Begründung Beschränkung auf die Umsetzung der Motion 24.3475

Die Motion 24.3475 «Regulatorische Blockaden beim Zink-Recycling 
beheben» fordert den Bundesrat auf, die Abfallverordnung dahingehend 
abzuändern, dass die regulatorische Blockade beim Zink-Recycling 
behoben werden kann.
In der Begründung zur Motion wird präzisiert: „Zink wird nicht aus Schlacke, 
sondern aus Filterasche bzw. Hydroxidschlamm rückgewonnen”. Die vom 
Parlament verlangte Verordnungsänderung beschränkt sich somit auf einen 
spezifischen Rückstand aus der thermischen Behandlung von 
Siedlungsabfällen, nämlich Hydroxidschlamm.
In den Varianten 1 und 2 des Entwurfs hat der Bundesrat den 
parlamentarischen Auftrag auf alle Verbrennungsrückstände aus 
Kehrichtverbrennungsanlagen erweitert. Insbesondere umfassen beide 
Varianten nun auch Schlacken aus Kehrichtverbrennungsanlagen. Jährlich 
fallen deutlich mehr Schlacken (rund 800'000 Tonnen) als 
Hydroxidschlämme (25'000 Tonnen) an. Die vom Bundesrat 
vorgeschlagene Erweiterung des Zielbereichs der Motion ist somit erheblich.
Mit der Erweiterung des Begriffs „Siedlungsabfall” auf sämtliche KVA-
Rückstände schlägt der Bundesrat vor, den rechtlichen Status von 
Hunderttausenden Tonnen Abfall zu ändern. Wir sind der Ansicht, dass 
dieser Vorschlag und seine Auswirkungen auf die Schweizer 
Abfallwirtschaft einer gründlichen Analyse und 
Regulierungsfolgenabschätzung bedürfen.

Titel Variante 2 betreffend Art. 3 Bst. a Ziff. 4

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag In dieser Verordnung bedeuten:
a.Siedlungsabfälle:
4. Rückstände aus Abfällen nach den Ziffern 1–3, die bei der thermischen 
Behandlung anfallen, bis und mit deren Verwertung oder Ablagerung;

Begründung --
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Titel Art. 3 Bst. n.-r

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag n. Wiederverwendung: Behandlung, bei der Gegenstände und deren 
Bestandteile, die keine Abfälle sind oder ihre Abfalleigenschaft nach dem 
Durchlaufen eines Behandlungsverfahrens verloren haben, wieder für 
denselben oder einen vergleichbaren Zweck eingesetzt werden, für den sie
ursprünglich bestimmt waren;
o. Vorbereitung zur Wiederverwendung: Behandlungsverfahren, bei den 
Abfällen durch Behandlungsschritte wie Prüfung, Reinigung, Reparatur so 
aufbereitet werden, dass sie wiederverwendet werden können;
p.Stoffliche Verwertung: Verwertungsverfahren, bei dem die stofflichen 
Eigenschaften von Abfällen genutzt werden, indem die Abfälle so behandelt 
werden, dass sie als Sekundärrohstoffe wieder eingesetzt werden können;
q.Stofflich-energetische Verwertung: Verwertungsverfahren, bei dem Abfälle 
gleichzeitig sowohl stofflich als auch energetisch verwertet werden;
r.Energetische Verwertung: Verwertungsverfahren, bei dem Abfälle im 
Rahmen ihrer Entsorgung als Energiequelle genutzt werden.

Begründung n. Wiederverwendung: In Anlehnung an der USG, schlagen wir vor den 
Begriff Verfahren durch den
Begriff Behandlung zu ersetzen. Der Begriff Verfahren wird klassisch eher 
mit einem Recyclingverfahren gleichgesetzt, womit aber eine 
Wiederverwendung nicht gemeint ist. Das Wort Behandlung differenziert 
besser.
o. Vorbereitung zur Wiederverwendung: In Anlehnung an der USG Art. 7, 
Abs. 6bis USG, schlagen wir
vor den Begriff Verfahren durch den Begriff Behandlung zu ersetzten. In den 
Erläuterungen soll sichergestellt werden, dass der Begriff «refurbishment» 
auch unter den Begriff fällt, insbesondere im
Fall von E-Geräten.

Titel Art. 10 Pflicht zur thermischen Behandlung

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 12 Allgemeine Verwertungspflicht nach dem Stand der Technik

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Wir unterstreichen die Wichtigkeit der technischen Möglichkeit und 
wirtschaftlichen Tragbarkeit in dieser Bestimmungen. Es gilt zu verhindern, 
dass zB. RESH (Leichtfraktion aus der Zerkleinerung metallhaltiger Abfälle, 
Art. 21 VVEA) nicht mehr thermisch behandelt werden können, weil es 
Pilotprojekte zur stofflichen Verwertung gibt, die aber allesamt technisch 
und wirtschaftlich (noch) nicht erfolgreich sind.

Wir möchten sodann darauf hinweisen, dass gewisse Verträge der 
Branchenorganisationen im Bereich E-Schrott die Vorbereitung zur 
Wiederverwendung nicht zulassen. Da die Kostenabgeltung ausschliesslich 
über diese Branchenorganisationen erfolgt, sind die Verträge Bedingung für 
eine Entschädigung. Somit ist die Vorbereitung zur Wiederverwendung für 
Altgeräte an Sammelstellen
aktuell nicht möglich ist, was nicht im Sinne der Kreislaufwirtschaft ist.
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Titel Art. 13 Abs. 1 und 4

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1 Die Kantone sorgen dafür, dass verwertbare Anteile von 
Siedlungsabfällen nach Artikel 3 Buchstabe a Ziffern 1–3 wie Glas, Papier, 
Karton, Metalle, biogene Abfälle und Textilien so weit wie möglich getrennt 
gesammelt und für die Wiederverwendung vorbereitet oder stofflich 
verwertet werden.
4 Die Inhaberinnen und Inhaber von Abfällen aus Unternehmen mit 250 
oder mehr Vollzeitstellen müssen verwertbare Anteile ihrer Abfälle, die von 
der Zusammensetzung her mit Siedlungsabfällen nach Artikel 3 Buchstabe 
a Ziffern 1–3 vergleichbar sind, so weit wie möglich und sinnvoll getrennt 
sammeln und für die Wiederverwendung vorbereiten oder stofflich 
verwerten.
Abs. 5: Die Inhaberinnen und Inhaber von Abfällen aus öffentlichen 
Verwaltungen müssen verwertbare Anteile ihrer Abfälle, die von der 
Zusammensetzung her mit Siedlungsabfällen nach Artikel 3 Buchstabe a 
Ziffern 1–3 vergleichbar sind, so weit wie möglich und sinnvoll getrennt 
sammeln und für die Wiederverwendung vorbereiten oder stofflich 
verwerten.

Begründung Konsequenterweise müsste auch noch ein Abs. 5 eingefügt werden, der die 
öffentlichen Verwaltungen in die gleiche Pflicht nimmt wie die 
Grossunternehmen (gemäss Art. 3 Bst. a Ziff. 3)

Titel Art. 14 Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1 Biogene Abfälle sind separat zu sammeln und Fremdstoffe sind so früh 
wie möglich auszuschleusen. Biogene Abfälle sind rein stofflich oder durch 
Vergären zu verwerten, sofern:

a.sie sich aufgrund ihrer Eigenschaften, insbesondere ihrer Nährstoff- 
und Schadstoffgehalte, dafür eignen; und
b.die Verwertung nicht durch andere Vorschriften des Bundesrechts 
untersagt ist.

Begründung Die Speisereste sollen von der Pflicht zur Separatsammlung ausgenommen 
werden, da sie nicht immer sinnvoll ist.
Wir schlagen vor, dass in der Vollzugshilfe klar definiert wird, auf welche 
biogenen Abfälle
(Art der Abfälle) die Pflicht sich genau bezieht und wie weit die Pflicht 
gedacht ist (Gemeinde? Privatperson bei ihrer Liegenschaft?).
Weiter sind mögliche Massnahmen zur frühzeitige Ausschleusen von 
Fremdstoffen aufzuzeigen, aber auf eine Pflicht zur umfassenden 
Fremdstoffanalyse bei der Sammlung ist zu verzichten.

Titel Art. 14a Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 22 Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 24 Abs. 1 zweiter Satz

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 31 Bst. c

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 32 Abs. 2 Bst. a und g

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 34 Betrieb

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 36 Abs. 2 Bst. c

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Anhang 4: Anforderungen an Abfälle für die Herstellung von Zement und 
Beton, Ziff. 2.4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Anhang 5: Anforderungen an Abfälle zur Ablagerung, Ziff. 3.1 Bst. a–b

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Anhang 5: Anforderungen an Abfälle zur Ablagerung, Ziff. 4.1 Bst. a

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Anhang 5: Anforderungen an Abfälle zur Ablagerung, Ziff. 4.3 Einleitungssatz

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Anhang 7: Anforderungen an Holzabfälle zur stofflichen und thermischen 
Verwertung

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Änderung anderer Erlasse: 1. Ordnungsbussenverordnung vom 16. Januar 
2019:

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Änderung anderer Erlasse: 2. Luftreinhalte-Verordnung vom 16. Dezember 
1985: Anhang 2 Ziff. 842 Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Ablehnung

Begründung: --

Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme2

Titel Art. 1 Gegenstand und Geltungsbereich

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 2 Begriffe

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 3 Allgemeine Anforderungen an Verpackungen

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die mit 
Ware befüllte Verpackungen abgeben, stellen sicher, dass Verpackungen, 
soweit technisch möglich und wirtschaftlich tragbar:
a. vom Verpackungsvolumen und der Verpackungsmasse her auf das 
Mindestmass begrenzt sind, das zur Gewährleistung der erforderlichen 
Sicherheit und Hygiene der verpackten Ware angemessen ist;
b. bei der Sammlung, Behandlung und dem Recycling nicht zu erheblichen 
technischen Schwierigkeiten oder erheblichen Mehrkosten führen; und
c. einen möglichst hohen Anteil an Rezyklaten enthalten.

Art.3 bis (neu)
Wer Verpackungen entsorgt, muss sicherstellen, dass die Entsorgung 
umweltverträglich
und nach dem Stand der Technik erfolgt.

Begründung Der Stand der Technik für die Entsorgung von Verpackungen wird nicht 
angesprochen (ausser in den Definitionen, aber nicht in der Veordnung). 
Wir beantragen die Einfügung eines neuen Artikels.
Die Festlegung des Standes der Technik in der VerpV stellt sicher, dass:
- gleich lange Spiesse für die Recyclingunternehmen gelten und
- bei Export von Verpackungen die gleichen Anforderungen an die 
Entsorgung im Ausland gelten wie in der Schweiz.
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Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die mit 
Ware befüllte Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff an 
Endabnehmerinnen und Endabnehmer abgeben und die Entsorgung aller 
von ihnen abgegebenen Verpackungen nicht durch die Mitgliedschaft bei 
einer privaten Branchenorganisation oder durch finanzielle Beiträge an eine 
solche sicherstellen, müssen:

a. solche Verpackungen bei allen Verkaufsstellen während den 
gesamten Öffnungszeiten zurücknehmen;
b. solche Verpackungen, soweit technisch möglich, der stofflichen 
Verwertung zuführen; und
c. in den Verkaufsstellen an gut sichtbarer Stelle deutlich darauf 
hinzuweisen, dass solche Verpackungen zurückgenommen werden.

Begründung Wir beantragen diese Bestimmungen erst dann abschliessend zu regeln 
und in Kraft zu setzen, wenn die Kriterien für die Anerkennung einer 
Branchenorganisation gemäss Art. 32ater USG auf Verordnungsstufe 
festgelegt worden sind. In diesem Rahmen muss auch sichergestellt sein, 
dass die Akteure (Sammlung, Transport, Recycling) angemessene 
Mitbestimmungsmöglichkeiten bei den Entscheiden über die Gestaltung des 
Rücknahmesystems und die die Höhe der Entschädigungsmöglichkeiten 
erhalten.

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Übernimmt eine private Branchenorganisation die Aufgaben nach Absatz 1, 
so ist sie für die Einhaltung der Pflichten gemäss Buchstaben a-c 
verantwortlich.

Begründung Wir beantragen diese Bestimmungen erst dann abschliessend zu regeln 
und in Kraft zu setzen, wenn die Kriterien für die Anerkennung einer 
Branchenorganisation gemäss Art. 32ater USG auf Verordnungsstufe 
festgelegt worden sind. In diesem Rahmen muss auch sichergestellt sein, 
dass die Akteure (Sammlung, Transport, Recycling) angemessene 
Mitbestimmungsmöglichkeiten bei den Entscheiden über die Gestaltung des 
Rücknahmesystems und die die Höhe der Entschädigungsmöglichkeiten 
erhalten.

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 3

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Erfolgt die Rücknahme nicht kostenlos, so ist der Preis der Rücknahme so 
festzulegen, dass dieser die Entsorgungskosten deckt. Die Preisfestlegung 
darf nicht gewinnorientiert geschehen.

Begründung Wir beantragen diese Bestimmungen erst dann abschliessend zu regeln 
und in Kraft zu setzen, wenn die Kriterien für die Anerkennung einer 
Branchenorganisation gemäss Art. 32ater USG auf Verordnungsstufe 
festgelegt worden sind. In diesem Rahmen muss auch sichergestellt sein, 
dass die Akteure (Sammlung, Transport, Recycling) angemessene 
Mitbestimmungsmöglichkeiten bei den Entscheiden über die Gestaltung des 
Rücknahmesystems und die die Höhe der Entschädigungsmöglichkeiten 
erhalten.



2649 / 2947

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 4

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Vorbehalten bleiben besondere Massnahmen des UVEK nach Artikel 6.

Begründung Wir beantragen diese Bestimmungen erst dann abschliessend zu regeln 
und in Kraft zu setzen, wenn die Kriterien für die Anerkennung einer 
Branchenorganisation gemäss Art. 32ater USG auf Verordnungsstufe 
festgelegt worden sind. In diesem Rahmen muss auch sichergestellt sein, 
dass die Akteure (Sammlung, Transport, Recycling) angemessene 
Mitbestimmungsmöglichkeiten bei den Entscheiden über die Gestaltung des 
Rücknahmesystems und die die Höhe der Entschädigungsmöglichkeiten 
erhalten.

Titel Art. 5 Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die 
verpflichtet sind, Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff 
zurückzunehmen, und von diesen beauftragte private 
Branchenorganisationen, müssen:

a. alle beteiligten Akteure der Entsorgungskette kostendeckend für 
erbrachte Leistungen entschädigen;
b. sicherstellen, dass die Entsorgungskosten durch verursachergerechte 
Beiträge gedeckt werden; diese Beiträge müssen zweckgebunden sein 
und dürfen nur für die Deckung der Entsorgungskosten verwendet 
werden;
c. sicherstellen, dass der Anteil der Getränkeverpackungen aus PET an 
der gesamten gesammelten Masse 2 Prozent nicht übersteigt;
d. stetig Massnahmen treffen, damit die Sammelquote wie auch die 
Qualität und Reinheit der Sammlung steigt;
e. nicht stofflich verwertbare Verpackungen und Behandlungsreste 
zunächst stofflich-energetisch und dann rein energetisch verwerten.

Begründung Wir begrüssen die Klärung und Bestätigung in Bst. a, dass die Akteure der 
Entsorgungskette
kostendeckend entschädigt werden müssen.
Der Mechanismus, wie die Kostendeckung definiert und geprüft wird, sowie 
die Konsequenzen, falls diese Anforderungen nicht erfüllt sind, müssen 
geklärt sein.

Soweit die private Branchenorganisation betreffend, sind diese 
Bestimmungen erst dann abschliessend zu regeln und in Kraft zu setzen, 
wenn die Kriterien für die Anerkennung einer Branchenorganisation gemäss 
Art. 32ater USG auf Verordnungsstufe festgelegt worden sind. In diesem 
Rahmen muss auch sichergestellt sein, dass die Akteure (Sammlung, 
Transport, Recycling) angemessene Mitbestimmungsmöglichkeiten bei den 
Entscheiden über die Gestaltung des Rücknahmesystems und die die Höhe 
der Entschädigungsmöglichkeiten erhalten.

Titel Art. 5 Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1 Die Verwertungsquote bei rücknahmepflichtigen Getränkekartons muss 
mindestens 70 Prozent betragen, jene bei rücknahmepflichtigen 
Einwegverpackungen aus Kunststoff mindestens 55 Prozent.

Begründung Zur Beurteilung und kontinuierlichen Verbesserung der Sammlung ist es 
besser, anstelle einer Verwertungsquote eine Sammelquote (Anteil 
gesammelte Einwegverpackungen
im Verhältnis zu in Verkehr gebrachter Ware) zu definieren. Für eine 
Verwertungsquote von
70% und 55 % muss nach heutigen Erkenntnissen eine Sammelquote von 
100 % erreicht
werden, was völlig unrealistisch ist. Wir erachten 70% und 55% selbst 
bezogen auf eine Sammelquote als unrealistisch, wenn die Finanzierung 
nachgelagert erfolgt (kostenpflichtiger Sammelsack). Bei einer 
vorgezogenen
Finanzierung besteht das grosse Risiko von sehr schlechter Qualität. Für 
die Akteure, insbesondere die Sammelstellen, bedeutet das einen hohen 
Aufwand, um die Qualität für das Recycling akzeptabel zu halten. Wir 
beantragen entweder die Definition einer realistischen Sammelquote oder 
eine qualitätsunabhängige Entschädigung.

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Keine Gebühr müssen entrichten:
Herstellerinnen und Hersteller, die Verpackungen mit einem Füllvolumen 
von weniger als 0,02 l abgeben oder einführen;
Herstellerinnen und Hersteller, die pro Kalenderhalbjahr weniger als 
500 Verpackungen abgeben oder einführen;
Herstellerinnen und Hersteller, die leere und befüllte Verpackungen 
abgeben oder einführen, die weder für Lebensmittel, Kosmetikprodukte 
noch für medizinische Produkte eingesetzt werden.

Begründung Bst. c: Ergänzen mit medizinischen Produkten

Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 10 Verwendung der Gebühr

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 11 Zahlungen an Dritte, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 11 Zahlungen an Dritte, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 11 Zahlungen an Dritte, Abs. 3

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Die Organisation vergütet die Tätigkeiten nach Artikel 10 Buchstaben a–c 
kostendeckend, die Tätigkeit nach Art. 10 Buchstabe d auf Grund der 
verfügbaren Mittel.

Begründung Die [nach Art. 2 wirtschaftlich und sachgemäss ausgeführten] Tätigkeiten für 
Art. 10 Bst a bis c müssen kostendeckend vergütet werden.

Titel Art. 12 Rückerstattung, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 12 Rückerstattung, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 12 Rückerstattung, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 13 Organisation, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 5

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 15 Verfahren

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 16 Kennzeichnung

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 18 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Einwegverpackungen aus PET und 
Metall, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 18 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Einwegverpackungen aus PET und 
Metall, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 18 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Einwegverpackungen aus PET und 
Metall, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 20 Mitteilungspflicht betreffend Getränkeverpackungen

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 5

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 22 Rücknahme und Verwertung, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 22 Rücknahme und Verwertung, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 23 Mitteilung an private Meldestellen, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 23 Mitteilung an private Meldestellen, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 24 Vollzug

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 25 Aufhebung und Änderung bisherigen Rechts

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 26 Übergangsbestimmung

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 27 Inkrafttreten

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Verband der Betreiber Schweizerischer Abfallverwertungsanlagen (VBSA)

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme1

Titel Variante 1 betreffend Art. 3 Bst. a Ziff. 4

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag In dieser Verordnung bedeuten:
a.Siedlungsabfälle:

4.Hydroxidschlämme aus der sauren Wäsche von Filterasche aus 
Anlagen zur thermischen Behandlung von Abfällen nach den Ziffern 
1–3, bis und mit deren Verwertung oder Ablagerung;

Begründung Beschränkung auf die Umsetzung der Motion 24.3475

Die Motion 24.3475 «Regulatorische Blockaden beim Zink-Recycling 
beheben» fordert den Bundesrat auf, die Abfallverordnung dahingehend 
abzuändern, dass die regulatorische Blockade beim Zink-Recycling 
behoben werden kann.

In der Begründung zur Motion wird präzisiert: „Zink wird nicht aus Schlacke, 
sondern aus Filterasche bzw. Hydroxidschlamm rückgewonnen”. Die vom 
Parlament verlangte Verordnungsänderung beschränkt sich somit auf einen 
spezifischen Rückstand aus der thermischen Behandlung von 
Siedlungsabfällen, nämlich Hydroxidschlamm.
In den Varianten 1 und 2 des Entwurfs hat der Bundesrat den 
parlamentarischen Auftrag auf ALLE Verbrennungsrückstände aus 
Kehrichtverbrennungsanlagen erweitert. Insbesondere umfassen beide 
Varianten nun auch Schlacken aus Kehrichtverbrennungsanlagen. Jährlich 
fallen deutlich mehr Schlacken (rund 800'000 Tonnen) als 
Hydroxidschlämme (25'000 Tonnen) an. Die vom Bundesrat 
vorgeschlagene Erweiterung des Zielbereichs der Motion ist somit erheblich.

Mit der Erweiterung des Begriffs „Siedlungsabfall” auf sämtliche KVA-
Rückstände schlägt der Bundesrat vor, den rechtlichen Status von 
Hunderttausenden Tonnen Abfall zu ändern. Der VBSA ist der Ansicht, dass 
dieser Vorschlag und seine Auswirkungen auf die Schweizer 
Abfallwirtschaft einer gründlichen Analyse und 
Regulierungsfolgenabschätzung bedürfen. Der VBSA stimmt deshalb der 
Variante 1 nur mit der oben formulierten Einschränkung zu.

Titel Variante 2 betreffend Art. 3 Bst. a Ziff. 4

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag In dieser Verordnung bedeuten:
a.Siedlungsabfälle:

4. Rückstände aus Abfällen nach den Ziffern 1–3, die bei der 
thermischen Behandlung anfallen, bis und mit deren Verwertung oder 
Ablagerung;

Begründung --

Titel Art. 3 Bst. n.-r

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --



2658 / 2947

Titel Art. 10 Pflicht zur thermischen Behandlung

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1. Siedlungsabfälle nach Artikel 3 Buchstabe a Ziffern 1–3 und Abfälle 
vergleichbarer Zusammensetzung, Klärschlamm, brennbare Anteile von 
Bauabfällen und andere brennbare Abfälle müssen in geeigneten Anlagen 
thermisch behandelt werden, soweit sie nicht der Wiederverwendung 
zugeführt oder stofflich oder zumindest stofflich-energetisch verwertet 
werden können.
2. Der Nachweis, dass brennbare Abfälle nach Absatz 1 weder einer 
Wiederverwendung noch einer stofflichen oder stofflich-energetischen 
Verwertung zugeführt werden können, obliegt demjenigen, der die Abfälle 
zur thermischen Behandlung abgibt.

Begründung Wer Abfälle zur thermischen Behandlung abgibt, erteilt dem Betreiber der 
entsprechenden Anlage den Auftrag, diese Abfälle thermisch zu behandeln.
Nach erfolgter Abgabe ist der Betreiber vertraglich verpflichtet, diesen 
Auftrag auszuführen. Er darf insbesondere nicht nachträglich prüfen, ob die 
ihm zur thermischen Behandlung übergebenen Abfälle wiederverwendet 
oder stofflich bzw. zumindest stofflich-energetisch verwertet werden 
könnten. Eine solche nachträgliche Prüfung wäre vertragswidrig und 
ohnehin in der Praxis nicht durchführbar. Mit dem vorgeschlagenen Absatz 
2 soll klargestellt werden, dass die Beweislast beim Abgeber der Abfälle 
liegt und nicht beim Betreiber der Anlage.

Titel Art. 12 Allgemeine Verwertungspflicht nach dem Stand der Technik

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Anhang 4: Anforderungen an Abfälle für die Herstellung von Zement und 
Beton, Ziff. 2.4

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 2.4 Werden Abfälle bei ihrer Verwendung als Brennstoffe zu mindestens 40 
Gewichtsprozent stofflich verwertet, so gilt dies als stofflich-energetische 
Verwertung.

Begründung Wie im Erläuterungsbericht erwähnt, stellt sich die Frage, ab welchem Anteil 
der stofflichen Verwertung von einer stofflich-energetischen Verwertung 
gesprochen werden kann. Aus unserer Sicht sind die vorgeschlagenen 20 
Prozent beim Aschenanteil zu niedrig, um von einer stofflichen Komponente 
bei der Verwertung sprechen zu können. So liegt der Ascheanteil bei 
Siedlungsabfall beispielsweise oft höher als 20 %. Zudem weisen wir darauf 
hin, dass es derzeit keine Standardmethode zur Bestimmung des 
Ascheanteils gibt.
Wir schlagen deshalb eine Erhöhung von 20 auf 40 % vor.

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Zustimmung

Begründung: Der VBSA begrüsst die neue Verpackungsverordnung ausdrücklich und 
hofft, dass die angestrebt Steigerung der stofflichen Verwertung von 
Einwegverpackungen aus Kunststoff und Getränkekarton auch eintreffen 
wird.
Wir stellen fest, dass sich die neue VerpV in erster Linie an Herstellerinnen 
und Hersteller (einschliesslich Importeure) sowie Händlerinnen und Händler 
richtet. Diese werden neu verpflichtet, Einwegverpackungen aus Kunststoff 
und Getränkekarton zurückzunehmen oder diese Rücknahmepflicht durch 
eine Branchenorganisation erfüllen zu lassen.
Für die Endabnehmer und Endabnehmerin soll die Separatsammlung 
freiwillig bleiben, was der VBSA begrüsst.

Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme2
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Titel Art. 1 Gegenstand und Geltungsbereich

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 2 Begriffe

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 3 Allgemeine Anforderungen an Verpackungen

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 5 Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die 
verpflichtet sind, Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff 
zurückzunehmen, und von diesen beauftragte private 
Branchenorganisationen, müssen:

a. alle beteiligten Akteure der Entsorgungskette kostendeckend für 
erbrachte Leistungen entschädigen;
b. sicherstellen, dass die Entsorgungskosten durch verursachergerechte 
Beiträge gedeckt werden; diese Beiträge müssen zweckgebunden sein 
und dürfen nur für die Deckung der Entsorgungskosten verwendet 
werden;
c. sicherstellen, dass der Anteil der Getränkeverpackungen aus PET an 
der gesamten gesammelten Masse 2 Prozent nicht übersteigt;
d. stetig Massnahmen treffen, damit die Sammelquote wie auch die 
Qualität und Reinheit der Sammlung steigt;
e. nicht stofflich verwertbare Verpackungen und Behandlungsreste 
zunächst stofflich-energetisch und dann rein energetisch verwerten.

f.sicherstellen, dass die stofflich-energetische oder rein energetische 
Verwertung der Behandlungsreste in der Schweiz erfolgt.

Begründung Das Parlament hat am 15. März 2024 eine Änderung des 
Umweltschutzgesetzes beschlossen. Diese Änderung wurde im Bundesblatt 
publiziert ( BBI 2024 682) und sieht eine umfassende Ergänzung des 
Artikels 31b vor, unter Anderem mit einem neuen Absatz 5.» Die Abfälle 
nach Absatz 4 müssen wiederverwendet oder stofflich verwertet werden. 
Die stoffliche Verwertung hat so weit zu erfolgen, wie es technisch möglich 
und wirtschaftlich tragbar ist. Die energetische Verwertung der nicht stofflich 
verwertbaren Anteile hat im Inland zu erfolgen.»
Der letzte Satz des oben zitierten neuen Absatzes 5 präzisiert, dass die 
energetische Verwertung der Behandlungsreste in der Schweiz erfolgen 
muss. Da die separat gesammelten Einwegverpackungen aus Kunststoff 
und Getränkekarton ins benachbarte Ausland sortiert werden, ist den Art. 
31b Absatz 5 USG von entscheidender praktischer Bedeutung. Sowohl die 
Schweizer Zementindustrie als auch die Schweizer KVA sind bereit und in 
der Lage, die hochkalorischen Behandlungsreste aus der Sortierung von 
Schweizer Kunststoffabfällen im Inland zu verwerten. Angesichts der 
angespannten Energiemärkte sollte die Schweiz nicht leichtfertig auf 
mehrere zehntausend Tonnen ihrer eigenen energiereichen Abfälle 
verzichten.
Aus unserer Sicht muss diese vom Parlament beschlossene Änderung des 
Umweltschutzgesetzes in der neuen Verpackungsverordnung berücksichtigt 
werden.

Titel Art. 5 Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Die Rücknahmepflichtigen nach Absatz 1 publizieren jährlich einen Bericht, 
in welchem sie die Erfüllung der Vorgaben nach Absatz 1 Buchstaben a-f 
nachvollziehbar und kontrollierbar darlegen. Sie stellen diesen Bericht dem 
Bundesamt für Umwelt (BAFU) zu.

Begründung --

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 10 Verwendung der Gebühr

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 11 Zahlungen an Dritte, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 11 Zahlungen an Dritte, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 11 Zahlungen an Dritte, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 12 Rückerstattung, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 12 Rückerstattung, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 12 Rückerstattung, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 5

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 15 Verfahren

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 16 Kennzeichnung

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 18 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Einwegverpackungen aus PET und 
Metall, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 18 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Einwegverpackungen aus PET und 
Metall, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 18 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Einwegverpackungen aus PET und 
Metall, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 20 Mitteilungspflicht betreffend Getränkeverpackungen

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 5

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 22 Rücknahme und Verwertung, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 22 Rücknahme und Verwertung, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 23 Mitteilung an private Meldestellen, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 23 Mitteilung an private Meldestellen, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 24 Vollzug

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 25 Aufhebung und Änderung bisherigen Rechts

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 26 Übergangsbestimmung

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --



2667 / 2947

Titel Art. 27 Inkrafttreten

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Verband der Kantonschemiker der Schweiz VKCS

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Verzicht auf Stellungnahme

Begründung: Geringe Betroffenheit der Aufgaben der Kantonalen Vollzugsstellen im 
Lebensmittel- und Chemikalienbereich
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Verband der schweizerischen Cementindustrie cemsuisse

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Wichtigste Punkte:

1.Wir begrüssen die Aufnahme der neuen Verwertungshierarchie sowohl in die 
VVEA als auch in die totalrevidierte VerpV. Entscheidend ist, dass die stofflich-
energetische Verwertung in beiden Verordnungen sowohl verbindlich priorisiert 
als auch konsequent im Vollzug umgesetzt wird. 
2.In Bezug auf die Unterscheidung zwischen stofflich-energetischer und rein 
energeti-scher Verwertung erachten wir die Orientierung am Ascheanteil als 
ungeeignet. Ziel der Verwertungshierarchie ist es unter anderem, zu 
deponierende Reststoffe zu vermeiden und damit eine reststoffarme 
Kreislaufwirtschaft zu fördern. Grosse Mengen an Abfallfraktionen sollten 
deshalb unabhängig von ihrem Ascheanteil ebenfalls stofflich-energetisch 
verwertet werden können.
3.Die Einstufung von Verbrennungsrückständen aus 
Kehrichtverbrennungsanlagen (KVA) als Siedlungsabfälle lehnen wir 
grundsätzlich ab. Damit würde faktisch ein Siedlungsabfall-Perpetuum-Mobile 
eingeführt: Siedlungsabfall bliebe trotz Behand-lung Siedlungsabfall. Auch 
würde eine solche Einstufung die KVA-Reststoffe (wie-der) einem Monopol 
unterstellen, deren Umgang erschweren und die Abfallbewirt-schaftungskosten 
erhöhen. 
4.Im Hinblick auf die Erreichung des klimapolitischen Netto-Null-Ziels und einer 
nach-haltigen Kreislaufwirtschaft ist es zielführend, das in Art. 24 VVEA 
festgehaltene Verwertungsverbot von gemischten Siedlungsabfällen und 
gemischt gesammelten und nachträglich sortierten Siedlungsabfällen endlich 
aufzuheben. Nicht rein stoff-lich rezyklierbare Fraktionen von 
Siedlungsabfällen kann die Zementindustrie als al-ternative Brennstoffe 
einsetzen, dadurch eine vollständige stofflich-energetische Verwertung 
sicherstellen und aktiv dazu beitragen, dass Deponievolumen für KVA-
Schlacken eingespart werden.

Die Schweizer Zementindustrie begrüsst den Willen des Bundesrates, die in 
Art. 30d Abs. 3 USG neu festgelegte Verwertungskaskade, welche die stofflich-
energetische Verwertung von Abfällen gegenüber der rein energetischen 
Verwertung priorisiert, auch auf Stufe der Abfallverordnung (VVEA) 
nachzuvollziehen

Dabei ist es allerdings von zentraler Bedeutung, dass bei der Umsetzung in 
der VVEA auch der tatsächliche Wille des Gesetzgebers vollzogen wird. Dieser 
zielt darauf ab, Stoffkreisläufe zu schliessen, indem der reststofffreien, stofflich-
energetischen Abfall-verwertung eine vorrangige Rolle zugestanden wird. 
Damit wird wertvoller Deponie-raum gespart. Vor diesem Hintergrund lehnen 
wir die vorgeschlagene Aufnahme eines Kriteriums des Ascheanteils (Anhang 
4) für die stofflich-energetische Verwertung ab. Die Verwertung von grossen 
Mengen Abfallfraktionen, welche nur einen geringen Aschenanteil aufweisen, 
schont kostbaren Deponieraum genauso wie kleine Mengen von Abfällen mit 
grossem Ascheanteil. Somit erfüllen beide die gesellschaftlichen An-
forderungen an eine funktionierende, ressourcenschonende 
Kreislaufwirtschaft. Daran müsste sich ein allfälliges Kriterium messen. 
Allerdings sind wir der Meinung, dass ein solches gar nicht benötigt wird – die 
Regelung im USG erscheint durchaus ausreichend und klar, damit sich die 
Akteure in der Abfallwirtschaft diesbezüglich abstimmen kön-nen.

Des Weiteren ist es aus gesellschaftlicher Sicht nach wie vor wichtig, dass 
Artikel 24 VVEA die sinnvolle stofflich-energetische Verwertung von gemischt 
gesammelten Sied-lungsabfällen nicht verbietet. Die Bemühungen, den Artikel 
für die nachträglich sortier-ten Siedlungsabfälle zu lockern, können wir 
durchaus nachvollziehen. Allerdings müsste aus gesamtgesellschaftlicher Sicht 
eine weitergehende Öffnung erfolgen, um die Kreis-laufwirtschaft auch effektiv 
zu stärken. Dabei sind die Mengen der KVA keinesfalls ge-fährdet –die 
Zementindustrie könnte als Partner mit ihrer stofflich-energetischen Ver-
wertung von nicht rein stofflich rezyklierbaren Abfällen einen grossen, 
ökologischen Nutzen erbringen. Die Zementindustrie nach einer aktuellen 
Branchenschätzung derzeit in der Lage rund 350.000 Tonnen zusätzliche 
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Abfallfraktionen als alternative Brennstof-fe zu verwerten, was lediglich 
maximal 5% des in der Schweiz anfallenden Sied-lungsabfalls ausmacht. 
Während die Mengen der KVA kaum tangiert würden, könnten die Deponien 
hingegen zusätzlich um rund 24.000 Tonnen Schlacke pro Jahr entlas-tet 
werden. 

Und selbstverständlich ist sich auch die Zementindustrie ihrer Verantwortung 
bei der Entsorgung entsprechender Abfälle bewusst, weshalb auch die 
Entsorgungssicherheit garantiert bleibt. Eine Korrektur bzw. Streichung des 
Art. 24 VVEA würde zwei drän-gende, gesellschaftliche Fragestellungen 
angehen. Einerseits könnten weitere Stoff-kreisläufe geschlossen werden und 
andererseits könnten die CO2 -Emissionen durch die besser mögliche 
Verwertung von Abfallfraktionen als Ersatzbrennstoffe in Zement-werken weiter 
reduziert werden.

Anhang: 202510015_Stellungnahme cemsuisse Umweltpaket Frühling 2026.pdf
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Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme1

Titel Variante 1 betreffend Art. 3 Bst. a Ziff. 4

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag

Begründung Die Schweizer Zementindustrie lehnt es ab, dass im Rahmen der laufenden 
Revision der VVEA die Verbrennungsrückstände aus KVA neu als 
Siedlungsabfälle eingestuft werden sollen. Damit würde faktisch ein 
Siedlungsabfall-Perpetuum Mobile eingeführt – KVA wären wohl die 
einzigen Behandlungsanlagen, nach welchen es faktisch zu keiner 
Änderung an den behandelten Abfällen kommen würde: Siedlungsabfall 
bliebe trotz Behandlung Siedlungsabfall. Zudem hätte eine solche 
Einstufung und konsequente Umsetzung zur Folge, dass Schlacken aus 
den KVA künftig nicht von Zementwerken als Ersatzstoffe angenommen 
werden dürften, falls sich dies als technisch machbar und sinnvoll erweist. 
Damit würde eine möglicherweise sinnvolle Verwertungspraxis verhindert, 
bei der diese Rückstände mineralisch in den Zementöfen genutzt werden 
könnte. Aus Sicht der Branche widerspricht die geplante Änderung auch 
dem Prinzip der Verwertungskaskade, die eine möglichst hochwertige und 
ressourcenschonende Nutzung von Abfällen verlangt. Zudem würde die 
Entsorgungssicherheit beeinträchtigt und die Kosten für die Abfallwirtschaft 
unnötig erhöht, weil allfällige weitere Stoffströme von der stofflichen-
energetischen Verwertung ausgeschlossen würden.

Titel Variante 2 betreffend Art. 3 Bst. a Ziff. 4

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag

Begründung Die Schweizer Zementindustrie lehnt es ab, dass im Rahmen der laufenden 
Revision der VVEA die Verbrennungsrückstände aus KVA neu als 
Siedlungsabfälle eingestuft werden sollen. Damit würde faktisch ein 
Siedlungsabfall-Perpetuum Mobile eingeführt – KVA wären wohl die 
einzigen Behandlungsanlagen, nach welchen es faktisch zu keiner 
Änderung an den behandelten Abfällen kommen würde: Siedlungsabfall 
bliebe trotz Behandlung Siedlungsabfall. Zudem hätte eine solche 
Einstufung und konsequente Umsetzung zur Folge, dass Schlacken aus 
den KVA künftig nicht von Zementwerken als Ersatzstoffe angenommen 
werden dürften, falls sich dies als technisch machbar und sinnvoll erweist. 
Damit würde eine möglicherweise sinnvolle Verwertungspraxis verhindert, 
bei der diese Rückstände mineralisch in den Zementöfen genutzt werden 
könnte. Aus Sicht der Branche widerspricht die geplante Änderung auch 
dem Prinzip der Verwertungskaskade, die eine möglichst hochwertige und 
ressourcenschonende Nutzung von Abfällen verlangt. Zudem würde die 
Entsorgungssicherheit beeinträchtigt und die Kosten für die Abfallwirtschaft 
unnötig erhöht, weil allfällige weitere Stoffströme von der stofflichen-
energetischen Verwertung ausgeschlossen würden.
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Titel Art. 12 Allgemeine Verwertungspflicht nach dem Stand der Technik

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1 Abfälle sind für die Wiederverwendung vorzubereiten oder stofflich zu 
verwerten, wenn dies technisch möglich und wirtschaftlich tragbar ist und 
die Umwelt weniger belastet als:

a.eine andere Entsorgung; oder
b.die Herstellung neuer Produkte.

2 Die Vorbereitung zur Wiederverwendung und die stoffliche Verwertung 
nach Absatz 1 müssen nach dem Stand der Technik erfolgen.
3 Ist eine Vorbereitung zur Wiederverwendung oder eine stoffliche 
Verwertung nach dem Stand der Technik nicht möglich, sind die Abfälle 
vorrangig stofflich-energetisch und dann rein energetisch zu verwerten.
Erläuterungsbericht, S. 7: Die neuen Verwertungshierarchien in Artikel 30d 
USG und in Artikel 12 VVEA sind daher programmatischer Natur.

Begründung In Artikel 12 Abs. 3 wird – dem Willen des Gesetzesgeber entsprechend – 
die neue Verwertungshierarchie in die VVEA aufgenommen. Mit Erstaunen 
haben wir vor die-sem Hintergrund die Ausführungen im entsprechenden 
Abschnitt im Erläuterungsbe-richt zur Kenntnis genommen. Demgemäss sei 
die neue Verwertungshierarchie in Art. 30d USG und Art. 12 VVEA von rein 
programmatischer Natur (vgl. Erläuterungsbericht, S.7). Die neue 
Verwertungshierarchie zielt jedoch darauf ab, eine möglichst rest-stofffreie 
Entsorgung und damit einhergehend eine ressourcenschonende 
Kreislaufwirt-schaft zu ermöglichen. Dies darf unseres Erachtens auf keinen 
Fall als reine Formalität abgetan werden. Wir fordern daher, dass der 
Vollzug der gesetzlich verankerten Ver-wertungshierarchie zeitnah und 
konsequent von den verantwortlichen Behörden umge-setzt wird.

Titel Art. 14 Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1 Biogene Abfälle sind separat zu sammeln und Fremdstoffe sind so früh 
wie möglich auszuschleusen. Biogene Abfälle sind rein stofflich oder durch 
Vergären zu verwerten, sofern:

a.sie sich aufgrund ihrer Eigenschaften, insbesondere ihrer Nährstoff- 
und Schadstoffgehalte, dafür eignen; und
b.die Verwertung nicht durch andere Vorschriften des Bundesrechts 
untersagt ist.

2 Kann das Ausschleusen von Fremdstoffen nach dem Stand der Technik 
nur mit un-verhältnismässigem wirtschaftlichem Aufwand erfolgen, dürfen 
die betroffenen bioge-nen Abfälle stofflich-energetisch verwertet werden.

Begründung Wir begrüssen, dass biogene Abfälle separat gesammelt und möglichst 
hochwertig verwertet werden sollen. Die aktuelle Fassung von Art. 14 Abs. 
1 ist jedoch zu unflexibel und lässt keinen Raum für realistische 
Vollzugsbedingungen. Insbesondere verlangt die Pflicht zum frühzeitigen 
Ausschleusen von Fremdstoffen wie PFAS oder Mikroplastik erhebliche 
technische und wirtschaftliche Aufwendungen, die in vielen Fällen nicht ver-
hältnismässig sind.

Wir fordern deshalb, dass Art. 14 Abs. 1 so angepasst wird, dass biogene 
Abfälle auch dann stofflich-energetisch verwertet werden dürfen, wenn das 
Ausschleusen solcher Fremdstoffe nicht wirtschaftlich sinnvoll umsetzbar 
ist. Damit wird der Zielsetzung des Gesetzgebers – eine hochwertige und 
möglichst reststofffreie Kreislaufwirtschaft – ent-sprochen, ohne 
unverhältnismässige Anforderungen an die Entsorgungsunternehmen zu 
stellen. Eine solche Ergänzung würde Rechtssicherheit schaffen und 
sicherstellen, dass wertvolle Energie- und Materialpotenziale nicht 
ungenutzt bleiben.
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Titel Art. 24 Abs. 1 zweiter Satz

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag

Begründung Die Haltung der Schweizerischen Zementindustrie zum Artikel 24 VVEA hat 
sich in den letzten Jahren nicht geändert. Weiterhin fordern wir, dass das 
Verwertungsverbot von gemischtem Siedlungsabfall und gemischt 
gesammeltem und nachträglich sortiertem Siedlungsabfall aufgehoben wird 
und so die Zementindustrie den nicht rein stofflich rezyklierbaren Teil dieser 
Abfälle stofflich-energetisch verwerten kann. Aufgrund von prozessbedingt 
beschränkten Aufnahmekapazitäten der Zementindustrie wird die Ent-
sorgungssicherheit der Kantone über die KVA nicht eingeschränkt. Dies, da 
nur maxi-mal 5% des jährlich anfallenden schweizerischen Siedlungsabfalls 
zusätzlich durch die Zementindustrie aufgenommen werden könnte. Die 
Schweizerische Zement-industrie sieht sich als starker Partner der 
Abfallwirtschaft und bietet in diesem Zusam-menhang als stofflich-
energetischer Verwerter von nicht rein stofflich rezyklierbaren Abfällen an.

Die geplante Verknüpfung von Artikel 3 und Artikel 24 im Rahmen der 
aktuellen Ver-nehmlassung muss aus unserer Sicht sehr sorgfältig erfolgen. 
Da auch Artikel 3 aktuell überarbeitet wird, ist sicherzustellen, dass in Artikel 
24 ausschliesslich die Ziffern 1–3 von Artikel 3 Buchstabe a übernommen 
werden. Unter der neuen Ziffer 4 von Artikel 3 wird neu auch die Schlacke 
aus Abfallverbrennungsanlagen als Siedlungsabfall defi-niert. Würde diese 
automatisch unter Artikel 24 fallen, dürfte sie künftig nicht mehr von den 
Zementwerken als alternativer Roh- und Brennstoff (ARM-Stoffstrom) 
genutzt werden, sofern dies allenfalls zukünftig technisch und ökologisch 
sinnvoll möglich wäre. Aus gesellschaftlicher Optik würde dies den 
Bemühungen der öffentlichen Hand zur Errichtung einer effizienten 
Kreislaufwirtschaft entgegenstehen. 

Wir fordern daher, dass die Definitionen klar getrennt bleiben und, da wo 
möglich, Stoffkreisläufe im Sinne der Kreislaufwirtschaft geschlossen 
werden.

Titel Art. 31 Bst. c

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Anlagen zur thermischen Behandlung von Abfällen dürfen errichtet oder in 
ihrer Kapazität erweitert werden, wenn die baulichen Einrichtungen 
gewährleisten, dass:

c. bei Anlagen, in denen Siedlungsabfälle nach Artikel 3 Buchstabe a 
Ziffern 1–3 oder Abfälle vergleichbarer Zusammensetzung verbrannt 
werden, mindestens 80 Prozent des Energiegehalts ausserhalb der 
Anlagen genutzt wird; die Nutzung von Energie zur Abscheidung von 
CO2 aus dem Rauchgas gilt als Nutzung ausserhalb der Anlagen.

Begründung Der aktuelle Entwurf von Art. 31 VVEA sieht vor, dass zusätzliche 
Kehrichtverbren-nungsanlagen (KVA) gebaut oder deren Kapazitäten 
erweitert werden dürfen. Aus Sicht der Zementindustrie ist es jedoch 
zentral, dass vor jeglichen Erweiterungen von KVA-Kapazitäten zunächst 
die bestehenden Mitverwertungsmöglichkeiten in den Zement-werken voll 
ausgeschöpft werden. Ein allfälliger Ausbau der KVA Kapazitäten würde 
nicht nur zu höheren Kosten führen, sondern auch demZiel einer möglichst 
ressourcen-schonenden Kreislaufwirtschaft zuwiderlaufen. 

Die Zementwerke verfügen noch über freie Kapazitäten, um weitere, 
geeignete Abfall-ströme energetisch und stofflich-energetisch zu verwerten. 
Dies entspricht der im USG verankerten Verwertungskaskade und trägt 
gleichzeitig zur CO-Reduktion bei
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Titel Anhang 4: Anforderungen an Abfälle für die Herstellung von Zement und 
Beton, Ziff. 2.4

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 2.4 Werden Abfälle bei ihrer Verwendung als BrennstoffeBrennstoffe für die 
Herstellung von Zementklinker reststofffrei verwertet, so gilt dies als stofflich-
energetische Verwertung.

Begründung In Anhang 4 der VVEA wird definiert, unter welchen Bedingungen 
brennbare Abfälle der stofflich-energetischen beziehungsweise der rein 
energetischen Verwertung zugeordnet werden. Die vorgesehene 
Unterscheidung erfolgt dabei ausschliesslich anhand des Ascheanteils. Aus 
unserer Sicht ist diese Herangehensweise nicht sinnvoll. Der Ascheanteil ist 
insbesondere dann kein relevantes Kriterium, wenn grosse Mengen an 
Abfällen verwertet werden und die dabei anfallende Asche nicht deponiert 
werden muss. Im letzten Jahr hat die Zementindustrie bereits 43.000 
Tonnen Asche aus ver-schiedenen alternativen Roh- und Brennstoffen im 
Zement verwertet. Entsprechend einer aktuellen Branchenumfrage haben 
wir weitere Kapazitäten, um diesen Wert um gut einen Drittel (ca. 24.000 
Tonnen) auszubauen. Der Ascheanteil per se stellt somit keine geeignete 
Grundlage für die Definition der Verwertungsart dar. 
Wir regen an, die Definition der stofflich-energetischen Verwertung in Ziffer 
2.4 allge-meiner zu fassen. So wird dem Anliegen des Gesetzesgebers bei 
der Implementierung der Verwertungshierarchie Rechnung getragen und 
eine ressourcenschonende, funkti-onierende Kreislaufwirtschaft aufgebaut.

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Zustimmung

Begründung: Wir begrüssen die in der Totalrevision der Getränkeverpackungsverordnung 
neu veran-kerte Verwertungshierarchie nach Artikel 30d Abs. 3 des USG. Die 
Zementindustrie ist überzeugt, dass die sinnvolle und zeitnahe Umsetzung 
dieser Verordnung weitere Stoff-kreisläufe schliessen wird.

Anhang: 202510015_Stellungnahme cemsuisse Umweltpaket Frühling 2026.pdf
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Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme2

Titel Art. 5 Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die 
verpflichtet sind, Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff 
zurückzunehmen, und von diesen beauftragte private 
Branchenorganisationen, müssen:

a. alle beteiligten Akteure der Entsorgungskette kostendeckend für 
erbrachte Leistungen entschädigen;
b. sicherstellen, dass die Entsorgungskosten durch verursachergerechte 
Beiträge gedeckt werden; diese Beiträge müssen zweckgebunden sein 
und dürfen nur für die Deckung der Entsorgungskosten verwendet 
werden;
c. sicherstellen, dass der Anteil der Getränkeverpackungen aus PET an 
der gesamten gesammelten Masse 2 Prozent nicht übersteigt;
d. stetig Massnahmen treffen, damit die Sammelquote wie auch die 
Qualität und Reinheit der Sammlung steigt;
e. nicht stofflich verwertbare Verpackungen und Behandlungsreste 
zunächst stofflich-energetisch und dann rein energetisch verwerten.

f.sicherstellen, dass die stofflich-energetische oder rein energetische 
Verwertung

der Behandlungsreste in der Schweiz erfolgt.

Begründung Im Rahmen der Änderungen des Umweltschutzgesetzes hat das Parlament 
im März 2024 eine Ergänzung des Art. 31b (Abs. 5) beschlossen, wonach 
«die energetische Verwertung der nicht stofflichen Anteile im Inland» zu 
erfolgen hat. Es entspricht dem-nach dem politischen Willen, dass die 
stofflich-energetische und rein energetische Ver-wertung von 
Behandlungsresten in der Schweiz erfolgt. Wir fordern daher, dass die Än-
derungen im Umweltschutzgesetz auch in der neuen 
Verpackungsverordnung berück-sichtigt werden. 

Die inländischen Abfallverwerter – sowohl die Zementindustrie als auch die 
KVAs – ha-ben die Kapazitäten und Möglichkeiten, sämtliche 
Behandlungsreste an Schweizer Kunststoffabfällen zu verwerten. Im 
volkswirtschaftlichen und ökologischen Sinne ist es daher zentral, Abströme 
dieser wichtigen alternativen Brennstoffe ins Ausland zu ver-hindern.
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Verband für Heimtiernahrung VHN

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Neutrale Haltung

Begründung: Der VHN unterstützt grundsätzlich die Erweiterung des 
Anwendungsbereichs der Getränkeverpackungsverordnung (VGV). 
Gleichzeitig ist es wichtig, dass gerade in den momentan für die Schweizer 
Wirtschaft sehr herausfordernden Zeiten eine Zurückhaltung bei der 
Einführung neu-er Regulierungen gewahrt wird. Es ist deshalb richtig, dass 
zwar eine Annäherung an die die EU-Gesetzgebung erfolgt, jedoch die 
schweizerischen Bestimmungen weniger weit gehen und insbesondere auf 
ein „Swiss Finish“ verzichtet wird. 
Gemäss unserer Analyse sieht der Entwurf der Verpackungsverordnung 
(nachfolgend E-VerpV) jedoch mehrere Inkrafttretens- bzw. 
Übergangsfristen vor, die früher eintreten als die entspre-chenden Fristen in 
der EU-Verordnung (nachfolgend EU-VO 2025/40). Diesen Umstand gilt es 
aus Sicht des VHN zwingend zu beseitigen. Mehrere unserer Mitglieder 
richten sich bei der Um-setzung der gesetzlichen Regelungen in der EU. 
Frühere Umsetzungsfristen schaffen Rechtsunsicherheit und 
Wettbewerbsnachteile.

Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme2

Titel Art. 3 Allgemeine Anforderungen an Verpackungen

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Antrag: Das Inkrafttreten von Art. 3 E-VerpfV ist auf den 1. Januar 2030 
verlängern.

Begründung Die Verpflichtung zur Verpackungsminimierung in Art. 3 E-VerpV soll bereits 
am 1. Januar 2027 in Kraft treten. Zwar gilt die Verpflichtung nur, soweit die 
Anpassung technisch möglich und wirtschaftlich tragbar ist. Dies ändert 
aber nichts, an der nicht nachvollziehbaren kurzfristigen Umsetzung. Die 
zentralen Verpflichtungen zur Reduzierung von Gewicht und Volumen treten 
in der EU erst ab dem 1. Januar 2030 in Kraft (Art. 10 EU-VO 2025/40).

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Antrag: Der Anwendungsbereich von Art. 4 E-VerpV ist auf 
Getränkeverpackungen einzuschränken und das Inkrafttreten ist bis 
mindestens 1. Januar 2029 verlängern.

Begründung Gemäss Art. 27 Abs. 2 E-VerpV soll Art. 4 E-VerpV am 1. Januar 2028 in 
Kraft treten. Art. 31 EU-VO 2025/40 gilt nur für Getränkeverpackungen und 
tritt erst am 1. Januar 2029 in Kraft.
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Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Antrag: Das Inkrafttreten der Mitteilungspflichten gemäss Art. 21 E-VerpV ist 
auf 1. Januar 2031 zu verlängern.

Begründung Gemäss Art. 27 Abs. 3 sollen die Mitteilungspflichten an das BAFU gemäss 
Art. 21 E-VerpV bereits am 1. Januar 2029 in Kraft treten. Die Mitteilungs- 
bzw. Meldepflichten gemäss Art. 31 EU-VO 2025/40 gelten demgegenüber 
erst ab dem Berichtsjahr 2030, sprich frühestens ab 2031.

Titel Art. 27 Inkrafttreten

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Anträge:
1. Das Inkrafttreten von Art. 3 E-VerpfV ist auf den 1. Januar 2030 zu 
verlängern.

2. Das Inkrafttreten von Art. 4 E-VerpV ist bis mindestens 1. Januar 2029 zu 
verlängern.

3. Das Inkrafttreten der Mitteilungspflichten gemäss Art. 21 E-VerpV ist auf 
1. Januar 2031 zu verlängern.

Begründung Keine frühere Umsetzung als in der EU-Gesetzgebung. Vgl. Begründung 
bei den jeweiligen Artikeln oben.
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Verein Getränkekarton-Recycling Schweiz

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Zustimmung
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Begründung: Wir befürworten das Ziel, die durch Verpackungen verursachten 
Umweltbelastungen – von der Herstellung bis zur Entsorgung – zu reduzieren, 
Ressourcen nachhaltig einzusetzen und die Umwelt wirksam zu schützen. Ein 
zentraler Beitrag zur Stärkung der Kreislaufwirtschaft ist die Einbeziehung von 
Verpackungen wie Getränkekartons. Sie bilden ein bedeutendes 
Verpackungssegment, das bislang nicht in ein gesetzlich geregeltes Sammel- 
und Recyclingsystem integriert war. So begrüssen wir ausdrücklich die 
Festlegung von einer Verwertungsquote.

Mit der Annahme der parlamentarischen Initiative UREK-N «Schweizer 
Kreislaufwirtschaft stärken» hat das Parlament die gesetzliche Grundlage 
geschaffen – nun gilt es, diese konsequent umzusetzen.

Vor diesem Hintergrund unterstützen wir grundsätzlich den vorliegenden 
Verordnungsentwurf und möchten die folgenden Anliegen ausdrücklich 
unterstreichen. Zu den einzelnen Artikeln nehmen wir anschliessend 
spezifische Stellung. 

- Festlegung von einer Quote: Aufgrund regulatorischer Einschränkungen 
konnte bis anhin beim Getränkekarton erst eine Sammelquote von knapp 10 % 
erreicht werden. Daher begrüssen wir ausdrücklich die Festlegung einer 
verbindlichen Verwertungsquote von 70 % für Getränkekartons in der 
Verordnung. Sie orientiert sich an den Zielen der umliegenden Länder 
(Deutschland, Österreich) sowie an den Zielvorgaben der globalen 
Getränkekarton-Allianz (Food and Beverage Carton Alliance FBCA). Diese 
klare Zielvorgabe fördert Investitionen in Sammlung, Sortierung und 
Verwertung und stellt sicher, dass die relevanten Akteure entlang der 
gesamten Wertschöpfungskette ihre Verantwortung wahrnehmen. Damit wird 
die Kreislaufwirtschaft in der Schweiz gestärkt und die Umweltbelastung 
verringert. So ist bekannt, dass mit dem Recycling von Getränkekartons die 
Umweltbelastung im Vergleich zu Entsorgung im Abfall und anschliessender 
Verbrennung in einer Kehrichtverbrennungsanlage (KVA) um rund 40 % 
reduziert wird.

- Harmonisierung der Begriffe und Definitionen mit der EU: Eine Orientierung 
an den im EU-Recht verwendeten Begriffen, Definitionen und Vorgaben ist 
zentral, um einheitliche Rahmenbedingungen zu schaffen. Dies gewährleistet 
Transparenz für Konsumentinnen und Konsumenten, sichert Rechtssicherheit 
für die Industrie und verhindert, dass die Schweiz durch abweichende 
Vorgaben benachteiligt wird.

- Handlungsspielraum für die Wirtschaft wahren: Die Umsetzung soll auf 
bewährten Strukturen aufbauen. Private Branchenorganisationen haben sich in 
der Schweiz etabliert und funktionieren gut. Mit der Gründung der 
Branchenorganisation RecyPac gibt es eine breite Unterstützung der 
gesamten Branche für eine schweizweite Sammellösung für Getränkekartons 
und Kunststoffe; unser Verein engagiert sich im Vorstand. Inverkehrbringer von 
Produkten übernehmen in Branchenorganisationen die Verantwortung für die 
Kreislaufschliessung und gestalten somit den Einsatz von Sekundarrohstoffen 
mit. Insofern ist es entscheidend, dass sich die Definition einer privaten 
Branchenorganisation nicht ausschliesslich auf die letzte Stufe der 
Wertschöpfungskette beschränkt (z.B. auf reine Recyclingbetriebe, wie im 
erläuternden Bericht dargelegt), sondern vor allem die Hersteller und 
Importeure von Produkten einschliesst, damit sie Verantwortung für ihrer 
Verpackungen oder Produkte übernehmen.

- Rasche Umsetzung: Die Branche ist bereit, das Recycling von Verpackungen 
weiter voranzutreiben und damit die Kreislaufwirtschaft in der Schweiz 
nachhaltig zu stärken. Mit der Verordnung werden ambitionierte Ziele 
festgelegt, deren Erreichung massgeblich davon abhängt, dass die 
gesetzlichen Grundlagen zeitnah in Kraft treten und die Umsetzung zügig 
vorangetrieben wird. Eine rasche Einführung schafft also die Voraussetzungen 
dafür, dass die ökologischen Vorteile zeitnah wirksam werden und die 
angestrebten Quoten erreicht werden können.

Anhang: Vernehmlassungsantwort_VerpV_Verein-Getränkekarton-Recycling.pdf.pdf
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Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme2

Titel Art. 2 Begriffe

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung
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Gegenvorschlag In dieser Verordnung bedeuten:
a. Verpackungen und Verpackungsbestandteile: aus beliebigen 
Materialien hergestellte Produkte zur Aufnahme, zum Schutz, zur 
Handhabung, zur Lieferung oder Darbietung von Waren;
b. Mehrwegverpackungen: Verpackungen, die zur Wiederverwendung 
vorgesehen sind;
c. Einwegverpackungen: Verpackungen, die zur einmaligen Verwendung 
vorgesehen sind;
d. Getränkeverpackungen: Flaschen und Dosen für flüssige 
Lebensmittel, die zum Trinken bestimmt sind;
e. Getränkekartons: Verpackungen für Getränke und Lebensmittel, die 
mehrheitlich aus Karton und zu geringen Anteilen aus Kunststoff 
bestehen und teilweise Aluminium beinhalten können;
f. Verpackungen aus Kunststoff: alle Verpackungen aus einem oder 
mehreren Kunststoff-Polymeren; ausgenommen sind 
Getränkeverpackungen aus Polyethylenterephthalat (PET);
g. Serviceverpackungen: Verpackungen, die für die Befüllung in der 
Verkaufsstelle vorgesehen sind, sofern sie eine Verpackungsfunktion 
erfüllen;
h. stoffliche Verwertung: die Herstellung neuer Verpackungen oder 
anderer Produkte aus gebrauchten Verpackungen (Recycling);
i. Rezyklate: Materialien, die durch Recyclingverfahren gewonnen 
wurden und Primärrohstoffe ersetzen;
j. Verwertungsquote: der prozentuale Anteil der während eines 
Kalenderjahres stofflich verwerteten Verpackungen am gesamten für die 
Verwendung im Inland abgegebenen Gewicht der Verpackungen aus 
dem verwendeten Material;
k. Behandlungsreste: Materialien aus der Behandlung von separat 
gesammelten Abfällen, welche nicht stofflich verwertet werden können;
l. Verbraucherinnen und Verbraucher: natürliche Personen, die zu 
Zwecken handeln, die ausserhalb ihrer gewerblichen, geschäftlichen 
oder beruflichen Tätigkeiten liegen;
m. Endabnehmerinnen und Endabnehmer: Verbraucherinnen und 
Verbraucher sowie alle natürlichen oder juristischen Personen mit 
Wohnsitz oder Niederlassung in der Schweiz, die ein Produkt im 
Rahmen ihrer gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit nutzen und dieses 
in der an sie gelieferten Form nicht erneut in Verkehr bringen;
n. Herstellerinnen und Hersteller: natürliche oder juristische Personen, 
die Produkte und Bestandteile beruflich oder gewerblich herstellen oder 
zur gewerblichen Abgabe einführen;
o. Händlerinnen und Händler: natürliche oder juristische Personen, die 
Produkte und Bestandteile in der Schweiz beziehen und sie gewerblich 
abgeben;
p. Stand der Technik: der aktuelle Entwicklungsstand von Verfahren, 
Einrichtungen und Betriebsweisen, der:
1. bei vergleichbaren Anlagen oder Tätigkeiten im In- oder Ausland 
erfolgreich erprobt ist oder bei Versuchen erfolgreich eingesetzt wurde 
und nach den Regeln der Technik auf andere Anlagen oder Tätigkeiten 
übertragen werden kann, und
2. für einen mittleren und wirtschaftlich gesunden Betrieb der 
betreffenden Branche wirtschaftlich tragbar ist.

Begründung Zu d.: Die im Entwurf vorgeschlagene Definition würde auch für einen 
grossen Teil der Getränkekartons gelten und hätte zur Folge, dass diese 
unter zwei verschiedene Artikel bei der Meldepflicht (Art. 20 und Art. 21) 
fallen würden. Um diese Doppelzuordnung zu vermeiden, soll die Definition 
der Getränkeverpackung wie vorgeschlagen präzisiert werden.

Zu e.: Die Definition des Getränkekartons ist dahingehend zu erweitern, 
dass auch Verpackungen für (flüssige) Lebensmittel erfasst werden. 

Zu j.: Es ist von zentraler Bedeutung, dass die Definition und Messmethode 
der Verwertungsquote mit den in der Europäischen Union gebräuchlichen 
Ansätzen vergleichbar sind. Dies trägt zugleich zu einer besseren 
Messbarkeit bei der Erreichung der Quote bei. Vor diesem Hintergrund 
sollte sich die Schweiz grundsätzlich an den in der EU geltenden 
Definitionen und Messmethoden - und sich damit am Input und nicht am 
Output - orientieren. Dies gewährleistet möglichst einheitliche Regelungen, 
was sowohl für die Konsumentinnen und Konsumenten als auch für die 
Industrie vorteilhaft ist.
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Titel Art. 3 Allgemeine Anforderungen an Verpackungen

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die mit 
Ware befüllte Verpackungen abgeben, stellen sicher, dass Verpackungen 
nach dem Stand der Technik und soweit wirtschaftlich tragbar:

a. vom Verpackungsvolumen und der Verpackungsmasse her auf das 
Mindestmass begrenzt sind, das zur Gewährleistung der erforderlichen 
Sicherheit und Hygiene der verpackten Ware angemessen ist;
b. bei der Sammlung, Behandlung und dem Recycling nicht zu 
erheblichen technischen Schwierigkeiten oder erheblichen Mehrkosten 
führen; und
c. einen möglichst hohen Anteil an Rezyklaten und / oder 
nachwachsenden Rohstoffen enthalten.

Begründung Der Begriff „nach dem Stand der Technik“ ist in Art. 2 Bst. p definiert und 
soll im gesamten Verordnungstext konsequent und einheitlich verwendet 
werden. 

Zu c.: Ziel der Verordnung ist es, die Umweltbelastung durch Verpackungen 
zu reduzieren. Die Kreislaufwirtschaft ist ein wichtiger Baustein zur 
Zielerreichung. Wir befürworten grundsätzlich diese allgemeinen 
Anforderungen, welche die Wirtschaft Handlungsspielraum lässt und auf 
Detailregulierungen für einzelne Verpackungen verzichtet. Die Industrie ist 
willens, nachhaltige Produkte auf den Markt zu bringen. 

Neben dem Einsatz von Rezyklaten können auch andere 
Materialkombinationen einen positiven Beitrag zur Umweltbilanz von 
Verpackungen leisten. Der Getränkekarton zeichnet sich dank seines 
geringen Gewichts und der verwendeten Materialkombination - er besteht 
zu rund 75 Prozent aus Holzfasern, also einem nachwachsenden Rohstoff - 
bereits vor einem flächendeckenden Recycling durch eine herausragende 
Ökobilanz aus (BAFU, 2024).
Der Einsatz umweltverträglicher Materialien (insbesondere Holzfasern) soll 
durch den Zusatz („nachwachsende Rohstoffe“) gefördert werden, denn 
deren Einsatz leistet - genau wie das Recycling auch - einen wichtigen 
Beitrag, die Umweltbelastung zu reduzieren.
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Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die mit 
Ware befüllte Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff 
abgeben und die Entsorgung aller von ihnen abgegebenen Verpackungen 
nicht durch die Mitgliedschaft bei einer privaten Branchenorganisation oder 
durch finanzielle Beiträge an eine solche sicherstellen, müssen:

a. solche Verpackungen bei allen Verkaufsstellen während den 
gesamten Öffnungszeiten zurücknehmen;
b. solche Verpackungen, nach dem Stand der Technik, der stofflichen 
Verwertung zuführen; und
c. in den Verkaufsstellen an gut sichtbarer Stelle deutlich darauf 
hinzuweisen, dass solche Verpackungen zurückgenommen werden.

Begründung Die Einführung einer Rücknahmepflicht für Getränkekartons ist ein zentraler 
Schritt zur Systematisierung und Förderung der Sammlung und Verwertung 
dieser Verpackung. Wir unterstützen, dass diese Pflicht durch eine private 
Branchenorganisation übernommen werden kann. Diese Lösung ist 
effizient, praxisorientiert und berücksichtigt die bestehenden Bestrebungen 
der Akteure in der Schweiz (siehe zum Beispiel Recypac).

Es ist sicherzustellen, dass alle Branchen und Unternehmen, die 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff verwenden oder 
in Verkehr bringen, zur Schliessung der Kreislaufwirtschaft verpflichtet 
werden. Hierzu zählen zum Beispiel auch Gastronomie und Hotellerie 
(gemäss Art. 2 Bst. m und Bericht zur Verordnung).

Wir verlangen die Streichung von „an Endabnehmerinnen und Endabnehmer
“, da mit der aktuellen Formulierung nur Händlerinnen mit Kontakt zu 
Endabnehmern eine subsidiäre Rücknahmepflicht hätten. Im Sinne der 
erweiterten Herstellerverantwortung möchten wir, dass alle Händler und 
Hersteller der Vertriebskette unter diese Pflicht fallen.

Zu b.: Der Begriff „nach dem Stand der Technik“ ist in Art. 2 Bst. p definiert 
und soll im gesamten Verordnungstext konsequent und einheitlich 
verwendet werden.

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 5 Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die 
verpflichtet sind, Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff 
zurückzunehmen, und von diesen beauftragte private 
Branchenorganisationen, sowie ubrige Sammelsysteme, müssen:

a. alle beteiligten Akteure der Entsorgungskette kostendeckend für 
erbrachte Leistungen entschädigen;
b. sicherstellen, dass die Entsorgungskosten durch verursachergerechte 
Beiträge gedeckt werden; diese Beiträge müssen zweckgebunden sein 
und dürfen nur für die Deckung der Entsorgungskosten verwendet 
werden;
c. sicherstellen, dass der Anteil der Getränkeverpackungen aus PET an 
der gesamten gesammelten Masse 2 Prozent nicht übersteigt;
d. stetig Massnahmen treffen, damit die Sammelquote wie auch die 
Qualität und Reinheit der Sammlung steigt;
e. nicht stofflich verwertbare Verpackungen und Behandlungsreste 
zunächst stofflich-energetisch und dann rein energetisch verwerten.

Begründung Diese Anforderungen sollen für alle gelten, die Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff zurücknehmen. Dies betrifft sowohl 
Mitglieder einer Branchenorganisation als auch Nicht-Mitglieder.

Zu e.: Im Sinne der Ressourcenschonung ist diese Verwertungshierarchie 
zu begrüssen und soll auch in dieser Verordnung (und nicht nur in der 
Abfallverordnung) verankert werden.

Titel Art. 5 Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Der Verein Getränkekarton-Recycling Schweiz setzt sich aktiv für die 
Erreichung einer Verwertungsquote von 70 Prozent ein. Die vorgeschlagene 
Regelung wird daher von der Branche mitgetragen und begrüsst. Sie 
orientiert sich an den Zielen der umliegenden Länder (Deutschland: 80 
Prozent Recyclingquote, Österreich: 80 Prozent Sammelquote) sowie an 
den Zielvorgaben der globalen Getränkekarton Allianz (Food and Beverage 
Carton Alliance: 70 Prozent Recyclingquote bis 2030).
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Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Werden die in Absatz 1 festgehaltenen Verwertungsquoten für 
rücknahmepflichtige Getränkekartons und rücknahmepflichtige 
Einwegverpackungen aus Kunststoff nicht erreicht, so unterbreitet das 
UVEK dem Bundesrat als Massnahme, Herstellerinnen und Hersteller zu 
verpflichten, eine vorgezogene Entsorgungsgebühr auf die 
rücknahmepflichtigen Getränkekartons und rücknahmepflichtige 
Einwegverpackungen aus Kunststoff zu erheben. Er soll bei der Festlegung 
der Höhe der Gebühr die Umweltbilanz der rücknahmepflichtigen Produkte 
berücksichtigen.

Begründung Für den langfristigen Erfolg des Getränkekarton-Recyclings ist eine stabile 
und planbare Finanzierung entscheidend. In diesem Zusammenhang 
begrüssen wir, dass die Verordnung offen formuliert ist und damit auch 
Raum für eine vorgezogene Finanzierungslösung schafft, die der 
Erreichung der Quote hilft.
Im Fall einer vorgezogenen Entsorgungsgebühr (VEG) sollte die gesamte 
Umweltbilanz der betroffenen Produkte berücksichtigt werden (Eco-
Modulation). Aufgrund des hohen Faseranteils (nachwachsende Ressource) 
gehört der Getränkekarton - auch ohne Recycling - zu den 
umweltfreundlichsten Verpackungen auf dem Markt (gemäss Ökobilanz 
2024). Dank Eco-Modulation werden umwelt- und ressourcenschonende 
Produkte gezielt gefördert, und es entstehen Anreize für effizientere 
Systeme entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Konsumentinnen und 
Konsumenten können auch somit einen verursachergerechten Beitrag zur 
Sammlung und Verwertung leisten.

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Geben Herstellerinnen und Hersteller jährlich mehr als 100 t verwertbare 
Einwegverpackungen für Getränke aus einem anderen 
Verpackungsmaterial als Glas, PET oder Aluminium oder Getränkekartons 
ab, so kann das UVEK auch für dieses eine Mindestverwertungsquote und 
Massnahmen nach Absatz 2 festlegen.

Begründung Dieser Absatz soll sich auf die Getränkeverpackungen beschränken. Da die 
Getränkekartons bereits beim Abschnitt 2 (Art. 4 bis 6) erfasst sind, sollten 
sie hier auch in dieser Materialliste aufgeführt werden.



2708 / 2947

Titel Art. 20 Mitteilungspflicht betreffend Getränkeverpackungen

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Herstellerinnen und Hersteller von Getränken müssen dem BAFU nach 
dessen Vorgaben jeweils bis Ende Februar mitteilen:

a.das im Vorjahr für den Inlandverbrauch hergestellte oder eingeführte 
Getränkevolumen, aufgegliedert nach Mehrweg- und 
Einwegverpackungen, nach Verpackungsmaterialien und Getränkearten;
b.das Gewicht der verwertbaren Einwegverpackungen, die für die im 
Vorjahr für den Inlandverbrauch hergestellten oder eingeführten 
Getränke verwendet wurden, aufgegliedert nach 
Verpackungsmaterialien und Getränkearten.

Begründung Die Daten zu Volumen und Gewicht werden bereits heute von den 
Produzenten erhoben. Ihre Mitteilung an das BAFU schafft Transparenz und 
Vergleichbarkeit. So kann die Zielerreichung faktenbasiert überprüft und die 
Glaubwürdigkeit des Systems gestärkt werden. Wichtig ist dabei eine 
pragmatische Lösung für die Berichterstattung zu finden. 

Zu b.: Getränkekartons sind bereits im Abschnitt 2 (Art. 4 bis 6) erfasst und 
zusammen mit den Einwegverpackungen aus Kunststoff reguliert. Die 
Meldepflicht für Getränkekartons sollte darum nicht bei der 
Getränkeverpackungen angesiedelt sein (siehe auch Bemerkung zu Art. 2 
Bst. d)

Titel Art. 27 Inkrafttreten

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1 Diese Verordnung tritt unter Vorbehalt der Absätze 2 und 3 am 1. Juli 
2026 in Kraft.
3 Artikel 21 tritt am 1. Januar 2029 in Kraft.

Begründung Das Inkrafttreten soll so rasch wie möglich geschehen. Die Branche ist 
bereit. Auch in der Bevölkerung besteht ein breites Bewusstsein und eine 
wachsende Erwartung, dass Lösungen für eine funktionierende 
Kreislaufwirtschaft nun rasch umgesetzt werden. Eine Marktstudie, die 2024 
von der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) durchgeführt wurde, 
ergab: neun von zehn Personen in der Schweiz möchten Getränkekartons 
recyceln.

Zu 2: Artikel 4 soll – ebenso wie die Verordnung selbst – so rasch wie 
möglich in Kraft treten, damit die Verwertungsquoten erreicht werden 
können. 
Sollte eine frühere Inkraftsetzung von Artikel 4 nicht möglich sein, ist 
sicherzustellen, dass die Übergangsbestimmung (Art. 26) gleichzeitig mit 
dem Rest der Verordnung in Kraft treten.
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Verein Recycling Papier+Karton

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Im Rahmen eines Vernehmlassungsverfahrens nehmen wir zum 
Verordnungspaket Umwelt Frühling 2026 Stellung. Unser Anliegen betrifft 
die Totalrevision der Verordnung über Getränkeverpackungen (VGV; SR 
814.621) zu einer Verordnung über Verpackungen 
(Verpackungsverordnung; VerpV) Unser Anliegen betrifft Art. 3. b.

Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme2

Titel Art. 3 Allgemeine Anforderungen an Verpackungen

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 2.die allgemein anerkannten Normen zur Anwendung gelangen und bei der 
Sammlung, Behandlung und dem Recycling nicht zu erheblichen technischen 
Schwierigkeiten oder erheblichen Mehrkosten führen; und
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Begründung Die Mitglieder von rpk, welche die Wertschöpfungskette des Papier- und 
Kartonrecycling in der Schweiz abbilden, werden zunehmend mit einem neuen 
Trend konfrontiert: Kombiverpackungen aus Papier und Karton in Kombination 
mit Barrierematerialien (Kunststoff oder Lacke) werden von der 
Packmittelindustrie als Alternative/Ersatz zu gängigen Food Verpackungen aus 
Kunststoff entwickelt. Ziel dieser Verpackungen ist es, auch im Food Bereich 
mehr rezyclierbare Materialien zu verwenden. In der Stoffverwertung erhöht 
das den technischen Aufwand und führt zu erheblichen Mehrkosten. Im 
vorliegenden Verordnungsentwurf, Absatz 2 wird mit der Formulierung «bei der 
Sammlung, Behandlung und dem Recycling nicht zu erheblichen technischen 
Schwierigkeiten oder erheblichen Mehrkosten führen» diesem Umstand bereits 
Rechnung getragen.

Nicht abgedeckt sind jedoch Fragen rund um Hygiene sowie 
Gesundheitsschutz bei der Verwertung von Post-Consumer-Verpackungen im 
Stoffkreislauf des Papier- und Kartonrecycling. Zu beachten ist, dass die 
Temperatur in einem Papier-Pulper für die Herstellung von Faserbrei für das 
Papier- und Kartonrecycling in der Regel etwa 40-50°C beträgt. In diesem 
Prozess wird das Altpapier mit Wasser zu vermischt und zu einem Faserbrei 
verarbeitet, der als Rohmaterial für die Herstellung von Recyclingpapier- und 
Karton dient.). Dies steht beispielsweise im Gegensatz zum Glasrecycling, wo 
im Recycling-Prozess Altglas zu einer flüssigen Masse bei 1600° verarbeitet 
wird. Deshalb ist für das Papier- und Kartonrecycling die Norm EN643 von 
zentraler Bedeutung. In dieser (Norm) wird der Umgang mit unzulässigen 
Materialien im Papier- und Kartonrecycling festgelegt. In der Norm wird 
festgehalten: 

unzulässige Materialien
alle Materialien, welche eine Gefährdung der Gesundheit, Sicherheit und 
Umwelt ausmachen, wie
Medizinabfall, verunreinigte Produkte der persönlichen Hygiene, gefährlicher 
Abfall, organischer Abfall,
einschliesslich Lebensmittel, Bitumen, toxisches Pulver oder ähnliches

Die Thematik, wie man mit faserbasierten Verpackungen, die im Direktkontakt 
mit Flüssigkeiten, oder fettenden Lebensmitteln standen, hat sich in der 
Vergangenheit gar nie nicht gestellt. Mit Hinweis auf die EN643 gehören 
solche Verpackungen nach Gebrauch in die Entsorgung/thermische 
Verwertung. Wir möchten als Vertretung der Schweizer Papier- und 
Kartonrecyclingbranche diesen Umstand durch die Umformulierung des 
Absatzes 2. gesetzlich absichern.

Darum beantragen wir, dass der Art. 3 b. angepasst wird

Anhang: Stellungnahme_rpk.pdf
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Verein für Abfallentsorgung

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Zustimmung

Begründung: --

Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme1

Titel Variante 1 betreffend Art. 3 Bst. a Ziff. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Wir unterstützen die vom UVEK vorgeschlagen Variante 1. zur Ergänzung 
der Definition der Siedlungsabfälle. Dafür sprechen folgende Punkte:
•KVA-Betreiber können künftig - in Absprache mit der in ihrem Kanton 
zuständigen Vollzugsbehörde – zusammen mit anderen KVA-Betreibern 
ökologisch sinnvolle Anlagen zum Umgang mit den bei der thermischen 
Verwertung von Abfällen anfallenden Rückständen realisieren, ohne dass 
sie durch Bestimmungen des Wettbewerbsrecht daran gehindert werden.

•Mit der vom UVEK vorgeschlagenen Variante 1 wird kein Monopol für eine 
einzelne zentrale Anlage in der Schweiz geschaffen.
Bezüglich der Behandlung der Hydroxidschlämme wird ein Export weiterhin 
möglich und rechtlich zulässig sein, wenn dies im Rahmen der Kant. 
Abfallplanung so vorgesehen ist, da in Art. 17 der Verordnung über den 
Verkehr mit Abfällen (VeVA) keine Restriktionen für eine Export von 
Hydroxidschlämmen enthalten ist (siehe dazu auch Ziffer 5.3; 3. Abschnitt 
aus dem Erläuternder Bericht zur Änderung der Abfallverordnung).

•Den Kantonen obliegt schon heute die Verantwortung für die Abfall- und 
Deponieplanung (Art. 31 USG und Art. 4 VVEA) sowie für die Bewilligung 
von Deponien (Art. 38 VVEA). Um dieser Verantwortung nachkommen zu 
können, müssen sie auf die gesamte Entsorgungskette der Siedlungsabfälle 
einwirken können.

Titel Variante 2 betreffend Art. 3 Bst. a Ziff. 4

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag In dieser Verordnung bedeuten:
a.Siedlungsabfälle:

4. Rückstände aus Abfällen nach den Ziffern 1–3, die bei der 
thermischen Behandlung anfallen, bis und mit deren Verwertung oder 
Ablagerung;

Begründung Die Varianten 2 kann nicht unterstützt werden, weil sie so schlicht nicht 
umsetzt- und vollziehbar ist. Wir schliessen uns diesbezüglich auch den im 
Erläuternder Bericht zur Änderung der Abfallverordnung unter Ziffer 4.1.3 an.

Titel Art. 3 Bst. n.-r

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 10 Pflicht zur thermischen Behandlung

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 12 Allgemeine Verwertungspflicht nach dem Stand der Technik

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Abs. 1 und 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14 Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14a Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 22 Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 24 Abs. 1 zweiter Satz

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 31 Bst. c

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 32 Abs. 2 Bst. a und g

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 34 Betrieb

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 36 Abs. 2 Bst. c

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 49

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Anhang 4: Anforderungen an Abfälle für die Herstellung von Zement und 
Beton, Ziff. 2.4

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Anhang 5: Anforderungen an Abfälle zur Ablagerung, Ziff. 3.1 Bst. a–b

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Anhang 5: Anforderungen an Abfälle zur Ablagerung, Ziff. 4.1 Bst. a

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Anhang 5: Anforderungen an Abfälle zur Ablagerung, Ziff. 4.3 Einleitungssatz

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Anhang 7: Anforderungen an Holzabfälle zur stofflichen und thermischen 
Verwertung

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Änderung anderer Erlasse: 1. Ordnungsbussenverordnung vom 16. Januar 
2019:

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Änderung anderer Erlasse: 2. Luftreinhalte-Verordnung vom 16. Dezember 
1985: Anhang 2 Ziff. 842 Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: --

Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme2

Titel Art. 5 Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die 
verpflichtet sind, Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff 
zurückzunehmen, und von diesen beauftragte private 
Branchenorganisationen, müssen:

a. alle beteiligten Akteure der Entsorgungskette kostendeckend für 
erbrachte Leistungen entschädigen;
b. sicherstellen, dass die Entsorgungskosten durch verursachergerechte 
Beiträge gedeckt werden; diese Beiträge müssen zweckgebunden sein 
und dürfen nur für die Deckung der Entsorgungskosten verwendet 
werden;
c. sicherstellen, dass der Anteil der Getränkeverpackungen aus PET an 
der gesamten gesammelten Masse 2 Prozent nicht übersteigt;
d. stetig Massnahmen treffen, damit die Sammelquote wie auch die 
Qualität und Reinheit der Sammlung steigt;
e. nicht stofflich verwertbare Verpackungen und Behandlungsreste 
zunächst stofflich-energetisch und dann rein energetisch verwerten.

ERGÄNZUNG 
f. sicherstellen, das die stofflich-energetische oder rein energetische 
Verwertung der Behandlungsreste in der Schweiz erfolgt.

Begründung Die Nachverfolgung bis zum Schluss (Kreislaufwirtschaft ....) ist zwingend 
zu gewährleisten
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Vereinigung Aargauischer Abwasserreinigungsanlagen (VARA)

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: --

Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme1

Titel Art. 34 Betrieb

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag 1 In Kompostierungs- und Vergärungsanlagen müssen biogene Abfälle 
verrottet oder vergärt werden, die sich aufgrund ihrer Eigenschaften, 
insbesondere ihrer Nährstoff-, Schadstoff- und Fremdstoffgehalte, für das 
entsprechende Verfahren und für die Verwertung als Dünger im Sinne von 
Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a der Dünger-Verordnung vom 1. November 
2023 (DüV) eignen. Ausgenommen vom Erfordernis der Eignung als 
Dünger sind Abfälle, die in Anlagen zur Co-Vergärung in 
Abwasserreinigungsanlagen vergärt werden.
2 Sortenreine sowie nährstoffreiche biogene Abfälle müssen vorrangig in 
Kompostierungs- und Vergärungsanlagen ausserhalb von 
Abwasserreinigungsanlagen verwertet werden.
3 Verpackte biogene Abfälle dürfen in Kompostierungs- und 
Vergärungsanlagen nach Absatz 1 ausserhalb von 
Abwasserreinigungsanlagen nur verrottet oder vergärt werden, wenn:

a.die Verpackung sowie die Kennzeichnung biologisch abbaubar sind 
und sich für das entsprechende Verfahren eignen; oder
b.die Verpackung sowie die Kennzeichnung vorrangig vor oder 
spätestens während der Verrottung oder Vergärung möglichst 
vollständig entfernt werden.

4 Im Übrigen gelten die Vorschriften der DüV und der ChemRRV betreffend 
Kompost und Gärgut.

Begründung Art. 34 Abs. 2 
Der Absatz ist zu streichen oder zumindest so anzupassen, dass die 
Verwertung umweltverträglich und wirtschaftlich erfolgen muss. Der 
pauschale Vorrang der landwirtschaftlichen Verwertung ohne 
Berücksichtigung obiger Kriterien ist nicht zielführend. 
Art. 34 Abs. 3 Bst. b 
Anstelle von «möglichst vollständig entfernt» ist «vollständig entfernt» 
vorauszusetzen. Wie oben dargelegt ist es für den langfristigen Erhalt der 
Funktionen unserer Böden zentral, dass sich keine Fremdstoffe anreichern. 
Jeglicher Eintrag in die Gewässer sollte vermieden werden. Für solche 
Abfälle existiert mit den Abwasserreinigungsanlagen ein bewährter 
Entsorgungsweg, welcher den Eintrag von Fremdstoffen in die Umwelt 
verhindert.

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --
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Vereinigung Schweizer Glasverwerter

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Folgende Grundüberlegungen führen zu einer Verbesserung der 
Umsetzbarkeit der Verordnung und tragen zur Entsorgungssicherheit im Inland 
bei:

Verwertungsart
Weiter zeigt die aktuelle Studie «Ökobilanz – ökologischer Nutzen der 
Sammlung und der verschiedenen Verwertungsarten von Verpackungsglas» 
(https://www.vetroswiss.ch/wp-content/uploads/2025/08
/Oekobilanz_Sammlung-und-Verwertungsarten-Verpackungsglas-05.08.2025
_de.pdf) klar auf, dass die Verwendung von Altglas zu Glasflaschen, einen 
äquivalenten Umweltbeitrag leistet, wie die Verwertung als Schaumglas, 
Filtermaterial oder Isolationsplatten aus Glas. Damit sollen alle Glasfarben für 
alle in der Ökobilanz genannten stofflichen Verwertungsarten gleichermassen 
behandelt werden. Eine Ungleichbehandlung einzelner Verwertungsarten stellt 
keinen ökologischen Vorteil dar und soll eliminiert werden.

Verwertungsort 
Kreislaufwirtschaft entfaltet seinen Nutzen insbesondere bei kurzen 
Kreisläufen. Wenn die Transportdistanzen immer grösser werden, dann wird 
der ökologische Nutzen der stofflichen Verwertung geschmälert, wenn nicht 
ganz eliminiert. Daher soll bei der Ausschreibung der Sammellogistik, die 
Verwertungsart, bzw. der Verwertungsort als Zuschlagskriterium aufgeführt 
werden. Dabei sind lokale und regionale Verwertungen zu bevorzugen, da die 
Transportdistanzen kurzgehalten werden können.

Anhang: Vereinigung Schweizer Glasverwerter, A. Rauh, Bülach 20251015 an DC. Totalrevision der Verordnung über 
Getränkeverpackungen.pdf
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Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme2

Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Die Gebührenpflicht gilt auch für Herstellerinnen und Hersteller, die befüllte 
Verpackungen von Lebensmitteln aus Glas abgeben oder einführen.

Begründung Beschränkung aus Verpackungen aus Glas für Lebensmittel:
Die Verordnung soll sicherstellen, dass auch wenn auf nicht für die 
Verpackung von Lebensmitteln vorgesehene Gläser eine VEG erhoben 
wird, die Entsorgung auf keinen Fall mit dem Verpackungsglas von 
Lebensmitteln vermischt wird. Die Gemeinde muss für diese Glasqualität 
einen eigenen Sammelkreislauf zur Verfügung stellen und darf diesen nicht 
mit dem Altglas aus Lebensmittelverpackungen vermischen.
Neben den bereits erwähnten Kosmetikgläsern, gehören auch Labor- und 
Chemikaliengläser zu dieser Kategorie. Diese Gläser sind in der Regel 
konditioniert und müssen andere Anforderungen erfüllen, wie normale 
Gläser für die Lebensmittelindustrie.
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Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Keine Gebühr müssen entrichten:
Herstellerinnen und Hersteller, die Verpackungen mit einem Füllvolumen 
von weniger als 0,02 l abgeben oder einführen;
Herstellerinnen und Hersteller, die pro Kalenderhalbjahr weniger als 
500 Verpackungen abgeben oder einführen;
Herstellerinnen und Hersteller, die leere und befüllte Verpackungen 
abgeben oder einführen, die weder für Lebensmittel noch für 
Kosmetikprodukte eingesetzt werden.

Begründung Die Gebührenpflicht für Kosmetikgläser impliziert, dass diese auch ohne 
weiteren Kosten mit Lebensmittelverpackungen entsorgt werden können. 
Doch Kosmetikgläser dürfen nicht mit Glasverpackungen für Lebensmittel 
vermischt werden.

Begründung: 
Eine Herausforderung sehen wir im Bereich der Glasverpackungen, welche 
nicht für Lebensmittel genutzt werden – namentlich Kosmetikgläser. Die 
richtige Entsorgung von Kosmetikgläser ist bis dato nicht abschliessend 
geregelt/kommuniziert. Erfahrungsgemäss ist der Anteil solcher 
Verpackungen in den Glascontainern sehr gering. Durch die begleitenden 
Massnahmen (Informationsmaterial) der Vetroswiss / des BAFUS ist 
anzunehmen, dass der Anteil solcher Verpackungen in Altglascontainern 
stark steigen wird und die verarbeitende Industrie ohne Massnahmen an 
den Sammelstellen vor Herausforderungen stellen wird.
Gläser für Kosmetika, sind oftmals keine herkömmlichen Kalk-Natron-
Gläser und unterscheidet sich damit grundlegend in der Zusammensetzung, 
in der Aufbereitung und Wiederverwendung vom Verpackungsglas für 
Lebensmittel. 
Kosmetikgläser bestehen aus verschiedensten, teilweise mit 
Schwermetallen versetzte Gläser zur Farbgebung oder Betonung der Haptik 
(Blei-/Kristallglas) und zusätzlichen, damit verbundenen Materialien wie 
Lacke, Folien und Kunststoffapplikationen. Solche Gläser müssen keinerlei 
Grenzwerte zum Schwermetallgehalt erfüllen – sollen aber dann für die 
Herstellung von lebensmitteltauglichen Gläsern/Produkten eingesetzt 
werden, welche strenge Grenzwerte einzuhalten haben. Dies kann dazu 
führen, dass Glashütten den Anteil an Primärrohstoffen (Sand etc.) erhöhen 
müssen, um den Schwermetallgehalt zu senken, wodurch der Rezyklat-
Anteil sinkt und folglich die Umweltbelastung steigt. 
Hinzu kommt die mögliche Belastung durch anhaftende und/oder 
eingeschlossene Produktreste (Lacke, Gefahrstoffe, Schwermetalle), 
welche bei der Sammlung, Transport, Umschlag und Aufbereitung ggf. in 
die Umwelt gelangen und zudem die Endprodukte kontaminieren können.
Eine stoffliche Verwertung für diesen Glastyp existiert heute nicht. Sowohl 
für die Produktion von Verpackungsgläsern wie auch für die Herstellung von 
Schaumglas oder Filtermaterialien eignen sich diese Gläser nicht und 
müssen aufwändig, i.d.R. durch Handsortierung ausgesondert und speziell 
deponiert werden. Kein Aufbereitungsbetrieb verfügt heute über die dafür 
nötigen mechanischen, chemischen und thermischen Verfahren.
Die Zuführung von Kosmetikglas zum unproblematischen 
Lebensmittelverpackungsglas verstösst demnach gegen VVEA Art. 915 
Vermischungsverbot (Abfälle dürfen nicht mit anderen Abfällen oder mit 
Zuschlagstoffen vermischt werden, wenn dies in erster Linie dazu dient, den 
Schadstoff- oder Fremdstoffgehalt der Abfälle durch Verdünnen 
herabzusetzen und dadurch Vorschriften über die Abgabe, die Verwertung 
oder die Ablagerung einzuhalten.)



2725 / 2947

Titel Art. 10 Verwendung der Gebühr

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Die Organisation muss die Gebühr für folgende Tätigkeiten verwenden:
a.die Sammlung und den Transport von Altglas;
b.das Reinigen und Sortieren von intakten Verpackungen aus Glas;
c.das Reinigen und Aufbereiten von Glasscherben in der Schweiz zur 
Herstellung von Verpackungen und anderen Produkten;
d.die Information, insbesondere zur Förderung der Wiederverwendung 
und der stofflichen Verwertung von Verpackungen aus Glas; für die 
Information dürfen höchstens 10 Prozent der jährlichen 
Gebühreneinnahmen verwendet werden;
e.die Rückerstattung von Gebühren (Art. 12);
f.ihre eigenen Tätigkeiten im Rahmen des Auftrages des BAFU;
g.die Deckung des Aufwands des BAFU für die Erfüllung seiner 
Aufgaben nach dieser Verordnung.

Begründung Für das Reinigen und Aufbereiten von Altglas soll dem in der Schweiz 
ansässigen Aufbereiter direkt eine Entschädigung zufliessen. Heute werden 
meist die Glassammler von den Gemeinden entschädigt. Die Kosten der 
Aufbereitung entstehen durch das Aussondern von Abfällen aus dem 
Sammelglas. Dazu gehören artfremde Stoffe wie Papier, Plastik, PET, 
Metalle, Haushaltsabfall etc.. Diese machen ca. 7% des Gesamtgewichts 
aus. Einzelne Stoffe wie PET, Alu und Metalle können der stofflichen 
Verwertung übergeben werden, andere wie Papier und Plastik müssen in 
der Verbrennungsanlage kostenpflichtig entsorgt werden. 

Durch die getrennte Ausschreibung der Sammelleistung und der 
Rohstoffverwertung könnte eine solche Abgeltung möglich gemacht werden 
und die Transparenz der Verwertung erhöhen.

Beim Export der Scherben ins Ausland, soll eine solche Entschädigung 
entfallen, sonst würde das Schweizer System die ausländischen Aufbereiter 
subventionieren und damit länger Distanzen zum Aufbereitungsbetrieb 
zulassen. Begründung: 
In der Schweiz werden die Entsorgungskosten durch die vorgezogene 
Entsorgungsgebühr bei der Inverkehrbringung vereinnahmt. Damit sind bei 
jeder Tonne Altglas diese Kosten bereits gedeckt. 
In der EU sorgen Duale Systeme für die Entschädigung der 
Recyclingkosten. Diese vereinnahmen Gebühren von den Inverkehrbringern 
von Verpackungsgläsern und beauftragen ihrerseits Recyclingunternehmen 
mit der Sammlung und dem Transport. Bei normaler Marktlage bezahlen die 
Aufbereiter und Glashersteller für den Wertstoff einen höheren Preis als in 
der Schweiz, da nicht alle Kosten des Recyclings durch die Dualen Systeme 
gedeckt sind.
Wird Glas aus der Schweiz exportiert profitiert der EU-Aufbereiter bereits 
heute von einer besseren Marktsituation in der Schweiz. Diese würde durch 
einen zusätzlichen Beitrag ermöglichen, das Glas noch weiter zu 
transportieren als nötig und damit den Umweltbeitrag zu schmälern.
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Vereinigung Schweizer Weinhandel VSW

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Antrag: Artikel 17 Absatz 4 der VerpV soll ersatzlos gestrichen werden. Sollte 
der Bundesrat an Artikel 17 Absatz 1 festhalten, müssen verbindliche, 
operative Vorausset-zungen und Rahmenbedingungen für Mehrwegsysteme 
ohne Flaschenpfand formuliert werden, um bestehende Mehrwegsystem zu 
schützen.

Mehrwegsysteme ohne Pfandpflicht, auch nur ausnahmsweise, zuzulassen 
verkennt das Funktionieren von Mehrwegsystemen.

Siehe unsere auf langjährigen Erfahrungen mit Mehrwegsystemen beruhenden 
Ausführungen im Anhang.

Anhang: 20251010 VerpV Stellungnahme ASCV_VSW.pdf
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Viniharass Genossenschaft

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Antrag: Artikel 17 Absatz 4 der VerpV soll ersatzlos gestrichen werden. Sollte 
der Bundesrat an Artikel 17 Absatz 1 festhalten, müssen verbindliche, 
operative Vorausset-zungen und Rahmenbedingungen für Mehrwegsysteme 
ohne Flaschenpfand formuliert werden, um bestehende Mehrwegsystem zu 
schützen.

Mehrwegsysteme ohne Pfandpflicht, auch nur ausnahmsweise, zuzulassen 
verkennt das Funktionieren von Mehrwegsystemen.

Anhang: 20251010 VerpV Stellungnahme VH.pdf
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Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme2

Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 4

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Ersatzlos streichen. Siehe Erläuterungen im Begleitbrief.

Begründung Die Pfandpflicht ein entscheidendes Instrument, um ein Mehrwegsystem 
zusammen zu halten, zu finanzieren und zu schützen. Es besteht das 
Risiko, dass Mehrwegsysteme ohne Pfand die Infrastruktur bewährter 
Systeme nutzen oder beeinträchtigen, ohne finanziell und organisatorisch 
dafür aufzukommen. Schwierigkeiten würden entstehen, wenn nicht 
kompatible Verpackungen aus Mehrwegsystemen ohne Pfand mit den 
bewährten Systemen vermischt würden. Mehrweg-Glasflaschen sind 
hochwertiger und teurer als Einweg-Glasflaschen. Hohe Rücklaufquoten 
sind für die Wirtschaftlichkeit entscheidend. Trotz Pfand wird ein Teil der 
Mehrwegglasflaschen nicht retourniert. Ohne Pfand sinkt der Anreiz, 
Mehrwegglasflaschen zurückzugeben, Verluste nehmen zu, Kosten für 
Material und Logistik steigen. Der ökologische Nutzen von 
Mehrwegsystemen hängt von der Anzahl der Nutzungszyklen ab. Verluste 
von Mehrwegglasflaschen schmälern neben dem wirtschaftlichen auch den 
ökologischen Nutzen.
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WWF Schweiz

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme1

Titel Variante 1 betreffend Art. 3 Bst. a Ziff. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Variante 2 betreffend Art. 3 Bst. a Ziff. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 3 Bst. n.-r

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Let. n. : « réutilisation : toute opération de limitation des déchets par laquelle 
des objets et leurs composants qui ne sont pas des déchets ou qui ont 
perdu leur statut de déchet sont utilisés de nouveau pour un usage 
identique ou comparable à celui pour lequel ils avaient été conçus. »

Let. o. : « (…) et permettant de rendre des objets et leurs composants qui 
sont devenus des déchets à nouveau utilisables ».

Let. p. : « (…) des déchets en traitant ceux-ci afin d'obtenir des matières 
premières secondaires aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins.»

Ajouter : let. s. « limitation : toute mesure prise avant qu'une substance, une 
matière ou un produit ne devienne un déchet et réduisant : 
1. La quantité de déchets, y compris par l'intermédiaire de la réutilisation ou 
de la prolongation de la vie des produits, 
2. Les effets nocifs des déchets produits sur l'environnement et la santé 
humaine, ou 
3. La teneur en substances préoccupantes des matières et produits. »

Begründung ‘- Let. n. : la définition de la préparation à la réutilisation inscrit cette 
stratégie dans la valorisation des déchets (“toute opération de valorisation 
des déchets qui...”). Il faut donc de manière symétrique indiquer que la 
réutilisation s'inscrit dans la limitation des déchets. Il faut aussi supprimer la 
mention « après avoir subi une opération de valorisation ». En effet, cet 
élément apporte de la confusion en renvoyant à la valorisation en général, 
sans autre précision, et alors que la réutilisation s'inscrit ici dans la famille 
des stratégies de limitation et non de valorisation des déchets.

- Let. o. : La formulation existante (rendre des déchets à nouveau 
utilisables) est
problématique. Ce n'est pas en qualité de déchet qu'un objet est rendu à 
nouveau utilisable, ce sont plutôt les propriétés fonctionnelles de l'objet 
devenu pour un temps un déchet, qui sont restaurées. Cette proposition est 
alignée avec la Directive 2008/98/CE, de l'UE.

- Let. p. : Let. p. : Le terme « réemployé » crée de la confusion par rapport 
aux notions de (preparation à la) réutilisation. On propose donc une 
formulation plus proche de celle de l'UE (Directive 2008/98/CE).

- Let. s. Alors que le « L » dans OLED désigne la limitation des déchets, 
cette intention est trop peu développée dans le projet d'ordonnance. Nous 
proposons donc de définir clairement ce terme en s'appuyant sur la notion 
de prévention telle que définie par la Directive 2008/98/CE de l'Union 
Européenne et sur la Convention de Bâle, art. 4 al. 2 let. a. et c. Cette 
proposition permet de couvrir en partie les nouvelles dispositions de l'art. 
35i LPE (ecodesign). 

Par préoccupantes, nous entendons des (groupes de) substances qui sont 
évaluées par les scientifiques comme problématiques, c'est à dire 
présentant un danger pour la santé humaine ou l'environnement La 
littérature scientifique préconise l'utilisation de critères d'évaluaton comme 
la toxicité, la bioaccumulation, le potentiel de migration ou encore la 
persistence dans l'environnement (Environmental Sciences & Technology / 
Juillet 2025, par Empa, Eawag etc.).
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Titel Art. 10 Pflicht zur thermischen Behandlung

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Al. 1: « L'OFEV et les cantons encouragent la limitation des déchets, y 
compris par la réutilisation et la prolongation de la durée de vie des objets et 
leurs composants, au moyen de mesures appropriées, notamment de 
sensibilisation et d'information de la population et des entreprises. Ils 
collaborent pour ce faire avec les organisations économiques et de la 
société civile concernées. »

Al. 2: « (...) de manière à ce que soit produit le moins possible des déchets 
et que ces derniers contiennent le moins possible de substances 
dangereuses pour l'environnement et la santé humaine. »

Ajouter al.3 
“L'OFEV édicte et met à jour régulièrement par voie d'ordonnance 
départementale une liste d'emballages à usage unique et de courte durée 
dont la mise sur le marché est interdite. Cette liste s'aligne au moins sur les 
dispositions en vigueur des principaux partenaires commerciaux de la 
Suisse.”

Begründung Al. 1. : Bien que les dispositions sur la limitation des déchets n'aient pas été 
directement modifiées par la récente révision de la LPE, la notion de 
(préparation à la) réutilisation impose de clarifier que la réutilisation entre 
bien dans le champ de la limitation de déchets (tandis que la préparation à 
la réutilisation concerne la valorisation des déchets).

Al. 2. : Al. 2 : L'ajout de la dimension de santé humaine reprend ici la 
définition de la limitation proposée à l'art. 3, let. s. ci-dessus.

Al. 3. : L'article 30a de la LPE permet au Conseil fédéral d'« interdire la mise 
dans le commerce de produits destinés à un usage unique et de courte 
durée, si les avantages liés à cet usage ne justifient pas les atteintes à 
l'environnement qu'il entraîne ».

Dans l'UE, la Directive relative à la réduction de l'incidence de certains 
produits en plastique sur l'environnement interdit déjà la mise sur le marché 
d'une sélection de produits en plastique à usage unique et de courte durée 
dont les avantages ne compensent pas les dommages environnementaux.
Nous proposons de nous appuyer sur notre loi fédérale et de nous aligner 
au moins sur l'exemple européen pour évaluer régulièrement quels 
emballages à usage unique et de courte durée pourraient être retirés du 
marché suisse. 
Nous suggérons cependant d'aller un pas plus loin que nos partenaires 
économiques principaux, en élargissant le champ d'action à tous les 
emballages à usage unique et de courte durée, veillant ainsi à éviter les 
substitutions matière qui s'avèrent parfois regrettables.
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Titel Art. 12 Allgemeine Verwertungspflicht nach dem Stand der Technik

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Modifier le titre: Obligation générale de préparer à la réutilisation et de 
valoriser selon l'état de la technique.

Ajouter Al. 1bis “L'OFEV et les cantons encouragent la préparation à la 
réutilisation des déchets au moyen de mesures appropriées lorsque celle-ci 
est plus respectueuse de l'environnement que ne le serait un autre mode de 
valorisation ou d'élimination.”

Ajouter Al. 1ter “L'OFEV évalue régulièrement les fractions de déchets qui 
peuvent faire l'objet d'une préparation à la réutilisation sur la base de l'état 
de la technique et des avantages environnementaux.”

Begründung Le titre de l'Art. 12 nécessite d'être modifié, afin de l'aligner avec l'art. 30d 
LPE et les modifications proposes ci-dessous.

L'ajout de l'Al. 1bis permet la mise en oeuvre de stratégies de préparation à 
la réutilisation en Suisse, en ligne avec la volonté parlementaire exprimée 
dans l'Art 30d LPE.

La préparation à la réutilisation (contrôle, nettoyage, réparation ou 
transformation des objets) a été intégrée dans la dernière révision de la LPE 
comme stratégie de valorisation des déchets. Pour garantir sa mise en 
œuvre, nous proposons d'intégrer explicitement ce concept à l'article 12 de 
l'OLED, en précisant que l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) et les 
cantons doivent encourager cette stratégie.

L'ajout de l'art. 1ter vise à renforcer la hiérarchie entre préparation à la 
réutilisation et recyclage ou valorisation matière, au travers de l'évaluation 
régulière des stratégies plus ou moins respectueuses de l'environnement.

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme2

Titel Art. 1 Gegenstand und Geltungsbereich

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 2 Begriffe

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Let. a. : « emballage et composant d'emballage : tout article constitué de 
matières de toute nature, destiné à contenir et à protéger des produits 
donnés, à permettre leur manipulation et leur acheminement, ou à assurer 
leur présentation ; »

Let. b. : « emballage réutilisable : tout emballage qui est destiné à faire
l'objet d'une préparation à la réutilisation ; »

Ajouter let. « q. Système de réutilisation : les dispositifs organisationnels, 
techniques ou financiers qui permettent la réutilisation en circuit fermé ou en 
circuit ouvert, ainsi que les incitations à la réutilisation, tels qu'un système 
de consigne qui garantit que les emballages sont collectés en vue de leur 
(préparation) à la réutilisation. »

Ajouter let. « r. Taux de récupération des emballages : rapport entre le 
nombre d'emballages pleins remis aux consommateurs et aux utilisateurs 
finaux et le nombre d'emballages prêts à être remplis de nouveau après le 
nettoyage. »

Ajouter let. « s. Taux de réutilisation des emballages : rapport entre le 
nombre d'emballages pleins remis aux consommateurs et aux utilisateurs 
finaux et le nombre d'emballages pleins issus de la réutilisation et remis sur 
le marché. »

Begründung ‘- Let. a. : définir les emballages comme « articles qui protègent des 
produits » permet de s'aligner avec le droit européen (Règlement 2025/40, 
PPWR) et de mieux exprimer la nature secondaire des emballages par 
rapport aux produits. Par ailleurs, la définition européenne utilise le terme « 
manipulation » à la place de « manutention » et nous proposons de 
reprendre ce terme également.

- Let. b. : Le rapport explicatif concernant la modification de l'OLED 
mentionne que les expressions « faire l'objet d'une réutilisation » ou « 
préparation à la réutilisation » sont synonymes, mais il n'est pas mentionné 
la notion de « destiné à la réutilisation ». Pour une
meilleure cohérence avec la LPE et l'OLED, il faut donc définir ici les 
emballages réutilisables comme « tout emballage destiné à faire l'objet 
d'une préparation à la réutilisation ».

- Ajout de la let. q. pour définir les systèmes de réutilisation. Ce terme, 
repris du droit européen (Règlement 2025/40), est nécessaire non 
seulement parce qu'il sera utilisé dans la présente ordonnance, mais aussi 
pour souligner que les activités de réutilisation doivent
s'inscrire dans des systèmes comportant une structure organisationnelle, 
des flux financiers, des mécanismes d'incitation, etc.

- Ajout de la let. r., reprenant la définition du taux de récupération figurant 
dans le rapport explicatif relatif à la révision de la présente ordonnance. Le 
terme « standard » a par ailleurs été supprimé, car la réutilisation des 
emballages, et leur récupération subséquente peuvent également 
concerner des emballages non standardisés. Il est important d'insérer cette 
définition, étant donné que le terme est utilisé ci-après dans l'ordonnance.

- Ajout de la let. s., qui définit le taux de réutilisation, lequel est repris dans 
un nouvel article 19bis, selon une logique analogue à celle appliquée aux 
taux de recyclage, en vue de permettre la fixation d'objectifs contraignants 
en matière de réutilisation. Contrairement
au « taux de récupération », ce taux ne prend en compte que les 
emballages effectivement réutilisés, c'est-à-dire remis sur le marché à 
l'issue des processus de la réutilisation.

Titel Art. 3 Allgemeine Anforderungen an Verpackungen

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung
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Gegenvorschlag « Les commerçants et les fabricants qui remettent des emballages sont 
tenus de limiter la quantité de déchets d'emballages produits et s'assurent, 
dans la mesure où l'état de la technique le permet et pour autant que cela 
soit économiquement supportable, que les emballages : (...) »

Let. b. : « n'entraînent pas de difficultés techniques majeures lors de la 
collecte, du traitement et du recyclage, et »

Ajouter let. « d. n'entrainent aucun effet néfaste sur la santé humaine ou
l'environnement au long de leur cycle de vie. Une attention particulière est 
apportée à minimiser l'exposition aux microplastiques et aux dangers 
présentés par certains groupes de substances associés aux emballages 
(hazard-based approach).»

Ajouter : Art. 3bis « Contrôle des exigences sur les emballages
L'OFEV publie régulièrement des évaluations sur les différents types 
d'emballages existants et les possibilités de gestion en fin de vie, de 
manière à établir quelles options sont préférables en termes de nuisances à 
l'environnement et risques pour la santé humaine, et en fonction de l'état de 
la technique. »

Ajouter : Art. 3tris « Obligation de reprise des emballages par les 
commerces. 
1. Les commerces de détail doivent reprendre les emballages de tous types 
issus des produits qui viennent d'être achetés sur place. 
2. Pour les commerces de détail dont la surface de vente est supérieure à 
200 m2, une plateforme de déballage clairement visible est mise à 
disposition. »
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Begründung ‘- L'ajout de « limiter la quantité de déchets d'emballages produits » permet 
d'inscrire le principe de réduction des déchets d'emballages dans 
l'ordonnance, s'alignant ainsi avec les objectifs fixés par les principaux 
partenaires commerciaux de la Suisse, et en cohérence
avec l'art. 32a-octies LPE ainsi qu'avec l'art. 30 LPE (« La production de 
déchets doit être limitée dans la mesure du possible. »). Cela est également 
en accord avec l'art. 43 du PPWR (Règlement 2025/40) de l'UE, qui fixe des 
objectifs progressifs de réduction des
déchets d'emballages (« Prévention des déchets : Chaque État membre 
réduit la quantité de déchets d'emballages produits par habitant (...) »). 
Cette proposition permet donc de s'aligner à la fois avec la révision de la 
LPE et le droit européen, tout en laissant la liberté aux acteurs 
économiques de s'organiser pour mettre en œuvre ce principe. Par ailleurs, 
la notion des emballages "pleins" est supprimée, car les fabricants 
d'emballages vides ont également une responsabilité en matière 
d'écoconception des emballages qu'ils produisent.

- La mention « ni de coûts supplémentaires importants » dans la let. b. de 
l'art. 3 n'est pas nécessaire, étant donné que l'introduction mentionne déjà « 
économiquement supportable » et que la mise en place de systèmes 
innovants (tels que les systèmes de réutilisation) implique souvent des 
investissements initiaux importants (et donc des coûts
supplémentaires). Cette mention risquerait donc de limiter la mise en place 
de systèmes de réutilisation, pourtant cohérents avec les objectifs de 
limitation et de réduction des déchets.

- L'ajout de la let. d permet de s'aligner sur le droit européen (Règlement 
2025/40, PPWR) et de garantir que les emballages soient sûrs, tant pour 
l'environnement que pour la santé humaine. Cet aspect est fondamental, 
compte tenu des impacts significatifs causés par les emballages, en 
particulier les emballages plastiques. L'insertion de cette disposition permet 
d'appliquer le principe de précaution, afin d'éviter des conséquences 
indésirables et des charges futures pour la société. Cette formulation est 
également cohérente avec l'art. 35i LPE, qui précise que le Conseil fédéral 
peut définir des exigences relatives aux emballages en fonction de leurs 
nuisances pour l'environnement (al. 1), tout en tenant
compte des dispositions adoptées par les principaux partenaires 
commerciaux (al. 2). 

Nous suggérons de compléter en précisant la nécessité de ‘minimiser 
l'exposition aux microplastiques et aux dangers présentés par certains 
groupes de substances'. Une telle formulation se fonde sur une approche 
basée sur le danger (hazard-based) plutôt que sur le risque, pour évaluer la 
dangerosité de certains emballages et surtout de certains groupes de 
substances (produits chimiques) présents dans les emballages. Cette 
approche est préconisée dans la littérature scientifique (Monclús, L.; Arp, H. 
P. H.; Groh, K. J.; Faltynkova, A.; Løseth, M. E.; Muncke, J.; Wang, Z.; 
Wolf, R.; Zimmermann, L.; Wagner, M. (2025) Mapping the chemical 
complexity of plastics, Nature, 643, 349-355, doi:10.1038/s41586-025-
09184-8). Elle permet une concrétisation efficace du principe de précaution, 
basée sur la connaissance des propriétés intrinsèques des emballages et 
des substances qui les composent, sans passer par des études longues et 
coûteuses (souvent à charge de la société), visant à établir un lien de cause 
à effet entre emballage, contexte particulier, et les effets néfastes sur la 
santé humaine ou l'environnement. 

Ajout de l'art. 3bis : L'état de la technique en matière de fabrication des 
emballages et de leur gestion en fin de vie évolue rapidement. Les analyses 
comparatives entre différents types d'emballages et de systèmes de 
traitement nécessitent des investissements importants. Afin d'orienter les 
acteurs économiques vers des choix respectueux des
ressources, et ainsi les soutenir dans la mise en œuvre de la LPE et de 
l'OLED, l'OFEV devrait se charger de développer des études comparatives 
permettant d'évaluer scientifiquement
les alternatives les plus adaptées.

Ajout de l'Art. 3tris : Nous proposons également de s'inspirer de la Loi sur 
les déchets et les sites pollués du canton du Jura (LDSP, art. 18) en 
élargissant son champ d'action afin d'inciter les commerces à réduire la 
quantité d'emballages mis sur le marché. Ceci en les obligeant à reprendre 
tous les emballages vendus et en mettant à disposition des plateformes de 
déballages là où la place le permet.
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Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Al. 1 - Let. a. : « de reprendre gratuitement ces emballages (...) ».

Al. 1 - Let b. : « de les soumettre à une valorisation matière dans la mesure 
où l'état de la technique le permet, en minimisant les effets néfastes sur la 
santé humaine et l'environnement, et »

Begründung Al1 - Let. a  et Al. 3: Le rapport indique que l'on renonce à prescrire une 
reprise gratuite sur la base de la situation actuelle (sacs payants). C'est une 
décision problématique à de nombreux égards, probablement liée aux 
acteurs consultés préalablement au développement de ce projet 
d'ordonnance. Cette option contrevient selon nous au principe de causalité 
mentionné dans le présent projet (art. 5, al. 1, let. a. et b.) car les auteurs de 
la nuisance sont ici clairement les producteurs et les commerçants. Dès 
lors, soit un commerçant ou un fabricant est affilié à
une organisation de branche privée et lui verse une contribution qui sera 
utilisée pour couvrir les coûts (TEA ou CAR), soit il ne l'est pas et couvre 
ces coûts directement. Sinon, on risque de n'avoir aucune incitation à la 
limitation des déchets pour les fabricants et commerçants. C'est le 
consommateur qui subit des choix qu'il ne contrôle pas et qui paye à
la fin.

D'autre part, comme il n'y a pas de mention d'un prix maximum du sac pour 
plastique (à part qu'il ne doit pas être fixé dans un but lucratif), on s'attend à 
des incitations floues pour les consommateurs qui devront en réalité arbitrer 
entre taxe au sac actuelle (hormis à Genève), et nouvelle taxe au sac pour 
plastique. Cela d'autant plus que le prix du sac taxé actuel n'est pas 
homogène entre les cantons, avec de fortes variations. Il est donc fort 
probable que la taxe au sac pour plastique n'incite pas au tri et donc à la 
valorisation. Vu ces éléments, on peut considérer cette nouvelle disposition 
comme juridiquement fragile, ouvrant la voie à de possibles actions visant à 
l'abroger.

À tout le moins, si la reprise n'est pas gratuite, il convient de fixer la 
proportion maximale des coûts pouvant être couverts par la taxe au sac 
pour plastique, taxe dont le montant devrait rester complémentaire et les 
revenus additionnels par rapport aux contributions des producteurs et 
commerçants. Dans le même scénario (reprise qui n'est pas gratuite), il
faudrait alors prévoir des modalités pour que les consommateurs puissent 
réduire par eux- mêmes la quantité de leurs déchets plastiques (p. ex. grâce 
à des plateformes de désemballages dans les commerces de taille 
importante).

Al. 1 – Let. b : il est essentiel que la valorisation matière des briques à 
boissons et emballages à usage unique en matières plastiques minimise les 
effets néfastes sur la santé humaine et l'environnement. Une approche 
scientifique basée sur les dangers (hazard-based) et non sur les risques est 
préconisée par la communauté scientifique. Par ailleurs, le rapport 
« Forever Toxic : The science on health threats from plastic recycling » 
publié en 2023 par Greenpeace USA a montré que les produits chimiques 
dangereux se retrouvent dans le plastique recyclé par trois voies d'entrées : 
leur présence dans le plastique vierge de départ, l'absorption de 
contaminants avant le recyclage et l'apparition de nouveaux produits 
chimiques toxiques lors du processus de recyclage lui-même.

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 3

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Al. 3 – Supprimer ‘Si la reprise n'est pas gratuite, son prix est fixé de 
manière à couvrir les coûts d'élimination. Il ne doit pas être fixé dans un but 
lucratif.'

Begründung Se reporter à l'explication de l'alinéa précédent. (Art. 3 Al. 1)

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 4

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 5 Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 5 Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Supprimer

Begründung Le recyclage des briques à boissons et des emballages plastiques à usage 
unique est une impasse, qui ne résoudra pas la pollution plastique dans 
l'environnement, ni la mise en danger de la santé humaine par ceux-ci. 

La LPE met sur le même pied réutilisation et valorisation matière (Art 30d). 
Des objectifs minimum de recyclage, s'ils ne sont pas accompagnés en 
parallèle d'objectifs minimum de réutilisation, détourneraient des ressources 
qui pourraient être consacrées au développement de systèmes de 
réutilisation préservant l'environnement et la santé humaine. L'étude KurVE 
a justement montré un rapport coûts-bénéfice défavorable du recyclage 
plastique. 

De plus, le rapport Forever Toxic de Greenpeace USA a montré les 
différentes voies d'entrée des produits chimiques dangereux lors du 
processus de recyclage, augmentant les risques du plastique recyclé pour 
la santé humaine, par rapport au plastique vierge.
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Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Supprimer

Begründung Dans la mesure ou nous proposons de supprimer l' Art. 6 Al. 1, il n'est plus 
nécessaire de proposer la mesure de l'Al. 2.

Si l'Art. 6 Al. 1 devait néanmoins rester dans la présente ordonnance, les 
considérations faites aux alinéas 1 et 3 de l'Art. 4 sont telles que l'Al. 2 de 
l'Art. 6 n'est de toute façon plus nécessaire.

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag --

Begründung Dans la mesure ou nous proposons de supprimer l' Art. 6 Al. 1, il n'est plus 
nécessaire de proposer la mesure de l'Al. 3.

Cependant, si l'Art. 6 Al. 1 devait malgré tout rester dans la présente 
ordonnance, le mécanisme de consigne est intéressant, dans la mesure ou 
il permettrait de mettre sur le même pied (du point de vue de la collecte) 
l'emballage à usage unique et l'emballage réutilisable.

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 4

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Nous saluons l'élargissement de la TEA à tout emballage en verre. Nous 
insistons pour que cette augmentation des revenus de la taxe permette 
d'enfin financer toutes les activités prévues à l'art. 10 et pas seulement les 
activités en lien avec la valorisation matière. Une attention particulière 
devrait être apportée au financement des activités de la réutilisation, et de la 
préparation à la réutilisation des emballages en verre.

Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 2

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 1

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Supprimer

Begründung L'alinéa 2 fixe déjà les modalités de détermination de la taxe, en précisant 
qu'elle est définie en consultation avec les milieux concernés. Étant donné 
les fortes variations du marché, nous ne voyons pas l'intérêt d'introduire 
dans l'ordonnance une fourchette pour le montant
de la taxe prélevée.

Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 2

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 1

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 2

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 3

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 10 Verwendung der Gebühr

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Modifier - Let. d. : « des campagnes d'information, notamment pour 
favoriser prioritairement la réutilisation et la valorisation matière des 
emballages en verre ... »

Ajouter : Art. 10bis « Utilisation de la taxe pour la réutilisation
Au minimum 10% de la taxe d'élimination anticipée doit être versé pour 
soutenir les activités en lien avec la réutilisation des emballages définies à 
l'art. 10, let. a. et b. »

Begründung ‘- Let. d. : La réutilisation des emballages en verre permet de préserver les 
ressources naturelles, de renforcer l'économie circulaire et d'améliorer leur 
impact écologique, surtout par rapport aux emballages en verre à usage 
unique, voir rapport de Carbotech (2024). Les emballages en verre 
réutilisables présentent aussi l'avantage, par rapport au plastique par 
exemple, d'être un matériau inerte et non toxique, qui limite les dangers 
pour la santé humaine et l'environnement. Des sondages d'opinion auprès 
de la population suisse démontrent qu'une majorité des personnes 
confondent les termes « recyclage » et « réutilisation ». De plus, même si 
des solutions pour réutiliser les emballages en verre existent aujourd'hui, 
elles sont méconnues. Même si cet article existait déjà dans la précédente 
version de l'OEB, aucune campagne n'a été menée par Vetroswiss pour 
favoriser la réutilisation. Pour être cohérent avec la LPE, en particulier ses 
Art. 30 et 10h, la mention « prioritairement » permet de clarifier le mandat 
de Vetroswiss de faire des campagnes d'information en soutien, en premier 
lieu, de la réutilisation.

- Ajout de l'art. 10bis : Selon les statistiques de Vetroswiss, moins de 1% 
des rétrocessions de la TEA ont été utilisées par le passé pour financer des 
activités liées à la réutilisation (art. 10, let. a. et b.). Pourtant, les acteurs 
souhaitant développer la réutilisation des emballages en verre sont bien 
présents en Suisse, ils viennent d'ailleurs de lancer le 2 Septembre 
l'Association Swiss REuse.

- Si la réutilisation des emballages en verre présente des avantages 
écologiques évidents par rapport aux emballages en verre à usage unique 
et en plastique à usage unique, les investissements nécessaires pour 
rendre ces systèmes économiquement supportables font aujourd'hui défaut. 
En France, loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (AGEC) prévoit 
que les éco-organismes et producteurs (ou systèmes individuels) soumis à 
la responsabilité élargie des producteurs
doivent allouer au moins 5 % de leurs contributions financières annuelles au 
développement de solutions de réutilisation. S'inspirant de cette exigence 
chez nos voisins, il serait pertinent d'inscrire dans l'OEm un pourcentage 
dédié à cet objectif. Cela permettrait d'activer concrètement les let. a. et b. 
de l'art. 10. Nous suggérons un chiffre de 10%, dépassant celuis de nos 
voisins français, afin de tendre vers une égalité de traitement entre 
réutilisation et recyclage, dans l'esprit de la LPE, Art 30d.

Titel Art. 11 Zahlungen an Dritte, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Modification « Toute personne ou organisation faisant partie d'un système 
de réutilisation ou organisation de branche privée qui sollicite des 
paiements de l'organisation pour les activités définies à l'art. 10... »

Begründung Afin de simplifier les démarches administratives, une organisation faisant 
partie d'un système de réutilisation ou une organisation de branche privée 
engagée dans la réutilisation pourrait également solliciter le versement de 
Vetroswiss pour les activités définies à l'art. 10. Cela permettrait d'éviter que 
chaque petit producteur engagé dans la réutilisation doive effectuer une 
demande individuelle – ce qui représenterait un obstacle administratif 
important pour ce type d'acteurs – et faciliterait la gestion des rétrocessions 
par des organisations (associations, coopératives, etc.) en charge de la 
mise en œuvre du système de réutilisation des emballages.
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Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 1

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Ajouter : let. « e. un décompte des revenus de la taxe utilisés pour la 
réutilisation par rapport à l'ensemble des revenus. »

Begründung Les rapports annuels actuels de Vetroswiss, ainsi que les flux de matières 
pour les emballages en verre publiés par Swiss Recycle, indiquent un 
pourcentage très faible d'emballages entiers réutilisés bénéficiant d'une part 
des rétrocessions de la TEA. Toutefois, selon l'organisation Durabilitas 
ayant rencontré des représentants de l'industrie, de Vetroswiss et de 
l'OFEV, personne ne semble savoir précisément quelles activités de 
réutilisation sont effectivement financées en Suisse. C'est pourquoi une 
transparence accrue concernant le financement de ces activités s'impose.

Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 1

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag ‘. Let. a. : « l'organisation de branche privée ou l'organisation faisant partie 
d'un système de réutilisation a pour objectif la collecte, le nettoyage et la 
réutilisation communs d'emballages pour boissons réutilisables ; »

- Let. e. : « elle atteint, dans les trois premières années de son existence, 
un taux de récupération des emballages réutilisables mis dans le commerce 
par ses membres d'au moins 20 % et ce taux est d'au moins 50 % après 
cinq ans, et elle prend des mesures pour augmenter ces taux par la suite ;»

- Ajouter let. « f. Si le taux n'est pas atteint l'OFEV analyse les mesures à 
prendre en concertation avec les acteurs concernés. »

Begründung ‘- Let. a. : Aujourd'hui, des filières de réutilisation fonctionnent en Suisse 
sans recourir à des emballages standardisés. En effet, si la standardisation 
permet d'optimiser les flux logistiques à long terme, elle ne constitue pas 
une condition obligatoire à la mise en œuvre de la réutilisation. Pour cette 
raison, il est proposé de supprimer le terme « standardisés » afin de ne pas 
freiner l'action des PME et des filières qui s'engagent dans la réutilisation 
mais qui n'ont pas encore effectué la transition vers des emballages 
standardisés.

- Dans le rapport explicatif, une organisation de branche privée est décrite 
comme « un regroupement de fabricants et de commerçants. Elle peut ne 
compter que des entreprises de recyclage ou revêtir une forme mixte. Une 
organisation de branche est créée par les milieux économiques sur une 
base volontaire pour remplir une tâche donnée ». Cette définition semble 
impliquer qu'une telle organisation doit inclure des entreprises de recyclage, 
ce qui n'est pas cohérent dans le cas de la réutilisation, où d'autres types 
d'acteurs sont impliqués (entreprises de lavage, acteurs logistiques, etc.). 
C'est pourquoi nous proposons d'ouvrir l'exemption de la consigne à des 
organisations faisant partie d'un système de réutilisation, afin de s'aligner 
avec le droit européen et de
permettre à des entreprises et PME actives dans la réutilisation – y compris 
celles regroupées dans des organisations créées par la société civile, par 
exemple la nouvelle association Swiss REuse – de bénéficier de cette 
exception.

- Let e. et f. : Les systèmes de réutilisation nécessitent un certain temps 
pour se mettre en place. De nombreuses études montrent que, même avec 
un taux de récupération modéré, la réutilisation des bouteilles peut générer 
des bénéfices écologiques significatifs. Nous proposons donc d'abaisser le 
taux actuellement envisagé, afin de le rendre plus atteignable pour les 
initiatives existantes en Suisse, et de prévoir un dialogue avec l'OFEV dans 
le cas où ce taux ne serait pas atteint, afin d'identifier collectivement les 
mesures à envisager. Par comparaison, la France s'est donné, dans sa loi 
AGEC anti-gaspillage, l'objectif de 10% de réemploi des emballages en 
verre en 2027.

- Cela dit, ces objectifs ne devraient pas être supprimés, car le but ultime 
des systèmes de réutilisation est bien de récupérer les bouteilles. Il serait 
donc incohérent de développer de tels systèmes sans garantir un certain 
niveau de récupération. Si les taux fixés ne sont pas atteints, il conviendrait 
d'engager une réflexion sur d'éventuelles mesures d'incitation pour 
encourager la récupération.



2749 / 2947

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Ajouter « Art. 19bis Objectif de réutilisation pour les emballages pour 
boissons.

Al. 1 - Le taux de réutilisation des emballages pour boissons doit atteindre 
au moins 40% en 2040, et au moins 20% dans les 5 ans suivant l'entrée en 
vigueur de la présente ordonnance, pour les acteurs économiques 
dépassant le seuil de 1 million de francs de masse salariale ou de 1 millions 
de francs de chiffre d'affaires.

Al. 2 - Les modalités pour atteindre cet objectif et le type d'emballages 
concernés sont définis par le DETEC en concertation avec les acteurs 
économiques.

Al. 3 - Si le taux de récupération n'est pas atteint, le DETEC peut obliger les 
commerçants et les fabricants à mettre sur le marché un certain 
pourcentage de leur catalogue des produits dans des emballages pour 
boissons réutilisables. »

Begründung ‘- Les principaux partenaires commerciaux de la Suisse ont inscrit des 
objectifs de réutilisation des emballages dans leurs législations respectives. 
On en retrouve notamment dans le nouveau règlement européen sur les 
emballages, dans la loi anti-gaspillage en France, dans la loi sur les 
emballages en Allemagne, ainsi que dans la loi sur les déchets en Autriche.
- La réutilisation des emballages en verre est donc non seulement en 
cohérence avec ces conditions-cadres internationales, mais également 
avec la LPE : elle permet de préserver les ressources naturelles et de 
renforcer l'économie circulaire (chapitre 5), de limiter la production de 
déchets et de favoriser le traitement des déchets sur le territoire national
(Art. 30).
- Comme le souligne le rapport explicatif de la révision, les emballages 
réutilisables présentent, dans la plupart des cas, des avantages 
écologiques par rapport aux emballages à usage unique.
- Fixer des objectifs de réutilisation permettrait à la Suisse de s'aligner sur 
les évolutions du marché international et d'améliorer l'impact 
environnemental de l'industrie, tout en laissant la liberté aux acteurs 
économiques de définir la trajectoire la plus adaptée pour atteindre cet 
objectif. Cela suppose la définition de critères tels que des trajectoires
différenciées selon le chiffre d'affaires ou la branche, des objectifs 
intermédiaires etc. L'objectif de 40 % est basé sur le taux fixé par l'Union 
européenne (Règlement 2025/40) pour les boissons alcoolisées et non 
alcoolisées. 
- Afin d'inciter les grands acteurs économiques à développer la réutilisation 
en parallèle avec le recyclage, dans l'esprit de la LPE, un objectif 
intermédiaire, relativement base, est proposé également.

Titel Art. 20 Mitteilungspflicht betreffend Getränkeverpackungen

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Modifier let. a « le volume et le poids de boissons produit ou importé l'année 
précédente à des fins de consommation en Suisse, donné séparément pour 
les emballages réutilisables et pour les emballages à usage unique, en 
distinguant entre les différentes matières utilisées pour leur fabrication et 
entre les différentes sortes de boissons

Ajouter let. « c. le poids des emballages pour boissons consommés en 
Suisse valorisés, spécifiant les modes de valorisation adoptés (réutilisation, 
valorisation matière ou valorisation énergie), ainsi que le lieu de 
valorisation, qu'il s'agisse de la Suisse ou de l'étranger. »

Begründung Let. a : Volume et poids sont des indicateurs nécessaires, afin de pouvoir 
suivre l'évolution des quantités dans le temps.

Let. c : Suivre les modes de valorisation et le lieu où ces activités sont 
réalisées pour les emballages de boissons est essentiel pour évaluer les 
progrès accomplis par rapport aux objectifs fixés, ainsi que pour mesurer 
les impacts de la branche à l'échelle nationale.
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Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Modifier let. a « le volume et le poids des emballages utilisés (…) »

Modifier let. b « (…) le polystyrène (PS, le chlorure de polyvinyle (PVC) et 
les matériaux composites. »

Begründung Let. a : Volume et poids sont des indicateurs nécessaires, afin de pouvoir 
suivre l'évolution des quantités dans le temps.

Let. b : Les emballages composites (multi-material) posant des difficultés 
particulières pour la valorisation matière, il convient de distinguer en 
particulier cette catégorie.

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Modifier let. a « le volume et le poids des emballages utilisés (…) »

Modifier let. b « (…) le polystyrène (PS, le chlorure de polyvinyle (PVC) et 
les emballages composites. »

Begründung Let. a : Volume et poids sont des indicateurs nécessaires, afin de pouvoir 
suivre l'évolution des quantités dans le temps.

Let. b : Les emballages composites (multi-material) posant des difficultés 
particulières pour la valorisation matière, il convient de distinguer en 
particulier cette catégorie.

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Ajouter al. « 3bis La grande distribution est tenue de communiquer chaque 
année à l'OFEV, selon ses indications, et avant la fin du mois de février, le 
pourcentage de son assortiment vendu dans des emballages à usage 
unique par l'intermédiaire de ses
filiales suisses.»

Begründung La grande distribution joue un rôle déterminant dans la mise sur le marché 
de produits emballés à usage unique, notamment par le choix de ses 
fournisseurs. Leur demander d'indiquer le pourcentage de leur assortiment 
vendu dans de tels emballages permet d'améliorer la transparence envers 
les consommateurs et de responsabiliser à la fois les fabricants et les 
distributeurs finaux.

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 5

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Modifier « Il peut publier chaque année, sous forme agrégée ou non, les 
quantités de matières utilisées pour la fabrication d'emballages, ainsi que 
les modes de valorisation adoptés. »

Begründung Les cantons et collectivités, la société civile mais aussi les acteurs 
économiques, doivent pouvoir compter sur une transparence aussi grande 
que possible sur les quantités et les modes de valorisation des emballages, 
afin de pouvoir ajuster leurs mesures concrètes.

Le Global Commitment de la Fondation Ellen Mc Arthur illustre le degré de 
transparence auquel plus de 1'000 organisations, représentant 20% des 
emballages plastiques au niveau mondial, adhèrent déjà depuis plusieurs 
années. Plusieurs de ces entreprises ont d'ailleurs des quartiers généraux 
en Suisse : Amcor, Nestlé, Tetra Pak.
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Titel Art. 22 Rücknahme und Verwertung, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Modifier : « (...) le volumet et le poids des emballages repris ou valorisés 
l'année précédente. Ils doivent distinguer entre les différentes matières 
utilisées pour la fabrication de ces emballages, les modes de valorisation 
adoptés, ainsi que le lieu de valorisation, qu'il s'agisse de la Suisse ou de 
l'étranger. »

Begründung Volume et poids sont des indicateurs nécessaires, afin de pouvoir suivre 
l'évolution des quantités dans le temps. 

Suivre les modes de valorisation et le lieu où ces activités sont réalisées 
pour les emballages à usage unique est essentiel pour évaluer les progrès 
accomplis par rapport aux objectifs fixés, ainsi que pour mesurer les 
impacts de la branche à l'échelle nationale.

Titel Art. 22 Rücknahme und Verwertung, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Modifier Al. 2 « (…) pour leur fabrication, le volume et le poids des 
emballages valorisés l'année précédente (…) le PS, le PVC et les matériaux 
composites.»

Ajouter al. « 3 L'OFEV soutient les organisations de branche engagées 
dans la réutilisation dans l'établissement de statistiques concernant la mise 
sur le marché d'emballages réutilisables ainsi que leur taux de récupération. 
»

Ajouter al. « 4 Un contrôle est effectué afin de vérifier que le mode de 
valorisation annoncé par les commerçants et les fabricants est respecté. »

Begründung ‘- Al. 2. : Volume et poids sont des indicateurs nécessaires, afin de pouvoir 
suivre l'évolution des quantités dans le temps. De plus, les emballages 
composites (multi-material) posant des difficultés particulières pour la 
valorisation matière, il convient de distinguer en particulier cette catégorie.

- Ajout de l'Al. 3 : Dans le rapport d'accompagnement à la révision, il est 
indiqué que « les emballages réutilisables sont exclus (de l'obligation de 
communiquer) afin d'encourager davantage leur utilisation ». Cette 
affirmation est contestable, dans la mesure où, sans données statistiques 
sur la réutilisation des emballages, il est difficile de mettre en
place des mesures ciblées pour soutenir efficacement cette stratégie. Nous 
estimons plus pertinent d'instaurer une obligation de communication, 
accompagnée d'un soutien de l'OFEV, afin de véritablement encourager le 
développement des systèmes de
réutilisation.

- Ajout de l'al. 4 : Les consommateurs ont besoin d'allégations 
environnementales fiables, comparables et vérifiables pour prendre des 
décisions en toute connaissance de cause. Toutefois, une étude de 2020 a 
révélé que plus de la moitié des allégations environnementales des 
entreprises fournissaient des informations vagues, trompeuses ou 
infondées (Communiqué de presse du Conseil Européen, 2024). C'est 
pourquoi nous proposons de mettre en place des contrôles (autorité 
compétente et modalités exactes à définir) afin de vérifier que les 
informations communiquées soient exactes.
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Wettbewerbskommission (WEKO)

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Neutrale Haltung

Begründung: keine generelle Stellungnahme -zur Vorlage. Lange Ausführungen zur 
Ausweitung des Begriffs Siedlugnsabfall

Anhang: Verordnungspaket Umwelt Frühling 2026 - Stellungnahme der Wettbewerbskommission.pdf
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Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme1

Titel Variante 1 betreffend Art. 3 Bst. a Ziff. 4

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag In dieser Verordnung bedeuten:
a.Siedlungsabfälle:

4.alle Rückstände, die in Anlagen zur thermischen Behandlung von 
Abfällen nach den Ziffern 1–3 anfallen, bis und mit deren Verwertung 
oder Ablagerung;

Begründung Die Ausdehnung des Siedlungsabfallbegriffs ist auf Rückstände aus der 
Verbrennung von Siedlungsabfällen zu beschränken. Variante 2 betreffend 
Art. 3 Bst. a Ziff. 4 VVEA ist gegenüber Variante 1 vorzuziehen.

Titel Variante 2 betreffend Art. 3 Bst. a Ziff. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Die Ausdehnung des Siedlungsabfallbegriffs ist auf Rückstände aus der 
Verbrennung von Siedlungsabfällen zu beschränken. Variante 2 betreffend 
Art. 3 Bst. a Ziff. 4 VVEA ist gegenüber Variante 1 vorzuziehen.

Das Umweltschutzgesetz unterscheidet zwischen Siedlungsabfällen und 
übrigen Abfällen. Während Siedlungsabfälle von den Kantonen entsorgt 
werden (Art. 31b USG), obliegt die Entsorgung der übrigen Abfälle der 
Inhaberin (Art. 31c USG). Die Abgrenzung zwischen den beiden Kategorien 
bildet also die Grundlage für die Zuweisung der Entsorgungspflicht.

Siedlungsabfälle stammen aus Haushalten oder aus Unternehmen und der 
öffentlichen Ver-waltung, sofern die Zusammensetzung der Abfälle 
betreffend Inhaltsstoffen und Mengenver-hältnissen mit Abfällen aus 
Haushalten vergleichbar ist (Art. 3 Bst. a VVEA). Typisch für Sied-
lungsabfälle ist, dass sie laufend in kleinen Mengen bei einer Vielzahl von 
Inhaberinnen anfal-len und in ihrer Zusammensetzung uneinheitlich sind.
Die Kantone sind nach Art. 31b USG verpflichtet, die Entsorgung von 
Siedlungsabfällen si-cherzustellen. Damit wird gewährleistet, dass solche 
Abfälle durch das Gemeinwesen flä-chendeckend, umweltgerecht, 
zuverlässig und wirtschaftlich entsorgt werden. In diesem Zu-sammenhang 
wird häufig vom kantonalen «Entsorgungsmonopol» oder vom 
«Siedlungsabfall-monopol» gesprochen. Gemeint ist damit, dass die 
Tätigkeit dem Staat vorbehalten ist. Dieser kann die Tätigkeit entweder 
selbst ausüben, einen oder mehrere Dritte dazu ermächtigen oder die 
Tätigkeit weitgehend dem freien Markt überlassen. Ob und inwieweit der 
Wettbewerb spielt, hängt von der konkreten Ausgestaltung durch den Staat 
– im vorliegenden Fall durch die Kantone – ab.
Rückstände aus der Abfallbehandlung, beispielsweise Flugasche und 
Hydroxidschlamm, unterscheiden sich deutlich von Siedlungsabfällen. Sie 
entstehen in einer begrenzten Anzahl von Anlagen und weichen in den 
Inhaltsstoffen und Mengenverhältnissen erheblich von Abfäl-len aus 
Haushalten ab. Rückstände aus der Abfallbehandlung sind deshalb den 
übrigen Ab-fällen – und nicht den Siedlungsabfällen – zuzuordnen. Diese 
Einordnung entspricht der gel-tenden umweltrechtlichen Literatur und wird 
durch die Rechtsprechung des Bundesgerichts gestützt. 
Mit der geplanten Revision der Abfallverordnung sollen Rückstände aus der 
Abfallbehandlung als Siedlungsabfälle qualifiziert und damit das kantonale 
Siedlungsabfallmonopol auf diese Abfälle ausgedehnt werden. Die 
Einführung oder Ausdehnung eines solchen rechtlichen Mo-nopols setzt 
eine hinreichende formell-gesetzliche Grundlage voraus, die vom Parlament 
im ordentlichen Gesetzgebungsverfahren erlassen wird. Die vorgesehene 
Änderung der Abfall-verordnung genügt diesen Anforderungen nicht. Mit 
Art. 31b USG liegt zwar eine formell-gesetzliche Grundlage vor, der 
Verordnungsgeber überschreitet aber seine Kompetenzen, wenn er das 
Siedlungsabfallmonopol über den klaren Wortlaut und Normsinn von Art. 
31b USG hinaus ausdehnt. Eine solche Ausdehnung des 
Siedlungsabfallmonopols durch den Verordnungsgeber verstösst gegen das 
Legalitätsprinzip gemäss Art. 5 Abs. 1 und Art. 36 Abs. 1 BV und ist deshalb 
als verfassungswidrig einzustufen. Es wäre Sache des Gesetzge-bers, das 
Siedlungsabfallmonopol auf neue Abfallarten wie Rückstände aus der 
Behandlung von Siedlungsabfällen auszudehnen. 
Es besteht jedoch kein sachlicher Grund, das Siedlungsabfallmonopol 
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auszudehnen und die Entsorgung von Filterasche, Hydroxidschlamm und 
anderen Rückständen in die Kompetenz der Kantone zu legen. Ein 
flächendeckendes Entsorgungssystem, wie es für Siedlungsabfälle 
erforderlich ist, ist für Rückstände aus der Abfallbehandlung weder 
notwendig noch zweck-mässig. Vielmehr hätte die Ausdehnung des 
Siedlungsabfallmonopols erhebliche negative Auswirkungen auf den 
Wettbewerb: 
-Marktkonzentration: Die Übertragung der Entsorgungspflicht an die 
Kantone kann den Marktzugang für Unternehmen erschweren oder sogar 
unterbinden (z.B. durch Konzessionen). Dies führt zu einer stärkeren 
Marktkonzentration und verringert den Wettbewerbsdruck. 
-Geringere Investitions- und Innovationsanreize: Der fehlende 
Wettbewerbsdruck verringert den Anreiz aktueller Wettbewerber, 
Investitionen und Innovationen zu täti-gen, da sie ihre Marktstellung als 
gesichert wahrnehmen. Auch die Investitions- und Innovationsbereitschaft 
potenzieller Wettbewerber ist aufgrund des erschwerten oder gar 
unmöglichen Marktzugangs erheblich eingeschränkt. Dies hemmt 
insgesamt den technologischen Fortschritt bei der Entsorgung von 
Rückständen aus der Abfallver-brennung. 
-Höhere Entsorgungskosten: Der fehlende Wettbewerbsdruck wirkt sich 
auch nach-teilig auf die Kosteneffizienz aus. Im Fall der SwissZinc AG 
wurden bereits leicht höhe-re Preise für die Entsorgung prognostiziert als 
bei alternativen Entsorgungswegen. Das kantonale Siedlungsabfallmonopol 
würde den Wettbewerbsdruck gegenüber der SwissZinc AG voraussichtlich 
weiter verringern, sodass langfristig nochmals mit einem Anstieg der 
Entsorgungspreise zu rechnen wäre. 
-Marktverzerrungen: Die Kantone treten im Markt für die Entsorgung von 
Rückständen aus der Abfallverbrennung sowohl als Regulator als auch als 
Eigentümer von Anlagen auf. Dies führt zu Interessenkonflikten und birgt 
das Risiko, dass die Kantone ihre Ver-brennungsrückstände einer 
(einzigen) staatsnahen Anlage zuweisen und dieser Wett-bewerbsvorteile 
verschaffen. Private Anbieterinnen, die womöglich effizienter und in-
novativer arbeiten könnten, würden dadurch benachteiligt oder gar 
verdrängt.
-Einschränkung der unternehmerischen Entscheidungsfreiheit: 
Kehrichtverbren-nungsanlagen (nachfolgend: KVA) und nachgelagerte 
Entsorgungsunternehmen wür-den in ihrer Entscheidungsfreiheit stark 
eingeschränkt, da sie sich an die von den Kan-tonen vorgegebenen 
Entsorgungswege halten müssten, selbst wenn alternative Lö-sungen 
ökologisch und ökonomisch günstiger wären. 
Diese Auswirkungen beeinträchtigen nicht nur den Wettbewerb, sondern 
wirken sich auch nachteilig auf Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft aus. 
Aus Sicht der WEKO ist deshalb klar, dass Rückstände aus der 
Abfallverbrennung weiterhin im freien Markt entsorgt werden sollten.
Ergänzungshalber ist darauf hinzuweisen, dass das Projekt der SwissZinc 
AG zur Rückge-winnung von Zink aus der Filterasche von KVA auch ohne 
Änderung der VVEA realisiert wer-den kann. Das Sekretariat der 
Wettbewerbskommission hat der SwissZinc AG im Rahmen ei-ner 
Vorabklärung Wege für eine kartellrechtskonforme Ausgestaltung des 
Projekts aufge-zeigt. Das Anliegen der Motion lässt sich somit auch ohne 
eine Anpassung der VVEA errei-chen. Der Verzicht auf die Ergänzung von 
Art. 3 Bst. a Ziff. 4 VVEA wäre ein Signal an die SwissZinc AG, dass sie ihr 
Projekt im Einklang mit dem Kartellgesetz auszugestalten hat. Im Übrigen 
wird die SwissZinc AG aber auch mit der Anpassung der VVEA nicht 
integral vom Kartellgesetz ausgenommen (vgl. dazu Abschnitt 2). 

Sollte der Siedlungsabfallbegriff und damit das Siedlungsabfallmonopol der 
Kantone dennoch ausgedehnt werden, so ist dies auf Rückstände aus der 
Behandlung von Siedlungsabfällen (Variante 2) zu beschränken. 
Rückstände aus der Behandlung von übrigen Abfällen sollen nicht in die 
Zuständigkeit der Kantone fallen.
Eine überzeugende Begründung für Variante 1, die sämtliche Rückstände 
aus der Verbren-nung als Siedlungsabfälle qualifiziert, fehlt. Zwar wird im 
erläuternden Bericht ausgeführt, dass aus Gründen eines 
«umweltkonformen und effizienten Vollzugs» darauf verzichtet werde, zwi-
schen Rückständen aus der Verbrennung von Siedlungsabfällen und von 
übrigen Abfällen zu unterscheiden. Es bleibt aber unklar, welche 
umweltpolitischen Gründe dafürsprechen, sämtli-che 
Verbrennungsrückstände ganzheitlich dem Siedlungsabfallmonopol zu 
unterstellen. Mit der Anwendung entsprechender Verteilschlüssel besteht 
zudem – wie mit Variante 2 vorge-schlagen – eine einfache Möglichkeit, die 
Rückstände den jeweiligen Abfallkategorien zuzu-ordnen. Im Übrigen 
verbrennen die Schweizer KVA entgegen den Ausführungen im erläutern-
den Bericht übrige Abfälle nicht in «vergleichsweise kleinen Mengen». Nach 
den neusten Zah-len aus dem Jahr 2023 machten die übrigen Abfälle mehr 
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als einen Viertel der in den KVA verbrannten Abfälle aus. 
Für Variante 2 spricht auch die Auslegung des Art. 7 Abs. 6bis USG im 
erläuternden Bericht. Aus der Bestimmung wird gefolgert, dass 
Siedlungsabfall über den gesamten Entsorgungs-weg bis zur Verwertung 
oder Ablagerung Siedlungsabfall bleibt. Dieser Grundsatz muss in gleicher 
Weise auch für übrigen Abfall gelten. Übriger Abfall bleibt somit bis zur 
Verwertung oder Ablagerung übriger Abfall. Rückstände aus der 
Verbrennung von übrigen Abfällen fallen daher nicht plötzlich unter das 
kantonale Siedlungsabfallmonopol. In diesem Zusammenhang ist auch zu 
berücksichtigen, dass mit der Ablösung der Technischen Verordnung über 
Abfäl-le durch die Abfallverordnung im Jahr 2016 der Begriff des 
Siedlungsabfalls bewusst enger gefasst wurde. Abfälle aus Unternehmen 
mit 250 oder mehr Vollzeitstellen erfüllen den Sied-lungsabfallbegriff seither 
nicht mehr, selbst wenn deren Zusammensetzung betreffend Inhalts-stoffe 
und Mengenverhältnisse mit Abfällen aus Haushalten vergleichbar ist. 
Damit ging eine bewusst gewollte Teilliberalisierung des 
Siedlungsabfallmonopols einher, die den betroffenen Unternehmen mehr 
Flexibilität bei der Entsorgung von unspezifischen Betriebsabfällen ermög-
licht. Diese Liberalisierung wird in gewisser Weise unterlaufen, wenn die 
Rückstände aus die-sen Abfällen auf einer nachgelagerten 
Entsorgungsstufe wieder unter das Siedlungsabfallmo-nopol fallen. Dies gilt 
auch für alle weiteren übrigen Abfälle, die ausdrücklich nicht unter das 
Siedlungsabfallmonopol fallen. Schliesslich geht Variante 1 über die 
Stellungnahme des Bun-desrats zur Motion hinaus, wonach Rückstände 
aus der Verbrennung von Siedlungsabfällen als Siedlungsabfälle qualifiziert 
werden sollten.

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --
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Wiedag Recycling und Deponie AG

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme1

Titel Variante 1 betreffend Art. 3 Bst. a Ziff. 4

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Wiedag Recycling und Deponie AG
Holzhusen 16
Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr,8618 Oetwil am See
Energie, und Kommunikation UVEK
Bundeshaus Nord044 929 28 51
3003 Bernwww.wiedag.ch
info@wiedag.ch

per E-Mail an: polg@bafu.admin.chOetwil am See 16.10.2025

Vernehmlassung des Bundes: Verordnungspaket Umwelt Frühling 2026
Stellungnahme der Wiedag Recycling und Deponie AG

Sehr geehrte Damen und Herren

Die Wiedag Recycling und Deponie AG dankt Ihnen für die Möglichkeit zur 
Stellungnahme zum Verordnungspaket Umwelt Frühling 2026. 
Grundsätzlich unterstützen wir die Bestrebungen regulatorische Blockaden 
zu beseitigen, damit Zink Recycling umgesetzt werden kann. Wir sind 
jedoch der Ansicht, dass die vorgeschlagenen Änderungen über den 
notwendigen Anpassungsbedarf hinausgehen und nachteilige 
Auswirkungen auf Wirtschaft und Innovation und somit in der Summe auf 
die Kreislaufwirtschaft haben werden.

Gerne beantragt die Wiedag Recycling und Deponie AG deshalb folgende 
Anpassung und erläutert ihre Anliegen nachfolgend im Detail.

1.Anträge zur Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von 
Abfällen (Abfallverordnung, VVEA; SR 814.600)

Die Änderung der VVEA sieht vor, sämtliche Rückstände aus 
Kehrichtverbrennungsanlagen als „Siedlungsabfälle“ gemäss Art. 3 Abs. a 
VVEA einzustufen. Dies betrifft nicht nur die für das Zink-Recycling 
relevanten Filteraschen und Hydroxidschlämme, sondern beispielsweise 
auch die Schlacken. Der also um den Faktor 10 grössere Mengenstrom aus 
den KVAs (Schlacke) sind vom Zink-Recycling nicht betroffen, würden 
künftig aber ebenfalls unter das kantonale Siedlungsabfallmonopol fallen. 
Dadurch könnten die Kantone die Entsorgungswege auch bei diesem Abfall 
festlegen, und Kehrichtverbrennungsanlagen wären nicht mehr dazu 
verpflichtet, die Entsorgung dieser Rückstände öffentlich auszuschreiben.

Die geplante Änderung der VVEA hätte somit erhebliche Auswirkungen:

•Die öffentlich-rechtlich betriebenen Kehrichtverbrennungsanlagen könnten 
Entsorgungs-verträge ohne jegliche Transparenz direkt an eigene oder 
kantonsnahe Einrichtungen vergeben, ohne Wettbewerb oder 
Ausschreibungspflicht. Dadurch würden Deponien, insbesondere 
privatrechtlich geführte Deponien, vom Zugang zu diesem bedeutenden 
Entsorgungssegment ausgeschlossen oder zumindest stark eingeschränkt. 
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Ohne Zuweisung des Entsorgungsweges durch den jeweiligen Kanton, 
hätten Deponien keine Möglichkeit mehr, diese Abfälle zu akquirieren. 
Gleichzeitig profitieren ausgewählte Entsorgungsanlagen von privilegiertem 
Zugang zu Verbrennungsrückständen ohne Ausschreibung. Die heute gut 
funktionierenden Wettbewerbsmechanismen würden ohne Not ausgehebelt 
werden. Dieses durch die Änderung der VVEA neu geschaffene Monopol im 
Bereich der Schlacke schafft eine Rechtsunsicherheit für privatrechtlich 
geführten Deponien und Anlagenbetreiber und kann zu einer einseitigen 
Marktkonzentration führen, und Innovation, Preiswettbewerb und Effizienz-
steigerungen erheblich beeinträchtigen.

•Märkte und Kapazitäten sind regional sehr unterschiedlich ausgeprägt. 
Eine kantonale Monopolregel ignoriert diese Unterschiede und kann gerade 
deshalb ineffiziente Transport- und Entsorgungswege verursachen. Ein 
freier Markt reguliert sich aufgrund der Wirtschaftlich-keit (z.B. 
Transportkosten) weitestgehend selbst. Auch wenn regional nicht 
ausreichend Deponiekapazitäten zur Verfügung stehen sollten, führt ein 
freier Markt auf nationaler Stufe zu optimaler Effizienz bei möglichen 
kantonsübergreifenden Entsorgungswegen. Die Ausübung des kantonalen 
Siedlungsabfallmonopols würde dieses Gleichgewicht stören, und bei 
Optimierungen auf Kantonsstufe auf nationaler Ebene zu ineffizienteren 
Entsorgungswegen führen, bis hin zu hindernden kantonalen 
Einschränkungen von heute bestehenden und gut funktionierenden 
Entsorgungsmöglichkeiten.

•Die wegfallende Ausschreibungspflicht führt im Weiteren zu einer 
Investitionsunsicherheit bei Deponiebetreibern. Aufgrund des möglichen 
Wegfalls von Materialströmen würden diese nicht mehr in moderne 
Anlagen, deren Erweiterungen und Entwicklungen investieren. Die Entwick-
lung neuer, innovativer Verwertungs- und Entsorgungstechnologien durch 
benachteiligte Deponiebetreiber wird dadurch stark gehemmt, und die 
gerade im Umweltbereich und im Bereich der Kreislaufwirtschaft wichtigen 
Innovationspotenziale gehen verloren.

•Bei einer Zuweisung von Abfall aufgrund des neu geschaffenen kantonalen 
Siedlungsabfallmonopols eröffnen sich auch juristische Fragestellungen 
bzgl. Haftungsverantwortung, da ein Deponiebetreiber nicht für ein Resultat 
haftbar gemacht werden kann, wenn er keine Handlungsmöglichkeit um 
Umgang mit den ihm zugewiesenen Abfallstoffen bekommt. Änderungen in 
der Haftungsverantwortungen durch die Einführung kantonaler Monopole 
müssten konsequenterweise vor Einführung der Verordnungsänderung 
adressiert und geklärt sein.

•Im Erläuternden Bericht zur Änderung der Abfallverordnung, Teil II, Kapitel 
6 wird die allfällige Schaffung eines neuen Monopols darin begründet, dass 
das Marktsystem den höherstehen-den Interessen nicht Rechnung zu 
tragen vermag. Mit Blick auf das Zink-Recycling mag dieser Umstand auf 
den Bereich der Filteraschen und Hydroxidschlämme zutreffen. Wie der 
erläuternde Bericht aber ebenfalls darlegt, dürfen sich solche Eingriffe nur 
auf ebendiese Bereiche erstrecken, in denen der Markt als Regelsystem 
seine Funktion nicht zu erfüllen vermag. Für alle weiteren 
Verbrennungsrückstände ist dies aktuell nicht der Fall und der freie Markt 
bringt heute eine optimale Regulierung. Filteraschen und 
Hydroxidschlämme machen rund 2% der Abfallmenge aus, während der 
Anteil der Schlacke bei über 20% liegt, es fällt also ungefähr die zehnfache 
Menge Schlacke gegenüber Filterasche und Hydroxidschlamm an. Auch 
diese Mengenverhältnisse unterstreichen noch einmal, dass die Schaffung 
eines Monopols für die gesamten Materialströme unverhältnismässig ist, 
zumal für über 90% dieser Materialströme die Mechanismen des freien 
Markts funktionieren. Verschärfte stoffliche Verwertungspflichten können 
bereits mit den heutigen Regelungen durch die Kantone umgesetzt werden, 
und aus den geplanten Änderungen der VVEA resultiert keine materielle 
Verbesserung der Entsorg¬ungssicherheit.

•Die Einstufung sämtlicher Rückstände aus Kehrichtverbrennungsanlagen 
als „Siedlungsabfälle“ gemäss Art. 3 Abs. a VVEA führt zu einer 
Rückstufung der Kreislaufwirtschaft im Bereich der Siedlungsabfälle und 
setzt branchenübergreifend verheerende Zeichen. Konsequenterweise 
würde dadurch festgesetzt, dass durch Recycling- und Upcycling-Prozesse 
keine stoffliche Aufwertung des Ausgangsstoffes möglich ist. Das Ziel der 
Wertrückgewinnung aus der Kreislaufwirtschaft würde dadurch torpediert 
und rechtlich verunmöglicht werden, In letzter Konsequenz müsste auch der 
zurückgewonnen Zink-Anteil als Siedlungsabfall deklariert werden, wodurch 
sowohl die Anliegen der Kreislaufwirtschaft generell wie auch im konkreten 
Fall des Zink-Recyclings ad absurdum geführt würden. 
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Die Wiedag Recycling und Deponie AG sieht das Hauptproblem bei der 
Entsorgung von Schlacke nicht in den fehlenden Möglichkeiten zur 
Zuweisung oder Vergabe, sondern vielmehr in der weiterhin bestehenden, 
akuten Mangellage der Deponiekapazität Typ D. Dieses Problem kann nur 
mit der Beschleunigung von Verfahren zur Eröffnung neuer Deponien gelöst 
werden, nicht aber mit der Qualifizierung von Verbrennungsrückständen als 
„Siedlungsabfälle“.

Die geplante Änderung der VVEA schränkt aus Sicht der Wiedag Recycling 
und Deponie AG den Wettbewerb und die Innovation bei der Entsorgung 
von Verbrennungsrückständen unnötig stark ein. Eine differenzierte 
Regelung scheint uns notwendig, um Marktvielfalt, Investitions¬sicherheit 
und Innovationskraft zu erhalten, und gleichzeitig die für das Zink-Recycling 
notwendigen Rahmenbedingungen (insb. Investitionssicherheit) zu 
schaffen. Die Wiedag Recycling und Deponie AG beantragt deshalb, den 
Begriff der «Siedlungsabfälle» gemäss Art. 3 Abs. a VVEA lediglich um die 
für das Zink-Recycling relevanten Abfälle (Filteraschen und 
Hydroxidschlämme) zu erweitern, und nicht pauschal um alle weiteren 
Verbrennungsrückstände wie z.B. Schlacken. Sollte diese Spezifizierung für 
die zwei klar definierten Stoffströme Filteraschen und Hydroxidschlämme 
nicht möglich sein, lehnt die Wiedag Recycling und Deponie AG die 
geplante Änderung der VVEA ab.

Die Wiedag Recycling und Deponie AG dankt Ihnen für die 
Berücksichtigung unserer Anliegen.

Freundliche Grüsse,

Emmanuel Hess
Betriebsleiter

Begründung Beschränkung auf die Umsetzung der Motion 24.3475
Die Motion 24.3475 «Regulatorische Blockaden beim Zink-Recycling 
beheben» fordert den Bundesrat auf, die Abfallverordnung dahingehend 
abzuändern, dass die regulatorische Blockade beim Zink-Recycling 
behoben werden kann.
In der Begründung zur Motion wird präzisiert: „Zink wird nicht aus Schlacke, 
sondern aus Filterasche bzw. Hydroxidschlamm rückgewonnen”. Die vom 
Parlament verlangte Verordnungsänderung beschränkt sich somit auf einen 
spezifischen Rückstand aus der thermischen Behandlung von 
Siedlungsabfällen, nämlich Hydroxidschlamm.
In den Varianten 1 und 2 des Entwurfs hat der Bundesrat den 
parlamentarischen Auftrag auf alle Verbrennungsrückstände aus 
Kehrichtverbrennungsanlagen erweitert. Insbesondere umfassen beide 
Varianten nun auch Schlacken aus Kehrichtverbrennungsanlagen. Jährlich 
fallen deutlich mehr Schlacken (rund 800'000 Tonnen) als 
Hydroxidschlämme (25'000 Tonnen) an. Die vom Bundesrat 
vorgeschlagene Erweiterung des Zielbereichs der Motion ist somit erheblich.
Mit der Erweiterung des Begriffs „Siedlungsabfall” auf sämtliche KVA-
Rückstände schlägt der Bundesrat vor, den rechtlichen Status von 
Hunderttausenden Tonnen Abfall zu ändern. Der VBSA ist der Ansicht, dass 
dieser Vorschlag und seine Auswirkungen auf die Schweizer 
Abfallwirtschaft einer gründlichen Analyse und 
Regulierungsfolgenabschätzung bedürfen. Der VBSA stimmt deshalb der 
Variante 1 nur mit der oben formulierten Einschränkung zu.

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --
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ZAV Recycling AG

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme1

Titel Variante 1 betreffend Art. 3 Bst. a Ziff. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Die ZAV Recycling AG unterstützt die vom UVEK vorgeschlagen Variante 1.
zur
Ergänzung der Definition der Siedlungsabfälle. Dafür sprechen folgende
Punkte:
• KVA-Betreiber können künftig - in Absprache mit der in ihrem Kanton
zuständigen Vollzugsbehörde – zusammen mit anderen KVA-Betreibern
ökologisch sinnvolle Anlagen zum Umgang mit den bei der thermischen
Verwertung von Abfällen anfallenden Rückständen realisieren, ohne dass
sie durch Bestimmungen des Wettbewerbsrecht daran gehindert werden.
• Mit der vom UVEK vorgeschlagenen Variante 1 wird kein Monopol für eine
einzelne zentrale Anlage in der Schweiz geschaffen. Bezüglich der
Behandlung der Hydroxidschlämme wird ein Export weiterhin möglich und
rechtlich zulässig sein, wenn dies im Rahmen der Kant. Abfallplanung so
vorgesehen ist, da in Art. 17 der Verordnung über den Verkehr mit Abfällen
(VeVA) keine Restriktionen für eine Export von Hydroxidschlämmen
enthalten ist (siehe dazu auch Ziffer 5.3; 3. Abschnitt aus dem Erläuternder
Bericht zur Änderung der Abfallverordnung).
• Den Kantonen obliegt schon heute die Verantwortung für die Abfall- und
Deponieplanung (Art. 31 USG und Art. 4 VVEA) sowie für die Bewilligung
von Deponien (Art. 38 VVEA). Um dieser Verantwortung nachkommen zu
können, müssen sie auf die gesamte Entsorgungskette der Siedlungsabfälle
einwirken können.

Titel Variante 2 betreffend Art. 3 Bst. a Ziff. 4

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag In dieser Verordnung bedeuten:
a.Siedlungsabfälle:

4. Rückstände aus Abfällen nach den Ziffern 1–3, die bei der 
thermischen Behandlung anfallen, bis und mit deren Verwertung oder 
Ablagerung;

Begründung Die Varianten 2 kann nicht unterstützt werden, weil sie so schlicht nicht
umsetzt- und vollziehbar ist. Wir schliessen uns diesbezüglich auch den im
Erläuternder Bericht zur Änderung der Abfallverordnung unter Ziffer 4.1.3 an.

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --
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ZKRI (Zweckverband Abfall Region Innerschwyz)

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Gleich wie ZEBA, ZAKU etc.

Anhang: 20251014_Stellungnahme_VVEA_ZKRI.pdf

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Ablehnung

Begründung: in genereller und detaillierte Stellungnahme gleich wie ZEBA, und andere 
Abfallverbände

Anhang: 20251014_Stellungnahme_VerpV_ZKRI.pdf
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Zaku

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: vlg Zeba etc.

Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme1

Titel Variante 1 betreffend Art. 3 Bst. a Ziff. 4

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag In dieser Verordnung bedeuten:
a.Siedlungsabfälle:

4.Hydroxidschlämme, die aus der sauren Wäsche von Filterasche aus 
Anlagen zur thermischen Behandlung von Abfällen nach den Ziffern 1–3 
anfallen, bis und mit deren Verwertung oder Ablagerung;

Begründung Die Motion 24.3475 «Regulatorische Blockaden beim Zink-Recycling 
beheben» fordert den Bundesrat auf, die Abfallverordnung dahingehend 
abzuändern, dass die regulatorische Blockade beim Zink-Recycling behoben 
werden kann.
In der Begründung zur Motion wird präzisiert: „Zink wird nicht aus Schlacke, 
sondern aus Filterasche bzw. Hydroxidschlamm rückgewonnen”. Die vom 
Parlament verlangte Verordnungsänderung beschränkt sich somit auf einen 
spezifischen Rückstand aus der thermischen Behandlung von 
Siedlungsabfällen, nämlich Hydroxidschlamm.
In den Varianten 1 und 2 des Entwurfs hat der Bundesrat den 
parlamentarischen Auftrag auf alle Verbrennungsrückstände aus 
Kehrichtverbrennungsanlagen erweitert. Insbesondere umfassen beide 
Varianten nun auch Schlacken aus Kehrichtverbrennungsanlagen. Jährlich 
fallen deutlich mehr Schlacken (rund 800'000 Tonnen) als Hydroxidschlämme 
(25'000 Tonnen) an. Die vom Bundesrat vorgeschlagene Erweiterung des 
Zielbereichs der Motion ist somit erheblich.
Mit der Erweiterung des Begriffs „Siedlungsabfall” auf sämtliche KVA-
Rückstände schlägt der Bundesrat vor, den rechtlichen Status von 
Hunderttausenden Tonnen Abfall zu ändern. Der VBSA ist der Ansicht, dass 
dieser Vorschlag und seine Auswirkungen auf die Schweizer Abfallwirtschaft 
einer gründlichen Analyse und Regulierungsfolgenabschätzung bedürfen. Der 
VBSA stimmt deshalb der Variante 1 nur mit der oben formulierten 
Einschränkung zu.

Anhang: Stellungnahme Deponie Eielen@Zaku.pdf
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Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Ablehnung

Begründung: Stimmt genereller und detaillierter Stellungnahme von ZEBA, GKRE etc. zu

Anhang: Zaku_Begleitschreiben Stellungnahme VerpV_251010.pdf
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Anhang: Zaku_Stellungnahme VerpV 2025-09-25.pdf
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ZeroWaste Switzerland

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Zustimmung

Begründung: Au niveau général, la coalition (Longue vie à nos objets) exprime un avis 
favorable sur le texte proposé à condition que les modifications présentées 
ci-dessous soient retenues. Elles doivent en effet impérativement être 
adoptées afin de garantir une véritable prévention et réduction des déchets.

Alors que le « L » dans OLED désigne la limitation des déchets, ce volet est 
en effet trop peu développé dans le projet d'ordonnance. Nous proposons 
donc de définir clairement ce terme en s'appuyant sur la notion de 
prévention telle que définie par l'UE.

Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme1

Titel Art. 3 Bst. n.-r

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag n.Wiederverwendung: Verfahren, bei dem Gegenstände und deren 
Bestandteile, die keine Abfälle sind oder ihre Abfalleigenschaft nach dem 
Durchlaufen eines Verwertungsverfahrens verloren haben, wieder für 
denselben oder einen vergleichbaren Zweck eingesetzt werden, für den sie 
ursprünglich bestimmt waren;

o.Vorbereitung zur Wiederverwendung: Verwertungsverfahren, bei dem 
Abfälle durch Behandlungsschritte wie Prüfung, Reinigung, Reparatur so 
aufbereitet werden, dass sie wiederverwendet werden können;
p.Stoffliche Verwertung: Verwertungsverfahren, bei dem die stofflichen 
Eigenschaften von Abfällen genutzt werden, indem die Abfälle so 
behandelt werden, dass sie als Sekundärrohstoffe wieder eingesetzt 
werden können;
q.Stofflich-energetische Verwertung: Verwertungsverfahren, bei dem 
Abfälle gleichzeitig sowohl stofflich als auch energetisch verwertet 
werden;
r.Energetische Verwertung: Verwertungsverfahren, bei dem Abfälle im 
Rahmen ihrer Entsorgung als Energiequelle genutzt werden.

Begründung Ajouter: Let. s. Limitation: toute mesure prise avant qu'une substance, une 
matière ou un produit devienne un déchet et réduisant: 1. la quantité de 
déchets, y compris par l'intermédiaire de la réutilisation ou toute 
prolongation de vie des produits ; 2. les effets nocifs des déchets pour 
l'environnement et la santé humaine ; ou 3. la teneur en substances 
préoccupantes des matières et des produits.

Par substances préoccupantes, nous entendons des (groupes de) 
substances qui sont évaluées par les scientifiques comme présentant un 
danger pour la santé humaine ou l'environnement. La littérature scientifique 
préconise l'utilisation de critères d'évaluation comme la toxicité, la 
bioaccumulation, le potentiel de migration ou encore la persistance dans 
l'environnement (Environmental Sciences & Technology / Juillet 2025, par 
Empa, Eawag etc.).
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Titel Art. 12 Allgemeine Verwertungspflicht nach dem Stand der Technik

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag 1 Abfälle sind für die Wiederverwendung vorzubereiten oder stofflich zu 
verwerten, wenn dies technisch möglich und wirtschaftlich tragbar ist und 
die Umwelt weniger belastet als:

a.eine andere Entsorgung; oder
b.die Herstellung neuer Produkte.

2 Die Vorbereitung zur Wiederverwendung und die stoffliche Verwertung 
nach Absatz 1 müssen nach dem Stand der Technik erfolgen.
3 Ist eine Vorbereitung zur Wiederverwendung oder eine stoffliche 
Verwertung nach dem Stand der Technik nicht möglich, sind die Abfälle 
vorrangig stofflich-energetisch und dann rein energetisch zu verwerten.

Begründung Modifier le titre: Obligation générale de préparer à la réutilisation et de 
valoriser selon l'état de la technique. 
Ajouter art. 1bis: L'OFEV et les cantons encouragent la préparation à la 
réutilisation des produits en fin de cycle, au moyen de mesures appropriées, 
lorsque celle-ci est plus respectueuse de l'environnement et de la bonne 
gestion des ressources que ne le serait un autre mode de valorisation ou 
d'élimination.

La préparation à la réutilisation a été intégrée dans la dernière révision de la 
LPE comme stratégie de valorisation des déchets. Pour garantir sa mise en 
oeuvre, nous proposons d'intégrer explicitement ce principe à l'article 12 de 
l'OLED, en précisant que l'OFEV et les cantons doivent encourager cette 
stratégie.

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: La coalition Swiss Plastic Action (ci-après « la coalition ») salue la révision 
de l'ordonnance sur les emballages comme une étape opportune et 
importante pour renforcer la politique de l'économie circulaire en Suisse. 
L'élargissement du champ d'application du projet est positif, et l'intégration 
des enseignements issus du processus européen est particulièrement 
précieuse. 

En mars 2025, la coalition a publié une déclaration commune comportant 
dix demandes claires (lien https://swissplastic.earth/declaration-commune/) 
visant à garantir que la politique suisse en matière d'emballages empêche 
effectivement la pollution plastique, promeuve des matériaux sûrs et 
développe les infrastructures nécessaires à une véritable économie 
circulaire. Nous considérons toujours ces demandes comme essentielles et 
voyons dans la présente consultation une occasion d'aligner davantage 
l'ordonnance sur ces objectifs. 

Si le projet représente des progrès dans certains domaines, plusieurs 
aspects clés doivent être renforcés pour obtenir des résultats concrets : 

Prévenir la pollution plastique à la source 

Nous appelons à interdire les plastiques à usage unique non essentiels, à 
fixer des objectifs contraignants de réduction, et à éliminer progressivement 
les emballages toxiques ou non recyclables. Le texte actuel n'interdit pas 
les articles non essentiels ni ne fixe d'objectifs quantitatifs de réduction. Il se 
concentre principalement sur l'amélioration de la collecte et du recyclage, ce 
qui ne peut inverser la hausse des déchets d'emballages. De plus, aucun 
mécanisme ne permet d'éviter les substitutions regrettables ni de supprimer 
les substances dangereuses, ce qui met en danger la santé publique et 
l'environnement. Un alignement sur le nouveau règlement européen sur les 
emballages et déchets d'emballages (PPWR) renforcerait la position de la 
Suisse, car le PPWR introduit des exigences en matière de recyclabilité, de 
critères de conception, d'objectifs de réemploi, de contenu recyclé, 
d'interdictions de certains plastiques à usage unique et de limites strictes 
pour les PFAS. 

Investir dans le réemploi et les infrastructures de l'économie circulaire 
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La responsabilité élargie des producteurs (REP) devrait être utilisée non 
seulement pour financer le traitement en aval, mais aussi pour soutenir le 
déploiement d'infrastructures de réemploi à grande échelle et l'élaboration 
de normes nationales. Le projet actuel ne reconnaît pas ce potentiel 
stratégique. Une étape clé serait de rediriger une partie de la taxe 
d'élimination anticipée (TEA) vers les systèmes de réemploi, comme cela se 
fait déjà en France où une même organisation gère à la fois les 
contributions au réemploi et au recyclage. De même, le système de 
consigne limité et fragmenté pour les contenants de boissons devrait être 
étendu : le Pfandsystem allemand montre comment des consignes 
universelles (pour le réutilisable et le jetable) permettent d'atteindre des taux 
de retour supérieurs à 90 % grâce à une gestion efficace et à des standards 
harmonisés. Sans investissements et harmonisation équivalents, le 
réemploi restera marginal en Suisse. 

Garantir la sécurité des matériaux 

Les emballages, y compris ceux recyclés, doivent être exempts de 
substances dangereuses et de substances non intentionnellement ajoutées 
(NIAS). C'est essentiel pour protéger la santé publique et assurer la sécurité 
des boucles de recyclage. L'ordonnance actuelle encourage l'utilisation de 
plastiques recyclés mais n'aborde pas la sécurité chimique, créant ainsi une 
lacune réglementaire aux conséquences graves pour les emballages 
alimentaires et les produits de consommation. 

Mettre fin au greenwashing et renforcer la transparence 

Nous appelons à une transparence totale sur la composition chimique, la 
recyclabilité et la fin de vie des emballages. Les allégations trompeuses 
doivent être interdites, et la responsabilité des entreprises doit s'étendre à 
l'ensemble du cycle de vie. Bien que l'ordonnance introduise certaines 
obligations de rapport, celles-ci restent fragmentées et peu claires. Il 
n'existe pas d'exigence de transparence systémique ni de mécanisme de 
vérification solide, et la définition du recyclage laisse place à des 
interprétations trompeuses. 

Conclusion 

Pris dans leur ensemble, ces insuffisances montrent que l'ordonnance 
continue de privilégier le recyclage au détriment de la prévention, de la 
réduction et de la sécurité. En intégrant des objectifs contraignants de 
réduction, un financement robuste du réemploi, des règles strictes de 
sécurité chimique, un alignement sur l'UE et des obligations de 
transparence renforcées, la Suisse a l'occasion d'établir une référence 
internationale crédible et de créer un système d'emballages qui protège 
véritablement à la fois l'environnement et la santé publique.
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Zweckverband Kehrichtverwertung Zürcher Oberland (KEZO)

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme1

Titel Variante 1 betreffend Art. 3 Bst. a Ziff. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Die KEZO unterstützt die vom UVEK vorgeschlagen Variante 1.zur 
Ergänzung der Definition der Siedlungsabfälle. Dafür sprechen folgende 
Punkte:
• KVA-Betreiber können künftig - in Absprache mit der in ihrem Kanton 
zuständigen Vollzugsbehörde – zusammen mit anderen KVA-Betreibern 
ökologisch sinnvolle Anlagen zum Umgang mit den bei der thermischen 
Verwertung von Abfällen anfallenden Rückständen realisieren, ohne dass 
sie durch Bestimmungen des Wettbewerbsrecht daran gehindert werden.
• Mit der vom UVEK vorgeschlagenen Variante 1 wird kein Monopol für eine 
einzelne zentrale Anlage in der Schweiz geschaffen. Bezüglich der 
Behandlung der Hydroxidschlämme wird ein Export weiterhin möglich und 
rechtlich zulässig sein, wenn dies im Rahmen der Kant. Abfallplanung so 
vorgesehen ist, da in Art. 17 der Verordnung über den Verkehr mit Abfällen 
(VeVA) keine Restriktionen für eine Export von Hydroxidschlämmen 
enthalten ist (siehe dazu auch Ziffer 5.3; 3. Abschnitt aus dem Erläuternder 
Bericht zur Änderung der Abfallverordnung).
• Den Kantonen obliegt schon heute die Verantwortung für die Abfall- und 
Deponieplanung (Art. 31 USG und Art. 4 VVEA) sowie für die Bewilligung 
von Deponien (Art. 38 VVEA). Um dieser Verantwortung nachkommen zu 
können, müssen sie auf die gesamte Entsorgungskette der Siedlungsabfälle 
einwirken können.

Titel Variante 2 betreffend Art. 3 Bst. a Ziff. 4

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag In dieser Verordnung bedeuten:
a.Siedlungsabfälle:

4. Rückstände aus Abfällen nach den Ziffern 1–3, die bei der 
thermischen Behandlung anfallen, bis und mit deren Verwertung oder 
Ablagerung;

Begründung Die Varianten 2 kann nicht unterstützt werden, weil sie so schlicht nicht 
umsetzt- und vollziehbar ist. Wir schliessen uns diesbezüglich auch den im 
Erläuternder Bericht zur Änderung der Abfallverordnung unter Ziffer 4.1.3 an.

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --
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acsi - Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Stellungnahme Coalition « Longue vie à nos objets! » 

Au niveau général, la coalition exprime un avis favorable sur le texte 
proposé à condition que les modifications présentées ci-dessous soient 
retenues. Elles doivent en effet impérativement être adoptées afin de 
garantir une véritable prévention et réduction des déchets.

Alors que le « L » dans OLED désigne la limitation des déchets, ce volet est 
en effet trop peu développé dans le projet d'ordonnance. Nous proposons 
donc de définir clairement ce terme en s'appuyant sur la notion de 
prévention telle que définie par l'UE.

Par substances préoccupantes, nous entendons des (groupes de) 
substances qui sont évaluées par les scientifiques comme présentant un 
danger pour la santé humaine ou l'environnement. La littérature scientifique 
préconise l'utilisation de critères d'évaluation comme la toxicité, la 
bioaccumulation, le potentiel de migration ou encore la persistance dans 
l'environnement (Environmental Sciences & Technology / Juillet 2025, par 
Empa, Eawag etc.).

Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme1

Titel Art. 3 Bst. n.-r

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag n.Wiederverwendung: Verfahren, bei dem Gegenstände und deren 
Bestandteile, die keine Abfälle sind oder ihre Abfalleigenschaft nach dem 
Durchlaufen eines Verwertungsverfahrens verloren haben, wieder für 
denselben oder einen vergleichbaren Zweck eingesetzt werden, für den sie 
ursprünglich bestimmt waren;

o.Vorbereitung zur Wiederverwendung: Verwertungsverfahren, bei dem 
Abfälle durch Behandlungsschritte wie Prüfung, Reinigung, Reparatur so 
aufbereitet werden, dass sie wiederverwendet werden können;
p.Stoffliche Verwertung: Verwertungsverfahren, bei dem die stofflichen 
Eigenschaften von Abfällen genutzt werden, indem die Abfälle so 
behandelt werden, dass sie als Sekundärrohstoffe wieder eingesetzt 
werden können;
q.Stofflich-energetische Verwertung: Verwertungsverfahren, bei dem 
Abfälle gleichzeitig sowohl stofflich als auch energetisch verwertet 
werden;
r.Energetische Verwertung: Verwertungsverfahren, bei dem Abfälle im 
Rahmen ihrer Entsorgung als Energiequelle genutzt werden.

Begründung La préparation à la réutilisation (contrôle, nettoyage, réparation ou 
transformation des objets) a été intégrée dans la dernière révision de la LPE 
comme stratégie de valorisation des déchets. Pour garantir sa mise en 
œuvre, nous proposons d'intégrer explicitement ce concept à l'article 12 de 
l'OLED, en précisant que l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) et les 
cantons doivent encourager cette stratégie.
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Titel Art. 10 Pflicht zur thermischen Behandlung

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Siedlungsabfälle nach Artikel 3 Buchstabe a Ziffern 1–3 und Abfälle 
vergleichbarer Zusammensetzung, Klärschlamm, brennbare Anteile von 
Bauabfällen und andere brennbare Abfälle müssen in geeigneten Anlagen 
thermisch behandelt werden, soweit sie nicht der Wiederverwendung 
zugeführt oder stofflich oder zumindest stofflich-energetisch verwertet 
werden können.

Begründung OLED, Art. 11, éléments manquants
Ajouter al. 3. : « L'OFEV édicte et met à jour régulièrement par voie 
d'ordonnance départementale une liste de produits en plastique à usage 
unique dont la mise sur le marché est interdite. Cette liste se base sur les 
dispositions en vigueur des principaux partenaires commerciaux de la 
Suisse ».

Titel Art. 12 Allgemeine Verwertungspflicht nach dem Stand der Technik

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag 1 Abfälle sind für die Wiederverwendung vorzubereiten oder stofflich zu 
verwerten, wenn dies technisch möglich und wirtschaftlich tragbar ist und 
die Umwelt weniger belastet als:

a.eine andere Entsorgung; oder
b.die Herstellung neuer Produkte.

2 Die Vorbereitung zur Wiederverwendung und die stoffliche Verwertung 
nach Absatz 1 müssen nach dem Stand der Technik erfolgen.
3 Ist eine Vorbereitung zur Wiederverwendung oder eine stoffliche 
Verwertung nach dem Stand der Technik nicht möglich, sind die Abfälle 
vorrangig stofflich-energetisch und dann rein energetisch zu verwerten.

Begründung L'article 30a de la LPE permet au Conseil fédéral d'« interdire la mise dans 
le commerce de produits destinés à un usage unique et de courte durée, si 
les avantages liés à cet usage ne justifient pas les atteintes à 
l'environnement qu'il entraîne ».

Dans l'UE, la Directive relative à la réduction de l'incidence de certains 
produits en plastique sur l'environnement interdit déjà la mise sur le marché 
d'une sélection de produits en plastique à usage unique et de courte durée 
dont les avantages ne compensent pas les dommages environnementaux.

Nous proposons de nous appuyer sur notre loi fédérale et de nous inspirer 
de l'exemple européen pour évaluer régulièrement quels produits nocifs 
pourraient être retirés du marché suisse.

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)
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Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: C'est pourquoi notre avis général est plutôt favorable, pour autant que les 
modifications suivantes soient considérées.

La LPE souligne que « La production de déchets doit être limitée dans la 
mesure du possible » (art. 30). Au niveau européen, ce principe se traduit 
par des objectifs progressifs de réduction des déchets d'emballages fixés 
dans le règlement sur les emballages. Pour nous aligner avec nos 
partenaires commerciaux et la loi fédérale, nous proposons de modifier les 
exigences générales à l'article 3 en ce sens.

L'ajout de la let. d permet de s'aligner sur le droit européen (Règlement 2025
/40, PPWR) et de garantir que les emballages soient sûrs, tant pour 
l'environnement que pour la santé humaine. Cet aspect est fondamental, 
compte tenu des impacts significatifs causés par les emballages, en 
particulier les emballages plastiques. L'insertion de cette disposition permet 
d'appliquer le principe de précaution, afin d'éviter des conséquences 
indésirables et des charges futures pour la société. Cette formulation est 
également cohérente avec l'art. 35i LPE, qui précise que le Conseil fédéral 
peut définir des exigences relatives aux emballages en fonction de leurs 
nuisances pour l'environnement (al. 1), tout en tenant compte des 
dispositions adoptées par les principaux partenaires commerciaux (al. 2). 

Nous précisons également la nécessité de ‘minimiser l'exposition aux 
microplastiques et aux dangers présentés par certains groupes de 
substances'. Une telle formulation se fonde sur une approche basée sur le 
danger plutôt que sur le risque, pour évaluer la dangerosité de certains 
emballages et surtout de certains groupes de substances (produits 
chimiques) présents dans les emballages. Cette approche est préconisée 
dans la littérature scientifique et permet une concrétisation efficace du 
principe de précaution, basée sur la connaissance des propriétés 
intrinsèques des emballages et des substances qui les composent.

Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme2

Titel Art. 3 Allgemeine Anforderungen an Verpackungen

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die mit 
Ware befüllte Verpackungen abgeben, stellen sicher, dass Verpackungen, 
soweit technisch möglich und wirtschaftlich tragbar:

a. vom Verpackungsvolumen und der Verpackungsmasse her auf das 
Mindestmass begrenzt sind, das zur Gewährleistung der erforderlichen 
Sicherheit und Hygiene der verpackten Ware angemessen ist;
b. bei der Sammlung, Behandlung und dem Recycling nicht zu 
erheblichen technischen Schwierigkeiten oder erheblichen Mehrkosten 
führen; und
c. einen möglichst hohen Anteil an Rezyklaten enthalten.

Begründung Nous proposons également de s'inspirer de la Loi sur les déchets et les 
sites pollués du canton du Jura (LDSP, art. 18) en élargissant son champ 
d'action afin d'inciter les commerces à réduire la quantité d'emballages mis 
sur le marché. Ceci en les obligeant à reprendre tous les emballages 
vendus et en mettant à disposition des plateformes de déballage là où la 
place le permet.
Article 3bis: En Suisse, des objectifs chiffrés existent depuis longtemps pour 
le recyclage. Si nous voulons promouvoir la réutilisation au même niveau 
que le recyclage, il faut aussi fixer des objectifs pour cette stratégie. L'Union 
européenne et plusieurs de ses États membres disposent déjà de taux de 
réutilisation pour les emballages dans leurs législations. Nous proposons 
donc de nous aligner sur ces pratiques et de soutenir concrètement 
l'économie circulaire des emballages pour boissons en fixant un taux de 
réutilisation dans l'OEm. Les modalités pour atteindre ce taux seraient 
définies en concertation avec les acteurs économiques, afin de laisser à 
l'économie la liberté de s'organiser.
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Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die mit 
Ware befüllte Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff an 
Endabnehmerinnen und Endabnehmer abgeben und die Entsorgung aller 
von ihnen abgegebenen Verpackungen nicht durch die Mitgliedschaft bei 
einer privaten Branchenorganisation oder durch finanzielle Beiträge an eine 
solche sicherstellen, müssen:

a. solche Verpackungen bei allen Verkaufsstellen während den 
gesamten Öffnungszeiten zurücknehmen;
b. solche Verpackungen, soweit technisch möglich, der stofflichen 
Verwertung zuführen; und
c. in den Verkaufsstellen an gut sichtbarer Stelle deutlich darauf 
hinzuweisen, dass solche Verpackungen zurückgenommen werden.

Begründung --

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 3

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Erfolgt die Rücknahme nicht kostenlos, so ist der Preis der Rücknahme so 
festzulegen, dass dieser die Entsorgungskosten deckt. Die Preisfestlegung 
darf nicht gewinnorientiert geschehen.

Begründung --

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Werden die in Absatz 1 festgehaltenen Verwertungsquoten für 
rücknahmepflichtige Getränkekartons und rücknahmepflichtige 
Einwegverpackungen aus Kunststoff nicht erreicht, so unterbreitet das 
UVEK dem Bundesrat als Massnahme, Herstellerinnen und Hersteller zu 
verpflichten, eine vorgezogene Entsorgungsgebühr auf die 
rücknahmepflichtigen Getränkekartons und rücknahmepflichtige 
Einwegverpackungen aus Kunststoff zu erheben.

Begründung --
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Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Gebührenpflichtige müssen der Organisation spätestens 30 Tage nach 
Ablauf eines Kalenderhalbjahres die Anzahl der gebührenbelasteten 
Verpackungen aus Glas mitteilen, die sie während dieses Zeitraumes 
abgegeben oder eingeführt haben. Sie gliedern die Angaben nach den 
Vorgaben der Organisation und nach der Gebührenhöhe.

Begründung L'OEm introduit une nouvelle obligation de reprise pour les briques à 
boissons et les emballages plastiques à usage unique. Ce nouvel article 
permet aux commerçants et fabricants de répercuter les coûts d'élimination 
sur les consommateurs.

Déjà soumis à la taxe au sac (exception faite du canton de Genève), les 
consommateurs ne seraient pas incités à trier davantage ces emballages, 
tandis que les fabricants et commerçants ne seraient pas encouragés à 
réduire la quantité d'emballages mis sur le marché, puisque leurs coûts 
comme leur responsabilité seraient transférés aux consommateurs. 

Nous demandons une reprise gratuite pour les consommatrices et 
consommateurs afin de réellement encourager le tri et la réduction des 
déchets. Charge aux fabricants et aux commerçants de déterminer avec le 
DETEC le meilleur système afin d'atteindre les objectifs chiffrés à l'art. 6 al. 
1 (taxe d'élimination anticipée, contribution anticipée de recyclage…). 

Par ailleurs, il est essentiel que la valorisation matière des briques à 
boissons et emballages à usage unique en matières plastiques soit réalisée 
tout en veillant à minimiser les effets néfastes sur la santé humaine et 
l'environnement.
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ara region bern ag

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Neutrale Haltung

Begründung: siehe hochgeladenes Dokument

Anhang: 2025-10-13_Stellungnahme arabern_VVEA.pdf
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Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme1

Titel Art. 34 Betrieb

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1 In Kompostierungs- und Vergärungsanlagen müssen biogene Abfälle 
verrottet oder vergärt werden, die sich aufgrund ihrer Eigenschaften, 
insbesondere ihrer Nährstoff-, Schadstoff- und Fremdstoffgehalte, für das 
entsprechende Verfahren und für die Verwertung als Dünger im Sinne von 
Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a der Dünger-Verordnung vom 1. November 
2023 (DüV) eignen. Ausgenommen vom Erfordernis der Eignung als 
Dünger sind Abfälle, die in Anlagen zur Co-Vergärung in 
Abwasserreinigungsanlagen vergärt werden.
2 Sortenreine sowie nährstoffreiche biogene Abfälle müssen vorrangig in 
Kompostierungs- und Vergärungsanlagen ausserhalb von 
Abwasserreinigungsanlagen verwertet werden.
3 Verpackte biogene Abfälle dürfen in Kompostierungs- und 
Vergärungsanlagen nach Absatz 1 ausserhalb von 
Abwasserreinigungsanlagen nur verrottet oder vergärt werden, wenn:

a.die Verpackung sowie die Kennzeichnung biologisch abbaubar sind 
und sich für das entsprechende Verfahren eignen; oder
b.die Verpackung sowie die Kennzeichnung vorrangig vor oder 
spätestens während der Verrottung oder Vergärung vollständig entfernt 
werden.

4 Im Übrigen gelten die Vorschriften der DüV und der ChemRRV betreffend 
Kompost und Gärgut.

Begründung Verpackungen (nicht biogener Herkunft) müssen vollständig entfernt 
werden. Eine "möglichst" vollständige Entfernung bedarf der Spezifizierung. 
Sollte ein Restgehalt (z.B. in einer Vollzugshilfe) definiert werden, hat dies 
zur Folge, dass bei jeder Gabe auf die Felder Verpackungsreste 
ausgetragen werden und sich diese kumulieren. Bei Fraktionen mit 
Verpackung ist der Gärrückstand zwingend in einer thermischen 
Behandlung zu entsorgen.

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --
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enevi

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Chère Madame, Cher Monsieur,
Nous vous remercions sincèrement de nous offrir l'opportunité de partager 
notre position dans le cadre de la procédure de consultation relative à la 
révision partielle de l'OLED.

Nous saisissons volontiers cette occasion pour exprimer notre point de vue 
sur les modifications proposées. Celles-ci nécessitent, selon nous, certaines 
adaptations afin que le texte reflète plus fidèlement les réalités du terrain, 
en particulier au regard des activités menées par enevi. 
Pour rappel, enevi est un acteur majeur dans le domaine de la production 
d'énergie renouvelable et la gestion des déchets.
Elle assure notamment :
• l'exploitation d'une usine de valorisation thermique des déchets et des 
boues de step ;
•la gestion d'une unité de méthanisation par sa société dont elle est 
actionnaire GazEL SA;
• la collecte, le transport et la valorisation de déchets alimentaires ;
• la production d'électricité et de chaleur à partir de déchets valorisés, via 
plusieurs installations 
l'exploitation d'une usine de production de pellets
• l'exploitation d'un réseau de chauffage à distance ;
•l'exploitation de déchetteries intercommunales

enevi accorde une grande importance aux enjeux environnementaux et 
estime que certains aspects du projet de révision pourraient être renforcés 
afin d'induire de véritables changements vers une économie pleinement 
circulaire. En particulier, les premiers niveaux de la pyramide des 5R 
(Refuser, Réduire, Réutiliser, Réparer, Recycler) mériteraient d'être 
davantage mis en avant dans les textes proposés.
Nous estimons que le cadre réglementaire actuel met encore trop l'accent 
sur les étapes de recyclage et de valorisation, qui interviennent en aval du 
processus. Or, pour atteindre les objectifs ambitieux de neutralité carbone 
et de préservation des ressources, il est essentiel de promouvoir une 
approche plus préventive, fondée sur la sobriété, l'écoconception, et la 
responsabilisation des producteurs et des consommateurs.
Dans ce contexte, enevi encourage une révision qui intègre plus clairement 
ces dimensions. Nous sommes convaincus qu'une telle orientation 
permettrait de renforcer la transition vers une économie plus durable.

Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme1
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Titel Variante 1 betreffend Art. 3 Bst. a Ziff. 4

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag In dieser Verordnung bedeuten:
a.Siedlungsabfälle:

4.alle Rückstände, die in Anlagen zur thermischen Behandlung von 
Abfällen nach den Ziffern 1–3 anfallen, bis und mit deren Verwertung 
oder Ablagerung;

Begründung Nous sommes favorables à la clarification de la notion de « déchets urbains 
», plus précisément à l'option 1 qui concerne l'ensemble des résidus 
produits dans des installations de traitement thermique des déchets, 
valorisation ou stockage inclus. 

Néanmoins, l'extension du monopole implique la mise en œuvre de 
mécanismes de régulation efficaces et propres à garantir l'intérêt collectif, 
de sorte à protéger les administrés de coûts excessifs de filières de 
récupération et d'élimination qui ne répondraient ni aux conditions du 
caractère économiquement supportable, ni à l'état de la technique. 
Une telle évolution de la notion de déchets urbains doit dès lors être 
accompagnée d'un développement adapté des mécanismes de régulation.
Une surveillance rigoureuse des prix s'impose si l'option envisagée est 
retenue.

En effet, les tarifs appliqués par les décharges ont connu une hausse 
spectaculaire au cours des dernières années. Alors qu'ils s'élevaient à 
environ 100 CHF par tonne, ils atteignent désormais près de 250 CHF par 
tonne. Cette augmentation de 150 % ne repose sur aucune justification 
technique ou économique. Elle s'explique notamment par les volumes dans 
les décharges type C et D disponibles très restreints, ainsi que par les 
restrictions imposées par certains cantons, qui limitent l'accès à leurs 
décharges afin de réserver les capacités aux besoins propres de leurs 
UVTD.

Ce contexte crée une pression artificielle sur les prix, favorisant des 
comportements opportunistes sur un marché déjà tendu. Une telle évolution 
ne reflète en rien les coûts réels de traitement ou de gestion des mâchefers 
dans les décharges. Elle soulève des questions sur la transparence des 
pratiques tarifaires et sur la nécessité d'un suivi systématique pour éviter 
des dérives financières injustifiées.

En ce qui concerne la récupération des métaux dans les boues 
d'hydroxydes, différentes filières de récupération sont actuellement en cours 
de projets en Suisse, il convient d'éviter d'octroyer des monopoles à des 
prototypes dont le caractère économiquement supportable pour les 
administrés n'est pas établi dès lors que des filières sont disponibles à 
l'étranger.

Titel Variante 2 betreffend Art. 3 Bst. a Ziff. 4

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag In dieser Verordnung bedeuten:
a.Siedlungsabfälle:

4. Rückstände aus Abfällen nach den Ziffern 1–3, die bei der 
thermischen Behandlung anfallen, bis und mit deren Verwertung oder 
Ablagerung;

Begründung Une telle distinction entraînerait une complexité administrative significative, 
avec une partie des résidus soumise à une procédure d'appel d'offres, 
tandis que l'autre relèverait d'une tarification imposée par les cantons. 
La traçabilité de ces flux de résidus est également compliquée à mettre en 
œuvre.
Une partie des résidus serait gérée selon des procédures de marché public 
(appel d'offres), tandis qu'une autre suivrait un régime administratif. Cela 
impliquerait des processus parallèles de gestion, de facturation et de suivi, 
augmentant la charge administrative
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Titel Art. 3 Bst. n.-r

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag n.Wiederverwendung: Verfahren, bei dem Gegenstände und deren 
Bestandteile, die keine Abfälle sind oder ihre Abfalleigenschaft nach dem 
Durchlaufen eines Verwertungsverfahrens verloren haben, wieder für 
denselben oder einen vergleichbaren Zweck eingesetzt werden, für den sie 
ursprünglich bestimmt waren;

o.Vorbereitung zur Wiederverwendung: Verwertungsverfahren, bei dem 
Abfälle durch Behandlungsschritte wie Prüfung, Reinigung, Reparatur so 
aufbereitet werden, dass sie wiederverwendet werden können;
p.Stoffliche Verwertung: Verwertungsverfahren, bei dem die stofflichen 
Eigenschaften von Abfällen genutzt werden, indem die Abfälle so 
behandelt werden, dass sie als Sekundärrohstoffe wieder eingesetzt 
werden können;
q.Stofflich-energetische Verwertung: Verwertungsverfahren, bei dem 
Abfälle gleichzeitig sowohl stofflich als auch energetisch verwertet 
werden;
r.Energetische Verwertung: Verwertungsverfahren, bei dem Abfälle im 
Rahmen ihrer Entsorgung als Energiequelle genutzt werden.

Begründung Dans le cadre de la révision de l'OLED, et en cohérence avec les principes 
de l'économie circulaire ainsi que l'ordonnance sur la limitation des déchets, 
enevi propose d'intégrer deux notions fondamentales.
Ces principes doivent orienter la politique suisse en matière de gestion des 
déchets, en mettant l'accent sur la prévention à la source.
Les deux premiers niveaux de la pyramide des 5R – Renoncer et Réduire – 
sont les plus efficaces pour diminuer l'impact environnemental. Ils doivent 
être clairement définis et soutenus :
Renoncer : Éviter la production de déchets en renonçant à l'utilisation de 
produits ou services non essentiels ou ayant un fort impact environnemental.
Réduire : Diminuer la quantité de déchets générés en optimisant les 
processus, les comportements de consommation et la conception des 
produits.
enevi estime que l'esprit initial de la limitation des déchets s'est dilué au fil 
du temps. Il est essentiel de le remettre au cœur de la révision de l'OLED.

Titel Art. 10 Pflicht zur thermischen Behandlung

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 12 Allgemeine Verwertungspflicht nach dem Stand der Technik

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1 Abfälle sind für die Wiederverwendung vorzubereiten oder stofflich zu 
verwerten, wenn dies technisch möglich und wirtschaftlich tragbar ist und 
die Umwelt weniger belastet als:

a.eine andere Entsorgung; oder
b.die Herstellung neuer Produkte.

2 Die Vorbereitung zur Wiederverwendung und die stoffliche Verwertung 
nach Absatz 1 müssen nach dem Stand der Technik erfolgen.
3 Ist eine Vorbereitung zur Wiederverwendung oder eine stoffliche 
Verwertung nach dem Stand der Technik nicht möglich, sind die Abfälle 
vorrangig stofflich-energetisch und dann rein energetisch zu verwerten.

Begründung Mettre en oeuvre cette disposition notamment en interdisant les emballages 
et étiquettes à usage unique non biodégradables des aliments et les 
produits en plastique à usage unique, cas échéant avec un délai transitoire.

Titel Art. 13 Abs. 1 und 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 14 Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14a Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 22 Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 24 Abs. 1 zweiter Satz

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 31 Bst. c

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 32 Abs. 2 Bst. a und g

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 34 Betrieb

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1 In Kompostierungs- und Vergärungsanlagen müssen biogene Abfälle 
verrottet oder vergärt werden, die sich aufgrund ihrer Eigenschaften, 
insbesondere ihrer Nährstoff-, Schadstoff- und Fremdstoffgehalte, für das 
entsprechende Verfahren und für die Verwertung als Dünger im Sinne von 
Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a der Dünger-Verordnung vom 1. November 
2023 (DüV) eignen. Ausgenommen vom Erfordernis der Eignung als 
Dünger sind Abfälle, die in Anlagen zur Co-Vergärung in 
Abwasserreinigungsanlagen vergärt werden.
2 Sortenreine sowie nährstoffreiche biogene Abfälle müssen vorrangig in 
Kompostierungs- und Vergärungsanlagen ausserhalb von 
Abwasserreinigungsanlagen verwertet werden.
3 Verpackte biogene Abfälle dürfen in Kompostierungs- und 
Vergärungsanlagen nach Absatz 1 ausserhalb von 
Abwasserreinigungsanlagen nur verrottet oder vergärt werden, wenn:

a.die Verpackung sowie die Kennzeichnung biologisch abbaubar sind 
und sich für das entsprechende Verfahren eignen; oder
b.die Verpackung sowie die Kennzeichnung vorrangig vor oder 
spätestens während der Verrottung oder Vergärung möglichst 
vollständig entfernt werden.

4 Im Übrigen gelten die Vorschriften der DüV und der ChemRRV betreffend 
Kompost und Gärgut.

Begründung Proposition de reformulation de l'alinéa 3b :
« … si les emballages et les étiquettes sont éliminés au maximum avant la 
décomposition ou la méthanisation. »

Proposition d'étoffer cet alinéa avec les éléments suivants :
•L'interdiction des étiquettes sur les produits alimentaires commercialisés en 
Suisse.
•L'interdiction des sacs plastiques à usage unique distribués pour les fruits 
et légumes. Seuls des sacs compostables devraient être mis à disposition 
par les distributeurs.
•Les étiquettes de prix sur les produits alimentaires doivent être vendus 
avec des matériaux compostables

Titel Art. 36 Abs. 2 Bst. c

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 49

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Anhang 4: Anforderungen an Abfälle für die Herstellung von Zement und 
Beton, Ziff. 2.4

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Anhang 5: Anforderungen an Abfälle zur Ablagerung, Ziff. 3.1 Bst. a–b

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Anhang 5: Anforderungen an Abfälle zur Ablagerung, Ziff. 4.1 Bst. a

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Anhang 5: Anforderungen an Abfälle zur Ablagerung, Ziff. 4.3 Einleitungssatz

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Anhang 7: Anforderungen an Holzabfälle zur stofflichen und thermischen 
Verwertung

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --
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erzo ARA

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: --

Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme1

Titel Art. 34 Betrieb

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag 1 In Kompostierungs- und Vergärungsanlagen müssen biogene Abfälle 
verrottet oder vergärt werden, die sich aufgrund ihrer Eigenschaften, 
insbesondere ihrer Nährstoff-, Schadstoff- und Fremdstoffgehalte, für das 
entsprechende Verfahren und für die Verwertung als Dünger im Sinne von 
Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a der Dünger-Verordnung vom 1. November 
2023 (DüV) eignen. Ausgenommen vom Erfordernis der Eignung als 
Dünger sind Abfälle, die in Anlagen zur Co-Vergärung in 
Abwasserreinigungsanlagen vergärt werden.
2 Sortenreine sowie nährstoffreiche biogene Abfälle müssen vorrangig in 
Kompostierungs- und Vergärungsanlagen ausserhalb von 
Abwasserreinigungsanlagen verwertet werden.
3 Verpackte biogene Abfälle dürfen in Kompostierungs- und 
Vergärungsanlagen nach Absatz 1 ausserhalb von 
Abwasserreinigungsanlagen nur verrottet oder vergärt werden, wenn:

a.die Verpackung sowie die Kennzeichnung biologisch abbaubar sind 
und sich für das entsprechende Verfahren eignen; oder
b.die Verpackung sowie die Kennzeichnung vorrangig vor oder 
spätestens während der Verrottung oder Vergärung möglichst 
vollständig entfernt werden.

4 Im Übrigen gelten die Vorschriften der DüV und der ChemRRV betreffend 
Kompost und Gärgut.

Begründung Art. 34 Abs. 2 
Der Absatz ist zu streichen oder zumindest so anzupassen, dass die 
Verwertung umweltverträglich und wirtschaftlich erfolgen muss. Der 
pauschale Vorrang der landwirtschaftlichen Verwertung ohne 
Berücksichtigung obiger Kriterien ist nicht zielführend. 
Art. 34 Abs. 3 Bst. b 
Anstelle von «möglichst vollständig entfernt» ist «vollständig entfernt» 
vorauszusetzen. Wie oben dargelegt ist es für den langfristigen Erhalt der 
Funktionen unserer Böden zentral, dass sich keine Fremdstoffe anreichern. 
Jeglicher Eintrag in die Gewässer sollte vermieden werden. Für solche 
Abfälle existiert mit den Abwasserreinigungsanlagen ein bewährter 
Entsorgungsweg, welcher den Eintrag von Fremdstoffen in die Umwelt 
verhindert.

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --
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kenova AG

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme1

Titel Variante 1 betreffend Art. 3 Bst. a Ziff. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 25. Juni 2025 hat das Eidgenössische Departement für 
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) die interessierten 
Kreise zur Vernehmlassung für das Verordnungspaket Umwelt Frühling 
2026 eingeladen, welches auch eine Änderung der Verordnung über die 
Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen (Abfallverordnung, VVEA; SR 
814.600) vorsieht. 

Mit der vorgeschlagenen Änderung der VVEA soll unter anderem das 
Begehren der Motion 24.3475 «Regulatorische Blockaden beim Zink-
Recycling beheben» der Kommission für Umwelt, Raumplanung und 
Energie des Nationalrats (UREK-N) vom 14. Mai 2024 umgesetzt werden. 
Mit der Motion wurde der Bundesrat aufgefordert, die Abfallverordnung 
(VVEA) dahingehend abzuändern, dass die regulatorische Blockade beim 
Zink-Recycling behoben wird. Diese Motion wurde von beiden Räten ohne 
Gegenstimmen angenommen. 

Bundesrat A. Rösti hat in der Beratung der Motion im Ständerat am 5. 
Dezember 2024 darauf hin-gewiesen, dass diese Präzisierung nicht nur für 
das Zinkrecycling von Bedeutung ist, sondern auch für andere Rückstände. 
Er hat zudem festgehalten, dass sich der Bundesrat der Annahme der 
Motion anschliesst und diese auch unterstützt. 

Nun schlägt das UVEK im Rahmen der Vernehmlassung zwei Varianten 
vor, wie zur Umsetzung der Motion 24.3475 der Begriff der Siedlungsabfälle 
in Art. 3 lit. a VVEA ergänzt werden könnte:

Variante 1 betreffend Art. 3 Bst. a Ziff. 4
alle Rückstände, die in Anlagen zur thermischen Behandlung von Abfällen 
nach den Ziffern 1 - 3 anfallen, bis und mit deren Verwertung oder 
Ablagerung;

Variante 2 betreffend Art. 3 Bst. a Ziff. 4
Rückstände aus Abfällen nach den Ziffern 1 – 3, die bei der thermischen 
Behandlung anfallen, bis und mit deren Verwertung oder Ablagerung;

Antrag:
Dem Bundesrat wird beantragt, zur Umsetzung der Motion 24.3475, im 
Rahmen der Revision der VVEA die vom UVEK vorgeschlagene Variante 1 
zu wählen und die Variante 2 zu verwerfen. 

Begründung: 
Mit der Variante 1 wird der Auftrag der Motion 24.3475 umgesetzt, weil 
damit die Möglichkeit geschaffen wird, dass die KVA-Betreiber sich, in 
Übereinstimmung mit der kantonalen Abfallplanung gem. Art. 31 
Umweltschutzgesetz (USG) und Art. 4 VVEA, an der SwissZinc AG 
beteiligen und die aus ihren Filteraschen stammenden Hydroxidschlämme 
im Sinne von Art. 30 Abs. 3 USG – ohne Ausschreibung – der SwissZinc-
Anlage zur Behandlung zuführen können. Damit können im Sinne der PI 
«Schweizer Kreislaufwirtschaft stärken» Metalle wie Zink in der Schweiz 
zurückgewonnen und gegenüber dem Wälzrohrverfahren CO2-Emissionen 



2815 / 2947

eingespart werden. 

Zu diesem Schluss gelangt auch der Kommentar zu Ziffer 4.1.2 im 
erläuternden Bericht des UVEK zur Änderung der Abfallverordnung im 
Verordnungspaket Umwelt Frühling 2026 vom 25. Juni 2025 zur Variante 1, 
in dem die Entsorgung der gesamten Verbrennungsrückstände der KVA, 
wie bis anhin, in der Verantwortung der Kantone (Art. 4 und Art. 38 VVEA) 
verbleiben soll und mit dieser Variante auch die Anliegen der Motion 
betreffend die regulatorischen Blockaden beim Zink-Recycling behoben 
werden können.

Würde die Variante 2 gewählt, würde dies – entgegen der langjährigen 
Praxis – bei den Verbrennungsrückständen zu zwei unterschiedlichen 
Kategorien führen. Damit müssten korrekterweise jene Anteile von 
Schlacken, Filteraschen und Schlämmen aus der Abwasserbehandlung, die 
von den Siedlungsabfällen gemäss Definition von Art. 3 Bst. a Ziff. 1 – 3 
VVEA verbleiben, nach anderen Kriterien einer Entsorgung zugeführt 
werden als Verbrennungsrückstände, die aus Marktkehricht oder übrigen 
Abfällen stammen. Dies wäre weder praktikabel noch vollziehbar und würde 
zu Rechtsunsicherheiten führen, und weil die Anteile nach der thermischen 
Behandlung nicht mehr identifizierbar wären, sich die verschiedenen 
Abfallkategorien von Anlage zu Anlage unterscheiden und zudem 
saisonalen Schwankungen unterworfen sind. Insbesondere wenn man die 
Forderung der Energiewirtschaft mitberücksichtigt, wonach (trockener) 
Marktkehricht im Sommer in Ballen verpackt und zwischengelagert werden 
muss, damit dieser zur Abdeckung von Stromlücken im Winter thermisch 
verwertet werden kann. 

Alle in der Schweiz betriebenen Kehrichtverwertungsanlagen (KVA) wurden 
auf Basis der jeweiligen kantonalen Abfallplanung erstellt. Für die 
Festlegung der erforderlichen Behandlungskapazität werden nicht nur die 
Bedürfnisse zur Entsorgung der Siedlungsabfälle aus dem betreffenden 
Einzugsgebiet berücksichtigt. Damit die Entsorgungssicherheit in der 
Schweiz gewährleistet werden kann, wird immer auch ein Teil der 
Behandlungskapazität einer Anlage für die Entsorgung von Marktkehricht 
aus der Entsorgungsregion bereitgestellt. Dabei ist es den Inhabern von 
Marktkehricht und übrigen Abfällen freigestellt, ob sie die 
Entsorgungsdienstleistung in der Region in Anspruch nehmen oder ihre 
Abfälle in einer anderen Anlage behandeln lassen. Damit ist auch der Markt 
für die Behandlung dieser Abfälle gewährleistet. 

Die grosse Herausforderung zur thermischen Verwertung der nicht direkt 
verwertbaren Abfälle liegt heute nicht primär in der Erstellung und im 
Betrieb von Kehrichtverwertungsanlagen, sondern im Bereitstellen des 
erforderlichen Deponieraums zur Ablagerung der aufbereiteten 
Verbrennungsrückstände aus den Kehrichtschlacken und Filteraschen.

Die Kantone sind gestützt auf Art. 31 USG verpflichtet, im Rahmen der 
Abfallplanung ihren Bedarf an Abfallanlagen zu ermitteln und die Standorte 
der Abfallanlagen festzulegen. Darunter fallen neben den Anlagen zur 
thermischen Behandlung auch die Deponien zur Ablagerung der daraus 
resultierenden Verbrennungsrückstände. Die Schwierigkeit vieler Kantone, 
die erforderlichen Deponiestandorte festzulegen und damit dafür zu sorgen, 
dass die bei der thermischen Behandlung verbleibenden Rückstände sicher 
abgelagert werden können, ist ein klassisches Beispiel, das vom Markt nicht 
gelöst werden kann. Eine Kehrichtverwertungsanlage kann unabhängig vom 
Abfallinput nur so lange betrieben werden, als auch die 
Verbrennungsrückstände behandelt und abgela-gert werden können. Das 
heisst, zur Gewährleistung der Entsorgungssicherheit müssen die Kanto-ne 
bei der Abfallplanung und Lenkung der Abfälle auf die Grundlagen von Art. 
31, 31a und 31b USG zurückgreifen und, soweit erforderlich, auch 
Einzugsgebiete festlegen können.

Dies kann nur mit der Variante 1 gewährleistet werden.

Mit der zur Diskussion gestellten Variante 2 würde die von der Motion 
24.3475 geforderte «Regula-torische Blockade beim Zink-Recycling» nicht 
behoben. Zudem würden neue Probleme geschaffen. 
In Anbetracht der einstimmigen Überweisung der Motion 24.3475 kommt 
diese Variante einer klaren Missachtung des Auftrags von National- und 
Ständerat gleich.
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Titel Variante 2 betreffend Art. 3 Bst. a Ziff. 4

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag In dieser Verordnung bedeuten:
a.Siedlungsabfälle:

4. Rückstände aus Abfällen nach den Ziffern 1–3, die bei der 
thermischen Behandlung anfallen, bis und mit deren Verwertung oder 
Ablagerung;

Begründung siehe Antwort zu Variante 1

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --
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metal.suisse

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: metal.suisse bekennt sich zur Kreislaufwirtschaft und begrüsst Massnahmen, 
welche die Wiederverwertbarkeit von Wertstoffen fördern. Diese müssen 
jedoch aus ökologischer und aus ökonomisch Perspektive Sinn machen. Dafür 
müssen Rahmenbedingungen geschaffen werden, welche es den 
Unternehmen ermöglichen, die vorgeschlagenen Massnahmen umzusetzen. 
Gerade bei den Verpackungen gelten in der Industrie andere Voraussetzungen 
als im Detailhandel. Eine Gleichbehandlung des B2B Sektors ist technisch 
kaum umsetzbar und führt zu unverhältnismässigen Kosten der Wirtschaft.
Der Umgang mit KVA-Schlacke muss wirtschaftlich und ökologisch Sinn 
machen
metal.suisse begrüsst, dass die neue Klassifizierung von KVA-Schlacke als 
Siedlungsabfall die Verwertbarkeit der metallischen Stoffe fördern will. 
Ökologisch ist die Untermischung von Schlacke im Produktionsprozess 
problematisch. Die sortenreine Schrottverwertung erhöht die 
Ausbringungsmenge des Produktionsprozesses bei gleichzeitig niedrigerem 
Energiebedarf. Zudem verunmöglicht die Verunreinigung des Werkstoffes, 
dass in einem späteren Recycling der Werkstoff als sortenreiner Werkstoff in 
dem Prozess weitergenutzt wird. Kupfer- und Aluminiumbestandteile lassen 
sich ebenso wenig im Produktionsprozess entfernen, wie andere 
Legierungszuschläge. Das ansonsten mögliche Upcycling zu höherwertigen 
Stählen wird technisch entsprechend ausgeschlossen. 
Dementsprechend darf es für Produzenten von metallischen Wertstoffen keine 
generelle Pflicht zur Untermischung von Schlacke geben, da dies langfristig 
der Kreislaufwirtschaft schadet. Die Verwertung von KVA-Schlacke muss 
vielmehr wirtschaftlich als auch ökologisch Sinn machen. Deutlich sinnvoller 
ist, die metallischen Werkstoffe auf der Stufe der Kehrichtverbrennungsanlage 
gezielte vorab auszusortieren, wie dies auch bei den biogenen Abfällen 
vorgesehen ist. In diesem Falle könnte das Materialrecycling seine volle 
Wirkung ausspielen. Ökologische und ökonomische Argumente würden das 
Recycling metallischer Grundstoffe unterstützen.

Anhang: ms_STN_Umweltpaket_Frühling.pdf
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Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme1

Titel Art. 12 Allgemeine Verwertungspflicht nach dem Stand der Technik

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1 Abfälle sind für die Wiederverwendung vorzubereiten oder stofflich zu 
verwerten, wenn dies technisch möglich und wirtschaftlich tragbar ist, eine 
zukünftige stoffliche Verwertung nicht beeinträchtigt und die Umwelt 
weniger belastet als:

a.eine andere Entsorgung; oder
b.die Herstellung neuer Produkte.

2 Die Vorbereitung zur Wiederverwendung und die stoffliche Verwertung 
nach Absatz 1 müssen nach dem Stand der Technik erfolgen und 
wirtschaftlich tragbar sein.
3 Ist eine Vorbereitung zur Wiederverwendung oder eine stoffliche 
Verwertung nach dem Stand der Technik nicht möglich oder wirtschaftlich 
nicht tragbar, sind die Abfälle vorrangig stofflich-energetisch und dann rein 
energetisch zu verwerten.

Begründung --

Titel Art. 14 Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1 Biogene Abfälle sind separat zu sammeln und Fremdstoffe sind so früh 
wie möglich auszuschleusen. Biogene Abfälle sind rein stofflich oder durch 
Vergären zu verwerten, sofern:

a.sie sich aufgrund ihrer Eigenschaften, insbesondere ihrer Nährstoff- 
und Schadstoffgehalte, dafür eignen; und
b.die Verwertung nicht durch andere Vorschriften des Bundesrechts 
untersagt ist.

Art. 14b: Neue Vorschrift 
«Metallische Siedlungsabfälle sind getrennt zu sammeln und aus der 
thermischen Verwertung auszuscheiden. Die Werkstoffe sind sortenreis der 
stofflichen Verwertung zuzuführen.»

Begründung --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: metal.suisse unterstützt den Ansatz, die Kreislaufwirtschaft zu stärken und das 
Recycling von Verpackungen zu fördern. Die Annäherung an die europäischen 
Regelungen wird von uns begrüsst. Allerdings sollte auch die Umsetzung 
parallel zum 1.1.2030 erfolgen, um Nachteile zu Vermeiden. Der 
marktwirtschaftliche Umgang mit Lösungen im Verpackungsrecycling macht 
Sinn und sollte ausgebaut werden.

Schwierig ist hingegen die Gleichbehandlung von B2C und B2B 
Verpackungen. In vielen Branchen ist das Verpackungsproblem gelöst, in dem 
entweder Verpackungsmaterialien mit Lieferanten mitgegeben werden können, 
unabhängig von Kosten oder vom ursprünglichen Lieferanten. So werden 
beispielsweise bereits heute in der Bauwirtschaft Leerfahrten vermieden und 
Verpackungen entsorgt. In der Industrie bestehen wiederum aufwändige 
Recyclingprozesse, die den Rücklauf unnötig machen würden. Solche 
Recyclingprozesse bedeuten auch, das altes Verpackungsmaterial (wie z.B. 
Kartons oder Kunststoffverpackungen) zu neuem Verpackungsmaterial 
umfunktioniert werden.
Zusammenfassend lassen sich die Regelungen kaum in der vorliegenden 
Form auf den Bereich B2B umlegen. Sie orientieren sich zu stark en den 
Gegebenheiten und Kenntnissen aus dem Konsumbereich. Um 
funktionierende Kreislaufsysteme nicht zu gefährden, empfehlen wir, den B»B 
Bereich aus den Regelungen vorerst auszunehmen. Eine B2B Regelung sollte 
erst in einem weiteren Schritt bearbeitet werden und Rücksicht auf Lieferwege, 
Abfallsorte und ausländische Sachverhalte nehmen. Sollten ein Ausnahme für 
den B2B Sektor nicht möglich sein, verweisen wir für die Anpassungen der 
Detailvorschriften auf die Stellungnahme des Dachverbands Economiesuisse.
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Anhang: ms_STN_Umweltpaket_Frühling.pdf
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Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme2

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die mit 
Ware befüllte Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff an 
Endabnehmerinnen und Endabnehmer abgeben und die Entsorgung aller 
von ihnen abgegebenen Verpackungen nicht durch die Mitgliedschaft bei 
einer privaten Branchenorganisation oder durch finanzielle Beiträge an eine 
solche sicherstellen, müssen:

a. solche Verpackungen bei allen Verkaufsstellen während den 
gesamten Öffnungszeiten zurücknehmen;
b. solche Verpackungen, soweit technisch möglich, der stofflichen 
Verwertung zuführen; und
c. in den Verkaufsstellen an gut sichtbarer Stelle deutlich darauf 
hinzuweisen, dass solche Verpackungen zurückgenommen werden.

Begründung Eine Sammelpflicht ist B2B nicht umsetzbar
Die subsidiäre Rücknahmepflicht des Artikel 4 betrifft alle Hersteller und 
Händler, die Verpackungen an Endabnehmer abgeben. Das umfasst neu 
somit auch B2B-Szenarien, in denen Verpackungsmaterial nicht vom 
eigentlichen Inverkehrbringer stammt, sondern in vorgelagerten Lieferketten 
anfällt. In solchen Fällen kann die Rücknahmeverantwortung faktisch nicht 
erfüllt werden. 
Zahlreiche Verpackungen im B2B sind für die Materialien in Umlauf und 
technisch zum Schutz der Waren notwendig. Auf einer Baustelle arbeiten 
zahlreiche Unternehmen nebeneinander mit jeweils zahlreichen Lieferanten. 
Der logistische Aufwand einer getrennten Sammlung ist nicht zu bewältigen. 
Das gesammelte Verpackungsmaterial müsste beim Grosshändler zudem 
wiederum auf seine Lieferanten und Hersteller aufgeteilt werden. Neben 
dem logistischen Durcheinander würde eine solche Verpflichtung auch 
einen unverhältnismässig hohen administrativen Zusatzaufwand erzeugen. 
Eine Gleichbehandlung des B2B Sektors mit dem Konsumbereich könnte im 
schlimmsten Fall kontraproduktiv wirken, indem die bestehenden Strukturen 
zur Rücknahme entfallen könnten. Industrieunternehmen sind zudem oft 
gleichzeitig in mehreren Rollen (Herstellerin, Verwenderin, Händlerin) 
betroffen. Sie entsorgen bereits heute in der Produktion anfallende oder 
nach der Auslieferung zurückgenommene Verpackungen auf eigene 
Kosten, was im Entwurf nicht berücksichtigt wird und zu Doppelbelastungen 
führen. Unklar ist auch, wie Produktionsstandorte ohne Verkaufsstellen die 
Rücknahmepflicht umsetzen sollen. Aus diesem Grund sollte die 
Rücknahmepflicht ausschliesslich für in der Schweiz in Verkehr gebrachte 
Verpackungen gelten. Zudem sind Standorte, von der Quote auszunehmen, 
die in Handwerkezentren oder Fabrikläden Waren an Kunden abgeben. 
Eine Rücknahmequote oder die Unterstellung unter ein System wäre 
unverhältnismässig. Eine Ausnahme könnte über eine Bagatellgrösse 
geregelt werden.

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Übernimmt eine private Branchenorganisation die Aufgaben nach Absatz 1, 
so ist sie für die Einhaltung der Pflichten gemäss Buchstaben a-c 
verantwortlich.

Begründung Eine Branchenlösung macht nur für die Hersteller von Abfall Sinn
Wir anerkennen die vorgesehenen Möglichkeiten einer Branchenlösung. 
Diese ergeben machen nur Sinn für Unternehmen, welche die 
entsprechenden Verpackungen auch produzieren. Dies würde auch der 
Herstellerverantwortung Rechnung tragen und würde zu einer 
verursachungsgerechten Weiterverrechnung der Kosten führen. In einem 
Markt mit zahlreichen ausländischen Produkten und ausländischen 
Händlern lässt sich ein solche Regelung nicht umsetzen.
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Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 3

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Erfolgt die Rücknahme nicht kostenlos, so ist der Preis der Rücknahme so 
festzulegen, dass dieser die Entsorgungskosten deckt. Die Preisfestlegung 
darf nicht gewinnorientiert geschehen.

Begründung Die Verordnung benachteiligt inländische Lieferanten
Inländische Lieferanten werden durch die Massnahmen des Art 4 
gegenüber ausländischen Lieferanten benachteiligt. Ein ungelöstes Problem 
betrifft Importware von Herstellern, deren Verpackungen in der Schweiz als 
Abfall anfallen, ohne dass eine Finanzierung über Rücknahmepflichten oder 
Branchenlösungen erfolgt. Ausländische Lieferanten lassen sich durch 
inländische Branchenlösungen nicht erfassen. Ebenfalls lässt sich das 
System der Meldepflichten nicht auf importierte Waren übertragen. Dennoch 
müssten die Quotenbegriffe international vergleichbar sein, sodass 
Schweizer Unternehmen kein zusätzliches Reportingsystem für den EU-
Export aufbauen müssten, was weitere zusätzliche Nachteile bedeuten 
würde.
Dies führt zu Wettbewerbsnachteilen für inländische Unternehmen, die die 
Entsorgungskosten tragen müssen. Mit dem neuen Art. 32abis USG besteht 
die Möglichkeit, solche Trittbrettfahrer in die Pflicht zu nehmen. Ein neuer 
Absatz 2bis in Art. 4 schafft die notwendige Rechtsgrundlage. Die 
nachgelagerte Finanzierung über Sackgebühren ist im B2B-Bereich in 
Praxis sinnfrei, da Unternehmen eigene Entsorgungssysteme nutzen und 
die Kosten unmittelbar selbst tragen. Hier sind verursachergerechte 
Ansätze erforderlich.
Aus ähnlichen Gründen ist auch der Art. 5 nicht praktikabel. In vielen 
Geschäftsbereichen sind die Lieferwege international. Diese Vorschriften 
betreffen inländische Lieferanten und lassen sich bei ausländischen 
Teilnehmern nicht umsetzen. Entsorgungskosten müssten hingegen durch 
der Schweizer Brancheteilnehmer getragen werden.

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Die Pflichten nach den Absätzen 1 und 2 gelten nur für Unternehmen, die 
nicht gemäss Artikel 7 gebührenpflichtig sind und in zwei 
aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren den Schwellenwert von einer Million 
Franken AHV-Lohnsumme oder einer Million Franken Umsatz überschreiten.

Begründung Umsatz ist keine geeignete Kenngrösse bei B2B
Die vorgestellte Lösung zielt bislang auf den Umsatz der Unternehmung als 
Kenngrösse ab. Diese Grösse sagt weder etwas über die anfallenden 
Verpackungsmengen noch über die Grösse des Unternehmens aus. Aum 
einfachsten ist dies am Beispiel des Grosshandels zu erklären: Im Handel 
ist es möglich grosse Mengen an teuren Rohstoffen mit nur wenigen 
Mitarbeitern zu bewegen, ohne dass Verpackungen im grossen Stil zum 
Einsatz kommen. Hier muss eine abfall- oder verpackungsbezogene 
Kenngrösse verwendet werden.
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scienceindustries

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Neutrale Haltung

Begründung: scienceindustries begrüsst grundsätzlich die Stärkung der Kreislaufwirtschaft 
sowie die Präzisierung der Verwertungshierarchie im Rahmen der 
parlamentarischen Initiative 20.433 «Schweizer Kreislaufwirtschaft stärken». 
Die Priorisierung der Wiederverwendung und stofflichen Verwertung 
gegenüber der stofflich-energetischen und rein energetischen Verwertung 
entspricht den Grundprinzipien einer ressourcenschonenden und nachhaltigen 
Abfallbewirtschaftung.

Für die praktische Umsetzung ist es aus Sicht der Industrie entscheidend, dass 
die im Umweltschutzgesetz festgelegten Bedingungen konsequent 
berücksichtigt werden: Wiederverwendung oder stoffliche Verwertung sollten 
nur dann priorisiert werden, wenn sie technisch möglich, wirtschaftlich tragbar 
und ökologisch vorteilhaft sind. Diese Kriterien sind zentral, um die Umsetzung 
praxisgerecht, verhältnismässig und realistisch zu gestalten. Wird dies nicht 
konsequent beachtet, besteht die Gefahr, dass Massnahmen eingeführt 
werden, die technisch schwer umsetzbar sind, für Unternehmen 
unverhältnismässige Kosten verursachen oder ökologisch kaum messbare 
Vorteile bringen bzw. zu schwer lösbaren Zielkonflikten führen.

Anhang: VN Umwelt Frühling 2026_scienceindustries_final.pdf
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Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme1

Titel Variante 1 betreffend Art. 3 Bst. a Ziff. 4

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag In dieser Verordnung bedeuten:
a.Siedlungsabfälle:

4.alle Rückstände, die in Anlagen zur thermischen Behandlung von 
Abfällen nach den Ziffern 1–3 anfallen, bis und mit deren Verwertung 
oder Ablagerung;

Begründung Die Anpassung der Definition betrifft primär KVA-Anlagen. Zwei Varianten 
stehen zur Diskussion:

Variante 1: Alle Verbrennungsrückstände von KVA, unabhängig vom Input 
(Siedlungsabfälle oder Marktkehricht), gelten als Siedlungsabfälle.
Variante 2: Nur Rückstände aus "echten" Siedlungsabfällen fallen unter das 
Monopol.

Aus Sicht von scienceindustries ist nachvollziehbar, dass Variante 1 am 
praxisgerechten erscheint, da sie den Vollzug vereinfacht und die gesetzlich 
vorgeschriebene Metallrückgewinnung (z.B. Zink aus KVA-Filteraschen) 
erleichtert. Gleichzeitig sollte in Variante 1 klar unterschieden werden 
zwischen:

oKVA-Anlagen, deren Hauptzweck die Verbrennung von Siedlungsabfällen 
ist, und
oAnlagen, deren Hauptzweck nicht die Verbrennung von Siedlungsabfällen 
ist, die jedoch gelegentlich einen Anteil solcher Abfälle mitverbrennen, z.B. 
Sonderabfallverbrennungsanlagen (SAVA), in denen Abfälle aus 
Industriearealen entsorgt werden: Diese Abfälle sollen nicht dem kantonalen 
Monopol unterliegen, da sie aufgrund einer möglichen chemischen oder 
biologischen Kontamination als Sonderabfälle vor Ort behandelt werden 
müssen.

Titel Art. 13 Abs. 1 und 4

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung scienceindustries nimmt die verstärkte Pflicht zur stofflichen Verwertung 
oder Vergärung biogener Abfälle zur Kenntnis. Diese betrifft neu auch 
Industrie- und Gewerbeabfälle, sofern sie sich für eine stoffliche Verwertung 
eignen. Bei der Umsetzung ist der Grundsatz zu beachten, dass die 
Priorisierung nur gilt, wenn sie sinnvoll ist und die Verwertung nicht durch 
andere Vorschriften des Bundesrechts untersagt wird.

Titel Art. 14 Abs. 1

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung scienceindustries nimmt die verstärkte Pflicht zur stofflichen Verwertung 
oder Vergärung biogener Abfälle zur Kenntnis. Diese betrifft neu auch 
Industrie- und Gewerbeabfälle, sofern sie sich für eine stoffliche Verwertung 
eignen. Bei der Umsetzung ist der Grundsatz zu beachten, dass die 
Priorisierung nur gilt, wenn sie sinnvoll ist und die Verwertung nicht durch 
andere Vorschriften des Bundesrechts untersagt wird.

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung
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Begründung: Die Anpassungen entsprechen den erwarteten europäischen Vorgaben und 
tragen dem übergeordneten Ziel Rechnung, die Kreislaufwirtschaft zu stärken. 
Besonders positiv bewerten wir, dass auf Verbote verzichtet wird. Erfahrungen 
aus Europa, insbesondere mit der Einwegplastikrichtlinie (EU) 2019/904, 
zeigen, dass Verbote zu weniger nachhaltigen Alternativen führen können und 
sich nur schwer umsetzen lassen.

Gleichzeitig sehen wir Handlungsbedarf: Der Anwendungsbereich der 
Verordnung ist zu weit gefasst. Zahlreiche Verpackungskategorien können 
aufgrund von Produktsicherheitsanforderungen oder Kontaminationsrisiken 
weder recycelt noch wiederverwendet werden. Deshalb sollten gezielte 
Ausnahmen vorgesehen werden. Darüber hinaus fehlen bestimmte 
Mengenschwellen, wodurch die praktische Umsetzung in einzelnen Fällen 
unnötig erschwert wird. 

Die neue Mitteilungspflicht nach Art.21 – mit detaillierter Aufschlüsselung nach 
Verpackungsmaterialien und bei Kunststoffverpackungen nach einzelnen 
Polymeren – erscheint unverhältnismässig und geht deutlich über die 
Anforderungen der meisten EU-Länder hinaus.

Anhang: VN Umwelt Frühling 2026_scienceindustries_final.pdf
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Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme2

Titel Art. 1 Gegenstand und Geltungsbereich

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1 Diese Verordnung regelt:
a.die Anforderungen an das Inverkehrbringen von Verpackungen;
b.die Rücknahme von Verpackungen sowie deren Entsorgung;
c.die Finanzierung der Entsorgung von Verpackungen aus Glas.

2 Die Verordnung findet keine Anwendung auf Verpackungen, die aufgrund 
der Beschaffenheit der da-rin enthaltenen Waren, nicht für eine 
Wiederverwendung oder ein Recycling geeignet sind.

Begründung Die Verordnung enthält derzeit keine ausdrücklichen Ausnahmen für 
bestimmte Verpackungstypen, etwa für Verpackungen von Gefahrgut, 
Chemikalien oder pharmazeutischen Produkten. Auch 
Transportverpackungen werden lediglich im erläuternden Bericht erwähnt, 
sind in der Verordnung selbst jedoch nicht explizit ausgenommen. Mit einer 
entsprechenden Ausnahme könnten spezielle Verpackungen – 
beispielsweise Arzneimittel-Verpackungen oder Verpackungen aus der 
chemischen Produktion (Gefahrgut) – von der Verordnung ausgenommen 
werden, da diese aus Sicherheits- oder regulatorischen Gründen kaum 
recycelt oder wiederverwendet werden können.

Titel Art. 3 Allgemeine Anforderungen an Verpackungen

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die mit 
Ware befüllte Verpackungen abgeben, stellen sicher, dass Verpackungen, 
soweit technisch möglich und wirtschaftlich tragbar:

a. vom Verpackungsvolumen und der Verpackungsmasse her auf das 
Mindestmass begrenzt sind, das zur Gewährleistung der erforderlichen 
Sicherheit und Hygiene der verpackten Ware angemessen ist;
b. bei der Sammlung, Behandlung und dem Recycling nicht zu 
erheblichen technischen Schwierigkeiten oder erheblichen Mehrkosten 
führen; und
c. einen möglichst hohen Anteil an Rezyklaten enthalten, wobei die 
Verfügbarkeit der erforderlichen Qualitäten und Mengen zu 
berücksichtigen ist.

Begründung Die Recyclingkapazitäten in Europa sind begrenzt, und nicht alle 
verfügbaren Rezyklate erfüllen die für industrielle Verpackungen 
erforderliche Qualität. Aus unserer Sicht ist es daher notwendig, in Lit.c 
einen Vorbehalt aufzunehmen, der die tatsächliche Verfügbarkeit von 
Rezyklaten berücksichtigt. Positiv hervorzuheben ist, dass die Verordnung 
keine festen Quoten vorsieht. Solche Quoten würden die praktische 
Umsetzung erschweren, insbesondere in Bereichen, in denen die 
Funktionalität der Verpackungen – insbesondere in Bezug auf Sicherheit, 
Hygiene und technische Anforderungen – nicht eingeschränkt werden darf.
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Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die mit 
Ware befüllte Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff an 
Endabnehmerinnen und Endabnehmer abgeben und die Entsorgung aller 
von ihnen abgegebenen Verpackungen nicht durch die Mitgliedschaft bei 
einer privaten Branchenorganisation oder durch finanzielle Beiträge an eine 
solche sicherstellen, müssen:

a. solche Verpackungen bei allen Verkaufsstellen während den 
gesamten Öffnungszeiten zurücknehmen;
b. solche Verpackungen, soweit technisch möglich, der stofflichen 
Verwertung zuführen; und
c. in den Verkaufsstellen an gut sichtbarer Stelle deutlich darauf 
hinzuweisen, dass solche Verpackungen zurückgenommen werden.

Antrag: Es soll geprüft werden, eine Mindestgrenze für die Meldepflicht von 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff einzuführen, um 
unverhältnismässig hohen administrativen Aufwand für sehr geringe 
Mengen zu vermeiden.

Begründung Die Verordnung führt eine Rücknahmepflicht für Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff ein, verbunden mit entsprechenden 
Meldepflichten. Aus Sicht von scienceindustries fehlt jedoch eine 
Mindestgrenze für die Meldepflicht, wodurch auch sehr kleine Mengen 
erfasst würden. Dies kann den administrativen Aufwand unverhältnismässig 
erhöhen, ohne dass dadurch ein relevanter Beitrag zur Kreislaufwirtschaft 
entsteht.

Titel Art. 5 Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die 
verpflichtet sind, Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff 
zurückzunehmen, und von diesen beauftragte private 
Branchenorganisationen, müssen:

a. alle beteiligten Akteure der Entsorgungskette kostendeckend für 
erbrachte Leistungen entschädigen;
b. sicherstellen, dass die Entsorgungskosten durch verursachergerechte 
Beiträge gedeckt werden; diese Beiträge müssen zweckgebunden sein 
und dürfen nur für die Deckung der Entsorgungskosten verwendet 
werden;
c. sicherstellen, dass der Anteil der Getränkeverpackungen aus PET an 
der gesamten gesammelten Masse 2 Prozent nicht übersteigt;
d. stetig Massnahmen treffen, damit die Sammelquote wie auch die 
Qualität und Reinheit der Sammlung steigt;
e. nicht stofflich verwertbare Verpackungen und Behandlungsreste 
zunächst stofflich-energetisch und dann rein energetisch verwerten.

Antrag: Es soll geprüft werden, eine Mindestgrenze für die Meldepflicht von 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff einzuführen, um 
unverhältnismässig hohen administrativen Aufwand für sehr geringe 
Mengen zu vermeiden.

Begründung Die Verordnung führt eine Rücknahmepflicht für Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff ein, verbunden mit entsprechenden 
Meldepflichten. Aus Sicht von scienceindustries fehlt jedoch eine 
Mindestgrenze für die Meldepflicht, wodurch auch sehr kleine Mengen 
erfasst würden. Dies kann den administrativen Aufwand unverhältnismässig 
erhöhen, ohne dass dadurch ein relevanter Beitrag zur Kreislaufwirtschaft 
entsteht.
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Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Keine Gebühr müssen entrichten:
Herstellerinnen und Hersteller, die Verpackungen mit einem Füllvolumen 
von weniger als 0,02 l abgeben oder einführen;
Herstellerinnen und Hersteller, die pro Kalenderhalbjahr weniger als 
500 Verpackungen abgeben oder einführen;
Herstellerinnen und Hersteller, die leere und befüllte Verpackungen 
abgeben oder einführen, die weder für Lebensmittel noch für 
Kosmetikprodukte eingesetzt werden.

Antrag: Bei der Erhebung der vorgezogenen Entsorgungsgebühr für 
Glasverpackungen soll geprüft werden, ob statt einer Abgabe pro 
Verpackung eine Bemessung nach Verpackungsgrösse oder -menge 
praktikabler und effizienter ist.

Begründung Die Verordnung sieht eine vorgezogene Entsorgungsgebühr für 
Glasverpackungen vor. Aus Sicht von scienceindustries ist zu prüfen, ob die 
Erhebung der Gebühr pro Verpackung sinnvoll und zielführend ist, oder ob 
eine Bemessung anhand der Verpackungsgrösse / -menge praxisgerechter 
und einfacher umsetzbar wäre.

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 1

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Herstellerinnen und Hersteller von Produkten in Einwegverpackungen 
müssen dem BAFU nach dessen Vorgaben jeweils bis Ende Februar 
mitteilen:

a. das Gewicht der Verpackungen, die für die im Vorjahr für den 
Inlandverbrauch hergestellten oder eingeführten Waren verwendet 
wurden, aufgegliedert nach Verpackungsmaterialien;

Antrag 1: Die Meldung soll ausschliesslich durch den Inverkehrbringer 
erfolgen.
Antrag 2: Die Meldepflicht soll sich an Mindestmengen orientieren und nicht 
an Lohnsumme oder Umsatz des Unternehmens.
Antrag 3: Die Einführung eines nationalen Reporting-Systems für 
Einwegverpackungen soll vorerst zu-rückgestellt werden, bis die EU-
Nomenklatur vorliegt. Der Detaillierungsgrad der Meldung soll in jedem Fall 
vereinfacht werden. Zu diesem Zweck wird die Streichung von Lit.b in Art.21 
Abs.1 und Abs.2 beantragt.
Antrag 4: Für spezielle Verpackungen (z.B. medizinische Produkte, 
Chemikalien oder Gefahrgut) soll die Meldepflicht im Sinne der in Art.1 
vorgeschlagenen Ausnahmen ausdrücklich nicht gelten.
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Begründung Mit der in die Vernehmlassung gegebenen Revision wird eine neue 
Meldepflicht eingeführt. Hersteller von Produkten in Einwegverpackungen 
sowie von leeren Einweg-Serviceverpackungen müssten dem BAFU künftig 
das Gewicht der im Vorjahr für den Inlandverbrauch hergestellten oder 
eingeführten Verpackungen melden – aufgeschlüsselt nach 
Verpackungsmaterialien und bei Kunststoffverpackungen zusätzlich nach 
den verschiedenen Polymeren (insbesondere PET, PE, PP, PS, PVC). 
Dieser Detaillierungsgrad geht deutlich über die Anforderungen der EU 
hinaus. Der damit verbundene bürokratische Mehraufwand, inklusive 
Aufbau von Reporting-Systemen, zusätzlichen Kosten und erhöhter 
Arbeitsbelastung für Unternehmen, erscheint aus Sicht von 
scienceindustries unverhältnismässig.

Besonders herausfordernd ist die Situation im Pharmabereich: 
Verpackungen bestehen hier oft aus mehreren Materialien und komplexen 
Kombinationen. Eine detaillierte, exakte Aufschlüsselung nach einzelnen 
Polymerarten ist in der Praxis sehr schwierig, teilweise sogar unmöglich. 
Zudem ist der Nut-zen einer solch granularen Berichterstattung fraglich. 
Wenn das Ziel darin besteht, langfristig diejenigen Materialien zu 
identifizieren, bei denen die Recyclingquoten ungenügend sind, könnte dies 
im Bedarfsfall, etwa bei Nichterreichung der Ziele, auch gezielt durch 
Studien ermittelt werden. Präventiv stimmt das Verhältnis zwischen 
Aufwand, Kosten und Nutzen aus unserer Sicht nicht.

Auf EU-Ebene hat die Kommission am 1. August die Konsultation für den 
Circular Economy Act eröffnet, der voraussichtlich 2026 in Kraft treten soll 
und ein Alignment mit der Packaging and Packaging Waste Regulation 
(PPWR) bewirken wird. Da Unterschiede in Nomenklatur und 
Berichtsgranularität zwischen den Mitgliedstaaten die Einhaltung der 
Vorschriften erheblich erschweren, plant die EU, die Nomenklatur an den 
Vorschlag der PPWR anzupassen, um einen einheitlichen Standard zu 
schaffen. Aus unserer Sicht wäre es daher sinnvoll, zunächst diese neue 
Nomenklatur abzuwarten, anstatt ein nationales Reporting-System 
einzuführen, das in naher Zukunft erneut angepasst werden müsste.

Die Meldung erfolgt zudem durch den Hersteller und nicht durch den 
Inverkehrbringer, wodurch unklar bleibt, ob der Absatzmarkt bei Verkauf 
über Händler zuverlässig erfasst werden kann. Es ist sicherzustellen, dass 
die Reportingpflicht bei jener Legal Entity liegt, die die Produkte tatsächlich 
auf den Markt bringt. Ein Reporting durch Hersteller- oder 
Produktionsstandorte ist nicht zielführend, da ein erheblicher Teil der 
Produkte exportiert wird. Die dabei entstehenden Abfälle fallen daher nicht 
in der Schweiz an und werden entsprechend auch nicht in der Schweiz 
wiederverwendet oder rezykliert. Darüber hinaus wird die Pflicht an die 
Lohnsumme oder den Umsatz des Unternehmens geknüpft, was wenig 
zielführend ist. Eine Orientierung an Mindestmengen, wie sie in 
Deutschland üblich ist (z.B. 80t für Glas, 50t für Papier/Karton, 30t für 
andere Verpackungen), wäre aus unserer Sicht praxisgerechter.

Schliesslich wird auch hier deutlich, dass in stark regulierten Bereichen, wie 
bei medizinischen Produkten oder Chemikalien, eine derartige Meldepflicht 
voraussichtlich kaum zu mehr Recycling oder Wiederverwendbarkeit führt, 
da diese Verpackungen bereits unter strengen Vorschriften hergestellt und 
gebraucht werden. Vor diesem Hintergrund und im Sinne der in Art.1 
vorgeschlagenen Ausnah-men sollte die Meldepflicht für diese 
Verpackungen ausdrücklich nicht gelten.

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 2

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Herstellerinnen und Hersteller von leeren Einweg-Serviceverpackungen, 
müssen dem BAFU nach dessen Vorgaben jeweils bis Ende Februar 
mitteilen:

a. das Gewicht der Verpackungen, die im Vorjahr für den 
Inlandverbrauch verwendet wurden, aufgegliedert nach 
Verpackungsmaterialien;

Begründung Siehe Anträge & Begründung im Art. 21, Abs.1.
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Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 3

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Die Pflichten nach den Absätzen 1 und 2 gelten nur für Unternehmen, die 
nicht gemäss Artikel 7 gebührenpflichtig sind und in zwei 
aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren den Schwellenwert von einer Million 
Franken AHV-Lohnsumme oder einer Million Franken Umsatz überschreiten.

Begründung --

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 4

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Das BAFU stellt entsprechende digitale Vorlagen zur Erfüllung der 
Mitteilungspflicht zur Verfügung.

Begründung Siehe Anträge & Begründung im Art. 21, Abs.1.

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 5

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Das BAFU kann die Mengen der eingesetzten Verpackungsmaterialien in 
aggregierter Form jährlich publizieren.

Begründung Siehe Anträge & Begründung im Art. 21, Abs.1.

Titel Art. 27 Inkrafttreten

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1 Diese Verordnung tritt unter Vorbehalt der Absätze 2 und 3 am 1. Januar 
2027 in Kraft.
2 Artikel 4 tritt am 1. Januar 2028 in Kraft.
3 Artikel 6 tritt wie folgt in Kraft:
a. für rücknahmepflichtige Einwegverpackungen aus Kunststoff, für welche 
zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Verordnung in der Schweiz nutzbare 
Sammelsysteme bestehen, am 1. Januar 2030
b. für rücknahmepflichtige Einwegverpackungen aus Kunststoff, für welche 
zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Verordnung noch keine in der Schweiz 
nutzbare Sammelsysteme bestehen, am 1. Januar 2035.

Begründung --
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stefan eberhard ag

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Ablehnung

Begründung: Wir danken Ihnen im Voraus herzlich für die Gelegenheit, zum 
Verordnungspaket Umwelt Frühling 2026 Stellung nehmen zu dürfen. Die 
grundsätzliche Ausrichtung der vorgesehenen Verwertungshierarchie 
begrüssen wir , da sie einen wichtigen Beitrag zu einer funktionierenden 
Kreislaufwirtschaft leistet. Der Ausweitung des Siedlungsabfallmonopols 
stehen wir ablehnend gegenüber – insbesondere im Hinblick auf die 
Wertschöpfungskette mineralischer Baustoffe und deren Bedeutung für die 
Kreislaufwirtschaft.

Bitte entnehmen Sie unsere Anliegen der detaillierten Stellungnahme. Wir 
danken für die Berücksichtigung und sind gerne bereit im persönlichen 
Gespräch mögliche Lösungen zu diskutieren.

Freundliche Grüsse, Simone Aebischer

Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme1
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Titel Variante 1 betreffend Art. 3 Bst. a Ziff. 4

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag In dieser Verordnung bedeuten:
a.Siedlungsabfälle:

4.alle Rückstände, die in Anlagen zur thermischen Behandlung von 
Abfällen nach den Ziffern 1–3 anfallen, bis und mit deren Verwertung 
oder Ablagerung;

Begründung Dass Verbrennungsrückstände aus Kehrrichtverbrennungsanlagen neu als 
Siedlungsabfälle eingestuft werden sollen, ist abzulehnen, da dies zu einer 
Rückstufung und Abschwächung der Kreislaufwirtschaft führen würde. Eine 
stoffliche Aufwertung von solchen Stoffen wäre demnach nicht mehr 
möglich, was die Ziele der Kreislaufwirtschaft grundsätzlich in Frage stellt.

Die Einstufung sämtlicher Rückstände aus KVA's als Siedlungsabfall betrifft 
nicht nur das Zink-Recycling, sondern auch die Schlacken. Damit greift der 
Gesetzgeber in einen gut funktionierenden Wettbewerb und Markt ein. 

Mit der Annahme der Motion 24.3475 "Regulatorische Blockade beim Zink-
Recycling beheben" hat das Parlament den Bundesrat aufgefordert, "die 
Abfallverordnung (VVEA) dahingehend abzuändern, dass die regulatorische 
Blockade beim Zink-Recycling behoben werden kann." Sowohl im Titel als 
auch im eingereichten Text bezieht sich die Motion auf das Zink-Recycling. 
In der Begründung zur Motion wird präzisiert: „Zink wird nicht aus Schlacke, 
sondern aus Filterasche bzw. Hydroxidschlamm rückgewonnen”. Die vom 
Parlament verlangte Verordnungsänderung zielt somit klar auf KVA-
Hydroxidschlamm und nicht auf weitere KVA-Verbrennungsrückstände.

Obwohl der Auftrag des Parlaments sich auf KVA-Hydroxidschlamm 
(25'000t pro Jahr) bezieht, nimmt der Bundesrat somit diesen Auftrag zum 
Anlass, sämtliche KVA-Verbrennungsrückstände zu regulieren. Dieser 
Schritt erweitert die regulierten Massenströme und Volumen beträchtlich 
(Stand 2024):
• Hydroxidschlämme: 25'000t pro Jahr (ursprünglicher Geltungsbereich der 
Motion 24.3475)
• Zusätzlich: Filterasche (trocken): 80'000t pro Jahr, bzw. nach saure 
Wäsche 120'000t gewaschene Filterasche
• Zusätzlich: Aus Hydroxidschlämmen gewonnenen Zink: 1'700t pro Jahr
• Zusätzlich: KVA-Schlacke: 800'000t pro Jahr
• Zusätzlich: Aus KVA-Schlacke rückgewonnenen Metallen: 90'000t pro Jahr

Im Erläuternden Bericht zur Änderung der Abfallverordnung, Teil II, Kapitel 
6 wird die allfällige Schaffung eines neuen Monopols darin begründet, dass 
das Marktsystem den höherstehenden Interessen nicht Rechnung zu tragen 
vermag. Mit Blick auf das Zink-Recycling mag dieser Umstand auf den 
Bereich der Hydroxidschlämme zutreffen. Wie der erläuternde Bericht aber 
ebenfalls darlegt, dürfen sich solche Eingriffe nur auf ebendiese Bereiche 
erstrecken, in denen der Markt als Regelsystem seine Funktion nicht zu 
erfüllen vermag. Für alle weiteren Verbrennungsrückstände ist dies aktuell 
nicht der Fall und der freie Markt bringt heute eine optimale Regulierung.

Das ausgeweitete Monopol schafft nicht nur Rechts- und 
Investitionsunsicherheit bei den privatrechtlich betriebenen Deponien, 
Anlagebetreibern und Werken, sondern kann zu einer Marktkonzentration 
führen, da öffentlich-rechtliche KVA Entsorgungsverträge direkt an eigene 
oder kantonsnahe Einrichtung vergeben könnten, ohne 
Ausschreibungspflicht. Der Eingriff durch die Einführung eines neuen 
Staatsmonopols hätte keine ökologischen Vorteile brächte jedoch 
voraussichtlich ökonomische Nachteile. 

Im Sinne einer hochwertigen und effizienten Nutzung von Abfällen, sollen 
Schlacken aus KVA weiterhin als Ersatzstoffe angenommen und verwertet 
werden dürfen, falls sich dies als technisch machbar und sinnvoll erweist.
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Titel Variante 2 betreffend Art. 3 Bst. a Ziff. 4

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag In dieser Verordnung bedeuten:
a.Siedlungsabfälle:

4. Rückstände aus Abfällen nach den Ziffern 1–3, die bei der 
thermischen Behandlung anfallen, bis und mit deren Verwertung oder 
Ablagerung;

Begründung Dass Verbrennungsrückstände aus Kehrrichtverbrennungsanlagen neu als 
Siedlungsabfälle eingestuft werden sollen, ist abzulehnen, da dies zu einer 
Rückstufung und Abschwächung der Kreislaufwirtschaft führen würde. Eine 
stoffliche Aufwertung von solchen Stoffen wäre demnach nicht mehr 
möglich, was die Ziele der Kreislaufwirtschaft grundsätzlich in Frage stellt.

Die Einstufung sämtlicher Rückstände aus KVA's als Siedlungsabfall betrifft 
nicht nur das Zink-Recycling, sondern auch die Schlacken. Damit greift der 
Gesetzgeber in einen gut funktionierenden Wettbewerb und Markt ein. 

Mit der Annahme der Motion 24.3475 "Regulatorische Blockade beim Zink-
Recycling beheben" hat das Parlament den Bundesrat aufgefordert, "die 
Abfallverordnung (VVEA) dahingehend abzuändern, dass die regulatorische 
Blockade beim Zink-Recycling behoben werden kann." Sowohl im Titel als 
auch im eingereichten Text bezieht sich die Motion auf das Zink-Recycling. 
In der Begründung zur Motion wird präzisiert: „Zink wird nicht aus Schlacke, 
sondern aus Filterasche bzw. Hydroxidschlamm rückgewonnen”. Die vom 
Parlament verlangte Verordnungsänderung zielt somit klar auf KVA-
Hydroxidschlamm und nicht auf weitere KVA-Verbrennungsrückstände.

Obwohl der Auftrag des Parlaments sich auf KVA-Hydroxidschlamm 
(25'000t pro Jahr) bezieht, nimmt der Bundesrat somit diesen Auftrag zum 
Anlass, sämtliche KVA-Verbrennungsrückstände zu regulieren. Dieser 
Schritt erweitert die regulierten Massenströme und Volumen beträchtlich 
(Stand 2024):
• Hydroxidschlämme: 25'000t pro Jahr (ursprünglicher Geltungsbereich der 
Motion 24.3475)
• Zusätzlich: Filterasche (trocken): 80'000t pro Jahr, bzw. nach saure 
Wäsche 120'000t gewaschene Filterasche
• Zusätzlich: Aus Hydroxidschlämmen gewonnenen Zink: 1'700t pro Jahr
• Zusätzlich: KVA-Schlacke: 800'000t pro Jahr
• Zusätzlich: Aus KVA-Schlacke rückgewonnenen Metallen: 90'000t pro Jahr

Im Erläuternden Bericht zur Änderung der Abfallverordnung, Teil II, Kapitel 
6 wird die allfällige Schaffung eines neuen Monopols darin begründet, dass 
das Marktsystem den höherstehenden Interessen nicht Rechnung zu tragen 
vermag. Mit Blick auf das Zink-Recycling mag dieser Umstand auf den 
Bereich der Hydroxidschlämme zutreffen. Wie der erläuternde Bericht aber 
ebenfalls darlegt, dürfen sich solche Eingriffe nur auf ebendiese Bereiche 
erstrecken, in denen der Markt als Regelsystem seine Funktion nicht zu 
erfüllen vermag. Für alle weiteren Verbrennungsrückstände ist dies aktuell 
nicht der Fall und der freie Markt bringt heute eine optimale Regulierung.

Das ausgeweitete Monopol schafft nicht nur Rechts- und 
Investitionsunsicherheit bei den privatrechtlich betriebenen Deponien, 
Anlagebetreibern und Werken, sondern kann zu einer Marktkonzentration 
führen, da öffentlich-rechtliche KVA Entsorgungsverträge direkt an eigene 
oder kantonsnahe Einrichtung vergeben könnten, ohne 
Ausschreibungspflicht. Der Eingriff durch die Einführung eines neuen 
Staatsmonopols hätte keine ökologischen Vorteile brächte jedoch 
voraussichtlich ökonomische Nachteile. 

Im Sinne einer hochwertigen und effizienten Nutzung von Abfällen, sollen 
Schlacken aus KVA weiterhin als Ersatzstoffe angenommen und verwertet 
werden dürfen, falls sich dies als technisch machbar und sinnvoll erweist.

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)
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Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Verzicht auf Stellungnahme

Begründung: --
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swisscleantech

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Zustimmung

Begründung: swisscleantech begrüsst die Änderungen im Grundsatz. 

Besonders begrüssen wir, dass mit der Revision der Abfallverordnung auch 
auf Ver-ordnungsebene die neue Abfallhierarchie festgeschrieben wird und 
neue Begriffe wie z.B. die Vorbereitung zur Wiederverwendung definiert 
werden. In gleicher Art unter-stützen wir, dass die stoffliche Verwertung von 
biogenen Abfällen gezielt gestärkt werden soll.

Anhang: Stellungnahme_swisscleantech_Vernehmlassung_Verordnungspaket Umwelt Frühling 2026.pdf
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Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme1

Titel Art. 3 Bst. n.-r

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag n.Vermeidung: Jede Massnahme, die er-griffen wird, bevor ein Stoff, ein 
Material oder ein Produkt zu einem Abfall wird, und Folgendes verringert: 1. 
die Abfallmenge, einschließlich durch Wiederverwendung oder 
Verlängerung der Lebensdauer von Produkten, 2. die schädlichen 
Auswirkungen der erzeugten Abfälle auf die Umwelt und die menschliche 
Gesundheit oder 3. den Gehalt an Schadstoffen in Materialien und 
Produkten.
n.Wiederverwendung: Verfahren, bei dem Gegenstände und deren 
Bestandteile, die keine Abfälle sind oder ihre Abfalleigenschaft nach dem 
Durchlaufen eines Verwertungsverfahrens verloren haben, wieder für 
denselben oder einen vergleichbaren Zweck eingesetzt werden, für den sie 
ursprünglich bestimmt waren;

o.Vorbereitung zur Wiederverwendung: Verwertungsverfahren, bei dem 
Abfälle durch Behandlungsschritte wie Prüfung, Reinigung, Reparatur so 
aufbereitet werden, dass sie wiederverwendet werden können;
p.Stoffliche Verwertung: Verwertungsverfahren, bei dem die stofflichen 
Eigenschaften von Abfällen genutzt werden, indem die Abfälle so 
behandelt werden, dass sie gesamthaft als Sekundärrohstoffe wieder 
eingesetzt werden können;
q.Stofflich-energetische Verwertung: Verwertungsverfahren, bei dem 
Abfälle gleichzeitig sowohl stofflich als auch energetisch verwertet 
werden;
r.Energetische Verwertung: Verwertungsverfahren, bei dem Abfälle im 
Rahmen ihrer Entsorgung als Energiequelle genutzt werden.

Begründung Bst. n: Obwohl die Verordnung den Namen «Verordnung über die Ver-
meidung und die Entsorgung von Abfällen» trägt, spielt die Vermei-dung 
aktuell eine zu kleine Rolle. Dies muss u.a. mit einer Definition für 
Vermeidung korrigiert werden.
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Titel Art. 10 Pflicht zur thermischen Behandlung

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 12 Allgemeine Verwertungspflicht nach dem Stand der Technik

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1 Abfälle sind für die Wiederverwendung vorzubereiten oder stofflich zu 
verwerten, wenn dies technisch möglich und wirtschaftlich tragbar ist und 
die Umwelt weniger belastet als:

a.eine andere Entsorgung; oder
b.die Herstellung neuer Produkte.

1bis Das BAFU und die Kantone fördern die Vorbe-reitung zur 
Wiederverwendung von Abfällen durch geeignete Massnahmen, wenn diese 
umweltver-träglicher ist als eine andere Art der Verwertung oder Entsorgung.
2 Die Vorbereitung zur Wiederverwendung und die stoffliche Verwertung 
nach Absatz 1 müssen nach dem Stand der Technik erfolgen.
3 Ist eine Vorbereitung zur Wiederverwendung oder eine stoffliche 
Verwertung nach dem Stand der Technik nicht möglich, sind die Abfälle 
vorrangig stofflich-energetisch und dann rein energetisch zu verwerten.
4 Bei biogenen Abfällen ist jene stoffliche Verwer-tung zu bevorzugen, 
welche die in den Ausgangs-materialien enthaltenen Stoffe am besten 
ausnutzt.

Begründung Neuer TItel: Art. 12 Allgemeine Pflicht zur Vorbereitung zur 
Wiederverwendung und Verwertung nach dem Stand der Technik

Titel & Art. 1bis (neu): Die Vorbe-reitung zur Wiederverwendung wur-de in 
der Revision des Umwelt-schutzgesetzes gestärkt. Nun soll diese auch auf 
Verordnungsebene gestärkt werden, indem der Titel des Art. 12 angepasst 
wird und die För-derung der Vorbereitung der Wie-derverwendung 
aufgenommen wird. 

Art. 4 (neu): Biogene Abfälle sollten, wenn immer möglich, zuerst vergoren 
und danach entweder kompostiert oder das bei der Vergärung entstehe 
Gärgut direkt in der Landwirtschaft ausgebracht werden. Wir schlagen 
hiermit eine technologieunabhängige Formulierung vor.

Titel Art. 13 Abs. 1 und 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14 Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1 Biogene Abfälle sind separat zu sammeln und Fremdstoffe sind so früh 
wie möglich zu entfernen. Biogene Abfälle sind stofflich zu verwerten, sofern:

a.sie sich aufgrund ihrer Eigenschaften, insbesondere ihrer Nährstoff- 
und Schadstoffgehalte, dafür eignen; und
b.die Verwertung nicht durch andere Vorschriften des Bundesrechts 
untersagt ist.

Begründung Abs. 1: 
-"entfernen" entspricht dem branchenüblichen Wording 
-der Begriff "rein" ist überflüssig
-die Formulierung "rein stofflich oder durch Vergärung" ist un-glücklich, da 
die stoffliche Ver-wertung die Vergärung und die Kompostierung umfasst.
-Mit diesem Artikel muss sicher-gestellt werden, dass die Kosten für die 
Entfernung von Fremd-stoffen und Verpackungen von den Verursachenden 
getragen werden – sowie es das USG vor-sieht. Sollte dies mit der aktuel-
len Formulierung nicht der Fall sein, muss dies entsprechend angepasst 
werden.
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Titel Art. 14a Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 22 Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 24 Abs. 1 zweiter Satz

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 31 Bst. c

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 32 Abs. 2 Bst. a und g

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 34 Betrieb

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1 In Kompostierungs- und Vergärungsanlagen müssen biogene Abfälle 
kompostiert oder vergärt werden, die sich aufgrund ihrer Eigenschaften, 
insbesondere ihrer Nährstoff-, Schadstoff- und Fremdstoffgehalte, für das 
entsprechende Verfahren und für die Verwertung als Dünger im Sinne von 
Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a der Dünger-Verordnung vom 1. November 
2023 (DüV) eignen. Ausgenommen vom Erfordernis der Eignung als 
Dünger sind Abfälle, die in Anlagen zur Co-Vergärung in 
Abwasserreinigungsanlagen vergärt werden.
2 Sortenreine sowie nährstoffreiche biogene Abfälle müssen stofflich 
ausserhalb von Abwasserreinigungsanlagen verwertet werden.
3 Verpackte biogene Abfälle dürfen in Kompostierungs- und 
Vergärungsanlagen nach Absatz 1 ausserhalb von 
Abwasserreinigungsanlagen nur verrottet oder vergärt werden, wenn:

a.die Verpackung sowie die Kennzeichnung biologisch abbaubar sind 
und sich für das entsprechende Verfahren eignen; oder
b.die Verpackung sowie die Kennzeichnung vorrangig vor oder 
spätestens während der Verrottung oder Vergärung möglichst 
vollständig entfernt werden.

4 Im Übrigen gelten die Vorschriften der DüV und der ChemRRV betreffend 
Kompost und Gärgut.

Begründung Der Begriff «vorrangig» eröffnet un-nötigen Interpretationsspielraum. Die 
VVEA enthält mit Art. 34 Abs. 1 und Abs. 3 klare Bestimmungen, in denen 
die Voraussetzungen für eine Verwer-tung in Kompostieranlagen und Ver-
gärungsanlagen ausserhalb ARA festgelegt sind. Werden diese Voraus-
setzungen erfüllt, sind biogene Ab-fälle vollumfänglich einer stofflichen 
Verwertung zuzuführen.
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Titel Art. 36 Abs. 2 Bst. c

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Zustimmung

Begründung: swisscleantech begrüsst die Änderungen im Grundsatz. Mit den in der neuen 
Verpa-ckungsverordnung vorgesehenen neuen Anforderungen an 
Verpackungsmaterialien kann die Menge an Verpackung pro Produkt reduziert 
werden. Durch klare Regeln für die flächendeckende Sammlung sowie für das 
Recycling von Einwegkunststoff und Getränkeverpackungen werden hier 
künftig wertvolle Ressourcen im Kreislauf bleiben. Die Finanzierung des 
Entsorgungssystems für Glas wird bedeutend gestärkt, indem ein bekanntes 
Trittbrettfahrerproblem angegangen und neu bei deutlich mehr Verpa-
ckungsarten die Entsorgung direkt durch die Konsument*innen finanziert wird. 
Auch von der Möglichkeit, Getränke-Mehrwegverpackungen aus Glas aus der 
Pfandpflicht ausnehmen zu können, erhoffen wir uns Fortschritte hin zu mehr 
Mehrweg.
Schliesslich führen die neuen Mitteilungspflichten zu deutlich mehr 
Transparenz rund um unsere Stoffströme, welche u.a. für allfällige 
regulatorische Nachjustierungen un-abdingbar sind.

Anhang: Stellungnahme_swisscleantech_Vernehmlassung_Verordnungspaket Umwelt Frühling 2026.pdf
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Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme2

Titel Art. 1 Gegenstand und Geltungsbereich

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 2 Begriffe

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 3 Allgemeine Anforderungen an Verpackungen

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die mit 
Ware befüllte Verpackungen abgeben, stellen sicher, dass Verpackungen, 
nach dem Stand der Technik und soweit wirtschaftlich tragbar:

a. vom Verpackungsvolumen und der Verpackungsmasse her auf das 
Mindestmass begrenzt sind, das zur Gewährleistung der erforderlichen 
Sicherheit und Hygiene der verpackten Ware angemessen ist;

b.sich aus Mehrweggebinden zusammen-setzen;
b. bei der Sammlung, Behandlung und dem Recycling nicht zu 
erheblichen technischen Schwierigkeiten oder erheblichen Mehrkosten 
führen; und
c. einen möglichst hohen Anteil an Rezyklaten enthalten.

Begründung Bst. b: Die grundsätzliche Vermei-dung von Verpackungen, also über die 
Reduktion ihrer Masse hinaus, z.B. durch Mehrweg, bekommt in der 
aktuellen Vorlage zu wenig Beachtung. Mit einem neuen Bst. b, der 
Mehrweggebinde fördert, wird dies korrigiert. Indem dies nach Bst. a 
platziert wird, wird auch die Ab-fallhierarchie berücksichtigt.

«nach dem Stand der Technik» wird weiter oben definiert und soll dem-
entsprechend «soweit technisch möglich» ersetzen.

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Händlerinnen und Händler sowie Herstellerinnen und Hersteller, die mit 
Ware befüllte Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff an 
Endabnehmerinnen und Endabnehmer abgeben und die Entsorgung aller 
von ihnen abgegebenen Verpackungen nicht durch die Mitgliedschaft bei 
einer privaten Branchenorganisation oder durch finanzielle Beiträge an eine 
solche sicherstellen, müssen:

a. solche Verpackungen getrennt von den brennbaren Abfällen 
zurücknehmen;
b. solche Verpackungen, nach dem Stand der Technik und unter 
Minimierung der schädlichen Auswirkungen auf die menschliche 
Gesundheit und die Umwelt, der stofflichen Verwertung zuführen; und
c. an gut sichtbarer Stelle deutlich darauf hinzuweisen, dass solche 
Verpackungen zurückgenommen werden.

Begründung Abs. 1: Mit der aktuellen Formulierung liegt die subsidiäre Rücknahmepflicht 
einseitig bei Händlerinnen mit Kontakt zu Endabnehmern (insb. Detail- und 
Fachhandel) liegt. Im Sinne der erweiterten Produzentenverantwortung ist 
es jedoch wichtig, dass alle Händler und Hersteller entlang der 
Vertriebskette unter die subsidiäre Rücknahmepflicht fallen und so 
gemeinsam für das Recycling Verantwortung übernehmen werden Dies 
kann gewährleistet werden, indem «an Endabnehmerinnen und 
Endabnehmer» gestrichen wird. 
Bst. a: 
-«bei allen Verkaufsstellen» schränkt unnötig die Wirtschaftsfreiheit der 
Akteure ein. Entscheidend ist die Erreichung der in Art. 6 anvisierten 
Verwertungsquote. Wie diese am effizientesten erreicht wird, und ob es 
dafür «bei allen Verkaufsstellen» eine Rücknahme braucht, soll den 
betroffenen Akteuren überlassen sein.
-Die Ergänzung «getrennt von den brennbaren Abfällen» stellt sicher, dass 
die Sammlung tatsächlich separat geschieht.
Bst. b:
-«nach dem Stand der Technik» wird weiter oben definiert und soll 
dementsprechend «soweit technisch möglich» ersetzen.
-Dazu muss sichergestellt werden, dass die stoffliche Verwertung von 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff unter 
Minimierung der schädlichen Auswirkungen auf die menschliche 
Gesundheit und die Umwelt erfolgt.

Bst. c: Mit der offeneren Formulierung werden alle Händler, Hersteller und 
Branchenorganisationen abgedeckt.
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Titel Art. 5 Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Wer Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff 
zurückzunimmt, muss sicherstellen, dass die Entsorgungskosten durch 
verursachergerechte Beiträge gedeckt werden; diese Beiträge müssen 
zweckgebunden sein und dürfen nur für die Deckung der 
Entsorgungskosten verwendet werden;

c. sicherstellen, dass der Anteil der Getränkeverpackungen aus PET an 
der gesamten gesammelten Masse 2 Prozent nicht übersteigt;
d. stetig Massnahmen treffen, damit die Sammelquote wie auch die 
Qualität und Reinheit der Sammlung steigt;
e. nicht stofflich verwertbare Verpackungen und Behandlungsreste 
zunächst stofflich-energetisch und dann rein energetisch verwerten.

Begründung Abs. 1 & Abs. 2: Die Anforderun-gen von Artikel 5 würden gemäss der 
ursprünglichen Formulierung nur für rücknahmepflichtige Händ-ler, 
Hersteller und für Branchenor-ganisationen gelten. Das bedeutet im 
Umkehrschluss, dass private Sammelsysteme, die mit Kon-zessionen 
arbeiten, und Gemeinden von Artikel 5 abweichende Samm-lungen 
betreiben dürften. Die vor-geschlagene Formulierung stellt sicher, dass für 
alle Sammlungen die gleichen Rahmenbedingungen gel-ten.

Abs. 1 Bst. a.: Hier wird die wirt-schaftliche Freiheit der Unterneh-men 
unnötigerweise eingeschränkt. Insbesondere die Branchenorgani-sation und 
ihre Mitglieder sollten die Möglichkeit haben, nicht-kostendeckende 
Entschädigungen zu vereinbaren (z.B. für Sammelleis-tungen in Filialen 
oder die Benut-zung der Rücklogistik). Für die End-abnehmer wird die 
Sammlung günstiger, was zu höheren Sam-melmengen und 
Verwertungsquo-ten beitragen kann.

Titel Art. 5 Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Wer Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff 
zurückzunimmt oder von diesen beauftragte private 
Branchenorganisationen publizieren jährlich einen Bericht, in welchem sie 
die Erfüllung der Vorgaben nach Absatz 1 Buchstaben a-e nachvollziehbar 
und kontrollierbar darlegen. Sie stellen diesen Bericht dem Bundesamt für 
Umwelt (BAFU) zu.

Begründung Abs. 1 & Abs. 2: Die Anforderun-gen von Artikel 5 würden gemäss der 
ursprünglichen Formulierung nur für rücknahmepflichtige Händ-ler, 
Hersteller und für Branchenor-ganisationen gelten. Das bedeutet im 
Umkehrschluss, dass private Sammelsysteme, die mit Kon-zessionen 
arbeiten, und Gemeinden von Artikel 5 abweichende Samm-lungen 
betreiben dürften. Die vor-geschlagene Formulierung stellt sicher, dass für 
alle Sammlungen die gleichen Rahmenbedingungen gel-ten.

Abs. 1 Bst. a.: Hier wird die wirt-schaftliche Freiheit der Unterneh-men 
unnötigerweise eingeschränkt. Insbesondere die Branchenorgani-sation und 
ihre Mitglieder sollten die Möglichkeit haben, nicht-kostendeckende 
Entschädigungen zu vereinbaren (z.B. für Sammelleis-tungen in Filialen 
oder die Benut-zung der Rücklogistik). Für die End-abnehmer wird die 
Sammlung günstiger, was zu höheren Sam-melmengen und 
Verwertungsquo-ten beitragen kann.
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Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1 Die Verwertungsquote bei rücknahmepflichtigen Getränkekartons muss 
mindestens 70 Prozent betragen, jene bei rücknahmepflichtigen 
Einwegverpackungen und Getränkeverpackungen aus Kunststoff 
mindestens 55 Prozent.

Begründung Die EU hat für Plastikverpackungen ein Recyclingziel von 55% - inkl. 
Getränkeverpackungen (i.e. PET). Hier gleiche Ziele, aber vor allem die 
gleiche Berechnungsgrundlage zu haben, schafft Klarheit.

Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 10 Verwendung der Gebühr

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 11 Zahlungen an Dritte, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 11 Zahlungen an Dritte, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 11 Zahlungen an Dritte, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 12 Rückerstattung, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 12 Rückerstattung, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 12 Rückerstattung, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 13 Organisation, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 5

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 15 Verfahren

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 16 Kennzeichnung

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 18 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Einwegverpackungen aus PET und 
Metall, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 18 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Einwegverpackungen aus PET und 
Metall, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 18 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Einwegverpackungen aus PET und 
Metall, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Die Verwertungsquote bei Getränkeverpackungen aus Glas, PET und 
Aluminium muss je mindestens 75 Prozent betragen.

(Neu) Art. 19bis Ziele für die Wiederverwendung von Getränkeverpackungen

Die Wiederverwendungsquote für Getränkever-packungen aus Glas muss 
bis 2040 40 % errei-chen.
2 Die Modalitäten zur Erreichung dieses Ziels und die Art der betroffenen 
Verpackungen werden vom UVEK in Absprache mit den Wirt-
schaftsakteuren festgelegt.
3 Wird die Verwertungsquote nicht erreicht, kann das UVEK Händler und 
Hersteller dazu ver-pflichten, einen bestimmten Prozentsatz ihres 
Produktsortiments in wiederverwendbaren Ge-tränkeverpackungen auf den 
Markt zu bringen.

Begründung Wiederverwendbare Mehrwegverpa-ckungen haben bei Getränkeverpa-
ckungen aus Glas eine signifikant besser Ökobilanz gegenüber der 
Einwegverpackung. Mit einem Ziel für die Wiederverwendung und dem 
Grundsatz, dass die Wirtschaft zur Erreichung dieses Zieles proaktiv 
eingebunden werden soll, wird die Wiederverwendung bedeutend ge-stärkt. 
Dieses Ziel orientiert sich (teilweise) an die Ziele der EU: Dort gilt für 2040 
ebenfalls das Ziel von 40%, jedoch für sämtliche Geträn-keverpackungen, 
also auch für jene aus Kunststoff. Die marginalen Vor-teile in der Ökobilanz 
einer Mehr-weg-PET-Flasche im Vergleich zu einer Einweg-PET-Flasche 
(ob 50% oder 100% rPET) stehen in keinem Verhältnis zu den Kosten, die 
ein solcher Systemwechsel mit sich brin-gen würde.

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 20 Mitteilungspflicht betreffend Getränkeverpackungen

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Herstellerinnen und Hersteller von Produkten in Einwegverpackungen 
müssen dem BAFU nach dessen Vorgaben jeweils bis Ende Februar 
mitteilen:

a. das Gewicht der Verpackungen, die für die im Vorjahr für den 
Inlandverbrauch hergestellten oder eingeführten Waren verwendet 
wurden, aufgegliedert nach Verpackungsmaterialien;

Begründung Abs. 1 Bst. b & Abs. 2 Bst. b: Diese Aufschlüsslung bringt einen grossen 
Aufwand für Herstellerinnen und Hersteller, jedoch in Bezug auf die 
Reduktion der Umweltauswirkungen kaum einen Mehrwert. Über Buch-
stabe a sind die Meldepflichten je-weils bereits genügend umschrieben, 
sodass Buchstabe b im Sinne einer schlanken Verordnung in beiden 
Absätzen gestrichen werden kann.

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag Herstellerinnen und Hersteller von leeren Einweg-Serviceverpackungen, 
müssen dem BAFU nach dessen Vorgaben jeweils bis Ende Februar 
mitteilen:

a. das Gewicht der Verpackungen, die im Vorjahr für den 
Inlandverbrauch verwendet wurden, aufgegliedert nach 
Verpackungsmaterialien;

Begründung Abs. 1 Bst. b & Abs. 2 Bst. b: Diese Aufschlüsslung bringt einen grossen 
Aufwand für Herstellerinnen und Hersteller, jedoch in Bezug auf die 
Reduktion der Umweltauswirkungen kaum einen Mehrwert. Über Buch-
stabe a sind die Meldepflichten je-weils bereits genügend umschrieben, 
sodass Buchstabe b im Sinne einer schlanken Verordnung in beiden 
Absätzen gestrichen werden kann.

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 3

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 4

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 5

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 22 Rücknahme und Verwertung, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 22 Rücknahme und Verwertung, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 23 Mitteilung an private Meldestellen, Abs. 1

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 23 Mitteilung an private Meldestellen, Abs. 2

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 24 Vollzug

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 25 Aufhebung und Änderung bisherigen Rechts

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 26 Übergangsbestimmung

Akzeptanz Zustimmung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 27 Inkrafttreten

Akzeptanz Zustimmung mit Anpassung

Gegenvorschlag 1 Diese Verordnung tritt unter Vorbehalt der Absätze 2 und 3 am 1. Juli 
2026 in Kraft.
3 Artikel 21 tritt am 1. Januar 2029 in Kraft.

Begründung Je schneller die Verordnung in Kraft gesetzt wird, desto schneller greift auch 
Artikel 26, der es Händlerinnen und Händlern sowie Herstellerinnen und 
Herstellern ermöglichen wird, die dafür benötige Rücknahmeinfrastruktur 
(Sammelbehälter, Logistik, etc.) aufzubauen. Damit die 
Mindestverwertungsquoten möglichst bald erfüllt werden können, sollte die 
Einführung der subsidiären Rücknahmepflicht nicht weiter verzögert werden.
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Öffentlichkeitsgesetz.ch

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung: --

Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme2

Titel Art. 1 Gegenstand und Geltungsbereich

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 2 Begriffe

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 3 Allgemeine Anforderungen an Verpackungen

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 3

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 4 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 4

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 5 Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 5 Anforderungen an die Entsorgung von Getränkekartons und 
Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 1

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 2

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 3

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 6 Massnahmen bei ungenügenden Verwertungsquoten bei 
Getränkekartons und Einwegverpackungen aus Kunststoff, Abs. 4

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 1

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 2

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 7 Gebührenpflicht, Abs. 3

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 1

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 2

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 8 Höhe der Gebühr, Abs. 3

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 1

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 2

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 9 Mitteilungspflicht und Fälligkeit, Abs. 3

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 10 Verwendung der Gebühr

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 11 Zahlungen an Dritte, Abs. 1

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 11 Zahlungen an Dritte, Abs. 2

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 11 Zahlungen an Dritte, Abs. 3

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 12 Rückerstattung, Abs. 1

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 12 Rückerstattung, Abs. 2

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 12 Rückerstattung, Abs. 3

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 1

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 2

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 13 Organisation, Abs. 3

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 4

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 13 Organisation, Abs. 5

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 1

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 2

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 3

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 14 Aufsicht über die Organisation, Abs. 4

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 15 Verfahren

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 16 Kennzeichnung

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 1

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 2

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 3

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 17 Pfandpflicht bei Mehrwegverpackungen für Getränke, Abs. 4

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 18 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Einwegverpackungen aus PET und 
Metall, Abs. 1

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 18 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Einwegverpackungen aus PET und 
Metall, Abs. 2

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 18 Subsidiäre Rücknahmepflicht bei Einwegverpackungen aus PET und 
Metall, Abs. 3

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 1

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 2

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 3

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 19 Massnahmen bei ungenügender Verwertungsquote, Abs. 4

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 20 Mitteilungspflicht betreffend Getränkeverpackungen

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 1

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 2

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 3

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 4

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 21 Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen, Abs. 5

Akzeptanz Ablehnung

Gegenvorschlag Das BAFU kann die Mengen der eingesetzten Verpackungsmaterialien in 
aggregierter Form jährlich publizieren.
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Begründung In den Vernehmlassungsunterlagen zur neuen Verpackungsverordnung des 
BAFU findet sich im erläuternden Bericht auf Seite 36 zu Art. 21 
(Mitteilungspflicht betreffend übrige Einwegverpackungen ) folgende Passage: 
«Mit Absatz 5 wird die Möglichkeit geschaffen, dass das BAFU die 
Informationen in aggregierter Form einmal jährlich publiziert kann. Die 
Geschäftsgeheimnisse werden bewahrt, in dem keine Einzeldaten publiziert 
werden. Das BAFU darf diese Daten auch nicht im Rahmen eines Gesuchs 
unter dem Öffentlichkeitsprinzip publizieren.»
Nach unserer Auffassung ist der abschliessende Hinweis zum 
Öffentlichkeitsprinzip unangebracht, da der Schutz von 
Geschäftsgeheimnissen bereits in Art. 7 BGÖ gewährleistet ist. Vielmehr 
nimmt das BAFU damit die Abwägung zwischen öffentlichem Interesse und 
Geschäftsgeheimnis vorweg – und verankert damit das Prinzip der 
Geheimhaltung. 
 
Dabei ist die Verwaltung mit dem Wechsel zum Öffentlichkeitsprinzip dazu 
verpflichtet, bei jedem Gesuch zu prüfen, ob der Zugang zu einem amtlichen 
Dokument gewährt werden kann. Diese Möglichkeit von vorneweg 
auszuschliessen, widerspricht dem Grundgedanken des Öffentlichkeitsprinzips. 
 
Eine Behörde muss jeweils den Einzelfall evaluieren. So können auch 
«geheim» oder «vertraulich» klassifizierte Dokumente zugänglich gemacht 
werden, wenn die Behörde bei der Überprüfung des Gesuchs zum Schluss 
kommt, dass die Klassifizierung nicht mehr gerechtfertigt ist.
 
Selbstverständlich gelten die im BGÖ verankerten Ausnahmen. Dies bedeutet 
jedoch nicht, dass der Zugang zum entsprechenden Dokument von Vorneweg 
integral auszuschliessen ist. So lassen sich beispielsweise mit Schwärzungen 
Geschäftsgeheimnisse wahren, wie dies etwa auch bei Personendaten der Fall 
ist. Ein teilweiser Zugang zu einem Dokument wäre somit möglich.
 
Uns ist bewusst, dass es sich hierbei nur um den erläuternden Bericht zur 
Verordnung handelt. Dennoch ist uns wichtig, auf dieses Vorgehen 
hinzuweisen, da dieses aus unserer Sicht bedenklich ist. Es zeigt, wie schlecht 
das Öffentlichkeitsprinzip beim Bund teilweise verankert ist.

Anhang: 2025-10-16-vernehmlassung-verpackungsordnung.pdf
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Titel Art. 22 Rücknahme und Verwertung, Abs. 1

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 22 Rücknahme und Verwertung, Abs. 2

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 23 Mitteilung an private Meldestellen, Abs. 1

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 23 Mitteilung an private Meldestellen, Abs. 2

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 24 Vollzug

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 25 Aufhebung und Änderung bisherigen Rechts

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 26 Übergangsbestimmung

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --

Titel Art. 27 Inkrafttreten

Akzeptanz Enthaltung

Gegenvorschlag --

Begründung --
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ça Vaud

Rückmeldung zum 1.Erlass: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
(Abfallverordnung, VVEA)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Siehe Stellungnahme durabilitas

Anhang: Durabilitas_Revision_OLED_OEm_251014.pdf
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Rückmeldung zum 2.Erlass: Verordnung über Verpackungen (Verpackungsverordnung, VerpV)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung: Siehe Stellungnahme durabilitas

Anhang: Durabilitas_Revision_OLED_OEm_251014.pdf
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